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Auch in der Theorie sind die Einkommens- und Vermögensbegriffe nicht immer 
von Erkenntnisprinzipien, sondern von politischen Absichten geprägt. Um 
dieses Fehlverständnis zu entlarven, bedürfen die Begriffe neuer theoretischer 
Grundlegung. Diese Zielsetzung verfolgt die vorliegende Studie. Dabei wird 
zwischen wirtschaftstheoretischen und steuerlichen Begriffen unterschieden 
und ferner eine strikte analytische Trennung des allokativen vom distributiven 
Bereich des Wirtschaftens eingehalten. Das Ergebnis ist die Forderung nach einer 
Personalbesteuerung gemäß dem Leistungsfähigkeitspostulat, die kategorisch 
abzuspalten ist von der Unternehmensbesteuerung gemäß der Ertragsfähigkeit.
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III 

Ve>rYTort. 

Die Arbeit, die ich hier vorlege, ist eine theoretische, und zwar 
sowohl eine allgemein-theoretische als auch eine steuertheoreti-
sche. Tatbestände steuerlicher Praxis ziehe ich heran, um den In-
halt der aktuell geltenden steuerrechtlichen und steuerlichen Ein-
kommens- und Vermögensbegriffe beschreiben zu können. 

Das Schreiben glich einer Entdeckungsreise. War es meine ursprüng-
liche Absicht, die Personalbesteuerung zur Gänze auszubreiten, so 
erkannte ich sehr bald, daß ich mich auf die oben genannten Begrif-
fe zu beschränken hatte; zu umfangreich und komplex ist die mit ih-
nen zusammenhängende Problematik, als daß noch Tariffragen hätten 
eingearbeitet werden können. Letztere mußten ausgeklammert werden. 

Die zweite Entdeckung war, daß die Klärung des Einkommensbegriffes 
die unumgängliche Voraussetzung ist für die inhaltliche Beschrei-
bung des Ertragsbegriffes und somit die unumgängliche Vorausset-
zung für ein weiteres Forschungsvorhaben, das ich zu den aktuell-
sten der Steuertheorie und -politik zähle, nämlich für die grund-
legende Reform der Unternehmensbesteuerung. Zu Unternehmenserträ-
gen und ihrer Besteuerung kann sich nach meiner festen Uberzeugung 
erst äußern, wer Klarheit über den Einkommensbegriff gewonnen hat. 
Nur weil ich nicht über einen ausgebauten Lehrstuhl mit den übli-
chen Ressourcen (Bibliothek, Sekretariat, Assistenten, Drittmit-
tel usw.) verfüge, ist es mir selbst nicht mögliche, beiden Fort-
setzungspfaden der einmal begonnenen Entdeckungsreise zu folgen. 

Trotz ihres Theorieanspruchs weist die vorliegende Arbeit keine 
einzige mathematische Ableitung und Formel auf. Das von mir ange-
wendete methodische vorgehen in verbal-logischer Weise gilt ja 
heute beinahe schon als atheoretisch. Jedoch: Die Arbeit ist im 
Seminar für Finanzwissenschaft an der Universität zu Köln (als 
Habilitationsschrift) entstanden und konnte nur dort entstehen, 
wo seit dem Wirken von Günter Schmölders in verbal-logsicher Me-
thodik eine bestimmte Denkweise und Forschungsrichtung Tradition 
wurde: Interdisziplinarität, Offenheit für nicht-ökonomische Sicht-
weisen und Verbindung zwischen Theorie und Politik. Beide Direk-
toren des Seminars, Karl-Heinrich Hansmeyer und Klaus Mackscheidt, 
haben diese Denktradition immer gepflegt. Daß sich die Politik 
der Theorie nicht immer bedient, liegt nicht an der Theorie. Karl-
Heinrich Hansmeyer bin ich zu sehr großem Dank verpflichtet, weil 
er mich zu dieser Arbeit angeregt hat. 
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IV 

Alle möglicherweise in dieser Arbeit vorhandenen Fehler, entstan-
den durch mehrfaches Umschreiben des Textes, alle Unebenheiten im 
Lay Out, alle Nachlässigkeiten im Korrekturlesen usw. gehen allein 
zu meinen Lasten. 

Dem Verlag danke ich für die Geduld, die er mir gegenüber in reich-
lichem Maße bewiesen hat, denn wegen mancher Lehrstuhlvertretungen 
und Forschungsaufträge, die es vorrangig zu erledigen galt, mußte 
die Publikation immer wieder verschoben werden. So hatte er auch 
Verständnis dafür, daß ich die Fertigstellung der letzten Fassung 
samt dem Einarbeiten neuester Literatur nur schleppend neben mei-
nen jetzigen Lehrverpflichtungen als Gastprofessor an der Univer-
sität Leipzig vorantreiben konnte. 

Die Arbeit widme ich meiner Frau Anneliese. Sie hat die "unsicht-
baren", gewiß aber vorhandenen Lasten eines über weite Strecken 
perspektivelosen akademischen und wissenschaftlichen Arbeitens mit 
bewundernswerter Kraft und Ausdauer getragen, besonders in den 
Zeiten meiner Arbeitslosigkeit. Die Widmung kann nur unvollkomme-
ner Ausdruck meines Dankes an sie sein. 

Jüngst las ich in einem Text über "Gutes Deutsch - Besseres 
Deutsch" recht Eindrucksvolles über den Usus der Meinungsäußerun-
gen in wissenschaftlichen Texten in der Ich-Form und der Wir-Form. 
Letztere gelte, sofern man eine persönliche Auffassung ausdrücke, 
als "affektiert", "stilistisch unpassend". Da ich den gesamten 
Text nicht neu schreiben wollte, erkläre ich hier deutlich und un-
widerruflich, daß das von mir häufig verwendete "wir" kein Pluralis 
maiestatis, sondern ein Pluralis modestiae ist, also der früher 
übliche Plural der Bescheidenheit. 

Köln und Leipzig, im Juli 1993 Heinz Dieter Hessler. 
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Die Fundstelle ist der Jahreszahl, die auf den Namen des Verfas-
sers folgt, zu entnehmen. In der Zitierung "Jahr/Seite" wurde auf 
die Nennung "Band" bzw. "Teil" verzichtet. Bei mehreren Veröffent-
lichungen eines Verfassers oder Herausgebers im selben Jahr wurde 
dem Erscheinungsjahr ein (oder mehrere) Buchstaben angefügt. In 
derselben Schreibweise findet sich die Fundstelle auch im Litera-
turverzeichnis. 
Die Beiträge im HdF der 3. Auflage und im HdWW sind mit den Er-
scheinungsjahren der jeweiligen Lieferungen aufgeführt, sofern sie 
vor dem Erscheinen des kompletten Bandes in die Untersuchung einge-
arbeitet wurden (die erste Fassung der vorliegenden Untersuchung 
wurde Ende 1982 abgeschlossen; danach erfolgte die Einarbeitung 
neu erschienener Literatur; Abschluß der Arbeiten im Juni 1993). 
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§ 1 Problemstellung, 

un.d Abgrenzung 

Meth.od~k 

a) Die vorliegende Arbeit wurde geschrieben, weil zum einen das 
Thema einer Personal- wie auch einer Unternehmensbesteuerung immer 
aktuell ist, weil zum anderen es äußerst reizvoll ist, in dieses 
weite Feld solche Grundzüge des Uberdenkens zu legen, die Ordnen 
und Erkennen zugleich erlauben. Es scheint nämlich nur so, als seien 
jene Grundzüge in der Literatur mittlerweile längst gelegt. 

Es galt, die umfangreiche Literatur zur Personalbesteuerung lücken-
los und in einer solchen Weise zu systematisieren, daß ihre Zuord-
nung auf die der Steuertheorie und -politik zugrunde liegenden lo-
gischen Kategorien, ökonomischen Prinzipen, Zielen und Wirkungen 
erkennbar wird. 

Im Zuge der solchermaßen breit angelegten Untersuchung wurde ein 
Tatbestand offenkundig, der nicht vorherzusehen war: Die Uberlegun-
gen zum Begrifflichen, d.h. zur Fassung der Bemessungsgrundlagen 
"Einkommen" und "Vermögen", erwiesen sich als so interessant, zahl-
reich und vielgestaltig, daß die Absicht, auch die Probleme der 
Freibetrags- und Tarifgestaltung in vergleichbar breiter und analy-
tischer Weise zu bearbeiten, aufgegeben werden mußte. Dieser Ver-
zicht bringt hier aber den Vorteil einer tiefen und in sich ge-
schlossenen Darstellung mit sich, denn es ist zu vermuten, daß eine 
Theorie der Freibetrags- und Tarifgestalung mit ihrer vorwiegend 
politischen Orientierung andere Bestimmungselemente wird berücksich-
tigen müssen als die hier vorgelegt Theorie der Einkommens- und 
Vermögensbegriffe. 

Dennoch bleibt der innere Zusammenhang von Besteuerungsgrundlagen 
einerseits und Freibetrags- wie Tarifgestaltung andererseits unver-
kennbar, hergestellt nämlich im Postulat der Besteuerung nach der 
Leistungsfähigkeit. Inwieweit Einkommen und Vermögen die Grundlagen 
für dieses Postulat sein können, und zwar in wirtschaftstheoreti-
scher wie in steuerlicher Sicht, ist die Darstellungsabsicht der 
vorliegenden Untersuchung, ist zugleich Ausdruck der Gliederung der 
Arbeit in den ersten beiden Teilen. Erst der dritte Teil problemati-
siert das Leistungsfähigkeitspostulat selbst. 
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b) Fragt man nach den Zielen der Steuerpolitik und nach den Wir-

kungen auf die ökonomischen Aktivitäten und Anpassungsreaktionen, 

der Menschen, die man mit den Personalsteuern - und unter diesen 

insbesondere mit der Einkommensteuer - erreichen kann bzw. ver-
binden muß, so entdeckt man zwei voneinander analytisch grund-
sätzlich zu trennende, nämlich die a 1 1 ok a t i v e n und 

die d ist r i b u t i v e n. Mithin unterscheiden wir -

zunächst in vereinfachender Formulierung - den allokativen 

vom distributiven Bereich des Wirtschaftens und der Politik. Allo-

kative und distributive Phänomene sind einerseits miteinander 

verknüpft und von einander abhängig, stehen andererseits auch im 

Gegensatz zueinander; im ersteren Fall meinen wir die Interde-

pendenz-Beziehung, im letzteren die "trade-off"-Beziehung. Und 

beide, die Interdependenz- wie Gegensatzbeziehungen sind sowohl 

ein wirtschaftstheoretisches als auch ein steuerliches Problem. 

Alle Steuerwissenschaften1 ) versuchen, diese Probleme bewußt zu 

machen. 

Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Bestim-

mung der Einkommens- und Vermögensbegriffe. Das Problematische 

der s teuer 1 ich e n Begriffe wird dadurch herausgear-

beitet, daß sie einerseits den wirtschaftstheoretischen gegen-

übergestellt werden, um die Abweichungen aufzeigen zu können, daß 

sie aber andererseits an drei grundlegenen Besteuerungspostulaten 

geprüft werden, an jenen nämlich, die steuerpolitisch für Ein-
kommen und Vermögen als Richtgrößen wichtig sind. Das im Rhythmus 

1) Darunter versteht man die Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, 
die Finanzwissenschaft, die Steuerrechtswissenschaft und - so 
besonders G. Rose 1976 - die Staats- und Verfassungslehre. Die 
interdisziplinäre Befruchtung scheint vorerst noch in den An-
fängen zu stehen. Erstaunlich ist, daß z.B. in der Betriebs-
wirtschaftlichen Steuerlehre und in der Steuerrechtslehre die 
gegenseitige Abhängigkeit und Ergänzungsnotwendigkeit klar ge-
sehen, daß sie aber in der Finanzwissenschaft kaum so klar for-
muliert wird; eine Ausnahme macht hier G. Schmölders 1981b, 
s. 1371 ff. Als Indiz mag gelten, daß das Handbuch der Finanz-
wissenschaft sowohl der 2. als auch: 3. Auflage und auch 
die renommierten Lehrbücher der Finanzwissenschaft das Stich-
wort "Steuerwissenschaften" nicht enthalten; hingegen ist es 
in den steuerrechtlichen Lehr- und Handbüchern sehr wohl ausge-
wiesen, siehe z.B. HwStR 2. Aufl.; Wacker, Steuerlexikon 1975, 
und K. Tipke 1991. - Siehe schließlich die Reihe "Steuerwis-
senschaft", hg. von Freericks, Friauf, Kirchhof u. Ruppe, die 
augenblicklich noch vorwiegend rechtswissenschaftlich besetzt 
ist. 
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der 12 Kapitel stets wiederkehrende Thema ist die Interdependenz-

beziehung zwischen Allokation und Distribution im Zusammenhang mit 

den steuerlichen Begriffen Einkommen und Vermögen. 

c) Für die Besteuerung wird das Phänomen "Leistung" dann maßgebend, 

wenn die personale Steuerlast nach dem Leistungs f ä -

h i g k e i t s p r in z i p verteilt werden soll (2. Kapitel). 

Der allokationspolitische Aspekt der Besteuerung nach der Lei-

stungsfähigkeit kommt in der Schonung der Leistungsmotivation 

und -kraft sowie in der Beachtung der Dauerergiebigkeit der Steuer-

quelle (Einkommen- und Vermögensteuer) zum Ausdruck; der distri-

butionspolitische Aspekt liegt in der den persönlichen Verhält-

nissen des steuerpflichtigen angemessenen Beachtung der steuer-

entlastenden (Freibeträge) bzw. steuerbelastenden (Tarifprogres-

sivität) Umstände begründet. Daß Steuerpolitik überhaupt auf 

Allokation und Distribution einwirken kann, liegt in der Funk-

tion der Steuer begründet,. Steuerfunktionen sind die der Be-

steuerung gesellschafts- und wirtschaftspolitisch zugedachten 

Aufgaben; die Steuer kann solche Aufgaben übernehmen, weil sie 

- unter rechtlichem Aspekt - eine Zwangsabgabe ohne den Anspruch 

auf eine spezielle Gegenleistung seitens des Staates ist und 

weil sie - unter ökonomischen Aspekt - einen Transfer von Wer-

ten aus der Verfügungsgewalt der Individuen in die des Kollek-

tivs und damit letztlich eine Einkommenseinbuße bei den Indivi-

duen bewirkt. Diese Einbuße setzt Signale für die allokativen 

und distributiven Entscheidungen des einzelnen. Aber fast aus-

nahmslos hat jede Steuer innerhalb ihrer Wirkungsfunktion einen 

Einfluß sowohl auf die Allokation als auch auf die Distribution, 

so daß es "Allokationssteuern" wie auch "Distributionssteuern" 

in nuce kaum geben kann. 21 Das ändert nichts daran, daß es ana-

lytisch notwendig ist, den allokativen vom distributiven Wir-

kungsbereich zu trennen. 

2) Gleichwohl können Distributionswirkungen in einer einzelnen 
Steuerart die Allokationswirkungen überwiegen und umgekehrt. 
Es besteht eine Abhängigkeit zwischen den beiden Steuerfunk-
tionen derart, daß die Betonung der einen Funktion die Steuer 
um so weniger brauchbar macht für die Sicherung auch ihrer 
zweiten Funktion. Wird sie z.B. in erster Linie zur Sicherung 
der Finanzierungsaufgabe herangezogen, engt man damit ihre 
Verwendbarkeit für wirtschaftspolitische Zwecke ein (Mack-
sc~eidt/Steinhau~en !977, S. 125), da sie auf Dauerergiebig-
keit angelegt sein mußte und allokative oder distributive Wir-
kung~n unter ~leichzeitiger Schonung der Steuerquelle nur bis 
zu einem bestimmten Grade erzielen kann. 
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Ihre distributive bzw. redistributive Funktion, also die Korrek-

tur der marktlichen Verteilung, erfüllt die Besteuerung nur in-

soweit, wie erstens die marktliche (primäre) Verteilung tatsäch-

lich aus leistungsentsprechender Entlohnung hervorgeht und zwei-

tens die gesellschaftspolitischen Korrekturabsichten für diese-

kundäre Verteilung - orientiert an den herrschenden Gerechtig-

keitsidealen - auch konkretisiert werden können. Entscheidend 

für eine solche Beurteilung sind die Einkommens- und Vermögens-

begriffe, genauer: ist das Herausstellen des Gegensatzes zwischen 

den wirtschaftstheoretischen Begriffen einerseits und den steuer-

lichen andererseits. 

d) Unsere Vorgehensweise beim Erarbeiten der wir t -

s c h a f t s t h eo r et i s c h e n Begriffe ist sowohl 

eine logisch-analytische als auch eine literarisch-kritische. 

Es läßt sich nachweisen, daß literarische Begriffsverwirrungen 

zwischen Ertrag und Einkommen einerseits wie auch zwischen Kapi-

tal und Vermögen andererseits darauf zurückzuführen sind, daß 

zwar die allokativ-distributive Interdependenz dieser ökonomi-

schen Größen gesehen, nicht aber ihre analytische Trennungsnot-

wendigkeit erkannt wurde (3. Kapitel). Als die Kriterien der 

wirtschaftstheoretischen Einkommens- und Vermögensbegriffe stel-

len sich die "Zugangsregel", die "Verfügbarkeit" und die "Indi-

vidualentscheidung" heraus. Die Reichweite einer solchen "be-

grifflichen" Theorie anhand des "Kriterien-Ansatzes" und ihr Ver-

hältnis zu weiterreichenden Theorien wird im 4. Kapitel nachge-

wiesen. 

e) Die Vorgehensweise beim Erarbeiten der s teuer 1 ich e n 

Einkommens- und Vermögensbegriffe ist sowohl eine gesetzes-empi-
rische als auch eine normative. Unter dem ersteren Aspekt werden 

die steuergesetzlichen Einzelbestimmungen daraufhin untersucht, 

inwieweit sie mit den für die wirtschaftstheoretische Begriffs-

bestimmung als konstitutiv erachteten Kriterien vereinbar sind. 
Unter dem zweiten Aspekt wird vorgetragen, daß die steuerlichen 

Begriffe zwangsläufig von den wirtschaftstheoretischen in Inhalt 

u.Umfang abweichen, weil sie normativ gebildet sind: 

Die konstitutiven Ausgangspunkteder Begriffsbildung sind die Po-

stulate der Allgemeinheit, der Gleichmäßigkeit und der Verhält-

nismäßigkeit (= Leistungsfähigkeit) der Besteuerung (6. Kapitel); 
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die konstitutive Verwirklichung der Begriffe jedoch wird durch 

Einschränkungen der Postulate infolge der politischen Eingriffe 

(7. Kapitel) sowie der Verstöße gegen sie (8. Kapitel) erreicht. 

Dabei wird das Postulat der A 1 1 gemein h e i t der 

Besteuerung als das für die Fassung des steuerlichen Einkommens-

und Vermögensbegriffs grundlegende angesehen, das notwendiger-

weise zur Erfüllung des Leistungsfähigkeitspostulats vorausge-

setzt werden muß. Es hat, wie das Gleichmäßigkeitspostulat, eine 

der Leistungsfähigkeits-Besteuerung vorgeschaltete, dienende 

Funktion. Die vollständige Konkretisierung des Leistungsfähig-

keitspostulats zeigt sich über die Definition der Einkommens-

und Vermögensbegriffe hinaus in der Tarifproblematik und in der 

Frage der Besteuerungseinheiten (Individual-, Ehegatten- oder 

Haushaltsbesteuerung). 

f) Daß grundsätzlich die Probleme einer Bestimmung der Be m es -

s u n g s g rund 1 a q e n und der Tarif- und Einheitenbe-

stimmung zu trennen sind, wird mit einer Lehre vom "Drei-Stufen-

System" der leistungsfähigkeitsorientierten Besteuerung (5. Kapi-

tel) begründet. Da die Tarif- und Einheiten-Bestimmung als Phä-

nomene der "Personalisierung" bzw. "Individualisierung" aus dem 

Untersuchungsthema ausgegrenzt wurden, verbleibt als Untersuchungs-

gegenstand die "Objektivierung" der Leistungsfähig-

keit, die in eine theoretisch gestaltete (6. Kapitel) und eine 

praktisch gestaltete (7. u. 8. Kapitel) gegliedert wird: Die 

praktisch gestaltete nimmt die bereits erwähnten Einschränkun-

gen des Allgemeinheitspostulats und die Verstöße gegen das Gleich-

mäßigkeitspostulat auf. Der große Umfang, den die Untersuchung 

an dieser Stelle annimmt, erklärt sich aus der Notwendigkeit, 

die Fülle der Einschränkungstatbestände und Verstöße zu erfassen 

und ihnen eine angemessene Systematik voranzustellen. Dies gilt 

insbesondere für das 7. Kapitel. Unter der theoretisch gestalte-

ten Objektivierung wird die grundsätzliche Diskussion um die In-

dikatoren der Leistungsfähigkeit verarbeitet, um u.a. festzustel-

len, inwieweit die gesetzes-empirisch ermittelten Objektivierun-

gen der Indikatoren bereits eine Einschränkung der Leistungsfähig-

keitsindikatoren festschreiben. 

g) Weil sich im heute geltenden Steuersystem der Bundesrepublik 

Deutschland unterschiedlich motivierte Einschränkungen des 

Allgemeinheitspostulats und mannigfaltige Verstöße gegen das 
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Gleictnnäßigkeitspostulat häufen, hat sich ein steuerpolitisches 

und steuerbegriffliches Spezifikum ergeben, das wir als eine 

"allokativ-distributive Mischbesteuerung" bezeichnen. Sie kann 

konstruktionsgemäß die mit ihr anvisierten steuerpolitischen 

z i e 1 e nie vollständig erreichen bzw. das eine Ziel nur zu 

Lasten des anderen. Da unter dem Aspekt des Leistungsfähigkeits-

postulats (und nur unter diesem!) in den Personalsteuern distri-

butive Ziele im Vordergrund stehen, wird im III. Teil geprüft, 

ob die formulierten Besteuerungskonzepte sämtlich dem distributi-

ven Ziel den gleichen Rang einräumen und inwieweit sie der Dar-

stellung des allokativ-distributiven "trade-off" in der Zielver-

wirklichung Raum geben. 

h) Unter dem Zielaspekt ist auf eine Besonderheit einzugehen, die 

auch für das Gleichmäßigkeitspostulat (8. Kapitel) eine Rolle 

spielt, nämlich auf die Gerechtigkeit Der Gesamt-

komplex der "Gerechtigkeit in der Besteuerung" konnte ihm Rahmen 

der vorliegenden Untersuchung nur stellenweise intensiver bearbei-

tet werden. Soweit das Gleichmäßigkeitspostulat unter die das 

steuerliche Einkommen und Vermögen konstituierenden Normen gerech-

net wurde, ist es im wesentlichen als "Gleichbehandlung" und in 

Ubereinstimmung mit weiten Bereichen der Lehre als "horizontale" 

Gerechtigkeit aufgefaßt worden. Die vertikale Gerechtigkeit soll 

sich nach dieser Anschauung in einem gesellschaftlichen Prozeß 

finden lassen, im Verlaufe dessen man gesellschaftliche Konventio-

nen über bestimmte Verteilungsziele und Belastungsmaße vereinbart. 

Demnach wird das Leistungsfähigkeitspostulat erst in der politischen 

Entscheidung über Belastungsmaße (Freibeträge und Tarifprogressivi-

tät als Personalisierungsmaßnahmen der Besteuerung) vollends 

konkret. Somit wurde das Gleichmäßigkeitspostulat als ein die 

Objektivierungsversuche der Leistungsfähigkeits-Indikatoren 

"begleitendes" Postulat aufgefaßt: Wie das Allgemeinheitspostu-

lat ist es als eine Voraussetzung und Bedingung für das Lei-

stungsfähigkeitspostulat verstanden worden. Diese Sichtweise 

des Problems ist auch für den III. Teil beibehalten worden: 

Als Ziel der Steuerpolitik wird nicht etwa angesehen, in einer 
Gesellschaft Gerechtigkeit herzustellen, sondern bei der Ver-

wirklichung allokativer und distributiver Ziele die Einhaltung 

der Gerechtigkeitsbedingung zu gewährleisten. 
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i) Das Spektrum der distributiven Besteuerungs k o n -

z e p t e beginnt bei jenen der Sollbesteuerung, die hier als 

"Possibilitäts"-Konzepte, als Besteuerung einer evtl. nur mögli-

chen Leistungsfähigkeit, präsentiert werden und in denen demnach 

die allokationspolitisch motivierte Besteuerung dominiert (9. Ka-

pitel). Demgegenüber basieren die "Realisierungs"-Konzepte auf 

den tatsächlich vorhandenen Leistungsfähigkeitsindikatoren; die-

se Konzepte werden einerseits norninalistisch, andererseits utili-

taristisch begründet. Unter den"norninalistischen"(10. Kapitel) 

finden sich neben den Einkommen- und Vermögensteuer-Konzepten 

auch sämtliche Ausgabensteuer-Konzepte. Bei ihnen, die in den 

persönlichen Ausgaben den Leistungsfähigkeitsindikator sehen, 

stehen im allgemeinen wegen der Steuerbefreiungen des Sparens 

allokationspolitische Besteuerungsmotive stärker im Vordergrund 

als bei den Einkommensteuer-Konzepten. Die "utilitaristischen" 

Realisierungs -Konzepte, obwohl sie ein überwiegend distributiv 

verstandenes Besteuerungs'interesse vorweisen, greifen gleichwohl 

in der Bemessung ihrer Steueropfer im Kriterium des "Nutzens" 

zu einem Allokationsrnaß par excellence. Dieser Widerspruch und 

die grundsätzlichen Realisierungsmöglichkeiten solcher Besteuerungs-

konzepte werden im 11. Kapitel diskutiert. So sind schließlich 

die "Distributions".-Konzepte noch am striktesten mit dem Vertei-

lungsziel verknüpft. Im 12. Kapitel wird dargestellt, wie sich 

die einzelnen Konzepte vorn traditionellen Leistungsfähigkeitsprin-

zip lösen, wie sie das Verteilungsziel direkter in das Besteuerungs-

konzept aufnehmen und wie sie aber dazu letztlich bestimmter ge-

sellschaftspolitischer Bedarfsnormen bedürfen. Das Problem der 

Bedarfsnormenfindung wird aber lediglich im Ansatz erwähnt, da 

seine konkrete Formulierung nur im Zusammenhang mit "Personali-

sierungsmaßnahrnen" möglich ist; die wurden aber hier ausgegrenzt. 

Verständlicherweise läuft ein solchermaßen strikt auf das Vertei-

lungsziel ausgerichtetes Besteuerungskonzept Gefahr, allokativen 

Absichten und Wirkungen nicht mehr den entsprechenden Raumzuge-

währen und sie allenfalls noch als "allokative Nebeneffekte" der 

distributiven Absichten und Wirkungen wahrzunehmen. Demgegenüber 

gehört es zum Anspruch insbesondere des "Verteilungs "-Konzepts, 

sämtliche redistributiven Aspekte aus einer finalisierten und 

integrierten Sozialpolitik zu berücksichtigen; jedoch auch hier 

gehören die konkreten Maßnahmen dieser "integrierten Verteilungs-

politik" nicht mehr in den hier gezogenen Darstellungsrahmen. 
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jl Die allokativ-distributive Zielproblematik in den Personal-
steuern ist durch eine As y mm et r i e eigener Art gekenn-

zeichnet, die sich aus dem steuerlichen Instrument ergibt. Ver-

folgt man das allokationspolitische Ziel, das Verhalten der Part-

ner und Wettbewerber auf Märkten zu beeinflussen - und zwar durch 

Steuern ganz allgemein-, so kann das zunächst durch eine grund-

legende Korrektur der Knappheitsrelationen bzw. der Umweltsi-

tuation geschehen, .ferner durch Herstellung oder Aufrechter-

haltung eines funktionierenden Wettbewerbs ·und schließlich 

durch steuerliche Veränderung von Angebot und Nachfrage auf Güter-

und Faktormärkten. Der Marktteilnehmer hat alle Möglichkeiten 

der Anpassungen an die neuen steuerlichen Bedingungen, sei es, 

durch Steuerausweichung dem Steuerzugriff zu entgehen, sei es, 

durch Steuerüberwälzung die Zahllast von sich abzuwälzen. Vermei-

det er durch Steuerausweichung eine Gewinnschmälerung, wird uno 

actu das allokationspolitische Ziel erreicht.In jedem Falle 

aber ist die Zielerreichung von der freiwilligen Anpassung abhän-

gig. Ganz anders, wenn distributive Ziele angestrebt werden. 

Hierfür kommen von vorn herein die Personalsteuern in Betracht, 

denen man weniger leicht ausweichen kann, die sich weniger leicht 

überwälzen lassen und deren Zielerreichungs-"Qualität" darin liegt, 

daß der Einkommensentzug auf keinerlei freiwillige (oder erzwun-

gene) "Mitwirkung" des steuerpflichtigen angewiesen ist. Wo die 

Allokationspolitik qua Steuer nur einen Rahmen zieht, kann die 

Distributionspolitik qua Steuer direkt zugreifen und Belastungs-

positionen verteilen. 

Schon damit ist das Dilemma einer "zielvermischten" Einkommen-

steuer angedeutet, wie sie gegenwärtig in der Bundesrepublik er-

hoben wird: Sie enthält sowohl allokationspolitisch motivierte 

"Anpassungsaufforderungen" (in Form von einkunftsartbezogenen 

Freibeträgen und Vergünstigungen unterschiedlichster Art) als 
auch distributionspolitisch motivierte Steuerentlastungen (Exi-

stenzminimum und persönliche Freibeträge) wie auch -belastungen 

(Progressionstarif). Wer die Vorteile der allokationspolitischen 

Vergünstigungen wahrnimmt, entgeht zugleich der distributionspo-

litisch motivierten Progressivität. Andererseits ist die Erb-

schaftsteuer - in enger Verbindung mit dem Verteilungsziel und 

der persönlichen Leistungsfähigkeit begründet - auch auf das 

Allokationsziel ausgerichtet, denn gerade für das Funktionieren 
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der Marktwirtschaftsordnung gilt die Gleichheit der Startchancen, 

die durch eine fühlbare Erbschaftsteuer ja hergestellt werden soll 

(F. Neumark 1970, S. 22),als unerläßlich. 

Es liegt demnach nicht im Leistungsfähigkeitsprinzip, sondern im 

Instrumentellen der Personalsteuern begründet, daß die hier vor-

gelegte Untersuchung auf die distributiven Besteuerungs-Konzepte 

zuläuft und die allokativen Ziele und Wirkungen als - allerdings 

beachtenswerte und keineswegs minderrangige - Probleme behandelt, 

die die distributiven Ziele begleiten und oftmals beeinträchti-

gen. 

k) Wenn der III. Teil unter den allokativ-distributiven Ziel-

aspekt gestellt wird, muß nun begründet werden, warum das St a -

b i 1 i sie r u n g s z i e 1 aus der Untersuchung ausge-

schlossen wird. Der wichtigste Grund liegt in dem bereits er-

wähnten allokativ-distrib11tiven •trade off" des •efficiency versus 

equity• als der grundlegenden wirtschafts- und gesellschafts-
politischen Problematik. 

Aber das Phänomen "Stabilisierung" ist nicht völlig aus dem allo-

kativ-distributiven Zielproblem verbannt, es wird hier nur als 

eigenständiges steuerpolitisches Ziel nicht herausgestellt. Die 

Verknüpfung der Stabilisierung mit Allokation und Distribution 

läßt sich aus den Darlegungen von J. Werner (1971 ) , Mackscheidt/ 
Steinhausen (1978., doch schon in der 1. Aufl. 1973), G. Blümle 

(1975) und H. Giersch (1977) wie folgt ablesen: Als das Alloka-

tionsziel par excellence darf das Produktionsziel angesehen 

werden. Solange die Produktionskapazitäten nicht voll ausgenutzt 

sind, stellen Maßnahmen zur Erreichung der Vollbeschäftigung 

gleichzeitig solche im Dienste der Produktionsausweitung dar 

(J. Werner S. 370), wenngleich dem Wachstumsziel durchaus eine 

eigenständige Aufgabe zukommt (J. Werner S. 371). Vollbeschäfti-

gung und Wirtschaftswachstum sind Aspekte des Produktionsziels 

(J. Werner S. 369). Uberdies ist Konjunkturpolitik immer zugleich 
Allokationspolitik, da jeder Konjunkturverlauf branchenstrukturel-

le Unterschiede aufweist (G. Fels 1978). Mackscheidt/Steinhausen 

( 1978, S. 11) formulieren die These, "daß ein stabiler Verlauf 

für eine wachsende Wirtschaft und damit für eine Produktion und 

Verteilung der Güter in Berücksichtigung des ökonomischen Prinzips 
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eine notwendige Voraussetzung ist ..... Wenn diese These belegt 

werden kann, ist die Ausgliederung des Stabilitätsziels als Gut 

sui generis aus dem Katalog aller sonstigen Allokations- und Ver-

teilungsziele gerechtfertigt" (ähnlich auch Mackscheidt/Steinhau-

sen 1973, s. 18). Bei Instabilität im Wirtschaftsablauf geraten 

die Allokations- und Verteilungsziele ständig in Gefahr, verfehlt 

zu werden. 

Auch die Geldwertstabilität kann nach J. Werner (S. 373) nicht 

als Ziel um seiner selbst willen verstanden werden, wenngleich 

ihre eigenständige Nennung legitim bleibe (S. 374); die Geldwert-

stabilität "stellt vielmehr ein Vorziel vor allem im Blick auf 

die produktionspolitische Zielsetzung dar (S. 373) . 3 > Eine man-

gelnde Zielerreichung in der Geldwertstabilität ändert daneben 

aber auch die Einkommensverteilung in regressiver Weise (G. Blilmle 

S. 9), und dies hat wiederum - als Ergebnis der allokativ-distri-

butiven Interdependenz - eine "Verzerrung in der Allokation der 

Produktionskräfte" (H. Giersch s. 195) zur Folge. So lassen 

sich im Grunde genommen nur zwei Zielkomplexe für das wirtschafts-

politische Handeln feststellen, das Produktionsziel und das Ver-

teilungsziel (J. Werners. 378). Insoweit hoffen wir, mit dem 

den Untersuchungsgegenstand ständig begleitenden Thema der allo-

kativ-distributiven Interdependenz und des Gegensatzes "Alloka-

tion versus Distribution" die Problematik formuliert zu haben, 

die die Theorie der Personalsteuern bis in die steuerpolitischen 

Konzeptionen hinein kennzeichnet. 

1) Die Verfolgung des f i s k a 1 i s c h e n Ziels gehört nicht 

zu unsrem Untersuchungsgegenstand. Soweit diese Arbeit zu dem Er-

gebnis kommt, daß künftig breiter gefaßte Einkommens- und Vermö-

gensbegriffe die steuerliche Bemessungsgrundlage erweitern, kann 

das unter dem Aspekt der Aufkommensneutralität beurteilt werden. 

So ist also keineswegs zwingend zu folgern, die Verbreiterung der 

Bemessungsgrundlage würde eine Belastungsverschiebung von den in-

direkten zu den direkten Steuern bedeuten. Denn in jedem Falle lie-

3) J. Werner 1971 , s. 374: "Angesichts einer oft zu isolierten 
Interpretation des Ziels der Geldwertstabilität bleibt jedoch 
die grundsätzliche Feststellung bestehen, daß dieses Vorziel 
letztlich nur instrumentellen Charakter im Blick auf dahinter 
liegende Ziele hat." - Vgl. auch H. Ohm 1972, S. 65 ff. mit 
seiner Differenzierung der Zielarten in Fundamentalziele und 
Vorziele (bzw. Zwischenziele) mit Instrumentalcharakter. 
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ßen sich ja die Steuersätze der Personalsteuern senken, um eine 
Aufkommensneutralität zu erreichen. 

m) Die breite Darlegung der Personalsteuerproblematik sollte nicht 
zu dem Fehlschluß verleiten, sie seien die gewichtigsten des Steu-
ersystems oder sollten es werden. Rückwirkungen von Problemen der 
Personalsteuern auf das Steuersystem sind also nicht 
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. Gleichwohl ist unbestrit-
ten, daß eine breitere Bemessungsgrundlage die Verfolgung des fis-
kalischen Ziels erleichtert. 

Auch wenn die Untersuchung zu dem Ergebnis kommt, daß die logi-
sche und steuersystematische Trennung in eine Haushaltsbesteuer-
ung (=Personalbesteuerung) einerseits und eine Unternehmensbesteu-
erung andererseits eine aus allokationspolitischen Gründen begrü-
ßenswerte Schonung in der Unternehmensbesteuerung begünstigt, ist 
daraus nicht zu folgern, es sei der aus Gründen der Aufkommens-
neutralität erforderliche Belastungausgleich zwingend bei den Per-
sonalsteuern zu suchen. Der Ausgleich kann statt dessen ebenso gut 
ganz oder teilweise bei den indirekten Steuern gesucht werden, wo-
durch sich der positive Allokationseffekt ergibt, die Leistungs-
motivation zu schonen. Wegen der hier erforderlichen eng begrenz-
ten Thematik sind demnach steuersystematische Betrachtungen nur 
dort angestellt worden, wo sie den Zusammenhang unter den Perso-
nalsteuerarten betreffen. 

Diese Beschränkung im Problemansatz ist um so eher gerechtfertigt, 
als vorliegend in erster Linie die Einkommens- und Vermögens-
Begriffe untersucht werden. Wir sind uns dessen bewußt, 
daß in den Gesamtrahmen der "Theorie der Personalsteuern" neben 
solchen begrifflichen Fragen auch Probleme der Tarifgestaltung und 
der Bestimmung der Besteuerungseinheiten (Individuen bzw. Haus-
halte oder Ehepaare) gehören. Diese aber müssen einer gesonderten 
Untersuchung vorbehalten bleiben. Desgleichen sind die vorgenann-
ten theoretischen Untersuchungen, die mit dem Leistungsfähigkeits-
postulat verknüpft sind, aus steuersystematischen Gründen um eine 
Darstellung der Unternehmensbesteuerung zu ergänzen, die ja kei-
neswegs demselben Steuerpostulat der Leistungsfähigkeit unterwor-
den ist, sondern allenfalls einem solchen der "Ertragsfähigkeit". 
Auch dieser Problemkomplex bedarf einer gesonderten Behandlung. 
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I. Die Klärung der Allokations- und Distributionsbegriffe ist die 
Voraussetzung zur Darstellung des gesellschaftspolitischen 
"trade-off" von "efficiency versus equity" in der Besteuerung. 

1. Ein breit gefaßter und "dynamischer" Begriff der A 1 1 o -
k a t i o n läßt sich aus dem Blickwinkel der Rationalität her-
leiten. 

a) Allokation hat zwei Facetten: Zunächst ist die Ressourcen-

einsatz-Optimierung auf die Produktion ausgerichtet und 
gehorcht einer "inneren Rationalität111 l. Ihr Ziel ist die Erstel-
lung eines größtmöglichen Gesamtprodukts, was bedingt, die Minimal-
kostenkombination zu verwirklichen, ein optimales Standortgefüge 
zu organisieren und die optimale Betriebsgröße zu finden. Daraus 
folgt, daß sowohl die staatliche allgemeine Strukturpolitik als 
auch speziell die regionale und sektorale Strukturpolitik alloka-
tionspolitischer Art sind. 2 ) 

b) zugleich unterliegt Allokation auch der "äußeren Rationalität", 

nämlich der Abstimmung auf die Bedürfnisstruktur der Menschen. 
Eine dergestalt vorgenommene Ausrichtung des Allokationsbegriffes 
auf den privaten Konsum nennen Musgrave-Musgrave-Kullmer 
(1984, s. 77) die effiziente Ressourcenverwendung bei best-
möglicher Befriedigung der Konsumentenbedürfnisse. Das Konsum-
interesse kann als volkswirtschaftliches Allokationskriterium 
angesehen werden, da die "Lenkungsfunktion der Konsumentensouve-
ränität ... eine der Prämissen des Pareto-Optimums dar (stellt)" 
(H. Minte 1978). Noch stärker betont E. Kantzenbach (1967, s. 
15 ff.) die Verbindung zwischen Konsum und Allokation, wenn er 
feststellt, daß das Prinzip der Konsumentensouveränität, als 
Steuerung der "Zusammensetzung des laufenden Angebots an Waren 

1) H. Haller 1981 ,s. 22lf, ;unübersehbar gibt der Terminus "innere" 
die Blickrichtung an, aus der das Problem gesehen wird, nämlich 
aus der Sicht des Betriebes als dem Ort der Faktorkombination 
und der Leistungserstellung. 

2) Für H. Giersch (1960, s. 160), der eine Differenzierung des 
Allokationsbegriffs nicht vornimmt und die Grundorganisation 
der Volkswirtschaft in den Allokationsbegriff einschließt, 
besteht ganz allgemein das Allokationsproblem darin, "den 
Prinzipien der optimalen Arbeitsteilung, der bestmöglichen 
Verteilung der Produktivkräfte auf ihre alternativen Verwen-
dungszwecke und der Optimalkombination der Faktoren Geltung 
zu verschaffen". 
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und Dienstleistungen nach den Käuferpräferenzen", als eine der 
Funktionen des Wettbewerbs in die moderne Wettbewerbstheorie 
integriert ist, denn "die Prämissen der Konsumentensouveränität 

sind zugleich die Prämissen der vollständigen Konkurrenz" (jeden-
falls nach ihrem Idealverständnis im statischen, gleichgewichts-
bezoqenen Modell). 

c) Diese begrifflichen Uberlegungen, die das Allokationsproblem 
als gleichermnaßen effizienz- und marktorientiert beschreiben, 
erfassen das Produktionsziel aber nur "statisch", nämlich als ein 
Streben nach höchstem Produktionsergebnis bei einmal festgelegter 
Effizienzalternative mit der vorhandenen, voll ausgelasteten Fak-
torausstattung sowie bei einmal bekannten und unveränderten Kon-
sumentenpräferenzen. Jedoch gehört zum Allokationsproblem auch die 
"d y n am i s c h e" Sicht (J. Werner 1971, s. 369) einer Aus-
weitung des Bestandes an produktiven Ressourcen wie eine durch 
solches Wachstum bedingte Änderung in der Wirtschaftsstruktur und 
in der Umweltnutzung. 

Allein G. Bombachs (1965, s. 766) Definition der Wachstumstheorie 
als "Theorie zweier Produktionsfaktoren" belegt die Zuordnung des 
Wachstums zum Allokationsproblem. Sofern Wachstum in der 
Zunahme des Bruttosozialprodukts gemessen (A. Stobbe 1975, S.369) 
und - auf den Kopf der Bevölkerung gerechnet - als Mehrung des 
Wohlstandes angesehen wird, präsentiert sich das Allokationsziel 
zugleich als Wachstumsziel (so J. Werner 1971, s. 370; vgl. auch 
G. Krause-Junk 1974b, s. 35, der auf die instrumentelle Funktion der 
Allokation für die Wachstumszielsetzung eigens hinweist). 

Insbesondere mit dem Wachstums- und Entwicklungsphänomen sind 
aber auch die dynamischen Ausprägungen des Strukturbegriffs ver-
bunden, nämlich die wachstumsbedingten Struktur ä n de -
r u n gen, wie sie von H. Timm (1980, S. 159 ff.) verstanden 
werden. Ebenso sieht E. Sohmen (1976, s. 168 ff.) die "intertem-
poralen Effizienzbedingungen" als ein dynamisches Allokations-
problem, und zwar insbesondere die optimale Rate der Kapitalakku-
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mulation wie auch die optimale Art der Strukturänderung des vor-

handenen Kapitalstocks. 31 

Eine weitere "dynamische" Dimension des Allokationsbegriffs, die 

zudem in engem Zusammenhang mit Wirtschaftswachstum und -entwick-

lung steht, drückt sich im Einfluß von ökonomischen Um w e 1 t -

prob 1 e m e n auf die Allokation von Faktoren aus. Soweit 

Wachstum und Wohlstandszunahme zusammengehen mit rasch zunehmen-

dem technischem Fortschritt vermittels umweltbelastender Techno-

logien, mit vermehrter und der ökologischen sowie ökonomischen 

zusammenhänge nicht achtender Ressourcenverwendung samt Rohstoff-

abbau sowie mit der Wiederherstellung der durch Produktion und 

Konsumtion geschädigten Umwelt, erfährt die Faktorallokation 

eine Effizienzeinschränkung. 41 

d) Soweit in dieser Arbeit auf den Gegensatz zwischen allokativen 

und distributiven Problemen abgestellt wird, ist stets dieser 

weite und dynamische Allokationsbegriff unterstellt. Wenn auf 

Details nicht eigens eingegangen wird, sollen auch die steuerli-

chen Allokationswirkungen bzw. die Distributionswirkungen "mit 

allokativen Effekten" in dieser Weise verstanden werden. 

3) Die von Sohmen herausgestellten Kapitalprobleme sind die Kon-
sequenz einer Beschränkung seiner Analyse auf Phänomene der 
intertemporalen Effizienz, die mit weniger Unsicherheit zu 
bestimmen sind als weitere Aspekte, die ebenfalls den dynami-
schen Aspekt der Allokation ausmachen, jedoch mit größerer 
Unsicherheit belastet sind: a) die Änderung der Konsumpräfe-
renzen, b) der technische Fortschritt, c) die Entscheidungen 
der heute lebenden Generation, die zugleich die Lebensbedin-
gungen für die morgen lebende Generation festlegen, ohne deren 
Präferenzen zu kennen; ebenda, s. 168. 

4) Im einzelnen hierzu: WB BMW 1979, s. 38 f., Ziff. 91; H. 
Giersch 1977, s. 343; Musgrave/Musgrave/Kullmer 1987. 
S. 276 f. - Ferner: K,-H. Hansmeyer, Produktion und Umwelt-
schutz, Stuttgart 1979; K, Zimmermann, Umweltpolitik und Ver-
teilung, Kölner Habilitationsschrift, Typoskript 1982. 
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2. Für die steuerliche Lastverteilung nach dem Leistungsfähigkeits-
postulat (siehe§§ 15 u. 18) ist die Klärung der Begriffe Distribu-
tion und Redistribution, wie sie hier verwendet werden sollen, er-
forderlich. 

a) Die Einkommens- und Vermögensverteilung (Dis tri b u -
t i o n) wird nur personal gesehen; auch nach der Lehre von 
der funktionellen Verteilung, deren Begriff der Produktions-
theorie entstammt, fließen nämlich die Erträge letztlich 
den Besitzern dieser Faktoren als Einkommen zu.5) Gleichermaßen 
stellt die Vermögensverteilung auf die personale Verteilung ab 
(C. Folkers 1979, s. 272), Das geht schon allein aus den drei 
grundsätzlichen Wegen hervor, auf denen Vermögen überhaupt ge-
bildet werden kann: Sparen aus dem Nettoeinkommen, Erbschaft 
(Vermächtnis, Schenkung) 6) und Ubertragung seitens der öffent-
lichen Hand sind personal gestaltet und nur personal denkbar. 7> 

Beide Fragestellungen, nämlich die nach der Quelle der Einkommen 
(die funktionelle Verteilung) und die nach der Höhe und der 
Streuung der Einkommen und Vermögen (die personelle Verteilung), 
sind die notwendig zusammengehörenden Seiten eines Gesamtproblems, 
da sie im letzteren Fall die eigentlich distributive Seite der 
Verteilungsfrage, im ersteren aber ihre allokative Seite aus-
drücken: Die "funktionale Verteilung im engeren Sinne" zielt 

5) "Insofern aber ist die Einkommensverteilung immer 'personell'. 
Die terminologische Unterscheidung von funktioneller und per-
soneller Einkommensverteilung erweist sich daher als höchst un-
glücklich" (E. Preiser 1959, S. 622). G. Blilrnle (1975, S. 11) 
weist darauf hin, daß die Trennung durch eine apologetische 
Komponente der Grenzproduktivitätstheorie bedingt zu sein 
scheint. 

6) B. Molitor 1979, s. 286; siehe auch c. Folkers 1979, s. 27 
7) Selbst das Vermögen der gesellschaftsrechtlichen Korporatio-

nen, wie etwa der juristischen Personen, gehört in letzter 
Konsequenz den natürlichen Personen (was auch für solche Kor-
porationen gilt, die im Besitz der öffentlichen Hand, der 
Allgemeinheit also, stehen. In ökonomischer Sicht leisten 
z.B. die juristischen Personen ihre produktiven Dienste in 
Form von Vermögensnutzungen im Umfang der nicht verteilten 
Gewinne; siehe Haller, H., 1972, s. 12. 
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im Rahmen der Preistheorie auf eine Erklärung der Faktorpreise 

ab (G. Blilmle 1975, s. 10), wie das für die Güterpreise ganz 

analog im marktlichen Prozeß geschieht81 (siehe die allokativ-

distributive Interdependenz, § 3 unten). Die exakte wirtschafts-

theoretische Terminologie, die der Einsicht folgt, daß die funk-

tionelle Verteilung ein Allokationsproblem ist, bezeichnet die 

Allokationsergebnisse auch nicht als Einkommen, sondern als Er-

träge der Faktoren. Die finanzwissenschaftliche und wohl auch 

die steuerrechtliche Terminologie haben sich teilweise dieser 

eindeutigen Festlegung angeschlossen: Einkommen können nur Per-

sonen (bzw. Personengruppen, wie Haushalte) empfangen. 

Auf diese personale Seite des distributiven Bereichs der Wirt-

schaft sind die steuerwissenschaftlichen Betrachtungen abzustel-

len, wenn es darum geht, das Phänomen der Steuerlastverteilung 

auf die Personen am Einkommen und Vermögen festzumachen, wenn es 

darum geht, die Wirkungen der steuerpolitischen Maßnahmen auf 

das Einkommen und Vermögen festzustellen und wenn es schließlich 

darum geht, die Umverteilungswirkungen durch Steuern und Transfers 

zu ermitteln. Notwendigerweise kann der distributive Bereich 

nicht die öffentlichen Güter enthalten, so sehr sie auch Vertei-

lungswirkungen aufweisen mögen; erstens sind sie nur in Ausnahme-

fällen direkt personal zurechenbar und zweitens stehen sie weder 

mit der Personalsteuer noch mit den Personaltransfers in einem 

direkten Zusammenhang. 

b) Die Dominanz der personalen vor der funktionalen Verteilung 
kommt auch im Begriff der Red ist r i b u t i o n zum Aus-

druck, versteht man doch darunter die "Korrektur" 91 der markt-

8) Die funktionale Verteilung als "Theorie der Faktoranteile" 
ist hauptsächlich eine Theorie der effizienten Allokation, 
keine Theorie der distributiven Gerechtigkeit, denn "die Fest-
stellung, die Faktorallokation solle auf einer effizienten 
Faktorpreisbildung beruhen", erfordert nicht, "daß die end-
gültige Einkommensverteilung der Individuen gleich den Ergeb-
nissen der Verkäufe ihrer Faktorleistungen am Markt sein 
sollten"; Musgrave-Musgrave-Kullmer 1984, S. 105. 

9) G. Schmölders 1970 , s. 2481 G. Krause-Junk 1981, S. 258: 
Staat als "sozialer Korrektor". 
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liehen (d.h. primären personalen) Einkommensverteilung in solcher 

Weise, daß nach bestimmten korrigierenden Maßnahmen sich als Er-

gebnis die Sekundärverteilung10) im verfügbaren persönlichen Ein-

kommen (= "Finaleinkommen")ll) zeigt. Notwendiges begriffliches 

Merkmal der staatlichen Redistribution ist, daß sie nur mithilfe 

der "Kombination" 121 von Steuern und Transfers, genauer: von 

Personal-Steuern und Einkommenstransfers denkbar ist. Die Erhe-

bung von Steuern auf das Einkommen allein nach einem progressiven 

Tarif ist noch keine Redistribution. Die Koppelung von budgetären 

Einnahme- und Ausgabepositionen, 131 der "Steuer-Transfer-Mechanis-

mus (G. Krause-Junk 1977, S. 351), zielt auf eine Verfügbarkeits-

größe (siehe§§ 12 u. 22) ab, die sich erst nach Kürzung um die 

persönlichen Steuern und nach Mehrung um die Personaltransfers 

10) Sofern solche Sekundärverteilung durch staatliche Maßnahmen 
herbeigeführt wird, gehen sie zurück auf (1) Vorschriften 
für den privaten Einkommenstransfer, (2) staatlichen Einkom-
menstransfer selbst und (3) Eingriffe in den Marktprozeß, 
die bestimmte Anbieter oder Nachfrager begünstigen oder 
andere belasten; G. Schmitt-Rink 1978, s. 108. 

11) Der Ausdruck "Finaleinkommen" findet sich bei K. -D. Grüske 
1978, das definiert ist als die Differenz zwischen dem Pri-
märeinkommen einerseits und dem Saldo zwischen staatlich ini-
tiierten Einkommensentzügen und Leistungen andererseits, 
s. 26 und 176 ff. Das Konzept läßt sich hier verwenden, auch 
wenn Grüske zur umverteilung die Realtransfers zählt, was wir 
nur für die direkt zurechenbaren zulassen. Andererseits ver-
wendet er Finaleinkommen und Sekundäreinkommen synonym, wo-
hingegen andere Autoren zum Finaleinkommen erst nach allen 
sich an die umverteilungsmaßnahmen anschließenden Anpassungs-
und Rückwirkungsprozessen gelangen. 

12) So übereinstimmend und stellvertretend für viele: E. Lief-
mann-Keil 1961, S. 119; F. Neumark 1970, S. 218; B. Külp 
1971, s. 145 u. 163; H. Haller 1972, s. 226; Musgrave-Musgra-
ve-Kullmer 1975a, S. 117; W. Albers 1978, S. 599; K. Schmidt 
1978, s. 162; G.W. Brück 1981, s. 41 ff.; H. Bartmann 1981, 
S. 316; G. Krause-Junk 1981, S. 269 ("Umverteilungskomponen-
ten": Steuern und Sozialversicherungsbeiträge sind staatlich 
zugemessene Pflichten zur Leistungsabgabe, Transfers und Ren-
ten sind staatlich zugemessene Rechte auf Leistungsempfang). 
- Wenn andererseits der SVR (Gutachten 1972/73, TZ 442) 
feststellt, der Staat sorge (1) durch die Progression für eine 
umverteilung zwischen den hohen und niedrigen Einkommen, (2) 
durch das System der Sozialversicherung für eine Umverteilung 
zwischen Erwerbstätigen und den nicht mehr Erwerbstätigen und 
(3) durch bestimmte Transferzahlungen für einen Ausgleich der 
sozialen Härten, so geht der begriffsbestimmende Zusammenhang 
von Steuer+ Transfers für die Umverteilung verloren. 

13) Vgl. H.C. Recktenwald (1981, s. 406), der die "Umverteilung 
der Markteinkommen" als das Problem der "personalen Budgetinzi-
denz" interpretiert. 
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ergibt. Diese Verfügungsgröße soll die steuerliche Leistungsfähig-

keit repräsentieren. In dieser Untersuchung stellen wir daher auf 

einen Einkommensbegriff ab, der als ein Totaleinkommen und als 
"comprehensive tax base" sämtliche Zugangselemente aus Einkünften 

aller Art, Quelle und Form, so auch aus persönlichen Transfers, 

einschließt und solchermaßen das Redistributionsproblem in seiner 

begriffsbildenden Eigenschaft (Steuer+ Transfer) in sich aufnimmt. 

II. Das Steuersystem - auch ein Teilsystem wie das der Personal-
steuern - und die Wirtschaftsordnung eines Landes sind miteinander 

eng und wechselseitig verbunden. Wenn die Besteuerung bestimmte Wir-
kungen auf Faktorallokation, -kombination und -substitution, 

auf Gewinnhöhe, Einkommensentstehung, -verteilung und -verwendung 

ausübt und u.U. so weitgehend beeinflußt, daß Konsum-, Spar- und 

Investitionsentscheidungen, Faktormobilität und Leistungsanreiz 

der Individuen gestört werden, so sind die grundlegenden Produk-

tions- und Verteilungsprobleme einer Wirtschaftsgesellschaft be-

rührt, sind Rückwirkungen auf die Wirtschaftsordnung nicht aus-
zuschließen. 

1, Der Knappheit von Ressourcen ist zu danken, daß Steuerquellen 

nicht unerschöpflich fließen, da die Steuer einen Ressourcen-

transfer von der privaten Sphäre des Wirtschaftens in die öffent-

liche oder kollektive bewirkt. Vor diesem Hintergrund treten aus 

der Vielzahl ökonomischer Probleme zwei hervor, die schlechthin 

den Inhalt wirtschaftlichen Handelns ausmachen und seine Ziele 

bestimmen: Allokation und Distribution. Sie sind bereits von 

den Klassikern der ökonomischen Lehre als die Grundfragen ihrer 
"Political Economy" erkannt worden. So sah Adam Smith (1776, hier 

1978) die Produktion und die Produktivität der Faktoren als die 
zentrale Problemstellung an. In Ergänzung dazu hat es David 

Ricardo (1817, hier 1923) als das Hauptproblem der Volkswirt-
schaftslehre bezeichnet, die Gesetze aufzufinden, welche die Ver-
teilung bestimmen. Nach einer Zeitspanne von fast zwei Jahrhun-

derten hat sich bis heute in der wirtschaftstheoretischen und 
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finanzwissenschaftlichen Literatur die Bedeutung dieses Grund-

phänomens erhalten. Die beiden "H a u p t p r o b 1 e m e" , 

die eine optimale Verwendung knapper Ressourcen aufwirft, sind 

"die Sicherung der Effizienz" (m.a.W. der Allokation, d.h. der 

Produktion) und "die Sicherung des richtigen Verteilungsstandes" 

(Musgrave/Musgrave/Kullmer 1984, s. 104). Sie werden als die 

"zentralen ökonomischen Probleme" bzw. als "Dauerproblem der ka-

pitalistischen Marktwirtschaften" (A. Stobbe 1975, s. 276 bzw. 

306) bezeichnet, weil sie einige entscheidende Lösungen gesell-

schaftspolitischer Fragen enthalten. Denn wer in unserer Wirt-

schaftsordnung über die Produktion bzw. das Angebot von Gütern 

entscheidet und auch darüber, wie solche Entscheidungen koordi-

niert werden, das ist der wesentliche Inhalt des Allokations-

Problems (A. Stobbe 1975, S. 276). Insofern nimmt das Allokations-

problem auch die Charakteristik unserer Wirtschaftsordnung als 

eine aus Privatwirtschaft und öffentlicher Wirtschaft "gemischte" 

Ökonomie in sich auf. Und wie die Allokationsergebnisse auf Per-

sonen und Gruppen von Faktoranbietern und Bürgern verteilt wer-

den, ob dabei ausschließlich nach Gesichtspunkten des Marktpro-

zesses verfahren wird oder ob (auch) politische Vorstellungen 

in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung Gewicht erhalten, 

ist der wesentliche Inhalt des Verteilungsproblems. Als seine 

Lösung wird eine ständige Entwicklung in Richtung auf eine gleich-

mäßigere (nicht gleiche) Verteilung über die gesellschaftlichen 

Gruppen hin angestrebt, da für Wirtschaftssysteme, deren alloka-

tive Grundstruktur im Marktwettbewerb gesehen wird, eine gewisse 

Ungleichverteilung als typisch angesehen und wohl auch als lei-
stungsmotivierend verstanden wird. 

2, Diskutiert wird oftmals, ob diese beiden Grundprobleme in 

Harmonie oder im K o n f 1 i kt zueinander stehen; nach An-

sicht von A.M. OKUN ist das Verhältnis von Gerechtigkeit in der 

Verteilung zur Effizienz in der Produktion "our biggest socio-

economic tradeoff", 14 1 eine Gegensatzbeziehung, 15 ) die schwer-

wiegender und zugleich quälender sei als jene zwischen Unterbe-

14) 1975, S. 2; s.a. die Kritik an Okun durch M.F. Plattner 1979, 
s. 32 ff. 

15) So wird sie auch als "Konkurrenz" zwischen beiden Zielen be-
zeichnet: G. Krause-Junk 1974b, S. 35. 
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schäftigung und Inflation. 161 Diese Zielkonflikte sind "nahezu 

schicksalhaft vorgezeichnet", und die "allokationspolitischen Ab-

sichten stoßen auf verteilungspolitische Grenzen", die schwierig 

abzuschätzen sind (G. Krause-Junk 1981, S. 357). Nach ausführli-

cher Diskussion aller Ziele des "magischen Vielecks" in der Wirt-

schaftspolitik und systematischer Analyse der Beziehungen zwischen 

diesen Zielen kommt J. Werner (1971 , S. 381) zu dem Ergebnis: 

"Wirtschaftspolitisches Handeln wird daher letztlich von produk-

tionspolitischen und verteilungspolitischen Zielsetzungen bestimmt." 

Auch G. Gäfgen (1975, s. 12 f. u. 16) kennzeichnet unter den vier 

Gruppen von Hauptzielen der Wirtschaftspolitik vorrangig die Pro-

duktions- und die Verteilungsziele als die alle wirtschaftlichen 

Aktivitäten einer Gesellschaft bestimmenden Richtwerte. G. Bombach 

(1978, S. 277) fragt, ob die "magische" Beziehung in dem alten 

Zieldreieck "Geldwerterhaltung-Vollbeschäftigung-Zahlungsbilanz-

ausgleich" sich etwa heute ablösen lasse durch eine neue magische 

Dreierbeziehung "Effektivität-Egalität-Vollbeschäftigung 11 ; dabei 

kommt er ebenfalls zu der hier formulierten Pointierung, wenn er 

vermutet, daß ein Mehr an "Egalität heute" ein Weniger an "Wohl-
stand morgen" bedeuten könne. K.J. Arrow (1979, S. 4 f.), der 

die hier interessierende Fragestellung unter dem Aspekt des Wachs-

tums angeht, ist hinsichtlich der Egalität ebenso skeptisch, da 

sie eine Effizienzeinbuße bedeutet; er erweitert unsere Pointie-

rung des Problems um die Frage der "efficiency and equity over 

time", um das Problem der Vorteile und Belastungen künftiger Ge-

nerationen einzufangen; er kommt zu einer eher positiven Ein-

16) Oftmals wird der Gegensatz zwischen Equality und Efficiency 
auch formuliert als solcher zwischen Equity und Efficiency. 
Im Englischen bedeutet equality "Gleichheit", equity hingegen 
"Gerechtigkeit". Speziell in der deutschen finanzwissenschaft-
lichen Literatur, und hier insbesondere bei F. Neumark (1970, 
passim) wird aber Gleichheit (in der Verständnisweise von 
Gleichbehandlung gleicher Tatbestände) als eine von verschie-
denen Ausprägungen der Gerechtigkeit aufgefaßt. Die unter-
schiedliche Verwendung der Begriffe Effizienz und Effektivi-
tät (die im Englischen als "efficiency" und "effectiveness" 
synonym verwendet werden und mit Leistungsfähigkeit, Tüchtig-
keit, wirkende Ursächlichkeit oder Nutzleistung zu übersetzen 
sind) ist eine Spezialität der wissenschaftlichen Literatur 
im Englischen wie im Deutschen. Unter Effizienz versteht man 
das Abwägen zwischen mehreren ökonomischen und gesellschaft-
lichen Zielen, unter Effektivität dagegen den Erfolg einer auf 
ein singuläres Ziel gerichteten Handlung; vgl. O.L. Deniston, 
J.M. Rosenstock u.a. 1972, und Hansmeyer/Rürup 1975, S. 66. 
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schätzung der "redistribution in time", da sie mit einem Produk-

tivitätszuwachs verbunden sei, solange nicht etwa eine völlige 

Egalität angestrebt werde. 

3, In der Finanzwissenschaft hat die Pointierung des ökonomischen 

Grundproblems in der Beziehung "A 1 1 ok a t i o n versus 

Dis tri b u t i o n" eine besondere Ausprägung erfahren. 17 ) 

Denn erstens fügt sie dem allgemeinen marktlichen Allokationspro-

blem effizienter Produktion privater Güter das spezielle nicht-

marktliche des Angebots öffentlicher Güter hinzu, und zweitens 

untersucht sie die Möglichkeiten der Korrekturen marktlicher 

(primärer) Verteilungsergebnisse über den (sekundären) Wegsteuer-

licher Abschöpfung, sowohl in der Form der steuerliche Lastver-

teilung als auch auf dem Wege der Umverteilung. 

Die besondere Ausprägung liegt mithin in einer Differenzierung 

sowohl des Allokations- als auch des Distributionsproblems. Wenn 

man allein die Steuerpolitik ins Auge faßt, ist auch hier die 

Orientierung an den Zielen der Ailokation, Distribution und Sta-

bilisierung üblich, doch deutlicher noch kommt die hervorgehobe-

ne Gegensatzbeziehung zwischen Allokation und Distribution zum 

Ausdruck, wenn man das Besteuerungsproblem einmal auf die fiska-

lische Besteuerung konzentriert: Denn wird ein bestimmtes Steuer-

aufkommen vorgegeben, läßt sich die Steuer ja auf verschiedene 

Weise aufbringen: Es läßt sich die Verteilung der objektiven 

Steuerlast entweder mehr dem Ziel der steuerlichen Gerechtigkeit 

(Steuerlastverteilung und Umverteilung folgen Gerechtigkeitsaspek-

ten) oder mehr dem Ziel der volkswirtschaftlichen Wohlfahrt, der 

Allokation also, unterstellen (G. Krause-Junk 1977, S. 332 ff.). 

Gerade die Steuerdiskussion der jüngeren Zeit läßt erkennen, daß 

die steuerliche Verteilungslehre mit ihrer Betonung des Äquiva-

17) Musgrave 1970a, s. 29: "The theory of public finance in its 
ability to pay tradition has been preoccupied with problems 
of distribution, while in its benefit tradition it has dealt 
primarily with issues of allocation." Detaillierter noch c.s. 
Shoup 1969, der in seinem Lehrbuch das gesamte Bündel der 
steuerlichen Instrumente anhand von "consensus criteria" und 
"conflict criteria" beurteilt und dabei durchgehend die 
"equity criteria" den "efficiency criteria" gegenüberstellt. -
Äußerst treffend für unser Problem bereits der Titel des 
Buches von F. Neumark (1970): "Grundsätze gerechter und öko-
nomisch rationaler Steuerpolitik". 
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lenz-, Leistungsfähigkeits- und Umverteilungsprinzips 18 l eine ge-

wisse Uberbetonung des Verteilungsziels erfahren hat (G. Krause-

Junk 1977, s. 345 ff.). Dies ist auch insofern nicht überraschend, 

als ja von der "Natur" des steuerlichen Eingriffs her die last-

verteilenden und umverteilenden Instrumente direkter zupacken kön-

nen als die "vorteilsgewährenden" Instrumente der allokativen An-
reize und Belohnungen. Insofern liegt in der allokativ-distributi-

ven Steuerpolitik eine vorgegebene "Asymmetrie" begründet. Demge-

genüber stellen sowohl die "excess burden"-Diskussion als auch 

die "optimal taxation"-Konzepte auf eine Betonung des Allokations-

problems ab, nicht ohne jedoch in jüngerer Zeit auch die Wirkung 

der Personalsteuern zu diskutieren. Wie sich jedoch nachweisen 

läßt, geraten beide allokationspolitischen Problemansätze in einen 

Konflikt mit dem Verteilungsziel. 

In der vorliegenden Untersuchung wird der trade off zwischen Allo-

kation und Distribution üum ständig wiederkehrenden Thema. Dies 

gilt sowohl für die Objektivierung der Leistungsfähigkeit (6. -

8. Kapitel) als auch für die Personalsteuerkonzepte (Dritter 

Teil). Aus der begrifflichen steuerrechtlichen Fassung wie aus 

den steuerpolitischen Praktiken gelingt es uns abzuleiten, daß 

das steuerliche Einkommen ein "allokativ-distributiver Mischbe-

griff" ist. Da in unserem Steuersystem für große Gruppen von Ein-

kommensbeziehern, nämlich für die Privaten, die Einzelunternehmer 

und die Personengesellschafter in ihrer Eigenschaft als Mitunter-

nehmer, die Besteuerung der Einkommen als eine "integrale Unter-

nehmens- und Haushaltsbesteuerung" praktiziert wird, kann man 

auch hier den allokativ-distributiven Mischcharakter von Teilen 

des Steuersystems deutlich ablesen. Schließlich ist in der steuer-

lichen Behandlung des Sparens, das ja gewissermaßen wegen seiner 

einkommenschaffenden und einkommensabhängigen Funktion und wegen 

seiner finanzierungs- und produktionswirtschaftlichen Funktion 

auf der "Nahtstelle" zwischen Distribution und Allokation liegt, 

die Interdependenz zwischen Allokation und Distribution zu er-

kennen. 

18) H. Haller 1973b u. 1981; K. Littmann 1970; F. Neumark 1970; 
K. Schmidt 1967 u. 1972; J.G. Head 1979. 
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I. Da das Allokationsergebnis das Distributionsergebnis vorbestimmt 
und in einer Rückwirkung letzteres wiederum das erstere beeinflußt 
(G. Krause-Junk 1981, s. 259), spricht man von Interdependenz. Der 
Ausgangspunkt dieser. gegenseitigen Abhängigkeit liegt allerdings im 
Allokationsbereich: Das Distributionsergebnis und -problem ist eine 
unmittelbare Folge des für die Allokation grundlegenden Knappheits-
phänomens. Weitere Interdependenzen lassen sich in der Wirklichkeit 
und in theoretischen Darstellungen nicht mehr ohne die Heranziehung 
auch monetärer Größen darstellen. 1 ) Zunächst ist festzuhalten, daß 
- sollte das Allokationsproblem gelöst werden können - damit in kei-
ner Weise das Verteilungsproblem ebenfalls gelöst ist, denn das 
Konkurrenzmodell, jenes "Referenzsystem für Allokationsentscheidun-
gen", besitzt für Verteilungsfragen keinerlei Aussagekraft (E. Soh-
men 1976, s. Sf.). 

Abgesehen davon, daß die praktische Allokationspolitik stets auch 
Verteilungsprobleme - teils gewollt, teils ungewollt2 l - hervorruft, 
ist hier insbesondere das Verhältnis von distributiven Problemen in 
Allokationstheorien von Interesse. Allgemein läßt sich sicher fest-
stellen, daß die Verteilungsfragen - und damit auch die Verteilungs-
wirkungen von Personalsteuern - sich in einem Theorieumfeld entwik-
keln mußten, das sich ihnen gegenüber uninteressiert, wenn nicht gar 

1) Daß in modernen Volkswirtschaften die Individuen Geldeinkommen 
beziehen, ist für das Verständnis des Distributionsproblems als 
aus der Knappheit der Ressourcen und Güter folgend ohne Inter-
esse. Geldeinkommen wird erst im Hinblick auf die Entwicklung von 
Verkehrswirtschaften und Steuerstaaten (Inflation und Progres-
sion) problematisch. 

2) Andel, N., 1992, S. 412ff.: Einfluß auf die Primärverteilung 
durch die öffentliche Hand als Arbeitgeber, Auftraggeber sowie 
durch Maßnahmen der Allokationspolitik. 
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ablehnend verhielt3 l. 

Diese Feststellung, gewiß eine solche in groben Zügen, ist kei-
neswegs als eine Abqualifizierung der in erster Linie allokati-

onsorientierten Theorien anzusehen. vielmehr liegt hierin das 

Anerkenntnis, daß solche Theorien ein völlig anderes Erklärungs-

interesse verfolgen. Dies ist in der Literatur eindeutig und oft 

belegt. Hier aber soll lediglich hervorgehoben werden, daß die 

stärker allokationsorientierten Theorien für die distributive 
Fragestellung die ungeeigneten Theorien sind. 

a) Die Grenzproduktivitätstheorie mit ihrem güterwirtschaftli-

chen Leistungsbegriff erklärt sowohl in mikro- als auch in ma-

kroökonomischer Weise die Verteilung als Ergebnis des Markt-

und Preisprozesses, kommt dabei zu einer Gerechtigkeitsauffas-

sung, die die Faktorentlohnung als leistungsgerecht definiert, 

gelangt darüberhinaus zu einem Optimalitätsverständnis, das 

sich darin zeigt, daß in dieser Faktorentlohnung die "Nutzen-

vorstellung" aller zum Ausdruck kommt. 4 ) 

Es bleibt aber eine Diskrepanz zwischen den persönlichen Nutzen-
vorstellungen und der personalen Einkommensverteilung; insofern 

kann eine personale Einkommensverteilungstheorie von ihr nicht 

geleistet werden. Die den heutigen Gerechtigkeitsvorstellungen 

entsprechenden Verteilungs- und Umverteilungsmaßnahmen werden 

als Korrekturen der Blindheit des Marktes und seines mechanisti-
schen Wirkens empfunden. 

b) Auch die Wohlfahrtstheorie, die im sog. Pareto-Optimum (V. Pa-

reto 1927, S. 265) ihr Wohlfahrtskriterium formuliert hat, ver-

nachlässigt die Frage der personalen Einkommensverteilung: Die 
Allokationsüberlegungen gehen von der einmal vorliegenden Vertei-

lung aus, letztere wird weithin unproblematisiert übernommen 
und nicht weiter hinterfragt; das relative Optimum, das unter Aus-
schluß des Distributionsaspektes nur die Zweckmäßigkeit der Allo-

3) Hierzu G. Blümle 1975, S. 2-9 ausführlicher. 
4) Solche nutzentheoretischen Vorstellungen haben sich bis in die 

Diskussion um die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit er-
halten. 
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kation konstatiert, kommt ohne interpersonelle Nutzenvergleiche 

aus. Der Katalog der Marginalbedingungen für das sozialökonomi-

sche Optimum (siehe H. Giersch 1960, s. 109 ff.) führt unter 

diesen keinerlei Distributionsbedingungen auf, sondern geht von 

der schon optimal vorhandenen Einkommensverteilung aus, um die 

Analyse der allokativen Bedingungen unter ceteris-paribus-Verhält-

nissen durchführen zu können. Das Problem suboptimaler Einkommens-

verteilung wird dann erst wieder in den sog. Theorien des "second 

best" (J.E. Meade 1955) bzw. des "Bestmöglichen" (H. Giersch 1959; 

1960, S. 125 ff.) zum Untersuchungsgegenstand gemacht. 

c) Erst die Wachstumstheorie nimmt das grundsätzlich mit dem i110-

kationsziel konkurrierende Verteilungsziel deutlich in ihren Er-

klärungszusammenhang auf, beläßt es aber zunächst im Hintergrund, 

wenngleich von Anfang an auch für die klassische Theorie mit ih-

rem zentralen Thema des Akkumulationsprozesses charakteristisch 

war, daß "die Analyse des wirtschaftlichen Wachstums untrennbar 

verbunden war mit einer Analyse der Entwicklung der Einkommens-

verteilung; Akkumulationstheorie und Distributionstheorie bilde-

ten eine Einheit (P. Kalmbach 1972, s. 13). Wenn nun in neuerer 

Betrachtung "neoklassische und postkeynesianische Wachstumstheo-

rie als zwei Theorien über den Zusammenhang von Wachstum und Ver-

teilung" bezeichnet werden (P. Kalmbach 1972, s. 31 ff.), so soll 

damit zum Ausdruck gebracht werden, daß mit verschiedenen Erklä-

rungsansätzen versucht wird, den Zusammenhang aufzuhellen, wobei 

die Theorien unterschiedliche verteilungstheoretische Ansätze 

enthalten: Die neoklassische Theorie baut ihre Erklärung auf dem 

Grenzproduktivitätsprinzip auf, die postkeynesianische auf dem 

Anpassungsmechanismus des Sparens an die Investitionen. 51 

5) Mit dieser Gegenüberstellung zweier Theorietypen ist das Ge-
samtproblem keineswegs vollständig erfaßt (P. Kalmbach 1972, 
s. 212), vielmehr wird versucht, die Interdependenz zwischen 
Allokation und Distribution auch auf dem Gebiete der ökonomi-
schen Theorie beispielhaft zu belegen, sei es, daß auf die 
beiden populärsten Richtungen der Wachstumstheorie abgehoben 
wird, die ihre Modellaussagen auf Annahmen über Produktions-
funktionen, Sparneigungen und technischem Fortschritt aufbauen, 
sei es, daß ergänzend auch auf ein Modell verwiesen wird, das 
weniger technische als vielmehr gesellschaftliche Machtverhält-
nisse zur Erklärung der Verteilungsfragen innerhalb des Wachs-
tums heranzieht. So ist für E. Preiser (1970) die Profitrate 
auf lange Sicht festgelegt durch die gesellschaftlichen Macht-
verhältnisse, ausgedrückt im strukturellen Monopolgrad. 
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d) Für die Finanztheorie ist heute die Interdependenz von Allo-

kation und Distribution evident, gehört es doch zu ihren gesi-

cherten Erkenntnissen, daß die allokationspolitisch motivierte 

Entscheidung zur Finanzierung der Staatsausgaben über Steuern 

bzw. Anleihen je nach den Steuerarten und -tarifen sowie den 

Zins- und Tilgungssteuern auch Verteilungswirkungen haben. 

Es ist aber auf einen Unterschied zwischen einer "marktlichen" 

und einer "nichtmarktlichen" Interdependenz von Allokation und 

Distribution hinzuweisen, der den individuellen Entscheidungspro-

zeß bzw. den die Finanzpolitik kennzeichnenden kollektiven Eini-

gungsprozeß berührt. Im marktlichen Allokations- und Einigungsver-

fahren fallen allokative und distributive Entscheidungen stets 

zusammen; distributive V~rgänge - so könnte man sagen - fördern 

geradezu die allokativen Entscheidungen (Mackscheidt/Steinhausen 

1977, S. 38); in anderer Formulierung: alles Allokative zielt 

letztlich auf etwas Distributives, denn die Einkommenserzielung 

(und -maximierung) dient als Motiv und Antrieb zum Faktoreinsatz; 

Wettbewerb ist kein unternehmerisches Ziel, sondern lediglich 

eines von mehreren Mitteln, das ziel der Einkommensmaximierung 

zu erreichen (A. stobbe 1983, s. 304). Demgegenüber können kol-

lektive Entscheidungsprozesse und Distributionsverfahren die allo-

kativen Entscheidungen eher behindern. Die Geschichte der steuer-

lichen Instrumente zur allokationspolitischen Förderung ist zu-

gleich die Geschichte der politischen Auseinandersetzungen der 

verschiedenen Interessentengruppen untereinander und mit den Poli-

tikern, ist zugleich die Geschichte der allokativ-distributiven 

Konflikte und Zielverzichte. Dasselbe gilt umgekehrt für die Di-

stributionspolitik. Die allokativ-distributive Interdependenz, 

die die wirtschaftlichen Geschehnisse kennzeichnet, hat für die 

Besteuerung eine herausragende Bedeutung deswegen, weil eines ihrer 

zentralen Instrumente, die Einkommensteuer, soweit sie zugleich 

Gewinnsteuer ist, in ein und demselben Besteuerungsakt unvermeid-

licherweise sowohl auf die allokativen Entscheidungen als auch 

auf die distributive Lage der Wirtschaftenden einwirkt. Alloka-

tionspolitisch motivierte (und erfolgreiche) Steuermaßnahmen be-

günstigen oftmals zugleich die Einkommenslage der Unternehmer, 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



28 

was im Verhältnis zu den Nichtunternehmern zu Verteilungsunter-

schieden führt. Das läßt sich als ein Verteilungspolitischer Ziel-

verzicht definieren. Solchermaßen ist die Interdependenz zwischen 

Allokation und Distribution ein Phänomen, das die Wirkungsmöglich-

keiten der Personalsteuern, gemessen an ihren Zielen, in starkem 

Maße einengt. 

II. Nach diesem Uberblick sei nunmehr das Interdependenzproblem 

s y s t e m a t i s c h betrachtet. 

a) Zunächst ergibt sich eine "As y mm et r i e - Bez i e -

h u n g ." Die Bildung der Einkommen und die interpersonelle 

Verteilung ist in der Marktwirtschaft "kein selbständiger Vor-

gang, sondern erfolgt • • • im Zuge des Preisbildungsprozesses" 

(E. Preiser 1959, S. 620 f.) als eines Allokationsvorganges. 

Wenn auch die Einkommenserzielung oder -maximierung das Ziel 

ist, so kann sie erst durch Faktorallokationen erreicht werden. 

Diese consecutio hat in der staatlichen Politik eine Entspre-

chung, nämlich in der Aufgabenhierarchie. Akzeptiert man die aus 

analytischen Gründen gewählte Musgrave' sehe und Einteilung und 
unterscheidet die Staatsaufgaben typisierend in die Allokations-, 

die Distributions- und die Stabilisationsaufgabe; erkennt man 

ferner an, daß die Allokation vom sog. Ordnungsstaat und vom 

Fiskus zusammen wahrgenommen wird, die Distribution hingegen vom 

sog. Sozialstaat; 61 sieht man ferner, daß die Aufgaben des ord-

nenden Staates vorwiegend solche der Zuordnung von Eigentumsrech-

ten, von Grundrechten der Vertragsfreiheit, der Abgabenhoheit so-

wie der Allozierung der Entscheidungsmacht sind, um für die pri-

vate Güterbereitstellung Märkte einzurichten, die Bereitstellung 

öffentlicher Güter dagegen in staatliche Regie zu nehmen, so läßt 

sich folgern, daß der ordnende Staat dem verteilenden Staat "voran-
geht"; dies ist zumindest historisch so gewesen, doch spricht da-

für auch der Güterherstellungs-Güterverwendungs-Zusammenhang. 71 

6) Die Stabilisationsaufgabe wird von den traditionellen Eintei-
lungen der Aufgaben nicht erfaßt, sondern kommt neu hinzu, 
R.A. Musgrave 1969 , S. 3-32. 

7) W. Engels (1979a) folgert sogar, daß der ordnende Staat dem 
verteilenden "übergeordnet ist". 
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Somit hängt die Distribution zeitlich, logisch und politisch von 

der Allokation ab. Daraus ist keinesfalls zu folgern, als wäre 

unter politischem Aspekt etwa stets das Allokationsziel dem distri-

butiven vorzuziehen. Vielmehr liegt eine systematische Abhängig-

keit vor. Eine Hierarchie der politischen Ziele kann nicht von 

vorn herein für immer festgelegt werden. Wenn somit auch stets 

das Problem von Zweckkollisionen (K. Schmidt 1978, S. 135) prä-

sent bleibt, so liegen in dieser systematischen Abhängigkeit der 

Distribution von der Allokation starke Restriktionen für die Di-

stributionspolitik. Die "Asymmetrie" der allokativ-distributiven 

Politik hat hier ihren Grund. 

b) Weiterhin besteht eine Rück bezieh u n g von der Di-

stribution auf die Allokation bzw. von der Sekundär- auf die Pri-

märverteilung. Den Einsatz der produktiven Faktoren machen die 

Faktorbesitzer davon abhängig, welche Entlohnung sie erzielen 

können. Jegliche Information, die das Individuum sowohl 

über das Marktergebnis seines Faktoreinsatzes, aber auch über die 

nichtmarktlichen Korrekturen der Faktorentlohnung qua steuern, 

Steuervorteilen und Transfers (SVR 1982, TZ 255 u. 257: "Anreiz-

störungen" u. pos. Rückwirkungen) sowie über seine Einkommenslage 

im Rentenfalle erhält, kann seine Entscheidungen über den allo-

kativen Faktoreinsatz beeinflussen; dies etwa dergestalt, daß 

sich der marktlich gering Entlohnte oder der hoch Besteuerte (man 

denke etwa an die Fixkostenbelastung durch Gewerbekapital- und 

Vermögensteuer) anderen Wirtschaftsbetätigungen zuwendet und qua 

funktioneller Entlohnung seine personelle Einkommensposition zu 

verbessern trachtet; dies etwa auch dergestalt, daß sich jemand 

aus dem Erwerbsleben zurückzieht, sobald er sicher sein kann, daß 

seine Altersbezüge aus der Rentenversicherung sein Nettoeinkommen 

aus der Erwerbstätigkeit übersteigt. 8 ) 

8) F. Klanberg (1981, S. 7) fragt: "Wird nicht heute die Primär-
verteilung durch staatliche Umverteilungsmaßnahmen wesentlich 
mitbestimmt? Welchen Einfluß hat eine Sicherung gegen Arbeits-
losigkeit auf das Lohnniveau? Wie wirken sich die Regelsätze 
d~r Sozialhilfe auf die untersten Lohngruppen aus? Ist die 'so-
ziale Komponente', die in Tarifverhandlungen heute eine große 
Rolle spielt, überhaupt noch der Primäreinkommensverteilung zu-
zuordnen?" 
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G. Krause-Junk (1981, s. 351f.) systematisiert die Interdependenz-
beziehungen nach den Einwirkungen auf die Faktoren Arbeit und Kapi-
tal wie folgt 91 : Unter den abgabenwirtschaftlichen Einwirkungen auf 
die Arbeits 1 ö h n e nennt er an erster Stelle die Arbeit-
geberbeiträge zu den verschiedenen Sparten der Sozialversicherung, 
die für die Unternehmen Lohnnebenkosten darstellen und in das Kal-
kül der Entlohnung eingehen. Seine Uberlegungen sind zu ergänzen: 
Daß auch der Arbeitgeberanteil in den alljährlichen Tarifrunden 
zwischen den Sozialpartnern mit berücksichtigt wird, ist eine Er-
weiterung der unter steuerlichem Aspekt aufgewiesenen Einflüsse101 • 

Daneben gibt es Einwirkungen auf die Primärverteilung, die zwar 
nicht vom Staat direkt ausgehen, sich aber auf die durch ihn fest-
gelegt Steuerprogression zurückführen lassen, wenn nämlich die Ge-
werkschaften unter Hinweis auf den nettolohnmindernden Effekt der 
Einkommensteuerprogression in Lohnverhandlungen etwaige steuertarif-
bedingte Mehrbelastungen vorwegnehmen und in Lohnvereinbarungen 
festschreiben. 111 

Nichtmarktliche Verteilungsverfahren geben auch für den Einsatz 

des Faktors Kap i t a 1 deutliche Signale über Steuern, 
Steuervorteile und Transfers (Prämien) für die Allokationsent-
scheidungen: Sparprämien, die degressive Abschreibung allgemein, 
aber besonders Sonder- und erhöhte Absetzungen (z.B. für den 
Wohnungsbau, aber auch für Umweltschutzgüter) lenken Sparströme 

9) Aus seinem recht umfassenden Katalog von staatlichen Maßnahmen 
greifen wir hier nur die abgabenwirtschaftlichen heraus. 

10) Nach E. Scheele (1979, S. 284) war ersichtl.ich beim dama-
ligen Stand der Verteilungstheorie "die Wirkung der finanziellen 
Transaktionen des Staates auf die Primärverteilung völlig außer 
acht" geblieben. 

11) Aus dem Gesichtswinkel des Gewerkschaftsverhaltens auf den 
"vollkommenen" Arbeitsmärkten wird dieses Verhalten gewöhnlich 
für unwahrscheinlich gehalten, weil sie bereits vorher als 
Lohnmaximierer aufgetreten seien; jedoch weisen Musgrave/Mus-
grave/Kullmer (1977, s. 50) darauf hin, daß in den letzten Jah-
ren die Inflation sowohl die Lebenshaltung verteuert (dies ist 
die gewöhnliche Orientierungsgröße der Gewerkschaften) als auch 
eine "kalte Progression" bewirkt und die Primärverteilung nega-
tiv beeinflußt; dieses Argument findet in Lohnverhandlungen 
immer häufiger Eingang; siehe 1988, s. 206ff. 
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wie Aktivitäten gezielt in bestimmte Sektoren und Regionen. 121 

Für die Finanzierung des Eigenkapitals, das grundsätzlich auf 

den beiden Wegen der Beschaffung über den Kapitalmarkt und der 

Einbehaltung von Gewinnen möglich ist, sind - was die Gewinnein-

behaltung betrifft - die Grenzen durch den Verteilungsstreitheu-

te enger gezogen als in den 60er Jahren (SVR 1979, Ziff. 361). 

Darüber hinaus ist trotz der Erleichterung durch die Körper-

schaftsteuerreform die Eigenkapitalbildung immer noch teurer als 

die Fremdkapitalbeschaffung; da das vorwiegend an der Steuerbe-

lastung liegt, 131 die Gesamtheit der das Kapital belastenden 

Steuern aber zur Finanzierung des Gesamthaushaltes (also nicht 

nur des Sozialhaushaltes) beitragen, kommt hier nur indirekt die 

Auswirkung der Verteilungspolitik zum Vorschein. 

Der Uberblick zeigt, daß die Interdependenz vielfältiger Art ist, 

daß sie aber auch zu allpkativ-distributiven Zielkonflikten füh-
ren141. 

12) Insofern ist die sog. strukturelle "Verteilung" sowie die 
Verteilung der Einkommen auf nationale und internationale 
Regionen ihrem Inhalt nach ein Allokationsproblem, da so-
wohl Wirtschaftsbereiche wie -regionen die unter Effizienz-
erwägungen zu wählenden Orte des Faktoreinsatzes sind. Diese 
allokative Bedeutung der strukturellen und regionalen Ver-
teilung ist von der Finanzwissenschaft und der Steuerlehre 
stets in dieser Weise erkannt worden, man denke an steuer-
liche Vergünstigungen für die Landwirtschaft als Mittel 
der Agrar-, aber auch der Einkommenspolitik (siehe§§ 27, 
28 unten), man denke an die Berlin- und Zonenrandförderung 
sowie an internationale Doppelbesteuerungsabkommen zur Er-
reichung bzw. Behinderung der internationalen Faktorwande-
rung. 

13) Die Aktie ist immer noch doppelt belastet durch die Vermö-
gensteuer; ferner liegt die höhere Eigenkapitalbesteuerung 
begründet in der "Körperschaftsteuer auf die Vermögensteuer" 
sowie in der Gewerbesteuer nach dem Ertrag, der auch die 
Vermögensteuer und die Körperschaftsteuer auf die Vermögen-
steuer enthält. 

Fn. 14 nächste Seite. 
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III. Innerhalb des distributiven Bereichs bestehen Interdependen-

zen zwischen Dis tri b u t i o n und Red ist r i b u -

t i o n, genauer: zwischen der Einkommensbesteuerung einer-

seits und den Transfers bzw. "Steuersubventionen" andererseits. 

Dabei sind Transfers und Steuersubventionen mit allokativer Ziel-

setzung zu unterscheiden von den Sozialtransfers. Erstere, z.B. 

die Sparförderungs- und Wohnungsbauprämien, Sparerfreibeträge 

und Sonderausgaben usw., verfolgen allokative Zielsetzungen, ha-

ben aber distributive Effekte und sind u.u. auch mit distributi-

ven Bedingungen (z.B. in Form von Einkommensobergrenzen) ausge-

stattet, die dem verteilungspolitischen Nebenziel dienen. Eben 

deswegen werden sie in den distributiven Bereich aufgenommen. 

Die Interdependenz liegt darin, daß diese Transfers und Steuer-

subventionen nur dann gewährt werden, wenn das steuerlich defi-

nierte Einkommen eine bestimmte Höhe nicht überschreitet. Das 

Problem, das dabei entsteht, ist das in der Besteuerung bekannte 

"Sc h w e 1 1 e n p h ä n o m e n ." Dieses ist in ein negati-

ves und ein positives zu unterscheiden. Das negative stellt sich 

ein, wenn nach Uberschreiten der steuer- und transfergesetzlich 

festgelegten Einkommensgrenze bestimmte Transfers bzw. Steuer-

subventionen nicht mehr bezogen bzw. in Anspruch genommen werden 

können. Nimmt im Zeitverlauf das steuerliche Einkommen zu, ent-

steht in der Gesamtwirkung durch den Fortfall der redistributi-
ven Vergünstigungen ein Ausfall an Verfügungseinkommen. Ist der 

Ausfall entsprechend hoch, sind Rückwirkungen auf das Verhalten 

schon bei der Einkommenserzielung oder auch bei der Steuerdekla-

ration nicht auszuschließen. 

14) So stellt G. Krause-Junk (1981, S. 251) für die Verflechtung 
von Verteilungs- und allgemeiner Beschäftigungspolitik fest: 
"Steuererleichterungen oder direkte Investitionshilfen er-
scheinen formal oft als Umverteilungsmaßnahmen zugunsten 
der Bezieher höherer Einkommen und stoßen aus diesem Grunde 
ja auch regelmäßig auf (verteilungs-)politische Bedenken." -
K.E. Boulding (1981, S. 217) führt aus: "Die Geschichte der 
letzten hundert Jahre ist in der Tat ein bemerkenswertes Lehr-
stück dessen, was man politische Ironie nennen könnte, daß 
nämlich fast alle menschenfreundlichen Maßnahmen schmerzlich 
endeten, .•• Ein großer Teil des Unwissens, der zu diesem 
politischen Ironie-Effekt geführt hat, ist Unwissen über das 
Zusammenwirken von Austauschwirtschaft und Transferökonomie." 
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Das "positive" Schwellenphänomen beschreibt J. Giloy (1978, S. 83), 

der es auf die "zweigleisige" Politik staatlicher Förderung zu-

rückführt, wie folgt: "Die Berücksichtigung der Bausparkassenbei-

träge als Sonderausgaben vermindert die Bemessungsgrundlage ..• 

und damit zugleich die Bemessungsgröße für das Anrecht auf Spar-

prämie. Ein Bausparer, der an sich zu hohe Einkünfte erzielt, 

um noch Sparprämie erreichen zu können, drückt das zu versteuern-

de Einkommen mit der Geltendmachtung von Bausparbeiträgen als 

Sonderausgaben" und kann dadurch in den Vorteil eines Transfers 

kommen. 1 5 ) 

Es ist allerdings für das Interdependenzproblem begrifflich zu 

bedenken, daß nur solche Transfers in Betracht kommen können, die 

ungeachtet der bestehenden "finanziellen" Beziehungen zwischen 

mehreren Transferarten und zwischen Transfers und persönlichen 

Einkommen ausschließlich das Ver h a 1 t e n der Einkommens-

und Transferbezieher berühren, also die von den Transfers ausge-

henden Anpassungsaktionen und -reaktionen im Einkommensbereich. 

Probleme finanzieller Beziehungen, wie sie z.B. in der Häufung 

von verschiedenen Transferarten bei ein und derselben Person auf-

treten,161 müssen hier außer Betracht bleiben. Ebenso müssen 
außer Ansatz bleiben diejenigen Transferarten, die bei den Be-

ziehern deswegen keinerlei Anpassungsreaktionen hervorrufen, 

weil sie entweder aus dem aktiven Erwerbsprozeß bereits ausge-

schieden sind oder weil sie aus anderen Gründen kein Primärein-

kommen beziehen. 

Infolge solcher "inner-distributiver" Interdependenzen entsteht 

die Gefahr, daß die Distributions- und die Redistributionspoli-

tik in ihren erklärten Zielen konterkariert und daß die Besteue-

15) Siehe hierzu auch N. Andel 1979a, S. 344, Punkt 3: Unver-
steuerte Lohnersatzleistungen bzw. Transfers bewirken, daß 
bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschritten werden. 

16) Solche Fragen werden heute unter den Stichworten "finalisier-
te Sozialpolitik" und "integrierte soziale Sicherung" abge-
handelt. Für den Totaleinkommensbegriff haben diese Phänomene 
selbstverständlich ihre Gültigkeit, nicht jedoch für das 
hier erwähnte Anpassungsverhalten. 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



34 

rung wie die Transferpolitik immer unübersichtlicher wird. 17 l 

soweit also in der vorliegenden Untersuchung allokativ-distribu-

tive Beziehungen und Probleme angesprochen sind, kann davon aus-

gegangen werden, daß die asymmetrischen und wirkungsbedingten In-

terdependenzen zwischen Allokation und Distribution stets mit be-

dacht werden und daß auch die inner-distributiven Interdependen-

zen zwischen Distribution und Redistribution zum Problemfeld ge-

rechnet werden. 

IV. Z1...1.sammenf a.ss1...1.ng 

Wir fassen die Ausführungen des 1. Kapitels zu der allokativ-

distributiven Interdependenz in der Besteuerung wie folgt zusam-

men: 

Die Grundfrage der Politischen Ökonomie, das Interdependenzver-

hältnis zwischen Allokation und Distribution oder auch das Prob-

lem der "efficiency versus equity" machen wir zum Ausgangspunkt 

unserer theoretischen und praktischen Untersuchung. Dabei verwen-

den wir einen beiten und dynamischen Allokationsbegriff unter 

Einschluß aller Phänomene der Produktion, des Wachstums, der 

17) Einige Sozialtransfer-Gesetze formulieren selbständige Ein-
kommensgrenzen, wie z.B. für bestimmte Leistungen der So-
zialhilfe, für die Ausbildungsförderung, für die Kriegsscha-
denrenten nach dem Lastenausgleich und für das Wohngeld; 
während bei den ersteren beiden ein Schwellenphänomen inso-
fern nicht auftritt, als für eine bestimmte Einkommenszone 
abgestaffelte Leistungen gewährt werden, verzeichnet man in 
der Kriegsschadenrente jenseits einer bestimmten "Auffang-
grenze" eine Einkommenskappung. Beim Wohngeld besteht ein 
Schwellenphänomen indirekt darin, daß nicht die Zahlung 
selbst, sondern der Anspruch auf Wohngeld vom Nichtüberschrei-
ten eines bestimmten Einkommens-Höchstbetrages abhängt. 

Andere Transfers bzw. Steuersubventionen, wie insbesondere 
die allokationspolitisch motivierten (Spar- und Wohnungsbau-
prämien), binden die Empfangsvoraussetzungen an die im EStG 
(§ 32I) genannte Grenze von 24.000 bzw. 48.000 DM. Nach Uber-
schreiten dieser Schwelle fällt die Vergünstigung fort, ohne 
daß eine Zone der härtenvermeidenden Ubergänge besteht. Mög-
licherweise liegt der Grund für die unterschiedliche Rege-
lung in den beiden verschiedenen Transfergruppen in ihrer 
wirtschaftspolitischen Zielsetzung. In den Fällen dieser 
echten Schwellenphänomene sind ökonomische Anpassungsreak-
tionen im Bereich der Primäreinkommenserzielung denkbar 
(vgl. hierzu u.a. W. Albers 1974 ). 
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Strukturentwicklung, der Ressourcen- und Umweltinanspruchnahme. 
Ferner verstehen wir unter Distribution sowohl die Verteilung von 
Einkommen und Vermögen als auch die Verteilung der Steuerlast und 
die Umverteilung unter Einschluß der Personaltransfers. 

Wir konstatieren, daß die einzelnen Aspekte der Wirtschaftstheo-
rie das Beziehungsverhältnis zwischen Allokation und Distribution 
unterschiedlich und nicht immer sehr deutlich reflektieren. Das 
ist in der Finanzwissenschaft traditionell anders, gehörte es 
doch zu ihrem Erklärungsgegenstand, daß die steuerlastverteilen-
den und umverteilenden Maßnahmen die subjektiven Entscheidungen 
im Allokationsbereich beeinflussen und bestimmte Verhaltensweisen 
vorprägen. Das ist nun hier insofern von besonderer Bedeutung, als 
das Verhältnis zwischen Allokation und Distribution durch eine 
bestimmte Asymmetrie gekennzeichnet ist. Diese zeigt sich nämlich 
darin, daß die Allokation der Distribution sowohl zeitlich als 
auch logisch vorangeht: Einkommen entsteht erst im Zuge der Pro-
duktion. Demnach steht jegliche Steuerlastverteilung und Umvertei-
lung unter dem Gebot, stets die optimalen Bedingungen für den Allo-
kationsbereich garantieren zu müssen. Das hat für die distributive 
Politik des Staates - gerade wenn sie dem Postulat der Besteuerung 
nach der Leistungsfähigkeit gehorchen soll - die Konsequenz, daß 
die Beachtung der "Dauerergiebigkeit der Steuerquelle" ein Gebot 
der Rationalität ist. Sinnfälliger läßt sich die Interdependenz 
zwischen allokations-und distributionspolitischen Normen nicht 
ausdrücken, als daß man klar herausstellt, daß das distributions-
politisch aufgefaßte Steuerpostulat bereits einen starken alloka-
tiven Inhalt aufweist. 
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2. KAPITEL: 

Das Leistungsfähigkeitspostulat 
als distributive Steuerlastver-
teilun.gsnorm 

§ 4 Politisches Leistungsfähig-

keitspostulat und ökonomi-
sches Leistungsprinzip 

I. Das allokativ-distributive Dilemma des 
Leistungsfähigkeitspostulats 

II. Das Leistungsprinzip als systemindifferente 
Produktionsregel und als systemtypische 

36 

Verteilungsregel 37 

III.Die ökonomischen Funktionen der Leistung 41 

IV. Die Leistung im Besteuerungsprozeß 43 

I. Welche Bedeutung hat das Postulat der Besteuerung nach der 
Leistungsfähigkeit? Steuertheorie und -politik stimmen fast aus-
nahmslos in der Forderung überein, daß die Belastung des einzel-
nen mit Personalsteuern nach seiner Leistungsfähigkeit zu erfol-
gen habe. 1 ) Die Politik, für die normatives Denken und Handeln 
notwendig ist, bedient sich dieses Postulats allein schon wegen 
seiner "blendenden Faszinationskraft", läßt sich doch mit seiner 
Hilfe eine Art "Leistungsgerechtigkeit", unterstützt gar durch 
wissenschaftliche Absegnung, effektvoll vortragen, Für die Theo-
rie hingegen dürfte heute gelten, daß sich über das Postulat 
zwar diskutieren, daß sich jedoch ein wissenschaftlicher Beweis 
seines Inhaltes nicht führen läßt. Die personale Steuerlastver-
teilung folgt einer normativen Theorie der Besteuerung, 
die - wenn auch z.B. gegenüber der Wohlfahrtstheorie mit den Ei-
genschaften der Operabilität und Konsensfähigkeit ausgestattet 

1) Wir sehen hier zunächst davon ab, daß das Postulat unterschied-
lich fundiert und interpretiert werden kann, aber auch, daß 
vereinzelt seine Funktion gänzlich bestritten wird; hierzu 
siehe den 3. Teil dieser Untersuchungen. 
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(W. Pfähler 1978) - ihr wesentliches Erklärungs- und Konkreti-

sierungsanliegen an die Politik zurückgeben muß: Wie im 3. Teil 

dieser Untersuchung dargelegt wird, führen die bisherigen Ver-
suche, das Leistungsfähigkeitspostulat mithilfe von Nutzen- und 

Opfertheorien zu bestimmten, nicht zum Ziel; daher stehen Bemü-

hungen im Vordergrund, es als eine Doktrin zu verstehen, die al-
lein im politischen Prozeß konkretisiert werden kann. 2 ) 

Für die Bedeutung dieses Postulats ist es nicht unwichtig, darauf 
hinzuweisen, daß es im Zuge politischer Konkretisierung in ein zwei-

faches allokativ-distributives Dilemma gerät: Es will als 
eine distributive Norm die persönliche Steuerlast so verteilen, 

daß der Leistungsfähigere größere Lastanteile trägt als der weni-

ger Leistungsfähige, müßte aber zugleich anerkennen, daß bereits 

die Maßgröße ihrer Lastzumessung, die persönliche Leistung, nicht 

korrekt ist: dies nicht allein wegen der zweideutigen Meß-, Zu-

rechnungs- und Neutralitätsprobleme, sondern auch wegen der in§ 3 

nachgewiesenen Interdependenzen zwischen der Besteuerung und der 

Primäreinkommensverteilung. Ferner will es als eine distributive 

Norm die persönliche Steuerlast einerseits so niedrig bemessen, 
daß der ökonomisch Schwache geschont wird, andererseits so hoch 
ansetzen, daß der ökonomisch Stärkere jenes Maß an Steuerlast mehr 

trägt, das auch noch die Finanzierung des Umverteilungsvolumens 
erlaubt,3) müßte aber zugleich erkennen, daß bei einer übergroßen 

Steueranspannung die ökonomische Reaktion der höher Besteuerten 

das Aufkommen und die Dauerergiebigkeit der Steuer und damit das 

Distributionsziel gefährdet. 

Dieser Konflikt bleibt unauflöslich, wird allein im politischen 

Kompromiß umgangen werden können. 

II. Die Anwendung des Leistungsfähigkeitspostulats setzt aber vor-

aus, daß definiert werden kann, was "Leistung" ist und welchen ge-
sellschaftspolitischen Stellenwert sie im allokativ-distributiven 

Bezug eingeräumt erhalten soll. Denn einerseits wird unterstellt, 
Leistung sei korrekt meß- und zurechenbar und stets unbestritte-

ner Ausdruck des marktlichen und wettbewerblichen Prozesses, ande-

2) Zu den Konkretisierungen dieser Norm siehe die~§ J4 - 17. 

3) Hier soll keineswegs bedenkenlos für die Umverteilung votiert 
werden, sondern davon ausgegangen werden, sie sei gesellschafts-
politisch erwünscht. 
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rerseits werden bestimmte Leistungsnormen vorgegeben. In beiden 

Fällen darf man davon ausgehen, daß dem Prinzip Leistung ganz 
bestimmte gesellschaftliche Funktionen überantwortet werden. 

Wenn nun eine Gesellschaft der individuell (bzw. kollektiv) er-

zielten Leistung besondere Funktionen zuerkennt, handelt sie nach 

dem "L e i s t u n g s p r i n z i p" • In diesem läßt sich so-

wohl eine "Produktionsregel" als auch eine "Verteilungsregel" se-

hen. Die Produktionsregel rUckt die allokativen, die Verteilungs-

regel die distributiven Wirkungen der Leistung in den Vordergrund 

unserer Betrachtungen. Derselbe marktliche Prozeß, der die 

Produktionsregel mit Inhalt filllt, determiniert uno actu auch die 
Verteilungsregel. Da ein- und dasselbe Prinzip, nämlich das der 

Leistung, sowohl die Entstehung als auch die Verteilung des Sozial-

produkts regelt, die Leistungsergebnisse aber je nach den persön-

lichen Voraussetzungen der Faktorverteilung sowie je nach der 

persönlichen Art und Intensität des Faktoreinsatzes unterschied-

lich sind, bedeutet dies, daß das Sozialprodukt unterschiedlich 

verteilt wird. Dies ist eine wertfreie Feststellung. 

a) Dabei darf nicht die Produktions rege 1 als 

wirtschaftsordnungssignifikant bezeichnet werden, wohl aber die 
Verteilungsregel. Denn Leistung an sich, ob individuell und "pri-

vat" erbracht oder als "gesellschaftlich notwendig" bezeichnet 
und kollektiv verlangt, kennzeichnet bisher noch jede aller denk-

baren gesellschaftlichen Ordnungen. Das gilt auch filr die nicht-

kapitalistischen Wirtschaftsordnungen. 41 Es ist gerade nicht die 

gesellschaftsorganisatorische Institution des Privateigentums 

an den Produktionsmitteln, sondern der Primat der Arbeit, der 

Leistung also, der in sozialistischen Marktwirtschaften und in 

zentral-administrativen Systemen die Verteilung in der "Aneignung 

des Produktes" regelt. So sehr sich also auch die marktlichen und 
nichtmarktlichen Allokationsmechanismen in den individualistischen 

4) "Auch in einer Zentralverwaltungswirtschaft ist die zentrale 
Leitung gezwungen, den Leistungslohn als Anreizmittel zu ver-
wenden, wobei sie sich sowohl der Uberproportionalen Lohnstei-
gerung sowie besonderer Prämien und Strafen bedient ••. " W. 
Eucken 1968, S. 316. - K.P. Hensel 1964, S. 335: Betriebliche 
Planerfüllung, Akkordlohnprinzip, Soll-Leistungen, Prämien ma-
terieller und immaterieller Art, Aufrufe und Propaganda zur 
PlanUbererfUllung, Aufbau eines Verwaltungsapparates zur system-
typischen Leistungskontrolle. 
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und kollektivistischen Gesellschaftssystemen grundsätzlich von 

einander unterscheiden, so einheitlich gilt in ihnen die Regel 

der Anwendung von Gratifikationen (P. Bernholz 1975, S. 179 f.) 

und Sanktionen bei Beachtung bzw. Nichtachtung des (für die pri-

märe Verteilung beanspruchten) Leistungsprinzips. 5 ) 

b) Demgegenüber erfuhr und erfährt die Ver t e i 1 u n g s -

rege 1 in der geschichtlichen Entwicklung vorn liberalen Staat 

bis hin zum Wohlfahrtsstaat eine ständige Korrektur und wird da-

mit wirtschaftsordnungssignifikant: Gilt die Leistungsgerechtig-

keit für den Staat des' Liberalismus' noch als die naturge-

gebene Gerechtigkeitsregel schlechthin und damit als nicht weiter 

veränderungswürdig, so wird sie mit dem Entstehen des Interven-

tionsstaats mehr und mehr als korrekturbedürftig angesehen, und 

zwar einerseits durch die Kritik am Leistungsprinzip selbst, an-

dererseits durch die Entwicklung einer korrigierenden Sozial- und 

Verteilungspolitik mit ih~er Orientierung am Bedürfnisprinzip. 

In den Wirtschaftssystemen mit sozialistischer Marktwirtschaft 

,vordem Jugoslawien) und mit zentralplanwirtschaftlicher Verwal-

tung (siehe alte Sowjetunion und der DDR), gewinnt gerade das 

Verteilungssystem ordnungspolitische Qualität (H. Willgerodt 1973, 

s. 94). 6 ) Auch in den sozialistischen Wirtschaftssystemen mit 

zentraladrninistrativer Planung ist das offizielle Hauptziel der 

Verteilungspolitik nicht etwa die Entlohnung nach den Bedürfnissen 

(die hat nur ergänzende Funktion), sondern nach der Arbeitslei-

stung. Die besondere Bedeutung des Leistungsprinzips zeigt sich 

in der Heraushebung von Ubererfüllung der Sollvorgaben, aber auch 

in den Sanktionen für ihre Untererfüllung, die ihren Niederschlag 

findet in der Aufteilung des Effektivlohns in den Tariflohn (der 

aus der Einstufung jedes Beschäftigten in die verschiedenen Lohn-

gruppen folgt) einerseits und den Mehrleistungslohn, die Mehrlohn-

prämien und die Jahresendprämie andererseits (H. Leipold 1976, S. 67). 

5) H. Willgerodt 1973, S. 90: "Das Leistungsprinzip ist im Sowjet-
system schon allein deswegen unentbehrlich, weil das zentralge-
leitete Wirtschaftssystem wegen seiner unrationellen Lenkungs-
mechanik unter notorischen Funktionsmängeln leidet und den da-
durch entstehenden Rückstand an Produktivität durch erhöhten 
Leistungsanreiz, aber auch Leistungsdruck wettmachen muß." 

6) Siehe hierzu insbesondere H. Leipold 1976, S. 64. 
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c) Mithin dürfte in allen Wirtschaftssystemen das Leistungsprin-

zip sowohl als Produktionsregel wie auch als Verteilungsregel ver-

wendet werden, mit dem Unterschied freilich, daß im zentralen Pla-

nungssystem die Bewertung der Leistung zusammen mit der Alloka-

tionsentscheidung ausschließlich politisch entschieden wird 

(K.P. Hensel 1972, passim), also über behördliche Instanzen er-

folgt, die zwar die Maßstäbe betrieblicher Leistung zentral fest-

legen, selbst aber nicht in den Austauschprozeß zwischen Produ-

zent und Nachfrager eingegliedert sind. Dagegen sind in markt-

wirtschaftlichen Ordnungen die Zuständigkeiten zur Definition und 

Bewertung der Leistung dem jeweiligen Empfänger von Leistungen 

zugeordnet (H. Willgerodt 1973, S. 102), was bedeutet, daß in ei-

nem primären Schritt der private Wettbewerb über die Verteilung 

entscheidet, in einem sekundären der Staat korrigierend eingreift. 

Dadurch haben die Preise eher die Chance, Ausdruck der Nachfrage-

wünsche und der Knappheit zu sein, ohne daß sie generell, gleich-

zeitig und der politischen Absicht nach die Funktion der sekun-

dären Verteilung in sich aufnehmen (den Agrarmarkt müßte man hier 

wohl ausnehmen, wie überhaupt jeden subventionspolitisch "gestör-
ten" Markt) . 

Der Vergleich beider Wirtschaftssystemtypen legt offen, daß die 

Produktionsregel system- in d i ff er e n t von der Funktion 

des Leistungsprinzips bestimmt wird, effiziente Faktoreinsatzpo-

sitionen zu finden und zu maximalem Faktoreinsatzergebnis zu füh-

ren; in beiden Systemtypen gilt Leistung als das einzige Stimulanz 

für ökonomische Aktivitäten; für beide Systemtypen gilt, daß die 

Erreichung des Allokations-Ziels davon abhängt, inwieweit die 

Preisbildung auf den Märkten von politischer Einflußnahme - sei 

es durch markterhaltende oder -anpassende Subventionierung, sei 

es durch verbindliche staatliche Planung - geprägt ist (wobei wir 

uns der Tatsache erinnern, daß auch die zentraladministrativen 

Systeme ohne Preise nicht auskommen). 

Als Verteilungsregel allerdings weist das Leistungsprinzip s y -

s t e m typische Unterschiede auf, zwar nicht hinsichtlich 

der Funktion, Leistungsäquivalenzen und -zurechnungen zu ermögli-

chen (hier stehen beide Systemtypen vor identischen, nicht über-

zeugend zu lösenden Problemen), doch bei der Bestimmung der Ein-

kommensskalenpositionen. In marktwirtschaftlichen Systemen deter-

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



41 

miniert die Preisbildung allein die primare Verteilung; weitere 
verteilungspolitische Aktivitäten sind der politischen Entschei-
dung überlassen und von der ökonomischen eindeutiger abgegrenzt 
als in planwirtschaftlichen Systemen. 

In letzteren dagegen ist mit der Produktionsregel im wesentlichen 
auch die Verteilungsregel verordnet, da die Preise im politischen 

Planungsverfahren festgelegt werden und zugleich die Verteilung 
grundlegend vorwegbestimmen sollen. 

d) Für den Fortgang der Gedankenführung ist nun - auch angesichts 

des oben beschriebenen Dilemmas - besonders erheblich, herauszu-
stellen, inwieweit sich das Leistungsfähigkeitspostulat auf die 
ökonomischen Funktionen und Erscheinungsformen von Leistung in 
marktwirtschaftlichen Ordnungen verlassen kann. Sollten sich 
Probleme bei der Bemessung und Zurechnung von Leistung im markt-

lichen Entlohnungsprozeß ergeben, kann das nicht ohne Auswirkun-

gen auf ein Postulat bleiben, das zwar die sekundäre Einkommens-
verteilung regeln will, dabei aber auf der im Marktprozeß sich 

ergebenden primären Verteilung basiert. 

III. Wir gehen davon aus, daß in ökonomischer Betrachtung vom 
Leistungsprinzip, in steuerlicher vom Post u -
1 a t der Besteuerung nach der Leistungs fähig -
k e i t gesprochen wird. Während ersteres_die grundsätzliche öko-
nomische Aktivität des einzelnen allokativ reguliert und das Ent-
lohnungsergebnis bereits determiniert, setzt letzteres an diesem 
Ergebnis an,greift mithin im distributiven Bereich an und erzielt 
gewollte oder ungewollte allokative Wirkungen über die Reaktionen 
der Besteuerten. 

Das ökonomische Leistungsprinzip geht dem steuerlichen Leistungs-
fähigkeitspostulat logisch vor, ist in einem System rationaler 
Besteuerung demnach die vorgegebene Richtgröße. Die Funktionen 
des Prinzips und Postulats sind in einer idealen Betrachtung die 
folgenden: 

Das Leistungsprinzip hat zwei allokative Aufgaben zu erfüllen, 
nämlich erstens, das Entgelt für den Faktoreinsatz zu gewährlei-
sten; hier ist das Leistungsentgelt Stimulanz- und zugleich Sank-
tionskriterium. Leistung und Entgelt führen als zweite allokative 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



42 

Aufgabe zu Produktivitätsfortschritt und Wachstum. 

Über die Äquivalenz von Leistung und Entgelt regelt das Leistungs-
prinzip auch zwei distributive Aufgaben, nämlich erstens die Aus-
stattung des Leistenden mit Kaufkraft und zweitens die Bestimmung 
der Einkommens-Skalen-Position des Leistenden. Leistungsentgelte 
bestimmen die Primärverteilung der Einkommen und führen zu Ein-
kommensunterschieden, die ihrerseits allokative Funktionen haben. 

Diese Funktionen und Beziehungen lassen sich wie folgt darstellen: 

Allokative Funktionen 
der Leistung 

1. Äguivalenzfunktion 
zurechenbare Faktorent-
lohnung gilt als in Über-
einstimmung befindlich 
mit dem zurechenbaren 
Faktoreinsatz 

2. Produktivitätsfortschritts-
und Wachstumsfunktion 
Faktorentgelte beeinflussen 
bei Kostenüberdeckung als 
Stimulantien, bei Kosten-
unterdeckung als Sanktionen 
den weiteren Faktoreinsatz 

distributive Funktionen 
der Leistung 

3. Kaufkraftfunktion 
Leistungsentgelt bedingt 
die Ausstattung des einzelnen 
mit ökonomischen Tausch-
mitteln 

4. Einkommens-Skalierungs-
Funktion 
Entgeltunterschiede beeinflussen 
qua Leistungsmotivation und 
Wettbewerb das Streben nach 
Erringen bestimmter Einkommens-
skalen-Positionen 

Für eine steuerliche Betrachtung sind damit bereits die Bedingun-
gen rationaler Politik bestimmbar: Die Besteuerung nach dem Lei-
stungsfähigkeitspostulat muß sich erstens darauf verlassen können, 
daß die Idealbedingungen für das Leistungsprinzip tatsächlich vor-
liegen; tun sie das nicht, enthalten alle steuerlichen Sekundär-
verteilungsmaßnahmen, die an die Primärverteilung anschließen, 
bereits den Keim der Zielverfehlung. Wir könnten hier von einer 
"passiven" Verletzung des Leistungsfähigkeitspostulats sprechen. 
Die rationale Besteuerung muß zweitens, selbst wenn die Funktionen 
des Leistungsprinzips in idealer Weise verwirklicht sind, so vor-
genommen werden, daß sie ihrerseits die Idealbedingungen des Lei-
stungsprinzips durch negative Rückwirkungen nicht verletzen. Ge-
schähe das aber, könnte man von einer "aktiven" Verletzung des 
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Postulats sprechen. Die Idealbeziehung zwischen Leistungsprinzip 
und Leistungsfähigkeitspostulat ist gewahrt, wenn weder aktive 
noch passive Postulatsverletzung vorliegt. 

IV. Ist Leistung sowohl in ihrer materiell-ökonomischen als auch 
ihrer ideell-psychisch-sozialen Qualität die vermittelnde Ein-
flußgröße zwischen Allokation und Distribution, so ist folgerichtig 
auch die Besteuerung auf diese allokativ-distributive 
Interdependenz abzustellen. Einerseits sind die produktions- und 
wachstumswirksamen Leistungskräfte zu schonen; andererseits sind 
die Leistungsergebnisse gerade dieser Kräfte zum Zwecke der Auf-
bringung der allgemeinen Finanzmittel des Staates so zu belasten, 
daß bei der Verteilung der Steueropfer die Leistungskräftigeren 
stärker in Anspruch genommen werden als die Leistungsschwächeren. 
Eine Überbetonung der Leistungsschonung bringt die Gefahr, die 
steuerbelastende Norm zu verfehlen und umgekehrt. Soll dieser allo-
kativ-distributive Konflikt gesellschaftspolitisch akzeptabel auf-
gelöst werden, muß sich die Besteuerung darauf verlassen können, 
daß erstens das Leistungsprinzip in idealer Weise realisiert ist 
und zweitens das Leistungsergebnis nach der Besteuerung als lei-
stungsmotivierendes Stimulanz erhalten bleibt. 

Sowohl in positiver als auch in negativer Richtung ist also eine 
Beeinflussung des ökonomischen Leistungsprinzips durch die konkrete 
Gestaltung der Besteuerung in der folgenden Weise möglich: 

Allokative Funktionen 
der Leistung: 

1. Beeinflussung der Primär-
verteilung durch Belastung 
bzw. Entlastung bestimmter 
Faktorentlohnungen 

2. Beeinflussung der Stimulanz-
bzw. Sanktionsfunktionen 
der Faktorentgelte, mittel-
oder langfristig 

Distributive Funktionen 
der Leistung: 

3. Beeinflussung der Kaufkraftaus-
stattung durch Maßnahmen der 
Sekundärverteilung (Besteuerung 
und Transfers) 

4. Beeinflussung der Kaufkraft-
unterschiede zwischen Einzelnen 
und Gruppen im Hinblick auf die 
Leistungsmotivationen (durch 
Steuern und Transfers) 

Im folgenden soll untersucht werden, ob die ökonomischen Ideal-
bedingungen des Leistungsprinzips in der Realität vorliegen. 
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Die Kritik der ökonomischen 
Beding~ngen des Leist~ngs-
prinzips 

I. Funktionseinschränkungen im Marktmechanismus 44 

II. Unvollständige marktliche Leistungsinhalte 46 

III. Unlösbare Leistungszurechnung 47 

I. Die Allokation über den Markt wird als ein vorn Leistungs-Ergeb-

nis bestimmter Mechanismus aufgefaßt, Auf dem Markt hat der Preis 

eine Doppelfunktion: Er soll die Produktionsfaktoren allozieren 
und zugleich deren Entlohnung, d.h. die funktionale Verteilung 

(= Marktverteilung) herstellen. Herrscht Wettbewerb, tendiert die-

ser dahin, die Gewinne der Marktteilnehmer auf die gesamtwirt-

schaftlich durchschnittliche Rate zu drücken bzw. zu heben, weil 

das Leistungsergebnis "Gewinn" Nachahmer und damit weitere Wettbe-

werber auf den Markt lockt (A. Stobbe 1983, S.301 ff). Insoweit ver-

mag tatsächlich das Leistungsprinzip die volkswirtschaftlichen Fak-

toreinsatzrnöglichkeiten aufzuspüren und tendenziell auch Vertei-

lungsunterschiede einzuebenen (die lediglich tendenzielle Einebnung 

gelingt aber vorwiegend unter den Wettbewerbern auf gleichen Gü-

termärkten, weniger eindeutig zwischen der Gruppe der Unternehmer 

einerseits und der der abhängig Beschäftigten andererseits auf den 

Faktormärkten). So sehr auch der rnarktliche Allokationsrnechanisrnus 

von der Leistung her bestimmt ist, so sind dennoch rnarktliche Ver-
teilung und "Leistungsverteilung" analytisch zu trenn'en. 1 ) Denn 

die rnarktliche Verteilung läßt auch solche Preisentgelte zu, denen 

kein Faktorbeitrag gegenübersteht, läßt andererseits auch Faktor-

beiträge unentgolten. Diese mit dem Begriff der "externen Effekte" 
bezeichneten Phänomene indizieren ein Versagen des Allokations-

systerns, in dem bestimmte Präferenzen der Beteiligten nicht zum 

Ausdruck kommen bzw. nicht wahrgenommen werden. Funktionsmängel 

des Allokationsrnechanisrnus übertragen sich auf den Verteilungs-

mechanismus. Nicht alles, was als Leistung definiert werden mag, 

1) Dies entnehmen wir auch einer Formulierung von G. Krause-Junk 
(1974b, s. 41), der feststellt, daß "Marktverteilung" und "Ver-
teilung nach der Leistung" n a h e z u synonyme, also nicht 
vollständig inhaltsgleiche Begriffe s-ind. 
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findet marktlich seinen Ausdruck. Leistung und marktliches Lei-

stungs-Ergebnis sind nicht vollständig deckungsgleich. 

Verzerrungen im Allokationsmechanismus "Marktwettbewerb", die 

sich in der Unvollkommenheit der Märkte und in der Manipulations-

möglichkeit von Knappheiten zeigen, können zunächst den Allo-

kationsmechanismus selbst, 21 daneben aber auch den der marktlichen 

Entlohnung in Mitleidenschaft ziehen, 

Einen weiteren Anlaß zu vorsichtiger Beurteilung des Markmechanis-

mus, korrekte Leistungs~Ergebnisse herstellen zu können, entnehmen 

wir der Kritik an der Grenzproduktivitätstheorie. 31 Denn auch wenn 

man anerkennt, daß eine Marktwirtschaft bei der Ermittlung der 

Faktoreinkommen die Marktpreisbildung gelten lassen muß und sich 

demgemäß die systemimmanente Ausprägung des Leistungsprinzips als 

eine Relation "Leistung gleich Preis" ergibt, spielen Determinan-

ten in die Bewertung des physischen "Grenzprodukts" hinein, die 

gänzlich außerhalb des Bereichs der Leistung des Faktors liegen 

(J. Klaus 1972, S. 39). In der Marktpreisbildung kommen nämlich 

leistungsfremde Momente, wie Modeströmungen, Zufallsentdeckungen, 

konjunkturelle Schwankungen u.a. zum Ausdruck (E. Preiser 1953, 

s. 25 f.). 41 

2) WB BMW 1979, s. 17, Ziff. 38: "Nach dem 'Prinzip der Trennung 
der Aufgabenbereiche' ist dem Preismechanismus die marktwirt-
schaftliche Allokationsaufgabe zugewiesen. Für die Lösung die-
ser Aufgabe hat er sich als das überlegene Instrument erwiesen. 
Wo hingegen Eingriffe in das Preissystem dazu benutzt wurden, 
um stabilitäts- oder verteilungspolitische Ziele zu verfolgen, 
waren die Ergebnisse im Hinblick auf die unmittelbar angestreb-
ten Ziele meist enttäuschend. Vor allem aber hat es sich ge-
zeigt, daß der Preismechanismus für andere als allokationspoli-
tische Ziele immer mit Einbußen an gesamtwirtschaftlicher Effi-
zienz verbunden ist." 

3) Diese hat für das Problem der marktlichen Verteilung insofern 
eine besondere Bedeutung, als gerade sie, nach manchen Schwer-
punktsänderungen und ihrer zuletzt festen Verankerung im System 
der Neoklassik (vgl. G. Bombach 19591 passim) eine gesetzmäßi-
ge Verknüpfung zwischen marktlichem Leistungswettbewerb und 
Faktorentlohnung herausstellt. Was die Kritik an dieser Theo-
rie - wie auch an jeder anderen, die gleiches versuchen wollte -
begründet erscheinen läßt, 'ist ihr mit gleichem Gewicht vertre-
tener allokativer und distributiver Erklärungsanspruch. 

4) Eine Theorie, die als eine eigenständ.ige Verteilungstheorie die 
Faktorpreise gerade aus der Produktionsfunktion erklären will, 
sich aber entgegenhalten lassen muß, daß die individuelle Lei-
stung in der Preisbildung nur eines unter mehreren Elementen 
ist, verfehlt ihren Erklärungsanspruch, F. Machlup 1963, S. 197). 
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II. Leistungs in h a 1 t e, die der Markt entlohnt 

oder eben nicht entlohnt, die der Mensch gleichwohl als ökonomi-

sche oder metaökonomische Leistungen erbringt, sind von unter-

schiedlichster "Qualität". Grundverschieden sind zunächst Lei-

stungsbegriffe, die irgendeine Beteiligung an der Sozialprodukts-

erzeugung ausdrücken, von solchen, die weder output- noch input-

orientiert sind, sondern im Konsumverzicht oder in der Kapitalbe-

reitstellung zu erblicken sind und die damit das grundsätzliche 

Anbieten von Faktoren zur Sozialproduktserzeugung und die ökono-

mische Dispositionsentscheidung überhaupt betreffen. Ob die Kapi-

talbereitstellung bzw. die Bereitstellung von Arbeitskraft eine 

Leistung genannt werden kann, bestimmt sich nach gesamtwirtschaft-

lichen wie auch nach einzelwirtschaftlichen Gesichtspunkten. Die 

Entscheidung des Kapitalgebers, der Produktion sein Kapital zur 

Verfügung zu stellen, ist angesichts evtl. vorhandener materiel-

ler Unabhängigkeit und Sicherheit von anderer "Qualität" als die 

Entscheidung des Anbieters von Arbeitskraft, wenn dieser wegen 

materieller Zwänge keine Disp:isitionsfreiheit hat (Gäfgen 1972, s. 

29). Leistungsqualitäten werden auch von der "Mühe" bestimmt, die 
für eine Leistung aufzuwenden ist.5) so überaus diskutierenswert 
diese Leistungen aus der distributiven Sicht auch sein mögen, sie 

werden für die Entlohnung außer Ansatz bleiben müssen. Die meta-

ökonomische Leistung wird wegen ihrer Qualifizierung als eine 

nichtunternehmerische Faktorreproduktion nicht vom Markt honoriert, 

sondern allenfalls im Rahmen der staatlichen Distributionspolitik 

unter Heranziehung des Bedarfsprinzips entgolten werden können 

(B. Külp 1971, s. 139). Insofern hilft auch die Kritik, die man 

an der Grenzproduktivität wegen ihres entpersönlichten und rein 

materiellen Leistungsbegriffes geübt hat, hier nicht weiter, so 

5) F.A. v. Hayek (1971, S. 114-121) widmet dem Problem der Mühe 
unter dem Stichwort "Entlohnung nach Verdienst" einen Diskurs, 
wobei er unter Verdienst erstens einen objektiv feststellbaren, 
nicht auf moralischen Anschauungen gestützten Tatbestand sieht 
und zweitens einen weder vom Ergebnis noch vom Zufall her, 
sondern einen durch die Mühe und Plage qualifizierten Tatbestand. 
Das Entgelten nach individuellem Verdienst erscheint ihm nahe-
zu unmöglich, da es objektive und vergleichbare Kriterien nicht 
geben kann. 
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stichhaltig sie in sich ist. 61 Daß es dem Markt nicht gelingt, 

auch solche Leistungsinhalte in den Leistungsbegriff einzuschlie-

ßen, wird man ihm nicht vorwerfen können. 71 Hier liegt - wenn über-

haupt ein solcher Einschluß möglich ist - die Domäne der Sekundär-

verteilungsmaßnahmen. 

Aus diesem Grunde stellen wir in unserer Untersuchung hier und 

im folgenden stets auf die "Leistungs-Ergebnisse" ab, die sich im 

Bereich der primären Verteilung in den Einkommen ablesen lassen. 

III. Die individuelle Zurechnung von Leistung wird in dem Maße 

schwerer lösbar, wie Leistung zunehmend "kooperativ" in immer 

komplexer werdenden Mensch-Maschine-Verbundsystemen erstellt wer-

den (G. Hartfiel 1977, S. 20). Daneben aber sind es gerade die 

Systeme der in Arbeitsteams (Werkstattfertigung) koopierierenden 

Menschen in den fortgescl:rrittenen Formen industrieller Arbeit, 

die eine Orientierung an der individuellen Leistung erschweren. 

Fazit: Es läßt sich im modernen Arbeitsprozeß eben jenes Grenz-

produkt der Grenzproduktivitätstheorie als isolierbarer Faktor-

6) Die Grenzproduktivitätstheorie erklärt nämlich die Verteilung 
allein aus den technischen Gegebenheiten der Produktionsfunk-
tion und läßt dabei alle sonstigen sozialen, politischen und 
ökonomischen Bestimmungselemente der Verteilung außer Betracht. 
Obwohl die Leistungsentlohnung des Faktoranbieters, z.B. des 
Arbeitenden, erklärt werden soll, macht diese Theorie allein 
das Verhalten des Faktornachfragers zu ihrem Untersuchungsgegen-
stand. Ferner ist die Leistungsentlohnung am physischen Grenz-
produkt, d.h. am "output" der Leistungserstellung orientiert 
und entbehrt somit eines jeden Zusammenhangs mit dem, was der 
zu Entlohnende an Mühen, Gesundheit, Intellekt und Anteilnahme 
einsetzt. Jedoch vermag kein Unternehmer die Grenzprodukte, 
nach denen er seine Arbeitnehmer entlohnt, richtig abzuschätzen 
(E. Streißler 1981, s. 87). 

7) Eine Ergänzung erfährt der ökonomische Leistungsbegriff durch 
H. Leibenstein (1976), der moderne psychologische Konzepte in 
die Mikroökonomie einschließen will. Hauptvariable seines Sy-
stems ist die "Anstrengung" (effort) in ihren breitesten psych-
ischen Dimensionen. Seine X-efficiency factors (die Motivation, 
die Anstrengung usw.) sollen die Verbindung zwischen der ökono-
mischen und der Verhaltenswissenschaft herstellen. Er mißt ihnen 
eine solche Bedeutung bei, daß er immerhin ein Spannungsverhält-
nis zwischen "X-Efficiency versus Allocative Efficiency" als für 
die wirtschaftlichen Aktivitäten bezeichnend ansieht. Der Hin-
weis auf Leibenstein soll verdeutlichen, daß in der mikroökono-
mischen Theorie das übliche Leistungsschema als ergänzungsbedürf-
tig angesehen wird. 
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anteil nicht auffinden. 81 "Der Bereich, in dem das physische 

Grenzprodukt zugerechnet werden kann, verkleinert sich zusehends" 91 

Die von der "Theory of the Firm" entfachte "Markt-Firma-Kontro-
verse101 berücksichtigt ebenfalls eigens die technisch-organisato-

rischen Eigenheiten des Produktionsprozesses, daß nämlich die Pro-

duktionstechnologie Teamproduktion ist und daß der Beitrag des ein-

zelnen Teammitglieds zum Gesamtprodukt, also sein "Grenzprodukt", 

nicht exakt ermittelt werden kann (L.C. Thurow 1975, S. 70 f., 

Fn. 2). Dies führt dazu, besondere leistungsspezifische Organisa-

tionen, Zentralisierungen und "Vergemeinschaftungen" in der Führung 

sowie im wirtschaftlichen Ergebnis zu entwickeln. 111 Die Unlösbarkeit 

einer exakten Leistungszurechnung ist letztlich der Grund dafür, 

daß die "Preisgestaltung" der Faktorbeiträge in der politischen Aus-
einandersetzung erfolgt. 121 

8) Neben diesem Einwand, der die Abgrenzung der Leistungsanteile 
arbeitender Menschen betrifft, wird der Begriff "Grenzprodukt" 
schon deshalb fragwürdig, weil sich bei gleicher Technik eine 
zusätzliche Kapitaleinheit wohl nur mit gleichzeitigem zusätz-
lichem Arbeitsaufwand einsetzen läßt (P. Sraffa 1968); mithin 
läßt sich die Aussage der Grenzproduktivitätstheorie, die Pro-
fitrate werde durch das Grenzprodukt des Kapitals bestimmt, 
der Lohnsatz hingegen durch das Grenzprodukt der Arbeit, und 
nur durch dieses, nicht aufrecht erhalten. 

9) So G. Blürnle 1975, s. 121; und weiter: "Gehaltszahlungen an 
Angestellte können ebenso wie Lohnzahlungen an Arbeiter, die 
immer mehr Uberwachungsfunktionen wahrnehmen, nicht in Bezie-
hung zum physischen Grenzprodukt gesehen werden." Dasselbe gilt 
für Test-, Marktforschungs- und Leitungsaufgaben. 

10) "Firma" verstanden als organisatorische und wirtschaftliche 
Aktionseinheit; "Kontroverse" verstanden als den Gegensatz zwi-
schen der firmeninternen Entscheidungs-Koordination gegenüber 
der marktmäßigen Koordination, die dann Platz greift, wenn 
Wirtschaftssubjekte, die nicht in Firmen organisiert sind, 
Güter produzieren und verkaufen. 

11) A. Alchian/H. Demsetz 1972, s. 777 ff. - Sie gehen zurück auf 
R.H. Coase 1937, S. 386 f. 

12) In der Kritik an der Verteilungslehre wird diskutiert, ob der 
Einbau von "collective-bargaining"-Prozessen den Informations-
und Realitätsgehalt der Theorie erhöhen kann, die ohnehin die 
Vorgänge auf dem Arbeitsmarkt nur unvollkommen erfaßt; zwar 
könne solchermaßen der Einfluß der Gewerkschaften auf die 
Lohnbildung berücksichtigt werden, doch müßten nach wie vor 
die Ausgangs-Lohnforderungen und -angebote theoretisch abge-
leitet werden; demnach könne man in bargaining-Prozessen al-
lenfalls die spezielle institutionelle Form der Marktlohnbil-
dung erkennen; E. Scheele 1979, s. 283. 
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Die distributionspolitische 
Zielrichtung des Leistungs-
fähigkeitspostulats 

I. Die unsichere Basis für die Sekundärverteilung 49 
II. Freiheit versus Sicherheit in der Besteuerung 50 
III. Das Leistungsfähigkeitspostulat als politi-

sches Handlungsprinzip in personaler Orien-
tierung 52 

IV. Zusammenfassung des 2. Kapitels 54 

I. Die Kritik an den Realisierungsmöglichkeiten des ökonomischen 
Leistungsprinzips soll d~rlegen, daß für das Leistungsfähigkeits-
postulat bereits von seinem Ansatzpunkt, nämlich von der Primär-
verteilung her, die Ralisierungschancen als eingeschränkt anzusehen 
sind. Sie sind dies insoweit, wie bereits das Leistungsprinzip sich 
nicht rein verwirklichen konnte. Dennoch wird damit das Leistungs-
fähigkeitspostulat der Besteuerung, so wie es allgemein verstanden 
wird, nicht vollends unbrauchbar. Immerhin liegt aber eine Präfor-
mierung vor, da die distributiven Verzerrungen, die bereits die 
Primärverteilung enthalten kann, auf den Vorgang der Sekundärvertei-
lung übertragen werden. Insofern ist es nur erstaunlich, wenn in der 
Finanzwissenschaft allgemein das Leistungsfähigkeitspostulat als 
"ability to pay-principle" verstanden wird: So wie der marktliche 
Prozeß mit all seinen Verzerrungen des ökonomischen Leistungs-
prinzips die Faktorentlohnung hergestellt hat, gilt diese "Zahlungs-
fähigkeit" als Ausdruck echter steuerlichen Leistungsfähigkeit. 
Ausgangspunkt der Besteuerung ist das tatsächlich erzielte Markter-
gebnis im Vertrauen auf sein unverfälschtes und personal exakt zu-
rechenbares Zustandekommen. Diese Basis der Besteuerung muß nach 
allem aber als unsicher bezeichnet werden. 

Insofern ist es nur konsequent, wenn in der Jungerern finanzwissen-
schaftlichen Diskussion das Postulat vom grundsätzlichen her in 
Frage gestellt und statt seiner gleich die Formulierung vertei-
lungspolitischer Ziele verlangt wird (K. Littmann 1970). Diese 
Frage wird im Dritten Teil dieser Untersuchung aufgegriffen. 
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vorerst wird hier das allgemein übliche Verständnis des Postulats 
verwendet, das die soeben geschilderte Problematik nicht erkennt. 
Es soll uns aber die unsichere Basis des allgemein nicht hinter-
fragten Postulats immer präsent bleiben, die in den Mängeln der 
Primärverteilung liegt. Aber diese Arbeit will ja nicht das Problem 
des "gerechten Lohnes" lösen. 

Es ist die folgende Abgrenzung vorzunehmen: Wie das Äquivalenz-, 
so ist auch das Leistungsfähigkeitspostulat mit einer Doppelfunk-
tion verknüpft worden (F.K. Mann 1937, s. 105), nämlich mit der 
Ver t e i 1 u n g und der Recht fertig u n g der Steu-
er1>. Letztere ist nicht unser Untersuchungsgegenstand. Demnach ent-
fällt auch jegliches Eingehen auf das Verhältnis des Leistungsfähig-
keitspostulat zum Äquivalenzprinzip und den bestehenden Gemeinsam-
keiten und Unterschieden. Statt dessen interessiert hier das Po-
stulat ausschließlich als jenes "Fundamentalprinzip", wie Haller 
(1981) es nennt, das die Verteiung einer finanzwirtschaftlich vor-
gegebenen Steuerlast regeln soll. 

II. Die folgenden drei Phänome stehen in einem logisch-systemati-
schen Zusammenhang: Erstens das verteilungspolitische Ziel, das 
aufgrund gesellschaftlich akzeptierter Gerechtigkeitskonventio-
nen formuliert wird, zweitens das Prinzip, das mit Blick auf 
das Ziel die personale Verteilung der Steuerlast regeln soll, 
und drittens das Instrument Steuer, das kraft ihm zugeordneter 
Funktionen eben jenes Ziel verwirklichen soll und das daher 
prinzipiengerecht einzusetzen ist. Für den Zusammenhang sorgt 

die Dominanz d e s Z i e 1 s: Ihm haben Prinzip 
und Instrument zu dienen. Das Prinzip als allgemeingültige Hand-
lungsnorm sorgt für die zielgerichtete Ausgestaltung des Instru-
ments in Ubereinstimmung mit gesellschaftlich akzeptierten Grund-
werten. 

1) Der ständig zitierte Gegensatz zwischen dem Äquivalenz- und dem 
Leistungsfähigkeitsprinzip verdeckt im übrigen eine bestimmte 
Vielfältigkeit in den Steuerrechtferigungen; G.P. Ziemes (1980, 
s. 24f.J ordnet ältere und neuere Ansätze anhand der multiplen 
Theorie des Haushalts von R.A. Musgrave. Auf die gleiche Weise 
ordnet b. Genser (1980, s. 12-31) die finanztheoretischen Steu-
errechtfertigungen; nach Genser (S. 5, Fn. 3) umschließt die 
weitergefaßte Wortbedeutung von "Rechtfertigung" neben der Fra-
ge, ob überhaupt Steuern zu erheben sind, auch die Frage nach 
der personalen Verteilung der Steuerlast. Dieser Auffassung 
folgen wir hier nicht. 
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Wir problematisieren das Ziel der Last verteil u n g, 

indem wir es in den Zusammenhang zwischen den Grundwerten 

Freiheit und Sicherheit stellen: Die Besteue-

rung soll unter normativem Aspekt so erfolgen, daß für den Be-

steuerten sowohl die ökonomische Freiheit als auch die soziale 

Sicherheit in einem gegenseitig sich bedingenden (und auch be-

grenzenden!) Verhältnis möglich sind; zugleich soll die leistungs-

motivierende Dauerergiebigkeit der Steuer21 als eine allokative 

und fiskalische Nebenbedingung gelten. 3 ) Die Gerecht i g -

k e i t taucht als Ziel hier nicht auf, da sie als ein Grund-

wert gilt und als eine die Lastverteilung in horizontaler und 

vertikaler Weise begleitende Norm wirkt. Ziel der Besteuerung 

ist es nicht, Gerechtigkeit herzustellen, sondern die Lastvertei-

lung in gerechter Weise vorzunehmen. Dieselbe "begleitende" Eigen-

schaft hat die Gerechtigkeit im übrigen auch, sofern allokative 

Ziele mit der Besteuerung verfolgt werden. 

Fast unausweichlich geraten in der Besteuerung Freiheit und Sicher-

heit in einen Konflikt. ökonomisch bedeutet Freiheit für den In-

vestor wie für den Konsumenten, daß er frei über die Einkommens-

und Gewinnerzielungs- wie auch -verwendungsmöglichkeiten sowie 

über den Vermögens- und Kapitaleinsatz disponieren kann. Jede 

Besteuerung schmälert diese individuelle Freiheit. Doch steht 

die Besteuerung in normativer Sicht unter mehreren sie bestimmen-

den Anforderungen: Allokationspolitisch sollte - wenn man einmal 

alle Besteuerungsziele außer Betracht läßt, die nicht in die allo-

2) Mit ökonomischer und zugleich freiheitlicher Politik ist not-
wendigerweise verbunden, auf die Motivierung zur Leistung Be-
dacht zu nehmen. In den Worten von F.K. Mann (1937, S. 95): 
"Sofern die Steuerwirtschaft keine vorübergehende Einrichtung 
ist, muß die Fähigkeit der Bürger zur Steuerzahlung erhalten 
bleiben." Man darf folgern, daß die Motivation zur Leistung 
sich als ein systemstabilisierender Faktor erweist und daß sich 
aus der Uberspannung der Besteuerung bzw. aus dem Irrtum der 
Politiker über die Leistungskraft der Besteuerten dysfunktio-
nale Konsequenzen ergeben. 

3) Aus dem Gesichtswinkel der Systemstabilisierung geht die Be-
steuerungsnorm "Schonung der Steuerquellen" der Norm "Aus-
nutzen der Leistungskraft" vor, da sich nur ausnutzen läßt, 
was erhalten blelbt. Erhalten bleiben soll die Leistungsmoti-
vation und -kraft generell. Sie hat eine gesamtwirtschaftliche 
Allokationsfunktion. Unterschiede in der Leistungskraft und im 
Leistungserfolg haben ebenfalls allokative Funktionen, da sie 
zu weiteren (auch besteuerbaren) Leistungen motivieren. 
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kativ-distributive Problematik fallen41 - die Besteuerung nicht 
so weit getrieben werden, daß Demotivation und Leistungsverweige-

rung bei den Besteuerten wie auch bei jenen hervorgerufen würden, 

die in den Genuß der steuerfinanzierten Transfers kommen. Fiskal-

politisch muß aber die Besteuerung immerhin die gesellschaftspoli-

tisch gewünschte Urnverteilungs- und Sozialtransfermasse aufbrin-

gen. Distributionspolitisch gelten dieselben Motivations- und 
Leistungsargumente wie oben i die Besteuerung sollte nämlich nur 
ein solches Maß erreichen, daß die individuell zu verantwortende 
und zu finanzierende Sicherung der Existenz und der vorsorge bei 

den Besteuerten noch möglich bleibt,! woraus folgt, daß diese 
Teile der Einkommensverwendung unbesteuert bleiben. Doch selbst 

wenn solchermaßen die Bemessungsgrundlage zielentsprechend ge-

staltet wird, kann immerhin über die Progressivität des Tarifs 
die leistungshernmende Wirkung erreicht werden. Dies ist dann zu 

erwarten, wenn die Politik der sozialen Sicherung ihr Sozial-
transfer-Niveau nach oben verschiebt. Die Lösung dieses Konflik-
tes im Steuer-Transfer-System ist politisch zu finden. Das Lei-

stungsfähigkeitspostulat kann nicht so verstanden werden, als 
diene es blind der Lastverteilung der Steuer und damit vorrangig 
dem Ziel der Finanzierung von Urnverteilungsmaßnahrnen, ohne auf 
die Belastungsfähigkeit des Besteuerten Bedacht zu nehmen. Die 

Abwägung zwischen beidem entscheidet über die Interpretation des 
Leistungsfähigkeitspostulats. 

III. Im Zusammenhang mit der Steuerlastverteilungsnorm nach der 
Leistungsfähigkeit verwenden wir die Termini Postulat, Grundsatz 
und Prinzip synonym. Unter den drei gültigen Interpretationswei-
sen von "Prinzip", nämlich dem ontologischen Prinzip, 51 

dem Prinzip der Logik als einem "allgemeinen Satz" einer wissen-
schaftlichen Disziplin61 und dem "praktischen" Prinzip (H. Delius 
1958a, S. 71 f.) als dem Prinzip der Moral, dem allgemein gülti-
gen Grundsatz des Denkens und Handelns als einer Norm (kategori-

scher Imperativ) steht letzteres im Mittelpunkt unseres Interes-

4) Hierzu gehört vor allem das hier nicht problematisierte Sta-
bilisierungsziel. 

5/ Man nennt dies auch das "Realprinzip" als den Seinsgrund der 
Dinge, der Ursache der realen Welt, A. Diemer 1958, S. 232. 

6) Dies sind die "Axiome" der Aussagenlogik, das den Aussagen 
unbewiesen vorausgeschickte, G. Pazig 1958, s. 147 ff. Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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ses. Als Richtmaß für die Frage nach dem "richtigen Handeln" ist 
dieses Prinzip aufs engste mit moralischen Werturteilen verbunden, 
so sehr auch Probleme der "Begründung" moralischer Forderungen wie 
auch des "Wesens" des moralischen Handelns dabei eine Rolle spie-
len (H. Delius 1958a, s. 74). Das "Prinzipielle" an der Besteuer-
ung nach der Leistungsfähigkeit, das Modale nämlich, also die Fra-
ge, wie man in der Besteuerung "richtig" mit den Indikatoren 
der Leistungsfähigkeit umgeht, liegt letztlich darin, welchen Vor-
rang (oder Gleichrang) man den Grundwerten "Freiheit" und "Sicher-
heit" unter Wahrung der Gerechtigkeit einräumen will. 

Zum Verhältnis von Leistungsfähigkeitspostulat und Gerechtigkeit 
folgen im 6. Kapitel detaillierte Darlegungen. Hier vorab nur so-
viel: Das Problem der Gerechtigkeit in der Besteuerung hat inso-
fern eine hervorgehobene Position in der Finanzwissenschaft, als 
es gewissermaßen die vordem fast ausschließlich juristische Steu-
erwissenschaft zur eigentlichen Finanzwissenschaft erhob. Dies ge-
schah im 17. Jahrhundert und ist überdies mit den Namen Caspar 
Klock und später im 18. Jahrhundert mit Johann Heinrich Gottlob 
von Justi und Joseph von Sonnenfels verknüpft (D. Pohmer/G. Jurke 
1984, S. 446f.). Gerechtigkeit aber drückt sich sowohl in den 
Fragen der Legitimität der Steuererhebung, der Rechtfertigung 
demnach, als auch in Fragen der Steuerlastverteilung aus. Gerech-
tigkeit ist die umfassendere Norm gegenüber der Norm der Lastver-
teilung. Man kann es auch so ausdrücken: Die Lastverteilungsnorm 
des Leistungsfähigkeitspostulats hat eine direkte, inhaltsgebende 
Verknüpfung mit der Gerechtigkeitsfrage, nicht aber mit der Recht-
fertigungsfrage. 

Schon aus der Orientierung auf die individuelle Freiheit, sozia-
le Sicherheit und Gerechtigkeit geht hervor, daß das Leistungs-
fähigkeitsprinzip als Steuerlastverteilungsnorm ausschließlich 
per so n a 1 zu verstehen ist. 7 ) Dies ist auch historisch 

7) Als "Pervertierung" (F. Neumark 1953, s. 64) des Leistungs-
fähigkeitsgedankens muß es also verstanden werden, etwa eine 
höhere Leistungsfähigkeit der "Gesamtwirtschaft" anzustreben, 
was als ein allokatives Ziel zu betrachten wäre. Auch die Lei-
stunqsfähigkeit einer Unternehmung als solcher ist eine Per-
vertierung, siehe hierzu unsere Darstellung in S 20. Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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so entstanden. Die Orientierung des Prinzips auf die Person8) 

tritt uns in zweifacher Hinsicht vor Augen: Einerseits dadurch, 
daß die Steuer dem Individuum eine seiner wirtschaftlichen Lage 
angepaßte persönliche Steuertraglast zumißt, andererseits da-

durch, daß die Steuerpolitik auf die Relation der Einkommen und 
Vermögen zwischen den Individuen Bedacht nimmt und die Last je 
nach den herrschenden Gerechtigkeitsvorstellungen unterschiedlich 

zuteilt.Folgerichtig wird unter den Indikatoren der Lei-

stungsfähigkeit auch nur das persönliche Einkommen und das persön-

liche Vermögen verstanden. Einkommen und Vermögen sind die objek-
tiven Merkmale subjektiver Leistungsfähigkeit. 

IV. Z-u.sa.nunen.fa.ss-u.n.g 

Die Ausführungen des 2. Kapitels fassen wir wie folgt zusammen: 

Besteht zwischen dem allokativen und dem distributiven Bereich 
des Wirtschaftens ein Interdependenzverhältnis, so zeigt auch der 

Begriff der Leistung, der ja einen wesentlichen Definitionsteil 
des Leistungsfähigkeitspostulats ausmacht, eine bivalente Eigen-

schaft, da er sowohl der allokativen als auch der distributiven 
Sphäre angehört. Denn das Leistungsprinzip ist einerseits eine 
(allokative) Produktionsregel, andererseits eine (distributive) 
Verteilungsregel. Eine faire und chancengleiche Ausgangslage un-
terstellt, soll Leistung kraft seiner Stimulanzfunktion und seines 
Sanktionsmechanismus' den effektiven Faktoreinsatz sowie die Pro-
duktivitätszunahme ermöglichen. Ferner sollen Leistungsentgelt-
unterschiede die Einkommens-Skalen-Position der Individuen bestim-
men und als Maßstab einer marktlichen Entlohnung gelten. Aber man 
kann sich in der ökonomischen Wirklichkeit nicht immer bedenken-
los dem Leistungsprinzip überlassen. Der Marktmechanismus ist in 
seinen Funktionen eingeschränkt: Vollkommener Wettbewerb besteht 

8) Weil wir uns auf die Definition von F. Neumark (1970, S. 135) 
stützen, sei diese in vollem Wortlaut wiedergegeben: "Der 
Grundsatz der Bemessung und Verteilung der Steuerlasten nach 
der individuellen Leistungsfähigkeit der Pflichtigen gebie-
tet, die den einzelnen insgesamt zufallenden Steuerlasten so 
zu gestalten, daß diese unter Berücksichtigung aller für die 
Steuerfähigkeitsindikatoren bedeutsamen persönlichen Momente 
das Verhältnis der individuellen Leistungsfähigkeit widerspie-
geln und demgemäß die durch die Besteuerung bewirkten Einbußen 
der einzelnen an ökonomisch-finanzieller Dispositionskraft 
als relativ gleich schwer anzusehen sind." 
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nicht; individuelle Leistungsinhalte lassen sich nur unvollstän-
dig im ökonomischen Prozeß ausweisen und die Zurechnung der Lei-
stungsergebnisse auf die Individuen ist exakt kaum möglich. 

Das Dilemma einer Besteuerung nach der "Leistungsfähigkeit" -
die korrekter eine Besteuerung nach dem Leistungs-"Ergebnis" zu 
nennen wäre - liegt darin, daß sie in ihrer Lastverteilung auf 
einer Grundlage basiert, die unsicher ist. Diese eingeschränkte 
Anwendbarkeit des Steuerpostulats wäre dann besonders problema-
tisch, wenn man von ihm erwartete, die Besteuerung so auszuge-
stalten, daß individuelle Freiheit und soziale Sicherheit in 
einem gesellschaftlich vereinbarten Kompromißverhältnis zuein-
ander realisiert werden: Verlangt die soziale Sicherung einer-
seits die steuerliche Schonung entsprechender Aufwendungen für 
die Existenz und Vorsorge (was zu Steuerminderaufkommen führt), 
andererseits einen gewissen Mindestbetrag an Transfervolumen 
(die nur bei einer deutlichen Steueranspannung finanzierbar ist), 
so verlangt die individuelle Freiheit die Erhaltung der Motiva-
tion zur Leistung und zur eigenverantwortlichen Zukunftssicher-
ung und damit eine bestimmte Zurückhaltung im Steuerzugriff. 
Beide Politiken sind demselben Prinzip überantwortet, nämlich 
dem Leistungsprinzip. 

Wenn wir im Gange der Untersuchung das Leistungsfähigkeitspostu-
lat erwähnen, wollen wir diese Diskrepanz zwischen Norm und 
Wirklichkeit nicht aus dem Auge verlieren. 

Leistungsprinzip und Leistungsfähigkeitspostulat wurzeln im 
Allokativen wie im Distributiven. Deshalb betrachten wir die 
Interdependenz wie auch die analytisch-gedankliche Trennung 
beider Bereiche als die "Grundlagen" einer Theorie der Personal-
steuern. 
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3. Kapitel: 

Die Kritik der ~irtschaftstheore-
tischen Bestimmungsversuche von 
Einkommen und Vermögen 

§ 7 Die Abgrenzung des alloka-
tiven vom distributiven 
Bereich des Wirtschaftens: 
Das Analyse-Instrument 

I. Das Analyseproblem und das allokativ-
distributive Analyse-Schema 56 

II. Die Untauglichkeit funktionaler Theorien 
für die allokativ-distributive Abgrenzung 65 

III. Das besondere ErKlärungslnteresse 
verhaltensorientierter Theorien 68 

IV. Die Vermengung der Analyse- und Begriffs- 69 
ebenen als Grund für den Konzeptionen-
wandel in der Literatur 

1. Die klassische und frühe finanz-
wissenschaftliche Literatur 70 

2. G. Schmoller 72 
3. G.v. Schanz und E. Böhm-Bawerk 74 
4. Die Kapitaltheorie des Einkommens von 

I. Fisher, E. Lindahl und J.R. Hicks 74 
5. Die Betriebsteuer-Diskussion 78 
6. die jüngste Auseinandersetzung um das 84 

Einkommen und seine Besteuerung 

V. Diskussionsergebnis 1: Die Kritik am 
Kapitalerhaltungsinteresse in den Ein-
kommensbegriffen in der Literatur 88 

VI. Diskussionsergebnis 2: Die Rolle der Indi-
vidualentscheidungen für das allokativ-
distributive Abgrenzunsgproblem 91 

I. Einkommen und Vermögen wirtschaftstheoretisch zu bestimmen, 

muß als der unumgängliche Ausgangspunkt einer steuerlichen Be-

griffstheorie gelten. Die wirtschaftstheoretische Diskussion um 

den Einkommensbegriff läuft seit ihren Anfängen vorwiegend in 

die folgenden beiden Richtungen: Zum einen versucht man sich an 

der In h a 1 t s - Bestimmung des Einkommensbegriffs, zum an-

deren fordert man die Abgrenzung des Einkommens vom Kap i -

t a 1 - Begriff(!). Im folgenden soll nachgewiesen werden, daß 
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sowohl die Inhalts- als auch die Abgrenzungsdiskussion von unzu-
treffenden Voraussetzungen ausgeht und demnach zu falschen Er-
gebnissen führen mußte. Diese haben leider die Diskussion des 
Einkommensbegriffs bis heute nachteilig beeinflußt und zu einer 
heillosen Verwirrung beigetragen. Das hatte außerdem seine nach-
teiligen Auswirkungen auch auf die Diskussion des steuerlichen 
Einkommensbegriffs. 

Beide Theorien, die wirtschaftstheoretische und die steuerliche, 
sind strikt auseinanderzuhalten, da sie unterschiedliche Erklär-
ungsinteressen verfolgen (F. Neumark 1961b, passim). Mithin wer-

den sich Einkommens- und Vermögensdefinitionen danach unterschei-
den, welches Interesse jeweils im Vordergrund steht: Die Erklär-
ung der ökonomischen zusammenhänge oder die Erklärung der für 
die Besteuerung maßgeblichen Leistungsfähigkeit. 

Eine dritte Diskussionsrichtung befaßt sich mit den Funktionen, 
die Einkommen und Vermögen haben. Es zeigt sich aber, daß solche 
Theorien den begrifflichen Inhalt bereits voraussetzen und daß 
sie insbesondere zu erklären versuchen, wie die einzelnen mit 
Einkommen und Vermögen umgehen und welche Auswirkungen diese 
Verhaltensweisen auf ihre gesamten ökonomischen Aktivitäten und 
Positionen haben können (siehe unten III). 

a) Der Versuch, Einkommen in Inhalt und Abgrenzung zu definie-
ren, tritt uns besonders plastisch in einem Fragenkatalog von 
w. w. Hewett (1925, s. 9) entgegen, ist aber fast immer in ähn-
licher Weise so formuliert worden. 1 ) Die Frage, "was gehört 
zum Einkommen?", läßt sich in der folgenden Weise strukturieren: 

(1) Der Geldbetrag, den man 
innerhalb eines Zeit-
abschnitts erwirbt? 

(2) Die Produktions- und 
Konsumgütermengen, die 
man damit kaufen kann? 

dies ist die Frage nach der Er -
z i e 1 u n g von Erträgen und 
Einkommen einschließlich der 
V e r ä u ß e r u n g s e r 1 ö s e 
für Kapital und Vermögen; 

hier wird auf die Verw e n -
dun g eines rein m o n et ä -
r e n Begriffes abgestellt; 

1) So bei E.R.A. Seligman 1894; G.v. Schanz 1896; H.C. Simons 
1938; G. Krause-Junk 1977; N. Andel 1979a; Musgrave-Musgrave-
Kullmer 1980; R. Goode 1980, um einerseits zeitlich weit aus-
einanderliegende, andererseits englisch- und deutschsprachige 
Beiträge beispielhaft zu nennen. Der Katalog wurde von uns de-
taillierter gefaßt, als er in den genannten Beiträgen geboten 
wird, wurde auch anders systematisiert. 
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(3) die Befriedigung, die 
man aus dem Verbrauch 
der Konsumgüter gewin-
nen kann? 

(4) die Ersparnisse zu be-
trieblichen und privaten 
Zwecken, die in der Pe-
riode gebildet werden? 

(5) das Nichtgeldeinkommen? 

(6) die Erbschaften und 
Schenkungen? 

(7) die Werterhöhungen des 
betrieblichen Kapitals 
und des privaten Ver-
mögens? 

(8) die Reserven in den Un-
ternehmungen, die den 
Eigentümern gehören? 

58 

dies sind meta öko n o m i -
s c h e Fragen, die allein für 
den d ist r i b u t i v e n 
Bereich formuliert werden; 

damit wäre dann die gesamte po-
tentielle Geldbetragsverwendung 
begriffsbestimmend geworden; 

d.s. alle Formen der Naturalent-
lohnungen, Nutzungen des (akkumu-
lierten und erworbenen) Vermögens, 
auch des Humanvermögens und der 
Werterhöhungen des materiellen Ver-
mögens; 

im Gegensatz zu den (distributi-
ven) Nutzungen würden dann die Ver-
mögensstämme selbst in den Einkom-
mensbegriff aufgenommen; 

eine solche Zurechnung beträfe 
wie bei (6) den Vermögensstamm, 
wäre aber vorläufig noch undiffe-
renziert danach, ob auch nominel-
le oder nur reale, ob bereits 
realisierte oder noch nicht reali-
sierte Werterhöhungen zum Einkom-
men zählen sollen; 

in diesem Fall wird, wie bei lll 
(2) (4) (5) (7), der Bereich der 
a 1 1 ok a t i v e n (betrieb-
lichen) Kapital- und Ertragswirt-
schaft in den persönlichen Einkom-
mensbereich einbezogen. 

Die Strukturierung verdeutlicht, daß drei Problemkreise mit den 

Definitionen berührt werden: Erstens der mögliche Einschluß auch 

metaökonomischer Phänomene; zweitens die versuchte Trennung des 

"Zugangsproblems•· 21 vom Bestandsproblem (namentlich für den di-

stributiven Bereich ist der analytischen Trennung zwischen Ein-

kommen und Vermögen einiger Raum gewidmet worden); drittens das 

(nicht wahrgenommene) allokativ-distributive Abgrenzungsproblem 

mit einer analytisch äußerst unglücklichen Vermengung der bei-

den Sphären "Betrieb" (mit Kapitaleinsatz und Ertragswirtschaft) 

und "Haushalt" (mit Vermögensgrößen und Einkommenserzielung wie 

auch -verwendung). 

2) Das Zugangsproblem ist für die begriffliche Theorie so grund-
sätzlich, daß wir ihm unten weitere Ausführungen widmen. 
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Die Spannweite in der Fragestellung und die Heterogenität der 

einzelnen Tatbestände lassen schon vermuten, daß es äußerst 

schwierig sein dürfte, auf diese Weise Einkommens- und Vermögens-

begriffe zu definieren, wenn theoretischen Ansprüchen der Ein-

deutigkeit und Konsistenz genügt werden soll. 

b) Bevor in extenso auf Definitionsversuche in der Literatur ein-

gegangen wird, soll ein An a 1 y s e - s c h e m a entwickelt 

werden, das es erlaubt, verschiedene Einkommensbestandteile aus-

zuweisen, sie den Phasen der Einkommenserzielung und -verwendung 

sowie dem Vermögensbereich zuzuordnen und schließlich die Größen 

Kapital, Ertrag, Einkommen und Vermögen in einen allokativ-distri-

butiven Zusammenhang zu rücken (Schaubild 3.1). Mithin soll ver-

sucht werden, in ihm exakt jene Probleme zu lokalisieren, die 

die bisherige Diskussion bestimmt haben, nämlich das Zugangs- und 

das Abgrenzungsproblem. 

(1) Im weiteren Verlauf der Untersuchung wird von den zugehenden 

"ökonomischen Größen" gesprochen werden. 31 Da-

mit sollen erstens nichtökonomische "Einkommenskonzepte", wie et-

wa psychische Erlebnisse, ausgeschlossen werden; zweitens soll 

hervorgehoben werden, daß die Zugänge meßbar sind. 

(2) In Ubereinstimmung mit vielen Einkommensdefinitionen wird 

vom Zugang an ökonomischen Größen gesprochen. Der Ausdruck 

"Zufluß" wird vermieden, um Mißverständnisse als Geldzufluß und 

Verwechslungen mit der Quellentheorie zu vermeiden, die ein 

Fließen aus ständig zur Verfügung stehenden Quellen zu ihrem 

Definitionsbestandteil für Einkommen macht. "Erwerb" oder "Er-

zielung" ökonomischer Größen würde zuviel Absicht im Einkommens-

zugang oder zuviel Rationalität ausdrücken; demgegenüber um-

schließt "Zugang" auch den Zufall im Eintreffen ökonomischer 

Größen wie auch deren Wertzuwachs ("Accretion Approach"). 

Inhaltlich speist sich der Zugang sowohl aus Erträgen und Ein-

künften wie auch aus Vermögensanfall (Erbschaften, Schenkungen, 

Glücksgewinn, Kapitalauszahlungen). Personal meint Zugang den 

Ort des Eintreffens und Zusammentreffens von ökonomischen Größen 

J,) Siehe die Verwendung dieses Terminus bei F. Klanberg 1981, 
S. 13. - Siehe ferner die Interpretation der "ökonomischen 
Güter" bzw. "Größen" als Einkommen und Vermögen bei G. Krause-
Junk 1 981 , S. 260. 
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Schaubild 3.1: Analyse-Schema des Zusammenhangs zwischen Kapital, Ertrag, Einkommen und Vermögen*) 

I II III IV V VI VII = I 

ALLOKATIONS - BEREICH D I S T R I B U T I O N S - B E R E I C H ALLOKATIONS-BEREICH 
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*) Bemerkungen zum 6-Phasen-Analyseschema 

- Die in der Kopfzeile ausgewiesenen Phasen Ibis VI (Phase VII ist 
identisch mit Phase I) folgen einem logischen Schema ökonomischer 
Entscheidungen, beginnend mit dem Faktoreinsatz, endend mit neuer-
lichem Faktoreinsatz nach allen Vorgängen der Einkommenserzielung 
und -verwendung sowie Bestandshaltung und -nutzung; 

- die in der letzten Spalte ausgewiesenen Zeilenbezeichnungen Abis F 
benennen die verschiedenen Geld-, Güter- und Vermögensgrößen und 
Verwendungsarten 

- die zwecke der Schema-Darstellung sind die folgenden: 

Darstellung, daß grundsätzlich die Begriffe Einkommen und Ertrag 
wie auch die Begriffe Vermögen und Kapital verschiedene Tatbestände 
des Wirtschaftens benennen, daß sie aber in einem ökonomischen und 
zeitlichen Zusammenhang stehen; 

Zuweisung dieser Begriffe zu den Bereichen der Allokation und Distri-
bution (I/II u. III-VI); 

Nachweis, daß die Kreislaufphase der Einkommenserzielung wie auch 
das Halten des Vermögensbestandes sowohl allokative wie auch distri-
butive Relevanz haben (II/III u. VI/VII); 

Darstellung, daß mit Vermögensbestandsgrößen - soweit sie nicht 
allokativem Einsatz zugefuhrt werden - je nach der Vermögensverwen-
dung (Nutzung oder Aufzehrung) verschiedene Arten von Einkommen ver-
bunden sind, nämlich Geld- und Gütereinkommen (III/Abis C und E, F). 

- Verschiedene Größen und Einflüsse sind im Schema nicht nachgewiesen: 

Das Schema enthält nur ökonomische, keine meta-ökonomischen Größen 
und Einflüsse, wie etwa die psychische Größe der Bedürfnisbefriedi-
gung aus Güter-, Geld-Einkommen und Vermögen; 

das Schema enthält unter den ökonomischen Größen und Einflüssen nur 
die entscheidenden und direkt einkommensbeeinflussenden, vernachläs-
sigt also unter dem Verwendungs- und Vermögensaspekt etwa die Vor-
sorge- und Kreditfähigkeitsprobleme (VI/Bund D), die indirekt oder 
zeit-verzögert einkommenschaffend bzw. ertragschaffend wirken kön-
nen. 

das Schema vernachlässigt im allokativen Bereich die vielfältigen 
weiteren Kürzungen eines Bruttoertrages zur sonstigen Aufwandsge-
staltung außer denen der Kapitalerhaltung und -reservierung, da dies 
der Zielsetzung der Analyse direkt entspricht. 

das Schema vernachlässigt im distributiven Bereich die Transfers fol-
gender Art: die öffentlichen Transfers sind nicht enthalten; die pri-
vaten nur hinsichtlich der mit Vermögen verbundenen, die laufenden 
Geldtransfers (Unterstützungen, Sachleistungen) sind nicht aufgewie-
sen; siehe hierzu Obersicht 3.2 und 3.4. 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



62 

bei einer Person. Insofern ist Zugang für das Einkommen der De-

finitionsbestandteil, die logisch und institutionell eindeutige 

Fixierung; und: sowohl geldliche wie güterliche Zugangsarten, 

periodische und aperiodische Zugangsformen und Zugänge aus jed-

weder Quelle sind denkbar. 41 

Bezugspunkt des Zugangs ist das Feld III/D des Schemas, das die 

einkommensbeziehende "Institution" (Person bzw. Haushalt) gra-

fisch lokalisiert. 51 An diesem Ort kommen die Bestandteile des 

Einkommens zusammen, hier exakt ist die "Nahtstelle" zwischen 

dem allokativen und dem distributiven Bereich des Wirtschaftens. 

In der Literatur ist der Inhalt der Einkommens- und Vermögensde-

finitionen weithin durch die "Zugangsregel" geprägt. Diese wird 

nicht ausschließlich monetär, sondern weithin auch güterwirt-

schaftlich verstanden. Ein ausschließlich monetär aufgefaßtes 

Einkommen würde nicht sämtliche zugehenden Verfügungsgrößen 

(Rechte, Werte, Nutzungen etc.) repräsentieren und wäre zu eng 

begriffen. Monetärer Zugang ist eine Geldeinnahme sowohl aus dem 

Ertragsbereich (D/II-III) als auch aus dem distributiven Bereich 

in Form von Aufzehrungen des akkumulierten und/oder erworbenen 

Vermögens samt seiner realisierten Wertzuwächse (III/A, c, u. FI. 

Güterwirtschaftlicher Zugang stammt sowohl aus der naturalen 

Entlohnung der Ertragssphäre (D/II-IIII als auch aus der Nutzung 

akkumulierten und/oder erworbenen Vermögens einschließlich seiner 

nicht-realisierten Wertzuwächse (III/A, B, Eu. F). Allerdings 

besteht bei den güterwirtschaftlichen Zugängen stets das Problem 

des adäquaten Ausdrucks in Geld. Der gemeinsame Nominator Geld 

drückt mithin das geld-güterwirtschaftliche Totaleinkommen aus. 

Die Zugangsregel legt ferner offen, daß Einkommen nicht ausschließ-

lich aus den sog. produktiven Leistungsbeiträgen im allokativen 

Bereich, sondern auch aus dem distributiven Bereich des priva-

ten Vermögens stammt. 

4) Demgegenüber würde "Zuwachs" eher eine Wertsteigerung als ei-
nen gegenständlichen Zugang ausdrücken. 

5) F. Neumark 1947, S. 36: "Das einzig verbindende zwischen den 
verschiedenen Einkünften, die sich zu 'Einkommen' zusammen-
schließen, liegt in der Person ihres Beziehers". - G. Wöhe 
1978, s. 78: "Vom Ertrag unterscheidet sich das Einkommen da-
durch, daß letzteres stets auf ein Subjekt, ersterer auf ein 
Objekt bezogen ist .••• Der Ertrag des Betriebes wird erst 
dann zum Einkommen, wenn er einem Wirtschaftssubjekt zufließt." Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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In diesem Sinne läßt sich von der "Zugangsregel" des Einkommens 

als einer Regel sprechen, die weder bereichs- noch quellenspezi-

fisch zu verstehen ist 

Ihren literarischen Ausdruck findet diese Regel normativ im All-

gemeinheitspostulat (siehe§ 22) und in dem, was man heute das 

"SHS"-Konzept (Schanz-Haig-Simons-Konzept) nennt. Gerade H.C. 

Simons hat dieses Konzept seit seiner Personal Income Taxation 

(1938) - basierend auf einer "political philosophy", die W. Ret-

tich (1979, s. 2) eine "severely libertarian" nennt - mit solcher 

Uberzeugungskraft vertreten, daß sich das Paradebeispiel heutiger 

steuertheoretischer,-politischer und -reformerischer Argumenta-

tion, der "Report of the Royal Commission on Taxation" Kanadas 

(Carter Report, Ottawa 1966) in seinem normativen Konzept der 

"comprehensive tax base" (siehe auch die moderne Steuerdiskussion 
in den USA seit 1977) stets auf Simons beruft. 

(3) Unter dem Abgrenzungsproblem verstehen wir die grundsätzliche 

Scheidung des allokativen vom distributiven Bereich des Wirtschaf-

tens. Diese Trennung ist als analytisches Vergehen, also instru-

mentell zu verstehen, da nicht behauptet werden soll, es wäre in 
der Wirklichkeit immer eine reinliche Trennung der Bereiche des 
Wirtschaftens anzutreffen. E. Schuster (1961, s. 56) kommt in 

seiner "institutionellen" Begriffsfassung für Einkommen zu der 
folgenden Unterscheidung der Wirtschaftsbereiche: "Einkünfte die 
im Betrieb verbleiben und über die vom Betrieb her verfügt wird, 

..• sind nicht Einkommen. Die Selbstfinanzierung des Betriebs aus 
seinen Einkünften ist daher nicht dem Einkommen seiner Betriebs-

inhaber zuzurechnen." Dieselbe klare Diktion geht aus der Darstel-

lung von G. Wöhe hervor: "Wird der Reinertrag eines Betriebes, der 

sich bilanzmäßig als Gewinn zeigt, nicht in voller Höhe an die Ei-

gentümer .•• ausgeschüttet, so stellt z.B. der zum Zweck der 

Selbstfinanzierung zurückbehaltene Teil des Gewinns kein Einkom-
men dar, denn er ist keinem Wirtschaftssubjekt zugeflossen, son-

dern ist eine ... Kapitalbildung" (1978, s. 79). 

So auch F. Neumark (1970, s. 133), der diesen Aspekt im Rahmen 

seiner Untersuchung einer Unternehmensbesteuerung (die er als 
Besteuerung der Kapitalgesellschaften diskutiert) wie folgt be-

rücksichtigt: Für die Besteuerung der Kapitalgesellschaften kom-

men "(in gewisser Weise analog wie bei den natürlichen Personen) 

Einkommen und Vermögen in Frage, doch würde man bei körperschaft-
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steuerpflichtigen Personen besser von 'Gewinn' ••• bzw. 'Ertrag' 

sprechen." 

Das Schema 3.1 zeigt demnach im Bezugsfeld D/II-III, daß erstens 
"Ertrag" eine allokative Größe, "Einkommen" hingegen eine distri-
butive Größe ist, Ertrag also niemals mit Einkommen gleichgesetzt 
werden kann. Es zeigt zweitens, daß die Phase der Einkommenserzie-
lung den tlbergang vom allokativen in den distributiven Bereich 
markiert, wie das übrigens in sämtlichen Kreislaufschemata zum Aus-
druck kommt: Die Einkommenserzielung bzw. -entstehung nimmt ihren 
Ausgangspunkt in den Produktionswirtschaften und endet bei den 
Haushaltswirtschaften, wo Erträge, die entnommen oder ausgeschüt-
tet wurden, zu Einkommen werden. Vorgänge, die den Ertrag mehren 

oder mindern, sind im allokativen Bereich lokalisiert (Kapital-
erhaltung, Reservebildung); sie sind keine Vorgänge der Einkom-
mensveränderung im distributiven Bereich. 

Einkommen ist, was seine personale Höhe und seine interpersonale 
Verteilung betrifft, seine konsumtive Verwendung (Konsumquote) 
und seine Sparverwendung (Ausstattung mit persönlichem Vermögen) 
angeht, eine distributive Größe, ist allerdings hinsichtlich sei-
ner Entstehung in Art und Höhe allokativ vorbestimmt. Uber die 
Verwendung ist Einkommen zugleich abermals mit dem allokativen 
Bereich verbunden, sofern die regenerierte Arbeitskraft und die 
Akkumulation von Humanvermögen als Arbeitsfaktor produktiv einge-
setzt werden und sofern privates Vermögen in Form von Kapital dem 
produktionswirtschaftlichen Einsatz zugeführt wird. Die Verwen-
dung des Vermögens zum produktiven Einsatz ist eine Verwendungs-
m ö g 1 ich k e i t von Einkommen, nicht hingegen eine Notwen-
digkeit. Die allokative Funktion, die Einkommen erfüllen kann, 
macht deswegen Einkommen noch nicht zu einem allokativen Begriff. 
Aus diesen Gründen ist eine strikte Trennung der allokativen und 
distributiven Bereiche bei den Definitionsversuchen für Einkom-
men unabdingbar. Schon jetzt läßt sich festhalten, daß Abgren-
zungsversuche zwischen "Einkommen und Kapital" die Betrachtungs-
ebenen in logisch nicht zulässiger Weise vermengen und begriff-
liche Verwirrung stiften. 61 Kapital und Vermögen gleichzusetzen, 
würde den Unterschied verwischen, den sie hinsichtlich ihrer al-
lokativen bzw. distributiven Funktionen für den wirtschaftenden 
Menschen haben. 7 l Die allokative Funktion des ("Produktions")-

Fn. 6 und 7 siehe nächste Seite 
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Kapitals zeigt sich in seinem Einsatz als Faktor der Lei-

stungserstellung und Ertragserzielung, mithin in seiner betrieb-

lichen oder unternehmerischen Funktion. Demgegenüber liegt die 

distributive Funktion des Vermögens u.a. darin, dem einzelnen 

Sicherheit für seine gegenwärtige und zukünftige Existenz zu 

bieten, sei es dadurch, daß er es nutzt, sei es dadurch, daß er 

es verwertet oder überträgt (C. Folkers 1979, s. 267 f.), ihm 

darüber hinaus die Möglichkeit der Einkommens- und Konsumstei-

gerung zu gewähren (H.-J. Krupp 1975, s. 27). 

II. Es läßt sich nun danach fragen, wie die Einkommenstheorie 

sich selbst definiert und wie sie den Unterschied zwischen funk-

tioneller und personeller Verteilung verarbeitet. Wir erinnern 

daran, daß die Fragen der funkt i o n e 1 1 e n Verteilung 

a 1 1 ok a t i v e Probleme, jene der personellen Verteilung 

hingegen distributive Probleme sind. 

a) Ein historischer Rückblick macht offenkundig, daß über weite 

Abschnitte der Theoriegeschichte hinweg in der "Einkommenstheo-

rie" das allokative Denken überwiegt. Soweit sie ausschließlich 

funktionelle Theorie ist, kann das auch nicht überraschen. In 

seinem Uberblick über die Einkommenstheorie seit dem Merkanti-

lismus legt w. Hofmann (1965) dar, daß Einkommenstheorie weithin 

allokativ definiert wurde. Das gilt mit Sicherheit für die Vor-

klassik und wohl auch für die Klassik selbst, 8 ) ja in Grenzen 

6) Daß eine terminologische Sauberkeit notwendig ist wird heute 
nicht bestritten; beispielhaft für diese Notwendigkeit ist 
z.B. die Abgrenzung zwischen Kapital und Vermögen, die das 
Kapital der Produktions-, Ertrags oder Erwerbssphäre zuweist, 
das Vermögen hingegen dem persönlichen Bereich; siehe hierzu 
G. Weisser 1961, S. 163 f.; w. Ehrlicher 1956 u. 1964; H. 
Peter 1956, s. 489 f., A. Stobbe 1976, S •. 273; E. Schuster 
1961, s. 56; G. Wöhe 1988, S. 108; G. Heidinger 1982, S. 268. 

7) Für eine terminologische Sauberkeit spricht sich z.B. auch 
F. Neumark (1970, s. 133) aus, wenn er feststellt, daß im 
Bereich der persönlichen Besteuerung von Einkommen und Ver-
mögen, im Bereich der Körperschaftsteuerpflicht dagegen von 
Kapital und Gewinn zu reden sei; diese im Zusammenhang mit 
der Besteuerung gemachte Unterscheidung darf man wohl auch 
für seine Vorstellungen zur Theorie des Einkommens und seines 
Begriffes unterstellen. - Siehe hierzu im übrigen§ 11 und 
Ubersicht 3.6 - G, Heidinger (1982, s. 2&8) trennt die Besteu-
erung streng nach "Wirtschaftssphären". 

Fn. 8 nächste Seite 
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sogar für die sozialreformerischen Theorien,9) erst recht aber 

für die Marx'sche Lehre, denn der Ertrag der Faktoren (Faktor-

eigner) kann mit dem Einkommen der sozialen Klassen gleichgesetzt 

werden. 10 ) Die Grenznutzentheorie - so subjektivistisch sie sich 

gibt - und die Grenzproduktivitätstheorie - sie erst recht wegen 
ihrer objektivistischen Ausrichtung - knüpfen beide an die 

Faktoren des Produktionsprozesses an und offenbaren sol-

chermaßen a 1 1 ok a t i v es Denken.11) Sogar in den Vertei-

lungskampftheorien ("Macht oder ökonomisches Gesetz"?), in denen 

sozioökonomische Gruppen um Verteilungspositionen streiten und 

in denen nicht die ökonomischen Argumente im Vordergrund erwartet 

werden, kehren bestimmte Monopol- und Oligopolanalogien wieder 

einschließlich ihrer preis- und damit allokationstheoretischen 
Implikationen.12) 

8) Die Klassik "hat mit ihrer Einkommenslehre die anhebende Er-
werbsgesellschaft als eine nach rein ökonomischen Merkmalen 
sich gliedernde verstanden und den Kontrast der großen sozia-
len Gruppen auf die Verschiedenartigkeit ihrer Einkommen zu-
rückgeführt." W. Hofmann 1965, S. 51. 

9) Hier unterscheiden sich die späten Sozialreformer von den 
frühen dadurch, daß sie nicht die Produktions-, sondern die 
Verteilungsverhältnisse ändern wollen, womit sie Grundlagen 
schaffen für die heutige Sozialpolitik; W. Hofmann 1965, 
s. 96. Immerhin wird aber auch hier ein allokatives Oberge-
wicht insoweit deutlich, als sich ihre Kritik auf die Grund-
rente und den Kapitalgewinn konzentriert. 

1ö) Die Lehre vom Mehrwert, die die Produktions- mit der Einkom-
menslehre integrieren will und die zugleich als das "gemein-
same Substrat von Grundrente und Profit" (W. Hofmann 1965, 
s. 126) gelten kann, muß, gerade weil sie dergestalt eine mo-
dellhafte Zweiklassengesellschaft der Arbeiter und Unterneh-
mer (Kapitalisten) schafft, als eine Einkommensverteilungs-
hypothese gesehen werden, die vorwiegend Fragen der funktio-
nalen Verteilung lösen will, mithin im All ok a t i v e n 
befangen bleibt. 

11) Auch die Grenznutzentheorie richtet ihr Augenmerk hauptsäch-
lich auf die Produktionsfaktoren und erklärt deren Preisbil-
dung zu einem Unterfall der allgemeinen Preistheorie (W. Hof-
mann 1965, s. 162). Das ist allokatives vorgehen par excel-
lence. zugleich liegt im gesamten Zuge der weiteren Ausbildung 
grenznutzentheoretischer Gedanken eine Tendenz zum ökonomismus, 
der auch die Grenzproduktivitätstheorie kennzeichnet. Das 
kommt darin zum Ausdruck, daß das Grenzproduktivitätsprinzip 
letztlich sogar von den Theoretikern als "Grundtheorem der 
reinen p o l i t i s c h e n Ökonomie" (W. Hofmann 1965, 
S. 188; Hervorhebung HDH) bezeichnet wurde. 

12) "Die Theorie des Monopolpreises ist ja zugleich die Theorie 
des Monopolgewinns. Vollends der Lohntheorie ist es zugefallen, 
zu prüfen, wie einerseits die neue Nachfragemacht überlegener 
Unternehmungen ... und andererseits ie Gegenmacht der sich ent-
faltenden Massengewerkscahften .•• auch das Eingreifen des 
Staates ... die Arbeitsmärkte verändert", W. Hofmann 1965,S.241 Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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b) Für die Gegenwart kommt W. Hofmann (1965, S. 16) zu dem folgen-
den Urteil: Heute "kann von einer selbständigen Einkommenstheorie 
eigentlich nicht mehr gesprochen werden. Als Lehre von den Einzel-
einkommen ist sie seit langem zu einem Anwendungsfall der Preis-
theorie geworden. Als Lehre von den großen gesellschaftlichen Ein-
kommensproportionen und deren Bewegung hat sie sich mit der Theorie 
des volkswirtschaftlichen Gesamtprozesses verbunden. So gehört die 
Einkommenslehre heute im ganzen zu den vernachlässigten Gebieten 
auch der ökonomischen Literatur." 

Dieses Urteil ist, was seine letzten Passagen betrifft, so nicht 
aufrecht zu erhalten, da einerseits die theoretische Auseinander-
setzung gerade mit Themen der personalen Einkommensverteilung äu-
ßerst intensiv geworden ist, da andererseits die "Einbindung der 
Einkommenstheorie in den volkswirtschaftlichen Gesamtprozeß" er-
stens nicht belegen kann, daß das Gebiet an Bedeutung verloren 
hätte und zweitens allenfalls darlegt, daß es sich hierbei um Fra-
gen der makroökonomischen zusammenhänge, und innerhalb dieser um 
die Funktion von Faktoreinkommen handelt. Dennoch entnehmen wir 
den Uberlegungen Hofmanns, daß die frühe Entwicklung der Einkom-
menstheorie weithin von der allokativen Fragestellung einer funk-
tionalen Einkommensverteilung geprägt war. Sie kann für das uns 
hier interessierende Problem der Einkommensdefinition nichts her-
geben, da die Theorie als distributive damals weithin nicht aufge-
faßt und entwickelt wurde. 

c) Dasselbe Verdikt, daß nämlich bestimmte Theorien den Fragean-
satz unsererUntersuchung nicht erreichen, trifft ganz grundsätz-
lich für jene Versuche zu, persönliches Einkommen aus der volks-
wirtschaftlichen Wertschöpfung zu definieren. Die Wertschöpfung 
einer Volkswirtschaft zu bestimmen, ist ein makroökonomischer Vor-
gang. Die Wertschöpfung ist überdies ein aus dem Einsatz von Pro-
duktionsfaktoren resultierendes, unter Wahrung der Substanz und 
der Ertragsfähigkeit der Produktivkräfte errechnetes Produktions-
ergebnis. Sie berücksichtigt das allokative Problem der Kapital-
erhaltung; die in der Wertschöpfungsrechnung verwendeten Begriffe 
"Abschreibungen" und "Subventionen" sind ausschließlich solche aus 
dem allokativen Bereich. Das aus dem Produktionsergebnis abgelei-
tete Volkseinkommen der Verteilungsrechnung enthält nur produkti-
onswirtschaftliche und marktliche Elemente, keine nichtmarktlichen 
und keine Transfereinkommen. Insofern ist Volskeinkommen eben nicht 
Individualeinkommen. Wie aus dem weiteren Darlegungen zum umfassen-

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



68 

den Individualeinkommensbegriff noch hervorgehen wird, kann das 
Volkseinkommen für den dem distributiven Bereich des Wirtschaftens 
angehörenden Begriff des Individualeinkommens keine Bedeutung ha-
ben. Ersteres ist, weil von vorn herein zu eng definiert, für unse-
ren Frageansatz ungeeignet. Unser Einkommensbegriff ist ein mikro-
ökonomischer, nicht auf die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung, 
sondern auf die Summe aller einzelwirtschaftlichen Einkommenszu-
gänge gerichtet, ohne die Erfordernisse der Kapital- und Faktorer-
haltung. Er muß ein mikroökonomischer Begriff sein, denn nur 
dieser kann Orientierungs- und Vergleichsgröße für die Kon-
struktion einer steuerlichen Bemessungsgrundlage sein. Besteuert 
wird im System der Personalsteuern nicht die Volkswirtschaft, 
sondern das Einkommen und Vermögen des einzelnen,13) 

III, Unser Untersuchungsinteresse ist aber weiterhin auch gegenü-
ber solchen Theorien abzugrenzen, die beabsichtigen, bestimmte Ver-
haltensweisen der Einkommensinhaber zu erklären. In diesem Zusam-
menhang wird analysiert, wann jeweils der Konsum nicht dem Einkom-
men entspricht und warum es zu Ersparnissen kommt (vgl. E.-M. 
Claassen 1980, s. 23ff.). Die Motive, auf die man dabei stößt, daß 
also der intertemporale Konsum egalisiert werden soll, daß etwa ein 
permanenter Vermögensbestand konstruiert werden soll oder daß die 
Existenz des Zinssatzes für die Abweichung zwischen Konsum und Ein-
kommen ursächlich sein kann, liegen sämtlich im Bereich der Verhal-
tensweisen angesichts eines bereits definierten (gegen-
wärtigen oder künftigen) Einkommens. Nicht die Definition von Ein-
kommen ist - legitimerweise - der Erklärungsgegenstand dieser The-
orien, sondern die Anpassungsweisen der einzelnen im Bes i t 
z e des Einkommens. Mag es sich um das "fundamentale psychologi-
sche Gesetz" von J.M. Keynes (1936, s. 96) handeln oder um seine 
Widerlegung durchs. Kuznets (1946) und Goldsmith (1955/56), in 
beiden Fällen geht es um den Einfluß eines als gegeben oder stei-
gend angenommenen Einkommens auf die Konsum- bzw. Sparhöhe. Ähnlich 
ist es mit der "absoluten Einkommenshypothese" von A. Smithies 
(1945) und mit der "relativen Einkommenshypothese" von J. Duesen-
berry (1949): Sie beruhen auf Annahmen über Konsumentenentschei-
dungen und darauf basierenden (kurz- und/oder langfristigen) Kon-

13) Denn es werden, bleibt man beim Begriff "Wertschöpfung", kon-
sequenterweise die Steuern darauf, also "Wertschöpfungsteuern", 
als sog. Objekt- oder Realsteuern, nicht als Personalsteuern 
bezeichnet, siehe A. Oberhauser 1983, S. 439. 
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sumfunktionen. Selbst die Theorie des "permanenten Einkom-
mens" von M. Friedman (1957), die statt des tatsächlichen re-
gistrierten Einkommens das durchschnittlich erwartete in ih-
ren Erklärungszusammenhang rückt, richtet sich auf das Konsu-
mentenverhalten (Nutzenmaximierung). 

Auch die Ausweitung socher Theorien über das Einkommen berück-
sichtigen nicht jene Aspekte, die uns in dieser Arbeit leiten. 
Wenn M. Friedman (1956 und 1959) ein umfassendes Gesamtvermögen 
konzipiert, das alle Quellen des Einkommens und alle konsumier-
baren Dienste einschließt, so behandelt er den auch uns inter-
essierenden Aspekt der Einzelelemente des Einkommens, richtet 
seinen Blick jedoch auf das Ziel der Wahlhandlungen in der 
Vermögensanlage und im Konsum14 >. Solche Theorien berücksich-
tigen somit zwar auch die Elemente des Einkommens, nicht aber 
die Kriterien, die diese Elemente zu "Einkommen" machen. Als 
Kriterien aber, wie sie unten detailliert vorgestellt werden, 
gehören sie zum Bestandteil eines wirtschaftstheoretischen 
Einkommensbegriffs; ein so definiertes Einkommen mag sogar als 
Voraussetzung aller verhaltensorientierten Einkommenstheorien 
angesehen werden. 

IV. Die Definitionsversuche zum wirtschaftstheoretischen Indi-
vidual-Einkommensbegriff sind zunächst danach zu beurteilen, 
wie sie das a 1 1 ok a t i v - d ist r i b u t i v e 
Abgrenzungs - Problem lösen. Kennzeichnend für 
die ältere wie jüngere literarische Auseinandersetzung mit dem 
Einkommensbegriff ist einerseits ein verblüffender, wenngleich 
nicht immer wahrgenommener Wechsel des Betrachtungsstandpunk-
tes vieler Autoren, andererseits bezeichnenderweise ein 
- angesichts des einmal vorhandenen klaren Ausgangspunktes er-
staunliches - Hin und Her im Ausweis der allokativ-distributiven 
zusammenhänge zwischen Einkommen und Gewinn sowie zwischen Ver-
mögen und Kapital. 

14) Dieselbe Charakterisierung dürfte auf die "portfolio selec-
tion" von J. Tobin (1958 und 1961) zutreffen: Die Diversi-
fikation zwischen ertraglosen undertragbringenden Vermögens-
gegenständen bzw. Einkommenselementen hat ihren Sinn in ei-
ner realistischen Fundierung der Liquiditätspräferenzen und 
damit in einer Wahlhandlungstheorie, nicht aber in der De-
finition dessen, was als Gegenstand des Wahlaktes gilt, also 
dessen, wann eine ökonomische Größe "Einkommen" ist. 
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Definitorische und analytische Abweichungen lassen sich in fünf 
Epochen feststellen: die Vermengung allokativ-distributiver Abgren-
zung in der frühen Literatur (1.); die klare Trennung der alloka-
tiv-distributiven Problematik bei Schmoller (2.), sowie Schanz und 
Böhm-Bawerk (3.); die Dominanz des allokativen Kapitalerhaltungs-
interesses in der Kapitaltheorie des Einkommens bei Fisher, Lindahl 
und Hicks (4.); die Zurückgewinnung der allokativ-distributiven 
Abgrenzungsklarheit in der Betriebsteuer-Diskussion (5.) und der 
Rückfall in die Dominanz des Allokativen in der jüngsten Ausein-
andersetzung um Einkommen und Einkommensbesteuerung in der letzten 
Epoche. 

1. Eine sehr tiefgehende Analyse zu unserem Problem sowie einen 
umfassenden tlberblick über die frühen Versuche, Einkommen zu defi-
nieren, gewinnen wir aus dem Aufsatz von G. Schmoller (1863, s. 1-
86). Er bietet eine sehr instruktive Geschichte der Irrungen und 
Wirrungen der "Rein-Einkommens-Theorie" früher und zeitgenössi-
scher Literatur, wobei er sich weithin ausdrücklich auf die kri-
tische Darstellung von Bernhardi (Versuch einer Kritik der Grün-
de, die für grosses und kleines Grundeigenthum angeführt werden, 
1849) stützt (dies gilt besonders für die Kritik Bernhardis an 
A. Smith und D. Ricardo). 

a) Der Bogen der Schmollerschen Darstellung spannt sich von der 
Physiokratie über die Klassik (A. Smith, D. Ricardo, J.B. Say; 
J.St. Mill nur am Rande), Sismondi bis hin zu den deutschen Fi-
nanzwissenschaftlern Umpfenbach, Rau, Lotz, Schäffle, Hermann 
(besonders), Roscher, v. Mangold, L.v. Stein, Lotz, Jakob, Bier-
sack, um die wichtigsten zu nennen. 

b) Hier werden wesentliche Gedanken der "maintaining-capital-
intact-Diskussion" vorweggenommen, die unter (3.) wieder aufge-
griffen und diskutiert wird. Die Schmollersche Darstellung 
zeigt, daß das analytische Erfordernis einer allokativ-distri-
butiven Problemabgrenzung in der Diskussion um Einkommen und 
Kapital nicht wahrgenommen wird. 

c) Die Schmollersche Darstellung zeigt ferner, in welchem Maße 
der Einkommensbegriff von den Autoren "verwendungsorientiert" 
verstanden wird. 

d) Teilweise attestiert Schmoller den von ihm kritisierten Auto-
ren eine theoretische Einseitigkeit. 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



71 

e) Fast alle frühen Autoren gehen ihren Definitionsversuch von 
der gesamtwirtschaftlichen Seite her an, die wir teilweise heute 
als den Ansatz der funktionalen Einkommensverteilung sehen würden. 

Kennzeichnend ist die immer wiederkehrende Vermengung der gesamt-
mit der einzelwirtschaftlichen Betrachtung. Wieder und wieder wird 
eine Beziehung zwischen Individual- und Nationaleinkommen ge-
sucht, als sei letzteres der Fundus für die "Vermehrung der Bevöl-
kerung, einer Erweiterung des Lebensgenusses und einer fort-
schreitenden Kapitalbildung" (Schmoller, S. 23). 

fl Die kritischen Darstellungen Schmollers seien im folgenden 
kurz referiert: 

fl) Die Ausführungen der Merkantilisten zum Einkommensbegriff sind 
unklar (S. 2). Der Irrtum der Physiokraten liegt darin, allein 
den Reinertrag aus der landwirtschaftlichen Produktion zu rekla-
mieren und ferner als Einkommen nur das zu verstehen, was aus 
dem Blickwinkel des Unternehmers als Oberschuß gilt. 

f2) Ausgehend vom Einkommensverständnis der Physiokraten mit ihrer 
Betonung der Kapitalerhaltung begreift s. Smith als das "reine" 
Einkommen den "freien Oberrest nach Abzug der Kosten, welche die 
Erhaltung zuerst ihres festen, sodann ihres umlaufenden Kapitals 
erfordert" (Schmoller, s. 3; unberücksichtigt soll hier bleiben, 
daß A. Smith auch die "nützlichen Kenntnisse und Fähigkeiten, 
welche die Einwohner oder Mitglieder der Gesellschaft sich ange-
eignet haben", zum fixen Kapital rechnet). Da Smith weiterhin zum 
umlaufenden Kapital auch Geld, Lebensmittel, Stoffe und fertige 
Arbeit rechnet, nennt Schmoller das einen "schiefen Kapitalbe-
griff" (S. 5). Uberdies läßt sich feststellen, daß Smith zu die-
sem Begirff nur gelangen kann, weil er von einer gesamtwirtschaft-
schaftlichen Einkommens- und Kapitalvorstellung ausgeht. 
Einseitig ist der Einkommensbegriff insofern, als er allein aus 
dem Tauschverkehr sich ergibt (S. 6); "im Ganzen bleibt Grundren-
te und Kapitalgewinn das alleinige reine Einkommen" (S. 8). 

f3) D. Ricardo seinerseits, als "Wigh und Kapitalist, entschlos-
sener Vertreter des gewerblichen Bürgertums, des 'moneyest inter-
est' im Parliament", erscheinen nur Grundrente und Kapitalgewinnst 
als die wahren kapitalbildenden Oberschüsse, als das reine Ein-
kommen der Nation. Von hier ist es dann nicht mehr weit bis zu 
der Forderung nach der "Erhaltung der Stände", die von dem rei-
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nen Einkommen leben (S. 11). Auch dieser Lehre attestiert 
Schmoller Einseitigkeit. 

f4) Erst Sismondi kommt zu einer modern anmutenden detaillierten 
Aufzählung von Einkommenselementen: Land- und Kapitalrente, Indu-
striegewinnste, Arbeitslöhne und Bezüge aller Staats- und Privat-
diener; aber auch er verbleibt bei der bisher herrschenden allge-
meinen Vorstellung, daß alle Mittel zur Aufrechterhaltung des 
Kapitalstocks nicht Einkommen sein können. Immerhin bemerkt 
Schmoller bei Sismondi einen wesentlichen Tatbestand, daß nämlich 
Einkommen nicht für die Nation, sondern für die Person festzustel-
len sei (S. 15). 

f5) "In wahrhaft ergreifender Weise hat aber erst Hermann, der 
grösste unter den älteren deutschen Koryphäen unserer Wissen-
schaft, die Einkommenslehre umgestaltet" (Schmoller, s. 19). 
Aber es handelt sich um einen Einkommensbegriff, der von seiner 
Verwendungsseite her definiert ist (was von Schmoller nicht kri-
tisiert wird), auf eine eigenartige Weise mit dem Vermögen ver-
knüpft (was wiederum uns brennend interessieren muß): Einkommen 
ist ihm "die Summe von wirthschaftlichen Gütern, die ein Sub-
jekt in einer gewissen Zeit zur Befriedigung seiner Bedürfnisse 
ohne Schmälerung seines Vermögens verwenden kann", wozu allerdings 
auch die "ohne Tausch verbrauchten oder genossenen" •.. "Früchte" 
(der Arbeit und) "des Vermögens gehören" (S. 19). Und Hermann 
stellt auch in Frage, daß überhaupt nur ein "Überschuß", also 
die Differenz zwischen Roh-Einkommen und den Aufwendungen zur 
Existenzsicherung, als Einkommen angesehen werden soll (S. 21). 
Roscher und v. Mangold haben die Hermannsche Lehre "adoptirt" (S. 
22). Diese "absolute Sicherung" des Existenzminimums ist bei den 
meisten deutschen Finanzwissenschaftlern wiederzufinden (S. 30ff.). 

g) Wir können Folgendes aus der Schilderung der Schmollerschen 
Zusammenfassung festhalten: Auch hier ist festzustellen, daß die 
Theorie einer begrifflichen Fassung dessen, was wirtschaftsthe-
oretisch Einkommen sein soll, unvermittelt in das hinübergleitet, 
was s teuer 1 ich unter Einkommen verstanden werden soll. 
Das gilt für alle Autoren, die er kritisch würdigt. 

2. Bevor auf die Ansätze von G.v. Schanz und E.v. Böhm-Bawerk ein-
gegangen wird, sei die Auffassung von G.v. Sc h m o 1 1 er 
selbst in Kürze referiert. 
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Bemerkenswert ist, daß für ihn, wenn er auf die Besteuerung als 
Verteilungspolitik zu sprechen kommt (S. 34), "die wichtigste Ga-

rantie aber für die Erhaltung desselben" (er meint: des Kapitals) 

"··· in dem wirthschaftlichen Sinn, in dem sittlichen Geist, in 
der ganzen Lebens- und Kulturrichtung eines Volkes, in dem Um-
stand, dass ein Land überhaupt ökonomisch, politisch und mora-

lisch vorwärts schreite" liegt. Wenn man den Stellenwert der spä-
teren "maintaining-capital-intact"-Diskussion der Kapitaltheore-
tiker erkennen will, wird man diese Abstützung der Schmollerschen 
Theorie auf metaökonomische Urteile und Normen mitbedenken müssen. 

Auch bei Schmoller nun stellen wir fest, daß bei allen Theoreti-
kern, die er kritisiert, der Definitionsversuch des Einkommens 
unvermittelt in die Beschreibung des steuerlichen Einkommens hin-
übergleitet. Schmoller selbst macht aber die bedeutsame Feststel-
lung (S. 36), daß "statt des Uberschusses das Einkommen als sol-
ches zur Grundlage der Steuerlehre" zu machen sei; "über die posi-

tive Größe und Höhe der Steuersumme des Einzelnen ist damit noch 
nichts gesagt". Und noch deutlicher (S. 54): Es ist im Einkommen 
ein Generalnenner zu finden, "wenigstens annähernd einen Geldaus-
druck zu finden für alle die verschiedenen Bestandteile und Arten, 
für die mannigfaltigen Quellen und Erscheinungsformen dessen, was 

wir die Totalität des Einkommens heißen. Diess ist die nothwendi-
ge Bedingung jedes Maassstabes; denn wie soll man messen ohne die-
se Möglichkeit? Wie soll man ohne einen festen, allgemein durch-
greifenden Anhaltspunkt die verschiedenen Erscheinungen des Lebens 
in ihrem Verhältnis zu einander richtig würdigen? Ohne diesen Ge-

neralnenner kein Maassstab, ohne Maassstab keine Gerechtigkeit." 

Dies ist in einem sehr frühen Diskussionsstadium in nuce das Bei-
spiel für die Totaleinkommensdefinition, gegeben im Jahre 1863, 
aber seitdem immer wieder theoretisch und politisch aufgegeben. 
Es münden dann die weiteren Ausführungen Schmollers - nach umfäng-
licher Fundierung auf staatsphilosophischen Grundanschauungen -
in eine Lehre von den Steuerbegründungen und -verteilungen, die 
die Einkommenstheorie weit hinter sich läßt. 

Es findet sich just hier auch der Rückgriff Schmollers (S. 54) 
auf ein Zitat von Schäffle, der später D. Schneider (1986,S.231) 
zu der Bemerkung veranlaßt die sog. "finanzwissenschaftliche 
Sicht" (hier bezieht er sich auf J. Hackmann, 1983, dies aber 
im Zusammenhang mit nichtrealisierten Vermögenswertsteigerungen) 
sei "wissenschaftstheoretisch lediglich durch Wiederholung haar-
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sträubender Zitierfehler zustande gekommen". Schneider kriti-

siert als Zitierfehler an Schmoller, Schäffle habe niemals, wie 

Schmoller behaupte, dem Einkommen lediglich "buchhalterische 

Existenz" zugeschrieben. Ein Zitierfehler liegt vor, doch der Zu-

sammenhang ist zu beachten: Schmoller will ausdrücken, daß jegli-

che Einkommensdefinition "buchhalterisch" bleibe, weil es kaum 

gelingt, es in seiner Totalität zu erfassen; wir interpretieren: 

Was faßbar ist, ist allenfalls das (zufällig) Aufgeschriebene. 

3. G.v. Schanz und E.v. Böhm - Ba werk betonten 

klar die analytische Trennung zwischen dem Kapital- und Gewinn-

Bereich einerseits und dem Vermögens- und Einkommensbereich an-

dererseits: Einkommen gehört nicht in die Gewinnkategorie 

(Schanz 1896)1 Abschreibungen - die ja der Kapitalerhaltung die-

nen - werden ausschließlich in den Allokationsbereich verwiesen 

(Böhrn-Bawerk 1921), sie sind "Nutzleistungen" des Kapitals (1921, 

s. 36 0 f.) • Der Reingewinn, der "Reinzins ", ergibt sich als Abzug 

der Abschreibungen (der "Abnützungsquote") vom "Capitalwert" 

(S. 366, 368). Böhrn-Bawerk grenzt diese Größen eindeutig vom 

distributiven Einkommensbereich ab (S. 378 f.). 

Auch K. w i c k s e l l kommt in seiner Schrift von 1893, in der 

er sich in anderem Zusammenhang sehr kritisch mit Böhm-Bawerk aus-

einandersetzt, in dem uns hier interessierenden Punkt zu demselben 

Ergebnis: "Vom volkswirtschaftlichen Standpunkte aus sind die Un-

terhaltungsmittel, sobald sie in den Besitz der Arbeiter getreten 

sind, überhaupt nicht mehr Produktionsmittel und nicht mehr Kapi-

tal" (1893/1969, S. 77). 

4. Gerade I. Fis her, dem eine vertiefte Auseinanderset-

zung mit dem Einkommensbegriff und dem Kapitalbegriff zu danken 

ist, trug unglücklicherweise durch die Verklammerung von Einkom-

men und Kapital sowie durch den Aufweis eines "theoretischen" 

Zusammenhanges zwischen ihnen dazu bei, daß bis auf den heutigen 

Tag versucht wird, Einkommen seiner Höhe nach aus der Funktion 

des Kapitals abzuleiten und zu "beweisen". Vermutlich war es das 

Bemühen, zwischen abstrakter Theorie und praktizierter Wirtschafts-

rechnung zu vermitteln und eine "künstliche" Brücke zu schlagen 

zwischen einem buchhalterischen und einem "psychischen Einkommens-

konzept" (S. H. Franke! 1969, S. 99), die Fisher die "rationale 

Gestaltung der Begriffe Kapital und Einkommen" (Erich Schneider 
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1961, s. 742) dergestalt suchen ließ, daß er den Einkommensbe-

griff als vom Kapitalbegriff abhängig und auch wiederum auf ihn 

orientiert definierte: Ist Kapital der "Wert einer gegebenen Men-

ge von Gütern", so ist demgegenüber Einkommen der "Wert einer ge-

gebenen Menge von Nutzleistungen" (I. Fisher 1906 und 1928) 15 ); 

ist das konkrete Kapital in den "commodities" zu sehen, so das 

Einkommen in den "services" als der abstrakten Nutzung des Kapi-

tals. Damit ist ein künstlicher Zusammenhang zwischen Kapital und 

Einkommen, also zwischen dem allokativen und distributiven Be-

reich hergestellt. Der Gedankengang ist folgender: Aus Kapital 

fließt Einkommen; Kapital muß erhalten werden; Doppelzählungen 

sind aus dem Einkommen zu eliminieren, d,h. Abschreibungen und 

Sparen (beide dienen der Kapitalbildung und -erhaltung, die wie-

der zu künftigem Einkommen führen), scheiden aus dem Einkommens-

begriff aus; Einkommen ist somit der "net benefit from capital". 

Schon H.C. Simons klassifiziert aber die Auffassung Fishers vom 

Einkommen als eine "Ertrags-Konzeption" (1938, S. 43), also als 

im allokativen Bereich befangene Definition, und R.H. Parker 

(Parker/Harcourt 1969, S. 8) vermutet, daß Fisher das Einkommen 

im Grunde nur deswegen durch den Kapitalterminus definiert, um 

das Sparen aus dem Einkommen ausschließen zu können, weil er 

einen konsumorientierten Einkommensbegriff postulieren möchte. 161 

Die Definition Fishers läßt das Einkommen als eine Größe im di-

stributiven Bereich nicht gelten; selbst das Sparen wird nur al-

lokativ gesehen, ist in keiner Weise mit dem distributiven Phä-

nomen der privaten Vermögensbildung und -ausstattung verbunden. 

Das aus "rationalen" Gründen vorgegebene Ziel der Kapitalerhal-

tung präformiert den Einkommensbegriff; eine distributive Größe 

muß dann zwangsläufig durch allokative Elemente definiert werden. 

Dieses Befangensein im Allokativen ist gleichermaßen kennzeich-

nend für die Hayek-Pigou-Hicks-Diskussion um das Phänomen des 

"m a in t a in in g c a p i t a 1 in t a c t" , die in 

den Jahren 1941/42 in der Zeitschrift Economica ausgetragen wurde. 

15) In dem deutschen Text Fishers von 1928 entspricht der Aus-
druck "Nutzleistungen" exakt dem von Böhm-Bawerk gefundenen 
Terminus der "Nutzleistungen des Kapitals" für die Abschrei-
bungen. 

16) Als Nebeneffekt ergibt sich, daß Fishers Einkommensbegriff 
prozeßgebunden, d,h. nur als Ergebnis einer ökonomischen 
Aktivität denkbar ist. 
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Die Auseinandersetzung entzündete sich am Abschreibungs- (Wertmin-
derungs-)Begriff in seiner Bemessungsbasis und seinem Inhalt. Das 
allokativ motivierte Erklärungsinteresse des "maintaining" muß zur 

Bestimmung der distributiven Größe "Einkommen" herhalten. 

Entscheidend ist, daß mithilfe dieser der Kapitalerhaltung dienen-
den Allokationsgrößen das Einkommen definiert werden soll. Nach 
Pigou ergibt sich nämlich das "net income" aus dem gross invest-
ment minus depreciation plus consumption (1941, s. 271). Weitere 
seiner Gleichungen17 l lassen erkennen, daß er erstens mit makro-
ökonomischen Größen arbeitet18 l und daß er zweitens das net income 

als eine Ertragsgröße definiert hat. Somit sind seine Darlegungen, 
obwohl sie das Einkommen erklären wollen, nur für den allokativen 
Bereich relevant.19 ) 

Deutlicher aber wird das Phänomen der Vermengung der allokativen 
und der distributiven Betrachtungsebenen bei Hayek, der nach sei-
nen tlberlegungen zum "maintaining capital intact" qua Abschrei-
bungen übergangslos auf das net income und die direct taxation 
zu sprechen kommt (1941, s. 277). Das Interesse am net income be-

gründet er mit der Notwendigkeit, ein "profitable investment" 
feststellen zu können (S. 278). Auch hier wird also das Einkommen 
in seiner Höhe durch die der Kapitalerhaltung dienende Abschrei-
bungsgröße bestimmt; hier dient ferner das Nettoeinkommen nur zur 

Untermauerung des Erklärungsinteresses an der allokativen Größe 
"profitable investment". Treffend ist die Kritik von N. Kaldor 

17) "net income = gross income minus depreciation", dies kann 
nur als eine Gleichsetzung von Ertrag mit Einkommen verstan-
den werden. - "net investment = gross investment minus de-
preciation"; aus der weiteren Definition "net investment = 
net income minus consumption" muß gefolgert werden, daß Sparen 
und Investition gleichgesetzt wird, eine rein makroökonomische 
Betrachtung. 

18) H.C. Simons kann nachweisen (1938, S. 46 f.), daß überhaupt 
sich die Denkweise der Kapitalerhaltung aus dem gesamtwirt-
schaftlichen Einkommensverständnis herleiten läßt. 

19) Nicht ohne Grund wird diese Ansicht als "Kapitaltheorie des 
Einkommens" bezeichnet. 
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(1955, s. 66 f.), der Hayek vorwirft, daß er sich der zu einfa-

chen Methode bediene, die Kapitalerhaltung zu definieren als 

"maintenance of income": 'We cannot first define income as what 

is left after maintaining capital intact and then define the 

latter as what is left required to maintaining income intact, 

without getting involved in circular reasoning". 

Wie I. Fisher sieht auch J. R. Hicks die Notwendigkeit einer 

strikten Trennung zwischen Einkommen und Kapital, doch anders 

als jener betont er die Unabhängigkeit des Einkommens von einer 

im Materiellen vorgefundenen Einkommensquelle. Anders auch als 

Pigou und Hayek ist ihm das Einkommen nicht ein Netto-Konzept 

zur Aufrechterhaltung der Quelle, nicht ein Problem des maintai-

ning capital intact (1942, S. 176 ff.). Hicks löst den Einkom-

mensbegriff aus einer zweifachen Verbundenheit: Weder geht Ein-

kommen nur aus einer produktiven Tätigkeit noch nur aus einer 

Kapitalquelle hervor. 201 Vielmehr wird bei Hicks deutlich, daß 

die Einkommensdefinition von einem ganz speziellen erkenntnis-

leitenden Interesse bestimmt wird, das in der Vorhersagbarkeit 

des Verhaltens der Einkommensbezieher im dynamischen Prozeß 

liegt. 211 Dennoch stellt auch Hicks seine Ausführungen zum Ein-

kommensbegriff vorwiegend ab auf die Bemessung der Abschreibun-

gen (1942, S. 177); auch er vermengt die allokativen ("invest-

ment", "depreciation") und die distributiven ("income", "con-

sumption") Elemente und argumentiert mit makroökonomischen Größen 

("Net Social Income = Consumption + Net Investment"). Zumindest 

aber hat er das allokativ-distributive Abgrenzungsproblem, so 

wie es in der vorliegenden Untersuchung gefaßt ist, wohl erahnt, 

wenn er nämlich einen Realertrag vom Realeinkommen unterscheidet, 

und ersteren als jenen Ertrag versteht, der aus dem in seiner 

Substanz zu erhaltenden Kapital entsteht, letzteres als das Ein-

20) allerdings um den Preis, daß bei ihm nunmehr das Kapital 
nur noch als der kapitalisierte Wert einer bestimmten Zu-
kunftserwartung auftaucht, und daß das Einkommen das "stand-
ard stream equivalent" dieser Erwartungen ist. 

21) Das "Eigenartige" der Hicks'schen Einkommenstheorie liegt 
darin, daß er im Grunde nachzuweisen versucht, für die 
"dynamische" Theorie sei der Einkommensbegriff überflüssig, 
da eine solche Theorie nicht von den historischen Größen 
(ex post) ausgehen müsse, sondern von Erwartungsgrößen; diese 
aber ließen sich als Einkommenskonzept nicht messen. Im übri-
gen siehe die Kritik N. Kaldors an den Hicks'schen Erwartungs-
größen, Kaldor 1955, s. 77 ff. 
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kommen der realen Kaufkrafterhaltung auffaßt (S. 176). Doch ge-

langt er zu dieser Unterscheidung nicht etwa aus Gründen einer 

exakten Allokations-Distributions-Abgrenzung, sondern aus einem 

ganz anderen Blickwinkel: Sein Interesse ist - im Sinne einer 

Zeitdynamik - der Gegenwarts-Zukunfts-Gegensatz; so wird das 

Kapital mit dem Blick auf die Zukunftserträge (einschließlich 

der Abnutzungsprobleme) erklärt, das Einkommen hingegen mit Blick 

auf die Gegenwart und den möglichen Gegenwartskonsum. Demnach 

löst die von ihm geforderte strikte Trennung des Einkommens vom 

Kapital nicht unser Definitionsproblem, sondern ein Hicks'sches 

Zeit- und Verhaltensvorhersageproblem. 

Das Ergebnis der Hayek-Pigou-Hicks-Diskussion bringt für uns le-

diglich eine Vermengung der allokativen und distributiven Be-

trachtungsebenen und Begriffe sowie den Versuch, eine distribu-

tive Größe mithilfe allokativer Begriffselemente zu definieren. 

Seit der durch v. Schanz und Böhm-Bawerk bezogenen klaren Aus-

gangsposition hat die Diskussion über Fisher und Hayek-Pigou-

Hicks mithin keinen Fortschritt in Richtung der Einkommensdefi-

nition gebracht. 

5. Zumindest die Chance zu einem solchen Fortschritt stellte 

sich 1949 mit der Betriebs teuer - Diskussion 

ein, 22 > seit nämlich der "Betriebsteuerausschuß" die bereits be-

stehende Literatur gewürdigt, die Vorteile und Wirkungen einer 

Betriebsteuer begründet und Alternativ-Gesetzentwürfe formuliert 

hatte. 23 ) Es ergab sich das interessante Phänomen, daß Autoren, 

die nicht in erster Linie zur Lösung von Einkommensdefinitions-

22) Erwähnung verdient, daß bereits 1924 der Deutsche Juristen-
tag dem Gesetzgeber die rechtsformunabhängige Unternehmens-
besteuerung anempfohlen hatte, siehe Becker/Lion 1925, S. 
429 f. u. 544. Im gleichen Jahr schlug F. Findeisen (1924) 
seine "Unternehmens teuer" vor. W. Flume ( 1971 , 1972, 1974 
und 1975) propagiert bei grundsätzlicher Anerkennung des Be-
triebsteuergedankens als steuerpolitischen Kompromiß eine 
objektivierte Unternehmensbesteuerung von Ertrag und Vermö-
gen, die er in das Verhältnis von Körperschafts- zu Einkom-
mensbesteuerung integrieren will. Siehe auch K. Tipke 1980c, 
s. 1080, und Chr. Flämig 1981, S. 160, aber auch - zur Frage 
der "Leistungsfähigkeit" in der Unternehmensbesteuerunq -
D. Schneider 1975b, K. schredelseker 1975, E. Schipporeit 
1979 und G, Heidinger 1982.- weitere Literatur zur "Leistungs-
fähigkeit von Unternehmungen" siehe unten§ 21 

23) Veröffentlicht in StuW, 26. Jg. 1949, Sonderheft "Betrieb-
steuer", Sp. 929-1068. 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



79 

fragen angetreten waren, die Grundlagen schufen, eine solche De-

finition zu ermöglichen, und zwar dadurch, daß sie in aller Klar-

heit die im allokativen Bereich zu erhebende Betriebsteuer trenn-

ten von der im distributiven Bereich zu erhebenden Einkommensteuer. 

Wenn schon die Steuerarten klar voneinander getrennt werden soll-

ten, so auch die ihnen zugrundeliegenden Bemessungsgrundlagen 

"Gewinn" und "Einkommen". Mit dieser Erkenntnislage war man wie-

der bei v. Schanz und Böhm-Bawerk. Aber trotzdem wurde unser Ab-

grenzungsproblem nicht mit allen Konsequenzen gesehen; da man in 

erster Linie an Steuerproblemen interessiert war, hat man auch 

infolge der Einwendungen gerade gegen die Praktikabilität und 

Steuersystematik der Betriebsteuer weitere Uberlegungen zum Ein-

kommensbegriff nicht angestellt. 

Was sich aber aus dem Konzept der Betriebsteuer klar ergibt, ist 

die mit ihm versuchte Abgrenzung des allokativ-betrieblichen Be-

reichs vom distributiv-privaten, ferner die Maßgeblichkeit einer 

rein allokativ motivierten Besteuerung in eben jenem betrieblichen 

Bereich. 241 Eine solche Abgrenzung ist nicht sämtlichen Konzepten 

einer "Unternehmensbesteuerung" zu eigen. 

Grundsätzlich kann eine neben der persönlichen Besteuerung exi-

stierende selbständige Unternehmensbesteuerung nur in 2 Versionen 

durchgeführt werden: 251 entweder basierend auf den Ordnungsstruk-

turen des Zivilrechts oder basierend auf den Organisationsvor-

stellungen des Wirtschaftslebens, auf dem sozioökonomischen Tat-

bestand, daß die Wirtschaftenden sich Unternehmensorganisationen 

schaffen, die sie ungeachtet der rechtlichen Ordnungsstrukturen 

zur Erreichung ihrer ökonomischen Ziele (Ertrags-/Gewinnerzielung) 

einsetzen. Aus der ersten Version folgt eine ungelöste allokativ-

distributive Abgrenzung wie auch eine steuerliche Ungleichbehand-

lung; denn entweder hat die Unternehmung keine eigene Rechtsper-

sönlichkeit, dann werden das Unternehmen und sein Inhaber als 

identisch betrachtet und die Unternehmensgewinne als persönliche 

Inhabereinkommen definiert; oder die Unternehmung hat eine eigene 

24) So auch H. Schulte 1967, S. 41: Die Betriebsteuer kann nur eine 
"Realsteuer" sein, und zwar in dem Sinn, daß die persönlichen 
Verhältnisse des Steuerpflichtigen unberücksichtigt bleiben. 

251 Steuerreformkommission 1971, TZ IV 40-43; 94-98. 
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Rechtspersönlichkeit (z.B. als Kapitalgesellschaft), dann wird 

der Unternehmergewinn erst bei der Ausschüttung an den Inhaber 

(Anteilseigner) zu Einkommen. 

Werden die Unternehmensgewinne in persönliche Einkommen umdefi-

niert (der Fall der Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlich-

keit) und steuerlich wie andere Einkommen progressiv belastet, 

ergeben sich ganz andere Verhaltensweisen (und Uberwälzungsmög-

lichkeiten) als im anderen Fall. Allokativ motivierte, auf den 

Gewinn ausgerichtete Steuererleichterungen und -belastungen ha-

ben im ersten Fall ihre unmittelbaren Auswirkungen auf den di-

stributiven Bereich. 

Demgegenüber folgt aus der zweiten Version (der Betriebsbesteue-

rung) - da die individuellen Wirtschaftsplaner ihre Unternehmung 

als Instrument, als Objekt, als Ertragsquelle betrachten - die 

steuerliche Behandlung als Objekt der Ertrags- bzw. Gewinnbe-

steuerung. Dies ist ein rein allokativer Vorgang. Daß mit der 

Betriebsbesteuerung nicht sämtliche steuerlichen Belastungen 

enden müssen, sondern daß sich eine distributive Besteuerung an-
26) 

schließen kann, ist ein Umstand, der ja gerade die grundsätz-

liche Trennung zwischen allokativer und distributiver Sphäre 

und Besteuerung als sinnvoll und zielrational erscheinen läßt. 27 > 

Die mögliche Anrechnung der Betriebsteuer auf die persönliche 

Einkommensteuer macht den Ubergang der Größe "Ertrag" in den 

distributiven Bereich besonders sinnfällig; die Anrechenbarkeit 

dient der "Vermeidung der Gleichsetzung von Gewinn und Einkommen" 

(C. Boettcher 1960, s. 144). 281 

26) Mit oder ohne Anrechnung der "Allokationssteuer" auf die 
"Distributionssteuer"; siehe auch das Anrechnungsverfahren 
in der Körperschaftsteuer. 

27) Die Anwendung der Einkommensteuer auf den Betriebsgewinn ver-
fälscht den Grundgedanken eines modernen Steuersystems; in 
der historischen Entwicklung ist eine fast überall geübte 
"Gleichsetzung des gewerblichen Gewinns mit dem (aus ihm ab-
geleiteten) Einkommen" festzustellen, G. Schmölders 1949a, 
Sp. 976 f. 

28) Daß das geltende Anrechnungsverfahren in der Körperschaft-
steuer schließlich die thesaurierten Gewinne mit einer eigen-
ständigen und endgültigen Körperschaftsteuer belegt, ist un-
ter dem Aspekt der Kapitalbesteuerung ein allokatives Problem, 
belegt aber auch wiederum die Trennung in die allokativen 
und distributiven Bereiche. - Schließlich wurde ja auch die 
Abschaffung der Mehrfachbelastungen von Ausschüttungen alloka-
tiv begründet, nämlich mit der Förderung der Finanzierung und 
der Kapitalbildung. Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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Ziele, Bemessungsgrundlage und steuersystematische Position las-

sen erkennen, daß die Betriebsteuer als eine "All ok a -

t i o n s s teuer" par excellence gedacht war: 

- sie beabsichtigt die steuerliche Schonung und Förderung derbe-

trieblichen Kapitalbildung (Betriebsteuerausschuß 1949, Sp. 935); 

die betriebliche Ertragsverwendung wird als Voraussetzung der 

Einkommensentstehung gesehen (Sp. 941), nicht als Definition, 

- alle Rechtsformen für gewerbliche Unternehmen werden gleich be-

handelt (Sp. 943), da die Gewinnbesteuerung ausschließlich nach 

der Ertragskraft ohne Verfälschung der Wettbewerbslage der Be-

triebe vorgenommen wird; 

- Bemessungsgrundlage ist nur, was nach betriebswirtschaftlicher 

Auffassung als Gewinn gelten kann (C. Boettcher 1949, Sp. 951); 

die Gewinnermittlungsvorschriften sollten in erster Linie auf 

die Erfolgsrechnung abstellen (C. Boettcher 1949, Sp. 965), 

die die objektive Ertragskraft des Betriebes zum Ausdruck 

bringt (G. Schrnölders 1949a, Sp. 973); 

- steuersysternatisch ist die Betriebsteuer keine Personal-, son-

dern eine Realsteuer (Friedrich Klein 1949, Sp. 1004), unge-

achtet dessen, ob sie auf die persönliche Einkommensteuer ange-

rechnet wird 291 oder nicht. Der proportionale Steuersatz, 

der für die Betriebsteuer gelten sollte, unterstreicht den al-

lokativen Charakter dieser Ertragsteuerart. zugleich entspricht 

die relativ geringe Höhe des Steuersatzes der Steuerneutrali-

tätsforderung im Sinne einer möglichst geringen allokativen Be-

einflussung. 

Erstaunlich ist, daß die Steuerreformkommission 1971 die Einwen-

dungen gegen die Betriebsteuer als solche bezeichnet, die in der 

praktischen Anwendung liegen, dann aber erklärt, die gesonderte 

Besteuerung der betrieblichen Gewinne gegenüber den anderen Ein-

kunftsarten würde eine Aushöhlung des Ein kommen s -

begriffes bedeuten (TZ IV 98). Ferner kritisiert sie, die persön-

29) Wird sie aber angerechnet, hat das positive Allokationswir-
kungen auf dem Kapitalmarkt, da dort die Risikokapitalbildung 
erleichtert wird. 
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liehe Leistungsfähigkeit wäre hinsichtlich der gewerblichen Ein-

künfte nicht ausreichend berücksichtigt. 

Beide Einwendungen, das Aushöhlungs- und das Leistungsfähigkeits-

argument liegen auf verschiedenen Ebenen: das erste Argument ist 

steuersystematischer Natur, das zweite begrifflich-theoretischer. 

Tatsächlich erführen die gewerblichen Einkünfte durch eine Be-

triebsteuer eine Sonderbehandlung, sofern nicht gesichert wäre, 

daß sämtliche Vorgänge im allokativen Bereich, also alle Ein-

kunftsarten ähnlich vorab proportional besteuert würden; der Be-

triebsteuerausschuß hat sich mit diesem Argument aus der Steuer-

systematik und der Gleichbehandlung nicht auseinandergesetzt. 

Jedoch führt die Betriebsteuer keineswegs zur Aushöhlung des Ein-

kommensbegriffs, da es sich nicht um einen Vorgang im distributi-

ven Bereich handelt. Auch wenn die nach der Betriebsteuer verblei-

bende "Restgröße" des Einkommens, die der Einkommensteuer unter-

worfen werden kann, geringer ist als vorher, handelt es sich 

nicht um eine Aushöhlung des Einkommensbegriffs, sondern um eine 

solche der Steuer. Dies ist tatsächlich mit jeder Ertragsteuer 

verbunden. Die festzustellende Ungleichbehandlung der Einkunfts-

arten geschieht nur im allokativen Bereich. 301 Nas hier hervor-

zuheben ist, ist lediglich der Umstand, daß im Betriebsteuervor-

schlag das allokativ-distributive Abgrenzungsproblem zum Ausdruck 

kommt; seine Offenlegung allerdings haben die Autoren nicht nach-

haltig genug betont, und die Steuerreformkommission 1971 hat das 

Problem vollends verschüttet. 311 Das läßt sich insbesondere mit 

30) Zuzugeben ist, daß sich die Betriebsteuervorschläge auf die 
Vermeidung von Belastungsnachteilen und Wettbewerbsverzerrun-
gen im Bereich der gewerblichen Einkünfte konzentrieren; 
dort aber sah der Ausschuß diese Nachteile besonders ausge-
prägt. 

31) W. Flume 1972, S. 52, zur Ansicht der Steuerreformkommission, 
es handele sich bei der Betriebsteuer um einen Rückschritt in 
der Rechtsentwicklung: "Es geht aber bei der Bestriebsteuer 
gar nicht darum, daß der Betriebsgewinn als Einkommen des 
steuerpflichtigen einer besonderen Schedulenbesteuerung unter-
worfen wird. Vielmehr wird der Betriebsgewinn abgesehen von dem 
Unternehmerlohn gar nicht dem Unternehmer als sein persönliches 
Einkommen, sondern dem Betrieb oder Unternehmen zugerechnet. 
Bei Personalgesellschaften wäre deshalb die Betriebsgewinn-
steuer auch nicht eine Steuer der einzelnen Gesellschafter, 
sondern eine solche der Gesellschaft .... Diese Wertung des 
Unternehmensgewinns ... scheint mir ganz und gar kein 'Rück-
schritt in der Rechtsentwicklung' zu bedeuten. Im Gegenteil 

(Forts. siehe folgende Seite) 
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dem von ihr benutzten Leistungsfähigkeitsargument belegen, mit 

dem sie unterstellt, nicht die wirtschaftliche und personale Ge-

samtsituation des einzelnen Wirtschaftenden sei der Indikator 

der Leistungsfähigkeit, sondern allein schon die Höhe der gewerb-

lichen Einkünfte bzw. der Einkünfte schlechthin. Dies würde be-

deuten, Leistungsfähigkeit mit Erträgen aus Einkunftsarten, Quel-

len oder Objekten gleichzusetzen, eine steuertheoretisch wie 

-politisch nicht akzeptable Vorstellung. Auch die jüngere Diskus-

sion um die Unternehmensbesteuerung ist weithin von dem Bestreben 

geprägt, der Unternehmung eine Leistungsfähigkeit, also ein aus-

schließlich personales Attribut, zuzuschreiben (siehe§ 20); sie 

muß sich daher denselben Einwand gefallen lassen. Da auch sie Er-

tragsfähigkeit und Leistungsfähigkeit nicht auseinanderhält, ver-

mengt sie die allokativen und distributiven Probleme und kann an 

die Vorarbeiten der älteren Betriebsteuerdiskussion nicht an-

knüpfen. 

Eine Ausnahme in der jüngeren Diskussion machen aber B. Knobbe-

Keuk3:il, W.Flurne33 l und G.Heidinger (1982), die strikt betonen, 

daß die Leistungsfähigkeit auf die Unternehmens- bzw. Betriebs-

besteuerung nicht übertragbar ist. Insbesondere W. Flume spricht 

dem Leistungsfähigkeitsprinzip die Rolle zu, zwischen der Onter-

nehmensteuer und der Besteuerung der Privaten die Trennlinie le-

gen zu können: "Nur für die Besteuerung des Privaten ist es sinn-

voll, die Besteuerung nach der persönlichen Leistungsfähigkeit 

auszurichten." 341 Was den Beitrag Flumes in unserem Zusammenhang 

bedeutsam macht, ist die in ihm ausgedrückte allokativ-distribu-

tive Abgrenzung zwischen dem privaten und dem unternehmerischen 

Bereich als einer Voraussetzung für die Bestimmung des Einkommens: 

Man müsse nämlich realisieren, "daß Unternehmensvermögen und Un-

ternehmensgewinn als Steuertatbestand etwas grundsätzlich anderes 

sind als zur privaten Nutzung oder Veräußerung verfügbares Privat-

Forts. Fn. 31: 
dürfte die Verselbständigung des Unternehmens für die Besteue-
rung des Gewinns wie die des Vermögens gesellschaftspolitisch 
und damit auch rechtspolitisch gerade dem Zuge der Zeit ent-
sprechen." 

32) Vortrag auf der Arbeitssitzung der steuerrechtlichen Abteilung 
des 53. Deutschen Juristentages am 17./18. 9. 1980 in Berlin; 
Chr. Flärnig berichtet darüber, siehe 1981, s. 164 f., so auch 
uber das Referat von B. Knobbe-Keuk. 

3)) 1971, s. 692ff.; 1972, s. 31 ff.; 1974, s. 53 ff.; 1975. 
34) 1974, s. 68 unter Hinweis auf Sonderausgaben, außergewöhnli-

che Belastungen, Familienstand und Progression. 
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vermögen oder zur privaten Nutzung verfügbares Privateinkommen" 

(1975~ 1972, s. 40). 

6. Die jüngste Diskussion um den Einkommensbe-
griff351 zeigt zwei Charakteristika: Zum einen wird die seit I. 

Fisher übliche Vermengung allokativer und distributiver Begriffs-

elemente und Betrachtungsebenen - "unbelastet" von der Betrieb-

steuerdiskussion - fortgesetzt, zum anderen wird versucht, dem 

Einkommensbegriff dadurch beizukommen, daß man seine Ver -

w e n d u n g zum "kritischen" Punkt der Inhaltsbestimmung und 

zugleich zum kritischen Punkt der Abgrenzung gegenüber dem K a -

pi t a 1 macht. Schon allein diese Art des Vorgehens macht 

deutlich, daß man bei der Fischer'schen Fragestellung wieder an-

gelangt ist. 

Für das ersterwähnte Charakteristikum steht R. H. Parker (1969, 

S. 6 ff. u. passim), der zwar den Begriff "money income" benutzt, 

ihn aber als eine allokative Größe im Bereich des "business enter-

prise" versteht. Auch sein Begriff des "real income" enthält ne-

ben dem distributiven "consumption"-Element das allokative des 

Wertzuwachses aller "capital assets". Abgrenzungsprobleme kann 

er solchermaßen nicht lösen, wenngleich zuzugeben ist, daß das 

auch nicht in seinem Erklärungsinteresse liegt. zumindest aber 

darf festgestellt werden, daß eine Abgrenzungsnotwendigkeit über-
haupt nicht gesehen wird. Nach wie vor handelt es sich, wie J.G. 

Head (1979a, S. 222) feststellt, um die bekannte "troublesome ca-

pital-income- distinction" (die überdies noch der Grund ist für 

so viel "complexity, inequity and ineffiency in existing income 

taxes"). 

Ganz anders bei D. Schneider (1981). Er zielt zwar mitten in das 

Problem, wenn er fragt, ob die Kapitalerhaltung notwendiger In-

halt eines wirtschaftstheoretischen Einkommensbegriffes ist, ver-

fällt aber der "Verlockung" des traditionellen Begriffsgegensatzes: 

35) Man kann allerdings nicht umhin, festzustellen, daß sie gegen-
über früher an Intensität verloren hat; weithin wird sie eher 
im Zusammenhang mit steuersystematischen oder mit Steuertarif-
fragen "miterledigt" und kommt solchermaßen nicht zu der uns 
hier interessierenden Vertiefung einer allokativ-distributiven 
Abgrenzung. 
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es geht ihm wie I. Fisher um die Trennung von Einkommen und Ka-

pital. Die Notwendigkeit einer allokativ-distributiven Abgren-

zung deutet er dadurch an, daß er sagt, das zu erhaltende Kapi-

tal sei die "Voraussetzung für das Vorliegen von Einkommen" 

(S. 149). 361 Richtig erscheint uns daran, daß die Entscheidung 

für die Kapitalerhaltung zeitlich (und nach der Logik der Ertrags-

erwirtschaftung und Einkommenserzielung im Wirtschaftsprozeß) 

einer Einkommensfeststellung vorangeht. Sie vollzieht sich im 

allokativen Bereich. Akzeptabel ist auch, wenn für die Entschei-

dung zur Kapitalerhaltung die Verwendungsfrage mit Blick auf den 

Zeithorizont gestellt wird: Welche Güterverwendung will ich heu-

te, welche Güterreservierung plane ich für morgen? (S. 137). 

Aber unrichtig erscheint uns, daß die Kap i t a 1 - Erhaltung 

die Ein kommen s - Definition determinieren soll. Denn 

die sehr zu recht in den Vordergrund gestellte Entscheidungs-

und Planungsfrage ist für den allokativen und für den distribu-

tiven Bereich jeweils getrennt zum Problem zu erheben. Dann aber 

lautet die Frage nicht, wie bei Schneider (S. 160), wie der er-

zielte Einnahmenüberschuß aufzuteilen sei in erstens das "konsu-

mierbare Einkommen" und zweitens in "einen Betrag, der notwendig 

ist, um das Kapital zu erhalten", sondern sie lautet: Wie ist 

der Ertrag der Unternehmung aufzuteilen, um einerseits 

das Kapital zu erhalten, um andererseits durch Ausschüttungen 

bzw. Entnahmen dem Unternehmer privates Einkommen zu ermöglichen? 371 

Und im distributiven oder Haushaltsbereich lautet die Frage: Wie 

ist das Einkommen zu verwenden, um einerseits den Konsum, anderer-

seits die Vermögensbildung zu alimentieren? 

36) ferner S. 159: Was als "zu erhaltendes Kapital" anzusehen 
ist, ist eine Frage, die zu entscheiden ist, "ehe Einkommen 
vorliegt". Zumindest begrifflich etas genauer ist Schneider 
1978b, S. 36, wenn er für den Einkommensbegriff nicht die 
Erhaltung des Kapitals, sondern des "Vermögens" verlangt. 
Daß jede Art der Erhaltungsnotwendigkeit für welche Größe 
auch immer eine Einengung des Einkommensbegriffs mit sich 
bringt, werden wir an anderer Stelle beleuchten. Auf begriff-
liche Ungenauigkeiten stößt man dann aber auf S. 87, wo be-
triebliche Erträge mit Einkommen gleichgesetzt werden. 

37) Wohl aus diesem Grunde sind bei N. Andel (1979a, S. 360) die 
verschiedenen Kapital- und Kapitalerhaltungsdefinitionen 
nicht direkt begriffsbestimmend für das Einkommen sondern 
haben "entsprechende Rückwirkungen auf die 
Einkommensdefinition"; Hervorhebung durch HDH. 
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Die Verwendungsfrage zum Kriterium zu machen, kann durchaus das 

Entscheidungsproblem verdeutlichen, nur müssen die Verwendungen 

der richtigen Größen gegenübergestellt werden. Die Reservierung 

von Abschreibungen zur Kapitalerhaltung sind keine Einkommens-, 

sondern Ertragsverwendungen. 

So hat Schneider mit der "Trennung von Einkommen und Kapital" 

ein traditionelles Problem erneut aufgeworfen,es aber für 

die klare allokativ-distributive Abgrenzung an einer korrekten 

Begriffsverwendung fehlen lassen. Das aber ist nicht das Wesent-

liche seines Beitrags. Das Wesentliche liegt vielmehr in der Be-

tonung der E n t scheid u n gen. Hiermit geht er auf 
Feststellungen zurück, die bereits Böhm-Bawerk getroffen hatte. 

Diesem Gedanken soll nachgegangen werden, sobald das Fazit aus 

den bisherigen Diskussionsbeiträgen gezogen ist. 

Für die Begriffsdiskussion nach 1981 läßt sich das Folgende fest-

stellen. Erstens bleibt es bei den Versuchen, Einkommen von der 

Verwendungsseite her zu definieren; zweitens überwiegt das Inter-

esse am Allokativen, d.h. die behauptete Notwendigkeit der Kapi-
talerhaltung; drittens wird die Ansicht, Einkommen sei als Total-

einkommen zu definieren, nur vereinzelt vertreten. 

Für die letztere Auffassung steht J. Hackmann (1982 und 1986). 
Seine Untersuchungen sind zwar primär auf den steuerlichen Einkom-

mensbegriff abgestellt, doch auch für unser theoretisches Problem 

von Wert: Einkommen ist ein Zugang an ökonomischer Verfügungsmacht 

(1986, s. 664), es muß einer Person zugehen (S. 667), es muß sich 

um tatsächlich entstandenes, nicht nur um potentielles handeln 

(S. 664), lediglich psychisches "Einkommen" ist auszuschließen 

(S. 673), Transfers und Erbschaften sind einzuschließen (S. 672), 

Freizeit hingegen nicht (passim). 

Ein Streitpunkt ergibt sich aus der auch von Hackmann erhobenen 

Forderung, auch die nicht realisierten Wrtsteigerungen würden 

das Einkommen erhöhen (S. 664. 673. 692). Diesem Standpunkt wi-

derspricht D. Schneider vehement (1986; die Auseinandersetzung 

zwischen Hackmann und Schneider wurde zuletzt im Finanzarchiv ge-

führt. 

An der Gegenmeinung von D. Schneider interessiert uns hier nicht 

die (von ihm behauptete und von Hackmann negierte) Allokations-
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wirkung der Besteuerung von nichtrealisierten Wertsteigerungen, 

sondern allein das, was zum Einkommensbegriff ausgeführt wird. 

Und hier kommen beide zuvor erwähnten Diskussionstopics zum Vor-

schein, nämlich die "Konsumseite" des Einkommens und die Kapi-

talerhaltung. Einkommen ist nach Schneider (1990, S. 36) "der 
Betrag, der entnommen (konsumiert) werden kann, ohne das Reinver-

mögen am Ende der Abrechnungsperiode gegenüber dem Reinvermögen 

zu Beginn der Abrechnungsperiode zu verringern." 

Was die Konsum-, also die Verwendungsseite des Einkommens angeht, 

trifft sich Schneiders Meinung mit der von J. Mitschke (1985), 

der das Einkommen in seine Verwendungsbestandteile zerlegt und es 

(samt seiner Besteuerung) von der Verwendungsseite her definiert 

(S. 33). Dies muß er konsequenterweise so tun, da er ohnehin die 

Besteuerung in diesem Sinne reformieren will (in diesem Zusam-

menhang sollte erwähnt werden, daß generell die "persönliche Aus-
gabensteuer" wieder etwas stärker als früher propagiert wird 

(M. Rose) und eben deshalb die Diskussion sich weniger mit dem 

Einkommensbegriff befaßt. 

Was wir die "Dominanz des Allokativen" in den Einkommensdefiniti-
onen nennen, findet sich bei Schneider ebenso. Einkommen ist ihm 

zunächst eine Folge der "Tauschwirtschaft" (1986, S. 228). Ein-

kommen verbleibt dem einzelnen (Arbeitsentgelt beziehenden Be-

schäftigten und dem Unternehmer) "nach dem Abzug seiner Ausgaben" 

(auf den Beschaffungsmärkten) "von den Einnahmen". Es handelt 
sich also um Zugänge an Dispositionskraft in dem Bereich, den 

wir den "produktionswirtschaftlichen" nennen. Transfereinkommen 
kommen bei Schneider nicht vor (dies mag daran liegen, daß er 

die Diskussion unter dem Vorzeichen der Allokationseffizienz 
führt. Daß es sich evlt. aus steuerlichen Gründen empfehlen mag, 

die der Kapitalerhaltung zu widmenden Beträge aus der Bemessungs-

grundlage zu eliminieren, ist für die einkommenstheoretischen Be-

trachtungen nicht relevant. 

Daß Schneider überdies in diesem Zusammenhang einen rein monetä-

ren Einkommensbegriff verwendet (Einkommen= "Zahlungsmittel-

überschuß", s. 229), läßt vermuten, daß Naturaleinkommen nicht 
in das Einkommen aufgenommen werden sollen. Demgegenüber hält 

Mitschke das "imputed income" für relevant, wenn nach der Lei-
stungsfähigkeit besteuert werden soll; er möchte lediglich klar-
gestellt wissen, daß er Naturaleinkommen und häusliche Dienste 
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als Einkommensbestandteile nicht von der Ersparnisseite des 

Haushaltes, sondern vom Geldwert her bewertet wissen möchte 

(1985, s. 168). Da sein Erklärungsinteresse im Sinne der von ihm 

angestrebten Reform der Besteuerung auch im Bereich des Vermö-

gens liegt, kommt er zu der Feststellung, Einkommen enthalte Geld-

vermögensänderungen plus Sachvermögensänderungen (S. 119); Ein-

kommen ist "auf der Vermögensebene angesiedelt" (S. 120). 

Für die jüngstePhase der literarishen Auseinandersetzung läßt 
sich also festhalten, daß sie das uns tinteressierende Thema 

nicht in aller Breite und Tiefe erfaßt (mit der ausdrücklichen 

Ausnahme J. Hackmanns) und daß aus der Geschichte bekannte Ein-

seitigkeiten und Wirrungen nicht vermieden worden sind. Die 1988 
erschienene Arbeit von D. Pohmer befaßt sich mit dem Leistungs-

fähigkeitsprinzip; sie ist an anderer Stelle zu würdigen. 

V. Die kritische Würdigung der literarischen Diskussion zeigt 
erstens, daß für die allokativ-distributive Abgrenzung der Be-

griffe das eingangs vorgestellte Analyseschema des Zusammenhangs 

zwischen Kapital und Ertrag einerseits sowie zwischen Einkommen 

und Vermögen andererseits wie auch schließlich grundsätzlich 

zwischen der Allokation und der Distribution als Beurteilungs-

grundlage verwendet werden kann (Ubersicht 3.1). Die Würdi-

gung zeigt zweitens, daß die zur exakten Bestimmung des Einkom-

mensbegriffes erforderliche Abgrenzung selten beachtet wurde. 

Sie zeigt drittens, daß die Definitionsversuche nahezu ausnahms-

los auf die Größe Kap i t a 1 fixiert sind; tatsächlich 

scheint hier der theoretische, um nicht zu sagen, der "ideolo-

gische"3B) Fixpunkt zu liegen, der Punkt des hauptsächlichen, 

wenn nicht gar ausschließlichen Erklärungsinteresses. Dies gilt 

nicht nur für die theoretischen, sondern auch für steuerliche 
Definitionen des Einkommens. 39 ) Man fragt sich, warum nicht auch 

38) Zu den "ideologisch-wirtschaftlichen Motivationen" der Lehren 
von E.R.A. Seligman und r. Fisher siehe F. Neumark 1947, 
S. 47, und seinen Hinweis auf frühere Arbeiten; siehe auch 
P. Wueller 1938 Teil II, S. 580, der solche Einkommensdefi-
nitionen eher für normativ als analytisch hält. 

39) Siehe z.B. auch Meade Committee 1978, S. 30, wo die Abhängig-
keit des Einkommens vom Kapital postuliert wird, obwohl deut-
lich wird, daß nur der Ertrag gemeint sein kann. 
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der Faktor Arbeit dasselbe Erhaltungsinteresse gefunden hat und 

ist verwundert ob des "materialistischen" Gehaltes solcher An-

schauungen. Wegen des Interesses an der Erhaltung des Kapitals 

wird insbesondere die Verwendung des Einkommens und 

nicht so sehr das, was es insgesamt (also unter dem Aspekt auch 

der Erzielung) für das Individuum ausmacht, in den Vordergrund 

gerückt. So sehr aber der Blick auf die Verwendung einer Ertrags-

oder Einkommensgröße den Blick schärft für das Planerische und 

Rationale in diesem Vorgang, so einseitig wäre es, eine Defini-

tion allein an der Verwendung festmachen zu wollen. 4o) 

Durchaus richtig gesehen wird in der Diskussion, daß Kapital Er-

träge abwirft und daß erst aus letzteren Einkommen werden kann; 

was nicht Ertrag geworden ist, kann nicht zu Einkommen werden. 41 ) 

Dies sind die üblichen Vorgänge in der wirtschaftlichen Realität, 

was nicht bedeutet, daß Erträge ausschließlich aus Kapital stam-

men. Aber die Formulierung einer Abhängigkeit des Einkommens vom 

Kapital, die gedankliche Verkettung von Realvorgängen, darf nicht 

zu dem Schluß führen, es ließe sich vom Kapital her unmittelbar 

eine Aussage für das Einkommen treffen oder umgekehrt. Denn um 

hier weiter folgern zu können, ist zunächst eine Unterscheidung 

zu treffen zwischen eben jenen realen Abläufen in der Wirtschaft 

mit der von ihnen begründeten Abhängigkeit des Einkommens vom Er-

trag einerseits und den logischen Vorgängen der Begriffsbildung 

andererseits. 

Was die realen Abläufe betrifft, so determiniert eben nicht - wie 

in der Diskussion behauptet wird - die Einkommensverwendung die 

Kapitalerhaltung, sondern die Ertragsverwendung tut das. 

40) F. Neumark 1947, S. 47: für die Bestimmung des Einkommens-
charakters von Einkünften ist die Art ihrer Verwendung ein 
"sekundäres Problem"; "Will man die steuerliche Leistungs-
fähigkeit der Individuen treffen, so kann dabei offensicht-
lich die aktuelle Einkommensverwendung keine Rolle spielen." 
Wenn auch die Bemerkungen Neumarks in erster Linie steuer-
licher Art sind, so ist seine Trennung der Verwendung von 
der Herkunft des Einkommens doch unter systematischem Aspekt 
eine grundsätzliche. 

41) Unterschlagen wird von jenen Einkommenstheorien, die ein Ein-
kommen nur aus produktiven Quellen zulassen, daß durchaus 
das, was Einkommen ist, nicht immer zuvor Ertrag gewesen ist; 
die Ertrags-Einkommens-Relation ist nicht einfach umkehrbar, 
da es auch nichtproduktive Einkommen gibt. 
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Und was endlich die Logik der Begriffsbestimmung betrifft, so 

ist folgendes zu sagen: Hier ist kein Urteil über sinn oder Nicht-

sinn der Kapitalerhaltung zu fällen, sondern darüber, ob Ver-

wendung jemals - sei es die über den Ertrag, sei es die über Ein-

kommen - zum notwendigen Definitionsbestandteil gehört. Das ist 

keineswegs so. An der Verwendung des Einkommens kann allenfalls 

abgelesen werden, welche Funktionen es erfüllt, nicht aber, was 

seinen qualitativen und quantitativen Inhalt ausmacht; wird den-

noch der Begriff an der Verwendung festgemacht, so ist der Be-

reich, in dem die Verwendung stattfindet, exakt zu bestimmen und 

abzugrenzen: die Einkommensverwendung findet im Bereich der Di-

stribution statt, nicht in jenem der Allokation und Kapitaler-

haltung. Wer außerdem innerhalb des distributiven Bereichs nur 

die konsumtive Verwendung des Einkommens zum Definitionsbestand-

teil macht, argumentiert - wie z.B. I. Fisher und D. Schneider 

(1978b, s. 36) - insofern einseitig, als er die Sparverwendung 

übersieht oder sie ausschließlich allokativ (zur Kapitalerhal-

tung) interpretiert und der privaten Vermögensbildung keine di-

stributive Rolle in der Einkommensverwendung zuerkennt. 

Die starke Fixierung auf das Kapital und auf die Kapitalerhaltung 

hat dazu geführt, daß Abschreibungen und Reservebildungen zu Ein-

kommensverwendungen definiert wurden. sie sind es nicht, es 

sind vielmehr Ertragsverwendungen. sie gehören dem allokativen 

Bereich des Wirtschaftens an, wie auch das Kapital selbst eine 

allokative Größe ist, und zwar nach volkswirtschaftlicher42 l wie 

auch nach betriebswirtschaftlicher (K. Hax 1960, s. 102) Theorie. 

Selbst wenn man Kapital im "gesellschaftswirtschaftlichen" Sinne 

definiert (H. Peter 1956, S. 489) als eine besondere Erscheinungs-

form der kapitalistischen Wirtschaft, bleibt seine allokative Zu-

ordnung unübersehbar und eindeutig. Was also F.W. Wagner (1976b, 

S. 232) unter Rückgriff auf I. Fisher, J.R. Hicks, N. Kaldor und 

D. Schneider den "kapitaltheoretischen Gewinn" und im gleichen 

42) Die wichtigste Funktion des Kapitals ist nach Böhm-Bawerk 
(1921, s. 41) die, als Produktionsfaktor zu dienen und einen 
Produktionsertrag abzuwerfen; an dieser produktionswirtschaft-
lichen Einordnung hat sich bis heute nichts geändert (siehe 
z.B. E. Helmstädter 1991, s. 95, 111, 170 ff., 19lff.· 
nach wie vor wird Kapital als der Bestand an dauerhaften Pro-
duktionsmitteln definiert (siehe z.B. A. Stobbe 1962, s. 184 
ff. und 1975, s. 160). 
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Atemzuge die "kapitaltheoretische Einkommenskonzeption" nennt, 

kann eher zur Verwirrung als zur Klärung der theoretischen Be-
. b ·t 43) griffe und Beziehungen ei ragen. 

VI. An die allokativ-distributive Kapital-Vermögens-Abgrenzung 

schließt sich die Frage an, ob zur Bestimmung des Begriffes "Er-

trag" zwangsläufig die Kapitalerhaltung gehört und ob zur Defi-

nition des "Einkommens" die Vermögenserhaltung notwendig ist. 

M. a. w.: Ist das Interesse an der Erhaltung von "Bestandsgrößen" 

ein Definitionsbestandteil und die conditio sine qua non von 

"Stromgrößen"? Diese Frage wurde oben bereits mit dem Hervorhe-

ben des Verwendungsproblems eingeleitet. 

Es ergibt sich weder Ertrag noch Einkommen aus der "theoretisch 

bewiesenen" Notwendigkeit und Zwangsläufigkeit zur (nominellen 

oder substanziellen) Bestandserhaltung. Vielmehr ist die Verwen-

dung des Ertrages zur Kapitalerhaltung und die Verwendung des 

Einkommens zur Vermögenserhaltung eindeutig abhängig von den 

E n t scheid u n gen der in den jeweiligen Bereichen Be-

rechtigten. So ist die Erhaltung des Kapitals nicht zwingend 

für das Vorliegen von Ertrag, also kein Definitions -

bestandteil. Sie ist allenfalls das Ergebnis einer Entscheidung 

für die auf längere Sicht zu sichernde Ertragsfähigkeit, 

also ein Dis p o s i t i o n s bestandteil. Ebenso ist die 

Verwendung des Einkommens (entweder zum Konsum oder zum Sparen) 

nicht ein Definitionsbestandteil, sondern entscheidungsabhängig. 

Alle Versuche, Ertrag und Einkommen durch Bestandserhaltung zu 

definieren, müssen ebenso fehl gehen wie Versuche, Einkommen 

durch lediglich eine einzige Entscheidungsrichtung, z.B. für 

den Konsum, zu bestimmen. 

Die Entscheidungsabhängigkeit des Erhaltungsinteresses ist bei-

spielsweise bereits in der Kapitaltheorie von Böhrn-Bawerk erkannt: 

Kapitalerhaltung und Reservebildung sind eine Frage des "Willens" 

(1921, S. 113) und der "Entscheidung" angesichts einer Wahl 

(S. 109 u. 118 f.) zwischen mehreren Möglichkeiten. Dies gilt 

auch für die Kapitalbildung und Strukturierung, wenn nämlich 

43) Siehe auch die Kritik von P.H. Wueller (1938, S. 90 ff.) an 
der Verwendung des "preservation-of-source-criterion", das 
ebenso wie bei F.B.W. Hermann (1832, passim) auch bei G. v. 
Schrnoller (1863, s. 52 ff.) auftaucht. 
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die Entscheidung zwischen Konsum und Sparen zu treffen ist.44) 

Persönliche Motivation, Vorliebe und die Entscheidungsfreiheit 

sind also für die Verwendung des Ertrags und des Einkommens zur 

Bestandserhaltung bzw. -auflösung die bestimmenden Elemente, 

und nicht etwa das rationale Interesse an der Kapitalerhaltung und 
der weiteren Ertragssicherung allein. 

Nach L. v. Mises (1940, s. 450 ff.) wird Kapital nur erklärbar 

aus dem Einfluß der Zeit auf menschliche Entscheidungen und Hand-

lungen. Nach seiner "praxeologischen" Anschauung ist die Ent-

scheidung zur Einkommensverwendung - aber auch zur Kapitalscho-
nung - ein Ausdruck des Handelns: es ist nicht die vorgegebene 

"Funktion" des Einkommens, Kapital zu schaffen, sondern die Ent-

scheidung, Einkommen so oder anders zu verwenden, so oder anders 

über es zu verfügen. Einkommen und Vermögen sind nach Mises 
"praxeologische Kategorien" (S. 353). Einkommen zieht Ent-
scheidungen nach sich, und zwar "vernünftige" Entscheidungen, 

wie wir den Ausführungen von J.R. Hicks (1946, s. 172) entneh-
men können. 45) 

D. Schneider (1981) nimmt sowohl den Böhm-Bawerkschen Entschei-

dungsgedanken als auch den Mises'schen Zeitgedanken auf. Er geht 

davon aus, daß der wirtschaftende Mensch ein Interesse an der 

Erhaltung von Bestandsgrößen haben muß, weil die Unsicherheit 

über den Zeitverlauf bis zu seinem Lebensende ihn dazu veranlas-

se. Nur wenn die Handlungszeitspanne gleich der Planungszeit-

44) Man kann sich andererseits auch für Kapitalauflösung ent-
scheiden: Wenn ein Volk "sein ganzes Jahreseinkommen (bei 
Böhm-Bawerk: "Produktionsertrag", HDH) in Genußmi ttelform 
verzehren will und verzehrt", .•• "ist alsdann für eine Ca-
pitalvermehrung keine Produktivkraft disponibel, es wird nur 
der Beharrungs zustand erreicht" (S. 123 f.). 
Was die Leute zum Sparen und zum produktiven Einsatz des 
Ersparten veranlaßt, sind "die treibenden, wirksamen Kräfte" 
(Böhm-Bawerk 1921, s. 134), neben der Intensität der Bedürf-
nisse vor allem die individuellen Wertschätzungen (S. 140 f.). 

45) Die zentrale Bedeutung des Einkommenskonzepts ist es, als 
eine Art Wächter des "Vernunftverhaltens" (prudent conduct) 
zu fungieren, um den Einkommensbeziehern genau jenen Betrag 
anzuzeigen, den sie konsumieren können, ohne sich selbst 
ärmer zu machen. Aber sie können sich eben auch entscheiden, 
sich ärmer zu machen. - Es sollte uns hier nicht stören, 
daß Hicks diese Funktion nur einem solchen Einkommen zubil-
ligt, das einem statischen Konzept im Sinne eines "standard 
stream" entspricht; unter einem dynamischen Aspekt aber wer-
de der Einkommensbegriff unbrauchbar, S. 176 ff. 
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spanne eines Entscheidenden sei, der einzelne also bis an sein 

Lebensende mit Sicherheit planen könne, vermöge er seine Ent-

scheidungen über die Verwendung von ökonomischen Größen (Konsum 

oder Investition) "ohne Zuhilfenahme der Vorstellung von zu er-

haltendem Endkapital am Planungshorizont, und das heißt: ohne 

eine Trennung von Einkommen und Kapital, festzulegen" (S. 141). 

Das Wesentliche ist die Anerkennung der Rolle von Entscheidungen 

für (wir ergänzen: aber auch gegen!) die Erhaltung von Bestands-

größen. Dabei dient ihm das Zeitphänomen als ein Motiv für die 

Erhaltungsentscheidung. Wir haben jetzt lediglich anzufügen, 

daß die Erhaltungsentscheidung dann aber sowohl im allokativen 

als auch im distributiven Bereich gefällt werden muß. 

Wenn solchermaßen der Ertrag in der allokativen Sphäre sich erst 

nach einer Entscheidung für die Kapitalerhaltung ergeben soll, 

wenn außerdem erst die Entscheidung über die Weitergabe des ver-

bleibenden Ertrags an den Inhaber bzw. Anteilseigner des Unter-

nehmens den Zugang an ökonomischen Größen bei ihm zu Einkommen 

macht, so ist zwar dieses um die kapitalerhaltende Verwendung 

des Ertrages nunmehr geringer, doch ist die Kapitalerhaltung 

damit nicht zum zwingenden Definitionsbestandteil des Einkommens 

geworden. Sie ist lediglich eine Aufforderung zu "vernünftigem" 

Verhalten angesichts des Zeit- und Unsicherheitsphänomens. Als 

Ergebnis wäre festzuhalten, daß gerade die Rolle der ökonomi-

schen Entscheidungen die Berechtigung und auch die Notwendigkeit 

einer allokativ-distributiven Abgrenzung des Einkommens von den 

Ertrags- und Kapitalbegriffen deutlich zu demonstrieren vermag. 46 ) 

46) Auch im Steuerrecht ist die Rolle der "Willenshandlung" des 
steuerpflichtigen (K. Tipke 1979a,S. 202) zur Abgrenzung 
zwischen der betrieblichen und der privaten Sphäre bekannt; 
für die Zuordnung einer Handlung und eines Wirtschaftsgutes 
entweder zum allokativen oder zum distributiven Bereich ist 
der Wille des einzelnen entscheidend. K. Tipke (1979a,S. 199) 
betont, daß zunächst nicht die Kausalität, sondern die Fi-
nalität einer Handlung, also das Motiv des Handelnden, für 
die Zuordnung ausschlaggebend ist, und daß das auch von der 
Rechtsprechung im Prinzip stets anerkannt worden sei; aller-
dings stehe der großzügigen Anwendung dieses Grundsatzes im 
unternehmerischen Bereich die auffällig engherzige Praxis 
im privaten Bereich gegenüber. 
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s a Das Problem der Inhalts- und 
Umfangsbestimmung des 
Einkommens 

I. Vorbemerkung: Zur Zweckmäßigkeit von Begriffs-
"Konzeptionen" 

II. Die "Zugangsregel" und die Periodisierung der 
Zugänge an ökonomischen Größen 

III. Geld- und güterliche Zugangsarten und das 
allokativ-distributive Zugangsquellenproblem. 
Uberblick über die Systematik der Einkommens-
elemente 

IV. Der "produktionswirtschaftliche" Einkommens-
begriff 

1. Die Dominanz des Alloktiven in der Quellen-
theorie 

2. Die Dominanz des Allokativen bei I. Fisher, 
E. Lindahl und N. Kaldor 

3. Die Dominanz der Makroökonomik bei F. Neu-
mark 

v. Der "vermögeneinschließende" Einkommensbegriff 

1. Heterogener Vermögenseinschluß 
2. Vermögenswertzuwachs-Einkommen (capital 

gains) 
3. Zurechnungs-Einkommen (imputed income) 

VI. Der "transfereinschließende" Einkommensbegriff 
1. Die allgemeine Charakterisierung des Be-

griffs 
2. Ein Grundschema der Versorgungssicherung 

als Ansatz für die Beurteilung der Einkom-
mensqualität von Transfers 

3. Die Klassifikation der Transfers und ihre 
Einkommensqualität 

VII. Ergebnis 

I. Im Gegensatz zur Abgrenzungsthematik, die die distributive 
Eigenschaft und Funktion 1 ) des Einkommens ausweist, bestimmt 
nunmehr die Inhaltsthematik, was Einkommen dem Gegenstande nach 
ist. 2 ) 

Begriffe werden mit Blick auf ihre Zweckmäßigkeit gefaßt. 3) So-
wohl der wirtschaftstheoretische als auch der steuerliche Ein-
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1) Daß das Einkommen in der primaren und sekundären Verteilungs-
politik auch allokative Effekte hat, ist unbestritten, ändert 
jedoch nichts an seiner primär distributiven Funktion. 

2) Im Steuergesetz heißt daher der Inhalt des Besteuerungsgutes 
auch der Steuer-"Gegenstand". 

Fn. 3 siehe folgende Seite 
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kommensbegriff wird im allgemeinen dabei in eine bestimmte 

Konzeption eingebettet. 4 ) So sehr auch die logische 

Verknüpfung des Einkommensbegriffs mit dem Konzeptionsgedanken 

akzeptiert werden muß, so soll vorerst davon ausgegangen werden, 

daß für die Entwicklung des wirtschaftstheoretischen Einkommens-

inhaltes das Besteuerungsziel ohne Belang bleiben muß. Dennoch 

läßt sich auch in den von 0. Ebnet (1978, S. 42 ff.) aufgezählten 

Konzepten im Kern der Anklang an wirtschaftstheoretische Konzep-

tionen erkennen. Verfolgen wir den konzeptionellen Gedanken, so 

liegt in seinem "Nutzenkonzept" der Versuch, Einkommenselemente 

im Sinne einer ökonomischen Interpretation gleichnamig zu machen, 

d.h. auf ihre Eigenschaft festzulegen, dem Individuum Nutzen zu 

stiften (daß Ebnet mit diesen Versuchen kritisch verfährt, in-

teressiert an dieser Stelle erst in zweiter Hinsicht). Demgegen-

über geht das "Wertkonzept", das dem Reinvermögenszugangskonzept 

von Schanz, Simons und Haig entspricht, auf die Feststellung der 

"Totalität" des Einkommens aus, die auch im wirtschaftstheoreti-

schen Einkommensbegriff einen hohen Stellenwert hat. Schließlich 

ist das "Konsumstromkonzept" bereits prima facie - wenn es auch 

von ernst zu nehmenden Autoren vertreten wurde - als eine äußer-

ste Einengung des Einkommensbegriffs zu erkennen und hat überdies 

den Nachteil, die Einkommensqualität an seiner Verwendung, nicht 

an seinem Zugang, festmachen zu wollen. Wenn somit auch die ge-

nannten drei Konzepte des Einkommens erstens steuerlicher Betrach-

tung dienen sollen und zweitens auf unterschiedlichen Analyse-

Ebenen liegen, so machen wir sie dennoch zum Ausgangspunkt unserer 

wirtschaftstheoretischen Betrachtungen, indem wir auf die Unter-

schiede im Erklärungsinteresse hinweisen. Das Konzeptionelle an 

einem für die Wirtschaftstheorie geeigneten ( "passenden" nach 

Sarrazin, s.o.) Einkommensbegriff sehen wir hauptsächlich in der 

Fn. 3: 
"Wie Begriffe überhaupt, so kann auch der Einkommensbegriff 
niemals 'falsch' oder 'richtig', sondern höchstens passend oder 
unpassend sein. Ist er passend, so ist er das Resultat einer 
vernünftig begründeten Konvention;" Th. Sarrazin 1976, S. 430. 

4) Unten wird dargelegt, daß zu diesem Begriff stets das Program-
matische, die Ausrichtung auf ein (Analyse- oder Handlungs-) 
Ziel gehört. Insoweit erscheint es konsequent, wenn z.B. o. 
Ebnet (1978, S. 42 ff.) als die "Grundformen steuerlicher Ein-
kommensbegriffe vom "Nutzenkonzept", vom "Konsumstromkonzept" 
und vom "Wertkonzept" des Einkommens spricht. 
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Totalität51 der Erfassung aller zugehenden ökonomischen Größen, 

in der Emanzipation von der "Verwendung" dieser Größen und in 

der Eignung dieses so bestimmten Einkommens für die Zwecke der 

verteilungstheoretischen wie der verteilungspolitischen und um-

verteilungspolitischen Belastungs-/Entlastungsanalysen. Demgegen-

über liegen die konzeptionellen Motivationen steuerpolitischer 

Art in der verteilungs- und umverteilungspolitischen Leistungs-

fähigkeitsnorm. Das Konzeptionelle des wirtschaftstheoretischen 

Einkommensbegriffs ist also nicht politisch, sondern analytisch 

bestimmt. In die Analysekonzeption hat sich der so zu findende 

Einkommensbegriff einzufügen. 

II. Als das wesentliche Merkmal der Einkommensdefinition hat sich 

aus der Würdigung der Literatur jenes herausgestellt, das wir 

als die "Zugangsregel" bezeichnet haben. Schon die 

Wahl dieses Terminus drückt aus, daß für das Einkommen keines-

falls die "Verwendungsweise" von ökonomischen Gütern begriffsbe-

stimmend sein kann. 6 ) 

a) Einkommensdefinitionen in der Literatur, mögen sie monetär 

oder güterlich bestimmt sein, mögen sie lediglich produktions-

wirtschaftliche Quellen gelten lassen oder auch transferielle, 

mögen sie schließlich den periodischen Zufluß ständig strömender 

Quellen oder - umfassender - den Vergleich von Vermögensbeständen 

zu ihrem Inhalt machen, Einkommensdefinitionen enthalten als condi-

tio sine qua non den "Zugang" ökonomischer Größen. Zunächst wird 

diese Regel -· "Regel" verstanden als "causa" für jedes Einkommen -

5) Der Aspekt der Totalität vereint das Nutzen- und 
das Wertkonzept, schließt das Konsumstromkonzept aus; der 
Aspekt der Meßbarkeit vereint Wert- und Konsum-
stromkonzept, schließt aber das Nutzenkonzept aus; der Aspekt 
der Einkommens - Real i sie r u n g vereint das Nutzen-
und Konsumstromkonzept zur Gänze, das Wertkonzept nur teilwei-
se (nicht die unrealisierten Wertzuwächse), schließt aber Ein-
kommenskonzepte, die auf das Potential zur Leistung abstellen 
und die o. Ebnet nicht erwähnt, völlig aus. Vgl. hierzu unse-
re Systematik der Besteuerungskonzeptionen im 3. Teil. 

6) Siehe hierzu F. Neumark 1947, s. 47 f. und H. Haller 1971 
s. 54: "daß die Nichteinbeziehung von Einkommensteilen, auf 
deren konsumtive Nutzung man .•• verzichtet hat, in das be-
steuerte Einkommen nicht angemessen erscheint, ... daß es al-
so richtig ist, das gesamte Einkommen heranzuziehen, gleich-
gültig, wie es verwendet wird." - Diese für die Besteuerung 
anerkannte Regel soll auch für den wirtschaftstheoretischen 
Einkommensbegriff gelten dürfen. 
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institutionell, genauer: personell gesehen; Einkommen geht immer 

einer Person bzw. einem Haushalt zu (E. Schuster 1961, s. 54). 

Dies gilt sowohl für die wirtschaftstheoretischen als auch für 

die steuerlichen Definitionen, und unter den letzteren gleicher-

maßen für die älteren und jüngeren Autoren und Interpreten der 

Reinvermögenszugangstheorie71 wie auch für die Vertreter der 

Quellentheorie. 81 Personeller Zugang bedeutet nicht, auch etwa 

eine juristische Person als Zugangsadressaten zuzulassen, denn es 

wäre ein Irrtum, eine juristische Person mit der physischen 

gleichzustellen. Sowohl Einkommen wie auch Vermögen gehen nur 

natürlichen Personen (Haushalten) zu, und das "Vermögen" einer 

juristischen Person ist ökonomisch gesehen nur ein abgeleitetes, 

kein originäres (K. Tiepelmann 1963, s. 46); denn im System der 

qualitativen Kreislaufzusammenhänge sind die juristischen Per-

sonen - abgesehen von völlig verselbständigten Vermögen, wie 

Stiftungen - nur zwischen die Produktionseinheiten (Unternehmen) 

und Haushalte (natürlichen Personen) geschaltet; hinter den ju-

ristischen stehen immer natürliche Personen, denen letztlich die 

Einkommen zufließen und die Vermögen gehören (H. Haller 1972, s. 

10; G. Wöhe 1988, S. 109 f.; c. Folkers 1979, s. 266), 

b) Personaler Zugang bedeutet als "ad-personam-Regel" schließlich 

auch, daß Einkommen wie Vermögen zuallererst ein z e 1 -

wir t s c h a f t 1 ich e Begriffe sind, die allenfalls 

summarisch sich zu gesamtwirtschaftlichen darstellen lassen. 91 

Es kann in quantitativer Hinsicht der personale Einkommensbegriff 

nicht aus Makrogrößen abgeleitet werden. 10 > Der Begriff eines 

7) G. v. Schanz 1896, Brauckner 1921, B. Moll 1924 und 1930, Pi-
storius 1929, c.c. Plehn 1924 u. 1931, J. Popitz 1926, G. 
Strutz 1927/29, R.M. Haig 1959, H.C. Simons 1938, R. Goode 
1976, 1977 u. 1980, J.C. Head 1972 u. 1979, Royal Commission 
(Carter Report) 1966, D. Schneider 1971, 1979a u. 1981, J. 
Mitschke 1976, M.S. Feldstein 1976b. 

8) G. Cohn 1885 u. 1889, A. Wagner 1892, F. Jul. Neumann 1887 u. 
1896, E. v. Philippovich 1926, A. Schäffle 1895/97, E.R.A. 
Seligman 1 91 9. 

9) G. v. Schmoller sagt hierzu: "Nach unserer Ansicht gehört der 
Einkommensbegriff aber überhaupt streng genommen nur der Ein-
zelwirtschaft an, der Volkswirtschaft nur in bildlicher analo-
ger Ausdehnung" (1863, s. 78). 

10) Hier ließen sich allenfalls näherungsweise die funktionalen 
Einkommen und Verteilungsverhältnisse darstellen. So weist 
z.B. H.C. Simons (1938, S. 46) darauf hin, daß die Entwick-
lung des personalen Einkommens aus der Makrogröße Volksein-
kommen die Geschenke, Wertzuwächse usw. aus dem Einkommen 
(und auch aus der Steuerbemessungsbasis) ausschließen würden. 
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"social income" ist im Sinne der Anwendung des Zugangsprinzips 

nicht brauchbar, da bestimmte Teile des individuellen Einkommens, 

wie die Nutzung der Wohnung im eigenen Hause, des Mobiliars usw. 

(das imputierte "Realeinkommen"), nicht an einer anderen Stelle 

des Wertschöpfungskreislaufs als Output (I. Fishers "outgo") er-

scheinen. Der Rückgriff auf Makrobegriffe gesamtwirtschaftlicher 

Einkommensgrößen leistet für die Einkommensdefinition nichts und 

wird der von ad-personam-Regel somit ausgeschlossen. 111 

c) Diese einkommenstheoretischen Qualitäten der Zugangsregel, 

die sich auf das personale Element im Zugang der ökonomischen 

Größen konzentrieren, haben - worauf noch einzugehen sein wird -

ihre Konsequenzen für die s t e u e ~ 1 ich e n Betrachtungen: 

Bekanntlich wird diskutiert, ob eine Größe, die bereits der Be-

steuerung unterlegen hat, abermals besteuert werden dürfe, wenn 

sie einer anderen Person zugeht (der Fall der Schenkungen und 

Erbschaften) oder derselben Person "erneut zugeht" (der Fall, 

daß aus bereits versteuertem Einkommen Ersparnisse gebildet wur-

den und die Zinszugänge der Einkommensteuer unterworfen werden). 

Löst man den Blick von der ökonomischen Größe und dem auf ihr 

liegenden Steuerbetrag und läßt die Regel des "Zugangs" dieser 

Größen gelten, so rückt die Person in den Betrachtungsmittel-

punkt;121 ihr ist zum Zeitpunkt eines jeden Zugangs auch Lei-

stungsfähigkeit zugegangen. Mithilfe dieser Regel läßt sich dann 

die alte Streitfrage der sog. "doppelten" Belastung lösen: Mag 

auch das ererbte Vermögen bereits mit der Einkommen- und Vermö-

11) In seiner Analyse der Definitionen der Literatur kommt H.C. 
Simons (1938, s. 43 ff.) zu insgesamt vier unterschiedlichen 
Verständnisweisen von Einkommen: ( 1) dem "income from things"; 
(2) den "gains from transactions"; (3) dem "social" bzw. 
"national income" und (4) dem "personal income". Es läßt sich 
aber nachweisen, daß die ersten drei Versionen des Einkommens-
begriffes eindeutig der Ertragssphäre des Wirtschaftens ange-
hören, dem Allokationsbereich: sei es, daß sie als Marktwerte 
der Nutzungen zu gelten haben mit "aquisite implication" (1); 
sei es, daß es sich um "trading profits" handelt (2); oder 
sei es, daß gerade das social income eng mit der Produktions-
sphäre verbunden ist (3). Nur das personal income gehorcht 
insofern der Zugangsregel, als der Person die "property rights" 
im Simons'schen Sinne zugehen, von der Person gehalten wer-
den; und es ist im Sinne Simons' insofern ein distributiver 
Begriff, als nur die Person Entscheidungen über Konsumakte 
aus dem Einkommen trifft (S. 46). 

12) In diesem Sinne argumentiert auch A. Oberhauser (1979, s. 
491 f.), wenn er den Erbanfall als Zugang von Einkommen und 
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gensteuer des Erblassers belastet sein, für den Erben, dem es 

zugeht, drückt es Leistungsfähigkeit aus. Will man nach dem Lei-

stungsfähigkeitsprinzip besteuern, hebt das die Problematik der 

Doppelbelastung auf. Das Leistungsfähigkeitsprinzip wird dann 

höher eingeschätzt als etwa andere vorher bestehende Prinzipien; 

es schließt sich an die einkommenstheoretisch entwickelte Zugangs-

regel an. 131 

d) Von der Zugangsregel her ist die Perioden bez o -

gen h e i t des Einkommens kein Definitionserfordernis. Denn 

der Zugang an ökonomischen Größen läßt sich sowohl für eine be-

stimmte Zeitspanne als auch jeweils von Fall zu Fall feststellen. 

Jedoch sind alle Einkommensdefinitionen in der Literatur streng 

mit der Periode verknüpft, sowohl die wirtschaftstheoretischen 

als auch die steuerlichen, 141 obwohl sich eine steuerliche Lei-

stungsfähigkeit auch aperiodisch feststellen ließe. Der Grund 

für die Periodisierung des Einkommens liegt in der Meß- und 

Ver g 1 eich bar k e i t (H.-J. Krupp 1975, S. 12): Ver-

teilungstheorie, Verteilungspolitik, Steuertheorie und Steuerpo-

litik sind in einem solchen Maße auf Vergleichbarkeit von ökono-

mischen Größen zwischen Individuen und Zeitspannen angelegt, daß 

die Einkommensdefinitionen dieses Erklärungsinteresse internali-

siert haben. 

Schließlich aber beginnt gerade mit der Festlegung von Perioden 

zum Zwecke der Beurteilung und Durchführung der Wirtschafts- und 

Steuerpolitik das eigentliche Problem. Sowohl die geplanten al-

lokativen als auch die distributiven Ziele verlangen eine Perio-

denbildung. unterschiedliche Periodenlängen lassen die zu ver-

gleichenden ökonomischen Größen unterschiedlich erscheinen. Ein-

kommen ist nicht gleich Einkommen, wenn z.B. Jahres- und Lebens-

zeiteinkommen miteinander verglichen werden. Ob es nun gelingt, 

eine "sinnvolle Periodenlänge" (G. Krause-Junk 1981, s. 264) zu 

13) In diesem Sinne jüngstens etwa N. Andel 1979a, s. 340 u. 356 
sowie auch R.A. Musgrave 1981, S. 31 mit der Kritik an dem 
nicht angebrachten Argument der Doppelbesteuerung, das seit 
J. St. Mill und I. Fisher vorgebracht wird. 

14) Selbst die Reinvermögenszugangstheorie ist auf Periodizität 
angelegt, da sich andernfalls ein Vermögensvergleich nicht 
anstellen ließe. - Demgegenüber formulierte die Quellentheo-
rie eine besondere Version der Periodizität im Sinne einer 
ständigen Wiederkehr von Einkünften. Den periodischen bzw. aper-
iodischen Zugang nennen wir die Zugangsweise oder -form. 
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finden oder nicht, die Jahresperiode ist - wie jede andere auch -
immer eine "Konvention" (F. Neumark 1961b, s. 48) . 15 1 

Dennoch muß die Aufnahme der Periodenbezogenheit in den Einkom-

mensbegriff als definitorisch korrekt und unausweichlich bezeich-

net werden, soll der Begriff überhaupt "Sinn" haben und in der 

Realität angewendet werden können. Die Unschärfen, die dabei auf-
treten, sind dann jeweils deutlich zu machen. 

III. In ihrer Funktion als Instrument des Erkenntnisvorgangs ist 

die Zugangsregel "offen" und zugleich "blind": Offen hinsichtlich 

ihres Umfangs, d,h. für alle Zugangsarten, -quellen und -formen; 
einkommenstheoretisch ist die Regel auf die Tot a 1 i t ä t 

des Einkommens angelegt. Blind ist sie hinsichtlich aller etwa 

aus steuerlichen Erwägungen für erforderlich gehaltener Einengun-

gen eben dieser Totalität; was aus steuerpolitischen Gründen an 

Begründungen für die Begriffseinengung gegeben wird, hat für die 

einkommenstheoretische Definition keine Bedeutung. steuerlich 

mag ein anderer Totalitätsbegriff sinnvoll sein. 

a) In der Literatur wird der Inhalt des theoretischen Einkommens-
begriffes geprägt sowohl von der Art des Zugangs, also von 

seinem geld- und güterlichen Ausdruck, als auch von der Q u e l -

l e des Zugangs, d.h. der geld- und güterliche Zugang bestimmt 
sich danach, ob er aus dem unternehmerischen Ertragsbereich, aus 
dem privaten Vermögensbereich oder/und aus dem Bereich der 
laufenden (öffentlichen und/oder privaten) Transfers herrührt. 

Die unterschiedlich engen oder breiten Einkommensdefinitionen 

in der Literatur überspannen diese verschiedenen Bereiche von 

der (monetären) Faktorentlohnung bis hin zu den öffentlichen 

Realtransfers in Form der öffentlichen Güter. Sie unterscheiden 

sich z.B. danach, ob innerhalb des allokativen Quellenbereichs 

der nicht ausgeschüttete Gewinn dem Anteilseigner oder Inhaber 

15) Der Postulat- oder Normcharakter der Periodenbildung wird 
nicht zuletzt aus der Schanz-Gärtner-Kontroverse deutlich, 
siehe Finanzarchiv 1896 (S. 1 ff.) bis 1898 (hier bes. S. 
515 ff. u. 530 ff.). 
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des Unternehmens als Einkommen zugerechnet werden soll oder nicht, 

ob die capital gains zum Einkommen zählen oder nicht; andererseits 

nehmen sie - innerhalb des distributiven Quellenbereichs - teil-

weise den Zugang privaten Vermögens in den Einkommensbegriff auf, 

teilweise nicht (siehe den Unterschied zwischen der Reinvermögens-

zugangs- und der Quellentheorie); innerhalb desselben Bereichs 

werden mitunter auch die häuslichen Dienste und die Freizeit zum 

Einkommen gerechnet; nur äußerst selten - wenn man sich dem Be-

reich der Transfers zuwendet - wird den öffentlichen Gütern Ein-

kommensqualität zugeschrieben. 

b) Für die Inhaltsbestimmung wird nun namentlich die Meßbar -

k e i t des Zugangs an ökonomischen Größen bedeutsam. Zum Pro-

blem wird sie unter den geldlichen Zugangsarten allenfalls dann, 

wenn Vermögen zu bewerten ist. Größere Bedeutung erhält sie für 

die güterlichen Zugänge; Schwierigkeiten werden weniger im Be-

reich der naturalen Entlohnung und der Kapitalwertsteigerungen 

zu erwarten sein als vielmehr bei den Nutzungen des privaten 

Sachvermögens und bei einigen privaten Realtransfers. Als unüber-

windlich dürften die Meßprobleme gelten bei den Nutzungen des Hu-

manvermögens (häusliche Dienste und Freizeit), bei privaten Er-

ziehungs- und Unterrichtsdiensten sowie insbesondere bei den öf-

fentlichen Gütern. Sonderfälle nicht zu leistender Meßbarkeit 

sind auch alle jene Einkommensbegriffe, die auf psychischen 

Größen basieren, wie das "psychic income" von D.B. Marsh (1943, 

S. 519) mit seinen "satisfactions" aus den "income in kind", wie 

das "enjoyment income" von I. Fisher16 ) als dem "ultimate income" 

und schließlich das aus der Freizeit zu erzielende Bedürfnisbe-

friedigungseinkommen von H. Haller17 ' und Musgrave/Musgrave (1980, 

S. 347). Der jüngste Ansatz, die reine oder doch überwiegende 

Geldgrößensummierung des Einkommens zu überwinden und zu einem 

Totaleinkommensbegriff vorzustoßen, der auch Possibilitätselemen-

te enthält, stammt von Atkinson/Stiglitz (1980, S. 260 u. 566); 

sie definieren ein "full income", das neben den monetären Zugän-

gen auch ein bloß mögliches Einkommen enthält, das die Freizeit 

16) Zur Beurteilung dieses psychischen Einkommens siehe S.H. Fran-
ke! 1969, S. 95 ff. auf der Basis der Uberarbeitung der 
Fisher'schen Beiträge aus 1906 und 1907 in Fisher 1930. 

17) Haller, H., 1971, S.44 ff. u. 62 ff.; 1977, S.225; 19B1, 
S. 46 ff. Siehe unten im Dritten Teil: "Potentialorientierung". 
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erlaubt. 18 ) H.C. Simons aber stellte schon vier Jahrzehnte vor-

her fest, daß der Einschluß häuslicher Dienste und Freizeit -"Ein-

kommen" Normierungsprobleme aufwirft und zu unüberschaubaren Ver-

teilungsunterschieden und -interpretationen Anlaß gibt, so daß 

er seine Betrachtungen folgendermaßen abschließt: "The problem 

is clearly hopeless" (1938, S. 52). Auch K.E. Bouldings "psychic 

capital" (1950, S. 139 ff.) gehört wie die oben erwähnten zu 

den Phänomenen, die hier nicht weiter vertieft werden können. 

Vielmehr soll der Interpretation jener Größen nachgegangen wer-

den, die oben als annäherend meßbar bezeichnet wurden. So steht 

denn auch der geldliche Zugang bei allen Autoren als ein Mindest-

inhalt des Einkommens außer Frage und die güterlichen Zugänge 

sind insoweit Einkolll~en, als der zugehende Nutzen in Geld ausge-

drückt werden kann. 191 Auf der Basis dieses Mindestinhaltes las-

sen sich sukzessiv weitere Zugangsarten in den Einkommensbegriff 

aufnehmen bis hin zu einem mithilfe von Näherungsverfahren (Be-

wertungen!) gerade noch meßbaren Totaleinkommen. 

c) Innerhalb dieser Spannweite sind nun bestimmte St r u k -

tu r i er u n gen auszumachen, die zu unterschiedlichen und 

unterschiedlich begründeten Einkommensbegriffen führen (siehe 

auch Schaubild 3.3). Zur Würdigung dieser Begriffe in der Litera-

tur bedarf es folgender Vorbemerkungen: 

- Verwendungsarten, soweit sie nach der Auffassung mancher Auto-
ren den Einkommensbegriff determinieren, bleiben hier außer 
Betracht, da sie schon im Rahmen der allokativ-distributiven 
Abgrenzung behandelt wurden, hier nur Quellen und Arten des 
Zugangs zu referieren sind; 

18) Wie im 3. Teil dargestellt wird, wirft das ein Sollgrößen-
Normierungsproblem auf; zudem entsteht die Notwendigkeit, 
sich mit einem Verteilungsproblem besonderer Art auseinan-
derzusetzen: möglicherweise ist zu entscheiden, ob die 
"Ärmsten" oder die "Reichsten" die meiste oder gerade die 
wenigste Freizeit haben. Im übrigen zielen Atkinson/Stiglitz 
mit ihrem Ansatz wohl weniger auf einen korrekten Einkommens-
begriff als vielmehr darauf, zu belegen, daß der rein mone-
täre Einkommensbegriff die steuerliche Leistungsfähigkeit 
nicht ausdrücken könne; das aber ist Steuertheorie, und des-
halb hier noch nicht darzustellen. 

19) Für die frühen Autoren stehen Böhm-Bawerk und Fisher; E. v. 
Böhm-Bawerk (1921): nicht allein Einnahmen (S. 367), sondern 
auch Nutzen aus Sachgütern fließen zu, und zwar als Abgabe 
von "Nutzleistungen" (S. 360). - I. Fisher (1928, S. 23): 
Geldausdruck von "Güternutzen". 
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- der von manchen Autoren2O1 verwendete Begriff des "Realeinkom-
mens" bzw. der "realen Bestandteile des Einkommens" hat nichts 
zu tun mit der Kaufkraft des Einkommens, sondern mit dem güter-
lichen Ausdruck des Einkommens bzw. mit seiner güterlichen Ver-
wendung; 

- "Gütereinkommen" ist nicht gleich der güterwirtschaftlichen 
Auffassung des Einkommens, denn letztere interpretiert auch 
das Geldeinkommen güterwirtschaftlich im Sinne einer Verwen-
dung; 211 

- steuerliche Einkommensbegriffe stehen hier vorerst nicht zur 
Diskussion; wenn diese die Kürzung des Totaleinkommens um Wer-
bungskostenbeträge usw. verlangen, so ist das steuerliche argu-
mentiert, nicht einkommens- und wirtschaftstheoretisch. 

Die Einkommensbegriffe der Literatur zwischen der relativ 

engen Auffassung der Quellentheorie und der weitest denkbaren 

eines Totaleinkommens, das die gesamte "material welfare" eines 

Menschen ausdrückt, 221 unterscheiden sich danach, 

- ob sie eine marktliche und produktionswirtschaftliche Herkunft 
(Quelle) des Zugangs als einkommensqualifizierendes Merkmal 
verlangen oder nicht (IV); 

- ob sie das Vermögen einschließen oder nicht, wobei oftmals die 
allokativ-distributive Unterscheidung zwischen Kapital und Ver-
mögen außer acht gelassen wird (V); jedoch: immerhin einige 

20) I. Fishers Realeinkommen z.B. drückt die Verwendung des Ein-
kommens zu Konsumzwecken aus (1930, S. 5); Hallers Realein-
kommensbestandteile sind dagegen güterlicher Art, wie die 
naturale Entlohnunq, die häuslichen Dienste und die Freizeit, 
1981. s. 46ff. 

21) Eine in diesem Sinne güterwirtschaftliche Interpretation des 
Einkommens ist die von B. Weiss (1878, S. 687 f.), der darun-
ter regelmäßig anfallende Ausgaben für Güterkäufe zur Bedürf-
nisbefriedigung versteht; ähnlich argumentieren auch E. Sax 
(1887, S. 364) und P. Mombert (1916). Die Einkommenskonzepte 
des "disposition type" nach P. H. Wueller (1938, S. 97 f.) 
sind dadurch gekennzeichnet, daß das Einkommen durch die Ver-
wendung oder durch Ausgaben definiert wird; der entsprechende 
Begriff des Einkommens nach dem "accrual type" ist durch Zu-
fluß (inflow, incomings) definiert. Einkommen als Ausgaben 
definierte auch erstmals F.J. Neumann (1889), allerdings 
unter Ablehnung des Erfordernisses eines regelmäßig wieder-
kehrenden Zuflusses; solche "Ausgaben-" oder "Ausgangs-Kon-
zepte" sind nicht zu verwechseln mit den Konzepten der Aus-
gabensteuer! 

22) Pigou, A.C., 1951, S. 288: "When we speak loosely of 'material 
welfare', in the sense of a man's income or possessions, 
that ... may be a means to welfare, but it certainly is not 
identical with or apart of it." 
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Sonderprobleme innerhalb des Vermögenskomplexes ergeben sich 
insofern, als die "Imputierung" von Vermögensnutzungen und die 
Kapital- und Vermögenswertsteigerungen ("capital gains") zu 
unterschiedlichen Einkommensbegriffen führen (V 2, V 3) 1 

- ob sie Transfereinkommen einschließen oder nicht; der produk-
tionswirtschaftlich determinierte Einkommensbegriff vermag das 
ex definitione nicht, da er kein derivates Einkommen zuläßt (VI). 

d) Die in Ubersicht 3.2 entwickelte Systematik des 

Zugangs prob 1 e ms stellt eine Einteilung dar, anhand 

der die Definitionsversuche in der Literatur hinsichtlich Art 

und Quellen des Einkommens geprüft werden können. Die Analyse er-

gibt, daß von keiner Theorie sämtliche Zugangsarten und -quellen 
jemals erfaßt werden, ja entsprechend dem Erklärungsinteresse der 

Theorie auch nicht erfaßt werden sollen. 

Die Ubersicht ist auf einen vollständigen Nachweis aller Einkom-

mensquellen und -arten angelegt. Sie ist hinsichtlich ihrer Brauch-

barkeit mit zwei Systematiken Z\lll\ Einkommensbegriff zu vergleichen, 

nämlich mit jenen, die z.B. von W. Albers (1979a, s. 197-201) 

und von N. Andel (1979a, S. 337-355) vorgelegt worden sind. 23 ) 

Die ausführliche Besprechung der Ubersicht 3.2 mit der Abgren-

zung ihrer Aggregate wurde, da sie für den Fortgang der Gedanken-
führung hier nicht vonnöten ist, in den Anhang unter "Exkurs I" 
verwiesen. 

Anhand des Schemas der "Arten und Quellen des Zugangs ökonomi-

scher Größen" sind wir nunmehr in der Lage, eine theoretische Be-

urteilungsbasis zu formulieren, in der drei Typen von Einkommens-

begriffen mit zunehmender Erfassungsbrei -

t e vorkommen. Der dritte Typus repräsentiert das Ideal des um-

fassenden, des totalen Einkommens, der "comprehensive tax base". 

(Fortsetzung des Textes auf Seite 102) 

23) Siehe auch W. Albers 1957, s. 56-99. Diese Systematiken kön-
nen stellvertretend für andere herangezogen werden. Wir gehen 
davon aus, daß gerade Beiträge in Handbüchern und Handwörter-
büchern, in denen \lll\fängliche Beschreibungen und Problemati-
sierungen weitgehend vermieden werden, \lll\ so besser geeignet 
sind, die Systematik der Begriffe und Beziehungen 
hervorzuheben. Es soll aber nicht übersehen werden, daß die 
Beiträge von Albers und Andel in erster Linie unter dem 
Aspekt der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit entwickelt 
wurden, was ihr Erklärungsinteresse gegenüber dem unsrigen 
leicht verändert. 
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Ubersicht 3.2: Arten und Quellen des Zugangs an ökonomischen Größen 

Q u e 1 1 e n 

A r t e n : 

geldlicher 
Zugang~ 

güterlicher 
Zugang GU 

A L L O K A T I O N -------------------
unternehmerischer Ertrags-Bereich 

marktliche/produktionswirtschaft-
liche Aktivitäten 

A 

Faktor-Entlohnung 

a) ausführende u. dispositive 
Arbeit (Human-Kapital): 
Lohn/Gehalt bzw. Unternehmens-
Ausschüttung/Entnahme 

b) materielles u. immaterielles 
Kapital: Zinsen, VerAußerungs-
erlöse, realisierte Wertstei-
gerungen 

1. Natural-Zugänge 

a) sachliche Entlohnung: Deputa-
te, Dienstwohnung/-wagen, 
Verpflegung, Arbeitskleidung 

b) personale Entlohnung: Kultur, 
Ausbildung, Gesundheitswesen 

c) Entnahme von Sachgütern +) 
d) Entnahme von Diensten +) 

+) zu privaten Zwecken 

2. Kapital-Zugänge 
(Akkumulation in Unternehmen) 

a) nicht entnommene Gewinne 
b) nicht realisierte Kapitalwert-

steigerung (capital gains) 

D I S T R I B U T I O N --------------------------------
privater Vermögens-Bereich 

teils marktliche, teils 
nichtmarktliche Aktivitäten 

DI 

Zugang/Aufzehrung 
des Geld-Vermögens 

a) des akkumulierten 
Vorsorgevermögens 

b) des durch Erbschaft, 
Schenkung, Glück erworbe-
nen Vermögens 

c) der realisierten Wertzu-
wächse des Vermögens 

1. Nutzung d. Sach-Vermögens 

a) aus akkumuliertem Vermögen 
b) aus erworbenem Vermögen: 

Erbschaft, Schenkung, 
Glücksgewinnen 

c} aus nicht realisiertem 
Wertzuwachs des Vermögens 

2. Nutzung des Human-Vermögens 

a) häusliche Dienste 
b) Freizeit 

Bereich laufender Transfers 

nichtmarktliche und nicht ver-
mögensgebundene Aktivitäten 

DII 

Monetäre Transfers 

a) private individuelle Transf.: 
Unterhalt, Unterstützung, 
Abfindungen usw. 

b) kollektive Transfers: 
private und gesetzliche 
Versicherungsleistungen 

c) öffentliche Transfers: Sozial-
renten, Wohngeld, Ausbildungs-
beihilfen, Kindergeld, Sozial-
hilfe, Entschädigungen usw. 

1. private Realtransfers 

a) Wohnrechte, Altenteile 
b) gemeinsamer Haushalt 
c) privater Unterricht, 

Erziehung, Krankenpflege, 
Nachbarschaftshilfe 

2. öffentliche Realtransfers 

a) direkt zurechenbare: 
Sozialhilfen, Kuren, Erholung, 
Transporte, Heimunterbringung 

b) nicht direkt zurechenbare: 
öffentliche Güter (Ausbildung, 
usw.) 
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Anmerkungen zur Obersicht 3.2: 

- Weitere Erläuterungen siehe "Exkurs I" im Anhang; 

- Die Obersicht stellt eine Systematisierung der Quellen des Ein-
kommens und seines Geld- und Güterausdrucks dar, und zwar als 
ein modellhaftes "Maximalangebot"; nicht alle Positionen kehren 
in den Definitionen der Literatur wieder. Die Obersicht kann als 
Ergänzung zum Schaubild 3.1 gelesen werden, wo auf den detail-
lierten Ausweis des Distributionsbereichs zugunsten der zusammen-
hänge mit dem Allokationsbereich verzichtet wurde; 

- die übliche Aufteilung des Einkommens in das "originäre„ und das 
"derivative" läßt sich in diesem Schema eindeutig nur für das 
erstere wiederfinden (originär= allokative Herkunft); das deri-
vative würde den gesamten Bereich "Distribution II" umfassen, 
zusätzlich noch aus Distribution I die Erbschaften usw. 

- Abgrenzungskriterium zwischen den Bereichen Distribution I und 
Distribution II ist das private Vermögen: 

soweit dieses privat gehalten, genutzt oder verzehrt wird, 
ohne daß Entgelt zugeht, liegt eine nichtmarktliche Aktivität 
vor; 

soweit allerdings privates Vermögen allokativ eingesetzt wird 
und Entgelt zugeht, liegt marktliche Aktivität vor; 

- der Transferbereich ist als ein solcher aufgefaßt, der nicht auf 
Vermögen abstellt; das ist allerdings eine Interpretationssache, 
denn es läßt sich auch vertreten, Ansprüche gegen die privaten 
und gesetzlichen Versicherungen als Vermögensbestand auszuwei-
sen. 

- Legende: Zum Aufsuchen der Einkommensbestandteile wird folgende 
Spalten- und Zeilen-Bennennung verwendet: 

A 
DI 

Allokation 
Distribution I 

GE 
GO 

Geldzugang 
Güterzugang 

DII Distribution II 

~~!~~!~!= der Einkommensbegriff von I. Fisher: 

"GE: A (ab); GO: A (1, 2a), DI (1, sofernmarktlich)"; 
das bedeutet im Klartext: 

"Das Einkommen besteht aus dem Geldeinkommen der Faktorentlohnung 
sowie aus dem Gütereinkommen, und hier aus der gesamten Natural-
entlohnung, enthält jedoch nicht die capital gains; ferner umfaßt 
es - sofern marktliche Aktivitäten vorliegen - die Nutzungen des 
Sachvermögens. Transfers enthält das Fisher'sche Einkommen nicht." 

siehe die Matrix-Darstellung verschiedener Einkommensbegriffe 
im Schaubild 3.3. 
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Schaubild 3.3: Matrix-Darstellung enger und weiter 
Einkommensbegriffe 

1. Der auf den "produktiven Aktivitäten" beruhende 
Einkommensbegriff von I. Fisher 

A DI DII 

a a a 
GE b b b 

C Die Schraffur im 

GU 

1a 1a Vermögensbereich 

1b 1b bedeutet: sofern 

1c 1c produktiv eingesetzt 

2a 2a 
2b 2b 

2. Der auf dem Vermögensvergleich beruhende Ein-
kommensbegriff der Reinvermögenszugangstheorie 

A 

a 
GE b 

1a 
1b 

GU 1c 

2a 
2b 

DI 

a 
b 
C 

1a 
1b 
1c 

2a 
2b 

DII 

a 
b 
C 

1a 
1b 
1c 

2a 
2b 

sämtliche Realtransfers 
und die Nutzung des 
Humanvermögens bleiben 
ausgeschlossen 

3. Der auf der "property rights-Regel" und der 
"Geldsummenregel" beruhende Einkommensbegriff 
von H.C. Simons (ähnlich auch von R.M. Haig) 

A 

a 
GE b 

1a 
1b 

GU 1c ! 

2a 
2b 1 

DI 

a 
b 
C 

1a 
1b 
1c 

2a 
2b 

DII 

a 
b 
C 

1a 
1b 
1c 

2a 
2b 

nur was nicht meßbar 
und nicht zurechen-
bar ist, bleibt 
ausgeschlossen 

Siehe auch die weiteren Matrix-Darstellungen in der 
Ubersicht A.2 zu den unterschiedlichen Verfügungs-
bereichen der Teil-Einkommensbegriffe. 
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(1) Der "produktionswirtschaftliche" Einkommensbegriff, dessen 
Zugangsquellen allein im allokativen Bereich liegen; 

(2) der "vermögeneinschließende" Einkommensbegriff, der in seiner 
gegenüber (1) erweiterten Fassung allokative Quellen ein-
schließt, hingegen nicht mehr als Bedingung enthält, daß die 
Zugangsquellen ausschließlich produktionswirtschaftliche sein 

müßten; 

(3) der "transfereinschließende" Einkommensbegriff, der den ver-
mögenseinschließenden inkorporiert und insoweit der umfassend-

ste ist. 

Die kritische Beurteilung der Literatur wird jedoch ergeben, daß 
vermögen- und transfereinschließende Begriffe unterschiedlicher 

Breite vorgetragen werden. 

IV.Produktionswirtschaft 1 ich e Argumen-
te werden nicht nur in der alten Quellentheorie, sondern auch in 

neueren Theorien vorgetragen. 

1. Das Postulat der ausschließlich produktionswirtschaftlichen 
Herkunft des Zugangs an ökonomischen Größen ist typisch für jene 
Einkommenstheorien, die man als Q u e 1 1 e n t h eo r i e n 24 ) 
bezeichnet. Für sie gilt, was schon H.L. Biersack (1850, s. 146) 

feststellt und danach von vielen Autoren 251 - allerdings in einem 
engen Zusammenhang mit der Besteuerungsabsicht - anerkannt wurde: 
Alle jene Einkünfte sind steuerbare Einkünfte, die aus dem Einsatz 
der Produktivkräfte des einzelnen abgeleitet sind. Diese produk-
tionswirtschaftlich orientierten Einkommensbegriffe ergaben sich 
aus dem Interesse, die Quellen der ökonomischen Wertschöpfung we-
gen der Dauerhaftigkeit der Steuerquellen erhalten zu wollen. 

24) B. Fuisting 1902, s. 110: Einkommen ist die "Gesamtheit der 
Sachgüter, welche in einer bestimmten Periode ••. dem Ein-
zelnen als Erträge (! HDH) dauernder Quellen der Gütererzeu-
gung zur Bestreitung der persönlichen Bedürfnisse für sich 
und für die auf den Bezug ihres Lebensunterhaltes von ihm ge-
setzlich angewiesenen Personen .•• zur Verfügung stehen." 

25) A. Held 1872; w. Vocke 1894; w. Lexis 1906; W.G.F. Rescher 
1922; W. Lotz 1931. - Mit der prod.wirtsch. Zugangsart hängt 
die periodische Zugangsweise eng zusammen, ist aber nicht iden-
tisch, denn auch "windfall gains" sind prod.wirtschaftliche. 
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Die Quellentheorie läßt sich auch als ein Theorieansatz vom Rein-

ertrag261 der einzelnen Produktionsfaktoren formulieren (Reiner-

tragslehre), wonach nur die regelmäßigen und betriebsgewöhnlichen 

Einnahmen zum Rohertrag führen, von dem die betriebsgewöhnlichen 

und zur Erzielung der Erträge notwendigen Ausgaben abgezogen wer-

den. D. Schneider (1978b, s. 46ff.) betrachtet die Aufzählung der 

sieben Einkunftsarten des deutschen Einkommensteuerrechts als Aus-

fluß dieser Lehre. Er hebt für die Quellentheorie drei Merkmale 

hervor27 ): Das "Trennungsprinzip", wonach die Früchte vom Vermögens-

stamm getrennt zu betrachten sind und das die Periodizität der 

Früchte begründet; das "Nettoprinzip", wonach die Aufwendungen zum 

Gewinnen der Früchte nicht zu den Früchten zählen; das "Ermitt-

lungsprinzip", welches als das der Quellentheorie angemessene Ver-

fahren die Einnahmen-Ausgaben-Überschußermittlung verlangt, denn 

ein Vermögensvergleichsverfahren würde Wertminderungen und -erhö-

hungen ertragswirksam machen. 

Der auf diese Weise ermittelte Einnahmenüberschuß soll also erstens 

nur produktionswirtschaftliche Ergebnisse erfassen und zweitens 

den "Vermögens"stamm erhalten, weshalb Veräußerungsgewinne aus 

dem Vermögen nicht zu den Einnahmen, Verluste aus dem Vermögen 

nicht zu den Ausgaben gerechnet werden. Sowohl die Bestandserhal-

tung wie auch die conditio sine qua non produktionswirtschaftli-

ehe. Aktivitäten darf man als "Dominanz d e s A 1 1 o -
k a t i v e n" in dieser Lehre bezeichnen. Die Einkommensquel-

len der Quellentheorie sind definitionsgemäß "Ertrags"-Quellen, 

was abermals den allokativen Gehalt dieser Theorie unterstreicht. 28 ) 

26) Siehe die oben wiedergegebene Definition von B. Fuisting: 
"Erträge" aus ..• der Güter-"Erzeugung". 

27) Dies allerdings an einer anderen Stelle: 1981, S. 149 

28) Streng genommen sind auch die Einkunftsarten des deutschen 
Einkommensteuergesetzes Faktorertragsarten, was zumindest 
der "Summe der Einkünfte" (§ 2, Abs. 3 EStG) allokativen Ge-
halt verleiht. Da eine allgemeine Einkommensdefinition fehlt, 
muß man also im Aufbau dieser Norm die Wirksamkeit der alten 
Quellentheorie vermuten. 
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Die Quellentheorie formuliert als Einkommen nur, was meßbar ist. 

Gleichwohl werden auch meßbare Größen nicht vollständig erfaßt, 

soweit sie nämlich einerseits aperiodisch anfallen und andererseits 

aus dem Vermögenssektor fließen. Man kann sagen: Das Konzept 

der Meßbarkeit sowie die Dominanz des Allokativen geht somit zu 

Lasten der Vollständigkeit. Mit dem Hervorheben der auf die prak-

tischen Belange abgestellten Kriterien sowie mit der Auslassung 

von Teilen der Wertschöpfungsquellen erweist sich mithin die 

Quellentheorie als eine steuerliche, nicht aber als eine wirt-

schaftstheoretische Einkommenstheorie. 

2. Dennoch hat es nicht an Versuchen gefehlt, den produktions-

wirtschaftlichen Einkommensbegriff, der sich ja nicht nur auf die 

Quellentheorie zurückführen läßt, theoretisch abzuleiten. Ein 

eigentlich wirtschaftstheoretischer Gehalt des produktionswirt-

schaftlichen Einkommensbegriffs wurde durch I. Fisher (1906, 1907 

und 1930) und - darauf aufbauend - durch E. Lindahl (1933) zu 

formulieren versucht. 

a) Nach I. Fisher (1930, S. 4 ff.) sind Quellen des Einkommens 

nur die Geldeinkünfte und die Nutzleistungen von Gütern. 291 Da 

zugleich immer eine ökonomische Aktivität vorliegen muß, um von 

Einkommen sprechen zu können, scheiden für die Geldeinkünfte 

distributive Quellen wie Erbschaften und Transfer aus. Die Ein-

künfte aus Nutzleistungen, die ebenfalls aus dem allokativen Be-

reich stammen, 30) können aus demselben Grunde die nichtmarktli-

che Nutzung des Sach- und des Humanvermögens nicht enthalten. 

Aber trotz dem Erfordernis der produktionswirtschaftlichen Her-
kunft scheiden nach Fisher aus den Nutzleistungen der Kapital-

29) Fisher nennt es das "money income" (welches aber nur dann 
als solches zu bezeichnen ist, wenn es.zu nichtinvestiven 
Zwecken ausgegeben werden soll, S. 9) und "income derived 
from capital goods" (als ein "flow of services", s. 13). 
Diese Formulierung läßt den Schluß zu, daß die Einkommens-
quelle ausschließlich im allokativen Bereich liegt. 

30) Wir dürfen folgern, daß Nutzungen des privaten Sachvermögens 
(siehe Ubersicht 3.2: GU DI 1), soweit es produktionswirt-
schaftlichem Einsatz zugeführt wird, als allokative Quelle 
gilt. 
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güter die capital gains aus, da sie lediglich als Kapitalisierun-

gen des Zukunftseinkommens zu gelten haben (S. 24) . 31 ) Wir erken-

nen bei Fisher einen relativ engen Einkommensbegriff, der erstens 

auf die produktionswirtschaftliche Herkunft der Zugänge fixiert 

ist und zweitens unter diesen nur die realisierten Zugänge ent-

hält. Die Betonung der Realisierung von Kapitalwertsteigerungen 

kehrt später aus den Gründen einer korrekten kaufmännischen Ab-

rechnung wieder bei D. Schneider (1981, s. 147). Auch hier ist 

wieder das Interesse an der Kapitalerhaltung so dominant, daß nur 

realisierte Wertsteigerungen Einkommen sein können, und daß Allo-

kationselemente zur Auffüllung eines distributiven Begriffes ver-

wendet werden. 

b) Dieselbe Dominanz des A 1 1 ok a t i v e n 

stellen wir bei E. Lindahl (1933, s. 404 f.) fest. Auch er läßt 

nur die produktionswirtschaftliche Herkunft gelten (S. 405), ge-

mindert um produktionsbedingte Abzüge, wie Abschreibungen und 

Wertminderungen (S. 406); capital gains und losses bleiben aus-

geschlossen: "Income as produce is defined analogously to the 

concept of production. Net income becomes identifiable with the 

net value which the owners of the factors of production receive 

as remuneration for their contributions to the productive pro-

cess" (S. 404). 32 ) 

c) Uberraschenderweise erfährt die Uberbetonung des Allokativen 

in den Einkommensdefinitionen gerade durch einen Kritiker der 

Einkommensteuer und Befürworter der Ausgabensteuer, nämlich durch 

N. Kaldor, eine interessante, jedoch klar aus der Besteuerungsab-

sicht hervorgehende Ergänzung: In seinem Bestreben, die ökonomi-

sche Rolle des Sparens hervorzuheben, votiert er für die produk-

tionswirtschaftliche Herkunft des Einkommens und konstatiert eine 

Interessensharmonie zwischen der Feststellung einer "taxable 

31) Hier wird das Bemühen Fisher's deutlich, den Einkommensbe-
griff in Ubereinstimmung mit den Regeln des "bookkeeping" 
(S. 18) zu fassen, die eine Aktivierung nicht realisierter 
Kapitalwertsteigerungen nicht zulassen. 

32) Daß Lindahl im übrigen in seiner allokativen Betonung des 
Einkommens über Fisher hinausgeht und dem Kapital eine sol-
che Rolle zumißt, daß er Einkommen schließlich als Zins de-
finiert, soll hier nicht weiter vertieft werden; zur Kritik 
hieran siehe N. Kaldor 1955, s. 58 ff. 
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capacity", die auf der Dauerhaftigkeit der Einkommensquelle ba-

siert, einerseits, und der Definition des Einkommens andererseits, 

das nur aus dem Produktionsprozeß hervorgeht; der Produktionspro-

zeß aber ist wesentlich vorn Sparen und seiner produktionswirt-

schaftlichen Motivation abhängig (1955, s. 68 ff.). Die rein al-

lokative Interpretation des Einkommens zeigt sich schließlich in 

seiner Feststellung: "Capital and incorne are thus two different 

ways of expressing the sarne things, not two different things. " 33 ) 

Es mag an der geistigen Verwandtschaft der Befürworter der Ausga-

bensteuer liegen, daß auch D. Schneider (wie Kaldor ein Vertreter 

der Ausgabensteuer) als Einkommen nur das gelten läßt, was eine 

Person durch ihre "Unternehmungstätigkeit" "erwirtschaftet". 34 1 

3. Etwas anders verläuft eine Argumentationsrichtung, die - ähn-

lich wie die Quellentheorie - die produktionswirtschaftliche Her-

kunft des Einkommens mithilfe der makro öko n o m i -

s c h e n zusammenhänge und Begriffe zu begründen versucht. Die 

Grundvorstellung, die F. Neumark hierzu entwickelt, ist folgende: 

Wenn auch ein Interesse daran besteht, den Einkommensbegriff mög-

lichst weit zu fassen, so sind dennoch nicht alle Einnahmen Ein-

kommen, sondern nur jene, die zwei "Kriterien" einer "allgemei-

nen Einkommenstheorie" gehorchen. Gelten muß erstens, daß die 

Einkommensbezieher "an der Bildung des Sozialprodukts" teilnehmen 

und zweitens, daß eben diese Sozialproduktselemente einen "echten 

(effektiven) Zuwachs an ökonomischer Verfügungskraft des Empfän-

gers bewirken" (1961b, S. 32). Schon aus dem ersten Grunde sind 

Transfers keine Einkommensbestandteile; in dieser Hinsicht ver-

wendet Neumark das schon seit I. Fisher bekannte Argument der Ver-

meidung "irreführenden Doppelzählung" im Sozialprodukt (S. 32). 

Nicht was dem einzelnen an ökonomischen Größen zugeht, was also 

aus seiner individuellen Sicht seine ökonomische Verfügungskraft 

erhöht, soll Einkommen sein, sondern nur diejenige ökonomische 

33) Ungeachtet seines Bemühens um eine Einkommensdefinition stellt 
Kaldor dann fest (S. 70 ff.), daß Einkommen sich korrekt gar 
nicht definieren lasse; dies ist u.a. der Anlaß, eine Ausga-
bensteuer zu fordern. 

34) Aus den weiteren Ausführungen Schneiders sowie aus dem Kon-
text geht allerdings hervor, daß er nicht einen theoretischen, 
sondern einen steuerlichen Einkommensbegriff bestimmt, da er 
auf die Zwecke der Definition der Leistungsfähigkeit abstellt. 
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Größe, die ihre erweiterte Dispositionsfähigkeit für den einzel-

nen aus der makroökonomisch zu verstehenden sozialproduktserstel-

lung herleiten kann. Konsequenterweise schließt Neumark sämtli-

che Naturaleinkünfte aus dem Einkommensbegriff aus, die nicht 

über den Markt laufen (S. 36). Er läßt aber für bestimmte Unter-

suchungen auch einen "weiteren" Einkommensbegriff zu, der Natu-

ralentlohnungen und Eigenverbrauch enthält, wie auch "konventio-

nellerweise" den "Mietwert des Wohnens im Eigenheim" (S. 37). 351 

Kennzeichnend für die produktionswirtschaftlichen Einkommensbe-

griffe ist mithin zum einen ein dominierendes Interesse an allo-

kativen Problemen und eine Verwendung allokativer Begriffe, zum 

anderen die Argumentation mit makroökonomischen Größen, dies 

alles in einem Bereich des Wirtschaftens, der seiner ökonomischen 

Struktureigenschaft nach ein einzelwirtschaftlicher, der nach 

den hier auftretenden Wirkungen ein distributiver ist. So hat 
denn schon G. v. Schanz (1896) auch den Einschluß von Transfers 

in den Einkommensbegriff mit dem Hinweis gefordert, daß alle mög-

lichen Quellen die "selbständige wirtschaftliche Kraft" einer 

Person bestimmen und ihre dispositiven Mittel darstellen (S. 5). 

Es hat nicht an dem Versuch gefehlt, selbst Transfers mit dem Er-

fordernis der produktionswirtschaftlichen Tätigkeit in Uberein-

stimmung zu bringen; so will F.W. Gärtner (1898) in der Annahme 

einer Erbschaft schon eine ökonomische Tätigkeit sehen. Tatsäch-

lich greift auch H.C. Simons diesen Gedanken auf und verlangt 

den Einschluß von Erbschaften und Schenkungen in den Einkommens-

begriff, da sich nie prüfen lasse, inwieweit ihnen eine Art von 
Gegenleistung zugrundeliegt (1938, S. 56 f.). Aber er stellt 

grundsätzlich in Frage, ob sich überhaupt je eine scharfe Trenn-

linie zwischen ökonomischer und nichtökonomischer Tätigkeit zie-
hen lasse (S. 51 f.). Als wesentlicher Einwand gegen den produk-

tionswirtschaftlichen Einkommensbegriff und gegen quellentheore-

tische Interpretationen läßt sich jedoch aus seinen Darlegungen 

entnehmen, daß mit hier unangebrachten makroökonomischen Volks-

einkommensbegriffen und der Vorstellung einer gesamtwirtschaft-

lichen Wertschöpfung gearbeitet wird (S. 47 ff.). Demgegenüber 
ist das persönliche Einkommen nach dem auf die Einzelperson ab-

35) Weitere Uberlegungen, etwa der Ausschluß der Betriebsausga-
ben und Werbungskosten, unternehmerischer windfall gains and 
losses lassen erkennen, daß Neumark den Einkommensbegriff 
auch mit allokativen Begriffen diskutiert wissen will, s. 33, 
45 f. 
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gestellten Zugangsprinzip zu beurteilen; es hat - in den Worten 

von Simons - zu tun mit "possessions and exercise of rights", 

nicht mit "production and predation" (S. 48). 36 ) Für die Zwecke 

der personalen Einkommensdefinition eignen sich makroökonomische 

Begriffe nicht (W. Albers 1979a, S. 197 f.; s, auch§ 8 II)• 

V. Die vermögen eins c h 1 i e ß enden Einkommens-

definitionen können nun keineswegs für sich in Anspruch nehmen, 

die Präponderanz allokativen Denkens im distributiven Bereich 

überwunden zu haben. Es zeigt sich, daß sie heterogen sind inso-

fern, als sie erstens nicht ausnahmslos auf die Verbindung zur 

produktionswirtschaftlichen Aktivität verzichten, als sie zwei-

tens teilweise auch im Denken der Kapitalerhaltung wurzeln. 

1. Auf den letzten Punkt ist zuerst einzugehen: Die auf F.B.W. 

v. Hermann 37 > fußende Schanz'sche Reinvermögenszugangstheorie 

löst sich - im Gegensatz zur Quellentheorie - völlig von der 

produktionswirtschaftlichen Tätigkeit als einem einkommensquali-

fizierenden Merkmal und zählt jeglichen Zugang an ökonomischen 

Größen, sogar Transfereinkünfte, aber insbesondere das Vermögens-

mehr (= gegenständlicher Vermögensanfall und Zufallsgewinne) 

zum Einkommen: 38 ) aber sie tut dies - wie die Quellentheorie 

auch - nur insoweit, wie die Zugänge über den Erhalt des zu Be-

ginn des Vermögensvergleichs bestehenden Kapitalstocks hinaus-

gehen. Das bedeutet: Die Reinvermögenszugangstheorie, die stets 

als die breitest mögliche Einkommensdefinition angesehen wird, 

ist es dennoch nicht, da sie die allokativen Ertragsverwendungs-

elemente der Kapitalerhaltung aus der Basis ausgrenzt. 

36) Das bezieht sich auf Theoretiker, die das Einkommen produkti-
onswirtschaftlich interpretieren und in der Nichtberücksichti-
gung der für die Produktion notwend.!.gen Kapitalerhaltung eine 
Plünderung ("predation") erblicken. 

37) 1832, S. 297: bereits v. Hermann formuliert, daß Einkommen 
die Erhaltung des Vermögensstamms voraussetzt. 

38) G. v. Schanz 1896, S. 24: "Wir rechnen also zum Einkommen 
alle Reinerträge und Nutzungen, geldwerte Leistungen Drit-
ter, alle Geschenke, Erbschaften, Legate, Lotteriegewinne, 
Versicherungskapitalien, Versicherungsrenten, Konjunktur-
gewinne jeglicher Art, wir rechnen ab alle Schuldzinsen und 
Vermögensverluste." Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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schließlich - was die Nähe des vermögensbezogenen Einkommensbe-

griffes zur produktionswirtschaftlichen Tätigkeit betrifft - ist 

außer auf Musgrave/Musgrave auch auf F. Neumark zu verweisen; 

er hält den Einkommensbegriff der Reinvermögenszugangstheorie 

dem der Quellentheorie für überlegen, möchte jedoch nicht auf 

einen strengen Bezug der Einkommensentstehung zur Produktion von 

Gütern verzichten, wie oben im einzelnen ausgeführt wurde (1961b, 

s. 32 u. 30). Konsequenterweise müssen dann Vermögenszugänge aus 

Erbschaften und Schenkungen, da sie vom Erben nicht produktions-

wirtschaftlich erworben wurden, aus dem Einkommensbegriff aus-

scheiden (so auch Neumark 1947, s. 44 f.; vgl. hierzu auch Uber-

sicht 3.2 oben, Spalte DI). Realisierte Vermögenswertzuwächse 

sind daraufhin zu unterscheiden, ob sie zufällig entstanden sind 

oder der Bildung des Volkseinkommens entstammen; nur letztere 

sind nach Neumark Einkommen (1947, S. 45). Dieselben Uberlegun-

gen sind für die Nutzungen des Sachvermögens anzustellen; der 

entscheidende Punkt liegt hier bei den nicht realisierten Vermö-

genswertsteigerungen. Die Tatsache, daß Neumark diese generell 

aus dem Einkommensbegriff ausschließt (1947, s. 44), wenn sie 

auch produktionswirtschaftliche entstanden sein sollten, 391 ist 

uns Anlaß, das Problem des Einschlusses solcher "capital gains" 

grundsätzlicher zu betrachten 40 ) und die Frage des "imputierten" 

(zugerechneten) Einkommens gleich anzuschließen. 

2. a) Vorauszuschicken ist, daß die "ca pi t a 1 g a ins" 

im Zusammenhang mit dem Einkommen nur problematisch wer4en können, 

wenn man einen Einkommensbegriff formuliert, der als Zugänge 

nicht nur produktionswirtschaftliche, sondern auch vermögensbe-

zogene umfaßt; denn nur dieser kann Wertzuwächse definitorisch 

in sich aufnehmen. vorauszuschicken ist ferner, daß im strengen 

39) Diesmal liegt der Ausschluß nicht in der produktionswirt-
schaftlichen Tätigkeit begründet, sondern darin, daß hier 
eine effektive Erhöhung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht 
fehle. 

40) Es wird sich zeigen, daß die von M. Lion (1928, s. 287 f.) 
getroffene Unterscheidung in die Reinvermögens - zuwachs -
Theorie (der Lehre vom nichtrealisierten Vermögensmehr) und 
die Reinvermögens - Zugangs - Theorie (der Schanz'schen 
Lehre vom realisierten Vermögensmehr) sowie schließlich auch 
das von ihm formulierte "Imparitätsprinzip" von klassifika-
torischem Nutzen ist. 
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Wortsinn eine Unterscheidung zwischen Kapital- und Vermögenswert-

zuwächsen zu treffen isti denn nur soweit ausdrücklich klarge-

stellt wird, unter capital gains den distributiven Begriff des 

Vermögenswertzuwachses verstehen zu wollen, gehört dieses Thema 

überhaupt in den Einkommenszusammenhang. Gewöhnlich aber fehlt 

es an dieser ausdrücklichen Unterscheidung, und "capital gains" 

steht für das allgemeine Problem der Vermögenswertzuwächse. vor-

auszuschicken ist schließlich, daß die capital gains zum Problem 

erst dadurch werden, daß man zwischen geldlichen und güterlichen 

Zugängen unterscheidet und damit die r e a 1 i sie r t e n 

von den nicht r e a 1 i sie r t e n Wertsteigerungen 

trennt. 411 Nur wer sich entscheidet, die durch Wertzuwachs des 

Kapitals und anderswie entstandenen Unternehmensreserven als Ein-

kommen zu bezeichnen,42) hat sich damit auseinanderzusetzen, wem 

und wie es zuzurechnen isti für denjenigen aber, der die Unter-

nehmensreserven als eine allokative Größe erkennt, entsteht ein 

Einkommensproblem in Verbindung mit den capital gains nicht. 

41) Siehe Ubersicht 3.2: GE DI c im Gegensatz zu GU DI 1c: Während 
realisierte Wertzuwächse (sie sind ja identisch mit "Veräuße-
rungserlösen") fraglos zum Einkommen gerechnet werden. - es 
sei denn, man differenzierte nach der produktionswirtschaft-
lichen Auffassung zwischen dem Wertzuwachs durch ökonomische 
Tätigkeit und jenem durch Glück, Zufall und Nichtstun und 
bezeichnete nur das erstere als Einkommen - , entsteht das 
Problem erst bei den nichtrealisierten Wertzuwächsen. Das 
ausschließlich im allokativen Denken wurzelnde Imparitäts-
prinzip, das aus Gründen des Gläubigerschutzes und der kauf-
männischen Risikopolitik in Bewertung und Bilanzierung die 
nichtrealisierten Verluste und Wertminderungen immer, die 
nichtrealisierte Gewinne und Wertsteigerungen dagegen nie-
mals in den Unternehmensertrag hineinrechnet, wird steuer-
rechtlich als allgemein geltendes Einkommens-Definitions-
Prinzip postuliert; der Fehler, seine allokative Funktion 
auch für den distributiven Bereich zur Geltung zu bringen, 
wird leider stets wiederholt und nie als ein solcher er-
kannt. 

42) Wenn R. Goode (1964, S. 189) feststellt, daß es in einer mo-
dernen Wirtschaft unmöglich sei, zwischen ca pi t a 1 
gains und anderen Einkommen aus proper t y (Hervorhe-
bung HDH; property = Besitz bzw. Vermögen) eine klare Unter-
scheidung zu treffen, so mag das auf die realen Verhältnisse 
zutreffen, so mag das ferner auch für die steuerliche Behand-
lung dieser Realität von Bedeutung sein, für die analyti-
sche Unterscheidung hingegen zwischen dem allokativen Kapital-
bereich und dem distributiven Vermögensbereich und damit für 
die systematische Einordnung der c.g. kann das nicht aus-
schlaggebend sein. 
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Außerdem ist die Einkommenseigenschaft strikt zu trennen von 

der steuerlichen Behandlung der capital gains; wenn sie auch 

gewöhnlich aperiodisch anfallen (sie ähneln in vielem den "wind-

fall gains") und dann von einer progressiven Steuer erfaßt wer-

den, so kann das Interesse, eine solche überproportionale Bela-

stung vermeiden zu wollen, niemals der Grund dafür sein, die 

Einkommensqualität zu verneinen. Die Steuervermeidungs- oder 

-entlastungsstrategie ist nämlich ein Folgeproblem, kein Defi-

nitionsproblem. 

Auf der Basis dieser Klarstellungen läßt sich angesichts der Mei-

nungsvielfalt in der Literatur zunächst eine Gemeinsamkeit er-

kennen, die im Gebrauch des "C a p i t a 1 gains" - Begriffes 

als Ein kommen s - Beqriff liegt. Wir schließen uns - wenn 

auch widerstrebend - diesen Usancen an und verstehen unter 

capital gains (fürderhin c.g.) ganz allgemein "Vermögenswertzu-

wächse1143l. Den Terminus c.g. vermeiden wir dann, wenn die Gefahr 

der Unklarheit auftaucht.44) Wir verstehen unter Vermögenswertzu-

wächsen "Erhöhungen des Wertes von Vermögensteilen", "soweit sie 

die Aufwendungen des steuerpflichtigen nach dem Erwerb überstei-

gen" (N. Andel 1979a, S. 346). Dabei liegt weder ein Zufluß von 

Einnahmen noch das Fälligwerden einer Forderung vor (W. Albers 

1 97 9a, S. 1 97) . 

b) Die Unterschiede, die hinsichtlich der Einkommensqualität der 

c.g. in der Literatur nachzuweisen sind, lassen sich anhand des 

Erfordernisses einer produktionswirtschaftlichen Tätigkeit, an-

hand der Verfügungsmacht und auch der Zugangsregel markieren. 

Zwei grundsätzlich verschiedene Postitionen werden eingenommen: 45 ) 

43) Siehe F. Neumarks Ubersetzung des c.g.-Begriffs als "Zuwachs-
gewinneinkommen" (1947, S. 44); siehe ferner seine Klassifi-
kation der c.g. als einen Teil der "Vermögenserträgnisse" 
bzw. der "fundierten Einkünfte", 1970, S. 197. 

44) Die Gefahr, die allokativen Merkmale der c.g. mit den distri-
butiven der Vermögenswertzuwächse in einen Topf zu werfen, 
entsteht z.B. dadurch, daß Musgrave/Musgrave c.g. definieren 
als "gains which result from the sale of assets other than 
those held in ordinary conduct of business", 1980, S. 349; 
diese Abgrenzung der c.g. von den "operating profits" gilt 
aber ausschließlich für den betrieblichen Ertragsbereich, er-
faßt nicht die Vorgänge im privaten, im Einkommensbereich. 

45) Wir erwähnen nur am Rande die frühere Auffassung von F. Neu-
mark (1947, S. 44 ff. und 1961b, s. 42 f.), da sie immerhin 

(Forts. siehe folgende Seite) 
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Zunächst die rückhaltlose Ablehnung der c.g. als Einkommen durch 

die Quellentheoretiker und durch I. Fisher; dies aufgrund des Er-

fordernisses, Einkommen solle aus produktionswirtschaftlicher Tä-

tigkeit hervorgehen. Die Auffassung ist konsequent, weil kein 

vermögenseinschließender Einkommensbegriff verwendet wird und 

es den c.g. an der periodischen Wiederkehr aus ständig fließenden 

Quellen gebricht. 

c) Die Gegenposition betrachtet c.g., insbesondere auch nicht-

realisierte, eindeutig als Einkommen; sie wurde schon früh von 

G. v. Schanz, R.M. Haig und H.C. Simons eingenommen. Bei Schanz 

ergibt sich das klar aus dem Konzept des Vermögenszugangs; die 

anderen Autoren benutzen zur Begründung der Einkommenseigenschaft 

neben der Zugangsregel das Institut der Verfügungsmacht. In leb-

hafter Auseinandersetzung mit den Quellentheoretikern und I. 

Fisher entwickelt Simons, aufbauend auf der Schanz'schen Theorie 

und auf der Haig'schen Einkommenskonzeption,den modernen "Accre-

tion Approach", der nahezu von allen Theoretikern heute übernom-

men ist. Einkommen hat nach Simons (1938, s. 49 f.) mit Rech -

t e n zu tun; die Feststellung des Einkommens beruht auf dem 

Wert der "porperty rights", über die eine Person verfügt. 4 b) Die 

conditio sine qua non des Einkommens ist "gain" i.S. v. Zunahme 

bzw. Zugänge47 ) einschließlich der "wind fall gains or losses". 

Forts. Fn. 45: 
geeignet ist, die Bedeutung der zweiten unten wiedergebenen 
Position zu unterstreichen, als er die Einkommenseigenschaft 
der nicht realisierten Wertzuwächse ablehnte, weil sie eine 
nur potentielle Verfügungsmacht darstellen würden und weil 
zufällig-einmalige Wertzuwächse oftmals nicht das Ergebnis 
einer Beteiligung an der Bildung des Sozialprodukts seien. 
Unter dem Eindruck der von Neumark weitgehend als zutreffend 
anerkannten Kritik an dieser Auffassung (W. Albers 1957, S. 
78 f.) hat er später (1970, s. 136) seine Meinung revidiert 
und die c.g. als "prinzipiell ordentliche Einkommenselemente" 
akzeptiert. Es sei aber darauf hingewiesen, daß gerade in der 
amerikanischen betriebswirtschaftlichen Literatur der Gedanke, 
daß zufällig-einmalige Einkünfte nicht dem vorhersehbar-plane-
rischen Verhalten des Kaufmanns und Planers entsprächen, so 
stark ist, daß windfall gains keinesfalls in den Betriebser-
trag aufzunehmen seien, siehe S.H. Frankel 1969, S. 101 f.; 
siehe D. Solomons 1969, s. 109 f. 

46) s. 49: " ... the personal income has to do with rights ••. 
Its calculation implies estimate ... of the amount by which 
~he value of ~ person's store of property rights would have 
1.ncreased •.. 

47) gain to someone, measured according to objective market 
standards. 
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Der Zugang an ökonomischen Größen ist zugleich ein "accretion" 

an Verfügungsmacht (R. Goode 1977, S. 11), 48 ) bzw. in den Worten 

von Musgrave/Musgrave (1980, s. 351) ein "accretion to wealth", 

der schon unter dem Gerechtigkeitsaspekt Einkommen sein muß (so 

auch Musgrave 1981, s. 35), gleich, ob es sich um realisierten 

oder nichtrealisierten Vermögenswertzuwachs handelt. "Die Begrif-

fe 'realisiert' und 'nichtrealisiert' beinhalten eine Unterschei-

dung, die nur auf äußerlichen formalen Kriterien und Buchführungs-

regeln beruhen. Sie sollten deshalb für den Einkommensbegriff kei-

ne Rolle spielen" (W. Albers 1957, S. 79). 

Die Zugangsregel macht es notwendig, vom engen Konzept eines "cash 

income", das mit den realisierten Vermögenswerten verbunden ist, 

abzugehen. Zugang an ökonomischen Größen ist eine erhöhte Dispo-

sitionsfähigkeit, und nichtrealisierte Wertzuwächse stellen in je-

dem Falle eine "erhöhte Dispositionsfähigkeit" dar.491 Es ist die 

freie Entscheidung des Investors, Wertzuwächse in nichtrealisier-

ter Form zu halten (Musgrave/Musgrave 1980, s. 351) ; 501 objektiv 

mögliche Realisierung unterstellt, bedarf es nur der Bereitwillig-

keit zur Realisierung (A. Oberhauser 1980, S. 669) . 511 Somit sind 

die nichtrealisierten c.g. mithilfe der Zugangsregel verläßlich 

als Einkommensbestandteil zu definieren. Ob und wie sie zu be-

48) Er lehnt sich dabei an das Konzept von R.M. Haig (1921) an 
und macht zugleich deutlich, daß das Argument der "Doppelzäh-
lung" der c.g., das Fisher anführt, nicht trägt. Auch c.g. 
sind aus der Sicht der Person immer Zugänge, für jede Person 
jeweils neue Zugänge an Verfügungsmacht, auch wenn diese Zu-
gänge vorher schon anderen Personen zugegangen waren. 

49) O. Ebnet 1978, S. 57 f. - N. Andel 1979a, S. 348 f. 

50) S. 346: "Wether or not a realization occurs is a matter of 
portfolio choice for the investor and should not affect in-
come as measured for purposes of taxation." 
"As measured": Es entsteht dabei ein Meßproblem. Aber das ist 
eine andere Frage. Soweit der Wert der "Nichtrealisierung" 
weder am Markt festgestellt noch geschätzt werden kann, ver-
ursacht die personale Zuordnung Probleme, auch der Besteuerung. 

51) Ob allerdings in der Realität in jedem Einzelfall, wie A. 
Oberhauser vermutet (1980, S. 667), für alle Wertveränderungen 
ein Marktpreis festzustellen sein wird, kann bezweifelt wer-
den angesichts der verschiedenen Ursachen für diese Wertzu-
wächse; gerade staatliche Bodenaufschlußmaßnahmen, die neben 
der Knappheit, dem technischen Fortschritt und der Ertrags-
steigerung die Wertzuwächse hervorrufen können, müssen nicht 
unbedingt zu neuen Bewertungen am Markt führen. lwer liegt 
überhaupt eine Wertsteigerung vor, wenn niemand sie feststellen 
kann? 
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steuern sind, ist keine Frage der Einkommensdefinition im wirt-

schaftstheoretischen Sinne. 

3. Imputier u n g bedeutet die personale Zurechnung 

nichtgeldlicher ökonomischer Größen, die man als Einkommensele-
ment betrachtet (Zurechnungseinkommen = imputed income). 52 ) Die 

Imputierung soll nach wirtschaftstheoretischem und steuerlichem 

Anspruch die Totalerfassung des Einkommens gewährleisten. 

a) Einer Würdigung der literarischen Auffassung vom Inhalt des 

Zurechnungseinkommens ist begriff 1 ich vorauszuschicken, 

daß Imputierungen "ökonomische" Größen sind und daß somit jeglicher 

Rückgriff auf psychische Erlebnisvorgänge (Bedürfnisbefriedigung, 

satisfactions), die mit ihnen verbunden werden können, unnötig 

und verwirrend ist. Ferner: Imputiert werden nur g Ute r 1 i -

c h e Zugänge, deren Zurechnung es aber erfordert, daß sie in 

Geld ausgedrückt, also objektiviert werden können. 

Ein fataler Irrtum wäre es, Imputierungen - und hier insbesonde-

re die Nutzen aus Vermögen - mit Einkommensverwendung gleichzu-

setzen. Imputiert wird der Zugang an fiktivem Einkommen aus 

jenem Vermögensbestand, dessen Bilden - etwa aus Einkommensverwen-

dung, aber auch aus Erbschaftsanfall - in Vorperioden stattfand 
(z.B. die selbstgenutzte Wohnung im eigenen Haus oder die Nutzung 
langlebiger Konsumgüter). 

Zunächst ist zu erkennen, daß die imputierten Einkommenselemente 

sowohl betrieblichen als auch privaten Quellen entstammen; soweit 

letztere in Rede stehen, können grundsätzlich sowohl die Nutzungen 

des (Sach- und Human-) Vermögens als auch die Realtransfers in 

Betracht kommen (Ubersicht 3.2: GU DI und DII), doch haben in der 

52) "Imputed income" ist nach der Definition von D.B. Marsh (1943, 
s. 514) "noncash income or income in kind", which "arises 
outside the ordinary processes of the market". 
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literarischen Diskussion die Vermögensnutzungen stets im Vor-

dergrund des Imputierungsproblems gestanden. Wenn also als die 

markanten Beispiele imputierter Einkommen einerseits der Selbst-

verbrauch, andererseits die Vermögensnutzungen genannt werden, 

so ist daran zweierlei bemerkenswert: Erstens der Ausschluß der 

Realtransfers; zweitens die Anerkennung einer grundsätzlichen 

Trennung in allokative und distributive Quellen, da der Selbst-

verbrauch an Gütern und Diensten als ein naturaler Zugang aus 

dem betrieblichen Bereich (Obersicht 3.2: GO A 1), die Vermögens-

nutzung hingegen als ein Zugang aus dem privaten Bereich (Ober-

sicht 3.2: GO DI 1 u. 2) anzusehen ist. 

So unterscheiden sich die Natural-Zugänge aus dem allokativen Be-

reich vorderhand danach, ob sie sachliche bzw. personale Entloh-

nungen (Schema 3.2: GO A 1.a u.b) oder sachliche bzw. personale 

Entnahmen (Schema 3.2: GO A 1. c u. d) sind. Bekannte Imputierun-

gen sind die Sachentnahmen, also der Eigenverbrauch in der Land-

wirtschaft und im Einzelhandel; weniger bekannt ist der nicht sel-

tene Fall der "Entnahmen" von personalen Diensten aus dem Betrieb 

zu persönlichen Zwecken, obwohl er einen nicht geringen Einkom-

mensbestandteil ausmachen kann (Inanspruchnahme von Planungs-, 

Bau- und gärtnerischen Leistungen des Betriebspersonals für die 

privaten Zwecke der Geschäftsleitung). Ähnlich liegen die Verhält-

nisse in der Entlohnung; über der rein sachlichen geraten die 

nicht minder bedeutsamen personalen Zugangsarten wie betriebliche 

Ausbildungs- und Gesundheitsdienste in Vergessenheit. Mögen sie 

auch den Beschäftigten des Unternehmens in gleichem Maße zukommen, 

so sind doch zwischenbetrieblich Unterschiede in der Entlohnung 

festzustellen. 

Die nichtmarktlichen Nutzleistungen des Vermögens unterteilen 

sich in solche des Sach- und solche des Human-Vermögens. Soweit 

die Sachvermögensnutzung in Rede steht, ist zunächst der güter-

wirtschaftliche Vorgang des Wertzuwachses (capital gains; siehe 

Obersicht 3.2: GO DI 1c) hier auszuscheiden, denn es geht um die 

Nutzung des Vermögens, nicht um den Wertzugang. Ferner ist zu 

unterscheiden, ob das selbst akkumulierte und das durch Erbschaf-

ten oder Schenkungen erworbene Vermögen (Obersicht 3.2: GO DI 1. a 
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u. b) aus kurzlebigem Gebrauchs- (bzw. Konsum-) oder langlebigem 

Versorgungs-Vermögen besteht. Während letzteres vorwiegend in 

Form von selbstbewohntem Haus- und Wohnungsvermögen genutzt wird 

und hinsichtlich der Auswahl und Abgrenzung keine Schwierigkei-

ten auftreten, ist eine gewisse Willkür (F. Neumark 1947, S. 44) 

bei der Zurechnung von Nutzungen aus Konsumvermögen nicht auszu-

schließen. 531 

Schließlich die Zeiten für häusliche Dienste, Muße und Erholung: 

In der Literatur werden sie als "reale" Einkommenselemente disku-

tiert, ohne die Herkunft dieses Zugangs zu thematisieren. Sie 

werden nicht als Nutzungen des Human-Vermögens ausgewiesen: es 

bleibt aber kein anderer Weg als dieser (Obersicht 3.2: GO DI 2), 

da diese Zeiten weder allokativ eingesetzt (es wären dann keine 

freien und häuslichen Zeiten mehr, sondern Arbeitszeiten) noch 

geldlich bzw. güterlich entlohnt werden. Vielmehr handelt es 

sich bei diesen Zugängen um eine private, distributive Zugangs-

quelle güterlicher Art aus Vermögensnutzung54). 

b) Der Vergleich der Argumente für oder gegen den Einschluß des 

imputed income in den wirtschaftstheoretischen Einkommensbegriff 

ergibt zunächst, daß ein völliger Ausschluß jeglicher Imputie-

rung nicht vertreten wirct:55) ein rein geldlicher Einkommensbe-

griff wird angesichts der Verfügungsmacht oder auch der psychi-

schen Größen, die mit Gütereinkommenselementen verbunden sind, 

als zu eng empfunden. Da ferner eine allokativ-distributive Ein-

53) Die Frage ist nämlich, wann ein Gebrauchsvermögensgegenstand 
konsumtiver Aufwand und wann er Vermögen ist, dessen Nutzung 
nur zeitanteilig als Einkommenselement zuzurechnen ist. Auch 
die Abgrenzung der Dauerhaftigkeit durch enumerative Aufzäh-
lung, die D.B. Marsh findet (1943, S. 521), bleibt willkür-
lich: Automobile, Möbel, elektrische Geräte u.ä. 

54) Soweit aber ihre Einkommensqualität bejaht wird, stehen die 
Befürworter erstens vor dem Problem der Meßbarkeit, und zwei-
tens vor dem Problem, die Umwandlung privater Zeit in alloka-
tive Faktorzeit normativ festlegen zu müssen, um Beziehungen 
zum Monetären und zur Bewertung der fiktiven Entlohnung her-
stellen zu können. Näheres zum Normativen im 3. Teil unter 
den "Possibilitätskonzepten" der Besteuerung nach der Lei-
stungsfähigkeit. 

55) Dies gilt nicht für die steuerlichen Oberlegungen, siehe 
unten. 
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ordnung und vollständige Katalogisierung aller Imputierungsquel-

len nicht vorgenommen wird, werden mitunter die Entnahmeformen 

zum Paradigma der naturalen Zugänge gemacht. Soweit nun aber die 

Vermögensnutzungen in Rede stehen, sind hier die Auffassungen 

äußerst heterogen, sowohl hinsichtlich der Sachvermögensnutzung 

mit der üblichen Einteilung in die Nutzung des Wohnungsvermögens 

und des Gebrauchsvermögens als auch hinsichtlich der Humanvermö-

gensnutzung mit häuslichen Diensten und Freizeit. Auffassungsun-

terschiede hängen hier mit dem zugrundeliegenden Begriffskonzept 

zusammen und führen im wesentlichen zu zwei Möglichkeiten der 

Aufnahme von imputierten Einkommenselementen in den Einkommensbe-

griff: erstens die völlige, zweitens die nur teilweise Einschlie-

ßung. 

c) So begründen beispielsweise D.B. Marsh (1943, s. 514 f.) und 

H. Haller (1971 , s. 42 f.) die lückenlose Einschließung a 1 1 er 

güterwirtschaftlichen Zugänge, wie sie auch aus den dauerhaften 

Gebrauchsgegenständen (Marsh) und den häuslichen Diensten und der 

Freizeit (Haller) hervorgehen, mit psychologischen Argumenten: 

Generalnenner für alle Einkommenselemente sind die "satisfactions" 

(Marsh) bzw. die "Bedürfnisbefriedigung" (Haller), die ihnen an-

haften. Damit qualifizieren sie den Generalnenner als nichtmarkt-

lich und haben sich mit dem Problem der Meßbarkeit solcher meta-

ökonomischen Größen auseinanderzusetzen. Demgegenüber benutzen 

Musgrave/Musgrave (1980, s. 346) für die Begründung eines völligen 

Einschlusses das theoretische "accretion"-Konzept: Aus der Defi-

nition des Zugangs (accretion) als "Nettowertzuwachs plus Konsum" 

(dies _entspricht insoweit dem Konzept des Reinvermögenszugangs) 

ergebe sich selbst der Einschluß der häuslichen Dienste und der 

Freizeit als eine "pure logic of accretion" (S. 347) . 561 

d) Nach dem Reinvermögenszugangskonzept gehen auch R.M. Haig (1921, 

s. 7) und H.C. Simons vor (1938, s. 50), doch führt ihre Forderung, 

daß sich alles Einkommen letztlich in Geld ausdrücken muß, 571 zu 

56) Wobei sie allerdings nicht versäumen zu bemerken, daß mit Rück-
sicht auf Besteuerungskonzepte andere Positionen vertreten 
werden können. 

57) Nach Haig ist das Einkommen der "m o n e y v a 1 u e of the 
net accretion to one's economic power between two points of 
time"i nach Simons' Definition (S. 50) ist das persönliche 
Einkommen die "a 1 g e b r a i c s u m of (1) the m a r -

(Forts. siehe folgende Seite) 
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einer Einschränkung in der völligen güterwirtschaftlichen Inter-

pretation des Einkommens: Das güterwirtschaftliche Denken verwir-

re, da für die Definition des Einkommens ein Generalnenner zu for-

mulieren ist, der alle Bestandteile gleichnamig machen könne 

(Simons, s. 51). Die conditio sine qua non des Einkommens, der 

Zuwachs ( "gain") , müsse sich m e s s e n lassen "according to 

objective market standards" (Simons). 

So ist es auch die Meßbarkeit, die F. Neumark (1947, s. 43 und 

1961b, s. 40) zur Begründung anführt, daß nicht sämtliche impu-

tierbaren Einkommenselemente in den Einkommensbegriff einzuschlie-

ßen sind. Das Erfordernis der Meßbarkeit und auch das der ökono-

mischen und rn a r kt 1 ich e n Aktivität verhindern die An-

erkennung des psychischen Generalnenners der satisfactions und 

Bedürfnisbefriedigung. Die genannten Erfordernisse würden z.B. 

nicht von sämtlichen Dienstleistungen und auch nicht von Nutzun-

gen dauerhafter Gebrauchsgüter (wie des Mobiliars usw.) erfüllt. 

Die Zurechnung des Gebrauchsnutzens aus dauerhaften Konsumgütern 

sei jedoch nicht zu realisieren und zudem in der Auswahlwillkür-
lich. SS) 

e) Uns scheint, daß mit dem Haig-Simons-Konzept der theoretisch 

korrekte Ansatz gefunden wurde, der mit der Zugangsregelverein-

bar ist; die Beschränkung auf rnarktliche Zugangsquellen ist zu 
eng; wohingegen die Meßbarkeit notwendige Bedingung ist. Doch ähn-

lich wie bei den capital gains zeigt sich auch hier, daß die Fra-

ge einer theoretischen Fundierung des Zugangs, soll sie zu einem 

haltbaren wirtschaftstheoretischen Einkommensbegriff führen, von 

sämtlichen steuerlichen und -politischen Aspekten freizuhalten ist. 

Forts. Fn. 57: 
k et v a 1 u e of rights exercised in consumption and 
(2) the change in the v a 1 u e of the store of property 
rights between the beginning and the end of the period in 
question." Hervorhebungen HDH. 

58) Wenn Neumark für die zuzurechnenden Nutzen aus Dienstleistun-
gen (1947, s. 43) das Erfordernis formuliert, sie seien nur 
insoweit Einkommen, wie "für sie infolge rnarktrnäßiger Ver-
wertung effektive Entgelte gezahlt werden", so kann das nur 
im Sinne eines Vergleichs gemeint sein; denn wenn für Dienst-
leistungen der gemeinten Art (des Selbstrasierens, der Eigen-
gärtnerei, der Freizeit) tatsächlich Entgelte gezahlt wer-
den, bedarf es keiner Imputierung. 
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VI. Transferei n schließender Einkanmens-

begriff bedeutet nicht zwingend Totaleinkommensbegriff, da auch 

der ihm vorangehende vermögenseinschließende Einkommensbegriff -

wie dargestellt - unterschiedlich weit gefaßt werden kann, je 

nachdem, ob man capital gains und die verschiedenen Imputierungs-

tatbestände einbegreift oder nicht. Wie erinnerlich, zeigt ja be-

reits das dem Totaleinkommen zugrunde liegende Reinvermögenszu-

gangskonzept verschieden weite Ausprägungen: ~ach Schanz enthält 

es zwar Transfers, nicht jedoch zur Kapitalerhaltung verwendete 

Beträge; nach Haig/Simons werden gerade letztere sowie auch 

Transfers in den Zugang einbezogen; nach Musgrave/Musgrave sollen 

nun aber die Transfers wiederum nicht im Einkommensbegriff ent-

halten sein, hingegen Human-Vermögens-Nutzungen doch, die wie-
derum bei Simons wegen des nicht gewährleisteten Geldausdrucks 

ausgeschlossen bleiben. 

1. Den transfereinschließenden Einkommensbegriff zeichnet aus, 

daß er die produktionswirtschaftlichen und vermögensgebundenen Zu-

gangsquellen (Ubersicht 3.2: A + DI + DII) einschließt, ohne je-

doch deren teilweise nicht haltbare "theoretische" Rechtfertigung 

zu übernehmen. Seine Charakterisierung liegt in folgendem: Erstens 

in der völligen Abkehr von der "Dominanz des Allokativen", denn we-

der sind die produktionswirtschaftlichen Quellen für ihn allein 

maßgebend noch schließlich auch die "Zwänge" zur Kapitalerhaltung; 

zweitens in der Ubernahme des Reinvermögenszugangskonzeptes, was 

das Interesse an der Totalerfassung des Einkommens offenbart; und 

drittens vermeidet er den Rückgriff auf psychische Größen und Nut-
zenvorstellungen angesichts der unbestrittenen Einsicht, daß sie 

(vorerst?) nicht meßbar sind. 

Dennoch sind auch transfereinschließende Einkommensbegriffe unter-
schiedlich weit denkbar, wenn sie einerseits nur die monetären 

Transfers einbegreifen (Ubers. 3.2: GE DII 1 u. 2a) 59 >, anderer-

seits zusätzlich die güterlichen und realen, und nur ausnahmswei-
se die öffentlichen Güter. 

59) ES kann die eindeutige, aber nicht überraschende Feststellung 
getroffen werden, daß in erster Linie solche Autoren die 
Transfereinschließung in den Einkommensbegriff diskutieren 
die die steuerlichen Probleme dieses Vorgehens untersuchen; 
es kann nicht ausgeschlossen werden, daß ihr Urteil über die 
steuerlichen Wirkungen und die steuersystematischen Bezüge 
dieser erweiterten Bemessungsgrundlage die Einkommensqualität 
von Transfers mitbeeinflußt. 
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Dabei herrscht über die Einkommensqualität der Transfers - zu-

mindest der monetären - Einigkeit, denn sie sind neben den Steuern 

die Komponenten der umverteilung von Ein kommen (G. Krau-

se-Junk 1981, s. 269; W. Albers 1977c, s. 863). Daß Transfers oft-

mals die einzige Einkunftsart sind, über die eine Person verfügt, 

daß Transfers zum Ausgleich des Einkommensausfalls oder zur Auf-

füllung des nicht ausreichenden Leistungseinkommens (W. Albers 

1977c, S. 895) gewährt werden, daß sie - soweit nicht qualitative 

Merkmale wie Arbeitslosigkeit oder Invalidität eine Rolle spie-

len - eine direkte "Einkommensabhängigkeit" (W. Albers 1977c, 

S. 881 f.) aufweisen und daß sie schließlich auch dynamisiert 
werden, all dies spricht für ihre Einkommensqualität. 6O > 

2. Es ist darzustellen, welche Transferarten Einkommen sind. Gemäß 

der Transfer-Enquete-Kommission (TEK 1979, TZ 65; TEK 1981, s. 22, 

TZ 3) sind Transfers dadurch definiert, daß kein unmittelbarer "Be-

zug zu einer auf die Erzielung eines Einkommens gerichteten produk-

tiven Tätigkeit" vorliegt61 >. Wenn daher Transfers nicht Faktorent-

gelte sind62 l, können Vermögensteile, die Erträge abwerfen, nicht 

Transfers sein. WErden aber Vermögen und Erträge auf Dritte übertra-
gen, sind sie bei diesen Transfers. Der Verzehr oder die Veräußer-
ung des Vermögens spielt sich in der Vermögenssphäre des Verfügenden 

ab, ist kein Transfer. Nach der Zugangsregel sind nur jene ökonomi-

schen Größen Einkommen, die über die Vermögensumschichtung hinausge-

hen (Erträge); Transfers liegen nur vor, wenn sie nicht Gegenlei-

stungen sind (somit scheiden Vermögenserträge, obwohl Einkommen, als 

Transfers aus; vgl. das Korrespondenzprinzip in §23 III 3). 

60) Wenn dennoch W. Albers (1977c, S. 906 ff.; 1979a, S. 199 f.; 
1979b, s. 304 ff.) die Besteuerung dieser Transfereinkommen 
nicht befürwortet, obwohl er den Grundsatz zitiert, jedes Ein-
kommen sei - ob beim Transfergeber oder beim Transferempfän-
ger - einmal zu besteuern, so will er damit dem Steuergesetz-
geber die Freiheit erhalten, unterschiedliche Ziele zu ver-
folgen (1977c, s. 907)· 

61) TEK 1981, TZ 3: Transfers sind alle "Einkommen oder einkom-
mensähnliche Leistungen, die nicht Faktoreinkommen, und das 
heißt Entgelt für die Nutzung von Produktionsfaktoren sind." 

62) Allerdings sind hinsichtlich dieses "abgeleiteten" Einkom-
mens auch Unterschiede in den Auffassungen möglich; so be-
tont E. Schuster (1961, S. 59) den Unterschied zwischen Ren-
ten aus der Sozialversicherung und jenen aus der Sozialhilfe 
(die aus den allgemeinen öffentlichen Haushaltsmitteln auf-
gebracht werden) 
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a) Der Gesamtüberblick soll, um die besondere Existenz- und Vor-

sorgesicherungsfunktion von Transfers darzustellen, ergänzt wer-

den durch eine Grundüberlegung zur Versorgungssicherung allge-

mein. In dieser Grundüberlegung kann nämlich das Organ i -

s a t i o n s s c h e m a d e r T r a n s f e r b e z i e -

h u n gen erblickt werden. So ist es korrekt, etwa nicht nur 

die staatlichen personalen Transfers, sondern auch die zwischen 

den Privaten organisierten nichtgegenleistungsabhängigen Leistun-

gen als Transfers zu bezeichnen. Denn ganz generell ergeben sich 

zwischen Einzelnen und Gruppen Transferbeziehungen aus organisa-

torischen Regelungen der verschiedensten Art, handele es sich 

dabei nun um staatliche distributive und redistributive Politik~ 

mit gewollten oder ungewollten Folgen, handele es sich um kollek-

tive Maßnahmen mit und ohne staatliche Beteiligung oder um rein 

private und individuelle Maßnahmen. Soweit mit ihnen Umschichtun-

gen der individuellen Einkommen verbunden sind, haben sie in je-

dem Falle Auswirkungen auf die Sicherung der Existenz und Vorsor-

ge. Die Grundüberlegungen zur Vorsorgesicherung sind also darauf 

abgestellt, auch die spezielleren Transferleistungen aufzunehmen 

und ihren systematischen Platz auszuweisen. Die in Ubersicht 3.4 

vorgelegte Systematik der monetären und realen Transfers reflek-

tiert dieses Organisationsschema der Transferbeziehungen und er-

laubt es, die Transferleistungen als individuelle, kollektive 

und öffentliche zu klassifizieren. 6 3> 

Grundsätzlich ist die Existenz- und Vorsorgesicherung für das In-

dividuum entweder eigen- oder fremdverantwortlich, d.h. frei oder 

gesetzlich erzwungen organisierbar. Handelt der einzelne e i -

gen ver an t wo r t 1 ich, so entscheidet er selbst, ob 

und wie er sich sichert; eine staatliche Einwirkung auf das Ob 

und Wie seiner Sicherung unterbleibt, weil Fähigkeit und Willig-

keit vorausgesetzt wird. Das Wie der Sicherung ist entweder 

individuell oder kollektiv möglich. 

(1) In div i du e 1 1 e Sicherung ist einerseits das frei-

willige Sparen in Form von selbst geschaffenem und selbst verwal-

63) Die Grundüberlegungen lehnen sich vorwiegend an H. Giersch 
1960, S. 83 ff.; E. Liefmann-Keil 1961, S. 32 f., 45-46 u. 
213-226; N. Andel 1970, 1979a u. 1979b; W. Albers 1979b, 
S. 304 f; D. Brümmerhoff 1979, S. 220,G.W. Brück 1981, 
s. 70 ff. und K,Mackscheidt 1983 an. 
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Ubersicht 3,4: Grundschema der Transferbeziehungen 

Organisation der 
Transferbeziehung 

eigenverantwortlich -
individuell -------------------
Einkommens-Umschichtung: 

interpersonal + 
intertemporal 

eigenverantwortlich -
kollektiv -------------------
Einkouunens-Umschichtung: 

interpersonal + 
intertemporal 
innerhalb best. Gruppen 

fremdverantwortlich -
kollektiv_~!~-~9uivalenz 

Einkommens-Umschichtung: 
intergenerativ + 
intertemporal 
zw. best. Gruppen 
und allen steuer-
pflichtigen 

fremdverantwortlich -
kollektiv_ohne_Äquivalenz 

Einkommens-Umschichtung: 
interpersonal zw. 
allen steuerpflichti-
gen u. best. Gruppen 

Mittelaufbringung 

aus privatem Einkommen: 
nach individueller Lei-
stungsfähigkeit, nach 
rechtl. u. sittl. Ver-
pflichtung u. evtl. ge-
richtlichem Urteil 

aus privatem Einkommen: 
"strenge Äquivalenz"= 
die Beitragsleistung 
bestimmt die Transfer-
leistung 

a) aus priv. Einkommen: 
"strenge Äquivalenz"= 
kein Steuerzuschuß 
b) teils aus priv. Ein-
kommen, teils aus öffent-
lichen Haushalten: "ge-
milderte Äquivalenz"= 
Beitrag nach Äquivalenz, 
Steuer nach Leistungsfä-
higkeit, Transferleistung 
nach Bedürftigkeit 

aus öffentl. Haushalten: 
Steueraufko111111en nach der 
Leistungsfähigkeit, 
Transferleistungen nach 
der Bedürftigkeit 

Transferleistungsarten (Mittelverwendung) 

Monetäre Transfers 
(Obers. 3.2: DII/GE) 

individuelle: -------------
Unterhalt 
Unterstützungen 
Abfindungen usw. 

kollektive: ----------
Leistungen aus priv. Ver-
sicherungen: Krankenhaus-
tagegeld, Renten aus Un-
fall-, Lebens-, Kapital-
vers., Kapitalauszahlung 
u. Schadensregulierung aus 
Versicherungen usw. 

kollektive: 

Leistungen aus gesetzlichen 
Versicherungen: Krankengeld, 
Arbeitslosengeld, Unfall-
rente, Altersrente usw. 

öffentliche (staatliche u. 
ko111111unale): 
Sozialrenten, Wohn-, Kinder-
geld, Ausbildungsbeihilfe, 
Entschädigungen, sonstige 
Sozialhilfeleistungen 

Realtransfers 
(Obers. 3.2: DII/GO 1 + 2 

!?~!~~~~: 
iwohnrechte, Altenteile, ge-
!meins. Haushalt, Geschenke, 
,priv. Unterricht u. Kranken-
pflege, Nachbarschaftshilfe 
,usw. 

kollektive: ----------

kollektive: 

Realleistungen 
siehe unten 

A-.. 
1 

1 

stat. u. ambul. Heilbehand-
lung, Heilmittel, Kuren, Er-
~olung, Transporte, Heim- u. 
~anatoriumsunterbringung 

1 
1 

1 
1 
1 

öffentliche: J., 
Realleistungen siehe oben 

Sozialhilfeleistungen 
(außer den obigen) 
öffentliche Güter 

... 
~ 
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tetem Vermögen für die eigene Person, ist andererseits auch Si-

cherung der Familie bzw. der kleinen Solidargemeinschaft. 641 So-

weit die Einkommensumschichtung rein "intrapersonal" verbleibt, 

solange also die Person, die heute die Einkommensverwendung 

"Nichtkonsum" für die morgige Einkommensmehrung bei sich selbst 

verfügt, führt dieser Vorgang nicht zu Transfers. Anders bei 

der Sicherung der Familie oder der Solidargemeinschaft; hier 

liegt eine interpersonale Einkommensumschichtung vor, die zu 

Transfers monetärer Art (wie Unterhalt, Unterstützungen, Abfin-

dungen usw.) führt oder reale Transfers (wie Wohnrechte, gemein-

samer Haushalt, privater Krankenpflege usw.) bewirkt (nicht je-

der Realtransfer ist eine Einkommensumschichtung). 

Bereits die erste Untergliederung der eigenverantwortlichen Si-

cherung in eine intrapersonale und eine interpersonale führt zur 

Ausgrenzung des Sparens aus dem Transferbereich; alle weiteren 

individuellen Sicherungsformen sind nur noch interpersonal denk-

bar und daher mit Transferbeziehungen notwendig verbunden. So-

weit aber keine Transferbeziehungen vorliegen, sind Umfang und 

Höhe der Sicherung von der eigenen Entscheidung abhängig; ein 

Risikoausgleich vollzieht sich allein durch das eigene Vermögen. 651 

(2) Die eigenverantwortlich - k o 1 1 e kt i v e Sicherung ist 

das Eingehen von Transferbeziehungen bzw. Vermögensakkumulations-

verpflichtungen in privaten Versicherungs- und Spargesellschaften 

sowie in freiwilligen Gemeinschaften. Sie begründen Geldforderungs-

rechte gegenüber dem selbständigen Gesellschafts- bzw. Gemein-

schaftsvermögen oder begründen Ansprüche auf monetäre oder ma-

641 Selbst dies kann als kollektive Form der Sicherung angesehen 
werden; so definiert w. Engels 1979b, s. 22: "Die Familie 
ist bis heute ein Versicherungsverein"; das kollektive Ele-
ment läge in der Zukunftssicherung durch die Kindereinkommen. 
Sofern aber - wie wir meinen - zum Kollektiv auch die Teil-
nahme an der Finanzierung gehört, und sei sie auch nach be-
stimmten Merkmalen gestaffelt, wäre die Familie mit nur ei-
nem Sparer bzw. Beitragszahler, d.h. mit nur einem einkom-
menerzielenden Finanzier, kein Kollektiv. 

65) Das Individualvermögen deckt die Risiken ab, die zwischen-
zeitlich durch Einkommensausfall auftreten können. Insofern 
handelt es sich um eine intertemporale Sicherung. Transfers 
sind aber mit interpersonaler Sicherung verbunden. 
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terielle Leistungen. Den Umfang dieser Art eigenverantwortlicher 

Sicherung (Alters-, Krankheits-, Vermögenssicherung usw.) be-

stimmt der einzelne selbst; die Höhe der Sicherung hängt direkt 

vom individuellen Einkommen und seiner Steigerung im Zeitverlauf 

ab. Eine Ungleichheit in der Zukunftssicherung zwischen den In-

dividuen ist dann der Reflex einer ungleichen Primäreinkommens-

verteilung oder einer ungleichen Risikoabdeckungswilligkeit. 

Auch hier ist zu unterscheiden, ob die Sicherung der Existenz 

und Vorsorge in Form von Vermögensakkumulation organisiert wurde 

oder nicht; im letzteren Fall liegt nicht ein Anspruch auf Aus-

zahlung eines Vermögensbetrages vor, sondern die Garantie eines 

gegenseitigen Eintretens der Solidargemeinschaftsmitglieder bei 

Einkommensausfällen. Nur in diesem letzteren Fall handelt es 

sich unbestritten um Transfers, die man einander gewährt. Im 

ersteren Fall, der Vermögensakkumulation, kann ein Transfer nur 

dann vorliegen, wenn eine Vermögensauszahlung erfolgt, der keine 

entsprechende Ansparung samt Zins und Zinseszins zugrunde liegt. 66 ) 

Die individuell-kollektive Sicherung bedeutet eine intertempora-
le671 und zugleich eine interpersonale 681 Einkommens- und Vermö-

66) Erlebt jemand den Ablauf der auf seine Lebens- und Beitrags-
zeit berechneten Versicherungszeit, d.h. erhält er keine 
vorzeitige Auszahlung des vertraglich ausbedungenen Vermögens, 
empfängt er auch keinen Transfer, sondern erhält lediglich 
seine Sparsumme samt Zinsen zurück, 

67) Im Rahmen der kollektiven Vorsorge ist im Gegensatz zur indi-
viduellen eine intertemporale Umschichtung nur aus der einzel-
wirtschaftlichen Sicht möglich, nicht aber aus der gesamtwirt-
schaftlichen. Ganz gleich, ob die kollektive Vorsorge freiwil-
lig oder zwangsweise geschieht, stets wird gesamtwirtschaft-
lich die alte Generation durch die jeweils erwerbstätigen un-
terhalten, z.B. in der Alterssicherung nach dem Umlageverfahren; 
die erwerbstätige verzichtet zugunsten der alten Generation auf 
einen Teil der von ihr erstellten Wertschöpfung. Denn die ge-
samte Bevölkerung muß ihren Lebensunterhalt - abgesehen von der 
Nutzung dauerhafter Güter - aus dem Sozialprodukt der jeweili-
gen Periode bestreiten; hierzu W. Albers 1979b, s. 304 f. 

68) Die Einkommensverwendung, die die Person A zum Zwecke der Si-
cherung trifft und die seine Verfügungssumme mindert, ent-
spricht dem Einkommenszugang bei der Person B. Auf diese Weise 
ergeben sich qruppenmäßiqe Verschiebungen des Einkommens z.B. 
von Gesunden zu Kranken, von Arbeitenden zu Nichtarbeitenden 
usw. Inwieweit die Verschiebungen einkommensnivellierend wir-
ken, ist eine Tatfrage. 
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gensverschiebung. Das Risiko liegt hier nicht mehr im intertempo-
68a) . 

ralen Bereich, da zum Augenblick der ersten Beitragszahlung 

(bzw. ab dem Augenblick der Mitgliedschaft in der Solidargemein-

schaft) die Ansprüche auf Risikoausgleich bereits entstanden 

sind. Vielmehr liegt hier der Risikoausgleich im interpersonalen 

Bereich.6Sbl Inwieweit dieses durch Transferleistungen abgedeckt 

ist, entscheidet sich danach, ob ein Vorgang in der Vermögens-

sphäre abläuft oder nicht. Die Fälle der eigenverantwortlich-kol-

lektiven Sicherung rufen also nur Transferleistungen hervor, 

soweit nicht Sicherung durch Vermögensakkumulation geschieht. 

b) Ganz anders die fremd ver an t wo r t 1 ich e 

Sicherung. Erstens ist 3ie in praxi bisher nur kollektiv organi-

siert. zweitens unterscheidet sie sich von der eigenverantwortli-

chen dadurch, daß sie auf keinerlei Individualvermögen basiert. 691 

Demnach können grundsätzlich immer Transferbeziehungen entstehen. 

Drittens: Das Ob und Wie der fremdverantwortlichen Sicherung, al-

so der "sozialen Sicherung" liegt nicht mehr in der Entscheidung 

des einzelnen, sondern beim Staat. Die Entscheider gehen davon 

aus, daß die Sicherungswilligkeit, die Sicherungsfähigkeit oder 

beides beim einzelnen nicht vorliegen. Das Ob und Wie der Siche-

rung wird uno actu organisiert, wobei dem Rechtsanspruch auf Lei-

stung aus dem Sozialverband eine Pflichtmitgliedschaft samt einer 

Beitragspflicht gegenübersteht. 

(1) Fremdverantwortlich-kollektive Sicherung läßt sich danach or-

ganisieren, ob eine Ä q u i v a 1 e n z zwischen Beitrag und 

Leistung - völlig oder nur annähernd - gelten soll oder nicht. 

Dort, wo Steuerzuschüsse in das System der sozialen Sicherung 

einfließen, ist die strenge Äquivalenz, nach der die Beitragslei-

68a)wie das noch bei der intrapersonalen Einkommensumschichtung 
(s.o.) der Fall war. Dort konnte im Zeitverlauf bei Einkom-
mensausfall die Notwendigkeit entstehen, auf das eigene Spar-
vermögen zurückzugreifen und es aufzehren zu müssen. 

68b)eben weil eine Einkommensverschiebung von den durch Beiträge 
Belasteten an die durch Transfers Begünstigten stattfindet. 

69) Nach dem vor 1957 geltenden alten Deckungsstockverfahren in 
der Alterssicherung konnte man noch in der persönlichen An-
wartschaft auf einen Teil des Deckungsstocks eine Art von 
Individualvermögen erblicken. 
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stung die Transferleistung bestimmt, nicht mehr gegeben. 701 Der-

selbe Fall liegt vor, wenn die Beiträge nach sozialen (Einkom-

mens- und Familien-) Merkmalen bemessen sind. Dies ist das Kenn-

zeichen der Zweige des Sozialversicherungssystems. Es ist zu un-

terscheiden von jener sozialen Sicherung, die völlig aus allge-

meinen Steuermitteln finanziert wird, wo also das Äquivalenzprin-

zip nicht gelten kanni hier handelt es sich um die Sozialtransfers 

der öffentlichen Hand (des Staates und der Gemeinden): Sozialren-

ten, Sozialhilfeleistungen usw. monetärer und realer Art. 

Transferbeziehungen in dem hier beschriebenen Kontext lassen sich 

allgemein beschreiben als ein Strukturbild der Zu- und Abgänge 

von ökonomischen Größen zwischen denen, die die finanziellen Mit-

tel für die monetären und realen Leistungen aufbringen und jenen, 

für die sie verwendet werden. Die im Zusammenhang mit diesen Be-

ziehungen organisierten Einkommensumschichtungen entstehen nun 

im System der "fremdverantwortlich-kollektiven Sicherung mit 

Äquivalenz" in differenzierter Weisei und zwar differenziert in-

soweit, wie den nach sozialen Merkmalen gestaffelten Beiträgen -

die zudem durch Steuerzuschüsse aus den öffentlichen Haushalten 

im Gesamtniveau niedrig gehalten sind - ein generell undifferen-

zierter Leistungsanspruch gegenübersteht, der von der Beitrags-

höhe, also von der Gegenleistung, unabhängig ist, sich aber nach 

individuellen Bedürfnissen richten kann (wie z.B. in der Heilbe-

handlung, in der Sozialhilfe für Kranke usw.). Soweit Steuerzu-

schüsse existieren, gilt also das strenge Äquivalenz- wie auch 

das "Versicherungsprinzip" nicht, sondern es wird ein eher "ge-

mildertes Äquivalenzprinzip" angewendet, das allenfalls die Bei-

tragsaufbringung betrifft, die Steuerfinanzierung und die Trans-
ferleistungen hingegen nicht. 

(2) Wird aber der Äquivalenzgedanke aufgegeben, wie das im System 

der sozialen Sicherung aus Mitteln der öffentlichen Haushalte 

der Fall ist, so liegen, da auf jeglichen Eigenbeitrag der zu-

wendungsempfänger verzichtet wird, "undifferenzierte" Transfers 

vor: nicht differenziert nach irgendwelchen Arten der Mittelauf-

bringung, wenngleich sehr wohl abgestellt auf die verschiedenen 

Bedürfnisse der zuwendungsempfänger. 

70) Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, daß die Zuschüsse 
teilweise deswegen gegeben werden, weil die Sozialversicherun-
gen auch versicherungsfremde Aufgaben für den Staat übernehmen. 
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In allen Fällen der Einkommensumschichtung handelt es sich um in-
terpersonellen Einkommensausgleich71 l in Verbindung mit einem inter-

generativen; das heutige Umlageverfahren72 l erlaubt einen unmittel-

baren generativen Einkommensausgleich und zugleich einen intertempo-

ralen insoweit, als die Versorgungseinkommen dynamisiert werden. 

3. Die Organisation der Transferbeziehungen und die Darstellung der 

Mittelaufbringung konnten in unserem Untersuchungsrahmen nur inso-

weit aufgezeigt werden, als sie für die Klassifizierung der Trans-

ferleistungsarten, also der Mittelverwendung erforderlich sind. 
Letztere sollen daraufhin geprüft werden, inwieweit sie bei den 

Transferempfängern Einkommen sind (vgl. Ubers. 3.4). 

Es werden die üblichen finanzwissenschaftlichen Begriffe benutzt, 

derer sich auch die Transfer-Enquete-Kommission bedient. Zu Trans-

fers zählen unter dem Einkommensaspekt nur solche an Haushalte. 

Allein die "direkten" Transfers als Ubertragungen, die das Einkom-

men unmittelbar erhöhen73 ), finden Beachtung. Die Termini "positi-

ve" und "negative" Transfers machen nur Sinn für staatliche Trans-

fers, im Hinblick auf das Sozialbudget. Hier gelten für die Ein-
kommensdefinition nur die positiven als die monetären Übertragun-
gen vom Staat auf die Haushalte74 >. Somit werden hier unter den 

Transferbegriff ausschließlich die "expliziten" gefaßt, wohingegen 

71) in Richtung Einkommens-Nivellierung, ohne sie jedoch erreichen 
zu wollen; der Wirkungsverlauf dieser Inzidenz ist äußerst 
kompliziert; er verläuft zwischen den verschiedensten Gruppen, 
nicht nur zwischen den unmittelbar von den Transfers BegUn-
stigten und Betroffenen, sondern - bei steuerlicher Zuschuß-
finanzierung - auch zwischen den Besteuerten und Nichtbe-
steuerten, zwischen Arbeitnehmern und Selbständiqen, zwischen 
Eltern und Kinderlosen. 

72) Das ältere Kapitaldeckungsstockverfahren wurde mit der Renten-
reform von 1957 grundsätzlich aufgegeben und - wenn man die 
Ubergangsform des Abschnittsdeckungsverfahrens mit in Betracht 
zieht - erst 1969 mit dem Ubergang zum reinen umlageverfahren 
vollends verlassen; G.W. Brtick 1981, S. 70 ff. 

73) Die direkten Transfers sind in der Nomenklatur der TEK 1981, 
S. 22 f. unter den monetären Transfers jene Leistungen des 
Staates, die auch die "expliziten" Transfers genannt werden 
und sich auf die folgenden Leistungsbereiche erstrecken: Alter 
und Hinterbliebene, Gesundheit, Beschäftigung, Familie, Wohnung, 
Sparförderung, Folgen politischer Ereignisse usw. 

74) Zum Staatssektor werden hier auch die staatlich mitfinanzierten 
Solidargemeinschaften der Sozialversicherungen gezählt. "Posi-
tiv" ist aus der Sicht des Anspruchsberechtigten eine Leistung 
des Staates (Renten, Pensionen, Arbeitslosenunterstützung, 
Wohngeld, Sparprämie u.a.) 
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die "impliziten" als "Steuervergünstigungen" und Vergünstigungen 

bei realen Transfers (z.B. Wohnungsbau) gelten. 75 > 

Monetäre Transfers haben unbestritten Einkommensqualität. Die 

Einkommensqualität der Realtransfers beurteilt man am besten 
nach der Verfügbarkeit. 76 > Dies soll wie folgt geschehen: 

(1) Grundsätzlich gilt auch für Transfers: Was einer Person an 

ökonomischen Größen zugeht, ist Einkommen. Zu diesem Einkommen 

gehören neben den gewöhnlich "Transfers" genannten Leistungen der 

öffentlichen Hände und der Kollektivverbände auch die privaten 

Einkommensübertragungen. 

(2) So wie die aus dem Einkommen zu zahlenden Steuern und Beiträ-

ge zur Finanzierung der öffentlichen und kollektiven Transfers 

Einkommens-"Verwendung" sind, sind es auch die privaten Einkom-

mensübertragungen. Diese dürfen nicht etwa vom Einkommen der 

Transferleister saldiert werden, so daß deren Einkommen begriff-

lich als vermindert erschiene. Daß die Transferleistung bei dem 

Empfänger nochmals als Einkommen auftaucht, ist die Konsequenz 

aus dem personalen Einkommens-"Zugangskonzept"1 ein etwa an 
dieser Stelle vorgebrachtes "Doppelzählungsargument" solcher Ein-

75) Obwohl ein Zusammenhang erkannt wird zwischen Transfers und 
Steuervergünstigungen (z.B. zwischen der Wohnungsbauprämie 
einerseits und dem Sonderausgabenabzug der Bausparaufwendungen 
andererseits, zwischen dem Kindergeld einerseits und den Kin-
derfreibeträgen andererseits), bleibt auf diese Weise der 
nichtmonetäre und implizite Anteil der Transfers aus dem wirt-
schaftstheoretischen Einkommensbegriff ausgeschlossen. 

76) In seinem Minderheitsvotum zum Gutachten der TEK 1981 sagt 
W. Albers auf S. 81: Die vorgenommene Abgrenzung der Realtrans-
fers ist nicht aussagefähig. Einzelnen Personen zuzurechnende 
Leistungen können nicht deshalb Realtransfers sein, nur weil 
sie nicht in Geld gewährt werden. Auch Kollektivgüter werden 
zu den Realtransfers gezählt, obwohl es an einem bestimmten 
Empfänger fehlt. "Aus diesen Unterschieden ergibt sich, daß 
die erste Gruppe von Leistungen zum Einkommen der Empfänger 
gehört, während die zweite Gruppe ••• nicht Bestandteil •.• 
(des) Einkommens" der Nutznießer dieser Leistungen ist. Somit 
ist für Albers die Zurechenbarkeit begriffsentscheidend, 
ein Faktum, das wir - wie ~nten in§ 11 noch dargelegt wird -
als die Voraussetzung der Verfügbarkeit bezeichnen. - W. Al-
bers 1982a, s. 23ff.: "zeitliche Verschiebung der Verfügbar-
keit der übertragenen Einkommensteile". 
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kommensbestandteile wäre ein Argument aus der makroökonomischen 

Gesamt- und Simultanbetrachtung, die hier nicht angestellt wer-

den darf. Schon die ökonomische Konsequenz, daß Transfers letzt-

lich Einkommens-Umschichtungen bewirken, verdeutlicht, daß auf 

seiten der Transferleister auch Einkommen vorlegen haben muß. 77) 

Begriffsbestimmend für Einkommen ist nicht die Verwendung von 

ökonomischen Größen, sondern deren Zugang; dies gilt für Trans-

ferleister wie -empfänger. Konsequenterweise müssen dann neben 

den Arbeitnehmeranteilen auch die Arbeitgeberanteile an den Bei-

trägen zur sozialen Sicherung zu den individuellen Einkommen der 

Arbeitnehmer gezählt werden. 

(3) Was nun den Transferempfängern an individuellen, kollektiven 

und öffentlichen Transfers zugeht, ist insoweit Einkommen, als 

der Zugang verfügbar und meßbar ist. Für die monetären Transfers 

gilt das unbestritten mit der einen Ausnahme jedoch, das der mo-

netäre Zugang kein Vermögensrückfluß sein darf; ist er dies aber, 

liegt kein Transfer vor sondern eine Vermögensumschichtung. 

(4) Legt man für die Realtransfers die Kriterien der Verfügbar-

keit und der Meßbarkeit des Zugangs an, so ergeben sich von vorn 

herein bestimmte unbestrittene Konsequenzen. 

(4a) In erster Linie betreffen diese die öffentlichen Realtrans-

fers, und zwar jene, die nicht direkt den einzelnen zurechenbar 

sind, wie die öffentlichen Güter. Sie sind keine Einkommen. Die 

Sozialhilfeleistungen der öffentlichen Hand und die Realleistungen 

der Kollektive sind zwar direkt zurechenbar, doch nicht in jedem 

Falle so verfügbar wie Einkommen, namentlich das monetäre. 

(4b) Die Einkommensqualität der direkt zurechenbaren Realtrans-

fers781 muß man zunächst einmal in direktem Zusammenhang mit den 

Formen der Realentlohnung 791 sehen; man darf sie des weiteren 

Konsequent verlangt man deshalb, so z.B. 
S. 329), für die s teuer 1 ich e 
blems, sämtliche Sicherungs-Beiträge aus 
den Einkommen zu leisten. 

auch N. Andel (1970, 
Behandlung des Pro-
dem zu versteuern-

78) Z.B. die stationäre und ambulante Heilbehandlung, Heilmittel 
(Medikamente, Prothesen usw.), Kur- und Erholungsaufenthalte, 
Sanatoriumsbehandlung, Alters- und Pflegeheimunterbringung, 
Kindergärten und -horte usw. 

Fn. 79 siehe folgende Seite 
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nicht in eine unmittelbare Nachbarschaft mit der Bedürftigkeit 

bringen, denn daß die Transferempfänger der konkreten Leistun-

gen bedürftig sind, heißt nicht, daß sie aus dem Aspekt der 

Einkommens(verteilungs)situation immer zu den Bedürftigen zählen. 

Für die Frage der wirtschaftstheoretischen Einkommenseigenschaft 

ist überhaupt die Bedürftigkeitsfrage nicht von Belang, sondern 

die Frage der Verfügbarkeit. Das bedeutet also schließlich, daß 

nur über die Verfügbarkeit der einzelnen Realleistung zu entschei-

den ist ohne Ansehung der Person in ihrer Verteilungssituation; 

dies bereitet gerade bei Transfers einige Denkschwierigkeiten. 80 > 

Die Verfügbarkeit vieler Realtransfers, soweit sie direkt zure-

chenbar sind, gleicht in vielem den Realentlohnungsformen; wie die-

se sind sie zwar nicht in jeder Weise frei verfügbar (z.B. auf 
dem Markt veräußerbar), doch wie diese ersparen sie die Bereit-

stellung sonst notwendig gewordener monetärer Einkommensteile. 

Dienen die Realentlohnungen weithin der Wiederherstellung oder 

Bereitstellung der Arbeitskraft und des Humanvermögens, so die-

nen die Realtransfers weithin der Wiederherstellung der Gesund-

heit, also ebenfalls der Wiederherstellung und Aufrechterhaltung 
des Humanvermögens. Da dies zu erhalten in die Zuständigkeit des 

Individuums fällt, 81 ) sind Realtransfers, deren Verfügbarkeit für 

ebendiese Zwecke vorliegt, Individualeinkommen. 

Fn. 79: 
Deputate, Dienstwohnung, Dienstwagen, Verpflegung, Arbeits-
kleidung, betriebliches Gesundheits-, Sozial- und Kulturwesen, 
die Sachgüterentnahme in Form von Konsumgütern, Baustoffen, 
Werkzeugen, die Entnahme von Dienstleistungen aus dem Betrieb 
zu privaten Zwecken (Bau- und Gartenarbeiten usw.), siehe 
Ubersicht 3.2. 

80) Man ist nämlich allzusehr gewohnt, die Frage der Transfers so-
fort mit steuerlichen Problemen zu verknüpfen. Steuerlich 
aber, wenn tatsächlich unter verteilungs- und belastungspoli-
tischem Aspekt Bedürftigkeitsfragen zu lösen sind, kann man 
die Einkommenseigenschaft bestimmter Realtransfers so lösen, 
wie sie den politischen Zielen entsprechen. 

81) Unbestritten liegt trotz der individuellen Zuständigkeit auch 
ein Interesse der Solidargemeinschaft an der Erhaltung des 
Humanvermögens vor, und zwar aus gesamt- und sozialwirtschaft-
lichen Gründen. Dennoch sind alle sozialpolitischen Maßnahmen 
dazu angetan, die Individualzuständigkeit zu unterstützen, 
nicht zu ersetzen. Wäre es anders, hätten wir ein völliq 
anderes Sozialsystem vor uns mit der Konsequenz staatlicher 
Anordnungen über Gesundheits-, Bildungs-, Ausbildungsmaßnahmen 
und -aufwendungen usw. über die Individualentscheidungen hinweg. 
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(4c) Grenzfälle der Einkommensqualität von Realtransfers treten 

im Bereich der privaten Transferleistungen auf, weil hier oft die 

Meßbarkeit der Leistungen schwierig oder unmöglich sein dürfte, 

wie z.B. bei der Nachbarschaftshilfe (außer z.B. den Bauleistun-

gen). Wo die Meßbarkeit grundsätzlich möglich wäre, könnte es 

aber an der Feststellbarkeit und Kontrolle scheitern, wie z.B. 

bei der privaten Unterrichtung, der privaten Krankenpflege und 

dem gemeinsamen Haushalt. Hier dürfte allgemein kein Raum sein 

für eine Qualifizierung als Einkommen. Altenteile und Wohnrechte 

lassen sich grundsätzlich wohl berechnen, doch können Zweifel be-

stehen, ob nicht eher Vermögenseinkommen vorliegen; zumeist wer-

den ja Ubergabeverträge abgeschlossen, aus denen sich folgern 

läßt, daß das zu gewährende Altenteil und Wohnrecht eine Art Ge-

genleistung für die Ubergabe auf den Nachkommen sein soll. Auch 

wenn ein Altenteil oder Wohnrecht als eine Art vorweggenommenen 

Erbes interpretiert würde, wäre der Zusammenhang mit dem Vermögen 

unübersehbar. Hier dürfte dann nur ein über den Vermögenswert 

hinausgehender Anteil als individueller Realtransfer anzusehen sein. 

VII. Fazit: Die Darstellung der Zugangsarten und -quellen 

zeigt, daß der lehrbüchüblich herausgestellte Gegensatz "Quellen-

theorie versus Reinvermögenszugangstheorie" nicht den gesamten 

Problemumfang des Einkommens veranschaulichen kann; die angespro-

chenen allokativ-distributiven Abgrenzungs- und Inhaltsprobleme 

vermag er nicht auszudrücken. Daß beide Einkommenstheorien eine 

gewichtige allokative Gemeinsamkeit in der hineindefinierten "Ka-

pitalerhaltungsaxiomatik" aufweisen, wird von der so dargestellten 

Dichotomie verschleiert. Daß schließlich das Schanz-Haig-Simons-

Konzept eine totale, auch die Transfers einschließende Erfassung 

des Einkommens beabsichtigt, kommt in der Benennung einer der bei-

den Theorie als "Rein - Ver m ö CJ e n s - Zugang" nicht deut-

lich zum Ausdruck. Die literarische Diskussion um das Einkommen 

läuft statt dessen allenfalls an diesem Gegensatz thematisch 

"entlang" und läßt sich möglicherweise in der hier vorgeschlage-

nen Weise in allokativ motivierte und in distributiv motivierte 

Konzepte prägnanter einteilen, wobei letztere sich durch den 

bloßen Vermögens- bzw. durch den zusätzlichen Transfereinschluß 

unterscheiden. 
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Zeitbeziehungen und Ent-
scheidungsabhängigkeiten 
als Abgrenzungskriterien 

z-ischen Einkommen und 

Vermögen 

I. Der Versuch einer Trennung in Strom- und 
Bestandsgrößen sowie die Rolle der Zeit 
in der Ökonomik 

II. Der Versuch einer Periodisierung des 
Zugangs und der Verwendung 

138 

141 

III. Die Rolle der individuellen Entschei-
dungen für die Abgrenzung von Einkommen 
und Vermögen 144 

I. Da in der Besteuerung Einkommen und Vermögen als d i e 

Indikatoren der Leistungsfähigkeit gelten, wird hier versucht, den 
Inhalt dieser Begriffe wirtschaftstheoretisch zu bestimmen. 

a) Die Abgrenzung des Vermögens vom Einkommen wird im allgemeinen 
mit den Begriffen der Kreislauftheorie und mit der Zeitbeziehung 
vorgenommen: 

Einkommen als eine Strom- oder Flußgröße entstehe im Leistungs-

kreislauf der wirtschaftlichen Wertschöpfung, Vermögen stehe als 
eine Bestandsgröße außerhalb dieses Kreislaufs; Einkommen entste-
he in der laufenden Periode, Vermögen sei bereits vorhanden, sei 

die in den Vorperioden akkumulierte Ersparnis. 11 In diesen Defi-
nitionen sind sowohl die Termini der (Bestands- bzw. Fluß-)Größen 
als auch der Periode vereinigt. Daran hat sich bis heute nicht 
viel geändert, wenngleich die Kriterien des Definiendum deutlicher 
ausgesprochen werden: Entscheidend für die Existenz von Vermögen 
sei nach G. Krause-Junk (1981, S. 260) die "Verfügungsmacht", 

die jemand in einer "Periode" innehat; "die Verfügungsmacht mag 
er bereits am Stichtag des Periodenbeginns besessen haben, oder 

sie mag ihm erst in der laufenden Periode zugefallen sein. Im er-

1) In den Worten von I. Fisher (1906): Capital (dasselbe kann in 
unserer Terminologie für das Vermögen angenommen werden) ist 
der "stock of wealth, existing at a given instant"; income 
ist der "flow of benefits from wealth through a period of time". 
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steren FAll würde man sie als Vermögen, im zweiten Fall als Ein-

kommen bezeichnen". 

Die Gegenüberstellung von Vermögen und Einkommen wird letztlich 

dadurch pointiert, daß man das Vermögen als eine "statische", 

das Einkommen als eine "dynamische" Größe kennzeichnet. 21 Einkom-

men sei ein "Begriff aus einer einperiodischen (statischen) Wirt-

schaftstheorie", der die "mehrperiodische (dynamische)" gegenüber-

zustellen sei (D. Schneider 1979a, s. 47). 

b) Doch sollte - was ihre Abgrenzungs- und Erklärungskraft be-

trifft - die strikte Unterscheidung in Fluß- und Bestandsgrößen 

skeptisch beurteilt werden, da z.B. die weithin akzeptierte Rein-

vermögenszugangstheorie versucht, Einkommen als Zugang von 

Vermögen zu interpretieren, also die Unterscheidung aufzu-

heben. Daraus wäre zu folgern, daß Einkommen und Vermögen inhalt-

lich identisch sind. Deutlich sagt B. Moll (1924, S. 99): 

"Vermögens- und Einkommensbegriff entspringen der gleichen Wurzel 

wirtschaftlichen Könnens, dem Vermögensbegriff im weitesten Sinne". 

Mit derselben Entschiedenheit führt jüngstens W. Stütze! (1979, 

s. 45) aus, es sei geboten, davon auszugehen, "daß 'Einkommen' 

einerseits und 'Vermögen' andererseits ökonomisch nicht anderes 

sind als verschiedene Ausdrucksformen zur Benennung und Quantifi-

zierung letztlich absolut identischer Sachverhalte." Akzeptiert 

man dies, so erscheint tatsächlich die Gegenüberstellung von Be-

stands- und Stromgrößen als eine lediglich didaktische, die aber 

nichts erklärt (0. Weinberger 1956, s. 486 f.). Analog dem Zu-

gangskonzept der Reinvermögenszugangstheorie definiert H.C. Simons 

(1938, S. 49 f.) das Einkommen als den gesamten Bestand 

an "property rights" und hebt dadurch die Grenze zwischen Einkom-

men und Vermögen auf. Gemessen werden in jedem Fall nur Bestände, 

und auch Einkommen ist letztlich der Unterschied zwischen Bestän-
den. 31 

2) F. Neumark 1947, S. 36; E. d'Albergo 1953, S. 30f. 

3) In Wahrheit wird ja auch beim Einkommen nicht die "Strömung" 
gemessen, sondern es werden verschiedene Zugänge bzw. Verände-
rungen des Zugangs zwischen 2 Zeitpunkten einer Periode gemes-
sen; eine echte Strömungsmessung wäre u.E. die Messung der 
Intensität von Durchflußmedien, die Geschwindigkeit des Durch-
flusses, die Dichte und die Gleichförmigkeit des Mediums. 
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Auch die Autoren, die sich direkt - also ohne den "Umweg" über 

wirtschaftstheoretische Definitionsversuche - den Indikatoren 

der Leistungsfähigkeitsbesteuerung zuwenden, machen mitunter kaum 

eine "folgenschwere" Unterscheidung zwischen Einkommen und Vermö-

gen. Wird nach F.K. Mann (1937, s. 258) den Worten E. Pfeiffers 

zufolge der Begriff des Vermögens weit genug gefaßt, so daß er 

"also auch die persönlichen Eigenschaften und vornehmlich die Er-

werbsfähigkeit mitumschließt, stehen Vermögen und Einkommen in so 

enger Wechselwirkung, daß es fast gleichgültig erscheint, ob das 

Einkommen oder das Vermögen als Steuermaßstab gewählt wird." Der 

entscheidende Unterschied allerdings zur Simons'schen Definition 

liegt in der weiteren Fassung des Vermögens, die der von B. Moll 

entspricht, liegt also letztlich im Inhalt dessen, was als Bestand 

zu gelten hat, und das ist der Umfang der Ver -

füg u n g s macht . Der Versuch, Einkommen als Differenz 

zwischen Vermögenszugängen zu definiere1,, also einen Bestandsver-

gleich anzustellen, gelingt dann, wenn man Vermögen mit Verfü-

gungsmacht identifiziert. Wenn die Verfügungsmacht bei Simons 

von geringerem Umfang erscheint als bei anderen Theoretikern, 

so liegt das einzig und allein an dem von ihm aufgestellt.er Er-

fordernis, es müsse die Verfügungsmacht in Geld ausgedrückt wer-

den können; ansonsten läßt sich auch hier kein Einwand gegen die 

Identität von vermögen und Einkommen als Verfügungsmacht erheben. 

Wenn in dieser Arbeit dennoch die Begriffe Bestands- und Strom-

größen verwendet werden, so geschieht das in dem Bewußtsein, daß 

sie allenfalls ökonomische Phänomene, deren Existenz wahrzuneh-

men ist, "benennen", nicht jedoch definieren. Das Gegensatzpaar 

leistet also lediglich den Dienst einer leichteren Verständigung 

über Aussagegegenstände, nicht jedoch den einer theoretischen 

Abgrenzung. 4 i 

4) C. Gräff widmet den definitorischen Problemen profunde Ausführ-
ungen (Strom- und Bestandsgrößen in makroökonomischen Vermö-
gensmarktmodellen. Studien zur Wirtschafts- und Finanzwissen-
schaft, Band 4, Bergisch Gladbach 1991). Wenngleich dies in 
einer makroökonomischen Analyse geschieht, so ist dennoch für 
unseren mikroökonomischen A~satz sein Hinweis auf die Ausführ-
ungen von G.W. Harrison (Stocksand Flows, in: Eatwell, J. u. 
a. (Hrsg.), The New Palgrave 4, s. 506-509) wichtig: Die 
Strom-Bestands-Analyse zur Beschreibung des individuellen Ver-
haltens, somit auch der individuellen Entscheidungen 
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c) Strom- und Bestandsgrößen werden gewöhnlich unter Hinweis auf 

ihren "Zeitbezug" von einander abgegrenzt. Dies betonen u. a. ins-

besondere I. Fisher (1906 und 1912), A. Marshall (Principles of 

Economics, 8. Aufl., London 1920) und P. N. Rosenstein-Rodan (The 

Role of Time in Economic Theory, Economica 1/1934, S. 77-97). 

Der entscheidende Aspekt, ob als Zeitbezug ein Zeitpunkt oder eine 

Zeitspanne gewählt wird, ist heute Bestandteil eines jeden Lehrbu-

ches. 

Die Kritik, die sich in der Folgezeit an den makroökonomischen 

Folgerungen aus diesem Ansatz ergeben hat, ist unser Erklärungs-

gegenstand nicht. Vielmehr verfolgen wir hier die mikroökonomi-

sche Spur, denn es läßt sich neben der makroökonomischen Analyse 

mit ihren dimensionalen Aspekten (C. Gräff, 1991, S.2 und passim) 

auch die mikroökonomische Analyse mit den verhaltenstheoretischen 

Aspekten durchführen (G.W. Harrison 1987). In der mikroökonomischen 

Sicht aber spielen die individuellen Entscheidungen (für oder gegen 

den Konsum, für oder gegen das Sparen) eine große Rolle. 

II. Bei weiterer Prüfung, ob sich Vermögen sinnvoll vorn Einkom-

men abgrenzen läßt, bleiben wir beim Kriterium der von Krause-

Junk (s.o.) und auch von F. Neumark (1947, S. 36) postulierten 

Perioden bezogen h e i t und stellen - da dies als 

identisch bezaichnet wird - auf den Unterschied zwischen dem 

dynamischen Einkommen und dem statischen Vermögen ab~a)Allerdings 

müssen wir fragen: Was bitte ist das Dyn a rn i s c h e am 

Einkommen? Etwa, daß es innerhalb jeder Periode auch einmal un-

regelmäßig fließt? Oder daß es zwar regelmäßig fließt, jedoch 

gegenüber der Vorperiode vielleicht unterschiedlich hoch ist? 

Und was ist das Statische am Vermögen angesichts der Geldentwer-

tung? Vermutlich ist das einzig statische am Vermögen 

das sich durch wirtschaftliche Aktivitäten nicht automatisch 

4a) F. Neumark 1947, S. 36: Einkommen ist der "Zuwachs an ökono-
mischer Verfügungsmacht während eines b e 
s t i rn rn t e n Z e i t r a u rn s "; "Mit anderen Worten: 
Einkommen ist etwas essentiell Dynamisches , 
Vermögen etwas Statisches ." Hervorhebungen des 
ersten Zitatteils durch Neumark selbst, des zweiten durch 
HDH. - Wir meinen, nicht Einkommen und Vermögen an sich, allen-
falls ihr Zugang in der Zeit kann etwas Dynamisches haben. 
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Verändernde, der Rechtszustand: Vermögen ist der Gesamtbestand 

an Werten, der einer Person in jedem Augenblick - bis zu der von 

ihm gewollten und veranlaßten Zustandsveränderung - zusteht. 51 

Ist bei der Geldentwertung nur die nominelle oder gar die sub-

stantielle Erhaltung des Vermögens eine Bedingung des Statischen? 

Wieviele Perioden müssen in den zur Feststellung der Bestandser-

haltung notwendigen Vergleich eingehen, um vom Statischen zu re-

den, eine oder mehrere; und wenn mehrere: Wieviele? 

Es dürfte deutlich geworden sein, daß für die statisch-dynamische 

Betrachtung allein das Zeitproblem, die konventionell akzeptier-

te Periodisierung von Zugängen ökonomischer Größen ausschlagge-

bend ist. Ohne diese Periodisierung der Zeit hat der Gegensatz 

von Statik und Dynamik keinen Sinn. 61 Wenn dies aber so ist: 

Auch Vermögen ändert seinen Wert u.U. täglich, wäre somit eine 

dynamische Größe; auch Einkommen ließe sich im Vergleich zwischen 

zwei Betrachtungszeitpunkten u.u. als unverändert in der Höhe und 

gleichbleibend zufließend feststellen, sofern man auch die zwi-
schen den Zeitpunkten liegenden Zugänge mitbetrachtet. Regelmäßiger 

Zugang und gleiche Höhe der ökonomischen Größen können eine 

Inhaltsbestimmung von "Dynamik" und damit eine Abgrenzung des 

Vermögens vom Einkommen folglich nicht beschreiben. 

Daß andererseits die Abgrenzungsaufgabe durch eine Periodisierung 

der Verwendung der Zugänge ebensowenig geleistet wer-

den kann, sollen drei Beispiele demonstrieren: 

Jemand erbt eine ökonomische Größe von 1 Millionen Geldeinheiten. 

Ist der Zugang Einkommen oder Vermögen? Falls die Antwort 71 auf 

51 Siehe die Vermögensdefinition von E. Grossmann 1956, s. 526: 
"Gesamtheit der einer Person privatrechtlich zustehenden 
Sachen und Rechte"i siehe hierzu ferner H. Laufenburger 1956, 
s. 462, der im Gegensatz zum ökonomischen Begriff des Kapitals 
das Vermögen als einen Rechtsbegriff bezeichnet; siehe auch 
H. Fecher 1979, s. 466, der Vermögen als die Summe der bewert-
baren Güter und Rechte versteht, die im Eigentum einer Person 
stehen. 

6) Ein Zeitaspekt, und zwar der einer Periodisierung des Zeitab-
laufs in Vergangenheits-, Gegenwarts- und Zukunftsabschnitte 
liegt auch der "dynamischen Theorie" des Einkommens von J .R. 
Hicks (1946, s. 179 f.) zugrunde, etwa in der Gegenüberstel-
lung von historischen und Erwartungswerten. 

71 Für H. Haller 1978, s. 237, fällt die Antwort auf diese Frage 
mit der Entscheidung über die Verwendung; wer nicht konsumiert, 

(Forts. siehe folgende Seite) 
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Vermögen fällt: Was macht die Erbschaft zum Vermögen, die 

Höhe des Zuflusses, die Aper i o d i z i t ä t des Zu-

flusses oder der Umstand, daß der Erbe sich nicht öko n o -

misch betätigt hat und insofern "Unverdientes" erwarb? Alle 

drei Definitionen sind möglich, um Vermögen zu beschreiben; sie 

sind nicht widerlegbar, haben aber den Nachteil, daß sie auch 

nicht begründbar sind. Jetzt gebe der Erbe sein Geld sofort 

aus: Konsumiert er Einkommen oder Vermögen? Oder er gebe es erst 

nach ein oder zwei Jahren aus: Ist es Konsum oder Vermögensver-

zehr (bzw. -auflösung)? Die Periodisierung der Verwendungsseite 

soll aus dem zweiten Beispiel noch deutlicher hervorgehen: 

Jemandem geht monatlich regelmäßig eine ökonomische Größe in 

Höhe von 1000 Geldeinheiten zu: Vergrößert er damit sein Vermögen 

oder erhält er Einkommen? Dies müßte ohne Blick auf die Höhe oder 

die Verwendung zu entscheiden sein, kann aber nur in Richtung 

"Einkommen" entschieden werden, wenn man dem Periodizitätsdenken 

anhängt. Er gibt es nun entweder sofort oder erst nach einem Jahr 

aus: Ist es Konsum oder Vermögensverzehr? Wenn er aber überhaupt 

nichts ausgibt sondern alles spart: Ist der monatliche Zugang 

Einkommen oder Vermögen? Oder macht erst die Verwendungsentschei-

dung das Geld zu Vermögen? Das dritte Beispiel für die Unlösbar-

keit der Abgrenzung durch die Periodisierung der Zeit entrtehmen 

wir I. Fisher: BI Der Kurswert eines Wertpapiers steige zwischen 

den Zeitpunkten zweier Kuponabtrennung. Nach Fisher ist diese 

Wertsteigerung nicht Einkommen sondern Kapitalzuwachs; nur wenn 

der Kupon abgetrennt werde, verschaffe er Einkommen. Werde der 

Kupon wieder in ein anderes Wertpapier investiert, liege aber 

kein Einkommen vor, vielmehr bleibe es ein Kapitalzuwachs. 91 

Forts. Fn. 7 : 
hält Vermögen: "Da das zugegangene Vermögen ... auch konsum-
tiv genutzt ... werden kann, wäre seine Konservierung als 
neuer Sparakt zu interpretieren." 

8) 1930, s. 24 f. unter der Uberschrift "Capital Gain not In-
come"; er benutzt dieses Beispiel allerdings zur Demonstra-
tion der Beziehungen zwischen Kapital und Einkommen. 

9) Fisher: "If the coupon thus given off is reinvested in 
another bond, that event is outgo, and offsets simultaneous 
income realized from the first bond." - en Darlegungen 
von F. Neumark 1961b, s. 33, können wir entnehmen, daß es 
sich hierbei nicht um sog. Umschichtungen der Kapital- bzw. 
Vermögensstruktur handelt, also nicht um sog. "unwirksame 
Einkünfte", da Kapitalgewinne vorliegen. 
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Trotz der zwischen Kuponabtrennung und Reinvestition gelegenen 
Einkommensrealisierung (Fisher: "income realized") ist nach 
Fisher der gesamte "Simultanakt" keine Einkommensrealisierung. 
Die endgültige Verwendung des Kupons entscheidet über Einkommens-
oder Wertsteigerungsqualität des Zugangs. Tatsächlich handelt 
es sich im ersten Fall (der nicht erfolgten Wiederanlage des 
Kupons) um eine realisierte Wertsteigerung. Aber wir haben zu 
fragen: Ist es nicht im Fall der Wiederanlage - wenn auch nur 

für einen logischen Augenblick - realisiertes Einkommen, das da 
wieder ausgegeben wird (Fisher: "outgo")? Und was, wenn der Ku-

ponerlös nicht sofort wieder investiert wird, sondern erst nach 
einer oder mehreren "Perioden"? Wie lange darf die Zeit zwischen 
Kuponerlös und Reinvestition andauern, um der Wertrealisierung 
die Qualität von "Einkommen" zuschreiben zu können oder um diese 
Qualität wieder "vernichten" zu müssen? Wie man sieht, tritt 
hier zum Problem der Wertzuwachsrealisierung das der Zeitdauer 
hinzu. Beide sollen für die Einkommensdefinition ausschlaggebend 
sein. 

Aus allen drei Beispielen läßt sich folgern, daß ungeachtet der 
Art und Quelle des Zugangs weder das Zeitmoment (also die Bestim-

mung der Periodenlänge) noch die Verwendung eine eindeutige Ab-
grenzung des Einkommens vom Vermögen erlauben. 

III. vielmehr ist die E n t scheid u n g äas einzige Kri-

terium der Abgrenzung zwischen Einkommen und Vermögen, und zwar in 
der Phase der Verwendung des zugegangenen: 

a) Nicht die Art und die Quelle des Zugangs, nicht seine Höhe 

und seine Periodizität, sondern Entscheidungen des Wirtschaf-
tenden, und zwar darüber, einen Zugang an ökonomischen Größen 
nicht etwa zu konsumieren, sondern der Risikovorsorge, dem Sparen 

zur späteren Erhöhung des Lebensstandards usw. zu widmen, also 
die Verwendungsentscheidung, macht den Zugang einer ökonomischen 
Größe zum persönlichen vermögen. Die Verwendungsentscheidung 
ist die conditio sine qua non des Vermögensbegriffs. Erst wenn die-
se Entscheidung gefallen ist, hat es sinn, von "Bestandsgrößen" 
im Gegensatz zu Stromgrößen zu sprechen; das Begriffsgegensatz-
paar erklärt nicht das zustandekommen von Vermögen, sondern be-
zeichnet einen "nachentscheidlichen" zustand ökonomischer Größen. 
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b) Statt der Unterscheidung zwischen Strom- und Bestandsgrößen, 

statt der Periodisierung im Zugang ökonomischer Größen rückt nun-

mehr die persönliche Entscheidung in die maßgebliche Posititon 

der Begriff f s abgrenz u n g. Damit tritt die Ge-

fahr auf, daß die Abgrenzung zwischen Vermögen und Einkommen dem 

Außenstehenden unscharf erscheint, ihm objektiv nicht möglich 

wird. Dennoch kann in ökonomischen Begriffs-Theorien an den Ent-

scheidungen der Wirtschaftenden nicht vorbeigegangen werden, denn 

erstens hängen von den Entscheidungen ihre ökonomischen Aktivitä-

ten ab, und zweitens sind Entscheidungen und ihr Zustandekommen 

Kennzeichen ökonomischer Systeme. Entscheidungen über die Verwen-

dung ökonomischer Größen lassen sich aber ermitteln, wohingegen 

die Unterscheidung in Strom- und Bestandsgrößen nichts erklärt 

und jede Abgrenzung des Vermögens vom Einkommen etwa durch die 

Art, Höhe oder Periodizität des Zugangs willkürlich ist. Die 

"Willkür" des Wirtschafters und Entscheiders ist demgegenüber 

immerhin ökonomisch begründet im Planungshorizont und in den 

Funktionen, die das Vermögen ihm leisten soll. 

c) Vom wirtschaftstheoretischen Argumentieren dagegen völlig zu 

trennen ist die Frage, wie das Vermögen s teuer 1 ich zu 

behandeln ist. Hier sollte unterschieden werden zwischen der 

Steuerpolitik und der Steuertheorie und ihren jeweiligen Lösun-

gen. Erstere beschäftigt sich - soweit unser Problem betroffen 

ist - mit der allokativ-distributiven Abgrenzung, also mit der 

Abgrenzung der Erwerbssphäre von der Privatsphäre. Diese Abgren-

zung ist für das Einkommensteuerrecht "fundamental" (K. Tipke 

1g9:, S.2441. sowohl hinsichtlich der Vorgänge im Ertrags-/Auf-

wands-/Einkommens-/Ausgabenbereich als auch hinsichtlich der Tat-

bestände im Kapital-/Vermögensbereich. Die Steuerpolitik kann 

durchaus in Beweisnot darüber geraten, welcher Sphäre ein Vorgang 

oder Tatbestand zuzuordnen ist. Doch auch das Steuerrecht verläßt 

sich bei der Abgrenzung des Betriebs- vom Privatvermögen neben 

der objektiv feststellbaren Eigenart des Betriebes und bestimmten 

tatsächlichen Nutzungen des Vermögens auf die persönliche Entschei-

dung des steuerpflichtigen, nämlich auf den "Widmungsakt", fest-

stellbar im Ausweis der entsprechenden Vorgänge und Tatbestände 

in Buchführung und Bilanz; für diese individuelle Widmung ist maß-

geblich, ob das Vermögen "im konkreten Fall betrieblichen oder pri-

vaten Zwecken dient" (K. Tipke 1981, S. 233). Die entsprechende 
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Entscheidung für den tatsächlichen zweckhaften Einsatz des Vermö-

gens trifft das Individuum. Nur von seinem Standpunkt und Beur-

teilungsspielraum aus ist zu sagen, welcher Sphäre das Vermögen 

dienlich ist, der betrieblichen oder der privaten.lO) 

Eine eher steuertheoretische und -systematische Frage ist es, in 

Anerkennung dessen, daß sich aus der wirtschaftstheoretischen Sicht 

Vermögen vom Einkommen nur qua Entscheidung abgrenzen läßt, Vermö-

gen dennoch zur Bemessungsgrundlage für eine gesonderte Vermögen-

steuer zu erklären. Wenn die wirtschaftstheoretischen Uberlegungen 

ergeben, daß eine Abgrenzung zwischen Einkommen und Vermögen eben 

von einem Phänomen abhängt, das schwierig zu greifen und nur sel-

ten eindeutig nachp_rüfbar zu machen ist, da die Ubergänge fließend 

werden können, bleibt für die Steuertheorie nur die folgende Al-

ternative: Entweder sie zieht die Konsequenz daraus und verzichtet 

auf den Versuch, eine zusätzliche Vermögensteuer theoretisch zu 

begründen, oder sie nimmt den Vorwurf der willkürlichen, dem öko-

nomischen Geschehen aufoktroyierten Abgrenzung in Kauf und baut 

ihre Besteuerung nach der "Leistungsfähigkeit" auf diesem vorge-

hen auf. Sie hat dann allerdings die Beweislast dafür, wann je-

weils beim einzelnen zusätzliche Leistungsfähigkeit wegen des Ver-

mögensbesitzes vorliegt, die nicht bereits im Zugang begründet ist. 

Für die weitere wirtschaftstheoretische Analyse aber können wir 

von dem folgenden Ergebnis ausgehen: Entscheidend ist im Inhalt 

des Einkommens- und Vermögensbegriffs die individuelle Verfügung. 

Erhält jemand in der Zugangsphase ökonomischer Größen Verfügungs-

macht, ist das Einkommen; verfügt er über den Zugang in der oben 

beschriebenen Weise, macht er das Einkommen zu Vermögen. 

10) So auch sinngemäß Tipke, der dort, wo das Steuerrecht noch 
objektive Beurteilungskriterien verlangt, nachdrücklich die 
Anerkennung der per s ö n 1 ich - in div i du e 1 -
1 e n Motive fordert: nach Tipke kommt es nicht darauf an, 
ob die Anschaffung oder Nutzung eines Vermögensgegenstandes 
für den Betrieb objektiv notwendig oder zweckmäßig ist; 
daraus, daß es auf die Motivation des steuerpflichtigen, 

auf den von ihm verfolgten Zweck ankommt, ergibt sich, daß 
Erwerbshandlungen nicht nur solche sind, die objektiv der 
Erwerbstätigkeit dienen, sondern auch solche, die ihr vom 
Standpunkt des Handelnden aus dienen; der Handelnde hat einen 
Beurteilungsspielraum. Auf die betriebliche/berufliche Not-
wendigkeit, Ublichkeit oder Zweckmäßigkeit der Handlung 
kommt es nicht an; so fast wörtlich 1991, s. 246 ( "subjektiv-
finale Ursachen" der "Abgrenzung der Erwerbssphäre zur 
Privatsphäre"). 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



§ 10 

147 

Das Problem der Inhalts-
und Umfangsbestirnrnung 
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IV. Bewertbarkeit und Verfügbarkeit als 
begriffsbestimmende Merkmale 156 

V. Zusammenfassung des 3. Kapitels 159 

I. Wie der Einkommensbegriff, so geht auch der wirtschaftstheore-

tische Vermögensbegriff - ungeachtet dessen, daß ein allgemein 

anerkannter Begriff nicht existiert - auf die Gesamter -

fass u n g aller Tatbestände aus, gleich, welche Vermögens-

arten diese Tatbestände repräsentieren. Die Absicht der Totaler-

fassung, die allgrnein1 ) und steuerrechtlich2 ) mit dem Begriff der 

"Gesamtheit" von Gütern verbunden wird, kommt auch in ökonomi-

schen Definitionen zum Ausdruck. So verstehen z.B. E. Blumenstein 

(1926, S. 172) das Vermögen als "Gesamtheit der ... Sachen und 

Rechte", G. Weisser (1961, S. 163) Vermögen als die "Gesamtheit 

der .•. Güter einer Person oder Personengruppe"; nach C. Folkers 

( 197 9 , S. 266) bilden "Teilgesamtheiten" des Vermögens die "Ver-

mögensgesamtheit", und D. Schneider (1978b, S. 35) benennt als 

Indikator für Leistungsfähigkeit des "Gesamtvermögen". 3 ) 

1) Bürgerlich-rechtlich ist Vermögen die Summe der einer Person 
zustehenden geldwerten Güter ohne Abzug der Schulden; Ver-
mögensgüter werden mit dem Rechtsinstitut des Eigentums ver-
bunden. 

2) Gemäß§ 4 VStG ist die Bemessungsgrundlage das "Gesamtvermö-
gen"; nach K. Tipke (1991, s. 470) kommt es bei der Vermögen-
steuer darauf an, "das Steuergut möglichst voll zu erfassen 
und nicht Vermögensteile, die ebenfalls Ertrags- und Lei-
stungsfähigkeit verkörpern, definitorisch auszuklammern; an-
dererseits müssen Scheinobjekte eliminiert werden." 

3) Vom Gesamtvermögen geht auch die amerikanische und die eng-
lische Literatur aus, stellvertretend für diese siehe Mus-
grave/Musgrave 1980, S. 489 ff., und C.T. Sandford 1971b, 
s. 177 ff. 
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II. Wenn auch manche der ökonomischen Vermögensdefinitonen mit 

den rechtswissenschaftlichen insoweit einig gehen, als sie Ver-

mögen mit Eigentum verknüpfen, 41 so liegt in wirtschaftlicher Be-

trachtung gerade im "Besitzmoment" (B. Fux 1927, S. 140) das We-

sentliche der personalen Zurechnung und des Umfangs an Vermögen; 

denn es stellt, wie C. Folkers (1979 ,S. 266) darlegt, das Eigen-

tum nur eine von mehreren Grundlagen einer "Verfügung" über Ver-

mögen dar. Der Tenor aber liegt auf dem Verfügen 51 bzw. 

auf der Verfügungs macht ; 61 das Bestehen von Ver-

fügungsmacht indiziert die begriffliche Bindung des Vermögens an 

eine Person, 71 jedoch muß der Verfügende nicht der Eigentümer 

sein. 81 Es muß nur eine Person existieren, der Vermögen zuzuord-

nen und zuzurechnen ist. Im Zusammenhang mit den Personalsteuern 

ist das allerdings allein die natürliche Person, nicht die 

juristische. Mit dem Abstellen auf die Verfügungsmacht läßt 

4) E. Blumenstein (1 926, s. 172) : " ... privatrechtlich zustehen-
de Sachen und Rechte •.. ": G. Weisser (1961, S. 163): "für die 
Dauer gehören"; K.A.Herrmann (1961, S. 149): "im Eigentum ei-
ner ..• Person". Nach R. Herzog (1975, Sp. 514 ff.) ist Ver-
fügen ein Bestandteil der Eigentumsdefinition: durch das ge-
setzte Recht des Eigentums erhält der Mensch das Recht, "über 
einzelne Sachen oder sonstige Güter seiner Umwelt unter Aus-
schluß aller anderer Menschen zu verfügen"; der Eigentumsbe-
griff erstreckt sich "auf alle vermögenswerten Rechte". Siehe 
ferner W. Steinberg 1981a, S. 1535. - Zu beachten ist auch, 
daß Vermögen als "Substrat der Verteilungspolitik" stets mit 
dem Eigentum verbunden sein muß: Es muß einer Person "auf 
Dauer gehören", so B. Molitor 1979, s. 283. 

5) K. Diehl 1933, s. 707: Vermögen als "Inbegriff von Gütern, 
die einer Person zu ihrer freien Verfügung stehen." - H. Hal-
ler 1978, passim. - Auch H. Fecher (1979, S. 468) trennt zwi-
schen Eigentum und Verfügung. - Siehe auch B. Molitor 1979, 
s. 285. 

6) D. Schneider (1978b, s. 35) setzt Verfügungsgewalt mit wirt-
schaftlichem Eigentum gleich. 

7) Da sowohl natürliche wie juristische Personen Eigentum haben 
können (anders das Einkommen, das nur physische Personen haben 
können), unterscheidet die Finanzwissenschaft zwischen der 
"Vermögensteuer" und der "persönlichen allgemeinen Vermögen-
steuer", siehe H. Fecher 1979, S. 453 ff.: entsprechend ist der 
Vermögensbegriff gebildet, 

B) Siehe unsere Ausführungen in§ 20 III zum "wirtschaftlichen 
Eigentum" des Besitzers und Verfügers von bzw. über Vermögen. 
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sich ökonomisch gesehen der breitest mögliche Totalvermögensbe-

griff verwirklichen. 

So ist für den wirtschaftstheoretischen Vermögensbegriff davon 

auszugehen, daß eine Totalerfassung der Gegenstände bezweckt ist. 

öffentliche Güter können nicht zum Vermögen der Privaten gehören, 

weil sie ihnen nicht zurechenbar sind und nicht in jemandes Ver-

fügungsmacht stehen; private Ansprüche auf Renten aus der Sozial-

versicherung sind zwar zurechenbar, jedoch - ungeachtet des Eigent-

turns an diesen Ansprüchen - nicht individuell vollständig in 

die persönliche Verfügungsmacht gegeben, sind weder veräußerbar, 

beleihbar noch verpfändbar. 

III. Nach unseren obigen Ausführungen zur Abgrenzung zwischen Ein-

kommen und Vermögen kommt es auf die subjektive Entscheidung des 

Wirtschaftenden an, ob er eine ökonomische Größe als Vermögen an-

sieht. Doch gibt es objektive Anhaltspunkte dafür, welche Größen 

Vermögen sein können? H. Fecher vermutet, daß es für den opera-

tionalen wirtschaftlichen Vermögensbegriff wesentlich darauf an-

kommt, "wie" jemand 9> "über Wirtschaftsgüter disponiert und wel-

che wirtschaftlichen Ziele er mit ihnen ... verfolgen kann". 1 O) 

Wir setzen diesen Gedankengang fort und formulieren: Maßgeblich 

für die wirtschaftlichen Ziele und für die Dispositionen des Ver-

fügenden sind die Funktionen des Vermögens. Eine öko-

nomische Größe für eine Zeitspanne nicht zu konsumieren, sondern 

zu konservieren, sie als Vermögen einzuplanen, entscheidet der 

Verfügende anhand der Funktionen, die Vermögen hat und die allein 

das Vermögen haben kann. Das gilt analog auch für den Entscheider 

im unternehmerischen Bereich, der Kapital wegen der ihm anhaften-

den Funktionen in den Produktions- und Expansionsprozeß einsetzt. 

9) Fecher geht hier vom Eigentümer aus. 

10) Anstelle der Auslassung " .•. " steht bei Fecher: "nach Meinung 
des Gesetzgebers"; er bezieht das auf die Bewertungsregeln, 
die verhindern sollen, daß der Verfügende willkürlich gewähl-
te Werte in seine Vermögensbilanz einsetzt (S. 470). Diese 
Einschränkung erscheint uns steuerlich intendiert, weshalb 
wir ihr für einen wirtschaftstheoretischen Begriff keine Be-
deutung beilegen. 

Siehe zu den Funktionen des Vermögens auch Hedtkamp 1988, S.328. 
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Die ökonomisch-sozialen111 Funktionen des Vermögens sind sämtlich 

zeitorientiert; Vermögen überbrückt die Vergangenheits-Gegenwarts-

Zukunfts-Zeitspanne. Zwischen dem Erinnerungshorizont und dem Er-

wartungshorizont hat der Wirtschaftende gelernt (oder vertraut er 

darauf), daß Vermögen ihm die physische und kulturelle Existenz 

sichert (= Sicherungsfunktion des Vermögens) 121 , daß Vermögen in 

Zeiten vorübergehender Not und im Alter den Einkommensausfall wett 

macht (Vorsorgefunktion), daß es ihm sogar kraft der Erträge, die 

Vermögen abwirft oder kraft der Erlöse, die es bei der Veräußerung 

erzielt, eine Hebung des Lebensstandards ermöglicht (Lebensstand-

ardfunktion)131, daß es ihm letztlich eine Unabhängigkeit vermit-

telt in der Entscheidung über seinen Arbeitseinsatz 1 ·4> und über 

seine Freizeit, und daß auch die Kreditfähigkeit, 151 die Vermögen 

11) Außerökonomische Funktionen, wie etwa die psychische der "Be-
dürfnisbefriedigung" und des "Ansehens", des "Prestiges" und 
der nichtökonomischen "Macht" bleiben hier außer Betracht. 
Ansonsten betont A. Stobbe (1989, s. 343) ausdrücklich, daß 
Vermögen für seinen Inhaber "mehrere Funktionen" habe, ökono-
mische wie außerökonomische. Siehe bes. H. Haller 1981, s. 47 f. 

12) Die Sicherheit, die vermögen bietet, betonen auch (und begrün-
den damit zugleich eine besondere Leistungsfähigkeit, die zur 
Erhebung einer Vermögensteuer neben der Einkommensteuer be-
rechtige) F.K. Mann 1928b, s. 610 f., w. Bickel 1960, s. 266; 
H. Haller (1978, S. 227 f.) nennt die Funktion der Versorgungs-
sicherheit ( 1 971 , S. 42: "Versorgungspotential") . - Nach W. 
Albers ( 196 0 , S. 21) gewährt Vermögen einen "Rückhalt". 

1 3) Eine solche Funktion, wiewohl nicht so bezeichnet, läßt sich 
aber - zugleich mit der Sicherheitsfunktion - mit der in der 
Finanzwissenschaft diskutierten Fundustheorie verbinden; die-
se basiert auf Ertragsfähigkeit des Vermögens und der Zuver-
lässigkeit des Ertrages; beides dient sowohl der Existenz-
sicherung als auch der Lebensstandardverbesserung (hierzu H. 
Fecher 1979, s. 473). Vgl. auch das Argument des zusätzlichen 
Einkommens der Vermögenden bei F. Neumark 1961d, S. 393. -
In der Literatur findet sich auch die Bezeichnung "Einkommens-
funktion" des Vermögens; wir gehen hier davon aus, daß diese 
Funktion aufzuspalten ist in die vorsorge- und die Lebens-
standardfunktion, da das aus Vermögen entspringende zusätz-
liche Einkommen gerade diesen vorsorge- und Konsumsteigerungs-
zielen dient. 

14) E. Preiser (1964, S. 237) sieht im Vermögensbesitz eine hohe 
Elastizität des Arbeitsangebots; K. Tiepelmann (1963, s. 40) 
spricht allgemein von einer Steigerung der wirtschaftlichen 
Aktivität, die das Vermögen erlaubt; sofern man bei W. Bickel 
(1960, S. 266 f.) das Gewicht auf die von ihm so genannten 
"Voraussetzungen" legt, die Vermögen für die "unternehmerische" 
Betätigung haben kann, ist dem beizupflichten; ansonsten gehört 
die unternehmerische Betätigung als Folge von Kapitaleinsatz 
nicht zu den "Vermögens"-Funktionen. 

15) So w. Bickel 1960, S. 266; ferner H. Haller 1978, S. 227 ff. 
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ihm gibt, diese Unabhängigkeitl6) steigert (Unabhängigkeits-

und Kreditfunktion). Diese Funktionen!?) hat sowohl das in der 

Vergangenheit gebildete oder geerbte als auch das in der Gegenwart 

und Zukunft zu bildende Vermögen. Im Hinblick auf die Funktionen 

werden auch die Sparmotive erklärbar, die ihrerseits sämtlich 

ohne das Zeitmoment nicht denkbar sind. zu den Funktionen des 

Kapitals im Allokationsbereich und des Vermögens im Distribu-

tionsbereich s_iehe Übersicht 3.5 samt der Legende; s.a. s 13.18) 

Die auf den entfernteren Zeithorizont zielenden Funktionen (Vor-

sorgefunktion; in Grenzen auch die Unabhängigkeitsfunktion) sind 

an solche Gegenstände gebunden, die entweder eine eher länger-

fristig intendierte Bindung (Investierung) erfordern (wie z.B. 

die Wertpapiere, Nutzungsverpflichtungen, dauerhafte Gebrauchs-

güter, Grundstücke und Gebäude) oder die eine längerfristige Bil-

dungsphase benötigten (wie das Humanvermögen in Form des Ausbil-

dungs- und Erfahrungsstandes). Analog verhält es sich mit dem 

Kapital. Diese Funktionen kann das Vermögen einzig und allein 

16) Nach H. Haller (1978, S. 227 f.) erhöht die Unabhängigkeit 
den wirtschaftlichen Entscheidungsspielraum und somit auch 
das Potential an Freizeit und Kredit. 

17) C. Folkers (1979 ,s. 267 f.) nennt vier Funktionen, die wir 
aber, wie darzustellen sein wird, überwiegend als "Eigen-
schaften" bezeichnen, wohingegen H. Fecher (1979, s. 470) 
zwei fundamentale Funktionen kennt, die Funktion der Ein-
kommenserzielung und die der Erwartungswertrealisierung in 
der Vermögensanlage; D. Schneider (1978b, S. 35) wiederum 
gibt dem Konsumvermögen die Funktion der Bedürfnisbefriedi-
gung, dem Nichtkonsumvermögen die Funktion der Einkommenser-
zielung. Mithin muß die Funktionenbetrachtung als äußerst 
heterogen erkannt werden. 

18) Ubersicht 3.5 stellt eine Systematisierung an Kapital- und 
Vermögensgütern jeglicher Art dar, ohne daß behauptet werden 
soll, irgendeines der gängigen einzelwirtschaftlichen Rechen-
werke der Praxis sei in ihr repräsentiert. Die Systematik 
enthält die Vermögensgegenstände ohne Ansehung ihrer Herkunft 
und ohne Rücksicht darauf, ob sie geldliche oder güterliche 
Erträge abwerfen. Die Vermögensgegenstände sind nach dem ver-
muteten Grad ihrer Bindungsfristen und Mobilisierungsmöglich-
keiten angeordnet; dieser kann auch Anhaltspunkte für den 
Wertausdruck der Gegenstände geben, wenn man in der Anordnung 
zugleich den vermuteten Grad der Verwertbarkeit erblicken will 
und einen funktionierenden Kapitalmarkt für Vermögen unter-
stellt. Die Ubersicht macht deutlich, daß nicht alle Funktio-
nen von sämtlichen Vermögensgegenständen gleichermaßen erfüllt 
werden können; so ist außerdem zu beachten, daß Geldbestände 
nur insoweit Vermögensfunktionen erfüllen können, wie sie 
nicht lediglich der Liquiditätsvorsorge dienen. 
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Ubersicht 3 .5 : Kapital- u,Vermögensarten und ihre Funktionen 

(Legende siehe folgende Seite) 

GELD: 1. Kassenbestand 

+ FORDERUNGEN: Bestände an Forderungen und Finanzanlagen 
(teilw. betriebliches Umlaufvermögen) 

aus dem Finanzbereich: 
2. Geldmarktpapiere, Gut haben bei Kredit-

instituten Schecks Wechsel 
3. Wertpapiere (Aktien, Oblioationen) 
4. Beteiliounoen 
5. Ausleihunnen 

aus dem Leistun2sbereich: 
6. Warenlieferunnen, Lieferantenkredite 
7. Dienstleistungen 
8. geleistete Anzahlungen 

aus dem Ver2flichtun2sbereich: 
9. Rechte auf (einmal. u. wiederkehrende) 

Nutzungen u. Leistungen (einschl. Ver-
sicherunosansorüche d. Nichtunternehmer) 

10. aktivische Rechnungsabgrenzungsposten 

+ BEWEGLICHE Bestände an Betriebskapital (teils Umlauf-, 
SACHEN: teils Anlage-Verm.) und Konsumvermögen 

aus dem 2roduktionswirtschaftlichen Bereich: 
11. Halb- und Fertigfabrikate 
12. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe 
13. Maschinen und maschinelle Anlaaen 
14. Geschäftsausstattung 
15. Anlaoen im Bau 

aus dem haushaltswirtschaftlichen Bereich: 
16. dauerhafte Konsumgüter (PKW, Möbel, 

Schmuck, Sammlunaen, Elektrooeräte, usw.) 
17. nicht dauerhafte Konsumgüter 

+ UNBEWEG- Bestände an betrieblichem Anlagekapital 
LICHE SACHEN: und Privatvermögen 

1 B. Grundstücke und Gebäude 
19. Bodenschätze-Abbaurechte 

+ IMMATERIALIEN 
20. Patente, Lizenzen u.a.m. 
21. Firmenwert (oria. u. derivativ\ 
22. Mitarbeiterqualifikation, Führungspoten-

tial Leistunosmotivation u. Betriebsklima 
23. Humanvermögen (Arbeits-V., Urheberrechte) 

= BRUTTO-KAPITAL/ ROH-VERMöGEN 
./. VERBINDLICHKEITEN/ SCHULDEN: 

24. H"~theken- und Bankdarlehen 
25. Lieferungen und Leistungen 
26. erhaltene Anzahlunoen 
27. Verpflichtungen zur (einmal. u. wieder-

kehrend.) Nutzungs u. Leistunosaewähruno 
28. Arbeitgeber-, Teilzahlungsdarlehen 
29. Rückstellunoen einschl. Pensionsveroflicht. 
30. passivische Rechnungsabgrenzungsposten 

NETTO-KAPITAL/ REIN-VERMöGEN (bzw. 0BERSCHULDUNG) 

Kap.- Verm.-
Funktionen 
p s 

p s 
RE VLU 
ER 
X X 

p 
p s 
PA s 

X VL 

p 

p 
p 

PR 
p 

PRA 

SV 

s 

PRA VLU 
PRA 

PA 
PA 

PA 

SVL 

X X 
X X 
X X 

X X 

X 
X 
X 
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Erklärung der Symbole in Ubersicht 3.5 

X indifferent, ka keiner einzelnen Funktion unmittelbar 
zuzuordnen. 

Funktionen des Kapitals: 

P = Produktionsfunktion; Aufrechterhaltung der produktions-
wirtschaftlichen Betätigung des Unternehmens in kurzer 
bis mittelfristiger Sicht. 

R Risikofunktion; Aufrechterhaltung der Existenz des Unter-
nehmens in mittelfristiger bis langfristiger Sicht; Grund-
lage der Kreditfähigkeit des Unternehmens. 

A Ausdehnungs- ode~ Expansionsfunktion; produktionswirt-
schaftliche und marktliche Betriebserweiterung sowie 
finanzwirtschaftliche Expansion. 

E Einflußfunktion; Einflußnahme (pzw. Beherrschung)auf die 
Allokationsentscheidungen in anderen Unternehmen zum Zwecke 
der Ressourcensicherung, der Produktion, des Absatzes, der 
Ertragslage usw. 

Funktionen des Vermögens: 

S = Sicherungsfunktion; Sicherstellung des Existenzniveaus des 
einzelnen, Sicherstellung der kurz- bis mittelfristigen 
Versorgung. 

V Vorsorgefunktion; Sicherstellung der mittel- bis langfri-
stigen Versorgung, insbesondere der Sicherung in N~t- und 
Krankheitsfällen und der Alterssicherung. 

L Lebensstandard(erhöhungs)funktion; Verbesserung der Versor-
gung in Gegenwart und Zukunft kraft der Vermögenserträge 
sowie der Vermögensnutzung und -auflösung. 

U Unabhängigkeitsfunktion und Kreditfähigkeitsfunktion; ver-
mittelt Entscheidungsfreiheit im Einsatz des Faktors Ar-
beit sowie in der Disponibilität über Vermögenseinsatz 
und -umschichtung. 
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wegen bestimmter "E i g e n s c h a f t e n" , 19 ) die es hat, 

ausüben. Vermögen hat zunächst die Eigenschaft, daß es überhaupt 

als Substanz existent ist und insoweit sich "verwerten" läßt 

durch Nutzung, durch Umwandlung in andere Anlageformen sowie 

19) Mit der Unterscheidung zwischen Eigenschaft und 
Funktion des Vermögens (es gibt ihn auch in der Steuer-
literatur, vgl. Hessler, H.D. 1976, s. 2-5, 10) befinden wir 
uns allerdings in einem Gegensatz zu Teilen der Lehrmeinung. 
H. Fecher z.B. schreibt in Ubereinstimmung mit den "zeitge-
nössischen Lehrmeinungen" (1979, S. 470) dem Vermögen "zwei 
fundamentale einzelwirtschaftliche Aufgaben" (er nennt sie 
auch "Funktionen") zu: erstens, "fundiertes Einkommen zu er-
zielen" (also Erträge), zweitens, "einen bestimmten Erwartungs-
wert bezüglich der Realisierung von Zielen zu erreichen, die 
einen Wechsel der Anlageformen im Laufe der Zeit bedingen" 
Genau die beiden von Fecher Funktionen genannten Topics nennen 
wir aber "Eigenschaften" des Vermögens: Kraft der Eigenschaf-
ten des Vermögens aus Substanz und Erträgen werden erst Funk-
tionen möglich. Auf S. 469 allerdings nennt Fecher eine Funk-
tion ("Hauptaufgabe") des Vermögens: die "Existenzsicherung" 
bzw. die Erhöhung der "Realisierungschancen von individuellen 
Wirtschaftsplänen". Aufs. 469 u. 477 hingegen spricht er aus-
drücklich von "Eigenschaften" des Vermögens (hier des Arbeits-
vermögens). An wiederum anderer Stelle (S. 475) nennt er u.a. 
die durch Vermögen ermöglichte Versorgungssicherung, die zu-
sätzliche Freizeit und Arbeitszeit sowie die Kreditbasis "Lei-
stungen" des Vermögens. - Auch drei der Funktionen von C. Fol-
kers (1979 ,S. 267 f.), nämlich die "Nutzungsfunktion" (die 
monetären und realen Erträge aus Vermögen) , die "Verwertungs-
funktion" (die Transformation und Fungibi li tät des V. ) und 
die "Ubertragungsfunktion" (der Transfer des V. auf andere 
Personen) bezeichnen wir als Eigenschaften des Vermögens, 
die das Vermögen auch dann haben würde, wenn es dem Verfügen-
den nicht die Dienste einer Existenzsicherung, einer Sicherung 
der künftigen Versorgung usw. leisten würde. Lediglich Fol-
kers' "Machtfunktion" als ein "zentrales Phänomen der Verfü-
gung über Vermögen" nennen wir eine Funktion in unserem Sinne, 
die der Unabhängigkeitsfunktion verwandt ist und - sofern sie 
sich auf den allokativen Bereich bezieht - der Einflußfunktion 
in unserem Sinne (nach Folkers: "Einwirkungsmöglichkeiten") 
entspricht (nach unserem Verständnis sind allerdings allokati-
ve Funktionen des Kapitals zu trennen von den distributiven 
Funktionen des Vermögens, so daß die Einwirkung auf die Ent-
scheidungen der "Manager" - Folkers - nicht eine Funktion des 
Vermögens sein kann). - Siehe bes.§ 12 I c. 
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durch Auflösung bzw. Veräußerung. zweitens hat Vermögen die Ei-

genschaft, daß es sich marktlich als Produktionsfaktor einsetzen 

läßt und demnach Ertragskraft besitzt. Beide Eigenschaften bil-

den keineswegs die Voraussetzungen für den Vermögensbegriff, et-

wa insoweit, als sie notwendig zusammenwirken müßten, um von Ver-

mögen sprechen zu können. 201 Eigenschaften, insbesondere aber die 

für die zweckbezogenen Entscheidungen und Verfügungen maßgebli-

chen Funktionen des Vermögens machen die "Bedeutung", den "Inhalt" 

des Vermögens - B e g r i f f s aus, wohingegen der "Umfang" 

des Begriffs 211 durch die Gesamtmenge aller jener Gegenstände, 

die den Begriff vollständig zu beschreiben in der Lage sind und 

dieselbe Bedeutung haben, bestimmt wird. 

Zum wirtschaftstheoretischen Totalbegriff des Vermögens zählen 

somit alle jene Gegenstände, die dem Verfügenden wenigstens eine 

der zeitorientierten Funktionen leisten. Das in Ubersicht 3.5 

nach Zeile 23 ausgewiesene Roh-Vermögen ist zunächst ein indivi-

dualistischer und wegen der Entscheidungsabhängigkeit auch volun-

taristischer Vermögensbegriff, der nunmehr, im Hinblick auf seine 

Verwendung im ökonomischen und rechenhaften Bereich in einem zwei-

ten Schritt der Begriffsbestimmung noch zu objektivieren ist. Die 

Abhängigkeit des Vermögensbegriffs von der Entscheidung des Indi-

viduums und die unterschiedlichen Funktionen, die einerseits das 

Kapital, andererseits das Vermögen haben, lassen zugleich die 

allokativ-distributive Abgrenzungsproblematik auch in Ubersicht 3.5 

hervortreten. In dem folgenden zweiten Bestimmungsschritt des Ver-

mögensbegriffs wird auf die allokativen Funktionen des Kapitals 

nicht mehr eingegangen. 221 

20) H. Fecher 1979, s. 469: "Für keine Vermögensart, die unter den 
traditionellen Vermögensbegriff subsumiert zu werden pflegt, 
bildet die Höhe der Verzinsung ein begriffliches Element." 

21) Zum Unterschied von Inhalt und Umfang eines Begriffs siehe 
H. Seiffert 1975a, s. 42, sowie unsere Ausführungen in§ 12 
VI: "Die analytische Einkommens- und Vermögensdefinition und 
das Verhältnis der Begriffstheorie zu weitergehenden Theorien". 

22) Der als "Brutto-Kapital" ausgewiesene Begriff in Ubersicht 3.5 
ist keineswegs der Kapitalbegriff aus der Bilanzlehre; auch 
die Unternehmungen stellen ja "Vermögensübersichten" auf, die 
allokativ orientiert bewertete Gegenstände enthalten. Symboli-

(Forts. siehe folgende Seite) 
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IV. Sowohl die steuerlichen als auch die ökonomischen Vermögens-

definitionen sprechen von bewerteten oder doch zumindest von 

b e wert baren GUtern. 231 Erst der Totalumfang des Ver-

mögensbegriffs bei gleichzeitigem Geldausdruck wäre dem "einheit-

lichen, modernen Vermögensbegriff" von B. Moll (1911, S. 87) 

adäquat. Aus dem Geldausdruckserfordernis geht zweierlei hervor, 

nämlich erstens, daß das so präsentierte Vermögen (wie das Ein-

kommen auch) einen Summenbegriff darstellt, und zweitens, daß es 

notwendig ist, aus dem Vermögen, das ja als "ökonomische" Größe 

verstanden werden will, all jene Gegenstände auszugrenzen, die 

nicht bewertbar sind. Die begrifflich-praktische Notwendigkeit 

des Zurechenbaren und die aus dem Funktionen-Konzept folgende 

logisch-begriffliche Notwendigkeit der Totalität liegen miteinan-

der im Konflikt. Dieser ist zugunsten des ersteren Erfordernisses 

zu entscheiden, denn sowohl das volkswirtschaftliche Rechenwerk 
(siehe A. Stobbe 1989, s. 44, 57 u. passim) als auch die vertei-

lungstheoretischen Vergleichsanalysen verlangen die Rechenhaftig-

keit des Vermögensbegriffs. Dort, wo Vermögensgüter keinen Preis 

am Markte haben, sondern ihr Wert erst nach bestimmten Rechenope-

rationen festgelegt werden muß, stellt sich das eigentliche "Be-
wertungs "-problem ein. 24 1 

Ungeachtet der möglicherweise immer vorhandenen Funktionen sind 

einige Vermögensgüter allein wegen der fehlenden Bewertbarkeit, 

Forts • Fn. 22, : 
siert der bilanzielle Begriff die finanzielle Investierung und 
zudem eine Nettogröße, so ist der hier ausgewiesene Betrag 
ein bewerteter, nichtfiktiver und nichtfinanzieller, von dem 
überdies alle Wertminderungen bereits abgezogen sind. Ferner 
handelt es sich um eine Bruttogröße: sie ist insofern auch 
nicht etwa mit Eigenkapital gleichzusetzen. Der Betrag ist 
vielmehr die größtmögliche Summe der Wirtschaftsgüter, die 
unter volkswirtschaftlichem Aspekt Kapital in breitestem Ver-
ständnis sind und demnach Kapitalfunktionen haben. 

23) w. Lotz 1931, s. 525: " •.• Geldwert ..• "; G. Weisser 1961, 
S. 163: " •.. in Geld schätzbaren Güter .•• ", "d.h. es ist 
nicht gefordert, daß sie tatsächlich so geschätzt" werden; 
R. Liefmann (nach H. Fecher 1979, S. 466): "Geldveranschlagung 
aller Güter"; D. Schneider 1978b, s. 35: "Geldausdruck". 

24) auf diesen wird erst im Zusammenhang mit der steuerlichen 
Problematik des Vermöaensbegriffs eingegangen werden, 
siehe§§ 19, 24 und insbes. 27. 

24a)Hedtkamp (1988, S. 339) hält die Verfügbarkeit über Human ca-
pital für gegeben, soweit es auf dem Arbeitsmarkt angeboten 
wirdi als Vermögen werde es von den einzelnen angesehen, weil 
Ausbildung als Investition gilt. Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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andere zusätzlich oder einzig wegen nicht vorhandener personaler 

Verfügbarkeit auszugrenzen; so könnten gewiß Ansprü-

che an die Sozialversicherungsträger bewertet werden, doch sind 

sie nicht verfügbar; andererseits sind die Gegenstände des öffent-

lichen Vermögens weder für den einzelnen verfügbar noch in der 

Mehrzahl der Fälle bewertbar. Gegenstände, die völlig "abgewertet" 

sind (etwa nicht dauerhafte Konsumgüter, nicht einbringbare For-

derungen) sind ökonomisch keine Güter mehr. Güter, die weder nutz-

bar noch beleihbar noch zu veräußern sind, lassen sich nicht be-
werten. 24al 

Daraus folgt, daß vom Grundsätzlichen her 0eurteilt sowohl Konsum-

güter als auch Humanvermögen (im Sinne des Arbeitsvermögens und 

des geistigen Eigentums) zwar zunächst zum Kreis der Vermögens-

güter zu zählen sind 251 - wie überhaupt "intangibles", 261 -

daß sich aber ihre Ausgrenzung nach der Bewertbarkeit und Verfüg-

barkeit richtet. 271 

Auch für das Arbeitsvermögen, das grundsätzlich die Funktionen 

der Existenzsicherung, der Vorsorgeaewährleistung sowie der Le-

bensstandarderhöhung erfüllen kann, 281 sind die beiden Eigenschaf-

ten der "Substanz" und der "Ertragskraft" zu würdigen: Soweit es 

Erträge abwirft, ließe sich eine Bewertung wohl durchführen, wenn 

auch unter rigorosen Annahmen bei der Berechnung der Lebenszeit-

einkommen und der Verzinsung. Was aber die Substanz des Arbeits-

vermögens betrifft, so ist es unter dem allokativen Aspekt des 

Einsatzes als Produktionsfaktor allenfalls verfügbar, nicht jedoch 

25) So z.B. auch H. Fecher 1979, S. 467 ff., und B. Molitor 1979, 
s. 283; ferner Hedtkamp 1988, s. 339. 

26) Musgrave/Musgrave 1980, S. 489: "Intangible as well as tangible 
and nonearning as well as earning assets should be included." 
Angesichts dieser zunächst breiten Formulierung überrascht es 
allerdings, unter dem Immateriellen (intangibles) auf S. 490 f. 
als Beispiele nur die "private claims" und die "claims against 
government" zu finden. 

27) Vgl. C.T. Sandford, 1971b, S. 177, der diskutiert, inwieweit 
"the capitalized value of future earnings" in den Vermögens-
begriff einzuschließen ist. 

28) Daß die "Unabhängigkeitsfunktion" vom Arbeitsvermögen nicht 
erfüllt wird, braucht unter Hinweis auf die Arbeitslosigkeit 
auch hochqualifizierter Fachkräfte nicht eigens bewiesen zu 
werden. Anders als die Sachvermögensbesitzer können die Ar-
beitsvermögensbesitzer weder ihr Vermögen aufzehren noch be-
leihen oder veräußern. 

Fn. 24a) siehe vorige Seite. 
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unter dem distributiven Aspekt. Hier ist nämlich entscheidend, 

ob und inwieweit der einzelne über dieses sein Vermögen Verfü-

gungsgewalt hat, d.h. ob er es grundsätzlich wie Sachvermögen 

auch verzehren, beleihen oder veräußern - evtl. übertragen -

kann. Die Diskussion hat sich hier an der Ubertragbarkeit ent-

zündet, die an die Stelle der zweifellos nicht vorhandenen Ver-

äußerbarkeit des Arbeitsvermögens getreten ist. 

Die Ubertragbarkeit des Arbeitsvermögens wird unter dem Hinweis 

auf die auch beim Sachvermögen übliche Unterscheidung zwischen 

dem rechtlichen und dem wirtschaftlichen Eigentum für möglich ge-

halten: Nicht das mit der Person unlösbar verbundene rechtliche 

Eigentum am Arbeitsvermögen, sondern das wirtschaftliche lasse 

sich auf andere Personen übertragen, so daß das Arbeitsvermögen 

nunmehr, weil übertragbar, ein selbständiger Vermögensgegenstand 

sei, mithin zum Gesamtvermögen zähle. 291 

Bei einer solchen Argumentation wird jedoch übersehen, daß zwar 

die Verfügungsgewalt übertragen wird, aber nicht jene über das 

Arbeits - Vermögen, sondern die Verfügungsgewalt über den 

produktionswirtschaftlichen Einsatz des Faktors "Arbeit" 

nach Ort, Zeit und Intensität. Der nunmehr Berechtigte verfügt 

über eine - evtl. berechenbar zu machende - ökonomische Größe im 

Rahmen seines Unternehmens, nicht im Rahmen der privaten Sphäre; 

er verfügt über ein Kap i t a 1 - Gut. Konsequenterweise müßte 

dieses ihm auch wirtschaftlich zugerechnet werden (mit allen Aus-

wirkungen auf die Vermögens- bzw. Kapitalbesteuerung). Wird die 

Verfügbarkeit anstelle des Eigentums zum Kriterium für Vermögen 

und den Vermögensbegriff gemacht, so ist Arbeitsvermögen zwar 

rechenbar,aber nicht dem Unternehmer zurechenbar, da es - distri-

butiv betrachtet - an der personalen vermögensspezifischen Verfü-

gungsgewalt fehlt, da vielmehr - allokativ betrachtet - allenfalls 

29) H. Fecher (1979, S. 468) setzt insoweit das Arbeitsvermögen 
mit dem Sachvermögen gleich und "erweitert" (S. 469) solcher-
maßen zunächst den traditionellen Vermögensbegriff, scheint 
dann aber unter Hinweis auf die Existenzsicherungsfunktion 
und auf die Unabhängigkeitsfunktion (die er als nicht voll-
ständig vorhanden ansieht) sowie unter Hinweis auf die "Eigen-
schaft" (sie! S. 469 u. 477) des Vermögens, innerhalb des An-
lageportefeuilles nur in bestimmten Grenzen austauschbar zu 
sein, den Vermögenscharakter der Arbeitskraft zu verneinen; 
auch unter dem Aspekt der Besteuerung nach der Leistungsfähig-
keit lehnt er später die Besteuerung des Arbeitsvermögens ab, 
s. 477. 
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eine kapitalspezifische Verfügungsgewalt besteht, die aber nicht 

mehr unter dem distributiven Aspekt zugerechnet werden kann. 

Der zweite Schritt der Bestimmung des persönlichen Vermögensbe-

griffs endet demnach mit einer Ausgrenzung jener Gegenstände aus 

dem Totalumfang, die nicht bewertbar und/oder nicht verfügbar 

sind. Vermögen ist somit wirtschaftstheoretisch die SllllUlle der 

Werte solcher ökonomischer Größen (Güter/Gegenstände), über die 

eine Person Verfügungsgewalt hat und die ihr nach ihrer indivi-

duellen Entscheidung persönlich präferierte Vermögensfunktionen 

leisten. 

v. Zusammenfassung: 

v. Wir fassen die Ergebnisse des 3. Kapitels wie folgt zusammen: 

Die Definitionen des Einkommens in der Literatur stellen teilwei-

se recht eindeutig auf die Verfügungsgewalt oder die Verfügungs-

macht ab; Liegt Verfügbarkeit vor, soll grundsätzlich von Einkom-

men gesprochen werden können. Weithin sind aber die Einkommens-

definitionen von steuerlichen Interessen geprägt, die wirtschafts-

theoretisch jedoch keine Rolle zu spielen haben. Aus der Verfü~-

barkeit und der Trennung in das wirtschaftstheoretische und das 

steuerliche Erkenntnisinteresse gilt es, die Konsequenzen zu zie-

hen. Es kann sowohl über Einkommen aus der produktionswirtschaft-

lichen Betätigung als auch aus Vermögenszugang wie -nutzung sowie 

schließlich aus den Transfers "verfügt" werden. Wirtschaftstheo-

retisch ergibt sich die Notwendigkeit, als Einkommen ein Total-

einkommen zu definieren, das frei zu halten ist von der Zweckmä-

ßigkeit oder Unzweckmäßigkeit seiner totalen steuerlichen Erfas-

sung und Belastung. Doch weder die enge Quellentheorie noch die 

breite Reinvermögenszugangstheorie postulieren ein lückenloses To-

taleinkommen, weil sie im Kapitalerhaltungsinteresse befangen sind. 

Unbestritten ist die Reinvermögenszugangstheorie die theoretisch 

geschlossenere, doch sie bleibt in erster Linie eine steuerliche 

Theorie. Mit ihr aber wird ein wesentliches Konzept der wirt-

schaftstheoretischen Fragestellung eröffnet, wenngleich sich nun-

mehr die Notwendigkeit einstellt, zu definieren, was Vermögen ist 

und wie es zu bewerten ist. 
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Auch hier ergibt die Analyse der Literatur keine in jedem Falle 

eindeutige Aussage. Weder der Rückgriff auf Statik- und Dynamik-

vorstellungen noch die Periodisierung des Zugangs an ökonomischen 

Größen bzw. ihre Verwendung erlauben, das Einkommen vom Vermögen 

begrifflich abzugrenzen. Wesentlich mit dem Vermögensbegriff ver-

bunden ist aber das Zeitphänomen, und zwar fungiert Vermögen als 

Zeitüberbrückung in der Lebensführung. Einerseits hat der Wirt-

schaftende aus der Erfahrung u. Erinnerung heraus gelernt, anderer-

seits erwartet er für die Zukunft, daß Vermögen ihm bestimmte 

Funktionen erfüllt, nämlich die der Sicherung der gegenwärtigen 

Existenz, der vorsorge, der Aufrechterhaltung und Steigerung des 

Lebensstandards sowie der Unabhängigkeit und Kreditfähigkeit. Für 

die theoretisch wie steuerlich wichtige Abgrenzung zwischen Ein-

kommen und Vermögen stellt sich nun die Entscheidung des einzelnen 

heraus: Vermögen ist jene ökonomische Größe im distributiven Be-

reich des Wirtschaftens, die jemand kraft der ihm zustehenden Ver-

fügungsmacht entscheidet, nicht zu konsumieren. Diese Verwendungs-

entscheidung trifft er mit Blick auf die ökonomisch-sozialen Funk-

tionen, die ihm das Vermögen erfüllt. Wirtschaftstheoretisch folgt 

auch für das Vermögen wie für das Einkommen das Totalkonzept. Der 
Uberblick über die Definitionen in der Literatur sowie die Geltung 

des Totalkonzeptes sind die wesentlichen Vorarbeiten für die Erar-

beitung eines eigenen "Kriterien-Ansatzes" zur begrifflichen Be-

stimmung von Ein;.,commen 1.:nd Vermögen in wirtschaftstheoretischer 

Sicht. 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



161 

4. Kapitel: 

Der ''Kriterien'' -Ansatz einer be-
grifflichen Theorie für Einkom-
men l...1.nd. Vermögen 

§ 11 Die "Verfügbarkeit" ökono-
mischer Größen als das be-
griffsbild.end.e Kriteril...1.m 

I. Vorbemerkung: Kennzeichen und Reichweite 
des Ansatzes 161 

II. Voraussetzungen der Verfügbarkeit 164 
1. Wirtschaftliches und rechtliches 

Verfügen 164 
2. Rechenbarkeit und personale 

Zuordnung 166 

III. Die personalen Elemente der Verfüg-
barkeit: Verfügungsmacht 167 
1. Institutionen der Verfügungsmacht: 

Individuen und Haushalte 167 
2. Inhalte der Verfügungsmacht 168 
3. Umfang der Verfügungsmacht und 

Ziel der Verfügungen 169 

LV. Die gegenständlichen Elemente der 
Verfügbarkeit: Verfügen über Totalgrößer. 171 
1. Das "Quellenphänomen" 171 
2. Die "Brutto-Erfassung" 174 
1. Die "Zurechnung" 176 
4. Der Wertzuwachs 177 

v. Ergebnis: Rationalität und Theorie· 
Inhalt 178 
1. "Fazit l": Der Kriterien-Ansatz als 

Konzept der Rationalität: Verfügbar-
keit, Entscheidung und Zugangsregel 178 

2. "Fazit 2": Die analytische Einkommens-
und Vermögensdefinitionen sowie das 
Verhältnis der Begriffstheorie zu wei-
tergehenden Theorien. 182 

I. Der Kriterien-Ansatz für die wirtschaftstheoretischen Defini-

tionen geht davon aus, die Kriterien für Einkommen und Vermögen 

unbeeinflußt von den Absichten der Besteuerung zu finden. Es gilt, 

die wir t s c h a f t s t h eo r et i s c h e Begriffsbe-

stimmung von der steuerlichen zu trennen. 1 ) Nur die steuerlichen 

1) F. Neumark 1961 b, S. 34 f. : "Es versteht sich, daß wie jeder 
andere so auch der Begriff des Einkommens nach logischen und 
Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten zu bilden ist und daß schon im 
Hinblick auf die Verschiedenartigkeit der Bedürfnisse, denen 
sie dienen sollen, die individualwirtschaftlichen, volkswirt-
schaftlichen und fiskalischen Einkommensbegriffe nicht iden-
tisch sein können". Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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Einkommens- und Vermögensbegriffe können als die Indikatoren der 

Leistungsfähigkeit gelten, da die Besteuerung nach der Leistungs-

fähigkeit eine "Handlungsnorm" und kein Erkenntnisprinzip ist. 

Der wirtschaftstheoretische Begriff soll inhaltlich und umfangs-

rnäßig beschreiben, was als ein Ergebnis aktiver und passiver 

Teilnahme am Wirtschaften bei einem Individuum oder einem priva-

ten Haushalt in ökonomischen Größen vorzufinden ist, bevor die 

Maßnahmen der verteilenden und umverteilenden Steuerpolitik ein-

setzen, um Einkommen und Vermögen nach den politischen Zielvor-

stellungen zu verändern. 21 

Die Reichweite einer Theorie vorn Begriff ist - sachlich begründet -

begrenzt; Ansätze zu Theorien etwa, die aus der Ausstattung mit 

Einkommen und Vermögen Hypothesen über das Verhalten der Wirt-

schaftenden (Konsum-, Spar-, Investitionsverhalten) entwickeln 

und daran sich knüpfende allokative und distributive Wirkungen 

aufzeigen wollen, gehen über das hier gewählte Erklärungsziel 

hinaus. Gesucht wird ein theoretischer Ansatz, der zu erklären 

und abzugrenzen erlaubt, was Umfang und Inhalt von Einkommen und 

Vermögen einer Person ist, der für wirtschafts-theoretisch-analy-

tische Zwecke brauchbar ist und dadurch für die finanzwissen-

schaftlichen Absichten als Ausgangs- und Beurteilungspunktgel-

ten kann(siehe §7III). 

Als in diesem Sinne verwendbar wird hier ein "Kriterien-Ansatz" 

entwickelt. Kriterium ist verstanden als Merkmal im Sinne von 

"unterscheidendem Kennzeichen". Die Unterscheidung des Einkommens 

vorn Ertrag, des Vermögens vorn Kapital ist oben anhand der Abgren-

zung des allokativen Bereichs der Ökonomie vorn distributiven vor-

genommen worden; die Unterscheidung des Einkommens vorn Vermögen 

wurde an der Verwendungsentscheidung des Wirtschaftenden festge-

macht. Vorliegend sind zu unterscheiden: 

- die zur e c h e n baren von den nicht zurechenbaren Ge-
genständen, 

- die Tatbestände, in denen Verfügungs rn acht vor-
liegt, von denen, in denen das nicht der Fall ist, 

2) Wir erinnern uns daran, daß aber die "vorsteuerliche" Einkom-
mens- und Vermögenssituation beim einzelnen wegen der Inter-
dependenzen zwischen dem privaten und öffentlichen Sektor der 
Wirtschaft bereits präformiert ist. Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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- die Institutionen, in denen Verfügungs - E n t scheid u n -
gen im distributiven Bereich getroffen werden von jenen, die 
im allokativen Bereich angesiedelt sind, und 

- die Gegenstände, über die verfügt werden kann von 
solchen, über die nicht verfügt werden kann. 

Wenn hier die Bestimmung des Einkommens- und Vermögensbegriffes 

nach einem Kriterien-Ansatz erfolgt, so findet dieses vorgehen in 

der Literatur, wie sich ergeben hat, vielfache stütze und teil-

weise auch eine ähnliche Benennung; z.B. entwickelt F. Neumark 

(1961b, s. 32 und passim) zu der Frage, was den Inhalt des Einkom-

mens bestimme, zwei "Kriterien", nämlich die Teilnahme der Bezie-

her von Einkommen an der Bildung des Sozialprodukts und zusätzlich 

- soweit das erste Kriterium zutrifft - das Vorliegen eines effek-

tiven Zuwachses an ökonomischer Verfügungsmacht des Empfängers von 

Einkommen. Wir glauben begründet zu haben, daß das erste Kriterium 

nicht gelten kann, greifen aber das zweite Kriterium auf und fol-

gen dem Gedanken, daß methodisch eine Formulierung von Kriterien 

für eine Inhaltsbestimmung die korrekte Vorgehensweise ist. Dies 

um so lieber, als das auch rechtswissenschaftlichen Erfordernis-

sen der Einkommens- und Vermögensdefinition entspricht. 

Kriterien sollen der intersubjektiven Überprüfbarkeit zugänglich 

sein, weshalb der Kriterienansatz nicht auf unmeßbare "Qualitäten" 

der Faktoren und Verfügungsgegenstände sowie bloßer "Möglichkeiten" 

ausgerichtet ist, sondern an dem meßbaren Ergebnis des 

Zugangs ökonomischer Größen. 

Was die wissenschaftstheoretische Methodik der Verwendung 

von Kriterien im Definitionszusammenhang angeht, so folgen wir 

T.S. Kuhn (1978) wie auch H. Seiffert (1975a). Nach Kuhn (S. 330 

ff. u. 345 ff.) müssen zur eindeutigen Beurteilung spezifischer 

Situationen und Begriffe mindestens zwei unabhängige Kriterien 

vorhanden sein, die sich miteinander verbinden lassen. Ebenfalls 

verlangt Seiffert (S. 33) für eine Definition das Vorhandensein 

zweier (bereits bekannter) Termini, um den noch unbekannten be-

schreiben zu können. Im Zusammenhang mit der "intersubjektiven 

Uberprüfbarkeit" ist die Verwendung von Kriterien das typische wis-

senschaftliche und theoretische Vorgehen (H. Seiffert 1975a, s. 

188f.). Ein "Satz von Kriterien" identifiziert und definiert somit 

einen Ausdruck bzw. Terminus und liefert die "seine Anwendung re-

gelnden notwendigen und hinreichenden Bedingungen" (Kuhn 1978, s. 

414 u. 418). Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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Kriterien der Einkommens- und Vermögensbegriffe sind: 

- die "Verfügbarkeit" über ökonomische Größen 

als conditio sine qua non; 

- die "Zurechenbarkeit" als Voraussetzung für 
die Verfügbarkeit und 

- die "Konsumorientierung" als beschreibendes, 

nicht als begriffsbestimmendes (eher als ein 

begriffserklärendes) Element der Definition. 

II. Das Problem der V e r f ü g b a r k e i t ist unter den 
folgenden drei Aspekten zu sehen: Sie hat erstens zur Vorausset-

zung, daß die ökonomischen Größen, über die rechtlich verfügt 

werden darf und wirtschaftlich verfügt werden soll, rechenbar 

sind und sich einer Person zuordnen lassen; es ist zweitens zu 

klären, welche Institution, der einzelne bzw. der Privathaushalt 

oder der Betrieb bzw. die Unternehmung, verfügt (III); schließlich 

ist drittens der Gegenstand, über den verfügt wird, als der In-

halt der Verfügbarkeit zu beschreiben (IV). 

1. Verfügbarkeit richtet sich auf Verfügen über ökonomische Größen 

-·ist demnach an Verfügungsobjekten orientiert - und setzt deren 

Rechenhaftigkeit wie auch Zuordnung auf die verfügende Person vor-

aus. Verfügen ist ökonomisches und recht -

1 ich es Verfügen gleichermaßen. Verfügen muß innerhalb des 

gesellschaftlichen Systems geordnet und ausgeübt werden; in einem 

dezentralen gemischtwirtschaftlichen System mit Privateigentum am 

Konsumtiv- und Produktivvermögen lassen sich grundsätzlich einer-

seits Verfügungen treffen über die eigene Person und ihre ökono-

mischen Leistungen wie andererseits über Sachvermögen aus dem Ge-

danken des Eigentums im wirtschaftlichen und rechtlichen Sinne. 31 

Unter die erstere Verfügungsart hat man auch Verfügungen zu zäh-

3) So c. Folkers 1979 1 S. 266, der hinsichtlich des Sachvermögens 
noch weiter spezifiziert: Verfügungen über Sachvermögen aus 
juristischem Eigentum ohne einen (vollen) Anspruch im wirt-
schaftlichen Sinn; Verfügungen über Sachvermögen im fremden, 
nicht zuletzt öffentlichen Eigentum aufgrund unterschiedlicher 
Nutzungsrechte und schließlich Verfügungen über Forderungen 
oder forderungswerte Rechte. 
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len über das Einkommen; so läßt sich schließlich folgern, daß 

die für die literarischen Einkommensdefinitionen oben als konsti-

tutiv erkannte "Zugangsregel" 4 ) in ihrem rechtlichen und wirt-

schaftlichen Umfang von "Verfügungen" erfaßt wird. In dem hier 

in Rede stehenden Zusammenhang ist ökonomisches Verfügen "Entschei-

dungen treffen" über die Erzielung und Verwendung von Einkommen, 

über die Bildung und Verwendung von Vermögen. 5) Rechtlich ist die 

Verfügung ein in das Belieben des einzelnen gestelltes (im Hin-

blick auf den Tatbestand einseitiges, zudem vom sog. Verpflich-

tungsgeschäft abstrahiertes) Rechtsgeschäft, G) das unmittelbar 

auf Sachen und Rechte einwirkt, also z.B. als Ubertragung eines 

Gegenstandes, als Belastung eines Grundstücks, als Veränderung 

eines Rechts in seinem Inhalt usw. 7) Diese privatrechtliche Ei-

genschaft der Verfügung hat eine verfassungsrechtliche Entspre-

chung: "Die freie Disposition des eigenen Lebensstandards ist 

Teil der freien Entfaltung der Persönlichkeit." B) Sie betrifft 

4) Als "Zugangsregel" hatten wir die in den Definitionen zum Aus-
druck kommenden Erfordernisse bezeichnet, daß es sich beim 
Einkommen (1) um eine ökonomische Größe han-
delt und daß diese (2) einer Person zugeht; Interpreta-
tionsunterschiede waren allerdings hinsichtlich der Art und 
der Quelle des Zugangs in den Definitionen enthalten. ~9 II, 

5) Siehe die breiten Verfügungsbegriffe im Carter Report 1966, 
vol. 1, "discretionary economic power" und "comprehensive tax 
base" (S. 5 u. 9 f.; vol. 3, s. 32 ff.). - Siehe ferner W.W. 
Hewett 1925, s. 22 f. ("available for disposition"); K. Diehl 
1933, S. 707 ("zur freien Verfügung"); F. Neumark 1947 ("ökono-
mische Verfügungsmacht"); G. Weisser 1961, s. 163 ("große" 
und "geringe Verfügungsmacht") ; C. Folkers 1979, S. 266 ( "ver-
fügen können"), G.Heidinger (1982,S.269, wirtsch.Verfügbarkeit). 

6) "Unter Verfügung ist dabei jedes Rechtsgeschäft zu verstehen, 
durch das der Berechtigte entweder die Rechtszuständigkeit 
oder den Rechtsinhalt oder beides ändert", K. Larenz, Lehr-
buch des Schuldrechts, Bd. I: Allgemeiner Teil, 13. A. Mün-
chen 1982, S. 518. 

7) ökonomisch allerdings hat die Verfügung auch bestimmte Eigen-
schaften, die eine Tathandlunq (einen Realakt) auszeichnet, 
in der Bedeutung, etwas mit einem Gegenstand, mit dem man 
rechtlich alles nach Belieben tun darf, tatsächlich auch zu 
können, d.h. praktisch nicht gehindert zu sein, gegenständ-
lich dazu in der Lage zu sein; so kann man Gegenstände verbin-
den, verarbeiten, vermischen (die Rechtsfolgen einmal beisei-
te gelassen), jedoch über öffentliche Güter nicht nach Belie-
ben verfügen, sie allenfalls in Anspruch nehmen. Das ökonomi-
sche Verfügen über private Güter gleicht einem Realakt. 

8) G.B. Krause-Ablaß 1971, s. 207; er leitet die freie Disposi-
tion aus Art. 2 Abs. 1 GG ab. 
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Einkommen und Vermögen: das Einkommen hinsichtlich sämtlicher 

Bestandteile wie der Sacheinkommen, der Veräußerungserlöse, der 

Transfers (nicht jedoch hinsichtlich der Sollerträge 9>),das ver-

mögen auch hinsichtlich der Vermögenswertsteigerungen, da hier 

fre:leDisposition in jedem Falle möglich ist. Sie besteht unein-

geschränkt, soweit Einkommen und Vermögen rechtmäßig erlangt wur-

den und soweit vertragliche Abmachungen nicht entgegenstehen. 

Sie besteht weiterhin nur dann ohne Einschränkung, wenn nicht ge-

setzliche bzw. hoheitliche Regelungen entgegenstehen. 1O> An sol-

chen Regelungen, insbesondere auch an denen der Steuererhebung, 

findet die freie Verfügbarkeit des Einkommens und Vermögens ihre 
Grenze. ll) 

2. zu o r d nun g bzw. zur e c h nun g bedeutet recht-

lich die Festlegung, in wessen Verfügungs- und Herrschaftsmacht 

der Zugang an ökonomischen Größen fällt. Man kann das den "ad 

per so n am - In h a 1 t" des Zugangs nennen. ökonomisch 

hat die Zuordnung des Einkommens bzw. Vermögens außer dem "ad 

personam-Inhalt" auch noch die Bedeutung der Zurechenbarkeit, der 

Rechenhaft i g k e i t ökonomischer Größen. Das Zuzu-

ordnende muß demnach in einem allgemeinen Nominator, in Geld aus-

zudrücken sein. 12 l Zum Kreis der zuzuordnenden ökonomischen Größen 

9) Denn hierbei handelt es sich um Zukunftserträge, J. Mitschke 
1976, S. 164: sie sind gegenwärtig nicht erzielt und nicht 
verfügbar. 

10) Es existiert schon allein aus rechtlichen Gründen ein Unter-
schied in der freien Verfügung zwischen Gewinn- und Lohnein-
kunftsbeziehern. Dem letzteren steht eine um die Steuer ge-
ringere Dispositionsmasse zur Verfügung. "In Höhe des Lohn-
steuerabzugs (§ 38 Abs. 1 Satz 1 EStG) wird dem Lohnsteuer-
pflichtigen seine gegen den Arbeitgeber bestehende Lohnforde-
rung durch den Abzug entzogen. Es steht dem Lohnsteuerpflichti-
gen nicht frei, die Lohnsteuer aus anderem Vermögensgegenstand 
zu erbringen. Damit wird in das Eigentum des Lohnsteuerpflich-
tigen eingegriffen", G.B. Krause-Ablaß 1971, S. 200. 

11) "Die Verfügungsmacht erscheint der heutigen Rechtslehre als 
normaler Bestandteil jedes Vermögensrechts, der dem Berechtig-
ten immer dann zukommt, wenn er ihm nicht ausnahmsweise •.. 
entzogen ist", K. Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, Bd. I: 
Allgemeiner Teil, 13. A., München 1982, S. 518. 

12) So die Einkommensdefinitionen nach dem Reinvermögenszugangskon-
zept von Schanz, Haig, Simons und sämtliche neueren; so insbe-
sondere zum Vermögensbegriff u.a. auch C. Folkers 1979, s. 266. Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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gehört neben dem Geldeinkommen und dem in Geldeinheiten ausge-

drückten Vermögen alles, was einer Bewertung in Geld zugänglich 

ist. 131 Der Geldausdruck ist die notwendige Bedingung der Zurech-

nung, da nach unserer Eingangsdefinition für ökonomische Größen 

(siehe§ 8) metaökonomische Größen auszuschließen sind. Für die 

Verfügbarkeit ist die Zuordnung der rechenbaren Größen die Voraus-

setzung; da der Einkommensbegriff eine numerische Größe ist, kann 
nicht Einkommen sein, was sich nicht in Geld ausdrücken läßt, so 

unbestritten auch das Nichtberechenbare als ein ökonomisches "Po-

tential" angesehen werden kann. 

III. Im Rahmen dieser rechtlichen und wirtschaftlichen "Objekti-

vierung" ist die sozialökonomische Interpretation der Verfügbar-

keit zu konkretisieren, sind ihre persönlichen Elemente darzustel-

len. Diese zeigen sich einerseits darin, daß eine Person durch 

Einkommen und Vermögen Verfügungs macht gewinnt; 

andererseits wird über ökonomische Größen auch in nicht-persona-

len Institutionen (Betrieben) verfügt, so daß zu 

prüfen ist, ob auch diesen Verfügungsmacht über Einkommen und 

Vermögen zuzuschreiben ist. 

1. Zum institutionellen Problem, ob also die hier relevanten Ent-

scheidungen und Verfügungen über Einkommen und Vermögen nur 

von der Einzelperson bzw. vom privaten 

Haushalt oder auch in Unternehmungen getroffen werden, 

greifen wir auf unsere Unterscheidung des allokativen und des 

distributiven Bereiches der Ökonomie zurück (siehe §7) und stel-

len hinsichtlich des Charakters der in den beiden Institutionen 

zu treffenden Entscheidungen und Verfügungen fest: Nur natürliche 

Personen können Einkommen und vermögen haben. 14) "Wenn der Begriff 

Einkommen eindeutig sein soll, kann er nur angewendet werden auf 

Einkünfte über die ein ... Mensch verfügt" (E.Schuster 1961,S.54, 

siehe unsere Ausführung in§ 11) Das schließt Verfügungen 

13) Siehe Schaubild 3.1 über das Gesamtbild der Geld- und Güterein-
kommen; s. R.M. Haig 1959, S. 59; s.a. G.v. Schanz 1896 (Nutzun-
gen und Leistungen Dritter. 

14) G. Wöhe 1988. S.109: "Ein Betrieb kann also niemals ein Ein-
kommen erzielen, sondern ... stets nur einen Ertrag. Der Be-
trieb ist kein Subjekt, sondern ein Objekt, mit dem sein Ei-
gentümer ein bestimmtes Ziel verfolgt." 
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im Rahmen der Unternehmungen aus dem Einkommens- und Vermögensbe-

griff aus. Es gilt das Konzept der "Personenbezogenheit" (C. Fol-

kers 1979, s. 268) als die entscheidende Bezugsgröße für distri-

butive Phänomene. 15 ) Die Unternehmung fungiert als Transformations-

institution von Kapital in Einkommen; die dort zu treffenden ver-

ftigungen sind Transformationsverfügungen, nicht Verfügungen über 
Einkommen und Vermögen. 

2. In der Verfügbarkeit über ökonomische Größen zeigt sich die 
"Ökonomisch-finanzielle"16) Dispositionskraft17) des einzelnen. 

Die von ihm ausübbare Verfügungs macht bestimmt 
die gesamte "ökonomische Position des Menschen" (G. Krause-
Junk 1981 , s. 260 und 1977, s. 338), Verfügungsmacht ver-

schafft Entscheidungsfreiheit (R. Geode 1980, s. 52), ja ist so-

gar die Voraussetzung der personalen Existenz (G. Krause-Junk 

1981, s. 260 f.). Für R.M. Haig ist die ''power to satisfy'' 

nahezu das "Fundament" des ökonomischen Prinzips. Die den Umfang 

des Einkommens kennzeichnenden Fragen, ob z.B. Gratisaktien, ob 

unverteilte Gewinne und ob nichtrealisierte Vermögenswertsteige-

rungen Einkommen sind, beantwortet er danach, ob de'r Empfang ei-

nes solchen Gegenstandes die ökonomische Kraft so weit gesteigert 

hat, daß der Empfänger über Güter und Dienste verfügen kann 

( "to command") •18 ) Auch Weisbrod/Hansen schließen sich dieser 

Interpretation des Einkommens als einem Begriff, der seinen In-
halt aus der "Verfügung" bestimmt, vollständig an19 ). 

Was Simons als "the right to command prices" bezeichnet, sind 

15) Carter Report 1966, vol. 1, S. 5: "The family ... should be 
recognized as the basic taxpaying unit in the system". 

16) F. Neumark 1970, s. 136; G.B. Krause-Ablaß 1971, s. 207; F. 
Neumark 1947, s. 36: "Verfügungsmacht". 

17) G.v. Schanz 1896, S. 5: "Wir wollen wissen, welche selbständi-
ge wirtschaftliche Kraft eine Person ... darstellt, ... wel-
che Mittel sie ... zu ihrer Disposition hat." 

18) R.M. Haig 1959, s. 59ff., insbes. s. 62; "income is defined 
in terms of power to satisfy economic wants". 

19) B.A. Weisbrod, W.L. Hansen 1968, S. 1315: "A (consumer) unit's 
(das ist entweder ein Individuum, eine Familie oder ein Haus-
halt, siehe S. 1316) economic well-beeing or economic posi-
tion should be thought of as a function of the flow of ser-
vices over which it has command." 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



169 

20) 
"property rights" im Sinne von Verfügungsgewalt aus dem Eigen-

21) 
tumsrecht, begrenzt auf das meßbare persönliche Einkommen, be-

messen in MaLktpreisen. Da in diesen Zusammenhang auch das Vermö-

gen gehört, erklärt sich aus dem property rights-Ansatz bei Si-

mons auch dessen Totaleinkommenskonzept im Sinne des Einkom-

mensbegriffes von G. v. Schanz. 

3. Eine allokativ-distributive Bereichsabgrenzung dieser Art 

berücksichtigt ausschließlich den organisatorischen Rahmen des 

Institutionenproblems, berücksichtigt nicht in vollem Ausmaße die 

Figur des Entscheiders, also das personale Element des Institu-

tionenproblems. Diese personale Seite, also die Verfügungsmacht, 

braucht nicht deckungsgleich zu sein mit der organisatorischen. 

Daher schlagen wir zur vollständigen inhaltlichen Auffüllung des 

Institutionenphänomens vor, die Verfügungsmacht sowohl sachlich-

organisatorisch als auch personell-zielbezogen zu definieren, sie 

durch eine Berücksichtigung sowohl des Umfangs als auch des Ziels, 

auf das sich die Verfügung richtet, zu differenzieren. 

Der Umfang der Verfügungsmacht im allokativen Bereich wird 

bestimmt durch die Unternehmereigenschaft. Entscheidungen und Ver-

fügungen, die jemand als Unternehmer - in welcher Form der Einzel-

oder Mitunternehmereigenschaft auch immer - trifft, berühren die 

Einkommens- und Privatvermögenssphäre mittelbar, als Entscheidun-

gen in der Vorstufe. Aber es läßt sich die Unterscheidung, ob ei-

ne Verfügung die unternehmerische oder die private Sphäre betrifft, 

nur mit Blick auf das Verfügungs - Z i e 1 treffen, mit Blick 

also auf das vom Entscheider Gewollte. Wird in einer Unternehmung 

201 Zum Unterschied zwischen Verfügungsmacht und Verfügbarkeit: 
letztere ist eine Eigenschaft, die einem Gegenstand (Sache, 
Recht) anhaftet, jedoch subjektorientiert ist; demgegenüber 
ist Verfügungsgewalt und Verfügungsmacht eine (tatsächliche 
oder rechtliche) Qualität, die einer Person gegeben ist, 
siehe J. Hackmann 1979, S. 32. 

2~ Insoweit property rights bei Simons nicht im Sinne von materiel-
len Gütern zu verstehen sind sondern als "increase of power", 
als "greater freedom", als "security", als "prestige" und 
nicht zuletzt als "respectability", soll eine Darstellung un-
ter dem SHS-Konzept unten gegeben werden. "The relation be-
tween income (yield) and value, in the case of capital goods, 
is by no means a one-way relation", S. 94. 
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der Rechtsform der Einzelunternehmung entschieden, den Gewinn zu 
entnehmen, so hat diese Entscheidung die allokative Funktion der 
"Nichtinvestition" sowie die distributive, den Gewinn privater 

Verwendung zuzuführen. Wird in einer Unternehmung in der Rechts-

form der Kapitalgesellschaft eine Entscheidung zur Gewinnausschüt-
tung getroffen, gilt dasselbe. Hier mag das Ziel der Entscheidung 

sogar noch von der Aussicht mitbestimmt worden sein, die Ausschüt-

tung (unter allokativem, hier unter finanzierungspolitischem Aspekt) 

wieder zurückholen zu können. Jedoch bleibt die Verwendung völlig 
der Entscheidung des Anteilseigners überlassen, der sie konsumtiv 
verwenden mag. Läßt man die abgrenzungs-determinierende Rolle des 
Verfügungsziels gelten, so folgt, daß.Ertragsteile, die in der 

Unternehmung verbleiben - und dies gilt ungeachtet zunächst aller 
Rechtsformen-, niemals Einkommen der Einzel-, Mitunternehmer 
und Anteilseigner sein können. Letztere mögen mit dem Ertrag 
im Betrieb "Ansprüche" oder "Anwartschaften• auf Einkommen 
erworben haben, doch das macht den Ertrag nicht zum Einkommen. 

Aus der ökonomischen Sicht ist allein das Hand 1 u n g s -

z i e 1 als allokativ-distributives Abgrenzungsmerkmal analytisch 

einwandfrei. 

Dagegen bleiben Entscheidungen jener Personen, die zwar Eigentümer 
oder Miteigentümer von Unternehmen, nicht jedoch Unternehmer oder 
Mitunternehmer sind (also z.B. Aktionäre oder GmbH-Gesellschafter), 
von vorn herein Verfügungen mit allokativer Reichweite. Ihr 

Verfügungsziel, so sehr es qua Divendenden- oder Kapitalrückzah-

lungsbeschluß auch ihre private Einkommens- und Vermögenslage be-

rührt, ist in erster Linie das einer rentierlichen Kapitalanlage 

bzw. das einer wirtschaftlichen Einflußnahme, also ein allokatives; 
es ist begrenzt durch den Rechtsrahmen flir diese Art der Entschei-

dung, der sich vorwiegend auf den Gewinnverwendungsbeschluß er-
streckt. Distributive Verfügungsgewalt erhalten sie erst mit dem 
Übergang ihrer Ertrags- und Kapitalanteile in den Privatbereich. 
Verfügungen über diese Anteile sind dann solche der Einkommens-
verwendung. 

Die vorgeschlagene Erweiterung in Richtung auf das Verfügungs-
Ziel konkretisiert sich als die Entscheidung, Geldbeträge und in 

Geld bewertbare Gegenstände für eine private Verwendung zu reser-

vieren. Damit hat in diesem Bereich die Individualentscheidung 
der Unternehmer und Mitunternehmer dieselbe Rolle, die wir ihr 

für die Abgrenzung im distributiven Bereich zwischen Einkommen 
und Vermögen zugeschrieben haben. Dennoch sei nicht verkannt, daß 
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für den Fall der Kapitalakkumulation in Einzelunternehmen der 

Nachweis seiner rein allokativen Zweckbestimmung schwierig sein 

kann. Da auch distributiv motiviertes Sparen sich in der betrieb-

lichen Akkumulation "verstecken" läßt, die über das reine "be-

triebsnotwendige Kapital" hinausgeht, könnte die Individualent-

scheidung für praktische, d.h. statistische und steuerpolitische 

Zwecke unbrauchbar werden. Aber es wäre theoretisch nicht korrekt, 

die gesamte betriebliche Kapitalakkumulation in Einzelunternehmen 

entweder ausschließlich dem allokativen oder ausschließlich dem 

distributiven Bereich zuzurechnen. Beides wäre eine Konvention 
22) 

zur Bewältigung der praktischen Anwendungsprobleme. 

IV. Schließlich ist das Kriterium der"Verfügbarkeit"unter dem 

Aspekt des Gegenstandes zu prüfen, über den verfügt 

werden kann. Die mit keinerlei Einschränkung versehene Verfügbar-

keit meint das Verfügen über eine"Totalgröße: Die Totalität - in 

der Besteuerung zur vollständigen Erfassung der Leistungsfähigkeit 

erforderlich 23) - hat begriffstheoretisch die Funktion, für den 

Verfügungsgegenstand die Bedingungen einer umfassenden Beschrei-

bung festzulegen. Vier Problemkreise sind mit dieser Funktion ver-

bunden: das Quellenphänomen, die Bruttoerfassung, die Imputierung 

von Einkommen und der Wertzuwachs des Vermögens. 

1. Die Geltung der Totalitätsregel verlangt zunächst die Lösung 

des "Q u e l l e n p h ä n o m e n s" , d.h. sie verlangt, von 

der Herkunftsbetrachtung der ökonomischen Größen abzugehen. Da 

das Verfügbarkeitskriterium gelten soll, kann über alles, was als 

Verfügungsgegenstand existiert, verfügt werden, ungeachtet seiner 

Herkunft. Einen in diesem Sinne breiten Verfügungsbegriff formu-

liert auch der Carter Report 1966; wenn auch in erster Linie auf 

22) Siehe S 20 II 2. und die dort gegebene Stellungnahme zum sog. 
"Desertionsargument •. 

23) Der Unterschied zwischen der Totalität in der Besteuerung und 
der Totalität auf dem wirtschaftstheoretischem Gebiet liegt 
darin, daß es dort als ein Handlungsprinzip, hier als ein Er-
kenntnisprinzip auftritt. Um diesen Funktionenunterschied auch 
terminologisch deutlich zu machen, wird hier von Totalitäts-
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die Besteuerung ausgerichtet, vermag er dennoch in seinen theo-

retischen Passagen Grundlagen für unser Problem zu liefern. Die 

uns hier interessierende Totalität in der Verfügung formuliert 

er als "discretionary economic power" (vol. 3, s. 5) und als 

"power to command goods and services for personal use (nicht Kon-
sum!), wether the power is exercised or not" (S. 22 u.32).24) 

a) Aus diesem Verständnis der Totalitätsregel folgt zunächst un-

mittelbar die Ablehnung jener Regelmäßigkeit für den Zugang von 

ökonomischen Größen, den noch die alte Quellentheorie zu ihrer 

Bedingung für Einkommen machte. 

b) Das Kriterium der Verfügbarkeit verlangt weiter die Nichtbe-

achtung dessen, ob der Verfügungsgegenstand einer produktions-

wirtschaftlichen Tätigkeit des einzelnen bzw. dem marktlichen 

Tausch entstammt oder nicht. Die Einbeziehung nur derjenigen Ge-

genstände, die aus einer aktiven Wirtschaftstätigkeit gewonnen 

wurden, würde die Basis der Verfügbarkeit logisch unzulässiger-

weise einengen, da auch über Erbschaften oder Wertsteigerungen, 

die jemand passiv hinnimmt, sowie über Wertschöpfungsergebnisse, 

die jemandem "unverdienterweise" zufallen, obwohl andere· Indivi-

duen oder das Kollektiv sie erbracht haben, sehr wohl einen Zu-

gang beim Empfänger darstellen, über den dieser verfügen kann. 

Auch über Nutzungen, die jemand unter Umgehung des marktlichen 

Prozesses zieht, kann er verfügen. E. Schuster (1961, s. 53) 

spricht von "direkter und indirekter Beteiligung des Menschen am 

Wirtschaftsprozeß", die bei ihm zu Einkommen führen kann, und 

diese Beteiligung ist keineswegs nur die aktive produktionswirt-
schaftliche. 251 

24) Erst im Hinblick auf die Absichten der Besteuerung kommt der 
Carter Report dann zur Festlegung von Einschränkungen dieses 
Totalbegriffs: Die Totalgrößen müssen "frei" verfügbar sein 
für den steuerpflichtigen, und sie sind es z.B. nicht, so-
weit sie lebensnotwendig sind (S. 32; s.a. unten§§ 21 ff.), 

25) Carter Report 196 6, vol. 3, S. 14: "A dollar gained through 
the sale of a share, bond or piece of real property bestowes 
exactly the same economic power as a dollar gained through 
employment or operating a business." 
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c) Nach der Totalitätsregel sind auch Vermögens- und Transferein-

künfte zum Verfügungsgegenstand zu zählen, sofern nur tatsächlich 

über sie verfügt werden kann. Ob es sich dabei aber um ursprüng-

liche (primäre) oder um abgeleitete (sekundäre) Einkünfte handelt, 

ist für die Verfügbarkeit unerheblich. Es entscheidet allein der 

Zugang ökonomischer Größen bei der Person. Für einige Sonderfälle 

von individuell organisierten Transfers entspricht der Zugangsre-

gel ein Abgang von Einkommensteilen, wenn nämlich jemand privat 

und direkt einem anderen Zuwendungen gewährt. Der Zuwender ver-

fügt den Abgang von ökonomischen Größen, somit zählt auch dieser 

"durchlaufende Posten" zu seinem Einkommen. Ursprünglich war ihm 

ja die Gesamtgröße zugegangen. Aufseiten des Empfängers steht die 

Einkommensqualität der Transfers außer Frage, da auch hier ein Zu-

gang vorliegt, über den er verfügen kann. Dies verdeutlicht, daß 

für die personale Einkommensbestimmung nach der Zugangsregel jeg-

liches gesamtwirtschaftliche "Doppelzählargument" fehl gehen muß. 

Der privat veranlaßte Transfer ist Einkommen bei beiden Personen; 

daß in der gesamtwirtschaftlichen Sicht der Transfer zweimal als 

Einkommen auftaucht, ist insofern unerheblich, als hier das Ein-

kommen j e Person, also individuell zu definieren ist. 

Verfügt wird ja individuell, nicht gesamtwirtschaftlich. 

d) Ferner kann die Art des Faktors, des Faktoreinsatzes und des 

Faktorertrags aus Gründen der Totalitätsregel ebenfalls keine 

Rolle spielen. Auch die sog. "windfall gains" und "losses" gehören 

zum Ertrag, werde( Einkommen ungeachtet der Planbarkeit oder 

auch nur der Vorhersehbarkeit ihres Zugehens (F. Neumark 1961b, 

S. 44 f.). Verfügbar ist das Einkommen in jedem Fall, stamme es 

aus Kapital- oder Arbeitseinsatz oder auch aus dem Einsatz des 

Humanvermögens. Die Quellenbetrachtung ist auch innerhalb einer 

Faktorart unerheblich, denn z.B. kann Lohn sowohl aus betriebli-

chem Faktoreinsatz wie auch aus betrieblicher Kapitalauflösung 

finanziert worden sein; ebenso kann eine geldliche Zuwendung an 

eine Pecson sowohl aus einem Einkommen als auch aus Vermögensauf-

lösung herrühren; eine Altersrente kann Ubertragung von Einkommen 

aus Einkommen sein, kann aber auch aus den Erträgen eigener Er-

sparnisse stammen wie schließlich auch als Form der nachträglichen 

Einkünfte aus der Mitwirkung am Wirtschaftsprozeß gedeutet wer-
den (E. Schuster 1961, s. 55). 
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e) Letztlich ist für die Verfügbarkeit auch die Qualität der Fak-

toren unerheblich: Arbeitsqualität, Arbeitsplatzsicherheit, ja 

auch sektorale oder regionale Quellen der Arbeitslöhne müssen 

als unbeachtlich gelten für die Verfügbarkeit über die Einkünfte. 

Als Regel der Totalität gilt, daß die Einkünfte und Vermögensar-

ten unabhängig von jeglicher Quellenbetrachtung am personalen 

Ort des Zusammenwirkens und der Gesamtverfügung (W. Albers 1979a, 

S. 199) zu erfassen sind. 

2. Aus dem Kriterium der Verfügbarkeit: folgt notwendig, das Ein-

kommen brutto zu erfassen, d.h. keine Einengung des Ver-

fügungsgegenstandes durch Verwendungsverfügung zuzulassen. Ver-

fügbar ist der ungeschmälerte Brutto-Zugang an ökonomischen Grö-

ßen, mögen auch die Verwendungsverfügungen, die zur Schmälerung 

führen, noch so rationale allokative und beachtenswerte distribu-

tive Motive haben. 

a) Allokativ motivierte Ausnahmen von der Brutto-Erfassung verlan-

gen die Quellentheorie und die Reinvermögenszugangstheorie: Ihnen 

zufolge sollen Verwendungsverfügungen, die der Kapitalerhaltung 
dienen, nicht zum Einkommen gerechnet werden. Mag dies unter steu-

erpolitischem Aspekt bedenkenswert sein, unter begriffstheoreti-

schem ist es das nicht. Denn die der Kapitalerhaltung dienenden 

Ertragsbestandteile sind sehr wohl verfügbar, nämlich ebendazu; 

aber sie sind auch für andere Zwecke verfügbar. 1-1.a.W.: Verfügbar-

keit likegt vor ungeachtet des Ziels der Verwendung. 

b) Ausnahmen vom Grundsatz der Bruttoerfassung werden überdies 
auch im distributiven Bereich gefordert und zwar zumeist in Ver-

bindung mit der Besteuerung. Hier sind zwei Argumentationsrich-

tungen zu erkennen: Einerseits wird generell die Freistellung 

der Sparakte von der Besteuerung des Einkommens diskutiert, an-

dererseits wird die Ausnahme ganz bestimmter Verwendungszielrich-

tungen des Nichtkonsums von der Besteuerung erwogen. Die generel-

le Steuerbefreiung des Sparens wird oftmals damit zu begründen 
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versucht, daß man erstens auf die üblicherweise besteuerten 

Erträge des gesparten Vermögens hinweist (und insoweit 

zu dem Argument der Zweifachbelastung kommt, wenn schon die Spar-

bildung nur aus versteuertem Einkommen geschehen kann) und daß 

man ferner daran erinnert, die Ersparnisse würden bei der Auflö-

sung wie jeder andere Konsum auch den Mehrwert- und Verbrauch-

steuern unterliegen. Dem ersteren Hinweis ist entgegenzuhal-

ten, daß nichtertragabwerfendes Sparen dann der Einkommensbe-

steuerung entgehen würde und daß diese Beträge allein von indi-

rekten Steuern dann erfaßt würden, wenn entspart würde. Dies aber 

hieße, nicht angefallene Einkommensteuer gegen zu entrichtende 

Mehrwert- und Verbrauchsteuern aufrechnen zu wollen. Korrekt wäre 

allenfalls, die Einkommensteuer beim Entsparen nachzuholen, ein 

steuertechnisch schwieriges unterfangen. Aber das ist in diesem 

Zusammenhang nicht das entscheidende Gegenargument. Vielmehr wür-

de der Ausschluß des Sparens doch bedeuten, daß man aus rein 

steuerlicher Argumentation einen verengten Einkommensbegriff de-

finieren möchte. Dies kann theoretisch nicht durchschlagen; abge-

sehen davon, daß Sparen auch weithin nur ein zeitlich verschobe-

ner Konsum ist, ist ja die Sparentscheidung eine Verfügung über 

eine Gesamteinkommensgröße. Gespart wird in Ansehung des Gesamt-

zugangs und in Ansehung beider Verwendungsarten dieses Zugangs, 

nämlich des Konsums und des Nichtkonsums. Aus dem Blickwinkel 

der Verfügbarkeit - und verfügbar ist mit Blick auf die Verwen-

dung immer das gesamte Einkommen - gehört das Sparen mit in den 
Einkommensbegriff hinein (E, Schuster 1961, s, 55 unter Hinweis 

auf die ungeschmälerte Verfügung über das Gesamteinkommen). 

Daß dem Finanzpolitiker unter dem rein steuerlichen Aspekc eine 

Freistellung des Sparens von der Einkommensteuer angebracht er-

scheint, ja evtl. als allokativ und distributiv geradezu notwen-

dig erscheint, darf die theoretische Begriffsprägung nicht deter-

minieren. 

c) Nicht anders nimmt es sich aus mit der zweiten Argumentations-
richtung, die ganz bestimmte Verwendungsrichtungen von der Be-

steuerung freistellen und demnach auch aus dem Einkommensbegriff 
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ausscheiden will. Sie werden begründet mit der eingeschränkten 

oder kaum vorhandenen Verfügungsmacht über Einkommensteile, die 

der Sicherung der Existenz und der vorsorge dienen müssen. Hier 

können wir F. Neumark (1961b, s. 31) folgen, der dies steuerlich 

zwar für geboten erkennt, wenn es gelte, die Leistungsfähigkeit 

festzustellen, der daraus aber keineswegs schließen möchte, sol-

che Beträge würden wirtschaftstheoretisch ebenfalls nicht zum 

Einkommen zu rechnen sein. Dennoch ist auch begriffstheoretisch 

jüngst die Ansicht vertreten worden, Einkommen sei als Netto-Ver-

mögenszunahme zu definieren (K. E. Boulding 1981, s. 211). U.E. 

ist dies aber ein ausschließlich steuerliches Problem. Hier aller-

dings hat das Argument der nicht vorhandenen oder eingeschränk-

ten Verfügbarkeit über gewisse Einkommensbestandteile Gewicht. 

3. Die Zurechnung oder Imputier u n g "realer" 

geldwerter Vorteile und Nutzungen als Einkommen setzt voraus, daß 

sie objektiv rechenbar gemacht werden können, daß ferner eine Ver-

fügungsmacht in der Person, der sie zuzurechnen sind, vorliegt. 
Daraus folgt, daß von vorn herein die Freizeit, die von vielen 

Autoren als Einkommensbestandteil zumindest nicht ausgeschlossen 

wird, und die öffentlichen Güter in einem Totalkonzept des Ein-

kommens keinen Platz finden können. Ebensowenig ist aus densel-

ben Gründen eine Verfügbarkeit über das Humanvermögen möglich; 

zwar ist es in der Phase seiner Bildung insofern disponibel, als 

es quantitativ und qualitativ (J. Mitschke 1976, s. 91 f.) und 

auch im Hinblick auf die Intensität, den Ort und die Zeit seines 

Einsatzes variiert werden kann, doch ist es indisponibel insoweit, 
als seine Quelle (H. Fecher 1979) nicht veräußert werden kann.26) 

26) J. Hackmann (1972, s. 170 f.) unterscheidet zwischen "persön-
licher" und "ökonomischer" Verfügungsmacht; was nicht über-
tragbar ist, gehöre nicht zur ökonomischen Verfügungsmacht; 
erst die Leistung (z.B. aus dem Humanvermögen), die ein Ver-
mögen erbringt, würden zur ökonomischen Verfügungsmacht gehören. 
K.E. Boulding (1981, S. 212) allerdings betont die Verfügungs-
möglichkeit über die Leistungen aus diesem Vermögen; dies al-
lerdings würden wir dann als Verfügen über Einkommen bezeich-
nen. 
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Wenn aber Rechenhaftigkeit und Verfügungsmacht gegeben sind, 

wie z.B. bei den güterwirtschaftlichen Zugängen, sind diese 

zum Totaleinkommen bzw. -vermögen zu rechnen: So beispielsweise 

die eigengenutzte Wohnung im eigenen Hause, eigengenutzte sonsti-

ge langlebige Güter, die mietfreie Betriebswohnung, das privat 

genutzte Dienstfahrzeug, ferner der gesamte Umfang betrieblich 

gestellter Sachleistungen und Leistungen aus Sozialeinrichtungen 

(wie Arbeitskleidung, Kantinenessen, Kultur- und Sportmöglichkei-

ten, Kindergärten, Ausbildung und Deputate, J. Giloy 1978, s. 72). 

Diese Art der Totalerfassung dient sowohl einkommenstheoretischen 

Erfordernissen als auch den Absichten der steuerlichen Gleichbe-

handlung. 

4. Letztlich gelten für die wert zu w ä c h s e , seien sie 

nur nominelle oder gar reale, seien sie bereits realisiert worden 

oder noch nicht, die Erfordernisse der Rechenbarkeit und Verfüg-

barkeit gleichermaßen. Unabhängig von den Problemen steuerpoliti-

scher Praktikabilität gilt: Uber bloß nominelle Wertzuwächse kann 

verfügt werden; sie sind auch rechenbar und daher wirtschafts-

theoretisch Einkommen. Jedoch als Indikatoren der Leistungsfähig-

keit für die Besteuerung scheiden sie aus, da keine Steigerung 

der realen Kaufkraft vorliegt (A. Oberhauser 1980, S. 668; siehe 

auch§ 25). 

Uber realisierte Wertzuwächse und deren Geldesvorteil kann, was 

Rechenbarkeit und Verfügbarkeit angeht, kein Zweifel bestehen. 

Ob sich demgegenüber die nicht realisierten Wertzuwächse bewerten 

lassen, ist eine Tatfrage; soweit dies aber gelingt, läßt sich 

auch über sie in jedem Falle verfügen, es bedarf dazu nur der Be-

reitwilligkeit,271 aber stets liegt "erhöhte Dispositionsfähig-

keit" vor. 281 

27) A. Oberhauser 1980, s. 669; verzichtet der verfügungsberech-
tigte auf die Realisierung, präferiert er offensichtlich die-
se Vermögensanlage. Insofern liegt hier auch eine unter steu-
erlichem Aspekt relevante höhere Leistungsfähigkeit vor. 

28) N. Andel 1979a, S. 348 f.; auch steuerlich ist der Wertzuwachs 
Einkommen. 
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Selbst über die nicht realisierten und zugleich nicht bewertba-

ren Zuwächse kann selbstverständlich verfügt werden, allerdings 

mit der begriffstheoretischen Folgerung, daß sie wegen des er-

füllten Verfügbarkeitskriteriums zum Totalvermögen zählen, wegen 

der unerfüllten Rechenbarkeitsvoraussetzung jedoch nicht. Das 

Erfordernis logischer Konsistenz eliminiert mithin nicht bewert-

bare Vermögenswertsteigerungen (deren Wert ja ohnehin nur "erahnt" 

werden könnte), obgleich verfügbar, aus dem Totaleinkommen. 

Gerade das Problem der Wertzuwächse und der Nichtrealisation wird 

zum Testfall des Verfügungskriteriums: Unter der Voraussetzung 

der objektiv möglichen Rechenbarkeit entscheidet die Verfügbar-

keit über die Vermögensqualität der Wertzuwächse. Ist dies ein-

mal akzeptiert, können handelsrechtliche und auch steuerrechtli-

che Gründe durchaus dazu führen, die Vermögensqualität zu vernei-

nen. So kennt das Aktienrecht wegen des hier vorrangigen Gläubi-

gerschutzes das sog. Imparitätsprinzip, nach dem noch nicht ein-

getretene Verluste zwar vorweggenommen werden, nicht realisierte 

Gewinne jedoch nicht. Daß diesem Grundsatz des Gläubigerschutzes 

nun nicht etwa alle steuerpflichtigen, sondern nur jene unterwor-

fen werden, die als buchführende Kaufleute einen Vermögensver-

gleich zur Gewinnfeststellung machen, ist ein bemerkenswertes 

Spezifikum des Einkommensteuerrechts. Nicht in jedem Falle dient 

nämlich die Emanzipation vom theoretischen Vermögens- bzw. Ein-

kommensbegriff der vollständigen Erfassung der Leistungsfähig-

keit und der gleichmäßigen Besteuerung (siehe hierzu §§ 2.6 u. 27-l. 

V. Wir kommen, was das Kriterium der Verfügbarkeit, ihre Voraus-

setzung sowie die personalen und gegenständlichen Elemente der 

Verfügbarkeit betrifft, zu den folgenden Ergebnissen 

in Rationalität und Inhalt der Theorie: 

1 . "F a z i t 1 " : Der Kriterien-Ansatz darf mit seinem Abstel-

len auf die Verfügbarkeit, die Entscheidungsmaßgeblichkeit und die 

Zugangsregel als ein ratio n a 1 es Konzept gelten. 

a) Sinn und Zweck des hier beschriebenen Kriterien-Ansatzes ist es, 

einen theoretischen Einkommensbegriff zu formulieren. Das heute 
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allgemein akzeptierte Reinvermögenszugangs- bzw. Schanz-Haig-

Simons-Konzept wird übernommen und daraufhin geprüft, welche 

kennzeichnenden Merkmale es aufweist für die Bestimmung des Ein-

kommensbegriffs, und welche Merkmale den entwickelten Kriterien 

widersprechen. Die Auseinandersetzung gerade seitens Haigs und 

Simons' mit dem Schanz'schen Ansatz belegen einen solchen Wider-

spruch, ohne daß er bis heute deutlich genug markiert wurde; 

erst die Zusammenfassung der literarischen Diskussion konnte zei-

gen, daß er mit der allokativ-distributiven Abgrenzungsfrage 

identisch ist. 

Als das den diskutierten Einkommensbegriffen gemeinsame Merkmal 

stellt sich die Verfügbarkeit heraus, ausgesprochen 

bei G. v. Schanz in der "selbständigen wirtschaftlichen Kraft", 

die eine "Person zu ihrer Disposition" hat (1896, S. 5); verfügt 

werden kann über alles, "was einer Person zugeht" (S. 17). 

Ausdruck der Verfügbarkeit ist bei F. Neumark (1947, passim; 

1 961 b passim) die "ökonomisch-finanzielle Dispositionskraft", 

ist bei R.M. Haig (19211 die "economic power" bzw. die "power 

to satisfy"; verfügen kann eine Person über den "net accretion 

between two points of time". 291 Verfügbarkeit ist schließlich bei 

H.C. Simons enthalten in seinem Begriff der "rights"; und das 

Reinvermögenszugangskonzept ist niedergelegt in der Summations-

regel für das persönliche Einkommen als der Addition von "consump-

tion" während der Periode und dem Unterschied von "wealth" zu En-

de und zu Beginn der Periode. 3O1 Die Formulierung der Verfügbar-

29) 1921, S. 7; zur Erinnerung hier nochmals die vollständige 
Definition: ". . . the increase or accretion in one' s power 
to satisfy his wants in a given period insofar as that power 
consists of (a) money itself, or (b) anything susceptible 
of valuation in terms of money." "Income is the money value 
of the net accretion to one's economic power between two 
points of time;" S. 7. 
Da die Verfügungsmacht nicht an die Verausgabung gebunden 
ist, sondern savings und consumption gleichermaßen enthält, 
handelt es sich hier um ein Konzept des Zugangs von 
Einkommen. 

30) 1938, s. 50; zur Erinnerung auch hier die vollständige Defi-
nition: "Personal income may be defined as the algebraic sum 
of (11 the market value of rights exercised in consumption 
and (2) the change in the value for the store of property 
rights between the beginning and the end of the period in 
question." "The sine qua non of income is gain ... " (S. 50). 
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barkeit als ein Kriterium für Einkommen soll das Essentielle der 

genannten Definitionen herausstellen, soll zugleich den Bezugs-

punkt für Interpretationen festlegen; in diesem Sinne gelingt es 

auch, Widersprüche im Reinvermögenszugangskonzept offenzulegen, 

die darin bestehen, daß Beträge zur Kapitalerhaltung, über die 

durchaus verfügt werden kann, nicht zum Einkommen gerechnet wer-

den.31) Dabei ist Verfügbarkeit, obwohl die Rechenbarkeit und 

Zuordnung der ökonomischen Größen zu ihrer Voraussetzung gehört, 

im wesentlichen ein qualitatives Merkmal; denn ein vollständiger 

quantitativer Geldausdruck aller Gütereinkommenselemente (z.B. 

imputed income) wird sich nie herstellen lassen (Simons 1938, 

S. 48). Die "Qualität" des Kriteriums ·zeigt sich im Wirksamwer-

den zweier Regeln, die den Inhalt der Verfügbarkeit bestimmen, 

nämlich der Entscheidungsregel und der Zugangsregel. 

b) Unter der Wirkung der E n t scheid u n g s rege 1 

soll verstanden werden, daß sich einerseits die allokativ-distri-

butive Abgrenzung ökonomischer Größen, andererseits die Trennung 

des Einkommens vom Vermögen nur mithilfe von individuellen Ent-

scheidungen treffen läßt: 

Es hat sich gezeigt, daß sowohl die Quellen- wie auch die Rein-

vermögenszugangstheorie von der "Dominanz des Allokativen" ge-

prägt ist, daß das "maintaining capital intact-Denken" - ob-
wohl auf die Einkommensdefinition ausgerichtet - ausschließlich 

im Allokativen verankert ist. Kapitalerhaltung und -bildung 

ist aber eine Frage der Entscheidung, nicht der Einkommensde-

finition; 

- es hat sich ferner herausgestellt, daß die Einkommensqualität 

der nicht entnommenen Gewinne und auch der Unternehmensreserven 

von Entscheidungen abhängt, nämlich dann, wenn die Entscheider 

Einzel- oder Mit-Unternehmer bzw. Selbständige sind und ihre be-

trieblichen von ihren privaten Sphären abgegrenzt werden sol-

len; hier werden die Verfügungsziele der Entscheidungen rele-

vant; 

- es hat sich schließlich gezeigt, daß auch innerhalb des distri-

butiven Bereichs die Abgrenzung des Einkommens vom Vermögen 

31) So bei Schanz, so auch in der Quellentheorie, in "produktions-
wirtschaftlichen" Theorien und bei I. Fisher. 
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nur mithilfe der individuellen Entscheidung gelingt, die mit 

dem Blick auf die Vermögensfunktionen sowie den Planungs- und 

Zeithorizont getroffen werden (Existenzsicherung, Vorsorge, 

Lebensstandarderhöhung und Unabhängigkeit). 

c) Die Wirkung der zu gang s rege 1 für die Verfügbar-

keit liegt in folgendem: 

- erstens ist die Regel eine "a d p e r s o n a m - R e g e l" , 

was zweierlei bedeutet: (a) Einkommen und Vermögen geht nur 

physischen Personen zu, nicht aber unternehmerischen Institu-

tionen; (b) jedweder Zugang an die Personen ist für diese Ein-

kommen, unabhängig davon, ob es sich um primäres oder sekundä-

res handelt, d.h. ungeachtet dessen, von wem es erwirtschaftet 

oder sonst wie erzielt wurde; 

zweitens ist die Regel eine "M e ß rege l" , da der Zugang 

keine metaökonomischen, sondern nur meßbare ökonomische Größen 

enthält, solche aber aus jeder (geldlichen und güterlichen) 

Art und aus jedweder Quelle; diese Offenheit der Regel für alle 

denkbaren meßbaren Einkommensquellen berührt sich eng mit dem 

Gegenstandselement der Regel, denn: 

drittens ist die Zugangsregel eine "T o t a 1 - R e g e l" : 

(a) wenn die Quelle des Zugangs kein Indikator für die Einkom-

mensqualität einer ökonomischen Größe ist, so ist es unerheb-

lich, ob der Zugang aus einer produktionswirtschaftlichen Akti-

vität, ja überhaupt aus dem wie immer gearteten Einsatz der 

Faktoren hervorgeht; es ist vielmehr notwendig, dann darüber 

hinaus auch die aus Vermögenszugang und -nutzung sowie aus 

Transfers stammenden Zugangsquellen in das Einkommen einzu-

schließen; über Zugänge aus allen diesen Quellen kann verfügt 

werden; 

(b) die Total-Regel verlangt, daß die sog. zugerechneten Einkom-

men (das imputed income) und die realisierten wie auch die 

nicht realisierten Vermögenswertzuwächse grundsätzlich zum Ein-

kommen gezählt werden; hier ist die Begründung erstens die per-

sönliche Verfügungsmacht, die in Bezug auf diese Einkommensele-

mente vorliegen muß, und zweitens das Erfordernis der Rechen-

barkeit; dürfen beide Erfordernisse als gegeben unterstellt wer-

den, ist auch der nichtrealisierte Vermögenswertzuwachs Einkorn-
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men, da es zur Realisierung lediglich einer Bereitwilligkeit 

zur Verfügungsentscheidung bedarf. Auch die Nichtrealisierung 

ist eine Entscheidung, und der Vermögenswert gehört zum Total-

zugang. 

2. "Fazit 2": schließlich ergibt sich unter Verwendung der 

Funktionen, die die Kriterien für das theoretisch-methodische 

und definitorische vorgehen haben, ein weiteres Fazit32 l. 

a) Für die Definition der Begriffe haben wir den folgenden 

analytischen Weg zurückgelegt: 

(1) Als "Definiendum", d.h. als vorerst noch unbekannter Termi-

nus der Definition, gilt das Einkommen. Es wird determiniert 

durch die bereits bekannten Termini "Verfügbarkeit", "Rechenbar-

keit" und ''personale Zuordnung", also durch die Kriterien als 
"Definiens1133 ). 

Bei dieser Art des Vorgehens, Definitionskriterien vorzuführen, 

stellt die "ad-personam-Regel" eine im Vorfeld des Begrifflichen 

allgemein geltende Grundregel dar, da sowohl das Definiendum 

als auch die Elemente des Definiens nur im personalen Bereich 

aufgesucht werden sollen; gleichermaßen sollen auch nur ökonomi-

sche Größen personal zugeordnet werden, immerhin aber solche 

nicht willkürlich begrenzten Ausmaßes (Totalgrößen). Damit ist 

zugleich Inhalt (Bedeutung) und Umfang des Einkommens festgelegt: 

Der In h a 1 t ist definiert durch die Kriterien; als um -

fang des Einkommens gilt die Gesamtmenge aller jener Phäno-

mene, die dieselbe Bedeutung haben, d.h. alle Elemente des To-
taleinkommens.34> Nur soweit eine Identität von Inhalt und Umfang 

des Einkommens vorliegt, soll von Einkommen gesprochen werden. 

Wird der Inhalt durch die Kriterien beschrieben, so geht der Um-

fang aus Ubersicht 3.2 (geld- und güterliche Arten des Einkorn-

32) Was im folgenden zum Begriffsanalytischen des Einkommens aus-
geführt wird, gilt analog auch für das Vermögen. 

33) H. Seiffert 1975a, s. 33: eine Definition ist die Gleichset-
zung eines bisher noch unbekannten Terminus mit einer Kombi-
nation bereits bekannter Termini. 

34) H. Seiffert 1975a, s. 37-42: zur vollständigen Fassung des 
Begriffs gehört die Austauschbarkeit beider Seiten der Defi-
nition bei Erhaltung ihrer Bedeutung; Begriff ist die Bedeu-
tung des Terminus; die Bedeutung wird ausdrücklich vereinbart. 
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mens; entlohnungs-, vermögen- und transfereinschließende Quel-

len des Einkommens) hervor. Ähnliches gilt hinsichtlich des Ver-
mögens von der Ubersicht 3.6 (Kapital- und Vermögensarten der 
Einzelwirtschaften). 

(2) Die Aufgabe, sowohl die inhaltsbestimmenden Kriterien als 

auch die urnfangsbestimmenden Elemente des Einkommens und Vermö-

gens näher zu bestimmen, zu konkretisieren, in der Realität hand-

habbar zu machen, haben wir einigen "R e g e l n" übertragen. 
In unserem Zusammenhang verstehen wir Regeln weder als Grundsatz 

oder Prinzip, noch als Regel der mathematischen Logik. Vielmehr 

hat für uns "Regel" die Bedeutung der Notwendigkeit und des Ver-
fahrens, Denkabläufe und Begriffe zu charakterisieren, ihre 

speziellen definitionsbestirnrnenden Merkmale hervorzuheben. 

Wenn wir Regeln für ökonomische Begriffsbildungen formulieren, 

kommt es uns gerade darauf an, darzulegen, daß diese Regeln eine 

Verbindung zwischen logischer Konsistenz, Entscheidungsrationali-

tät und praktischer Orientierung herstellen. Dieser Absicht dient 

das Herausstellen von begrifflichen Merkmalen, Kennzeichen, Cha-
rakteristika, die einen theoretisch konstruierten Begriff im 

Hinblick auf seine praktische Anwendung auszeichnen. In diesem 

Sinne verbindet das Verständnis von Regel die "Logik der Eigen-
schaftsbeschreibung"351 mit dem Verfahren von Denkabläufen bei 

der Begriffsbildung. 361 

35) W. Leinfelner 1965, S. 38 f. "Die Logik, die der Eigenschafts-
beschreibung zugrunde liegt, ist die (niedere) Prädikatenlo-
gik", und zwar wird sie hier in ihrer "ontologisch-deskripti-
ven" (bzw. "ontologisch-semantischen", auch "nominalistischen") 
Art benötigt. 

36) In diesem Verständnis von "Regel" stützen· wir uns ferner auf 
T.S. Kuhn 1978, S. 433 ff., der im Zusammenhang mit dem Pro-
blem der Auswahl zwischen konkurrierenden Theorien "Regeln" 
in die Nähe der Kriterien und Begriffe rückt, ferner auch in 
die Nähe von Denk- und Entscheidungsabläufen. - Siehe auch die 
sog. Entscheidungslogik im Gegensatz zur Entscheidungstheorie. 
- Wenn ferner K.R. Popper (1966, s. 189 ff. u. 339 ff.) von 
den "methodologischen Regeln" der Akzeptanz von Hypothesen, 
der Prüfung also, inwieweit sich Hypothesen "bewähren" können, 
spricht, so ist darin ebenfalls die Bedeutung der "Regel" für 
begriffliche Logik und Stringenz der Denkabläufe ausgedrückt. 
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Erfüllbarkeit und Konsistenz müssen vorliegen, wenn wir behaupten, 

daß die Zugangs- (ad-personam-)Regel, die Geldausdrucksregel (als 
praktischer Ausdruck der personalen Zurechenbarkeit von ökonomi-

schen Größen, die ihrerseits die Voraussetzung des Verfügbarkeits-
kriteriums ist), die Totalitätsregel und schließlich die 
Entscheidungsregel fiir die Einkommens- und Vermögensbegriffe be-
stinunend ~ein sollen. 37 ) 

(3) Unter Einschluß der Kriterien und der Regeln lautet die Ein-

kommensdefinition in einer ersten, formalen Annäherung 381 wie 
folgt: 

"Einkommen ist der einer Person (bzw. einem privaten Haushalt) 
zuzuordnende rechenbare und durch sie verfügbare Zugang einer 
ökonomischen Totalgröße." 

Faßt man diese theoretisch-abstrakte Formulierung nunmehr für die 

wirklichkeitsnahen Entscheidungs- und Handlungssituationen konkret-

anschaulich und ersetzt demzufolge den Gesamtausdruck "ökonomische 

Totalgröße" durch ihre Einzelelemente; berücksichtigt ferner, 

daß wegen der unumgänglichen Rechenhaftigkeit des Wirtschaftens 

diese Elemente in Geld auszudrücken (und zu bewerten) sind und 
daß der Zugang aus Meß- und Vergleichsgründen konventioneller-
weise in der Jahresperiode erfaßt wird; beachtet schließlich, 
daß sämtliche Zugänge in die Verfügungsmacht von Wirtschaftenden 
fallen, die ihre Entscheidungen im allokativen Gewinn- und Kapi-

37) Wir werden feststellen, daß gerade im Hinblick auf die Prakti-
kabilität der steuerlichen Politik vor allem die Totalitäts-
und die Erhaltungsregel (s.u.) eine andere Interpretation er-
fahren bzw. ausschließlich für Steuerzwecke formuliert werden. 
Auch dort dient aber die Formulierung von "Regeln" der Konkre-
tisierung von Begriffen. 

38) Zu einer solchen theoretisch-abstrakten Definition gelangt man 
durch die Anwendung eines Systems von Reduktionssätzen; was 
im einzelnen auf diese knappe Formel reduziert wurde, geht aus 
den Punkten 2a bis 2c hervor. - C.G. Hempel 1974, S. 34: " •.• 
Systeme von Reduktionssätzen vereinigen auf merkwürdige Weise 
die Funktion der Begriffsbildung und der Theoriebildung.• 
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talbereich trennen von jenen im distributiven Einkommens- und 

Vermögensbereich, so lauten die endgültigen Formulierungen der 

Definitionen für Einkommen und Vermögen wie folgt: 

"Einkommen ist die Gesamtheit der einer Person (bzw. einem 

privaten Haushalt) zuzuordnenden, rechenbaren und durch sie 

verfügbaren jährlichen Zugangsgrößen an marktlichen Leistungs-

und Vermögensveräußerungs-Entgelten, an zugerechneten nicht-

marktlichen Entgelten und Vermögensnutzungen, an monetären 

und realen, privaten und öffentlichen Transfers sowie an ge-

genständlichem und wertmäßigem Vermögensmehr." 

Aus der Zugangsregel folgt, daß die Verwendung der Zugänge unbe-
achtlich ist, Ferner folgt, daß die (gegenständliche) Vermögens-

umschichtung nicht Einkommen sein kann. Sie bleibt, was sie war: 

Vermögen(sbestand): 

"Vermögen ist die Gesamtheit der einer Person zuzuordnenden, 

rechenbaren und durch sie verfügbaren Zugangsgrößen aus vor-

herigen Perioden und der laufenden Periode, die eine Person 

(ein Haushalt) entscheidet, nicht zu konsumieren". 

b) Das Ergebnis unserer Darlegungen über die Verfügbarkeit und 

die Zurechenbarkeit als begriffsbildende Kriterien ist der End-

punkt einer Vorgehensweise, die wir als eine "b e g r i f f s 

t h e o r e t i s c h e" bezeichnen wollen. Zwar finden sich 

Begriffe "stets in einem Netz von Gesetzen, Theorien und Erwartun-

gen, aus dem sie nicht für Definitionszwecke völlig herausgelöst 

werden können" (T.S. Kuhn 1978, S. 346), doch ist eine Begriffs-

39) Dies läßt sich treffend mit einer launigen Marginalie in R,A, 
Musgraves Aufsatz "Der gegenwärtige Stand der Theorie der Be-
steuerung" ( 1 981 , S. 29) illustrieren: "Das Triumvirat 
Schanz, Haig und Simons, etwas deprimiert darüber, daß die 
Zeitläufe ihnen nicht günstig sind, aber voll der Hoffnung 
auf bessere Tage", thront in der "Mittelloge" unterhalb des 
"Steuer-Olymp", in dem A. Smith, D. Ricardo, J.St. Mill, A, 
Wagner und A.C. Pigou residieren. 

401 H. Seiffert 1975b, S. 2: analytisch= "in Bestandteile auf-
lösend". 

41) H.-J. Krupp 1968, s. 139: "Nur institutionelle oder Verhal-
tensgleichungen vermehren den ~_pirisc_hem Gehalt einer Theorie " 
(Hervorhebung durch l!DII). 
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theorie stets eine Theorie mit begrenzter Reichweite. 391 Es ist 

der Zweck zu beachten, der mit ihr verfolgt werden soll: Klarstel-

lung, hervorgehend aus logischen zusammenhängen zwischen den für 

die Begriffsfassung notwendigen Teilelementen einerseits sowie 

aus der Beobachtung von realen Verfügungs- und Entscheidungsposi-

tionen und -situationen andererseits. Als Theorie mit begrenzter 

Reichweite ist also das Kriterien-Konzept keine Theorie im Sinne 

eines "geschlossenen Aussagenzusammenhanges mit empirischem Ge-

halt" (siehe W. Stegmüllers "statement view" von Theorien; 1973, 

S. 41 f.; 1975, S. 51 f.), wenngleich sich an ihren Ergebnissen 

die empirisch vorzufindenden steuerlichen Einkommens- und Vermö-

gensbegriffe beurteilen lassen. Die hier entwickelte Begriffs-

theorie - notwendigerweise eine analytische 4~ Theorie - liefert 

den Ausgangspunkt für (ökonomische und politische) Theorien, die 

auf andere Felder der Erkenntnis und der Lebensgestaltung hinaus-

gehen, die aber nicht mehr unser Thema sind. Den Ausgangspunkt 

für solche Entscheidungs- und Verhaltenstheorien411 liefert die 

Begriffstheorie insofern, als Einkommen der "Ausdruck der wirt-

schaftlichen Wirkungsmöglichkeiten des Menschen" (E. Schuster 

1961, S. 54) ist, als Einkommen die Ausgangs- und Zielgröße der 

Entscheidungen und des Verhaltens der Empfänger und Verwender von 

Einkommen sowie der Besteuerten ist in Bezug auf Konsum, Investi-

tion sowie auf Geld, Kapital- und Vermögensdispositionen. Neben 

solchen mikroökonomischen Theorien stehen die speziell steuerli-

chen; auch für sie gilt, daß die Begriffstheorie des Einkommens 

zwar die in der Wirklichkeit oft anzutreffende heterogene Zusam-

mensetzung des steuerlichen Einkommensbegriffs aufdeckt und inso-

fern für die Eignung des Einkommens zu distributionspolitischen 

und leistungsfähigkeitsorientierten Zwecken der Besteuerung die 
Beurteilungsbasis legt, daß aber Steuerüberwälzungen und -wirkun-

gen nicht zum Erklärungsinhalt einer Begriffstheorie gehören, 

ebensowenig wie solche unmittelbar aus dem heterogenen steuerli-

chen Einkommensbegriff hervorgehenden sozioökonomischen Phänomene, 

die zu der Bezeichnung der Einkommensteuer als einer "Klassen-

steuer"421 geführt haben. 

39) 40) 41) 
diese Fußnoten befinden sich auf der vorigen Seite. 

42) G. Schmölders 1960 sowie Schmölders/Hansmeyer 1980, S. 80, 
unter Hinweis auf P. Schimke 1940, K. Bräuer 1927, und E. 
Becker_1940, S. 231. 
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Die ••Kon.s'U.rn-Orien.tier'\.l.n.g 

als begriffserklären.des 

Kriteri'U.m 

I. Die "Konsum-Determinierung" des Einkom-
mens als wirtschaftstheoretisches 
Scheinproblem 187 

II. Die "Konsum-Orientierung" als "schwaches" 
Kriterium der Begriffsfindung 192 

III. Zusammenfassung des Ersten Teils 194 

I. Wie sich ergeben hat, ist das Verfügungsziel insofern für die 

Einkommensdefinition relevant, als mit seiner Hilfe darüber ent-

schieden werden kann, ob eine ökonomische Größe jenem Bereich, 

in dem überhaupt nur Einkommen entstehen kann, zuzuweisen ist, 

also dem Distributionsbereich: Ob ein Ertrag Einkommen werden 

soll, entscheidet sich mit dem Verfügungsziel "Ausschüttung" bzw. 

"Entnahme"; ob ein Wertgegenstand Kapital oder Vermögen sein soll, 

entscheidet der Wirtschaftenden nach seinen ökonomischen Plänen 

und Verwendungsabsichten hinsichtlich dieses Gegenstandes .. 

a) Mithin ist das Verfügungs z i e 1 

mit der Einkommensdefinition ausschließlich für 

im Zusammenhang 

A b g r e n -

zu n g s prob lerne relevant, nicht jedoch zur Inhaltsbe-

stimmung. Denn das Kriterium der Verfügbarkeit, das der Verfügung 

und dem Verfügungsziel logisch vorangeht, ist nicht einseitig zu 

interpretieren, ist weder allein auf die Erzielung bzw. Bildung 

noch allein auf die Verwendung von Einkommen und Vermögen abzu-

stellen. Nach P.H. Wueller (1938, S. 98) lassen sich nämlich Ein-

kommensbegriffe vorn "accrual type" und solche vorn "disposition 

type" unterscheiden, woraus hervorgeht, daß sowohl Erzielung als 

auch Verwendung begriffsbildend sein können. 11 Dennoch ist ange-

sichts anderer Auffassungen zu prüfen, ob zur vollständigen Defi-

nition von Einkommen die Einbeziehung des Verfügungsziels, also 

die Verwendung, notwendig ist. 

1) Die Ambivalenz der Einkommensbegriffsbestimmung z.B. für die 
Reinverrnögenszugangstheorie und damit für das Schanz-Haig-
Sirnons-Konzept drücken Brown/Bulow (1977, S. 243) wie folgt 
aus: "It should be noted that the Haig-Sirnons defini tion of 
incorne is one based on the u s e of incorne and is identically 
equal to one based on the so ur c e of incorne"; Hervorhebun-
gen dort. Unter "use" verstehen sie Konsum u n d Sparen, 
unter "Source" Löhne, Zinsen, Renten, Profit, Transfer und Ge-
winn bzw. Verlust. 
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b) In der Literatur wird oftmals das Verfügungsziel "Konsum" zum 

notwendigen Begriffsinhalt gemacht. Wir nennen dies die Versuche, 

den Einkommensbegriff mit der "Konsum - De t er mini e -

r u n g" zu beladen. 

Zunächst muß die Interpretation I. Fishers (1906, S. 34 ff.), Ein-
kommen sei ein Vorrat von Gütern, über den das Individuum im Lau-

fe der Zeit sukzessiv verfügen könne, klar als konsumdeterminiert 

erkannt werden: Einkommen besteht in den Geldausgaben für den 

Konsum; nicht konsumiertes Geld gehört nicht zum Einkommen (Spa-

renJ.21 Nach der Auffassung von M. Feldstein (1976b, s. 86) ist 

überdies der gesamte Haig-Simons-Ansatz eindeutig konsumbestimmt. 31 

E. d'Albergo (1953) versteht unter Einkommen nur das, was "in 

dem betreffenden Zeitraum auch konsumiert werden kann" (S. 31) 

und verbindet daher mit Einkommen auch nur die "reale Verfügbar-

keit" (S. 33). Keinen zweifel hat auch R. Goode (1980) an der 

Gleichsetzung von Einkommen und "power to consume". 41 E. Schu-

ster ist nicht eindeutig festzulegen, da er teils von der Ver-

fügung "als Konsument", teils von der Verwendung für Verbrauch 

und Sparen spricht, 51 wohingegen D. Schneider (1979a, s. 47) Ein-

kommen als das "in Konsumausgaben verwirklichte Einkommen" defi-

niert und damit wohl die Auffassung aller Befürworter einer per-

sönlichen Ausgabensteuer wiedergibt. 61 

2) Siehe die Klassifizierung der Auffassung von Fisher als sog. 
"Konsumstromkonzept" des Einkommens bei O. Ebnet 1978, S. 47 ff. 

3) Wir können dem keineswegs zustimmen, denn der erste Teil der 
Simons'schen Definition ("the market value of rights exercised 
in consumption") soll lediglich den im zweiten Definitionsteil 
ausgesprochenen Vermögensvergleich, der Einkommen darstellt, 
ergänzen um die bereits konsumierten Einkommensteile, die ja 
sonst von der Definition des Vermögensvergleichs nicht erfaßt 
würden;sonst bliebe die Definition unvollständiq. 

4) S. 51: "Income is the accreation to power to consume. lt 
consists of a person's (a) actual consumption, (b) plus or 
minus any increase or decrease in the value of his power to 
consume in the future as measured by his net worth." 

5) 1961, s. 54: der Einkommensbegriff ist nur eindeutig, wenn 
er auf Einkünfte angewendet wird, über die jemand "als Kon-
sument verfügt"; S. 55: "die Tatsache, daß Verbrauch und Spa-
ren ... nicht scharf gegeneinander abzugrenzen sind, ist eine 
Begründung dafür, daß der Einkommensbegriff nicht auf die 
Einkünfte, die im engeren Sinne verbraucht werden, beschränkt 
werden kann". 

6) 1978b, s. 36 f.: "Zweck dieses Einkommensbegriffs ist es, ei-
nen 'Konsumfonds' für die Periode zu bezeichnen." Ferner 1981, 
s. 147: "Nur jener Teil der zugeflossenen Einnahmen zählt zum 
Einkommen, der verbraucht werden kann .•. " Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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c) Die Konsumdeterminiertheit des Einkommens scheint weithin als 

ein Problem nicht zu bestehen, da andere Autoren sie nicht weiter 

hinterfragen, sondern sich allenfalls dazu äußern, inwieweit 

denn auch das Vermögen konsumdeterminiert sei. 

Was das Vermögen angeht, so eröffnet sich der Zugang zum Problem 

seiner Konsumbestimmtheit über das Verfügungsziel "Sparen". Für 

die meisten Menschen führt nur die bewußte Entscheidung für den 

Konsumverzicht zum Vermögen (lassen wir einmal Erbschaften, 

Schenkungen, Vermögensbildung durch Ertragsakkum•llation und wi-

derrechtliche Inbesitznahme beiseite). 

Sparen wird nämlich dann mit Konsumverschiebung in die Zukunft 

gleichgesetzt (E. Schuster 1 961 , S. 55) . "Letztlich gibt auch 

der Sparer seinen Anspruch an das Sozialprodukt nicht auf, ja 

seine Einkommensverwendungsentscheidung ist zugleich eine be-

stimmte Disposition über das Sozialprodukt" (Krause-Junk 1977, 

s. 341). Die Nichtaufgabe des Anspruchs kann nur als nachzuho-

lender Konsum verstanden werden. Soll sie aber als späterer In-

vestitionswunsch interpretiert werden, so verlagert sich das 

Problem abermals nur zeitlich, nicht sachlich. 

Dieser gesamtwirtschaftlichen Interpretation schließt sich die 

einzelwirtschaftliche nahtlos an: Sparen ist Verzicht auf gegen-

wärtige Bedürfnisbefriedigung, ist zeitlich verschobener Konsum, 7 ) 

Die mikroökonomische Sicht des Problems erschließt uns die Moti-

ve des Sparens und der Vermögensbildung, die nicht unabhängig 

von den Funktionen, die das Vermögen für den einzelnen hat, ge-

sehen werden können. Uber die Berücksichtigung der Motive zur 

Konsumverschiebung läßt sich nun direkt die ökonomische Größe 

"Vermögen" mit der Konsumdeterminierung verbinden: Gespart wird 

dann in diesem Zusammenhang aus dem Motiv des Strebens nach Si-

cherheit. 

Eine direkte gedankliche Verbindung zwischen Vermögen und Konsum 

wird nicht von allen Autoren bejaht. Den striktesten Zusammen-

hang formuliert H. Haller. Zunächst ist nach Haller (1971 , s. 
53 f.) Vermögensbildung und -haltung ein Ausdruck des "Besitz-

bedürfnisses", dann auch des "Einkommenssteigerungsbedürfnisses" 

7) H. Fecher 1979, s. 478; H. Haller 1971, s. 53 ff.; D. Schnei-
der 1971, S. 369, und 1979a, S. 29 u. 49; E. Schuster 1961, 
S. 56. 
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und des "Vorsorgebedürfnisses". Alle diese Bedürfnisse sind ihm 

in letzter Konsequenz Ausdruck der Versorgungssicherheit: "Ver-

mögen gibt ... schon dadurch zusätzliche 'Versorgungssicherheit', 

daß man es aufzehren kann" (H. Haller 1977, s. 226). Mithin dür-

fen wir folgern, daß für ihn das Vermögen konsumdeterminiert ist. 

Aber es darf nicht übersehen werden, daß die Funktionen des Ver-

mögens nach Haller die der Bedürfnisbefriedigung sind; sofern man 

den Generalnenner der Vermögensfunktionen v?n vorn herein in sol-

chen psychischen Kategorien sucht, ergibt sich zuletzt die Zurück-

führung aller Funktionen auf eine einzige fast unausweichlich. 

Anders die Analysen von D. Schneider und H. Fecher. 81 Nach D. 

Schneider dient das Vermögen der Erweiterung des Entscheidungs-

und Handlungsspielraums, der Erweiterung der Kreditfähigkeit und 

zuletzt der Sicherung des künftigen Konsums (1979a, S. 49, und 

1971, s. 369). H. Fecher sieht die Hauptaufgaben des persönlichen 

Vermögens zum einen in der Erhöhung der Realisierungschancen von 

individuellen Wirtschaftsplänen, zum anderen in der Existenzsi-

cherung (1979, S. 469). Beide Positionen lassen sich mühelos ver-

einigen, sofern man anerkannt, daß Schneiders Erweiterung der 

Kreditfähigkeit entweder der Entscheidung und Handlung in der 

wirtschaftlichen Planung und Betätigung dient oder der Existenz-

sicherung. Dann ist sowohl bei Schneider als auch bei Fecher die 

Funktion des Vermögens eine zweifache, nämlich die der höheren 

Realisierung von Wirtschaftsplänen und die der Sicherung. Damit 

ist klar herausgestellt, daß Vermögen im Grunde zwei Funktionen 

hat, nämlich die allokative der Realisierung von Wirtschaftsplä-

nen und -aktivitäten, und die distributive der Sicherung von 

Existenz und Lebensstandard. Sparen liegt auf der "Nahtstelle" 

zwischen Allokation und Distribution und hat allokative wie auch 

distributive Funktionen. Demgegenüber ist die Hallersche Konsum-

determiniertheit des Vermögens ausschließlich der distributiven 

Funktion des Vermögens unterworfen (1981, s. 47ff.) 9 ). 

8) Auch die von H.-J. Krupp, 1975, S. 27, aufgeführten Vermögens-
funktionen müssen in diesem Zusammenhang erwähnt werden. 

9) H.-J. Krupp,1975, s. 27, nennt die folgenden Funktionen des 
Vermögens (von uns teilweise zusammengefaßt und beziffert): 
(1) Sicherung der Stetigkeit des Einkommensstroms; (2) Ver-
größerung des Einkommensstroms und der Konsummöglichkeiten; 
(3) Ermöglichung zu selbständiger Erwerbstätigkeit und (4) 
Erringung von Verfügungsmacht im Produktionsprozeß. Wir würden 
die ersten beiden Funktionen als distributive, die letzten 
beiden als allokative bezeichnen. 
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Die Vermögensfunktionen nach C. Folkers (1979 ,s. 267 f.) er-

schließen sich nicht von vorn herein diesem allokativ-distributi-

ven Wirkungsschema, da sie nicht auf die Fernziele der ökonomi-

schen Betätigung, wie Existenzsicherung und Planrealisierung aus-

gerichtet sind, sondern eher einen Nah-Ziel-Charakter aufweisen. 

Seine Vermögensfunktionen sind die der Nutzung, der Verwertung, 

der Macht und der Ubertragung. Noch am ehesten kann die Machtfunk-

tion des Vermögens als eine allokative verstanden werden; Macht 

ist jenes "zentrale Phänomen" einer Verfügung, die jenseits des 

des eigenen Vermögens fremde Vermögenseinheiten und andere Per-

sonen und auch gesamtwirtschaftliche Vorgänge beeinflußt (S. 268). 

Ferner kann noch am ehesten die Ubertragungsfunktion als eine di-

stributive verstanden werden, da sie mit ihrer Möglichkeit, Ver-

mögen unter Lebenden oder von Todes wegen auf andere Personen zu 

übertragen, für "die Verteilungsfrage von äußerster Bedeutung" 

ist (S. 268). Andererseits sind sowohl die Nutzungsfunktion als 

auch die Verwertungsfunktion des Vermögens gemischten allokativ-

distributiven Inhalts. Die erstere erfaßt die Möglichkeit zu mo-

netären Erträgen sowie zu realen Erträgen aus der Verwendung von 

Vermögen "zu Konsum- bzw. Produktionszwecken" (S. 267). Letztere 

ermöglicht die Transformation eines Vermögensobjekts "in andere 

ökonomisch bewertete Größen" (S. 268); das können andere Vermö-

gensobjekte sein, doch enthält die Verwertungsfunktion letztlich 

"die Voraussetzung für eine individuelle zeitliche Konsumverschie-

bung und eine Absicherung gegen Risiken" (S. 268). Diese Formulie-

rung scheint für eine distributive Auslegung zu sprechen, doch ist 

Risikoabsicherung auch allokativ denkbar. 

d) Ganz gleich, ob man auf die Ziele oder die Funktionen abstellt, 

es erscheint nicht angängig, dem Vermögen wie auch dem Einkommen 

ausnahmslos eine Konsumbestimmtheit zuzuschreiben. Nur unter Ver-

nachlässigung des Zeitmomentes könnte das geschehen, indem man 

auch dem allokativ eingesetzten Vermögen quasi nach Ablauf aller 

Produktionsvorgänge und "Liquidationen" einen distributiven "Sinn" 

unterstellt. Selbst wenn man dies für plausibel hielte, würde man 

doch wesentliche Funktionen des Vermögens in der "vordistributi-

ven" Zwischenzeit übersehen. Aus diesem Grunde ist es auch nicht 

hilfreich, wenn R. Goode (1980, S. 51) seine Einkommensdefinition 

auf eine "power to consume" abstellt, die sich außer im aktuel-

len Konsum auch in jenem Konsum repräsentiere, den das Nettover-

mögen einer Person erlaube. 
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Wir stehen nicht an, die Konsum-Determinierung von Einkommen und 
Vermögen als wirtschaftstheoretisches sehe in prob 1 e m 

aufzudecken. Daß sie auch heute noch vertreten wird, erstaunt ange-
sichts der bereits früh erfolgten Klarstellungen. In ihnen wird von 
einer generellen Verwendungsorientierung des Einkommens ausgegangen, 

die als Verfügungsziele sowohl das Konsumieren als auch das Sparen 
benennt und somit ganz allgemein auf die Bedürfnisbefriedigung ab-
stellt. So spricht H.C. Simons (1938, s. 98) davon, daß Einkommen 
ein "Maß" ist, das Konsum und Sparen gleichzeitig zulasse; so 
schreibt R.M. Haig (1959, S. 59) dem Einkommen die Funktion zu, 
dem Individuum zu einer "power to satisfy his wants" zu verhelfen. 
Einkommen ist immer nur ein Potential zum Konsum10 > (so auch o. 
Ebnet 1978, s. 33). 

II. Es stellt sich also heraus, daß die Einbeziehung des Verfü-

gungsziels in den Einkommensbegriff falsch, jedoch in den Ver-

mögensbegriff anläßlich der Bi 1 dun g von Vermögen notwen-

dig ist, anläßlich der Verwendung des Vermögens aber 
nur dann nicht zu Irrtilmern führt, wenn das Ziel für alle Verwen-
dungsarten offen formuliert ist: Eine ökonomische Größe, über die 

jemand volle Verfügungsgewalt hat, bleibt nicht etwa allein des-
wegen außerhalb seines Einkommens oder Vermögens, weil er sie 
nicht dem Konsum zuführen will. 111 Dennoch leistet mit Blick auf 
die Bedeutung dieser Begriffe für das Verteilungsproblem die ge-

dankliche Verbindung zum Konsum den Dienst einer anschaulichen 
Beschreibung. Gegenüber dem strengen Kriterium der Konsumdeter-

minierung könnte man also allenfalls das schwach e12) Kri-

10) und auch K.E. Boulding stellt (1981) darauf ab, daß Einkom-
men nur das sein könne, was "ohne Vermögensveränderung" ver-
braucht werden könnte (S. 211). 

11) N. Kaldor 1955, S. 56 f.: " ... it is evident that income and 
consumption ••• do not refer to the same thing, but to two 
different things; and if we reserve the term income for con-
sumption we should still need another term for what would 
otherwise be called income; and we should still be left with 
the problem of how to define the latter." 

12) Die Unterscheidung in strenge und schwache Kriterien ist in 
der Ökonomie nicht unbekannt, vgl. in der Wohlstandsökonomik 
das strenge paretianische Kriterium des Optimums und seine 
Ersetzung durch "schwache" Kriterien, die durch die Implikation 
normativer Prämissen ermöglicht wird; hierzu Weber/Jochimsen 
1965, s. 354. 
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terium der "K o n s u m o r i e n t i e r u n g" verwen-
den. 131 

Orientierung auf den Konsum heißt nicht, Einkommen und Vermögen 

durch den Konsum zu definieren, wie das die Determinierung durch 

den Konsum versucht. Schon H.C. Simons (1938, S. 89 f.) hatte 

die Zeitpräferenztheorie von I. Fisher (1906 u. 1930) kritisiert, 

die den Diskontierungsprozeß als eine Wahl zwischen gegenwärti-

gen und zukünftigen Konsumgütern versteht, als ob alles Sparen 

immer nur eine Umverteilung des Konsums über die Zeit wäre. Die 

Kritik Simons' richtet sich darauf, daß nicht das gesamte ökono-

mische Verhalten allein durch Konsumwünsche motiviert sein kann. 

Und R.A. und P.B. Musgrave (1980, S. 245) sagen: "Economic 

activity is undertaken to p e r m i t consumption" (Hervorhe-

bung durch HDH). Deshalb ist auch die Gleichsetzung von Vermögen 

und Einkommen mit ökonomischer Verfüqunqs- Macht und Kauf-

K r a f t (A. Oberhauser 1980, s. 667 f.) wohl eher als eine 

Orientierung auf den Konsum denn als eine Bestimmung durch ihn 

anzusehen. 

Orientierung auf den Konsum heißt in Rechnung stellen, daß ten-

denziell wesentliche Teile des Einkommens dem Konsum und der 

konsumtiven Verwendung des Zwecksparens gewidmet werden, heißt 

berücksichtigen, daß unter Verteilungsgesichtspunkten einkommens-

klassenspezifisch hohe Konsumquoten am Einkommen bestehen und daß 

in diesen Einkommensklassen die Vermögensbestände vorwiegend in 

Form des Existenzsicherungsvermögens gehalten werden, die überwie-

gend späterem Konsum zugeführt werden14 ). 

Konsumorientierung als beschreibendes Kriterium für den Einkommens-

und Vermögensbegriff bedeutet mithin die Aufnahme von typischen 

13) F.W. Wagner 1976b, s. 231: Der Einkommensbegriff ist an den 
Konsumpräferenzen "orientiert"; Einkommen ist ein "konsumfä-
higer" Betra~. Die Position Wagners ist nicht völlig eindeu-
tig, da er erstens die Vermögenserhaltung postuliert und zwei-
tens auf die Konsum-Determinierung seitens Fishers, Hicks' 
und Schneiders rekurriert, s. 232. 

141 Insofern heißt Konsumorientierung auch erkennen, daß insbe-
sondere die Besteuerung letztlich darauf aus ist, das Verfü-
gungseinkommen in ein Konsumeinkommen zu transformieren; sie-
he hierzu die ins 1} gemachten Ausführungen zum Kaufkraft-
einkommen und zum Konsumeinkommen. Auch das schwache Krite-
rium der Konsumorientierung leistet mithin ebenso wie das 
starke der Verfügbarkeit eine Vorarbeit für die Aufgabe der 
Leistungsfähigkeitsindikation. 
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sozio-ökonomischen Verhaltensweisen breiter Schichten in den theo-
retischen Definitionszusammenhang. Und so liegt es durchaus im Zu-
ge unserer Argumentationsweise, wenn der Sachverständigenrat (SVR 
1982, TZ 254) den Einkommensbegriff mit "Konsumchancen" in Verbin-
dung bringt. 

III. Zusa.rnrne:n.fa.ssn..i:n.g des Ersten Teils: 

Für das z i e 1 unserer Untersuchung, die in der Personalbesteu-
erung maßgeblichen ökonomischen Merkmale subjektiver Leistungsfä-
higkeit zu formulieren und ihre Probleme zu diskutieren, waren im 
ersten Teil der Arbeit die wirtschafts- t h eo r et i s c h e n 
Grundlagen darzulegen. Hierzu gehört erstens die Erkenntnis, daß 
der a 1 1 ok a ti v e Bereich des Wirtschaftens analytischer-
weise zu trennen ist vom d ist r i b u t i v e n, um die Basis 
für die Bestimmung der Einkommens- und Vermögensbegriffe zu legen. 
Die sind allein im distributiven Bereich aufzusuchen. Ferner war 
darzustellen, daß für alle steuerlichen Ziele und Maßnahmen eine 
allokativ-distributive Interdependenz besteht und daß daneben die 
gesamtgesellschaftliche Situation durch die allokativ-distributive 
"trade off"-Beziehung gekennzeichnet ist. Damit sind schon für 
die späteren steuertheoretischen Ableitungen Markierungspunkte 
festgelegt. 

Zu den Grundlagen gehört weiterhin, aufzuzeigen, daß auch das die 
Personalbesteuerung bestimmende Leistungs fähig -
k e i t s p r in z i p als ein Lastverteilungsprinzip nur in die-
ser allokativ-distributiven Interdependenz wirksam werden kann und 
daß seine Anwendbarkeit bestimmten Beschränkungen unterliegt, die 
in der Anknüpfung an das marktliche L,eistungsergebnis gründet. 

Als Indikatoren steuerlicher Leistungsfähigkeit gelten gemeinhin 
Ein kommen und Vermögen. Zu der Klarstellung ei-
nes für den distributiven Bereich einsetzbaren Steuerlastvertei-
lungsprinzips tritt demnach das Erfordernis hinzu, wirtschaftsthe-
oretische Einkommens- und Vermögensbegriffe zu entwickeln. Diese 
sind dem Ziel der Untersuchung entsprechend mikroökonomische Be-
griffe. Analysen der Literatur und eigene Uberlegungen führen da-
zu, als die begriffsbildenden Kriterien die "Zugangsregel", die 
"Entscheidungsregel" und die "Verfügbarkeitsregel" zu erkennen. 
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Für die Verweisung in den Exkurs spricht ferner, daß manche Ergeb-

nisse des Vergleichs zwischen dem wirtschaftstheoretischen, dem 

steuerlichen und dem in der Statistik verwendeten Einkommensbegriff 

Ihre Anwencl•mg mündet - hinsichtlich Inhalt und Umfang unausweich-

lich in "Totaldefinitionen" für Einkommen und Vermögen. 

An diesen wirtschaftstheoretischen Begriffen sind im zweiten Teil 

der Untersuchung die s teuer 1 ich e n zu messen; anhand 

der Abweichungen vom Totalitätskonzept sind die steuerlich prakti-

zierten Einkommens- und Vermögens-Begriffsfassungen zu beurteilen. 

§ 13 Da. s •• Ve :r f ilg-u.r:i.g sei r:i.k.ornme r:i. '' 
im Spek.t:r-u.rn der Ir:i.di~id-u.a.l-

eir:i.k.ornrner:i.sbeg:riffe 

Eir:i. Ube:rbl ic::k. 

Nachdem Verfügbarkeit als die conditio sine qua non des Einkom-

mensbegriffs erkannt wurde, läge es nahe, den solchermaßen ent-

wickelten Begriff in eine Einkommensgröße umzuformulieren und in 

ein Spektrum praktikabler, additiv und subtraktiv ermittelter 

Individualeinkommensbegriffe einzuordnen. Angesichts des aufge-

worfenen Problems einer Gleichsetzung von Einkommen und Konsum 

wäre es reizvoll, zu prüfen, was tatsächlich "Konsumeinkommen" 

sein könnte und in welchem Verhältnis dieses zum totalen "Ver-

fügungseinkommen" steht. 

Wenn eine solche Analyse als "Exkurs II" in den Anhang 

verwiesen wird, so u.a. deshalb, weil die Entwicklung dieser Ein-

kommensbegriffe nur sinnvoll ist, wenn auch das steuerliche Ein-

kommen dabei berücksichtigt wird, das aber hier noch nicht the-

matisiert wurde. Das steuerliche Einkommen wird teilweise erst 

verständlich, wenn die Ausführungen des 7. Kapitels verarbeitet 

wurden. Ist dies aber geschehen, läßt sich erkennen, in welchem 

Maße das Kriterium der Verfügbarkeit und das Verfügungseinkommen 

als eine Vorarbeit zur Bestimmung und Kritik der Leistungsfähig-

keitsindikatoren angesehen werden können. 
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teilweise außerhalb des hier unmittelbar zu verfolgendenden Analy-
sefortgangs liegen. So notwendig also der Exkurs für die vollstän-
dige Behandlung des Problems ist, kann er dennoch an dieser Stelle, 
da der Ubergang von der wirtschaftstheoretischen zur steuerlichen 
Einkommens- und Vermögensbegriffe zu leisten ist, ohne Bedenken 
vorerst übergangen werden. 

Immerhin soviel vorab: Es werden dort verschiedene mikroökonomische 
Einkommensbegriffe eingeführt: Verfügungseinkommen, Bedarfseinkom-
men, Kaufkrafteinkommen und Konsumeinkommen. Interessant ist nun, 
daß der weiteste aller dieser Begriffe, der des Verfügungseinkom-
mens, inhaltlich auch seitens der amtlichen Statistik in Richtung 
auf das wirtschaftstheoretische Totaleinkommen interpretiert wird, 
nämlich durch die Summierung der folgenden Einkommensarten1 l: 

- Lohn 
- Gehalt 
- Gratifikationen 
- Unternehmereinkommen 
- Arbeitslosengeld /-hilfe 
- Sozialhilfe 
- Rente 
- Pensionen 
- Kindergeld 
- Wohngeld 
- eigenes Vermögen 
- Vorschüsse 

~ Vermietung, Verpachtung 
- Zinsen 
- Altenteil 
- BAFÖG 
- Stipendien 
- Alimentationszahlungen 
- private Unterstützungen 
- Sachbezüge (Naturalbezüge, 

Deputate) 
- Zuschüsse zum vermögenswirksa-

men Sparen 
- vom Arbeitgeber getragener An-

teil an einer Werkswohnungsmiete 
u.ä. 

Man erkennt, daß hierbei neben dem produktionswirtschaftlichen Ein-
kommen sowohl der geldlichen als auch der güterlichen Art alle wei-
teren Formen des transfereinschließenden und vermögenseinschließen-
den Zugangs erfaßt werden. steuerliches Einkommen wird erst in ei-
nem zweiten Schritt definiert werden können. 

Es ist aber bei der Gegenüberstellung der wirtschaftlichen und steu-
erlichen Einkommensbegriffe im Exkurs II zu beachten, daß der steu-
erliche Einkommensbegriff auf die z.Zt. in der Bundesrepublik 
Deutschland übliche Rechtsanwendung abstellt und die in den§§ 17 
bis 27 erarbeitete Kritik an dieser Rechtsanwendung nicht in allen 
Einzelheiten wiederholt. 

1) Statistisches Bundesamt 1992, s. 11 (Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe 1990); die im Exkurs zugrundegelegte Quelle für die 
Struktur der Einkommensbegriffe beruht auf einer Publikation des 
Bundesamtes von 1977; danach erschienene (1988, 1990) enthalten 
keine wesentlichen Angaben zur Einkommensbegriffsstruktur. 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



197 

Z W E I T E R T E I L 

Die ökonomischen Merkmale subjek-
tiver Leistungsfähigkeit in steu-
erlicher Sicht: 

Theorie und Politik einer Objek-
tivierung der Leistungsfähigkeit 

5. Kapitel: 

Das Dreistufen-System derlei-

stungsfähigkeitsorientierten 
Besteuerung 

§ 14 Die "Objektivierung" als 

die Wahl von Indikatoren 

der Leistungsfähigkeit 

I. Die Objektivierung innerhalb einer mehr-
stufigen Konkretisierung der Leistungs-
fähigkeitsnorm 197 
1. Die dreistufige Normenkonkretisierung 

aus f~nanzwissenschaftlicher Sicht 198 
2. Die zweistufige Konkretisierung aus 

steuerlicher Sicht zum Vergleich 199 

II. Die Objektivierung als ein Problem der 
Indikatorenauswahl und -konkretisierung 203 

III. Die Objektivierung als ein Problem der 
Steuersystematik 206 

I. Es ist beklagt worden (so z.B. von D. Schneider 1978b, S. 39 

u. 1979c, s. 38), daß im f inan z wissen s c h a f t -

1 ich e n Schrifttum allzu selten deutlich unterschieden wür-

de zwischen der "Theorie der Leistungsfähigkeit" als Begründung 

für die Wahl der Steuerbemessungsgrundlage und damit zugleich 

für die Wahl der Steuer - Arten und der "Theorie der Lei-

stungsfähigkeit" als Begründung für den Verlauf der Steuerbela-

stung, also des Tarifs . Sollte Schneider recht haben, 

so liegt das daran, daß die beispielgebende Systematik und Ter-

minologie F. Neurnarks (1947, S. 83) möglicherweise heute in den 
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Hintergrund getreten ist. Neumark unterscheidet nämlich bei der 

Analyse der Leistungsfähigkeit in eine qualitative und eine quan-

titative Differenzierung. Erstere erstreckt sich sowohl auf eine 

Differenzierung nach bestimmten, die Leistungsfähigkeit ausdrük-

kenden Steuergegenständen wie Einkommen, Vennögensbestand und 

Vennögenszugang (Erbschaft und Schenkung), als auch auf die Dif-

ferenzierung innerhalb der jeweiligen Einzelsteuer, etwa nach 

Einkunftsarten oder -quellen (Einkommensteuer als "Schedulen-

steuer", als "Summensteuer"). Diese qualitative Differenzierung 

nennt Neumark die "D i f f e r e n t i a t i o n ". Demgegen-

über ist die quantitative Differenzierung der Leistungsfähigkeit 

auf die Bestimmung der Steuerbemessungsgrundlage und des Steuer-

maßes abgestellt; Neumark nennt sie die "D i ff er e n z i e -

r u n g ". 

Aus dieser Zweistufung des Differenzierungsbemühens läßt sich 

der Versuch herauslesen, die vorerst noch unbestimmte Leistungs-

fähigkeitsnonn inhaltlich auszufüllen, ihren Sinn 7.U konkretisie-

ren, und zwar in einem analytisch schrittweisen vorgehen. So soll 

die Differentiation zunächst einmal festlegen, welches überhaupt 

die Indikatoren der Leistungsfähigkeit sind: Einkommen, Vennögen, 

und möglicherweise die aus Einkommen und Vennögen zu bestreiten-

den Ausgaben. Konkreter dann läßt sich danach der steuerliche Zu-

griff auf die persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse und die 

Belastbarkeit des Zensiten abstellen, wenn im Zuge der quantita-

tiven Differenzierung persönliche Freibeträge und der (progres-

sive) Tarif eingerichtet werden. 

1. Basierend auf Systematik und Tenninologie Neumarks wird in 

dieser Arbeit die steuerliche Instrumentierung. (d.h. die Bestim-

mung der steuerlichen Basis, der Bemessungsgrundlage und des Ta-

rifs) so präsentiert, daß das Bemühen erkennbar wird, das 

Leistungsfähigkeitspostulat "von stufe zu stufe" mehr und mehr 

zu konkretisieren; daß die Absicht deutlich wird, 

die qualitative und quantitative Differenzierung als eine steuer-

liche "Instrumentierungsleistung" analytischer Art zu kennzeich-

nen, die "zunehmend leistungsfähigkeits-orientiert" ausgestaltet 

ist. Es ergab sich aus einem solchen Versuch die Entwicklung ei-

ner dreistufigen Instrumentierung, nämlich in Fonn 
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der "Objektivierung", der "Personalisierung" und der "Individua-

lisierung". Das Systematische dieser Instrumentierungsleistungen 

liegt sowohl im Aufzeigen ihrer jeweiligen Beziehungen zueinan-

der als auch im Ausweis ihrer gemeinsamen Zielausrichtung begrün-

det. Im Hinblick auf das steuerpolitische Ziel, die persönliche 

Leistungsfähigkeit zu erfassen und danach die Steuerlast zuzumes-

sen, sind alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Grundlagen der 

persönlichen Besteuerung zu ermitteln - also die Indikatoren und 

die Tarifverläufe festzulegen-, Instrumentierungsleistungen. 

Die Beschreibung solcher Instrumentierungen ist als ein Auswahl-

und Ordnungsproblem, somit als ein theoretisch-analytisches vor-

gehen zu sehen. 

2. Zu fragen ist, ob eine dreistufige Normenkonkretisierung dem 
Problem angemessen ist. Im Gegensatz dazu hat D. Birkl) in Jünge-

rer Zeit die s teuer rechts wissen s c h a f t -

1 ich e Literatur um den Vorschlag bereichert, eine zunehmen-

de Konkretisierung des Leistungsfähigkeitsprinzips dadurch zu 

erreichen, daß er eine zweistufige "Abfolge von Wer-

tungen" einführt. Er unterscheidet zwischen "Primärableitungen" 
mit der Formulierung von "Grundwerten" und "Sekundärableitungen" 

mit der Formulierung von "Einzelwertungen". Die Grundwertungen 

liegen nahe am Gerechtigkeitspostulat und legen die Basis für 

die Sekundärableitungen. Letztere sollen die Grundwerte detaillie-

ren und auf diese Weise die rechtliche Steuergestaltung konkreti-
sieren. Um diese steuerrechtliche Absicht mit unserer finanzwis-
senschaftlichen vergleichen zu können, ist eine Gegenüberstellung 

1) Seine Arbeit "Das Leistungsfähigkeitsprinzip als Maßstab der 
Steuernormen. Ein Beitrag zu den Grundfragen des Verhältnisses 
Steuerrecht und Verfassungsrecht" (Habilitationsschrift München) 
wurde 1981 als Typoskript mit dem erstmals verliehenen "Albert-
Hensel-Preis" ausgezeichnet; Birk hatte uns seinerzeit freundli-
cherweise sein Typoskript noch vor Drucklegung zur Auswertung 
zur Vefügung gestellt, wofür ihm an dieser Stelle nochmals aus-
drücklich gedankt sein soll. Mittlerweile sit die Schrift längst 
publiziert in der Reihe "Steuerwissenschaft" als Band 13. Wir 
beziehen uns im folgenden aufs. 52 ff. dieser Publikation. Im 
übrigen siehe die Besprechung durch K. H. Friauf in StuW 58. 
(11.) Jg. 1981, Nr. 4, S. 392. 

Ein besonderes Merkmal der Arbeit ist, daß Birk neben den Steuern 
auch die staatlichen Transferleistungen mit dem Leistungsfähig-
keitsprinzip verknüpft und solchermaßen zu einem einheitlichen 
Verteilungsprinzip kommen will. Hierauf aber werden wir erst an 
späterer Stelle eingehen. 
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der zweistufigen mit der dreistufigen Normenkonkretisierung er-
forderlich. 

a) Zu den Primärableitungen rechnet Birk in einem ersten Fragen-

kreis die Entscheidung darüber, welches wirtschaftliche Potential 

als Meßgröße der Leistungsfähigkeit dienen und damit die Grundla~ 

ge der Besteuerung sein soll. Dies betrifft die Steuerarten. Der 

zweite Fragenkreis umschließt die Probleme der ökonomischen Be-

zugsgrößen innerhalb der ausgewählten Steuerarten (z.B. der Ein-

kommensteuer) und erfordert eine Entscheidung dem Grundsatz nach, 

was Einkommen sein soll (die Definition des Rechtsbegriffs selbst 

wäre eine Sekundärableitung); hierher gehören etwa Fragen nach 

der Einrichtung eines Existenzminimums überhaupt, nach dem Prin-

zip der Soll- oder der Ist-Leistungsfähigkeit, nach der Auswahl 

der Leistungsfähigkeitsindikatoren, nach der Anwendung bestimmter 

Besteuerungsprinzipien wie des Netto-Prinzips und des Nominal-

wertprinzips zur Ermittlung der "objektiven Leistungsfähigkeit" 

und schließlich nach Berücksichtigung der relevanten "notwendigen" 

oder "fakultativen" Elemente in den persönlichen Verhältnissen 

der steuerpflichtigen. Der dritte Fragenkreis umschließt die 

grundsätzliche Entscheidung für einen proportionalen oder pro-

gressiven Tarif (nicht die des konkreten Tarifverlaufs). 

b) Zu den Sekundärableitungen rechnet Birk die Festlegung der 

konkreten rechtlichen Fassung des Einkommensbegriffs (Reinvermö-

genszugangs-, Quellenbegriff oder eine Kombination von beiden), 

die konkrete Bemessung des steuerfreien Existenzminimums, die 

Staffelung der Leistungsfähigkeit nach Familienstand und Kinder-

zahl und letztlich die tatsächliche Gestaltung des progressiven 

Tarifverlaufs. 

c) Um Gemeinsamkeiten und Gegensätzlichkeiten mit einer finanz-

wissenschaftlichen Betrachtung des Konkretisierungsproblems zu 

demonstrieren, sei die folgende Gegenüberstellung gewählt, die 

in verkürzter Form und stellenweise veränderter Reihenfolge die 

Birk'sche Einteilung zum Ausgangspunkt wählt und ihr die von uns 
präferierten Objektivierungs-, Personalisierungs- und Individua-

lisierungsbegriffe gegenüberstellt: 
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steuerrechtliche Zweistufung 

I. Primärableitungen 

(1) wirtschaftliche 
Potentiale und 
Steuerarten 

(2) ökonomische 
Bezugsgrößen: 
a) Ist-/Soll-LF 
b) objektive LF 

(Netto-Prinzip/ 
Nominalwert-Pr.) 

c) Indikatorenauswahl 
d) Existenzminimum 

grundsätz lieh 
e) pers. Verhältnisse 

(3) proport. od. progress. 
Tarif grundsätzlich 

II. Sekundärableitungen 

( 1 ) Existenzminimum konkret 

(2) Tarifverlauf konkret 

(3) Einkommensbegriff 
konkret 

(4) Staffelung der LF 
nach Familienstand 

201 

finanzwissenschaftliche 
Dreistufung 

I. Objektivierung, §§ 17-27 
(Steuerbasis) 

II. Personalisierung, § 15 
(Steuerbemessungs-
grundlage u. -tarif) 

I. Objektivierung 

III. Individualisierung, § 16 
(Steuerdestinatar, 
Besteuerungseinheit) 

Sinnvollerweise gehen die steuerrechtlichen wie die finanzwissen-

schaftlichen Konkretisierungsbemühungen vom "wirtschaftlichen Po-

tential" bzw. vom realen wirtschaftlichen Ergebnisla)oder - in 

der Ausdrucksweise von F. Neumark - von der "matiere imposable" 21 

aus; es zeigt sich aber, daß das finanzwissenschaftliche Bemühen, 

die Leistungsfähigkeit in den verschiedenen Indikatoren zu konkre-

tisieren und zu objektivieren, den Birk'schen ersten Fragenkreis, 

Teile des zweiten und sogar einen Teil der Sekundärableitungen 

mit erfaßt. Denn sowohl die grundsätzlichen Entscheidungen über 

die "ökonomischen Bezugsgrößen" als auch die konkrete rechtliche 

Fassung des Einkommensbegriffs sind analytische Maßnahmen, um die 

la) Im Dritten Teil legen wir dar, daß ·in der Ökonomik die Unter-
scheidung zwischen der bloßen Möglichkeit zu einer Leistung 
und der tatsächlich realisierten Leistung außerordentlich 
wichtig ist. 

2) Der "matiere imposable" entspricht K. Tipkes "Besteuerungsgut" 
(1991, s. 131), die grundsätzlich besteuerbaren Vorgänge oder 
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Leistungs- und steuerliche Belastungsfähigkeit zunächst einmal 

objektiv festzulegen. Alle Entscheidungen und Maßnahmen der 

Objektivierung beziehen sich auf die Steuer -

b a s i s ("comprehensive tax base"); auf die Steuerbasis rich-

ten sich alle Vorgänge der Einschließung von Indikatoren (umfas-

sender Einkommensbegriff) und der Einschränkungen in der Verfüg-

barkeit (§§ 18, 21-27). Die Frage der Indikatorenauswahl, die 

Birk dem zweiten Fragenkreis zuordnet, gehört nach finanzwissen-

schaftlichem Verständnis unmittelbar in die Ausgangsfrage nach 

der "matiere imposable" und hat zudem steuersystematische Konse-

quenzen. 

Demgegenüber ist selbst die Grundsatzentscheidung über die Ein-

richtung eines steuerfreien Existenzminimums erstens von dem Pro-

blem der konkreten Tarifgestaltung nicht völlig zu trennen und 

zweitens ein Problem der Personalisierung (der "subjektiven Lei-

stungsfähigkeit"), und zwar insofern, als sie - wie auch die Be-

rücksichtigung der "persönlichen" Verhältnisse in der Belastbar-

keit - auf die Person abstellt; auch die Entscheidung für einen 

progressiven Tarif und die Gestaltung der gleichförmigen, verzö-

gerten oder beschleunigten Progressivität im einzelnen ist allein 

mit Blick auf die Leistungsfähigkeit von Personen und Haushalten 

sinnvoll. Nach unserem Verständnis sind die Maßnahmen zur Bestim-

mung der Bemessungsgrund 1 a g e durch Abzug von 

Freibeträgen wie auch die Anwendung des Tarifs auf eben 

diese Bemessungsgrundlage solche der Persona 1 i sie -

r u n g • 

Schließlich sehen wir in der Staffelung der Leistungsfähigkeit 

und der Steuerbelastung nach dem Familienstand ein so grundsätz-

liches Problem, daß wir ihr den Stellenwert einer dritten und 

gleichwertigen Konkretisierungsstufung zuerkannt haben. Dies er-

hellt schon allein aus der Tatsache, daß z.B. zur Frage der Ehe-

gattenbesteuerung bzw. Haushaltsbesteuerung das Bundesverfassungs-

gericht sich äußern mußte. In der Finanz- wie auch in der Steuer-

rechtswissenschaft wird seit langem diskutiert, ob nicht das Ehe-

gattensplitting nur ein Teilproblem lösen (bzw. eben nicht lösen) 

kann und ob es konsequenterweise durch ein Familiensplittung er-

gänzt oder durch die Individualbesteuerung völlig abgelöst und 

durch ein umfassendes System von steuerlichen Abzugsregelungen 
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(von der Bemessungsgrundlage bzw. Steuerschuld) erweitert werden 

muß. Ob nur der aktiv im Wirtschaftsprozeß Tätige ein Einkommen 

hat oder ob das von ihm erworbene Einkommen auch zum Teil den 

von ihm abhängigen Familienangehörigen als deren originäres 

Einkommen zugerechnet werden soll, ist eine Frage, die über das 

rein ökonomische hinausgeht und originär rechtliche Vorstellun-

gen bzw. Fiktionen berührt. Wenn diese Maßnahmen als In d i -

v i dual i sie r u n g bezeichnet werden, so deshalb, weil 

auch die Haushalt- und Ehegattenbesteuerung an der Grundvorstel-

lung der Individualbesteuerung, so wie sie sich aus der "ad 

personam-Regel" des Einkommenszugangs logisch ergibt, gemessen 

werden müssen. Familien- und Ehegattenbesteuerung sind dann als 

Abweichungen von der Individualisierung zu diskutieren. 

II. Objektivierung der Leistungsfähigkeit, also 

die Bestimmung der Steuerbasis, ist sowohl ein Problem der Ent-

scheidung über die Indikatoren der Leistungsfähigkeit schlecht-

hin und damit der Auswahl von Steuerarten aus dem Gesamtsystem, 

als auch ein Problem der genauen Bestimmung dessen, wie inner-

halb einer Einzelsteuer der Steuertatbestand qualitativ und quan-

titativ zu definieren ist. Ein solcher Tatbestand ist objektiv, 

d.h. unabhängig von den Präferenzen, Erwartungen und Verwendungs-

dispositionen des einzelnen, festzustellen. 31 Grundsätzlich kön-

nen nur bei den Personalsteuern die eine steuerliche Leistungs-

fähigkeit bestimmenden Faktoren umfassend und direkt berücksich-

tigt werden (F. Neumark 1979 , s. 318). 

a) Das Problem der Objektivierung besteht also in dem Auffinden 

von Faktoren der individuellen Leistungsfähigkeit überhaupt. Als 

solche sind sie die "subjektbezogenen" (Neumark 1979 ebda). 

Subjektbezogen bedeutet, daß die Erfassung und die Zurechenbar-

keit eines Steuerobjektes bei einer bestimmten Person möglich 

ist, daß mit der Bestimmung dieser Person der steuerpflichtige 

und der Zahllastpflichtige ermittelt wird. 41 

3) Siehe das "Objektivitätspostulat" bei o. Ebnet 1978, s. 35. 

4) Als "Subjektivierung" bezeichnet F. Neumark (1951, S. 68) den 
Vorgang, der den Subjektsteuern arteigen, der den Objekt-

(Forts. siehe folgende Seite) 
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Nur eine Person bzw. ein Steuersubjekt kann leistungsfähig sein 

(siehe§ 20), da nur einer Person (bzw. der "Haushaltsinstitution" 

im Wirtschaftskreislauf), nicht aber Gegenständen (wie Betrieben 

oder Grundstücken, d.h. den Produktionswirtschafts-Institutionen 

im Wirtschaftskreislauf) Einkommen und Erbschaften zufließen kön-

nen, und da in letzter Konsequenz nur die Person Bestände an Ver-

mögen hält und Konsum-Ausgaben tätigt. 

Als Leistungsfähigkeitsindikatoren können, wenn auch mit unter-

schiedlich behaupteter Eignung, folgende gelten: das Einkommen, 

das Vermögen (in der Form des selbst gesparten oder des geerbten 

bzw. des als Geschenk erhaltenen Vermögens) und der Verbrauch 

bzw. die Ausgaben. Demnach werden als Personalsteuern bezeichnet:51 

- die Einkommensteuer,61 

- die Einkommensdifferenzsteuer, 71 

- die persönliche allgemeine Ausgabensteuer, 81 

- die persönliche allgemeine Vermögensteuer und 

- die Erbschaft- und Schenkungsteuer. 

Forts. Fn. 4: 
steuern fremd ist. Wir haben in diesem Zusammenhang stets zu 
beachten, daß die Objektivierung innerhalb der Personalsteuern 
begrifflich und unausweichlich auch mit der personalen Zuord-
nung des Besteuerungsgegenstandes (Einkommen, Vermögen) ver-
bunden ist; dies wäre als die "Subjektivierung" zu bezeichnen, 
als die Zuordnung der objektivierten Leistungsfähigkeitsindi-
katoren zu einem Steuersubjekt(§ 11: Der "ad personam"-Inhalt 
der "Zugangsregel". 

5) In der neuesten Einteilung des Handbuches der Finanzwissen-
schaft, 3. Aufl., Bd. II, Tübingen 1979, s. 317 ff. Hervorzu-
heben ist, daß die hier getroffene Aufzählung und Gruppierung 
sich von der Neumark'schen Einteilung in seinem zitierten 
Uberblick unterscheidet: (1) Einkommensteuern; (2) Einkommens-
differenzsteuern; (3) Vermögensteuern (hier unterscheidet Neu-
mark in die "periodisch-nominalen" (denen er die aus dem Er-
trag zu zahlende Vermögensteuer zurechnet) und in die "ein-
malig-realen" Vermögensteuern (zu denen er die sog. Vermögens-
abgaben und die Nachlaßsteuern rechnet, letztere nur cum grano 
salis); sog. periodisch-reale, d.h. laufende, aber aus der 
Substanz zu zahlende Vermögensteuern, kennt seine Einteilung 
nicht; (4) Vermögenszuwachssteuern (zu denen in erster Linie 
die Erbanfallsteuer zählt, aber auch andere, sofern sie den 
Gesamtbetrag des Zuwachses einschließlich der Berücksichti-
gung von persönlichen Momenten enthalten); (5) persönliche 
Ausgabesteuern. F. Neumark 1979 , s. 320 f. 

Fn. 6, 7 und 8 siehe folgende Seite 
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b) Die Indikatoren der Leistungsfähigkeit "Einkommen", "Vermögen" 

und "Ausgaben" qualitativ und quantitativ zu bestimmen, ist eine 

Instrumentierungsleistung, die innerhalb der Einzelsteuergesetze 

zu vollziehen ist. 91 Sie besteht zunächst in einer Qualifizierung 

der Ströme (Einkommen, Ausgaben) und Bestände (Vermögen) ihrem 

Inhalt und Steuergegenstand nach sowie in der sachlichen Ein- und 

Ausgrenzungen (Befreiungen) bestimmter Bestandteile. 

Dieser Objektivierungsschritt umfaßt ferner die Periodisierung 

der Einnahmen und Ausgabenströme sowie die Bewertung aller Be-

stände. Insgesamt dienen die Qualifizierungs-, Periodisierungs-

und Bewertungsmaßnahmen dazu, das jeweilige Besteuerungsgut so 

zu bestimmen, daß es unter Leistungsfähigkeitsaspekt dem einzel-

Fn. 6: 
Also nicht die Körperschaftsteuer, die oftmals fälschlicher-
weise als Einkommensteuer der juristischen Personen bezeich-
net worden war. Nach dem nunmehr in Band II des o.a. Hand-
buchs vorgelegten System wurde sie zwischen den Personal- und 
den Ertragsteuern lokalisiert, wohin sie auch gehört. Vermut-
lich wegen dieser Unterscheidung war die Einkommensteuer noch 
1975 in der Vorankündigung von den Herausgebern des Handbuches 
als "persönliche allgemeine" avisiert worden, doch hätten 
sich dann Schwierigkeiten ergeben, die auch von Einzelunter-
nehmern zu zahlende "Gewinnsteuer" in "persönliche" Einkom-
mensteuern zu inkorporieren. 

Fn. 7• 
Eine von der Einkommensteuer gesonderte Steuer auf jenen Teil 
des Einkommens, der eine zeitlich gesetzte Norm ("Mehreinkom-
mensteuer") oder eine qualitativ gesetzte Norm ("Ubergewinn-
steuer") überschreitet; nicht hierzu zählt die angelsächsische 
"excess profits tax", da sie von Unternehmen erhoben wird 
(so F. Neumark 1979 , S. 320), jedoch gehört hierher die per-
sönliche "Kriegsgewinnsteuer" (E. Willms 1979, S. 404, rech-
net auch Ubergewinnsteuern, die von z.B. Mineralöl-Konzernen 
gezahlt werden könnten, hierzu). Auf Einkommensdifferenzsteu-
ern wird von uns nicht eingegangen. 

Fn. 8 : 
Die "spendings tax" in einem Entwurf an den Finanzausschuß 
des amerikanischen Senat aus dem Jahre 1942, siehe A.G. Bueh-
ler 1950, S. 8 ff.; ferner die "expenditure tax" von N. Kal-
dor 1955; hierzu R. Peffekoven 1979a, s. 417 ff.; P. Zumstein 
1977, wie auch J. Mitschke 1976 u. 1980b sowie D. Schneider 
1971 u. 1979a. 

9) So stellt K. Tipke für die Einkommensbesteuerung fest, daß es 
einem logischen Aufbau des Einkommensteuergesetzes entspräche, 
zunächst die objektive Leistungsfähigkeit einer natürlichen Per-
son als Träger der Leistungsfähigkeit zu erfassen (1991, S. 
197), grob schematisiert als "Summe der Bezüge ./. Summe der 
Erwerbsabzüge = Summe der Einkünfte". 
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nen zurechenbar gemacht wird. Diese Zurechnung ad personam läßt 

sich als "Subjektivierung" bezeichnen, die einen wichtigen Zwi-

schenschritt darstellt von der Objektivierung hin zur Personali-

sierung. 

III. Schon allein um die "Reichweite" des Differentiationspro-

blems anzudeuten, ist der steuersystematische Bezug kurz aufzu-

zeigen. Das Problem liegt im Verhältnis der Einkommens- zur Ver-

mögensbesteuerung. Würde eine Einkommensteuer so ausgestaltet, 

daß sie sämtliche subjekt- und personalsteuerlichen Tatbestände 

und Gegenstände, wie Einkommen aus Arbeit und Kapital, aus Ver-

mögen, Erbschaften und Schenkungen enthielte, dann erfaßte sie 

das Gesamtspektrum dessen, was sich an ökonomischen Werteströmen 

überhaupt einem Subjekt direkt zuordnen läßt; eine solche umfas-

sende Einkommensteuer inkorporierte neben der engeren Einkommen-

steuer auch die Vermögen- sowie Erbschaft- und Schenkungssteuer. 

Rein technisch ließe sich die Objektivierung in einer einzigen 

Personalsteuer konzentrieren. 10 > Dem stehen aber im wesentlichen 

Belastungsprobleme gegenüber, die sich aus dem aperiodischen An-

fall von Vermögenszugängen in Verbindung mit dem progressiven 

Tarif ergeben. 11 ) Aus diesem Grund wird der Objektivierung der 

Leistungsfähigkeit in verschiedenen Einzelsteuern der Vorzug ge-

geben. 

Würden die personalen Zugänge an Einkommen und Vermögen (durch 

Erbschaften, Schenkungen u.a.) allein mit einer Einkommensteuer 

belegt, ergäbe sich daraus eine unvollständige Erfassung der Lei-

stungsfähigkeit: Eine "einheitliche" Einkommensteuer, die die 

Erträge der Vermögensteuer mit erfaßt und keine gesonderte Ver-

mögensteuer neben sich kennt, ist nach F. Neumark (1979 , s. 327) 

ungeeignet, jenes spezifische Merkmal der steuerlichen Leistungs-

fähigkeit zu erfassen, das im Vermögens - Besitz als sol-

10) Hierzu N. Andel 1979a, S. 337-355, der die Gesamterfassung 
der Entgelte für Marktleistungen, der zugerechneten Einkünf-
te, der persönlichen Transfers, der Wertzuwächse und auch 
der Erbschaften und Schenkungen diskutiert. 

11) Siehe das Plädoyer für eine getrennte Besteuerung bei A. Ober-
hauser 1979, S. 493. 
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1 2) 
ehern liegt, ohne Rücksicht auf dessen Ertrag. Dieses Moment 

nat sogar einige Befürworter der Ausgabensteuer dazu bewogen, das 

Vermögen neben den Ausgaben ergänzend zu besteuern (so D. Schnei-

der und J. Mitschke, siehe 3. Teil), nachdem auch N. Kaldor (1980, 

comments) zugeben mußte, daß mit der Ausgabensteuer der "geizige 

Reiche" kaum ausreichend steuerlich zu treffen wäre. 

§ 15 Die "Per.sona.li.sierung" a.l.s 
Steuerla..stzuwei.sung a.n un-

ter.schiedlich leistungsfä-

hige Personen 

I. Ziel und Maßnahmen der Personalisierung 207 

II. Das allokativ-distributive Problem: Der 

"progressionsdeterminierte" Einkommens-

begriff 210 

Wenn auch entsprechend der getroffenen thematischen Abgrenzung 

die Personalisierungs- und Individualisierungsprobleme hier nicht 

detailliert zu behandeln sind, sollen dennoch einige Grund -

prob l e m e insoweit vorgetragen werden, wie sie auf den 

Einkommens- und Vermögensbegriff Einfluß haben. 

I. Die Personalisierung ist nach der Objektivierung der nächste 

Konkretisierungsschritt in dem Bestreben, die Leistungsfähigkeit 

möglichst genau in den persönlichen Verhältnissen des steuer-

pflichtigen zu entdecken. Sie will zweierlei erreichen: Zum einen, 

die Steuertraglast in div i du e l l so zumessen, wie das 

nach den gesellschaftlich akzeptierten Gerechtigkeitskonventio-

nen mit seiner persönlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

zu vereinbaren ist; zum anderen, die Steuerlasten im inter -

in div i du e l l e n Vergleich so verteilen, wie es den 

gesellschaftspolitischen Distributionszielen entspricht. So ver-

hilft die Personalisierung dem Grundsatz der Verhältnismäßig-

keit der Besteuerung und solchermaßen auch der Konvention einer 

"vertikalen" Gerechtigkeit zur Geltung. 

12) Allerdings ergeben sich - wie an anderer Stelle darzulegen 
ist - aus der Besteuerung allein des Bestandes weitere Pro-
bleme, die mit der Besteuerung des Sparens und der Vermögens-
akkumulation zusammenhängen. 
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a) Die Konkretisierung aller die individuelle Leistungsfähigkeit 

berührenden Umstände, nämlich einerseits die Anpassung der Steu-

erbemessungsgrundlage an die unterschiedliche Belastung infolge 

der Existenz- und Vorsorgesicherung und weiterer (tatsächlicher 

und sittlicher) Verpflichtungen, andererseits das Anlegen des 

(bei Personalsteuern typischerweise progressiven) Tarifs an die-

se so personalisierte Bemessungsgrundlage nennt F. Neumark ex-

pressis verbis die "Persona 1 i sie r u n g" 1 ) Die 

typischen Mittel der Steuer b e m es s u n g s g rund -

1 a gen-Differenzierung sind die personengebundenen Freibeträge 

und Abzugsposten, wohingegen sich die t a r i f ä r e n Maßnah-

men in der Einrichtung eines Grundfreibetrages, 2 ) dem Festlegen 

des (verzögerten, gleichförmigen bzw. beschleunigten) Progressi-

vitätsmaßes, eines unteren Plafons bzw. eines durchgehenden Ta-

rifverlaufs und zuletzt eines oberen Plafonds ausdrücken. 

b) Die Differenzierung der Bemessungsgrundlage (vgl. auch§ 41 IV) 

soll zum einen die Existenzsicherung des einzelnen gewährleisten, 

zum anderen der persönlichen Lage des Steuerpflichtigen durch den 

steuerlichen Abzug eines gewissen "Mehrbedarfs" Rechnung tragen. 

Die Existenz sicher u n g als steuerliche Freistel-

lung jener Aufwendungen, die einen minimalen Lebensstandard W. 

Schreiber 1959, s. 211 ff.) erlauben würden, wird steuertech-

nisch heute durch die Einräumung eines "Grundfreibetrags" im Ta-

rif gewährleistet, ohne daß jedoch anerkannt worden wäre, daß 

diese Existenzsicherung für jedes Familienmitglied vonnöten ist. 

Neben dem Grundfreibetrag sind jedoch weitere existenzsichernde 

Abzugsmöglichkeiten im Einkommensteuerrecht enthalten, vorwiegend 

in den Vorschriften über die "außergewöhnlichen Belastungen". 

zugleich kann - in Abweichung von der geltenden Regelung - nicht 

übersehen werden, daß bestimmte Aufwendungen, die erst den Erwerb 

von Einkommen möglich machen (die also die Voraussetzung für 

1) 1979 , s. 326 u. 322; ders. 1970, S. 170: "Echte Personalisie-
rung" durch persönliche Freibeträge und progressiven Tarif. -
Abweichend davon versteht O. Ebnet (1978, S. 34) unter dem 
"Personalitätspostulat" die Tatsache, daß Einkommen eine per-
sonenbezogene Größe ist; wir haben dies als die "ad personam-
Regel" des Zugangs an ökonomischen Größen bezeichnet. 

2) Sofern man nicht den Grundfreibetrag als einen das Existenz-
minimum sichernden Freibetrag in die Abzugsregelung aufnimmt. 
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eigenes Einkommen sind), den Charakter von Ausgaben der Existenz-

sicherung haben.3 1 Ist die Existenzsicherung als Ermöglichung 

des Uberlebens ein humanitäres Problem, so ist die Sicherung 

des Einkommenserwerbs ein rationales, da der sich selbst erhal-

tende und sichernde Mensch nicht auf die humanitäre Einstellung 

der Mitmenschen angewiesen sein soll. Eine so weit gehende steu-

erliche Schonung aller existenzsichernden Aufwendungen hat ent-

sprechend zur Folge, daß die Bildung von Sicherungs- und Vorsor-

ge-Vermögen möglich wird und daß in diesem Umfang spätere Trans-

fers, die die Gemeinschaft aufzubringen hätten, entfallen kön-

nen. Bestimmte Aufwendungen, die als "Werbungskosten" bezeichnet 

werden und in den Bereich des Einkommenserwerbs fallen, haben ei-

ne existenzsichernde Eigenschaft. 41 

Als "M e h r b e d a r f" wird hier von uns ein solcher Bedarf 

bezeichnet, der oberhalb des (fremdbestimmten) Bedarfs für die 

Existenzsicherung, aber unterhalb des (selbstbestimmten) Bedarfs 

für die freie Einkommensverwendung liegt und zwei Gruppen von 

Aufwendungen enthält: (1) den "V o r s o r g e b e d a r f" mit 

einem nicht ganz so hohen Fremdbestimmungs- und Zwangscharakter 

wie der Existenzsicherungsbedarf; er umfaßt das Sparen für die 

Uberbrückung von Einkommensausfällen im Krankheits- und Katastro-

phenfall, das Alters- und das Ausbildungssparen (die Mehrzahl 

dieser Aufwendungen wird einkommensteuerrechtlich von den "Sonder-

ausgaben" repräsentiert);~ (2) den "Ver p flicht u n g s -

bedarf" ; dieser der freien Verfügung schon erheblich näher 

stehende Bedarf umfaßt Aufwendungen, denen sich der steuerpflich-

tige aus tatsächlichen, rechtlichen oder sittlichen Gründen nicht 

entziehen kann. 61 Wer aus schätzenswerten, jedoch freiwilligen 

3) So auch G.B. Krause-Ablaß 1971, S. 206 u. 211: Mindesteigen-
bedarf= Mindestbedürfnisbefriedigung+ Aufwendungen für die 
Einkommensquelle. 

4) Vgl. jedoch die Kritik von F. Neumark (1947, S. 49): "Produk-
tionskosten der Arbeitskraft" sollten nicht in Abzug gebracht 
werden dürfen. 

5) So die Beiträge zu den verschiedenen Versicherungen, die Auf-
wendungen für die Aus- und Weiterbildung, für die auswärtige 
Unterbringung von Kindern in der Berufsausbildung, auch wenn 
letztere vom geltenden Gesetz unter die "außergewöhnlichen 
Belastungen" subsumiert werden. 

6) Auch wenn diese Beschreibung den qualitativen Erfordernissen 
der außergewöhnlichen Belastungen (§ 33 EStG) entspricht, sollte 

(Forts. siehe folgende Seite) 
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Gründen Gemeinschaften und Zwecke, die ihm oder der Gesellschaft 

nützen, unterstützt, kann den Zwangscharakter solcher Verfügun-

gen nicht dartun. Sind gleichwohl solche Aufwendungen gesell-

schaftspolitisch gewünscht, böte sich hier statt des Abzugs 

von der Steuerbernessungsgrundlage der Abzug von der Steuerschuld 

an, um wenigstens hinsichtlich dieser Art von Aufwendungen die 

Diskussion um die Abzugsfähigkeit mit ihren negativen distribu-

tiven Effekten zu entschärfen. Was außerhalb der Diskussion ste-

hen sollte, nämlich die Abzugsfähigkeit der existenzsichernden 

und wohl auch der vorsorgesichernden Aufwendungen von der Bemes-

sungsgrundlage, das muß nicht zwingend auch für sämtliche Auf-

wendungen des Verpflichtungsbedarfs gelten. 

II. Das weitere, für unsere grundlegenden Betrachtungen wesent-

liche Problem liegt darin, daß sich aus dem Zusammenspiel von 

Freibetrags- und Progressionsregelung das Phänomen des "pro -

g r e s s i o n s d e t e r rn i n i e r t e n Einkorn-

rn e n s b e g r i f f s" rni t seinen distributiven und allokati-

von Problemen ergibt (vgl. G. Schmölders 1950a, s. 122f): Schaffung 

von Aufwand und die Umkehr von Ursache und Wirkung. Die Steuer 

bestimmt die Leistungskraft; unter dem Druck der Progression muß 

die Entstehung von Gewinn möglichst vermieden werden; die Pro-

gression determiniert die "Wahl" des Einkommens (S.F. Franke 1983) 

a) Unter diesem Phänomen soll verstanden werden, daß im Hinblick 

auf die zu erwartende progressive Belastung distributions- und 

allokationspolitisch motivierte Abzugsregelungen vorn Steuerpoli-

tiker eingerichtet und vorn steuerpflichtigen wahrgenommen wer-

den, die das zu versteuernde Einkommen kürzen und die Steuerbe-

lastung mindern. Das distributive Problem entsteht dadurch, daß 

der Progressionsverrneidungsvorteil mit zunehmendem Einkommen 

wächst und daß für Einzel- und Personenunternehmungen wie auch 

für Freiberufler die allokative Ertragsbesteuerung als private 

Personalbesteuerung durchgeführt wird (allokativ-distributive 

Mischbesteuerung, siehe§ 20). Eine Begrenzung der progessions-

Forts. Fn. &: 
doch nicht stören, daß die meisten der von uns unter diese 
Gruppe eingereihten Aufwendungen vorn Gesetz als Sonderausgaben 
behandelt werden(§ 10 EStG): Unterhaltsleistungen, andere 
Leistungen und Lasten, Zahlungen an Religionsgemeinschaften, 
politische Parteien, Spenden für wissenschaftliche, gemein-
nützige und kulturelle Zwecke. Keineswegs hierher wären aber 
die Steuerberatungskosten zu rechnen! 
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bedingten Vorteile sieht man allgemein in der Beschränkung der 

Abzugsfähigkeit: Sie soll nicht von der Bemessungsgrundlage, son-

dern von der Steuerschuld vorgenommen werden dürfen. 

Ohne daß auf Einzelheiten eingegangen werden kann, soll hervorge-

hoben werden, daß sich die Ausnutzung der Abzugsregelung im distri-

butiven Bereich, soweit sie die Unternehmensbesteuerung betrifft, 

nur eingrenzen ließe, wenn man eine allokative Betriebsbesteuerung 

strikt von einer distributiven privaten Einkommensbesteuerung 

trennen würde. Soweit aber eine einkommensklassenspezifische Aus-

nutzung der Abzugsregelung in der privaten Einkommensteuer zur 

Diskussion steht, müßte hier streng unterschieden werden zwischen 

dem Abzug all der Beträge, die frei verfügbar sind und solcher, 

die es nicht sind (siehe§ 211. Liegt freie Verfügbarkeit vor, 

läßt sich in der Tat die Abzugsfähigkeit von der Steuerschuld 

statt von der Bemessungsgrundlage diskutieren. Liegt sie nicht 

vor, wie bei den Aufwendungen der Existenz- und Vorsorgesicherung, 

insbesondere auch bei den die Existenz sichernden Kinderfreibeträ-

gen, 71 sollte ihre Abzugsfähigkeit von der Bemessungsgrundlage 

außer Diskussion stehen, da in dieser Höhe steuerliche Leistungs-

fähigkeit nicht vorliegen kann. Es ist erstaunlich, in welchem 

Maße die wissenschaftliche und Laiendiskussion diese einfachen 

ökonomischen Tatbestände vermengt und somit zu eindeutig politisch 

und interessensdeterminierten Forderungen kommt. So ist bisher 

noch nicht objektiv bewiesen worden, warum nur dem Verdiener, 

nicht aber jeder Person in einem Haushalt der existenzsichernde 

Grundfreibetrag zusteht. 

Mit einer Trennung der Bereiche des Wirtschaftens in die allokati-

ve und die distributive Sphäre sowie mit einer Berücksichtigung 

der "freien" Verfügbarkeit über ökonomische Größen im Sinne einer 

leistungsfähigkeitsorientieren Besteuerung ließe sich das Phänomen 

des "progressionsdeterminierten Einkommensbegriffs" unvoreingenom-

men analysieren. 81 9 1 

7) D. Birk (1983, S. 173) weist darauf hin, daß die Problematik 
des Fortfalls der Kinderfreibeträge nicht im Bereich des 
Art. 6 GG (Schutz von Ehe und Familie), sondern des Art. 3 
GG (Gleichheitssatz) angesiedelt ist. 

Fn. 8 siehe folgende Seite. 
Fn. 9 siehe folgende Seite. 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



212 

b) Grundlegende tarifliche Fragen sind auch in der Vermögensbe-

steuerung auszumachen. Die Vermögensteuer hat 
im Feld der Personalisierung eine Sonderstellung inne, weil er-

stens mit der Berücksichtigung der persönlichen Lebensumstände 

eine Besteuerung der juristischen Personen nicht begründet wer-

den kann und insoweit hier politische Wertungen noch viel unmit-

telbarer als anderswo zum Vorschein kommen (H. Fecher 1979, S. 

463), weil zweitens der in der Bundesrepublik Deutschland ange-

wendete proportionale Tarif im strengen Sinne dem Leistungsfähig-

keitsprinzip und der Absicht einer Personalsteuer zuwiderläuft 
(F. Neumark 1979 , S. 328); dies kann auch dadurch nicht geheilt 

werden, daß wegen der Freibeträge der Tarif faktisch indirekt 

progressiv ist. 

Die Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit in der Erb -

s c h a f t s teuer hat zwei Aspekte, einen Progressions-

und einen Steuerklassen-Aspekt: daß mit einem höheren Vermögens-

zugang eine höhere ökonomische Leistungsfähigkeit verbunden ist, 

erfaßt der Tarif in "vertikaler" Weise innerhalb jeder Verwandt-

schafts- (und damit Steuer-) Klasse durch progressiv steigende 
Steuersätze. Daß aber die Steuersätze bei identischer Vermögens-

höhe "horizont~l" von Steuerklasse zu Steuerklasse ebenfalls stei-
gen (fälschlicherweise oft als "doppelte" Progression bezeichnet, 

obwohl es sich hier um nach Verwandtschaftsgraden unterschiedene 

Steuerklassen handelt), ist mit höherer Leistungsfähigkeit nicht 

zu erklären. In diesem Zusammenhang ist zu vermerken, daß in der 
distributionspolitischen Entscheidung, ob denn der einzelne oder 

die Familie als die leistungsfähige und zu besteuernde Insti-

Fn. 8: 
Instruktives Beispiel für die Analyse der Belastungswirkungen 
durch den "progressionsdeterminierten Einkommensbegriff" ist 
die Diskussion im National Tax Journal des letzten Dezenniums, 
die sich sowohl auf die distributiven Probleme (Freibeträge, 
Progression, effektiver Steuersatz angesichts unterschiedlich 
breiter tax base) erstreckt als auch auf die allokativen Wir-
kungen (mit distributiven Effekten) sowie die distributiven 
Wirkungen (mit allokativen Effekten). 

Fn. 9: 
D. Pohmer 1988, befaßt sich mit dem Prinzip der Besteuerung 
nach der Leistungsfähigkeit im weiteren sinne (S. 138ff.) 
betont aber, daß das Prinzip allein noch keine Tarifaussage 
erlaube, s. 137. 
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tution gilt, das wesentliche Problem für die Erbschaftsbesteuerung 

und die damit zusammenhängende Personalisierung zu sehen ist (A. 

Oberhauser 1979, s. 493; siehe anschließend). 

S 16 Die "Ind.ivid.u.a.1i.sieru.ng" 

a.1.s Steu.er1a..stzu.wei.su.ng 

a.n die Zahl ihrer Träger 

I. Die objektivierende und personalisier-
ende Seite der Individualisierung 213 

II. Heterogene Individualisierung in den 
Personalsteuerarten 215 

III. Die Problematik der Individualisierung 216 

I. Auch für die Individualisierung sind nur einige Grundprobleme 

vorzutragen, soweit sie die Einkommens- und Vermögensbegriffe be-

rühren. 

a) Individualisierung der Steuerlast ist wie die Personalisierung 

eine politische und wertende Entscheidung. Maßgeblich 

sind für sie die Postulate der Gleichbehandlung und der Verhält-

nismäßigkeit (Leistungsfähigkeit). Der Grundsatz der Gleichmäßig-

keit enthält nach F. Neumark (1970, s. 100 f.) das Bestreben, 

"die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer ... zu individuali-

sieren". Vollständige Gleichbehandlung und Verhältnismäßigkeit 

kann nur zwischen Einzelpersonen erreicht werden, da Haushalte 

in den allerseltensten Fällen in ihrer alters-, bedarfs- und ein-

kornmensspezifischen Struktur vergleichbar sind. Nach K. Tipke 

(1991, S. 194) regelt das "Individualprinzip" der Besteuerung die 

Zuordnung und Zurechnung von Einkommen und Vermögen und ist sol-

chermaßen der notwendige Inhalt des Leistungsfähigkeitsprinzips 

(siehe auch J. Becker 1970). 

b) Die Individualisierung hat sowohl eine objektivierende als auch 

eine personalisierende Seite. Die erstere betrifft die Bemessungs-
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grundlage; hier bedeutet Individualisierung, den Indikator der 

Leistungsfähigkeit allein dem Individuum zuzurechnen, nicht etwa 

einer Mehrheit von Personen in einem Haushalt. Einkommen und Ver-

mögen wird demjenigen zugerechnet, der es erzielt bzw. besitzt. 

Daraus folgt das Verbot einer Zusammenrechnung von Einkommens-
und Vermögensbeträgen aller in einem Haushalt zusammenlebenden 

Personen. Die personalisierende Seite der Individualisierung 

tritt mit der Tarifanwendung ins Blickfeld; sie hängt mit der Pro-

gression zusammen: Würden - wie in einer "Haushaltsbesteuerung" -

die Einkommen und Vermögen aller Personen zusammengerechnet, er-

gäbe sich gegenüber einer Individualbesteuerung eine höhere Steu-

erlast; würde das allein von einer Person erzielte Einkommen auf 

alle Personen des Haushalts aufgeteilt, ergäbe sich eine niedri-

gere Steuerlast. Da solchermaßen die Belastungsprobleme erst mit 

der Anwendung des Tarifs ins Blickfeld kommen, da ferner auch 

für das Individuum die familiären und haushaltswirtschaftlichen 
Verhältnisse steuerlastmindernd wirken, da schließlich das "Pro-

blematische" der Individualisierung stets vor dem Hintergrundei-

ner Entscheidung für die Ehegatten- oder die Haushaltsbesteuerung 

diskutiert wird, ist in der vorliegenden Untersuchung die Indivi-

dualisierung als ein Sonderfall der Personalisier u n g 

behandelt und eingeordnet: 

Schema der Instrumentierungen in der Personalbesteuerung 

ObJekt1v1erung 

Personal1s1erung 

-----t•a- Steuerb.emes-
sungsgrundlage 

Steuermaß 
(Steuertarif) 

~ 
Ind1v1dual1s1erung 
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II. Das Problem der Individualisierung entzündet sich also an 

den steuerpolitisch ebenfalls möglichen Konzepten der Ehegatten-

und der Haushaltsbesteuerung. Dies gilt jedoch nicht für alle 

Personalsteuerarten mit derselben Intensität. 

a) Sie ist bisher nur für das Einkommensteuerrecht - und hier in 

Verbindung mit dem Splittingverfahren - problematisch geworden. 

Da seit dem 17.1.1957 die Haushaltsbesteuerung in der Bundesre-

publik als verfassungswidrig gilt, ist in der Einkommensteuer als 

"einheitliche" Besteuerung nur noch die Ehegattenbesteuerung vor-

gesehen und als sog. Zusammenveranlagung (gern. § 26 EStG) wähl-

bar anstatt der Einzelveranlagung. 

b) In den anderen Personalsteuern ist die Individualisierung kein 

Thema. Das Vermögensteuer g es et z verlangt 

zwingend die Zusammenveranlagung von Ehegatten mit ihren unter 

18 Jahren alten Kindern (§ 14 VStG), erlaubt aber auch eine voll-

ständige innerfamiliäre Berücksichtigung aller individuell exakt 

identischen Freibeträge (DM 70.000 je Person, gleich, ob Ehegat-

ten oder Kinder, § 6 VStG) mit dem Vorteil der Kompensation. Auch 

wer kein Vermögen hat, kann innerhalb des Familienverbandes sei-

nen persönlichen Freibetrag steuermindernd zur Wirkung bringen. -

Demgegenüber kennt die Erbschaft - und s c h e n -

k u n g s teuer keine Zusammenveranlagung, weder eine fakul-

tative noch eine obligatorische. Der Erwerber als Individuum 

ist sowohl Steuerschuldner (§ 20 ErbschStG) als auch zur Anzeige 

des Erwerbs (§ 30 ErbschStG) und zur Abgabe der Steuererklärung 

verpflichtet (§ 31 ErbschStG). 

Die unterschiedliche Regelung der Veranlagung in der Vermögen-

und der Erbschaftsteuer ist mit Blick auf den jeweiligen Tarif 

zu beurteilen: die Zusammenveranlagung bei der Vermögensteuer 

führt zu keinerlei zusätzlichen Belastungen der addierten Ver-

mögen, da ein proportionaler Tarif zugrundeliegt. Dagegen würde 

ein Progressionseffekt in der Belastung bei der Erbschaftsteuer 

auftreten, wenn die familiär erworbenen Nachlaßvermögen addiert 

werden müßten. Mit der Aufgabe der Haushaltsbesteuerung in der 
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Einkommensteuer ist auch dieser Progressionseffekt verschwunden. 

Allerdings sind im Zusammenhang mit der Personalisierung im Split-

tingverfahren des Tarifs nun andere Probleme aufgetreten, die 

den Gegensatz "Individualbesteuerung" versus "Ehegattenbesteuerung" 

erneut zur Diskussion stellen. 

III. Wenn die Individualisierung problematisiert wird, sind Ent-

scheidungskriterien dafür zu suchen, welches die personale Be-

steuerungseinheit, der zu Besteuernde,sein soll: die Einzelperson 

oder die Lebensgemeinschaft (Haushalt bzw. Familie oder Ehepaar). 

a) Unter dem Aspekt des Gleichmäßigkeitspostulats ist die Zusam-

menfassung sämtlicher Einkommen der Haushaltsmitglieder zu einem 

Haushalts-Gesamteinkommen auszuschließen. Denn eine solche "Haus-

haltsbesteuerung" ergibt eine Einkommensgröße, die bei Anwendung 

des progressiven Tarifs zu einer Steuerbelastung führt, die über 

der Belastung des Individualeinkommens liegt. 

b) So bleibt nur die Möglichkeit, eine geringere Belastung als 

die Individualbesteuerung in Erwägung zu ziehen. Dazu ist es zwin-

gend, vom Gleichmäßigkeitspostulat abzurücken. Das Entscheidungs-

kriterium für diese Politik wird im allgemeinen im Gedanken des 

s c h u t z es von Ehe und Fa m i 1 i e nach 

Art. 6 Abs. GG gesehen. Die Minderbelastung läßt sich grundsätz-

lich auf zwei Wegen herstellen: Entweder man führt für jede ein-

zelne Person des Haushalts, auch soweit sie kein eigenes Einkom-

men erzielen (Ehepartner, Kinder), Steuerfreibeträge ein, die den 

Bedarf an Existenzsicherung und notwendiger vorsorge decken; die-

se Beträge subtrahiert man vom Einkommen des (alleinigen) Einkom-

mensbeziehers; danach wird der Progressionstarif angewendet; wir 

nennen dies die "Freibetrags - oder Be m es -

s u n g s g rund 1 a gen - Variante" des steuerlichen 

Familienschutzes. Oder man teilt das individuell erzielte Einkom-

men auf die Mitglieder der Personenmehrheit auf (Ehepartner oder 

Gesamtfamilie) und wendet je Person den Progressionstarif an; wir 

nennen dies die "Tarif - Variante" des steuerlichen 

Familienschutzes. Eine Ausprägung dieser Variante ist das Split-

ting (Ehegatten- bzw. Familiensplitting). 
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c) Wir übergehen das Problem, in welcher Höhe denn nun der steuer-

liche Schutz und die Minderbelastung anzusetzen ist, 11 und wenden 

uns lediglich kurz der augenblicklichen Diskussion um den Progres-

sionsvorteil des Splitting zu. Je nach der Höhe der Freibeträge 

in der Bemessungsgrundlagen-Variante des Familienschutzes und je 

nach dem Ausmaß der Progression kann gelten, daß der steuersparen-

de Effekt der Tarif-Variante größer ist als der der Freibetrags-

Variante. Die gegenwärtige Diskussion um die Abschaffung oder 

Begrenzung des Splittingvorteils übersieht häufig, daß der Steuer-

gesetzgeber, als er in Reaktion auf das Bundesverfassungsgerichts-

urteil von 1957 das Splitting einführte, keineswegs gezwungen 

war, den Familienschutzgedanken allein durch diese Variante zu 

verwirklichen. Die Freibetrags-Variante kann denselben Schutz 

gewähren ohne den distributiven Nachteil des Splittingvorteils 

für die höheren Einkommensschichten. 

Es läßt sich zeigen, daß der Schutzgedanke auch ohne Verletzung 

des Grundsatzes der In div i du a 1 beste u er u n g 

in die Tat umgesetzt werden kann. Die Individualbesteuerung rich-

tet sich in erster Linie auf die Bemessungsgrundlage. 21 Das Split-

ting verletzt den Individualitätsgrundsatz; es beruht auf einer 

der ökonomischen Wirklichkeit widersprechenden Fiktion: Einem 

Ehegatten wird Einkommen oder ein Teil des Einkommens zugerech-

net, das bzw. den er nicht erzielt hat. Die Einkommensteuer er-

faßt aber "Einkommen", nicht die "Gesamtlebenslage" einer Familie. 

Hingegen berücksichtigt sie eben diese Lebenslage durch die An-

erkennung des Abzugs der persönlichen und familienbedingten Be-

lastungen. Die Einkommensteuer geht - läßt man einmal das ihr 

nachträglich "verordnete" und systemwidrige Splittingverfahren 

beiseite - in ihrer ursprünglichen Zielrichtung nicht so weit, 

ein Einkommen, das jemand erzielt hat, einer anderen Person zu-

ll Die Frage ist: \'las sollen die Ehegatten, bei einem Verdiener 
oder bei zwei Einkommensbeziehern,weniger an Steue~n tragen 
müssen als zwei ledige Verdiener? Siehe hierzu J. Hackmann 
1973, s. 498 ff. 

2) Selbst in der Zusammenveranlagung von Ehegatten bleiben die 
zusammengerechneten Einkünfte solche der einzelnen Ehegatten, 
und ihre Erfassung erfolgt aus dem Gedanken der Individual-
besteuerung. Gemeinsam ist allenfalls die Bewirtschaftung und 
die Entscheidung über die Verwendung zu Spar-, Investitions-
und Konsumzwecken, niemals jedoch ihre Erzielung; K. Tipke 1991, 
S. 1 94 und 226f. 
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zurechnen. Wenn heute die Ausdehnung des Ehegattensplitting auch 

auf die sog. Halbfamilien diskutiert wird, so möchten wir dies 

als einen Irrweg bezeichnen. 31 Wenn außerdem die Beschneidung des 

Splittingvorteils durch die Einführung von Einkommensgrenzen dis-

kutiert wird, so kommt man dadurch zwar einem distributiven Ziel 

ein wenig näher, jedoch auf einem Irrweg. Denn wollte man den 
Splittingvorteil nur für bestimmte höhere Einkommen abschaffen, 
hätte man zwar Ungleichbehandlungen abgebaut, doch auch dies nur 
teilweise und nur durch die Preisgabe des Individualprinzips in der 

Besteuerung. Überdies ließe sich die "kritische" Einkommens-

obergrenze nur mit weitaus mehr Willkür festlegen als es bei der 
Bestimmung des Tarifs in der Einkommensteuer ohnehin unvermeid-

lich ist. 

3) Genau so systemwidrig wäre das Familiensplitting. Konsequent 
wäre die Freibetrags-Variante, da sie einkommensklassenspezi-
fische progressionsbedingte Steuerentlastungsvorteile vermei-
det. zwar wird durch die Einführung des Kindergeldes anstatt 
der Kinderfreibeträge eine "Gleichbehandlung" erreicht, doch 
läge die Einführung von ausreichend hoch bemessenen Kinder-
Grundfreibeträgen im Zuge der leistungsfähigkeitsorientier-
ten Einkommensbesteuerung. 
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6. Kapitel: 

Theoretisch gestaltete Objekti-

vierung: 

Die Leistungsfähigkeitsindikato-

ren als sachliche und personale 

Bedingungen flir die Besteuerung 

§ 17 Die Steuerpostulate als 

die begriffsbestirnmenden 
Faktoren des steuerlichen 

Einkommens und Vermögens 

I. Die Interpretationsunterschiede in den 
Steuerwissenschaften 219 
1. Zielorientierung des Leistungsfähig-

keitsprinzips in der Finanzwissen-
schaft 220 

2. Bedeutung und Konkretisierung des 
Leistungsfähigkeitsprinzips in der 
Steuerrechtswissenschaft 223 

3. Das Verhältnis des Allgemeinheits-
und des Gleichmäßigkeitspostulats 
zum Leistungsfähigkeitspostulat aus 
finanzwissenschaftlicher Sicht 228 

4. Das Verhältnis der Steuerpostulate 
untereinander aus steuerwis-
senschaftlicher Sicht 230 

II. Die begriffs- und systemprägende Kraft 
der Steuerpostulate und ihrer Verletzun-
gen 232 

III. Fragen theoretischer und praktischer 
Konkretisierung der Leistungsfähigkeit 
als Untersuchungskonzept 237 

I. Ob und wie jemand zu besteuern ist, definieren die Steuerwis-

senschaften übereinstimmend aus dem Prinzip der Besteuerung nach 

der Leistungsfähigkeit. Daneben haben das Allgemeinheits- und 

das Gleichmäßigkeitspostulat für die Besteuerung Bedeutung. Die 

Situation, in der sich die Steuerwissenschaften hier wiederfin-

den, läßt sich durch drei Phänomene kennzeichnen: Erstens werden 

die Steuerpostulate allgemein akzeptiert und in einer normativen 

Steuertheorie erfaßt; zweitens weichen die steuergesetzlich for-

mulierten Einkommens- und Vermögensbegriffel) erheblich von den 
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wirtschaftstheoretisch entwickelten ab; und drittens ist die Si-

tuation der Steuerwissenschaften durch den Umstand markiert, daß 

die in den Steuergesetzen tatsächlich vorzufindenden Begriffe und 

Regeln zur Erfassung der Tatbestände eben jenen Steuernormen oft-

mals auffällig widersprechen. Die Brisanz dieses Widerspruchspro-

blems sieht man unmittelbar ein. Demgegenüber würde man in der 

zuvor genannten Normenakzeptanz Problematisches nicht von vorn 
herein vermuten, doch dieser Eindruck täuscht. Zwar stimmen die 

Lehrmeinungen annähernd darin überein, was inhaltlich unter dem 

Allgemeinheitspostulat und dem Gleichrnäßigkeitspostulat zu ver-

stehen ist, doch bestehen abweichende Auffassungen darüber, in 

welchem Verhältnis eben diese Postulate zum Leistungsfähigkeits-

postulat stehen. Selbstverständlich setzen sowohl die Finanzwis-

senschaft als auch die Steuerrechtswissenschaft hier ihre eigenen 

Akzente. 

1. Dem Leistungsfähigkeitspostulat wird in der Finanzwissenschaft 

eine recht differenzierte Zielorientierung zugeschrieben, die von 

einer ausschließlich fiskalisch bestimmten über eine allokativ-

fiskalische und eine allokativ-distributive bis hin zu einer klar 

distributiven Orientierung reicht. Wir versuchen zu begründen, 

warum wir die distributive Orientierung des Leistungsfähigkeits-

postulats für allein sinnvoll halten. 

a) K. Littmann (1970, S. 125), der das Leistungsfähigkeitspostu-

lat verabschiedet wissen möchte zugunsten einer "ökonomisch-ge-

sellschaftlich orientierten Steuerpolitik" (S. 126), sieht die 
Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit im "Getto fiskalischer 

Zwecksetzungen". Nach Littmann hat die Entwicklung der Theorie 

um dieses Prinzip dafür gesorgt, daß die diskriminierenden Wir-

kungen, die die Besteuerung hervorruft, hinter diesem angeblich 

wissenschaftlich beweisbaren Prinzip verborgen gehalten werden; 

demgegenüber sollte aber gerade eine aneutrale Wirkung der Be-

steuerung im offenen Konflikt der Interessen ausgetragen werden 

1) Die kontroversen Auffassungen konzentrieren sich auf den Ein-
kommensbegriff; der Vermögensbegriff steht weniger im Blick-
punkt. Wenig Interesse hat bisher der Ausgabenbegriff als In-
dikator für Leistungsfähigkeit auf sich ziehen können.· 
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(S. 127). Die Besteuerungsziele, die man mithilfe des Prinzips 

verfolgen möchte, sieht Littmann als distributive, doch das 

Prinzip selbst, so wie es präsentiert wird, sieht er als rein 

f i s k a l i s c h es , das keinen Bezug zur gesellschaftspo-

litischen Kontroverse der Gegenwart mehr habe. 

b) Für K. Schmidt (1978, s. 135) ist demgegenüber die Frage der 

"individuellen Steuerzumessung ein Teilproblem der gesamtwirt-

schaftlichen A l l o k a t i o n"; nach K. Schmidt (1972, S. 

208) ist das fiskalische Ziel aus dem vorrangig allokativen ab-

geleitet. Da auch die Allokationsentscheidung eine politische 

sei, hebe sich der behauptete Gegensatz zwischen fiskalisch und 

gesellschaftlich orientierter Steuerpolitik auf. Indessen ver-

bindet K. Schmidt (1978, S. 141) das Leistungsfähigkeitsprinzip 

mit der distributiven Gerechtigkeit (S. 137 u. 142), sieht diese 

aber dennoch als ein Problem der Allokation. 21 Somit ist für K. 

Schmidt das Leistungsfähigkeitspostulat eindeutig in den fiska-

lisch-allokativen Bereich verwiesen, während er im Distributions-

bereich ohne das Postulat auskommt. 

c) Dagegen hat für G. Krause-Junk (1977, s. 338 ff.) das fragli-

che Postulat sowohl eine all ok a t i v e 31 als auch eine 

d i s t r i b u t i v e Bedeutung; nicht nur, daß man es "ein-

fach auch als plausible Interpretation eines allgemein geteilten 

Gerechtigkeitsempfindens" verstehen kann (S. 338), es kann auch 

direkt der Herstellung der Verteilungsgerechtigkeit dienen. 

Selbst dann bleibt für das Leistungsfähigkeitsziel noch Raum, 

"wenn das fiskalische Ziel fallen sollte" (S. 353). Die Gerech-

tigkeitsfrage ist aber für Krause-Junk im Gegensatz zu K. Schmidt 

ein Problem der Distribution, nicht der Allokation. 

2) Distributive Probleme sind für K. Schmidt lediglich solche 
der umverteilung (1978, s. 160 f.) einschl. der Transfers, 
der negativen Einkommensteuer und der Progression, also nicht 
der Steuerlastverteilung. 

3) G. Krause-Junk (1977) widerspricht aber Schmidt insofern, 
als er das fiskalische und das allokative Ziel in einem nur 
losen Zusammenhang sehen will (S. 352) und unterstützt Litt-
manns pointierte Gegenüberstellung (S. 353), will nur dessen 
einseitige Orientierung des Prinzips am fiskalischen Ziel 
nicht bestätigen. 
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d) Um hier kritisch Stellung nehmen zu können, müssen wir auf 

Bekanntes zurückgreifen: Wirkungen, die primär allokativer Art 

sind, können sekundär auch distributive Effekte haben und umge-

kehrt. Genau so verhält es sich mit dem Einsatz der wirtschafts-

politischen Instrumente in einem Wirkungsbereich und mit dem An-

satz theoretischer Analyseinstrumente in einem Analysebereich: 

Wenn man das Leistungsfähigkeitspostulat im Bereich der Distri-

bution ansiedelt und mit Gerechtigkeitsvorstellungen in Verbin-

dung bringt, so schließt das nicht aus, daß Allokationsprobleme 

auftreten. 

Schmidt bleibt mit seiner Zuordnung des Leistungsfähigkeitsprin-

zips zum allokativen Bereich insofern konsequent, als die nutzen-

theoretische Interpretation dieses Prinzips es als ein Entschei-

dungsmodell wohlfahrtstheoretisch-allokativer Provenienz aus-

weist. Nutzentheorie ist Allokationstheorie. Soweit er das Prin-

zip jedoch - wie mehrfach überzeugend geschehen 41 - eben wegen 

der inkonsistenten Prämissen kritisiert und soweit er es dennoch 

grundsätzlich erhalten wissen will als ein Rahmenkonzept zur Aus-

richtung an Globalzielen, insbesondere als Warnung vor r e -

g r e s s i v e r Gesamtbelastung sowie als Mahnung zur Beach-

tung der Familienverhältnisse bei der Besteuerung (K. Schmidt 1967, 

S. 385 ff. und 1978, S. 150), ist seine rein allokative Zuordnung 

nicht überzeugend. Für K. Schmidt mag der Gedankengang der fol-

gende sein: 

Zunächst muß die Steuerlast, die der Finanzierung der Staatsaus-

gaben und damit der Verwirklichung allokativer Grundentscheidun-

gen dient (Versorgung durch private und öffentliche Güter), ver-

teilt werden; dies ist das Verteilungsproblem, resultierend aus 

der Allokation. Danach ist gemäß politisch vereinbarter Absicht 

eine Umverteilung durchzuführen. Jedoch wird damit das Prinzip, 

nach dem die Steuerlast verteilt wird, kein allokatives. Das Lei-

stungsfähigkeitsprinzip reicht insoweit in den allokativen Be-

reich, als die personale Steuerlast erstens aus einer Alloka-

tions- und Finanzierungsentscheidung herrührt und als sie zweitens 

4) K. Schmidt 1966, s. 22 ff. u. 41 ff.; 1972, passim; 1978, 
S. 141 ff., insbes. s. 145 ff. 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



223 

in ihrer Auswirkung allokative Effekte (incentives und disincen-

tives) hervorrufen kann. Drittens veranlaßt die engere oder brei-

tere Erfassung der Indikatoren, auf denen Leistungsfähigkeit be-

ruht (Einkommen, Ausgaben, Vermögen), allokative Wirkungen (mit 

distrubutiven Effekten) und verursacht somit Probleme der hori-

zontalen Gerechtigkeit (Gleichbehandlung, Allgemeinheit und 

Gleichmäßigkeit der Besteuerung). Jedoch gehört das Prinzip ent-

sprechend der Neumark'schen Analyse (1970, S. 121 ff.) wegen sei-

ner Orientierung an der vertikalen Gerechtigkeit und wegen der 

mit unterschiedlicher individueller Leistungsfähigkeit begründe-

ten Personalisierungsmaßnahmen in der praktischen Steuerpolitik 

(durch Freibeträge und Tarifverlauf) in den d ist r i b u -

t i v e n Bereich. 

Die Finanzwissenschaft hat sich lange Zeit der Neigung hingege-

ben, das Prinzip ökonomisch und vor allem theoretisch erklären 

zu wollen, weil sie als ökonomische Disziplin bemüht war, auf 

die hinter dem Geldeinkommen liegenden, das Kauf- und Zahlungs-

verhalten motivierenden psychischen Phänomene, auf "Bedürfnisse" 

und "Bedürfnisbefriedigung" zurückzugehen; sie wollte die hier 

liegenden Divergenzen im Befriedigungspotential zwischen den Per-

sonen als Unterschiede in der Leistungsfähigkeit erklären. Die 

Ausweglosigkeit, in die die Finanzwissenschaft dabei geriet, 

hat ihre Ursache darin, daß psychische Bedürfnisunterschiede 

nicht meßbar und damit zwischen verschiedenen Personen nicht 

vergleichbar sind. Heute ist in der Finanzwissenschaft die Ten-

denz festzustellen, das Prinzip vollends von den nutzentheore-

tischen Interpretationen zu lösen. Statt dessen werden die Pro-

bleme der Bemessungsgrundlagen- und Tarifgestaltung in den Mit-

telpunkt gerückt. Dabei wird zunehmend klarer, daß sowohl die 

Abzugsmöglichkeiten von der Bemessungsgrundlage als auch die 

Progressivität des Tarifs allokations- und distributionspoli-

tisch bestimmt werden, daß hierbei gerade die Korrekturmöglich-

keiten an der Bemessungsgrundlage eine große Anziehungskraft auf 

die Politiker ausüben und daß eine solche Praxis zumeist jegli-

cher theoretischer Grundlage entbehrt. 

2. Die Steuerrechtswissenschaft kann eine politische Problemstel-

lung nur in begrenztem Maße aufnehmen, woraus sich grundlegende 

Unterschiede in ihren Aussagen zum Leistungsfähigkeitsprinzip 
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ergeben6 ). Man beachte, daß sich aber auch die Finanzwissenschaft 

mit den rechtlichen Problemen auseinandersetzt, siehe hierzu D. 

Pohmer 1988, der das Verhältnis zu den Normen des Grundgesetzes 
diskutiert, s. 141ff. 

Die Steuerrechtswissenschaft hat ihre eigenen Schwierigkeiten 

mit dem Leistungsfähigkeitspostulat. Sie liegen nicht zuletzt 

auch darin, unterscheiden zu müssen zwischen dem Postulat als 

einer obersten Leitlinie für rechtliches Werten und Beurteilen 

einerseits und der notwendigen Konkretisierung dieser Leitlinie 

für aktuelle steuerpolitische Handlungsanweisungen andererseits. 

a) Das Leistungsfähigkeitsprinzip ist ein steuerspezifisches Prin-

zip (Tipke 1991, s. 25); als Ausdruck steuerlicher Gerechtigkeit 

stellt es "materiale Rechtsstaatlichkeit" her (S. 47; ähnlich Walz 

1980, s. 155). Gerechtigkeit wird hauptsächlich verbürgt durch 

Gleichbehandlung (Tipke s. 49). Der Gleichheitssatz nach Art. 3 GG 

"wird erfüllt durch ••. gleichmäßige Besterung nach der Leistungs-

fähigkeit"(Tipke 1991, s. 51). Höchstwahrscheinlich in Anlehnung an 
Haller (1981) nennt Tipke (1991, s. 57) dieses Rechstprinzip ein 

"Fundamentalprinzip", weil es die "rechtsethischen Wertvorstel-

lungen" trägt. "Das Leistungsfähigkeitsprinzip ist für die Steu-

erwirtschaft von derselben zentralen Bedeutung wie die Privat-

autonomie für die rechtliche Ordnung des Waren- und Dienstlei-

stungsverkehrs. Bürgerliche Freiheit im liberalen Verständnis 

und Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit sind aufeinander 

bezogene Grundprinzipien oder Grundentscheidungen für die wirt-

schaftsrechtliche Ordnung" (W.R. Walz 1980 , s. 158) .7 l 

~ Dennoch wäre es vorteilhaft, wenn sie sich um die Rezeption 
auch der jüngeren finanzwissenschaftlichen Diskussion bemüh-
te; denn dann könnte nicht mehr behauptet werden, der Streit 
würde nicht so sehr um das Leistungsfähigkeitsprinzip selbst 
geführt wie vielmehr um seine Anknüpfungspunkte und deren Er-
faßbarkeit; s. H.H. Mösbauer 1975, s. 685; ausgerechnet die 
Nutzentheorie hält Mösbauer für "zutreffend", s. 685, Fn. 141. 
- Eine äußerst gelungene Rezeption hingegen bietet die Arbeit 
von D. Birk 1983 

7) Wir stimmen mit W.R. Walz (1980 , s. 158) darin überein, das 
"Leistungsfähigkeitsprinzip als ordnungspolitische Grundent-
scheidung" zu bezeichnen, melden jedoch Zweifel an, wenn er 
es zugleich (S. 155) als einen "marktwirtschaftlichen Gerech-

(Forts. siehe folgende Seite) 
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b) Angesichts der hervorgehobenen rechtlichen und gesellschafts-

politischen Stellung des Prinzips gewinnen alle Bemühungen an 
Bedeutung, dieses Prinzip rechtlich zu konkretisieren. Die stän-

dige Berufung auf das Prinzip selbst, der Hinweis auf seine Ver-

ankerung in den sozialen Strukturen und auf die zu internalisie-

renden Gerechtigkeitsvorstellungen (R.W. Walz 1980 , s. 156) so-

wie auch die Hinweise darauf, daß das Leistungsfähigkeitsprinzip 

in den verschiedenen Steuergesetzen unterschiedlich ausgeprägt 

sei, können nicht als Konkretisierungen angesehen werden. 8 ) Ein 

Differenzierungsmaßstab kann aus der Verankerung eines einheitli-

chen, "von den Steuerbürgern mitvollziehbaren materiellen Gerech-

tigkeitsprinzips" (W.R. Walz 1980 , S. 157) nicht direkt hervorge-
hen. Möglicherweise liegt die unterschiedliche Wirksamkeit, 

Forts. Fn. 7 von s. 250 
tigkeitsgrundsatz" kennzeichnet. Die Besteuerung als solche 
mag sich durchaus im Einklang mit der Wirtschaftsordnung und 
der Marktwirtschaft befinden; doch die Verteilung der Steuer-
last auf die Individuen nach irgendwelchen Gerechtigkeits-
oder Leistungsfähigkeitsvorstellungen ist als eine politisch 
gewollte "Sekundärverteilung" gerade nicht die marktliche Ver-
teilung; insofern ist die Wortverbindung zwischen Markt und 
Gerechtigkeit in jedem Falle unangebracht. 

8) Den Satz von W.R. Walz (1980, s. 155) "Die Leistungsfähig-
keit als Prinzip materieller Gleichheit hat ihre bleibende 
Bedeutung darin, daß sie dem Rechtsanwender Differenzierungs-
maßstäbe an die Hand gibt, die von der Mehrheit der Rechts-
genossen - dem 'billig und gerecht denkenden Steuerschuldner' -
intuitiv als gerecht empfunden werden" möchten wir in dieser 
Form keineswegs akzeptieren. Zwar enthält der Rekurs auf die 
in der Bevölkerung vorhandene Rechtsüberzeugung und -empfin-
dung ein erfahrungswissenschaftliches Element; doch dies ist 
in dieser Form zu wenig konkret für die Rechtsanwendung. 
Ferner dürfte sich Widerspruch erheben, die Leistungsfähig-
keit als "materielle G 1 eich h e i t" (also nicht als 
bloß formelle) zu interpretieren, da doch je nach ökonomischer 
Ausstattung die Steuerlast ungleich verteilt werden soll 
(wie sonst wollte der Rechtswissenschaftler den Progressions-
tarif rechtfertigen?). Letztlich aber können aus einem Prin-
zip keine Differenzierungsmaßstäbe für konkretes Handeln im 
Einzelfall hervorgehen, wenn es in der üblichen unverbindli-
chen Form präsentiert wird. 
Demgegenüber betont Tipke (1991, s. 59) die Notwendigkeit und 
Möglichkeit der Konkretisierung des Leistungsfähigkeitsprinzips: 
Es ist durch Subprinzipien wie Prinzip der Individualbesteuer-
ung, Prinzip der Gleichwertigkeit der Einkunftsarten, Realisa-
tionsprinzip, objektives Nettoprinzip usw. konkretisiert worden. 
Allerdings folgen wir Tipke nicht in dem Bemühen, auch in der 
Umsatzsteuer und Körperschaft(gewinn)st. Konkretisierungen des 
Prinzips zu sehen; hier zeigt sich das "zahlungswirtschaftliche" 
Verständnis des Prinzips (ability to pay) bei Tipke (S. 57). 
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die die Ökonomen und die Juristen sich von einem formulierten 

Prinzip jeweils erwarten, darin begründet, daß Juristen 'eher auf 

die realitätsgestaltende Kraft von Normen vertrauen, wohingegen 

die Ökonomen von vorn herein den nur begrenzten Einfluß der Prin-

zipien auf den realen Lebenslauf berücksichtigen und den Konflikt 
sowie die zu findende Kompromißlösung als einen gangbaren weg 
akzeptieren. 

Aber gerät nunmehr auch die Steuerrechtswissenschaft bei ihrem 

Bemühen, das Leistungsfähigkeitsprinzip rechtlich konkret zu ma-

chen, ins "fiskalische Getto" a la K. Littmann? Denn nach K. Tip-

ke (1991, s. 20) liegt der Hauptzweck der Steuerrechtsnormen in 

der Einnahmenbeschaffung, und gerade hierfür sei das Leistungs-

fähigkeitsprinzip (mit seinem Gerechtigkeitsinhalt) das "sachge-

rechte Prinzip". 9) Anders formuliert: Im Kreise der Steuerrechts-

normen101 seien die meisten "Finanzzwecknormen"; diese seien fis-

kalisch motiviert und gerade dazu am Leistungsfähigkeitsprinzip 

orientiert. 

Bei den weiteren Konkretisierungsbemühungen stoßen wir auf das 

Signum der "ability to pay": Die Rechtswissenschaft versteht -

soweit sie nicht bei lediglich "formelhaften Wendungen" bleibt 

und eine inhaltliche Konkretisierung von der Finanzwissenschaft 

erwartet11 l - die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit z.T. 

rein zahlungstechnisch als "ability to pay" und übernimmt damit 

eine finanzwissenschaftliche Interpretation, versteht Leistungs-

fähigkeit als die "Fähigkeit, Steuern zahlen zu können" (Tipke 1991, 
s. 57). Danach dient das Leistungsfähigkeitsprinzip der "Verwirk-
lichung" einer fiskalischen Zielsetzung" (H.H. Mösbauer 1975, 

9) Tipke, K., 1981, S. 22: sachgerecht ist ein Prinzip, wenn es 
dem Zweck der Norm entspricht, die das Prinzip konzipieren 
soll; das Prinzip soll die Norm bestimmen, die Norm soll auf 
dem Prinzip beruhen. S. 24: Durchbrechungen des Leistungsfä-
higkeitsprinzips bedürfen der Rechtfertigung durch ein ande-
res sachgerechtes Prinzip. 

10) Es gibt nach K. Tipke 1991, S. i9ff., drei Normengruppen: 
die Finanzzweck-, die Sozialzweck- und die Vereinfachungs-
zwecknormen, letztere mit besonderen Eigenschaften, s. 19. 

11) Siehe hierzu D. Birk 1983, s. 52 u. 62f., der diese Fragen 
genauer untersucht. 
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s. 684). 121 Was Leistungsfähigkeit seinem Inhalt nach ist, wird 

danach klar und einfach monetär festgestellt; Leistungsfähigkeit 

drückt sich in der Höhe des Einkommens (und des Vermögens) aus: 

"Je höher die Bemessungsgrundlage der Leistungsfähigkeit ist, 

desto höher muß die Steuer sein (K. Tipke 1981, s. 25). 131 Un-

geachtet dessen, ob die Finanzwissenschaft mit der Interpreta-

tion der Leistungsfähigkeit als ability to pay so ganz glücklich 

sein darf, soll hier vorerst festgehalten werden, daß auch 

dadurch eine Konkretisierung des Prinzips nicht gelingen kann. 

Denn das konkretisierte Prinzip sollte ja schon etwas verbind-

lichere Handlungsanweisungen an den Steuergesetzgeber ausspre-

chen als die, bei der Steuerzumessung auf die individuellen 

wirtschaftlichen Verhältnisse und Umstände des einzelnen Be-

dacht zu nehmen, oder den mehr Steuern zahlen zu lassen, der 

mehr Einkommen bzw. Vermögen habe, oder solche steuerpflichtige, 

deren Verhältnisse ungleich sind, auch ungleich zu besteuern. 

Diese "leeren" (dennoch nicht sinnentleertenlFormeln können nur 

im Prozeß der politischen Gestaltung und Auseinandersetzung mit 

Inhalt gefüllt werden. Hier werden dann die Bemessungsgrundla-

gen in numerisch klare Größen gefaßt, Freibeträge in Geldeinhei-

ten beziffert und Steuermaße in Beträgen oder Vom-Hundert-Sätzen 

festgesetzt. Das Prinzip kann hierbei Anhaltspunkte liefern, 

Warnzeichen setzen und zum Uberdenken von Gerechtigkeitsvorstel-

lungen mahnen. 

12) Allerdings widerspricht sich Mösbauer selbst, wenn er auf 
S. 685 in Fn. 145 sagt: "Das Leistungsfähigkeitsprinzip 
dient ausschließlich der gerechten individuell-proportiona-
len Lastenverteilung." Was die proportionale Lastenvertei-
lung bedeutet, wird nicht erläutert, läßt sich aber insofern 
nicht belegen, als mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip immer 
schon auch die individuell-progressive Lastenverteilung 
verknüpft wurde. 

13) Siehe aber D. Birk 1983, S. 59 ff., der aus der steucrrcchts· 
wissenschaftlichen Sicht die Möglichkeiten einer Konkretisie-
rung des Leistungsfähigkeitsprinzips untersucht.und sich mit 
rlen von Tioke 1981 qeäußerten Auffassunqen auseinandersetzt. 
Nach ausführlichen methodologischen Klärungen kommt er zu der 
folgenden Beschreibung seines Denkweges: was ist das wesentli-
che bei der Verteilung von Steuern? Ist dieses 'Wesentliche' 
freigelegt, öffnet sich der Weg, den Verteilungsgegenstand zu 
definieren. Hat man hier eine Festlegung getroffen, kann nach 
der verfassungsrechtlichen Prägung der Verteilungsregel gesucht 
werden." Es geht ihm also um die Beziehung des Prinzips zur 
Verfassung, um die verfassungsrechtliche Interpretation. 
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3. Läßt sich also die Funktion des Leistungsfähigkeitsprinzips 
allein im distrivutiven Bereich aufsuchen, so ist nunmehr inner-
halb dieses Bereichs nach dem Verhältnis zu fragen, das zwischen 

den Postulaten der Allgemeinheit, der Gleichmäßigkeit und der 

Leistungsfähigkeit besteht (vgl. auch unten§ 25 IV). 

a) Auch hier kennt die Finanzwissenschaft Auffassungsunterschie-
de. F. Neumark (1970, 1988) und Musgrave/Musgrave (1980, s. 

242 ff. u. 250) sehen die Allgemeinheits- und Gleichmäßigkeits-

postulate als Vorbedingungen des Leistungsfähigkeitspostulats, 
die die formale (bzw. horizontale) Gerechtigkeit herstellen, wo-
hingegen die materiale (bzw. vertikale) Gerechtigkeit sich gera-
de erst in der Besteuerung nach de~ Leistungsfähigkeit erweist, 

die ja auch die Besteuerung nach der "Verhältnismäßigkeit" ge-

nannt wird. Dies ist einleuchtend, weil die praktischen Konkre-

tisierungen der ersten beiden Postulate sich ausschließlich auf 
die objektivierte Steuerbasis erstreckt, während die Besteuerung 

nach der Leistungsfähigkeit sich in der individuell unterschied-

lichen Anwendung von personengebundenen Freibeträgen und in der 

individuell unterschiedlichen Anwendung des entsprechenden Steu-
ermaßes ausdrückt. Freibetrags- und Tarifanwendung aber sind 
Steuermaßnahmen der Personalisierung (und Individualisierung, 

s. §§ 14-16l und als solche auf die persönlichen "Verhältnisse" 
des steuerpflichtigen abgestellt. Demgegenüber sorgen die Allge-

meinheits- und Gleichmäßigkeitspostulate, jedenfalls soweit 
sie die Steuergegenstände Einkommen und Vermögen determinieren, 
für eine Erfassung und Behandlung in "objektiver", d.h. hier in 
gegenstandsbezogener Sicht; siehe jedoch Mitschke 1985, S.136l 3a>. 

b) Ganz anders G. Krause-Junk (1977, s. 338 ff.), der mit dem 

Leistungsfähigkeitsprinzip beide Aspekte der Gerechtigkeit, al-
so die formale und die materiale, verwirklichen will. Beide Ge-
rechtigkeitsaspekte, den horizontalen wie den vertikalen, be-
trachtet er als Probleme der "Gleichbehandlung". 141 Entsprechend 

13a) Die das Leistungsfähigkeitsprinzip"ergänzenden Prinzipien sind 
ethisch-soziale wie Allgemeinheit und Gleichmäßigkeit". 

14) Beide können mit bestimmten Indikatoren der steuerlichen 
Leistungsfähigkeit besetzt werden: Für die h o r i z o n -
t a 1 e Gleichbehandlung sind bestimmend (a) die aus der 
ökonomischen Betätigung hervorgehende Leistungsfähigkeit 
(nach der die Steuerlast zu verteilen ist); (b) die Anerken-
nung von politisch bestimmten Minimalstandards, die auf der 

(Forts. siehe folgende Seite) 
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werden die steuerlichen Maßnahmen eingesetzt, um die Gleichbe-

handlung zu gewährleisten15 >. Möglicherweise liegt der Krause-

Junk'schen Nomenklatur das Denken in den traditionellen 

Opferkonzepten zugrunde: Die Opfer hatten bekanntermaßen stets 

"gleich" zu sein. Wie aber auch immer, die Gleichheit kann nur 

als Prinzip gelten, nicht als Belastung; denn: Gilt für alle zu 

Besteuernden mit unterschiedlicher Leistungsfähigkeit das "glei-

che" (marginale oder absolute) Opfer16) an Nutzeneinbuße, so ist 

dennoch die Einbuße an ökonomischer Dispositionskraft und Ein-

kommen ungleich. Der terminologischen Klarheit wegen sollte auf 

die "vertikale Gleichbehandlung" verzichtet werden. Irrturnsfrei 

ist die Terminologie dann, wenn unter Gleichbehandlung nur die 

Gleichmäßigkeit der Besteuerung, also die "horizontale" bzw. for-

male Gerechtigkeit verstanden wird. Die vertikale bzw. materiale 

Gerechtigkeit zeichnete sich dann durch eine bewußte, auf die 

jeweilige, individuell unterschiedliche Leistungsfähigkeit abge-

stellte Ungleichbehandlung aus. 

c) Nach allem gehen wir in dieser Untersuchung hinsichtlich der 

Besteuerungspostulate von dem folgenden Verhältnis der Steuer-

postulate untereinander aus: Die Postulate der Allgemeinheit und 

der Gleichmäßigkeit der Besteuerung sind die Voraussetzungen, 

die ~rundfragen und die ständig geltenden Begleitbedingungen für 

die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Will das letztere 

Postulat eine politisch gewollte Ungleichbehandlung der einzel-

nen nach dem Verhältnis ihrer ökonomisch ungleichen Lagen durch-

setzen und solchermaßen durch persönliche Abzüge von der Steu-

erbemessungsgrundlage und durch Tarifgestaltung eine "vertikale" 

Forts. Fn. 1 4: 
Bedarfsgerechtigtkeit beruhen (und die die Umverteilung be-
stimmen); für die ver t i k a 1 e Gleichbehandlung gel-
ten (c) die Bestimmung des Belastungsmaßes (ob Opferkonzept 
oder Einkommen, bleibt offen) und (d) die Festlegung der Mehr-
belastung des Leistungsfähigeren, wobei die Interpretation 
vertikaler Gleichbehandlung dem politischen Prozeß überlassen 
bleibt. 

15) Die Auswahl der Steuerarten, die Bestimmung der Einkunftsar-
ten, die sachlichen Steuerbefreiungen und die Festlegung der 
Einkunftsermittlungsmethoden bestimmen die h o r i z o n -
t a 1 e Gleichbehandlung; Tarifanwendung und Kinderfreibe-
träge garantieren die ver t i k a 1 e Gleichbehandlung, 
s. 344 f. 

16) Dies wäre also die vertikale Gleichbehandlung, die den Lei-
stungsfähigeren an dasselbe Opferkonzept bindet wie den weni-
ger Leistungsfähigen. Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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Gerechtigkeit verwirklichen, so sind Allgemeinheit und Gleichmäs-

sigkeit darauf gerichtet, umfassende Leistungsfähigkeits-Indika-

toren zu finden (die Objektivierungsleistung der Besteuerungs-

kunst), daraus eine breit angelegte, keine persönlichen und al-

lenfalls nur wenige objektiven Ausnahmen von der Steuer zulassen-

de Bemessungsgrundlage zu schaffen (ebenfalls eine Objektivie-

rungsleistung) und durch die Gleichbehandlung dieser Bemessungs-

grundlage - sowohl hinsichtlich aller ihrer konkreten Einzelbe-

standteile wie auch ihrer rechnerischen Gesamtheit - bei allen 

steuerpflichtigen eine "horizontale" Gerechtigkeit herzustellen; 

Personen in gleichen oder gleichartigen ökonomischen und steuer-

lichen Verhältnissen sollen gleich behandelt werden, woraus folgt, 

daß ungleich behandelt werden soll, wer gegenüber anderen unglei-

che Verhältnisse aufweist (vgl. F. Neumark 1970, S. 75 u. 120). 

Selbstverständlich schwingt zumindest eine implizite Vorstellung 

von Leistungsfähigkeit immer schon mit, wenn man die Allgemein-

heit und die Gleichmäßigkeit der Besteuerung festlegt (F.W. Wag-

ner 1976b, S. 233). Was aber letztlich unter steuerlicher Lei-

stungsfähigkeit verstanden wird, wird politisch bestimmt und ist 

dem Ökonomen weithin vorgegeben; er kann helfen, eine steuerpoli-

tische Richtlinie zu formulieren; 171 keineswegs steht ihm die 

Festlegung der Normen zu. 181 

4. Daß alle drei Postulate innerlich zusammenhängen, wird von den 

Steuerwissenschaften gleichermaßen erkannt, doch gibt es in der 

Charakterisierung des Zusammenhangs Unterschiede: Die Finanzwis-

senschaft formuliert die drei Postulate jeweils gesondert und mit 

ihren Eigenbedeutungen, wobei Allgemeinheit und Gleichmäßigkeit 

eine der Leistungsfähigkeit dienende Funktion haben, die Gleich-

mäßigkeit jedoch weiter gefaßt ist als die Allgemeinheit. 191 Dem-

gegenüber subordiniert das Steuerrecht den Grundsatz der Gleich-

mäßigkeit direkt unter den der Leistungsfähigkeit und schließt 

den Grundsatz der Allgemeinheit in den der Gleichmäßigkeit mit 

17 l 

18) 

19) 

c.s. Shoup 1970, s. 250: "We clearly need some concept of in-
come defined in a manner that satisfies the society's in-
tuitive test for horizontal equity." 
u.K. Hicks 1968, s. 117: "This question cannot be settled ob-
jectively, so that the interpretation of the principle must 
remain a matter of policy. " 
Denn Verstöße gegen das Postulat der Allgemeinheit schließen 
zwangsläufig Verstöße gegen das der Gleichmäßigkeit ein, 
doch kann letzteres auch verletzt sein, ohne daß ersteres 
beeinträchtigt ist; F. Neumark 1970, S. 91 f. Siehe auch§25. Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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ein; 20) auch das Steuerrecht versteht den Grundsatz der Gleich-

mäßigkeit als weiter gefaßt denn jenen der Allgemeinheit. Die 

Charakterisierungsunterschiede im Zusammenhang zwischen den Steu-

erpostulaten führen jedoch zu keinerlei folgenschwerem Dissens 

zwischen den Sparten der Steuerwissenschaften: Gleichermaßen sind 

in beiden Richtungen der Steuerwissenschaften21 ) die Grundsätze 

der Allgemeinheit wie der Gleichmäßigkeit sowohl auf personale 

wie auf sachliche Elemente ausgerichtet. 221 Einigkeit besteht 

auch zwischen den beiden Richtungen darin, daß das wesentliche 

Paradigma der Gleichmäßigkeit der Besteuerung in der "Gleichbe-

handlung" der Tatbestände und Personen liegt, wobei die Steuer-

rechtswissenschaft naturgemäß dieses Problem vor dem Hintergrund 

des Gleichheitssatzes der Verfassung diskutiert, die Finanzwis-

senschaft eher allgemeine, wohl auch philosophtsche Vorstellun-

gen horizontaler und vertikaler Gerechtigkeit 23) . Demge-

genüber betont die Rechtswissenschaft eher die "formale Gleich-
heit1124). 

20) K. Tipke 1981, S. 29 u. 140; ferner ders. 1981a, S. 52: 
"Gleichbehandlung heißt ins Steuerliche übertragen: Gleich-
mäßigkeit der Besteuerung"; "Gleichmäßigkeit der Besteuerung 
versteht sich zunächst als Allgemeinheit der Besteuerung." 

K. Tipke 1981, s. 29: Gleichmäßigkeit der Besteuerung er-
schöpft sich nicht in Allgemeinheit der Besteuerung; zu ihr 
gehört auch die "Gleichbehandlung der allgemein erfaßten 
steuerpflichtigen im einzelnen." Siehe auch ders. 1 981 a, S. 5 3. 

21) Das Steuerrecht steht hier stellvertretend auch für die Be-
triebswirtschaftliche Steuerlehre; gleichwohl ist zu bemer-
ken, daß in der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre der 
Grundsatz der Allgemeinheit viel seltener problematisiert 
wird als in der Steuerrechtswissenschaft. 

221 Das personale Element liegt in der Besteuerung aller 
Personen wie auch in der Beachtung ihrer gleichen oder un-
gleichen persönlichen Verhältnisse; das sachliche Element 
liegt z.B. darin, daß die Einräumung eines Existenzminimum-
freibetrages nicht als Verstoß gegen die Allgemeinheit ver-
standen wird (F. Neumark 1970, s. 80; K. Tipke 1981, S. 24: 
die "Leistungsfähigkeit beginnt erst jenseits des Existenz-
minimums"; weiterhin liegt das sachliche Element im Gleich-
mäßigkeitspostulat darin, daß sich die geforderte Gleichbe-
handlung auf den gesamten Besteuerungstatbestand und die Steu-
erbemessungsgrundlage erstreckt, also im einzelnen auf die 
Einkunftsarten, die Zurechnungen, Vergünstigungen, Ermittlungs-
methoden, persönlichen Abzüge und Steuersätze. 

23) Fast überflüssig zu erwähnen, daß selbstverständlich die 
Rechtswissenschaft hierin auf der Rechtsphilosophie gründet; 
betont werden soll, daß die Finanzwissenschaft in dieser Fra-
ge nicht in jedem Fall die Kompatibilität mit der Verfassung 
diskutiert, wozu sie sich auch nicht berufen fühlen dürfte. 
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II. Wichtig für unsere Betrachtungeri zur Theorie und Politik der 

steuerlichen Einkommens- und Vermögensdefinitionen ist vor allem, 

daß unbeabsichtigte Verstöße gegen die Allgemeinheits- und Gleich-

mäßigkeitspostulate wie auch politisch gewollte Ausnahmen von ih-

nen die Steuerbemessungsgrundlage, die die Grundsätze ja in 

größtmöglicher Breite herstellen sollen, schmälern. Schon die 

Ausnahmen vom Allgemeinheitspostulat, die die Finanzwissenschaft 

aus gesamtwirtschafts-, aus sozial-, kultur- und gesundheitspoli-

tischen sowie aus steuertechnischen Gründen zulassen will, 

beleuchten, welche Möglichkeiten einer Einengung der Bemessungs-
grundlage eröffnet werden. H. Laufenburger (1956, s. 461) 
sah noch eine Ausweitung der Bemessungsgrundlage für seine Epoche. 

Blickt man hingegen auf das Instrumentenarsenal des Steuer- und 

Interventionsstaates, so wird man nicht bestätigt finden, daß 

- trotz seines Interesses an hohem Fiskalaufkommen, das überdies 

zunehmend durch die Progression bereitgestellt wird - die steuer-

liche Bemessungsgrundlage sich ständig erweitere. Allerdings be-

treffen die hier zu nennenden Interventionsmaßnahmen und Regel-

losigkeiten zumeist Verstöße gegen das Gleichmäßigkeitspostulat. 25 ) 

Erst recht zeigt sich keine Erhöhung des Allgemeinheitsgrades für 

das zu versteuernde Einkommen, wenn man es dem wirtschaftstheore-

tisch entwickelten Einkommen gegenüberstellt; denn das Einkommen 

der heutigen steuerlichen Rechtsanwendung ist "befreit" von vie-

len Zurechnungseinkommensteilen, von fast allen Transfereinkom-

mensbestandteilen sowie von Vermögenszugängen wie generell den 

Erbschaften und z.T. den privaten Vermögensveräußerungserlösen 
wie auch den meisten Vermögenswertzuwächsen (siehe Exkurs II), 

Nach allem stellt sich das Verhältnis zwischen den Termini "steu-

erliches Einkommen", "steuerliches Vermögen" und "Steuerbemessungs-

grundlage" sowie das zu den Besteuerungsgrundsätzen wie folgt dar: 

24) K. Tipke 1981a: Gleichmäßigkeit der Besteuerung ist Gleich-
behandlung (S. 52); diese ist ein "wesentlicher Gerechtig-
keitsfaktor" (S. 24). "Gleichheit hat generellen Charakter, 
sie verlangt Allgemeinheit der Rechtssätze"; Gleichheit ver-
langt nach einer konsequenten und tatsächlichen Anwendung 
von sachgerechten Regeln, Prinzipien oder Grundsätzen. For-
male Gleichheit ist die "Gerechtigkeit als Gleichheit der 
Rechtsanwendung" (S. 42 f.). 

25) siehe hierzu K. Tipke 1981a, s. 65-97; F. Neumark 1970, s. 
95-116. (im Ubrigen siehe §§.18-27) 
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a) Die grundlegende weite oder enge Fassung und die (mehr oder 

weniger gelungene) Durchsetzung des Allgemeinheitspostulats de-

terminieren steuerliches Einkommen und Vermögen als Ausgangsgrös-

sen dafür, was überhaupt besteuerbar sein soll. Bereits in 

der Grundentscheidung, wie weit die steuerlichen Begriffe von 

den wirtschaftstheoretischen abweichen sollen, ob etwa das Ein-

kommen neben den Markteinkommenselementen sämtliche Zurechnungs-, 

Transfer- und Vermögenszugänge enthalten soll oder nicht, wird 

der erste Schritt in Richtung einer Einengung der Ausgangsgröße 

getan. 

(1) Dieser Schritt bringt zwei Probleme: Erstens entsteht das Pro-

blem der Indikatoren-Auswahl für die Besteuerung nach der Lei-

stungsfähigkeit, denn wenn der steuerliche Einkommensbegriffen-

ger gefaßt wird als der wirtschaftstheoretische, wird zumeist 

im Interesse einer Gesamterfassung der Leistungsfähigkeit zumin-

dest ein weiterer Indikator, nämlich das Vermögen, herangezogen. 

zweitens indiziert das Indikatorenproblem ein Mehrsteuerphänomen, 

denn nun muß versucht werden, je Indikator die ihm angemessene 

Steuerart zu finden. Aus der Beziehung dieser Steuerarten unter-

einander und aus ihrer Abstimmung auf die ihnen vorgegebenen al-

lokativen und distributiven Ziele ergeben sich steuersystemati-

sche Probleme. 

(2) Ein zweiter Schritt in Richtung Ausgangsgrößeneinengung liegt 

in Verstößen gegen das nunmehr auf einer schmaleren Basis gelten-

de Allgemeinheitspostulat, sofern aus gesamtwirtschafts-, sozial-

und kulturpolitischen Gründen Ausnahmen zugelassen werden sollen. 

So werden steuerliches Einkommen und Vermögen immer mehr zu allo-

kations- und distributionspolitisch präformierten Größen, die 

nicht von theoretischen Sätzen und Kriterien, sondern von ge-

sellschaftspolitischen Einflüssen und Entscheidungen bestimmt 

sind. 

b) Wie diese Steuergegenstände im einzelnen in den steuer-

rechtlichen Regelungen (gleich oder ungleich) behandelt werden, 

bestimmt sich nach der Fassung des Gleichmäßigkeitspostulats so-

wie nach den Verstößen. Die Gleichbehandlung von Steuerpflichti-
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gen hat zwei Aspekte, erstens die Vergleichbarkeit ihrer persön-

lichen sozialen Verhältnisse, zweitens die Vergleichbarkeit der 

von ihnen realisierten steuerlichen Einkommen und Vermögen. Nur 

der zweite Aspekt wird unmittelbar wirksam für die Einkommens-

und Vermögensbegriffe der Besteuerung. Verstöße gegen die Gleich-

behandlung können zu einer Einengung des steuerlichen Begriffs 

führen, diesmal aber nicht zu einer generell, sondern zu einer 

gruppenspezifisch wirksamen. Das hat eindeutig noch nichts un-

mittelbar mit Leistungsfähigkeit zu tun, die ja "Individualge-

rechtigkeit" herstellen will. Vielmehr führen unterschiedliche 

steuerrechtliche Regelungen für verschiedene Einkunfts- und Ver-

mögensarten zu Ungleichbehandlungen von Gruppen: Von Unterneh-

mern und Nichtunternehmern; Landwirten, Gewerbetreibenden und 

Freiberuflern; Beziehern von Miet- bzw. Pachteinkünften und von 

Kapitaleinkünften usw. (K. Tipke 1981a, S. 67). 261 Soweit dieses 

Phänomen der "Gruppengerechtigkeit" (K. Tipke, ebd.) zugleich 

mit einer unterschiedlichen Behandlung von Einkommensklassen ein-

hergeht, könnte man von "Klassensteuer" (G. Schrnölders 1960 , 

Sp. 79) sprechen. 

c) Sowohl die qualitative Auswahl als auch die quantitative Be-

stimmung der Indikatoren - wenngleich sie nicht die persönlichen 

Abzüge und Freibeträge und nicht die Festlegung der Tarife be-

treffen und somit keine Personalisierungsmaßnahmen sind - werden 

bereits mit Blick auf das Ziel der leistungsfähigkeitsorientier-

ten Erfassung vorgenommen. Hier ist eine Rückbeziehung zum All-

gerneinheitspostulat zu konstatieren: So kann z.B. alles, was un-

ter dem Aspekt der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit dem 

einzelnen an Steuertraglast nicht zugemutet werden soll (und so-

fern es steuerpolitisch oder -technisch "untunlich" erscheint, 

dafür eigens persönliche Freibeträge oder Tarifvergünstigungen 

einzurichten}, bereits als "Nichteinkommen" definiert werden. Ein 

großer Teil der Steuerbefreiungstatbestände in den§§ 3-3b EStG 

26) Einkunftsartbezogene Freibeträge und Befreiungen sind zu den 
"Objektivierungsmaßnahrnen" zu zählen, da sie die Bemessungs-
grundlage verändern; soweit die für die obigen Gruppengel-
tenden Regelungen die Steuersätze berühren, sind das Maßnah-
men, die zur "Personalisierung" zählen und unmittelbar die 
Leistungsfähigkeit betreffen. 
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ist so zu werten. Auch das Leistungsfähigkeitsprinzip und die 

mit ihm verbundenen Gerechtigkeitsvorstellungen präformieren 

das Allgemeinheitspostulat. Somit bleibt festzuhalten, daß sämt-

liche drei Besteuerungspostulate den Umfang der Steuergegenstän-

de determinieren und dadurch "begriffswirksam" werden. 

J) Gerechtigkeitsvorstellungen, Besteuerungspostulate und auf 

ihnen gründende Auswahl- und Bemessungsvorgänge münden schließ-

lich in die Konstruktion der "Steuerbemessungsgrundlage". Als 

eine auf vielfältige Weise allokations- und distributionspoli-

tisch eingeengte Maßgröße werden steuerliches Einkommen und Ver-

mögen zur individuellen Steuerbemessungsgrundlage durch die Ein-

führung weiterer, nun auf die persönlichen wirtschaftlichen und 

sozialen Verhältnisse abgestellten Minderungen der Ausgangsgrös-

sen (Abzüge) . 

Doch schon bevor solche Personalisierungsvorgänge einsetzen, 

läßt sich ein bezeichnendes Urteil über die Steuergegenstände 

und auch über die Steuerbemessungsgrundlage fällen: Die Beziehun-

gen und Wechselbeziehungen zwischen den Besteuerungspostulaten, 

die mit politischen Absichten begründeten Ausnahmen von ihnen 

sowie die Verstöße gegen die konsistente Durchführung der Postu-

late machen bereits die Steuergegenstände, letztlich erst recht 

die Steuerbemessungsgrundlage, zu einem allokativ-distributiven 

Mischbegriff, der, sofern man ihn aus allokationspolitischen Mo-

tiven verändert, neben den (gewollten und ungewollten) Alloka-

tionswirkungen auch distributive Effekte zeitigt, und umgekehrt: 

Sofern man mit seiner Hilfe distributive Ziele erreichen will, 

führt das auch zu allokativen Nebeneffekten. Ein steuerlicher 

Einkommensbegriff z.B., der auf die Produktionswirtschaften und 

deren allokationswirtschaftliche Aktivitäten ebenso angewendet 

wird wie auf Haushaltswirtschaften und deren distributionswirt-

schaftliche Betätigungen, kann bei z.B. distributionspolitisch 

motivierter Veränderung und Besteuerung nicht zu allokationsneu-

tralen Folgen führen; umgekehrt haben dann allokationspolitisch 

motivierte Beeinflussungen des Unternehmergewinns unausweichlich 

auch Einkommenswirkungen, die nicht den verteilungspolitischen 

Zielen entsprechen müssen. Dieser Zielkonflikt ist in einem steu-
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erlichen Einkommensbegriff, der die (allokative) Unternehmens-

sphäre nicht von der (distributiven) Haushaltssphäre zu trennen 

vermag, konstruktiv angelegt. Der steuerliche Einkommensbegriff 

hat sich von den Rationalitätskriterien der Begriffstheorie ge-

löst und muß eigenen Kriterien, nunmehr denen einer politischen 

und/oder sozialen Theorie, gehorchen. Inwieweit ihm das gelin-

gen könnte oder nicht, läßt sich an den Abweichungen von den Be-

steuerungspostulaten ablesen. Schon der Exkurs in die vermuteten 

Wirkungen läßt erkennen, daß ein allokativ-distributiver Misch-

begriff dem Konsistenzgebot auch einer politischen Theorie nicht 

wird gehorchen können. 

e) Doch selbst wenn eine allokativ-distributive Trennung der 

Sphären sich steuerpolitisch durchsetzen ließe, etwa dergestalt, 

daß man für den Allokationsbereich den Kapital- bzw. Ertragsbe-

griff reservierte, für den Distributionsbereich ausschließlich 

den Vermögens- bzw. Einkommensbegriff, so würde auch letzterer 

unter steuerlichem Aspekt stets ein originär politischer Begriff 

sein, mit Inhalt gefüllt ausschließlich aus der verteilungspoli-

tischen Sicht, d.h. aus der Sicht der Leistungsfähigkeit. Um ei-

nen solchen Einkommensbegriff von dem wirtschaftstheoretischen 

abzuheben, ließe sich formulieren: Der mikroökonomische Einkom-

mensbegriff der Wirtschaftstheorie ist ohne Ansehung der Besteu-

erung nach der Leistungsfähigkeit zu bestimmen, doch die Besteu-

erung nach der Leistungsfähigkeit gelingt nur in Ansehung erstens 

eines Einkommensbegriffs überhaupt (wenn nicht zusätzlich in An-

sehung eines Vermögensbegriffs oder - alternativ - eines Ausga-
benbegriffes), gelingt überdies rurzweitens mithilfe eines poli-

tisch definierten Einkommensbegriffes. Zu vermuten ist, daß 

auch bei der Wahl eines begriffsrational gebildeten Leistungsfä-

higkeitsindikators einer letztlich anzustrebenden zielrationalen 

Besteuerung keine allzu günstigen Perspektiven eröffnet werden 

können: Der immerhin theoretisch denkbare Fall, daß nach der Lei-

stungsfähigkeit besteuert wird, und zwar mithilfe eines theoretisch 

abgeleiteten Einkommensbegriffs, auf den die persönlichen Abzüge 

und der Progressionstarif angewendet werden, ist nach den bisheri-

gen Erfahrungen vermutlich politisch nicht durchsetzbar, denn allzu 

verfestigt sind die Verfahren, Steuerpolitik mithilfe der Einengung 

des Einkommensbegriffs zu treiben. 
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III. steuerliche Leistungsfähigkeit wird vernünftigerweise auf die 
wirtschaftliche als ihrem einzigen Fundament bezogen bleiben müssen. 

Sie kann auf verschiedene Weise interpretiert werden. Wird sie de-

finiert als die Fähigkeit, Steuern zahlen zu können (ein Steuerop-

fer tragen zu können), handelt es sich um eine auf konkreten öko-

nomischen Größen basierende, zahlungstechnische Interpretation der 

Leistungsfähigkeit (ability to pay). Wird sie dagegen aufgefaßt als 

die Fähigkeit, die Bedürfnisbefriedigung eines Menschen ausdrücken 

zu können, so ist sie zwar der allgemeiner verstandenen wirtschaft-

lichen Leistungsfähigkeit konzeptionell näher gekommen, hat sich 

aber zugleich von realen ökonomischen Größen entfernt und psychi-

schen Beziehungen und Zuständen zugewendet. 

Sofern nun die Finanzwissenschaft sich nicht auf dem bisher wenig 

fruchtbaren Weg bewegen will, die Bedürfnisbefriedigungsinterpre-

tation des Leistungsfähigkeitsprinzips opfer- und nutzentheoretisch 

zu fundieren, liegt es nahe, die Voraussetzungen der "ability-to-

pay"-Auffassung näher zu analysieren und sich den politischen und 

realen ökonomischen Bezügen, Größen und Wertungen zuzuwenden. Dies 

kann zunächst geschehen mit einer vertieften Diskussion aller 
sachlichen und personalen Voraussetzungen für die Besteuerung nach 

der Leistungsfähigkeit (s. 6. Kapitel), dies kann ferner geschehen 
mithilfe eines Konzeptes, die Allgemeinheit (und damit auch die 
Leistungsfähigkeit) der Besteuerung an der "freien Verfügbarkeit" 

ökonomischer Größen auszurichten oder zu messen (7. Kapitel). 

Der Aufbau des 6. Kapitels geht davon aus, daß die Leistungsfä-

higkeit schrittweise zu konkretisieren ist. Da die spezifischen 

Probleme des Leistungsfähigkeitspostulats in den Personalisie-

rungen und in der Individualisierung der Leistungsfähigkeit lie-

gen, diese aber nicht zum engeren Thema des steuerlichen "Ein-

kommensbegriffs" gehören, sollen hier nur die Voraussetzungen 

für die Leistungsfähigkeit geprüft werden, also die Frage, was 
überhaupt Leistungsfähigkeit indiziert, und ferner die Frage, 

wer denn grundsätzlich leistungsfähig sein kann. Zu diesem 

Indikatorproblem sei vorab festgehalten, daß die Fragen der Ver-

fügungsmacht, der Verfügbarkeit und der Zurechenbarkeit für den 

Indikator "persönliche Ausgaben" unproblematisch erscheinen, da 
sie nicht andere sind als bei Einkommen und Vermögen; deshalb 

konzentrieren sich unsere Ausführungen auf die letzteren Begrif-
fe. 
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Die im 7. Kapitel zu leistende Ausrichtung der Leistungsfähig-

keit und des Allgemeinheitspostulats auf die freie Verfügbarkeit 

kann der Finanzwissenschaft nicht schwer fallen, da sie die indi-

viduelle Leistungsfähigkeit als "Ökonomisch-finanzielle DislX)si-

tionskraft" ( F. Neumark 1970, s. 135) interpretiert und solcher-

maßen anerkannt, daß das Einkommen insoweit keine Leistungsfä-

higkeit verkörpert, als es - etwa als familiäres Existenzminimum -

nicht disponibel ist und es demnach im sinne des Leistungsfähig-

keitsprinzips konsequent (ist), die Einkommensteuer nur nach 

dem disponiblen Einkommen zu bemessen (K. Tipke 1991, s. 210) 

Steuerrecht wie Finanzwissenschaft haben seit je akzeptiert, 

daß diese Disponibilität politisch bestimmt und eingegrenzt ist 

(D. Birk 1983, s. 23ff. u. 43 ff.). Mit dem Konzept der "freien 

Verfügbarkeit" als dem Versuch, für die Indikatoren der Leistungs-

fähigkeit ein Konkretisierungskonzept zu entwickeln, könnte eine 

Annäherung der verschiedenen Disziplinen der Steuerwissenschaften 

erreicht werden. 

§ l 8 Das Leistungsfähigkeits-
postulat und seine erste 

sachliche Bedingung: 

Der Ir:i.dikator ''steuerli-
ches Einkommen•• 

I. Der "steuertechnische" Einkommensbegriff 238 

II. Der "zweiseitige" Einkommensbegriff 241 

III. Der "personale" Einkommensbegriff 243 
1. Der "ad-personam-Zugang" an 

Leistungsfähigkeit 243 
2. Die personale Zuordnung der Einkünfte 247 

IV. Der "zweckbezogene" Einkommensbegriff 248 

V. Der "zieloffene" Einkommensbegriff 252 

I. Da ein genereller steuerte c h n i s c h einheitlicher 

Einkommensbegriff, der die drei Postulate der Allgemeinheit, der 

Gleichmäßigkeit und der Verhältnismäßigkeit der Besteuerung in 

sich verwirklichen könnte, im Einkommensteuergesetz "fehlt" (G. 

Schmölders 1960 , Sp. 75 ff.), konnte die im Zuge der interventio-

nistischen Steuerpolitik liegende Kasuistik der Tatbestandsbe-

schreibung dazu führen, daß die Einkommensteuer "ein Bündel von 
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Sondersteuern" wurde (G. Schmölders, 1960 , Sp. 81). Je \DDfassen-

der und genereller "Einkommen• gesetzlich festgeschrieben wUrde, 

desto geringer würde die Gefahr beabsichtigten und unbeabsichtig-

ten Ausschließens von Einkommenselementen aus dem Kreis der steu-

erpflichtigen Tatbestände, desto günstiger wären in der Recht-

sprechung die Möglichkeiten einer zweckentsprechenden Auslegung 

in Zweifelsfällen. 11 Ein allgemein gefaßter Einkommensbegriff 

würde überdies im Hinblick auf die Einmaligkeit oder Periodizität 
von Zugängen von praktischem Vorteil sein, weil er die "kasuisti-

sche Entscheidung erübrigt, ob nicht regelmäßige Einkünfte in Ver-

bindung mit einer bestimmten Berufstätigkeit anfallen und daher 

steuerpflichtig sind oder mit den einzelnen steuerpflichtigen Ein-

kunftsarten nichts zu tun haben und deshalb steuerfrei bleiben" 

(W. Albers 1957, s. 67). Deshalb auch hielt es F. Neumark (1947, 

S. 37) für "wünschenswert, wenn jedes Einkommensteuergesetz zu-

nächst eine allgemeine Definition des fiskalischen Einkommensbe-

griffs gäbe, um dann etwa fortzufahren: 'Zum Einkommen gehören 

insbesondere diejenigen Einkünfte, die unter eine der folgenden 

Einkunftskategorien fallen ... '. Auf diese Weise würde ein fester 

Maßstab für die interpretative Bestimmung des Einkommenscharak-

ters von Einnahmen geschaffen, die keine ausdrückliche Erwähnung 

im Gesetzestext gefunden haben." Die Wünschbarkeit einer solchen 

"allgemeinen Richtlinie" 2 ) unterstreicht ebenfalls der we (Orga-

nische Steuerreform 1953, s. 25). Sie brächte unter technischem 

Aspekt einen Auslegungshinweis, der die Breite des Steuerzugriffs 

nicht allein aus dem fiskalischen Blickwinkel, sondern auch aus 

dem der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit gewährleisten wür-

de. Bei der Fassung der Generalklausel sollte einerseits auf die 

angestrebte Totalität der Erfassung der Leistungsfähigkeit, an-

dererseits auf die Praktikabilität der Steuertechnik Bedacht ge-

nommen werden. 

Wenn somit eine Generalklausel nicht besteht, so bedeutet das 

nicht, daß die Steuerrechtswissenschaft ohne ein generelles Theo-

1) WB BMF 1953, s. 24: "Der formale Einkommensbegriff des deut-
schen Steuerrechts ... vermag einerseits zu gewissen bedenkli-
chen Auslegungen zu führen, ... während er andererseits ... es 
der Verwaltung und Rechtsprechung erschwert, strittige Grenz-
fälle zu entscheiden ... • 

2) Vgl. das Einkommensteuerrecht der USA, das in Sec. 61a I.R.C. 
definiert: "Exept as otherwise provided in this subtitle, 
gross income means all income from whatever source derived, 
including (but not limited to) the following items: ... "• 
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riefundament auskommt. Zumindest sieht Tipke (1991, s. 159ff.) 
diese Fundierung in der "Markteinkommenstheorie" von W. Rescher 
1918). Sie soll in kurzen Zügen geschildert werden. 

Als Einkommen definiert Rescher solche Einnahmen, die "aus einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit" herrühren (S: 438, S 144); das ist 
eine planmäßige Tätigkeit,um den Bedarf an "äußeren Gütern" (zur 
Bedürfnisbefriedigung hergestellte oder erhaltene) zu decken (S.5), 
bei Geltung des ökonomischen Prinzips (S. 25). "Rohes" Einkommen 
sind für Rescher sämtliche Güter, die die Wirtschaft neu produ-
ziert (S. 439, § 145); "reines" Einkommen ist derjenige Teil hier-
von, der nach Abzug der Produktionskosten übrig bleibt, der also 
verzehrt werden kann, ohne das Stammvermögen zu schmälern. "Freies" 
Einkommen ist derjenige Teil des reinen, welcher nach Befriedigung 
der unentbehrlichen Bedürfnisse des Produzenten noch verfügbar ist. 
Man muß hinzufügen, daß nach Rescher (1901, S. 399, § 72) auch die 
"Werthabnahme oder -zunahme" aller Vermögensgegenstände zum Einkom-
men zählt. 

nach allem handelt es sich um einen Begriff, der sehr stark in der 
produktionswirtschaftlichen Sphäre wurzelt, verwendungsorientiert 
ist, das Interesse an der Kapitalerhaltung deutlich formuliert und 
durch die Aufnahme der Wertveränderung eine bestimmte Breite er-
reicht. Dennoch ist er nach unseren Ausführungen in den§§ 7-12 in 
hohem Maßre der theoretischen Kritik ausgesetzt. 

Von diesem Begriff sagt nun Tipke (1991, s. 159), er habe sich in 
der Praxis durchgesetzt, da der Steuergesetzgeber von 1925 die 
Reinvermögenszugangstheorie von Schanz verworfen habe. Die Anwen-
dung des steuergesetzlichen Einkommensbegriffes sei eine "Konkreti-
sierung" des Einkommens in Richtung "Makteinkommen". 

Auf den ersten Blick aber ist zu erkennen, daß dieser Begriff kei-
ne privaten Zuwendungen, keine private Wertschöpfung (das sieht 
auch Tipke, s. 159) und keine öffentlichen Transfers erfassen kann. 
Dennoch hat er nach Tipke (S. 202f.) "fundamentale Bedeutung für 
das Wesen der Einkommensteuer als Element einer freiheitlich orga-
nisierten Marktwirtschaft", da als Einkommen "alle Einkünfte aus 
einer Erwerbstätigkeit, die mit Gewinn-/tlberschußabsicht erwirt-
schaftet worden sind" definiert werden. 

Der Einkommensbegriff unseres Steuergesetzes ist ein technischer; 
es bestehen jedoch Zweifel, ob selbst bei diesem stark verkürztem 
Anspruch an einen Begriff die obige Theorie fundamental sein kann. 
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II. Will man allokative und distributive Ziele vermittels steu-

erpolitischer Abzugsregelungen durchsetzen, kommt man nicht um-

hin zu akzeptieren, daß das steuerliche Einkommen ein "zwei -

s e i t i g e r" Begriff ist: Das Einkommen hat nämlich eine Er-

zielungs- und eine Verwendungsseite; auf beide Seiten richten 

sich aber die Individualentscheidungen, somit werden auch bei-

de Seiten - da ja die Steuerpolitik die Individualentscheidungen 

beeinflussen will - notwendigerweise und absichtlich von der Steu-

erpolitik betroffen. Soll ein bestimmtes Verhalten des Wirtschaf-

tenden aus allokations- oder distributionspolitischen Motiven in 

eine bestimmte Richtung gedrängt werden, so müsssen - als die An-

satzstellen der Politik - seine Verfügungen über die Einkommens-

erzielung und -verwendung beeinflußt werden. Für den einzel-

nen wird die Entscheidung, in diesem oder jenem Wirtschaftssektor, 

in dieser oder jener Region usw. sein Einkommen nicht oder gerade 

doch zu erz i e 1 e n, von der Steuerpolitik und ihren Anrei-

zen bzw. Sanktionen genau so beeinflußt wie seine Entscheidung, 

das Einkommen für diesen oder jenen Konsum- bzw. Sparzweck nicht 

oder gerade doch zu verwenden. Oftmals hat sogar der 

einzelne über seine Verwendungsverfügungen eine größere Entschei-

dungsfreiheit als über seine Erzielungsverfügungen. Man wird 

nicht folgern dürfen, eine Ausrichtung der Politik an der Verwen-

dung des Einkommens mache die Einkommensteuer "systemwidrig". 

Man könnte sogar sagen, daß gerade eine Steuerpolitik, die sich 

auf die Verhaltensbeeinflussung der Einkommensverwendung richtet, 

das Prinzip der Totalerfassung des Einkommens und der Leistungs-

fähigkeit viel eher verwirklicht als eine erzielungsgerichtete, 

da sie es vermeidet, bestimmte Einkommenserzielungsquellen zu 

diskriminieren und zu ihrem Versiegen Anlaß zu geben. U.E. ist 

die Definition des s teuer 1 ich e n Einkommens sowohl 

von der Erzielungs- als auch von der Verwendungsseite3 ) her erlaubt 

bzw. erforderlich, sofern sie erreicht, was sie bezweckt: das zu 

besteuernde Einkommen nach dem belastungspolitischen Ziel festzu-

legen. Allerdings gibt sie damit ihren Anspruch auf, eine theore-

tisch geschlossene Einkommensdefinition erreichen zu wollen. Den 

Anspruch würde sie allerdings auch verlieren - sofern sie ihn je 

erhoben hat-, wollte sie bestimmte Einkunftsquellen und -arten 

als nicht besteuerbar ausklammern. Somit ist die Einbeziehung der 

Einkommensverwendung in den Begriff des steuerlichen Einkommens 

Fn.· 3) auf der folgenden Seite 
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auch unter rationalem Aspekt nicht zu kritisieren, denn nach wel-

cher Rationalität wird denn verlangt, die Leistungsfähigkeit nur 

von der Erzielungsseite zu beschreiben? Im Distributionsbe-

reich ist die Trennung zwischen Erzielung und Verwendung aber 

nicht begriffsbegründend. 41 Es wäre jedoch theoretisch verfehlt, 

die Einkommensverwendung in den steuerlichen Einkommensbegriff 

dergestalt hineinzunehmen, daß etwa die Kapitalerhaltung qua 

steuerliche Abschreibungen und sonstige Abzugsposten das Einkom-

men und damit die Steuerbemessungsgrundlage schmälern dürfte. 

Das hieße nämlich, die Fehler aus der "maintaining capital in-

tact-Diskussion" (s. oben § 8 III u. IV sowie § 12 V) zu per-

petuieren. Kapitalerhaltung spielt sich im allokativen Bereich 

ab und schmälert den Ertrag bzw. Gewinn, nicht das Einkommen. 

Wenn dennoch in einem Steuergesetz - wie etwa dem bundesrepubli-

kanischen - diese Tatbestände miteinander vermengt werden, so 

zeigt sich darin, daß man es vorgezogen hat, die persönliche und 

die unternehmerische Besteuerung in ein und demselben Steuergesetz 

zu regeln und solchermaßen einen allokativ-distributiven Gewinn-/ 

Einkommensbegriff als Mischbegriff zu creieren. 

Einkommen als ein Phänomen der steuergesetzlichen Realität 

ist nicht identisch mit Leistungsfähigkeit; Einkommen "indiziert" 

3) K. Tipke (1.991, s. 21C) bezeichnet den Abzug von (existenziell 
notwendigen) Ausgaben (also die Einkommensverwendung) 
als steuergerecht, wenn auch hier unter dem Aspekt des Ab-
zugs von der Bemessungsgrundlage und vor dem Hintergrund des 
Progressionseffektes. Aber er korrigiert solchermaßen immer-
hin den Gesamtbetrag der erzielten Einkünfte um die Verwen-
dungsgröße "Ausgaben". 1981, S. 150: Obwohl der Einkommens-
begriff als Indikator steuerlicher Leistungsfähigkeit "zunächst 
umfassend und einheitlich erscheinen mag, ist er es nicht. Man 
kann ihn nur ausmessen, wenn man das ganze Gesetz mit seinen 
Detailregelungen einbezieht. Tut man das, so ergibt sich, daß 
wesentliche Teile des Einkommens definitorisch aus dem Ein-
kommensbegriff ausgeklammert sind, namentlich durch •.• Nicht-
erfassen von Einkünften des privaten Bereichs." - Damit scheint 
Tipke seine Auffassung von 1971 (S. 8: Der Einkommensbegriff 
sei zu rügen, weil er mit Sonderausgaben und außergewöhnlichen 
Belastungen definitorisch verklammert sei) aufgegeben zu ha-
ben. 

4) Wie aus den§§ 8 - 10 erinnerlich, ist innerhalb des distri-
butiven Bereichs des Wirtschaftens und seiner Begriffe für 
den wirtschaftstheoretischen Einkommensbegriff die Verwendung 
einer ökonomischen Größe nicht begriffsbestimmend; sie ist es 
aber sehr wohl für die Abgrenzung des Einkommens vom Vermö-
gen. 
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Leistungsfähigkeit, so wie andere Indikatoren ebenfalls Leistungs-

fähigkeit indizieren können. Die wissenschaftliche Theorie des 

ökonomischen Einkommens ist logisch gebildet, die "Theorie" der 

Leistungsfähigkeit hingegen politisch. Leistungsfähigkeit ist 

als eine Richt- und Maßgröße in ein Besteuerungsprinzip aufgenom-

men worden. Aus dem Verhältnis zwischen Steuerprinzip und Vertei-

lungsziel folgt: Das Prinzip als allgemeingültige praktische Hand-

lungsregel sorgt für die zielgerichtete Ausgestaltung des Instru-

ments "Einkommensteuer". Wie das Ziel, beruht auch das Prinzip 

auf Urteilen und Werten. Das Leistungsfähigkeitsprinzip bedient 

sich der Größe des "steuerlichen Einkommens" (ebenso wie der Be-

messungsgrundlage und des Tarifs); solchermaßen mißt die prinzi-

piengerecht und personalisiert ausgestaltete Einkommensteuer 

den einzelnen Wirtschaftenden individuell und interpersonell un-

terschiedliche Traglasten zu. Ist für den ökonomischen Einkom-

mensbegriff die Verfügbarkeit als solche die conditio sine qua 

non der Begriffsbildung, so ist für den steuerlichen Einkommens-

begriff vorwiegend die teils ökonomisch bedingte, doch vorwiegend 

politisch bestimmte freie Verfügbarkeit entscheidend. Sie 

bestimmt den Begriffsinhalt dieser p o 1 i t i s c h e n Größe 

(§ ·21 ff.). Freie oder nicht freie Verfügbarkeit läßt sich aber 

in der gebotenen Breite nur beschreiben, wenn auch die Verwendung 

des Einkommens einbezogen wird. 

III. Für den steuerlichen Aspekt der Zugangs rege 1 gilt: 

Rechenhaftigkeit und Periodeneinteilung müssen vorliegen, soll eine 

Bemessungsgrundlage überhaupt gegeben sein. Dagegen werden die bei-

den weiteren Erfordernisse, die "ad-personam-Regel" und die "Zu-

gangstotalität'' (s. unten) aus steuerlicher Sicht kontrovers dis-

kutiert. Sie erfahren überdies auch in der praktischen Ausgestal-

tung Veränderungen. 

1. Was die "a d - p e r s o n a m - R e g e l" angeht, so hat sie 

gerade für die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit eine beson-

dere Konsequenz: Der ad-personam-Zugang an ökonomischen Größen ist 

zugleich die "Subjektivierung", mithin ein ad-personam-Zugang an 

Leistungsfähigkeit. 
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a) Daraus folgt steuertheoretisch5) auch die Forderung nach ei-

nem transfer- und vermögenseinschließenden Einkommensbegriff. 6 ) 

Läßt man den erst in zweiter Linie interessierenden Progressions-

effekt beiseite und betrachtet nur das Problem des Zugangs an 

Leistungsfähigkeit , so vermittelt er ungeachtet seiner Quellen 

(erarbeitet, ererbt oder auf Wertzuwachs basierend) eine erhöhte 

Dispositionskraft und Verfügbarkeit. 7 ) Der Zugang ist ausschließ-

lich personal zu sehen. Die Personalsteuern setzen bei der Per-

son an und erfassen deren Leistungsfähigkeit aus jedweder Quelle 

und ungeachtet dessen, welchen Einschränkungen und Vorbelastungen 

wirtschaftlicher und steuerlicher Art der den Zugang begründende 

Tatbestand vorher unterlegen hat. Man kann auch sagen: Gilt die 

Zugangsregel mit ihrem ad personam-Zugang auch steuerlich, so ist 

jede Person für die Personalsteuern eine neue Person ex ovo. Bl 

Das hat dann die Konsequenz, daß etwa vorher gezahlte Steuern, 

z.B. die Einkommen- oder die Vermögensteuer des Erblassers, für 

den neuerlichen (leistungsfähigkeitsdeterminierten) Besteuerungs-

6) So sieht das auch der Vorschlag der Carter Commission 1966, 
Vol. III, S. 465 ff., der die Vermögenstransfers dem Einkom-
men zuschlagen und im Rahmen der Einkommensteuer besteuern 
will, exakt gemäß der Reinvermögenszugangstheorie. 

5) Daß steuerpolitisch von dieser Konsequenz abgewichen wird, 
soll die theoretischen Uberlegungen nicht stören, denn die 
Argumente für eine gesonderte Erbschaft- und Schenkungsteu-
er werden angesichts des diskontinuierlich anfallenden Erb-
und Schenkungsfalles vorwiegend auf den progressiven Bela-
stungseffekt gestützt, der die Einbeziehung der Erbschaft-
steuer in die Einkommensteuer verbiete. Diese Argumente wer-
den also erstens nicht aus dem Objektivierungsbereich der 
Leistungsfähigkeit, sondern aus dem Personalisierungsbereich 
hergeleitet; sie sind zweitens mit steuersystematischen und 
ordnungspolitischen Problemen und Vorstellungen verknüpft, 
die mit begrifflichen Uberlegungen nichts zu tun haben. 

7) N. Andel 1979a, s. 348 f. - A. Oberhauser 1980, s. 669. -
Beide bejahen die höhere Dispositionsfähigkeit und Leistungs-
fähigkeit für den Fall des Wertzuwachses, was rein einkom-
mensbegrifflich - würde ein vermögenseinschließender Ein-
kommensbegriff verwendet - auch für jeden anderen Verfügungs-
zugang gelten müßte. 

8) H. Haller 1978, s. 236: "Der zu gang des Erbes wird 
als Entstehung einer Leistungsfähigkeit s u i gen er i s 
interpretiert", was sich auch in der Freibetrags- und Tarif-
gestaltung ausdrücke; Hervorhebung HDH. Wir wollen allerdings 
nicht verkennen, daß Haller stets mit dem Zugang an "Bedürf-
nisbefriedigungspotential" argumentiert, wohingegen wir den 
Zugang an Vermögensgegenständen bzw. Einkommenselementen mei-
nen. 
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akt unerheblich sind. 91 Für den Erben ist wegen der höheren Lei-

stungsfähigkeit eine auf ihn abgestellte Steuer (Einkommen-, Erb-

schaft- oder Vermögensteuer) also "erstmalig". Er ist ein neu-

es Steuersubjekt "ex ovo"; er ist leistungsfähig unabhängig von 

der Leistungsfähigkeit des Erblassers~Oin strenger Anwendung hat 

die ad personarn-Regel des Zugangs darüber hinaus eine innerperso-

nale steuerliche Konsequenz dergestalt, daß mit ihr auch die Be-

steuerung von Einkünften aus dem selbst-gebildeten Vermögen be-

gründet werden kann: 111 überall dort, wo - ungeachtet der Zugangs-

quellen - erhöhte Leistungsfähigkeit bei einer Person sich ein-

stellt, entfallen Argumente einer irgendwie gearteten "Doppel-

belastung". 12 ) 

9) Aus diesem Grunde widersprechen wir auch der Auffassung von 
A. Oberhauser in 1979a, s. 492 ff., die im übrigen nicht mit 
seiner eigenen Meinung in 1980, s. 669 hinsichtlich der für 
die Leistungsfähigkeit ausschlaggebenden höheren Dispositions-
fähigkeit übereinstimmt. Wenn er in der Erbschaftsteuer des 
Erben und der Einkommensteuer des Erblassers eine Doppeler-
fassung desselben Vermögens sieht (weil der Erblasser sein 
Vermögen nur aus versteuertem Einkommen bilden konnte), so 
übersieht Oberhauser entweder die Regel, daß ja die Leistungs-
fähigkeit einer Person erfaßt werden soll oder er un-
terstellt, daß immer die Leistungsfähigkeit einer Familie 
die korrekte Art der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit 
sei. 

10) Man sieht, daß das Zugangsprinzip ohne die moralisierende Be-
gründung der Erbschaftsteuer auskommt, die mit der "Mühe- bzw. 
Opferlosigkeit" des Vermögenserwerbs seitens des Erben argu-
mentiert und solchermaßen das Werturteil des nur unter Mühen, 
Plage und Opfern Erworbenen als eines wahren Lebenswertes 
nicht einmal zu verbergen sich bemüht. 

11) Aus diesem Grunde widersprechen wir auch H. Fecher (1979, s. 
478 u. 479!), der bei gleichzeitiger Existenz von Einkommen-, 
Umsatz- und Vermögensteuer in jedem Spar- und Vermögensbil-
dungsakt (den er im übrigen stets mit einer Konsumverschie-
bung gleichsetzt) eine Doppelbelastung erblickt; nicht jeder 
Sparakt ist uneingeschränkt eine Konsumverschiebung; liegt 
tatsächlich eine solche vor, wie etwa beim Zwecksparen für 
langlebige Gebrauchsgüter, dann läßt sich mit Fecher (ebda.) 
von einer "Doppelbelastung" sprechen. Denn dann kommt es zu 
einer Diskriminierung derer, die zum Zwecksparen gezwungen 
sind, gegenüber jenen, die langlebige Güter leicht aus dem 
laufenden Einkommen anschaffen können; diese zahlen dann kei-
ne Vermögensteuer. 

Zwecksparen auf Gebrauchsgüter führt nicht zu erhöhter Lei-
stungsfähigkeit; würde dieses Vermögen besteuert, würde das 
zu einer Doppelbelastung führen. 

1 21 Man sieht, daß die Zugangsregel von jeglicher Schattierung 
einer "Fundustheorie" frei ist und sich auf die fragwürdig 

(Forts. siehe folgende Seite) 
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b) Für die reale Steuerpolitik hierzulande gilt demgegenüber 

zweierlei: Erstens wird die leistungsfähigkeitsorientierte ad 

personam-Regel dem Grunde nach insofern anerkannt, als die in 

der Theorie angeführten Doppelbelastungsargumente keinerlei Ge-

wicht erhalten haben: Erbschaften und Schenkungen werden unge-

achtet der vorherigen Einkommensbesteuerung des Erblassers beim 

Erben besteuert; auch der Ertrag des aus versteuertem Einkommen 

gebildeten Vermögens unterliegt der Besteuerung. Doch zweitens 

gilt die wirtschaftstheoretische Zugangsregel in der dort begrün-

deten Breite steuerlich nicht: Selbst die zweifellos einer Person 

zugehenden Transfereinkommens- und Imputierungseinkommensbestand-

teile zählen nicht sämtlich zum steuerlichen Einkommen; ferner 

ist der vermögenseinschließende Einkommensbegriff nur für die 

Gewinnermittlung nach dem Vermögensbestandsvergleich vorgesehen. 

Beides wirft Probleme der Gleichbehandlung und Gleichmäßigkeit 

der Besteuerung auf, im ersten Fall zwischen Gruppen von Einkom-

mensbeziehern, im letzteren zwischen den Einkunftsarten, was in 

einigen Fällen ebenfalls zu Gruppenungleichheiten führt (s. §§ 

25 ff.) . 

Die Anerkennung der Zugangsregel dem Grunde nach, bei ei-

nem gleichzeitigem Zurückweisen der Regel ihrer Ge 1 tun g s -

breite nach, führt zu den folgenden steuersystematischen 

Unverträglichkeiten: Die Erhebung einer Vermögensteuer neben der 

Einkommensteuer belastet die Vermögenserträge zweifach; 131 eben-

falls wird der Erbanfall im Jahr des Zugangs sowohl durch die Erb-

schaftsteuer als auch durch die Vermögensteuer zweimal belastet. 141 

Forts . Fn. 12 : 
gewordene allgemein geltende Unterstellung der Vermögenseinkom-

men als den auf jeden Fall sicheren Einkommen gegenüber de-
nen aus Arbeitseinsatz nicht einzulassen braucht. 

13) Man beachte: Dieses Doppelbelastungsargument ist nicht iden-
tisch mit dem oben als unerheblich für die Leistungsfähigkeits-
besteuerung bezeichneten; die beiden Tatbestände der Doppelbe-
lastung unterscheiden sich sowohl personell als auch zeitlich. 
Die obige Belastung des Erbes durch die ESt des Erblassers 
und ErbschSt des Erben ist keine Doppelbelastung im Sinne der 
personalen Besteuerung; bei der hier vorliegenden steuersyste-
matischen Unverträglichkeit ist nicht zu kritisieren, 
daß überhaupt Vermögenserträge steuerlich erfaßt 
werden (obwohl sie aus versteuert gebildetem Einkommen stam-
men können), sondern daß sie durch zwei Steuern derselben 
Person, also zweimal erfaßt werden. 

Fn. 14 siehe folgende Seite 
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2. steuerrechtlich wird die ad personam-Regel einerseits als sub-

jektive Steuerpflicht, andererseits als subjektive Zurechnung von 

Einkünften gesehen·. Die erste Frage ist sowohl eine personale 

als auch eine sachliche Zuordnung von Einkünften, denn 

Voraussetzung für die unbeschränkte Steuerpflicht ist der Wohn-

sitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Schwerpunkt des Lebens-

und Interessenkreises im Inland. Die Größe des steuerlichen Ein-

kommens sowie deren personale Zuordnung bestimmt sich solcherma-

ßen aus einer "territorialen" Sicht des Zugangs, nicht aus einer 

ökonomischen oder belastungspolitischen. 

ökonomisch determiniert ist demgegenüber die subjektive Zurech-

nung von Einkünften. Wie sich aus§ 2 Abs. I Satz 1 i.V.m. § 1 

Abs. I Satz 1 und Abs. II EStG ergibt, sind die Einkünfte bzw. 

Bezüge "natürlichen P e r s o n e n" bzw. "Staatsangehörigen" 

zuzurechnen; welche Personen allerdings die Einkünfte "erzielen", 

bestimmt sich danach, wer sie erwirtschaftet. Letztlich gilt: 

Demjenigen, der eine Einkunftsquelle "nutzt", indem er Leistun-

gen erbringt, also entweder arbeitet oder Vermögen einsetzt, wer-

den die Bezüge zugerechnet, wobei nicht entscheidend ist, wem 

die Bezüge unmittelbar zufließen. 151 Maßgebend ist das Erwirt-

schaften.16) Es ist aber damit keineswegs die Einkommensqualität 

selbst beschrieben, wie das für die o.g. produktionswirtschaftli-

chen Einkollll!lensdefinitionen gilt, die als Einkommen nur bezeichne-

ten, was der produktionswirtschaftlichen Tätigkeit entspringt; 

hier geht es nur um die Entscheidung, wer im Zweifelsfalle 

der Einkommensbezieher ist. Immerhin läßt sich daraus folgern, 

daß auch steuerlich die ökonomische ad personam-Regel gilt. 

Fn. 14: 
Auch hier gilt die Kritik nicht der Erbschaftsteuer als sol-
cher oder etwa der Besteuerung dieses Leistungsfähigkeitsin-
dikators überhaupt, sondern der Erfassung durch zwei 
Steuerarten bei derselben Person. 

15) Tipke 1981, s. 190: "Zurechnung und Zufluß sind zu untei:schei-
den." 1991, S. 226: Allgemeine Zurechnunqsreqel: Die Einkünfte 
sind der Person zuzurechnen, die sie "erzielt", § 2EStG. 1':191, 
S. 295: "Bilanzieren muß den Vermögensgegenstand derjenige, dem 
er zuzurechnen ist. Siehe auch die "Zuordnung" S. 205 u. 248 
der Einkunftsarten nach "Zu- und Abflußprinzip". 

16) Die Zurechnung bestimmt sich ausnahmsweise nach dem "Zufluß" 
im Erbfall, K. Tipke 1991, S. 232; eine Ausnahme vom Prinzip 
des "Erwirtschaftens" gilt für das Ehegattensplitting (K. Tip-
ke 1981, S. 194), bei dem unterstellt wird, der gering verdie-
nende Partner habe einen Teil der Einkünfte seines Partners 
"erwirtschaftet". Siehe unsere Kritik daran in§ 16. 
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Die Zurechnung berührt unmittelbar die wirtschaftliche Leistungs-

fähigkeit, denn durch sie wird festgelegt, wer Steuerschuldner 

ist. Schon allein die Existenz des "wirtschaftlichen Eigentums", 

die das Steuerrecht zuläßt, beweist, daß die Zurechnung zwar 

grundsätzlich frei gestaltbar,l7,) daß sie aber zur Feststellung 

der Leistungsfähigkeit unabdingbar ist. Somit gilt auch für die 

Zuordnung der Indikatoren die ganz spezielle Sichtweise 

der steuerlichen ad personam-Regel: Die "Objektbindung" der Lei-

stungsfähigkeit an einerseits die Arbeitskraft, an andererseits 

den Vermögenseinsatz will nicht aussagen, was überhaupt mit 

Leistungsfähigkeit zu bezeichnen ist, sondern wer sie besitzt. 

Die tatsächliche Herrschaftsausübung ist im wesentlichen ein Pro-

blem des "Verfügens•. 18 ) Auch die Frage des Verfügens, für die 

wirtschaftstheoretische Einkommensdefinition die conditio sine 

qua non, ist steuerlich zunächst eine solche der personalen Zu-

rechnung. 

IV. Der Einkommensbegriff ist auf dreifache Weise "z weck -

bezogen" : Zum einen hat Einkommen den Zweck, dem Indivi-

duum in Form geldlichen und güterlichen Zugangs die Verfügung 
über jene Ressourcen zu verschaffen, die es zur Sicherung seiner 

Existenz jetzt und in Zukunft, die es als Belohnung für seine Ak-

tivitäten und die es - über solche ökonomische Planverwirklichung 

hinaus - auch für die metaökonomische Lebensgestaltung und ge-

sellschaftliche Positionsbestimmung haben willi dies sei der "In-
dividualzweck" des Einkommens. 19 > Zum anderen hat Einkommen den 

17) E. Littmann 1978, § 2, Rd.-Nr. 93; sie muß allerdings ernst-
haft, eindeutig und inhaltlich auch so vollzogen sein (Rd.-
Nr. 94)1 dann ist der wirtschaftliche Eigentümer zur Steuer 
heranzuziehen. 

18) Die Herrschaftsausübung des wirtschaftlichen Eigentümers hat 
so zu sein, daß er den Eigentümer von der Einwirkung auf das 
Wirtschaftsgut ausschließen kann. Es ist dies nach E. Litt-
mann (1978, § 2, Rd.-Nr. 94 u. 102) eine Frage des Innenver-
hältnisses: der wirtschaftliche Eigentümer muß "verfügen" kön-
nen wie ein Eigentümer, muß frei schalten und walten können 
und dies auch tun. 

19) Ein solcher Zweck des Einkommens wird in der Literatur nicht 
eigens formuliert; wenn E. Schuster (1961, s. 54) feststellt, 
daß das Einkommen "die Lebens- und Wirkungsmöglichkeiten des 
einzelnen Menschen" bestimmt, so ist das in dieser Allgemein-
heit nur der Ausgangspunkt einer Individualzweckformulierung 

(Forts. siehe folgende Seite) 
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Zweck, dem steuererhebenden Staat als Maßgröße zu dienen, wenn 

er das in Aussicht genommene Steueraufkommen auf jene Individuen 

verteilen will, die nach seiner Vorstellung ökonomisch in der La-

ge sind, Steuerlasten zu tragen und die nach seiner Vorstellung 

darüber hinaus in der Lage sind, auch umverteilende Einkommens-

einbußen hinzunehmen. Dies sei der "Steuerzweck" des Einkommens 

genannt.20) Er steht im Dienste der steuerpolitischen zwecke (Zie-

le). 

Verständlicherweise sind die individuellen und die steuerlichen 

Zwecke des Einkommens einander entgegengerichtet, ohne daß sich 

jedoch der eine unter vollständigem Verzicht auf die Durchsetzung 

des anderen verwirklichen ließe. So wie heute die Lebensgestaltung 

des einzelnen ohne einen großen Teil des kollektiv bereitgestell-

ten (und daher auch kollektiv finanzierten) Angebots an öffentli-

chen Gütern kaum möglich ist, so kann auch der Staat die Steuer 

nicht losgelöst vom Individualzweck des Einkommens erheben. Man 

pflegt diese zusammenhänge mit dem Postulat nach "Beachtung der 

Dauerergiebigkeit" von Steuern zu untermauern. Der Staat ist in 

der Setzung des Umfangs seiner Maßgröße "steuerliches Einkommen" 

nur so frei, wie ihm einerseits der Individualzweck des Einkom-

mens, andererseits die gesellschaftliche Akzeptanz bzw. Verweige-

rung seiner politischen Ziele Grenzen angeben, bis zu denen er 

die Besteuerung äußerstenfalls treiben kann. In diesen politi-

schen Zielen, denen der Steuerzweck dient, liegt die dritte Zweck-

bezogenheit; hier handelt es sich nunmehr um eine "zweckbezogene 

Forts. Fn. 19: 
des Einkommens. Etwas genauer läßt sich der Zweck aus der 
Theorie der personalen Einkommensverteilung herleiten: Wenn 
hier von "Leistungs"- und "Bedürfnisgerechtigkeit" gesprochen 
wird, unter der die Einkommensverteilung zu beurteilen sei, 
so sind damit die Zwecke des Einkommens als die Existenzsi-
cherung und die Entlohnung für den Faktoreinsatz bereits vor-
ausgesetzt. Diese Individualzwecke des Einkommens heben wir 
hier lediglich hervor. 

2o) Die Bezeichnung "Sozialzweck" ginge zu weit, denn dann wäre 
der Zweck des Einkommens aus der wirtschafts- und sozialpoli-
tischen Gesamtbetrachtung heraus gesehen. Der Steuerzweck des 
Einkommens ist so breit nicht gedacht; er ist - wenn auch ein 
politischer - so doch ein Zweck der Maßstabsfindung. 
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Selbständigkeit"211 des Einkommensbegriffs insoweit, als er für 

die z i e 1 e der Besteuerung verwendet wird. 

Von hier aus wird der steuerliche Einkommensbegriff definiert. 

Um den Unterschied zwischen der theoretisch gedachten und der 

politisch praktizierten zielbezogenen Selbständigkeit des Steu-

erbegriffs deutlich zu machen, sei folgendes festgestellt: Der 

Steuerbegriff ist grundsätzlich so gestaltbar, daß er für poli-

tische ziele eingesetzt werden kann. Ist er für politische Ziele 

einsetzbar, so bleibt er dennoch vom Begrifflichen her für das 

gesamte politische Zielbündel generell "offen". Insofern besteht 

zwischen dem "zielbezogenen" und dem "zieloffenen" Steuerbegriff 

kein Gegensatz. Vielmehr stellt sich das Verhältnis zwischen bei-

den als das des besonderen zum allgemeinen dar. 

Für die politische Zweckbestimmung aber gehen wir nun von der 

folgenden Hypothese aus: Innerhalb eines weiten Rahmens bestimmt 

der Staat die Grenzen der Besteuerung vorwiegend nach den steuer-

politischen Zielen; will sagen: Ist der Individualzweck des Ein-

kommens auch nur halbwegs gewährleistet und sind die Belohnungen 

des Individuums für seine ökonomischen Aktivitäten annäherend ak-

zeptabel für es, so nutzt der Staat die Möglichkeiten zu einer 

weiteren oder engeren Definition des steuerlichen Einkommens vor-

wiegend im Sinne seiner interventionistischen Steuerpolitik; d.h. 

der Steuerzweck des Einkommens ergibt sich für den Staat aus der 

beabsichtigten Steuerpolitik. Solchermaßen reflektiert der steu-

erliche Einkommensbegriff die verhaltensbeeinflussenden Absichten. 

Die Geschichte der interventionsausdehnenden Staatstätigkeit mag 

als ein Beleg dafür dienen. 

Zu fragen ist, ob die "zweckbezogene Selbständigkeit" des Einkom-

mensbegriffs Segen oder Fluch für die Steuerpolitik ist. Die Be-

deutung des steuerlichen Einkommens erhöhte sich mit dem Rollen-

wandel, den man der Steuerpolitik um die Mitte des 19. Jahrhunderts 

zuschrieb. In einer Zeit, da das öffentliche Finanzsystem längst 

vom "Anteilsystem" zum "Kontrollsystem" - etwa um die Epoche nach 

dem 1. Weltkrieg - gewandelt worden war (F.K. Mann 1937, S. 341), 

21) Man sollte vielleicht diesen von N. Andel (1979a, s. 334) be-
nutzten Begriff in "zielbezogene" statt zweckbezogene Selb-
ständigkeit umbenennen, damit der Unterschied zwischen dem 
Steuerzweck des Einkommens und Besteuerungsziel des Staates 
deutlicher hervortritt. 
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wurde die Steuerpolitik zur "Vollstreckerin des allgemeinen poli-

tischen Willens" (ders., S. 344). Wenn F.K. Mann (1937, s. 354) 

den Einkommensbegriff einen "Kunstbegriff" nennt, so nicht etwa 

deswegen, weil das steuerliche Einkommen "nicht mit logischem 

Zwang aus volkswirtschaftlichen Obersätzen abgeleitet" werden 

kann, sondern weil es mit zahlreichen Ausnahmen und Sonderrege-

lungen durchsetzt wurde. Generell wird nämlich die Abweichung 

des steuerlichen vom wirtschaftstheoretischen Einkommen mit der 

Zweckmäßigkeit, der die Steuerpolitik unterliegt (J. Popitz) 22), 

d.h. mit den "spezifisch finanzpolitischen Bedürfnissen und Vor-
23) 

stellungen" (F. Neumark) begründet. Sind im Extrem die Zwecke 

beliebig setzbar, wird man ohne Bedenken G. Myrdal (1963, s. 161) 

zustimmen, wenn er feststellt: Der finanztheoretische Einkommens-

begriff "kann mit beliebigem Inhalt und den jeweils gewünschten 

Folgerungen verwendet werden"; "das Wort bekommt ganz einfach 

den Inhalt, den man ihm gibt". 24 ) Auch wenn man der völligen Be-

liebigkeit in den Zwecksetzungen nicht zustimmt, wird man konze-

dieren, daß der steuerliche Einkommensbegriff dennoch grundsätz-

lich die "Auswahl" (R. Geode 1977, S. 2) der Zwecke erlaubt. 

Als eine "politische Zielgröße" (W. Albers 1979a, s. 191) hat der 

steuerliche Einkommensbegriff eine "zweckbezogene Selbständigkeit", 

die nach N. Andel (1979a, S. 334) sogar notwendig ist. 25 ) 

22) 1926, s. 418: Für die praktische Gestaltung ist ein starres 
Festhalten an einem theoretisch an sich richtigen Einkommens-
begriff nicht möglich; vielmehr muß "im einzelnen untersucht 
werden, wie sich zweckmäßig der Umfang des Einkommens um-
schreiben läßt". 

23) 1961b, s. 31; ob ein Begriff zu weit oder zu eng sei, beant-
worte sich danach, wie zweckmäßig er gebildet sei. 

24) Myrdal analysiert den Einkommensbegriff nicht im einzelnen, 
sondern kritisiert die Brauchbarkeit des Leistungsfähigkeits-
prinzips (S. 157 ff.) für die Besteuerung des Einkommens und 
für die Begründung der Progression. Von Bedeutung ist hier 
sein Hinweis, daß man durch eine Änderung des Einkommensbe-
griffs nach Belieben den konkreten politischen Inhalt der 
Steuerprinzipien verändere, durch die man ja die Steuer in 
Beziehung zum Einkommen gesetzt habe. 

25) Allerdings erscheint die Zwecksetzung bei N. Andel einge-
schränkt, S. 334: "Sieht man den Zweck der Einkommensteuer 
darin, öffentlichen Finanzierungsbedarf auf der Grundlage 
der Leistungsfähigkeit zu decken, ... ist die Definition so 
zu wählen, daß diese beiden Aspekte möglichst genau erfaßt 
werden." - In dieser Formulierung scheint als variable Ziel-
größe einzig die Ausgabenfinanzierung zugelassen zu sein, 
wobei das, was individuell-belastungspolitisch Einkommen 
sein soll, als verteilungspolitische Bedingung auftritt. 
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V. Es läge nun nahe, in die einen "z i e 1 offenen" Ein-

kommensbegriff prägende "steuertechnische Generalklausel" (s. I) 

eben diese Besteuerungszwecke aufzunehmen. Das bringt jedoch Pro-

bleine mit sich, da die Steuerzwecke verschiedene sind und auf un-

terschiedlichen Ebenen liegen. Würde das fiskalische Ziel präfe-

riert, müßten vom allokativen und vom distributiven Ziel - sofern 

sie mittels des Instruments der Abzüge vom Einkommen bzw. von 

der Steuerbemessungsgrundlage durchgesetzt werden sollen - Ab-

striche vorgenommen werden. Soll als Nebenbedingung zum fiskali-

schen Ziel die Verteilung der Steuerlast nach der Leistungsfähig-

keit hinzutreten - der gewöhnliche, in Theorie und Politik postu-

lierte Fall der Besteuerung-, fallen bei Aufkommensneutralität 

die Abstriche am allokativen Ziel um so größer aus, je strikter 

die Lastverteilungsregel angewendet wird; denn die Verteilung 

der Steuerlast nach der persönlichen Leistungsfähigkeit enthält 

distributive Zielelemente: Nicht nur hinsichtlich des Existenz-

minimums wird übereinstimmend jegliche Leistungsfähigkeit ver-

neint, sondern auch hinsichtlich weiterer nicht oder eingeschränkt 

disponibler Einkommensteile (hierüber kann aber keineswegs immer 

Ubereinstimmung zwischen den politischen Entscheidern erwartet 

werden). 

Daß ein allokatives Ziel oder Zielbündel bzw. daß distributive 

Ziele von vornherein in der Generalklausel festgeschrieben wür-

den, wäre mit Rücksicht auf den gesellschaftlichen Abstimmungs-

und Kompromißfindungsprozeß kaum ohne Reibungen durchzusetzen, 

wäre auch aus theoretischer Sicht nicht zu begründen, da die Prä-

ferenz der Ziele von Situation zu Situation wechselt. Zudem würde 

dies die Hintanstellung des fiskalischen Ziels bedeuten, die im 

Bedarfsfall nur durch ständiges Verändern der Freibetragsregelun-

gen und des Progressionsmaßes zu korrigieren wäre. 

Soll das steuerliche Einkommen offen und umfassend definiert werden, 

harmoniert das zwar mit dem fiskalischen Ziel, konfligiert hinge-
gen mit allokativen und distr~butiven Zielen dann, wenn etwa das 

Fiskalziel nur geringe allokativ bzw. distributiv motivierte Ab-

züge vom Einkommen erlauben würde. Und dennoch erscheint ein ziel-

offener s teuer 1 ich er Einkommensbegriff als der noch 

am ehesten gangbare Weg 26), da erstens sich damit der steuerliche 

Einkommensbegriff dem wirtschaftstheoretischen annähert (was im-

26) auf der folgenden Seite Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



253 

merhin kein systematischer Fehler ist, sondern allen bisherigen 

theoretischen Uberlegungen entgegenkommt und als der Sinn der Ge-

neralklausel angesehen werden darf); da zweitens damit zumindest 

die Grundbedingung - aber auch nicht mehr! - für ein maximales 

Fiskalaufkommen gelegt wäre (von dem aber jederzeit qua Grundfrei-

betragsausdehnung und Progressionsverlaufsänderung abgewichen 

werden könnte); und da sich drittens die allokativen resp. die 

distributiven Zwecke immer noch durch ein System von Abzügen vom 

Einkommen bzw. von der Bemessungsgrundlage verwirklichen ließen. 

Der zieloffene steuerliche Einkommensbegriff überantwortet mehr 

Tatbestände der offen diskutierten gesellschaftspolitischen Ent-

scheidung und bietet die breitest mögliche Anwendungsbasis für 

die Politik. Wäre auch der steuerliche Einkommensbegriff wie der 

wirtschaftstheoretische auf Vollständigkeit angelegt, ließen sich 
steuerpolitisch dieselben Ziele anstreben, die wirtschafts- und 

finanzpolitisch als wünschbar erscheinen. 

Ist solchermaßen der Vollständigkeitsgehalt des Einkommens an 

den mit ihm bezweckten steuerpolitischen Zielen gemessen, so muß 

nunmehr ergänzend beurteilt werden, inwieweit der g es et z -

l ich gefaßte Einkommensbegriff - auch oder gerade wenn ihm 

eine Generalklausel nicht vorangestellt wurde - einen zieloffe-

nen und umfassenden Zugriff auf das Besteuerungsgut erlaubt und 

dergestalt sowohl Gleichmäßigkeit als auch Leistungsfähigkeit 

der Besteuerung bereits vom Ansatz her in den Griff bekommt. Das 

geltende deutsche Einkommensteuergesetz führt statt einer umfas-

senden allgemeinen Einkommensdefinition die bekannten sieben Ein-

kunftsarten auf. Es ist theoretisch unbefriedigend, aus der Ka-

suistik des Gesetzeswortlautes schließen zu müssen, was allge-

mein als Einkommen gemeint sein könnte. Wenn K. Tipke (1991, S. 

2021 feststellt, "was durch die sieben Einkunftsarten nicht er-

faßt ist, fällt in den 1rechtsfreien Raum", dann sind damit sol-

che Einkommenselemente gemeint, die der Gesetzgeber (planmäßig 

oder planwidrig) bewußt nicht erfaßt hat Ergebnis: Die ideale 

Vorstellung eines generellen und zieloffenen Einkommensbegriffs 

bleibt die Maßgröße der Kritik am gesetzlich festgeschriebenen 
Einkommensbegriff. 

26) Das würde es erfordern, vom Gedanken der "Kapitalerhalt'.rng" 
in den Begriffen der älteren Theorien (siehe oben in II und 
§§ 7 und 11.l abzurücken. 
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Das Leistungsfähigkeits-

postulat und seine z~eite 
sachliche Bedingung: 
Der Indikator "steuerli-
ches Vermögen" 

I. Vorbemerkung: Die Mehrschichtigkeit 
des Indikatorproblems 254 

II. Der "steuertechnisch-einheitliche" 
Vermögensbegriff 261 
1. Die steuertechnische "Eklektik" 262 
2. Die bewertungsbedingte Uneinheit-

lichkeit: Verfahrenskomplizierung 
und zielabhängige Belastungsniveau-
Unterschiede 263 

3. Der allokativ-distributive Misch-
charakter 266 

III. Der "personale" Verrr.ögensbegriff 268 
1. Die Zurechnung des Vermögens an 

nichtnatürliche Personen 269 
2. Die Zurechnung nach der Vorstellung 

des wirtschaftlichen Eigentums 271 

IV. Der "zweckbezogene" Vermögensbegriff 272 
1. Der "Individualzweck" des Vermögens 272 
2. Der "Steuerzweck" des Vermögens 273 
3. Der "zielbezogene" Vermögensbegciff 278 

I. Den wirtschaftstheoretischen Vermögensbegriff hatten wir oben 
wie folgt entwickelt (§§ 9 u. 10): 

Vermögen ist jene ökonomische Größe im distributiven Bereich 

des Wirtschaftens, die jemand - woher sie ihm auch immer zuge-

gangen ist - kraft der ihm zustehenden Verfügungsmacht e n t -

s c h e i d e t , n i c h t z u k o n s u m i e r e n . 

- Diese Entscheidung über die Zugangsgrößen - Verwendung 

trifft stets nur eine natürliche Person und zwar ausschließlich 

im Hinblick auf die ökonomisch-sozialen Funktionen, 

die ihr das Vermögen erfüllen kann. 

- Damit nicht etwa auch nur eine einzige der denkbaren Zugangs-

entscheidungen willkürlich von der wirtschaftstheoretischen Be-
griffsfindung ausgeschlossen bleibt, erfordert es ein solcher 
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vermögenstheoretischer Ansatz, in die Bestimmung des Vermögens-

begriffs das Tot a 1 vermögen als die größtmögliche 

summe jene Vermögensgegenstände aufzunehmen, über die ei-

ne Person Verfügungsgewalt hat und die zugleich - da nur die Ver-

fügungsgewalt über "ökonomische" Größen begrifflich erfaßbar 

ist - im Generalnenner Ge 1 d b e wert bar sind. 

Ist dieser allgemeine theoretische Vermögensbegriff auch als 

steuerlicher zu verwenden? Auch hier gilt: Die Bestimmung des 

steuerlichen Vermögensbegriffs entscheidet sich nach politischen 

Erwägungen, insbesondere denen der steuerlichen Belastungspolitik. 

Als die eine solche Belastung normativ prägenden Besteuerungs-

grundsätze gelten auch hier die Postulate der Leistungsfähigkeit, 

der Allgemeinheit und der Gleichmäßigkeit. 

a) Gegenüber dem Einkommensindikator zeichnet sich jedoch das 

Problem des Vermögensindikators durch eine Mehrschi c h -

t i g k e i t aus: Erstens tritt zu der Darstellung der Charak-

teristika, die die Eigenart des Vermögens belegen (s. § iO), das 

Problem der Bewertung hinzu, das beim Einkommen nicht im Vor-

dergrund steht, das aber gerade für den Vermögensbegriff die 

"qualitative" Seite des Phänomens ausmacht (K. Tiepelmann 1963, 

S. 45) und notwendigerweise mit dem quantitativen Begriffsumfang 

verbunden ist. zweitens ist ein enger Zusammenhang festzustel-

len zwischen der Wahl des die Leistungsfähigkeit anzeigenden Ein-

kommensbegriffs und der Heranziehung des zusätzlichen Indikators 

"Vermögen"; wählt man nämlich statt des engeren "produktionswirt-

schaftlichen" Einkommensbegriffs den weiteren "vermögenseinschlies-

senden", so ist damit bereits die Existenz und die Berechtigung 

des Vermögens als Indikator implizit mitentschieden~)Zugleich 

sind dadurch, weil nunmehr eine Vermögensteuer in den Bereich 

des steuerpolitisch Möglichen oder gar Notwendigen tritt, steuer-

systematische Beziehungen hergestellt. Solche steuersystematischen 

Beziehungen stellen nun die dritte Ebene der Mehrschichtigkeit 

dar, auf der drei Problemvarianten auftreten, nämlich das Zusam-

1) Soweit in den vermögeneinschlieBenden Einkommensbegriff impu-
tierte Vermögenseinkommenselemente aufgenommen sind, ist die 
Bewertungsnotwendigkeit dieser Vermögensarten ein Problem des 
Vermögens. Soweit in den steuerlichen Einkommensbegriff Ver-
mögensvergleiche eingehen - s. unten§ 26 -, ist die Bewer-
tung ebenfalls ein Problem des Vermögens. 
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mentreffen zweier Indikatoren (Einkommen und Vermögen), 21 das 

zusammentreffen verschiedener (und verschieden besteuerter) Ver-

mögensarten3 J und die gleichzeitige Besteuerung des "Vermögens" 

verschiedener Steuersubjekte, nämlich der Privaten und der Un-

ternehmen. 4 ) 

b) Diese Komplexität des Problems wird in Ubersicht 6.1 abgebil-

det. Die Ubersicht enthält Beziehungsfelder (F: I, II, III, A 

und B) sowie Beziehungen (Z: a, b, c, usw.). Sie soll deutlich 

machen, daß dem steuerlichen Vermögensbegriff verschiedene Cha-

rakteristika zugeordnet sind (F: I, Z: a), daß die steuerliche 

Realisierung und Nichtrealisierung des Allgemeinheitspostulats 

den Umfang des steuerlichen Vermögens determinieren (F:I; Z:b), 

daß die Vermögensartenerfassung und -bewertung von der Beachtung 

bzw. Nichtbeachtung des Gleichmäßigkeitspostulats bestimmt wer-

den (F: I/B; Z:' c) und daß sich daraus der gesamte bewertete Ver-

mögensumfang ergibt 1z: d + b). Mithin zeigt die Ubersicht in 

ihrer ersten Ebene der vermögensteuerlichen Mehrschichtigkeit, 

daß für das steuerliche Vermögen die Steuerpostulate sowohl um-

fangs- als auch wertmäßig begriffsbestimmende Einflüsse haben. 

c) Die Ubersicht zeigt auf ihrer zweiten Mehrschichtigkeitsebene, 

daß bereits die Wahl des Einkommensbegriffs den Wertausdruck 

des Gesamtvermögens teilweise vorbestimmt IF: II/A; Z: f). Hier 

wird auch erkennbar (F: II Al, daß das vermögeneinschließende 

Einkommen die Vermögenserträge des produktionswirtschaftlichen 

Einkommens mit erfaßt (Z: e), zusätzlich noch die Vermögensbe-

standsveränderungen, und daß nur dieser Einkommensbegriff den 

Vermögensbegriff determiniert. Dies zeigt nun, daß durch die 

Heranziehung welchen wirtschaftstheoretischen Einkommensbegriffs 

2) Problemvariante 1: Besteuerung desselben Vermögensertrags 
durch die Einkommen- plus Vermögensteuer. 

3) Problemvariante 2: Besteuerung desselben Vermögensgegenstan-
des durch Vermögen- plus Gewerbekapital- plus Grund- plus 
Erbschaftsteuer. 

4) Problemvariante 3: Zweifachbesteuerung durch Vermögensteuer 
auf Betriebsvermögen bei der Kapitalgesellschaft plus Vermö-
gensteuer auf den Anteilsbesitz an dieser Gesellschaft beim 
privaten Anleger. 
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Problemkomplexe aus dem Zusammenwirken von 
steuerlichen Begriffen (I u. II), Systemen (III) 
und Postulaten (Au. Bl im Vermögensbereich 

F = Beziehungsfelder 
(A,B, r.n.· III) 

A 

Allgemeinheit 
(Totalerfassung) 

B 

Gleichmäßigkeit 
(Gleichbehandlung) Z = Beziehungen (a,b) 

I. steuerliches 
Vermögen 

----+o Umfang des Vermögens o Vermögensarten-
erfassung 

allg. Merkmale 
für den Begriff: 

- "zweckbezogen ".......-
- 11 zieloffen 11 -

- "einheitlich" '-' 
- personale -Zuordnung 
- Verfügbarkeit--' 

II. steuerliches 
Einkommen 

III. Steuersystem 

(Steuern auf Ein-
kommen u. Vermögen) 

a) 
- Ausschlüsse: 

(Human-, Freizeit-
metaök. Vermögen) 

- Einschlüsse: 
O Verm. d. Zurech-

- im Privatbereich 
- im Untern.-bereich 
- zwischen Priv.- u. 

Unternehmensbereich 

nungseinkommens ----~ 
o Verm. d. Veräuße- [ 

rungseinkommens ~ 
o Vermögen der 

b) Unternehmungen ~) c) c) 

'; Gesamtvermögens- ~ Vermögensarten-
' bew~tung d) bew~tung 

f) 
,- ...-•o "vermögenseinschlie-

ßendes II Einkommen-----1-------------, 
erfaßt beide Elemente: 
o Vermögensbestands-

1 m) veränderungen 
~Vermögenserträge~ 

..- - •t) "produktionswirt-
1' schaftl." Einkommen----1--1-------------

1 

enthal ten im :J 
i) 

nicht enthalten;) 
= 11 Sonder-ESt 11 

j) 

0 VSt als Ertragsteuer -,-~ 

auf Verm.erträge = 
0 "' ... '""'""'"~"-- __yj::::::; 

1. systeminterner "Ergänzungsteuer"-----;--
Wirkungs- -~ o Distributionsziel ii;--..--..... 
zusammenhang: h ./. Allokat.-ziel ___ _ 
"Systemhaftigkeit" ~~~..,..-+-ff>O VSt als Substanzsteuer f-,__ 
zw. ESt und VSt k (Vermögensabgabe) 

2. systemexterner 
Wirkungs-

..-HO Redistributionsziel 

zusammenhang: ß 
"Zielrationalität" f----
der ESt und VSt 

"Fundustheorie 
3. Begründungs- ~~:-----t---------------+'~•o als Begründung der 
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auch immer das steuerpolitische Bedürfnis nach Erfassung der 

Vermögenserträge grundsätzlich gedeckt ist. Die Wahl des 

weiteren Einkommensbegriffes würde aber zugleich ein Votum für 

das Vermögen als Leistungsfähigkeitsindikator implizieren, da er 

den Vermögensbestandsvergleich am Ende und am Anfang einer Wirt-

schaftsperiode voraussetzt. 51 

d) Alle weiteren Beziehungen, nämlich die steuersystematischen, 

liegen auf der dritten Ebene der Mehrschichtigkeit. Zunächst wer-

den die einzelnen Steuerarten (Ertrag-, Zusatz- u. Substanzsteuer) 

unter dem Aspekt des Allgemeinheitspostulats gewürdigt (F: III A); 

dies dient der Totalerfassung der Leistungsfähigkeit. Ferner sind 

die Probleme der Mehrfachbelastung und Besteuerung sog. "fundier-

ter" Einkommen als Probleme der (fehlenden) Gleichbehandlung ge-

sehen, weil nicht sämtliche Vermögensarten von ihnen gleicher-

maßen betroffen sind (F: III B). Steuersystematische Fragen - ob-

wohl sie in aller Breite nicht zu dem hier gewählten Untersuchungs-

gegenstand gehören - werden hier nur in Einzelpunkten aufgegrif-

fen, soweit sie nämlich mit der Leistungsfähigkeit und mit distri-

butiven Zielen der Besteuerung zusammenhängen. ·61 

Präferiert man das Distributionsziel zu Lasten des Allokations-

ziels, hat man die Zielrationalität der Vermögensteuer in ihrer 

Form als Zusatz- oder Ergänzungssteuer zu prüfen (F: III2.; Z: g). 

Verfolgt man darüber hinaus das Redistributionsziel, hat man sich 

- neben der allgemeinen Vermögensteuer - insbesondere mit der 

Zielrationalität der Vermögensteuer als Substanzsteuer auseinan-

derzusetzen (F: III 2.; Z: h). Beziehungen zum Allgemeinheitspo-

5) Das bedeutet vorerst aber noch keineswegs, die Bestände an 
Vermögen auch gesondert zu besteuern; das bedeutet bisher le-
diglich, daß das Vermögen als Indikator insoweit gilt, als die 
Leistungsfähigkeit in der Änderung von körperlichen 
und wertmäßigen Beständen erblickt wird. 

6) So kann die Fundustheorie in der Bedeutung als eine "Begründung" 
für eine Zusatzertragsteuer im Grunde genommen nur im steuer-
systematischen Zusammenhang gewürdigt werden; jedoch berücksich-
tigt sie unter dem steuersystematischen Aspekt der "Zielrationa-
lität" einen bestimmten Teil des Zielspektrums, nämlich das Re-
distributionsziel, nicht. - In Feld III ist die Erbschaft- und 
Schenkungsteuer nicht eigens ausgewiesen, da sie auf das Vermö-
gen erhoben wird und dieses im Schema bereits lokalisiert ist. 
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stulat und zum Vermögensbegriff ergeben sich insofern, als die 

Vermögenertragsteuer bereits sowohl in der Steuer auf das produk-

tionswirtschaftliche wie auch auf das vermögeneinschließende Ein-

kommen enthalten ist und dem Allgemeinheitspostulat bereits ge-

nügt (F: III A; Z: i). Demgegenüber bedeutet eine Ergänzungs-

oder Zusatzsteuer auf Vermögenserträge immer eine "Sondereinkom-

mensteuer" (j) , wobei man aber davon ausgeht, daß die Vermögens-

erträge eine über die Einkommensqualität aus dem Faktor Arbeit 

hinausgehende Leistungsfähigkeit indizieren (Fundustheorie). 71 

Erhebt man neben der Einkommensteuer und neben der laufenden Ver-

mögenertragsteuer noch eine Vermögensbestandsteuer unabhängig 

vom Ertrag, unterstellt man eine besondere Leistungsfähigkeit kraft 

der o.g. Vermögensfunktionen (§ 10), mit der vermuteten redistri-

butiven Wirkung, 81 da eine Vermögensbestandssteuer nicht aus dem 

Ertrag entrichtet wird (Substanzsteuer). 

Gegenüber diesem systemexternen Wirkungszusammenhang besteht der 

interne, der die "Systemhaftigkeit der Einkommensteuer und Vermö-

gensteuer" beschreibt. Systemrein wäre eine Wirkungsabgrenzung 

nur, wenn entweder eine Einkommensteuer, die die Vermögenserträge 

neben anderen Einkommens-Elementen erfaßt und mit versteuert, ne-

ben einer reinen Vermögensbestandssteuer existierte oder neben 

dieser Kombination eine ausdrückliche Vermögensertrags-Zusatz-

steuer bestünde (nur im letzteren Fall käme es zur Mehrfachbela-

stung der Erträge). Damit wären zugleich die systemhaften Bezie-

hungen zum Einkommens- und Vermögensbegriff aufgewiesen: Die Be-

steuerung der Erträge ließe sich mit dem produktionswirtschaft-

7) Im Grunde ein verblüffendes Ergebnis, denn daraus dürfte her-
vorgehen, daß die Fundustheorie nicht zur Begründung einer 
persönlichen, sondern einer sachlichen, objektgebundenen 
"Leistungsfähigkeit" herangezogen wird: Die Tatsache allein, 
daß Vermögenserträge dem Empfänger zugehen, und nicht etwa, 
daß diese Vermögenserträge im Rahmen des Gesamtzugangs an 
Einkommenselementen seine Leistungsfähigkeit erhöhen, dient 
der Fundustheorie als Begründung für eine zusätzliche Besteu-
erung der Erträge aus Vermögen. Wenn aber die Leistungsfähig-
keit als ein persönlicher Gesamtzustand betrachtet wird, 
kann eine Zusatzsteuer auf Vermögenserträge allenfalls mit 
einer Fundustheorie begründet werden, die sich selbst als 
eine allokative versteht. 

8) Sie tritt tatsächlich nur dann ein, wenn auf der Ausgabensei-
te des öffentlichen Haushalts entsprechende Posten erscheinen. 
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liehen wie auch mit dem vermögeneinschließenden Einkommen herstel-

len (F: III 1.; Z: 1), die Besteuerung der Vermögenssubstanz mit 

dem Vermögensbegriff IF: III 1.; Z: k). 

e) Die steuersystematischen zusammenhänge führen uns hinsichtlich 

des Begriffsproblems zu folgenden Ergebnissen: 

(1) Die Besteuerung von Vermögenserträgen verlangt keine Defini-

tion des steuerlichen Vermögens als Bestandsgröße, sofern der enge 
produktionswirtschaftliche Einkommensbegriff als steuerliches Ein-

kommen gilt (i). Sollen unabhängig von der Wahl des engeren oder 

weiteren Einkommensbegriffs die Vermögenserträge zusätzlich be-

steuert werden, erfordert die "Zielrationalität der Einkommen-

und Vermögensteuer" mit Blick auf die Wirkungen eine Abwägung zwi-

schen dem Allokations- und dem Distributionsziel: Präferiert man 

die allokativ motivierte zusätzliche Besteuerung von Vermögenser-

trägen ungeachtet der individuellen Gesamt-Leistungsfähigkeits-

situation des steuerpflichtigen, so genügt die schlichte Defini-

tion dessen, was als Vermögensertrag zu gelten hat; 9 > schon 

allein das Zugehen von Erträgen bei einem steuerpflichtigen, der 

ansonsten keinerlei weitere Einkünfte hat, würde bei einer Allo-

kationssteuer die Steuerpflicht auslösen. Präferiert man dagegen 

eine distributiv motivierte Sondersteuer auf Vermögenserträge, 

so muß die Definition der Erträge von der individuellen Gesamt-

Leistungsfähigkeit des steuerpflichtigen abhängig gemacht werden; 

die Sondersteuer dürfte nicht allein vom Zugang der Erträge als 

solchen abhängen, sondern davon, ob eine als Norm angesetzte Ge-

samteinkommensgrenze aus Arbeits- und Vermögenserträgen über-
schritten wird (j) • 10 ) 

(2) Die Wahl des weiteren, des vermögeneinschließenden Einkommens-

begriffs erfordert die Definition von Vermögensbestandsgrößen. 

Sollen zugleich diese Bestände auch gesondert besteuert werden, 

erfordert die innere Systemhaftigkeit zwischen Einkommen- und 

Vermögensteuer eine solche Definition des Vermögensbestandes und 

9) mit der tarifpolitischen Konsequenz eines proportionalen Steu-
ersatzes 

10) mit der tarifpolitischen Konsequenz einer Einbeziehung in die 
Progression oder einer gesonderten Progression (mit oder ohne 
Anrechnung auf die Einkommensteuer) 
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damit des gesetzlichen Steuergegenstandes, daß eine zusätzliche 

Besteuerung der Vermögenserträge ausgeschlossen bleibt, um "sy-

sternintern" die Wirkung der Mehrfachbelastung auszuschließen 

und eine reine Bestandsbesteuerung zu erreichen (1). Allerdings 

wirkt eine reine Bestandsbesteuerung als "Substanzsteuer", was 

die bewußte Setzung, zumindest aber die Inkaufnahme des Redistri-

butionsziels voraussetzt und solchermaßen zur Zielrationalität 

in der Formulierung des Steuergegenstandes zwingt (m). 

(3) Daß die gegenwärtig in der Bundesrepublikt erhobene Steuer 

auf das "Gesamtvermögen" bzw. das "Inlandsvermögen" (§ 4 VStG) 

einheitlich, d.h. als "Vermögensteuer" erhoben wird, sollte nicht 

den Blick dafür verstellen, daß sie sowohl eine Zusatzertrag-

steuer als auch eine Bestandsteuer ist, über deren Substanzsteu-

erqualität allein das zufällige Ausbleiben von Erträgen, nicht 

aber die gewollte redistributive Steuerpolitik entscheidet. Die 

Frage, ob nur die Erträge oder auch die Bestände besteuert wer-

den sollen, ist also nicht qua Entscheidung gelöst worden, son-

dern beantwortet sich gewissermaßen unter dem Aspekt des "dolus 

eventualis": Sollten Vermögenserträge ausbleiben, wird die Ver-

mögensteuer nolens volens zur Substanzsteuer, und die redistri-

butive Wirkung ergibt sich keineswegs als situationsangernessene 

Folge einer Rationalentscheidung. 

II. Was steuerlich Vermögen ist, bestimmt sich teleologisch (K. 

Tiepelmann 1963, S. 45); die Absicht liegt darin, nach der Lei-

stungsfähigkeit zu besteuern, und als Indikator dient das Ver-

mögen in Umfang und Wert. Die Norm des Allgerneinheitspostulats 

richtet sich auf die Erfassung des Gesamtvermögens, die Norm 

des Gleichmäßigkeitspostulats auf die Gleichbehandlung der ver-

schiedenen Vermögensarten in der Erfassung und vor allem in der 

Bewertung. Wo letzteres nicht erreicht wird, kann auch der Wert 

des Gesamtvermögens nur ein unvollständiger Ausdruck der Total-

erfassung und damit der Leistungsfähigkeit sein. Den Zugang zum 

Problem der Totalerfassung eröffnen wir uns mit einer Prüfung 

jener Charakteristika, die zur Bestimmung des steuerlichen Ein-

kommensbegriffs bereits oben entwickelt wurden. 1 l) 

11) Dies ist verkürzt dargestellt der Inhalt der Felder I A/B in 
Ubersicht 6.1. 
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1. Vermögen wird im gegenwärtigen Steuersystem einerseits in der 

Vermögensbesteuerung (der periodischen Vermögensteuer und der 

aperiodischen Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie evtl. einer 

Vermögensabgabe), andererseits im Zuge des Vermögensvergleichs 

in der Einkommensbesteuerung herangezogen. Das sind zwei grund-

verschiedene Vermögensbesteuerungsweisen; denn in der letzteren 

dient Vermögen der Gewinnfeststellung und damit der Besteuerung 

einer Stromgröße, in der ersteren dient es der Besteuerung einer 

Bestandsgröße. Die Gewinnbesteuerung ist eine allokative Besteu-

erung, da betrieblicher Gewinn erst durch die Ausschüttung bzw. 

Entnahme Einkommen wird. Die Vermögensteuer dagegen ist eine Be-

steuerung, die im betrieblichen Bereich die Ertragsfähigkeit, im 

persönlichen Bereich die Leistungsfähigkeit "ergänzend" erfassen 

soll. Die Vermögensteuer ist also teils eine allokative, teils 

eine distributive Besteuerung. 

Diese divergierenden Besteuerungsabsichten bestimmen die Ein -

h e i t 1 ich k e i t des Vermögensbegriffs. Ein s teuer -

t e c h n i s c h einheitlicher Vermögensbegriff ist in den Ge-

setzen nicht zu finden: Weder das Vermögensteuergesetz, das Erb-

schaft- und Schenkungsteuergesetz noch das Bewertungsgesetz defi-

nieren allgemein, was steuerlich Vermögen sein soll. Auch das 

Einkommensteuergesetz enthält keine Legaldefinition, obwohl es 

doch in§ 4 seiner allgemeinen Gewinnvorschrift auf den Vermögens-

vergleich abstellt. Weil nur allgemeine Hinweise und allenfalls 

Anhaltspunkte gegeben werden, sind Begriffsverwirrungen und dogma-

tische Unklarheiten (K. Tipke 1979a, S. 197) unvermeidlich. Bei 

Vorhandensein einer Legaldefinition würde sich die Chance für 

eine Totalerfassung des Vermögens, aber auch für eine Gleichbe-

handlung der Vermögensarten in der Bewertung erhöhen. 121 In der 

geltenden Fassung kennt das Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz 

lediglich in§ 12 die Verweisung auf das Bewertungsgesetz ganz 

allgemein, kennt das Vermögensteuergesetz in§ 4 das Institut 

des "Gesamtvermögens", ohne zu erklären, was das ist, verweist 

aber zur näheren Bestimmung ebenfalls auf das Bewertungsgesetz. 

Dieses jedoch zeigt anstelle einer allgemeinen Definition seiner-

12) Musgrave/Musgrave 1980, s. 489: "Similar to the case of the 
income tax, the base should be defined globally, so as to 
give equal treatment to all components of net worth." 
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seits in§ 18 eine Aufzählung bestimmter Vermögensarten und kommt 

in§ 114 Abs. 2 zu der erstaunlichen Feststellung, daß zum Gesamt-

vermögen alles das "nicht" gehört, was nach irgendwelchen Vor-

schriften andernorts ausdrücklich von der Vermögensteuer "befreit" 

ist. Es fehlt also nicht nur an einer allgemeinen gegenständlichen 

Vermögensdefinition, sondern es wird negativ definiert, und zudem 

werden in die - hier aber nur wertmäßig vorgestellte - Gesamtver-

mögensvorschrift Befreiungstatbestände aus anderen Steuergesetzen 

aufgenommen. Auf diese Weise wird, ähnlich wie in der Einkommen-

steuer, die mögliche breite Fassung eines Besteuerungstatbestandes 

von vornherein um steuerpolitisch motivierte Ausgrenzungen einge-

engt, so akzeptabel die Ausgrenzung im Bewertungsgesetz selbst 

auch sein mag. In der steuertechnischen Würdigung handelt es 

sich also um ein Zusammenspiel von positiv-enumerierenden und ne-

gativ-eliminierenden Rechtsvorschriften, deren gemeinsames Kenn-

zeichen die E k 1 e kt i k ist. Die enumerierende Eklektik 

grenzt z.B. Hausrat völlig aus dem Vermögensbegriff aus, obwohl 

sich darin erhebliche Werte ansammeln können, die auch Wertstei-

gerungen erfahren und Vermögensfunktionen erfüllen (§ 10 III 

unserer Untersuchung). l3l 

2. Wie bereits erwähnt, sind die mit den Bewertungsgrundsätzen 

verfolgten Absichten und selbst auch die Bewertungsmaßstäbe 

so unterschiedlich, daß "zwei Bewertungssysteme nebeneinander" 

(G. Wöhe 1992,S.464f.) in unserem steuerecht bestehen. 

a) Das erste System kennzeichnet die Absicht der periodengerechten 

Gewinnfeststellung mithilfe des Vermögensvergleichs nach dem Ein-

kommensteuerrecht. Diese Methode zeichnet aus, daß sie erstens 

13) Der steuerlichen Erfassung des Hausrats könnte entgegengehal-
ten werden, daß sie hohen Verwaltungsaufwand erfordere; dieser 
aber entsteht für andere Fälle des "sonstigen Vermögens" ohne-
hin, wenn nämlich nach§ 110 BewG Nrn. 9-12 alle Möbel in 
möbliert vermieteten Wohnungen, alle Wert- und Schmuckgegen-
stände, Kunstgegenstände und Sammlungen erfaßt werden müssen, 
die bestimmte Wertgrenzen übersteigen. 

14) Das Problem der Gleichbehandlung im allokativen Bereich. 

15) Das Problem des Hinüberziehens von allokativ motivierten Rege-
lungen in den distributiven Bereich; auf beides wird in§ 27 
II genauer eingegangen. 

16) dem Schutz jener Gesellschafter, "die keinen Einfluß auf die 
Geschäftsführung und die Gestaltung des Rechnungswesens haben", 
Wöhe, G., 1978, S. 403. 
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14 J nicht von allen Unternehmern angewandet werden muß und daß 

sie zweitens eine Methode der Unternehmensbesteuerung ist, dem-

gemäß mit allokativen Größen operiert, die dennoch für die di-

stributiven Belange der Feststellung des persönlichen Einkommens 

die Ausgangslage herstellt. 15 ) 

Ihren auf der kaufmännischen Vorsicht beruhenden allgemeinen "ge-

winnsteuerlichen" Bewertungsgrundsätzen, nämlich der (nominellen) 

Kapitalerhaltung, dem Gläubigerschutz und dem Gesellschafter-
schutz,16) dienen alle jenen Bewertungsmaßstäbe, die für eine ver-

gleichbare steuerliche Belastung des Gewinns bestimmte Höchst-, 

Mindest- und Zwischenwerte für Wirtschaftsgüter vorschreiben bzw. 
zulassen: Anschaffungs- ode Herstellungskosten, Teilwert, Impa-

ritäts-, Realisations- und Niederstwertprinzip. 

Repräsentieren diese einzelnen Werte und Besteuerungsregeln noch 

im wesentlichen einzelwirtschaftliches und kaufmännisches Den-
ken, so gilt das nicht mehr für die Sonderabschreibungen. 17 ) 

Der nach dem Einkommensteuerrecht bewertete Vermögensbestand, 

der qua Vermögensvergleich die objektive Ertragsfähigkeit der 

Einzelwirtschaften repräsentieren soll, ist solchermaßen durch 

die Möglichkeiten zur Bildung stiller und steuerfreier Rücklagen, 
degressiver und Sonderabschreibungen, Bewertungs- und Periodisie-

rungsfreiheiten differenziert und modifiziert, daß er weder ein-

zelwirtschaftlich das korrekte Allokationsergebnis, noch zwischen-

betrieblich eine Gleichbehandlung in der Steuerbelastung gewähr-

leistet. Je nach den in Anspruch genommenen Bewertungsfreiheiten 

kann von einem dem Vermögensvergleich zugrundeliegenden "einheit-

lichen" Vermögensbegriff nicht gesprochen werden. Einheitlichkeit 

liegt auch insofern nicht vor, als nicht alle Unternehmer gezwun-

gen sind, ihre Ertragsfähigkeit qua Vermögensvergleich nachzuwei-

sen. Was also als Ertrag aus dem allokativen in den distributiven 
Bereich eingeht und dort Einkommen ist, wurde bereits nach unter-

schiedlichen Gewinnfeststellungsmethoden differenziert. Es muß 

aber wohl betont werden, daß die Forderung nach einer Einheitlich-

Fußnoten 14 bis 16 auf der vorigen Seite 

17) Sie dienen nicht der Erfassung eingetretener Wertminderungen, 
sondern der Durchsetzung nichtfiskalischer, insbesondere allo-
kationspolitischer, strukturpolitischer, stabilisierungspoli-
tischer und weiterer (umweltschutz-, wohnungspolitischer) 
Ziele (§§ 7a bis 7f EStGi s.a. G. Wöhe 1~~2. S 464f.J. 
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keit der Vermögensfeststellung im Rahmen des vermögeneinschlie-

ßenden Einkommensbegriffs von anderer Qualität ist als die nach 

der Einheitlichkeit im Rahmen der Vermögenserfassung für die Be-

standsbesteuerung. 

b) Gegenüber der unternehmensertrags- und bilanzorientierten, 

also letztlich auch "verhaltensspezifischen" Vermögensbewertung 

erfolgt die Bewertung der unternehmerischen und privaten Bestände 

an Vermögen mithilfe der Vermögensaufstellung "vermögensartenspe-

zifisch". Ihre Bewertungsmaßstäbe legt das Bewertungsgesetz fest; 

dabei handelt es sich um Versuche, Gegenwartswerte festzustellen, 

und zwar solche Werte, die auf die speziellen Eigenheiten und auf 

die besondere und unterschiedliche Ertragskraft der Vermögens-

arten Bedacht nehmen. Unter diesem Aspekt ist die Frage nach der 

Einheitlichkeit des Vermögensbegriffes zu stellen. 

Prinzipiell findet der gemeine Wert nur bei Gütern Anwendung, bei 

denen normalerweise Veräußerungspreise zur Bewertung nicht 

vorliegen, so daß besondere Schätzverfahren zur Bestimmung des 

gemeinen Wertes entwickelt werden mußten •181 Die Anwendung die-

ses Wertmaßstabes, der wegen seiner Verknüpfung mit dem objekti-

ven Marktgeschehen die Chance zur Präsentation eines "einheitli-

chen" Zustandekommens im Prinzip wohl hätte, ist sehr stark be-

grElnzt. "Die Geschichte des gemeinen Wertes als Rechtsnorm ist 

die Geschichte seines wechselnden Begriffsinhaltes"191 und seines 

immer mehr eingeschränkten Anwendungsbereichs. 

Auch der Teilwert strebt die Realisierung eines "objektiv fest-

stellbaren Marktpreises" an (G. Wöhe 1992,S.175ff), ist aber aus-

schließlich für Güter des Betriebsvermögens reserviert, was die 

Chance für seine "einheitliche" Anwendung schon von der Absicht 

her schmälert. 

18) G. Wöhe 1992, S. 487f. Ferner: Der gemeine Wert findet nur 
noch Anwendung bei der Bewertung von Grundstücken (außer dem 
land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundbesitz), Mineral-
gewinnungsrechten, Wertpapieren lmd Anteilen an Kapitalgesell-
schaften. 

19) K.-H. Hansmeyer 1981 , s. 733, und weiter: "Wertansätze in Hö-
he eines Nutzungswertes, eines Ertragswertes und schließlich 
eines Verkehrswertes haben einander abgewechselt, immer mit 
der Absicht, den 'eigentlichen' Wert des Bewertungsgegenstan-
des zu erfassen", unter Hinweis auf K. Vogel 1979, S. 28-33. 
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Die Frage nach der Einheitlichkeit des Vermögensbegriffes und 
seines Wertmaßstabes läuft letztlich auf die Eignung der "Einheits-
bewertung" zu und hier insbesondere auf den Maßstab des Ertrags-

wertes. Ihrem Namen zum Trotz erfolgt die Einheitsbewertung nicht 

für alle Vermögensarten einheitlich, sondern artenspezifisch. Die 

Kritik an diesem Verfahren richtet sich wegen der angestrebten 

verwaltungstechnischen Vernünftigkeit ("Verfahrensökonomie") und 

bewertungstechnischen Funktionalität nicht dagegen, daß für die 

einheitswertabhängigen Steuern überhaupt ein solches Verfahren 
einheitlich gelten soll, sondern gegen die Bewertungsvorgänge und 

-unterschiede in bzw. zwischen den jeweiligen vermögensartenspezi-

fischen Verfahren. Nicht daß die Vermögensarten, die ja 

stets eine unterschiedliche Ertragsfähigkeit haben, auch unter-

schiedlich verfahrenstechnisch behandelt werden, sondern wie 

es geschieht und nach welchen allokativen und distributiven Grund-

überlegungen jeweils vorgegangen wird, ist der Gegenstand der Kri-

tik. Die beklagte Vorgehensweise inner h a 1 b der Vermögens-

arten betrifft ihre Kompoliziertheit, 20) die zwischen 

den Vermögensarten betrifft den Vermögensumfang und damit zugleich 
das unterschiedliche Belastungsniveau, wobei die Kompliziertheit 
vielfältige Möglichkeiten bietet, über allokativ und distributiv 

entsprechend angesetzte Fakt0ren und Einzelelemente gewissermaßen 

"versteckt" die Niveaufrage der steuerlich unterschiedlichen Be-

lastung zu "lösen". Für die Einheitsbewertung des Grundvermögens 

ist die fehlende Gegenwartsnähe, die sie ja in Ermangelung eines 

gemeinen Wertes herstellen sollte, der Hauptkritikpunkt; die feh-

lende Gegenwartsnähe drückt sich generell in einem zu niedrigen 

Niveau der Einheitswerte aus. Für die Land- und Forstwirtschaft 
dürfen dahinter einkommenspolitische, für das Grundvermögen der 
Privaten eher wohnungspolitische Motive vermutet werden. 

3. Die Kompliziertheit der Einheitsbewertung steht also im Wider-
spruch zu der angestrebten "Verfahrensökonomie", wohingegen die 

gesetzlich herbeigeführten Niveauunterschiede zum Problem der 

- teils distributiv motivierten - Allokationsverzerrungen für den 

Kapitaleinsatz führen. "Manipulationen" an der Bemessungsgrundlage 

erwecken den Anschein, als würde man den Vermögensarten eine unter-

20) K.-H. Hansmeyer 1981, S. 734. - Ähnlich Pelka 1975, s. 206 u. 
209ff. - Siehe auch K. Tipke 1991, S. 465f.; G. Wöhe 1992, 
passim; siehe unsere Ausführungen in SS 26 und 27 
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schiedliche "Leistungsfähigkeit" imputieren. 211 Leistungsfähig-

keit läßt sich aber in der Vermögensbesteuerung nur im Vermögen 

als einem Gesamtausdruck, also in der Summe aller Wertausdrücke 

der Vermögensarten (nicht aber des Kapitals!)., steuerlich erfassen. 

Ein steuertechnisch einheitlicher Vermögensbegriff ist also, 

dies macht die Bewertungsverfahrenstechnik klar, in praxi nicht 

anzutreffen; unterschiedlich bewertete Vermögensarten, dies ma-

chen die Niveauunterschiede klar, sind unterschiedliche Vermögen. 

Normativ beurteilt kann die Forderung nach Einheitlichkeit nur 

als ein Appell an einheitlich durchzusetzende Grundprinzipien 

der Bewertung verstanden werden. Diese wären verwirklicht, wenn 

die Bewertungsverfahren für alle Vermögensarten zu gegenwarts-

nahen Werten führen und ertragsbedingte Wertunterschiede zwischen 

den Vermögensarten weder einebnen noch überdehnen würden. Mit 

Blick auf die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit wäre Ein-

heitlichkeit des Vermögensbegriffs erreicht, wenn der Besteuerung 

ein monetärer Gesamtbegriff unterlegt wird, der in einer Gesamt-

vermögensteuer ("wealth tax") die Quellen der Leistungsfähigkeit 

in allen Vermögensarten aufspürt und zusammenfaßt ( "comprehensive 

tax", Musgrave/Musgrave 1980, s. 469 f.). Einheitlichkeit des 

Vermögensbegriffs wäre überdies dann erreicht, wenn in beiden 

Bewertungssystemen, dem einkommensteuerlichen und dem vermögen-

steuerlichen, dieselben Vermögensbegriffe verwendet würden, un-

geachtet des Umstandes, daß die Zielrichtung der Gewinnbesteu-

erung entsprechende Korrekturen erfordert, die eine periodenan-

gemessene Besteuerung erlauben. 

Die Einheitlichkeit des Vermögensbegriffs leidet letztlich darun-

ter, daß eine "Vermögensbesteuerung" nicht nur für die "Distri-

butionsinstitution" Privathaushalt, sondern vor allem auch für 

die "Allokationsinstitution" Unternehmung durchgeführt wird. 

Nicht allein die o.e. eliminierende Eklektik des steuertechni-

schen Vermögensbegriffs, sondern vor allem die bewertungsverfah-

rensbedingten Ungleichheiten, Kompliziertheiten und Niveauunter-

21) F. Neumark (1970, S. 168) kann eine Differentiation inner-
halb der Vermögensteuer nach den Vermögensarten keineswegs 
befürworten, da den einzelnen Vermögensarten eine etwa un-
terschiedliche Leistungsfähigkeit "nicht imputiert werden" 
kann. 
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schiede in der Belastung wären weitgehend vermieden, wenn nur 

die persönlichen Vermögen besteuert würden und die Besteuerung 

einheitlich unter das Prinzip der Leistungsfähigkeit gestellt 

würde. Die steuertechnischen Probleme der Erfassung des "Betriebs-
vermögens" entfielen. Auch die Besteuerungsziele würden dann 

eindeutig hervortreten, weil dadurch besonders deutlich würde, 

daß die allokativen Zwecken dienenden Unternehmenskapitalien von 

der Besteuerung ausgenommen sein sollen; wollte man dennoch -

evtl. wegen des fiskalischen Interesses am Steueraufkommen auch 

das Unternehmenskapital besteuern, müßte man schon klar begrün-

den, warum man den produktionswirtschaftlichen Faktoreinsatz 

künstlich verteuern will. 221 Dies mag in gewissen Situationen 

angebracht sein, ließe sich aber besser durch eine wirkliche Er-

tragsteuer als durch eine Steuer erreichen, die u.U. Fixkosten-

charakter hat und so das eben noch gesetzte Allokationsziel selbst 

in Frage stellt. 

III. Den Vermögensbegriff der Vermögensteuer als einen per -

so n a 1 e n zu bezeichnen, kann als "doppelbödige" Feststel-

lung gelten. Denn erstens sind nach dem Gesetz nicht nur "priva-

te" Personen mit ihrem Vermögen in der privaten Sphäre steuer-

pflichtig, sondern auch solche mit ihrem Kapital in der betrieb-

lichen Sphäre, also die Unternehmer im breitesten ökonomischen 

Sinne; zweitens sind daneben die "Körperschaften, Personenvereini-

22) Ein Gerechtigkeits- oder Gleichbehandlungsinteresse kann nicht 
vorliegen, da private und unternehmerische "Vermögen" unter-
schiedlichen Zwecken und Funktionen dienen. So könnte man 
nicht etwa argumentieren, das allokativen Zwecken und Funk-
tionen dienende Unternehmenskapital müsse aus Gerechtigkeits-
gründen "gleich behandelt" werden wie das den distributiven 
Zwecken dienende private Vermögen, wenn dieses aus Gründen 
der Leistungsfähigkeit besteuert werden soll. Die Besteuerung 
des Kapitals mag ihre Gründe haben, nur sind es keineswegs 
solche der "Gerechtigkeit". Zu den "rationalen" Gründen einer 
Kapitalbesteuerung siehe z.B. M. Rose 1979, S. 313: die Anre-
gung zum Ubergang zu einem arbeitsintensiveren Produktionsver-
fahren, sofern das gesamtwirtschaftlich überhaupt als sinn-
voll angesehen wird. - Im übrigen siehe unsere Darstellung 
in S 22. 
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gungen und Vermögensmassen", deren Entscheidungszentrum nicht die 

Person, sondern die "Geschäftsleitung" oder der "Sitz" (§ 1 Abs. 1 

Nr. 2 VStG) ist, also im wesentlichen die "juristischen Personen", 

vermögensteuerpflichtig. Nur über das Rechtsinstitut der"juristi-

schen Person" ließe sich behaupten, der Vermögensbegriff dieser 

Steuer sei ein personaler. Unbestritten ist, daß die Vermögen-

steuer in dieser Form sowohl eine Personen- als auch eine Unter-

nehmenssteuer, daß also der Vermögensbegriff ökonomisch ein 

personaler wie auch ein "nichtpersonaler" ist. 2 ~ Das "Doppelbö-

dige" liegt zum einen darin, daß eben nicht nur natürliche Perso-

nen steuerpflichtig sind, und zum anderen darin, daß der Steuer-

gegenstand der allokativen wie auch der distributiven Sphäre an-

gehört. 

Vor diesem Hintergrund sind zwei Probleme der ad per so -

n am - Rege 1 in der Besteuerung des Vermögens zu unterschei-

den, nämlich erstens die Frage, wie sich die Zuordnung des Ver-

mögens - ungeachtet der rechtlichen Regelung - auch auf nichtna-

türliche Personen ökonomisch begründen ließe, und zweitens, wel-

cher Person - sei es die natürliche, sei es die juristische -

rechtlich das vermögen zuzuordnen ist, wenn die Herrschaftsaus-

übung über den Vermögensgegenstand nicht mit den Eigenturnverhält-

nissen zusammenfällt. 

1. Ökonomisch ist die Zuordnung von Vermögensgegenständen an die 

nichtnatürliche Person kaum zu begründen. In seiner qualitativen 

Betrachtung der Kreislaufzusammenhänge zwischen der öffentlichen 

Finanzwirtschaft und der Volkswirtschaft legt H. Haller (1972, 

S. 10 ff.) diesen Tatbestand wie folgt dar: Zwischen die Produk-

tionswirtschaften und die Haushalte, die produktive Dienste gegen 

Entgelt austauschen, sind vielfach "juristische Personen" geschal-

tet, "die sowohl als Empfänger von Residualeinkommen als auch als 

Eigentümer von Vermögen in Erscheinung treten." Abgesehen von völ-

lig verselbständigten Stiftungen ''stehen hinter ihnen als vermö-

23) Konsequenterweise müßte die Steuer auf die betrieblichen Gegen-
stände eine "Kapitalsteuer" genannt werden; die nach dem VStG 
erhobene Steuer zeichnet aus, daß sie beide Steuerformen er-
hebt, und zwar in ein und demselben Gesetz simultan, und dem-
zufolge, da betriebliches Kapital wegen der Eigentumsverhält-
nisse letztlich Privaten zuzurechnen ist, dieses zweimal be-
steuert. 
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gensrnäßige Träger wieder natürliche Personen (Haushalte)". 241 

Erst bei ihrer Auflösung zwar gehen Ertrag und Kapitalbestände 

der juristischen Person in Form von Einkommen und Vermögensbe-

ständen an die vermögensrnäßig beteiligten natürlichen Personen 

über, doch kann man für das Gesamtbild der volkswirtschaftlichen 

Wertschöpfung und -verteilung folgern: Die juristischen Personen 

sind nur die in eine bestimmte Rechtsform gekleideten Durchgangs-

stationen für ökonomische werte, eingeschaltet in die Wertströ-

me, die in Wahrheit zwischen den Haushalts- und den Produktions-

wirtschaften bestehen. Juristische Personen liefern zwar, wie 

die Haushalte selbst, produktive Dienste (Vermögensnutzungen im 

Umfang der nicht verteilten Gewinne) an die Produktionswirtschaf-

ten; sie erhalten andererseits einen Wertzuwachs in Höhe ihres 

Ertrages; letztlich aber sind es die Haushalte, die durch ihre 

vermögensrnäßige Beteiligung an den juristischen Personen diese 

Vermögensnutzungen zur Verfügung stellen, und die mit den verteil-

ten Gewinnen entgolten werden (G. Wöhe 1978, S. 113). 

Insoweit ist also "das Vermögen einer juristischen Person ... öko-

nomisch gesehen nur ein abgeleitetes, nichtoriginäres" (K. Tiepel-

rnann 1963, S. 46). Dieser Gedanke läßt sich aus der eigenturnsbe-

zogenen Systematik auf die allokativ-distributiven Beziehungen 

ganz allgemein übertragen: "Wirtschaftlich betrachtet kann ein 

Betrieb ebensowenig Eigentümer eines Vermögens sein, wie er ein 

Einkommen erzielen kann" (Steinberg/Wöhe 1981, S. 1550). Auch das 

allokativ (zu Ertragserzielungszwecken) eingesetzte Kapital in 

der Unternehmung ist als Vermögen originär privates. 251 Die Steuer-

24) So auch der Carter Report 1966, Vol. 3, s. 31 ff.: Hinter dem 
Betriebsvermögen stehen Privatpersonen. So auch F. Neumark 
1970, s. 131 : "Die 'eigene Rechtspersönlichkeit' mag dem Ju-
risten imponieren - für den Nationalökonomen ist von größerer 
Bedeutung, daß hinter einer "personne rnorale' stets 'personnes 
physiques' stehen, die früher oder später, in dieser oder je-
ner Gestalt an den Gewinnen (freilich auch den Verlusten) der 
Gesellschaft partizipieren." - So auch D. Schneider 1990, 
s. 159 

25) Aus diesem Grunde ist eine "die Kapitalgesellschaften treffen-
de Vermögensteuer ... vorn wirtschaftlichen Standpunkt aus 
ebenso wie die Körperschaftsteuer als Ertragsteuer anzusehen" 
(Steinberg/Wöhe 1981, S. 1550). - Musgrave/Musgrave, 1980, s, 
472: "First of all the tax should be imposed on individuals 
only, with business property being umputed to its owners"; 
S. 489: "Hence it should be imposed on individuals and not 
on corporations." 
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politik aber, die sich von solchen grundlegenden zusammenhängen 

des Wirtschaftens "emanzipiert", hat die allokativ-distributive 

Problematik nicht erkannt oder bewußt im Sinne einer falsch ver-

standenen "Gleichbehandlung" von Kapital und Vermögen übersehen. 

2. Demgegenüber ist das zweite ad personam-Problem eindeutig im 

Sinne einer ökonomischen Betrachtungsweise261 gelöst worden. Statt 

der Maßgeblichkeit der zivilrechtlichen Berechtigung gilt bei der 

Zurechnung des Vermögens an die Person die "wirtschaftliche Zu-

rechnung", "denn im Steuerrecht geht es darum, die Indikatoren 

wir t s c h a f t 1 ich er Leistungsfähigkeit zu finden" 

(K. Tipke 1981, s. 111; Hervorhebung dort). Es existiert das 

Rechtsinstitut des "wirtschaftlichen Eigentums" als eine spezifi-

sche Regelung im Sinne des ad personam-Zugangs von Leistungsfä-

higkeit. Nach§ 39 AO sind Wirtschaftsgüter zwar grundsätzlich 

dem Eigentümer zuzurechnen, doch e~tscheidet die wirtschaftliche 

Betätigung bzw. die tatsächliche Herrschaftsausübung über das 

Wirtschaftsgut. Entsprechend dieser Grundregel stellen die Vor-

schriften in den§§ 34 Abs. IV-VII und 94 Abs. I BewG auf den 

"wirtschaftlichen Eigentümer" ab; ihm sind die Gegenstände zuzu-

rechnen. 

Die steuerrechtliche Regelung steht hier im Einklang mit unseren 

wirtschaftlichen tlberlegungen zur Zugangsregel (§8II). Ein Zugang 

an ökonomischen Größen drückt Leistungsfähigkeit aus (H. Haller 

1978, s. 236). 

Die grundsätzliche Trennbarkeit zwischen dem Eigentümer einerseits 

und dem Vermögensnutzer bzw. Verfüger über das Vermögen anderer-

seics kann man auch für das "Humanvermögen" prüfen. Das "Arbeits-

vermögen" ist in diesem Sinne zunächst möglicherweise als Vermögen 

in der wirtschaftstheoretischen Sicht anzusehen (H. Fecher 1979, 

S. 468), doch wäre es dem Verfüger zuzurechnen. Streit kann kaum 

darüber entstehen, wer über die Arbeitskraft im modernen Produkti-

onsprozeß wirklich "verfügt", der anordnungsberechtigte Arbeitge-
h<>r oder der "Eigentümer" der Arbeitskraft, der Arbeitsleistende. 

26) Als wirtschaftliche Betrachtungsweis~ gilt die am wirtschaft-
lichen Gesetzeszweck orientierte Auslegung der Steuergesetze. 
Tipke (1991), S. 20: Für die Auslegung der "Fiskalzwecknormen" 
kommt hier das Leistungsfähigkeitsprinzip in Betracht; s. 107: 
"Die wirtschaftliche Betrachtungsweise dient der gleichmäßigen 
Erfassung der wirtschaftlichen Leistungsfähig!<eit ... ". 
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Es hieße die Institution des wirtschaftlichen Eigentums überfrach-

ten, wollte man sie auf das Arbeitsvermögen ausdehnen 27 l und woll-

te man eine Trennung zwischen seinem Eigentümer und Verfüger po-

stulieren. 

IV. Auch der steuerliche Vermögensbegriff ist "z weck bez o-

g e n" . Dies sei zunächst aus der distributiven Sicht der Besteu-

erung begründet: 

1. Wenn wir analog den einkommensteuerlichen Uberlegungen den In-

dividualzweck, den Steuerzweck und die Zielbezogenheit des Vermö-

gens unterscheiden, so liegt der In div i du a 1 z weck 

des Vermögens in den ökonomischen28 l Funktionen, die es für den 

einzelnen hat (s. § 10): (1) in der das Existenzminimum sowie ei-

ne darüberhinausgehende "normale" Gegenwarts-Lebensführung grund-

sätzlich gewährenden "Sicherungsfunktion", (2) in der den Zukunfts-

bedarf sichernden "Vorsorgefunktion", (3) in der einen höheren Le-

bensstandard erlaubenden "Lebensstandard(steigerungs)funktion" 

und (4) in der den Arbeitseinsatz freier gestaltenden und die Kre-

ditfähigkeit erweiternden "Unabhängigkeitsfunktion". Teils grün-

den diese Funktionen sich auf die Eigenschaft des Vermögens, er-

tragreich zu sein, teils gründen sie sich auf die Eigenschaft sei-

nes bloßen Bestehens und seiner Dauerhaftigkeit über eine Zeitspan-

ne hin. Daraus entsteht steuerpolitisch das Problem, die auf Ver-

mögen basierende Leistungsfähigkeit sowohl am tatsächlich erziel-

ten Ertrag als auch am Wert seines bloßen Bestandes messen zu müs-

sen, sofern man sowohl im Ertrag als auch im Bestand eine Indika-

tion für Leistungsfähigkeit sieht. Denn erhöbe man lediglich eine 

Vermögensertragsteuer, fänden jene Vermögensfunktionen keinen Ein-
gang in das Besteuerungskonzept, die auf dem Bestand beruhen; er-

höbe man statt dessen eine "reine" Vermögensbestandsteuer, gingen 

die auf dem Ertrag beruhenden Funktionen verloren. 

27) Siehe hierzu unsere Kritik an der Verfügbarkeit des Arbeits-
vermögens in§ 10, wo wir die "Nicht-Vermögens-Eingenschaft" 
der Arbeitskraft begründen, weil u.a. Nichtverfügbarkeit vor-
liegt. 

28) Metaökonomische Funktionen sollen für die Besteuerung wegen 
ihrer nicht möglichen interpersonellen Vergleichbarkeit aus-
geschlossen bleiben. 
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Die Ertragsbesteuerung ließe sich aber im Rahmen der Einkommen-

steuer durchführen, es sei denn, man hielte die Erträge aus Ver-

mögen gegenüber denen aus Arbeit für besonders leistungsfähig-

kei tsinduziert und daher "ergänzend" besteuerungswürdig und -not-

wendig. Die Bestandsbesteuerung dagegen muß neben der Ertrags-

(und evtl. Einkommens-) besteuerung durchgeführt werden und er-

fordert die zusätzlichen steuerpolitischen Entscheidungen, wie 

der Bestand bewertet wird, ab welcher Höhe er zusätzliche Lei-

stungsfähigkeit indizieren soll und ob mit wachsendem Vermögens-

bestand und -wert evtl. eine überproportionale Leistungsfähigkeit 

unterstellt werden soll, was eine weitere Entscheidung über die 

Progressivität des Vermögensteuertarifs verlangt. 

Fazit: Betrachtet man - was vermögenstheoretisch und begrifflich 

geboten erscheint - den steuerlichen Vermögensbegriff als vom In-

dividualzweck des Vermögens determiniert 29 l und will man dies 

steuerpolitisch zum Ausdruck bringen, werden steuersystematische 

Bezüge offensichtlich und steuersystematische Probleme wachgeru-

fen; ferner münden die weiteren Maßnahmen der leistungsfähigkeits-

orientierten Besteuerung, also der Personalisierungen durch Frei-

betrags- und Tarifgestaltung, in einen Zusammenhang mit der Ein-

kommensbesteuerung. 

2. Dem Individualzweck des Vermögens steht der s teuer -

z w e c h gegenüber; er ist darauf ausgerichtet, im Vermögen eine 

Maßgröße zu erblicken für die Verteilung der Steuerlast. 

a) Zu diesem Grundgedanken tritt aber ein korrigierendes, den Steu-

erzugriff hemmendes Moment hinzu. nämlich das auf die Dauerergie-

bigkeit des Steueraufkommens, auf die Erhaltung der "Steuerkraft" 

29) Das Funktionsdenken erscheint in der literarischen Diskussion 
wie auch in der steuerrechtlichen Gestaltung durchaus aner-
kannt, jedoch mit einem Ubergewicht im distributiven Bereich 
durch die Anerkennung der Vermögensfunktionen; erstaunlicher-
weise aber fehlt in der "Vermögensbesteuerung" des unterneh-
merischen Kapitals eine solche Beachtung der Kapitalfunktio-
nen; denn von den vier in ~ 10 III genannten Funktionen 
("Produktions-, Risiko-, Ausdehnungs- und Einflußfunktion") 
sind zumindest die ersten drei solcher Art, daß ihre steuer-
politische Anerkennung eine Zurückhaltung in der Steuerbela-
stung, wenn nicht gar eine völlige Abstinenz verlangen wür-
den. Jedoch das geschieht keineswegs: Der Steuersatz liegt 
hier höher als der auf persönliches Vermögen. 
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(B. Moll 1930, S. 364) sowie zugleich auf die Erhaltung der Indi-

vidual-Funktionen des Vermögens angelegte Prinzip der "steuerli-

chen Schonung des Vermögens". Diese ( auch auf die steuerliche 

Schonung des Kapitals ausdehnbare) Maxime ist ein politisches 

Prinzip und keineswegs ein theoretischer Definitionsbestandteil 

für den Vermögensbegriff. 

Der Schonungsgedanke wird aus der gesamtwirtschaftlichen Sicht 

wie auch aus der sozioökonomischen Sicht begründet; beide Argu-

mente laufen dabei letztlich in eine einzelwirtschaftliche Be-

gründung zusammen. Denn würde einerseits das Vermögen steuerlich 

nicht geschont, würde das auch die Vermögens- und Kapitalneubil-

dung und damit die Grundlage der Produktion und des Wachstums 

(B. Molitor 1979, s. 295) und schließlich auch die "Grundlage 

der Konsumtion" (B. Moll 1930, S. 364) zerstören. Andererseits 

sorgt Vermögensbildung für eine Befriedung unter den sozialen 

Schichten (B. Molitor 1979, s. 285) und verschafft dem einzelnen 

soziale Sicherheit. Wird also der Vermögensbestand und die Vermö-

gensbildung letztlich aus einzelwirtschaftlicher Sicht als posi-

tiv und systemstabilisierend angesehen, so wird dennoch ein steu-

erpolitischer Interessengegensatz offenkundig; denn die gesamt-

wirtschaftlich und sozioökonomisch motivierte Schonung des Ver-

mögens muß nicht von vorn herein eine v ö 1 1 i g e Schonung 

des privaten Vermögens bedeuten (A. Wagner 1890, s. 318), da ja 

Vermögen Indikator der steuerlichen Leistungsfähigkeit und somit 

Steuermaßstab ist. Zwei Denkrichtungen sind es hier, die eine 

"eingeschränkte Schutzwürdigkeit" des Privatvermögens zum Aus-

druck bringen. 

b) Die erstere propagiert eine Trennung des Vermögensbestandes 

in ein solches Vermögen, das selbst "erarbeitet" wurde und daher 

steuerlich zu schonen sei, und in ein solches, das ohne Mühe und 

Arbeit erworben (z.B. ererbt oder per Zufall gewonnen) wurde und 

demnach steuerlich zu belasten sei. Doch abgesehen von dem leicht 

moralisierenden Beigeschmack dieser Argumentation, die den Wert 

des unter Mühen Erarbeiteten über alle anderen Lebenswerte erhebt 

und der Vermögensteuer den Geruch einer "Neidsteuer" gibt, ist 

ein solcher Trennungsversuch einerseits nicht immer exakt durch-
30) 

führbar, andererseits im Hinblick auf das von uns hervorgeho-

Fußnote 30 auf der folgenden Seite 
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bene "Zugangsprinzip" im Rahmen der Leistungsfähigkeitsbesteuerung 

theoretisch nicht einwandfrei. Ohne Rücksicht auf die Quellen des 

Zugangs, so hatten.wir gefolgert, ist Vermögen und Einkommen aus 

Vermögen Ausdruck der Leistungsfähigkeit. Die teilweise steuerli-

che Schutzwürdigkeit des Vermögens kann also mit der geforderten 

Trennung des Vermögens in die beiden Herkunftsquellen nicht be-

gründet werden. 

c) Anders verhält es sich mit der zweiten Denkrichtung, die wir-

kungsmäßig zwischen einer Ertragsteuer und einer Substanzsteuer 

unterscheidet. Sie geht davon aus, daß der Vermögensertrag vom 

Vermögensstamm oder -kern zu trennen ist. Die steuerliche Schonung 

des Vermögensstamms wie auch die des Kapitalstocks ist eine "wirt-

schaftliche Selbstverständlichkeit" (F. Neumark 1965, S. 25); 

eine Steuer, die den Vermögensstamm schont, "muß aus dem Einkommen 

gezahlt werden" (B. Moll 1930, S. 364). Für den Vermögensstamm 

gelten in noch höherem Maße die Auswirkungen jeglicher Vermögens-

besteuerung, die in der Beeinträchtigung einer Vermögens-

neubildung mit ihren allokativ nachteiligen Folgen liegen, so daß 

unter "normalen" Umständen, wenn etwa Umverteilungsziele nicht 

vorrangig sind, die Substanzbesteuerung der ökonomischen ratio 

widerspricht. Demnach dürfte die Vermögensertragsteuer den "Nor-

malfall" darstellen, sofern man unter steuersystematischem Aspekt 

eine Ergänzungsteuer auf die Vermögenseinkünfte überhaupt als nor-

mal ansehen will. 

Wo nun die Grenze der Ertragsbesteuerung überschritten und die 

substanzbesteuerung erreicht wird, versucht B. Gemper (1971, s. 

187 ff.) vor dem Hintergrund der Beurteilung der Tautscher'schen 

"Grenzen der Besteuerung"31) darzulegen mit seiner auf die "Er 

tragsfähigkeit" des Vermögens abgestellten Einteilung des vermö-

30) B. Moll z.B. erwägt, daß selbst erarbeitetes Vermögen u.U. da-
durch gebildet worden sein könnte, daß im Zeitverlauf der Akku-
mulation unzureichend besteuert wurde; dann aber sei die Tren-
nung in das erarbeitete und arbeitslos erworbene Vermögen 
sinnlos (1930, s. 367). Wir fügen hier an, daß das Urteil über 
die Sinnlosigkeit der Trennung auch rnitbeeinflußt wurde durch 
die Wertvorstellung, die in dem Wort "unzureichend" zum Aus-
druck kommt. 

31) B. Gemper kritisiert zu recht, daß A. Tautscher (1954) diese 
Grenzen letztlich in der Liquidisierung von Vermögensgegen-
ständen sieht, da dies nicht Ausdruck der Leistungsfähigkeit 
des Steuerpflichtigen sein kann (sondern eine Eigenschaft 
des Vermögens) . · 
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gens (S. 191): Grundsätzlich sei nämlich nicht jeder Ertrag auch 

besteuerbar; zunächst scheide das nicht ertragsfähige Vermögen 

ohnehin aus der Besteuerung aus; was danach besteuerbar bleibe, 

unterscheide sich darin, ob es zwar ertragsfähig, tatsächlich 

aber nicht ertragsbringend sei oder wirklich Erträge erziele. Wer-

de ersteres besteuert, könne zwar diese Sollsteuer zur Aktivität 

der Vermögensbesitzer anregen, sei aber mit einem abzulehnenden 

Eingriff in ihre Dispositionsautonomie verbunden; bei erzwungener 

Mobilität des Vermögens drohe ein Substanzverlust. Angesichts des-

sen bliebe allein die Möglichkeit der Istbesteuerung auf die ef-

fektiv erzielten Vermögenserträge. 

Wir entnehmen den Gemper'schen Darlegungen, daß eine Sollsteuer 

nicht in jedem Falle eine Substanzsteuer ist. Dem ist zuzustimmen: 

Sie ist es nur dann, wenn sie beim Verfüger keine ökonomischen 

Aktivitäten zur Ertragserzielung anregen kann, wenn eine Vermögens-

veräußerung die Quelle der Steuerzahlung wird und solchermaßen ein 

Substanzverlust eintritt. In der Terminologie von Gemper dringt 

eine solche Steuer bereits in die "innere Vermögensertrags-

sphäre"32l ein. Diese aber gehöre zur Substanzerhaltung und sol-

le nicht besteuert werden. Da nun die innere Ertragssphäre, in 

die auch die Aufwendungen zur Erhaltung der Substanz gehören, je 

nach Vermögensart unterschiedlich ist und nie von vorn herein 

fix angegeben werden kann, folgt aus der Gemper'schen Forderung 

eine auf den tatsächlichen Istertrag abgestellte Vermögensbesteue-

rung. Dies ist im Grunde eine Ablehnung der Potentialorientierung 

der Vermögensteuer (S. 189), eine Verengung des breiteren Ansatzes 

der Besteuerung nach der Leistunqsfähigkeit und damit auch des 
Steuerzwecks des Vermögens.33) Sie kann allerdings den Vorzug für 

sich in Anspruch nehmen, die völlige Eindeutigkeit der Leistungs-

Fähigkeits-Indikation erreichen zu können, da erzielte Erträge 

meßbar, Potentiale jedoch der Auslegung fähig sind. Widerspruch 

32) Nach B. Gemper (1971, s. 191, Fn. 24) soll der Besteuerung 
nur die "äußere" Vermögensertragssphäre zugänglich sein; 
sie ist mit dem Nettoertrag des Vermögens gleichgesetzt 

33) Vgl. demgegenüber die Ansicht F. Neumarks (1961f, s. 408) über 
die Funktionen der Vermögensteuer: Ihre Hauptfunktion sei die 
Höherbelastung der fundierten Einkommen, ihre Nebenfunktion 
sei die Erfassung solcher Vermögensteile, die keinen Ertrag 
erbringen bzw. deren Ertrag einkommensteuerfrei bleibt. Vgl. 
auch ders. 1970, s. 137 f. 
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erhebt sich aber bei der Nichtbesteuerung jener Vermögenserträge, 

die zur Erhaltung des Vermögensstammes als notwendig erachtet 

werden: Denn soll der Vermögensbestand auch nach der Vermögens-

besteuerung erhalten bleiben, muß es dem Verfüger zwar grundsätz-

lich möglich sein, die Steuer aus dem Ertrag aufzubringen; doch 

sofern ihn eine Sollsteuer zur ertraglichen Anlage seines Vermö-

gens veranlaßt hat, ist ja ebendiese Bedingung gewahrt: Der Er-

trag des Vermögens hat dann ausgereicht, sowohl die "privat 

induzierten" Aufwendungen zur Vermögenserhaltung als auch die 
"öffentlich induzierten" Steueraufwendungen zu decken. Nur dann 

sei gewährleistet, daß die Vermögenssteuer, was z.B. auch W. Ger-

loff (1926, s. 453) fordert, letztlich aus dem Einkommen fließt. 

Doch wann gilt der Vermögensbestand als ungeschmälert? Wenn wir 

die Definition, die A. Stobbe (1976, s. 273) für den Kapitalstock 

trifft, auf den Vermögensstamm übertragen, so dürfte der "zu Be-

ginn einer Periode vorhandene Bestand" an Vermögensgegenständen 

auch am Ende der Besteuerungsperiode infolge von Steuermaßnahmen 

nicht abgenommen haben. B. Gemper (1971, s. 118 f. u. 122) ver-

langt nun, auch solche Einkünfte von der Besteuerung auszunehmen, 

die zur Vergrößerung (zum Wachstum) des Vermögensstocks bestimmt 

sind. Das ist in dieser allgemeinen Aussage nicht hinzunehmen. 

würde doch dadurch in der Interessenabwägung zwischen dem Steuer-

zweck des Vermögens und der Kapitalneubildung (P. Mombert 1916, 

S. 10) zugunsten des letzteren Interesses vorwegentschieden.34) 

Vermögensneubildung ist - so wünschenswert sie gesamtwirtschaft-

lich sein mag - nicht Substanzerhaltung. Vielmehr dürfte je-

weils eine situationsabhängige Zielabwägung erforderlich werden. 

Diese könnte etwa darin liegen, entscheiden zu müssen, ob einer 

Vermögenserhaltung oder -neubildung der Vorrang gegeben werden 

sollte vor der Vermögensumverteilung; dann läge ein Allokations-

ziel (zweifellos mit bestimmten distributiven Effekten) im Kon-

flikt mit einem Distributionsziel (das seinerseits nunmehr allo-

kative Effekte haben könnte). So führen uns diese den Steuerzweck 

des Vermögens abschließenden Darlegungen direkt zur "Zielbezogen-

heit des steuerlichen Vermögensbegriffs" als der dritten Erschei-

nungsform der hier zu behandelnden "Zweckbezogenheit" des Vermö-

gens. 

34) Probleme der Bewertung, die zweifellos bei dem Urteil, wann 
der Bestand als erhalten zu gelten hat, mitwirken 
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3. Die Z i e 1 bezogen h e i t des steuerlichen Vermögens-

begriffes zeigt sich auf zweifache Weise, nämlich zum einen im Di-

stributionsziel "Steuerlastverteilung", zum anderen im Distributi-

onsziel "Vermögenspolitik" mit steuerlichen Maßnahmen. Einerseits 

ist die personale Ausstattung der Gesellschaftsmitglieder mit Ver-

mögen ein Indikator für die Leistungsfähigkeit, und der Einsatz des 

steuerlichen Instruentes dient der Aufbringung der allgemeinen Dek-

kungsmittel unter Schonung solcher Vermögens-Mindestbestände, die 

für den einzelnen wie auch für die Geselllschaft individuelle und 

soziale Funktionen haben. 

Gegenüber dieser eher "passivischen" Politik läßt sich die ziel-

gerechte Ausstattung der Gesellschaftsmitglieder mit Vermögen 

auch "aktivisch" sowohl durch das Setzen von steuerlichen Bedin-

gungen für die Vermögensbildung qua Beteiligung am Vermögenszu-

wachs als auch durch die direkte Umverteilung des Vermögens her-

stellen bzw. verändern (B. Molitor 1979, S. 282). 

a) Aber die gesellschaftliche Akzeptanz, auf die das Ziel der 

Vermögensbesteuerung wie auch der steuerlichen Vermögenspolitik 

angewiesen ist, wird letztlich von der sozialen Befriedung be-

stimmt, die mit der Vermögensausstattung erreicht wird (B. Moli-

tor 1979, s. 285). Wenn überhaupt, dann werden hier die gesell-

schaftspolitischen Ziele einer Chancengleichheit in den 

Startbedingungen und in den allgemeinen Gerechtigkeitsvorstellun-

gen deutlich. und da ist es bemerkenswert, daß trotz der oftmals 

festgestellten Ungleichheit in der personalen Vermögensausstat-

tung,35) trotz der von allen politischen Instanzen stets erhobe-

nen Forderung nach mehr Chancengleichheit und höherer Vermögens-

ausstattung gerade für die unteren Einkommensschichten steuerpo-

litisch und vermögenspolitisch eine äußerst starke Zurückhaltung 

geübt wird. 36 ) Weder wäre das derzeitige Aufkommen an persönli-

cher Vermögensteuer noch an Erbschaft- und Schenkungsteuer geeig-

net, eine spürbare Vermögensumverteilung zu finanzieren noch ver-

35) Vgl. hierzu, trotz berechtigter Skepsis wegen mancher Infor-
mationslücken, die Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchs-
stichproben, besonders von 1969; vgl. dazu C. Folkers 
1979 ,s. 269 ff. stellvertretend für viele. Für die US-ameri-
kanischen Verhältnisse siehe Musgrave/Musgrave 1980, s. 474 f. 
mit dem Fazit (S. 473): " ... there is ample evidence that the 
distribution of wealth among wealth holders is substantially 
more unequal than that of income " 

Fußnote 36 auf der folgenden Seite. 
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teilt man tatsächlich um. zugleich läßt man erstaunlicherweise 

unter "rigorosem" Festhalten am traditionellen nominalistischen 

"Mark gleich Mark-Prinzip" 37 l angesichts der fortschreitenden 

Geldentwertung einen Kaufkraftschwund des Vermögens zu und sorgt im 
gleichen Atemzuge durch die steuerlichen Bewertungsvorschriften 

für eine deutliche Ungleichbehandlung zwischen verschiedenen Ver-

mögensarten. Dieselbe Gesellschaft, die die Möglichkeit hat, kraft 

der Unterscheidung zwischen dem allokativen und distributiven Be-

reich des Wirtschaftens zu erkennen, daß eine am Ziel der Lei-

stungsfähigkeit orientierte Vermögensbesteuerung nur im persön-

lichen Bereich überhaupt sinnvoll ist, im unternehmerischen Be-

reich dagegen die Allokationsbedingungen verzerrt und den Faktor-

einsatz künstlich verteuert, vermag dennoch nicht, die Vermögen-

steuer für Unternehmen abzuschaffen, sondern erhöht vielmehr noch 

den für diese geltenden Steuersatz im Vergleich zur personalen 

Besteuerung. Das wird mit Gerechtigkeitsargumenten begründet. 

Diese aber dürfen zwischen dem allokativen und dem distributiven 

Bereich nicht hin- und hergeschoben werden. Gerechtigkeitsargu-

mente im distributiven Bereich unterscheiden sich von denen im 

allokativen Bereich. Man kann sie nicht "miteinander" vergleichen, 

sondern nur "gegeneinander" abwägen. Gerechtigkeitsargumente im 

ausschließlich allokativen Bereich können nur solche der auf die 

wettbewerbsneutrale Besteuerung gerichteten Argumente der Gleich-

behandlung zwischen den Unternehmen, den Kapitaleinsätzen, der 

Finanzierungsweisen usw. sein. Demnach verbieten sich Vergleiche 

zwischen der Besteuerung des Kapitals und der Besteuerung des Ver-

mögens. Wird es für richtig gehalten, das Vermögen zu besteuern, 

zieht das keineswegs zwangsläufig - und schon garnicht aus "Gerech-

tigkeitserwägungen" - die Besteuerung des Kapitals nach sich. Aber 

die Besteuerung des unternehmerischen Kapitals als "Pendent" zur 

Besteuerung des privaten Vermögens dürfte als gesellschaftspoliti-

sche Beschwichtigungspolitik kaum zu umgehen sein. 

36) Diese Feststellung trifft nicht so sehr die Zahl der Aktivi-
täten (vgl. hierzu die Ubersicht in B. Molitor 1979, S. 297 
ff.) als vielmehr die Ergebnisse solcher Strategien, die 
sich in den Statistiken (s. die o.a. EVS 1969) niederschla-
gen oder besser eben nicht niederschlagen, wenn man sie an-
hand des formulierten Ziels beurteilt. 

37) Vgl. hierzu das Gutachten der Deutschen Bundesbank vom 22. 
Sept. 1977 für das Bundesverfassungsgericht: Berücksichti-
gung der Geldentwertung bei der Besteuerung von Einkünften 
aus Kapitalvermögen, BBk-M 8/79, S.20ff. - w. Stützel 1979; 
siehe S 24 Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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Dieselbe Gesellschaft, die es trotz des äußerst geringen Steuer-
aufkonunens aus der Erbschaft- und Schenkungsteuer nicht wagen wür-

de, gerade wegen der _Rücksichtnahme auf die Gerechtigkeitsgefühle 
in der Bevölkerung diese Steuer wegen ihrer momentan bezweifelba-

ren verteilungspolitischen Effizienz etwa völlig abzuschaffen, 

kann sich dennoch nicht entschließen, diese Steuer fühlbar zu er-
höhen oder gar für die Vermögensumverteilung zu reservieren. 
Die einzig echte substanzielle Vermijgensabgabe der jüngeren Steu-
ergeschichte in der Bundesrepublik, die "Vermögensabgabe" nach 

dem Lastenausgleichsgesetz von 1952 (s. Art. 106 I Nr. 5 GG), wur-
de steuerrechtlich so gestaltet, daß ihre Entrichtung wie eine 
laufende Vermögensteuer wirkte: 381 Sie war in vierteljährlichen 

Teilbeträgen über 30 Jahre hinweg bis zum 31.3.1979 zu entrich-

ten und konnte als Sonderausgabe vom Einkonunen abgezogen werden. 
(W. Steinberg 1981b, S. 1~40f •. Dergestalt wurde ein rigoroser 

Eingriff in die vorhandene Vermögensverteilungsstruktur zwar ver-
mieden, zugleich aber auch eine sofortige Neustrukturierung des 
Vermögensbesitzes mit den distributiv positiven Wirkungen 39l un-

terbunden. 

b) Was die Zielbezogenheit des Vermögensbegriffs betrifft, so 

lä8t sich nun fragen, ob von einem zieloffenen oder eher von ei-
nem zielbegrenzten Begriff zu sprechen ist. Zieloffen ist ein 
steuerlicher Vermögensbegriff dann, wenn er so formuliert ist, 

daß er grundsätzlich für alle Ziele der Besteuerungspolitik ein-
setzbar ist. Das ist aber hier nicht vollends der Fall: Der steuer-

liche Vermögensbegriff ist nämlich im Gegensatz zum Einkommens-
begriff für politische Ziele nicht ähnlich geeignet, ist also 

38) K.H. Friauf, 1977, s. 63: "Die Entstehungsgeschichte der Vor-
schrift ••• (Art. 106 I Nr. 5 HDH) belegt eindeutig, daß das 
Grundgesetz die einmaligen Vermögensabgaben allein im Zusam-
menhang mit der Bewältigung der Kriegsfolgenproblematik sieht 
und sie keinesfalls als permanent verfügbares Instrument einer 
Vermögensumverteilung ohne Rücksicht auf die Anforderungen des 
Art. 14 GG zuläßt." 

39) Wegen der überaus langen Zeitdauer der Mittelaufbringung und 
der Mittelvergabe haben die Mittel zu einem großen Teil ihre 
Berechtigten erst sehr spät erreicht oder überhaupt nicht, 
weil sie inzwischen gestorben waren. - H. Fecher (1979, s. 
462 f.) sieht daher in der VA nach dem LAG eine laufende 
Vermögensteuer, die keinesfalls die Vermögenssubstanz an-
griff; "allein durch Verrentung der Abgabeschuld erreichte 
der Gesetzgeber die Schonung der der Abgabepflicht unterlie-
genden Vermögen." 
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nur "begrenzt z i e 1 offen" . So scheidet er z.B. 

für die Stabilisierungspolitik weithin aus, so kann er ferner 

für allokationspolitische Zwecke nur über den Umweg der Distri-

butionspolitik eingesetzt werden: denn in erster Linie ist für 

die staatliche Politik das Vermögen der Privaten eine Maßgröße 

der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit, ist zugleich auch 

eine Orientierungsgröße für die direkte Vermögensumverteilung 

wie auch für die (indirekte) Vermögenspolitik mit steuerlichen 

Mitteln. Erst in zweiter Linie ergeben sich über die Vermögens-

bildung und personale Vermögensausstattung positive Allokations-

effekte durch das Einsetzen von Vermögen als Kapitalfaktor im 

Produktionsprozeß. Allokative Politik ist mithin durch Besteu-

erung des privaten Vermögens nur indirekt möglich. 

Neben solchen Begrenzungen in der grundsätzlichen Zielrichtung sind 

aber im wesent liehen zwei wei.tei-e ausz1m1achen, die zwar in 

der Handhabung der Vermögensbesteuerung liegen, jedoch Auswir-

kungen auf die Zielverwirklichungsgrade haben: Es besteht zu-

nächst ein nicht auflösbarer Widerspruch zwischen den durch ei-

ne Vermögensumverteilung zu erreichenden Zielen einer sozialen 

Befriedung einerseits und der Eigentums- und Erbrechtsgarantie 

andererseits: dieser Widerspruch ist geeignet, die Umverteilungs-

masse gering zu halten, d.h. den Umfang des steuerlichen Vermö-

gensbegriffes zu begrenzen(§ 21). Ferner existiert ein ebensol-

cher Widerspruch zwischen der Eigentumsgarantie und den steuer-

lichen Bewertungsvorschriften für die Vermögensgegenstände, weil 

eine Bewertung, die trotz offensichtlicher inflationsbedingter 

Geldentwertung das Nominalwertprinzip verbindlich vorschreibt, 

die Eigentumsgarantie, aber auch die Vermögensverteilungspoli-

tik, letztlich ad absurdum führt\§ 24). 

c) Sieht man sich vor der Aufgabe, die Rolle des Vermögens in 

der Steuerpolitik zielbezogen zu würdigen, so kann man angesichts 

der Erfahrungen, der herrschenden Wirtschaftsordnung, der Menta-

lität der Wirtschaftenden und der geltenden Verfassung der Bun-

desrepublik die folgenden Hypothesen formulieren: 

(1) Die Haltung der Politiker gegenüber dem Vermögen ist "ambi-

valent": zum einen gilt ihnen das Vermögen als sakrosankt und 

schützenswert, was psychische und ordnungspolitische Gründe hat, 

zum anderen verhalten sie sich ihm gegenüber angesichts der Geld-
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entwertung gleichgültig und überlassen es hinsichtlich der Be-

wertungsvorschriften schutzlos den Gruppeninteressen. Psychisch 

dürfte doch im allgemeinen ein intensives Streben nach Eigentum 

das Wirtschaftsverhalten und die Motivationsstruktur der Wirt-

schaftenden kennzeichnen; weithin ist das Eigentumserlebnis an 

ganz spezielle Vermögensformen (z.B. Sach- und insbes. Wohnungs-

eigentum) gebunden; eine Abschaffung des Eigentums, wohl auch 

schon der enteignungsähnliche Eingriff dürfte auf "massive psychi-

sche Widerstände" (Molitor 1979, S. 295) in der Bevölkerung 

treffen. Ordnungspolitisch gilt, daß (als eine Fortsetzung der 

Rolle des Bürgertums in der historischen Entwicklung) das Eigen-

tum die heutige "gesellschaftliche und politische Grundlage" 

(Maunz 1980, RdNr. 1) bildet; die Eigentumsgarantie hat Verfas-

sungsrang. Eigentum und Erbrecht werden verstanden als ein 

"Grundpfeiler der gesamten Wirtschaftsverfassung", in der "ei-

gentumsfeindliche Wirtschaftssysteme" nicht möglich sind. (kdNr.4) 

Doch inwieweit eine in das Eigentum eingreifende Umverteilung 

der Eigentumsgarantie zuwiderläuft, wird unterschiedlich beur-

teilt. Einerseits wird gesagt, die ordnungspolitische Komponente 

der Eigentumsgarantie könne schon nach der alten liberalen Kon-

zeption nur dann voll wirken, wenn die Masse des Volksvermögens 

nicht allzu ungleich verteilt sei; in diesem Sinne setze sie so-

gar eine Umschichtung voraus, die allerdings ihrerseits in Kon-

flikt mit der individualrechtlichen Eigentumsgarantie geraten 

könne (Maunz 1980, Art. 14, RdNr. 9). 40) Andererseits stellt B. 

Molitor (1979, S. 295) fest, daß einer Vermögensumverteilung 

die "Hürde der verfassungsgetragenen Eigentumsgarantie" geradezu 

entgegenstehe; diese Garantie lasse sich "weder der Rechtsfigur 

der verwaltungsmäßigen Enteignung oder der 'Sozialisierung' sub-

40) Maunz ebda: Uber die Sozialbindung des Eigentums hinaus "ist 
rechtspolitisch zu fordern, daß der Staat auf Grund des So-
zialstaatsprinzips zur Vermögensbildung bei den wirtschaft-
lich schwächeren Schichten der Bevölkerung beiträgt." 

41) K.H. Friauf 1977, S. 59, kritisch zur Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichtes (DStZB 75, 352), eine Verfassungsbeschwer-
de nicht anzunehmen und statt dessen auf einen Billigkeitser-
laß zu verweisen. Tatsächlich kann es durch eine Kumulation 
von ESt u. VSt zu einer Belastung kommen, die 100 % des Ver-
mögensertrags überschreitet. Dies ist bisher durch das BVG 
nicht als ein solcher Eingriff in die Substanz angesehen wor-
den, daß etwa Art. 14 GG verletzt worden wäre. Friauf aber 
hält eine verfassungsgerichtliche Neubesinnung über das Ver-

(Forts. siehe folgende Seite) 
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sumieren, noch als sozialstaatliche Eigentumsbindung begründen." 

Die Rechtsprechung allerdings vermag bei einer in die Substanz 

eingreifenden Steuer vorerst noch keinen Vorstoß gegen die Eigen-

tumsgarantie des Grundgesetzes zu erkennen. 411 Da solchermaßen 

keine einheitliche Auslegung der Eigentumsgarantie möglich ist, 

außerdem auch der Inhalt des Sozialstaatsprinzips, aus dem nicht 

nur steuerliche, sondern auch transferielle und damit umvertei-

lende Maßnahmen abgeleitet werden, im einzelnen umstritten ist, 42) 

läßt sich die ambivalente Einstellung der Politiker zum Vermögen 

nicht durch Verweise auf wissenschaftliche Meinungen und Ergebnis-

se auflösen. Auf unabsehbare Zeit wird daher die ambivalente Hal-

tung den steuerlichen Inhalt des Vermögens und den Umgang mit ihm 

bestimmen. 

(2) Die Ambivalenz und die bisher fehlenden Erfahrungen mit einer 

Vermögensumverteilung qua echter Vermögensabgabe dürften der 

Grund dafür sein, daß angesichts der beiden grundsätzlichen An-

satzpunkte der Verteilungspolitik, nämlich einerseits der Umver-

teilung des gegebenen Vermögensbestandes, andererseits der Betei-

ligung an den periodischen Vermögenszuwächsen, der Nachdruck der 

Verteilungspolitik auf der letzteren Variante liegt, sofern sie 

"schichtenspezifisch vorgeht" und dadurch - unter der Vorausset-

zung einer hinreichenden Motivation zur Vermögensbildung und -hal-

tung - "mit einer positiven Verteilungswirkung verbunden ist" (B. 

Molitor 1979, s. 283). Ergänzt wird diese schrittweise Vermögens-

verteilungspolitik durch die relativ eingeengten Möglichkeiten 

41) Fn. 41 beginnt auf der vorigen Seite. 
hältnis von Steuergesetzgebung zur Eigentumsgarantie für "drin-
gend notwendig", 1975a, S. 361. - Siehe auch E. Benda 1973, 
S. 49 ff. - Den Darlegungen von Friauf (1977, S. 64) läßt sich 
entnehmen, daß das BVG selbst nicht so recht weiß, ob nun die 
vst eine Ertrag- oder eine Substanzsteuer sein soll; er ur-
teilt abschließend: "Die Annahme eines der Vermögensteuer la-
tent innewohnenden verfassungsrechtlich legitimierten gemei-
nen Substanzsteuerelements läßt sich daher nicht aufrechter-
halten." 

4~ K. Tipke 1981, S. 25: "Die Staatsrechtslehre hat sich haupt-
sächlich mit den aus liberalem Gedankengut entstandenen Frei-
heitsrechten ... befaßt, mit der Sicherung des Bürgers gegen 
die Staatsgewalt ... ; sie hat das Sozialstaatsprinzip, das 
allen ein menschwürdiges Dasein sichern will, überhaupt dem 
sozialen Fortschritt, dem sozialen Ausgleich dienen soll, aber 
relativ vernachlässigt. Das gilt zumal auch für die Grund-
rechtsliteratur zum Steuerrecht. - Diese Einseitigkeit verlei-
tet zu der Vorstellung, der Rechtsstaat des Grundgesetzes sei 
primär eine Schutzburg der beati possidentes .... " 
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der Erbschaftsbesteuerung, 43 ) denn einerseits gilt das Erbrecht 

als Ausdruck der Eigentumsgarantie, andererseits ist das Aufkom-

men dieser Steuer für Umverteilungszwecke zu gering. Die Möglich-

keiten zu einer vermögensverteilenden Steuerpolitik erscheinen 

aber darüber hinaus noch äußerst begrenzt, denn man darf nicht 

übersehen, daß auch der Vermögensbegriff selbst ambivalent ist: 

Einerseits ist Vermögen ein allokativ-distributiver Anreiz für den 

Leistungswillen zum wirtschaftlichen Erfolg, den es - eine entspre-

chende allokativ-distributive Zielsetzung durch den Staat voraus-

gesetzt - durch allokative und distributive Maßnahmen zu erhalten 

und zu mehren gilt; andererseits ist Vermögen Ausdruck des bereits 

erzielten Leistungserfolges wie auch des privaten (Erb- und Schen-

kungs-) Transferergebnisses, das als durch staatliche distributive 

Politik steuerlich belastbar gilt,, Diese allokativ-distributive 

Doppelrolle des Vermögens grenzt die steuerpolitischen Möglichkei-

ten ein. Trotz dieser "Begriffsambivalenz", die ja ähnlich auch 

das Einkommen kennzeichnet, dürfte gerade wegen der "Haltungsam-

bivalenz" der Politiker der steuerliche Vermögensbegriff und sei-
ne zielorientierte Gestaltung nicht entfernt dasselbe interventio-

nistische Interesse auf sich ziehen wie der Einkommensbegriff. 

43) "Nicht darin, daß überhaupt vererbt werden kann, sondern in 
den Größenunterschieden der Begünstigung beim einzelnen Erben 
liegt verteilungspoli tisch das Problem", B. Molitor 1979, 
s. 286; verteilungspolitisch kommt es darauf an, "daß die 
Erbschaftsteuer einen Druck zur Vermögensaufteilung ausübt 
und die bei großen Erbschaften anfallenden Budgetmittel in 
den unteren Vermögensklassen möglichst wieder dem privaten 
Vermögensstock zuwachsen" (ders., ebda.) , sei es durch eine 
beschleunigte Progression, sei es (so B. Molitor 1979, S. 286) 
durch Begrenzung auf Höchstbeträge. 
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Das Leistungsfähigkeitspo-
stulat und seine personale 
Bedingung: Der Leistungsträ-
ger •• Indi"<.Tiduurn•• / Personal-
besteuerung "<.Tersus Unterneh-
rnenbesteuerung 

I. Die Ertragsfähigkeit als Steuerfähigkeit 
der Unternehmung 285 

II. Die Unternehmensbesteuerung als allokative 
Besteuerung 286 

III. Problemschwerpunkte der Unternehmensbesteu-
erung aus personalsteuerlicher Sicht 289 

IV. Zusammenfassung des 5. und 6. Kapitels 290 

I. Wir knüpfen an die in§ 11 gemachten Ausführungen zu den verschie-

denartigen Entscheidungen in den allokativen und distributiven Sphä-

ren des Wirtschaftens an. die fundamentale Gültigkeit dieser Unter-

scheidung läßt sich gerade anhand der Unternehmensbesteuerung deut-

lich demonstrieren. In den Steuerwissenschaften - wenngleich weniger 

in der Finanzwissenschaft - ist umstritten, ob nur die Individuen 

oder auch Unternehmen eine wirtschaftliche und steuerliche "Lei-

stungsfähigkeit" haben. In der Diskussion um die Leistungsfähigkeit 

der Unternehmen wird zwar der Terminus "Ertragsfähigkeit" selten be-

nutzt, dürfte sich aber als die Grundlage der Steuerfähigkeit von 

Unternehmungen, als der einzig sinnvolle und logische Teminus erwei-

sen. "Unternehmensbesteuerung" umschließt mehr als nur die Be-

steuerung der juristischen Personen und reicht demnach über die 

Körperschaftsbesteuerung hinaus. 1 ) Der Begriff Unternehmensbe-

steuerung wird hier nicht so breitgefaßt verstanden, daß er alle 

von einer Unternehmung zu zahlenden Steuerarten umfaßt, 2) sondern 

1) Die Argumente für und gegen eine Zuordnung von.Leistungsfähig-
keit auch an die Unternehmen lassen sich zwar recht gut aus 
der Diskussion um die Rechtfertigung der Körperschaftsteuer 
herleiten, doch muß man sich davor hüten, daß man nicht in die 
Argumentation der "besonders hohen" Leistungsfähigkeit, die 
Körperschaften, insbesondere die juristischen Personen, an-
geblich gegenüber den Einzelunternehmen haben, g.erät; denn die-
se Argumente laufen auf die Rechtfertigung der Körperschaft-
steuer hinaus und sind mit jenen des breiter ansetzenden Pro-
blems der Leistungsfähigkeit "von Unternehmen an sich" nicht 
vollständig deckungsgleich. 

2) Siehe hierzu etwa K. Schmidt 1963, S. 35: Körperschaftsteuer, 
Gewerbesteuer und Umsatzsteuer. - Doch ließen sich, wenn schon 
die Unternehmung als der Zahlungsort für überwälzbare Steuern 
(s.o. die Umsatzsteuer) gesehen wird, auch die speziellen 
Steuern auf die Produktions- und Absatzgüter dazuzählen. 
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lediglich jene, die im Rahmen dieser Untersuchung thematisiert wur-

den, nämlich Gewinnsteuern und die Vermögensteuer. Auch diese steu-

ern jedoch werden nur insoweit diskutiert, als sie mit der angebli-

chen Leistungsfähigkeit in Verbindung gebracht werden. 

II. In§ 7 hatten wir die Notwendigkeit einer wirtschaftstheoreti-

schen Scheidung des allokativen vom distributiven Bereich des Wirt-

schaftens mit der unterschiedlichen Zielsetzung und Funktion der 

ökonomischen Größen Ertrag und Kapital (samt Reservebildung und 

Kapitalerhalten) einerseits sowie Einkommen und Vermögen (samt 

Sparen und Entsparen) andererseits begründet. Demnach erscheint 

es nicht korrekt, das politische Postulat der Besteuerung nach 

der Leistungsfähigkeit, das sich auf die ökonomischen Größen der 

privaten Sphäre bezieht, in die unternehmerische Sphäre mit ihren 

Faktor-Effizienz-, Finanzierungs-, Wettbewerbs- und weiteren alle-
. 3) 
kativen Entscheidungsproblemen zu übertragen. Das Interesse an 

der Kapitalerhaltung, das wir für den wirtschaftstheoretischen 

Einkommensbegriff als nicht relevant erachtet hatten, gewinnt 

hier in der Besteuerung zwar Bedeutung, jedoch nur für eine a 1 -

1 ok a t i v motivierte, "objektivierte Unternehmensteuer" 4 l, 

Es ist "höchst zweifelhaft, ob sich eine an einem firmenbezogenen 

Unternehmensbegriff orientierte substantielle Kapitalerhaltung mit 

der Vorstellung persönlicher steuerlicher Leistungsfähigkeit ver-

einbaren läßt 11 • 5 l Unternehmensvermögen und -gewinn sind als Steuer-

tatbestände etwas grundsätzlich anderes als Privatvermögen und 

-einkommen6 >. Möglicherweise liegt Irrationalität vor: Vielleicht 

3) Carter Report 1966, vol. 3, S. 31: "intermediaries cannot have 
discretionary economic power - the residual power to command 
goods and services for personal use." 

4) W. Flume 1975 und weiter: es wäre "sachgerecht, ... den Unter-
nehmensertrag, soweit er dem Unternehmen verbleibt, also nicht 
zum Privateinkommen ... wird, nicht einer Personalsteuer, 
sondern einer Realsteuer .•. zu unterwerfen" in Form einer 
"objektivierten Unternehmensteuer" einheitlich auf Ertrag aus 
Eigen- und Fremdkapital. Da dieses grundsätzliche Umdenken z. 
Zt. nicht zu erwarten sei, sei der Steuersatz auf den betrieb-
lichen Gewinn so zu fixieren, daß er die betriebliche Kapital-
bildung ermögliche und induziere. 

5) F.W. Wagner 1976b, S. 232 und weiter: solchermaßen würde die 
Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Betriebe zur "Nebenbedin-
gung der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit" der Indivi-
duen gemacht. 

6) w. Flume 1975 und 1972, s. 40. - G. schmölders 1953, s. 17. 
D. Schneider, 1990, s. 159: "Institutionen können kein eigenes 
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wegen der Emotionen, die eine gedankliche Verbindung von "Großka-

pital" und "Millionengewinnen" mit Unternehmungen schlechthin 

hervorruft, ist die Leistungsfähigkeit mit der Unternehmensbe-

steuerung in eine direkte Verbindung gebracht worden. Aber eine 

größere Leistungsfähigkeit drücken Millionengewinne nur aus, 

"wenn sie einer oder wenigen Personen zufließen. Dann sind diese 

Personen besonders leistungsfähig, nicht aber die Betriebe" (G. 

Wöhe 1988, S. 197). Die Betriebsteuerdiskussion hat in ihren An-

fängen deutlich gemacht, daß eine Unternehmensbesteuerung sich 

nicht mit dem Leistungsfähigkeitsargurnent begründen läßt (s. § 8 

III). Besonders plastisch geht das auch aus der Begründung für 

die "Unternehmungsteuer" von K. Schmidt (1963, S. 51) hervor: Die 

Unternehmung zieht Vorteile aus Kollektivleistungen, die solcher-

maßen als "vierter oder fünfter Produktionsfaktor" zum Produktions-

ergebnis beitragen; das ist allenfalls ein Ausdruck des Äquiva-

lenzdenkens, hat keinesfalls etwas mit Leistungsfähigkeit zu 
tun. 7) 

Nach K. Tipke (1981, S. 232) ist die Abgrenzung der Erwerbssphäre 

von der Privatsphäre für das Einkommensteuerrecht "fundamental"; 

so dürfe z.B. das Vorliegen eines betrieblichen Ertrages oder ei-

nes Verlustes nicht die Gesellschafter oder Einzelunternehmer tref-

fen, sondern die Unternehmung, dürfe also nicht in die Privatsphäre 

hineinreichen (K. Tipke 1981a, S. 100 f.). Bei inhaltlich weitge-

hender Gleichsetzung der betrieblichen Sphäre mit dem allokativen 

Bereich des Wirtschaftens wie auch der privaten Sphäre mit dem 

distributiven Bereich möchten wir diese Abgrenzungsnotwendigkeit 

zu einer generellen für die gesamte Besteuerung machen und formu-

lieren, daß sie "fundamental" für die Besteuerung insgesamt ist. 

Eindeutig ließen sich dann so bekannte Postulate wie die Rechts-

form-, Wettbewerbs- und Finanzierungsneutralität der Besteuerung 

der Allokationsbesteuerung zuweisen. Genau so eindeutig ließe sich 

dann erkennen, daß die Unternehmen nach einer "sachgerechten" Lei-

stungsfähigkeit (H. H. Mösbauer 1975, S. 686), d.h. nach ihrer Er-

tragsfähigkeit zu besteuern wären. 8 ) 

7) Siehe hierzu insbes. die generelle Kritik bei K. Schmidt (1963, 
S. 49 f.) an den Ubertragungsversuchen der Leistungsfähigkeit 
auf Unternehmungen; "die Leistungsfähigkeitstheorie (erweist 
sich) nicht als zwingende Rechtfertigung der Unternehmungs-
steuer" (S. 50). Siehe jüngstens auch G. Heid1nger 198l, S.27O. 

Fußnote 8 auf der folgenden Seite. 
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E. Schipporeit hat versucht (1979 u. 1980) nachzuweisen, daß die 

Unternehmung eine "steuerliche Leistungsfähigkeit" "an sich" habe 

wie die Person. Man übersehe, "daß die Unternehmung selbst durch 

Kombination persönlicher und sachlicher Mittel ein Ergebnis er-

wirtschaftet" (1980, s. 190). Der Tatbestand der Kombination von 

Faktoren ist nicht zu bezweifeln, doch aus dem Umstand, daß ein Un-

ternehmen wegen des dort entstandenen Ertrages auch besteuert wer-

den kann - ebenfalls nicht zu bezweifeln - , folgt nicht zwingend, 

daß dies nun nach dem (distributinspolitisch besetzten) Leistungs-
fähigkeitspostulat erfolgen muß. 

E. Schipporeit sagt selbst, daß wegen der Ablehnung einer nutzen-

theoretischen Interpretation des Leistungsfähigkeitsprinzips auf 

den "E r t r a g" ( 1 980, S. 196) als Anknüpfungspunkt einer Be-

steuerung zu rekurrieren sei, und das ist tatsächlich eine be-

trieblich-allokative Größe, die keine distributive Besteuerung 

erlaubt. 9 ) Dies ist mehr als eine bloße Differenzierung in der 

Terminologie, weil mit der Anwendung des Leistungsfähigkeitspostu-
lats auf betriebliche Gewinne steuerpolitische Probleme berührt 

sind: Im allokativen Bereich gilt die Forderung nach Allokations-

neutralität der Besteuerung; der von Schipporeit vorgeschlagene 

Progressionstarif auf den betrieblichen Gewinn (S. 197 f.) kann 

diese Neutralität nicht haben, ist z.B. im wesentlichen nicht wett-
bewerbsneutral, beeinflußt die Betriebsgrößenentscheidung und die 

8) Der Terminus der "sachgerechten Leistungsfähigkeit" ist allen-
falls im Gegeneinander zu einer "personengerechten Leistungs-
fähigkeit" akzeptabel; Mösbauer, ebda: "Die Koppelung von 
sachgerechter und personengerechter Besteuer~ng nach der Lei-
stungsfähigkeit scheint der Gefahr einseitiger Manipulierbar-
keit besonders hinsichtlich der Besteuerung der Unternehmen 
wirksamer entgegenzuwirken." 

9) Der Heraushebung der betrieblichen Ertragsfähigkeit kann auch 
nicht der Vorwurf gemacht werden, sie würde sich gegen die 
Zuerkennung jeglicher Steuerfähigkeit immunisieren, wie das 
E. Schipporeit tut. Wenn wir nur die von Schipporeit verwen-
dete Terminologie ändern, befindet er sich mit der von uns in 
~ 7 entwickelten Analyse- und Abgrenzungsproblematik in Uber-
einstimmung; E. Schipporei t 1 980, s. 1 96: "Verläßt (der Ge-
winn) die Unternehmung, ... so erlischt auch ihre" - statt 
"Leistungsfähigkeit" wäre nun zu sagen - Ertragsfähigkeit; 
und weiter: es "werden alle ihre Gewinne ... zu Einkommen der 
Eigner" (S. 197). Völlig richtig gesehen; und wir ergänzen in 
unserer Terminologie: der Gewinn verläßt den unternehmerischen 
Allokationsbereich, wird im Distributionsbereich des Wirtschaf-
tens zu persönlichem Einkommen und erst dort dem Leistungsfä-
higkeitspostulat unterworfen. 
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Kapitalbildung. Die allokationsneutrale Wirkung stellt sich aber 

auch ohne einen Progressionstarif ein, wenn die für das Leistungs-

fähigkeitspostulat begriffsnotwendigen Personalisierungselemente 

(wie die persönlichen Abzüge von der Bemessungsgrundlage) auch 

den Betriebsgewinn schmälen sollen. 

III. Soweit die Unternehmensbesteuerung das hier zu behandelnde 
personalsteuerliche Thema berührt, haben wir drei Problemschwer-

punkte ausgemacht: 

Der erstes ist ein rein ökonomischer und betrifft die allokativen 

Entscheidungen in Unternehmungen. Entscheidungs- und Organisations-

analogien mit dem privaten Bereich als Begründungen für die paral-

lele Anwendung des Leistungsfähigkeitspostulats heranzuziehen, muß 

fehl gehen. 

Der zweite ist ein rein steuerlicher: Das Problem liegt darin, im 
Gegensatz zur persönlichen Belastbarkeit die Effektivität in der 

Erreichung von Unternehmenszielen in der Besteuerung von Ertrag 

und Kapital zu berücksichtigen. Die Besteuerung des Gewinns bzw. 

Ertrags hat allokative Auswirkungen auf dsa Investitionsverhal-

ten, die Wettbewerbspositionen usw., die mit den Auswirkungen der 
Haushaltsbesteuerung nicht entfernt vergleichbar und daher strikt 

von dieser zu trennen sind. Bereits der steuerpolitische Ansatz-
punkt der leistungsfähigkeitsorientierten Besteuerung der Haus-

halte ist wegen seiner Nähe zum Gerechtigkeitspostulat grundver-

schieden von dem einer allokativ motivierten Besteuerung im Un-
ternehmensbereich, in dem nicht Gerechtigkeitsgesichtspunkte 

der vertikalen Richtung zwischen unterschiedlich leistungsfähigen 

Personen sondern allenfalls Gesichtspunkte der horizontalen Gleich-
behandlung eine Rolle spielen. 

Steuersystematisch - und die ist der dritte Prob~emschwerpunkt -

ist von Interesse, daß die Analyse der in der Literatur diskutier-

ten und tatsächlich angewendeten Formen der Unternehmensbesteuer-

ung eine "mehrschichtige Asymmetrie" offenlegt, die sich auf Steu-

erarten, Rechtsformen und ökonomische Betätigungen bezieht. über-
dies zeigt sich, daß es sowohl objektivierte als auch personali-
sierte Konzepte der Unternehmensbesteuerung gibt. 

Obwohl es aus Gründen der Vollständigkeit in der Problembearbei-

tung vonnöten ist, diese Schwerpunkte sämtlich aus der personal-
steuerlichen Sicht zu beurteilen, ist dennoch ihre ausführliche 
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Darstellung an dieser Stelle, da von der theoretisch gestalteten 

zur praktisch gestalteten Objektivierung der Leistungsfähigkeit 

überzugehen:ist, nicht erforderlich. Wir haben daher, ohne den 

thematischen Zusammenhang aufgegeben zu haben, die detaillierte 

Bearbeitung der genannten Problemschwerpunkte einer Unternehmens-

besteuerung als "Exkurs III" in den Anhang zu dieser Arbeit ver-

wiesen. 

IV. Unsere Ausführungen zum "Drei-Stufen-System" der Leistungs-

fähigkeitsbesteuerung (5. Kapitel) und der theoretisch gestalte-

ten Objektivierung der Leistungsfähigkeit (6. Kapitel) fassen wir 

wie folgt zusammen: Der Inhalt der steuerlichen Einkommens- und 

Vermögensbegriffe wird von den Postulaten der Allgemeinheit und 

der Gleichmäßigkeit der Besteuerung und der Besteuerung nach der 

Leistungsfähigkeit geprägt bzw. von den Verstößen dagegen. Die Po-

stulate berühren sich mit Gerechtigkeitsvorstellungen. Das Allge-

meinheits- und das Gerechtigkeitspostulat als die Voraussetzungen 

des Leistungsfähigkeitspostulats haben die Aufgaben, die Indikato-

ren der Leistun<Jsfähigkeit zu "objektivieren" und dadurch die "hori-

zontale" Gerechtigkeit zu verwirklichen, Der Herstellung der "ver-

tikalen" Gerechtigkeit dient endlich das Postulat der Leistungs-

fähigkeit, das sich in den verschiedenen, hier nur angedeuteten 

Maßnahmen der "Personalisierung" und der "Individualisierung" 

konkretisiert, 

Das Ideal eines einheitlichen und umfassenden Einkommensbegriffs 

hat sich in den Steuergesetzen nicht verwirklichen lassen, Die 

Aufspaltung in die verschiedenen Einkunftsarten zeigt, daß man 

in Steuertheorie und -praxis der analytischen Trennung in den 

allokativen und distributiven Bereich mit der Unterscheidung von 

betrieblichen Erträgen und persönlichen Einkommen keinerlei Wert 

beimißt, Was aber als ein Fehler der theoretischen Einkommens-

definition anzusehen ist, nämlich die Bindung des Begriffs an die 

Verwendungsseite des Einkommens, stellt sich für die politische 

Begriffsbildung geradezu als die notwendige Bedingung heraus, Denn 

man will doch die Verhaltensweisen der steuerpflichtigen im Sinne 

wirtschaftspolitischer Ziele von beiden Seiten des Einkommens her 

beeinflussen, Somit ist der steuerliche Einkommensbegriff "zwei-

seitig", Uberdies ist er "zweckbezogen", denn er erfüllt sowohl 

den "Individualzweck" als auch den "Steuerzweck", Der steuerliche 
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Einkommensbegriff ist aber nicht einheitlich: Obwohl vom Grundsatz 

her nun in der steuerlichen Definition die wirtschaftstheoretisch 

entwickelte "ad-personam-Regel" anerkannt ist und damit die notwen-

dige Bedingung für einen "Totalbegriff" gesetzt wurde, wird sie 

durch die "Zerklüftung" in die Einkunftsarten wieder aufgehoben. 

Ähnlich verhält es sich beim Vermögen, wenn auch die hier entste-

henden Probleme ungleich vielschichtiger sind. Bei einer Besteuer-

ung des Vermögens kommen die Probleme der Bewertung ins Blickfeld. 

Mit der Definition des Einkommens auf der Basis des Vermögensver-

gleichs spielen Vermögensprobleme auch in die Einkommensdefinition 

hinein, Ferner entstehen Probleme der Steuersystematik, weil näm-

lich mit der steuerpolitischen Entscheidung für eine Vermögensteu-

er neben der Einkommensteuer je nach der steuertechnischen Ausge-

staltung zwei Vermögensbewertungssysteme nebeneinander bestehen, 

weil darüberhinaus Vermögenserträge durch die Einkommensteuer und 

die Vermögensteuer zweifach belastet sind, weil es sogar zu einer 

Sollbesteuerung kommen kann, weil im Jahr des Erbanfalls das Ver-

mögen durch die Erbschaftsteuer und durch die Vermögensteuer zwei-

fach belastet wird und weil schließlich je nach der Rechtsform des 

Vermögenshalters eine Zweifachbelastung bei den mittelbaren und 

unmittelbaren Haltern des Vermögens stattfindet (die ertragsteuer-

lichen Belastungen sind hierbei außer Betracht gelassen). Damit ist 

auch der steuerliche Vermögensbegriff wie der Einkommensbegriff 

kein rein personaler mehr; zwar berücksichtigt er - wie der wirt-

schaftstheoretische Vermögensbegriff - die Verfügungsmacht im sog. 

"wirtschaftlichen Eigentum", doch wird Vermögen auch juristischen 

Personen zugerechnet. Die allokativ-distributive Abgrenzung der 

wirtschaftlichen Sphären wird nicht eingehalten. 

schließlich offenbart sich unter politischem Aspekt in der Bela-

stung des Vermögens durch die Vermögen- und Erb~chaftsteuer die 

allokativ-distributive Interdependenz: Einerseits hat Vermögen, 

das dem einzelnen die Funktionen der Existenzsicherung, Vorsorge, 

Lebensstandardsteigerung (bzw. -erhaltung) sowie der Unabhängig-

keit und Kreditfähigkeit erfüllt, einen "Individualzweck" und ist 

damit Indikator der Leistungsfähigkeit; andererseits kann der 

Staat den "Steuerzweck" des Vermögens nicht so weit ausnutzen, 

daß die allokations- und ordnungspolitische Funktion des Vermö-

gens in Gefahr gerät (Eigentumsgarantie, Substanzbesteuerung, 

Geldentwertung). 
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So zeigt sich in der Belastung des Vermögens durch Vermögen- und 

Erbschaftsteuer eine gewisse Ineffektivität bzw. Unentschiedenheit 

in der Besteuerung im Hinblick auf das Besteuerungsziel: Es ist 

nicht zu erkennen, ob lediglich ein - wenn auch bescheidenes -

Steueraufkommen geplant ist (fiskalisches Ziel wird präferiert) 

oder ob entsprechend mancher Rechtfertigungstheorie eine Vermö-

gensumverteilung gewollt ist (das distributive Ziel wird präfer-

iert). Die allokativ-distributive Interdependenz und die Ambiva-

lenz der Politiker gegenüber dem Vermögen und der Vermögensbesteu-

erung legen es nahe, dem steuerlichen Vermögensbegriff das Signum 

eines "begrenzt zieloffenen" Begriffs zu geben. Deutlicher aber 

kann nicht demonstriert werden, daß die steuerlichen Begriffe 

politisch geprägte Begriffe sind, 

Als Fazit der theoretischen Analysen im 5. und 6. Kapitel stellt 

sich heraus, daß für die Einkommens- und Vermögensbegriffe die 

Steuerpostulate maßgeblich sind, daß unter diesen insbesondere 

das Allgemeinheitspostulat eine hervorgehobene Bedeutung hat (To-

talbegriff), daß die Analyse dieses Postulats dazu dient, die 

Vollständigkeit bzw. Unvollständigkeit der Objektivierung der 

persönlichen Leistungsfähigkeit offenkundig zu machen und daß 

letztlich an der steuergesetzlichen Fassung der Einkommens- und 

Vermögensbegriffe abgelesen werden kann, inwieweit es an der 

Grundvoraussetzung für die Anwendung des Leistungsfähigkeits-

postulats, nämlich an der analytisch exakten Trennung des alloka-

tiven und distributiven Bereichs fehlt. Einkommens- und Vermögens-

begriffe, die auch für die Besteuerung unternehmerischer Erträge 

und Gewinne herhalten müssen, können keine Indikatoren der 

persönlichen Leistungsfähigkeit, keine Indikatoren der 

Steuertragfähigkeit sein, 
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7. KAPITEL: 

Praktisch gestaltete Objekti-

vierung I: Die Einschränkungen 
des Allgemeinheitspostulats 

§ 21. Das Allgemeinheitspostulat 
und seine erste sachliche 
Einschränkung: Die ''Aus-
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en" Verfügbarkeit. 
Die Gesamtproblematik 293 

I. Die allokativ-distributive Abgrenzung 
der Verfügungsbereiche 294 

1. Die Totalverfügbarkeit als Ausdruck 
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2. Das Nettoprinzip und die Objektivier-
ung der Leistungsfähigkeit 295 

3. Kapitalerhaltende Steuerbefreiungen 
und zwischenperiodischer Verlustaus-
gleich als rein allokative Vorgänge 297 

II. Ist- versus Soll-Leistungsfähigkeit und 
das Allgemeinheitspostulat 299 

1. Ist-Leistungsfähigkeit und Totalität 
der Besteuerung 299 

2. Das Realisationsprinzip im Bereich 
der persönlichen Leistungsfähigkeit 301 

III. "Freie" Verfügbarkeit und Totalitäts-
prinzip: Die Konkretisierung der objek-
tiven Leistungsfähigkeit 302 

1. Die distributiv vorbestimmte Total-
verfügbarkeit 303 

2. Additive und subtraktive Methoden 
zur Einengung der Totalverfügungsgröße 306 

3. "Comprehensive Tax Base" versus 
"Adjusted Gross Income" 307 

4. Eine entscheidungs- und ratiobezogene 
Systematik der Einengungs-Tatbestände 
für die freie Verfügbarkeit 312 

IV. Die "Ausgrenzungen" als Maßnahmen einer 
politisch bestimmten Verfügbarkeit 314 

1. Nichterfassungs- bzw. Befreiungs-Tat-
bestände in der Einkommensbesteuerung 315 
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I. Um darzustellen, welche Rolle die "freie V e r f ü g -

b a r k e i t" für die Besteuerung spielt, beziehen wir uns auf 

die Voraussetzungen und Inhalte, die die Verfügbarkeit über öko-

nomische Größen wirtschaftstheoretisch hat (s. § 11 V) und knüpfen 
an das in§ 17 herausgestellte Verhältnis zwischen dem Allgemein-

heits- und dem Leistungsfähigkeitspostulat an. 

1. Das Allgemeinheitspostulat hat eine personale Seite insoweit, 

als es die steuerliche Erfassung aller Einkommensbezieher und da-

mit deren Gleichbehandlung verlangt, wie auch eine sachliche Sei-

te (F. Neumark 1970, s. 75), wonach alle ökonomischen Größen zu 

erfassen sind, die einer Person zugehen. Die Absicht der perso-

nal-sachlichen Gesamterfassung wird als das steuerliche "T o -
t a 1 i t ä t s p r i n z i p" bezeichnet (Tipke 1991, S. 191) x) 

Für unsere Darstellung einer Konkretisierung des steuerlichen 

Einkommens- und Vermögensbegriffs hat nur der sachliche Aspekt 

des Totalitätsprinzips Bedeutung, aber auch dieser nicht in voller 

Breite; denn die Totalerfassung der Erträge im allokativen Verfü-

gungsbereich der Unternehmenswirtschaft ist zunächst kein Einkom-
mensproblem. Die Totalerfassung ruft aber insbesondere dann di-

stributive hervor, wenn Unternehmensgewinne wie Einkommen behandelt 

werden, wie das für die Besteuerung der Einzelunternehmen und Per-
sonengesellschaften hierzulande typisch ist. Die wesentlichen di-

stributiven Effekte liegen darin, daß Ertragsteile als Einkommen 
progressiv besteuert werden und daß infolge des hierdurch angestie-

genen Fiskalaufkommens niedrigere Spitzensteuersätze möglich werden. 

Die allokativen Folgewirkungen einer progressiven Gewinnbesteuerung 

könnten in einer niedrigeren Rücklagenbildung und Kapitalausstat-

tung der Unternehmen liegen. 

Zur Vermeidung allokativ nachteiliger Effekte im Zusammenhang mit 

dem Allgemenheitspostulat ist es geboten, zwar die Einkommen total, 

d.h. "ohne Lücken" gleichmäßig zu erfassen, doch nicht Größen als 

"Einkommenselemente zu behandeln, die es nicht sind" (N. Andel 1979a, 
s. 334). Die sachliche Seite des Allgemeinheitspostulats soll 

x) zu unterscheiden vom "Universalitätsprinzip", siehe Lang, J., 
Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, Köln 1981/88, s. 
167ff. 
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die "comprehensive tax base" unter Einschluß sämtlicher Zugangs-

quellen erfassen (Musgrave/Musgrave 1980, s. 243 f. u. 345 ff.); 

insofern führt sie zu einem Einkommen als "Summenbegriff" (F. Neu-

mark 1947, s. 29). Das aber verlangt, daß die Einkunftsarten 

Arbeit und Kapital nicht unterschiedlich besteuert werden dürfen, 

daß auch die Herkunft dieser Einkommen aus verschiedenen Wirt-

schaftssektoren, -regionen usw. keine Rolle spielen darf und daß 

schließlich nur auf eine solche Erfassung aller Einkommenselemen-

te "in a global total" sinnvollerweise der Progressionstarif an-

zuwenden ist (Musgrave/Musgrave 1980, S. 344) . Insofern "muß" der 

steuerliche Einkommensbegriff das Totaleinkommen sein (K. Tipke 

1972, s. 215 f.). Da die Totalerfassung ungeachtet auch ihrer 

allokativen Vorteile vor allem im Dienste des distributiven Zie-

les steht, weil nur in der Gesamtsumme an ökonomischen Größen 

die individuelle ökonomische Leistungsfähigkeit sich überhaupt 

ausdrücken kann, ist eine vorherige Abgrenzung aller rein allo-

kativen Größen begrifflich zwingend. 

2. Die abzugrenzenden Allokationsgrößen interessieren hier nur 

insoweit, wie sie mit dem Einkommensbegriff verbunden sind. Ein 

solcher Zusammenhang wird in der betriebswirtschaftlichen und 

rechtswissenschaftlichen Steuerlehre über das "Netto -

p r in z i p" hergestellt, das ganz bestimmte Ausnahmen von 

der Totalerfassung begründen soll. Wenn nun aber abgeleitet wird, 

dieses Prinzip sei der "Ausfluß des Leistungsfähigkeitsprinzips" 

(K. Tipke 1991, S. 59) , so ist zunächst einmal eine gerade in 

der Steuerrechtslehre getroffene Unterscheidung zu beachten: 

Danach fordert das "objektive" Nettoprinzip, das Totaleinkommen 

um die sog. "Erwerbsabzüge" zu kürzen (Betriebsausgaben, Werbungs-

kosten); das "subjektive" Nettoprinzip verlangt, ,"persönliche" 

Abzugsposten, wie Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungs-

ausgaben, Alters- und Haushaltsfreibeträge usw. als "private Ab-

züge" zu berücksichtigen. ll So unbestritten die jeweiligen Ab-

zugsnotwendigkeit auch sein mag, so liegen beide Arten ein- und 

desselben Prinzips doch in völlig verschiedenen Bereichen des 

Wirtschaftens und vor allem auch des Besteuerungsvorganges: Das 

objektive Nettoprinzip soll dort wirksam werden, wo von Einkommen 

1) K.Tipke 1991, S. 197, 203, 258, 375ff.;464; ders. 1980b, S. 290. 
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überhaupt noch nicht gesprochen werden kann, nämlich im betrieb-

lich-beruflichen Bereich (Betriebsausgaben, 2 ) Werbungskosten!) . 3 ) 

Demgegenüber erstreckt sich das subjektive Nettoprinzip tatsäch-

lich auf das (zu versteuernde) Einkommen. Nur diese "privaten Ab-

züge" sind als "Personalisierungsgrößen" mit dem Leistungsfähig-

keitsprinzip in Verbindung zu bringen. Wenn gesagt wird, die Er-

werbsaufwendungen müßten aus dem "Einkommensbegriff" ausscheiden, 

so werden die verschiedenen Ebenen der Analyse, die Bereiche der 

Allokation und der Distribution, miteinander vermengt (s. hierzu 

§ 10, III) und nicht kompatible Begriffe verwendet. Die Postulie-

rung des Nettoprinzips, dessen all ok a t i v e Seite K. Tipke 

herausstellt, wenn er ihm die Funktion einer "Pflege der Einkunfts-

quelle" (1979a, s. 194) zuschreibt, entspricht nicht der allokativ-

distributiven Abgrenzung bei der Analyse des Einkorn rn e n s -

begriffs. Mit seinen Erwerbs- und auch mit seinen privaten 

Abzügen liegt es außerhalb jenes Bereichs, in dem der Begriff 

2) Eine detaillierte Ubersicht über allokative Abzugsposten im 
EStG gibt J. Giloy 197ß, S. 79 f., obwohl auch er sie unter 
dem Titel des Einkommensbegriffs aufführt. 

3) Terminologisch exakt spricht Tipke hier von dem "objektiven Net-
toprinzip (1991, s. 203) bzw. vom "Erwerbs-Nettoprinzips" (1981, 
s. 151), wobei aber mit Erwerb sowohl der betriebliche 
als auch der berufliche 9ereich erfaßt wird; "Berufszweck" 
ist aber weitgespannter als allein der Bereich der Freiberuf-
ler, denn auch der Lohnabhängige verfolgt einen Berufszweck. -
Wir melden jedoch Bedenken an, wenn Tipke sagt (1980b, S. 290), 
es gäbe keinen Wertungsunterschied zwischen den Erwerbsaufwen-
dungen und den privaten Aufwendungen, da sie alle notwendiger-
weise die Leistungsfähigkeit mindern würden. Denn erstere fal-
len - wie wir meinen - im allokativen Bereich an; Betriebs-
ausgaben werden getätigt, noch bevor ein Gewinn (und erst 
recht ein Einkommen) .festgestellt werden kann. Von diesen Er-
werbsabzügen sagt Tipke an anderer Stelle (1991, s. 197), sie 
seien überhaupt nicht disponibel für den steuerpflichtigen 
Nun, disponibel sind sie schon, jedoch mögen sie aus anderen 
beachtenswerten Gründen vorn Gewinn und von der Besteuerung 
ausgenommen werden. - Rückhaltlos zustimmen müssen wir aber 
der von Tipke herausgestellten ökonomisch-inhaltlichen Iden-
tität von Betriebsausgaben und Werbungskosten (1981, s. 237 ff. 
u. 269; 1979, s. 194 ff.), da beide vorn Privatbereich abzu-
grenzen seien. Damit bestätigt Tipke indirekt, daß beideAuf-
wandgruppen dem allokativen Bereich z~zurechnen sind; K. Tipke 
1979, S. 196: "Man sollte daher besser einheitlich von "Be-
rufsausgaben" sprechen und den Begriff "Betriebsausgaben" 
(ebenso wie den der Werbungskosten) aufgeben. Das empfiehlt 
sich auch deshalb, weil die Einkommensteuer keine Betriebs-
steuer, sondern eine Personensteuer ist und weil auch das Be-
treiben eines Unternehmens ein Beruf ist." 
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des steuerlichen Einkommens objektiviert und konkretisiert werden 

soll: Erwerbsabzüge mindern den Ertrag, private Abzüqe sind dagegen 
Subjektivierungsmaßnahmen und mindern das Einkommen. 4 ) 

3. Ohne daß sie unter den Betriebsausgabenabzug fallen, sollen 

auch die beiden folgenden steuerlichen Regelungen eine Einschrän-

kung des Totalitätsprinzips bewirken, haben aber aus den Gründen 

der o.e. analytisch notwendigen Trennung zwischen dem allokativen 

und distributiven Bereich keine unmittelbare Auswirkung auf die 

Bestimmung des steuerlichen Einkommens: Es handelt sich um die 

s teuer befrei u n g für Gewinne aus der Veräußerung 

bestimmter Anlagegüter (§§ 6b u. 6c EStG) sowie um den z w i -

s c h e n periodischen Ver 1 u stau s g 1 eich" 

(N. Andel 1979a, s. 368), also den Verlustvor- und -rücktrag; 51 

analog zu diesem "Verlustabzug" (§ 10d EStG) ist der Schuldenab-

zug bei der Besteuerung des Vermögens (§ 4 VStG u. § 118 BewG) zu 

sehen. Ist die Steuerbefreiung eine allokationspolitisch motivier-

te sachliche Verminderung der Bemessungsgrundlage für die Be-

steuerung betrieblicher Erträge, so hat der Verlustabzug als eine 

zeitliche Ausgleichsregel seinen Grund in der Periodizität der 

Steuer, also in einer steuertechnischen Regelung. 6 ) Daß sich beide 

4) Völlig anders versteht D. Schneider (1978b, S. 38) die Begrif-
fe "objektive" und "subjektive" Leistungsfähigkeit, da er da-
mit zwei unterschiedlich weite Einkommensbegriffe (nach Schnei-
der "Betrachtungsweisen") assoziiert; mit der objektiven Lei-
stungsfähigkeit verbindet er den "Zuwachs an Verfügungsmacht"; 
bei genauerer Prüfung handelt es sich dabei in unserer Termi-
nologie um den produktionswirtschaftlichen Einkommensbegriff, 
ergänzt um Teile des vermögeneinschließenden (einige Imputie-
rungen); die subjektive Leistungsfähigkeit wird durch den Ab-
zug der "persönlichen Abzüge" hergestellt; jedoch solle der 
Steuergegenstand nicht dieses subjektive, sondern das "volle 
wirtschaftliche Einkommen" sein (S. 40), um den "Progressions-
effekt" der persönlichen Abzüge auszuschalten .. 

5) Nicht hierher gehören der horizontale Verlustausgleich inner-
halb der Einkunftsarten und der vertikale Verlustausgleich zwi-
schen den Einkunftsarten, denn diese Regelungen beziehen sich 
tatsächlich auf die Ermittlung des Einkommens in seinem "Sum-
mencharakter". Nach Andel (1979a, S. 367) sind dies die Fälle 
des "innerperiodischen Verlustausgleichs". 

6) K. Tipke 1991, S.206 - F. Neumark 1947, s. 29 sowie ders., 
1961b, S. 48: Die Definition der Einkommen (und der Erträge) 
als Zugänge innerhalb einer Jahreszeitspanne "ist nur eine 
Sache der Konvention". Tipke spricht von der Überperiodi-
dischen Berücksichtigung des Verlustabzugs (S. 206). 
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Einschränkungstatbestände des Totalitätsprinzips ausschließlich 

in der allokativen Sphäre abspielen und mit den Einkommen nichts 

zu tun haben, wird oftmals übersehen. 71 Jedoch geben beide, wenn 

sie auch als allokative zu kennzeichnen sind, Anlaß zu Uberlegun-

gen für den distributiven Verfügungsbereich: 

Zunächst besteht das allokationspolitische Motiv, das der Steuer-

befreiung bestimmter Erträge S) zugrundeliegt, im Interesse an 

der Kapitalerhaltung 91 sowie an der Einflußnahme auf die sekto-

rale und strukturelle Entwicklung. Dies gilt im übrigen auch für 

den Betriebsausgabenabzug und für den Abzug der Abschreibungen. 

Schon E.R.A. Seligman (1931, S. 14) hatte festgestellt, daß eine 

Bruttobesteuerung zur Bevorzugung von "Raubbau", zur Benachteili-

gung der kapitalintensiven Produktion führt und die Vermögenssub-

stanz· angreift . 10 ) 

7) So verlangt F. Neumark (1947, S. 29 ; Hervorhebungen dort) 
die Zulassung des Verlustabzugs, um das "Reine in -
kommen" zu besteuern. Für den Verlustausgleich inner-
halb und zwischen den Einkunftsarten wäre das korrekt, nicht 
aber für den Verlustabzug; diesen aber hält Neumark "theore-
tisch" für ein "selbstverständliches Prinzip der Einkommens-
besteuerung". 

8) Daß gerade die Zweckmäßigkeit der§ 6b-Regelung im EStG auch 
kritisch beurteilt werden kann, sei am Rande vermerkt; siehe 
hierzu D. Schneider 1978c. 

9) Eine Besteuerung der Verluste (wie auch der unrealisierten 
Gewinne) wird zur realen Vermögensbeßteuerung (D. Schneider 
1978b, S. 57 u. 60. - Siehe hierzu auch F.W. Wagner 1976a, 
S. 230 ff. Soweit Wagner an der Kapitalerhaltung im Steuer-
recht kritisiert, daß sie eine Gleichbehandlung nicht gewähr-
leiste, sei ergänzt: Nur wenn man den gegenwärtigen Zustand 
des Nebeneinander von (allokativ determinierter) Gewinnfest-
stellungsmethode und (eher distributiv determinierter) Uber-
schußfeststellungsmethode beibehält, hat Wagner recht. Würde 
man aber die Unternehmens- von der Haushaltsbesteuerung tren-
nen, würde sich das Problem der Gleichbehandlung reduzieren 
auf die Gleichbehandlung zwischen Unternehmen. 

10) Läßt man dieses allokativ-betriebliche Argument ausschließlich 
für das Sachkapital gelten, so zeigt sich darin ein "materia-
listisches" Denken, denn den gleichen Anspruch auf Schonung 
und Erhaltung in seiner Substanz kann man für den Produktions-
faktor Arbeit erheben. strebt man eine Gleichbehandlung an, 
wären "abschreibungsähnliche" Regelungen etwa durch Abzüge 
für den Fortbildungsaufwand konsequent, doch ohne daß eine 
Begrenzung auf Höchstbeträge zu begründen wäre. Keineswegs 
aber gehören hierher die Abzüge für das EKistenzminimum und 
einen darüber hinausgehenden Mehrbedarf, denn diese fallen 
als Personalisierunqsmaßnahmen in den distributiven Bereich. 
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Ubertrüge man den Erhaltungsgedanken nunmehr auf den distributiv-

personalen Bereich, ergäbe sich daraus die konsequente Forderung 

nach Erhaltung des Humanvermögens (soweit es nicht dem produktions-

wirtschaftlichen Einsatz dient) und des privaten Sachvermögens 

(etwa zur Erhaltung der mit ihm verbundenen Vermögensfunktionen. 

Aber eine solche "Gleichbehandlung" ist keineswegs zwingend gebo-

ten. Aus demselben Grunde ist die Ubernahme des Verlustabzugsge-

dankens aus der Unternehmensbesteuerung in die Personalbesteuerung 

nicht zwingend, ist überdies bei kontraktgebundenen Einkommen auch 

unnötig., Die "Kontinuität des Wirtschaftsprozesses" (F. Neumark 

1961b, S. 48), die zur Begründung für den zwischenperiodischen 

Verlustausgleich in Anspruch genommen wird und die dazu führt, 

daß der Staat qua Verlustabzug am Risiko der Investitionen des 

privaten Sektors beteiligt wird (F. Neumark 1970, S. 324) - ge-

wissermaßen als Preis für positive Wachstumseffekte-, kann zwar 

für den distributiven Bereich ebenso vorgebracht werden, nicht 

aber als Konsequenz aus einem allokativ-distributiven Gleichbe-

handlungsgebot. Man kann nämlich in der Allokationspolitik durch-

aus andere Wirtschafts- und gesellschaftspolitische Ziele verfol-

gen als in der Distributionspolitik. 11 > 

II. Wird die steuerliche Leistungsfähigkeit in Ist - oder in 

So 1 1 g r ö ß e n gemessen?12 ) 

1. Nahezu überwiegend wird gefordert, die leistungsfähigkeits-

orientierte Besteuerung im Ist - Ein kommen auszu-
drücken, 1 J) und zwar im Einkommen als dem "wirklichen Rein-

einkommen", 14 ) also nicht im Einkommen als nur e~nem Leistungs-

fähigkeits-Potentiai .15) Das erzielte Isteinkommen wird dabei di-

11) Doch ein den Verlustabzugsregelungen analoges Verfahren im 
distributiven Bereich, etwa in Form einer mehrperiodischen 
Durchschnittsbesteuerung, kann mit der Progessionswirkung 
des Einkommensteuertarifs begründet werden. Eine solche Be-
gründung läge dann im distributiven Bereich selbst und ergäbe 
sich nicht aus einer Ubernahme allokativer Argumente. Sie läge 
darin, daß sich in der Lebenseinkommensbetrachtung zeitlich 
unqleich anfallende Einkommenshöhen und damit ungleiche Lei-
stungsfähigkeiten ausgleichen würden. 

Fußnoten 12) bis 15) auf der folgenden Seite. 
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rekt mit der Leistungsfähigkeit in Beziehung gebracht. Es könnte 

der Eindruck entstehen, als sei das Soll-Einkommen wegen seines 

Potentialcharakters der weitere Begriff und daher besser geeig-

net, das "Totaleinkommen" auszudrücken. Doch dieser Eindruck 

täuscht. Die extern vergebenen Sollwerte können durchaus hinter 

den effektiv erreichten Istergebnissen zurückbleiben. Die Soll-

besteuerung ist in einem völlig anderen ordnungspolitischen Den-

ken angesiedelt als die Istbesteuerung. In der ersteren kommen 
vorwiegend allokative Absichten zum Vorschein, nämlich eine 

steuerliche "Belohnung der Tüchtigen" und "Bestrafung der Faulen", 

die Tendenz, die "Rendite des Unternehmens, unabhängig von sei-

ner steuerlichen Belastung zu steigern", und zwar durch die steu-

erpolitisch angeregte "Aktivität und Leistungsfähigkeit der Un-

ternehmer" (G. Schmölders 1981a, S. 1205).lG) So ist der Ein-

kommensbegriff der Sollbesteuerung nicht zwangsläufig umfassender, 

aber die "Tot a 1 i t ä t" des Steuerzugriffs ist intensiver, 

zeigt einen höheren Grad an interventionistischer Motivation17 l 

und überindividuell verordneter Leistungsfiktion. 

12) Das Gegensatzpaar "Soll-Ist-Leistungsfähigkeit" formuliert 
die steuerpolitische Grundauffassung, das Gegensatzpaar 
"Soll-Ist-Besteuerung" deren steuertechnische Umsetzung bzw. 
Au,snahmeregelung. K. Tipke 1981, S. 24: die "reelle" (Ist-) 
Leistungsfähigkeit" und die "potentielle (Soll-)Leistungs-
fähigkeit; D. Birk 1983, S. 55 u. 147: "Ist-" und "Soll-Lei-
stungsfähigkei t". 

13) D. Birk 1991, passim; K. Tipke 1980b, s. 295, und 1981, s. 
24; F. Neumark 1970, S. 165. - Anders jedoch K.H. Ossenbühl 
1972, S. 86, der auf die Soll-Leistungsfähigkeit abstellen 
will; anders auch wohl H. Haller, in dessen Bedürfnisbefrie-
digungskonzept Potentialelemente stecken, was die Verbindung 
zwischen dem erzielten Einkommen und der daraus möglichen 
Bedürfnisbefriedigung betrifft, siehe 1981, s •. 46ff. 

14) F. Neumark 1970, s. 165: die Sollbesteuerung berücksichtigt 
"statt der wirklichen individuellen die mußmaßliche poten-
tielle Leistungsfähigkeit". 

15) K. Tipke 1980b, S. 295: "Die Einkommensteuer sollte sich 
grundsätzlich nur am Ist-Einkommen orientieren und die 'Lei-
stungsmühsal' nicht berücksichtigen." 

16) Zur Literatur der Sollbesteuerung siehe insbes. W. Andreae 
1927, 1928 und 1930 mit seiner "universalistischen Steuer-
lehre" und "neuen Staatswirtschaftslehre", der "Erhöhung der 
Leistungsfähigkeit des Gesamtkörpers der Volkswirtschaft" 
und der "Bildung eines Kapitals höherer Ordnung" als es das 
reine privatwirtschaftliche Kapital sein kann. Im Interesse 
dieser Ziele stehe die Sollbesteuerung. 

17) F.K. Mann 1937, S. 357, mit seiner Kritik an W. Andreae und 
dessen Befürwortung der Sollsteuer. 
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Der Einkommensbegriff der subjektiv-individuellen Ist-Leistungs-

fähigkeit folgt aus der selbstbestimmten einzelwirtschaftlichen 

Planung und Wirtschaftsaktivität. Er ist deren Leistungsergebnis, 

eine gemessene, bewertete und individuell zugerechnete ökonomische 

Größe, versehen mit dem Kriterium der Verfügbarkeit durch die ein-
zelne Person. Jegliche bloße "Möglichkeit" zur Leistung, jegliches 

etwa nur angenommene "Potential" zur Leistung ist mit der Ist-Lei-

stungsfähigkeit nicht vereinbar. steuerliche Leistungsfähigkeit 

ist mit der Ist-Leistungsfähigkeit identisch und verlangt den Be-

griff des Ist-Einkommens. 

2· Die Unterscheidung zwischen effektiver und potentieller Lei-
stungsfähigkeit wird besonders anhand des "Re a 1 i s a -

t i o n s p r in z i p s" deutlich. Dieses verbietet, nicht-

realisierte Gewinne, so auch nichtrealisierte Vermögenswertzu-
wächse, auszuweisen.18) Es ist zwar nicht aus dem Ertrags- oder 

Leistungsfähigkeitsgedanken, sondern aus dem Vorsichtsmotiv191 

heraus entwickelt worden, hat aber - da es über den Vermögensver-
gleich~) den steuerli~hen Gewinn bestimmt - eine Einwirkung von 

der Ertragsfähigkeit über den "ausschüttungsfähigen Gewinn" auf 

das personale Einkommen und auf die individuelle Leistungsfähig-

keit. Die eher ordnungs- und allokationspolitischen Motive, unter-

nehmerische Haftungssubstanz zu erhalten und überhöhte Gewinnaus-
schüttungen und -entnahmen auszuschließen, haben ihre distributi-

ven Effekte, die darin liegen, daß das Einkommen geringer er-

scheint und Vermögenssubstanz erhalten bleibt. 

Der Realisierungsgedanke hat zwei Aspekte, nämlich den Privatver-
mögens- und den Betriebsvermögens- (exakt: Betriebskapital-)Aspekt; 

wenngleich das eigentliche Realisierungs-"Prinzip" nur mit dem 

Betriebsvermögen in Verbindung zu bringen ist, ist der Realisic-

18) Das Realisationsverbot gilt nicht für drohende Verluste, 
denn die werden antizipiert,= "Imparitätsprinzip". 

19) H.Bieg 1981 , S. 1107; K. Tipke 1991; S. 153f, 309 

20) Das Realisationsprinzip wird grundsätzlich nur im Zusammen-
hang mit Vermögensveräußerungen - seien sie Geldforderungen, 
seien sie Sachvermögen - wirksam; K. Tipke 1 981 , S. 227: "Der 
Gewinn tritt bilanziell als der zu Geld gewordene Mehrwert 
gegenüber dem bisherigen Buchvermögen in Erscheinung." 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



302 

rungsgedanke in der breiteren Fassung als "die einkommensteuerli-

che Relevanz von Veräußerungsvorgängen" (G. Rose 1977a, s. 75) 

zu bezeichnen. In dieser Fassung hat der Gedanke ganz allgemein 

den Bezug zur Leistungsfähigkeit. Es ist nun sehr interessant, 

das hierzulande praktizierte Einkommensteuerrecht daraufhin zu un-

tersuchen, wie es betriebliche und private Realisierungen besteu-

ert. Aus der theoretischen und distributiven Sicht darf man doch 

davon ausgehen, daß Vermögensrealisierungen die (private) Lei-

stungsfähigkeit erhöhen. Im betrieblichen Bereich könnte man -

ebenfalls aus theoretischen Erwägungen - eine erhöhte Ertragsfä-

higkeit verneinen, um durch solche allokativ motivierte Steuer-
schonung die Kapitalerhaltung zu gewährleisten. Doch in praxi 

ist die entgegengesetzte Handhabung anzutreffen: Es sind 

nämlich" nur solche Vermögenswertänderungen steuerlich be-

achtenswert, die ein Betriebsvermögen betreffen ••.• Veräußerungs-

erfolge im ertragbringenden ... und im ertraglosen Privatvermö-

gen ... bleiben •.. grundsätzlich einkommensteuerlich außer Be-
tracht" (G. Rose 1982a. S. 76). 21 ) 

III. Ist für die wirtschaftstheoretische Einkommensdefinition die 

Verfügbarkeit als solche die conditio sine qua non, so ist es für 

den steuerlichen Einkommensbegriff nunmehr die "freie" Ver-

fügbarkeit. Sie determiniert den Inhalt der politisch bestimmten 

Größe "steuerliches Einkommen". Wir entnehmen die Vorstellung 

einer "freien" Verfügbarkeit den Gedanken von A. Wagner. 221 Wenn 

nach N. Andel (1979a, S. 337) für den steuerlichen Eink011DRensbe-

griff kennzeichnend ist, daß "ökonomische Dispositionsfähigkeit" 

im Sinne von "Verfügungsmacht über Güter und Dienstleistungen" 

vorliegen muß, so ist damit zunächst gefordert, daß auch das 

211 "Von dem Grundsatz, daß nur Veräußerungserfolge im Betriebs-
vermögen einkommensteuerlich beachtlich sind, gibt es aber 
zwei Ausnahmen: Die Veräußerung gewisser Teile sog. wesent-
licher Beteiligungen an Kapitalgesellschaften und die Ver-
äußerung von Wirtschaftsgütern im Rahmen eines Spekulations-
geschäftes ••• sind hinsichtlich des eintretenden Erfolges 
auch dann einkommensteuerlich beachtlich, wenn es sich dabei 
um Gegenstände des Privatvermögens handelt." G. Rose 1977a, 
s. 76. 

22) Wagner formulierte die Theorie vom progressiven WachstlDII des 
"freien Einkommens", das im Gegensatz stehe zum "gebundenen", 
welches der Befriedigung der existenziellen Bedürfnisse diene, 
1880, s. 357 f. 
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steuerliche Einkommen vom wirtschaftstheoretischen Definitions-

merkmal der Verfügbarkeit als solcher her zu begreifen ist, so 

ist darüber hinaus auch ausgedrückt, daß eine steuerliche Lei-

stungsfähigkeit nur durch die "ökonomische" Dispositionsfähig-

keit zu konkretisieren ist. Wir interpretieren diese "ökonomi-

sche" Dispositionsfähigkeit im Sinne der "freien" Verfügbarkeit. 

Völlig freie Verfügbarkeit über Einkaumen und Vermögen ist nur 

dann vorhanden, wenn auf den einzelnen kein Zwang zu existenz-

sichernder und vorsorgender Verwendung einwirkt; liegt aber sol-

cher Zwang vor, ist die ökonomische Entscheidung nicht mehr frei 
(zum Phänomen des "Zwangs" s.a. Ph. Herder-Dorneich 1982). Mit der 

freien Verfügbarkeit23 l läßt sich die Frage aufwerfen, ob man nur 

einige Elemente der wirtschaftstheoretischen Einkommens- und Ver-

mögensbegriffe in die steuerlichen Begriffsfassungen übernimmt. 

Die freie Verfügbarkeit führt damit nämlich zu einer Ver e n -

g u n g des Totalitätsprinzips, so z.B. in den objektiven Be-

freiungen und im innerperiodischen Verlustausgleich bzw. im Schul-

denabzug vom Rohvermögen bis hin zu besonderen Einengungen der Be-

messungsgrundlage aus verteilungspolitischer Motivation (wie sie 

sich z.B. in der steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 
zeigt. 

1. Die nach dem steuerlichen Totalitätsprinzip zu ermittelnde Ver-

fügungsgröße ist von geringerem Umfang als sie sich nach der wirt-

schaftstheoretischen Uberlegung ergibt. Keineswegs ist aus der 

Verfügbarkeit von Wirtschaftsgütern und ökonomischen Größen allein 
24) 

bereits auf eine steuerliche Leistungsfähigkeit zu schließen, 

soweit sie sich auf Zugangsgrößen bezieht. Die Leistungsfähigkeit 

des einzelnen zeigt sich nämlich auch in seinen persönlichen Le-

bensverhältnissen. Diese bestimmen nun interessanterweise nicht 

nur die steuerlichen Abzugsbeträge im Zusammenhang mit Personali-
sierungsma8nahmen (personenbezogene Abzüge und Freibeträge), son-

dern in einem gewissen Umfang bereits den Zugangsaspekt selbst, 

also die objektivierte Verfügungsgröße in ihrem Allgemeinheits-
verständnis. Für beide Bereiche aber, nämlich für die Objektivie-

rung wie für die Personalisierung, ist die "Freiheit" der Verfüg-
barkeit zu untersuchen. 

23) carter Report 1966, Vol. 3, P. 5: "discretionary economic 
power" zur Konkretisierung der "ability to pay". 

24) F.K. Mann 1928b, S. 609; B. Fux 1927, S. 139 
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Freie Verfügbarkeit ist hier nicht gleichbedeutend mit Freiheit 

und Beliebigkeit in der Selbstbestimmung und Verfügung über Kon-

sum und Investition ganz allgemein, sondern freie Verfügbarkeit 

über die ökonomischen Größen Einkommen und Vermögen meint die 

Freiheit vom Zwang zur Existenzerhaltung, auch die Freiheit von 

Zwängen anderer Art und evtl. minderen Drucks. Die freie Verfüg-

barkeit besteht insoweit nicht, wie erstens - im Bereich des Zu-

gangs - keine "ökonomisch-finanzielle Dispositionskraft" (F. Neu-

mark 1970, s. 135) entsteht, wie zweitens - im Bereich der Ver-

wendung - "Fremdbestimmung" gegeben ist. 251 

a) Im Gegensatz zur wirtschaftstheoretischen Einkommensdefinition, 

die allein von der Zugangsregel (accretion approach) ausgeht, 

ist steuerlich nicht jeder Zugang eo ipso Einkommen. Er muß viel-
mehr.einer Belastbarkeitsregel gehorchen. Diese ist an der freien 

Verfügbarkeit des Zugangs zu orientieren. Die Belastbarkeit ist 

aus der d ist r i b u t i o n s p o 1 i t i s c h e n Sicht 

zu messen an der ökonomischen Gesamtposition des einzelnen, d.h. 

daran, ob der Zugang einen vorher zwangsläufig erfolgten "Abgang" 

an ökonomisch-finanzieller Dispositionskraft lediglich ausgegli-

chen hat. In diesem Fall ist wegen der nur wiederhergestellten 

Ausgangslage ein belastbares und somit steuerliches Einkommen 

nicht festzustellen. 261 Beispiele für die Zwangsläufigkeit, die 

Unfreiwilligkeit des "Abgangs" an ökonomischer Dispositionskraft 

lassen sich im Bereich der Transfereinkommen finden: Hat der ein-

zelne eine Beeinträchtigung seiner persönlichen Leistungskraft 

durch Verlust seiner körperlichen oder geistigen Unversehrtheit 

hinnehmen müssen (Unfallschaden, Krankheitsfolgen: Verlust eines 

Körperteils, Verlust der Geisteskräfte), so ist eine in geldli-

251 Vgl. hierzu N. Andel 1979a, S. 334, der darauf hinweist, daß 
die Leistungsfähigkeit sowohl im Zuwachs an ökonomischer Dis-
positionskraft als auch in solchen Faktoren zum Ausdruck 
kommt, die den individuellen Bedarf bestimmen. - Wir weisen 
den Ausdruck der Dispositionskraft dem Zugangsbereich ökono-
mischer Größen zu, also dem Objektivierungsbereich, hingegen 
die Bedarfsfaktoren dem Verwendungsbereichi die Bedarfsfak-
toren werden im Rahmen der Personalisierungsmaßnahmen in 
Form von Abzugs- und Freibeträgen berücksichtigt. 

26) Des weiteren gilt:analog ist im Vermögensbereich immer dann 
kein Zugang an Verfügbarkeit gegeben, wenn es sich lediglich 
um eine Vermögensumschichtung handelti dem Zugang an Vermögen 
in der einen Form entspricht ein Abgang in der anderen. 
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eher oder güterlicher Form zugewendete Unterstützung bis zur (fik-

tiv nur zu messenden) Höhe dieses Verlustes an Human-Vermögen kein 

(steuerlich belastbares) Einkommen oder Vermögen. Wenn anderer-

seits eine Berechnung solcher Ausgleichszuwendungen wegen objek-

tiver Unmöglichkeit scheitert, kann schon aus diesem Grunde eine 

Zurechnung von Einkommen nicht in Betracht kommen. Aus diesen 

Gründen also wird ein großer Teil der als private und öffentliche 

Realtransfers in Ubersicht 3.2 (siehe§ 81 aufgezählten Zugangs-

quellen unter belastungspolitischem Aspekt nicht Einkommen sein 

können. Soweit diese Zugangsbeträge lediglich dazu dienen, die 

Existenz zu sichern und die - im Vergleich zu anderen Individuen 

"normale" - Ausgangslage wiederherzustellen, sind sie nicht Ein-

kommen und Vermögen, sind sie kein Ausdruck der ökonomisch-finan-

ziellen Dispositionskraft unter steuerlichem Gesichtspunkt. Be-

züglich dieser Zugänge besteht keine "freie" Verfügbarkeit. 

b) Dieselben steuer- und belastungspolitischen Grundüberlegungen 

gelten für bestimmte Verwendungsarten der Verfügungsgrößen, so-

weit sie mit der Existenz- und Vorsorgesicherung zusammenhängen. 

Die steuerpolitische Zulassung bestimmter Abzugs- und Freibeträge 

im Rahmen der Personalisierungsmaßnahrnen basiert darauf, daß hin-

sichtlich dieser "Vorausverfügungen" über Einkommen entweder über-

haupt kein oder ein sehr geringer Freiheitsgrad vorliegt: keine 

"freie" Disponibilität für die Aufwendungen zur Existenzsicherung 

der eigenen Person und der Abhängigen, stark verminderte Disponi-

bilität für die Vorsorge-Aufwendungen und eine schon erhöhte Dis-

ponibilität für Aufwendungen aus rechtlichen und sittlichen Ver-

pflichtungen.271 Im Ausmaß dieser Vorausverfügungen ist Einkommen 

steuerlich nicht disponibel und kann demnach keine Leistungsfähig-

keit indizieren; vorausverfügtes Einkommen ist nur "logisch" Ein-

27) Die Konsequenz aus diesen Grundüberlegungen wäre, die Einkom-
mensverwendungen für die sog. "Sonderausgaben" und "außerge-
wöhnlichen Belastungen" neu zu organisieren und nach dem Grad 
der Verfügungsfreiheit zu ordnen; in diesem Sinne würde man 
für den Existenzsicherungsbedarf einerseits und den sog. 
"Mehrbedarf" andererseits, der sowohl den vorsorge- als auch 
den Verpflichtungsbedarf umfaßt, eine unterschiedlich hohe 
Abzugsfähigkeit konstruieren können bzw. eine Abzugsfähigkeit 
teils von der Steuerbemessungsbasis (so für den Existenzsi-
cherungsbedarf, evtl. auch für den Vorsorgebedarf), teils 
von der Steuerschuld, um den Progressions-Entlastungseffekt 
zu vermeiden (so etwa für den Verpflichtungsbedarf, wie die 
Unterstützung von Parteien, Vereinen usw.) ; s. oben§ 15. 
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kommen, nicht steuerlich. 281 Die Besteuerung bestimmt, was po-

litisch Einkommen sein soll; dadurch, daß sie auf die "freie" 

Verfügbarkeit abstellt, gibt die Steuerpolitik dem Einkommen ei-

nen realitätskongruenten und handlungskonformen Inhalt; "konform" 

bezogen auf das Ziel einer Verwirklichung von ökonomischer Frei-

heit im Verbunde mit sozialer Sicherheit. Ein solcher Einkommens-

begriff reflektiert die gesellschaftspolitischen Wertungen und 

enthält nun möglicherweise Zielwidersprüche und Unvereinbarkeiten, 

weil der gesellschaftliche Kompromiß sich nicht nach den Kriterien 

der Logik richtet. 

2. Die dem steuerlichen Totalitätsprinzip gemäße Verfügungsgröße 

läßt sich m et h o d i s c h grundsätzlich additiv 

oder· sub t r aktiv entwickeln. Ob man aber additiv oder 

subtraktiv vorgeht, in jedem Fall postuliert man als Bezugspunkt 

für die Berechnung des steuerlichen Einkommens eine Brutto-Aus-

gangsgröße. Diese ist das maximal individuell zurechenbare Ein-

kommen, das zwar grundsätzlich besteuerbar ist, jedoch im Zugeei-

ner schrittweisen Verminderung zur tatsächlich besteuerten Bemes-

sungsgrundlage durch eine Reihe bestimmter "Ausgrenzungen" und 

"Eingrenzungen ••29 ) zunehmend verengt wird. Dafür werden die ver-

schiedensten steuersystematischen wie auch allokations- und di-

stributionspolitischen Motivationen angegeben. 3O1 

Die additive Methode würde direkt von den Indikatoren ausgehen, 

die man unter dem steuer- und belastungspolitischen Aspekt mit 

der persönlichen Leistungsfähigkeit verbindet. Die Addition der 

Einkommenselemente zur Brutto-Ausgangsgröße verliefe dann etwa 

- in Anlehnung an N. Andel (1979a, S. 336 ff.) - wie folgt: 

28) Das Phänomen des Zwangs erhält seine konsequente steuertech-
nische Ergänzung durch das Prüfungsverfahren: Die Verpflich-
tungen müssen als solche anerkannt werden. 

29) Zum Vergleich siehe das Konzept des AGI (= Adjusted Gross In-
come) bei Musgrave/Musgrave 1980, S. 343 ff. mit seinen "ex-
clusions" (capital gains, dividends, pensions, social in-
surances) , die wir Ausgrenzungen nennen, und seinen "deductions", 
die wir zu den Abzügen der Personalisierungsmaßnahmen zählen 
(Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen usw.). 

Fußnote 30) auf der folgenden Seite. 
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Bruttoentgelte für Marktleistungen (nominale und naturale) 

+ zugerechnete Einkünfte (imputed income) 

+ Lohnersatzleistungen und Unterstützungszahlungen (Transfers) 

+ Vermögenswertzuwächse (realisierte und nicht-realisierte) 

+ Glücksspielgewinne 

+ Erbschaften und Geschenke (sofern nicht in eigenen Steuer-
arten erfaßt) . 

Diese Vorgehensweise bringt es mit sich, daß bestimmte Einkommens-

elemente, die durchaus das theoretische Einkommenserfordernis er-

füllen, jedoch unter politischem Aspekt nicht erfaßt werden sol-

len, in der maximalen Bruttoausgangsgröße gar nicht erst erschei-

nen. 

1. Verfährt ~an nun subtraktiv, liegt der Ausgangspunkt der Be-

rechnung im wirtschaftstheoretischen Totaleinkommen nach der Zu-

gangsregel(§~) und dem Gesamtverfügungskriterium(§ 11). Dieses 

Totaleinkommen ist in der subtraktiven Berechnungsweise bereits 

die Brutto-Ausgangsgröße für die Besteuerung. Von ihr aus gewinnt 

man im Zuge fortschreitender Einengungen schließlich das steuer-

liche Einkommen. Stets ist dieses ein im Hinblick auf die Lei-

stungsfähigkeit und Belastungsfähigkeit des einzelnen verminder-

tes wirtschaftstheoretisches Einkommen. 

30) Diese Ein- und Ausgrenzungen von der Buttoausgangsgröße weichen 
ab von den "Abzügen" bei N. Andel und W. Albers. Andel (1979a, 
S. 355 ff. u. 370 ff.) nennt hier die "Berücksichtigung der 
Einkunfterzielungskosten", die wir dem beruflich-allokativen 
Bereich zugewiesen haben, und die "ausgabenbezogenen Abzüge", 
die wir zu den persönlich-distributiven rechnen. Albers 
(1979a, S. 202 ff.) entwickelt ein System der "Einengung der 
Steuerbemessungsgrundlage durch Abzüge", das aus "steuersyste-
matischen", "sozialpolitisch motivierten" und "wirtschaftspo-
litisch motivierten" Abzügen besteht. Letztere würden wir, 
da sie der Wachstumsförderung, der Verbesserung der regiona-
len, sektoralen und wettbewerblichen Wirtschaftsstruktur so-
wie des effektiven Einsatzes der Produktionsfaktoren dienen 
sollen, dem Allokationsbereich zuordnen, ebenso wie manche 
der von Albers als "steuersystematische Abzüge" bezeichneten 
(wie Betriebsausgaben, Werbungskosten, Abschreibungen und 
auch Bewertungsfreiheiten im Rahmen der Aktivierungspflicht). -
Generell ist zu den sowohl seitens Andels als auch Albers' 
vorgestellten "Abzügen" zu sagen, daß sie sich teils auf allo-
kative Vorgänge, teils auf PersonalisierungsmaBnahmen erstrek-
ken und nicht auf den hier zu prüfenden Einkommensbegriff. 
Diesen aber betrachten wir unter dem Aspekt der den Umfang 
festlegenden "Ein-" und "Ausgrenzungen". 
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In der englischsprachigen Literatur wird das Problem der Brut-

to-Ausgangsgröße bei Rückgriff auf das "ability to pay principle" 
31) unter der Bezeichnung der "comprehensive tax base" bzw. "com-

prehensive income tax" behandelt. 321 Zwei ihrer subtraktiven Ver-

fahren werden im folgenden einander gegenübergestellt, nämlich 

einerseits das von der kanadischen Royal Comrnission on Taxation 

(Carter Report 1966) empfohlene Verfahren der "Co m p r ehe n -

S i V e T a X B a s e" (CTB-Konzept), an das sich auch der 

Report des Meade Comrnittee 1978 für Großbritannien anschließt, 

andererseits das in den USA praktizierte Verfahren des "Ad -

just e d Gros s In c o m e" (AGI-Konzept; Ubers. 7.1). 

Die Brutto-Ausgangsgröße im CTB-Konzept entspricht mit ihrer De-

finition der "discretionary economic power" (Carter 1966, vol. 3, 

S. 5) noch am ehesten - auch in der Terminologie - jenem in§ 11 

entwickelten Verfügbarkeitskonzept für einen wirtschaftstheoreti-
schen Einkommensbegriff. Als Vorläufer dieser steuerlichen Einkom-

mens-Totalgröße kann unschwer H.C. Simons erkannt werden, der den 

Gedanken des Reinvermögenszugangs von G. v. Schanz aufgreift. Der 

Unterschied zwischen Simons (übrigens auch R.M. Haig) und Schanz 

liegt in dem Erfordernis der Kapitalerhaltung: Während Schanz für 

den steuerlichen Einkommensbegriff die Notwendigkeit der Kapital-

erhaltung postuliert, 331 rückt Simons auch für den steuerlichen 

Einkommensbegriff von dieser Einschränkung ab. 34·1 Auch das Meade 

Committee (1978, S. 127) will "the accretion of economic spending 

power" besteuern, ohne daß diese "opportunities" durch Kapitaler-

31) Vollständigkeitshalber ist hier festzuhalten, daß auch für die 
Ausgabensteuerkonzepte das Erfordernis der "comprehensive tax 
base" gilt: D.F. Bradford 1980, S. 75 f.; die consumption ist 
hier so umfassend zu definieren, daß sie sowohl "cash purchases" 
als auch den Konsumstrom in seiner "imputed form" enthält, 
siehe Musgrave/Musgrave 1980, s. 244 u. 457. 

32) Für die USA: R. Goode 1962, 1976, 1977 u. 1980; Musgrave/ 
Shoup 1966; Parker/Harcourt 1969; J.A. Pechrnan 1977 u. 1980; 
Musgrave/Musgrave 1980 (insbes. S. 234 ff. u. S. 345 ff.); 
Atkinson/Stiglitz 1980, S. 261 u. 566 f. und - als frühen Aus-
gangspunkt für die heutige Diskussion - R.M. Haig 1921 und 
H.C. Simons 1938 (unter Rückgriff auf G. v. Schanz 1896). 
Für Kanada: Carter Report 1966. 
Für Großbritannien: C.T. Sandford 1971a, 1971b; Meade Committee 
1978 (dieser Report orientiert sich sehr stark am Carter Re-
port, betont jedoch stärker als dieser die Probleme der Anpas-
sung der Besteuerung an die Geldentwertung). 

Fußnoten 33) und 34) auf der folgenden Seite. 
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Ubersicht 7.1: Subtraktive Berechnungskonzepte für das 
steuerliche Einkommen 

1 • 

A G I - K o n z e p t C T B - K o n z e p t 
( "Adjusted Gross Income") ( "Comprehensive Tax Base") 

B r u t t o - A u s g a n g s g r ö 8 e : 

"GROSS INCOME" 
(total accretion to a 
person's wealth: net 
worth + comsumption) 

"GROSS GAIN" 
(a person's total dis-
cretionary economic power) 

Summe der Zugänge aus allen Einkommens-
quellen, -arten und -formen 

2 .• /. Ein k u n f t s erz i e 1 u n g s kosten : 
(Betriebsausgaben/Werbungskosten) 

COSTS of EARNING INCOME I EXPENDITURES in the expect-
(certain work-related ation of ACQUIRING A NET 
expenses) GAIN 

3 .. /. zur e c h nun g sein kommen 

IMPUTED INCOME 
(sämtliche) 

IMPUTED INCOME 
(sämtliche) 

4 .. /. nicht r e a 1 i sie r t e 
V e r m ö g e n s w e r t z u w ä c h s e : 

UNREALIZED CAPITAL 
GAINS 
(sämtliche) 

UNREALIZED CAPITAL GAINS 
(sämtliche; jedoch: con-
structive realization" 

5. . /. B e f r e i u n g e n : 

6. 

EXCLUSIONS 
(certain forms of cash 
income: Interst, divi-
dends, pensions, social 
insurance, life in-
surance) 

N e t t o - E n d g r ö ß e 
v i e r u n g 

N E T I N C O M E 
AG I "cash 

income concept" 

EXCLUSIONS 
(äußerst wenige, auslaufend) 

d e r 0 b j e k t i -

NE T GAI N "refor-
mulated and modified CTB-
concept" 

Nachrichtlich: a) "net income" bzw. "net gain" definiert in 
nominal terms (Nominalwertprinzip) 

b) Verlustausgleich ist anzuwenden 
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haltungsregeln eingeschränkt werden sollten. 35) Der Carter Report 

(1966, s. 54) formuliert als Ausgangspunkt der CTB den Gesamt-

Reinvermögenszugang a la Simons (= konsumierter und nicht konsu-

mierter Vermögenszugang), stellt ausdrücklich auf die Verfügbar-

keit ab, 36 ) definiert dann unter dem Postulat der "ability to 

pay" die Notwendigkeit, die CTB umzuformulieren und zu modifizie-
37) 

ren, um den "net gain" als Ausdruck einer freien Verfügbarkeit 

zu erhalten. 

Auch der Ausgangspunkt des AGI-Konzepts mit seiner "total accre-

tion" ist auf das Schanz-Haig-Simons-Konzept gegründet 38 ) und 

gleich weit gefaßt wie das CTB-Konzept. Als ein "cash income con-

cept" ist auch dieses letztlich auf die freie Verfügbarkeit, die 

die Grundlage der Besteuerung sein soll, ausgerichtet. Beide Kon-
zepte sind als Versuch zu werten, eine breit gefaßte Ausgangsbasis, 

die (1) alle Zugangsquellen, (2) alle monetären und güterlichen Zu-

gangsarten und (3) alle periodischen und aperiodischen Zugangsweisen 

umschließt, durch eine schrittweise Verengung der Basis in Form von 

Abzügen (1) für Aufwendungen und (2) für Zugangselemente zu überfüh-

33) G. v. Schanz 1896, s. 5: Die Person solle ihre Dispositionen 
über finanzielle Mittel treffen, "ohne daß sie ihr eigenes 
Vermögen verzehrt oder fremde Mittel (Schulden) hinzunimmt". 

34) Simons 1938, s. 50: "Personal income may be defined as the 
algebraic sum of (1) the market value of rights exercised 
in consumption and (2) the change in the value of the store 
of property rights between the beginning and the end of the 
period in question." 

35) Wenngleich das Meade Committee ausdrücklich auf die Funktion 
eines perfekten Kapitalmarktes eingeht und den Einfluß der 
Inflation auf die Bewertung des Kapitals und Vermögens heraus-
stellt. 

36) 1966, S. 5: Die "di·scretionary economic power" ist "the pro-
duct of the tax unit's tot a 1 economic power and the 
fraction of the total economic power a v a i l ab 1 e for 
di scretionary use of the uni t"; Hervorhebungen HDH. "Total 
economic power" wird dann definiert als "the power to command 
goods and services for the personal use (also nicht nur für 
den Konsum!), wether the power is e x e r c i s e d or not." 
Hervorhebung HDH. Siehe auch S. 22 f. und 35. 

37) Die freie Verfügbarkeit folgt aus der Definition aufs. 32: 
" •.. total power ... less the power n e c es s a r i 1 y 
exercised to maintain the appropriate standard of living 
of the unit relative to other units." Hervorhebung HDH. 

38) Musgrave/Musgrave 1980, s. 243 ff., s. 336. - Atkinson/ 
Stiglitz 1980, S. 261 u. 566 f. 
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ren in die Besteuerungsgröße der freien Verfügbarkeit. 

Diese Besteuerungsgröße ist das "Ne t 

der "Ne t Gai n" . 

In c o m e" bzw. 

Bei identischen Brutto- Ausgangsgrößen ergibt der Vergleich, daß 

zwar erstens beide Verfahren (AGI und CTB) in den ersten drei Ver-

minderungsschritten dieser Bruttoausgangsgröße ein nahezu iden-

tisches Vorgehen kennen, daß aber zweitens die Inhalte der Netto-

Endgröße beider Verfahrensweisen, die Leistungsfähigkeit zu ob-

jektivieren und zu konkretisieren, sich hauptsächlich in den 

Befreiungen (Exclusions) unterscheiden. Während das AGI-Konzept 

eine stattliche Anzahl von Befreiungstatbeständen nennt (ähnlich 

wie das im deutschen Steuerrecht der Fall ist), läßt das CTB-Kon-

zept nur äußerst wenige zu, die außerdem nach einer Ubergangs-

frist auslaufen sollen. Das Unerwartete an diesem Vergleich eines 

theoretisch konzipierten mit einem praktizierten Verfahren liegt 

darin, daß sie weder in den "Einkunftserzielungskosten" ("costs 

of earning income" bzw. "expenditures in the expectation of 

acquiring a net gain") noch den Zurechnungseinkommen ("imputed 

income") und nicht-realisierten Vermögenswertzuwächsen ("unrealized 

capital gains") große Unterschiede - wenn überhaupt irgend-

welche - aufweisen.39) 

Per saldo aber kommen sie wegen ihrer Abzüge für die Zurechnungs-

einkommen und nicht realisierten Vermögenswertzuwächse zu doch 

erheblichen Abweichungen vom wirtschaftstheoretischen Verfügungs-

konzept, 

39 ) Der einzige Unterschied liegt bei den "unrealized capi tal 
gains", die der Carter-Vorschlag anläßlich des Todes, der 
Schenkung und der Emigration als eine "constructive realiza-
tion" besteuern will, vol. 3, S. 51. Eine ähnliche Denkweise 
kann man in der deutschen Erbschaftsteuerregelung für bestimm-
te Stiftungen und Vereine erblicken, die alle 30 Jahre be-
steuert werden, gleichsam als Folge eines "fiktiven Erbgangs". 
Dieses Vorgehen schlägt A. Oberhauser (1980, S. 673) auch für 
die Erfassung der nichtrealisierten Bodenwertzuwächse vor, 
u.a. auch, um die Sperreffekte zu mildern: "hypothetische 
Realisierung". - Siehe auch N. Andel 1979a, s. 349. - Ebenso 
das Meade committee (1978, S. 129) befürwortet eine "deemed 
realization" on occasion of gift, death or emigration. 
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4. Ausgehend von derselben breiten Basis der CTB soll nunmehr die 

freie Verfügbarkeit in einer s y s t e m a t i k (Ubersicht 7.2) 

präsentiert werden, die nicht wie die oben geschilderte das Errei-

chen der objektivierten Besteuerungsgrundlage als eine Abfolge von 

Abzugsvorgängen darstellt, sondern die erstens den Inhalt der frei-

en Verfügbarkeit sowohl des Einkommens als auch des Vermögens si-
multan ausweist und zweitens eine Einteilung bietet, die zunächst 

die p o 1 i t i s c h bestimmte Verfügbarkeit, danach die r a -

t i o n a 1 bestimmte Verfügbarkeit über Einkommen und Vermögen 

abbildet. Dies wird erreicht durch den getrennten Ausweis eines 

Katalogs von Aus grenz u n g s tat beständen 

und eines Katalogs von Eingrenzung s tat best ä n -

den. Die Ausgrenzungen beziehen sich zunächst auf solche Ver-

fügungselemente, die man unter steuersystematischem Aspekt von 

Sondersteuern erfassen lassen will, daneben auf das System der 

Zugangselemente des produktionswirtschaftlichen, vermögeneinschlie-

Benden und transfereinschließenden Einkommens. Mit Hilfe der Aus-

grenzungen aus dem theoretisch möglichen Gesamtumfang der Verfüg-

barkeit sollen also alle jene Verfügungselemente ausgeschieden 

werden, die man unter steuersystematischem wie auch steuerpoliti-

schem Aspekt gar nicht erst gewillt ist, als "matiere imposable", 

als Besteuerungsgut in Erscheinung treten zu lassen. Demnach voll-

ziehen sich die politischen "Begriffs-Entscheidungen" über steuer-

liches Einkommen und Vermögen wie folgt: 

- Entscheidung, den Vermögensbestand mit der Vermögensteuer, den 
Vermögenszugang mit der Erbschaft- und Schenkungsteuer zu er-
fassen; 

- Entscheidung, nicht alle Elemente des produktionswirtschaftli-
chen Einkommensbegriffs, wie bestimmte Markteinkommen und Zu-
rechnungseinkommen (z.B. betrieb!. Naturalentlohnungen) mit 
der Einkommensteuer zu erfassen (§ 22 Il; 

- Entscheidung, nicht alle Elemente des vermögeneinschließenden 
Einkommensbegriffs, wie bestimmte Vermögensnutzungen und reali-
sierte bzw. nicht realisierte Vermögenswertsteigerungen, mit 
der Einkommensteuer zu erfassen (§ 22 II); 

- Entscheidung, nicht alle Elemente des transfereinschließenden 
Einkommensbegriffs, wie bestimmte Sozialversicherungsrenten und 
private Realtransfers, mit der Einkommensteuer zu erfassen 
(§ 22 III). 

Durch die Auswahl unter den Zugangsarten sowie durch ein ganzes 

Bündel von "objektiven Befreiungen" erfährt somit der "quellenun-
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Ubersicht 7.2: System einer fortschreitenden Einengung der 
freien Verfügbarkeit über Einkommen und Vermögen 

I. Brutto-Ausgangsgröße: 
Gesamtverfügbarkeit über 11 Einkommens-Zugang + Vermögens-Bestand" 

II .. /. Aus grenz u n gen: 

1. steuersystematische Ausgrenzung von Tatbeständen, für die 
Sondersteuern erhoben werden 

a) Bestand an Vermögen 
b) Zugang an Vermögen aus Erbschaften und Schenkungen 

2. Ausgrenzungen aus dem Vermögen 

c) Teilausgrenzungen durch Freibeträge und Freigrenzen 
d) Gesamtausgrenzungen durch Befreiungen 

3. Ausgrenzungen aus dem produktionswirtschaftlichen Einkommens-
begriff 

e) geldliche Faktorentlohnung 
f) güterliche (naturale) Faktorentlohnung 

4. Ausgrenzungen aus dem vermögenseinschließenden Einkommensbegriff 

g) Geldvermögen (realisierte Vermögenswertzuwächse als Ver-
äußerungserlöse; 11 realized capital gains") 

h) Sachvermögen (nichtrealisierte Vermögenswertzuwächse, c.g.; 
Zurechnungseinkommen durch Vermögensnutzung, "imputed income") 

5. Ausgrenzungen aus dem transfereinschließenden Einkommensbegriff 

i) monetäre Individualtransfers 

j) monetäre Kollektivtransfers 

k) monetäre öffentliche Transfers 

1) private Realtransfers 

m) öffentliche Realtransfers 

III. Zwischengröße der steuerlichen Verfügbarkeit 

IV .. /. Eingrenzungen: 

V. 

6. Eingrenzung auf das verfügbare Geld- und Sachvermögen: 
Eliminierung des Humanvermögens 

7. Eingrenzung auf das verfügbare Netto-Einkommen: 
Innerperiodischer Verlustausgleich 

8. Eingrenzung auf das verfügbare Netto-Vermögen: 
Schuldenabzug vom Rohvermögen 

o b j e k t i v i e r t e N e t t o - V e r f ü g b a r k e i t 
in Nominalwerten vor der Anwendung der Personalisierungsmaßnahmen 
(persönliche Abzüge und Freibeträge) 
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abhängige" und "zugangsoffene" wirtschaftstheoretische Verfügungs-

bereich seine erste deutliche Einschränkung. Die so definierte 

Verfügungs-Zwischengröße ist die Basis für die "Eingrenzungen" 

auf den personalen Verfügungsbereich; ihre Bestimmung ist der 

erste Schritt in der steuerpolitisch motivierten Verengung des 

Totalitätsprinzips mit Blick auf das, was konkret unter 

der Leistungsfähigkeit verstanden werden soll. 

Der folgende Schritt der "Eingrenzungen" besteht in der Herstel-

lung einer Verfügungsgröße, deren Umfang nunmehr ökonomisch be-

gründet wird, und auf die die weiteren "sozialpolitisch" bzw. be-

lastungspolitisch motivierten "Abzüge" aller Personalisierungs-

maßnahmen angewendet werden kann. Die Eingrenzungen auf den per-

sonalen Verfügungsbereich folgen der Vorstellung einer "freien" 

Verfügbarkeit über ökonomische Größen insoweit rational, als 

- nicht verfügbare und rechenbar zu machende Größen aus dem Ver-
fügungsumfang auszuscheiden sind; dies führt im Vermögensbe-
reich zur Eliminierung des Humanvermögens (§ 23 II); 

- Verluste im Einkommensbereich nicht nur keine Verfügbarkeit 
indizieren, sondern die Summe der verfügbaren Zugänge schmä-
lern; dies führt zum (innerperiodischen) horizontalen und ver-
tikalen Verlustausgleich{§ 23 I ); 

- Schulden im Vermögensbereich aus denselben Gründen die 
Verfügbarkeit einengen; dies führt zum Schuldenabzug (§ 23 III). 

Die "freie" Verfügbarkeit wird solchermaßen auf den Umfang einer 

wertmäßig konkretisierten und finanziell saldierten Verfügbar-

keit eingegrenzt. Sie ist vorerst in Nominalwerten ausgedrückt; 

inwieweit die freie Verfügbarkeit jedoch durch die Anwendung des 

Realwertprinzips inhaltlich korrekt beschrieben werden kann, 

wird erst in§ 24 problematisiert. Die Darstellung der subjekti-

ven Verfügbarkeit als Ausfluß der Personalisierungsmaßnahmen ge-

hört nicht mehr in den hier gewählten Untersuchungsrahmen. 

IV. Im deutschen E i n k o m m e n s t e u e r -

recht ist nicht ein Totaleinkommensbegriff verwirklicht, 

der dem wirtschaftstheoretisch umfassenden entspräche. Die 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



315 

theoretische "Zugangsregel" und das Theorie-Kriterium der "Verfüg-

barkeit" (siehe§ 11) sind steuerlich nicht verwirklicht. 

1. In welcher Weise statt dessen der personale Verfügungsbereich 

teils durch "stumme" Nichterfassung, teils durch ausgesprochene 

Befreiungen politisch bestimmt ist, zeigt ein Blick auf den Kata-

log der "objektiven Befreiungen" nach dem Ein kommen -

s teuer recht (vgl. auch F. Neumark 1970, S. 95 f.). 

a) Allein schon der enge produktionswirtschaftliche Einkommens-

begriff ist in den steuerlichen nur mit beträchtlichen Lücken 

übernommen worden. Die folgenden Tatbestände im distributiven 

Bereich - vgl. hierzu die Gruppierung in Ubersicht 3.2 - werden 

nicht besteuert 

(1) im Bereich der geldlichen Faktorentlohnung: 

- bestimmte Einnahmen aus dem Arbeitsverhältnis (gern.§ 3 
Nrn .•... EStG), wie Abfindungen (9.), Ubergangsgelder 
(10.), Heirats- und Geburtsbeihilfen (15.), Bergmannsprä-
mien (46.), Trinkgelder (51.), besondere Zuwendungen (52.), 
Zahlungen aus Stillegungs- u~d Rationalisierungsmaßnahmen 
(60.), Arbeitgeberanteile zu den Sozialversicherungsbeiträ-
gen (62.), Lohnzuschläge für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit (§ 3b EStG) und die Bezüge der Diplomaten 
(§ 3 Nr. 29 EStG); 

- bestimmte Zinseinnahmen(§ 3 Nrn. 21, 54); 

(2) im Bereich der naturalen Faktorentlohnung: 

- Geldwert der Dienstkleidung der Bundeswehr und des Bundes-
grenzschutzes, der Polizei, Feuerwehr und Kriminalpolizei 
(§ 3 Nr. 4a EStG); 

- Geldwert der freien ärztlichen Behandlung, Krankenhauspfle-
ge sowie Kur- und Heilmittel der o.g. Personen, ihrer Ehe-
frauen und unterhaltsberechtigten Kinder (§ 3 Nr. 4d EStG); 

- Geldwert der Werkswohnungen, soweit die Differenz zur tat-
sächlichen Miete unter DM 40 liegt; 

- Geldwert der Mahlzeiten im Betrieb, soweit er unter DM 
1 ,50 täglich liegt; 

- bestimmte geldwerte Leistungen werden steuerlich nicht als 
Einkommen erkannt, wie betriebliche Kultur-, Sport-, Ausbil-
dungs- und Gesundheitsleistungen, und somit auch nicht 
"befreit 11 • 
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b) Aber auch der vermögeneinschließende Einkommensbegriff hat 

steuerlich nicht vollständig Geltung gewonnen, da nicht sämtliche 

Zugänge in Fonn von Nutzung bzw. Aufzehrung des Geld- und Sachver-

mögens Einkommensqualität erhalten. So werden z.B. nicht als Ein-

kommen erfaßt 

(11 im Bereich des Geldvermögens: 

- der Glücksgewinn, 
- der Erbanfall, 

- bestimmte Geldzugänge aus realisierten Wertzuwächsen, z.B. 
aus Grundstücksveräußerungserlösen jenseits der 2-Jahres-
grenze und aus Wertpapierveräußerungserlösen jenseits der 
6-Monatsgrenzei 

- bestimmte Veräußerungserlöse (Freibetrag von 20.000 DM für 
die Veräußerung der Anteile an einer Kapitalgesellschaft, 
§ 17 III EStGi 

(2) im Bereich des Sachvennögens: 

- die geldwerte Nutzung der Vermögensgegenstände mit Ausnah-
me des Wohnens im eigenen Haus; 

die geldwerte Nutzung aus einem nicht realisierten Vermö-
genswertzuwachs wie etwa eine gestiegene Beleihungsgrenze 
von Grundstücken und Wertpapieren; 
der nicht realisierte Vermögenswertzuwachs selbst, insbe-
sondere der bei Grundstücken (mit Ausnahme der Kurswertstei-
gerung bei Wertpapieren, die zum Jahresende allerdings im 
Rahmen der Vennögensbestandsbesteuerung erfaßt wird) i 

- der Erbanfall. 

c) Vollends der transfereinschließende Einkommensbegriff ist 

steuerlich nahezu ohne Anerkennung geblieben, sieht man einmal 

von der grundsätzlichen Besteuerung der wiederkehrenden Bezüge 

(Unterhaltsbezüge, Renten, Beamtenpensionen, freiwillige Zuwen-

dungen sowie der realen Wohnrechte und Altenteile, S 22 EStG) ab. 
So werden z.B. nicht als Einkommen erfaßt 

(1) im Bereich der privaten monetären Individual-Transfers: 

- Stipendien (§ 3 Nrn. 42/44 ;) i Ausgaben des Arbeitgebers 
für die Zukunftssicherung des Arbeitnehmers (Nr. 62.) i 

- Unterstützungen privater Art, die z.B. in den Bereich der 
Unterhaltszahlungen nach§ 33a EStG fallen und eine be-
stimmte Höhe nicht erreichen; 

(2) im Bereich der privaten und gesetzlichen monetären Kollektiv-
Transfers: 

- Leistungen aus der Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung 
(§ 3 Nrn. 1a u. 1c EStG) i 

- Mutterschaftsgeld (§3. Nr. 1d EStG); 
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- Arbeitslosen-, Kurzarbeiter- und Schlechtwettergeld 
(§ 3 Nr. 2 EStG); 

- Kapitalabfindungen aus der Rentenversicherung (§ 3 Nr. 3 
EStG); 

(3) im Bereich der monetären öffentlichen Transfers: 

- Arbeitslosenhilfe, Leistungen nach dem Arbeitsförderungs-
gesetz (§ 3 Nr. 2 EStG); 

- Leistungen an Wehrdienst-, Zivildienst- und Kriegsbeschä-
digte und deren Hinterbliebene (§ 3 Nr. 6 EStG); 

- öffentliche Stipendien (§ 3 Nr. 44 EStG); 

- Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz (§ 3 Nr. 7 EStG), 
Wiedergutmachungsleistungen (§ 3 Nr. 8 EStG), Kriegsgefan-
genenentschädigungen (§ 3 Nr. 19 EStG); 

- Kindergeld (§ 3 Nr. 24 EStG), Leistungen nach den Unter-
haltssicherungsgesetz (§ 3 Nr. 48 EStG), Wohngeld (§ 3 Nr. 
58 EStG), Leistungen nach dem Entwicklungshelfergesetz 
(§ 3 Nr. 61 EStG); Mutterschaftsgeld (§ 3 Nr. 1d EStG); 

(4) im Bereich der privaten Realtransfers: 

- Vorteile aus der gemeinsamen Haushaltsführung und kleine 
Geschenke werden nicht erfaßt; 

- Vorteile aus privater Erziehung, Unterrichtung, Kranken-
pflege und Nachbarschaftshilfe werden nicht erfaßt; 

(5) im Bereich der öffentlichen Realtransfers: 

- Sachleistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
sind steuerfrei (§ 3 Nr. 1b EStG); 

- die Vorteile aus Sozialhilfen, Kurverfahren, Erholungsur-
lauben, Transporten, Heimunterbringung usw. werden nicht 
erfaßt. 

2. Auch in der Vermögens beste u er u n g, in 

der nach dem Allgemeinheitspostulat alle Vermögensarten, -teile 

und -erwerbe zu erfassen sind, verengt ein Katalog von objekti-

ven Befreiungen den personalen Verfügungsbereich. Um in den Um-

fang der Ausgrenzungen nur solche Tatbestände aufzunehmen, die 

den personalen Vermögensbegriff berühren, sind Abgrenzung von-

nöten; diese betreffen solche des privaten Vermögens gegenüber 

dem betrieblichen, solche der objektiven Befreiungen und vermö-

gensartbezogenen Freibeträge gegenüber den Personalisierungsmaß-

nahmen und die Abgrenzung der natürlichen Personen gegenüber be-

stimmten anderen Steuersubjekten. 
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a) Ausgrenzungen aus dem Vermögensumfang des Betriebsvermögens 

gehören nicht zum Untersuchungsgegenstand, da sie in den alloka-

tiven Bereich fallen. 

b) Demgegenüber fallen die persönlichen Freibeträge (§ 6 VStG 

und§§ 16, 17 ErbStG) zwar in den distributiven Bereich, gehören 

aber zu den Personalisierungsmaßnahmen und haben somit keine Aus-

wirkung auf den Vermögensbegriff. 

c) Das Vermögensteuergesetz kennt im Gegensatz zum Einkommen- und 

zum Erbschaftsteuergesetz subjektive Steuerbefreiungen, so daß 

auch die Vermögensgegenstände dieser befreiten Steuersubjekte 

nicht zum steuerlichen Vermögen zählen können. Die Befreiungs-

gründe nach§ 3 VStG sind aber weder distributionspolitisch moti-

viert noch haben sie Auswirkungen auf den persönlichen Vermögens-

begriff. 

d) Somit gehört zum Untersuchungsgegenstand ausschließlich jenes 

Privatvermögen, das - sei es Bestand oder Erwerb - im ·Steuerrecht 

als das "sonstige Vermögen" (§ 18 BewG) bezeichnet wird. Doch 

gibt es Vorschriften, die zwar den Vermögensumfang einengen, die 

ihren Grund jedoch in steuertechnischen Vereinfachungsabsichten, 

nicht in allokations- oder distributionspolitischen Motiven haben 

dürften. 401 Mit allen diesen Abrundungen und Freibeträgen sind 

und werden z.T. auch technische Erfassungsprobleme umgangen. 

el Die folgenden Ausschlüsse sind unter dem Aspekt des Totalitäts-

prinzips nunmehr als echte Lücken in der Erfassung des personalen 

Vermögens anzusehen: 

(1) Teilausschlüsse durch Einrichten von Freibeträgen und Frei-
grenzen (nach§ 110 I und II BewG bzw. § 13 ErbStG) ,41) 

- Freibetrag von 10.000 DM für den Wert der Kapitalforderun-
gen jeder Art; der Spareinlagen, Bankguthaben und Zahlungs-
mittel; der Aktien oder Anteilsscheine, Kuxe, Geschäftsan-
teile, Gesellschaftseinlagen und Guthaben bei Genossenschaf-
ten; die Inhaber dieser Vermögensbestände dürfen nicht Un-
ternehmer sein; 

40) Hierher gehören Abrundungen von Geldbeträgen, Freigrenzen 
für Schmuckgegenstände, kleinere Geldvermögen und bestimmte 
Erwerbsvorgänge minderer Bedeutung. 

41) Die Teilbefreiung für Werte, deren Erhaltung im öffentlichen 
Interesse liegt, wird nicht zu den Ausschlüssen aus dem per-
sönlichen Vermögen gezählt. 
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- Freibetrag von 10.000 DM für Lebens-, Kapital- und Renten-
versicherungen (nicht Versicherungen aus dem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis u.a.); 

- Freibetrag von 4800 DM für Ansprüche auf Renten aus wieder-
kehrenden Nutzungen oder Leistungen (§ 111 Nr. 9 BewG); 

- Freibeträge nach ErbStG für Hausrat von 40.000 bis 10.000 DM 
je nach Verwandtschaftsgrad; 

- Freigrenze lt. VStG in Höhe von 20.000 DM für Kunstgegen-
stände und Sammlungen, Freibeträge von 40.000 bis 10.000 DM 
nach ErbStG je nach Verwandtschaftsgrad; 

- Freigrenze von 10.000 DM für Wirtschaftsgüter der land- und 
forstwirtschaftlichen und gewerblichen Betriebe, sofern sie 
außer Funktion sind; 

- Freigrenze von 10.000 DM für Wirtschaftsgüter in ständig 
vermieteten möblierten Wohnungen; 

- Freigrenze von 10.000 DM für Schmuck- und Edelmetallgegen-
stände und bestimmte Luxusgegenstände. 

(2) Gesamtausschlüsse (§ 111 BewG), die jedoch in den meisten Fällen 
kein beleih- und veräußerbares Vermögen darstellen: 

- Ansprüche an Witwen-, Waisen- und Pensionskassen sowie An-
sprüche auf Renten aus früheren Arbeits- und Dienstverhält-
nissen; ferner Rentenversicherungen, die mit Rücksicht auf 
ein Arbeits- oder Dienstverhältnis abgeschlossen worden sind 
und solche, bei denen die Ansprüche erst fällig werden, 
wenn der Berechtigte das 60. Lebensjahr vollendet hat oder 
erwerbsunfähig ist (§ 110 I Nr. 6 au. b BewG); 

- Ansprüche aus der Sozial-, Arbeitslosen- und einer Kranken-
und Unfallversicherung; 

- fällige Ansprüche auf Renten aus Rentenversicherungen, wenn 
der Versicherungsnehmer das 60. Lebensjahr vollendet hat 
oder voraussichtlich für mindestens drei Jahre erwerbsun-
fähig ist; 

- Ansprüche auf gesetzliche Versorgungsbezüge; 

- weitere Ansprüche (aus dem Lastenausgleich, dem Kriegsfol-
gengesetz, den Entschädigungsgesetzen und Wiedergutmachungs-
gesetzen (VStG und ErbStG); 

- Ansprüche auf Renten aus der Unterhaltspflicht, aus Ent-
schädigungen usw. 

(3) Gesamtausschlüsse verfügbaren Vermögens (§ 111 BewG, ~ 13 
ErbStG): 

- Ansprüche auf Kapitalabfindung; 

- der gesamte Hausrat nach VStG; 

Erfindungen und Urheberrechte, soweit es sich um eigene Er-
findungen, Ansprüche auf Vergütungen für eigene Dienster-
findungen und eigene Urheberrechte sowie Originaleurheber-
rechtlich geschützter Werke handelt; 

- Grundbesitz, Kunstgegenstände und Sammlungen, sofern die Er-
haltung im öffentlichen Interesse liegt und der Denkmals-
pflege unterstellt werden bzw. sofern sie der Allgemeinheit 
zugänglich gemacht werden, nach ErbStG; Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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- Schuldbefreiung sowie Zuwendungen unter Lebenden aus Grün-
den des Unterhalts oder der Ausbildung, ErbStG; 

- Zuwendungen an bestehende Gesellschaften und Gemeinschaften, 
ErbStG; 

Vermögenserwerb durch Gebrechliche (ohne nennenswertes eige-
nes Vermögen) in bestimmten Grenzen, ErbStG. 

3. Die kritische Würdigung der Lücken in der 

Einkommens- und in der Vermögensbesteuerung offenbart zunächst 

ein gewisses unisono und Schwergewicht der Steuerschonung in den 

Transfers (s. Ubersicht 7.3: c), und hier insbesondere 

im Bereich der öffentlichen Transfers: Sozialtransfers und Ver-

sicherungsleistungen werden einkommensteuerlich ebensowenig er-

faßt wie vermögensteuerlich die Ansprüche auf gesetzliche Renten 

und Versorgungsbezüge. Ein ähnliches Gewicht hat die steuerliche 

Schonung im Bereich der privaten Transfers; hier werden einkom-

mensteuerlich die Zugänge in Form von Unterstützungs- und Ver-

sicherungsleistungen nicht erfaßt, hier bestehen vermögensteuer-

lich Freibeträge für private Lebens-, Kapital- und Rentenversi-

cherungen. Außerdem existiert im Bereich der "privaten Transfers 

qua Erbschaften" eine Reihe von unterhaltsorientierten Vermögens-

erwerben, die steuerbefreit ist. Im Transferbereich ist also das 

Allgemeinheitspostulat außerordentlich stark durchbrochen. 

Geringere Bedeutung42 l für die Verletzung des Totalitätsprinzips 

dürften dagegen die Erfassungslücken im Vermögen haben 

(Ubersicht 7.3: b); hier bestehen sie insbesondere in der Einkom-

mensbesteuerung: die Glücksgewinne und die nicht realisierten 

Vermögenswertsteigerungen werden überhaupt nicht, die Veräußerungs-

erlöse nur in Grenzen erfaßt. Allerdings hängen die Lücken in 
diesem Bereich mit steuersystematischen "Vorwegentscheidungen" 

zusammen, da die Vermögenszugänge qua Erbschaft und Schenkung 

von einer eigenen Steuer erfaßt werden, bestimmte Vermögenswert-

zuwächse von der Vermögensteuer. Soweit aber die Vermögensteuer 

eine Bestandssteuer ist, wird möglicherweise die Nichterfassung 

des Hausrats eine bedeutende Lücke darstellen. Wie überhaupt 

gerade hier im Vermögensbereich begriffstheoretisch die ansonsten 

42) N. Andel (1979a, s. 346) weist die hohe quantitative Bedeu-
tung nicht insgesamt für die "Erhöhung des Wertes von Ver-
mögensteilen", sondern nur für die "Kapitalgewinne" nach. 
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Ubersicht 7.3: Nichterfassung wesentlicher Zugänge und Bestände 
an ökonomischen Größen im deutschen Steuerrecht 

in_der_Einkommensbesteuerung: in_der_Vermögensbesteuerung: 

a) produktionswirtschaftlicher Bereich 

- Sozialversicherungsanteile 
der Arbeitgeber 

- bestimmte Lohnanteile 
und -zuschläge 

- Zins- u. Pachteinnahmen 
u. Veräußerungserlöse 

b) Vermögensbereich 

- Glücksgewinne 

- Vermögensveräußerungs-
erlöse jenseits bestimmter 
Fristen 

- nicht realisierte Vermö-
genswertsteigerungen 

c) Transferbereich 

- private Unterstützungen 

- private Versicherungs-
leistungen 

- öffentliche reale und 
monetäre Sozialtransfers 

- reale und monetäre Trans-
fers der Sozialversiche-
rungen 

- Freibeträge für Kapitalfor-
derungen u. Wertpapiere (VSt) 

- FB für Wirtschaftsgüter in 
möblierten Wohnungen (VSt) 

- eigene Erfindungen und Ur-
heberrechte (VSt) 

- Freibeträge für Kunstgegen-
stände, Luxusgegenstände, 
Schmuck u. Edelmetallgegen-
stände (VSt und ErbSt) 

- Hausrat (nach VSt völlig 
frei, nach ErbSt in Grenzen) 

- Freibeträge für private 
Versicherungen (VSt) 

- Freibeträge für Renten und 
wiederkehrende Leistungen 
(VSt) 

- Ansprüche auf gesetzliche 
Renten und Versorgungsbezüge 
(VSt) +) 

- Ansprüche aus best. Ent-
schädigungsgesetzen (ErbSt)+) 

- Erwerb von Vermögen durch 
Gebrechliche in best. Gren-
zen und ohne großes eigenes 
Vermögen (Erbst) 

- Schuldbefreiung sowie Zuwen-
dungen aus Gründen des Unter-
halts oder der Ausbildung 
(ErbSt) 

- Zuwendungen an best. Gesell-
schaften und Gemeinschaften 
(ErbSt) 

+) Ein Anspruch ist nicht in 
jedem Fall ein verfügbares 
Vermögen. 
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als modern geltende "Reinvermögenszugangstheorie" sich am aller-

wenigsten durchsetzen konnte, was die private Sphäre angeht. 

Nimmt man im pro du kt i o n s wir t s c h a f t 1. Bereich 

7.3 a zunächst die Nichterfassung der Sozialversicherungsanteile 

aus, so bestehen wesentliche Erfassungslücken in der Einkommen-

steuerfreiheit für bestimmte private Zins- und Pachteinnahmen 

sowie für private Veräußerungserlöse, nicht zuletzt auch für be-

stimmte Naturalentlohnungsformen. Vermögensteuerliche Lücken 

sind in den Freibeträgen für Kapitalforderungen und Wertpapiere 

zu sehen. 

Die Sozialversicherungsanteile der Arbeitgeber werfen ein beson-

deres Problem insofern auf, als man sie wie einen Lohn, der nicht 

ausgezahlt wurde, ansehen kann. Nur in diesem Falle wäre ihre 

Nichterfassung ein Verstoß gegen das Totalitätsprinzip in der 

Einkommensbesteuerung. 43 l 

Vorausgesetzt, daß die steuertechnische Erfassungsmöglichkeit 

und die Erfassungskosten nicht entgegenstehen, sind Nichterfas-

sung und Befreiungen grundsätzlich Verstöße gegen das Allgernein-

heitspostulat und gegen die mit ihm beabsichtigte Normierung des 

Totalbegriffes in der Einkommens- und Vermögensbesteuerung. Das 

Ideal einer "comprehensive tax base", das jenseits der wirt-

schaftstheoretischen Analysen gerade auch als steuertheoretische 

Vorstellung formuliert wurde, hat sich bisher nicht durchset-

zen lassen. Die steuerpolitische Entscheidung für die Ausgrenzung 

der o.g. Zugangselemente ist dahingehend zu interpretieren, daß 

im Bereich der Faktorentlohnung die allokationspolitischen Moti-

ve (mit ihren distributiven Effekten selbstverständlich) überwie-

gen, daß im Vermögensbereich teils steuersystematische und steu-

errechtliche Gründe, teils steuertechnische Erfordernisse aus-

schlaggebend sind und daß im Transferbereich des Einkommens die 

distributionspolitischen Absichten vorherrschen. 

Die Verstöße gegen das Allgemeinheitspostulat gelten als nicht 

zielkonform, weil eine nicht zustande gebrachte "comprehensive 

tax base" die fiskalische Basis für verteilungs- und urnvertei-

lungspolitische Maßnahmen schmälert, und zwar durch die "tax 

erosion"44 J und die dadurch möglich gewordene Umgehung der Pro-

43) diese Steuerbefreiung ist als Personalisierungsmaßnahrne für 
die Einkommensbegriffsbestimmung ohne Bedeutung 
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gression. Eine solche Schmälerung der Steuerbasis ist das Ergeb-

nis gesellschaftspolitischer Entscheidungen. Mit ihren Auswirkun-

gen auf die Höhe des Grenzsteuersatzes und den Verlauf der Pro-

gression sind bestimmte allokative und distributive Wirkungen 

bereits vorprogrammiert; diese Entscheidungen stehen zumeist mit 

den Anforderungen der Rationalität der Finanzpolitik im Wider-

spruch: Mit dem gesamten Katalog der Befreiungstatbestände der 

§§ 3 - 3b EStG werden bestimmte Geld-, Natural- und Transferein-

kommen sowie Vermögenszugänge aus der möglichen zurechenbaren 

Zugangs -Summe der zu besteuernden Personen ausgegrenzt, so daß 

sie gar nicht erst besteuerbar werden; mit diesem Betrag wird 

der Einkommensbezieher überhaupt nicht steuerpflichtig. Es sind 

nach w. Albers (1974, s. 82) "nicht erfaßte steuerfrei geblie-

bene Einkommensteile". Noch bevor überhaupt die individuelle Lei-

stungsfähigkeit, die ökonomische Dispositionskraft über Geldbe-

träge, als Information in die Entscheidung der Steuerpolitiker 

eingehen kann, werden durch die Einengungspraxis bestimmte allo-

kations- und distributionspolitische Akzente gesetzt. Soweit tat-

sächlich bestimmte, bisher befreite Tatbestände als steuerlich 

zu schonende gelten können, sollten sie nicht als Befreiungen 

formuliert werden, sondern als offen ausgewiesene Abzüge für Ent-

lastungen oder Aufwendungen allokations- und distributionspoliti-

scher Art erscheinen. Dies allein .schon, um den Deklarations- und 

Informationsgrad bei allen Beteiligten zu erhöhen und die steuer-
45) 

liehen Entlastungen diskutierbar und kontrollierbar zu machen. 

45) "Notwendige" Schonungstatbestände dieser Art - die gesell-
schaftspolitische Akzeptanz vorderhand einmal unterstellt -
könnten sein: 

- allokationspolitisch motivierte: 
Sparerfreibeträge; 
Lohnzuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit; 
Ehrensold; 

- distributionspolitisch motivierte (im Zweifel bleiben die-
se ohnehin unter der Besteuerungsgrenze für das Extistenz-
minimum): 
Stipendien: 
Wiedergutmachungs-, Schadensersatzleistungen; 
Sonderaufwendungen für Heirat, Geburt usw. (diese können 
besser bei den außergewöhnlichen Belastungen erfaßt werden 
und gelten dann für alle Steuerpflichtigen; in Form der 
Befreiungen jetzt bedeuten sie eine Bevorzugung der Arbeit-
nehmer). 

Dieser Katalog ist nicht vollständig, sondern ist orientiert 
an den z. Zt. geltenden Befreiungen. 
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Im Gegensatz zu einem möglichen einheitlichen, vollständigen und 

integrativen Besteuerungsverfahren, das sämtliche Geldeinkünfte 

(einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung), 

Sozialtransfers und -versicherungsrenten zur Grundlage einer Ent-

scheidung über die Besteuerbar k e i t macht, ungeachtet des-

sen, ob sie dann auch in voller Höhe steuerlich b e 1 astet 

und zur Steuer p f 1 ich t führen werden, qualifiziert sich 

das praktizierte Besteuerungsverfahren als ein lediglich partiel-

les und einkunftsdifferenzierendes. Die Objektivierung bleibt un-

vollständig. Somit ist die Besteuerung hierzulande durch recht 

große "Einkommens-Deklarations-Differenzen" (W. Albers 1974) ge-

kennzeichnet.46> 

Sofern man einmal von den rein erhebungstechnischen Lücken ab-

sieht, die sich in gewissen Grenzen schließen lassen, 47 > weisen 

die Gründe48 l doch vorwiegend in den politischen und mentalen Be-

reich; teils w.ird eine allzu perfekte Datenerhebung vermieden, 

46) J. Mitschke weist darauf hin, daß es Ausnahmen von der objek-
tiven Steuerpflicht gibt, "die zufolge ungenügender Erhellung 
des anvisierten Steuerobjekts ... in Befreiungskatalogen erst 
gar nicht in Erscheinung treten"; 1976, s. 25. - Zur Vertei-
lung der "Einkommens-Deklarations-Differenzen" auf die ver-
schiedenen Erinkommensklassen siehe w. Albers 1979b, s. 310: 
"Es ist erstaunlich, wie wenig Anstrengungen unternommen wur-
den, um die auch steuerpolitisch wichtige Frage nach den Ur-
sachen der Nichterfassung aufzuklären; denn immerhin handelt 
es sich um ein Viertel des Sozialprodukts." M.a.W.: vorerst 
gilt wegen fehlender Statistiken, daß die Verteilungswirkungen 
der steuerfrei bleibenden Einkommensbestandteile nicht zu be-
urteilen sind. - Zur makro-ökonomischen Schätzung der Einkom-
mens-Deklarations-Differenzen siehe w. Albers 1974 und Mus-
grave/Musgrave/Kullmer 1975b, S. 81 ff.: Die Differenzen, die 
neben den Hinterziehungen zur Hauptsache in den Steuerbefrei-
ungen begründet liegen, werden für die Bundesrepublik Deutsch-
land im Jahr 1968 auf Werte zwischen 26,4 % und 31,0 % des 
Volkseinkommens geschätzt. 

47) Siehe hierzuw. Albers s. 99,101,103 f.(1974 ). 

48) Als Gründe für ihre Nichterfassung kommen in Betracht (W. 
Albers 1974, s. 107): 
- Furcht vor politischen Widerständen einflußreicher Gruppen 

(Landwirte, Haus- und Grundbesitzer), 
technische Schwierigkeiten bei der Erfassung der Einkünfte 
(Schwarzarbeit, Nebeneinkünfte von Lohnsteuerpflichtigen, 
Geschäfte "ohne Rechnung"), 
mangelnde Informationen über den tatsächlichen Umfang der 
nicht deklarierten Einkommensteile, 
Einstellung der Politiker und Administratoren, die geprägt 
ist von der Maxime, daß - so, wie alte Steuern gute Steuern 
sind - alte Privilegien unantastbare Privilegien sind und 
ihre Abschaffung nur unnötige politische Widerstände her-
vorruft. Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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teils wird überdeutlich, daß der moderne Sozialstaat der Inter-

ventionsstaat in nuce ist. Hier liegen somit auch eher die ein-

engenden Bedingungen als die aktiven Möglichkeiten für eine Steu-

erpolitik: 

(1) ist zu erkennen, daß eine umfassende Information über das Ver-

fügungseinkommen nicht angestrebt ist; damit ist einer integrier-

ten Finanz- und Sozialpolitik von vornherein der Boden entzogen; 49) 

(2) ist zu erkennen, daß bestimmte Einkommensteile die Besteue-

rungsbasis schmälern, obwohl sie keinen eindeutigen Bezug zur so-

zialen Lage der Empfänger haben, sondern eher allokationspolitisch 

motiviert sind, dies aber nicht offen ausweisen.SO) 

Nichterfassungstatbestände und Befreiungsregelungen machen das po-

litische Handeln undurchschaubarer und weniger leicht kontrollier-

bar, als es durch offene Transfers in Form von Staatsausgaben 

sein könnte. Diese Wirkungen sind distributionspolitisch um so 

schwerwiegender, 51 ) als im Transferbereich die Nichterfassung der 

die Leistungsfähigkeit indizierenden Tatbestände eine in die Steu-

erpolitik "integrierte" (M. Pfaff 1978a) und stärker "final orien-
52) 

tierte Sozialpolitik" (W. Albers 1 976) unmöglich macht. Gerade 

die Verzahnung zwischen diesen beiden Politikbereichen verdeut-

licht die Eigenschaft der steuerlichen Einkommens- und Vermögens-

begriffe als eminent "politischer" Begriffe. 

49) Hierher gehört die Steuerfreistellung bestimmter Einkommens-
teile aus distributionspolitisch motivierten Absichten, wie 
die Nrn. in§ 3 EStG) 

50) Hierher gehören die folgenden Steuerfreistellungen (§3EStG,Nr.) 
- Abfindungen, Ubergangsgelder, Aufwandsentschädigungen und 

Prämien ( 9. , 1 0. , 1 2. , 1 3. , 1 6. , 1 8. , 46. , 5 O u. 51 ) , 
- freiwillige soziale Leistungen der Unternehmen (15.), 
- Einkünfte aus bestimmten Tätigkeiten, einschließlich ho-

heitlicher Tätigkeit, aus Ehrensold und aus bestimm-
ten Zinsen (25., 53., 54., 64., 66., 22., 29., 61; §§ 3a,3b. 

51) " ... exclusion is undesirable because it undermines the 
equity of the income tax. Moreover, tax exemption is an in-
efficient means of supporting state and local government 
borrowing"; Musgrave/Musgrave 1980, S. 348. 

52) Vgl. auch WB BMW 1979, S. 14, Ziff. 32: Das Nebeneinander 
von mehreren Arten von Sozialleistungen führt nicht allein 
dazu, "daß diese sich in manchen Fällen unangemessen kumulie-
ren, sondern haben auch die Folge, daß andere sozial Bedürf-
tige nur unzureichend versorgt werden. Daher wäre ein ver-
einfachtes und vereinheitlichtes Transfersystem, das Ausmaß, 
Richtung und Wirkungen der Umverteilungsvorgänge besser über-
schaubar macht, dem bestehenden System vorzuziehen." 
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Die Einzelproblematiken. der 

besonderen. A~sgren.z~n.gstat-

bestän.de "Z~rechn.~ri.gsein.-
k.ommen. •• , ••wertz~wachsein.-

k.ommen.•• ~n.d Transfereinkom-
men•• 

I. Heterogene Besteuerungskonzepte und Erfas-
sungslücken: Die Zurechnungseinkommen 326 
1. Abgrenzungskriterien 326 
2. Enge und weite Begriffsfassungen 329 
3. Verfahrensmängel und Erfassungs-

lücken 332 
4. Allokativ-distributive Beurteilung 333 

II. Allokativ-distributiver Zielkonflikt und 
Nichterfassung: Die nichtrealisierten Ver-
mögenswertzuwachseinkommen 335 
1. Allokative und distributive Argumente 

für die Einkommenseigenschaft der Wert-
zuwächse 336 

2. Die kontroverse Regelung im deutschen 
Steuerrecht und ihre Beurteilung 343 

III. Politisch gewollte Verletzung des Allge-
meinheitspostulats: Die Transfereinkommen 347 
1. Das Ergebnis der wirtschaftstheoreti-

schen Analyse im Uberblick 347 
2. Der Versuch zur Inthronisierung eines 

"öffentlichen Lastverteilungspr inl. 1.ps'' 
für ein incegriertes Steuer-Transfer-
system 349 

3. Die Rolle des Korrespondenzprinzips 
für das steuerliche Einkommen 353 

4. Die Beurteilung der praktizierten 
Transferbesteuerung anhand des Korre-
spondenzprinzips und des Allgemein-
heitspostulats 376 

I. Für die allokaciv-distributive Beurteilung der politisch be-

stimmten Verfügbarkeit über das Einkommen spielen drei Verfügbar-

keitstacbestände eine wichtige Rolle: Die Zurechnungseinkommen 

(imputed income), die nichtrealisierten Vermögenswertzuwächse (ca-

pital gains) und bestimmte Transfereinkommenselemente11 . 

1. Das "Z u r e c h n u n g s e i n k o m m e n" wird ausschließ-

lich güterwirtschaftlich verstanden (income in kind) 2 >. Weit aus-

1) Soweit die wirtschaftstheoretische Einkommensqualität dieser 
Zugangselemente zu untersuchen war, ist das in den SS 8 (IV-VI) 
und 11 geschehen; hier sind nunmehr jene Argumente z~ prüfen, 
die diesen Zugangselementen aus der s teuer 1 ich e n 
Sicht die Einkommenseigenschaft zu- oder absprechen wollen. 

2) Unter diesem Aspekt braucht also nicht problematisiert zu wer-
den, ob etwa die Freizeit oder die häuslichen Dienste als Zu-
rechnungseinkommen zu betrachten seien. 
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gelegt umfaßt es vier Bestandteile und taucht somit in allen drei 

Bereichen der Einkommensquellen auf: Erstens der Zugang an Natu-

ralentlohnungen und güterlichen Vorteilen aus dem produktionswirt-

schaftlichen Bereich, zweitens der Zugang an nichtmonetären Nut-

zungen des Vermögens, drittens der Zugang an nichtrealisierten 

Wertzuwächsen des Vermögens und viertens der Zugang an Realtrans-

fers (Verfügbarkeit unterstellt). Eine solche weite Fassung des 

zurechnungseinkommens, die definitorisch ausschließlich auf die 
güterliche Eigenschaft des Zugangs abstellt, ist aber nicht die 
übliche. Definiert man demgegenüber das zurechnungseinkommen mit-

hin nur - was mitunter unausgesprochen geschieht - vom Vermögens-

bereich her, enthält es immer noch zwei Bestandteile, nämlich die 

Nutzung und den Wertzuwachs. Die engste Definition des Zurechnungs-

einkommens erreicht man erst mit dem Ausschluß des Wertzuwachses; 

als Zurechnungseinkommen (imputed income) gilt dann, was einer 

Person an tatsächlicher nichtmonetärer Nutzung aus Vermögen zu-

geht. Nicht lediglich die mögliche (evtl. aus dem gestiegenen Wert 

eines nur im Besitz gehaltenen, ansonsten tatsächlich nicht ge-

nutzten Vermögens), nicht die aus der Nutzung fließende "Bedürf-

nisbefriedigung", sondern der tatsächliche und rechenhafte Vor-

teilszugang ist Zurechnungseinkommen. 

In der Literatur findet sich keine eindeutige Festlegung auf die-

se Definitions k rite r i e n; vielmehr wird z. T. 

enumerativ der Zugang sowohl aus unbaren Entlohnungs- und Entnah-

meformen als auch aus Vermögensnutzungen als Zurechnungseinkommen 

erwähnt, Zugänge in Form von Realtransfers werden durchweg nicht 

zu den Zurechnungseinkommen gezählt. Teils wird ein Abgrenzungs-

kriterium - explizit oder implizit - benutzt, teils wird darauf 

verzichtet. Soweit aber eines verwendet wird, führt es zu verschie-

den weiten Konzepten des Zurechnungseinkommens: 

So nennt W. Albers (1979a,S,197) "Naturaleinkünfte und Zurechnung 

von geldwerten Vorteilen aus der Nutzung von Vermögen" in einem 

Atemzuge und stellt als Kriterium auf den Vorteilszugang ab. 3 ) 

3) Uberdies nennt er unter den 5 Fällen von naturalen Vorteilen 
vier aus der distributiven Sphäre, die definitionsgemäß tat-
sächlich Einkommen sein können (drei entstammen dem produktions-
wirtschaftlichen, einer dem Vermögensbereich: Naturalentlohnung, 
Güterentnahme zum Eigenverbrauch, Wertschöpfung durch häusliche 
Arbeit; "Verzinsung" des selbstgenutzten Vermögens), führt aber 

(Forts. siehe folgende Seite) 
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N. Andel (1979a, S. 339 f.) sucht das Abgrenzungskriterium nicht 

im Zugangsbereich, sondern im Verwendungsbereich auf, als "Selbst-

konsum" von "Leistungen des steuerpflichtigen an sich selbst oder 

an seine Familienangehörigen". Die als Konsum bezeichnete "Nut-

zung" ist hier stets mit einem Vermögensgegenstand verbunden 

(wenn man die von ihm hier erwähnte "Freizeit" als Nutzung des 

Human-Vermögens interpretieren würde) und schließt daher den Zu-

gang an unbaren Entlohnungsvorteilen aus dem Begriff der Zurech-

nungseinkommen aus. Diese erfaßt er vielmehr als "Bruttonatural-

entgelte für Marktleistungen" in einer eigenen Kategorie (Werks-

wohnungen, Kantinenessen, Deputate, privat genutzte Geschäftswa-

gen); sie sind eindeutig in die Zugangssphäre, nicht in die Nut-

zungs- und Verwendungssphäre verwiesen. Andels Einteilung ent-

spricht der eingangs dargestellten klaren Abgrenzung anhand der 

Zugangsquellen und ist wegen ihrer Orientierung am Vermögen eine 

äußerst enge Definition des Zurechnungseinkommens. 41 

Demgegenüber ist für Musgrave/Musgrave (1980, s. 346) das Abgren-

zungskriterium eben jene verwendungsorientierte Formel des AGI-

Konzeptes: "net worth plus consumption"; gemäß ihrer Orientierung 

sowohl am Vermögen als auch am - hier breiter als bei Andel auf-

gefaßten - Konsum zählen sie zum imputed income sowohl die Ver-

mögensnutzungen als auch die unbaren Entlohnungen (income in 

kind) . 51 Bei der in dieser Breite auf den Konsum gestützten Defi-
tion überrascht, daß im imputed income nicht die Realtransfers 

enthalten sind, zumal Musgrave/Musgrave an gleicher Stelle empfeh-

len, in das Gesamteinkommen nach der "net wealth plus consumption"-

Formel auch die gesamten Transfereinkommen aufzunehmen, und zwar 

entgegen dem AGI-Konzept. 

Forts. Fn. 3: 
auch "die Verwendung von im eigenen Betrieb hergestellten Gü-
tern zur Produktion im gleichen Betrieb" als Einkommen auf, 
obwohl sie klar im allokativen Bereich und damit in der Ertrags-
sphäre verbleiben und das persönliche Einkommen nicht berühren. 

4) Auch der Carter Report (1966, vol. 1, s. 12 und vol. 3, S.43 ff.) 
trennt in "benefits in kind" und "imputed income"; er empfiehlt 
die Besteuerung der ersteren, hingegen die Befreiung der letzte-
ren. 

5) Aus diesem Grunde kritisieren sie am AGI-Konzept, daß es weder 
die "imputed rent" aus den "owner-occupied houses" noch die 
Vorteile der Entnahme von Feldfrüchten aus landwirtschaftlichen 
Betrieben und auch nicht die Vorteile aus der Nutzung von Dienst-
wagen zu privaten Zwecken und die Arbeitgeber-Sozialaufwendungen 
enthält. 
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D. Schneider dagegen (1978b, S. 44 f.) läßt als Zurechnungsein-

kommen ausschließlich Einkommen aus dem produktionswirtschaftli-

chen Sektor gelten, da die Einkommensteuer nicht "Bedürfnisbefrie-

digungen" erfasse, sondern "Erwerbstätigkeiten"; die Nutzungsbe-

steuerung sei vergleichbar der Besteuerung persönlicher Konsumaus-

gaben, weshalb die Eigenerzeugung und der Selbstverbrauch in der 

Landwirtschaft sowie die Selbstnutzung von Unternehmungsmitteln (z,U, 

PKW) für den privaten Zweck zwar Einkommen seien, nicht aber die 

"Selbstnutzung von Haushaltsmitteln" (Nutzung des Einfamilienhau-

ses, der Gebrauchsgüter). Aufgrund der nicht weiter hinterfragten 

"Absicht" der Einkommensteuer, ob sie erklärtermaßen und unbestrit-

ten stets nur die Erwerbstätigkeiten erfassen wolle, gelangt Schnei-

der zu einem eindeutigen Abgrenzungskriterium; mit der distribu-

tionspolitischen Konsequenz allerdings, den Kreis der zuzurechnen-

den Imputierungstatbestände sehr stark einzugrenzen. 

2. Auch soweit Abgrenzungskriterien nicht eigens formuliert wer-

den, bleiben Realtransfers und Vermögenswertzuwächse als Imputie-

rungsfälle schlicht außer Betracht, erscheint das Zurechnungsein-

kommen als eine Mischung von nichtmonetären Zugängen aus dem pro-

duktionswirtschaftlichen und Vermögensbereich. 

Selbst in diesem nunmehr engeren Rahmen sind unterschiedliche Auf-

fassungen festzustellen: Sollen unbare Entlohnungen und Vermögens-

nutzungen stets, niemals oder nur teilweise dem Einkommen zuge-

rechnet werden? 

Die Meinungen reichen von dem einen Extrem des völligen Ausschlus-

ses jeglicher Imputierungen aus dem steuerlichen Einkommen über 

verschieden weite Teilausschlüsse bis zu dem anderen Extrem des 

totalen Einschlusses. Konsequenterweise ergeben sich dadurch un-

terschiedliche Distributionswirkungen mit allokativen Effekten. 

Das AGI-Konzept schließt jegliche Imputierungen, sowohl der Natu-

ralentlohnung als auch der Vermögensnutzung und des Selbstver-

brauchs eigenerzeugter Güter und Dienste aus dem steuerlichen Ein-

kommen aus. Der Carter Report, der die "benefits in kind" 6 ) vom 

6) 1966, vol. 3, S. 44: Sie hängen zumeist mit einem Beschäfti-
gungsverhältnis zusammen oder mit einem Geschäftsbetrieb: Be-
nutzen eines Kraftfahrzeuges oder Wohnhauses, Gewährung einer 

(Forts. siehe folgende Seite) 
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"irnputed incorne" 7 l unterscheidet, will erstere aus Gründen der 

Gleichmäßigkeit der Besteuerung umfassend in das steuerliche Ein-

kommen aufnehmen, 8 ) will letztere jedoch wegen der großen Bewer-

tungsschwierigkeiten unbesteuert lassen; dies soll auch gelten 

für die ersparte Miete des vorn Eigentümer genutzten Hauses (vol. 

3, s. 47). Solchermaßen wird aber - wie noch zu zeigen ist - im 

letzteren Falle ausgerechnet das bereits für die "incornes in 

kind" bemühte Gleichmäßigkeitspostulat verletzt. 

Die deutsche Steuerreformkommission (SRK) 1971 bezieht zu den Na-

turalentlohnungen eine aus dem Arbeitsverhältnis und der Fürsorge-

pflicht des Arbeitgebers begründete, hingegen zum Mietwert der 

eigengenutzten Wohnung im eigenen Hause eine mehrschichtig begrün-

dete Position. Die generell bzw. in Grenzen bestehende Steuerfrei-

heit von Aufwendungen des Arbeitgebers, die überwiegend im eige-

nen Interesse geschehen9 ) oder bestimmte Annehmlichkeiten für den 

Arbeitnehmer darstellen, 10 > will sie erhalten oder auch ausgewei-

tet wissen. Beim Mietwert der eigenen Wohnung schlägt sie im Ge-

gensatz zum geltenden Recht einen völligen Verzicht vor, weil sie 

den Gesichtspunkten, daß sich das Wohnen in der Konsumsphäre ab-

spiele und den Wohnungseigentümern keine Einnahmen zuflössen (!), 

daß der Verzicht auf die Erzielung von Einnahmen in keinem ande-

ren Fall besteuert würde und daß der Verzicht auf eine steuerli-

che Erfassung eine Vereinfachung bedeuten würde, eine größere Be-

deutung beimißt als jenen Argumenten, die für eine Besteuerung 

sprechen. 11 ) 

Forts. Fn. 6: 
Lebensversicherung oder Pensionsbeihilfe, Verpflegungs- und 
Wohnzuschüsse, Warenrabatte oder zinsfreie Darlehen. 

7) Vermögensnutzungen und Selbstverbrauch eigenerzeugter Güter 
und Dienste 

8) Bei weitgehender Steuerfreiheit der "non cash benefi ts" fänden 
es die Beschäftigten attraktiv, Geldeinkommen durch diese zu 
substituieren, 1966, vol. 1, S. 12; siehe auch Musgrave/Mus-
grave 1980, S. 346. 

9) Aufwendungen für gestellte Arbeitskleidung, für die Berufs-
fortbildung, für die Gesundheitsvorsorge sollen nicht zum 
Arbeitslohn gehören, S. 93 f., TZ 129. 

10) Hygiene-Einrichtungen, Sport- und Freizeitanlagen, Betriebs-
kindergärten, Getränke- und Genußmittel, Uberlassung von 
Theaterkarten, S. 94, TZ 130; schließlich auch freie Mahl-
zeiten im Betrieb (S. 99, TZ 146 ff.). 

Fn. 11 siehe folgende Seite 
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Gegenüber solchen eher im Pragmatischen begründeten Besteuerungs-

konzeptionen nimmt sich die Position E. Kellenbergers (1957, S. 

303) anders aus, der neben der Nutzung des selbstbewohnten eige-

nen Haus auch jede Nutzung von Gebrauchsgütern (wie Hausrat und 

Kunstgegenständen) zum Einkommen rechnet. 

Während also im allgemeinen Bedenken gegen den Einschluß des im-

puted income in das steuerliche Einkommen aus theoretischer Sicht 

heute nicht vorgetragen werden, 12 ) scheitert er einfach an der 

praktisch-rechnerischen Verwirklichung. Und so ergeben sich allein 

aus Praktikabilitäts- und Gleichbehandlungserwägungen bestimmte 

steuerpolitische "Mittelpositionen", nach denen - so sehr man auch 

die Besteuerung der Nutzung von Gebrauchsgütern (Auto, Hausrat) 

grundsätzlich wünscht - die Besteuerung beschränkt wird auf die 

Nutzung der Wohnung (N. Andel 1979a, S. 340) und Teile der ent-

nommenen bzw. selbst produzierten Güter und Dienstleistungen. 13 ) 

Fn. 11: 
S. 118, TZ 217; allerdings soll Voraussetzung für die Steuer-
befreiung sein, daß sich die Wohnung im Privatvermögen befin-
det. Für Wohnungen dagegen im Betriebsvermögen soll es bei 
der jetzt angewendeten Besteuerung bleiben (S. 121, TZ 226). 
Den Widerspruch nimmt die Kommission in Kauf, "weil er nur 
durch eine Einschränkung des Einnahmebegriffes ausgeräumt wer-
den könnte ... ". 

12) Vgl. jedoch früher F. Neumark (1961b, s. 39f.), eine Totalerfas-
sung sei nicht möglich, aber gerade aus theoretischen Gründen 
sei ein "alles oder nichts" zu fordern; da ein "alles" nicht in 
Betracht käme, müsse es beim "nichts" bleiben. -
Diese rigorose Einstellunq qibt er 1970 (S. 133) auf, be-
zeichnet vielmehr die Nichteinbeziehung der imputed incomes 
als Verstoß gegen die Gleichmäßigkeit der Besteuerung und 
die Kritik an der Nichterfassung des landwirtschaftlichen Ei-
genverbrauchs als rechtens; darüber hinaus ist nach Neumark 
gerade die Nichtbesteuerung des Wohnens im eigenen Haus das 
"Hauptbeispiel" der "nicht nur theoretisch interessanten, 
sondern ..• auch praktisch bedeutsamen" Verstöße gegen das 
Gleichmäßigkeitspostulats. 

13) Nach N. Andel, 1979a, s. 341, ist es erwünscht, sicherzustel-
len, daß bei selbst produzierten und im privaten Haushalt ver-
brauchten Produkten zumindest die bezogenen Zwischenprodukte 
bzw. entlohnte fremde Arbeitskraft nicht als Betriebsausgabe, 
sondern als steuerpflichtige Einnahmen behandelt werden. 
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3. Nach dem in§ 11 entwickelten Verfügbarkeitskonzept wäre als 

Zurechnungseinkommen jedweder unbare Zugang an ökonomischen Grö-

ßen aus jeglicher Quelle anzusehen, sofern nur tatsächliche Ver-

fügbarkeit über diesen Zugang beim einzelnen vorliegt und sofern 

er auch rechenbar gemacht werden kann. Ein solcher Zugang wäre 

in das steuerliche Einkommen einzuschließen. Verfahrensmängel in 

der Bewertung sprechen nicht gegen das Verfügbarkeitskonzept, son-

dern gegen das Bewertungsverfahren.13alErst wenn die Bewertung 

auf übergroße Schwierigkeiten stößt oder unmöglich ist, müßte -

um schiere Willkür auszuschließen - der "kompromißhaltige Verstoß" 

gegen die Totalitäts- und Gleichmäßigkeitspostulate hingenommen 

werden. Abweichungen von dieser Regel offenbaren den politischen 

Gehalt der steuerlichen Einkommensbestimmung. 

Die Regelung des Zurechnungseinkommens im deutschen 

s teuer recht enthält beides, Verfahrens -

m ä n g e 1 und Erfassungs 1 ü c k e n So müssen 

grundsätzlich die Naturalentgelte gemäß§ 8 EStG erfaßt und zu 

Marktpreisen bzw. zu bestimmten Werten nach einer Regierungsver-

ordnung bewertet werden. Doch der Katalog der Befreiungen in§ 3 

EStG begünstigt gerade manche Naturalentgelte (Getränke, Genuß-

mittel, Deputate und Sachbezüge), sofern sie nicht überhaupt als 

Aufwand behandelt werden und als Entgelte gar nicht in Erschei-

nung treten (N. Andel 1979a, S. 339) • 141 Die Entnahmen aus dem 
Betrieb zum Selbstverbrauch werden grundsätzlich nach§ 4 I EStG 

13a)Siehe den Hinweis auf die "skandalöse, der Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung Hohn sprechende" Einheitsbewertung für die land-
und forstwirtschaftlichen Betriebe bei N. Andel (1979a, s. 
343) unter Verweis· auf R. Fecht , Kritische Untersuchung der 
Einkommensbesteuerung der deutschen, französischen, us-ameri-
kansichen und britischen Landwirtschaft, Berlin 1970. s. 53ff. 

14) E. Hamer (1982) hat einen umfangreichen Katalog all jener Tat-
bestände zusammengetragen, die nicht eigens von der Einkommen-
steuer befreit werden mußten, aber dennoch die vielfältigen 
Formen der "Selbstbedienung" aus öffentlichen Kassen demon-
strieren und ihren Beziehern unversteuertes Naturaleinkommen 
verschaffen: Stromlieferung unter Normalpreis an EVU-Mitarbei-
ter; kostenlose Bahnfahrten der Bundesbahnmitarbeiter; preis-
vergünstigte Flugscheine der halbstaatlichen Lufthansa; Zah-
lung von Sitzungsgeldern an Mandatsträger, die in ihrer Dienst-
zeit und in Ausübung ihrer Dienstpflicht tätig werden; Gewäh-
rung von Bürodiensten an Parlamentarier und Bürgermeister ohne 
Berechnung; Freikarten für Mandatsträger; Gestellung öffentli-
cher und verbilligter Wohnungen an Hochbezahlte usw. 
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versteuert, doch kennt man hier weitgehende Pauschalierungen, die 

u. U. zu Entnahmen unter Marktwert führen können. 

Bis 1986 wurde - ganz im Gegensatz zu den AGI- und CTB-Konzepten -

die Wohnungsnutzung im eigenen Haus zum steuerlichen Einkommen ge-

rechnet, und zwar getrennt für den Nutzwert der Wohnung im eigenen 

Haus (§ 21 II EStG), für den Nutzwert der selbstgenutzten Wohnung 

im eigenen Einfamilienhaus oder der Eigentumswohnung (§ 21a EStG) 

und für den Mietwert der eigenen Wohnung des Inhabers eines land-

wirtschaftlichen Betriebes (§ 13a III Nr. 4 u. VII EStG). 15) 

4. Die Regelung der Zurechnungseinkornmen im deutschen Steuerrecht 

ist aus dem Blick des Allgemeinheit s post u -

l a t s zu beurteilen:Sie folgt zunächst einem relativ engen Kon-

zept, da sowohl nichtrealisierte Vermögenswertzuwächse als auch 

Realtransfers nicht zu den Imputierungen gezählt werden. Sie folgt 

darüber hinaus einem "verengt-asymmetrischen" Konzept insofern, 

als sowohl die Naturalentlohnung und güterliche Vorteilsgewährung 

wie auch die nichtmonetäre Vermögensnutzung grundsätzlich als Zu-

rechnungseinkornmen gesehen, aber nur teilweise verwirklicht wer-

den; denn einerseits wird die Erfassung der Naturalentlohnung und 

der Güterentnahme zu privaten zwecken von zahlreichen Befreiungs-

vorschriften durchlöchert, andererseits entstehen durch die pau-

schale Berechnung der Nutzungswerte des Wohnens im eigenen Hause, 

durch den Ansatz veralteter Einheitswerte und durch den erlaubten 

Schuldenabzug Unterbewertungen und auch Ungleichbehandlungen un-

ter den Eigentümern und Mietern. 

Allokative Wirkungen sind in erster Linie im Bereich der Entloh-

nungen denkbar, und zwar als Wettbewerbsvorteile für jene Betrie-

be, die mit anderen um knappe Arbeitskräfte konkurrieren und in 

Form von Naturalentlohnungen und Vorteilsgewährungen die Lohnhöhen 

der Konkurrenten überspielen können. 

15) § 21 II EStGverlangte den Ansatz der Marktmiete für vergleich-
bare Objekte. § 21a EStG fingierte den Nutzwert auf 1 % des 
Einheitswertes, der auf 140 % der Einheitswerte von 1964 fest-
gesetzt ist und in dieser Höhe längst unter den Marktwerten 
liegt; die Schuldzinsen sind bis zu dem Betrag absetzbar, der 
sich als Nutzwert ergibt. Nach§ 13a war das 1/18 des Einheits-
wertes des Wohnteils des landwirtschaftlichen Betriebes anzu-
setzen; auch hier sind Ungleichbehandlungen in der Bewertung 
üblich. 
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Im Vordergrund jedoch stehen die distributiven Wirkungen. Rechnet 

man weder die nichtrealisierten Vermögenswertzuwächse noch die 

Realtransfers zu den Imputierungen, so ergeben sich die distri-

butiven Wirkungen durch eine Nichterfassung der Vermögensnutzung 

bzw. durch ihre nur teilweise Erfassung. Läßt man die Nichterfas-

sung von Gebrauchsgüternutzung (Hausrat, Kraftfahrzeuge, Kunstge-

genstände) einmal wegen der Bewertungsprobleme außer Betracht, so 

entzündet sich die Diskussion um die distributiven Wirkungen stets 

an der Erfassung der Wohnungsnutzen im eigenen Haus. 

In klarer Kenntnis der Ungleichbehandlung von Mietern und Eigen-

tümern fordern Carter Report und Meade Committee dessenun-

geachtet, eine "imputed rent" nicht zu erfassen, und zwar aus-

schließlich wegen der Bewertungsprobleme: Eben weil die Bewertung 

Unzulänglichkeiten aufweise, führe sie zu Diskriminierungen. 161 

Ubersehen wird hier u.E., daß die Ungleichbehandlung zwischen den 

16) Daß aus theoretischen Gründen alles für eine Einbeziehung 
der imputed rent in die Besteuerung spricht, läßt sich ausge-
rechnet aus eben jenen Beispielen folgern, die Carter und 
Meade geben.Ca r t er s(Report 1966, vol. 3, S. 47) Ver-
gleich zwischen zwei Vermögensanlageformen durch verschiede-
ne Investoren (isoliert betrachtet): 
Sm i t h (Mieter) legt Vermögen in Wertpapieren verzins-
lich an, versteuert den monetären Ertrag, kann jedoch seine 
Mietzahlung - sie möge die Höhe des Zinsertrages nach Zins-
steuern erreichen - nicht steuerlich absetzen, da sie die 
private Lebensführung betrifft. Obwohl sein "Nettoergebnis" 
(Wertpapierertrag./. Miete) gleich Null ist, zahlt er 
Steuern. 
Br o w n (Eigentümer) investiert ein gleich hohes Vermögen 
in seine eigengenutzte Wohnung, erzielt keinen Zins in bar, 
zahlt aber auch keine Miete. Sein "Nettoergebnis" ist eben-
falls gleich Null. Würde seine imputed rent nicht besteuert, 
wäre er bei gleicher Leistungsfähigkeit im Vorteil gegenüber 
Smith (die Diskriminierung des Smith würde noch kumuliert, 
könnte Brown seine Hypothekenzinsen steuerlich absetzen). 

M e ade s(1978, s. 214) Vergleich zwischen zwei unterein-
ander kombinierten Anlageformen: 
Sm i t h (Mieter) investiert in Wertpapiere und erhält Zin-
sen; er zahlt Miete an Brown. 
Br o w n investiert in ein Haus, vermietet an Smith und er-
hält Miete. Beide zahlen Steuern auf ihre Erträge. Nun tau-
schen Smith und Brown das Haus gegen die Wertpapiere. Brown 
als Wertpapiereigentümer zahlt nach wie vor Steuern, doch 
Smith nicht mehr, sofern seine "imputed rent" kein Einkommen 
ist, obwohl sie beide gleich leistungsfähig sind. 

Carter und Meade geben hier Beispiele für die Ungleichbehand-
lung der Mieter- und Eigentümergruppen. Der allokative Vorteil 
der Wohnraumerstellung wird erkauft mit dem distributiven Nach-
teil der Ungleichbehandlung. 
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Gruppen der "owners" und "renters" eine andere ist als jene in-

nerhalb der Eigentümergruppe. Die Verfahrensmängel der Bewertung, 

so sehr sie zu einer Ungleichbehandlung der Eigentümer führen mö-

gen, sind aber zumindest nicht geeignet, eine Verringerung der 

Steuerbelastungsdifferenz zwischen Eigentümern und Mietern zu ver-

hindern. Aus diesem Grunde ist - sofern man der Vermeidung einer 

Ungleichbehandlung zwischen den Gruppen einen Vorrang 

einräumt - der Regelung im deutschen Steuerrecht der Vorzugzuge-

ben, zumal sich die Ungleichbehandlung inner h a 1 b der 

Eigentümergruppe mildern ließe, wenn man die Bewertungsverfahren 

verbessern würde. Dies aber erscheint nicht ausgeschlossen. 

II. Der Ausschluß der nicht r e a 1 i sie r t e n Ver -

mögen s wert zu w ä c h s e 17 ) ist möglicherweise der 

am stärksten umstrittene Punkt in der Diskussion um den Inhalt 

des steuerlichen Einkommens. 18 ) Die Geister scheiden sich an der 

Frage, ob es aus allokations- und/oder distributionspolitischen 

Gründen sinnvoll ist, ein steuerliches "Realisationsprinzip" ein-

zuführen.19) Soweit die Folgen einer Besteuerung nur der realisier-

ten Vermögenswertzuwächse negativ beurteilt werden, wird sogar ein 

17) Zur Definition und zur Verwendung des capital gains-Begriffes 
siehe§ 9 V. 

18) "Perhaps the most important and controversial issue in income 
defini tion", Musgrave/Musgrave 1 980, S. 349. - Nach Auffas-
sung von A. Oberhauser dagegen (1980, S. 666) steht in Deutsch-
land möglicherweise eher die Bodenwertzuwachssteuer im Vor-
dergrund. Siehe hierzu auch K.-H. Hansmeyer 1974, S. 134 f. 
mit der Darstellung des Verhältnisses der Bodenwertzuwachs-
steuer zum Planungswertausgleich für die Bodennutzung, siehe 
ferner WB BMF 1976, S. 78 ff. u. 109 ff. 

19) Während das Realisationsprinzip für die Lösung des Zugangs-
problems (Erhöhung der ökonomisch-finanziellen Dispositions-
kraft) reklamiert wird, betrifft das Realwertprinzip die Be-
wertung dieses Zugangs; gleichwohl haben beide Prinzipien 
insofern Berührungspunkte, als darüber diskutiert wird, ob 
bei einer Außerachtlassung des Realwertprinzips die Leistungs-
fähigkeit infolge realisierten Vermögenswertzuwachses wegen 
des Kaufkraftschwundes evtl. nur scheinbar realisiert ist 
(Steuerreformkommission 1971, S. 68: WB BMF 1976, S. 86 ff.) 
Siehe hierzu § 23 unten, 

Siehe hierzu im übrigen die zwischen Hackmann und D. Schneider 
im Finanzarchiv (Bd. 44, 1946) geführte Auseinandersetzung, in 
der es darum geht, ob die Besteuerung der nichtrealisierten 
Wertzuwächse zu allokativen Nachteilen führt oder nicht. 
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"erweiterter Realisationsbegriff" diskutiert, der - bei voller 

Integration der Einkommen- und Vermögensteuer und Fehlen einer 

Erbschaft- und Schenkungsteuer - jede Art einer Ubertragung von 

Verfügungsmacht als Realisierung definiert. 2O> 

1. Gerade die Diskussion um die Ausgrenzung der nicht-realisier-

ten Vermögenswertzuwächse (= capital gains = c.g.) ist ein Para-

digma für den a 1 1 ok a t i v - d ist r i b u t i v e n 

Z i e 1 k o n f 1 i kt 211 Je nachdem, ob man den distributiven 

Argumenten mehr Gewicht verleiht und im Halten der wertgestiege-

nen Vermögensgegenstände einen Indikator der Leistungsfähigkeit 

sieht oder ob man eher den allokationspolitischen Gegenargumen-

ten zuneigt und wegen der Bewertungs- und Liquiditätsprobleme 

die nichtrealisierten Vermögenswertzuwächse aus dem Einkommen aus-

grenzen möchte, definiert man einen weiteren bzw. engeren steuer-

lichen Einkommensbegriff. Dabei wird aber selbst von den Befürwor-

tern des engeren Begriffs überwiegend anerkannt, daß zunächst 

die c.g. Leistungsfähigkeit indizieren. Oftmals zeigt sich aber, 

daß die Trennung in die allokative und distributive Problematik 
nicht beachtet wird. Zunächst behandeln wir das c.g.-Problem aus 

der Sicht des Einkommens. 

a) Der Einschluß der c.g. in das steuerliche Ein kommen 

ist Ausdruck der gestiegenen Leistungs fähig -

k e i t • 221 Er ist insoweit eine Konsequenz des Postulats der 

Totalerfassung (WB BMF 1976, S. 118). Für die durch c.g. bewirkte 

erhöhte Dispositionsfähigkeit spielen die Gründe der Werterhöhung 
ebensowenig eine Rolle_2 31 wie die Besitzdauer und die - evtl. un-

20) Carter Report 1966, vol. 3, S. 50 ff. u. passim; WB BMF 1976, 
s. 78. - Siehe auch oben die CTB- und AGI-Konzepte in§ 22, 
Abschnitt III. 

21) Siehe hierzu allgemein Aktkinson/Stiglitz 1980, S. 567, mit 
einer ausführlichen Zielabwägung. 

22) Steuerreformkommission (SRK) 1971, s. 68. - WB BMF 1976, S. 
14. - N. Andel 1979a, s. 346. - So eindeutig zugestanden wer-
den muß, daß die Bodenwertzuwächse spezifische Probleme mit 
sich bringen, die im Bereich der Bodenpolitik nicht mit allo-
kativen Problemen der c.g. direkt zu vergleichen sind, so ein-
deutig ist auch aus dem Gutachten des WB BMF 1976, S. 73 ff. 
u. 78 ff. zu folgern, daß eine Zunahme der Leistungsfähigkeit 
vorliegt. 

Fn. 23 siehe folgende Seite 
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terschiedliche - Wertsteigerungsrate. C.g. steigern die öko-

nomische "Verfügungsmacht" 241 im Sinne einer "economic power" 

(Carter Report 1966, vol. 3, s. 50) , 251 da sie eine "Erhöhung 

der Eigentumsrechte einer Person" darstellen, 261 über die man 

selbst dann verfügen kann, wenn sie noch nicht realisiert sind, 271 

(A. Oberhauser 1980, S. 668). Eine Transformation dieser Rech-

te in andere ökonomische Rechte ist grundsätzlich möglich (0. 

Ebnet 1978, s. 58), man muß nur dazu bereit sein (A. Oberhauser 

1980, S. 668). Das Halten der im Wert gestiegenen Vermögensgegen-

stände angesichts der Wahl zwischen verschiedenen Anlagemöglich-

keiten ist eine freie Entscheidung und damit Ausdruck der freien 

Verfügbarkeit (N. Andel 1979a, S. 348). 

Das im Steuerrecht verankerte Realisationsprinzip müßte im Sinne 

einer Totalerfassung der Leistungsfähigkeit allerdings aufgegeben 

werden, mit dem Vorteil, daß sich auch die Schwierigkeiten ver-

meiden ließen, "die sich aus der zusammengeballten Besteuerung 

stiller Reserven im Zeitpunkt ihrer Auflösung ergeben" (Steuer-

reformkommission (SRK) 1971, S. 68) und zu dem stets beklagten 

"lock in-Effekt" führen. 281 Besteuert man die nichtrealisierten 

Vermögenswertzuwächse nicht, kann jemand laufend reicher werden, 

ohne daß er je steuerpflichtige Einkünfte erzielte (W. Albers 

Fn. 23: 
N. Andel 1979a, S. 348; selbst wenn eine Zinssatzsenkung der 
Grund für den Wertzuwachs eines Wertpapieres war, liegt wegen 
der Verschlechterung bei allen neuen Anlagemöglichkeiten ein 
relativ zu ihnen höherer Wert vor, auch wenn das Papier nicht 
verkauft wird. 

24) WB BMF 1976, S. 118. - A. Oberhauser 1980, S. 668. 

25) Bei Beleihungen zum Marktwert werden die Wertsteigerungen ei-
nes Vermögensgegenstandes ungeachtet seiner Nichtrealisierung 
berücksichtigt. Nichtrealisierte "Gewinne" sind eben deswegen 
nicht etwa "fiktive", sondern können genau so "real" sein wie 
realisierte. 

26) So - basierend auf H.C. Simons (1938) - O. Ebnet 1978, s. 58. 

27) Insoweit ist auch die Auffassung von D. Schneider (1978b, s. 
55) zurückzuweisen, nur der "Zufluß von Geld oder Gütern" 
erhöhe die Verfügungsmacht; vielmehr kann auch über erhöhte 
Bestände, die keinen Zufluß darstellen, verfügt werden. 

28) Was aber nach der Meinung des WB BMF 1976, S. 14, allen-
falls nur sehr langfristig durchzusetzen wäre.Zum "lock-in-
Effekt" siehe unter bl 
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1957, s. 70 f.) • 29 ) Die Bedenken gegen eine steuerliche Freistel-

lung der c.g. werden durch empirische Befunde verstärkt, von de-

nen man weithin annimmt, sie würden höchstwahrscheinlich auch 

für die Bundesrepublik Deutschland gelten. 3O ) Allerdings müßte, 

da die nominellen und im Rahmen des allgemeinen Preisanstiegs 

liegenden Wertzuwächse keine Erhöhung der Leistungsfähigkeit dar-

stellen, nur der reale Wertzuwachs in den Einkommensbegriff auf-

genommen werden (A. Oberhauser 1980, S. 668) . 31 ) In dieser Form 

kann er dann auch dem progressiven Einkommensteuertarif unterwor-

fen werden, da die dadurch steigende Grenzsteuerbelastung aus ver-

teilungspolitischen Gründen durchaus erwünscht sein kann, sich 

aber auch qua Durchschnittsbesteuerung mildern läßt (A. Oberhau-

ser 1980, s. 672). 

~11 diese distributiven Argumente werden letztlich durch eines 

vervollständigt, das den Ubergang zu einer eher allokativen Be-

trachtung bildet: Bei einer Steuerfreiheit der c.g. entsteht die 

Tendenz zur Steuervermeidung (Musgrave/Musgrave 1980, S. 350), 

da es für den Steuerzahler, der ansonsten nur Einkommen zu ver-

steuern hat, verlockend wird, "income gains" (bzw. "capital in-

come" in Form von Gewinn, Dividenden, Zinsen) durch c.g. zu sub-

stituieren (Carter Report 1966, Vol. 1, s. 13 f.). 

b) Auch aus a 1 1 ok a t i v e n Gründen ist die Besteuerung 

der c.g. befürwortet. Denn die Ausgrenzung der c.g. aus dem steu-

29) Ferner: Wenn von zwei Personen, die Aktien derselben Gesell-
schaft besitzen, deren Börsenkurse steigen, die eine ihre 
Aktien veräußert, die andex.enicht, ist niemand von beiden 
reicher geworden; würden nur die realisierten Gewinne be-
steuert, widerspräche das der Besteuerung nach der Leistungs-
fähigkeit; Albers, ebda. 

30) Bei kleinen und mittleren Einkommen ist der Anteil der Wert-
zuwächse am gesamten Periodenzuwachs der wirtschaftlichen Ver-
fügungsmacht in der Regel weitaus niedriger als bei hohen 
Einkommen. Eine Ausgrenzung der Wertzuwächse aus der Einkom-
mensdefinition des Steuerrechts bedeutet somit eine Ungleich-
behandlung wie auch eine Verletzung der vertikalen Steuerge-
rechtigkeit. So der WB MBF 1976, S. 19. - Auch N. Andel (1979a, 
s. 346) und A. Oberhauser (1980, s. 670 f.) weisen auf die 
sehr ungleicher Verteilung der c.g. hin, die mit steigendem 
Einkommen relativ an Bedeutung gewännen. 

31) Auch N. Andel, 1979a, S. 348 f., hält dies als Tatsachenfest-
stellung für richtig, lehnt aber eine Steuerfreiheit als In-
flationsausgleich dann ab, wenn man ansonsten generell am No-
minalwertprinzip festhält. - Siehe auch 0. Ebnet 1978, S. 58, 
der Wertzuwächse nur bei "konstantem Preisniveau" definiert. 
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erlichen Einkommensbegriff führt zu einer verminderten Mobilität 

von Vermögensgegenständen ("lock-in effect") • 32 ) Die Probleme, 

die aber sowohl in der distributionspolitisch wie auch in der 

allokationspolitisch motivierten Erfassung entstehen, sind ne-

ben denen der Liquidität solche der Bewertung. Für jedes Vermö-

gensobjekt muß ein vergleichbarer Gegenstand und ein vergleich-

barer Realisierungsvorgang gefunden werden. Ist das geschehen, 

ist dieser Preis ein Datum, nicht nur für die tatsächlichen 

Tauschvorgänge, sondern auch für die Bewertung der nicht getausch-

ten Bestände. Allerdings wird dabei Vollkommenheit der Märkte ge-

fordert. Soweit sie aber nicht vorliegt, ist dies ein volkswirt-

schaftliches und wirtschaftspolitisches, kein originär steuerli-

ches Problem. Denn auch die Erträge aus tatsächlichen Tauschakten 

und die Einkommen aus tatsächlichen Erwerbsvorgängen werden ja un-

abhängig davon besteuert, wie vollkommen oder unvollkommen die 

32) Diese Wirkung hängt auf folgende Weise mit dem Liquiditäts-
und dem Bewertungsproblem zusammen: 
Wird nur die Realisierung besteuert, entsteht die Tendenz, 
den Steuertatbestand nicht zu verwirklichen (WB BMF 1976, S. 
20), also Wertzuwächse nicht zu realisieren und der "Steuer-
strafe" auf den "Wechsel in der Investierung" zu entgehen 
(R. Geode 1980, S. 64). Zwar ergeben sich so keine Liquidi-
täts- und Bewertungsschwierigkeiten, doch kann die verhinder-
te Faktorwanderung wie auch insbesondere die Bodenimmobilität 
allokativ nachteilig sein. Zweifel an dem Sinn des Realisa-
tionsprinzips werden verstärkt (WB BMF 1976, S. 21). 
Werden dagegen Nichtrealisierungen (c.g.) besteuert, ist zwar 
das Immobilisierungsproblem vermieden, nicht dagegen das Li-
quiditäts- und Bewertungsproblem, Zwar lassen sich Liquidi-
tätsengpässe grundsätzlich lösen, doch wo Verkäufe im ganzen 
oder in Teilen nicht möglich sind und die Kreditaufnahme ver-
sagt, werden Sondermaßnahmen nötig, entweder durch distribu-
tionspolitisch motivierte Freibeträge,Steuerstundungen usw. 
(WB BMF 1976, S. 20 u. 38/39) oder durch die besonderen Be-
steuerungsformen der nur in größeren Zeitabständen oder nur 
am Lebensende erhobenen Steuern (N. Andel 1979a, S. 350). 
Andererseits hat der liquiditätsbedingte Realisierungsdruck 
den allokativen Vorteil, daß die steuerpflichtigen - insbe-
sondere bei einer permanenten Wertzuwachsbesteuerung - laufend 
gezwungen sind, zu überprüfen, ob ihre Allokationsentscheidun-
gen optimal sind (WB BMF 1976, S. 21). Denn die Besteuerung 
auf der Basis des Realisationsprinzips kann die Individual-
entscheidungen über Halten oder Veräußern von Anlagen stören 
(J. R. Green/E. Sheshinski 1978, S. 1143 ff.). Insbesondere 
in der Bodenpolitik geht es darum, die effiziente Nutzung her-
beizuführen und der spekulativen Verminderung des Angebots 
entgegenzuwirken (A. Oberhauser 1980, S. 670). "Eine allgemei-
ne Erfassung der Wertzuwächse würde die Attraktivität von 
Grundstücken als Anlageobjekte wegen der hier relativ größeren 
Bedeutung der Wertzuwächse reduzieren und dadurch das Angebot 
erhöhen" (N. Andel 1979a, s. 351). 
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Güter- und Faktormärkte gewesen sind: Wenn eine Ubernachfrage zu 

höheren Tauschwerten führt, werden diese "Uber"-Erträge bzw. 

-Einkommen besteuert, ohne daß steuerlich auf eine hypothetische 

Vollkommenheitssituation zurückgerechnet würde. Es gilt die Ist-

Besteuerung. So wäre es verfehlt, in der Bewertung von Wertpapier-

beständen etwa mit dem Hinweis zu argumentieren, ein hypotheti-

sches "Uberangebot" (Verkaufsabsichten) an Wertpapieren würden 

den sich so ergebenden Kurswert gegenüber dem für die Bestands-

bewertung angesetzten abnorm absinken lassen. Wenn behauptet wird, 

der sich aus einzelnen Tauschakten ergebende Kurswert am Stichtag 

sei demzufolge für die ruhenden Bestände zu hoch angesetzt, so 

ist dem entgegenzuhalten, daß es sich erstens bei dem Stichtags-

wert um einen tatsächlichen Wert handelt (Ist-Besteuerung), der 

nach dem Gesetz der Unterschiedslosigkeit für alle noch vorzuneh-

menden und noch nicht vollzogenen Tauschakte vorerst ein Datum 

ist, wohingegen jeder andere Wert ein hypothetischer wäre (Soll-

Besteuerung); daß es zweitens völlig unrealistisch wäre, anzuneh-

men, das Hinzutreten eines weiteren Verkäufers würde diesen Kurs-

wert nennenswert senken können und daß es ebenso unrealistisch wä-

re, anzunehmen, sämtliche Wertpapierbesitzer würden sich zur sel-
ben Börsenstunde zum Verkauf des nämlichen Papiers entschließen. 

Allenfalls das Stichtagsprinzip kann für die Bewertung der Bestän-
de in Zweifel gezogen und durch ein Durchschnittsprinzip ersetzt 

werden. Dies aber ist eine Frage der Bewertungstechnik, nicht der 

Einkommenseigenschaft von nichtrealisierten Vermögenswertzuwäch-

sen. Es ist theoretisch nicht zulässig, Bewertungsschwierigkeiten 

sogar über die Einkommensqualifizierung entscheiden zu lassen. 

Nur wo die Bewertung völlig unmöglich ist und demnach die Zurech-

nung ad personam von vorn herein nicht gelingt, kann von Einkom-

mensqualifizierung dann nicht gesprochen werden. 

Letztlich ist festzustellen, daß die fehlende Trennung des 
allokativen vom distributiven Bereich die Unvereinbarkeit 

der unterschiedlichen Standpunkte in der Einkommenseigenschaft 

von nichtrealisierten Vermögenswertzuwächsen verstärkt. Für die 

Unternehmungen kann die Besteuerung der nichtrealisierten Wertzu-
wächse (des Kapitals!) Probleme der Liquidität und der langfristi-

gen Existenz aufwerfen, die sich bei langfristiger Investierung 
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nicht durch sofortige Realisierung der Wertzuwächse lösen lassen. 

Dieser Tatbestand macht aber nur deutlich, daß solche Probleme 

erstens mit der steigenden Steuersatzhöhe verschärft werden, wes-

halb sich in diesem Bereich der Erträge und des Kapitals die Pro-

gression verbietet; er macht zweitens deutlich, daß in diesem Be-

reich nicht mit den Vorstellungen der persönlichen Leistungsfähig-

keit argumentiert werden kann, weshalb aus allokationspolitischen 

Erwägungen die steuerliche Behandlung der Kapitalwertzuwächse 

durchaus nach dem Realisationsprinzip organisiert werden kann. 

Nunmehr - statt der Ertragsprobleme - zurück zu den tatsächlichen 

Einkommensproblemen. 

c) K o n f 1 i kt e mit dem distributiven Ziel entstehen bei 

der Frage, ob der Realisierungsdruck politisch als zumutbar ange-
sehen werden soll. Das Problem liegt auf zwei verschiedenen 

Ebenen. Zunächst kann man - ausgehend von der Tatsache, daß über 

das genaue Ausmaß der nachteiligen Wirkung der Mobilitätshemmung 

keine genauen Kenntnisse bestehen - in der Zielabwägung eine Effi-

zienzeinbuße als Preis für die Zielerreichung in der Verteilungs-

politik in gewissem Umfange hinnehmen, wie das sonst auch ge-
schieht (N. Andel 1979a, S. 351) _33) Aber selbst wenn man aus 

eben diesen Gründen insbesondere für die Bewohner von Eigenheimen 

Freibeträge einrichten würde, ergäbe sich ein Verteilungsproblem 

innerhalb der Gruppe der Wohnungsnutzer: Die solchermaßen begün-

stigten Eigentümer von Einfamilienhäusern "würden gegenüber den-

jenigen, die später ein Einfamilienhaus erwerben, sowie gegenüber 

bloßen Mietern begünstigt" (WB BMF 1976, S. 20). 

Um die allokativ nachteiligen Mobilitätshemmnisse341 zu vermeiden, 

sind grundsätzlich drei Wege möglich (N. Andel 1979a, S. 351), 

33) So weist der WB BMF 1976, s. 39, darauf hin, daß gegen eine 
Begünstigung durch Steuerbefreiungen eingewendet werden kann, 
die Haus- und Wohnungseigentümer würden in Zeiten steigender 
Bodenpreise häufig weit "über ihre Verhältnisse" leben, was 
Fehlallokationen nur dann ausschließe, wenn der Verkauf er-
zwungen werde. Aber dagegen ist seiner Meinung nach vorzubrin-
gen, daß absichtlich die Deckung des Wohnbedarfs in gewissen 
Grenzen von den Marktbedingungen gelöst sei. 

34) Der tatsächliche Nachweis der Immobilität steht vor der Schwie-
rigkeit, die den "lock-in Effekt" hervorrufenden Steuerwirkun-
gen von jenen zu trennen, die aufgrund der allgemeinen Geld-
entwertung ebenfalls Immobilität bestimmter Anlagegüter her-
vorrufen. 
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nämlich die Steuerfreiheit der c.g. bzw. ihrer Realisierungen mit 

eindeutiger Verletzung des Verteilungsziels, die permanente Be-

steuerung der c.g. in Ubereinstimmung mit dem Verteilungsziel, 

doch mit den Schwierigkeiten einer ständigen Bewertung samt 

hohem Verwaltungsaufwand, letztlich die sog. "constructive reali-

zation" nach dem "Comprehensive Tax Base-Konzept" (Carter Report 

1966, vol. 3) bzw. die "hypothetische Realisierung" (A. Oberhau-

ser 1980, S. 673). Sie ist der Kompromiß im allokativ-distributi-

ven Konflikt, weil sie den Sperreffekt mildert, den steuertechni-

schen Bewertungsaufwand in Grenzen hält und die Liquidität der 

Besteuerten schont durch ein Verteilen der Steuerbelastung auf 

mehrere Zahljahre. 35 l Für die hypothetische Realisierung spricht, 

daß nach einer allzulangen Reihe von Jahren erhebliche steuer-

technische Bewertungsprobleme bestehen36) und daß eine zu vorsich-

tige Bewertung zu Unterbewertungen führen, die das Verteilungs-

ziel in Frage stellen und nach(N. Andel 1979a, s. 350) in der 

Einkommensteuer keinen Platz haben. Nach Andel (a.a.O., S. 349) 

sei zwar mit einer befriedigenden Exaktheit in der Bewertung kaum 

zu rechnen, aber es sei eine perfekte Lösung auch gar nicht er-

forderlich, solange die Mängel der Bewertung "geringer bleiben 

als diejenigen, die mit der völligen Steuerbefreiung verbunden 

sind". Letztlich aber bleiben die Empfehlungen der Wissenschaftler 

und Beratergruppen äußerst unterschiedlich, wobei - zumindest in 

35) Hierbei ist eine gewisse Spannweite möglich, die von einem Be-
steuerungsturnus alle 5 - 6 Jahre bis zu 30 Jahren reicht; zu-
mindest soll einmal je Lebenszeit, wenn mit einem Sperreffekt 
nicht mehr zu rechnen ist, besteuert werden: Im Erbfall, bei 
der Schenkung oder anläßlich der Emigration. Sowohl der Carter 
Report 1966, vol. 3, S. 52, als auch das Meade Committee 1978, 
S. 143, empfehlen an dieser Stelle, auch die c.g. in den Un-
ternehmen zu besteuern, um das steuerindizierte "Sparen im 
Unternehmen" zu verhindern. Wir haben oben dazu ausgeführt, 
daß die Besteuerung von c.g. im Unternehmen aus bestimmten 
Gründen für sinnvoll gehalten werden kann, daß jedoch eine 
sog. "Gleichbehandlung" der unternehmerischen Erträge und der 
persönlichen Einkommen aus Gründen der Konsistenz unserer al-
lokativ-distributiven Bereichsabgrenzung nicht in Betracht 
kommen kann. 

36) Nach W. Albers 1979a, S. 197 f. geht allein schon aus der Ein-
heitsbewertung hervor, daß bisher die dort gefundenen Werte 
kaum überzeugend waren, daß im Privatbereich häufig die für 
die Wertsteigerungsermittlung notwendigen Anschaffungspreise 
nicht mehr festzustellen sind und daß sich Abgrenzungsnotwen-
digkeiten für die werterhöhenden Aufwendungen ergeben, die 
ja eliminiert werden müssen. 
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der angle-amerikanischen Literatur - die zwar nicht einmütige, 

doch vorherrschende Meinung vertreten wird, die Besteuerung der 

c.g. sei nicht praktikabel (so R. Goode 1980, S. 64) _37 > 

2. Dennoch ist die Nichterfassung der c.g. "eine der bedenklich-

sten Lücken nicht zuletzt des deutschen Steuersystems", "nament-

lich dann, wenn dieses im übrigen angeblich nach sozialen Krite-

rien gestaltet ist" (F. Neumark 1970, S. 338 f.). Die Lücke er-

gibt sich aber eindeutig daraus, daß ein mit dem Belastungsziel 

konsistenter Einkommensbegriff nicht formuliert wurde. Das führt 

dann zu den äußerst kontroversen Regelungen im gegenwärtigen 

deutschen Steuerrecht. Aufgrund des in ihm 

festgeschriebenen Realisationsprinzips gilt folgendes: (1) Reali-

sierte Vermögenswert- bzw. Gewinnzuwächse werden im privaten Be-

reich nicht als Einkommen definiert, von einigen Ausnahmen 38) ab-

gesehen, obwohl eine höhere Disponibilität der ökonomischen Grö-

ßen vorliegt, was im Grunde ja auch durch die Ausnahmen indirekt 

bestätigt wird. (2) Demgegenüber werden realisierte Vermögenswert-

bzw. Gewinnzuwächse im betrieblichen Bereich sehr wohl als Erträ-

ge (und sogar Einkommen!) definiert, doch hier gelten ebenfalls 

in Höhe der verschiedenen Freibeträge (für land- und forstwirt-

37) Der Carter Report 1966, vol. 3, S. 50, empfiehlt, obwohl er 
die Bewertungs- und Liquiditätsprobleme für lösbar hält, die 
Nichtbesteuerung der c.g., d.h. nur die Besteuerung der Reali-
sationen; zugleich spricht er sich für den Kompromiß der 
"constructed realization" aus. Die deutsche SRK 1971 (aller-
dings in ihren äußerst knappen Bemerkungen auf S. 68/69) 
spricht sich ebenfalls gegen eine Besteuerung der c.g. aus wg. 
der Rücksichtnahme auf die EWG (wo eine Absicht der Besteue-
rung von c.g. nicht festzustellen sei) und wg. der Notwendig-
keit, auch Vermögenswertminderungen berücksichtigen und von 
den normalen Abnutzungen abgrenzen zu müssen. Ihr Hinweis al-
lerdings, daß die c.g. von der Vermögen- und der Grundsteuer 
im Prinzip erfaßt würden, vermag eine Lösung des Einkommens-
begriffes nicht zu bringen, ist allenfalls ein steuersystema-
tisches Argument. - Der WB BMF 1976, s. 124, lehnt eine Aus-
dehnung der Einkommensteuerpflicht auf unrealisierte Boden-
wertgewinne im Rahmen des gegenwärtigen Einkommensteuerrechts 
ab, "weil steuersystematisch insbesondere die einseitige 
Durchbrechung des Realisationsprinzips nicht zu vertreten 
ist". - Der WB BMF 1967 hatte sich seinerzeit mit dem Problem 
der c.g. nicht befaßt. 

38) Spekulationsgewinne werden nach§ 22 EStG normal besteuert, 
es gibt jedoch "Steuervermeidungsfristen" für Wertpapiere und 
Grundstücke. 
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schaftliche und gewerbliche Betriebe wie filr Freiberufler) 39 l ei-

nige Ausnahmen; die allokationspolitisch nicht sinnvolle Grund-

satzregelung wird dadurch z.T. korrigiert, wenngleich nicht auf 

Grund der Einsicht in die Ratio oder in das System, sondern der 

Gruppeneinflüsse. (3) Nicht realisierte Vermögenswert- bzw. Ge-

winnzuwächse werden sowohl im privaten wie im betrieblichen Be-

reich nicht als Einkommen bzw. Gewinn erkannt. 40 ) Im betriebli-

chen Bereich ist dies allokativ sinnvoll, was insoweit den Aus-

nahmeregelungen filr die realisierten Vermögenswertzuwächse ent-

spricht. Im privaten Bereich ist das distributiv gesehen ohne 

Sinn, da erhöhte Dispositionskraft und damit Leistungsfähigkeit 

vorliegt. 

Die Würdigung der Argumente gegen eine Besteuerung der c.g. ver-

mittelt den Eindruck, als wilrde die Ausgrenzung der c.g. aus dem 

Einkommensbegriff nicht ohne Blick auf die als nachteilig empfun-

denen Wirkungen der Einkommensteuerprogression geschehen. Doch 

das Definitionsproblem des steuerlichen Einkommens ist grundsätz-

lich zu trennen vom "full taxation"-Problem (N. Andel 1979a, S. 

350 u. 392 f.). Ein höherer Grenzsteuersatz für c.g. kann zunächst 

einmal distributionspolitisch gewollt sein; ilberdies lassen sich 

differenzierte Steuersätze einfilhren, wenn man Liquiditätsschwie-

rigkeiten beheben und evtl. Notverkäufe vermeiden will. Vor allem 

aber sollte das Tarifargument nicht dazu herhalten, das Einkom-

mensbegriffsproblem zu "lösen", also die c.g. aus dem Begriff 

"herauszudefinieren". Daß die steuergesetzliche Regelung, reali-

sierte Kapitalwertzuwächse (im betrieblichen Bereich) grundsätz-

lich zu besteuern, realisierte Vermögenswertzuwächse (im privaten 

Bereich) dagegen grundsätzlich nicht und dasselbe gilt 

39) steuerfrei bleiben nach§§ 6b u. Ge EStG die Veräußerungsge-
winne bei bestimmten Anlagegiltern sowie Grund und Boden samt 
Gebäuden; Freibeträge bzw. Freigrenzen sowie halbe Steuer-
sätze gelten filr bestimmte realisierte Wertzuwächse in der 
Land- und Forstwirtschaft (§§ 14 u. 14a EStG), filr Gewerbe-
betriebe (§ 16 EStG), filr Anteile an Kapitalgesellschaften 
bei wesentlicher Beteiligung(§ 17 EStG) und für Freiberufler 
(§ 18 III EStG). 

40) Nur filr die Vermögensbesteuerung gilt, daß Aktien und Wertpa-
piere zum Börsenkurswert am Stichtag bewertet werden, auch 
wenn sie nicht veräußert wurden. Die Wertfortschreibung des 
Einheitswerts nach§§ 22 u. 79 BewG ist nach Auffassung von 
A. Oberhauser (1980, s. 670) nicht eine Besteuerung des Wert-
zuwachses, sondern des höheren Bestandes. 
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für die Nichterfassung privater nichtrealisierter Wertzuwächse-, 

nicht als ein Widerspruch innerhalb eines auf distributive Ziele 

angelegten Steuersystems erkannt wird, bedarf einer besonderen 

Erklärung: Das Nichterkennen- oder Nichtlösenwollen dieses Wider-

spruchs hängt damit zusammen, daß die Abgrenzungsnotwendigkeit 

zwischen dem allokativ-betrieblichen und dem distributiv-privaten 

Bereich des Wirtschaftens nicht gesehen oder in ihrer Bedeutung 

verkannt wird. 411 

Eine Beurteilung der steuerlichen Ausgrenzung von nichtrealisier-

ten Vermögenswertzuwächsen aus der Sicht des oben entwickelten 

Verfügungsansatzes stellt sich wie folgt dar: 

(1) Ausgangspunkt ist die Zugangsregel und das Verfügbarkeitskri-

teri um. Die Zugangsregel wurde "offen" formuliert u.nd führt somit 

zum steuerlichen Totalitätskonzept, zur Erfassung aller Zugänge 

an ökonomischen Größen aus allen Quellen, die steuerliche Lei-

stungsfähigkeit anzeigen. Dies erfordert den Einschluß der c.g.; 

wie nachgewiesenen, liegt auch bei c.g. Verfügbarkeit vor. 

(2) Bereits in die Zugangsregel und in das Verfügbarkeitskrite-

rium eingeschlossen ist die "ad-personam-Regel", aus der folgt, 

daß nur c.g. im personalen Bereich in den steuerlichen Einkom-

mensbegriff einzuschließen sind. Will man dennoch auch betrieb-

lich entstehende c.g. besteuern, bedarf das einer eigenen alloka-

tionspolitischen Entscheidung, kann das nicht mit "Gleichbehand-

41) N. Andel (1979a, S.347) argumentiert zum "lock-in-Effekt" 
bezüglich der vermuteten Wirkungen aus dem Blickwin-
kel der progressiven Einkommensteuer: "Allokationspolitisch 
wäre die Steuerfreiheit von Wertzuwächsen unproblematisch, 
wenn man davon ausgehen könnte, daß dadurch der Umfang der 
Aktivitäten, die (in besonderem Maße) mit solchen Wertzuwäch-
sen verbunden sind, unbeeinflußt bliebe." Das aber sei nicht 
zu erwarten, "wenn man bedenkt, daß Steuerfreiheit bei einem 
marginalen Einkommensteuersatz von 50 % einem (auf die Wert-
zuwächse bezogenen) Bruttosubventionssatz von 100 %, bei ei-
nem marginalen Einkommensteuersatz von 80 % einem Bruttosub-
ventionssatz von 400 % entspricht." Das ist nun exakt unser 
Problem: Die Argumentation Andels erhält ihr besonderes Ge-
wicht dadurch, daß auch im betrieblichen Bereich anfallende 
Allokationsaktivitäten von der progressiven Einkommensteuer, 
nicht aber von einer "allokationsneutralen" proportionalen 
Unternehrnensteuer getroffen werden. 
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luncrsargumenten" begründet werden. Dies aber ist eine Besteuerung 

von "ca pi t a l" - gains im Ertragsbereich. 

(3) Probleme wirft die Rechenbarkeitsvoraussetzung des Einkommens-

begriffs auf: Nur solche c.g. können in den steuerlichen Einkom-

mensbegriff eingeschlossen werden, die bewertbar sind. Bewertungs-

probleme umfassen sowohl die Festlegung eines Maßstabs (Vergleichs-

preise) als auch die gegenständliche Erfaßbarkeit und Kontrollier-

barkeit der Zugänge an ökonomischen Größen (z.B. Schmuck, Edelstei-

ne, Sammlungen, Antiquitäten u.a.), genauer: ihrer Wertzuwächse. 

(3a) Ein erster Ansatz zur Erleichterung der Bewertungsaufgaben 

wäre die Aufstellung eines Katalogs von Gütern, die annäherend 

und gleichmäßig über die Mitglieder einer modernen Industriegesell-

schaft verteilt sind, weil deren Nichterfassung dann nur minimale 

Verteilungsunterschiede hervorriefe bei einer gleichzeitig vermie-

denen steuertechnischen und verwaltungsmäßigen Ineffizienz durch 

Fortfall der Erfassung, der Kontrolle und der Bewertung. 

(3b) Um den Bewertungsaufwand in Grenzen zu halten und um sich zu-

gleich dennoch nicht des Vorteils zu begeben, der in einer annä-

hernd permanenten Besteuerung der c.g. und der dadurch gemilder-

ten Sperreffekte liegt, empfiehlt es sich, die Besteuerung auf 

wenige Termine zu begrenzen. Sinnvollerweise geschieht dies -

solange einheitswertabhängige Steuern weiterhin erhoben werden -

in Ubereinstimmung mit dem Bewertungsgesetz. 42 ) 

(4) Inwieweit Liquiditäts- und Bewertungsproblemen Rechnuncr getra-

gen wird, inwieweit evtl. Rigorositäten und (unvermeidbare) Will-

kürlichkeiten in die Bewertungsregeln eingehen, hängt letztlich 

mit den Zielen zusammen, die man mit der Einkommensteuer verfolgt. 

Eine Bevorzugung des Verteilungszieles läßt erwarten, daß der Ein-

kommensbegriff in Richtung auf die Totalerfassung - evtl. unter 

Inkaufnahme unexakter Bewertungen - ausgestaltet wird; wie mehr-

fach betont, ist das steuerliche Einkommen eine politische Größe. 

421 Nach§ 21 BewG ist z.B. die Hauptfeststellung für den Grund-
besitz in Zeitabständen von 6 Jahren vorgesehen. Da sich das 
in der Vergangenheit lediglich als ein frommer Wunsch heraus-
gestellt hat, erwiese sich ein Zehnjahresabstand als eher 
wahrscheinlich. Das aber erhöht den Sperreffekt wieder. Unter 
diesem Aspekt erscheinen Durchschnittsbesteuerungen zwischen 
den Hauptfeststellungszeitpunkten sinnvoll, mit Neufeststel-
lungen bei Wertminderungen auf Betreiben des Steuerpflichtigen. 
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III. Während in § 8 die Einkommenseigenschaft der T r a n s -

f er s geklärt wurde, geht es vorliegend um die Einfügung der 

Transfers in das Konzept der Besteuerung nach der Leistungsfähig-

keit. 

1. Einleitend seien die Analyse- und Abgrenzungsergebnisse zur 

Einkommenseigenschaft der Transfers in wir t s c h a f t s -

t h eo r et i scher Betrachtung zusammengestellt (siehe 

§ 8 VI): 

(1) Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen Transfers aus Ver-

mögen (individuellem oder kollektivem) und Transfers aus der lau-

fenden Wertschöpfung (des Individuums oder des Kollektivs). Ge-

meinsam ist allen Transfers die fehlende Gegenleistung, so daß 

Erträge aus Vermögen für den Vermögenseigner keine Transfers sein 

können. 

(2) Vermögen, das der einzelne in Vorperioden akkumuliert (gespart 

oder geerbt) hat, kann nicht bei ihm zu Einkommen in Form von 

Transfers führen, da kein Zugang in der laufenden Periode vorliegt; 

sofern er das Vermögen verrentet, handelt es sich - mit Ausnahme 

etwaiger Vermögenserträge - um eine Vermögensumschichtung, aber 

selbst unter Einschluß der Erträge niemals um Transfers. 

(3) Privat akkumuliertes Vermögen, das auf Dritte übertragen wird 

(einmalig oder laufend), führt bei diesen zu Transfers in Form 

von Ubertragungseinkommen, weil hier ein Zugang vorliegt. 

(4) Der Einkommenszugang des Vermögenseigners, der weder Vermö-

gensumschichtung noch Transfer ist, setzt sich zusammen aus dem 

Ertrag (bei laufender Verrentung "Ertragsanteil" genannt) und dem 

"Vermögensmehr" in Form von Wertsteigerungen oder Mehrauszahlungen 

gegenüber dem Vermögen, das durch eigene Akkumulation aufgebracht 

wurde. 43 ) 

(5) Ubertragungseinkommen entstehen aus privaten wie auch aus öf-

fentlichen Ubertragungen; begriffsentscheidend ist die Zurechen-

43) So treten in Lebensversicherungen sog. Umverteilungsge-
winne auf bei den überdurchschnittlich lang Lebenden, N. An-
del 1979a, s. 338; Umverteilungsverluste müssen dann abgezogen 
werden. 
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barkeit, die Verfügbarkeit und die fehlende Gegenleistung. 44 ) 

(6) Aufgrund der Unterscheidung in die individuell-eigenverant-

wortlich organisierte Zukunftssicherung und die kollektive (die 

sowohl eigen- als auch fremdverantwortlich organisiert sein kann), 

sowie aufgrund der Trennung in die "intrapersonale", in die "in-

terpersonale" wie auch in die "interternporale" Zukunftssicherung 

und intratemporale Einkommensübertragung ergibt sich folgendes: 

- die individuell-eigenverantwortliche Zukunftssicherung führt 
als ein zwar intertemporaler, aber intrapersonaler Vorgang nicht 
zu Transfers (es sei denn, der einzelne versorgt und sichert 
die Zukunft seiner Familie als einziger Einkommensbezieher und 
-verwender; dann erhalten die Mitglieder Transfers); 

- in der kollektiv-eigenverantwortlich organisierten Zukunftssi-
cherung kommt es zu Transfers insoweit, als Ubertragungseinkorn-
rnen entsteht, das über das selbst akkumulierte Vermögen hinaus-
geht; 

- in der kollektiv-fremdverantwortlich organisierten Zukunftssi-
cherung (im allgemeinen die Zweige der gesetzlichen Sozialversi-
cherungen) kommt es wegen des Urnlageverfahrens, das für eine pri-
vate Vermögensbildung keinen Raum läßt, dem Grundsatz nach in 
der Tendenz überwiegend zu Transfers (es gilt die "gemilderte 
Äquivalenz"). Dagegen sind die Sozialhilfen und Sozialrenten aus 
den stgatlichen und kommunalen Haushalten ausschließlich Trans-
fers.4) 

(7) Nur die bestimmten Personen direkt zugehenden öffentlichen 

und privaten Ubertragungseinkommen sind Transfers, und unter den 

öffentlichen nur die positiven und expliziten. Dies gilt ungeachtet 

44) So fehlt bei den Beamtenpensionen die Eigenleistung deshalb, 
weil der Erwerb der Anwartschaft nicht als Einkommen ver-
steuert wird, WB BMF 1967, S. 22. - Wenn die TEK 1981 aufs. 13 
definiert, Transfers seien "alle monetären und realen Einkom-
mensübertragungen •.. , die vorn Staat zu den privaten Haushal-
ten und von diesen zum Staat fließen", so sind die Transfers 
zwischen Privaten ausgeklammert; ihr Begriff der "positiven 
Transfers" ist für unsere Untersuchung hier zu weit gefaßt, 
da er wie die Pensionen die gesamten Renten (als "abgeleitete 
Erwerbseinkommen") einschließt und dabei die (nichttransferiel-
len) Ertragsanteile nicht unterscheidet. 

45) Die gesetzliche Sozialversicherung enthält realiter sowohl Ele-
mente einer rein individuellen Anspruchs(vermögens-)Bildung 
als auch eines echten Transfers. Mit Blick auf die Zuschüsse 
aus Steuermitteln sieht D. BrUnunerhoff (1979, S. 220) sie als 
Teil des "Steuer-Transfer-Systems"; w. Albers (1979a, S. 199) 
zählt zu den "Kombinationen von interpersonellen und inter-
temporalen Ubertragungen" in erster Linie Leistungen der Ar-
beitgeber für die Zukunftssicherung ihrer Arbeitnehmer. 
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der Quellen und der Motive der Ubertragung. Hinsichtlich der Real-

transfers ist sowohl die Meßbarkeit als auch die Verfügbarkeit 

die Voraussetzung für die Transfereigenschaft. 461 

Ausgehend von diesen wirtschaftstheoretischen Analyseergebnissen 

ist zu prüfen, inwieweit die zugehenden Transfers aufgrund der 

der Allgemeinheit der Besteuerung zum steuerlichen Einkommen zäh-

len. 

2. Die Einbettung eines sehr großen Teils der Transfereinkommen, 

nämlich der Sozialversicherungsrenten und der Sozialhilfeleistun-

gen, in den "Steuer-Transfer-Zusammenhang" kann Anlaß sein, auch 

für die staatlichen Transferleistungen die Gültigkeit des "Lei-

stungsfähigkeitsprinzips" zu untersuchen. So konzipiert die TEK 

1981 (S. 13 f.) einen "Gesamtansatz des Transfersystems", wonach 

als Transfers "alle monetären und realen Einkommensübertragungen 

zu verstehen" seien, "die vom Staat zu den privaten Haushalten 

und von diesen zum Staat fließen"; die Verteilungssituation des 

einzelnen wird vor allem durch das zusammentreffen von positiven 

und negativen (Steuern und Sozialabgaben) Transfers beschrieben, 

das ihn entweder zum "Nettoempfänger" oder zum "Nettozahler" 

macht. 471 Doch die Gültigkeit des Leistungsfähigkeitsprinzips 

auch für die transferielle Seite des Staatshandelns untersucht 

erst D. Birk (1981). Dabei folgt aus der Anwendung des Leistungs-

fähigkeitsprinzips nicht allein die Forderung nach dem Einschluß 

46) Es gibt Ubertragungseinkommen und Ubertragungsvermögen. Erste-
re stehen bei der Besteuerung der Transfers im Mittelpunkt 
der Betrachtung. Jedoch ist das Kriterium der Verfügbarkeit 
unter dem hier interessierenden Aspekt der Besteuerung nach 
der Leistungsfähigkeit auch für das Vermögen zu beachten. 
Hinsichtlich der Renteneinkommen liegt in Höhe der Geldzu-
gänge Verfügbarkeit und auch Leistungsfähigkeit zweifellos 
vor. Als Vermögen könnte allenfalls das Rentenstammrecht gel-
ten, und zwar als ein Forderungsvermögen. Es ist aber nicht 
übertragbar und nur z.T. vererbbar (sofern nicht neuestens 
ein ureigener Anspruch des Ehepartners auf das Stammrecht ge-
sehen wird). Insofern ist die Verfügbarkeit der Ansprüche aus 
der Rentenversicherung nicht gegeben, zumal sie auch nicht je-
derzeit kapitalisierbar und verwertbar sind, vgl. Gutachten 
BBk-M 8/1979. 

47) Unter diesem Aspekt entwickelt die TEK 1981, s. 123 ff. ihre 
Vorschläge für eine "geschlossene Verteilungsrechnung"; siehe 
auch die TEK 1979 (Zwischenbericht) TZ 65 und TEK 1981, S. 
22, TZ 3. 
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in das steuerliche Einkommen, sondern weitergehend die Gestaltung 

der Transfers in ihrer Höhe und in ihrer "vertikalen" Gerechtig-

keitsvorstellung nach dem Sozialstaatsprinzip (Birk 1983, s. 139 

ff.). Birk prüft die Eignung des Leistungsfähigkeitsprinzips für 

das gesamte Transferverhältnis, das er wegen der auf einander zu 

beziehenden Be- und Entlastungen im Steuer- und Transfersystem 

als ein "zweiseitiges" bezeichnet (S. 118). 481 Die steuerliche 

Belastung und die soziale Entlastung saldiere sich zur "öffent-

lichen Last" (S. 102, 119): das Leistungsfähigkeitsprinzip sei 

demnach als ein Ver t e i 1 u n g s p r in z i p d e r 

ö f f e n t 1 i c h e n Last zu entwickeln, das Steuerlast-

verteilungsprinzip als ein Subprinzip (S. 120). Daraus folge für 

den Einschluß der Transfers in den steuerlichen Einkommensbegriff, 

daß sie wie verdiente Markteinkommen der steuerlichen Lastvertei-
49) 

lungsregel unterlägen. 

Dies bedeutet also zweierlei: zum einen sollen die Transfers selbst 

nach einem irgendwie gearteten Leistungsfähigkeitsprinzip zugemes-

sen werden, sollen sie Eingang in das steuerliche Einkommen finden 

und dort entsprechend dem Steuerlastverteilungsprinzip integrativ 

mit allen anderen Einkommensteilen belastet werden. Nicht die 

exakte Gestaltung der Steuerlast und der Transfers in vertikaler 

Hinsicht soll hier weiterverfolgt werden, sondern allein die Aus-

wirkungen des die Steuern und Transfers umschließenden einheitli-

chen Verteilungsprinzips auf den Einkommensbegriff. 

48) Unter Bezug auf A. Wagner (1891 , s. 1 ff.) muß nach Birk 
dort, wo soziales Nehmen (Steuer) nicht möglich ist, soziales 
Geben Platz greifen, wenn insgesamt ein sozialer Zweck er-
füllt werden soll. "Soziale Besteuerung und soziale Transfer-
leistungen sind Bestandteile eines sozialen Transferverhält-
nisses, welches Ausfluß der sozialen Finanz- und Steuerpoli-
tik ist und in seiner Gesamtheit von der Verteilungsregel 
erfaßt wird", s. 103. 

49) D. Birk formuliert entsprechend seinem Untersuchungsthema 
seine Kritik in erster Linie verfassungsrechtlich, 1983, 
S. 120 f.: Nicht mehr nur der Bürger bestimme in Eigenver-
antwortung, wie leistungsfähig er sein wolle, sondern auch 
der Staat; dieser mache seine Sozialleistungen, die der 
steuerlichen Bemessungsgrundlage zugerechnet würden, neben 
Einkommen und Vermögen zu Anknüpfungsmerkrnalen der steuerli-
chen Lastentscheidung. Dadurch seien die dem Freiheitsbereich 
des Bürgers zugerechneten Anknüpfungsmerkrnale entwertet; der 
Bürger verliere die seinen Freiheitsrechten zugeordnete Ent-
scheidungsbefugnis über den Gegenstand, der Anknüpfungsmerk-
mal einer Lastenverteilungsregel sei. 
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Das Problem der einheitlich-prinzipiellen Ausrichtung des Steuer-

Transfer-Systems muß als äußerst schwierig bezeichnet werden. 5O> 

Nicht daß überhaupt Wertentscheidungen getroffen werden müssen, 

ist das Problem, sondern daß sie in so unterschiedlich historisch 

gewachsenen staatlichen Leistungszweigen einheitlich gefunden wer-

den sollen, erscheint als die schwierige Aufgabe. 

Wie auch immer sie getroffen werden, Wertentscheidungen würden in 

jedem Falle in die Freiheit der Steuer- und Transferbürger eingrei-

fen. Ginge man von solchen Wertentscheidungen im Gesamtsystem aus, 

müßte der Gesetzgeber grundlegende Vorstellungen darüber entwickeln, 

in welchem Verhältnis Mindestversorgungsgrößen zur Besteuerungs-

untergrenze zu stehen hätten. Zumindest drei Wertentscheidungen 

wären zu treffen, um eine integrierte Steuer- und Sozialpolitik zu 

betreiben, wenn das transfereinschließende Einkommen der Indikator 

der Leistungsfähigkeit sein soll: Eine untere Versorgungsschwelle 

wäre festzulegen, unterhalb derer nicht nur keine Steuern erhoben, 

sondern bis zu der Sozialtransfers gewährt würden. Zugleich müßte 

diese Schwelle in die allgemeine Transferpolitik inkorporiert wer-

den, falls die "Verteilungsregel der öffentlichen Last" auch für 

die Sozialversicherungsrenten gelten soll. Ferner wäre zu bestim-

men, bis zu welcher Höhe überhaupt Transfers zu zahlen sind (volle 

oder nur teilweise Schließung der sog. "Armutslücke"). 51 ) Letztlich 

50) Ein Blick auf die verschiedenen Bemessungsgrundlagen der Trans-
fers zeigt, daß die unterschiedlichsten Einkommensdefinitionen 
verwendet werden, je nachdem, ob es sich um Leistungen nach 
dem Bundessozialhilfegesetz, nach dem Wohngeldgesetz, nach 
dem Arbeitsförderungsgesetz, Wohnungsbauprämiengesetz, Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz, Vermögensbildungsgesetz usw. han-
delt; siehe hierzu J. Giloy 1978, S. 41 ff. und 51 ff. 

51) Vgl. hierzu die Entscheidungsinhalte im Konzept der "negativen 
Einkommensteuer": "Nach W. Albers ( 1977c, S. 937) können zwei 
Zielsetzungen verfolgt werden. Einmal das der Existenzsiche-
rung der Staatsbürger; hier soll die negative ESt die beste-
henden Transfers ergänzen, wenn sie zu niedrig sind (subsidiäre 
Aufgabe). Zum anderen soll sie als Instrument eines allgemeinen 
Umverteilungsziels, in das alle Bürger einzubeziehen seien, 
das differenzierte System der sozialen Sicherheit ersetzen 
durch eine Art Staatsbürgerrente; hier geht die Umverteilungs-
absicht über die Steuerfreiheit des Existenzminimums weit hin-
aus. Den letzteren Aspekt stellt I. Metze (1982, S. 790) allein 
heraus, weist aber auf die begrenzte Möglichkeit dieser Zieler-
füllung hin: Danach kann die negative ESt nur die sog. "Umver-
teilungstransfers" ersetzen, wie Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe 
usw.; die daneben bestehende Vielgestaltigkeit der "Versiche-
rungstransfers bleibe erhalten, da sie auf erworbenen Ansprüchen 

(Forts. siehe folgende Seite) 
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wäre das Steuermaß auf dieses integrierte Einkommen festzusetzen, 

dessen Höhe nicht zuletzt mit Rücksicht auf die nunmehr breitere 

Bemessungsgrundlage zu bestimmen wäre (Aufkommensneutralität als 

Ziel vorausgesetzt). Transfers würden somit wie Markteinkommen 

besteuert, die Kumulationswirkungen von Markteinkommen plus Trans-

fereinkommen, aber auch von Transfereinkommen untereinander, wür-

den solchermaßen steuerbedingt tendenziell ausgeglichen, würden 

- auch wenn die Häufung erhalten bliebe - zum Ausdruck der Lei-

stungsfähigkeit gemacht. 521 Zudem verhinderte die Totalerfassung 

unter Einschluß der Transfers, daß Verteilungsrelationen vor und 

nach der Besteuerung bzw. dem Transferzugang völlig auf den Kopf 

gestellt werden. 

Das Ziel einer integrierten Steuer- und Sozialpolitik er-

scheint somit als sinnvoll. Aber ist deshalb ein einheitliches 

Verteilungs - Prinzip für so unterschiedliche Vorgänge an-

gebracht? Ist es nicht vielmehr so, daß im Bereich der Sozial-

Transfers das Bedürftigkeitsprinzip zu gelten hat, wie immer sei-

ne konkrete Gestaltung aussehen mag? Und ergibt sich eine "Lei-

stungsfähigkeit" für jene, die Transfers erhalten, nicht erst 

nach dem Zugang aller ökonomischen Größen, sprich Einkommens-

elemente, zu denen auch die Transfers gehören? Dies ist unser 

Haupteinwand gegen die Funktionstüchtigkeit eines allgemeingülti-

gen Verteilungsprinzips: Für so diametral einander entgegengesetz-

te staatliche Handlungsweisen wie das (steuerliche) Nehmen und 

das (transferielle) Geben kann es kein einheitliches Handlungs-

prinzip geben, auch wenn das Ziel der Handlungen darin besteht, 

einen Mindestkonsens zu finden über die Verteilungsposition und 

Lebenslagen derer, die von Transfers und Steuern erreicht bzw. 

getroffen werden. So mag das gemeinsame Ziel für die Steuer- und 

Transferpolitik darin bestehen, den Steuerbürger erst ab einem 

Forts. Fn. 51: 
beruhe (Sozialversicherungsrenten, Krankengeld der ges. Kran-
kenversicherung usw.). 

52) Soweit argumentiert wird, die Höhe der Transferleistungen sei 
mit Rücksicht auf ihre Steuerfreiheit bemessen worden, kann dem 
nicht gefolgt werden: selbst wenn die Festsetzung der Höhe von 
Transfers nicht dem Leistungsfähigkeitskonzept folgt, so ist 
ihre Bemessung die eine Sache, die Festsetzung des Steuermaßes 
die andere. N. Andel (1979a, S. 344) macht deutlich, daß der 
Ausweis der Bruttogrößen dem Konzept der Leistungsfähigkeit 
entspricht; der korrekte Weg ist demnach die Erhöhung der 
Transfers bei ihrer vollen Besteuerung. 
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bestimmten Existenzsicherungsbetrag zu besteuern, den Transferbür-

ger bis zu diesem Betrag zu unterstützen. Der Sinn der Gemeinsam-

keit liegt darin, daß beide unterhalb dieses Betrages keine Ent-

scheidungsfreiheit, keine ökonomische Dispositionsfähigkeit haben, 

da sie dem Zwang zur Existenzsicherung unterliegen. Der Steuerbür-

ger - mag er auch ein relativ hohes Einkommen haben - wird erst 

oberhalb des Existenzsicherungsbetrages überhaupt leistungsfähig 

(i.S.v. "steuertragfähig"), der Transferbürger dagegen ist unter-
halb der Mindesttransfers "bedürftig". Das staatliche Handlungs-

prinzip im Existenzsicherungsbereich ist für den Steuerbürger auf 

die steuerliche Schonung, auf das Nichteingreifen, für den Trans-

ferbürger aber auf das aktive, teilnehmende Eingreifen ausgerich-

tet. Erst soweit Steuer- wie Transferbürqer über ökonomische Grö-

ßen jenseits des Existenzsicherungsbetrages verftigen - ersterer 

kraft eigenen Leistungseinkomr.,ens beispielsweise, letzteter mögli-

cherweise infolge einer Kumulation von Transfers - , setzt für 

beide die Leistungsfähigkeit ein. Das Leistungsfähigkeitsprinzip 

auch als ein Prinzip für die Belastbarkeit der öffentlichen Haus-

halte zu verstehen, hieße übersehen, daß die "öffentliche" Last 
nicht mit der privaten vergleichbar ist. Beide Lasten können dem-
nach nicht ein und demselben Belastungsprinzip unterworfen werden. 

Mithin ist das Leistungsfähigkeitsprinzip ausschließlich ein Steu-

erlastverteilungsprinzip. Was aber den Wert der Diskussion um ein 

vermeintlich einheitliches "öffentliches Lastverteilungsprinzip" 

ausmacht, ist der Denkanstoß, Transfers in das steuerliche Total-

einkommen einzuschließen. Mögen sie nämlich aufgrund einer Bei-

trags-Leistungs-Äquivalenz oder aufgrund des Bedürftigkeitsprin-
zips gewährt werden, in ihrer Kumulierung - evtl. zusammen mit Lei-
stungseinkommen - zeigen sie jenseits der Bedürftigkeits- und Exi-

stenzsicherungsgrenze in jedem Fall steuerliche Leistungsfähigkeit 
an. 

3. Das Allgemeinheitspostulat soll mit Blick auf die Leistungsfä·· 
higkeit sowohl die Nicht- als auch die Doppelerfassung ausschlie-

ßen. Die Gefahr der Nichterfassung ist bei den öffentlichen Sozial-
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transfers gegeben, die der Doppelerfassung bei den privaten und 

den Sozialversicherungstransfers, soweit hier dem Transferempfang 

eine Sparleistung des Empfängers vorausgeht, die aus bereits ver-

steuertem Einkommen aufgebracht wurde. 

a) Daraus ergeben sich die Probleme für die Besteuerung oder Nicht-

besteuerung der späteren Transfers: Diese können Größen-Umschich-

tungen53l und Erträge enthalten; nur die letzteren zählen zum Ein-

kommen.54) Um die Nicht- und Doppelerfassungsprobleme auszuschlie-

ßen, hat man das "K o r r e s p o n d e n z p r i n i p" formu-

liert. 55 l Dieses verlangt vom Steuergesetzgeber, daß er eine be-

lastungspolitische Abhängigkeit beachtet zwischen der Steuerbe-

freiung der nicht-konsumtiven Einkommensverwendung in der Gegen-

wart und der Besteuerung des Einkommenszugangs in der Zukunft und 

auch zwischen der Steuerbefreiung einer Einkommensverwendung bei 

der verpflichteten Person und der Besteuerung des Einkommenszu-

gangs bei der berechtigten,Korrespondenzbeziehungen sind also tem-

poraler und personaler Art; sie sind aber sachlich eingegrenzt 

auf den nichtbetrieblichen Bereich. 

53) F. Neumark (1961b, s. 33) nennt die "Umschichtung der Vermö-
gensstruktur" die "unwirksamen Einkünfte". Es ist aber zu be-
achten, daß die Vermögenstruktur vielgestaltig sein kann 
(Sach-, Geld- und Forderungsvermögen) und daß Vermögensum-
schichtungen zwar Korrespondenzfälle darstellen, aber nicht 
die einzigen; wie unten ausgeführt wird, sind auch Einkom-
mensumschichtungen als Korrespondenzfälle denkbar. 

54) N. Andel ( 1979a, S. 338) : "Leibrenten, die aus Ansprüchen her-
rühren, die mittels aus versteuertem Einkommen geleisteter 
Zahlungen erworben wurden, stellen in Höhe des Kapitalrück-
flusses lediglich Aktivtausch dar. Nur der darüber hinausge-
hende sog. Ertragsanteil ..• hat den Charakter steuerpflichti-
ger Bruttoeinnahmen. " 

55) Das Korrespondenzprinzip geht aus den folgenden Ausführungen 
von N. Andel (1979a, s. 338) hervor: "Ungeachtet der Auffas-
sung, daß Kapitalrückfluß kein Einkommen im Sinne der Erhö-
hung der Dispositionskraft darstellt, ist eine steuerliche 
Erfassung des gesamten Rentenbetrages zu rechtfertigen, ja 
zu fordern, wenn die gezahlten Beiträge, die den Anspruch 
begründeten, steuerfrei waren." - H. Weise 1979, S. 417: "Das 
Prinzip besagt, daß Teile des Leistungseinkommens, wie z.B. 
Vorsorgeaufwendungen ... die der Verfügbarkeit des Steuer-
pflichtigen (zeitweilig) entzogen sind ... , bei späterem 
effektivem Zufluß 'nachzuversteuern' sind. Nach demselben 
Prinzip muß auch Einkommen, das aus einer steuerbefreit ge-
bildeten 'Quelle' fließt, ... zur Steuer herangezogen werden." 
Siehe auch w. Schmäh! 1981a, s. 265: Zwei Varianten der Besteu-
erung: Vorsorgeaufwendungen in der Erwerbsphase steuerfrei, und 
daraus fließende Alterseinkünfte voll besteuert (Variante I) 
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Es soll an dieser Stelle dem Korrespondenzprinzip nicht so weit 

nachgegangen werden, daß etwa auch die Verstöße gegen das Gleich-

behandlungspostulat für alle Transfers aufgezeigt werden. 561 In-

sofern sind auch keineswegs die Fälle von Belastungsdifferenzie-

rungen durch Freibeträge und tarifäre Maßnahmen aufzuspüren. Viel-

mehr soll anhand der im folgenden gegebenen Einteilung. die nicht 

die üblichen Gliederungen der Transfers ersetzen kann, 571 eine Be-

urteilung versucht werden, inwieweit das Korrespondenzprinzip ge-

eignet ist, die Einkommensqualität der Transfers zu klären (Uber-

sicht 7.4). 

Der hier verwendete Transfer begriff ist nicht der 

breite finanzwissenschaftliche,57a 1 sondern der der TEK 1979 und 

1981, wie er oben definiert wurde als das einer Person aus öffent-

lichen und privaten Quellen zugehende Ubertragungseinkornrnen (s. 

W. Albers 1977c passim). Transfers werden entweder aus dem laufen-

den Einkommen von Personen (bzw. aus dem laufenden Jahresergebnis 

von Betrieben) oder aus dem Vermögen finanziert. Ubersicht 7.4 

demonstriert diese "typenreine" Trennung von einkornrnens- und ver-

mögensgebundenen Transfers. 581 Zugleich wird, wie das üblich ist, 

in die intra- und interpersonalen wie auch in die intra- und inter-

temporalen Transfers unterschieden. 591 Während die einkornrnensge-

56) Siehe hierzu insbes. D. Brürnrnerhoff 1979, S. 219 ff., und N. 
Andel 1970; ferner D. Pohmer 1988, S. 143 u. 150f. 

57) Siehe hierzu insbes. SRK 1971, S. 154; G. Rose 19112a, S. 90 ff. 
u. 235; H. Beisse 1981, S. 1077, und B. Dreyer/W. Oberborbeck 
1981, s. 217 ff. 

57a)dieser enthält u.a. Schuldenzins- und schuldentilgungsausgaben, 
wobei dieser weite Begriff nicht auf ungeteilte Zustimmung 
stößt. 

58) Die Trennung basiert auf der grundlegenden Unterscheidung der 
Transfers in solche aus dem Vermögen und solche aus der laufen-
den Wertschöpfung, siehe die theoretischen Ausführungen in 
~ 8 III und Ubersicht 3.2. 

59) Siehe auch W. Albers 1977c, S. 907, der unter Verzicht auf die 
Trennung zwischen vermögensgebundenen und vermögensungebunde-
nen Transfers zu der folgenden Einteilung kommt: 
"1. intertemporaler Transfer ohne personellen Wechsel (Alters-
sicherung)"; wir nennen diesen den intertemporal-intrapersona-
len Transfer, Spalte 4 in Ubersicht 7.4); 
"2. interpersoneller Transfer in der gleichen Periode (Unter-
haltungszahlung)"; dieser Transfer ist bei uns der intratempo-
ral-interpersonale, Spalte 1 in Ubersicht 7.4; 
"3. interpersoneller und gleichzeitig intertemporaler Transfer 
(Arbeitgeberleistungen zur Zukunftssicherung ihrer Arbeitneh-

(Forts. siehe folgende Seite) 
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Obersicht 7.4: Idealtypische temporale und personale Korrespondenzbeziehungen in der Transfer-
besteuerung 

Quelle 
der Transfers: 

temporaler Aspekt 
der Korrespondenz 

personaler Aspekt 
der Korrespondenz 

Hauptprobleme in 
den Transferein-
kormnensarten 

o Beispiele 
von Transfers 

Einkonunen/G~winn (stets interJ:>.ersonale Transfers) 

1 
intra temporal 

interpersonal 

"zwangsfäufiger" steuer-
wirksamer Transferabgang 
wird zum steuerwirksamen 
Transferzugang in der-
selben Periode 

0 private Versorgungs-
renten (Unterhalt) 

0 "unechte" Korrespond. 
--Beämtenpensionen 
- öffentl. Versor-

gungsrenten 

0 keine Korrespondenz: 
=-be;teuerte Tausch-

beziehungen 

a) 

2 
intertemporal 

interpersonal 

gegenw. Anspruchser-
werb auf künft. Ober-
tragungseinkommen; 

b) Umverteilungswir-
kungen 

O durch Eigenbeitrag 
erworbener Anspruch 
auf Zukunftssiche-
rung; nur denkbar als 
intra-/inter-tempo-
rales intra-/inter-
personales Konzept· 
- gewinnfinanzierte 

Betriebspension 
- gesetzl. Sozialver-

R sicherungsrente 
'~g_e_s __ --,s~o-z-i~a~l~v-e_r_s_1~·c-h~e-r_u_n_2_, qua Umla2everfahren =' 
temporaler u. personaler Generationsausgleich: 

a) indiv. Beitragszah-
lung (Arbeitnehmer-
und -geberanteil) als 
Leistungen an das 
Kollektiv 

b) Anspruchserwerb auf 
indiv . Sicherung durch 
Kollektivleistungen; 

c) Lebenszeit-Umvertei-
lungsgewinn/-verlust 

d) steuer- u. sozial-pol . 
Umverteilungen zw. 
Gruppen u. Generatio-
nen 

Sach- /Geld-/ Forderungs-
Kapital/Vermögen (stets intertemporale Transfers 

a) 

3 
intertemporal 

interpersonal 

"Umverteilungsge-
winn" = Transfer 

b) Trennungsproblem 
c) allokativ-distri-

butive Abgrenzung 

o private VerAuße-
rungsrenten 

0 "unechte" Korrespon-
denz7-betriebl. Ab-
züge vom Ertrag 

0 keine Korrespondenz: 
=-ü;Verteilungsge-

winn/-verlust 
- Veräußerungsüber-

schuß über Barwert 

4 
intertemporai 

intra_personal 

Ertragsanteil des Ver-
mögens= Transfer; 
Vermögensumschichtung 
kein Transfer 

o Auflösung des indi-
viduell akkumulierten 
Zukunftssicherungsver-
mögens (private indi-
viduelle Vermögensan-
lage): 
- zeitanteilig 
- sofort und einmalig 

2 -~B~e~t~r-1~.e~b~s_r_e_n~t_e_n_m~i~t-=E:-<igenbeteiligung, finan-
ziert aus Pensionsrückstellungen, Pensions-
kassen, Rück- oder Direktversicherung 

2 
rrivate_Lebensversicherungen 

a) mit "Umverteilungs-
gewinnen": die Zu-
kunftsleistung ent-
spricht der kollekt. 
Vermögensakkumulation 

b) ohne "Umverteilungs-
gewinne": die Zu-
kunftsleistung ent-
spricht der individ. 
Vermögensakkumulation 

"' "' "' 
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bundenen Transfers "typenrein" ausschließlich interpersonal denk-

bar sind, können die vermögensgebundenen Transfers sowohl inter-

personal als auch intrapersonal ablaufen. Vermögensgebundene 

Transfers sind aber immer zugleich auch intertemporale, da zwi-

schen der Vermögensbildung durch das Sparen und der Auslösung 

durch die Verrentung eine Zeitspanne vergeht. Diese fehlt bei 

der Finanzierung der Transfers aus dem laufenden Einkommen bzw. 

Gewinn, weshalb sie als intratemporale Einkommensübertragungen 

gelten. 

Will man sich dagegen einen Transfer vorstellen, der aus dem Ein-

kommen finanziert wird, und zwar aus dem verschiedener Personen, 

und der zugleich trotz fehlender Bindung an Vermögen intertempo-

ral möglich sein soll, so ist das nur denkbar als ein temporal-

personales Mischkonzept: Durch Eigenbeiträge in der Gegenwart er-

wirbt der Zahler Ansprüche auf künftige Ubertragungen aus dem Ein-

kommen anderer Personen; das Intrapersonale liegt in den eigenen 

Konsumverzichts- (=Beitragszahlung= "Spar.!!)VArfügungen, das In-

terpersonale in den "Ubertragungs"-Einkommen, das Intertemporale 

in dem aus heutigen Bei trägen finanzierten "Zukunfts "-Einkommen 

und das Intratemporale in dem in der Gegenwart bzw. Zukunft je-

weils ablaufenden "Generationenausgleich", in dem die Beiträge 

der aktiven Generation korrespondieren mit dem Rentenempfang der 

inaktiven Generation. Der generative Lastenausgleich selbst ver-

läuft also intratemporal-interpersonal, wohingegen der durch Ei-

genbeiträge erworbene Anspruch auf die Leistungen anderer eine 

intrapersonal-intertemporale Beziehung herstellt. Prototyp die-

ser "typenunreinen" Transfers ist die gesetzliche Sozialversiche-
rung mit dem Umlageverfahren. 60 > 

Forts. Fn.59 : 
mer) "; Transfers solcher Art haben wir sowohl in Spalte 2 als 
auch in Spalte 3 ausgewiesen, da sie einmal ohne, einmal mit 
Vermögensbindung auftreten können; die von Albers gemeinten 
Betriebspensionen sind mit Vermögenakkumulation (innerhalb 
des Betriebes oder außerhalb bei Rück- oder Direktversicherun-
gen) verknüpft. 

60) Siehe Helberger/Wagner 1981, S. 331 ff., die - wie viele ande-
re Autoren - für die gesetzliche Sozialversicherung eine Quer-
schnittsbetrachtung und eine Lebenszeitbetrachtung unterschei-
den (s. z.B. auch W. Schmähl 1977b); die Querschnittsbetrach-
tung untersucht die "intergenerationale Umverteilung" von Ak-
tiven zu Rentnern, die Umverteilungen innerhalb der zahlen-
den und empfangenden Gruppen sowie die Umverteilung von den 

(Forts. siehe folgende Seite) 
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Die Einordnung der verschiedenen tatsächlichen Transferbeziehun-

I d e a 1 t y p i k d e r K o r r e s p o n -gen in die 

d e n z e n (Ubersicht 7.4) zeigt, daß sich in manchen Transfers 

die intra- und intertemporalen sowie die intra- und interpersona-

len Elemente mischen. Da die heutige gesetzliche Sozialversicher-

ung das Deckungsstockverfahren nicht mehr kennt, kann sie nicht 

als sach-, geld- oder forderungsvermögensgebundener Transfer ein-

geordnet werden. Da das Umlageverfahren Teile des gegenwärtig er-

wirtschafteten Einkommens auf die Rentner überträgt, handelt es 

sich insoweit um eine intratemporale Korrespondenzbeziehung. So 

sind auch mit den einzelnen Transfers oft mehrere steuerliche Pro-

bleme zugleich verbunden. 611 Als die wesentlichen Probleme können 

Forts. Fn. 60: 
Nichtmitgliedern der GRV zu den Mitgliedern qua Staatszuschuß; 
wir nennen das die interpersonalen Transfers, die intratempo-
ral ablaufen. In der Lebenszeitbetrachtung unterscheiden sie 
die "echte" interpersonale Umverteilung der Lebenseinkommen 
(sie kann nur zugleich auch eine intertemporale sein) von der 
intertemporalen; daneben gibt es den "Risikoausgleich", der 
nach unserer Auffassung sowohl intrapersonal wie intertempo-
ral möglich ist. - Somit glauben wir, die intergenerativen 
Beziehungen mit unserem Schema der vier grundlegenden Trans-
ferbeziehungen "intrapersonal", "interpersonal", "intratempo-
ral" und "intertemporal" vollständig erfaßt zu haben. 

61) Als ein Beispiel für die Bündelung der verschiedensten Proble-
me kann die gesetzliche Sozialversicherung gelten. Der An-
spruchswerwerb und das Umlageverfahren weisen sie zunächst 
als ein Konzept aus, in dem die individuelle Beitragszahlung 
und der Anspruch auf spätere Sicherung durch das Kollektiv 
miteinander korrespondieren, jedoch nicht der Höhe zwischen 
Beitrag und Rente nach, sondern dem Grunde nach; durch die 
Dynamisierung der Rente hat sich die Höhe der Beitragszahlung 
von der Rentenhöhe gelöst. Zudem ist im Beitrag der Arbeitge-
beranteil enthalten, der die Höhe eigener Beiträge beeinflußt. 
Ferner sind über die Umverteilungsgewinne und -verluste hin-
aus, die mit der Lebenserwartung (so auch bei den privaten 
Lebensversicherungen) verknüpft sind, weitere Umverteilungs-
probleme gegeben (N. Andel 1970, S. 339): 
(a) "innerhalb des Kreises der Versicherten gleichen Alters 
durch von den Prinzipien privater Lebensversicherungen abwei-
chende sozialpolitisch motivierte Beitrags- oder Leistungs-
staffelungen" (gleicher Beitragsatz für Ledige und Verheira-
tete, obwohl die Leistung an die Witwe eines verstorbenen 
Beitragszahlers weitergeht); 
(b) "zwischen Versicherten und Steuerzahlern gleichen Alters 
durch Zuschüsse aus allgemeinen Haushaltsmitteln"; 
(c) "zwischen den Generationen durch eine Politik der für die 
einzelnen Altersjahrgänge betriebenen systematischen Differen-
zierung zwischen dem Wert der jeweiligen Beiträge einschl. des 
Anteils an den laufenden Zuschüssen aus den allgemeinen Haus-
haltsmitteln und dem Wert der zufließenden Renten" (dynamische 
Anpassung der Renten). 
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die in den Spalten der Ubersicht 7.4 ausgewiesenen gelten, näm-

lich zunächst das "Abgangs - Zugangs - Prob 1 e m", 

das vorwiegend die interpersonal-intertemporalen Korrespondenzen 

(Spalte 1) kennzeichnet, ferner das Problem der "a 1 1 ok a -

t i v - d ist r i b u t i v e n Abgrenzung" (Spal-

te 3: interpersonal-intertemporale Korrespondenzen), das dann ent-

steht, wenn den Verpflichtungen im betrieblichen Bereich, die dort 

Betriebsausgaben oder Werbungskosten sind, Transferzugänge im pri-

vaten Bereich gegenüberstehen, die hier als Einkommen versteuert 

werden. Ein weiteres Problem ist das der "Ums chic h tun g" 

zwischen Transfers und Vermögen (bzw. zwischen Transfers und Bei-

tragssparen für die gesetzliche Sozialversicherung), das in erster 

Linie in den intrapersonal-intertemporalen Korrespondenzen auf-

taucht (Spalte 4). Eine besondere Problematik stellen die "U m -

ver t e i 1 u n g s gewinne bzw. -verluste" dar (Spal-

te 2 und 3); sie entstehen durch ein Abweichen der individuell er-

reichten Lebenszeit gegenüber der für die Versicherungsbeiträge 

errechneten durchschnittlichen Lebenserwartung nach oben bzw. un-

ten. Im Bereich der privaten Lebensversicherungen sind sie mit Ver-

mögensumverteilungen verbunden (N. Andel 1970), doch sind sie 

auch im Bereich der nicht an Vermögen gebundenen Sozialversiche-

rungen denkbar. Denn diese Versicherungsform, die zwar weithin 

am Prinzip der Äquivalenz von Beiträgen und Leistungen ausgerich-

tet ist (Helberger/Wagner 1981, S. 331), enthält spezielle "Uber-

tragungsmechanismen" insbesondere in Form der Mitgliedschaft samt 

Beitragspflicht sowie der Beitragsbemessungsgrenze (Ph. Herder-

Dorneich 1981a, s. 405 ff.), die trotz der Äquivalenz zu Umvertei-

lungen führen, zu gruppenspezifischen Begünstigungen sowohl bei 

der Beitragszahlung als auch beim Leistungsbezug (Helberger/Wagner 

1981, s. 339). 

Wenn das Korrespondenzprinzip mit "Vermögensumschichtung" in Ver-

bindung gebracht wird, so ist das richtig, aber unvollständig; 

richtig insofern, als Vermögensumschichtungen tatsächlich echte 

Korrespondenzfälle sind; unvollständig insofern, als auch Einkom-

mensteile umgeschichtet werden können, nämlich jene gesparten bzw. 
nicht konsumierten Einkommensteile, die entweder in solche Anlage-

formen investiert wurden, die Vermögensfunktionen (s. § 11) er-

füllen (Vorsorgetransfers) oder die bei dem Transferempfänger zur 

Existenzsicherung benötigt werden (Existenzsicherungstransfers). 
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Zu den Vorsorgetransfers würde z.B. die Einkommensverwendung für 

die Sozialversicherungsbeiträge gehören, zu den Existenzsicherungs-

transfers die Einkommensverwendung zur Unterstützung von bedürfti-

gen Personen. Statt Vermögensumschichtung wäre der Terminus "Um-

schichtung von Verfügungsgrößen" angebracht, bzw. die Kurzform 

"Verfügungsumschichtung". Die Bedingung für die steuerentlasten-

de bzw. -belastende Wirkung, die einerseits temporal, andererseits 

personal eintritt, ist jedoch stets die nichtkonsumtive Einkommens-
bzw. Vermögensverwendung: Soll die Einkommensminderung heute (bei 

den intrapersonalen Vorsorgetransfers) bzw. beim Transfergeber 

(bei den interpersonalen Existenzsicherungstransfers) eintreten, 

muß die Einkommensverwendung entweder Sparcharakter oder Unter-

stützungscharakter haben und solchermaßen zu einer Einkommensmeh-

rung morgen bzw. beim Transfernehmer führen. 

So läßt sich das Vorliegen von Korrespondenzen wie folgt definie-

ren: Bezogen auf die personale Seite korrespondiert der nichtkon-

sumtive Abgang an Verfügungsgrößen (Einkommen bzw. Vermögen) bei 

der einen Person mit dem entsprechenden Zugang bei der anderen; 

bezogen auf die temporale Seite korrespondiert der nichtkonsumti-
ve Abgang an Verfügungsgrößen in der Gegenwart mit dem entsprechen-

den Zugang bei derselben Person in der Zukunft. 

b) Im Zusammenhang mit den zeit g 1 eich ablaufenden und 
dem Versorgungsziel dienenden Ein kommen s - U b er -

trag u n gen liegt die Korrespondenzbeziehung darin, daß 

dem Zugang bei der empfangenden Person ein Abgang bei der gewähren-

den Person oder dem gewährenden Kollektiv (Betrieb oder öffentli-

cher Haushalt) entspricht. Da das Korrespondenzprinzip ein steuer-

liches Prinzip ist; das einerseits den Abgang entlastet, anderer-
seits den Zugang belastet, da es ferner nur auf Transfers ange-

wendet wird, gelten die Fälle einer echten (zeitgleichen und zwi-
schen-personalen) Korrespondenz somit die dem Versorgungsziel 
dienenden und aus dem laufenden Gewinn bzw. Einkommen finanzier-

ten Betriebsrenten (-pensionen) bzw. privaten Unterhaltszahlungen. 

Betriebsrenten werfen im Gegensatz zu den letzteren besondere Fra-

gen der "Umverteilungsgewinne" und 11 -verluste" sowie der allokativ-

distributiven Abgrenzung auf, die erst später zusammen mit den Le-

bensversicherungen zu erörtern sind. Die Einkommensverfügungen zu 
Unterhaltszwecken, die aufseiten der empfangenden Person ein Uber-
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tragungseinkommen ist, ist für die leistende Person zunächst 

daraufhin zu untersuchen, ob bei ihr trotz der Abgangsverfügung 

steuerliches Einkommen vorliegt. Wirtschaftstheoretisch ist die-

ses Problem bereits gelöst, da sämtliche Einkommensteile, auch 

die verwendeten, nach der ad-personam-Regel des Zugangs und nach 

dem Verfügbarkeitskriterium Einkommen sind, so daß es hier keine 

"durchlaufenden Posten" geben kann. Was der Geber transferiert, 

ist für ihn Einkommen, muß es logisch vorher gewesen sein. 

Demgegenüber stellt die steuerliche Lösung des Problems auf die 

Leistungsfähigkeit ab, die entweder beim Geber oder beim Nehmer 

vermutet werden kann. Dem Korrespondenzprinzip, das ja als steuer-

technische Regelung die Doppelerfassung für den Fall ausschließen 

will, daß der Transfer beim Nehmer als steuerliches Einkommen gel-

ten soll, beim Geber dagegen nicht, geht die steuerpolitische Ent-

scheidung voraus, bei welcher Person die Leistungsfähigkeit anzu-

nehmen ist. W. Albers (1979a, S. 199) möchte die Entscheidung an-

hand der Bedürfnisbefriedigung treffen: Weil das Ubertragungsein-

kommen besser an die Bedürfnisbefriedigungsmöglichkeiten des 

Transferempfängers angepaßt werden könne, solle der Transfer vom 

Einkommen des Gebers steuerlich abgezogen werden. Aber eine sol-

che Entscheidung anhand der Bedürfnisbefriedigung ist nur dann 

eindeutig, wenn man Bedürfnisbefriedigung mit Konsum gleichsetzt. 

Sobald man aber den Gedanken zuläßt, daß auch das Geben Bedürfnis-

befriedigung, diesmal seelischer Art, verschafft, ergibt sich kei-

ne eindeutige Zurechnungsregel. 

Verläßt man die metaökonomische Betrachtung, bietet sich die öko-

nomische Dispositionsfähigkeit, die freie Verfügbarkeit als zu-

rechnungsregel an. Zu prüfen ist sie vorerst beim Geber, bei dem 

zuallernächst Einkommen vermutet werden darf. Kann er frei verfü-

gen, ist das Einkommen auch bei ihm zu lokalisieren und zu be-

steuern. Liegt dagegen ein Verwendungszwang als sittliche oder 

rechtliche Verpflichtung vor, wäre nach der Korrespondenzregel 

nunmehr das Einkommen beim Empfänger zu lokalisieren. Ob hier 

die Transfers allerdings auch zu besteuern sind, entscheidet sich 

danach, ob sie zusammen mit anderen ihm zugehenden Einkommensele-

menten unterhalb oder oberhalb eines gesellschaftspolitisch akzep-

tierten Existenzsicherungsbetrages liegen. 62 ) Nur soweit das Ge-

Fn. 62 siehe folgende Seite 
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samteinkommen diesen übersteigt, kann es frei verfügbar sein, 

Leistungsfähigkeit indizieren und besteuert werden. Das Korres-

pondenzprinzip leistet anhand der freien Verfügbarkeit mithin 

zunächst die Funktion der Einkommenslokalisierung, bestimmt al-

so, wo das Einkommen zu besteuern ist; es leistet ferner Bei-

hilfe zur Lösung der Frage, ab welcher Höhe das Einkommen 

zu besteuern ist. Läßt man das Kriterium der freien Verfügbar-

keit gelten, führt demnach das Korrespondenzprinzip nicht in je-

dem Fall, in dem beim Geber Steuerfreiheit gewährt wird, zwin-

gend zur korrespondierenden tatsächlichen Besteuerung beim Neh-

mer. Andererseits - immer die Freiheit in der Verfügung beim Ge-

ber als die kritische Größe im Auge behaltend - können Transfers, 

die der Geber freiwillig und ohne zwanq gewährt und die deshalb 

bei ihm steuerbares Einkommen sind, sehr wohl auch beim Empfän-

ger, da sie ihm zugehen und verfügbar sind, steuerbares Einkom-

men sein, nämlich dann, wenn sie zusammen mit den anderen Ein-

kommenselementen die Existenzsicherung übersteigen und insoweit 

freie Verfügbarkeit ausdrücken. Das Korrespondenzprinzip läßt 

sich also nicht mechanisch anwenden, sondern bedarf stets der 

sinngebenden Interpretation durch eine Prüfung der freien Verfüg-

barkeit. Als ein Handlungsprinzip fordert es lediglich auf, die 

freie Verfügbarkeit korrespondierend sowohl beim Geber als auch 

beim Nehmer zu prüfen. 631 Keineswegs darf daraus gefolgert werden, 

Fn. 62: 
Zur gesellschaftspolitischen Akzeptanz gehört auch die mit 
dem Zwang verbundene Prüfung, ob die Verpflichtung zu einem 
Transfer als den Zielen der Belastungspolitik angemessen gel-
ten kann; diese ist allein schon deswegen notwendig, um will-
kürliche Verlagerungen der Einkunftsquellen nach dem Prinzip 
der Individualbesteuerung auszuschließen und um ein Auswei-
chen vor der Progression zu verhindern; siehe hierzu W. Al-
bers 1977c, S. 908; K. Tipke 1991, s. 194; H. Weise 1979, 
s. 397 ff. u. 417 ff. 

63) W. Albers (1979a, S. 199) und G. Krause-Junk (1981, S. 263) 
treffen aus dem Blickwinkel des Totaleinkommenskonzepts eben 
diese Entscheidung nach der Freiwilligkeit, mit der ein Lei-
stender an einen Empfänger Transfers bewirkt: Weil dem Lei-
stenden bei gesetzlich erzwungenen Transfers weder materiell 
noch psychisch ein Vorteil entstehe, könnten sie ihm inner-
halb des Reinvermögenszugangskonzepts auch nicht als Einkom-
men zugerechnet werden. Hier wird also die Einkommenseigen-
schaft an die Vorteilsverschaffung gebunden, und die ist je-
denfalls beim Geber nicht vorhanden. "Derartige Zahlungen ha-
ben also in einem vernünftigen ökonomischen Einkommensbegriff 
nichts zu suchen" (G. Krause-Junk, ebda.). Wir deuten das 
"vernünftige ökonomische" als eine Orientierung des Einkom-
mensbegriffs an der Verfügungskraft. 
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daß etwa die steuerliche Leistungsfähigkeit entweder beim Geber 

oder beim Nehmer liegt; sie kann - entsprechend der•freienq 

Verfügbarkeit - auch bei beiden oder bei niemandem liegen. 

c) Bei den zeit versetzt ablaufenden und aus Ver -

mögen gespeisten "Transfers einer Person an sich selbst" 

(Spalte 4 in Ubersicht 7.4) handelt es sich um eine Korrespon-

denzbeziehung zwischen Einkommenszugängen derart, daß ein künf-

tiger Zugang (Verrentung des Vermögens) nur möglich ist aufgrund 

der zweckgebundenen Verwendung eines gegenwärtigen Einkommenszu-

gangs (individuelles Vorsorgesparen, kollektives privates Versi-

cherungssparen). Somit soll nach dem Korrespondenzprinzip eine 

integrierte Besteuerung aller mit der Zukunftssicherung zusammen-

hängenden Beitragsabgaben einerseits und Rentenleistungen anderer-

seits gefunden werden. Die "korrespondierende" Gestaltung soll 

für die Fälle gelten, daß man sich steuerpoltisch nicht da-

für entscheiden will, entweder nur die heutige Beitragsabgabe 

zu besteuern (exakt: sie nicht von der Steuer zu befreien; dann 

aber soll die spätere Rentenzahlung insgesamt und völlig steuer-

frei bleiben) oder umgekehrt nur den späteren Empfang der gesam-

ten Rente einschließlich aller Kapital- und Ertragsanteile zu be-

steuern (wobei die vorherige Vermögensakkumulation durch Sparen 

unbesteuert bleibt). Das Korrespondenzprinzip folgt hier dem 

Grundsatz, daß der Zugang an ökonomischer Verfügungskraft, da er 

Leistungsfähigkeit ausdrückt, zumindest einmal, aber auch nicht 

mehr als einmal, steuerlich erfaßt wird; man kann dies als das 

Prinzip der "Einmal-Besteuerung" des Einkommens bei der gleichen 

Person bezeichnen (A. Albers 1977c, S. 906; H. Weise 1979, S. 

398). GJa)Uber diese zeitlich korrespondierende grundsätzliche 

Besteuerung der Vermögensakkumulation hinaus ist es geboten, 

auch den Zinsertrag des durch das Beitragssparen gebildeten Ver-

mögens, also den in der späteren Rentenzahlung enthaltenen Ertrags-

anteil zu besteuern, da er einen Zugang an ökonomischer Disposi-

tionskraft darstellt. Die Besteuerung des Ertrags hat jedoch mit 

dem Inhalt des Korrespondenzprinzips ebensowenig zu tun wie wenn 

man etwa das Beitragssparen nicht von der Steuer befreien und zu-

Fußnote 63a auf der folgenden Seite 
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sätzlich noch die Rente besteuern wollen; denn im Fall der Er-
tragsbesteuerung folgt die Steuererhebung aus dem Allgemeinheits-
postulat, wohingegen die kumulative Besteuerun sowohl des Bei-
trag-Sparens als auch der Rente auf eine Besteuerung der Vermö-
gensumschichtung, d.h. auf eine doppelte Erfassung des Lebensein-
kommens (D. Brümmerhoff 1979, s. 219) hinausliefe. 641 

Das intertemporale, intrapersonale und vermögensgebundene Korres-
pondenzprinzip setzt also einen Einkommensbegriff voraus, der nach 
der Zugangsregel konzipiert ist und die Vermögensumschichtung 
nicht zum Einkommen rechnent, weil die Verfügbarkeit hierüber in 
der Besteuerungsperiode bereits vorhanden war. Zinserträge hin-
gegen sind ein Neuzugang an Verfügbarkeit; sie sind unter dem 
Aspekt der Leistungsfähigkeit als steuerliches Einkommen zu erfas-
sen, doch folgt das aus dem Allgemeinheitspostulat, nicht aus dem 
Korrespondenzprinzip. Letzteres ist nicht auf die Totalerfassung 
hin konzipiert, sondern auf die Erfassungsalternativen hin: Nach 
dem Korrespondenzprinzip müssen sich die steuerlichen Befreiungen 
der Sparbeiträge heute (Vermögensakkumulation) und die steu-
erliche Erfassung der Rentenzahlungen später (Vermögens-
auflösung) entsprechen; dieselbe Entsprechung ist gegeben, wenn 
das Sparen nicht von der Steuer befreit wird, die Rentenzahlung 
aber dann später auch nicht besteuert wird. 65 l 

63a) Das Prinzip der Einmal-Besteuerung auf mehrere Personen 
auszudehnen, würde der "ad-personam-Regel" und damit dem 
Leistungsfähigkeitspostulat zuwiderlaufen, siehe§ 11. 

64) Diese Trennung zwischen dem Korrespondenzprinzip und dem 
Allgemeinheitspostulat soll eingeführt werden, weil sich 
mit ihr darstellen läßt, daß trotz Verwirklichung des Kor-
respondenzprinzips das Allgemeinheitspostulat verletzt 
sein kann, daß aber eine Verletzung des Korrespondenzprin-
zips zugleich auch stets das Allgemeinheitspostulat ver-
letzt. 

65) Wir widersperechen also hier der Auffassung von D. Brümmer-
hoff (1979, s. 220), der es als Konsequenz des Korrespon-
denzprinzips bezeichnet, bei einer Steuerbefreiung der Bei-
träge zur Alterssicherung den späteren Kapitalrückfluß 
p 1 u s den Zinserträgen zu besteuern. Diese Konsequenz 
vermögen wir a 1 1 ein aus dem Korrespondenzprinzip 
nicht zu ziehen. Wenn D. Brümmerhoff (1979, S. 220, Fn. 
10) feststellt, daß die SRK 1971 den Zinsnateil außer 
acht gelassen habe, so kann (Fortsetzung folgende Seite) 
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Gleichwohl gehört der "Kapitalrückfluß" plus zinsen zum Inhalt der 

Transfers, und eine Besteuerung der gesamten Transfers würde bei-

de Bestandteile erfassen. Somit entspricht die Gesamterfassung 

der gleichzeitigen Geltung von Korrespondenzprinzip plus Totali-

tätspostulat. 

Welcher Einkommensbegriff der hier ausgewiesenen intertemporären 

Korrespondenz nunmehr für die Besteuerung präferiert werden soll-

te, ob der einer sofortigen Besteuerung des Totaleinkommens ohne 

Abzug des Beitragsparens - sie sei "Beitrags b e -

s t e u e r u n g" genannt - oder der einer späteren integrier-

ten Besteuerung der Renten, vermehrt um ihre Ertragsanteile -

sie sei "Renten beste u er u n g" genannt (s. Uber-

sicht 7.5) - entscheidet sich nach den Argumenten, die für beide 

Besteuerungsalternativen vorgebracht werden können.66) wenn man 

ausschließlich vorn wirtschaftstheoretischen Einkommensbegriff her 

argumentiert, müßte gelten, daß die Art der Einkommensverwendung 

(Sparen) keinen Einfluß auf den Einkommensbegriff haben darf, 671 

so daß das Einkommen im Augenblick seines Zugangs zu besteuern 

wäre, das Beitragssparen also nicht abgezogen werden dürfte. Je-

doch soll es ja gerade nach dem Korrespondenzprinzip erlaubt sein, 

einen "zeitversetzten" Einkommensbegriff dann zu postulieren, wenn 

Argumente der steuertechnischen Erfassungserleichterung sowie der 

Forts. Fn. 65: 
das keine Kritik an einem etwa falschen Verständnis des Korres-
pondenzprinzips aufseiten der SRK sein; wenn aber die SRK 
(TZ 239) trotz Steuerbefreiung der Versicherungsbeiträge auch 
die späteren Sozialversicherungsrentenbezüge nicht besteuern 
will, so verstößt sie insofern gegen das Leistungsfähigkeits-
postulat, als sie das Korrespondenzprinzip hier nicht gelten 
lassen will; die Nichterfassung des Ertragsanteils wäre dann 
ein weiterer Verstoß gegen das Leistungsfähigkeitspostulat, 
und zwar wegen der Nichtbeachtung des Allgerneinheitspostulats, 
das Totalerfassung gebietet. 

66) Die Hervorhebung dieser beiden Alternativen ist ganz auf das 
Korrespondenzprinzip ausgerichtet; vgl. jedoch die von N. Andel, 
1970, s. 334 ff. behandelten fünf Besteuerungsalternativen und 
ihre einkommensteuer-systematische Beurteilung. - Vgl. auch die 
Modelle der SRK 1971, S. 145, TZn 345 ff.; Modell I: "Die vol-
le Besteuerung der Altersbezüge nach Einordnung in die Ein-
kunftsart, der sie am nächsten stehen"; Modell II: "die auf 
die Erträge oder den Ertragsanteil aus dem Vorsorgevermögen 
beschränkte Erfassung und Besteuerung". 

67) F. Neumark 1947, S. 47 f.; N. Andel 1970, S. 329 f.; D. Brürn-
rnerhoff 1979, S. 219. 
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Ubersicht 7.5: Argumente für alternative Besteuerungen 
nach dem Korrespondenzprinzip 

"BEITRAGSBESTEUERUNG" 

Definition: 
kein Abzug des Beitragssparens von 
der Bmessungsgrundlage heute; 

"RENTENBESTEUERUNG" 

Definition: 
Einbeziehung der Renten und ihrer 
Ertragsanteile in die Bemessungs-
grundlage später; 

Korrespondenz: Nichtbesteuerung Korrespondenz: Abzug der Sparbei-
der Renten, doch Besteuerung träge von der Bemessungsgrundlage 
ihrer Ertragsanteile später heute 

Argumente-für Bei tr agsbes t. ,-----Argumente -rur - Ren tenbest, ,----
- das 11 Progressionsargument": - das "Kwnulationsargument": 

der Abzug der Sparbeiträge kann 
progressionsentlastende Steuer-
effekte hervorrufen, die größer 
sind als die Effekte einer spä-
teren Progressivbesteuerung der 
Renten plus ihrer Ertragsanteile; 

- das "Steuerkreditarg:ument": 

der durch eine spätere Rentenbe-
steuerung entstehende zinslose 
Steuerkredit bringt Vorteile, 
die mit steigender Rentenhöhe 
noch zunehmen; 

- das "Verfügbarkeitsargument": 

soweit Beitragssparen keinem 
Zwang unterliegt, spricht die 
"freie" Verfügbarkeit zur pri-
vaten Vermögensanlage und zum 
Versicherungssparen für die 
Beitragsbesteuerung; 

Argumente für Rentenbest,: 

- das °Fiskalargument": 

die Belastung der öffentlichen 
Haushalte durch den beitragsbe-
dingten Steuerausfall wird durch 
Zuschüsse an die gesetzlichen 
Rentenversicherungsträger noch 
erhöht; die Rentenbest. würde 
die Belastung mildern; 

- das "Schockargument": 

bei einer Beitragsbesteuerung 
müßte, sobald der in der Rente 
enthaltene steuerfreie Vermögens-
rückfluß erreicht ist, ein plötz-
licher Ubergang zur vollen Be-
steuerung der Rente einsetzen; 
finanzpsychologisch erscheint 
dieser Belastungsschock nicht 
wünschenswert. 

nur eine Gesamtbesteuerung kann 
die Häufung von Transfers, auch 
mit anderen Einkünften, als Lei-
stungsfähigkeitsbesteuerung ange-
messen erfassen; 

- das "Integrationsargument": 

die Unmöglichkeit einer exakten 
und die Willkürlichkeit einer 
schematischen Ertragsanteilsbe-
rechnung sprechen für eine inte-
grierte Besteuerung von Renten 
und Erträgen; 

- das "Zwan2sargument": 

soweit Beitragssparen unter gesetz-
lichem, ökonomischem oder sitt-
lichem Zwang erfolgt, liegt keine 
"freie" Verfügbarkeit vor; sie ist 
erst beim Renten- und Ertragszu-
gang gegeben und zu besteuern; 

- das "Anreizargument": 

die allokativ und distributiv 
günstigen Wirkungen des Sparens 
sprechen für seine steuerliche Ab-
zugsfähigkeit in der Gegenwart; 

- das "Lawinenargument": 

die Steuerbefreiung der Transfers 
kann "zirkuläre 11 Rückwirkungen 
auf Steuervergünstigungs- und Trans-
feransprüche hervorrufen, sofern 
diese nicht an das Brutto-, sondern 
an das (um Befreiungen verminderte) 
zu versteuernde Einkommen gebunden 
sind; dadurch kommen steuerpflich-
tige in eine evtl. distributions-
politisch unerwünschte günstige 
Nettoposition; 
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fiskalischen Wirkung, insbesondere aber der Verfügbarkeit und der 

allokativen und distributiven Wirkungen dafür sprechen. Die Argu-

mente für die Rentenbesteuerung überwiegen nicht nur der Zahl, 

sondern vor allem ihrem Gewicht nach. 

Für die Beitrags beste u er u n g können aus distribu-

tionspolitischer Sicht das "Progressionsargument •68) und das 

"steuerkredi targument "6 9) ins Feld geführt werden; ihnen stehen 

jedoch die ebenfalls distributionspolitisch zu verstehenden "Ku-

mulations"- , "Lawinen"-69a) und (teilweise) "Anreizargumente" 70) 

68) Die Progressionswirkung liegt in der Abzugsfähigkeit der Spar-
beiträge von der Bemessungsgrundlage begründet. Die Abzugsfä-
higkeit selbst dürfte, soweit es sich um Zwangsbeiträge und 
solche für die notwendige Zukunftsvorsorge handelt, nicht mit 
dem Argument abgewehrt werden können, daß die Bezieher höhe-
rer Einkommen den größeren Spareffekt realisieren. Im Bereich 
der nicht frei verfügbaren Einkommen ist sie "nur das Spie-
gelbild der mit steigendem marginalem Steuersatz wachsenden 
Uberbelastung, die sich im Falle einer vollen Besteuerung er-
geben würde" (N. Andel 1970, s. 331). Unbestritten führt über-
dies in einem progressiven Tarifsystem die intertemporale Ver-
schiebung der Steuerbelastung zunächst zu einem "Progressions-
verlust" für den Fiskus (H. Weise 1979, S. 397, 417 u. 419); 
derselbe ist festzustellen, wenn das Leistungseinkommen auf 
2 Personen aufgeteilt wird und der Spareffekt bei dem höher 
versteuertem Transfergeber den zusätzlichen Belastungseffekt 
beim Nehmer übersteigt (W. Albers 1977c, s. 908). Jedoch kann 
erstens das Argument der Aufkommenseinbuße nicht durchschla-
gen, wenn es um die Erfassung der korrekten Verfügbarkeit 
und Leistungsfähigkeit geht; zweitens läßt sich die fiskali-
sche Belastung in einem teilweisen Ausmaß mildern, wenn man 
an die "Rentenbesteuerung" der kumulierten Transfers denkt. 
Der Verzicht auf die Rentenbesteuerung würde bedeuten, daß 
die "Vorsorge zu einem beträchtlichen Teil zu Lasten des all-
gemeinen Haushalts ginge, und zwar über das Maß hinaus, das 
sich bereits durch die Steuerbefreiung der Beiträge ergibt" 
(N. Andel 1979a, S. 343). In gewisser Weise können also das 
"Lawinenargument" und das "Fiskalargument" dem Progressions-
argument entgegengehalten werden. 

69) Zu den zeitlichen Unterschieden, die eine Steuerbelastung mit 
sich bringt, wenn einerseits die Renten, andererseits die 
Beiträge und Ertragsanteile besteuert würden, siehe D. Brüm-
merhoff 1979, s. 220: 
die Unterschiede führt er auf die Tarifprogressivität, die 
Zeitpräferenz, die Zinssatzentwicklung und die Zeitreihen 
der Beitrags- und Rentenzahlung zurück. 

69al die Argumentation hierzu findet sich bei N. Andel 1979a, s. 
344, ohne daß er die Verantwortung für diesen Terminus trägt; 
dieser soll das unausweichliche Anwachsen steuerbedingter 
Transfervorteile ausdrücken; 

Fn. 70 siehe folgende Seite 
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sowie das aus finanzpsychologischer Sicht beachtliche "Schockar-

gument" (vgl. N. Andel 1970, s. 340) entgegen. Sie haben das größe-

re Gewicht. Ubergeht man einmal das "Fiskalargument"7 li und das 

"Integrationsargument", 721 so liegt die für unsere Betrachtung 

interessierende Problematik in dem Gegensatz zwischen dem "Ver-

fügbarkeitsargument" und dem "Zwangsargument". 

Das Verfügbarkeitsargument bringt noch am ehesten zum Ausdruck, 

daß eine freie Verfügbarkeit insbesondere mit der privaten Vermö-

gensanlage und mit dem Versicherungssparen verbunden ist und daß 

eine Besteuerung dieser intertemporal-intrapersonalen Transfers 

auf der konzeptionell klaren Trennung zwischen Vermögensumschich-

tung und Ertragsanteil aufbaut. Besteuert man nämlich den Vermö-

gensrückfluß (also zu einem späteren Zeitpunkt), handelt es sich 

"gewissermaßen um eine Verschiebung der Steuerpflicht auf den 

Zeitpunkt, in dem über das Einkommen verfügt werden kann"; diese 

Art der Besteuerung ist zugleich "einkommensteuersystematisch rich-

tiger" (N. Andel 1970, S. 333). Doch die theoretisch-begriffliche 

Trennung in Vermögensumschichtung und Ertragsanteil wird schon 

dann fragwürdig, wenn im privaten Versicherungssystem "Umvertei-
73) lungsgewinne" bzw. "-verluste" auftauchen (siehe auch die Ein-

Fn. 70: 
die distributiv erwünschten Wirkungen des Anreizes zum Sparen 
liegen in den Funktionen des privaten Vermögens begründet (s. 
hierzu§ 10 oben); siehe im übrigen zu den distributiven und 
allokativen Wirkungen D. Brürnrnerhoff 1979, s. 211, re. Sp. 

71) Auch dieses findet sich - dem Inhalt nach - weitgehend bei 
N. Andel 197~,s. 343. 

72) Das Integrationsargument ist nicht ohne Gewicht und trägt zur 
begrifflichen Klärung des Transfereinkommens und der Ertrags-
anteile bei. So stellt N. Andel (1970, s. 334 ff.) folgendes 
fest: mithilfe einer schematischen Berechnung der Ertragsan-
teile in den Renten läßt sich niemals eine exakte Zurechnung 
auf die Personeneinkommen erreichen, da die individuellen Le-
bensjahre und folglich auch die Jahre der Rentenzahlung streu-
en. Legt man die Sterbewahrscheinlichkeiten zugrunde, bekommt 
die Gesamtheit der Rentner also nur im Durchschnitt ihre ver-
zinsten Investitionen in die Alterssicherung zurück; Personen 
mit unterdurchschnittlicher Lebensdauer erhalten ihre Investi-
tionen nicht steuerfrei zurück und erleiden "Umverteilungsver-
luste"; Personen mit überdurchschnittlicher Lebensdauer er-
halten mehr als ihre Investitionen steuerfrei ersetzt und ge-
nießen "Umvertei lungsgewinne". 

73) N. Andel 1970, S. 333 ff.; W. Albers 1979a, S. 200. 
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ordnung in Ubersicht 7.4, Spalten 3 u. 4). Eine Beitragsbesteue-

rung wäre in diesem Fall nur für solche Personen leistungsfähig-

keitsangemessen, deren Lebenszeit sich exakt mit der versicherungs-

technischen Durchschnittslebenszeit deckt. Somit verliert der Ein-

kommensbegriff der Beitragsbesteuerung viel von seiner Attraktivi-

tät. Es kommt hinzu, daß sich die theoretisch-begriffliche Tren-

nung zwischen Vermögensumschichtung und Ertragsanteil einer Rente 

mit dem Integrationsargument stößt, wonach sie praktisch gar nicht 

exakt durchführbar ist. 

Bringen wir jetzt das Zwangsargument ins Spiel: Eine freie Verfüg-

barkeit liegt erst dann vor, wenn angesichts des zwangsweisen Bei-

tragssparens die Renteneinkommen einschließlich ihrer Ertragsan-

teile den einzelnen Personen zugehen (W. Albers 1977c, s. 908), 

so daß sich schon aus dieser begrifflich-theoretischen Sicht der 

Einkommensbegriff der Rentenbesteuerung empfiehlt. Insbesondere 

gilt dies für die Sozialversicherungsrenten, deren Beiträge zwangs-

weise - als Quasisteuern74 ) - erhoben werden. Eine Beitragsbe-

steuerung kann als "Steuer auf eine Steuer" interpretiert werden, 

die mit dem Leistungsfähigkeitspostulat nicht mehr im Einklang 
stünde (D. Brümmerhoff 1979, s. 220). Auch aus praktisch-bela-

stungspolitischen Gründen ist demnach die Rentenbesteuerung zu 
präferieren. 

Da nun die private Lebensversicherung sowohl intra- wie interper-

sonaler Transfer ist und sich demnach eine ausschließliche Be-

steuerung allein des Ertragsanteils nicht herstellen läßt, da die 

Sozialversicherung ebenfalls ein intra- wie interpersonaler Trans-

fer75l und überdies wegen des Umlageverfahrens nicht vermögensge-

74) WB BMF 1967, s. 28: Sozialversicherungsbeiträge als "Quasi-
steuern";Beiträge zur freiwilligen Weiterversicherung als 
"Quasizwangsbeiträge". H. Weise 1979, s. 398 ff.: "zweck-
steuerähnliche Zwangsumlage" in ein- und derselben Finanzperio-
de. - N. Andel 1970, S. 329 f. - G. Hedtkamp 1980, passim. 

75) Im Vergleich mit den privaten Lebensversicherungen kommt es 
hier erst recht zu Umverteilungsgewinnen und -verlusten; sie 
sind hier nicht das Ergebnis der versicherungstechnischen 
zwangsläufigkeiten, sondern der sozialpolitischen Absicht. 
Werden Rentenzahlungen, die durch das Umlageverfahren finan-
ziert sind, als nachträgliche Faktoreinkommen, d.h. als 
"zeitliche Verschiebung der Verfügung über Einkommen" (E. 
Schuster 1961, s. 59) oder auch als "Lohnersatzleistungen" 
(N. Andel 1979a,S. 343) definiert, steht eher die Vorstellung 
eines intrapersonalen Transfers (mit interpersonalem Ein-
schlag) im Vordergrund. 
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bunden ist76 l (siehe auch die Einordnung in Ubersicht 7.4), und 

da schließlich der Ubergang vom gesetzlichen Versicherungszwang 

zur notwendigen privaten vorsorge fließend ist (D. Brümmerhoff 

1979, S. 221), weil auch die private vorsorge einige Elemente des 
Zwangs enthält77 l, sprechen aus der Sicht einer Anwendung des 

Allgemeinheitspostulats sowie aus der Sicht einer Geltung des Kor-

respondenzprinzips letztlich alle Argumente für die Politik der 

"Renten beste u er u n g", also für den Abzug der 
Spar - Beiträge von der Bemessungsgrundlge heute und für 
eine vollständige Einbeziehung der Renten samt ihren Ertragsantei-

len in die Bemessungsgrundlage später (K. Littmann 1980, S. 

19f., jedenfalls für die gesetzliche Sozialversicherung). 

d) Nicht alle Fälle, in denen sich einerseits die steuerliche Ent-
lastung eines zum Transfer Verpflichteten, andererseits die 

Steuerpflicht eines zum Transferempfang Berechtigten sachlich ver-
bunden gegenüberstehen, sind Korrespondenzbeziehungen. Demnach 

wird vorliegend zwischen fehlenden, unechten und echten Korrespon-

denzen unterschieden, wobei nur die letzteren vom Korrespondenz-
prinzip erfaßt werden können. Es ist nicht der Sinn dieses Prinzips, 
&teue;:politische Anreize z,B, zum Sparen oder zur Altersicherung 

zu geben, sondern einen steuerlich korrekten Einkommensbegriff zu 

fassen, So kann auch nicht argumentiert werden, die Besteuerung 
der Alterseinkünfte würde den Sinn der Steuerfreiheit des Sparens 
in der Erwerbsphase wieder aufheben, wie das bei w. Schrnähl ge-
schieht (1981a, s, 269), 

76) Zwar arbeiten die umlagefinanzierten Sozialversicherungsren-
ten ohne Kapitalansammlung, doch "wird ihnen beim Beginn der 
Rentenlaufzeit ein fiktiver Kapitalwert zugeordnet, dessen 
ebenfalls fiktive Tilgung über die nach der durchschnittlichen 
Lebenserwartung voraussehbare Laufzeit der Rente verteilt 
wird" (H.H. Rupp u.a. 1970, s. 17); aber das ist keine tat-
sächliche Bindung an ein Vermögen. Daher läßt sich auch das 
Verfahren, nur den Ertragsteil zu besteuern, "nicht auf So-
zialversicherungsrenten übertragen", denn es bestehen keine 
"betragsmäßig feststehenden Ansprüche auf Rente aufgrund der 
früheren Beiträge (D. Brihnmerhoff 1979, S. 224 f.). Daher 
hält auch w. Albers (1979a, S. 200) das Verfahren, die auf 
das Kapital entfallenden Zinsen als Ertragsanteil besteuern 
zu wollen, für fragwürdig, s.a. w. Albers 1977c, s. 909. -
S. a. H. Weise 1979, s. 422 ff. sowie die weiteren Ausführun-
gen unten. 

77) Siehe die Zwänge der Existenzsicherung und der Zukunftsvorsor-
ge aus rechtlichen, ökonomischen oder sittlichen Gründen. So 
auch K. Tipke 1991. S. 363-366. 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



371 

Welche Anteile des personalen Gesamteinkommens nach dem Allgemein-

heitspostulat, welche nach dem Korrespondenzprinzip zu besteuern 

sind, ergibt sich aus der nachstehenden Skizze. 

Das Gesamteinkommen 
setzt sich zusammen 
aus: 

Seine Besteuerung/Nichtbesteuerung 
folgt aus dem: 

TE 

Abkürzungen: 

EA 

uu 
vu 
UV 
vv 

vu ._Korrespondenz-
prinzip 

ME= Markteinkommen 
'l'E Transfereinkommen 
EA Ertragsanteil 
UU Umverteilungsüberschuß 
VU Veräußerungsüberschuß 
UV Umverteilungsverlust 
W Veräußerungsverlust 
vu Verfügungsumschichtung 

Allgemein-
heitspostulat 

Der umfassende Grundsatz ist der der Allgemeinheit der Besteuerung, 

wohingegen das Korrespondenzprinzip als ein personal-temporales 

besteuerungstechnisches Prinzip allein auf die Verfügungsumschich-

tung abgestellt ist. Demnach kann ihm nicht das gesamte Transfer-

einkommen unterworfen werden, wie oben bereits begründet wurde. 

d 1) Keiner 1 e i Korrespondenz liegt vor bei den Marktein-
, 77a) 

kommen, selbst wenn mitunter versucht wird, hier die Auswirkung 

des Korrespondenzprinzips zu entdecken. Auch wenn bestimmte Ein-

kommensverwendungen in einem sachlichen Zusammenhang stehen mit 

bestimmten Einkommenserzielungen, folgt dennoch die Begründung, 

die man für diese Vorgänge steuerlich formulieren mag, nicht dem 

Korrespondenzprinzip. Denkt man z.B. an die Mietausgabe, die von 

der einen Person aus bereits versteuertem Einkommen zu leisten 

ist, und an die für eben diese Wohnung erzielte Mieteinnahme bei 

77a) So hält D. Pohmer (1988, S. 144) Tipkes Mietbeispiel (siehe 
Fn. 78 auf der folgenden Seite) für ein Mißverständnis. 
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einer anderen Person, so kann die Regel, "was der Gebersteuer-

lich abziehen darf, muß der Nehmer versteuern" (das zeitgleiche 

Interpersonenverhältnis) hier nicht gelten, weil es sich nicht 
um dem Versorgungsziel dienende Transfers handelt.78) Das Kor-

respondenzprinzip hängt immer in der personalen Beziehung mit 

Freiheit bzw. Unfreiheit in der Verfügung über ökonomische Größen 

bei Transferverpflichtungen und -berechtigungen oder - soweit 

Vermögen involviert ist - mit der Nichteinkommenseigenschaft von 

Vermögensumschichtungen zusammen. Die wirtschaftlichen Tausch-

und Leistungsbeziehungen, Miet- und Kaufpreise lassen sich hier 

nicht unterbringen. 

Daneben gibt es Einkommensbestandteile, für die - obwohl sie zum 

Transfereinkommen zählen - das Korrespondenzprinzip ebenfalls 

nicht gelten kann. Renten aus Alters- und Lebensversicherungen, 

mögen sie auf betrieblich oder privat akkumuliertem Vermögen be-

ruhen, erbringen für den Berechtigten einen über die aus eigenen 

Sparbeiträgen791 finanzierte Vermögensumschichtung hinausgehen-

den Ertragsanteil sowie für die überdurchschnittlich lang Leben-

den einen Umverteilungsgewinn. Auch die Renten aus der Veräußerung 

von Wirtschaftsgütern enthalten diese beiden Bestandteile, wie 

selbstverständlich auch Kapitallebensversicherungen, die in einer 

Summe ausgezahlt werden. 801 Alle Transferzugangsbestandteile, die 

über die reine Vermögensumschichtung hinausgehen, unterliegen 

nicht der Besteuerung nach dem Korrespondenzprinzip. 811 Wenngleich 

78) Wenn K. Tipke sagt, das Korrespondenzprinzip sei eine "Gedan-
kenverwirrung" (1980b, s. 291), so meint er diesen Fall, daß 
A von Bein privates Grundstück mietet; A kann die gezahlte 
Miete nicht abziehen, gleichwohl muß B die erhaltene Miete 
versteuern. Hier können die unterschiedlichen Besteuerungsre-
gelungen nicht miteinander korrespondieren. Wenn auch der pri-
vate Darlehensnehmer die gezahlten Zinsen nicht abziehen darf, 
muß sie dennoch der Darlehensgeber versteuern, siehe K. Tipke 
1980b. Tipke hält das Korrespondenzprinzip aus grundsätzlichen 
Gründen für verfehlt, aber vor allem läßt es sich nicht ver-
allgemeinern. 

791 Soweit Betriebspensionen ohne eigenen Sparbeitrag des Arbeit-
nehmers aufgebaut werden, kann man in diesen "Arbeitgeberan-
teilen" einen zweckverwendeten Lohn erblicken; analog ist die 
Betrachtungsweise für den Arbeitgeberanteil am Sozialversiche-
rungsbeitrag als "Lohnbestandteil", siehe w. Albers 1977c, S.905. 

Bol zu recht kritisiert w. Albers (1977c, s. 909), daß in diesem 
Versicherungsformen der Ertragsanteil nicht eigens berechnet 
und versteuert wird. 

Fn. 81 siehe folgende Seite 
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sie vorn Allgerneinheitspostulat erfaßt werden, liegt bei ihnen 

- wie bei den Markteinkommen - keine Korrespondenz vor. 

d2) Als "unechte" Korrespondenz bezeichnen wir Fälle, 

die zwar Transfers sind, bei denen aber die transfergewährende 

Institution nicht besteuert wird oder nicht der Einkommensbe-

steuerung natürlicher Personen unterliegt, so daß sich eine 

steuerliche Korrespondenzbeziehung nicht herstellen läßt. Zu-

nächst trifft dies zu für die Versorgungsrenten aus öffentlichen 

Haushalten (Kriegsopfer-, Lastenausgleichs-, Wiedergutrnachungs-

renten u.ä. Sozialrenten) wie auch für die Beamtenpensionen. 

Eine echte Korrespondenz läge vor, wenn der Geber steuerbefreit, 

der Nehmer also korrespondierend zu besteuern wäre. Der staatli-

che Haushalt ist aber keine Institution, die wegen der Verlage-

rung in der Verfügungsgewalt über Einkommen Steuern zahlt, die 

also auch nicht befreit werden kann.62l 

Anders liegen die Verhältnisse bei den betrieblichen Veräußerungs-

und Versorgungsrenten. 83 ) Eine im vordergründigen Wortsinn kor-

respondierende Besteuerung zeigt sich hier insofern, als der 

Verpflichtete seine Betriebsausgaben und Werbungskosten steuer-

lich vorn Gewinn abziehen darf, wohingegen der Berechtigte die 

Ertrags- bzw. Uberschußteile als nachträgliche Betriebseinnah-

men bzw. Einkommen versteuern rnus. 841 Auch hier werden konsequen-

Fn. 81: 
Wegen der Mischung aus intrapersonaler (eigenerbrachter) und 
interpersonaler (frernderbrachter) Vermögensakkumulation las-
sen sich die Zukunftssicherungen aus Betriebs- und Lebensver-
sicherungen in Ubersicht 7.4 nur auf der Trennungslinie zwi-
schen Spalte 3 und 4 lokalisieren. 

82) Da überdies die Beamtenpensionen nach§ 19 II EStG steuer-
begünstigt und die Versorgungsrenten nach§ 3 Nrn. 6-8 EStG 
steuerbefreit sind, betrifft das Allgerneinheitspostulat, 
nicht das Korrespondenzprinzip. 

83) Vgl. hierzu die Ausführungen von G. Rose 1982a, s. 90 ff. so-
wie die Ubersicht auf S. 235. 

84) Siehe auch W. Albers 1977c, s. 907 f., der zu dieser betrieb-
lich-privaten Beziehung zustimmend feststellt, daß die Trans-
fers auf der betrieblichen Seite gewinnrnindernd abgezogen wer-
den, daß sie aber beim Empfänger von der Steuerpflicht ausge-
nommen seien. Uns interessiert hier nicht, daß gleichwohl 
grundsätzlich die Steuerpflicht besteht, daß nur in der Wir-
kung wegen des Versorgungsfreibetrages nach§ 19 II EStG und 
wegen des Steuergrundfreibetrages die Transfers praktisch 
steuerfrei bleiben; uns interessiert hier allein, daß eine be-
trieblich-private "Abzugs-Zurechnungs-Beziehung" hergestellt, 
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terweise reine Vermögensumschichtungen nicht erfaßt. Jedoch un-
terliegen diese betrieblichen Verrentungsfälle nicht dem Korrespon-
denzprinzip, da der Abzug einerseits sowie der Zugang andererseits 
in Bereiche des Wirtschaftens fallen, zwischen denen keine Korres-
pondenz in der Besteuerung des Ein kommen s je entste-
hen kann: Der Abzug des zum Transfer Verpflichteten wirkt sich 
gewinnmindernd in der Sphäre des betrieblichen Ertrags aus, der 
Zugang und die Steuerpflicht in der privaten des Einkommens. 
Das Korrespondenzprinzip nun verlangt die zeitlich oder personal 
korrespondierende steuerliche Regelung allein in der Einkommens-
sphäre.851 Da sich hier die Steuerentlastung des Verpflichteten 
und die Steuerbelastung des Berechtigten nur scheinbar entsprechen, 
betrachten wir diese Fälle ebenfalls als "unechte" Korrespondenz. 

d 3) Echte Korrespondenz liegt mithin in den folgenden 
idealtypischen Transferfällen vor: 

(a) Im Bereich der einkommens- bzw. gewinngebundenen Transfers: 

- die privaten und intratemporalen Versorgungstransfers, z. 
B. in Form der UnterstUtzungszahlungen aus dem laufenden 
Einkommen (Ubersicht 7 . 4 Sp. 1); hier korrespondieren in-
terpersonal der steuerliche entlastete Abgang mit dem zu 
belastenden Zugang. Erfolgt der Abgang "zwangsläufig" im 
Sinne einer anerkannten Verpflichtung, umfaßt der Trans-
ferinhalt sowie auch der Korrespondenzinhalt die gesamte 
Zuwendung;SS) in dieser Höhe entsteht beim Empfängergrund-
sätzlich eine Verfügbarkeit, über deren Besteuerung aber 
seine persönliche Belastbarkeit entscheidet; 

- die gewinnfinanzierten betrieblichen Versorgungsrenten, 
jedoch nur insoweit, wie der steuerpflichtige Empfänger 
die Finanzierung durch Eigenbeträge, die für ihn einen 
steuerbefreiten Abgang darstellten, vollständig selbst 
aufgebracht hat. Wegen des durch eigene Einkommensabgänge 
erworbenen Anspruchs auf die Zukunftsversorgung ist dieser 
Transfer nur intertemporal denkbar (Ubersicht 7 . 4 Sp. 2). 
Bei einer Rente ohne jegliche Eigenleistung liegt unechte 
Kor ~espondenz vor. Wurde der Empfänger an der Finanzierung 
led~glich beteiligt, handelt es sich um ein intra-/inter-
personales Mischkonzept, vergleichbar der gesetzlichen 
Sozialversicherung. Der Transferinhalt betrieblicher Ver-
sorgungsrenten besteht im gesamten Rentenzugang, doch der 
korrespondierenden Besteuerung unterliegt nur die Vermögens-
umschichtung; 

(b) im Bereich der vermögensgebundenen Transfers: 

- der interpersonale Transfer aus einer Veräußerung von Wirt-
schaftsgüter (Ubersicht 7.4 Sp. 31. Transferinhalt ist der 
gesamte Rentenzugang, Korrespondenzinhalt jedoch nur der An-
schaffungswert in Höhe des Barwerts aller veräußerten Ver-
mögensgegenstände; 
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- die intrapersonale zeitanteilige oder einmalige Auflösung 
des privat akkumulierten Vermögens (Ubersicht 7.4 Sp. 4), 
z. B. durch Aufzehrung des Geldvermögensbestandes oder 
durch Nutzung des Sachvermögens. Transferinhalt ist der ge-
samte Geld- bzw. Nutzungszugang, Korrespondenzinhalt nur 
der Anschaffungswert ohne Wertsteigerung und Erträge. 

(c) Die das Korrespondenzprinzip kennzeichnende Problematik läßt 

sich jedoch insbesondere in den Mischkonzepten der Transfers 

wiederfinden, und zwar 

- sowohl im Bereich der einkommensgebundenen Transfers in der 
gesetzlichen Sozialversicherung (analog auch die gewinnfi-
nanzierte Betriebspension mit Eigenbeteiligung (Ubersicht 
7.4 Sp. 1/2); 

- als auch im Bereich der vermögensgebundenen Transfers in 
der privaten Lebensversicherung (analog auch die Betriebs-
pensionen aus besonderen Fonds (Ubersicht 7.4 Sp. 3/4). 

An diesen intra-/intertemporalen bzw. intra-/interpersonalen 

Mischkonzepten läßt sich wegen der Abhängigkeit der Zukunftssi-

cherung von den laufenden Gegenwartssparbeiträgen in der Aufbau-

phase des Anspruchs bzw. Vermögens sehr gut die echte Korrespon-

denz einer sich entsprechenden Steuerent- und -belastung des 

Spar-Entspar-Vorgangs unter Ausklammerung der Umschichtungen de-

monstrieren. Im Bereich der vermögensgebundenen Transfers zeigt 

sie sich als eine Korrespondenz zwischen den Akkumulationsbeträ-

gen in der Aufbauphase und dem ratierlichen Transferzugang in 

der späteren Abbauphase des Vermögens (Vermögensumschichtung). 

Im Bereich der einkommensgebundenen Sozialversicherungstransfers 

ist sie als Korrespondenz zwischen dem Aufbau des Sicherungsan-

spruchs und dem laufenden Transferzugang im Altersfall zu ent-

decken ("Anspruchs-Leistungs-Umschichtung"). 86 ) 

85) Wenn K. Tipke (1981a, S. 86) sagt, das Korrespondenzprinzip 
vermische die individuelle Leistungsfähigkeit (von Geber und 
Nehmer des Transfers), so ist das für diesen Fall der Unter-
stützungszahlungen nicht zutreffend, da es ja gerade die Lei-
stungsfähigkeit von zwei Personen, die unterschiedlich hohe 
Einkommen beziehen, berücksichtigen will. Wir widersprechen 
also entschieden der Feststellung von K. Tipke (ebda), das 
Korrespondenzprinzip sei"mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip 
nicht vereinbar". Dieser Fall der Transfers unterscheidet sich 
nämlich völlig von dem oben dargestellten Fall der "fehlenden 
Korrespondenz zwischen Mietzahler und Mieteinnehmer; dort liegt 
in der Tat keinerlei Leistungsfähigkeitsbetrachtung vor. 

86) Siehe den auf Zahlungen abgestellten Korrespondenzbegriff 
bei N. Andel 1979a, s. 338 und H. Weise 1979, S. 417. 
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Die echte Korrespondenz muß bei einer "Rentenbesteuerung" (siehe 

oben Punkt c) angesichts der Steuerfreiheit für Sparbeiträge zu 

einer zusätzlichen Besteuerung der Umverteilungs- bzw. Veräuße-

rungsgewinne führen (bzw. zu einer Entlastung für Umverteilungs-

oder Veräußerungsverluste); bei einer "Beitragsbesteuerung" (die 

die spätere Umschichtung steuerfrei läßt) muß der Umververteilungs-

bzw. der Veräußerungsüberschuß zusammen mit dem Ertragsanteil be-

steuert werden. Beides folgt aber aus den AllgeMeinheitspostulat, 

nicht .~us dem Korrespon<lenzprinzip, 

4. Unter dem Aspekt des so beschriebenen Zusammenwirkens zwischen 

dem Allgemeinheitspostulat und dem Korrespondenzprinzip soll im 

folgenden die steuerliche Praxis der Transfer 

beste u er u n g hierzulande daraufhin b e ur t e i 1 t 

werden, welchen Einkommensbegriff sie unterlegt. 87 ) 

a) Die ateuerrechtliche Regelung des Korrespondenzprinzips881 

stellt sich dar als eine gegenseitige Abhängigkeit des Steuer-

abzugs der •sonderausgaben• nach§ 10 I EStG, Diese Abhängigkeit 

zwischen den Vorsorgeaufwendungenfür die Alterssicherung und 

den Alterseinkünften, soweit diese Leibrenten sind, ist aber 

von der Steuerrechtssetzung nicht als ein systematisches Ergebnis 

hergestellt worden, obwohl Aufwendungen und spätere Einkünfte 

sachlich verknüpft sind und korrespondieren, ist diese Korre-

spondenz steuerrechtlich nicht ausformuliert worden, Die gelten-

de steuerrechtliche Regelung wird in der Ubersicht 7,6 verdeut-

licht, Wegen der Darstellung der Geber-Nehmer-Beziehung bzw, der 

87) 

88) 

Es sei wiederholt, daß die Beurteilung sich nicht auf alle 
Probleme der steuerlichen Belastung generell und ihrer Un-
gleichmäßigkeiten erstreckt, sondern auf den Umfang und den 
Inhalt des Einkommensbegriffs. Zum Problem der Unqleichbe-
handlung siehe u.a. K. Tipke 1991, S.225, 235 u. 329 so-
wie ders., 1981a passim. Siehe auch H. Weise 1979, s. 429 ff. 
mit Berechnungsbeispielen. 

K. Tipke 1991, S. 363 verbindet mit dem Korrespondenzprinzip 
- im Gegensatz zu den in Übersicht 7.6 dargestellten Fällen -
ausschließlich die Beziehung zwischen§§ 10 I Nr. la und 12 
Nr. 2 (Nichtabzugsfähigkeit von bestimmten Zuwendungen) einer-
seits und§ 22 Nr. 1 S. 2 EStG andererseits. 
Nach Tipke erfaßt also das Korrespondenzprinzip ausschließ-
lich die Geber-Nehmer-Beziehung zweier Personen, nicht aber den 
Spar-Entspar-Zusammenhang bei ein und derselben Person. 
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Ubersicht 7.6: Transferarten nach ihren Verpflichtungs- und 
Berechtigungsgrundlagen 

Abzugsfähig- Befreiung 
keit beim bzw. Steuer-

Auswahl aus den Transfers Geber/Sparer pflicht bzw. 
der Existenz- und Zukunfts- Vergünstigung Korrespon-
sicherung +) beim Nehmer denz 

nach EStG nach~ 

I. staatliche Leistungs-
gesetze: 

(1) Versorgungsrente - § 3 Nr. 6-8 

II. vertragliche Regelungen 
a) öffentl.-rechtl. 

Dienstverhältnis: 
(2) Beamtenpension - § 19 I Nr. 2 unechte 

bl privat-recht!. 
Arbeitsverhältnis: 
(3) Betriebsrente (§§ 4, 4b-d) § 19 I Nr. 2 
(4) ges. Sozial- § 10 I § 22 

vers.-rente Nr. 2.a) Nr. 1.a) 
(= Leibrente) 

---·--··· ----- -----
c) privat-recht!. 

Versicherungsvertrag § 10 I § 22 echte 
(5) Leibrente Nr. 1a. Nr. 1.a) 

III. Unterhaltsverpflichtung 
(6) zwischen ge-

schiedenen oder § 10 I § 22 
dauernd getrennt Nr. 1. Nr. 1a. 
lebenden Ehe-
gatten 

+) Zum Problem der Auswahl siehe die Bemerkungen in Fn. 89). 
Versorgungsrenten stehen hier stellvertretend für jene Transfers, 
die keinen strengen Rentencharakter haben (wie Bafög-Leistungen, 
Mutterschaftsgeld, Wohngeld usw.). Sie alle zeichnet aus, 
(a) daß sie Leistungen des Staates ohne einen Eigenbeitrag des 
Empfängers sind, (b) daß deswegen auch das Korrespondenzprinzip 
nicht berührt ist und daß sich auch für die Zeit vor oder nach 
dem Transferbezug eine "Steuerbeitrags-Leistungsbezug-Korrespondenz" 
nicht herstellen läßt; denn die Transferleistungen sollen ja gerade 
ohne Gegenleistung erbracht werden; Steuern aber sind Abgaben ohne 
spezielle Gegenleistungsanspruch. 

Fortsetzung Fn. 88: 
Nach unserer Auffassung jedoch läßt die rechtliche Konstruk-
tion der in Ubersicht 7.6 ausgewiesenen zusammenhänge zwischen 
§ 10 und§ 22 EStG auch eine zeitliche Inhaltsgebung des Kor-
respondenzprinzips zu. Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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Sparer-Entsparer-Beziehung sind nur jene Transfers ausgewählt, 

die eine solche Beziehung repräsentieren89 >. 

b) Die Beurteilung ist auf zwei Arten vorzunehmen, nämlich zum 

einen danach, ob das Kor resp o n den z p r in z i p 

verletzt wurde, zum anderen danach, ob das A 1 1 gemein -

h e i t s post u 1 a t gar nicht oder nur unvollständig ver-

wirklicht wurde. Zunächst aber ergibt ein Uberblick (siehe Uber-

sicht 7.7), daß Verstöße gegen das Korrespondenzprinzip zugleich 

immer auch Verstöße gegen das Allgemeinheitspostulat sind, daß 

aber umgekehrt das Korrespondenzprinzip durchaus verwirklicht wor-

den sein kann und gleichwohl das Allgemeinheitspostulat nicht. 

Ferner zeigt ein erster Uberblick, daß in keinem der hier ausge-

wählten Transferfälle das Allgemeinheitspostulat vollständig ver-

wirklicht worden ist, daß m.a.w. in der Transferbesteuerung ein 

äußerst eingeschränkter steuerlicher Einkommensbegriff verwendet 

wird. Teils liegt dies daran, daß die Transferzugänge (einmalige 

oder laufende) beim Empfänger von der Steuer befreit sind, teils 

daran, daß sie - trotz der grundsätzlich gegebenen Steuerpflicht -

entweder wegen Nichtüberschreitens der Freibeträge bzw. tarifli-

chen Grundfreibeträge praktisch steuerfrei bleiben oder wegen des 

zu niedrig angesetzten Ertragsanteils in§ 22 EStG nicht vollstän-

dig erfaßt werden. 

b 1) Unter den Tatbestand der Verletzung des Kor resp o n -

den z p r in z i p s fällt zunächst eine Besonderheit, die 

mit der Vermögensumschichtung innerhalb jener Zeit zusammenhängt, 

die bei Leibrenten als die durchschnittliche Lebenserwartung be-

zeichnet wird. Auf diese Zeit ist normalerweise die Vermögensum-

schichtung berechnet. 90 > Wird diese Zeit überschritten, erhält 

09 l 

90) 

Aus dem Katalog der Sozialtransfers ist daher nur die öffent-
liche Versorgungsrente erwähnt. Eine vollständige und syste-
matische Ubersicht über die Leistungen der Transfer- und So-
zialpolitik ist nicht angestrebt. Ziel der Darstellung ist 
vielmehr, an Beispielen deutlich zu machen, wie Korrespondenz-
prinzip und Allgemeinheitspostulat zusammenwirken und eine 
Begründung liefern können für das Konzept der "Rentenbe-
steuerung" bzw. - bezieht man grundsätzlich auch jene Trans-
fers ein, die keine Renteneigenschaft haben - für das Konzept 
der "Transferbesteuerung". 

Das Problem entsteht bei Zeitrenten nicht, weil diese im Ge-
gensatz zu Leibrenten, die versicherungsmathematisch errech- . 
net werden, ihrerseits finanzmathematisch errechnet werden, bei 
denen also die Zeitspanne der Rente vorher exakt feststeht. 
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Ubersicht 7.7: 

Abzu9:sfähi9:keit 
beim T-Geber 
bzw. Sparer oder 
Beitragszahler 

( 1) nicht möglich 

(2) kein 
Eigenbeitrag 

(3) a) beim Ar-
beitgeber: 
Betriebsaus-
gabe 
b) beim Ar-
beitnehmer: 
kein Eigen-
beitrag 
üblich 

(4) a) beim Ar-
beitgeber: 
Betriebsausg. 

------------------
b) beim Ar-
beitnehmer: 
Eigenbeitrag 
als Sonderaus-
gaben in be-
grenztem um-
fang gem. 
§ l0III EStG 

(5) des Ertrags-
anteils 

(6) Aufwendungen 
als Unter-
haltsleistg. 
bis max. 
27 .000 I:t!/Jahr 

379 

Korrespondenzprinzip und Allgemeinheitspostulat 
in verschiedenen Transferarten 
(Transferarten (1) bis (6) siehe Ubersicht 7.6) 

beim Transfer-Nehmer: ~orrespondenz-
prinzip +) 

Steuer- Steuer- Steuerver- ~llgemeinhei ts-
freiheit pflicht günstigung postulat +) 

völlige K nicht 
berührt (bl) 

A verletzt (b2a) 

der Kapital- ja, doch~ § 19II EStG 
abfindung Versorgungs- K nicht 
gem. § 3 Nr. freibetrag berührt (bl) 

3 EStG 40 ', max. A verletzt (b2b) 
4.800 DM/J. 

--- ja, doch~ § 19II EStG K nicht 
Versorgungs- berührt (bl) 
freibetrag A verletzt (b2b) 
40 ,, max. 
4.800 DM/J. 

§ 3 Nr. 62 
K verletzt (bl) 
A verletzt (b2c) 

EStG (b2d) 
-------------- -------------- ------------- ------------------
der Kapital- des Ertrags- keine Be-
abfindung anteils steuerung: 
gem. § 3 a) der steu-
Nr. 3 EStG erbefreiten 

Eigenbei- K verletzt (bl) 
tragsaus- A verletzt (b2c) 
zahlung, (b2d) 
b) der Um-
verteilungs-
gewinne 

des Ertrags- keine Be-
--- anteils steuerung K verwirklicht 

d. Umvertei- (bl) 
lungs- bzw. A verletzt (b2c) 
Veräußer.- (b2d) 
gewinne 

Einkünfte 
--- als Unter- K verwirklicht 

haltslei- (bl l 
stung A verletzt (b2e) 

+) Unter den hier angegebenen Gliederungspositionen findet sich im Text die 
Beurteilung zum Korrespondenzprinzip und Allgemeinheitspostulat 
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der überdurchschnittlich lang lebende Transferempfänger den 
u m v e r t e i 1 u n g s ü b e r s c h u ß bzw. Veräußerungs-

gewinn; die Besteuerung dieses Gewinns unterliegt nicht dem Kor-
respondenzprinzip, da nur Vermögensakkumulation mit -auflösung 

bzw. -rückzahlung korrespondiert. Erreicht aber der Rentenbe-

zugsberechtigte die durchschnittliche Lebenszeit nicht, bleibt 

auch die Vermögensumschichtung unvollendet. steuerliche Ent- und 
Belastungen können nicht mehr korrespondieren. Im Gegensatz zu 
den Umverteilungsgewinnen unterfallen aber die Umverteilungsver-

luste dem Korrespondenzprinzip. Es müßten danach Steuern erstat-

tet werden, wenn vorher eine "Beitragsbesteuerung" durchgeführt 

wurde; denn dann wäre die Vermögensakkumulation zu hoch besteuert 

worden. 911 Umgekehrt aber, wenn zum Zeitpunkt des vorzeitigen 

Todes eine "Rentenbesteuerung" läuft, wäre in Höhe des Umvertei-

lungsverlustes ein Steuerausfall für den Fiskus eingetreten, da 
die mit der Rentenbesteuerung korrespondierende Beitragsbefreiung 

im Vertrauen darauf gewährt wurde, daß der Rentenberechtigte die 

unterstellte Lebenszeit erreicht, daß die Vermögensumschichtung 

vollendet wird und daß während dieser Zeit die volle Rentenhöhe 

hätte besteuert werden können. In diesem Fall müßten sogar Steuern 

nachgezahlt werden. Diese Besonderheit des Korrespondenzprinzips 

ist nicht nur bei den vermögensgebundenen Transfers festzustel-

len. 921 Im allgemeinen wird eine gesonderte Berechnung solcher 
Steuernachzahlungen und -erstattungen nicht vorgenommen, ebenso-
wenig wie bei den unter das Allgemeinheitspostulats fallenden Um-
verteilungsgewinnen. 

Unter den Transferarten in Ubersicht 7.7 sind daher solche Ver-

letzungen des Korrespondenzprinzips nicht eigens aufgeführt. Hier 

ist eine Prinzipsverletzung ausschließlich in der gesetzlichen 
Sozialversicherung festzustellen. In den ersten drei Transferarten 

91) Es wäre eine Steuer auf Einkommen erhoben worden, über das 
eine endgültige Verfügungsgewalt nie erlangt worden ist, we-
der vor noch nach dem vorzeitigen Todesfall. 

92) Wenn auch hier das Phänomen des "Verlustes" am deutlichsten 
wird; dennoch sind auch bei der Berechnung der Beitragshöhe 
in der Sozialversicherung solche Verluste denkbar, wenn näm-
lich die Summe der Rentenzahlungen die Summe der Beitrags-
zahlungen unterschreitet (Umverteilungsunterschuß). 
Allerdings findet hier keine Vermögensumschichtung statt. 
Dennoch fallen diese Unterschüsse in den Bereich der 
Geltung des Korrespondenzprinzips, wie oben gezeigt wurd~. 
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ist das Korrespondenzprinzip nicht berührt. In Transferart (6) 

entspricht der Unterhaltsaufwand exakt den Unterhaltseinkünften 

(wobei die Höhe des Abzugs- bzw. Zurechnungsbetrages aus anderen 

Gründen kritisierenswert erscheinen ma~J und wobei die Gesamter-
fassung aus dem Blickwinkel des Allgemeinheitspostulats zu beur-

teilen ist). In Transferart (5) entsprechen sowohl der Abzug als 

auch die Steuerpflicht beiderseits dem Ertragsanteili daß dieser 
aber seiner Höhe nach in§ 22 Nr. 1.a) EStG zu niedrig festgesetzt 

wurde, ist eine Kritik aus der Sicht des Allgemeinheitspostulats. 

Auch soweit die Beurteilung der Besteuerung oder Nichtbesteuerung 

von Sozialversicherungsrenten unter dem Aspekt der Höhe des in 

ihnen enthaltenen Ertragsanteils vorgenommen wird, ist sie mit 

Blick auf das Allgemeinheitspostulat zu seheni eine tiefergehende 

Kritik verlangt dagegen, daß in die Besteuerung einer nach dem 

umlageverfahren arbeitenden Versicherung das Denken in Ertrags-

anteilen, das ja auf Vermögensumschichtungen beruht, gar nicht 
eingeführt werden dürfe. 

Das Korrespondenzprinzip bezieht sich allein auf die Um -

s chic h tun g: Der ökonomische Inhalt des Prinzips ver-

langt, daß die Verfügungsgröße entweder bei ihrer Akkumulation 

im Zuge der Einkommensverwendung oder später bei ihrer Ver-

rentung im Zuge des Transferzugangs versteuert wird, daß aber der 

steuerliche Zugriff dem Prinzip der "Einmal-Besteuerung" des Ein-

kommens bei derselben Person folgt. 

Unabhängig von der Höhe des Ertragsanteils liegt die Korrespondenz 

in der gegenwärtigen Beitragszahlung und dem späteren Transfer-

empfang. Bei der Sozialversicherung wird nun weder die Beitrags-

aufbringung vollständig besteuert noch der Rentenzugang überhaupt. 

Die Verletzung des Korrespondenzprinzips hat sowohl auf der Bei-

trags- wie auch auf der Transferseite einen zweifachen Aspekt. 

Die Beiträge werden größtenteils aus unversteuertem Einkommen 

entrichtet, was nach dem Korrespondenzprinzip die volle Besteuerung 

der Rente nach sich ziehen müßte. "Größtenteils" bedeutet: Es be-

steht zwar für die Abzugsfähigkeit der Arbeitnehmeranteile an den 
Beiträgen die Umfangsbegrenzung der Sonderausgaben nach§ 10 III 

EStG, doch reichen erstens die maximalen Abzugsbeträge nicht aus, 
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um die Höchstbeiträge eines Ledigen auszugleichen; 93 ) zweitens 

werden die Arbeitgeberanteile, die als Lohnbestandteile angese-

hen werden können, 941 dem Arbeitnehmer nicht als Einkommen zu-

gerechnet. Sie sind im Gegenteil ausdrücklich gemäß§ 3 Nr. 62 

EStG von der Steuer befreit. 951 Die Steuerfreiheit des Beitrags 

stellt sich dadurch höher, als sie durch§ 10 III EStG - trotz 

der nicht ausreichenden Maximalbeträge - ausgewiesen wird. 961 

Da sich der Rentenanspruch sowohl aus dem Arbeitnehmer- als auch 

aus dem Arbeitgeberanteil aufbaut, ist das Korrespondenzprinzip 

- bei Steuerfreiheit der Renten - zweifach verletzt: Einerseits 

wegen der Steuerbefreiung der Arbeitnehmeranteile, andererseits 

wegen der Nichtzurechnung der Arbeitgeberanteile zum Einkommen 

des Arbeitnehmers. 

Auch beim Empfang der Sozialversicherungsrenten ist eine zweifa-

che Verletzung des Korrespondenzprinzips zu konstatieren. Zunächst 

sind - wie bei den Beamtenpensionen auch - die in einer Summe aus-

gezahlten Kapitalabfindungen gemäß§ 3 Nr. 3 EStG steuerfrei; als 

Einkommen gilt offenbar nur, was "in kleinen Raten" ökonomische 

Verfügungsmacht verschafft. Ferner ist zwar der Zugang der Rente 

grundsätzlich nach§ 22 Nr. 1.a) EStG steuerpflichtig, jedoch we-

gen der Qualifizierung als "Leibrente" nur mit ihrem Ertragsan-

teil; daher ergibt sich in der Wirkung eine Steuerfreiheit. Die-

se "Wirkung" beruht auf einem zusammenspiel (a) des tariflichen 

Grundfreibetrags mit (b) verschiedenen Freibeträgen und (c) dem 

zu niedrig bemessenen Ertragsanteil nach der folgenden Berech-

nung: 971 

93) Daß sie nicht vollständig von der Steuer entlastet werden, 
könnte man fast als ein Korrektiv zur unterlassenen Renten-
besteuerung auffassen, wenn nicht die unübersehbare System-
losigkeit dieser Regelung dem entgegenstünde. 

94) Wird er das nicht, müßte angenommen werden, daß in dieser 
Höhe der Beitragszahler keinen Rentenanspruch erworben hat, 
daß er in dieser Höhe in den Genuß eines Umverteilungsüber-
schusses gelangt, der nach dem Allgemeinheitspostulat zu 
versteuern wäre. 

95) Ginge man davon aus, daß nur befreit werden kann, was grund-
sätzlich pflichtig ist, liegt streng genommen in der Befrei-
ung das Anerkenntnis der Einkommenseigenschaft der Arbeiter-
anteile. 

96) Die Steuerfreiheit für Arbeitgeberanteile als "Betriebsaus-
gaben" im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit berührt 
nicht das Korrespondenzprinzip, siehe oben 3, dl), 

Fn. 97 siehe folgende Seite 
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EStG 1990 EStG vor 1990 

A. Freibeträge gern. EStG in DM I II I II 

1. Grundfreibetrag(§ 32a 
einschl. Aufrundungen) 

2. Werbungskostenpauschbetrag 
(§§ 9a Nr.3; 22 Nr. 1 u. lal 

3. Sonderausgabenpauschbetrag 
(§ 10c I u. V;n.F./a.F.) 

4. Vorsorgepauschbetrag 
(§ 10c II u. V; a.F.) 

5. Altersfreibetrag 
(§ 32 II a.F.) 

Summe A: 

5.559 11.339 4.752 9.504 

200 400 200 400 

108 216 270 540 

300 600 

720 1. 440 

5.977 11.955 6.242 12.484 

B. steuerfreier Ertragsanteil 
(§ 22 Nr. l.a); 65 Jahre (*) 
Annahme: Summe A = Ertrags-
anteil; dann ergeben sich: 

c. steuerfreie Jahresrenten von 

D. steuerfreie Monatsrenten von 

29.885 59.775 

2.490 4.981 

26.008 52.016 

2.167 4.334 

I 
II 

Verwitwete ab dem 65. Lebensjahr 
zusammenveranlagte Ehepaare ab dem 65. Lebensjahr 

( *)= vordem 20%; neuerdings angehoben auf 24%. "J?ie Be'!'essungsgrund-
lage wird seit der Anhebung der Ertragsanteile bei hohen Renten 
u.U. nicht mehr ganz aufgezehrt, so daß eine Steuerbelastung 
entsteht", Tipke 1991, s. 371. 

Soweit die Rentenhöhen (und bei Ehepaaren dürfte dies überwiegend 

so sein) unter den genannten Beträgen liegen, ergibt sich in der 
Wirkung praktisch eine Steuerbefreiung der gesamten Rentenbezüge 

aus der Sozialversicherung. Damit ist angesichts der steuerbefrei-
ten Beiträge das Korrespondenzprinzip verletzt. 

Die Beurteilung, welcher Einkommensbegriff aus der Verletzung des 

Korrespondenzprinzips hervorgeht, erfordert eine Offenlegung, wel-

che Art der Transferbesteuerung man präferiert. Befürwortet man die 

"Rentenbesteuerung", so liegt die Verletzung des Prinziops im zu 

niedrig ausgewiesenen Einkommen während der Phase des Transfer- und 

97) zum Grundsätzlichen und zu älteren Berechnungen siehe SRK 1971, 
s. 143, TZ 338; ferner M. Meyer 1977, s. 207; H. Weise 1979, 
S. 429f.; D. Brümmerhoff 1979, S. 255; K. Tipke 1981, S. 203. 
Tipke (1991, S. 370f.) führt zur unterschiedlichen Besteuerung 
der Alterseinkünfte aus: "Die Befreiung des Kapitalanteils ist 
deshalb nicht gerechtfertigt, weil die Beiträge zur Sozialver-
sicherung nicht versteuert werden." ... Es wäre "konsequent, 
die gesamte Rente (Ertrags- und Kapitalanteil) zu versteuern 
(soweit durch die Rente nicht Krankheits- oder Unfallkosten 
abgegolten werden)." ... "Da die Höhe der Sozialversicherungs-
renten begrenzt ist, sind faktisch nur die Spitzenrenten nicht 
steuerfrei." 
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Verfügungszugangs, läuft demnach dem Leistungsfähigkeitsprinzip 

zuwider. Zieht man statt dessen die "Beitragsbesteuerung" vor, 

wäre die Steuerbefreiung der Transfers (ohne Befreiung der Uln-

verteilungstiberschUsse und Ertragsanteile!) systemkonform, je-

doch ist dann wegen der Verletzung des Prinzips das steuerliche 

Einkommen in der Aufbauphase des Anspruchserwerbs, so wie die 

heutige steuerrechtliche Regelung ist, zu niedrig ausgewiesen. 

Würde man die Steuerbefreiung der Beiträge beseitigen, hätte man 

zwar dem Korrespondenzprinzip genügt, jedoch nicht dem Leistungs-

fähigkeitspostulat, nach welchem ein Einkommen, das nicht um die 

Zwangsbeiträge vermindert ist, als zu hoch gelten müßte. Für bei-

de Besteuerungsarten aber ist noch zu prüfen, inwieweit darüber 

hinaus auch die Verletzung des Allgemeinheitspostulats zu steuer-

lichen Einkommensbegriffen führt, die als zu gering gelten müs-

sen. 

b 2) Die Verletzung des A 1 1 gemein h e i t s post u -

1 a t s ist in allen aufgeführten Transferarten auszumachen. Sie 

hat - von den Einflüssen des nicht verwirklichten Korrespondenz-

prinzips abgesehen - ihre Ursachen erstens in dem völligen Aus-

schluß von Versorgungsrenten aus der Steuerpflicht (al, zweitens 

in der Einrichtung des Versorgungsfreibetrags (b), drittens in 
der unzureichenden Erfassung der Umverteilungsüberschüsse und Ver-

äußerungsgewinne (c) und viertens in der unzureichenden steuer-

lichen Erfassung der Ertragsanteile (d). 

(a) Unter dem Aspekt der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit 
ist die völlige Steuerbefreiung der Versorgungsren -

t e n nicht zu rechtfertigen. Denn es ist nicht einzusehen, daß 

bei gleich hohen Einkommen das eine nur deshalb kein steuerliches 
sein soll, weil es das Etikett "Transfereinkommen aus öffentlicher 

"Versorgungsrente" trägt.98) Dies würde nämlich bedeuten, das All-

meinheitspostulat nach der Quelle des Tranferzugangs zu differen-

zieren, ein Widerspruch in sich. 

98) Mit der Einbeziehung der Versorgungsrenten in die grundsätz-
liche Steuerpflicht ist ja noch nichts über die endgültige 
Belastbarkeit entschieden; denn soweit keine freie Verfüg-
barkeit über den Transferzugang vorliegt, wird er auch 
steuerlich nicht belastet, da das dem Leistungsfähigkeits-
postulat zuwiderliefe. 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



385 

(b) Die Einrichtung eines Freibetrags für Versorgungs -
bez ü g e aus früheren Dienstverhältnissen (Beamten- und Be-
triebspensionen) wird mit der nur partiellen Besteuerung der So-
zialversicherungsrenten (s.o.) begründet991 . Der Versorgungs-
freibetrag nach§ 19 II EStG beläuft sich auf 40% der Versorgungs-
bezüge höchstens jedoch auf 4.800 DM/Jahr; ab dem Veranlagungsjahr 
1993 beträgt er höchstens 6.000 DM/Jahr. Bis zur Höhe von 15.000 
DM/Jahr also werden Versorgungsbezüge ab 1993 linear entlastet100 >. 

Beispiel: 

Bezieht ein 65-jähriger Lediger 
Versorgungsbezüge in Höhe von jährlich 
und kürzt sie um 40%, also um 
so verbleiben zunächst 

Zieht er dann davon die oben als A errechnete 
Summe aller sonstigen Freibeträge in Höhe von 
ab, so verbleibt ein zu versteuernder Betrag von 

Es zeigt sich, daß für den Bezieher von Beamtens- und 

9.962 DM 
-3.985 DM, 

5.977 DM. 

-5.977 DM 
0 DM. 

Betriebs-
pensionen die Steuerbelastung erst oberhalb von 9.962 DM/Jahr 
einsetzt. Im Gegnsatz dazu muß ein lediger aktiver Arbeitsnehmer 
unter den sonst gleichen Verhältnissen (also bei Ansatz nur der 
Freibetragspauschalen) bereits ein Einkommen oberhalb 5.977 DM/ 
Jahr versteuern1011 • 

Betrachtet man diese Entlastungen im Zusammenhang mit der genrel-
len Vergünstigung bei Altersbezügen, insbesondere einschließlich 
des immer noch geltenden Altersentlastungsbetrages nach §24a EStG, 
so versteht man Tipkes Kritik an dieser Besteuerung (1991,S.370ff.). 

99) Dem Allgemeinheitspostulat hätte entsprochen, den Systemfeh-
ler bei den Sozialversicherungsrenten zu beheben; statt dessen 
wurde durch den Versorgungsfreibetrag ein weiter hinzugefügt, 
der nun seinerseits abermals einen Systemfehler nach sich zog, 
nämlich den Altersentlastungsbetrag nach§ 24a EStG (N. Andel 
1979a, S. 345). 

100) Vgl. hierzu D. Brümmerhoff 1979, s. 225, der darauf hinweist, 
daß die Entlastung mit zunehmenden Bezügen degressiv wirkt. 

101) Sie das Berechnungsbeipiel bei N. Andel 1979a, s. 345. 
102) Anstatt weitere Verstöße gegen das Allgemeinheitspostulat in 

die Besteuerung einzubauen, um dadurch gleichsam "Gleichbe-
handlung" herzustellen, wäre es besser, sämtliche Entlastun-
gen abzuschaffen (W. Albers 1977c, s. 910; N. Andel 1979a, s. 
344; D. Brümmerhoff 1979, s. 226f. 
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(c) Sind Umverteilungsüberschüsse und/6cier Veräußerungsgewinne in 

den Rentenbezügen enthalten, müßten sie - da sie vom Korrespondenz-

prinzip und der Vermögensumschichtung nicht erfaßt werden - nach 

dem Allgemeinheitspostulat besteuert werden. Das würde bei Leib -

r e n t e n in jedem einzelnen Besteuerungsfall eine eigene, auf 

die Lebenszeit des Transferempfängers abgestellte Berechnung er-

fordern. Von dem Zeitpunkt an, da solche Gewinne anfallen,würde 

die Steuer auf die Rente erhöht werden müssen, sofern die Vermö-

gensumschichtung steuerfrei war. 1O31 Nicht zuletzt mit Rücksicht 

darauf, daß sich im Durchschnitt der Fälle die Umverteilungsver-

luste, bei denen evtl. ein Steuererstattungsanspruch entstanden 

ist~O)a) und die Fälle der Umverteilungsgewinne, bei denen eine 

Steuernachforderung entsteht, möglicherweise ausgleichen, zumin-

dest aber mit Rücksicht auf die erheblichen Verwaltungsmehrarbei-

ten, die zudem noch nicht einmal unbedingt einen Gewinn an Steuer-

gerechtigkeit mit Sicherheit erbringen, kann man es als einen "ver-

nünftigen Kompromiß zwischen Steuergerechtigkeit und administrati-

ven Erfordernissen" (N. Andel 1979a, S. 345) erachten, Umvertei-

lungsgewinne nicht zu besteuern. 1O41 Unter diesem Aspekt kann die 

Verletzung des Allgemeinheitspostulats hingenommen werden. 

(d) Die deutlichste Kritik hat die Besteuerung der Ertragsantei-

le von Renten auf sich gezogen. Diese Besteuerungsregelung gilt 

für alle Leibrenten; da man auch die Sozi a 1 ver s i -

c her u n g s r e n t e n hierzu zählt, sind auch deren "Er-

tragsanteile" unter dem Aspekt des Allgemeinheitspostulats zu 

würdigen. Dennoch müßten die Sozialversicherungsrenten, da streng 

genommen eine fiktive Errechnung von Ertragsanteilen bei ihnen 

keinen Sinn macht, aus dem Gesichtswinkel der Allgemeinheit der 

Besteuerung ähnlich gewürdigt werden, wie die öffentlichen Ver-

sorgungsrenten: Die Sozialversicherungsrenten sollten gänzlich 

unter die Steuerpflicht fallen. Erstaunlich ist aber, daß die 

103) So im Fall der "Rentenbesteuerung"; wurde dagegen eine "Bei-
tragsbesteuerung" durchgeführt, müßte ab Eintreten der Ge-
winne eine Steuer darauf neu eingeführt werden. 

103a)Man beachte, daß dies ein Fall der Verletzung des Korrespon-
denzprinzips ist. 

1.::,4) So auch H.H. Rupp u.a. 1970, S. 15, u. D. Brümmerhoff 1979, 
S. 224. 
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grundsätzliche Kritik an der zu niedrigen Bemessung der Ertrags-

anteile von Renten gemäß§ 22 Nr. 1.a) EStG just dann immer wie-

der auftaucht, wenn die spezielle Besteuerung der Sozialversiche-

rungsrenten zur Diskussion steht. Statt nun rundweg die Besteue-

rung dieser Transfers in toto zu fordern, wird häufig vorwiegend 

auf die zu niedrig bemessenen Ertragsanteile verwiesen. Streng 

genommen ist das der "Versuch am untauglichen Objekt". 

Die Untauglichkeit des Objektes kann durch nichts besser verdeut-

licht werden als durch das die Sozialversicherung ken~zeichnende 

Umlageverfahren. Wenn auch behauptet wird, mit den Beiträgen 

würde ein "Rentenstammrecht" aufgebaut, für das die steuerlichen 

Regeln der Vermögensumschichtungen in Anspruch zu nehmen seien 

(H. Weise 1979, S. 422), so handelt es sich dennoch lediglich um 

den Aufbau von Ansprüchen, nicht von Vermögen. Die Berechnung 

von Ertragsanteilen ist aber zugeschnitten auf die Hingabe von 

aus versteuertem Einkommen gebildeten "Vermögen" (N. Andel 1979a, 

s. 344 f.) . 105 > 

Die schematische Festlegung der Ertragsanteile in§ 22 Nr. 1.a) 

EStG berücksichtigt nicht, ob und inwieweit die Rente vom Bezie-

her selbst finanziert wurde (K. Tipke 1981, S. 183). Von hier 

aus betrachtet muß auch der Aufbau des Rentenstammrechts, das 

als erworbenes Vermögen gelten soll, fragwürdig erscheinen, da 

in den Beiträgen die nicht selbst aufgebrachten Arbeitgeberantei-

le enthalten sind (H. Weise 1979, S. 422). Aber selbst ein Zusam-

menhang zwischen dem eigenen Beitrag und der absoluten Rentenhö-

he besteht nicht (W. Albers 1977c, S. 909). "Der Wert der künf-

tigen Rentenleistung kann nicht wie bei privaten Renten kalku-

liert werden. Er hängt u.a. von der künftigen Einkommensentwick-

lung und vom Familienstatus der Versicherten ab" (D. Brümmerhoff 

1979, s. 225). Gerade die Dynamisierung der Rente ist der größte 

Widerspruch zu der in§ 22 EStG unterstellten gleichbleibenden 

Höhe der wiederkehrenden Leistung (N. Andel 1979a, s. 345) . 106 > 

105) "So ist hier eine Regelung beibehalten worden, die auf die 
nach dem Kapitaldeckungsverfahren arbeitenden privaten Le-
bensversicherungen zugeschnitten ist, auf Transferzahlungen 
im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherungen aber nicht 
paßt" (W. Albers 1977c, s. 909). 

106) Die SRK 1971, S. 149, TZ 363, ist hier anderer Ansicht: "Ge-
gen die Einbeziehung der Renten aus der gesetzlichen Renten-

(Forts. siehe folgende Seite) 
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Daneben bestehen aber erhebliche Einwände gegen die Berechnung 

der Ertragsanteile von Renten überhaupt, unabhängig von der fal-

schen Ubertragung auf die Sozialversicherungsrenten. 1O71 

Dem Allgemeinheitspostulat würde es entsprechen, wenn die Ertrags-

anteile erstens in der richtigen Höhe und zweitens individuell 

exakt ermittelt würden. Statt dessen pauschaliert die in§ 22 EStG 

ausgewiesene Tabelle in zweifach grober Weise, 1O81 da sie von ei-

ner gleichmäßigen Verteilung der Kapitalwerte auf die voraussicht-

liche Laufzeit der Rente ausgeht: Mit zunehmendem Lebensalter sin-

ken die in der Tabelle ausgewiesenen Ertragsanteile. 1O91 Sie müßten 

Forts. Fn. 106: 
versicherung kann auch nicht eingewandt werden, daß die Alters-
bezüge den Wert des mit den Beiträgen erworbenen Rentenstamm-
rechts nebst der angefallenen Erträge infolge der Dynamisie-
rung der Renten weit übersteige, da § 22 Ziff. 1.al EStG nicht 
auf das Rentenstammrecht, sondern nur auf den allein rechne-
risch erheblichen Posten des Rentenkapitalwerts abstellt. Der 
Anwendung des § 22 Zif!.1.a) EStG steht es daher nicht entgegen, 
daß rein rechnerisch nur ein geringer Teil der Rentenlast auf 
den vom Arbeitnehmer und seinem Arbeitgeber angesparten Bei-
trägen beruht •.. " Dem kann zumindest entgegengehalten werden, 
daß nichts gespart und demnach kein Rentenkapitalwert gebil-
det wurde. 

107) Abgesehen davon, daß der für die in§ 22 EStG ausgewiesenen 
Ertragsanteile unterstellte Zinssatz von 5,5% (1982) zu nied-
rig ist, weil er unterhalb des langfristigen Marktzinses liegt 
(D. Brümmerhoff 1979, S.224; N. Andel 1979 a, s.345), ist auch 
die zugrundeliegende Sterbetafel von 1949/51 für männliche 
Personen bis 1981 unrealistisch, weil sich das durchschnitt-
liche Lebensalter erhöht hat (D. Brümmerhoff 1979, S.224; 
1982 gilt Sterbetafel 1972) und weil sie nicht nach Geschlech-
tern differenziert (N. Andel 1979 a, S.345). Aber auch unab-
hängig davon sind die Ertragsanteile nicht korrekt ermittelt. 

100) Gutachten der Treuarbeit 1976, s. 81. - H. Weise 1979, S. 423. 
Liegt z.B. bei Beginn der Rente das vollendete Lebensjahr 
Rentenberechtigten 
bei o - 2 Jahren, ist der Ertragsanteil 64% 
liegt es bei 55 Jahren, 29% 

65 20% 
80 8% 
90 1% 

des 
.L..1.22.Q.l.. 

( 72%) 
(35%) 
(24%) 
(10%) 
( 4%) 

109) W. Albers 1977c, S. 909: "Offenbar geht man davon aus, daß 
bei Rentenbeginn eine bestimmte Kapitalsumme angesammelt sein 
muß und daß diese sich auf die Dauer der gesamten Rentenzahlung 
unter Einbeziehung der zwischenzeitlich anfallenden Zinsen 
gleichmäßig verteilt. Dabei sind die zuwachsenden Zinsen und 
der Zinsanteil umso größer, je länger die Zeit ist, auf die 
die Auszahlung des Kapitals sich verteilt. Das ist aber weit-
gehend eine Illusion; denn wenn jemand mit 25 Jahren ein Trans-
fereinkommen erhält, hat er bei weitem nicht den dem Kapital-
wert der Rente entsprechenden Betrag 'angespart'". 
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aber mit zunehmendem Alter steigen und die Kapitalanteile müßten 

abnehmen.llO) Uberdies berücksichtigt der Ertragsanteil nur die 

Kapitalerträge, die während des Rentenbezugs erwirtschaftet wer-

den, läßt dagegen jene aus der Ansparzeit außer Betracht (SRK 

1971, s. 150, TZ 371). Wenn auch aus den Gründen der Verwaltungs-

ökonomie die Individualpauschalisierung, also das Abgehen von 

der exakten Berechnung für jeden Einzelfall, hinzunehmen ist, so 

muß in der falschen Berechnung des Ertragsanteils über die Lebens-

zeit hin ein grober Verstoß gegen das Allgemeinheitspostulat ge-

sehen werden, der dazu führt, daß das steuerliche Einkommen zu 

niedrig ausgewiesen wird. 

(e) Mit Blick auf die Unter h a 1 t sauf wend u n -

gen bzw. -einkünfte, bei denen das Korrespondenzprinzip ja ver-

wirkli_cht ist, muß das Allgemeinheitspostulat insoweit als ver-

letzt gelten, als die im Gesetz festgeschriebene Höhe von 27.000DM 

DM/Jahr überschritten wird. Zahlt ein steuerpflichtiger über die-

sen Betrag hinaus, ist sein Einkommen um jenen Teil zu hoch, den 

die Verfügungsumschichtung diese Grenze übersteigt; auf der an-

deren Seite ist das Einkommen des Empfängers um eben diesen über-

steigenden Betrag zu niedrig (inwieweit dieses Einkommensteuer-

lich belastet wird, ist - wie mehrfach dargelegt - eine zweite 

Frage). Unübersehbar ist, daß sich aufseiten des Zahlungsver-

pflichteten die Leistungsfähigkeit verringert, aufseiten des 

Berechtigten grundsätzlich erhöht.lll) 

c) Angesichts der Verletzungen des Korrespondenzprinzips und des 

Allgemeinheitspostulats sind die Stellungnahmen der Reform -

komm iss i o n e n von Interesse. Den engsten Einkommens-

begriff postuliert die SRK 1971 (S. 122 f.). Obwohl sie einen 

"engen Sachzusammenhang" zwischen den "Lebensvorsorgeaufwendungen 

und den späteren Altersbezügen" nicht übersieht, obwohl sie die 

Auswirkungen der Prinzipsverletzung auch unter dem Gleich-

behandlungsaspekt erkennt, obwohl sie zugibt, daß der Sachzusam-

menhang für eine "Gesamtkonzeption" nicht unbeachtet bleiben 

110) W. Albers 1977c, s. 909. - N. Andel 1979a, s. 345. -
Tipke/Lang 1991, S. 371 (Tabelle zu §22 EStG i.d.F.v. 
22.12.1981, BGBl. I 81, 1523, 1538. 

111) Tipke/Lang 1991, S. 383: ... "ist eine Begrenzung auf 27000DM 
nicht gerechtfertigt, wenn ein Rechtstitel über einen höheren 
Betrag vorliegt." 
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darf (TZ 239, 346 u. 365), lehnt sie das Korrespondenzprinzip 

als eine in das Gesetz aufzunehmende Regel ab; allerdings macht 

der Hinweis auf die "steuersystematischen", die "weitgehend außer-

fiskalischen, insbesondere sozialpolitischen" Gesichtspunkte die 

Gründe dieser Ablehnung nicht klar. 1121 Auch wenn die SRK 1971 

sich intensiv mit der Differenzierung der Vorsorge nach ihren Ar-

ten befaßt (TZ 241 ff.) und Reformmodelle entwickelt (TZ 254 ff.), 

fällt auf, daß die Ablehnung des Korrespondenzprinzips, die doch 

gerade in den Sozialversicherungen zu deutlichen Verteilungsvor-

teilen für die dort Versicherten führt, "sozialpolitisch" begrün-

det wird. 1131 

Die Verletzung des Allgemeinheitspostulats möchte die SRK 1971 

nicht beseitigen - sofern sie sie überhaupt als solche sieht: 

Sie lehnt die volle Besteuerung der Altersbezüge (Altersleibren-

ten, Sozialversicherungsrenten, Beamten- und Betriebspensionen, 

Renten- und Kapitallebensversicherung; Modell I, S. 145, TZn 

347 ff.) ab, und zwar aus sozialen, politischen und praktischen 

Gründen. 1141 Stattdessen propagiert sie "die auf die Erträge oder 

11~ Siehe hierzu die Kritik an der SRK 1971 von H. Weise 1979, 
s. 419 ff. 

113) 

114) 

Unklar bleibt auch folgender Satz, nachdem zuvor die Ableh-
nung des Korrespondenzprinzips ausgesprochen, gleichwohl 
aber die unterschiedliche Behandlung in einigen Transfer-
arten dargestellt wurde: "Der Umfang der Steuerpflicht eines 
jeden Bürgers soll grundsätzlich aus den bei ihm feststell-
baren Merkmalen bestimmt werden und von der konkreten steu-
erlichen Beurteilung korrespondierender Maßnahmen bei Drit-
ten unabhängig sein." Dies betrifft die Besteuerung nach 
der persönlichen Leistungsfähigkeit und ist - wie wir glau-
ben deutlich gemacht zu haben - das interpersonale Korrespon-
denzverhältnis, das nicht mit dem intrapersonalen verwech-
selt werden sollte; wenn auch interpersonal im Geber-Nehmer-
Verhältnis die Besteuerung auf die jeweils vorhandene oder 
eingeschränkte Verfügungsfreiheit abzustellen und insoweit 
der Auffassung der SRK zuzustimmen ist, so kann die katego-
rische Ablehnung des gesamten Korrespondenzprinzips auf kei-
nen Fall für die intrapersonale Korrespondenz akzeptiert wer-
den, da es sich dabei um den Vorgang der Vermögensumschich-
tung und Anspruchs-Leistungs-umschichtung handelt. Möglicher-
weise erklärt sich die Einstellung der SRK 1971 damit, die 
innerpersonale und die zwischenpersonale Korrespondenz nicht 
auseinander gehalten zu haben; so ist nämlich auch in TZ 239 
von der ersteren, in TZ 240 aber von der letzteren die Rede, 
ohne daß der Unterschied eigens hervorgehoben wird. 

Erstaunlich, daß sie dies in TZ 358 mit dem Hinweis auf die 
nur äußerst geringe Rentenhöhe tut, als ob dies ein theore-
tisch befriedigender Grund sein könnte, als ob nicht erst 
im zweiten Schritt einer Belastungsfähigkeitsprüfung über 
das Steuermaß entschieden werden könnte. 
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den Ertragsanteil aus dem Versorgungsvermögen beschränkte Erfas-

sung und Besteuerung" (Modell II, TZn 345 u. 362 ff.) und will 

die auf Vermögen basierenden wie auch die Sozialversicherungs-

renten gleich behandeln: Sie sollen nach der Tabelle in§ 22 EStG 

besteuert werden, allerdings dem gegenwärtigen mittleren Zinsfuß 

und den gestiegenen Lebenserwartungen angepaßt. Während bei 

den Sozialversicherungsrenten die Ablehnung sowohl des Korrespon-

denzprinzips als auch der Totalerfassung der Rentenzahlung damit 

gerechtfertigt wird, daß sich die relative Einkommensposition 

des Rentners beim Ubergang ins Rentenalter erheblich verschlech-

tere (TZ 364 f.), wird die offensichtlich sehr niedrige Besteue-

rung der Renten- und Kapitallebensversicherungen nach§ 22 EStG 

damit begründet, daß diese - anders als die Sozialrenten - nicht 

dynamisiert seien und daß sie dadurch einen Ausgleich für "einen 

gewissen Geldwertschwund" erhielten. 115 ) Dies würde zugleich eine 

steuerliche Gleichbehandlung von Sozialversicherungsrenten und 

Lebensversicherungsrenten bedeuten. 116 > zusammenfassend läßt sich 

festhalten, daß die SRK 1971 die Verletzungen des Korrespondenz-

prinzips überhaupt nicht, und die Verletzungen des Allgemeinheits-

postulats nur in äußerst bescheidenem Umfang beseitigen wilt. 117 > 

Insofern geht sie von einem relativ engen steuerlichen Einkommens-

begriff aus. 

Der Carter Report mit seinem "Comprehensive Tax Base-Konzept"] lB) 

ganz im Gegensatz zum "Adjusted Gross Income-Konzept" der USA, 119 ) 

verlangt dagegen einen vollständigen Einschluß der Transfers in 

den steuerlichen Einkommensbegriff. Dieselbe Position bezieht der 

115) Der ansonsten dem Steuerrecht fremde Geldwerterhaltungsgedan-
ke - es gilt das Nominalwertprinzip - soll hier also aus-
nahmsweise für bestimmte Transfereinkünfte gelten. 

116) Wenn aber beide Transferarten von demselben zu niedrigen Er-
tragsanteil profitieren, die Sozialversicherungsrenten dane-
ben noch von der Nichtgeltung des Korrespondenzprinzips, kann 
das keine Gleichbehandlung sein. 

117) Dem Grundsatz nach hält sie auch die Besteuerung der Beam-
tenpensionen, so wie sie seinerzeit geregelt war, für sy-
stemgerecht und mit der Gleichbehandlung für vereinbar, 
TZ 366 f., 382. 

118) 1966, vol. 3, S. 5; siehe auch unsere Ausführungen in§ 21 
III 3. 

119) Musgrave/Musgrave 1980, S. 243 ff. u. 336; s. 347: "there 
is no good reason for this exclusion" of transfer receipts 
from government from AGI. 
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WB BMF 1967 hinsichtlich des Allgemeinheitspostulats, verlangt 
120) 

daneben ausdrücklich die Anerkennung des Korrespondenzprinzips. 
D. Brilmmerhoff (1979, s. 226) legt dar, daß eine solche Lösung 
die Abschaffung der Begünstigungen nach§ 19 II und§ 22 Nr. 1 
EStG bedeuten würde, da es nicht zu rechtfertigen sei, nach Be-

. 1 21) rufsgruppen Altersvergünstigungen zu differenzieren. 

Nachdem auch im 

die Besteuerung 

fassungsgericht 

politischen Raum stellenweise gefordert wird, 
der Renten zu überdenken, 1221 da das Bundesver-
in seinem Urteil vom 26.3.1980 dem Gesetzgeber 

aufgegeben hat, bis 1984 die Neuordnung der Rentenbesteuerung 
zu regeln, bleibt abzuwarten, inwieweit dann dem Allgemeinheits-
postulat Geltung in dem hier vertretenen Sinne verschafft werden 
wird. Denn diese Aufgabe wurde auch von der Steuerreform 1986/90 
nicht gelöst. Änderungsvorschläge liegen mittlerweile vorl 23), 
:K. Tipke 1991, s. 373: "Im Bundesministerium der Finanzen bewegt 
sich aber ersichtlich noch nichts, so daß weitere Verfasungsbe-
schwerden erforderlich werden. " 

120) SR BMF H.9, S.22 f.: "Bei Renten und Pensionen hat der 
Grundsatz zu gelten, daß die Rückzahlung früher versteuer-
ter angesparter Einkommensteile in der Periode der Renten-
zahlung steuerfrei bleibt, während alle anderen Rentenzah-
lungen und Pensionszahlungen (auch die aus den Zinserträ-
gen stammenden Teile) der Einkommensbesteuerung zu unter-
werfen sind. Daraus ergibt sich, daß Pensionszahlungen al-
ler Art in voller Höhe besteuert werden müssen, weil beim 
Pensionsempfänger der Erwerb der Anwartschaft nicht als 
Einkommen besteuert wird. Das gleiche gilt für die Renten 
aus der Sozialversicherung ••• , weil die Beträge zur ge-
setzlichen Pflichtversicherung ... in voller Höhe als Son-
derausgaben abzugsfähig sind ... Ebenso sind die Leistun-
gen der Lebensversicherungen, soweit die Prämienzahlungen 
bisher als Sonderausgaben steuerfrei waren, voll in die Be-
steuerung einzubeziehen." 

121) In seinen Ergänzungen zum Reformvorschlag des WB BMF 1967 
kommt Brümmerhoff zu einer Konsequenz, die einerseits das 
Korrespondenzprinzip bestätigt, andererseits insbesondere 
die Zugangsregel in dem von uns vertretenen Sinne stützt: 
Neben den Arbeitnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung sol-
len auch die Arbeitgeberbeiträge in voller Höhe zum Einkom-
men rechnen (1979, s. 226): "Dies ist für eine vergleich-
bare Behandlung verschiedener Vorsorgeformen wichtig. Bei-
träge sollten aber auch z.B. als Sonderausgaben voll bei der 
Ermittlung des steuerpflichtigen Einkommens abzugsfähig 
sein . " - Siehe auch H. Weise 1979, s. 429. 

122) Siehe hierzu insbes. J. W. Gaddum 1978, ferner die "Hambur-
ger Denkschrift 1978" und den vergleichenden Artikel von 
H.D. Hessler 1978. 

123) Kommission "Alterssicherungssysteme"; WB BdF Heft 1811986 
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Das Allgemeinheitspostulat 
und seine z-eite sachliche 
Einschränkung: Die "Ein-
grenzung" auf den "freien" 
Verfügungsbereich 

I. Die "saldierte" Verfügbarkeit des Einkom-
mens: Innerperiodischer Verlustausgleich 393 

II. Die "güterliche" Verfügbarkeit des Roh-
vermögens: Nichterfassung des Human-Ver-
mögens 396 

III. Die "finanzielle" Verfügbarkeit des Rein-
vermögens: Notwendigkeit des Schulden-
abzugs 398 

I. Vergegenwärtigt man sich den umfangreichen Katalog der Steuer-

befreiungen im Bereich der Faktorentlohnung sowie des Vermögens-

zugangs und -bestandes, die Nichterfassung bestimmter Zurechnungs-

einkommen, Wertzuwachseinkommen und vor allem der Transfereinkom-

men (s. § 21 IV), so zeigt sich, daß die Ausgrenzungen aus der 

freien Verfügbarkeit in erster Linie politisch bestimmt sind. 

Demgegenüber dürften die nunmehr darzustellenden "Eingrenzungen" 

auf den Untersuchungsgegenstand "freier Verfügungsbereich" eher 

ratio n a 1 er Art sein, zumal einerseits sich der Besteue-

rungsgegenstand selbst einer freien Verfügbarkeit widersetzt 

(so das Human-Vermögen), andererseits sowohl das Einkommen als 

auch das Vermögen steuerlich als "Summenbegriffe" aufgefaßt wer-

den und "negative Zugänge" (="Abgänge") das Einkommen, Schulden 

das Vermögen mindern. Der solchermaßen eingegrenzte Verfügungs-

gegenstand ergibt sich aus der Logik des Allgemeinheitspostulats 

zum Zwecke der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit: Schulden, 

"Abgänge"und nicht disponibles Vermögen können keine Leistungs-

fähigkeit anzeigen, sind daher aus der Besteuerung auszuschließen. 

a) Die "s a 1 die r t e" Verfügbarkeit des Einkommens ergibt 

sich aus dem inner periodischen Ver 1 u s t -

aus g 1 eich (N. Andel 1979a, S. 367 ff.), sei es ein inter-

ner (order horizontaler) Verlustausgleich innerhalb derselben 

Einkunftsart, sei es ein externer (oder vertikaler) Verlustaus-

gleich zwischen den Einkunftsarten (G. Rose 1977a, s. 47 u. 64 ff.J. 11 

1) Wir erinnern uns, daß der zwischenperiodische Verlustausgleich 
(oder "Verlustabzug" als Vor- oder Rücktrag) ein rein alloka-
tives Verfahren ist und dementsprechend in§ 2~ I J. ausge-
grenzt wurde. Die hier gemeinten "Abgänge" i.s.v. Nichtzugängen 
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Der innerperiodische Verlustausgleich folgt unmittelbar aus dem 

Totalitätskonzept der Einkommensbesteuerung (F. Neumark 1947, 

s. 29). Er ist die Ergänzung zu der Absicht, den "Gesamtnetto-

zuwachs an ökonomischer Dispositionsfähigkeit" zu erfassen (N. 

Andel 1979a, s. 367). Nur unter der Voraussetzung allerdings, 

daß auch sämtliche Verfügungszugänge ausnahmslos zu den gleichen 

Bedingungen - also ohne Steuerbegünstigungen - erfaßt wurden, 

kann der Verlustausgleich uneingeschränkt gelten. 21 Konsequenter-

weise können Einkunftsarten, die nicht steuerlich erfaßt werden 

bzw. befreit sind, auch nicht zu Verlusten führen. 31 Wenn steuer-

lich die Verluste aus der sog. Liebhaberei nicht ausgleichsfähig 

sind, so allein deswegen, weil vorher, in der Phase der Entste-

hung von Liebhaberei-Einkünften, bereits gegen das Allgemein-

heitspostulat verstoßen wurde. 41 Insoweit kann man jetzt nicht 

von einer Beschränkung oder Nichtgeltung der Verlustausgleichs-

regel sprechen; sie ist logisch von vorn herein gar nicht anwend-

bar. 

Konsequent wäre folgendes: Wenn die Zugangsregel in dem von uns 

oben definierten Sinn für die Bestimmung des steuerlichen Einkom-

mens gälte und demnach die Quelle des Einkommens unerheblich für 

die Einkommenseigenschaft des Zugangs wäre, so könnte auch die 

Verlustausgleichsregel uneingeschränkt gelten und brauchte nicht 

·für die Abgrenzung von "e c h t e n" E i n k ü n f t e n gegen-

über "unechten" (Liebhabereien) herzuhalten. Die Aufzäh-

lung der Liebhabereien wird immer ein Element der Willkür enthal-

ten, insbesondere wenn man auf die "längere Sicht" abstellt, die 

angeblich die "echten" Einkünfte und die in ihnen zu erzielenden 

Gewinne oder Uberschüsse auszeichnet. 51 

2) Zu der Möglichkeit, daß Verluste aus steuerbegünstigten Ein-
kunftsarten auf das Gesamteinkommen übertragen werden und die-
ses entgegen der Gesamterfassungsabsicht mindern, siehe N. An-
del 1979a, S. 368. 

3) Insofern ist es also inkonsequent, den privaten Konsum als 
den vom Prinzip des Verlustausgleichs nicht gedeckten Tatbe-
stand aufzufassen, da Konsum begrifflich nicht Einkommenszu-
gang sein kann. 

4) "Einkünfte werden nur angenommen, wenn das wirtschaftliche 
ziel dahin geht, auf längere Sicht Gewinn oder Überschuß zu 
erzielen. Trifft das nicht zu, so liegt sogenannte Liebhaberei 
(Hobby) vor", K. Tipke 1981, s. 148. 1991, s. 220 u. 333f. Der 
Liebhaber ist Konsument. 

Fn. 5 siehe folgende Seite 
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So läßt sich festhalten: Ist steuerlich das Allgemeinheitspostu-

lat verwirklicht, ist die Verlustausgleichsregel uneinqeschränkt 

anwendbar als die logische Konsequenz aus dem genannten Postulat. 

Das sich daraus ergebende Einkommen ist das einer "saldierten" 

Verfügbarkeit. Soweit in der Steuerpraxis heute eine vollständige 

Saldierung der Uberschüsse (Gewinne) mit den 'Verlusten"steuerlich 

nicht zugelassen ist, wurde vorher bereits das Allgemeinheitspostu-

lat verletzt. 

b) Eine weitere Auswirkung der Verlustausgleichsregel hängt mit 

der Gestaltung von Abzugsbeträgen zusammen. Die Verlustausgleichs-

regel kann dann allokative und distributive Konsequenzen haben, 

die sich weder wirtschafts- noch gesellschaftspolitisch ungeteil-

ter Zustimmung erfreuen. Wenn nämlich die sog. Verlustzuweisungen 
5aJ der Abschreibungsgesellschaften steuerfinanzierte Kapitalanlagen 

gerade den oberen Einkommensschichten anbieten und ihnen solcher-

maßen eine höhere Vermögensbildung auf Kosten der Allgemeinheit 

erlauben (Jahrmarkt/Bareis 1981, S. 32), so wird dies zwar durch 
die Verlustausgleichsregel erst möglich; dennoch sind die negati-

ven Allokations- und Oistributionswirkungen nicht der Regel anzu-

lasten, sondern der Abschreibungs-, Bewertungs-, Rücklagen- und 

sonstigen steuerlichen Politik. Die Verlustausgleichsregel ist 

mit Blick auf den Einkommensbegriff zweckrational, wirkt gleich-

Fn. 5: 
Dasselbe Willkürelement ist in der Argumentation des Carter 
Report 1966, vol,3, s. 42, zu erkennen, wenn es dort heißt: 
"The presumption must be that the owner is obtaining personal 
satisfaction from operating the business and that the losses 
of the business are therefore disguised personal living 
expenses." - Wie stellt man Befriedigungen verläßlich fest? 

5a)Die verschiedenen Maßnahmen sind: (1) das Schaffen von Verlusten 
aus Gewerbebetrieb durch Abschreibungen, Bewertungsabschläge, 
steuerfreie Rücklagen, Nichtaktivierungen, Anlauf- und Vorlauf-
kosten; (2) das Schaffen von Verlusten aus Vermietung und Ver-
pachtung durch vorweggenommene Werbungskosten und erhöhte Ab-
schreibungen. Die Verluste entstehen aber auch durch Konkurse 
der Abschreibungsgesellschaften; letztere führen dann zu Frei-
beträgen für die "Betriebsaufgabe", § l6 III u. IV EStG, 
30.000 DM; siehe hierzu Jahrmarkt/Bareis 1981, s. Jlff. 
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sam "blind" gegenüber den Wirkungen und ist vor einer nachteili-

gen Ausnutzung durch die p o 1 i t i s c h initiierte "Ver -

1 u s t wir t s c h a f t" nicht gefeit. 

II. Das Kriterium der freien Verfügbarkeit richtet sich auch auf 

das V e r m ö g e n . 

a) Ob Uber sämtliche Vermögensgegenstände (Sachen und Rechte) 

frei verfügt werden kann, läßt sich anhand der Übersicht 3.6 

("Kapital- und Vermögensarten und ihre Funktionen .. ") beurtei-

len. Im ersten Angang der Fragestellung erscheinen alle jene Ge-

genstände des Rohvermögens als frei verfügbar, die eine der dort 

genannten Vermögensfunktionen erfüllen. Doch dieser Kreis von Ge-

genständen ist zu weit gefaßt, denn bereits in der wirtschafts-

theoretischen Betrachtungsweise hatte das Human ver m ö -

gen wegen nicht vorliegender Verfügbarkeit ausgeschieden wer-

den müssen. So ist es auch in steuerlicher Betrachtung. Zwar hat 

das "human capital" dieselbe Funktion wie das Sachkapital, wie 

Investitionen generell, nämlich Zukunftserträge abzuwerfen, 61 

doch sind sie durch zwei Phänomene unterschieden, durch die Meß-

barkeit und die Verfügbarkeit. Die Meßbarkeit des Humanvermögens 

wird nicht grundsätzlich für unmöglich gehalten, nur gilt sie 

gegenüber der des Sachkapitals als viel unsicherer. 71 Und so ist 
es auch nicht eigentlich in erster Linie das Bewertungsproblem, 

das zum Ausschluß des Human- und Arbeitsvermögens aus dem steuer-
lichen Vermögensbegriff führt, sondern die fehlende Verfüg -

bar k e i t (H. Fecher 1979, s. 468). 81 Der Kapitalwert der 

6) T.W. Schultz (Hrsg.) 1962: Investment in Human Beings; C.T. 
Sandford 1 971 b, S. 185: "potential future earning power". 

7) C.T. Sandford (1971b, s. 185) führt als Gründe die ungewisse 
Lebensarbeitszeit und die Risiken der Gesundheit an; dem wäre 
zu entgegnen, daß bei Langzeitinvestitionen in Sachkapital 
die Ertrags- und die politischen Risiken ähnlich unübersehbar 
sind. Doch sind im allgemeinen die Bindungsfristen der Sach-
investitionen kürzer als eine Lebensarbeitszeit, und daher 
kann man dem Argument beitreten. 

8) Man könnte nun darüber streiten, ob die Tatsache, daß für Hu-
manvermögen kein Markt besteht, die Bewertung oder die Verfüg-
barkeit unmöglich macht. Genauso ließe sich diskutieren, ob es 
letztlich sittliche Fragen sind, die ein Zustandekommen des 
Marktes und damit des Wertes und der Ubertragbarkeit des Human-
vermögens verhindern; siehe hierzu u.a. o. Ebnet 1978, S. 57 f. 
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Zukunftserträge des Humanvermögens ist weder beleibar noch über-

tragbar (C.T. Sandfort 1971b, s. 185). 

b) Soweit Argumente gegen die Besteuerung des Humanvermögens vor-

getragen werden, die in der Potential o r i e n t i e -

r u n g der Besteuerung begründet liegen,9) erstrecken sie sich 

in erster Linie darauf, daß tatsächliche Leistungsergebnisse aus 

dem Humanvermögen erst in der Zukunft anfallen können. Die "in-

tertemporale Allokation", die "Einkommenserwerbskapazität" des 

Humanvermögens (H. Luckenbach 1979 S. 316 f.) sind notwendiger-

weise - wie beim Sachkapital auch - mit dem Zeitfaktor verknüpft. 

Eine bloße Möglichkeit kann nicht Einkommen sein (0. Ebnet 1978, 

s. 57). Diese Zeit- und Potentialergumentation müßte nun aber 

auch gegen eine Kapitalbesteuerung gerichtet werden. c.T. Sand-

fort (1971b, S. 185) meint: Selbst wenn es gelänge, die Zukunfts-

erträge des Humanvermögens zu messen, könnte man sie nur messen 

in enger Bindung an die aktuellen Erträge; das aber brächte die 

Gefahr, daß schlicht die Basis der Einkommensteuer dupliziert 

würde mit allen neqativen Fol~en für das Arbeitsangebot . Dieses 

Argument gilt aber ebenso für die Besteuerung der Zukunftserträ-

ge des Kapitals und weist dann in dieser Allgemeinheit auf ein 

generelles Problem der Steuersystematik hin, nämlich auf die Ku-

mulation von zwei Ertragsteuern. 10 > Den Widersinn der Potential-

besteuerung weiß H. Fecher (1979, s. 477) überzeugend damit zu 

belegen, daß sie die "absurde" Konsequenz haben würde, dann auch 

Arbeitslose zu besteuern: deren Humanvermögen liegt zwar momen-

tan brach, ist aber immerhin vorhanden. Von hier aus ist es dann 

nicht weit, einzusehen, daß auch die Freizeit, wie das Arbeits-

vermögen ein Potential, nicht besteuerbar ist. 11 ) 

9) Sie werden allerdings nicht immer als Probleme der "faculty"-
oder Potentialbesteuerung ausgewiesen, sondern eher als Meß-
barkeits- oder auch als Steuersystemprobleme. 

10) Das Sandford'sche Argument, Humanvermögen hätte Vorteile für 
die Gesellschaft insgesamt und dürfe daher nicht besteuert 
werden, halten wir weithin ebenfalls auf das Sachkapital für 
übertragbar. 

12) Während die meisten Autoren die englische Bezeichnung "net 
worth tax" oder "net wealth tax" so verstehen, daß das "Netto" 
den Abzug der Schulden von der Summe des Rohvermögens aus-
drücken soll (so u.a. Musgrave/Musgrave 1980, S. 472 u. 489), 
betont c.s. Shoup (1969, s. 358), im "net" liege der Ausschluß 
des human capital als einer bloßen "Fähigkeit" aus dem Kreise 
der im Besitz gehaltenen Vermögensteile. 
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c) In dem allokativ-distributiven Konflikt, der darin liegt, daß 

eine Potentialbesteuerung allokative Anreizwirkungen auf das Human-

vermögen haben könnte, daß aber zugleich belastungspolitische Nach-

teile gerade bei denen auftreten, die mangels ausreichender Allo-

kationsmöglichkeiten ihr Humanvermögen gar nicht anbieten und ein-

setzen können, haben sich die Steuergesetze ganz all-

gemein dafür entschieden, das Humanvermögen nicht zum steuerlichen 

Vermögen zu zählen. Mit dem Allgemeinheitspostulat ist durchaus 

im Einklang, daß die Verfügbarkeit über das Rohvermögen mithin nur 

auf die tatsächlich verfügbaren Gegenstände eingegrenzt und sol-

chermaßen "g ü t e r l i c h - g e g e n s t ä n d l i c h" ver-

standen wird. 

III. Ist nun das um das Humanvermögen verminderte Rohvermögen ins-

gesamt die maßgebliche Größe für die distributiven Ziele der Steu-

erpolitik oder ist die Verfügbarkeit über diese Größe abermals ein-

geschränkt? 

a) Unter steuerlichem Gesichtspunkt ist jetzt das Kriterium der 

Verfügbarkeit nicht mehr an die Gegenstände des Vermögens, sondern 

an seinen wertmäßigen Gesamtausdruck anzulegen. Denn 

maßgeblich für die Belastbarkeit des Vermögensbesitzes soll seine 

"freie" Verfügungsmöglichkeit über sein Gesamtvermögen sein. Nun-

mehr, da das körperlich verfügbare Vermögen im Rohvermögen seinen 

summenmäßigen Ausdruck gefunden hat, liegen weitere Einschränkun-

gen der Verfügbarkeit ebenfalls im Wertmäßigen, im Finanziellen. 

Daraus läßt sich folgern, daß als finanziell lastfrei verfügbar 

und demnach steuerlich belastbar nur jene Summe gelten kann, die 

eine f inan ziel l e Verfügbarkeit ausdrückt, 

d.h. die um Schulden und Verpflichtungen des Vermögensbesitzes 

vermindert ist. Die leistungsfähigkeitsorientierte Vermögensteuer 

wäre danach als eine Steuer auf das Reinvermögen ( "net worth tax") 

zu gestalten. 

b) Dies wird auch weithin so gehandhabt bzw. in der Diskussion so 

verlangt. So läßt z.B. die Vermögensteuer der Bundesrepublik den 

Schuldenabzug grundsätzlich zu(§ 4IVStG i.V.m. § 

118I BewG), begrenzt ihn allerdings dem Grunde nach auf solche, 
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die mit den besteuerten Wirtschaftsgütern in einem wirtschaftli-

chen Zusammenhang stehen (§ 118 II BewG), begrenzt ihn in Ausnah-

mefällen auch der Höhe nach (§ 118 III BewG). Wie erwähnt, kommt 

in der englischen Bezeichnung "net worth tax" der Schuldenabzug 

bereits zweifelsfrei zum Ausdruck. 

c) Jedoch ist die Zulässigkeit oder auch Notwendigkeit des Schul-

denabzugs durchaus diskussionswürdig, wenn man bei der Vermögens-

besteuerung entweder die allokativen oder die distributiven Ziele 

in den Vordergrund rückt. Daraus können sich Begrenz u n -

gen des Schuldenabzugs nach der Schuldenart, nach der Schulden-

höhe oder nach dem Schuldenzweck ergeben (H. Fecher 1979, S. 462). 

Eher a 1 1 ok a t i v motiviert erscheint z.B. ein Ausschluß 

des Schuldabzugs für Konsumkredite. 12 ) In der sachlichen Bindung 

des Schuldenabzugs an die besteuerten Vermögensgüter kommen in ge-

ringem Maße ebenfalls allokationspolitische Motive zum Vorschein, 

und zwar insofern, als zu den besteuerten Vermögensgegenständen 

keine Konsumgüter gehören und somit der Bestand an solchen Gütern 

auch nicht die Basis für den Schuldenabzug erweitern kann, Wollte 

man das Verbot des Schuldenabzugs etwa mit dem Argument begründen, 

daß im Wirtschaftsleben immer mithilfe des Brut t. o - Vermögens 

der E i n f 1 u ß auf andere \Hrtschaftseinheiten ausgeübt würde, 

so folgen wir diesem Argument nicht, weil den Einfluß unter Kon-

trolle zu nehmen nicht die Aufgabe der Steuerpolitik sein kann, 

sondern die der Ordnungspolitik, 

Begrenzungen in der Schuldenhöhe können stabilisierungspolitische, 

aber auch d ist r i b u t i o n s p o 1 i t i s c h e Gründe 

haben; letztere deshalb, weil mit der Schuldenbegrenzung - wie 

1 ) Dies allerdings würde eine Kontrolle der Kreditverwendung 
nötig machen, die letztlich bis zur politischen Willkür füh-
ren kann (F. Neumark 1970, S. 168). 
Neumark sagt zum Konsumkredit, daß eine Verdammung wegen der 
Verleitung zu "Verschwendung und Mißbrauch" nicht angebracht 
sei, da ihm persönliche Notlagen vorausgehen könnten (S. 167) 
und daß - hätte der Steuerpflichtige Teile seines Vermögens 
veräußert statt sie zu beleihen - das steuerpflichtige Netto-
vermögen genau so hoch wäre wie mit Schuldenabzug (S. 168). 
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überhaupt mit dem Verbot des Schuldenabzugs - immer die Gefahr des 

Substanzverlustes verbunden ist (der seinerseits selbstredend auch 

allokativ nachteilig sein kann). Kein Substanzverlust tritt ein, 

wenn die Vermögensteuer als echte Ertragsteuer ausgestaltet ist 

und der Zinsaufwand für Schulden vom Ertrag abzugsfähig ist. Je-

doch ist mit einem Substanzverlust dann zu rechnen, wenn die Ver-

mögensteuer - sei sie eine Ertrag- oder Bestandssteuer - den Net-

toertrag übersteigt bzw. auf das Rohvermögen erhoben wird und 

gleichzeitig die schulden eine solche Höhe ausmachen, daß ihr 

Zinsaufwand den Ertrag übersteigt. Hierfür kann nicht von 

vorn herein ein bestimmtes Rohvermögens-Schulden-Verhältnis ange-

geben werden. 

H. Fecher (1979, S. 462) weist darauf hin, daß auch der umgekehr-

te Vorgang denkbar und praktisch wird, nämlich die Substanzakku-

mulation, und zwar dann, wenn fiktive Vermögenswerte geringer sind 

als der Schuldenabzug. 13 ) Auch dies hat distributive Effekte. 

Aus distributiven Gründen könnte aber auch der Schuldenabzug grund-

sätzlich und generell bestritten werden, weil im Rahmen der zeit-

punktbezogenen Besteuerung der steuerpflichtige absichtlich eine 

kurzfristige Schuldaufnahme zum Jahresende "organisieren" könnte, 

um den Vermögenswert künstlich zu senken; um dem abzuhelfen, wür-

de es sich empfehlen, die Vermögensbestandsdauer mit der Schulden-

bestandsdauer zu vergleichen und nur den zeitgleichen Schuldenab-

zug zuzulassen. 

d) Man wird nach allem folgern dürfen, daß der Schuldenabzug sich 

zunächst logisch-rational, dann aber auch politisch zwingend er-

gibt, wenn man das distributive Ziel der Besteuerung nach der Lei-

stungsfähigkeit voranstellt und Leistungsfähigkeit mit Dispositions-

kraft und Verfügbarkeit des Vermögens gleichsetzt. Ausdruck der 

Leistungsfähigkeit, d.h. der "freien" Verfügbarkeit ist nur die 

13) Nach H. Fecher wies der Gutachterausschuß Vermögensteuerschät-
zung nach, daß das land- und forstwirtschaftliche Vermögen in 
der Bundesrepublik in den Jahren 1953 bis 1963 bei Konstanz der 
Fläche, die nach den Wertansätzen des Jahres 1935 bewertet wur-
de, und bei einer gleichzeitigen Zunahme der zum jeweiligen 
Wert berücksichtigten Verschuldung laufend abnahm. Siehe IFO-
Institut für Wirtschaftsforschung (Hrsg.), Das künftige Vermö-
gensteueraufkommen in der Bundesrepublik Deutschland, Studien 
zur Finanzpolitik, Heft 9, München 1967, S. 7. 
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f i n a n z i i 1 1 e Verfügbarkeit und Disponibilität frei von 

Lasten; sie erfordert den Schuldenabzug. Die Notwendigkeit des 

Schuldenabzugs folgt auch daraus, daß ein mit Schulden belastetes 

Vermögen bei seinen sämtlichen Funktionen14 ) an Wirkungskraft ein-

büßt. Bedingung für den Schuldenabzug ist aber vor allem eine 

Kongruenz in den Bestandszeiten von Vermögen und Schulden15 ) sowie 

eine korrekte und tagesnahe Bewertung beider "Bilanzseiten" nach 

denselben Maßstäben. 

§ 24 Das Allgerneinheitspostulat 

und seine dritte sachliche 
Einschränkung: Das "Norni-
nal'l,J'ertprinzip" als Begren-

zung der "realen" verflig-

barkeit 

I. Kaufkraftzusammenhänge zwischen Ertrag, 
Einkommen und vermögen 402 

II. Nominalwertprinzip und Kaufkrafterhal-
tung 404 

III. Nominalwertprinzip und Steuerbelastung 408 

IV. Allokativ-distributive Beurteilung des 
Nominalwertprinzips in seinem Einfluß 
auf den Einkommens- und Vermögens-
Umfang 410 

V. Das "Niveauproblem" der Geldentwertung 
und die realwirtschaftliche Verfügbar-
keit 416 

VI. Zusammenfassung des 7. Kapitels 421 

Bei der Frage, welches Phänomen nunmehr eine freie Verfügbarkeit 

und die Geltung des Allgemeinheitspostulats beeinflussen kann, 

stoßen wir auf die Bewertung. Dieses Problem kann erst 

jetzt, da die finanzielle Verfügbarkeit definiert ist, eingeführt 

14) Rückzahlungsverpflichtungen und Schulden beeinträchtigen die 
Funktionen der Sicherung der Existenz, der Versorge, der Le-
bensstandardsteigerung und der Unabhängigkeit samt Kreditwür-
digkeit. Ohne den Schuldenabzug würde ein nominelles Vermögen 
ausgewiesen, das zu hoch ist und die von ihm repräsentierten 
Funktionen in dieser Höhe nicht aufweist. - Vgl. § 10. 

Fußnote 15) auf der folgenden Seite. 
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werden, weil es beide Seiten der "Bilanz", die Aktiva und die 

Passiva, betrifft. Es steht· hier nicht die Bewertung positiver 

und negativer Vermögensgegenstände zur Diskussion, sondern allein 

die Grundfrage der Bewertung angesichts der Ge 1 den t wer -

tun g. Ein schwindender Geldwert mindert zwar nicht die Ver-

fügungssumme, aber doch deren Gegenwert, beeinträchtigt damit we-

sentliche Allokations- und Distributionsgrößen und verengt zu-

gleich den Inhalt der finanziellen Verfügbarkeit, das Substrat 

der ökonomischen Dispositionskraft. 

Referiert werden hier nur die steuerlichen Probleme, und diese nur 

in Verbindung mit dem Allgemeinheits- und dem Leistungsfähigkeits-

postulat. Diese Probleme sind hier in erster Linie solche des Ein-

kommens- und Vermögensbegriffs, nicht solche des Tarifs. Es wird 

keine lückenlose Sammlung von Argumenten für oder gegen das Nomi-

nalwert- und Realwertprinzip angestrebt, sondern der Nachweis ih-

rer Auswirkungen auf die genannten Begriffe sowie der Nachweis der 

hinter den Prinzipien stehenden steuerpolitischen Ziele. 

I. Zunächst sei festgestellt, daß innerhalb des Distributiven die 

Geldentwertungsprobleme sowohl das Vermögen als auch das Einkom-

men1l und solchermaßen den Zusammenhang zwischen Einkommen und 

Vermögen beleuchten2 >. Denn wenn eine (inflationäre) Geldentwer-

tung als (längerdauernde) Verringerung der "realen Kaufkraft" ei-

ner Geldeinheit definiert wird3 l, wirkt sich diese sowohl für jede 

15) Zur Zeitenkongruenz führt M. Rose (1979, S. 314 f.) aus, daß 
die Vermögensteuer mit dem Nachteil behaftet sei, den Abzug 
von Schulden vom Zeitpunkt ihrer Entstehung an zu gewähren, 
wohingegen es doch rational wäre, "daß Schulden nur im Zeit-
raum ihrer Tilgung abzugsfähig sind". Dieser Kongruenzaspekt 
ist von dem unseren deswegen verschieden, weil Rose die Ver-
mögensbesteuerung unter dem Aspekt der Nachfrageregulierung 
der privaten Haushalte beurteilt und solchermaßen zu einer 
anderen Rationalitätsforderung kommt. Wir stellen dagegen auf 
die Verfügbarkeit ab, und die ist zum Zeitpunkt der Schuld-
aufnahme vermindert, 

1) Siehe hierzu R.A. Musgrave 1981, S. 34, der die Notwendigkeit 
einer Korrektur von Geldwertminderungen sowohl bei den Lohn-
und Kapitaleinkünften als auch bei Vermögens- und Kapitalbe-
ständen betont. 

2) Auf den steuersystematischen Zusammenhang, der insbesondere 
durch das Nominalwertprinzip offensichtlich gemacht wird, wei-
sen N. Andel (1979a, S. 361) und W. Stützel (1979, S. 48 ff. 
u. 52 f.) hin: Uber zu niedrig bemessene Abschreibungsbeträge, 
die "keine real berechnete Wiederbeschaffung" der im Produk-
(Fortsetzung auf der folgenden Seite) 
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Art von Einkommen als auch beim Vermögen, seiner Nutzung und sei-

ner Veräußerung aus: Der Gegenwert geldentwerteter Einkommen und 

Vermögen ist geringer als vorher. Ein "vermögenseinschließender 

Einkommensbegriff" wie auch der Vermögensbestandsvergleich ist 

generell von der Bewertungsproblematik abhängig (W. Albers 1979a, 

S. 192) und somit auch von der Geldentwertung; sie bestimmen sei-

nen Umfang. 41 Den Umfang des steuerlichen Einkommens bestimmt aber 

als Vorbedingung bereits auch schon die Kapitalbewertung bzw. die 

durch Geldentwertung beeinflußte Kapitalwerterhaltung. Demnach 

ist die Bewertungs- und Geldentwertungsfrage ein allokativ-distri-

butives Interdependenzproblem. Es sei an die "maintaining capital 

intact-Diskussion" (§ 7 TII) erinnert, die ergab, daß zwar Kapi-

tal- wie Vermögenserhaltung kein Erfordernis des wirtschaftstheo-

retischen Einkommens- und Vermögensbegriffs ist, daß dennoch aus 

steuerpolitischen Gründen, die auch die ordnungspolitischen re-

flektieren, die Vermögens- und Kapitalerhaltung erwünscht sein 

kann, mit der Folge, daß durch die Zulassung von Inflationierungs-

größen der Einkommens- und Vermögensumfang gegenüber den wirt-

schaftstheoretischen Begriffen eingegrenzt wird. Im allokativen 

Bereich des Betriebes liegt in den um die Inflationsrate erhöh-

ten Erträgen keine erhöhte Ertragsfähigkeit, sondern ein "illu-

(Fortsetzung Fn. 2) 
tionsprozeß abgenutzten Kapitalgüter erlaubt, wird "real be-
trachtet ... aus der Einkommensteuer teilweise eine Vermögen-
steuer (Andel). "Weil unser Steuerrecht trotz Geldentwertung 
zur Messung von Vermögensänderungen das Nominalprinzip beibehal-
ten hat, ist die Steuerlast für diejenigen Steuerzahler, deren 
Einkünfte durch Vergleich zwischen Jahresanfangs- und -endver-
mögen bestimmt werden, in der Weise umverteilt worden, daß un-
ter den Komponenten der Leistungsfähigkeit ... die durch ... 
Realerträge erzielte 'Ist-Leistung' im Gewicht etwas verringert, 
und dafür die ... (im Vermögen repräsentierte) 'potentielle 
Leistung' im Gewicht etwas erhöht wurde (Stützel S. 53). 

3) Gemessen als reziproker Wert der Veränderung des allgemeinen 
Preisniveaus, wobei als Maßstab für letzteres der vom Stati-
stischen Bundesamt berechnete Preisindex für die Lebenshal-
tung gilt; so in Ubereinstimmung mit der Lehrbuchliteratur 
auch die Deutsche Bundesbank in ihrem Gutachten vom 22. Sept. 
1977 für das Bundesverfassungsgericht "Berücksichtigung der 
Geldentwertung bei der Besteuerung von Kapitalvermögen", Mo-
natsbericht 8/1979, s. 21. 

4) Das gesamte Schanz-Haig-Simons-Konzept steht und fällt mit 
Bewertungsproblemen. D. Schneider kritisiert an der Reinver-
mögenszugangstheorie, daß allerdings G.v. Schanz den Grund-
satz der Kapitalerhaltung in die Besteuerung aufnahm, ohne 
genau anzugeben, wie sie zu messen sei. 
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sionärer Kapitalgewinn" 5 l vor, und für den distributiven Bereich 
der Haushalte läßt sich folgern, daß in Höhe der Inflationsrate 
keine erhöhte Verfügbarkeit erwirkt wird6 l, die daher nicht zu 
besteuern ist. 71 

Während im distributiven Bereich die Nichtberücksichtigung der 
Geldentwertung für Einkommen und Vermögen eine nur nominale Er-
höhung der Kaufkraft und damit eine um die Geldentwertungsrate 
nur vorgetäuschte Leistungsfähigkeit herbeiführt, ist im al-
lokativen Bereich die vorgetäuschte Ertragsfähigkeit die Ursache 
für die nicht gelungene Kapital- bzw. Substanzerhaltung. Da, 
wie dargestellt l§ 7), nur das aus dem betrieblichen Bereich zu-
gehende Einkommen zu persönlichem Einkommen werden kann, was vor-
her tatsächlich Ertrag gewesen ist, hat die Geldentwertung für 
den allokativen Bereich ihre mittelbare Auswirkung auf den distri-
butiven. 

II. Angesichts dieser für die Besteuerung nach der Leistungsfähig-

keit bedeutsamen zusammenhänge fragt man, welche Entscheidungsre-
geln zu finden sind, um vorgetäuschte Ertrags- und Leistungsfähig-
keiten auszuschließen. An Bewertungsregeln kennt man grundsätzlich 
zwei: Entweder hält man an der einmal getroffenen Bewertung unver-
rückbar fest und läßt den auf diese Weise gefundenen nominalen Geld-
ausdruck für Vermögen und Einkommen, für Kapital und Ertrag auch 
dann gelten, wenn der Geldwert sich geändert hat, ob wo h 1 
man die Folgen dieser Änderung kennt; dann handelt man nach dem 

5) 

6) 

7) 

Musgrave/Musgrave/Kullmer 1975b, s. 73, wenn auch unter Ver-
mengung der Begriffe: "Ein Anstieg des Geldwertes eines Ver-
mögens, der gerade dem Anstieg des Preisniveaus entspricht, 
ist ein illusionärer Kapitalgewinn und darf deshalb nicht 
als Einkommen betrachtet werden ... ". SVR 1982. TZ 307: Der 
"real überhöhte Anspruch des Staates an das Produktionser-
gebnis" ist zu senken. 

N. Andel 1979a, s. 348: Wertzuwächse durch steigendes Preis-
niveau repräsentieren "keinen realen Zugang an wirtschaftli-
cher Dispositionsfähigkeit". - A. Oberhauser 1980, s. 668: 
"Nominelle Wertzuwächse, die sich im Rahmen des allgemeinen 
Preisanstiegs bewegen, stellen keine Erhöhung der Leistun~s-
fähigkeit des steuerpflichtigen dar. Die reale Kaufkraft ih-
rer Vermögen steigt nicht." 
Musgrave/Musgrave 1980, s. 346: "If income is to serve as a 
measure of ability to pay, it should be defined in real terms. 
An increase in money income which is matched by a rise in 
prices does not constitute a gain in real income." S. 389: 
"Since taxable capacity or accretion should be measured in 
real terms, such gains should not be taxed. 
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"N o m i n a l w e r t p r i n z i p" • Oder man paßt den Geld-

ausdruck ökonomischer Größen der in Wirklichkeit eingetretenen 

Geldwertänderung an, weil man die Folgen kennt, die eine 

Nichtberücksichtigung der Geldwertänderung für alle Beteiligten 

hat; in diesem Fall handelt man nach dem "Realwert -

p r i n z i p" 

Was heißt in einer dynamischen Wirtschaft mit ökonomischem und 

sozialem, mit technischem und rechtlichem Wandel, zugleich aber 

mit Preisschwankungen und Inflation B) nun "Erhaltung", und wel-

che ökonomischen Größen sollen als erhaltenswert gelten? Die Li-

teratur - wohl unter dem Einfluß der dominanten Werterfassungs-

und Wertkorrekturprobleme gerade im unternehmerischen Bereich 9> 

kennt das Erhaltungsproblem vorwiegend unter der Bezeichnung 

"reale" oder "substantielle Kapitalerhaltung". 1 0) Aber erhaltungs-

bedürftig ist angesichts des Geldwertschwundes nicht nur Kapital 

und Vermögen, sondern auch das Einkommen. 1 l) umfassender wäre 

also das Problem mit Kaufkraft er h a 1 tun g be-

schrieben; denn sowohl Kapital wie Ertrag, Vermögen wie Einkommen 

repräsentieren Kaufkraft, wenn auch auf verschiedenen Märkten. 

Ob nun Bestands- oder Stromgrößen geldentwertet sind, sie weisen 

in jedem Falle eine verminderte Kaufkraft auf; 1 2) so kommt in der 

8) Zur Gesamtsicht dieser Phänomene und ihrer Reflexion beson-
ders aus der betriebswirtschaftlichen Sicht siehe D. Schnei-
der 1978b, S. 71 ff. 

9) Als Beleg diene die seit F. Schmidt (1921: "Die organische 
Bilanz im Rahmen der Wirtschaft"; 1929: "Die organische Tages-
wertbilanz") und im Anschluß an die damalige Wirtschaftskrise 
erschienene umfangreiche betriebswirtschaftliche Literatur 
über die Kapital- und Substanzerhaltung im Kalkulations- und 
Bilanzwesen. 

10) stellvertretend für viele: K. Hax 1957: Die Substanzerhaltung 
der Betriebe. 

11) F.W. Wagner (1976b, S. 236) weiß durch ein Berechnungsbeispiel 
zu belegen, daß die Beschränkung der Geldwerterhaltung auf 
den Besitz zu großen Belastungsunterschieden gegenüber Bezie-
hern von laufenden Einkünften aus Arbeit führt. 

1 2) H. Haller 1 971, s. 44: "Das Geldeinkommen selbst ist auch 
nur der quantifizierte Ausdruck für die Summe der mit seiner 
Hilfe beschaffbaren Güter und Dienste. Das Geldeinkommen läßt 
die Größe dieser Summe nur erkennen in Verbindung mit dem je-
weiligen Preisniveau. Bei Änderung des Preisniveaus bedeutet 
das gleiche Geldeinkommen jeweils etwas anderes." 
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"Kaufkrafterhaltung" im Gegensatz zu Kapitalerhaltung deutlicher 

zum Ausdruck, daß die Geldentwertung in gleichem Maße wie ein al-

lokatives auch ein distributives Problem ist, das heute sogar eher 

unter distributiven Aspekten diskutiert wird als unter allokati-

ven. 13 ) 

14) 
Die Merkmale der Kaufkrafterhaltung sind: 

- die "Totalitätsregel": Alle ökonomischen Größen, die Kaufkraft 

repräsentieren, sind zu erfassen; im distributiven Bereich zäh-

len zu den Stromgrößen alle Elemente des vermögen- und transfer-

einschließenden Einkommensbegriffs, zu den Bestandsgrößen alle 

verfügbaren Vermögenselemente nach Schuldenabzug; 

- die "Geldausdrucksregel": Gemeinsamer Generalnenner für die 

ökonomischen Größen ist der Ausdruck ihres Wertes in Geld; bei 

Bestands- und Wertzuwachsgrößen erfordert das eine Bewertung, 

die gegenwartsnah und für die verschiedenen Kapital- und Ver-

mögensarten gleichartig (d.h. vergleichbar) ist; 

- die "Vergleichsregel": Um Erhaltung bzw. Verlust der Kaufkraft 

feststellen zu können, müssen erstens die bewerteten Größen pe-

riodisiert werden; so sind Bestandsgrößen auf zwei Vergleichs-

zeitpunkte, Stromgrößen auf die Zeitspanne zwischen diesen Ver-

gleichszeitpunkten zu beziehen; zweitens ist die Vergleichs-

größe "allgemeines Preisniveau" zu denselben beiden Vergleichs-

zeitpunkten heranzuziehen; 

- die "Erhaltungsregel 1": Der Geldwert der Strom- und Bestands-

größen darf sich infolge einer allgemeinen Preisniveauänderung 

(-erhöhung oder -senkung) innerhalb der Vergleichsperiode we-

der positiv noch negativ verändert haben: daraus folgt, daß die 

Kaufkrafterhaltung nur nach dem "Realwertprinzip" gelingen kann, 

nicht aber nach dem Nominalwertprinzip; 

- die "Erhaltungsregel 2" betrifft speziell die realen Bestands-

größen und setzt die Erhaltungsregel 1 voraus: Die bewerteten Be-
stände dürfen in der Vergleichsperiode keine Verminderung 

ihrer zu Beginn des Vergleichs festgestellten Mengenstruktur 

13) Siehe BBk M 8/1979 (Gutachten für das Bundesverfassungsge-
richt). 

14) zu den "Regeln" für die Begriffsbestimmung, für die Hervor-
hebung von Merkmalen, wie auch zu ihrer Abgrenzung gegenüber 
den "Kriterien" siehe unsere Ausführungen in§ 11 VI. 
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erfahren haben, die über die technische und wirtschaftliche 

Abnutzung und/oder Vernichtung sowie über die diesen Vorgängen 

entsprechende zeitanteilige Wert- oder Totalabschreibung usw. 

hinausgeht; soweit aber eine Abnutzung und/oder Vernichtung 

eingetreten sind, müssen sie, um den realen Bestandswert wie-

der zu repräsentieren, durch eine kaufkraftwertgleiche Zufuhr 

von Beständen wieder aufgefüllt werden, und zwar in Form von 

gegenständlichem Ersatz bzw. in Form von finanziellen Gegenpo-

sten (akkumulierte Abschreibungen zur Ersatzbeschaffung der 

am Periodenende fehlenden Bestandswerte) . 15 l 

In diesen "Regeln" der Kaufkrafterhaltung ist der Geldvermögens-

begriff, der in der Geldentwertungsdiskussion im Mittelpunkt 

steht, weit gefaßt und entspricht dem oben entwickelten steuer-

lichen Vermögensbegriff. Im Gegensatz zur Abgrenzung, die die 

Deutsche Bundesbank in ihrem Gutachten für das BVG getroffen 
lbJ 

hat, enthält Geldvermögen hier alles Geld, das der Steuer-

pflichtige nicht zu konsumieren entschieden hat. 17 ) In der Poin-

tierung "nominelle versus reale" Erhaltung der Kaufkraft ist ein 

Gegensatzpaar gewählt, das möglicherweise betriebswirtschaftli-

chen Notwendigkeiten nicht völlig entspricht; so differenziert 

D. Schneider die Formen der Erhaltung in die "Ertragswerterhal-

tung", die "nominelle" und die "reale" Kapitalerhaltung sowie in 

15) Die Erhaltungsregel 2 gilt somit - was die Abschreibungen 
betrifft - für den produktionswirtschaftlichen Kapital- und 
Ertragsbereich (Substanzerhaltung) und ansonsten - was den 
gegenständlichen Ersatz der Bestände betrifft - auch für 
den privaten Vermögensbereich. Im übrigen ist ja bei Kapital 
und Vermögen zwischen Sach- und Geldgrößen zu unterscheiden, 
wobei wegen der im Zuge von Geldentwertungen steigenden Prei-
se für Sachgüter die Erhaltungsregeln für letztere im allge-
meinen nicht relevant sind. Vielmehr gilt die Kaufkrafter-
haltung in erster Linie für Geldkapital und -vermögen; und 
bezüglich dieser Geldgrößen wird das Erfordernis ihrer realen 
Werterhaltung bereits von der Erhaltungsregel 1 erfaßt. 

16) BBk-M 8/1979, S. 21: die Bundesbank hat lediglich die Kauf-
krafterhaltung jener Geldforderungen untersucht, die verzins-
liche Ersparnisse darstellen; das Geldvermögen der Kassen-
haltung bleibt ausgeschlossen, ebenso wie die Sichteinlagen 
bei Kreditinstituten, selbstverständlich auch Aktien und an-
dere Beteiligungsrechte. 

17) Siehe unsere vermögenstheoretische Definition in§§ 10 unc 
19 mit dem Abstellen auf Entscheidungen. 
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die "Substanzerhaltung".lB) Unbestritten aber ist, daß bei Gel-

tung des NWP sowohl die Geldwerterhaltung als auch die Substanz-

erhaltung in den Betrieben nicht gelingt; mit der Inflationsrate 

nimmt die relative Belastung durch die Substanzsteuern zu (G. 

Rose 1975, s. 319). 19> Für die hier verfolgten Zwecke einer Dar-

stellung unterschiedlicher Wirkung der beiden Bewertungsprinzi-

pien auf die steuerlichen Einkommens- und Vermögensbegriffe 

reicht die gewählte Pointierung "Nominalwertprinzip versus Real-

wertprinzip" völlig aus. 

III. Um die Auswirkungen des s teuer recht 1 ich gel-

tenden Nominalwertprinzips auf den steuerlichen Einkommens- und 

Vermögensbegriff darstellen zu können, gehen wir von einer Art 

"Grundformel" für das steuerliche Einkommen aus, die den Vermö-

gensbegriff einschließt und auf dem Vermögensvergleich beruht: 

Einkommen wird definiert als "Reinvermögens zuwachs + Konsum". 2 o) 

18) Nach D. Schneider (1978b) ist das engste Kapitalerhaltungs-
konzept das der nominellen, zu verwirklichen nur in einer für 
heute nicht typischen stationären Wirtschaft ohne Inflation, 
aber zugleich für den heutigen Steuerrechtszustand kennzeich-
nend (S. 77). Ohne auf weitere Konzepte Schneiders einzuge-
hen, war uns doch seine gesamtwirtschaftlich orientierte 
"Kaufkrafterhaltung" des Kapitels - in Verbindung mit der 
Kaufkrafterhaltung des Geldvermögens lt. Bundesbank (BBk-M 
8/1979) - die entscheidende Anregung zur Wahl des Terminus 
"Kaufkrafterhaltung" als Oberbegriff für die Geldwertstabi-
lität bei Strom- und Bestandsgrößen. 

19) Die relative Belastung ist nach G. Rose der Anteil der Sub-
stanzsteuern an dem nach der Scheingewinnausschaltung und 
nach der Ertragsbelastung verbliebenen realen Gewinn. Der 
Einfluß der Geldentwertung auf die Substanzbesteuerung liegt 
darin, daß die Bemessungsgrundlage nominell erhöht wird, 
wenn auch beim Anlagevermögen mit einer zeitlichen Verzöge-
rung , S . 31 7 f. 

20) Diese Grundformel findet sich in der gesamten steuerwissen-
schaftlichen und ökonomischen Literatur, selbst in jener, 
die statt der Einkommensbesteuerung eine Ausgabenbesteuerung 
propagiert. Die Grundformel drückt, unabhängig vom einkommen-
oder ausgabensteuerlichen Ansatzpunkt, die überhaupt als be-
steuerbar angesehene Basis der leistungsfähigkeitsorientier-
ten Summe aller ökonomischen Größen aus. Allerdings begegnet 
die korrekte Interpretation der Schwierigkeit, die "Konsum-
größe" inhaltlich genau zu treffen: in ihr mGßten alle Vermö-
genserträge und Einkommenstransfers enthalten sein, um einen 
umfassenden Einkommensbegriff zu erhalten; der andere Weg wäre, 
die Vermögenserträge sowie Transfereinkommen auf Vermögenswerte 

(Forts. siehe folgende Seite) 
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Orientiert an der für Unternehmungen geltenden Gewinnfeststel-

lungsmethode,211 nimmt die Grundformel die folgende Gestalt an 

(W. Stützel 1979, S. 43): 

Nominalwert des Reinvermögens am Jahresende 
./. Nominalwert des Reinvermögens am Jahresanfang 

+ Netto-Entnahmen 
Einkommen (Gewinn). 

Diese Formel ist das Ergebnis aus der Anwendung des steuer-

rechtlichen Nominalwertprinzips, die w. Stützel (1979, S. 42) 

den "Nominalismus Nr. 7" nennt: Die steuerliche Leistungsfähig-

keit wird gemessen durch das Einkommen in Mark, auch wenn sich 

der Wert der Mark ändert (= Nominalismus in der steuerlichen 

Einkommensdefinition)". Es soll selbst dann von Vermögenszuwachs 

gesprochen werden, wenn auch nur der Nominalwert eines Vermögens 

am Jahresende höher ist als am Jahresanfang, m.a.W. wenn wegen 

zwischenzeitlicher Geldentwertung der Realwert des Endvermögens 

kleiner ist als der Realwert des Anfangsvermögens (W. Stützel 

1979, s. 76 f.). Nach dem Nominalwertprinzip ist Einkommen das, 

"was über die Rückgewinnung des eingesetzten nominal fixierten 

Kapitalbetrags hinausgeht" (N. Andel 1979a, s. 360). 221 Von we-

nigen Ausnahmen231 abgesehen ist das Nominalwertprinzip die 

Grundkonstruktion in der steuerrechtlichen Bewertung. 

Bei dieser Sachlage sind die Einkommens- und Vermögensbegriffe, 

d.h. der Umfang dieser Größen, um die Geldentwertungsrate zu hoch. 

Forts. Fn. 20: 
umzurechnen und im Reinvermögen zu repräsentieren. Insofern 
ist die Grundformel eine zu stark betriebene Vereinfachun~ 
der Besteuerungsbasis. Vgl. unsere Kritik oben,§ 21 III 3. 

21) Vgl. die Gewinndefinition in§ 4 I s. 1 EStG; siehe auch G. 
Rose 1977a, S. 51, und das dort entwickelte Schema. 

22) Dies ist streng genommen der Ertrag der Unternehmung; wie be-
reits mehrfach betont, ist das "unternehmerische Einkommen" 
ein Ertrag, der persönliches Einkommen werden kann. Gleich-
wohl trifft der hier zum Ausdruck gebrachte Nominalismus so-
wohl für den Ertrag als auch für das Einkommen zu. 

23) Ausnahmen von dem sonst geltenden Nominalwertprinzip in der 
Besteuerung und in der Handelsbilanz sind: die Rücklage für 
Preissteigerungen (§ 51 Abs. 1 Nr. 2b EStG i.V.m. § 74 EStDV); 
der Importwarenabschlag (§ 51 Abs. 1 Nr. 2m EStG i.V.m. § 80 
EStDV); die Ubertragung stiller Reserven (§§ 6b, Ge EStG) und 
die Vorratsbewertung nach der lifo-Methode (§ 40 Abs. 4 Nr. 2 
HGB; § 155 Abs. 1, s. 3 AktG). Diese Bestimmungen können die 
Geldentwertung teilweise ausgleichen, s. K. Tipke 1991, s. 284 
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"Wer sonach die Formel 'Mark gleich Mark' gebraucht, will damit 

entweder ein bisher utopisches währungspolitisches Ziel anspre-

chen oder er sagt die Unwahrheit" (R. Nöll von der Nahmer 1980). 

Die Nichtaufgabe des NWP 24 ) hat Folgen für die Belastung. 

IV. Die Auswirkungen des Nominalwertprinzips auf die 

steuerlich "erhaltenswerten" ökonomischen Größen sind allokativer 

wie distributiver Art; sie berühren dort die Ertrags f ä -

h i g k e i t von Unternehmen, hier die Leistungs f ä -

h i g k e i t von Personen und Haushalten. 25 ) In Ubersicht 7.8 

ist der Versuch unternommen, diese Wirkungen zu systematisieren 

und ihre hauptsächlichen hervorzuheben. 

a) Auswirkungen sind sowohl bei den Bestandsgrößen (Kapital und 

Vermögen) als auch bei den Stromgrößen (Ertrag und Einkommen) 

festzustellen. Ubersicht 7.8 stellt synoptisch dar, daß die Aus-

wirkungen auf jene ökonomischen Größen, deren Kaufkraft von der 

Geldentwertung betroffen wird, danach zu unterscheiden sind, 

wer über w e 1 c h e Art von Bestands- und Stromgrößen ver-

fügt; entsprechend dem (unternehmerischen oder privaten) Verfüger 

und entsprechend der Art der (sachlichen und monetären) Bestands-

und Stromgrößen sind vier Kategorien (Abis D) gebildet: die Sach-

wertbesitzer A und B, die Geldwertbesitzer und Geldstromverfüger 

c und D. Sowohl Unternehmer wie Nichtunternehmer verfügen über 

(sachliches) Produktionskapital (A) als auch über monetäre Bestän-

de und Ströme, also über Geld, Finanzinvestitionen, Forderungen 

aus diesen (z.B. Zinsen) u.ä. (C), aber nicht nur über positive, 

sondern auch über negative Bestände und Ströme (D), wie Verbind-

lichkeiten, Zins- und Tilgungszahlungen. Private Haushalte und 

Personen verfügen über Sachvermögen (B) und ebenfalls über monetä-

re Bestands- und Stromgrößen wie Geld- und Forderungsbestände, aber 

auch über kontraktbestimmte Einkommen wie Zinsen, Löhne, Renten 

und über gesetzliche Transfers (C); auch sie können Schuldner aus 

Kontrakten und demnach zu Zins- und Tilgungszahlungen verpflichtet 

sein (D). 

24) K. Tipke 1981, s. 229: "M.E. verstößt die Eliminierung bloß no-
mineller Vermögenswertsteigerungen ... durch Ansatz eines ent-
sprechenden Passivpostens nicht gegen das Nominalprinzip. Sie 
trägt hingegen dem Leistungsfähigkeitsprinzip ... Rechnung". 

25) Gegenstand der Beurteilung ist hier nicht die Ungleichmä-
ßigkeit der Besteuerung zwischen Unternehmen und Haushalten 
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Ubersicht 7.8: Auswirkungen des Nominalwertprinzips (NWP) bei 
Geldentwertung auf Bestände, Stromgrößen und 
Gruppenbeziehungen 

Verfügungen über Sachen Verfügungen über Geld 
A. Netto-

Sachkapital 
B. Netto-

Sachvermögen 
C. positive D. negative 
Netto-Geldkapital- Netto-Geldvermögens-
Bestände und Geldströme 

I. Auswirkungen auf die inner-institutionelle, bereichsorientierte 11 Ertragsfähig-
keit" bzw. "Leistungsfähigkeit": 

Produktions-
Kapital 

a) nicht abnutzb. 
Wirtschafts-
güter: 

. ~--------

b) Preissteig. bei 
Fertigwaren gem. 
Geldentwertung: 

Privat-
Vermögen 

nicht abnutzbare 
Wirtschaftsgüter: 

Vermögenswertzu-
wachs gemäB der 
Geldentwertung: 
• keine Auswir-

kung des NWP 

• keine Auswirkung des NWP 
c) Preissteig. bei Investitionsgütern: 
• Substanzaushöhlung b. Normal-Afa 
• Scheingewinne 
• allokat. Nachteile m. distr. 

Effekten 

Forderungen aus 
Nichtsachbestand 
u. Kontrakt-Ein-
kommen (Zinsen/ 
Löhne/Renten) 

a) Kontrakteink. 
steigen gemäB d. 
Geldentwertung: 
• keine Auswir-

kung des NWP 
b) Geldentwertung 
höher als Kon-
trakteinkommen: 
• Scheinertrags-

fähigkeit 
• Scheinlei-

stungsfähigkeit 
• allok./distr. 

Nachteile mit 
d./a. Effekten 

Verbindlichkeiten 
bzw. Schulden so-
wie die Zahlungen 
daraus 

a) Zinsen steigen 
gemäß der 
Geldentwertung: 
• keine Auswir-

kung des NWP 
b) Zinsen konst. 
trotz Geldentw.: 
• erhöhte Ertrags-

fähigkeit 
• erhöhte Lei-

stungsfähigkeit 
• allok. Vorteile 

m. distr. Effekt. 
• distr. Vorteile 

m. allok. Effekt. 

II. Auswirkungen auf die zwischen-institutionellen, gruppenorientierten 
"Vorteils-Nachteils-Beziehungen": 

Sachvermögens-
besitzer 

Geldvermögens-
besitzer 

primär distributive Wirkungen 

a) Mobilitätsunterschiede/Kleinsparer-
problem/Flucht in die Sachwerte" 

~lun_t_e_r_n_e_hm_e_r_i_· s_c_h_e_Kr_e_d_i_t_g_e_b_e_r---~' '~---p_r_i_v_a_t_e ___ ~ ~--u_n_t_e_r_n_e_h_m_._/_p_r_i_· v_. _, 
~ . _ Kreditnehmer _ Kreditnehmer 

• Gläubigerverlust • Gläubiger- • Schuldner-
verlust gewinn 

lprimär distributive Wirkungi) 

"Realvermögensaushöhlung 11 

b) "Gl!ubiger-Schuldner-Beziehung_J 
"Bewertungs-Asymmetrie" ~ 

primär allokative Wirkung: 11Realkapitalaushöhlung" 
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Diese Einteilung reflektiert nicht einfach ein Unternehmer-

Nichtunternehmer-Schema, sondern stellt darauf ab, wer jeweils 

über welche ökonomischen Größen verfügt; so können Unternehmer 

wie Private über kontraktbestimmte Erträge bzw. Einkommen verfü-

gen, so können Unternehmer wie Private sowohl Gläubiger als auch 

Schuldner von Geldbeständen und Zahlungen sein. Ubersteigt mit-

hin z.B. die Geldentwertung die Kontrakterträge bzw. - einkommen 

(Fall CI b), führt das Festhalten am Nominalwertprinzip sowohl 

zu einer nur vorgetäuschten Ertrags- wie auch einer nur schein-

baren Leistungsfähigkeit. Die Schein-Ertragsfähigkeit hat allo-

kative Nachteile 261 (siehe auch Fall AI c), und zwar in der 

Form des Ausweises von Scheingewinnen und Substanzaushöhlungen; 

diese wiederum führen zu distributiven Effekten, wenn auf Grund 

dieser nur scheinbar positiven Ergebnisse (interpersonell unter-

schiedliche) Einkommensausschüttungen bzw. -entnahmen veranlaßt 

werden (die einzelnen Wirkungen sind der Ubersicht 7.8 zu ent-

nehmen). Entsprechend kommt es bei nur nominell erhöhten Kon-

trakteinkommen direkt zum Ausweis einer Schein-Leistungsfähig-

keit mit allokativen Effekten dann, wenn die Vermögensbildung 

darunter leidet und Sparkapital der Produktionswirtschaft nicht 

mehr angeboten werden kann. 

b) Die Auswirkungen sind als "inner-institutionelle" (wie die 

in I geschilderten) zu trennen von jenen, die wegen der Bezie-

hungen zwischen den Personengruppen der Sach (bzw. Geld-)Vermö-

genshalter (Fall II 1) wie auch zwischen den Gruppen der Gläubi-

ger und Schuldner (Fall II 2) als "zwischen-institutionelle" 

Vorteils-Nachteils-Beziehungen (II) ausgewiesen sind. Diese Vor-

teils-Nachteilsbeziehungen stellen sich zum einen als distribu-

tive dar (a), hängen zum anderen mit der Gläubiger-Schuldner-Be-

ziehung zusammen (b) und offenbaren hier sowohl distributive als 

auch allokative Wirkungen. Was hier thematisch interessiert, ist 

nicht die Entstehung solcher Auswirkungen durch das Nominalwert-

26) WB BMW 1975, s. 4 f.: "Da die steuerlich zulässigen Abschrei-
bungen auch bei langlebigen Anlagegütern stets nur von den 
durch den Inflationsprozeß überholten nominalen Anschaffungs-
werten vorgenommen werden dürfen, werden Scheingewinne aus-
gewiesen und versteuert"; bei steigenden Wiederbeschaffungs-
preisen entstehen also reale Wertverluste. 

Fortsetzung Fn. 25: 
durch das Nominalwertprinzip darzustellen; eine vergleichende 
Betrachtung zwischen Unternehmens- und Haushaltsbesteuerung ist 
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prinzip ganz allgemein, sondern die Auswirkung durch die Geltung 

des Nominalwertprinzips für die steuerliche Bewertung. 

(1) In der Beurteilung des Nominalwertprinzips für die Besteue-

rung gehen wir zunächst so vor, daß wir den Fall BI mit dem in 

B II a kombinieren. Hier heben wir vorerst solche Vermögensgegen-

stände (Grundstücke, Sammlungen, Kunstwerke, Edelmetalle usw.) 

hervor, deren Preissteigerung die Geldentwertung ausgleicht oder 

übersteigt; weil diese Güter nicht in den Produktionsprozeß ein-

geführt und dort abgenutzt werden, liegt das Problem hier erstens 

darin, daß - was allerdings selten vorkommt - die Steuerbelastung 

die Realwertsteigerung zunichte macht oder in eine Realvermögens-

aushöhlung verkehrt, zweitens darin, daß für viele Wirtschafts-

subjekte die Haltung von Sachvermögen überhaupt, und zudem von 

solchem Sachvermögen, das eine Realwertsteigerung erfährt und 

infolge der Geldentwertung nicht verliert, oftmals gar nicht mög-

lich ist, und daß ihnen die Flexibilität abgeht, in Reaktion auf 

die Zins-, Steuersatz- und Geldentwertungsratenvariation mal in 

Sachvermögen, mal in Geldvermögen zu investieren und ihre Bestän-

de entsprechend schnell umzuschichten. Variables Anlageverhalten, 

"Absicherung des Zinsänderungsrisikos" und "Umsteigen" von "Kurz-

zu Langläufern" (BBk-M 8/1979, s. 25) sind Reaktionsweisen, die 

von vielen Vermögensbesitzern, insbesondere von den Kleinsparern, 

wohl kaum zu erwarten sind. 

Erst recht haben sie keine Möglichkeit, ein Sachvermögen dieser 

Art in Produktivkapital umzuwandeln, welches angesichts der Preis-

steigerungen bei Fertigwaren deswegen unter den nachteiligen Fol-

gen des Nominalwertprinzips nicht leidet, weil für Marktleistun-

gen, die an keinerlei längerfristigen Kontrakte gebunden sind, 

grundsätzlich preisliche Anpassungen möglich sind (Fall AI a, 

der deshalb mit Fall BI vergleichbar ist). Diese Besitzer hal-

ten ihr Vermögen vorwiegend als Geldvermögen in der Form von Spar-

büchern oder Forderungen an Kreditinstitute, Versicherungen, Bau-

sparkassen usw. Das d ist r i b u t i v e Problem aufgrund 

des geltenden NWP läßt sich also mit der Relation "Sachvermögens-

besitzer versus Geldvermögensbesitzer" beschreiben und mit den 

Stichworten "Mobilitäts unterschiede" der 

Vermögenshalter, "F l u c h t i n d i e S a c h w e r t e" 

und "K l e i n s p a r e r p r o b l e m" bezeichnen (Fall B/C 
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II). Hier, in der Gruppe der Kleinsparer und der Halter von 

früher begebenen festverzinslichen Wertpapieren, kumuliert das 

allgemeine Geldvermögensproblem mit dem steuerlichen und oft auch 

mit einem sozialen: Von der Benachteiligung der Geldvermögensbe-

sitzer gegenüber den Sachvermögensbesitzern sind sie besonders 

betroffen; "die Inflationsverluste der Geldvermögensbesitzer wer-

den als Folge des geltenden Steuerrechts zusätzlich dadurch ver-

größert, daß auch derjenige Teil der Nominalerträge, der nur den 

Wertverfall des Forderungsbetrages ausgleicht, von den Einkünften 

nicht abgesetzt werden darf" (WB BMW 1975, S. 3); die in Geld-

dispositionen relativ immobilen Kleinsparer halten ihr Vermögen 

vorwiegend in Spareinlagen, bei denen der Zusammenhang zwischen 

Zins und Geldentwertungsrate wesentlich weniger ausgeprägt ist 

als bei anderen, zinsreagibleren Sparformen: "für die relativ 

geldnahen Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist ist da-

her der Zins (der sog. Spareckzins) traditionell niedrig und 

wird nur wenig verändert. Der Ertrag dieser Spareinlagen bleibt 

seit 1971 durchweg hinter der laufenden Geldentwertungsrate zu-

rück" (Gutachten der Bundesbank, siehe BBk-M 8/1979, S. 24). Wie 

gering die Chancen einer Lösung dieses distributiven Problems 

selbst von der Deutschen Bundesbank eingeschätzt werden, kann 

man daran ablesen, daß ihr erstens die "relativ niedrige Nominal-

verzinsung" dieser Einlagen als ein Preis für den "hohen Liquidi-

tätsgrad" ökonomisch "gerechtfertigt erscheint" (ebda), daß sie 

darüber hinaus erkennen läßt (S. 23-26), daß das Risiko des Geld-

wertverlustes allein der Sparer selbst trägt und daß er dem Risi-

ko nur durch eine geschickte Anlagenwahl entgehen kann. 27 l 

(2) Schließlich vereinigt die "Gläubiger-Schuldner-Beziehung" 

(Fall II b) sowohl auf der Gläubiger- als auch auf der Schuldner-

seite Unternehmer mit Nichtunternehmern samt den gleichgerichteten 

Folgen ihrer Kreditbeziehungen: 2Sl Sowohl der Unternehmer wie der 

27) Zumindest konnte er das in der Vergangenheit, was der Bundes-
bank schließlich der ausschlaggebende Grund dafür war, ein 
Abgehen vom Nominalwertprinzip in ihrem Gutachten nicht zu be-
fürworten. 

28) N. Andel 1979a, s. 362: "Das ökonomisch gleiche Problem (der 
Gefahr einer inflationären Realkapitalaushöhlung, HDH) taucht 
z.B. bei Krediten auf", nicht nur im Abschreibungsbereich; 
"der Kreditgeber erhält als Tilgung nicht mehr den ursprünglich 
hingegebenen Realwert zurück. Bei realer Betrachtung entstehen 
Gläubigerverluste und Schuldnergewinne." 
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Private kommt in den Vorteil des Schuldnergewinns wie auch in den 

Nachteil des Gläubigerverlustes. Jedoch sind die Gläubigerverlu-

ste des Privaten als "Realvermögensaushöhlung" primär distributi-

ver Art, die Gläubigerverluste des Unternehmers als "Realkapital-

aushöhlung" primär allokativer Art. Diese Wirkungen werden nun 

über die inflationär bedingte Kaufkraftentwertung der Bestände 

und Ströme hinaus dadurch noch gesteigert, daß die steuerliche 

Bewertung und Ertrags- bzw. Einkommensberechnung keinerlei Gläu-

bigerverluste und Scheingewinne berücksichtigt; weder kann der 

Gläubiger die bloß inflationär bedingte Bestandswerterhöhung 

steuerlich absetzen bzw. die kaufkraftentwerteten Geldsträne 

steuerlich nach unten korrigieren, noch wird der Schuldner ge-

zwungen, seine inflationär bedingt zu hoch ausgewiesenen Schulden 

nach unten zu korrigieren, um danach einen real höheren Vermögens-

bestand auszuweisen und zu versteuern bzw. seine real geringer-

wertigen Zins- und Tilqungsverpflichtungen steuerlich entspre-

chend zu korrigieren. 291 Die Geltung des NWP ist durch eine ein-

deutige "Bewertungs - As y mm et r i e" gekennzeich-

net, die die Kapital- und Vermögensaushöhlungen noch verstärkt. 

Die "Verteilung" der Lasten aus der Aushöhlunc, von Realbeständen 

und Realströmen hat einen "zwischen-institutionellen" wie auch 

einen "inner-institutionellen" Aspekt: Der erstere zeigt sich 

darin, ob die Gruppe der Unternehmer insgesamt gegenüber der der 

Nichtunternehmer die Gläubigerposition innehat, ob also die Nicht-

unternehmer als Gewinner aus der Realbestandswertverschiebung 

hervorgehen. Der inner-institutionelle Aspekt erfordert eine Differ-

enzierung dahingehend, ob die Unternehmer selbst als Gläubiger 

und zugleich als Schuldner sich gegenüberstehen; sollten sich die 

divergierenden Positionen zu Null ausgleichen, sind dennoch inner-

halb der Gruppe der Unternehmer allokative Verschiebungslasten in 

der Realkapitalaushöhlung mit evtl. wettbewerbsbeeinflussenden 

29) R.A. Musgrave (1981, s. 34) verlangt daher, die Zinseinkünfte 
des Gläubigers sollten nur als reale besteuert werden, wo-
bei zwar die Nominalverzinsung erfaßt, die Geldentwertung je-
doch als negative Einkünfte abgezogen werden; analog sei beim 
Schuldner dessen "Inflationsgewinn" seinen Einkünften zuzu-
schlagen (die Korrektur wird also von der Seite der Bemessungs-
grundlage her angegangen, nicht von der Tarifseite her). -
Siehe auch N. Andel (1979a, S. 349), der bei Aufhebung des 
NWP eine steuerlich gleichmäßige Behandlung von Kapital-, 
Schuldnergewinnen und Gläubigerverlusten verlangt. 
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Auswirkungen entstanden; Analoges gilt für die Verschiebungsla-

sten einer Realvermögensaushöhlung und ihre distributiven Folgen 

bei den Privaten. 301 

c) In der Gesamtbeurteilung führt also das Nominalwertprinzip in-

ner-institutionell wie zwischen-institutionell zu einer Verket-

tung von allokativen und distributiven Nachteilen : Die Schein-

Ertragsfähigkeit ist unausweichlich verknüpft mit der Schein-Lei-

stungsfähigkeit. Das Nominalwertprinzip definiert die Bestands-

und Stromgrößen bei den Anspruchs- und verfügungsberechtigten zu 

hoch, bei den -verpflichteten zu niedrig. Mag letzteres für den 

Schuldner auch ein Ertrags- und Einkommensvorteil sein, so kann 

diese Lastverschiebung keineswegs etwa "gesamtwirtschaftlich" in 

einer utility-disutility-Betrachtung zu Null summiert werden. 

Denn die Norm des Leistungsfähigkeitsprinzips - sofern sie als 

der gesellschaftlich akzeptierte Besteuerungsgrundsatz gilt -

kann nicht lediglich als ein "Durchschnitt", sondern nur im je-

weiligen Einzelfall, also je Person verwirklicht werden. Ferner 

haben distributive Verzerrungen allokative Folgewirkungen: Zu 

geringe Nettoeinkommen und -vermögen beeinträchtigen die Sparbil-

dung und das Kapitalangebot. Auch die Bevorzugung des Sachkapitals 

(-vermögens) vor dem Geldkapital (-vermögen), so vorteilhaft sie 

sich für die oberen Einkommensschichten ausnimmt, ist zunächst 

einmal - distributiv gesehen - eine gruppenspezifische Geldwert-

strategie, die ihre Privilegien eben nur wegen der unterschied-

lichen Mobilität im Anlageverhalten zu verteilen vermag; aber 

daneben hat sie auch allokative Nachteile, da die Flucht in die 

Sachwerte von den Sachwertinteressierten zumeist ohne Rücksicht 

auf die tatsächlich realisierbare Investitionsrentabilität be-

trieben wird. 

V. Das Nominalwertprinzip, obgleich lediglich ein "technisches", 

ein Bewertungsprinzip311 , wird von seinen Befürwortern mit einer 

Regel des geordneten gesellschaftlichen Zusammenlebens gleichge-

30) Diese auf dem Nominalwertprinzip beruhenden allokativen und 
distributiven Wirkungen sollten aber nicht verwechselt wer·-
den mit den ganz generell entstehenden Auswirkungen jener 
ertragsteuerlichen Regelungen, die die Zulässigkeit von Ab-
zügen des Zinsaufwandes vom Gewinn bzw. vom Einkommen betref-
fen, siehe WB BMW 1975, s. 4 

31) auf der folgenden Seite 
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setzt32 l, zumindest aber als eine "elementare Rechtsnorm" und als 

"einer der tragenden Grundsätze des geltenden Steuerrechts" ge-

sehen (WB BMF 1976, s. 89 f.). Ja es wird sogar grundsätzlich 

für das Funktionieren der "marktwirtschaftlichen Ordnung" in An-
spruch genommen, das es "kompromißlos beizubehalten" gelte 

(WB BMF 1967, S. 18 f.) . 33 ) 

a) Nun ist zunächst die seinerzeitige Inthronisierung des Nomi-

nalwertprinzips und seine inhaltliche Formulierung gewiß eine 

"g es e 1 1 s c h a f t 1 ich e Konvention" , 34 ) 

31) K. Tipke 1981, s. 228: "kein Verfassungsprinzip, normkonzi-
pierendes Prinzip", sondern eines der sich am "Nennwert orien-
tierenden Geldrechnung" für die Handels- und Steuerbilanz. 

32) Zu dieser Interpretation und der mit ihr verbundenen Verwechs-
lung von Prinzipien nehmen insbesondere w. Stütze! und D. 
Schneider Stellung, ersterer im Rahmen einer detaillierten 
Ubersicht über die verschiedenen Interpretationsweisen von 
"Nominalismus" ( 1979, S. 27 ff. u. 7 4 ff.) , letzterer eher 
aus dem Blickwinkel der Kapitalerhaltung und seiner Bedeu-
tung für das Einkommen und den Gewinn (1978b, S. 77 ff. u. 
95 ff.; 1981, s. 159 f.). Danach ist streng zu unterscheiden 
zwischen dem "Mark-gleich-Mark-Prinzip" (Nominalismus) als 
einer Regel des geordneten Zusammenlebens, als Pflicht zur 
vertragstreue eben wegen der Vertragsfreiheit (Stütze!); 

Völlig unabhängig davon existiert ein Nominalismus in der 
steuerlichen Einkommensdefinition (Stützel), dem Rechtssatz 
einerseits zur Berechnung von Einkommen und zur Erhaltung 
von Kapital und Vermögen, andererseits auch zur Berechnung 
des Steueranteils daran (Schneider). "Ein Verzicht auf Nomi-
nalismus in diesem Sinne einer 'nominellen' Vermögenszuwachs-
Definition stünde nicht im Widerspruch zu jenem Nominalismus, 
der einen Eckpfeiler unserer gesamten freiheitlichen Rechts-
und Wirtschaftsordnung darstellt" (Stützel S. 77). Wenn also 
behauptet wird, jede Abweichung von der nominellen Kapitaler-
haltung verstoße gegen den Grundsatz "Mark-gleich-Mark" und 
damit gegen die Einheitlichkeit der Rechtsordnung, so werden 
zwei völlig unterschiedliche Probleme miteinander vermengt 
(Schneider). 

33) Der WB im Gutachten zur Reform der direkten Steuern: "Es 
ist nochmals mit Nachdruck zu betonen, daß die ung~irechten 
Folgen einer schleichenden Inflation nicht mit steuerlichen 
Maßnahmen beseitigt werden können, da dies immer nur ein 
Kurieren an einzelnen Symptomen bedeutet. Es ist vielmehr 
zu fordern, daß das Ubel von der Wurzel aus angegangen wird, 
d.h. daß die Geldwertstabilität mit allen Mitteln gesichert 
wird" (S. 19). 

34) Es kam in die Besteuerung durch die Reinvermögenszugangs-
theorie von Schanz, der seine "theoretischen Konstrukte Ein-
kommen und Kapital, ohne genau zu sagen, wie sie zu messen 
seien, gedankenlos auf gleichklingende Namen der kaufmänni-
schen Buchführung" übertrug; so D. Schneider 1981, s. 160. 
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für die nicht einmal steuerrechtlich die Inhaltsformulierung so 

eindeutig ist, wie sie sich gibt. 35 ) Entscheidend für die Beur-

teilung seiner Funktion aber ist eine gegenwärtige ökonomische 

Fragestellung: Eine absolute Geldwertstabilität, die allein das 

Nominalwertprinzip rechtfertigen würde, hat sich als reale Poli-

tik in der jüngeren Vergangenheit nicht durchsetzen lassen. Die 

kategorische Feststellung des Primats der Geldwertstabilisierungs-

politik, die der WB BMF noch 1967 formulierte, stößt - so wün-

schenswert die Geldwertstabilität ist - angesichts der tatsächli-

chen Verhältnisse ins Leere; das Festhalten an der Primatsforde-

rung wäre Ausdruck eines Wunsches trotz der gleichzeitigen poli-

tischen Unmöglichkeit, ihn zu erfüllen. 

b) Entscheidend wird nunmehr die Frage, ob angesichts der darge-

legten allokativen und distributiven Nachteile das Nominalwert-

prinzip unter allen Umständen aufrecht erhalten werden soll. Hier-

zu sagt der WB BMF 1976, S. 86 f., 361 daß die Geltung des Nominal-

oder Realwertprinzips von den z i e 1 e n abhänge, die sowohl 

allokativer als auch distributiver Art sein können. 371 Von hier 

aus wandert das Problem einer "prinzipiellen" Besteuerung in eine 

neue Dimension, die nämlich die Besteuerung abhängig machen will 

von einer "N i v e a u f r a g e" : Sofern die Geldentwertung 

ein wie auch immer angesetztes, jedoch politisch nicht mehr tole-

rierbares Niveau überschreitet, soll das Nominalwertprinzip auf-

35) Tipke scheint 1991 seine ursprüngliche Haltung zur Korrektur 
der Geldentwertung aufgegeben zu haben. Obwohl rein nominelle 
Vermögenswertsteigerungen bei Veräußerungen verfälschende 
"Scheingewinne" bewirken, spricht er sich gegen eine infla-
tionsbereinigte Geldrechnung aus (S. 204). "Mithin kann im 
Interesse der Steuergleichheit auf das Nominalwertprinzip 
nicht verzichtet werden, so daß die Verfälschung der Nominal-
wertrechnung durch die Inflation zu den kaum zu lösenden Prob-
lemen einer ... Best. nach der Leistungsfähigkeit gehört." 

36) Keineswegs soll übersehen werden, daß diese Ausführungen im 
Zusammenhang mit den Problemen einer Bodenwertzuwachsbesteue-
rung gemacht werden, weswegen der Beirat manche seiner eher 
allgemeinen Ableitungen relativiert. 

37) S. 86: " ••• können bei der Eigenart von Wertänderungen am 
ruhenden Vermögen dennoch Bedenken gegenüber einer ausschließ-
lich auf dem Nominalwertprinzip beruhenden Steuer geltend 
gemacht werden." - S. 87: "Sowohl der Grundsatz steuerlicher 
Leistungsfähigkeit als auch der Grundsatz steuerlicher Gleich-
behandlung lassen daher bei fühlbarer Geldentwertung die Ab-
kehr vom Nominalwertprinzip ... als ratsam erscheinen." 
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gegeben werden. Von der Uberschreitung dieses Niveaus an werden 

die distributiven und allokativen Nachteile als so gewichtig an-

gesehen, daß man ein "grundsätzliches Prinzip" außer Kraft setzen 

will. Dies ist erstens ein ökonomisches Argument; dies ist zwei-

tens ein politisches Argument; und dies ist drittens das Einge-

ständnis, daß es sich beim Nominalwertprinzip im Kern doch um ein 

"technisches", ein Bewertungsprinzip handelt, dessen Zweckmäßig-

keit sich in bestimmten realen Wirtschaftssituationen beweisen 

muß, und das aufgegeben werden soll, wenn es seine Zwecke, näm-

lich die "realwirtschaftliche Verfügbarkeit von Einkommen und 

Vermögen" als ein Bemessungsgrundlagenproblem zu repräsentieren 

und in den Zusammenhang mit dem Leistungsfähigkeitspostulat zu 

stellen, nicht mehr erfüllen kann. 

Sowohl der WB BMW 1975 38 ) als auch der WB BMF 1976 39 ) wie 

schließlich die Deutsche Bundesbank (BBk-M 8/1979) erkennen in 

der Niveaufrage das entscheidende Moment für die Geltung des 

Nominalwertprinzips. Die Deutsche Bundesbank belegt in ihrem er-

wähnten Gutachten, daß und in welchem Ausmaß eine Geldentwertung 

in den letzten Jahren stattgefunden hat (S. 22-25). Zunächst 

setzt sie die Grenze, von der ab überhaupt von Geldwertminderung 

gesprochen werden könne, auf maximal 2 % an, jenseits der "frei-

lich .•. eindeutig eine Verringerung der Kaufkraft des Geldes 

auf der Verbraucherebene festzustellen" sei. 40) Die Grenze wurde 

in den Jahren von 1966 bis 1976 eindeutig und auch langanhaltend 

überschritten, mit einem Mittelwert von 4,2 % im Jahr (BBk-M 8/ 

1979, S. 21). Für das Festhalten am Nominalwertprinzip trotz der 

über 2 % liegenden Geldentwertung führt die Bundesbank im wesent-

lichen drei Gründe an: erstens seien die Preissteigerungen nicht 

ausschließlich auf inflatorische Ursachen "im üblichen Sinne" zu-

38) "Die ... zu prüfende Milderung der unbeabsichtigten Umvertei-
lungs- und Allokationswirkungen des Steuersystems im Infla-
tionsprozeß ist eine Aufgabe, welche ... zwangsläufig um so 
dringender (wird), je weiter sich das Preisniveau von dem 
Niveau entfernt, das bei Inkrafttreten der Steuergesetze be-
standen hat" (WB BMW 1975, s. 12). 

39) aufs. 89 folgt: "Solange der längerfristige Geldwertschwund 
jährlich nicht mehr als 2 oder 3 v.H. beträgt, wird es sich 
empfehlen, das Nominalwertprinzip nicht aufzugeben. Erreicht 
er dagegen z.B. eine Höhe von 10 v.H. oder mehr, läßt sich 
die Besteuerung nach dem Nominalwertprinzip gerade im Falle 
von Vermögenswertzuwächsen kaum noch rechtfertigen 

40) BBk-M 1968, Nr. 3, S. 3ff., ein früheres Gutachten für den 
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rückzuführen (S. 21), zweitens stünden den Geldvermögensverlusten 

der Haushalte auch Realwertgewinne bei den Schulden gegenüber, 

und drittens sei der Realzins am Kapitalmarkt zwischen 1955 und 

1977 nie gleich Null, d.h. der reale Kapitalzins sei immer posi-

tiv gewesen (S. 23).411 Daraus läßt sich nun folgern, daß für 

die Bundesbank der Einfluß der Inflation als ein Problem erst 

dann auftaucht, wenn die Inflationsrate höher ist als die Nomi-

nalverzinsung. Leistungsfähigkeitseinbußen liegen für sie nicht 

etwa dann vor, wenn die Geldentwertung einen Teil des nominalen 

Einkommens aufzehrt; solange überhaupt noch ein positiver Nomi-

nalzins festzustellen ist, drückt er für sie in voller Höhe Lei-

stungsfähigkeit aus. 421 431 

c) Wie man sieht, kann die Niveaufrage danach beurteilt werden, 

ob man lediglich die Geldentwertungsrate isoliert würdigt oder 

gegen die Verzinsung der Kapitalerträge s a 1 die r t ; 

letzteres kann nur für Einkünfte aus Kapital bzw. Vermögen gel-

ten. Man wird die Frage, ob "beträchtliche Inflationsraten" das 

41) Wir haben zu berücksichtigen, daß die Bundesbank ihr Gutachten 
auf die "Berücksichtigung der Geldentwertung bei der Besteue-
rung von Einkünften aus Kapitalvermögen" abzustellen hatte, 
daß also eine Begutachtung der Geldentwertung bei sämtlichen 
Markteinkünften und Vermögensbeständen nicht zu ihrem Prü-
fungsauftrag gehörte. 

42) Zum methodischen vorgehen der Bundesbank: Hinsichtlich der Re-
alwerte der Vermögen und Schulden argumentiert sie gesamtwirt-
schaftlich, nicht einzelwirtschaftlich; die Geldvermögen der 
Haushalte werden mit den Schulden insgesamt und pauschal sal-
diert, wodurch sich das Ausmaß des "Gläubiger-Schuldner-Ge-
gensatzes" vermindert und nicht mehr als ein einzelwirtschaft-
liches Problem darstellen läßt. Dies billigen wir nicht. 

43) Zur Charakteristik des methodischen Vorgehens der Bundesbank 
gehört auch das Felgende. Sie bezieht die steuerlichen 
Sparerfreibeträge und die 800 DM-Freigrenze für Nebeneinkünf-
te (zu denen auch Kapitalerträge gehören) in ihre Betrachtun-
gen ein und kommt zu dem Ergebnis, daß davon vor allem die 
unteren Einkommen profitieren (S. 28); außerdem trete die 
Problematik des Nominalwertprinzips· "bei weitem nicht bei 
sämtlichen Kapitaleinkünften" auf; "da davon auszugehen ist, 
daß der Anteil der Geldvermögenseinkünfte mit zunehmendem 
Gesamteinkommen wächst, sind von den daraus resultierenden 
Folgen vor allem die Bezieher höherer und hoher Einkommen be-
troffen." Das ist nun aber nicht zwingend, denn man kann die 
Auffassung vertreten, daß die Sparerfreibeträqe sowie die 
Freigrenze für Nebeneinkünfte von Anfang an nicht als ein 
Inflationsausgleich gedacht, sondern gesellschaftspolitisch, 
also vermögensbildend,·motiviert sind. Dann aber ist der 
Bundesbank nicht zuzustimmen. 
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Nominalwertprinzip "fragwürdig" machen (N. Andel 1979a, S. 361), 

zunächst politisch entscheiden müssen - dies unterstreicht aber-

mals die politische Funktion der Leistungsfähigkeitsindikatoren -
dies aber für alle Einkunftsarten gleichmäßig; danach ergäbe 

sich für die Nichtvermögenseinkünfte der volle Deflator, aber 
für Vermögenseinkünfte der um die positiven Zinsen saldierte 

Deflator. Hingegen den saldierten Deflator nun auch für die 
Nichtvermögenseinkünfte heranzuziehen, erschiene nicht sachge-

recht. Eine Gleichbehandlung in der realwirtschaftlichen Verfüg-

barkeit von Einkommen und Vermögen ließe sich dadurch nicht er-

reichen. Somit verändert die Anwendung des Nominalwertprinzips 

wie auch evtl. seine Korrekturweise den Inhalt der Indikatoren 

der Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit von der (politisch beur-

teilten und zu lösenden) Niveaufrage der Geldentwertung. 

d) Im Gegensatz zur "güterlichen" und zur "finanziellen" Verfüg-

barkeit hat die "realwirtschaftliche" keinen Eingang in die 

Steuergesetze gefunden. 441 Sie wird also solange 

nicht als verwirklicht anzusehen sein, wie inflatorische Einflüs-

se auf die Bestands- und Stromgrößen zugelassen werden. Die 

"freie" Disponibilität über diese ökonomischen Größen muß als 

rein nominal angesehen werden, und die Besteuerung nach der Lei-

stungsfähigkeit ist somit bereits im Bereich der Indikatoren, 

d.h. im Bereich der "Objektivierung", durch den Einfluß der 
Geldentwertung beeinträchtigt. 451 

VI. Z'l.l..sa.mrnenfa..s.s'l.l.ng: 

Die Ergebnisse des 7. Kapitels fassen wir wie folgt zusammen: 

Soll auch für die Besteuerung ein umfassender Einkommens- und Ver-

mögensbegriff gelten, so muß bei allem Interesse an einer breite-

sten Steuerbasis die objektivierte Leistungsfähigkeit auf Istgrö-
ßen, nicht auf Sollgrößen basieren. Nur Istgrößen sind tatsächlich 

verfügbar, seien sie als ~ntlohnungen, Vermögensnutzungen oder 
Transfers geldlich oder natural zugegangen, seien sie als Vermö-

44) Siehe hierzu unsere Ausführungen in§ 19 II (Der "steuer-
technisch-eiheitliche" Vermögensbegriff). 

451 Dies gilt bereits ohne die Berücksichtigung der Ungleichbe-
handlung zwischen den einzelnen Vermögensarten durch die steu-
erliche Bewertung, siehe§§ 25-27. 
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genszugang bereits realisiert oder noch nicht. Allerdings ist für 

die belastungspolitischen Absichten davon auszugehen, daß der ein-

zelne in seiner Verfügung "frei" von den Zwängen der Existenzsich-

erung und vorsorge ist. Diese Freiheit in der Verfügung wird teils 

politisch definiert, teils ergibt sie sich aber auch aus der Logik 

des wirtschaftens. 

Um den denkbar weitesten Ansatz für die steuerliche Begriffsprä-

gung zu finden, von dem aus zu entscheiden ist, welche Einkommens-

und Vermögensteile als nicht disponibel und steuerlich belastbar 

aus der Bemessungsgrundlage auszugrenzen sind, ist es erforderlich, 

ein System der Totalverfügbarkeit sowie ihrer Ausgrenzungen zu ent-

werfen. Wir geben gegenüber der additiven Methode der subtrakti-

ven den Vorzug und haben zu diesem Zweck zwei Konzepte aus der 

Literatur in die Form einer Subtraktionsübersicht gegossen und 

synoptisch präsentiert (~ 22 IlI). Sowohl das praktizierte ameri-

kanische Adjusted Grass Income-Konzept als auch das kanadische 

Reformkonzept der Comprehensive Tax Base demonstrieren ein über-

raschendes Ergebnis, das der deutschen Besteuerungspraxis (~ 22 

IV) ähnlich ist: Es fällt auf, daß drei Gruppen von verfügbaren 

ökonomischen Größen aus der Gesamtverfügungsbasis eliminiert wer-

den, nämlich die Zurechnungseinkommen ("imputed income"J, die 

Vermögenswertzuwachseinkommen ( --capital gains„ J und - dies aber 

nicht im kanadischen Konzept - große Teile der Transfereinkommen. 

Als Problemüberblick läßt sich also festhalten, daß als wesentli-

cher Verstoß gegen das Allgemeinheitspostulat quantitativ bedeut-

same Einkommensteile aus der freien Verfügbarkeit ausgegrenzt wer-

den .. Dies hat nur zum geringsten Teil steuersystematische Gründe 

(SO wird in der Bundesrepublik ein breiter Vermögenszugang nicht 

als Einkommen realisiert, weil neben der Einkommensteuer gesonder-

te Vermögen- und Erbschaftsteuern erhoben werden).Zum überwiegen-

den Teil sind für die Ausgrenzungen aber allgemeine politische 

und insbesondere sozialpolitische Gründe maßgeblich. Teils werden 

bestimmte Zugänge an Verfügbarkeit expressis verbis von der Steuer 

befreit, teils aber werden sie auch garnicht erst zur Kenntnis ge-

bracht und genommen. Die im Anschluß an die synoptisch dargestell-

ten Konzepte von uns entwickelte Entscheidungssystematik soll 

dies zum Ausdruck bringen. In verschiedenen steuerpolitischen 

Entscheidungsschritten wird festgelegt, inwieweit steuersystema-

tische, Wirtschafts- und sozialpolitische Motivationen dazu füh-

ren, von einer breiten Steuerbasis abzurücken. 
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Die Analyse der mit den besonderen Ausgrenzungstatbeständen 

verbundenen Problematik (9 23) bringt zunächst hinsichtlich des 

zurechnungseinkommens ans Licht, daß diese selten anhand von ein-

deutigen Abgrenzungskriterien dargestellt werden und daß äußerst 

heterogene Besteuerungskonzepte vertreten werden. Verfahrensmän-

gel und Erfassungslücken kennzeichnen die bundesdeutsche Besteu-

erung. 

In der Nichterfassung der unrealisierten Vermögenswertzuwachs-

einkommen wird ein ständiger allokativ-distributiver Zielkon-

flikt sichtbar. obwohl nachgewiesenermaßen Verfügbarkeit 

und somit Leistungsfähigkeit vorhanden ist, obwohl sogar die 

Nichterfassung allokative Nachteile bringt ("lock in-Effekt"}, 

ist die Nichterfassung üblich und wird zudem allzu sehr aus der 

betrieblichen und bilanziellen Sicht (Realisierungsprinzip} be-

gründet. Eine klare Trennung jedoch des allokativen Bereichs vom 

distributiven würde erkennen lassen, daß Kapitalwertzuwächse im 

Unternehmen etwas völlig anderes sind als Vermögenswertzuwachs-

einkommen im privaten Bereich, und daß jene durchaus nicht (und 

erst recht nicht progressiv} besteuert werden müßten wie private. 

Allerdings bestehen Bewertungsprobleme, doch nicht nur an dieser 

Stelle des Steuersystems; darüberhinaus müßten sie auf dem Wege 

kompromißhaltiger Näherungsverfahren zu lösen sein. 

D~e weitaus schwerwiegendere Problematik liegt im Bereich der 

Transfereinkommen. Ein erstes Problem entsteht in der Sphäre der 

Transfergewährung, also noch vor der Besteuerung. Wir haben die-

ses Problem aufgeyriffen, weil aus steuerrechtlicher Sicht jüngst 

vorgeschlagen wurde, auch für die Transfergewährung das Leistungs-

fähigkeitspostulat anzuwenden. Wir haben nachzuweisen versucht, 

daß die Gewährung ein völlig anderes Prinzip, nämlich das Bedarfs-

prinzip verlangt und daß das Leistungsfähigkeitspostulat als eine 

Steuerlastverteilungsregel in dieser Transferphase noch nicht an-

wendbar ist. 

Der bedeutsamste Teil unserer Ausführungen im Transferbereich ist 

dem "Korrespondenzprinzip" gewidmet. Anhand einer intensiven Dis-

kussion konnte erstens deutlich gemacht werden, daß die Außeracht-

lassung dieses Prinzips eine bedeutende Einengung des Einkommens-

begriffs und damit eine steuerliche Begünstigung bestimmter Grup-

pen herbeiführt, daß also das Allgemeinheitspostulat immer dann 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



424 

nicht verwirklicht werden kann, wenn gegen das Korrespondenzprin-

zip verstoßen wird. zweitens konnte veranschaulicht werden, daß 

die richtige Anwendung des Korrespondenzprinzips zu unterschied-

lich weiten bzw. engen Einkommensbegriffen in verschiedenen Le-

bensphasen des steuerpflichtigen führt: Zum einen ist in der Bei-

tragsphase, während der der Aktive seine Transferansprüche auf-

baut, das steuerliche Einkommen dann geringer als in der Renten-

phase, wenn die Beiträge steuerlich abzugsfähig, die Rentenein-

kommen dagegen später zu versteuern sind; wir nennen dies die 

"Rentenbesteuerung". Zum anderen ist in der Beitragsphase das 

steuerliche Einkommen dann weiter, wenn die späteren Renten unbe-

steuert bleiben sollen, dann aber korrespondierend die Beitrags-

zahlung nicht befreit werden kann; wir nennen dies die "Beitrags-

besteuerung". Zahl und Gewicht der Argumente zu beiden Besteuer-

ungsweisen sprechen eindeutig für die Rentenbesteuerung. Voraus-

setzung allerdings ist die richtige Anwendung des Korrespondenz-

prinzips. Uber seinen Sinn und seine Wirkungsweise herrschen stel-

lenweise Unklarheiten, sodaß umfängliche Darlegungen erforderlich 

waren, die Fälle einer "echten" Korrespondenz von den unechten 

zu trennen. 

Gegenüber diesen politisch bestimmten Verstößen und Postulatsver-

letzungen ist eine zweite sachliche Einschränkung des Allgemein-

heitspostulats eher rationaler Art. Hierbei handelt es sich - wie 

wir sie zur Unterscheidung von der ersten bezeichnet haben - um 

"Eingrenzungen" auf den freien Verfügungsbereich (§ 24). Im Ge-

gensatz zum zwischenperiodischen Verlustausgleich (Vor- und Rück-

trag), der als ein allokativer Vorgang gekennzeichnet wurde, folgt 

der innerperiodische Verlustausgleich zwischen den Einkunftsarten 

der logischen Regel des Einkommenskonzeptes als einer Summe der 

Einkünfte. Verfügbar ist somit nur eine saldierte ökonomische 

Größe. Gleichermaßen ist das Vermögen erst nach dem Schuldenab-

zug, also als "finanzielle" Verfügbarkeit Indikator der Leistungs-

fähigkeit, selbstredend unter Nichtansatz des Human-Vermögens. Ge-

gen die Einbeziehung des Human-Vermögens in das Gesamtvermögen 

sprechen Bewertungs- und Gerechtigkeitsaspekte. 

Problematischer ist schon die dritte sachliche Einschränkung des 

Allgemeinheitspostulats durch die Anwendung des Nominalwertprin-

zips angesichts einer spürbaren Geldentwertung: Eine freie Ver-

fügbarkeit über eine um die Geldentwertungsrate erhöhte Total-
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einkommens- und -vermögensgröße ist nur vorgetäuschtJ gemessen 
an der Kaufkraft ist die freie Verfügbarkeit in Höhe der Geld-

entwertungsrate begrenzt, Die Leistungsfähigkeit wird nominell zu 

hoch ausgewiesen, denn in Höhe der Geldentwertungsrate ist sie 

nicht vorhanden. Aus dem Gesichtswinkel einer tatsächlichen frei-

en.Verfügbarkeit dürfte die Geldentwertungsrate nicht auch noch 

besteuert werden, 

Obwohl die negativen Allokations- und Distributionswirkungen un-

übersehbar sind, die das Festhalten am Niminalwertprinzip mit 
sich bringt (und die noch dadurch erhöht werden, daß eine Korrek-

tur aufseiten der Schulden nicht erfolgt) und obwohl gewichtige 

Stimmen für die Aufgabe dieses Prinzips sprechen, ist es bis heute 

nicht zu erschüttern. Dadurch mündet das Problem letztlich, wie 

die jüngsteDiskussion und das Gutachten der Bundesbank vom August 

1979 klar beleqen kann, in eine "Niveaufrage": Erst wenn die In-

flationsrate höher ist als die Nominalverzinsung, entsteht über-

haupt der Einfluß der Inflation auf die Kaufkraft als ein Problem. 

Doch das widerspricht dem Verfügungskonzept und dem Leistungsfähig-

keitspostulat, Allokationsnachteile entstehen in Form der Sub-
stanz- und Ertragsaushöhlung, evtl. mit distributiven Folgen; Di-

stributionsnachteile liegen hauptsächlich in der Realvermögens-

aushöhlung sowie in den Mobilitätshemmnissen und den Spar- und 

Anlagegewohnheiten der unteren Einkommensschichten (§ 24 IV u. V). 

Die Einschränkungen des Allgemeinheitspostulats in der hier gebo-

tenen Einteilung zu präsentieren hat den Sinn, den unterschiedli-

chen Charakter und die Motivationen der drei Arten von Einschrän-

kungen hervorzuheben. Ist die "Eingrenzung" auf den wirklich frei-

en Verfügungsbereich(§ 23) noch ökonomisch und rational gerecht-
fertigt, so sind es die anderen beiden nicht mehr. Die "Ausgren-

zungen" (§§ 21 und 22) sind - wo nicht die Kompliziertheit der 

Materie oder die historisch lange Ubung und Verfahrensverfesti-

gung als Begründungen angeführt werden können - insbesondere auf 

aktive politische Einflüsse zurückzuführen, die oftmals zu Grup-

penvorteilen führen. Die Begrenzung der freien Verfügbarkeit 

durch das Festhalten am Nominalwertprinzip letztlich(§ 24).kann 

angesichts der genau bekannten Folgen wohl eher mit Trägheit, 

mit bewußtem Treibenlassen oder dem "Vertrauen" erklärt werden, 

es würden sich die allokativen und distributiven Nachteile schon 
irgendwo und irgendwie unmerklich "im Unendlichen verteilen". 
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Solchermaßen aber determinieren die sachlichen Einschränkungen 

des Allgemeinheitspostulats ökonomische Größen (nämlich Einkom-

men und Vermögen), die - wären sie als Gesamtverfügungsgrößen 

rational definiert - die Chance hätten, Beurteilungsmaßstäbe 

für die allokative und distributive Besteuerungspolitik zu sein. 

So aber bleibt nur die Möglichkeit, anhand des wirtschaftstheore-

tisch bestimmten Einkommens- und Vermögensbegriffes im Sinne ei-

ner Gesamtverfügungsgröße stets auf die Verletzungen des Allge-

meinheitspostulats hinzuweisen. Die Ausgrenzungen sind mit dem 

Sinn des Leistungsfähigkeitspostulats nicht zu vereinbaren, da 

sie die breitest mögliche Erfassung der Indikatoren verhindern. 

Allzuoft wird nämlich übersehen, daß ja mit der Erfassung noch 

keineswegs über die tatsächliche steuerliche Belastung der Indi-

katoren vorwegentschieden ist. Zudem gerät mit jeder Ausgrenzung 

gleichzeitig das Gleichmäßigkeitspostulat in Gefahr. 
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a. Kapitel: 

Praktisch gestaltete Objekti~ier-

~ng II: Die Verstöße gegen das 
Gleichrnäßigkeitspost~lat 

§ 25 Die ste~erlich.e "Gleich.-

beh.andl~ng•• als Inhalt des 

Gleich.rnäßigkeitspost~lats 

I. Begriffe, allokativ-distributive Abgren-
zung und steuersystematische Vorausset-
zungen · 427 

II. Gleichmäßigkeitspostulat und Gerechtig-
keit 432 

III. Verteilungsgerechtigkeit und Gleichbe-
handlung 435 

IV. Gleichmäßigkeitspostulat, Allgemeinheits-
postulat sowie die steuerliche und sozia-
le Wirklichkeit 436 

I. Für die begrifflichen Uberlegungen zum steuerlichen Einkommen 

und Vermögen sind nicht sämtliche Gleichmäßigkeitsprobleme von 

Bedeutung. So scheiden gemäß dem Untersuchungsziel zunächst Fra-

gen der ungleichmäßigen "Belastung", weil tarifabhängig, hier 

aus. 

a) Es werden nur solche Fragen aufgegriffen, die zu einer Ungleich-

mäßigkeit zwischen den Personen bzw. Gruppen dadurch führen, daß 

die objektiven Größen Einkommen und Vermögen unter -

schied 1 ich er mit t e 1 t (d.h. erfaßt und bewer-

tet) werden. Auch mit der Untersuchung der Gleichmäßigkeit blei-

ben wir also im Rahmen der Analyse von Objektiv i er 

u n g s - Tatbeständen der Leistungsfähigkeit. 

b) Des weiteren sind die rein a 1 1 ok a t i v e n von den 

d ist r i b u t i v e n Fragen zu trennen. Wird ein Kapital-

betrag anders besteuert als ein gleich großes Vermögen, oder 

werden betriebliche Erträge anders besteuert als gleich hohe 

(nichtbetriebliche) Einkommen, so liegt allein darin keine Un-

gleichmäßigkeit der Besteuerung unter dem Aspekt der "Leistungs-

fähigkeit", weil sich der allokative und der distributive Bereich 
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erfassen, weil sich betriebliche Größen und Entscheidungen nicht 

mit privaten "gleichsetzen" lassen. Demnach liegen in beiden Be-

reichen die "gleichen Umstände" oder "Verhältnisse", unter denen 

die Besteuerung nach dem Gleichmäßigkeitspostulat ja beurteilt 

werden, eben nicht vor. Da die allokativen Größen Kapital und Er-

trag andere Funktionen haben als die distributiven Größen Vermö-

gen und Einkommen, kann auch ihre Besteuerung unterschiedlichen 

Maßstäben und Zielen unterworfen werden (siehe§ 10). 

c) Daher müssen auch die Bewertungs maß s t ä b e 

für Kapital und Vermögen zwar "manipulationsfrei" la), doch nicht 

zwingend identisch sein. Für ihre Identität mag manches sprechen, 

doch liegt bei Nichtidentität kein Verstoß gegen das Gleichmäßig-

keitspostulat vor, soweit dieses dafür in Anspruch genommen wird, 

das Leistungsfähigkeitspostulat einzuleiten und zu gewährleisten. 

Daraus folgt, daß streng genommen nicht einmal das Nominalwert-

prinzip oder das Realwertprinzip im allokativen wie im distribu-

tiven Bereich gleichermaßen angewendet werden müssen. 11 

d) Auch der festgestellte "Du a 1 i s m u s" in der Methode 

der Gewinn- bzw. Uberschußermittlung ist keine Verletzung des 

Gleichmäßigkeitspostulats. So kann streng genommen nicht beklagt 

werden, es entstünden den Unternehmern dadurch Nachteile, daß 

die Nichtunternehmer ihre Veräußerungsgewinne nicht in ihr Einkom-

men aufzunehmen brauchten. 21 Unbestritten ist der Einkommensbe-

la)Schneider 1978b), s. 31:"Der Grundsatz der Manipulations-
freiheit besagt, daß Bewertungswahlrechte und eigenes Ermes-
sen bei der Bewertung mit Gleichmäßigkeit der Besteuerung 
unvereinbar sind." Das von Schneider dann verwendete Beispiel 
halten wir allerdings nicht für illustrativ, weil die allo-
kativ-distributive Abgrenzung nicht beachtet wird. 

1) Auf das Argument der Ungleichbehandlung von Unternehmern und 
Arbeitnehmern angesichts von Preissteigerungen geht D. Schnei-
der (1981, s. 159) ein: Das Argument der Ungleichbehandlung 
sei unbegründet, weil sowohl historisch wie theoretisch bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts das Kapital immer als eine erhal-
tenswerte Substanz aufgefaßt wurde; jede Art der Kapitalerhal-
tung müsse ökonomisch begründert werden. - Wenn daraus gefol-
gert werden soll, daß die Besteuerung von Unternehmern und 
Nichtunternehmern aus alloka.tionspolitischen Gründen unterschied-
lich sein darf, so stimmen wir dem zu. Im übrigen siehe§ 8: 
unsere Kritik an der Folgerung Schneiders, der Einkommensbe-
griff erfordere die Kapitalerhaltung. 

Fn. 2 siehe folgende Seite 
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griff des geltenden Rechts "zerklüftet" (K. Tipke 1 981, S. 150 ff.), 

doch liegt dies an der Zusammenfassung ungleicher (allokativer) Er-

trags- mit (distributiven) Einkommenselementen zu einem allokativ-

distributiven "Einkommens -Mischbegriff". Würden die rein alloka-

tiven Größen des Gewinns oder Ertrags getrennt erfaßt von den rein 

distributiven des Einkommens, und würden sie nicht zusammen einer 

"einheitlichen" Einkommensteuer unterworfen, entstünde das Problem 

der unterschiedlichen Gewinn- bzw. Uberschuß-Feststellungsmethoden 

überhaupt nicht. Wir vermögen daher D. Schneider (1978b, S. 99) 

nicht zuzustimmen, wenn er sagt, Gleichmäßigkeit der Besteuerung 

erfordere "eine einzige Methode der Einkommensermittlung". 31 

e) Umgekehrt kann auch nicht beklagt werden, daß den privaten Ein-

kommensbeziehern und Einkommensteuerpflichtigen die unternehmeri-

schen Vorteile der Periodenabgrenzung und Periodenertragsverlage-

rung, der Bewertungsfreiheiten, der großzügigeren Gestaltung der 

Betriebsausgaben gegenüber den Werbungskosten nicht zu Gebote ste-

hen. So unerwünscht diese Gestaltungs frei h e i -

t e n im allokativen Bereich und im Wettbewerb der Ertragserzie-

lenden untereinander auch sein mögen, so wenig liegt hier eine 

Ungleichbehandlung von Gewinnen und Uberschüssen vor (vgl. aber 
F. Neumark 1970, s. 102). Anders, wenn das "Gestaltungsprivileg" 

(Schmölders/Hansmeyer 1980, s. 81) dazu führt, daß sich die Grenz-

linie zwischen dem betrieblichen und dem privaten Bereich ver-

wischt und private Aufwendunqen zu steuerabzugsfähigen betriebli-
chen umdefiniert werden. 

Jeglicher allokationspolitisch motivierten Besteuerung stünde es 

durchaus frei, an die Summe der Betriebseinnahmen andere Maßstä-

be anzulegen als an die Summe der Einkommenselemente, etwa be-

stimmte Erfordernisse der Periodizität, der Herkunft aus bestimm-

Fn.2: 
In 1981a, s. 72 weist K. Tipke auf den Dualismus der Einkünf-
teermittlung und die dadurch entstehende Ungerechtigkeit in 
der Besteuerung hin, anhand des Beispiels der Veräußerung ei-
nes Betriebsgrundstückes gegenüber der Veräußerung eines Pri-
vatgrundstückes. 

3) Zustimmen würden wir allerdings, wenn er mit "Einkommenser-
mittlung" tatsächlich die Feststellung nur des persönlichen 
Einkommens, nicht auch des betrieblichen Gewinns meinte. Auch 
der Gewinn sollte einheitlich e:r:mi~telt werden. 
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ten sektoralen oder regionalen ökonomischen Aktivitäten zu ver-

langen. Auch wenn der interperiodische Verlustausgleich, der ge-

wöhnlich mit betrieblichen Zielen der Substanz- und Unternehmens-

erhaltung begründet wird, in der Einkommensbesteuerung nicht ent-

sprechend angewendet wird, liegt darin kein Verstoß gegen das 
Gleichmäßigkeitspostulat. 

f) Aus Gründen dieser allokativ-distributiven Themenabgrenzung 

bleiben mithin die zahlreichen a 1 1 ok a t i o n s - p o 1 i -

t i s c h motivierten Veränderungen der Bemessungsgrundlage der 

Einkommensteuer außerhalb unserer Betrachtung. 41 Dennoch ist aber 

in besonderem Maße hervorzuheben, daß sie den Einkommensumfang 

für die natürlichen Personen (Unternehmer, Mitunternehmer, Frei-

berufler usw.) verändern und solchermaßen einen Unterschied im 

Einkommen gegenüber den "Nichtunternehmern" hervorrufen. Diese 

Ungleichbehandlung ist sehr wohl unser Problemgegenstand. Aus 

der Darstellung von Wähe (1988,S 109,193f) kann man zwei Seiten 

des Gleichmäßigkeitspostulats herauslesen: Erstens die Besteuerung 

im Verhältnis der Unternehmer untereinander und zweitens die Be-

steuerung im Verhältnis der Unternehmer zu Nichtunternehmern. 

Das erstere Verhältnis ist als ein allokatives und wettbewerb-

liches nur insoweit unser Thema, als es das zweite Verhältnis de-

terminiert. Das aber ist der Fall. Im zweiten Verhältnis darf die 

Besteuerung wegen unterschiedlicher Ziele durchaus abweichend ge-
staltet werden, doch dann darf das erstere Verhältnis das zweite 

nicht beeinflussen. Weil dies aber dennoch geschieht, wird die 
Ungleichmäßigkeit der Besteuerung zwischen den Unternehmern zu 

unserem Problem. 

g) Die analytische Abgrenzung und Problemklärung ist demnach 

durch zwei notwendige Feststellungen zu ergänzen: Erstens können 

bei aller Trennung in die allokativen und distributiven Probleme 

inner h a 1 b der jeweiligen Bereiche Ungleichmäßigkeiten 

4) Solche bestehen z.B. in der Einrichtung der einkunftsartbezo-
genen Freibeträge, in den Regelungen für erhöhte Abschreibun-
gen oder Sonderabschreibungen, in den Beschränkungen des Ver-
lustausgleichs und -abzuges für bestimmte Einkunftsarten, in 
den Steuervergünstigungen für bestimmte Einkunftsarten sowie 
in den zahlreichen Steuervergünstigungen in Förderungsgesetzen. 
Sie fallen nicht in die Thematik der mit der Einkommensbe-
steuerung verfolgten Distributionspolitik. 
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in der Besteuerung entstehen, und zweitens kann gerade dadurch, 

daß für bestimmte Personen die Ertrags - Besteuerung als 

Ein kommen s - Besteuerung durchgeführt wird - wie das im 

hierzulande geltenden Steuerrecht der Fall ist*) - und daß sol-

chermaßen Regelungen, die aus allokationspolitischen Gründen in 

der Ertragsbesteuerung angebracht sein können, in die Einkommens-

besteuerung hineinwandern, wo sie aber anderen Einkommensteuer-

pflichtigen nicht zu Gebote stehen, eine Ungleichmäßigkeit der 

Besteuerung entstehen. Beide Arten von Verletzungen des Gleich-

mäßigkeitspostulats sind der Gegenstand der vorliegenden Untersu-

chung, wobei jedoch Probleme, die ausschließlich allokativer Art 

sind und keine Auswirkung auf den distributiven Bereich haben, 

wiederum ausgeschlossen bleiben. 

Dies sind also die s teuer s y s t e m a t i s c h e n Vor-

aussetzungen, unter denen die Analyse der Gleichbehandlung abläuft. 

Dieser Tatbestand läßt sich auch so formulieren: Die Systemkon-

struktion der gegenwärtigen Besteuerung produziert eine "alloka-

tionsdeterminierte distributive Ungleichbehandlung". Ungleich-

mäßigkeit der Besteuerung läge also vor, wenn innerhalb des di-

stributiven (privaten) Bereichs etwa Vermögensgegenstände gleichen 

Wertes unterschiedlich besteuert oder Vermögensgegenstände mit 

vergleichbaren Funktionen ungleich bewertet würden, wenn ferner 

Einkommenszugänge in Ansehung ihrer Quellen teils erfaßt, teils 

nicht erfaßt würden. Ungleichmäßigkeit der Besteuerung läge eben-

falls vor, wenn Einzelunternehmer und Personengesellschafter ihre 

betrieblichen Erträge derselben Art von Einkommensteuer unterwer-

fen wie Nichtunternehmer und dabei Gestaltungsvorteile wahrneh-

men, die jene nicht haben.**) 

Das Gleichmäßigkeitspostulat, das im Rahmen unserer begrifflichen 

Uberlegungen zum steuerlichen Einkommen und Vermögen eine formale 

Gleichbehandlung der Steuergegenstände verlangt, kann mithin nur 

jeweils für solche Tatbestände gelten, die einander in ihrem 

*) denn es gelten ja der Gewinnbegriff und die Gewinnermittlungs-
verfahren für die Körperschaften wie für die natürlichen 
Personen gleichermaßen. 

**) auf der anderen Seite können sie Progressionsvorteile ha-
ben, die dem körperschaftsteuerpflichtigen Unternehmen 
nicht zu Gebote stehen, vgl. H.D. Hessler 1976, S. 123. 
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ö k o n o m i s c h e n Charakter gleich sind. 6 ) Nur 

weil die geltende deutsche Steuergesetzgebung sich darüber hinweg-

setzt, ist in die Steuerwissenschaft die Vorstellung eingedrungen, 

das Gleichmäßigkeitspostulat sei in einer solch absoluten Form 

gültig und zu rechtfertigen, 6 ) daß von diesen ökonomischen Unter-

schieden völlig abgesehen werden dürfe. 71 

II. Das Gleichmäßigkeitspostulat steht wie das Allgemeinheitspo-

stulat in engem Zusammenhang mit dem Leistungsfähigkeitspostulat, 

da es inhaltsbestimmende Merkmale enthält, von denen das eine auf 

die formale Gleichmäßigkeit (= Gleich b eh an d l u n g ), 

das andere auf die materiale Gleichmäßigkeit hinausgeht und nicht 

nur eine gleiche steuerliche Behandlung der sachlichen Bemessungs-

grundlagen verlangt, sondern eine gleichmäßige Würdigung der per-

sönlichen Belastungen (=Leistungsfähigkeit). Diese Verbindung 

zwischen beiden Postulaten kommt schon in der Formulierung des 

ersten Besteuerungsgrundsatzes von Adam Smith8) zum Ausdruck. 

5) Das private Einkommen des einzelnen oder des Haushalts ist 
dem Ertrag des Unternehmens nicht gleich. Siehe hierzu auch 
unsere Ausführungen zur Unternehmensbesteuerung in§ 20. 

6) Vgl. K. Tipke 1981a, s. 67, der Arbeitnehmer- und Unterneh-
mereinkommen gleichsetzt: "Wenn ein Arbeitnehmer ein Einkom-
men von 100.000 DM bezieht und ein Unternehmer ein (vergleich-
bares) Einkommen von 80.000 DM, so steht fest, daß dieser Un-
ternehmer nicht so leistungsfähig ist wie der Arbeitnehmer." -
Diesen Vergleich ließen wir gelten, falls es sich um vergleich-
bare persönliche Einkommen handelte und nicht um Einkommen 
auf der einen, und um Unternehmererträge auf der anderen Seite. 

7) Diese Feststellunq qilt für die Finanzwissenschaft wie für das 
Steuerrecht, gleichermaßen aber auch für die Betriebswirt-
schaftliche Steuerlehre; G. Wöhe (1988,S.619ffl ist zuzustim-
men, wenn er die Bedingungen der Nichtverletzung des Postulats 
für den betrieblichen Bereich festlegt; es ist ihm aber nicht 
zuzustimmen, wenn er verlangt, nach dem Gleichmäßigkeitspostu-
lat müsse der Bezieher der Gewinneinkunftsarten die gleiche 
Feststellungsmethode anwenden wie der Bezieher der anderen 
Einkunftsarten. Sie kann allenfalls die gleiche sein! 

8) 1776; in der Ubersetzung von H.C. Recktenwald, 1978, heißt es 
auf S. 703: "Die Bürger eines jeden Landes sollten eigentlich 
zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben soweit als möglich 
im Verhältnis zu ihren Fähigkeiten beisteuern, was bedeutet, 
daß sich ihr Beitrag nach dem Einkommen richten sollte, das 
sie jeweils unter dem Schutz des Staates erzielen." "In der 
Be- oder Mißachtung besteht das, was Gleichheit oder Ungleich-
heit in der Besteuerung genannt wird." - Wenn auch F.K. Mann 
(1937, s. 147) eine etwas andere Ausdrucksform wählt, so stellt 

(Forts. siehe folgende Seite) 
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Halten wir uns an F. Neumark, 91 so treten ebenfalls beide Aspek-

te der Gleichmäßigkeit hervor, nämlich die Gleichbehandlung sowie 

die Würdigung der gleichen oder gleichartigen steuerlich relevan-

ten Verhältnisse. Dies ist ein wesentliches Charakteristikum der 

Steuerwissenschaften: Die Forderung nach (rechtlicher) Gleichbe-

handlung101wie die enge Bindung an die Leistungsfähigkeit111 und 

Belastbarkeit121 des steuerpflichtigen. 

Sowohl die Gleichbehandlung der sachlichen Bemessungsgrundlagen 

als auch die persönlich gleichmäßige Steuerlastverteilung nach der 

Forts. Fn. 8 : 
jedoch auch er die enge Beziehung zum "Fähigkeitstheorem" 
(S. 148) her und hebt hervor, daß Smith damit kein Gerechtig-
keits-, sondern ein Gleichmäßigkeitsproblem lösen wollte 
("equality", nicht "equity"). - F. Neumark dagegen (1970, 
S. 126) stellt den Grundsatz von A. Smith in die Nähe der Ge-
rechtigkeit, bleibt aber in diesem Punkt recht unverbindlich: 
"Bekanntlich hat ja schon Adam Smith darauf abzielende Be-
merkungen gemacht." In seinen weiteren Ausführungen rekurriert 
dann Neumark nicht mehr auf Adam Smith. 

9) 1 970, S. 120: "Gemäß dem Grundsatz der Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung sind Personen, soweit sie zu irgendeiner Steuer 
herangezogen werden und sich in gleichen oder gleichartigen 
steuerlich relevanten Verhältnissen befinden, in bezug auf 
die betreffende Steuer gleich zu behandeln; als logische 
Konsequenz daraus ergibt sich das Prinzip der steuerlichen 
Ungleichbehandlung von Personen in ungleichen Verhältnissen." 

10) Tipke 1991, s. 50: "Gleichheit ist - dadurch unterscheidet sie 
sich von der Identität, immer relativ. Der Satz, daß Gleiches 
gleich zu behandeln ist, meint nicht Identisches, sonderT\ rela-
tiv Gleiches." "Gleichbehandlung setzt Prinzipien voraus, die -
das verlangt die materjale Gleichheit - sachgerecht sein müssen; 
sie müssen überdies konsequent verwirklicht werden." s.51: "In-
konsequenz ist das Messen mit zweierlei Maß, ist Systembruch 
und verletzt den Gleichheitssatz." 

111 Horizontale und vertikale Gleichbehandlung sind für K. Schmidt 
(1978, S. 142) direkt mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip ver-
bunden. - D. Schneider (1990, s. 37t) sieht hinter dem Wunsch 
nach Gleichmäßigkeit der Besteuerung die Forderung nach unter-
schiedsloser Besteuerung "gleicher steuerlicher Leistungsfä-
higkeit" bzw. "gleicher wirtschaftlicher Sachverhalte" (siehe 
auch 1978b, S. 23). 

12) G. Schmölders (1981c, S. 691) versteht das Gleichmäßigkeits-
postulat als Verbot von Privilegien (dies wäre nach u.A. eher 
ein Gebot des Allgemeinheitspostulats), sieht ebenfalls eine 
enge Verbindung der Gleichmäßigkeit zur Leistungsfähigkeit 
und hebt insbesondere hervor, daß heute Gleichmäßigkeit mit 
dem Steuerbelastungsgefühl verknüpft ist: Nach Möglichkeit 
solle die Besteuerung bei den Staatsbürgern das Gefühl einer 
gleichen steuerlichen Belastung hervorrufen. 
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Leistungsfähigkeit sind Ausdruck der steuerlichen Gere c h -

t i g k e i t Diese beiden Ausprägungen der Gerechtigkeit be-

gegnen uns in der bekannten Unterscheidung zwischen "formaler" 

oder "horizontaler" Gerechtigkeit einerseits und "materialer" 

oder "vertikaler" Gerechtigkeit andererseits. Formale Gerechtig-

keit zielt auf das Einhalten (nicht auf das Finden und Begründen) 

von Normen. Sie bedeutet die Gleichbehandlung aller Gesellschafts-

mitglieder in gleichen gesellschaftlichen und ökonomischen Lagen, 

bedeutet Willkürausschluß und Diskriminierungsverbot. Sie schließt 

das Gebot ein, auch bei Verwirklichung der vertikalen Gerechtig-

keit innerhalb der gesellschaftlich beschlossenen Ungleichbehand-

lungsfälle die identisch Ungleichen ausnahmslos gleich zu behan-

deln. 131 

13) Der Terminus der "formalen" Gerechtigkeit vermag die hierin 
enthaltenen Probleme der Gleichbehandlung, der Gleichheit 
aller vor dem Gesetz und der Gleichberechtigung in ihrer Be-
deutung nur unvollständig wiederzugeben; die Formulierung 
läßt die hier erfaßten Probleme gegenüber denen der materialen 
Gerechtigkeit als von minderem Rang erscheinen. Treffender 
wäre, zwischen "rechtlicher" und "politischer" Gerechtigkeit 
zu unterscheiden. Insbesondere die "politische" brächte zum 
Ausdruck, daß der Inhalt der materialen Gerechtigkeit auf Ge-
rechtigkeitsurteilen und -vorstellungen in politischen Ent-
scheidungsprozessen beruht. Demgegenüber ließe sich die "recht-
liche" Gerechtigkeit im Hinblick auf die demokratische und hu-
manitäre Entwicklung der Gesellschaften - unter Anlehnung an 
K.R. Poppers Beschreibung der antiken Geschichte - auch als 
"humanitäre" oder besser noch als "demokratische" Gerechtig-
keit formulieren. Dabei kommt dann auch zum Ausdruck - worauf 
F .A. v. Hayek ( 1971 , s. 142) ausdrücklich hinweist - , daß 
Demokratie ein Mittel zur Sicherung der Gerechtigkeit selbst 
ist. 
Der formale (rechtliche oder demokratische) Grundsatz ist von 
völlig anderer Qualität als der materiale (politische): Ge-
setze und Institutionen können trotz gleicher Anwendung unge-
recht sein, d.h. den Gerechtigkeitsauffassungen widerspre-
chen. "Die Gleichbehandlung gleicher Fälle ist keine hinrei-
chende Begründung für inhaltliche Gerechtigkeit"; "die for-
male Gerechtigkeit ist Beachtung von Grundsätzen oder •.• 
Gehorsam gegenüber dem System" (J. Rawls 1975, s. 79, unter 
Hinweis auf Ch. Perelman). Formale Gerechtigkeit als Handlungs-
anweisung muß sich auf ein Handlungsziel beziehen, da sie für 
sich allein inhaltsleer ist (J. Werner 1979, S. 48). Demge-
genüber ist die materiale Gerechtigkeit der eigentliche "Ge-
genstand" der Gerechtigkeit, der gesamte durch gesellschaft-
liche Konvention gefundene Inhalt der Gerechtigkeitsgrund-
sätze (J. Rawls 1975, s. 79). 
Siehe im übrigen zur Bedeutung von "Gleichheit" und "Gerech-
tigkeit" in der Finanzwissenschaft W. Weber 1964, S. 180 ff. 
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III. Wenn auch bereits oben (I) das Ziel selbst, also die Her-

stellung der materialen steuerlichen Gerechtigkeit als ein Unter-

suchungsobjekt aus dieser Arbeit ausgegrenzt wurde, soll dennoch 

die Verknüpfung zwischen der Handlungsmaxime und dem Handlungs-

ziel verdeutlicht werden, weil nur so die Verbindung zwischen der 

Gleichbehandlung und dem Leistungsfähigkeitspostulat hergestellt 

werden kann. 

a) In der Sozialökonomie ist materiale Gerechtigkeit die "Ver -

t e i l u n g s g e r e c h t i g k e i t" . ökonomisch ist da-

mit nicht die Herstellung eines "richtigen" Gesamtzustandes einer 

Gesellschaft (G. Gäfgen 1975, s. 24) 141 , sondern die Verteilung 

der spezifisch ökonomischen Größen Einkommen und Vermögen ge-

meint. 151 ökonomische Verteilungsgerechtigkeit erfordert, da eine 

zeitlos gültige Verteilungsnorm nie gelten kann, die jeweils ge-

genwärtige Verteilungssituation aber zumeist als ungerechtem-

pfunden wird (H. Bartmann 1981, S. 2 f., 13, 30 ff. u. 322), das 

Formulieren von inhaltlichen zeit- und zielbezogenen Verteilungs-

konventionen161 und Zuteilungsmaßen, 171 Die Konventionen können 

nun eher eine politisch ausgehandelte Unterschiedlichkeit der Ver-

teilungssituation als "Gerechtigkeit" festlegen oder eine in be-

stimmten Grenzen ( ! ) gehaltene materiale "Gleichheit" 181 formu-
19) 

lieren. 

14) Als ein solcher gilt die Verteilung von Berufen, sozialer 
Stellung, Rang und Titel an die Gesellschaftsmitglieder, 
siehe W.A. Jöhr 1943, S. 41 ff. 

15) Ferner umfaßt Verteilungsgerechtigkeit auch die Einkommens-
und Vermögenswirkungen, die durch die Zustände und die Ver-
änderungen der gesellschaftlichen Struktur unmittelbar hervor-
gerufen werden, J. Werner 1979, S. 2 f. 

16) Siehe die Gerechtigkeitsgrundsätze bei J. Rawls 1975, S. 81 ff. 

17) Vgl. die Kriterien bei Musgrave-Musgrave-Kullmer 1990, S.l00f. 
"Ausstattungskriterien, Utilitarismus- Kriterien, Gleichheitskri-
terien und Gemischte Kriterien" für Verteilungsgerechtigkeit. 

18) Die Durchsetzung des "Egalitätsprinzips" (siehe B. Külp 1971, 
s. 140 f. mit der Abgrenzung zum Gleichheitsprinzip) ist in-
soweit nicht gerechtfertigt, als es den erwarteten Gerechtig-
keitsvorstellungen der zumeist leistungswilligen Mehrheit der 
Gesellschaftsmitalieder hiesiger Demokratien zuwiderläuft. 
Eine Forderung nach materialer Gleichheit berücksichtigt nicht 
die Unterschiede in der Intensität individueller Bedürfnisse. 
"Selbst gleiche Geldeinkommen (bedeuten) je nach Preissystem 
verschiedene Realeinkommen - und gleiche Naturalzuteilung je 
nach Bedürfnisstruktur unterschiedliche Versorgungsniveaus", 
G. Gäfgen 1975, s. 24. Siehe ferner Chr. Watrin 1982. 
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Als Maßgrößen der Verteilungsgerechtigkeit gelten "Leistung" und 

"Bedarf". Soll die persönliche Steuerlast nach der Leistungsfä-

higkeit verteilt werden, bleibt auch für die Steuerpolitik "Lei-
stung" die maßgebliche Bezugsgröße (erst wenn jenseits der Steu-

erlastverteilung auch Redistributionspolitik getrieben werden 

soll, kommt der Bedarf als weitere Bezugsgröße der Politik ins 

Blickfeld). Das bedeutet, daß die Steuerlastverteilung nach der 

Leistungsfähigkeit die individuelle Verteilungsposition, so wie 

sie durch Leistung und Entlohnung vorgegeben ist, von sich aus 

nicht verändert, sondern an sie anknüpft. 

b) Innerhalb dieses Verteilungsrahmens werden die Allgemeinheits-

und Gleichmäßigkeitspostulate wirksam. Für das Gleichmäßigkeits-

postulat heißt das zweierlei: Soweit die Steuerlast auf unter-
schiedlich leistungsfähige Personen verteilt werden soll, ge-

schieht das nach den auf politischen Konventionen beruhenden Vor-

stellungen von der materialen (vertikalen) Gerechtigkeit; diese 

Problematik wurde von uns ausgegrenzt.20 ) Soweit aber die die 

Leistungsfähigkeit ausdrückenden Indikatoren Einkommen und Vermö-

gen "gerecht" zu erfassen sind, erfolgt das nach dem Gerechtig-

keitsgrundsatz der G 1 eich b eh an d 1 u n g. Das Pro-

blem der Gleichmäßigkeit der Besteuerung im Sinne der Besteuerung 

nach der Leistungsfähigkeit verengt sich auf das Problem der 

der "unterschiedslosen Besteuerung gleicher steuerlicher Bemes-
sungsgrundlagen" (D. Schneider 1978b, s. 30). Die Gleichbehand-

lung in der Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage bedeutet, 

"daß gleiche Steuergegenstände bei allen steuerpflichtigen in 
21) 

gleicher Höhe zu Steuerzahlungen führen (D. Schneider, a.a.o.). 

IV. Es bleibt zu klären, in welchem Verhältnis die Steuerwissen-
schaften das Gleichmäßigkeitspostulat zum Leistungsfähigkeits-, 
und insgesondere zum Allgemeinheitspostulat sehen. 

Fn. 19: 
Dennoch wird wenigstens ein gewisser Grad an mehr materialer 
Gleichheit angestrebt, der sich als ein Verlangen nach "mehr 
Gleichmäßigkeit in der Einkommens- und Vermögensverteilung" 
angesichts der vorherrschenden Asymmetrie formulieren läßt. 
E. Sohmen 1976, S. 440. 

2:>) Siehe oben unter I; es sei daran erinnert, daß auch das All-
gemeinheitspostulat eine personale und eine sachliche Aus-
prägung hat, siehe § 21 l;: erstere hatten wir ebenfalls aus 
der Untersuchung ausgegrenzt, um uns auf die sachlichen Fra-
gen des Einkommens- und Vermögensbegriffs zu konzentrieren. 
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a) Die Beziehung zum Leistungs fähig k e i t s p o -

s tu l a t drückt sich darin aus, daß die Gleichbehandlung von 

Steuerpflichtigen auf deren persönliche und familiäre Lebensum-

stände Rücksicht nimmt: Der Gesundheitszustand, die Unterhalts-

verpflichtung gegenüber Angehörigen und anderen unterstützungs-

bedürftigen Personen, die besonderen Verpflichtungssituationen, 

Notlagen und Vorsorgenotwendigkeiten erfordern eine gleiche 

steuerliche Behandlung all jener, deren Verhältnisse gleich oder 

gleichartig sind, 22 ) 

b) Gegenüber dieser auf die Belastung abgestellten Beziehung ba-

siert die Verbindung zwischen dem Gleichmäßigkeits- und dem 

A l l g e m e i n h e i t s p o s t u l a t in der gleichen 

bzw. ungleichen Behandlung der Bemessungsgrundlage. Der Auffor-

derungsgehalt des Gleichmäßigkeitspostulats an den Steuerpoliti-

ker geht über das Allgemeinheitspostulat hinaus, sobald der Be-

reich des Existenzminimums verlassen wird (F. Neumark 1970, s. 

91): Trotz allgemeiner Besteuerung aller steuerpflichtigen ist 

von Ungleichbehandlung dann zu reden, wenn - ungeachtet der 

Gleichheit aller persönlichen und familiären Lebensumstände -

z.B. ihre Einkunfts- oder Vermögensarten unterschfedlich besteuert 

werden (Unternehmer- versus Landwirtseinkünfte; Pensions- versus 

Renteneinkünfte). M.a.W.: Jeder Verstoß gegen das Allgemeinheits-

postulat schließt zwangsläufig einen solchen gegen das Gleichmä-

21) Auch hier stimmen wir der Konsequenz aus diesem Postulat zu, 
nicht jedoch dem von Schneider gewählten Zahlenbeispiel, da 
es die allokativ-distributive Abgrenzung vermissen läßt: 
60.000 DM Unternehmensgewinn sind nicht identisch mit 60.000 
DM privaten Einkommens; sie drücken im ersteren Fall le-
diglich Ertragsfähigkeit, im letzteren aber Leistungsfähig-
keit aus. Wohl aber sind 60.000 DM Gewerbeertrag vergleich-
bar mit 60.000 DM Ertrag aus landwirtschaftlicher oder frei-
beruflicher Tätigkeit. 

22) Wenn F. Neumark (1970, s. 91) hierzu ausführt, das Gleich-
mäßigkeitspostulat sei insofern "weiter" als das Allgemein-
heitspostulat, als es auch dann verletzt sein könne, wenn die 
Allgemeinheit der Besteuerung voll gewahrt sei, so trifft das 
dann zu, wenn dem einzelnen eine Steuerlast zugemutet wird, 
die die besonderen Lebensumstände nicht berücksichtigt; der 
Aufforderungsgehalt des Gleichmäßigkeitspostulats an den 
Steuerpolitiker geht also über den des Allgemeinheitspostulats 
hinaus. - K. Tipke (1981, S. 29) sagt: "Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung erschöpft sich nicht in Allgemeinheit der Besteue-
rung. Zu ihr qehört auch die Gleichbehandlung der allgemein 
erfaßten steuerpflichtigen im ein z e 1 n e n "; Her-
vorhebungen von HDH. In 1991, s. 50 konkretisiert er das als 
"sachgerechtigkei t". 
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ßigkeitspostulat ein, doch ist umgekehrt die Verletzung des letz-

teren nicht immer zugleich eine Verletzung des ersteren. 

c) Weil aber nur Personen über Einkommen verfügen können, haben 

Postulatsverletzungen der sachlichen Art fast ausnahmslos Ver-

letzungen der personalen Art zur Folge: Wenn die Einkünfte von 

Personen teils nach der Methode des Einnahmen-Werbungskosten-

Uberschusses, teils nach der Methode der Gewinnfeststellung (Be-

triebseinnahmen-Betriebsausgaben-Differenz) und teils nach der 

Methode der Durchschnittssatzbesteuerung festgestellt werden, so 

führt das unweigerlich über die personalen Ungleichbehandlungen 

hinaus auch zu einer "gruppenspezifischen" Besteuerung: Sie ist 

für verschiedene sozio-ökonomische Gruppen, wie z.B. die der 

Arbeitnehmer, Unternehmer und Landwirte, trotz gleich hoher Ein-

kommen bzw. Vermögen, ungleichmäßig. 23 ) Kraft dieser Ungleich-

mäßigkeit in der Besteuerung wird aus einer allgemeinen Einkom-

mensteuer eine Art "Klassensteuer". 24 > So wandern steuerliche 

Privilegien und Diskriminierungen, die durch die Befolgung der 

per so n a 1 e n Ausprägung des Allgemeinheitspostulats be-

reits gebannt schienen, durch steuerrechtliche Praktiken einer 

sachlich ungleichen Gestaltung der Bemessungsgrundlagen wieder 

in die Einkommensbesteuerung zurück. Diese "Umwegskont.erkarierung" 

des Allgemeinheitspostulats zeigt, daß Verletzungen des Gleich-

mäßigkeitspostulats den Charakter der Einkommensteuer nachhaltiger 

verändern können als Verletzungen des Allgemeinheitspostulats. 

23) Nicht nur bei der Erfassung der Bemessungsgrundlagen, auch 
bei den Freibeträgen und der Tarifanwendung lassen sich grup-
penspezifische Ungleichbehandlungen feststellen, so z.B. für 
die Gruppen der jungen und alten steuerpflichtigen, für die 
Gruppen der Bezieher von Renten, Pensionen und anderen Alters-
einkünften, letztlich auch für bestimmte Familienstandsgrup-
pen wie die der Verheirateten, Getrenntlebenden und Geschie-
denen; siehe K. Tipke 1980b, S. 287; "das Leistungsfähigkeits-
prinzip ist nicht konsequent durchgeführt, wenn die steuer-
pflichtigen ohne Rücksicht auf ihre Leistungsfähigkeit z.B. 
eingeteilt werden in Unternehmer und Arbeitnehmer, Landwirte 
und andere steuerpflichtige, alte und junge steuerpflichtige 
... ", K. Tipke 1981, S. 31. 

24) Schmölders/Hansmeyer 1980, s. 80; K. Tipke 1981, s. 32: "Klas-
sen"-Steuerrecht, W, Upneier 1970. 
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Die Verstöße gegen die 

Gleichbehandlung als die 

Determinanten des steuer-

lichen Einkommensbegriffs 

I. Vorbemerkungen 439 

II. Die Einkunftsermittlungsmethoden als 
441 "System der Ungleichbehandlungen" 

1. Ausgangspunkt und Kriterien der 
Ungleichbehandlung 441 

2. Geringe Ungleichbehandlung zwischen 
vollständigem und unvollständigem 
Vermögensvergleich 445 

3. Fehlende Bilanzierung und fehlender 
interperiodischer Verlustausgleich 
im Betriebseinnahmen-Betriebsausga-
ben-Uberschuß 447 

4. Fehlende "Gestaltungsprivilegien" 
im Einnahmen-Werbungskosten-Uber-
schuß 451 

5. subventionsdurchsetzte Besteuerung 
des Sollertrags in der Durch-

454 schnittssatz-Besteuerung 

III. Ungleiche Erfassung der Einkommens-
zugänge 457 

1. Ungleichbehandlung in der Faktor-
entlohung 458 

2. Ungleichbehandlung in der Vermögens-
nutzung und -veräußerung 458 

3. Ungleichbehandlung der Transfers und 
Privilegierung der Alterseinkünfte 458 

I. Für die hier allein interessierenden begrifflichen Betrachtun-
gen stellt sich also die "G 1 eich b eh an d 1 u n g" als 
der wesentliche Inhalt des Gleichmäßigkeitspostulats heraus. In 
der Bundesrepublik Deutschland folgt die Gleichmäßigkeit der Be-
steuerung aus dem "Gleichheitssatz" in Artikel 3 des Grundgesetzes, 
und zwar persona1 1 > wie auch sachlich2 ) als Privilegierungs- bzw. 

Diskriminierungsverbot. Interpretiert man die Gleichbehandlung 
personal als Gleichbehandlung der Steuersubjekte, leuchtet sofort 

Fn. 1 und 2 siehe folgende Seite 
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ein, daß sie in Rechtsstaaten politisch unabdingbar ist und daß heute 

Verletzungen dieses Postulats prima facie nicht vorstellbar sind. 

Interpretiert man sie dagegen als Gleichbehandlung der Bemessungs-

grundlagen Einkommen und Vermögen, lassen sich in der Steuerwirk-

lichkeit Verletzungen des Postulats nicht übersehen. Gleichwohl 

wird es unverdrossen als "Richtschnur für die Gestaltung von Steu-

erbemessungsgrundlagen" (D. Schneider 1978a, s. 13) formuliert. 

Daraus müßte sich notwendig ergeben, daß sämtliche Zugänge an Ein-

kommen, aus welchen Quellen und welcher Art auch immer, gleich zu 

erfassen und zu besteuern wären, unabhängig davon, welcher Person 

sie zugehen. Daraus müßte weiter zwingend folgen, daß sämtliche 

Vermögensgegenstände, welcher Art und welcher Ertragskraft auch 

immer, gleich zu erfassen, zu bewerten und zu besteuern wären, 

unabhängig davon, welcher Person sie zuzurechnen sind. 

Soweit Steuerrecht und -politik Verstöße gegen diese 

Grundinhalte der sachlichen Gleichbehandlung zulassen oder sogar 

durchsetzen, de t er minieren sie die steuerlichen Ein-
kommens- und Vermögensbegriffe. 31 Mit dem Hinweis auf die Systema-

tik der Einkommenszugänge und Vermögensarten (siehe§§ 9 u. 11) 

sowie mit dem Rückgriff auf Inhalt und Gliederung dieser ökonomi-

schen Größen aus dem Gesichtswinkel des Allgemeinheitspostulats 

Fn. 1: 
Maunz-Dürig-Herzog (1980, Rd.-Nr. 8 zu Art. 3 Abs. I) sprechen 
von der im traditionellen Gleichheitssatz mitgedachten "Allge-
meinheit des Gesetzes", die sich auf seine Gültigkeit für je-
dermann ohne Ausnahme bezieht. - Siehe ferner K. Tipke 1991, 
s. 49ff. und l96ff. 

Fn. 2: 
F. Klein 1977, S. 2246 ff. - K. Tipke 1981, S. 152: "Die Diffe-
renzierungen" ... der Einkünfteermittlungs- und Steuererhe-
bungsarten, der Pausch- und Freibeträge, Vergünstigungen usw . 
... "sind zum Teil verdächtig, dem Gleichheitssatz zu wider-
sprechen." Ferners. 207: "Tatsächlich verstößt eine Einkünfte-
ermittlung, die mit zweierlei Maß mißt, in Wirklichkeit zwei 
Einkommensbegriffe schafft, gegen den Gleichheitssatz." 

3) Dabei sind wir uns der Tatsache bewußt, daß dem strengen In-
halt des Gleichmäßigkeitspostulats Pauschalierungen, selbst 
wenn sie aus Verwaltungsvereinfachungsgründen angebracht wer-
den, zuwiderlaufen. Hier wird ein Spannungsverhältnis nicht 
zu vermeiden sein. Jedoch (so N. Andel, 1979a, s. 391 l: "Mit 
den Prinzipien der Einkommensbesteuerung ist es nur schwer 
vereinbar, wenn durch bewußt aus anderen als Verwaltungsgrün-
den differenzierte Pauschbeträge einzelne Einkunftsarten be-
günstigt werden." 
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(siehe§§ 21 IV u. 22) stellen wir die folgenden Gruppen von 

ungleich b eh an d l u n gen heraus: 41 

- Ungleiche Ermittlungsmethoden für verschiedene Einkunftsar-
ten (II); 

- ungleiche Erfassung verschiedener Einkommenszugänge (III); 

- ungleiche Erfassung und Bewertung verschiedener Vermögensar-
arten (siehe§ 27). 

II. Unter der bereits als wesentlich erkannten Voraussetzung, 

daß bestimmte Er mit t l u n g s m et h o den für den 

unternehmerischen Gewinn zugleich auch die Ermittlungsmethode 

des persönlichen Einkommens eben jener Unternehmer sind, liegt 

die Ursache für die Ungleich b eh an d l u n g der 

Einkommensbezieher darin, daß der Gewinn auf unterschiedliche 

Weise ermittelt wird. Dies vorausgeschickt gilt, was D. Schnei-

der (1978b, S. 25) feststellt: Aufgrund der unterschiedlichen Er-

mittlungsmethoden sind numerisch gleich hohe Einkommen nicht 

gleich, weil sie unterschiedliche "Lebensstandards" erlauben. 5 ) 

1. Numerisch gleich hohe Einkommen haben wegen der unterschied-

lichen Einkunftsermittlungsmethoden verschieden hohe Aus -

gang s n i v e aus . 61 Das zeigt sich in Ubersicht 8.1. 

In ihr sind - bei Außerachtlassen der Schätzung - die wichtig-

sten Methoden, getrennt nach ihren Berechnungsarten, zusammen-

4) Da - wie erwähnt - Verletzungen des Allgemeinheitspostulats 
zwangsläufig solche des Gleichmäßigkeitspostulas hervorrufen, 
werden erstere hier nicht wiederholt. Siehe§§ 21-24. 

5) Mithin ist für die Ungleichheit der Einkommen nicht ausschlag-
gebend, daß es verschiedene Gewinnermittlungsmethoden gibt 
(wenngleich auch dies sich aus rein allokativen Gründen nicht 
rechtfertigen läßt (siehe D. Schneider 1978b, s. 172 ff.), 
sondern daß diese Methoden zugleich die der Einkommensermitt-
lung sind, und zwar einzig und allein deswegen, weil die Er-
mittlung des im Allokationsbereich entstehenden Gewinns bzw. 
Ertrags nicht vom im Distributionsbereich entstehenden Ein-
kommen getrennt wird. 

6) Anders formuliert: gleiche Ausgangsniveaus würden wegen der 
unterschiedlichen Ermittlungsmethoden zu ungleichen Einkommen 
führen. Zum Ausgangsniveau vgl. auch die "Ausgangsgröße" in 
§ 21 III. 2. u. 3. sowie Ubersicht 7. 1. 
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tlbersicht 8.1: Einkunftermittlungsmethoden und steuerliches 
Einkommen 

Berechnungs-
art 

Grundsatz: 
Betriebs-
vermögen bei 
Geltung von 
a) b) c) d) 

o;;;;;hue::··:· 
~~!l!!~~.;. ••••• 
Grundsatz: 
monetäres 
Zufluß-Ab-
fluß-Prinzip, 

daher: f) 
jedoch: g) 

;:;~ög~;~-~: 
arbeitser-
tragsbezo9"'1a 
Sonderbe-

~~~22~~~~~--

o) p) q) 

Einkunftermittlungsmethode 

"Gewinn" 

§ 2 I, Nrn.1-3 
§§ 4-7 f. EStG 

vollständiger 
Vermögens-
Vergleich 

§ 4 I: "uW" 

unvollständi-
ger Vermögens-
Vergleich 

§ 4 III: "BE/BA" 

tlberschuß der 
Betriebseinnah-
men über die 
Betriebsaus-
gaben 

§ 13a: "DSB" 

Durchschnitts-
satz-Besteue-
gungen 

110berschu8 11 

§ 2 I, Nrn.4-7 
§§ 8-9a EStG 

e) 

h) 

1) ,, 

k) 
1) 

m) 

n) 

" 
§§ 8-9a: "E/WK" 

tlberschuß der 
Einnahmen über 
die Werbungs-
kosten 

r) 
s) 

Auswirkungen auf das 
steuerliche Einkommen 
durch die hier in Stich-
wortenen angegebenen 
Phänomene 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

k) 

1) 

m) 

n) 

o) 

p) 

q) 

r) 

s) 

Betriebsvermögen 
nach Maßgabe GOB 
notwend. u. gewill-
kürtes Betr.Vermögen 
Niederstwertprinzip 
für Vorratsvermögen 
realisierter Veräußerungs-
gewinn (§ 6b EStG) 
Niederstwertprinzip 
nicht zwingend 
Periodisierungseffekt 
Ausnahme vom Fluß-
Prinzip: § 7 EStG 
realisierter Veräußerungs-
gewinn (§ 6c EStG) 
kein interperiodischer 
Verlustausgleich 
keine Veräußerungs-
geschäfte 
Ausnahme vom Fluß-
prinzip: § 7b 
kein "Gestaltungs-
privileg" 
kein interperiodischer 
Verlustausgleich (§ 10d) 
istertragsbezogen: 
Zins-/Pachtzahlungen, 
Dauerlasten 
vermögensbezogen: 
Einheitswert (EW) 
arbeitsbezogen: 
Wert der Arbeitslei-
stung (AL) 
EW-Abhängigkeit: 
Grundbetrag/Ausgangs-
wert/Nutzwert der Woh-
nung/ Sonderkultur- u. 
Sondernutzungsgewinn 
AL-Abhängigkeit: 
Soll-Entlohnung für 
Arbeitsleistung 

Erläuterung der Auswirkungen 
im Text; Buchstaben werden 
als Referenzpunkte wieder-
holt. 
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gestellt, um die in den Methoden enthaltenen Auswirkungen auf 

den steuerlichen Einkommensbegriff synoptisch ausdrücken zu kön-

nen.7) In der rechten Randspalte sind lediglich die bedeutsam-

sten Auswirkungen aufgeführt. Es läßt sich - bezogen auf den 

hier als Richtgröße fungierenden "Uberschuß der Einnahmen über 

die Werbungskosten" - die methodenübergreifende Auswirkung fest-

stellen, daß der vollständige Vermögensvergleich (vVV), der un-

vollständige Vermögensvergleich (uVV) sowie die Uberschußrech-

nung in Form des Uberschusses der Betriebseinnahmen über die Be-

triebsausgaben (BE/BA) und auch die Durchschnittsbesteuerung(DSB) 

sämtlich geringere Einkommensgrößen aufweisen als der Uberschuß 

der Einnahmen über die Werbungskosten (E/WK). 

Für die Darstellung der allokativ-distributiven Problematik ha-

ben wir zu unterscheiden zwischen einer a 1 1 ok a t i v e n 

und einer distributiven u n g 1 eich b eh an d 1 u n g 

Erstere liegt vor, wenn das finanzielle Ergebnis der wirtschaft-

lichen Betätigung von Unternehmen nach unterschiedlichen Metho-

den erfaßt und versteuert würde, d.h. wenn die unterschiedliche 

Besteuerung auch zu unterschiedlichen Steuerzahllasten führt, 

obwohl die Erträge gleich sind. Dies kann unter den steuersyste-

matischen Voraussetzungen8 ) zugleich eine d ist r i b u t i -

v e U n g 1 eich b eh an d 1 u n g sein. Letztere, eine 

artenspezifische Ungleichbehandlung, liegt dann vor, wenn trotz 

gleichen Umfangs an Einkommenszugängen die einzelnen Zugangsele-

mente personal unterschiedlich intensiv erfaßt und dadurch unter-

schiedliche Steuertraglasten herbeigeführt werden, obwohl die 

7) Die Kopfzeile weist eine Unterteilung nach den Einkunftser-
mittlungsmethoden aus und folgt der Gliederung von G. Rose, 
1982a, S. 53, der sich streng an die Nomenklatur des Gesetzes 
hält; die linke Randspalte dagegen lehnt sich an die Eintei-
lung von D. Schneider, 1978b, S. 103 f., an. Obwohl der Ter-
minus "Uberschuß" als Ermittlungsmethode nach § 4 III auf-
taucht, handelt es sich hier um einen Gewinn, der lediglich 
nicht nach dem Ver,ögenvergleich ermittelt wird, siehe G. 
Rose 1982a, S. 51. - Für die Einteilung und Beurteilung der 
Methoden und Berechnungsarten sind außer den vorgenannten 
Quellen (siehe auch Schneider, s. 105) maßgeblich: G. Wöhe 
1988, S. 136ff., 143ff.; .K. Tipke 1991, S. 236ff. 
Die Buchstaben der rechten Randspalte tauchen im Text als 
Referenzangaben für die Auswirkungen wieder auf. 

8) Siehe§ 25 J: die "allokationsdeterminierte distributive Un-
gleichbehandlung". 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



444 

persönlichen Verhältnisse des Steuerpflichtigen und die Leistungs-

fähigkeit gleich sind. 

Hier zeigt sich nun, daß die verschiedenen Einkunftsermittlungs-

methoden in erster Linie zu einer distributiven Ungleichbehand-

lung führen, nur in einigen Fällen zu einer allokativen Ungleich-

behandlung. Dies liegt daran, daß die bekannten Einkunftsermitt-

lungsmethoden nicht an ökonomischen, sondern an den rechtlichen 

Vorschriften der Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht (§§ 5 

u. 4 III EStG; §§ 140-148 AO) ansetzen. Allokative Ungleichbe-

handlungen wlirden dann nur festzustellen sein, wenn man die 

verschiedenen Gewinnermittlungsmethoden an der Effizienz des Fak-

toreinsatzes, am Wachstumsergebnis allgemein oder am Wachstum 

speziell in bestimmten Wirtschaftssektoren oder -regionen fest-

machen würde. Das aber ist nicht der Fall. § 5 EStG, den vor-

wiegend gewerbetreibende Unternehmer und Gesellschaften an-

wenden, gilt für jeden Gewerbebetrieb ungeachtet seines Wirt-

schaftszweiges oder Faktoreinsatzes. Dieselbe Feststellung ist 

für§ 4 I EStG zu treffen, nach dem vorwiegend Land- und Forst-

wirte und Freiberufler besteuert werden. Und wenn§ 4 III EStG 

in erster Linie Freiberufler, Kleingewerbetreibende und einige 

Land- und Forstwirte in Anspruch nehmen, folgt dasselbe: Freibe-

rufler konkurrieren nicht mit Gewerbetreibenden und Landwirten, 

und soweit sie untereinander konkurrieren, ist dabei nicht der 

Unterschied in der Gewinnermittlungsmethode maßgeblich. 91 Anders 

verhält es sich dagegen in der "subventionsdurchsetzten" Durch-

schnittssatzbesteuerung: Sie wird von Land- und Forstwirten prä-

feriert und führt hier wegen ihres deutlich geringeren Einkom-

mensumfangs zu spürbaren Belastungsunterschieden und distributi-

ven sowie allokativen Gruppenvorteilen. Anders verhält es sich 

auch bei den Uberschuß-Einkunftsarten: Hier entstehen in erster 

Linie wegen des allgemein größeren Einkommens-Umfangs distribu-

tive Nachteile; allokative Nachteile entstehen kaum, da die pri-

vate Vermietung und Verpachtung sowie die private Kapitalanlage 

in den seltensten Fällen mit der gewerblich betriebenen in Kon-

kurrenz tritt. Soweit aber - von den in Form der Gesellschaften 

betriebenen Unternehmen abgesehen - die Gewinnermittlungen zu-

9) Ob allerdings die verschiedenen Ermittlungsmethoden alle er-
forderlich sind, ist eine zweite Frage. Siehe dazu unten den 
Punkt 2. 
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gleich auch die Einkommensermittlungen sind, und die Einkunfts-

ermittlungsmethoden zu unterschiedlich weiten Einkommensbegrif-

fen führen, dürften in diesen Methodenunterschieden in erster 

Linie distributive Ungleichbehandlungen begründet sein. 

2. Die Gegenüberstellung der Berechnungsarten Vermögens -

ver g 1 eich (VV) und U b er schußre c h nun g 

(UR) macht zunächst den grundsätzlichen Unterschied deutlich: Die 

Bindung einerseits des Gewinns an die Bestandsgröße des Betriebs-

vermögens,101 andererseits des Uberschusses an die Zahlungsstr&ne. 

Daraus ergibt sich zwingend, daß für die UR sämtliche Bestands-

und Bewertungsfragen "a bis d" gegenstandslos sind und daß dort, 

wo keine Vermögenswerte erfaßt werden, auch keine Veräußerungs-

gewinne oder -verluste entstehen können (VV: d)i UR: k). 111 Eine 

Sonderstellung nimmt hier die Methode "BE/BA" ein, weil es sich 

hier einesteils um eine unternehmerische und gewinnbringende Be-

tätigung handelt, die nicht völlig ohne den Einsatz von Betriebs-

vermögen denkbar ist, dieser Gewinn anderenteils qua UR ermittelt 

werden soll. Daher wird fingiert, daß mit der Veräußerung von be-

trieblichem Vermögen Betriebseinnahmen entstehen (h). 

Ein durchgehendes Gefälle im Einkommensumfang etwa ist zwischen 

den Methoden des vVV nach§ 5, des uVV nach§ 4 I und des BE/BA 

nach§ 4 III nicht wahrzunehmen. Ein solches ist auch zwischen 

dem v V V und dem u V V nicht eindeutig auszumachen. Di°e 

streitige Frage, 121 ob der uvv131 in seinem aktivierungspflichti-

10) Zwar ist auch die Durchschnittsatzbesteuerung (§ 13a EStG) 
zu einem Anteil an Vermögen gebunden (Einheitswert), doch 
nicht ausschließlich durch Vermögensbindung qualifizierti 
daher wird sie als Sonderberechnung ausgewiesen, siehe die 
Indices o) und p) in Ubersicht 8,1 

11) Die systemwidrige Ausnahme bilden die Spekulationsgeschäfte, 
die auch in den Einkommensbegriff der UR aufgenommen wurden. 
Unter dem Allgemeinheits- und Vollständigkeitsaspekt gehören 
sie zwar in das Einkommen, nicht aber aus dem Blickwinkel 
der UR. 

12) Herrmann/Heuer 19.A. Anm. 4n zu§ 4 EStG; nach G. Wöhe 1978, 
s. 334 sind die immateriellen Wirtschaftsgüter und die Rech-
nungsabgrenzungsposten nicht in das Betriebsvermögen aufzu-
nehmen: D. Schneider (1978b, s. 177) bestreitet dies zu recht 
mit dem Hinweis, daß die bilanzfähigen Wirtschaftsgüter nach 
§ 4 I EStG definiert werden, der für alle Formen der Gewinn-
ermittlung gilti auch E. Littmann (1978, §§ 4, 5 Rd.-Nr. Sa) 

Fn. 13 siehe folgende Seite (Forts. siehe folgende Seite) 
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gen Betriebsvermögen auch die immateriellen Wirtschaftsgüter 

(wie den erworbenen Firmenwert), transitorische Rechnungsabgren-

zungsposten (wie Lohnvorauszahlungen) und bestimmte Aktiva141 zu 

enthalten hat, wird man wohl so beantworten müssen, daß zwischen 

den beiden Methoden des Vermögensvergleichs kein Unterschied im 

Betriebsvermögen bestehen soll. 151 Als demnach einzig gravieren-

de Abweichung gilt, daß im uW das die Gegenstände des Vorratsver-

mögens betreffende 

f a k u 1 t a t i v 

Nieder s t wert p r in z i p nur 

(e) angewendet wird. 161 Somit läßt sich ein 

geringerer Einkommensumfang des uVV gegenüber dem vVV nur in dem 

Maße unterstellen, wie die steuerpflichtigen des uw sich in der 

Bilanzierung ihres Vorratsvermögens streng an das Niederstwert-

prinzip halten. Den sich daraus ergebenden Vorteil des uVV können 

in erster Linie buchführungspflichtige und buchführende Land- und 

Forstwirte sowie die geringe Zahl solcher Gewerbetreibender wahr-

nehmen, die erlaubtermaßen keine Bücher führen. 171 Bedenkt man nun, 

daß ein großer Teil der Land- und Forstwirte entweder den Uber-

schuß nach§ 4 III berechnet oder noch eher die Privilegierung 

der Durchschnittssatzbesteuerung nach§ 13a wahrnimmt (s.u.), und 

Forts. Fn. 12: 
hält es für nicht vertretbar, das Betriebsvermögen für§ 5 und 
§ 4 I unterschiedlich zu fassen, da es sich beide Male um einen 
Vermögensvergleich handelt. 

Fn. 13: 
Das früher gewährte Privileg, Vermögen in Form von Grund und 
Boden außer Ansatz zu lassen, wurde 1971 beseitigt, siehe K. 
Bierle 1981, S. 673: zu den vorteilhaften Auswirkungen dieses 
Privilegs auch nach der Beseitigung siehe G. Wöhe 1978, S. 337. 
- Gewillkürtes Betriebsvermögen kann angesetzt werden mit den 
gewinnerhöhenden Auswirkungen bei Veräußerungen bzw. den ge-
winnsenkenden Wirkungen bei Wertminderungen: siehe G. Wöhe 
1992, S. 3lf. und 252ff. 

14) Hierzu zählen als Aufwand berücksichtigte Zölle und Verbrauchs-
steuern beim Vorratsvermögen sowie als Aufwand berücksichtigte 
Umsatzsteuer auf Anzahlungen. 

15) Es wäre ja ansonsten die Bestimmung in§ 11 EStG ohne Sinn, 
die für die UR nach der "BE/BA"-Methode den Ansatz von Rech-
nungsabgrenzungsposten analog der Regelung des VV zuläßt. 

16) Ein unter den Anschaffungs- oder Herstellungskosten liegender 
Teilwert braucht nicht angesetzt zu werden: nur dann dürfen 
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht ausgewiesen 
werden, wenn die Wirtschaftsgüter wertlos oder so gut wie 
wertlos geworden sind. 

17) Für Freiberufler kommt der uW nicht in Betracht, siehe K. 
Bierle 1981, s. 675, und K. Tipke 1981, s. 209. 
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daß die Mehrheit der Gewerbetreibenden nach§ 5 (vVV) bilanziert, 

so kann das Ausmaß des Vorteils aus dem uW auf die Gesamtzahl 

der steuerpflichtigen nur äußerst gering sein. Individuell wie 

auch gruppenmäßig betrachtet hält sich demnach hier die distribu-

tive Ungleichmäßigkeit in der persönlichen Einkommensbesteuerung, 

die durch die Anwendung unterschiedlicher Berechnungsmethoden im 

allokativen Bereich hervorgerufen werden könnte, in engen Grenzen. 

3. Innerhalb der Gewinner mit t 1 u n g s m et h o 

den ist jedoch der größere Unterschied im Einkommensumfang 

zwischen dem V V ( § 5 und § 4 I) und der "B E / B A" - M e -

t h o de festzustellen. Weil hier jegliche Vermögensbestands-

werte in der Gewinnermittlung fehlen, findet die Gewinnermitt-

lung der UR von vornherein - je nach dem Vermögen-Schulden-Ver-

hältnis sowie dem Ausmaß der angesetzten Wertberichtigungen, Rück-

stellungen und steuerfreien Rücklagen im VV - auf anderem Niveau 

statt. Die erwähnte Fiktion realisierter Vermögensveräußerungs-

gewinne für die "BE/BA"-Methode sorgt allerdings dafür, daß der 

Unterschied im Einkommensumfang zunächst nicht noch größer wird 

(d und h) . 18 ) 

a) Da für die UR grundsätzlich das Zahlungs- oder Zufluß-/Abfluß-

Prinzip gilt, entsteht gegenüber dem VV bei zeitversetztem Um-

satz- und Zahlungsakt ein "P e r i o d i s i e r u n g s e f -

f e kt" (f) 19 l im Einkommensumfang. Mögen diese einkommensaus-

18) Sowohl für den VV als auch für die UR in Form der "BE/BA"-
Methode gilt, daß ein realisierter Veräußerungsgewinn durch 
den steuerfreien Ubertrag auf bestimmte Ersatz-Anlagegüter 
neutralisiert werden kann; allerdings sind die Voraussetzun-
gen des für den VV geltenden§ 6b andere als die des§ 6c, 
der auf die "BE/BA"-Methode anzuwenden ist. 

19) K. Tipke 1981, S. 267: "periodische Verschiebungen"; G. Wöhe 
1978, S. 331: "Kauft der Betrieb Waren, die er noch in der-
selben Periode umsetzt, wird die Forderung aber erst in der 
nächsten Periode bezahlt, so mindern bei der Uberschußrech-
nung die Anschaffungskosten der beschafften Waren in der 
ersten Periode als Betriebsausgaben den Gewinn, während die 
Bezahlung der Forderung in der nächsten Periode den Gewinn 
erhöht." ökonomisch zusammengehörende Akte werden also durch 
die Organisation der UR auseinandergerissen und führen zu 
Schwankungen im Rechnungsergebnis; knüpfen daran dann noch 
Besteuerungsakte an, werden bei Progressionstarifen diese 
Schwankungen übermäßig betont. Wöhe 1992, s. 42ff. u. 49: 
eine periodenrichtige Erfolgsermittlung ist nicht möglich. 
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dehnenden und -einschränkenden Effekte sich auch zwischenperio-

disch ausgleichen, so entsteht in Verbindung mit dem Progressions-

tarif dennoch ein Belastungsunterschied. Gegenüber diesem nicht 

zu steuernden Effekt, der zudem auch durch eine schwankende Ge-

winnhöhe zwischen den Perioden hervorgerufen werden kann, ent-

steht im VV ebenfalls ein Periodisierungseffekt durch die bewußte 

Bildung von stillen Reserven qua Unterbewertung von Vermögen oder 

Oberbewertung von Rückstellungen (G. Wöhe 1978, s. 309 f.). Auch 

hier führt der Progressionstarif bzw. eine schwankende Gewinn-

höhe zu Belastungsunterschieden. Soweit nun der Periodisierungs-

effekt eine unmittelbare Folge aus der unternehmenspolitischen 

Entscheidung im Rahmen der Bilanz- und Bewertungspolitik ist, 

liegt hier ein Privileg für den Vermögensvergleich und damit ein 

mit dieser Gewinnfeststellungsmethode untrennbar verbundenes Un-

gleichbehandlungsproblem vor. Unterschiede beim "gewillkürten 

Betriebsvermögen" treten hinzu. 20 ) 

b) Anders dagegen verhält es sich mit der Regelung für die Ab -

schreib u n gen im VV wie auch in der BE/BA-Methode. 

Vom strengen Flußprinzip wird nämlich insofern eine Ausnahme ge-

macht, als die Anschaffungs- und Herstellungskosten abnutzbarer 

Anlagegüter nicht Betriebsausgaben sind. Als Pendent dazu wird 

aber für die "BE/BA"-Methode derselbe Ansatz der nichtgeldlichen 

und somit "kalkulatorischen" Absetzungen für Abnutzungen oder Sub-

stanzverringerung nach§ 7 EStG zugelassen (g) 21 ) wie für den VV. 

Das mindert den Einkommensumfang, woraus sich aber gegenüber dem 

VV kein Unterschied ergibt. 

20) Das Interesse an der Einrichtung des gewillkürten Betriebs-
vermögens, das nur dem VV erlaubt ist, erklärt sich daraus, 
daß mithilfe von Veräußerungsverlusten an diesem Vermögen 
oder mithilfe von Wertverlusten durch Teilwertabschreibungen 
auf dieses Vermögen Verluste aus der privaten Sphäre in die 
betriebliche verlagert werden können. 

21) G. Wähe 1978, s. 331: "Diese Regelung soll verhindern, daß 
im Jahre der Anschaff~ng oder Herstellung von Anlagegütern 
starke Gewinnschwankungen oder sogar nicht vortragsfähige 
Verluste entstehen." Interessanterweise kennt auch die ande-
re UR-art, der Uberschuß der Einnahmen über die Werbungskosten 
in der Einkunftsart "Vermietung und, Verpachtung" diese Aus-
nahme vom Flußprinzip in der Zulassung der 7b-Abschreibung, 
obwohl dort die Frage der Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten gar nicht erst auftaucht. 
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c) Wieder anders ist dagegen die weitere Regelung zu beurteilen, 

in der "BE/BA"-Methode keinen interperiodischen Ver 1 u s t 

aus g 1 eich zuzulassen (i) 22 ), wie das im übrigen auch 

bei der "E/WK"-Methode der Fall ist. Vermutlich hält man den in-

terperiodischen Verlustausgleich für überflüssig, weil die so-

fortige Verbuchung von Anlagenanschaffungen zu Lasten des Gewinns, 

der einen hohen Verlust hervorriefe, nicht erlaubt ist. Das mag 

in sich stimmig sein, doch ist der Verlustausgleich beim VV, der 

demselben Aktivierungsgebot für Anlagengüter unterliegt, zugelas-

sen.23) G. Wöhe (1978 , s. 328) hält das Fehlen des interperio-

dischen Verlustausgleichs für so gravierend, daß er darin - in 

Verbindung mit einer engeren Auslegung des Betriebsausgabenbe-

griffs für die "BE/BA"-Methode - geradezu den wesentlichen Grund 

dafür sieht, daß der Einkommensumfang zwischen dieser Methode 

und dem VV erheblich abweicht. 

d) Die Auswirkungen der Regelungen f) bis i) auf den Einkommens-

umfang sind auch hier getrennt zu analysieren, zum einen für die 

Wirkungen innerhalb der "BE/BA"-Methode, zum anderen für jene 

im Verhältnis zum VV. Innerhalb von BE/BA haben die gewinnmindern-

den Abschreibungsregelungen (g) und die gewinnerhöhenden Veräuße-

rungsgewinnregelungen (h) gegenläufige Tendenz. Somit wäre BE/BA-

intern kaum mit einer nennenswerten Ausdehnung des Einkommens-

umfangs zu rechnen. Im Verhältnis zum VV ist die Veräußerungsge-

winnerfassung kein Unterscheidungsmerkmal, da hier wie dort Ver-

äußerungsgewinne das Einkommen erweitern (d und h). Was aber im 

Verhältnis zum VV den Einkommensumfang in der "BE/BA"-Methode u.u. 

eindeutig erweitert, ist das Verweigern des interperiodischen 

Verlustausgleichs. 

22) E. Littmann 1978, §§ 4,5 Rd.-Nr. 12a; G. Wöhe 1978, S. 329. 

23) D. Schneider 1978b, s. 178, bezweifelt, ob der interperiodi-
sche Verlustausgleich bei der "BE/BA"-Methode tatsächlich 
nicht erlaubt ist. Aber auf S. 179 gibt er selbst ein Gegen-
beispiel: "Werden die Anschaffungsausgaben sofort als Betriebs-
ausgaben verbucht, wirken sich die Anschaffungsausgaben oft 
nur zum k 1 e i n e n T e i 1 gewinnmindernd aus." (Her-
vorhebung HDH). Wie das, wenn der Verlustausgleich erlaubt 
ist? Dann können nämlich solche "Anlagenanschaffungsverluste" 
zu einem großen Teil verteilt werden, sofern sie selbstredend 
innerhalb der von§ 10d EStG gezogenen Betrags- und Zeitgren-
zen bleiben. 
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Ob dagegen der Nichtansatz d e s B e t r i e b s -
vermögen s im BE/BA zu einer Erweiterung oder Verengung 

des Einkommensumfangs und damit zu Ungleichbehandlungen zwischen 

beiden Gewinnermittlungsmethoden führt, hängt von verschiedenen 

Faktoren ab.· Die Möglichkeit unterschiedlicher Vermögensbewertung 

und Gewinnverlagerung erschwert eine generelle Aussage. Es läßt 

sich aber sagen, daß der VV die größeren Chancen enthält, durch 

autonome unternehmerische Entscheidungen auf die Einkommensgröße 

Einfluß zu nehmen. Hier ist die "BE/BA"-Methode im wesentlichen 

auf die nicht e n t s c h e i d u n g s f r e i e ''L e -

g a 1 i t ä t" angewiesen, die ihr eine freie Vermögensbewertungs-

und Rückstellungspolitik verwehrt. Von vornherein ist der Rahmen 

der Auslegung der "Betriebsausgaben" hier enger gezogen, da im 

VV auch Nichtgeldausgaben zur Bildung von steuerfreien Rücklagen 

führen können (G. Wöhe 1978, S. 330). Auch in der Nichtzulassung 

von Rückstellungen liegt dann z.B. ein Ungleichbehandlungsnach-

teil, wenn infolge Schadensersatzverpflichtungen ein hoher dro-

hender Verlust nicht qua vorheriger Rückstellung auf mehrere Jah-

re verteilt werden kann. 241 Demgegenüber verfügt der VV in Bilan-

zierung und Bewertung über einen relativ großen e n t s c h e i -

dun g saut o n o m e n Bereich. Eine niedrigere Bewertung 

der Vermögensgegenstände bzw. eine hohe Bewertung der Schulden 

mindert den Einkommensumfang. Ferner kann der Unternehmer qua VV 

immer dann durch die Inanspruchnahme von Bewertungsfreiheiten und 

die Bildung von steuerfreien Rücklagen seinen Einkommensumfang 

eingrenzen, wenn die staatliche Finanzpolitik aus allokativen 

und/oder stabilisierungspolitischen Gründen dazu anreizt. Eine 

ähnliche Möglichkeit steht den BE/BA-Unternehmern nur über die 

Abschreibungsregelungen offen. 

Nun liegt aber der Grund für die Ungleichbehandlung der Gewinn-

einkommen nicht in der Entscheidungsfreiheit selbst, sondern aus-

schließlich darin, diese Entscheidungsfreiheit nur einem bestimm-

ten Kreis von "Gewinnermittlern" einzuräumen. Einen eventuellen 

Nachteil des größeren Einkommensumfangs verspüren in erster Linie 

Freiberufler, 251 seltener schon Land- und Forstwirte und Kleinge-

24) D. Schneider 1978b, S. 179; G. Wöhe 1978, s. 329. 

25) K. Bierle 1981, s. 675: "Seit der AO 1977 sind die Angehöri-
gen der freien Berufe insoweit nicht mehr buchführungspflich-
tig, als sich die in§ 141 AO festgelegten Grenzen, deren 

(Forts. siehe folgende Seite) 
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werbetreibende, die nicht buchführungspflichtig sind und auch 

freiwillig keine Bücher, sondern lediglich bestimmte Aufzeich-

nungen führen. Es ist zu vermuten, daß sowohl individuell als 

auch gruppenmäßig die Ungleichmäßigkeit der Besteuerung durch 

die Anwendung der "BE/BA"-Methode eine größere Bedeutung hat 

als die der "uVV"-Methode. Ein Rat, auf den VV überzugehen, falls 

die Ungleichheit der Einkommen zu Belastungsnachteilen führt, be-

seitigt nicht die in der Methode selbst angelegte Ungleichmäßig-
keit.26) 

4. Welche Bedeutung die "E / W K" - M e t h o d e hat, wird 

besonders deutlich, wenn man sich den Gesamtkatalog der Uberschuß-

Einkunftsarten vor Augen führt und dann abzuschätzen versucht, 

welche Auswirkungen auf den Einkommens-Umfang sich aus den fol-

genden Regelungen ergeben können: 

a) Zunächst werden Veräußerungsgeschäfte nicht erfaßt Veräuße-

rungsgewinne und -verluste haben keinen Einfluß auf das Einkom-

men (k). Diese Regelung, die gegenüber dem VV und dem BE/BA ein-

kommensbegrenzende Vorteile bietet, entfaltet ihre Wirkung nicht 

so sehr im Kreise der Bezieher von Arbeits- und Renteneinkünften, 

wo Vermögensveräußerungen seltener vorkommen, als vielmehr im 

Kreise der Bezieher von Einkünften aus Kapitalvermögen sowie Ver-

mietung und Verpachtung. Deshalb ist für diese Anlegergruppen 

das Veräußerungsgeschäft als steuerpflichtiges "Spekulationsge-

Forts. Fn. 25: 
Uberschreitung zur Buchführungspflicht führt, entgegen der 
Regelung in§ 161 AO a.F. nur noch auf gewerbliche Unternehmer 
und Land- und Forstwirte beziehen." 

26) "Um Gleichmäßigkeit der Besteuerung zu wahren, müßte ein tra-
ditionelles Vorurteil verworfen werden: Daß die steuerliche 
Gewinnermittlung in irgendeinem sachlichen Zusammenhang zur 
handelsrechtlichen Bilanzierung stehe .... Wer die steuerli-
che Einkunftsermittlung grundsätzlich auf der handelsrechtli-
chen Bilanzierung aufbaut, verstößt absichtlich gegen die 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung. Nicht die Handelsbilanz darf 
das Rückgrat der Steuerbilanz sein, sondern die Forderung nach 
möglichst unterschiedsloser Berechnung der Einkünfte bei den 
einzelnen Ermittlungsmethoden: Uberschußrechnung und Vermögens-
vergleich" (D. Schneider 1978b, s. 175). - Im übrigen siehe 
zur Vermeidung von Diskriminierungen und Ungleichbehandlungen 
innerhalb der verschiedenen Einkunftsarten sowie der unter-
schiedlichen Besteuerung aus allokativen und distributiven 
Motiven F. Neumark 1961d, S. 394 ff. u. 399 ff. 
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schäft" definiert worden. Dennoch: Wer jenseits der in§ 23 fest-

gelegten Spekulationsfristen Veräußerungsgewinne erzielt, erhält 

sie steuerfrei, da sie den Einkommensumfang nicht berühren. Die 

Nichterfassung dieser Gewinne ist ein Verstoß gegen das Allgemein-

heitspostulat und damit gegen das Leistungsfähigkeitspostulat 

(siehe auch K. Tipke 1981, s. 185 f.). 27 1 

b) Von einem einkommensmindernden Vorteil kann man bei der 7b-Ab-

schreibung nicht sprechen (1); zwar mindert sie das Einkommen der 

Bezieher von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung in der me-

thodeninternen Betrachtung, doch ergibt sich gegenüber dem VV und 

dem BE/BA keine Bevorzugung, wenngleich im Geldzufluß-Abfluß-Kon-

zept der UR diese Regelung ein Fremdkörper ist. Dies zeigt aber 

nur, daß bei einem Verzicht auf Sonderabschreibungsregeln und 

gleichwohl angestrebter Gleichbehandlung das monetäre Flußprinzip 

sich nur dann hätte "lupenrein" verwirklichen lassen, wenn die 

gesamte Geldausgabe im Zuge der Anschaffung des Mietobjektes in 

die Besteuerung aufgenommen worden wäre und dann zu einem Verlust 

hätte führen dürfen. Doch ein interperiodischer Verlustausgleich 

(n) ist für die Uberschuß-Einfkunftsarten ebenfalls nicht vorge-

sehen. 

c) Im Versagen des interperiodischen Verlustausgleichs für die 

Uberschuß-Einkunftsarten (n) liegt wegen seiner einkommenserhö-

henden Wirkungen gegenüber dem Wund dem BE/BA der wesentliche 

Tatbestand der distributiven Ungleichbehandlung. Es wäre verfehlt, 

diesen Umstand allein aus dem Blickwinkel der kontraktbestirnrnten 

Arbeits- und Renteneinkommen beurteilen zu wollen, da hier Ver-

luste im allgemeinen nicht entstehen können. Im Kapitalertrags-, 

Vermietungs- und Spekulationsgeschäft dagegen können sehr wohl 

Verluste entstehen. Der Verlustausgleich als ein die Härten des 

27) Die Ungleichbehandlung liegt jedoch, wie bereits dargestellt, 
nicht in der Befreiung als solcher, also nicht darin, daß 
Veräußerungsgeschäfte im privaten Bereich unerfaßt bleiben, 
wohingegen sie im unternehmerischen Bereich zum steuerpflich-
tigen Tatbestand gerechnet werden. Die Ungleichbehandlung 
liegt vielmehr darin, daß für den Unternehmer die Gewinn -
Ermittlung zugleich auch die Methode der Ermittlung seines 
privaten Ein kommen s ist, dort aber die Veräußerungs-
gewinne erfaßt. Für die Nichtunternehmer hat also die UR ei-
nen steuersystematisch bedingten einkornrnensmindernden Vor-
teil. 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



453 

Periodizitätsprinzips milderndes Prinzip der Steuergerechtig-

keit (K. Tipke 1991, s. 206), das seine einkommensbegrenzenden 

und steuerlastsenkende Wirkungen vor allem vor dem Hintergrund 

eines Progressionstarifs entfaltet, sollte nicht nur dem Einkom-

men der Unternehmer zugute kommen dürfen. 

d) Da die Einkünfte der UR definitionsgemäß Vermögensbestände 

nicht enthalten, verfügen die Bezieher dieser Einkünfte auch 

nicht über die Möglichkeiten der einkommensbegrenzenden Bewer-

tungsfreiheiten und der Gewinnverlagerungen (m). Es ist das Kenn-

zeichen dieses steuerlichen "Gest a 1 tun g s p r i v i -

1 e g s", daß die mehr oder weniger freie Zurechnung von Auf-

wands- und Ertragsgrößen auf die Perioden mit ihren progressions-

bedingten Auswirkungen auf die Belastung mit Steuern insbesondere 

mit den VV- und BE/BA-Methoden verknüpft sind und solchermaßen 

mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit insbesondere den höhe-

ren Einkommensklassen zu Gebote stehen (G. Krause-Junk 1981, 

s. 348). 28 > 

e) Versucht man abschließend die Auswirkungen der steuerlichen 

Regelungen der "E/WK"-Methode auf die Einkommen zu würdigen, so 

wird man alles in allem vermuten dürfen, daß der nach dieser Me-

thode ermittelte Einkommensumfang weiter ist als bei den anderen 

Methoden. Uber alle Uberschuß-Einkunftsarten betrachtet (nicht 

allein auf die Arbeits- und Renteneinkünfte abgestellt) kann ge-

folgert werden: Veräußerungsgewinne, die bei Einkünften aus Ver-

mietung und Verpachtung, aus Kapitalvermögen und aus Spekula-

tionsgeschäften (jenseits der gesetzlichen Fristen) das Einkom-

men nicht erhöhen können, weil sie nicht erfaßt werden (k), ha-

ben ihre Entsprechung darin, daß Veräußerungsverluste das Ein-

kommen nicht mindern können. Wenn also ein interperiodischer Ver-

lustausgleich (n), der auf solche Transaktionen zurückzuführen 

wäre, versagt wird, ist das akzeptabel. Dennoch verbleiben jene 

Verluste, die nicht aus dem Veräußerungsgeschäft, sondern aus 

der Vermögens- und Kapitalanlage hervorgehen, ohne interperiodi-

schen Ausgleich. Sie erhöhen das Einkommen nach der "E/WK"-Methode 

ebenso wie die fehlende Gestaltungsmöglichkeit (m). Wenn also bei 

28) Zum "Gestaltungsprivileg" im Rahmen der Steuertechnik und in-
ternationaler Steuerprobleme siehe G. Schmölders 1965, s. 82 
u. s. 269 f. 
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für alle VV- und UR-Berechnungsarten gleich hohen Ausgangsbeträgen 

der Einkommensumfang der "E/WK"-Methode höher liegt oder - was auf 

dasselbe hinausläuft - wenn bei in allen Berechnungsarten gleichem 

Einkommensumfang die Ausgangsbeträge der "W"- und der "BE/BA"-Me-

thoden höher· liegen als der der "E/WK"-Methode, so ist unter den 

mehrfach zitierten steuersystematischen Voraussetzungen der Tat-

bestand der distributiven Ungleichbehandlung erfüllt. 

5. Die Durchschnittssatz beste u er u n g 

nach § 1 3a EStG ( "DSB") ist weder ein Vermögensvergleich noch eine 

Uberschußrechnung, sondern eine Methode der Sollertragsberechnung 

(N. Andel 1979a, S. 392). Die "längsten und kompliziertesten Vor-

schriften des EStG" (K. Tipke 1981, S. 266) enthalten neben Zah-

lungs-Istgrößen (o) zwei Gruppen von Durchschnittssatzgewinnen, 

die erstens die Bindung der Erträge sowohl an das Vermögen bzw. 

Kapital (p) als auch an die Arbeitskraft (q) zum Ausdruck bringen 

und zweitens den Sollertragscharakter des gesamten Rechenwerkes 

dadurch bestimmen, daß sie den Gewinn einerseits vorn Einheitswert 

(r), 291 andererseits vorn Wert der Arbeitsleistung abhängig ma-

chen. 301 

a) Es handelt sich bei der "DSB" nicht um eine Schätzung, sondern 

um eine "typisierende" Gewinnerrnittlung3ll. Die solchermaßen ent-

stehende allokative und distributive Ungleichbehandlung des Ein-

29) Siehe auch unsere Darstellung in§ 27 II unten, mit der allo-
kativ-distributiven Problematik. 

30) Die Gesetzesvorschriften lassen sich unter Abänderung ihrer 
Reihenfolge nach dem unten wiedergegebenen Schema gruppieren, 
um ihre öko n o rn i s c h e s t r u kt ur deutlich zu 
machen: 

I. Der Durchschnittssatzgewinn ist die Summe aus 

a) Aufwendungen und Erträgen aus Z a h 1 u n gen: 
Pachten, Zinsen und dauernde Lasten, 

b) Erträge aus der Ermittlung des Einheitswerts, 
Grundbetrag, Nutzung der Wohnung, Ertragswert der 
Sonderkulturen1 

c) Erträge aus der Ermittlung des Wertes der Arbeits -
leistung (nach Soll- und Prozentsätzenl. 

II. Der Ausgangs wert, der mit einem sechstel bzw. 
Fünftel in den "Grundbetrag" eingeht, errechnet sich aus 
dem Einheitswert verfahren als Summe 
der Vergleichswerte für sämtliche Nutzungen. 

Fn. 31 folgende Seite. 
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kommens-Umfangs haben wir getrennt zu analysieren und einerseits 

für das Verhältnis der Landwirte untereinander (in dem Wettbe-

werbsverzerrungen entstehen32 l), andererseits für das Verhältnis 

der Landwirte zu den Nichtlandwirten, was auf einen Vergleich der 

"DSB" mit allen anderen Gewinn- und Uberschußermittlungsmethoden 

hinausläuft, 33 ) zu beurteilen. 

b) Die allokative und distributive Ungleichbehandlung sowohl in 

individueller als auch in gruppenmäßiger Hinsicht steht und fällt 

mit der Koppelung an das Einheitswertverfahren. Die Kritik an die-

sem Verfahren ist zu häufig und zu profunde geliefert worden, als 

daß sie hier im einzelnen vorgetragen werden sollte (siehe§ 19 

II 2.); auf die entsprechende Literatur kann verwiesen werden. 

Für unsere Zwecke ist lediglich hervorzuheben, daß zum einen die 

im Einheitswertverfahren festgestellten, die Ertragsfähigkeit des 

landwirtschaftlichen Betriebes ausdrückenden "Ver g 1 eich s -

w e r t e" äußerst pauschal ermittelt und weitgehend undifferen-

ziert auf die einzelnen Betriebe angewendet werden 34 l und daß die 

sich so ergebenden Werte den Marktwerten keineswegs entsprechen. 

Die Abweichung von den Marktwerten birgt neben dem St r u k -

tu r prob 1 e m, 35 ) das schließlich dazu führt, daß zufälli-

31) Carl~/Felix 1981, s. 945: Die Durchschnittssätze gehen von 
normalen, in mehreren Jahren unter in etwa gleichbleibenden 
Verhältnissen bei einer Vielzahl von Landwirten durchschnitt-
lich erzielbaren Reinerlösen aus, so daß die Verhältnisse des 
Einzelfalls außer acht bleiben. 

32) Nicht alle Landwirte kommen in den Vorteil der DSB. Letztere 
gilt für nichtbuchführungspflichtige (s. § 141 AO) Land- und 
Forstwirte und nur dann, wenn sie nicht einen Antrag auf Ge-
winnermittlung nach§ 4 I oder§ 4 III EStG gestellt haben 

33) Unmittelbarer Vorläufer des jetzt geltenden§ 13a war§ 13a 
i.d.F.v. 1974, der für verfassungswidrig gehalten wurde; K. 
Tipke 1981, S. 288: "Das FG sieht mit Recht den Gleichheits-
satz sowohl im Verhältnis zu anderen steuerpflichtigen als 
auch im Verhältnis der Landwirte untereinander als verletzt an." 

34) Das nach§ 37 I BewG formalisierte "vergleichende" Verfahren 
vermag nur grob die natürlichen Ertragsbedingungen wie Boden-
beschaffenheit, Geländegestaltung, Anbau- und Nutzungsart 
(z.B. Ackerland, Obstland) und klimatische Verhältnisse zu 
berücksichtigen; das Ergebnis wird je nach den verschiedenen 
wirtschaftlichen Ertragsbedingungen (Betriebsgröße, innere und 
äußere Verkehrslage, gegendübliche Preis- und Lohnverhältnisse 
sowie Organisationsform und Ausstattung des Betriebes) modifi-
ziert; siehe K.-H. Hansmeyer 1981 , S. 730. 

35) Dieses liegt in der Kompliziertheit und der Unbestimmtheit 
des Vergleichswertverfahrens. Zur Kompliziertheit siehe die 
vorige Fußnote. - Siehe Pelka, J,, 1975, S, 2Obff. Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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ge, unsystematische und damit nicht exakt begründbare Bewertungs-

ergebnisse vorgezeichnet sind (K.-H. Hansmeyer 1981b, s. 734), 

vor allem ein Niveau prob 1 e m. Dieses zeigt sich 

darin, daß die aufgrund der Vergleichswerte ermittelten Einheits-

werte äußerst niedrig sind. Im wesentlichen haben die Bodenschät-

zungen des Jahres 1934 zur Ermittlung der landwirtschaftlichen 

Vergleichszahlen noch heute ihre Gültigkeit. 361 Die auch heute 

als extrem niedrig zu bezeichnenden Einheitswerte371 sind nun 

ihrerseits Grundlage für die "DSB" insofern, als sie in etwa je-

nem "Ausgangswert" entsprechen, der mit einem Fünftel bzw. sech-

stel in den sog. Grundbetrag der "DSB" eingeht. 381 Dadurch ist 

auch der "Grundbetrag" sehr niedrig. Es kommt hinzu, daß der 

Wert der Arbeitsleistung des Betriebsinhabers und seiner mitar-

beitenden Angehörigen zu relativ niedrigen Soll-Entlohnungssätzen 

angesetzt werden. Der insgesamt sich so ergebende Durchschnitts-

satzgewinn fällt demnach wesentlich geringer aus, als es nach kor-

rekten Einzelaufzeichnungen der Fall wäre. Die allokativ-distribu-

tive Verknüpfung liegt hier darin, daß die Sollbesteuerung mit 

ihrer speziellen Begünstigung eines Wirtschaftszweiges zugleich 

zu einem Instrument der Einkommenspolitik wird. 

c) Bei dieser Sachlage überrascht es nicht, daß ein starker Trend 

der steuerpflichtigen dahin geht, in den vorteil40) der "DSB" zu 

kommen.41) Für Nichtlandwirte und buchführende Landwirte 

gilt daher die "DSB" als "fundamentaler Verstoß gegen den Grund-

satz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung" (N. Andel 1979a, s. 392; 

3'6) 1964 wurde statt einer Neufestlegung der Bodenqualität nur ei-
ne große Uberprüfung der damaligen Ergebnisse durchgeführt. 
"Hinzu kommt, daß der Gesetzgeber die geschätzten Reinerträge 
zur Feststellung der Einheitswerte von 1964 bewußt niedrig an-
gesetzt hatte; auf Betreiben des Ernährungsausschusses des 
Deutschen Bundestages wurden die probeweise ermittelten Er-
tragswerte um mehr als die Hälfte reduziert, da solche Erträ-
ge in ihrer Höhe nicht nachhaltig erzielbar seien." K.-H. Hans-
meyer 1981 , s. 734. 

37) Bereits 1965, bei der Verabschiedung des neuen Bewertungsge-
setzes, lagen sie bei nur etwa 135 % der Einheitswerte von 
1935; aufgrund von Schätzungen erreichen die Einheitswerte der 
Land- und Forstwirtschaft heute 1 bis 10 % der Verkehrswerte. 
K.-H. Hansmeyer 1981 , S. 734. 

38) Siehe die Fußnote 30 oben; Analoges gilt für den Wohnungswert, 
der nach ähnlich "günstiger" Berechnungsweise ermittelt wird. 

Fn. 40 und 41 auf der folgenden Seite. 
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Andel stellt seine Kritik aber insbesondere auf das Verhältnis 

zwischen der Landwirtschaft und anderen Wirtschaftsbereichen ab). 

III. Das Gleichmäßigkeitspostulat verlangt, sämtliche Zugangsar-

ten ökonomischer Größen gleich zu behandeln. Im Rahmen der hier 

zu leistenden Analyse des steuerlichen Einkommensbegriffs bedeu-

tet das, sämtliche Zugangsarten in den Einkommensumfang aufzuneh-

men, so daß die sachliche Gleichbehandlung auch eine personale 

nach sich zieht. Dann entsteht kein allokatives Problem mehr, son-

dern ausschließlich ein distributives. Die u n g 1 eiche 

Erfassung der Einkorn rn e n s zu g ä n g e wird als distri-

butive Ungleichbehandlung dargestellt: Werden trotz Gleichheit 

in den persönlichen und familiären Verhältnissen die Einkommen 

ungleich erfaßt, liegt außer dem Verstoß gegen des Allgerneinheits-

postulat (einschließlich des Korrespondenzprinzips) ein solcher 

gegen das Gleichbehandlungsgebot vor. 

Im folgenden ist im wesentlichen lediglich ein grober Uberblick 

zu geben über die Tatbestände der Verletzung des Gleichbehandlungs-

angebots, da die Problematik bereits in den Ausführungen zum All-

gerneinheitspostulat (SS 21 u. 22) sowie auch in den Ausführungen 

zur Methodik der Erfassung (S 25 III 1.) behandelt wurde. 42) 

4.Ol K. Tipke 1981, S. 266 u. 1981a, S. 81: "Bei der Anwendung des 
§ 13a EStG n. F. bleiben an der Obergrenze des Anwendungsbe-
reichs ... Gewinnanteile von durchschnittlich über 7.000 DM 
unerfaßt." - SRK 1971, s. 617, TZ 10: "Die Einheitswerte ... 
liegen mehr oder weniger unter dem Verkehrswert vorn Haupt-
feststellungszeitpunkt, weil die übliche Verzinsung für den 
Bereich der Land- und Forstwirtschaft mit 5,5 v.H. zu hoch 
angenommen worden ist ... ". 

41) Schätzungen schwanken, jedoch liegen die Werte einheitlich 
sehr hoch: K. Tipke (1991, S. 331f.) geht davon aus, daß ca. 
"drei Viertel aller landwirtschaftlichen Betriebe den Gewinn 
in Anknüpfung an den Einheitswert nach Durchschnittssätzen 
ermitteln dürfen." D. Schneider (1978b, S. 183) ermittelt für 
einen etwas früheren Zeitpunkt: "Berücksichtigt man die Frei-
beträge und die sonstigen Bewertungsvergünstigen, so ist er-
sichtlich, wie gering Land- und Forstwirte besteuert werden . 
... 87 % aller Land- und Forstwirte ... ermitteln ihren Gewinn 
nach Durchschnittssätzen und zahlen deshalb im Durchschnitt 
nur zwischen 50 und 60 Mark Einkommensteuer jährlich!" 

42) In der Gliederung der Tatbestände knüpfen wir an die Übersicht 
3.2 in S 7 an. 
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1. Ungleichbehandlungen können auftreten im Zusammenhang mit der 

geldlichen und güterlichen Faktoren t 1 oh nun g, 

wenn für bestimmte Gruppen von Beschäftigten oder Einkommensbe-

zieher Entlohnungsformen und/oder -anteile nicht in den Einkommens-

umfang aufge·nommen werden, sei es durch Steuerbefreiungen expres-

sis verbis oder durch "schweigende" Nichterfassung, sei es durch 

Unterschiede in der Methodik der Erfassung: 

- Zins- und Pachteinnahmen, 
- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, 
- betriebliche Beihilfen (Geburt, Heirat), 
- betriebliche Prämien und Trinkgelder, 
- Deputate und Naturalentgelte, 
- Dienstwohnung, Dienstwagen u.ä., 
- Betriebsverpflegung, Arbeitskleidung, 
- betriebliche Kulturveranstaltungen, Gesundheitspflege und Aus-

bildung, 
- Entnahme von Sachgütern und Dienstleistungen aus dem Betrieb, 
- differierende Einkommensgrößen je nach der Methode der Einkom-

mensermittlung (Gewinn, Uberschuß oder Durchschnittssatzgewinn). 

2. Auch im Zusammenhang mit dem Vermögen, sei es als Vermögens-

nutzung, sei es als Vermögensveräußerung, können Ungleichbehand-

lungen auftreten: 

- Wenn die Vermögensnutzung in Form der eigenge-

nutzten Wohnung im eigenen Hause als Zurechnungseinkommen in den 

Einkommensbegriff aufgenommen wird, so erreicht man damit zweifel-

los eine Gleichbehandlung zwischen Haus (oder Wohnungs-)eigentü-

mer und Mieter, jedoch bleibt eine Ungleichbehandlung zwischen 

den Eigentümern dann, wenn Bewertungseigentümlichkeiten im Hin-

blick auf die verschiedenen Objekte bestehen; 

- eine Ungleichbehandlung bei den Ver ä u ß er u n g s er -

1 ö s e n für Vermögen liegt dann vor, wenn private Veräußerungs-

geschäfte nicht, betriebliche hingegen - unter den oben in I an-

gegebenen steuersystematischen Bedingungen - erfaßt werden. Des-

gleichen liegen Ungleichbehandlungen vor, wenn für die verschie-

denen Einkunftsarten unterschiedliche Freibeträge vorgesehen 

sind. 

3. Die wesentlichen Fälle der Ungleichbehandlung sind jedoch im 

Transferbereich festzustellen. Hier haben wir zu 

unterscheiden zwischen einer Ungleichbehandlung innerhalb des Krei-
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ses der verschiedenen Transfers generell und einer Privilegierung 

der Alterseinkünfte speziell. Erstere läuft auf eine Ungleichbe-

handlung der Transferbezieher untereinander hinaus, letztere auf 

eine solche zwischen Alters- und Aktiveneinkommensbeziehern. 

a) Die Ungleichbehandlung der Transfereinkünfte 

(siehe auch S 22 III 4.) zeigt sich auf mehrfache Weise: 

- Versorgungsrenten aus den öffentlichen Haushalten sind gegenüber 

allen anderen Transferarten grundsätzlich und völlig steuerfrei; 

solange das mit dem allgemeinen Steuerfreibetrag im Einkommen-

steuertarif betraglich übereinstimmt, ist wegen fehlender Lei-

stungsfähigkeit die Steuerfreiheit dieser Transfers im Ein-

kommensbegriff zu akzeptieren; jenseits dieses Betrages - über 

seine Höhe ließe sich streiten - jedoch beginnt die steuerliche 

Leistungsfähigkeit und die ungleichbehandlung gegenüber anderen 

grundsätzlich besteuerbaren Einkünften. 

- Einkünfte aus "wiederkehrenden Bezügen" (als Bezüge aufgrund 

von dauernden Lasten beim Geber) und Zeitrenten werden voll 

versteuert, im Gegensatz zu Leibrenten und Pensionen, die -

wenn auch in sehr unterschiedlichem Maße - geringer besteuert 

werden. 

Beamtenpensionen und Betriebspensionen werden - jenseits eines 

Versorgungsfreibetrages - versteuert, private Leibrenten und 

Sozialversicherungsrenten dagegen nur mit dem irreal niedrigen 

Ertragsanteil, der bei Sozialversicherungsrenten zur prakti-

schen Steuerfreiheit in der überwiegenden Zahl der Fälle führt. 

Der Versuch, diese Ungleichbehandlung bei anderen Altersein-

künften durch die Einführung eines Altersentlastungsbetrages 

(§ 24a EStG} auszugleichen, kann nur teilweise zum Erfolg füh-

ren. 431 

- Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen in Form von Unterhaltungs-

bezügen, die freiwillig oder aufgrund einer freiwillig begrün-

deten Rechtspflicht oder einer gesetzlich unterhaltsberechtig-

43) Das Bundesverfassungsgericht hatte steuerliche Begünstigungen 
der Pensionäre gegenüber den Rentnern 1969/70 (BVerfG JZ 80, 
s. 566 ff.) als seinerzeit noch für verfassungsmäßig angese-
hen; heute ist erwiesen, daß sie ein Ausmaß erreicht hat, 
welches unter dem Gesichtspunkt gleicher steuerlicher Lasten-
verteilung nicht gerechtfertigt werden kann; siehe hierzu K. 
Tipke 1991, S. 373 und D. Birk 1983, S. 177; Birk weist auch 
auf die umfangreiche rechtswissenschaftliche Diskussion im 
Schrifttum hin. Siehe s. 257, Fn. 1. Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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ten Person gewährt werden, werden dem Empfänger nicht zugerech-

net (§ 22 Nr. 1 S. 2 EStG), obwohl hier Leistungsfähigkeit 

grundsätzlich vorliegen kann (siehe die obige Argumentation) 

und eine Ungleichbehandlung gegenüber solchen Einkommensempfän-

gern vorliegt, die ein gleich hohes Einkommen aus anderen Quel-

len als der der rechtlichen oder der Unterhaltsverpflichtung 
beziehen. Nur Ehegatten, die geschieden oder dauernd getrennt 

leben, müssen den Bezug von Unterhalt bei bestimmten Bedingun-

gen, und begrenzt auf 27.000 DM versteuern (S 22 Nr. la i.V.m. 
S 10 I Nr. l EStG). 

b) Die steuerliche Bevorzugung der Alterseinkünfte 

gegenüber den Aktiveneinkünften liegt 

- einerseits in der praktischen Steuerbefreiung der Sozialversi-

cherungsrenten allgemein, 

- andererseits in der Einrichtung eines besonderen Freibetrages 

für den Fall der Alterseinkünfte, der bei den Pensionen einen 

Umfang von 40 % der Bezüge ausmacht, höchstens jedoch DM 6.000 DM 

(§ 19 II EStG); bei Personen, deren Einkünfte nicht in Pensio-

nen und Leibrenten bestehen, beträgt dieser Freibetrag (Alters-

entlastungsbetrag, § 24a EStG) 40 % des Arbeitslohns, höchstens 

3. 720 DM. (Daneben erhielt bis 1990 der Steuerp.flichtige ab dem 

65. Lebensjahr den Altersfreibetrag nach§ 32 II EStG in Höhe 

von 720 DM. Ein objektiver Grund für diese "Aufstockung des 
Existenz.minimurns" (so sinngemäß K. Tipke 1981, s. 275) war 

nicht zu erkennen, da eine verminderte steuerliche Leistungs-
fähigkeit nur wegen Alters und trotz evtl. nicht verminderter 
Bezüge nicht angenommen werden kann (K. Tipke 1981, s. 203). 
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Gleichbehandlung als die 
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I. Die Wertermittlungsmethoden als ein 
"System der Ungleichbehandlung" 461 

II. Ungleiche Erfassung der Vermögens-
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3. Ungleichbehandlungen als Folge 
der Zuordnung und des Schachtel-
"Privilegs" 481 

III. Zusammenfassugnng des zweiten Teils 482 

I. Für die Besteuerung werden hierzulande zwei "Bewertungssysteme" 
nebeneinander angewendet (G. Wähe 1978, s. 683; siehe§ 19 II 2.). 
Ersteres bewertet Vermögen so, daß eine periodengerechte Ein -

kommen s - Ermittlung unter dem gleichzeitigen Aspekt der 
kaufmännischen Vorsicht und des Gläubigerschutzes möglich wird; 
es ist ausgerichtet auf die handelsrechtliche Bilanzierung und 
den steuerrechtlichen Vermögensvergleich. Das hier interessierende 
zweite System will den Bestand an Vermögen qua steuerlicher Ver-

mögensaufstellung erfassen und dient der Vermögens - Be-
steuerung. Grundlage soll ein Gegenwartswert sein oder ihm möglich 
nahe kommen, um die Leistungsfähigkeit zu reprädentieren. Auch 
hier gilt, daß die persönliche Leistungsfähigkeit berührt ist, 

wenn unternehmrerisches Vermögen auch zu persönlicher Vermögen-
steuer führt. Dies ist im gegenwärtigen Steuerecht der Fall. 11 

a) Das geltende Bewertungsrecht, das gegenwartsnahe Wertfeststel-
lungen gewährleisten soll, teilt das Vermögen einer natürlichen 
Person und einer Unternehmung in vier Arten ein, ungeachtet 
der Funktionen, die es sozialökonomisch haben kann 
(siehe§ 10) und ungeachtet dessen etwa, daß auf die Vermögens-
arten einheitliche Wertbegriffe oder Wertermittlungsmethoden an-

zuwenden wären. Wie Ubersicht 8.2 zeigt, ist allenfalls das sog. 
"sonstige Vermögen" einheitlich auf den "Gemeinen Wert" bzw. auf 

1) Damit ist keineswegs die Mehrfachbesteuerung gemeint, die die 
Anteilseigner von Vermögen in Kapitalgesellschaften trifft, 
sondern der Fall, daß Einzelunternehmer ihr betriebliches 
Vermögen (Kapital) der persönlichen Vermögensteuer zu unter-
werfen haben. Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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eine seiner Unterarten festgelegt. Ansonsten werden für das Grund-

vermögen drei, für das Betriebsvermögen vier Wertbegriffe verwen-

det; lediglich das land- und forstwirtschaftliche Vermögen kommt 

mit einem Wertbegriff aus, der allerdings wegen der besonderen 

Verfahrensweise, kraft derer man zu ihm gelangt, viel von seiner 

Uberzeugungskraft verliert. 

b) Die Probleme allokativer und distributiver U n g 1 eich -

b eh an d 1 u n g (siehe die Stichworte a bis k in der rech-

ten Randspalte von Ubersicht 8.2), die bei der Bewertung entste-

hen, ergeben sich zum einen daraus, daß sich die zeitnahen Werte 

nicht direkt aus gegenwärtigem Markt geschehen 

ablesen lassen (Gemeiner Wert, Teilwert), zum anderen aus dem 

besonders konstruierten Einheitswertverfahren, im Zuge dessen so-

wohl der "Ertragswert" als auch der "Sachwert" oftmals so forma-

lisiert werden, daß sie entweder einen zeitnahen Wert-

ausdruck des Vermögens ver f eh 1 e n (und auch z.T. ver-

fehlen sollen) oder wegen der Pauschalierungen eine inter -

per so n a 1 e Ver g 1 eich bar k e i t der Wert-

ansätze nicht erlauben. Verfehlte Gegenwartsnähe und in-

terpersonal unterschiedliche Werte für die gleichen Vermögensge-

genstände aber widersprechen einerseits dem Gleichmäßigkeitsprin-

zip der Besteuerung und dem Gebot der Gleichbehandlung, anderer-

seits dem Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. 

Bewertungsverfahren, in die allokative und distributive Zielvor-

stellungen hineinkonstruiert werden, determinieren solchermaßen 

den steuerlichen Vermögensbegriff, noch bevor darüber entschie-

den werden konnte, ob aus Gründen der persönlichen Leistungsfähig-

keit eine besondere Schonung oder Belastung des Vermögens ange-

bracht ist. 

So führen Ungleichbehandlungen in der Bewertung der Vermögensbe-

stände zu ungleichen steuerlichen Vermögensbegriffen. Ungleiche 

Vermögensbegriffe, die im Zuge der Besteuerung auch ungleiche Be-

lastungen hervorrufen, können die Allokationsentscheidungen stö-

ren und distributive Effekte hervorrufen. Werden die Vermögen in 

den verschiedenen Wirtschaftszweigen unterschiedlich bewertet, 

kann sich in den Bewertungsergebnissen nicht mehr niederschlagen, 

inwieweit eine Investitionsentscheidung über den Einsatz in die-

sem oder einem anderen Wirtschaftszweig sinnvoll ist; die Alloka-

tionsergebnisse müssen - zumindest was die steuerliche Belastung 
Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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Ubersicht 8.2: Wertermittlungsmethoden und steuerliches Vermögen 

Wertermittlun,smethoden +) 

Vermögensart/ Wertbegriff Wertbegriffe Gleichbehandlungs-
Schuldenart "Gemeiner Wert" im Einheits- probleme in der Ver-
nach BewG +++) wertverfahren mögensbesteuerung 

I. sonsti2es 
Vermö2en ++) 

1. not. Wertoaoiere Kurswert Vermögensartenpro-
2. Kapitalforderungen 

Nennwert 
bleme: 

Kapitalschulden -----------------
3. Fordergungen/Ver-

a) "unterschiedliche 
Ertragsfähigkeit" 

pflichtungen aus Kapitalwert c) 11 Ausgrenzungstat-
wiederkehrenden 
Leistungen 

bestände" aus den 

4. nichtnot. Anteile 
sonstigen Vermögen 

an Kap.-Ges./Mine-
b) "Kaufkrafterhal-

ralgew.-rechte/ 
Gemeiner Wert tung" 

Luxusgüter 

II. Grundvermö2en ++) Einheitswertproblem: 

5. unbebaute Gemeiner Wert 
d) "Systematik und 

Grundstücke Verfahren 11 

6. Mietwohn- und Ertragswerterobleme: 
Geschäfts- Ertragswert 
qrundstücke e) 11 Sollertrag" 

7. Ein- und Zwei- Sachwert 
f) 11 spezifische 

familienhäuser 

Sachwertprobleme: 

g) "Sollwerte durch 
Kostenpauschalen" 

h) "EW-Senkung durch 
Wertzahlen" 

I II. Betriebsvermö2en 

e. Betr.-Grundstücke: 
- unbebaute Gemeiner Wert 
- Mietwohn-/Gesch. Ertragswert 

grundstücke 
- land- u. forst- Ertragswert 

wirtsch. Betrieb 
- Fabrik-/Verwal- Sachwertproblem: 

tungsgebäude/ Sachwert i) "Branchendurch-
Laqerhallen schnittszahlen" 

9. Gew. Betrieb ++) ++++) Teilwert ++++) 

IV. Land- u. forstw. Einheitswertprobleme: 
Vermö2en ++) 

j) 11 vergleichendes 
10. Betrieb d. Land- Ertragswert im Verfahren 11 

u. Forstwirtsch. vergleichenden k) "zweifache Unter-
(incl. Wohnung) Verfahren bewertung des EW" 
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Legende zu Obersicht 8.2: 

+) Vorrangproblem für den Gemeinen Wert, den Teilwert und den Ertragswert: 

Welches die zentralen Wertbegriffe des deutschen Bewertungsrechtes sind, 
wird in der Literatur unterschiedlich gesehen. Dies kann nicht verwundern, 
da das Bewertungsgesetz einleitend als "Bewertungsgrundsatz (§ 9) den Gemeinen 
Wert formuliert, danach sofort (§ 10) den Teilwert für die Wirtschaftsgüter 
eines Unternehmens postuliert, ansonsten fast ausschließlich die Einheitsbe-
wertung regelt. Demnach hält sich G. Rose streng an das Gesetz, wenn er 
(1982b, S. 34) zwei für die Bewertung zentrale Werte feststellt: den Gemeinen 
Wert für die nichtbetrieblichen, den Teilwert für die betrieblichen Vermögens-
gegenstände. G. Wähe (1978, S. 687) dagegen sagt: "Das Bewertungsgesetz ver-
wendet folgende drei Wertmaßstäbe: den gemeinen Wert, den Teilwert und den 
Ertragswert. 11 Dies ist ökonomisch argumentiert, da man der Meinung sein kann, 
daß sich sowohl im Gemeinen Wert (dem am Markt erzielbaren Veräußerungspreis) 
als auch im Teilwert (sofern der tatsächlich feststellbar sein sollte) ein 
solcher Wert dokumentiert, der die auf Dauer angelegte Ertragsfähigkeit eines 
Wirtschaftsgutes ausdrückt. Diesen ökonomischen Gedankengang stellt K. Tipke 
(1981, S. 353 f.) so in den Mittelpunkt, daß er den Ertragswert überhaupt für 
den fundamentalen Wert hält ("Das Prinzip der Bewertung kann in der Tat nicht 
dem Bewertungsgesetz selbst entnommen werden; es muß aus den Gesetzen über die 
einheitswertabhängigen Steuern ... abgeleitet werden. Vermögensteuer ... wol-
len die potentielle Ertragskraft von Vermögen besteuern. Die prinzipielle An-
knüpfung an den gemeinen Wert (Verkehrswert) statt an den Ertragswert er-
staunt daher. 11 

Die Einteilung von K.-H. Hansmeyer (1981 , S. 728) enthält sich der Gesetzes-
kritik, nimmt aber den ökonomischen Gedankengang auf, berücksichtigt jedoch, 
daß gerade der Ertragswert in ein Ermittlungsverfahren eingebunden wurde, das 
einen wesentlichen Teil des Bewertungsgesetzes ausmacht und das Bewertungs-
gesetz geradezu zu einem Gesetz des Einheitswertverfahrens macht: "Für die Be-
wertung .•.. kennt das Bewertungsgesetz zwei zentrale Wertbegriffe und ein 
Wertermittlungsverfahren: Den Begriff des 'gemeinen Wertes', •.. den Begriff 
des 'Teilwerts' ... und das Verfahren der 'Einheitsbewertung' 11 • 

++) Inhalt der Vermögensarten: 

a) das sonstige_Vermögen kann auch Inhalt des Grund-, Betriebs- sowie des 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögens sein; 

b) zum Betriebsvermögen gehört auch das der Ausübung eines freien Berufes 
dienende Vermögen; 

c) zu den Begriffen Grundvermögen, Grundbesitz und Grundstücke (s. K. Tipke 
1981, S. 355; G. Rose 1982b, S. 61 f.): "Grundbesitz" ist der Oberbegriff; 
er umfaßt land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Betriebsgrundstücke 
und Grundvermögen (= Privatgrundstücke). Zum "Grundvermögen" gehört nur 
solcher Grundbesitz, der weder land- und forstwirtschaftlicher Betrieb 
noch Betriebsgrundstück ist. Ein "Grundstück" ist entweder Betriebsgrund-
stück (und gehört dann als eine "wirtschaftliche Untereinheit" zum Be-
triebsvermögen) oder ein Privatgrundstück (und gehört dann in die wirt-
schaftliche Einheit des Grundvermögens). 

+++) Inhalt und Anwendung des Gemeinen Wertes: 

Der Gemeine Wert ist der objektiv am Markt erzielbare Einzelveräußerungspreis. 
Für die wenigsten Güter ist er überhaupt feststellbar. Daher greift man zu 
Schätzverfahren. Für ganze Unternehmungen ist ein solcher Einzelveräußerungs-
preis ungeeignet, weshalb man den Begriff des Teilwertes entwickelte. 
Zur Entwicklung des Inhalts des Gemeinen Werts siehe K. Vogel 1979, S. 28 ff. 
Zur Rolle des Gemeinen Wertes aus ökonomischer Sicht siehe K.-H. Hansmeyer 
1981 , S. 733 - allerdings mit vorwiegendem Bezug zur Grundsteuer. 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



465 

betrifft, die sich als eine Veränderung des Nettoertrages dar-

stellt - nachteilig sein. Inwieweit gerade dieser Tatbestand mit 

distributionspolitischen Zielen verbunden ist, zeigt das Einheits-

wertverfahren in der Landwirtschaft besonders deutlich. Man kann 

hier von allokativen Wirkungen (nachteiliger Art) mit distributi-

ven Effekten (vorteilhafter Art, aber nur für die betroffene Grup-

pe der Landwirte) sprechen. Geht man umgekehrt von den distribu-

tionspolitischen Zielvorstellungen z.B. im Wohnungsbau aus und 

konstatiert die steuersparende Wirkung der Unterbewertung des 

Grundvermögens für Hauseigentümer oder - Uberwälzung unterstellt -

für Mieter, so liegen die allokativ nachteiligen Wirkungen in 

den für die Investitionspolitik nicht exakt wiedergegebenen Wer-

ten und Erträgen des Grundvermögens. 

II. steuerliche Ungleichbehandlungsproblerne ergeben sich nicht 

für jene Vermögensarten, die gleichermaßen gegenwartsnah bewertet 

werden. Dies ist bei solchen Vermögensgegenständen der Fall, deren 

Wert (Gemeiner Wert oder seine Unterarten) sich aufgrund markt-

lichen Austausches einstellt. 2 ) Die Möglichkeit zur steuerlichen 

Ungleichbehandlung taucht aber immer dann auf, wenn die Werter-

mittlung eigens konstruierten Verfahren (Einheitsbewertung) über-

antwortet wird. Dann kann es zur Ungleichbehandlung gegenüber den 

Vermögensarten aus der gegenwartsnahen Bewertung wie auch zu Un-

gleichbehandlungen solcher Vermögensarten untereinander kommen, 

die jeweils eigenen Verfahren der Bewertung unterworfen werden. 

2) Stellen sich unterschiedliche Werte aufgrund inflationärer Ent-
wicklungen ein, ist das nicht auf die steuerlichen Maßnahmen 
zurückzuführen; allerdings soll - worauf unten noch hingewie-
sen werden wird - die Steuerpolitik die inflationsbedingten 
Wertdifferenzen nicht noch unterstreichen oder ihre Einebnung 
unterschiedlich betreiben. 

Fortsetzung der Legende zu Übersicht 8.2 
++++) Inhalt und Anwendung des Teilwerts: 

Der Teilwert ist der Teil eines fiktiven Gesamtveräußerungswertes eines Be-
triebes bei dessen unterstellter Fortführung; G. Rose 1982b, S. 37: "antei-
liger Betriebswert". Obwohl er - wie der Gemeine Wert - einen objektiv fest-
stellbaren Marktpreis realisieren will (G. Wähe 1978, S. 443), widerspricht 
er dem Gemeinen Wert, weil er kein Einzelveräußerungspreis ist und zudem 
von den individuellen Einschätzungen des Erwerbers eines Betriebes abhängt. 
Weil ein solcher Wert in der Praxis kaum feststellbar ist und eine Fiktion 
bleiben muß (G. Wöhe 1978, S. 440 ff., insbes. S. 445), hilft sich die 
Praxis mit "Teilwertvermutungen" (G. Rose 1982b, S. 38). 
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Dieses sind also die verfahren s - und w e r t -

b e g r i f f s g e b u n d e n e n U n g 1 e i c h b e h a n d -

1 u n gen (siehe Obersicht 8.2: Punkte d bis k). Daneben spie-

len bestimmte steuerpolitische Maßnahmen, die sich direkt auf die 

Vermögensarten erstrecken, eine Rolle für die Ungleichbehandlung, 

sei es, daß man inflationäre Entwicklungen in der Bewertung nicht 

oder in einzelnen Vermögensarten unterschiedlich berücksichtigt, 

sei es, daß man versucht, je Vermögensart eigene "Ertragsfähigkei-

ten" zu postulieren, die eine unterschiedliche Belastung rechtfer-

tigen würden (Obersicht 8.2: Punkte a bis c). Diese Ungleichbehand-

lungen lassen sich als die vermögen s a r t geb und e -

n e n bezeichnen. Sie sollen zuerst behandelt werden. 

1. a) Ganz grundsätzlich muß zunächst entschieden werden, ob man 

eine "unterschied 1 ich e E r t r a g s f ä h i g -

k e i t" von Vermögensarten (Obersicht 8.2: a) bereits in der 

Bewertung ozw. erst in der Besteuerung berücksichtigen will, oder 

ob man überhaupt die Wertermittlung und -besteuerung völlig losge-

löst von der etwa unterschiedlichen Ertragsfähigkeit durchführen 

und allein auf den erzielten Ertrag bzw. das sich daraus ergeben-

de Einkommen abstellen will. 31 Einen entschiedenen Standpunkt 

nimmt K. Tipke 41 ein: "Da die Ertragskraft land- und forstwirt-

schaftlichen Vermögens und Grundvermögens hinter der Ertragskraft 

von gewerblichem Vermögen zurückzubleiben pflegt, die Ertrags-

werte von den gemeinen Werten erheblich abweichen, ist es inso-

weit nicht nur zulässig, sondern geboten, Ertragswerte zu bestim-

men, die hinter den gemeinen Werten zurückbleiben." 

3) Dann würden Vermögensgegenstände mit höherer Ertragsfähigkeit 
(streng genommen sind es bereits höhere tatsächliche Erträge) 
zu höheren Einkommen führen und einen höheren Steuersatz aus-
lösen. 

4) 1981, s. 354, mit dem Hinweis auf die gleiche Auffassung bei 
K. Vogel (1979, s. 28 ff.), jedoch auf die gegengesetzte bei 
J. Pelka (1975, S. 206, 209 ff.): Tipke fährt fort: "Da die 
Ertragskraft die Bemessungsgrundlage betrifft, nicht den Steuer-
satz, ist es folgerichtig (jedenfalls zulässig), unterschied-
liche Ertragskraft durch unterschiedliche Bewertung (statt 
durch unterschiedliche Steuersätze) auszudrücken." 
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Dem soll hier deutlich widersprochen werden; dies nicht nur, 

weil der gegenwartsnahe Gemeine Wert der allgemeine Bewertungs-

grundsatz ist, 51 sondern aus ökonomischen Gründen: Da die einzel-

nen Vermögens- (und Kapital-)arten in einer Wirtschaft mit unter-

schiedlichen Erwartungshorizonten, Plänen und Märkten stets auch 

unterschiedlich hohe Erträge haben werden, geht es zunächst darum, 

diese Unterschiede steuerlich weder mutwillig einzuebnen noch zu 

vergröbern. Die Bewertungsverfahrenstechnik darf Unterschiede in 

der Ertragskraft des Kapitals und Vermögens nicht aufheben, soll 

am Ertrag die Ren t ab i 1 i t ä t des Kapital- und Vermö-

genseinsatzes noch abgelesen werden können. Dies ist ein a 1 

1 ok a t i o n s theoretisches und -politisches Grunde r -

fordern i s der Bewertung. Davon zu trennen ist die wei-

tere Frage der steuerlichen Belastung: Hier mögen allokations-

und distributionspolitische Ziele dazu veranlassen, mittels eines 

offen ausgewiesenen, nicht in die Bewertungstechnik eingearbeite-

ten Abschlags oder anhand von Meßzahlen die Bemessungsgrundlage 

zu kürzen, sofern nicht tarifäre Maßnahmen ergriffen werden. Ab-

schläge und Steuersatzprivilegien hätten den Vorzug, daß sie die 

politischen Vorstellungen über die personell unterschiedliche Lei-

stungsfähigkeit unmittelbar zum Ausdruck brächten, wohingegen 

"Manipulationen" in den Bewertungsverfahren den Anschein erwecken, 

als würde man den Vermögensarten eine unterschiedliche "Leistungs-

fähigkeit" imputieren. 61 

5) Siehe J. Pelka 1975, s. 209, unter Hinweis auf ein Urteil des 
BVerfG vom 7.5.1968 (BVerf GE 23,242,256), das grundsätzlich 
bei einem Abweichen von diesem Grundsatz einen Verstoß gegen 
den Gleichheitssatz folgert. 

6) So argumentiert F. Neumark (1970, S. 168), der keine Diffe-
rentiation innerhalb der Vermögensteuer nach Vermögensarten 
zulassen will. - H. Fecher dagegen (1979, S. 477) scheint 
anderer Auffassung zu sein, wenn er sagt: "Danach gilt, daß 
unterschiedliche Vermögensarten steuerlich verschieden behan-
delt werden müssen. Dies ist nicht, wie bisweilen behauptet, 
Folge der Verschiedenheit der auf die einzelnen Vermögensar-
ten angewendeten Bewertungsmethoden." Wenn er meint, daß die 
andere "ste.uerliche Behandlung" sich auf etwas anderes er-
strecken soll als auf die Wertermittlungsmethoden, wäre ihm 
zuzustimmen; es sollte auch nicht übersehen werden, daß Fecher 
seine Feststellung im Zusammenhang mit der Bewertung des Ar-
beitsvermögens trifft, die ja ganz besondere Probleme auf-
wirft. 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



468 

b) Ein weiteres "Vermögensartenproblem" liegt darin, daß sich 

die Kaufkraft in den Vermögensarten unterschiedlich 
stabil erhält. steuerliche Maßnahmen zur Erhaltung der im Vermö-

gen repräsentierten Kaufkraft (Ubersicht 8.2: b) kennt die gegen-

wärtige Verlliögensbesteuerung nicht, weder als Besteuerung der Ver-

mögenssubstanz noch als Besteuerung des Vermögensertrags (siehe 

§ 24). Infolgedessen ist hier lediglich zu einer eher "indirekten" 

steuerlichen Ungleichbehandlung Stellung zu nehmen. Grundsätzlich 

ließe sich eine Ungleichbehandlung in der Kaufkrafterhaltung durch 

den steuerlichen Ausgleich der Geldentwertung einerseits im Ver-

hältnis von Unternehmern zu Nichtunternehmern, andererseits im 

Verhältnis der Vermögensarten untereinander denken. Das erstere 

Problem stellt sich gegenwärtig nicht. 71 

Demgegenüber läßt sich jedoch eine indirekte steuerliche Ungleich-
behandlung im Verhältnis des Grundvermögens zu anderen Vermögens-

arten feststellen. So ist zwar die Steigerung der Verkehrswerte 

des Grundvermögens als Folge der Geldentwertung nicht steuerlich 

induziert, jedoch wird der Wertunterschied insoweit ein steuerli-

ches Ungleichbehandlungsproblem, als das Einheitswertverfahren 

die Grundvermögenswerte künstlich niedrig hält. Andererseits wer-

den inflationsbedingte Vermögenswertsteigerungen (wie im übrigen 

auch Scheingewinne und -überschüsse), die nicht einheitswertabhän-

gig sind, in vollem Maße besteuert. Dies gilt insbesondere für 
Geldvermögen und Aktien (R. Nöll v.d. Nahmer 1980). Dadurch gerät 

im Ergebnis das für die Besteuerung generell geltende Mark-gleich-

Mark-Prinzip punktuell für das Grundvermögen außer Kraft, und die 

allokativen Ausgangsbedingungen werden verfälscht. 

7) Gleichwohl ist hier anzumerken, daß eine steuerliche Kaufkraft-
erhaltung im Unternehmensbereich notwendigerweise eine eben-
solche im nichtunternehmerischen Bereich nach sich ziehen muß 
(G. Wöhe 1978, s. 405), da sowohl unternehmerisches wie pri-
vates Vermögen (und Einkommen) Kaufkraft repräsentiert, das 
weder aus allokativen noch aus distributiven Motiven unter-
schiedlich zu behandeln ist. Wollte man z.B. Kaufkraftkorrek-
turen nur für das unternehmerische Vermögen (etwa beim Vermö-
gensvergleich, und zwar durch Substanzerhaltungsrücklagen 
oder durch Abschreibungen vom Wiederbeschaffungspreis) zulas-
sen, käme das "nur solchen Einkunftsarten zugute, bei denen 
ein 'Vermögen' im materiellen Sinne vorhanden ist"; Korrektu-
ren würden die Gleichmäßigkeit der Besteuerung noch mehr als 
gegenwärtig verletzen, F.W. Wagner 1976b, s. 234. 
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c) Vermögensartenspezifische Ungleichbehandlungen sind schließ-

lich denkbar, wenn es in einigen Vermögensarten Befrei u n -

gen gibt, in anderen nicht. Von allokativen Wirkungen wäre zu 

sprechen, wenn einzelne Vermögensarten völlig, oder wenn inner-

halb der Arten einige Wirtschaftszweige oder -regionen befreit 

wären. Distributiv motivierte Befreiungen von der Vermögensteuer 

sind dann Ungleichbehandlungen, wenn sie zu einer für den steuer-

pflichtigen ungleichen Erfassung von Vermögensgegenständen führt, 

die eine ungleiche Steuertraglast angesichts gleicher, im Vermö-

gensbestand repräsentierter Leistungsfähigkeit führt (Ubersicht 

8.2: c). Allokativ motivierte Befreiungen kennt das deutsche 

Steuerrecht nicht; distributiv motivierte ließen sich gemäß§ 21 

IV (Teil- und Gesamtausschlüsse aus dem Totalvermögen) unter dem 
Aspekt des Allgemeinheitspostulats lediglich für das "sonstige 

Vermögen" feststellen. Diese sind daraufhin zu prüfen, inwieweit 

sie dem Gleichbehandlungskriterium genügen. Allenfalls für den 

Hausrat ließe sich das einigermaßen zweifelsfrei angeben, da die-

ser große Wertunterschiede zwischen den Besteuerten ausmachen kann, 

so daß zu vermuten ist, gerade die oberen Einkommensschichten 

könnten größere Werte der Besteuerung legal vorenthalten. 81 

Ob in der Befreiung der mannigfaltigen Rentenansprüche von der 

Vermögensteuer Ungleichbehandlungen liegen, muß davon abhängig 

gemacht werden, inwieweit überhaupt eine objektive Bewertbarkeit 
und zudem die persönliche Verfügbarkeit vorliegen fsiehe § 10 IV). 

Für die Sozialversicherungsrenten und die Ansprüche an Witwen-, 

Waisen- und anderen Kassen und für viele andere Ansprüche ist je-
denfalls die Verfügbarkeit (mit dem Ziel der Beleihung, Veräuße-

rung usw.) nicht gegeben, so daß der Vermögenscharakter zu ver-

neinen ist. Ungleichbehandlungen wären nur dann festzustellen, 

wenn ganz generell Gegenstände, deren ungleiche Besteuerung zu 

prüfen ist, den gleichen Grad an Vermögenseigenschaft aufweisen. 

8) Die Hausratbefreiung ist im Zusammenhang mit den Freigrenzen 
(in Höhe von DM 10.000) für Schmuck, Edelmetallgegenstände 
und bestimmte "Luxusgegenstände" zu sehen, wobei aber die 
letzteren ein Abgrenzungsproblem bergen (K. Tipke 1981, S. 361). 
Auch die Freigrenze (in Höhe von DM 20.000) für Kunstgegenstän-
de und Sammlungen gehört in diesen Zusammenhang, wobei gleich-
zeitig zu erwähnen ist, daß auch das Erbschaftsteuergesetz 
einen Freibetrag für diese Gegenstände (in Höhe von DM 10.000 
bis 40.000 je nach Verwandtschaftsgrad) enthält. 
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2. Die Kritik an der Einheits b e wert u n g 91 kann 

wie folgt systematisiert werden: 

a) Zunächst ist festzustellen, daß die Einheitsbewertung, die ftir 

die Vermögensarten "land- und forstwirtschaftliches Vermögen", 

"Grundvermögen" und "Betriebsvermögen" durchzuführen ist, kraft 

ihrer inneren Systematik und der verschlungenen Verfahrenswege 

nicht ftir alle Vermögensarten zu jenen gegenwartsnahen Werten 

kommt, die dem Bewertungsgrundsatz des Gemeinen Wertes entspre-

chen würden. So ist offensichtlich, daß Verkehrswerte in erster 

Linie für das "sonstige Vermögen" und aus dem Kreise der Einheits-

wert-Vermögensarten allenfalls für das Betriebsvermögen (nicht un-

bedingt für die bebauten Betriebsgrundstticke) erreicht werden. Es 

kommt hinzu, daß ftir die Einheitswerte des Grundvermögens und des 

land- und fortwirtschaftlichen Vermögens nicht nur zu geringe, 

sondern untereinander unterschiedlich niedrige Einheitswerte er-

mittelt werden, die überdies noch nicht einmal für alle einheits-

wertabhängigen Steuerarten gleichmäßig gelten. Diese Phänomene 

der allgemeinen und differenzierten Unterbewertung gegenüber an-

deren Vermögensarten nennen wir das "S y s t e m - u n d 

Verfahrens prob 1 e m" der Einheitsbewertung (d). 

Daneben stehen jene Phänomene der Ungleichbehandlung, die mit den 

im Einheitswertverfahren verwendeten Wertbegriffen zusammenhängen; 

dieses Problemfeld nennen wir die "W e r t b e g r i f f s -

prob 1 e m a t i k" der Einheitsbewertung. In ihr unterschei-

den wir Ertragswertprobleme (im Zusammenhang mit dem Grundvermö-

gen; Ubersicht 8.2: e und f), Sachwertprobleme (im Zusammenhang 

mit dem Grund- und dem Betriebsvermögen; Ubersicht 8.2: g, h und 

i) und die speziellen Einheitswertprobleme des land- und forst-

wirtschaftlichen Vermögens (Ubersicht 8.2: j und k). 

b) Eine Ungleichbehandlung wird in der Einheitsbewertung immer 

in zweierlei Weise sichtbar; zum einen darin, daß für vergleich-

bare Vermögensarten unterschiedlich hohe Einheitswerte gefunden 

9) Die Kritik ist hier nicht in den Einzelheiten nachzuvollzie-
hen; siehe hierzu die~§ 19 It 2. und 26 II 5 sowie die 
dort erwähnte Literatur. Vorliegend geht es uns um eine Syste-
matik der kritischen Argumente zur Einheitsbewertung und ihres 
Gehaltes an Ungleichbehandlung. 
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werden (dies läßt sich als das "W e r t n i v e a u p r o b 1 e m" 

der Einheitsbewertung bezeichnen); zum anderen darin, daß die Ver-

fahren - oftmals unvermeidlicherweise - so pauschal konstruiert 

sind, daß unterschiedliche Ertragsfähigkeiten (oder die Werte 

schlechthin) gleich behandelt werden (dies läßt sich das 

"Wert paus c h a 1 i er u n g s prob 1 e m" der Ein-

heitsbewertung nennen). Wie sich zeigen wird, haben wir es unter 

dem Stichwort "Systematik und Verfahren" (Ubersicht 8.2: d) aus-

schließlich mit dem Wertniveauproblem zu tun. Hier geht es nämlich 

um die schlichte Tatsache, daß die Einheitswerte in jedem Falle 

zu einer Abweichung vom Niveau des Gemeinen Werts (Veräußerungs-

preises) führt. Demgegenüber enthalten die im Einheitswertverfah-

ren verwendeten Wertbegriffe, also der Ertragswert, der Sachwert 

und der Vergleichswert (als ein besonderer Ertragswert) zumeist 

sowohl Niveau- als auch Pauschalierungsprobleme. 

Die generelle Unterbewertung als Niveau prob 1 e m ruft 

in erster Linie a 1 1 ok a t i v nachteilige Wirkungen hervor, 

etwa mit Blick auf die bereits erwähnten Entscheidungsbedingungen 

für Investitionen und Vermögensanlagen in bestimmten Wirtschafts-

zweigen und Vermögensarten (Grundvermögen versus Betriebsvermögen; 

landwirtschaftliches Vermögen versus gewerbliches Betriebsvermögen 

usw.). Distributive Effekte entstehen für die von den Allokations-

vorteilen betroffenen Gruppen unmittelbar. 

So sind zunächst mit Allokationswirkungen die folgenden Tatbestän-

de des Einheitswertverfahrens und der Wertbegriffsproblematik ver-

bunden: 

- das allgemeine Einheitswertniveauproblem (Ubersicht 8.2: d); 

- die differenzierte Ungleichbehandlung im Grundvermögen und im 
land- und fortwirtschaftlichen Vermögen durch das Sollertrags-
problem (e); 

- die gruppenspezifischen Subventionierungen im öffentlich geför-
derten Wohnungsbau (f); 

- die einheitswertsenkende Wirkung der Anwendung von Wertzahlen 
im Sachwertverfahren des Grundvermögens (h); 

- die einheitswertnivellierende Wirkung der Anwendung von Bran-
chendurchschnittsverfahren für bestimmte Betriebsgrundstücke (i) 
und 

- die einheitswertnivellierende Wirkung der Vergleichszahlen wegen 
der Nichtbeachtung betriebs-individueller Unterschiede im land-
und forstwirtschaftlichen Vermögen (j). 
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Ungleichbehandlungen infolge der Paus c h a 1 i er u n gen 

dürften sich - mit Blick auf die sich im Ertrag bzw. Einkommen und 

im Vermögenswert zeigende ungleiche Leistungsfähigkeit bei dennoch 

gleicher Besteuerung - zunächst als ein d ist r i b u t i v es 

Problem erweisen. Allokative Effekte entstehen dann im Gefolge 

der distributionspolitisch motivierten Entscheidungen. 

So sind zunächst mit Distributionswirkungen die folgenden Tatbe-

stände der Einheitsbewertung und der Wertbegriffsproblematik ver-

bunden: 

- die Sollerträge im Ertragswertverfahren bei Mietwohngrundstücken 
(Ubersicht 8.2: e); 

- die Kostenpauschalierung beim Sachwertverfahren für Ein- und 
Zweifamilienhäuser (g); 

- die einheitswertsenkende Wirkung des Vergleichswertverfahrens 
(j) und der Nichtanwendung der pauschalen 40 %igen Erhöhung der 
Einheitswerte (k) in der Land- und Forstwirtschaft und 

- die Ungleichbehandlung bestimmter Gruppen von Vermögensanlegern 
durch das Schachtelprivileg (3.). 

c) Die Ungleichbehandlung, die das "System - und Ver -

fahren s prob 1 e m" der Einheitsbewertung (Ubersicht 

8.2: d) mit sich bringt, liegt in der Konstruktion und der fehlen-

den Anpassungsfähigkeit des Verfahrens selbst begründet. 101 Wenn 

die Hauptfeststellungszeitpunkte keine gegenwartsnahen Werte er-

bringen und ihre Wiederholungsrhythmen für die Vermögensarten un-

terschiedlich sind, liegt darin eine Ungleichbehandlung. 111 Wenn 

für die Einheitswertermittlung des Grundvermögens und der Betriebs-

grundstücke generell von den Wertverhältnissen am 1.1.1964 ausge-

gangen wird und - um Verwaltungsaufwand zu vermeiden - nach§ 121a 

BewG heute ein pauschaler Zuschlag von 40 % auf die 64er Einheits-

werte angesetzt wird, so ist damit eine Verzerrung der Werte für 

den Grundbesitz in dreifacher Hinsicht erreicht: 121 

10) Nicht nur die Verwaltungsaufwendigkeit, auch die Kompliziert-
heit der Bewertung spielen eine Rolle. 

111 Für Gewerbebetriebe wird der Einheitswert alle drei Jahre 
festgestellt, für den Grundbesitz alle sechs Jahre. Die Zeit-
nähe der Werte kann im ersteren Fall gegeben sein, im letzte-
ren Fall nicht mehr. 

12) Eine vierte Verzerrung ist steuersysternatischer Art: der pau-
schale Zuschlag von 40 % wird für die einheitswertabhängigen 
Steuerarten mit Ausnahme der Grundsteuer angesetzt; darin 

(Forts. siehe folgende Seite) 
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- trotz des Zuschlags von 40 % auf die 64er Einheitswerte werden 

gegenwartsnahe Werte nicht erreicht: 13 ) dies galt schon bei 

der Einführung des Zuschlags erstmals für das Jahr 1974 (J. 

Pelka 1975, S. 216); 

- die land- und forstwirtschaftlichen Einheitswerte machen wegen 

des "vergleichenden Verfahrens" und der Nichterhebung des Zu-

schlags von 40 % heute nur ungefähr 1 bis 10 % der Verkehrs-

werte aus (K.-H. Hansmeyer 1981 , s. 734); dies bedeutet er-

stens ein enormes Abweichen von den Gegenwartswerten überhaupt 

und zweitens eine Ungleichbehandlung gegenüber den anderen Grund-

besitzarten; 

die pauschale Anwendung eines Zuschlags auf die nichtlandwirt-

schaftlichen Grundbesitzarten widerspricht nicht nur dem Prin-

zip der Einzelbewertung, sondern berücksichtigt nicht, daß die 

Wertentwicklung innerhalb der Grundstücksarten unterschiedlich 

verläuft. 13 ) 

Das System- und Verfahrensproblem der Einheitsbewertung liegt 

also sowohl in der generellen als auch in der spezifischen "Un-

terbewertung" qua Wertermittlungsmethode und Zuschlagsanwendung; 

es führt zu einer differenzierten Ungleichbehandlung im Grundbe-

sitz und gegenüber anderen Vermögensarten (Wöhe 1988,S.406f.; 1992, 

s. 508) und ist damit "der schärfste Verstoß gegen die Gleich-

mäßigkeit der Besteuerung" (D. Schneider 1978b, s. 206). Steuer-

systematisch verzerrende Auswirkungen werden dadurch erreicht, 

daß die Zuschlagsregelung nicht für sämtliche einheitswertabhän-

gigen Steuerarten angewendet wird und daß für die Land- und Forst-

wirtschaft wie auch für das Zurechnungseinkommen der Nutzer von 

Wohnungen im eigenen Hause die so gefundenen Einheitswerte von 

Forts. Fn. 12: 
liegt außer einer steuersystematischen Uneinheitlichkeit eine 
Bevorzugung der Land- und Forstwirtschaft, die die in der Ein-
kommens- und Vermögensbesteuerung erreichte noch zusätzlich 
in der Ertragsbesteuerung erweitert. Uberdies ist sowohl für 
die Land- und Forstwirtschaft als auch für die Nutzer der Woh-
nung im eigenen Hause der Einheitswert auch für die Einkommens-
besteuerung maßgeblich. 

13) Nach K. Tipke 1981, S. 363 (unter Hinweis auf Troll 1980/81 
und 1978/79 sowie Strunk 1980, ferner Pelka 1975) betrugen 
schon 1977 die Einheitswerte+ 40 % Zuschlag je nach Grund-
stücksart nur noch zwischen 20 und 42 % des gemeinen Werts. 
In 1991, S. 465f. erwähnt er den "Gipfel der Falschbewertung" 
im Einigungsvertrag v. 31.8.1990 mit den Einheitswerten von 
1935 ohne Indizierung. 
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der Vennögensbesteuerung in die Einkommensbesteuerung hinüber-

wirken und dort das steuerliche Einkommen senken (siehe§§ 22 I 

und 26 II 5.). Während hinter der Bevorzugung des Grundvennögens 

wohnungspolitische Absichten vennutet werden dürfen, sind es 

hinter der Bevorzugung des land- und fortwirtschaftlichen Vennö-

gens wohl eher einkommenspolitische. 

d) Ein "So 1 1 ertrag s prob 1 e m" (Obersicht 8.2: e) 

ergibt sich zunächst bei der Ertragswertennittlung. Der Gesamt-

wert eines bebauten Grundstücks errechnet sich im wesentlichen 

aus dem Produkt von "Jahresrohmiete" und "Vervielfältiger". Wenn 

wir das Niveauproblem vom Pauschalierungsproblem unterscheiden, 

so liegt ersteres sowohl in der Jahresrohmiete als auch im Ver-

vielfältiger. Bei der Miete geht der Gesetzgeber von der Kosten-

miete aus. Diese ist für ein älteres Gebäude wegen der geringe-

ren Anschaffungskosten erheblich niedriger als für ein neues: 

"folglich sind die aufgrund dieser Mieten berechneten Einheits-

werte untereinander ungleich, ohne daß dies, etwa wegen des Al-

ters der Gebäude, gerechtfertigt wäre" (J. Pelka 1975, s. 220). 

Wenn sich aufgrund dessen eine Anlagevorliebe für ältere Gebäude 

einstellen sollte, so liegt darin keine allokative, wohl aber 

eine distributive Wirkung. Auch die Vervielfältiger haben eine 

Niveauwirkung dadurch, daß sie äußerst niedrig angesetzt sind. 

Nach Angaben J. Pelkas (1975, S. 221) belaufen sich die auf die-

ser Basis berechneten Einheitswerte zum 1.1.1974 auf etwa 15 % 

der Verkehrswerte. 141 

Wie das Niveauproblem, so ist auch das Pauschalierungsproblem 

sowohl mit der Jahresrohmiete als auch mit den Vervielfältigern 

verknüpft. Die Pauschalierung stellt sich hier als ein Soller-

tragsproblem dar. Soweit für die Jahresrohmiete nicht das tat-

sächlich gezahlte Mietentgelt (§ 78 I BewG), sondern bei Eigen-

nutzung, bei Nichtnutzung, bei unentgeltlicher Oberlassung so-

wie bei Nachlässen von mehr als 20 % die "übliche Miete" anhand 

von Mietspiegeln geschätzt wird, liegt darin eine Sollmiete. 

14) In Verbindung mit dem Kostenmietenansatz und den zu niedri-
gen Vervielfältigern hält J. Pelka, im Gegensatz zu K. Tipke 
(1981, S. 356), die so gefundenen, zu niedrigen Einheits-
werte für verfassungswidrig. Wir haben an anderer Stelle 
dargelegt, daß wir die Begründung Tipkes aus ökonomischen 
Gründen nicht für überzeugend halten. 
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Mietausfälle werden nicht berücksichtigt, so daß sich auch hierin 

der Sollcharakter zeigt (G. Wöhe 1988, S. 395). Wenn also steuer-

pflichtige trotz tatsächlich geringerer Erträge behandelt werden 

wie jene, die Erträge in der gesetzlich unterstellten Höhe er-

reicht haben, werden sie im Hinblick auf ihre persönliche Lei-

stungsfähigkeit (nicht im Hinblick auf die Ertragsfähigkeit des 

Vermögens!) ungleich behandelt. Sollrnieten dürften bei dieser 

Konstellation nahezu ausschließlich distributive Probleme auf-

werfen und keine allokativen. 

Ebenso weisen die Vervielfältiger Sollelernente auf, da sie pau-

schalierte Bewirtschaftungskosten und Bodenertragsanteile enthal-

ten. 15 ) Sofern also die tatsächlichen Bewirtschaftungskosten und 

Bodenertragsanteile von den typisierten und festgeschriebenen161 

individuell abweichen und der "schematisierten Reinertragskapi-

talisierungsrnethode" (G. Rose 1982b, s. 64) entsprechen, ergibt 

sich eine Sollertragsbesteuerung mit den oben beschriebenen Fol-

gen der Ungleichbehandlung. 

Eine Ungleichbehandlung liegt ferner im Festhalten bestimmter 

Jahresrohrnieten, die über das für das Einheitswertverfahren ty-

pische Niveauproblern hinausgeht: In Art. 2 Abs. 1 Satz 2 BewÄndG 

vorn 13.8.1965 wird festgelegt, daß bei öffentlich geförderten 

Bauten auch nach der Mietfreigabe gern. § 15 des zweiten Bundes-

rnietengesetzes von 1963 für die Einheitsbewertung weiterhin die 

preisgebundenen Jahresrohrnieten anzusetzen sind. 171 Wir bezeichnen 

15) D. Schneider 1978b, S. 189; J. Pelka 1975, S. 215. G. Wöhe 
1992, S. 563, 564: statt eines "exakten Reinertragsverfahrens" 
ein "vereinfachtes pauschaliertes Verfahren". 

16) Die Vervielfältiger sind in den Anlagen 3-8 zum BewG enthal-
ten und verbindlich; sie sind nach Grundstücksart, Bauausfüh-
rung, Baujahr und Einwohnerzahl der Belegenheitsgerneinde un-
terschieden; sie reichen von einem Wert in Höhe von 4,5 (für 
ein Mietwohngrundstück, Altbau vor dem 1.4.1924 in Holzfach-
werk mit Lehrnausfachung in einer Gemeinde über 500.000 Ein-
wohner) bis zu einem Wert in Höhe von 13,5 (für ein Einfami-
lienhaus als Neubau zwischen dem 1.1.1935 und 20.6.1948 er-
richtet, in massiver Bauweise, in einer Gemeinde bis 2.000 
Einwohner. 

17) Nach K. Tipke (1981, S. 356) hat der BFH (BStBl. 78, 446) 
darin einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz gesehen und 
das Bundesverfassungsgericht angerufen. 
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dieses Zementieren der Rohmiete als eine "spezifische Subventio-

nierung" (Übersicht 8.2: f). Subventionierung, weil die Bindung 

der Jahresrohmiete unmittelbar den Wohnungseigentilmern zugute 

kommt, obwohl doch die Mietfreigabe die Mieter belastet und ein 

Anheben der Jahresrohmiete für die Vermögensbesteuerung der Ver-

mieter erlaubt hätte. Sofern die Bindung der Jahresrohmiete aber 

eine allokationspolitisch sinnvolle Verbesserung der Investitions-

bedingungen im Wohnungsbau initiieren sollte, zeigt sich darin 

der Subventionscharakter der Maßnahme, zugleich aber auch seine 

"gruppenspezifische" Auswirkung auf die Vermögenssituation be-

stimmter Eigentilmerkreise. Die Ungleichbehandlung liegt nicht im 

Kreise der Mieter, deren Miete angehoben wurde, sondern im Kreise 

der Vermieter. Vermieter, deren Einheitswerte durch die Bindung 

der Rohmiete niedriger gehalten werden, als das ohnehin schon ge-

schieht, haben solchermaßen einen Vorteil gegenüber jenen, deren 

Einheitswerte nicht die von öffentlich gefördertem Grundvermögen 

sind. 181 

e) Sachwert prob 1 e m e ergeben sich sowohl für das 

Grundvermögen als auch für das Betriebsvermögen, für letzteres 

insoweit, wie die "typischen" Betriebsgrundstücke (Fabrik-, Ver-

waltungsgebäude und Lagerhallen) berührt sind. Auch im Sachwert-

verfahren begegnen uns beide Varianten der Ungleichbehandlung, 

das Wert-Pauschalierungs-Problem und das Wert-Niveau-Problem. 

Das Sachwertverfahren schreibt die getrennte Ermittlung für den 

Bodenwert, 19 ) den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen vor. 

Die letzteren beiden Werte folgen im wesentlichen gleicher Ermitt-

lungsmethode. Vernachlässigt man hier überflüssige Verfahrens-

schritte, so zeigt sich das Pauschalierungs- wie auch das Niveau-

problem in drei Punkten: 

(1) es wird von den durchschnitt 1 ich e n Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten des Jahres 1958 ausgegangen, die 
auf die Wertverhältnisse des Jahres 1964 (!) umgerechnet wer-
den (§ 85 BewG); 

18) In der Wirkung mag diese Subvention auch Transfercharakter ha-
ben, nämlich dann, wenn die Vermögensteuerentlastung zu keinen 
allokativen Veränderungseffekten im Wohnungswesen führt, son-
dern ausschließlich die persönliche Vermögenssituation des 
Eigentümers verbessert. 

19) Er wird wie für unbebaute Grundstücke ermittelt, also als Ge-
meiner Wert, allerdings anhand von Richtwerten. 
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(2) der Gebäude - Norm a 1 - Herstellungswert ist ein Durch-
schnittswert; 

(3) die Wertminderung des§ 86 BewG wegen Alters des Gebäudes be-
stimmen sich nach der gewöhn 1 ich e n Lebensdauer 
(von Gebäuden gleicher Art und Nutzung). 

Die Umrechnung auf die 1964er Verhältnisse erfolgt pauschal durch 

Zuschläge in Höhe von 50 % für Ein- und Zweifamilienhäuser, in 

Höhe von 35 % für alle anderen Gebäude. 201 Sie wirkt zwar tenden-

ziell werterhöhend, erreicht jedoch heutige Verkehrswerte nicht. 

Wollte man die Anschaffungs- und Herstellungskosten "durchgängig 

aktualisieren, so böte sich dafür ein Bauindex •.. an. Das Bewer-

tungsverfahren geht diesen einfachen Weg nicht" (K.-H. Hansmeyer 

1981 , s. 735). Es will nicht einfach die Wertverhältnisse über-

nehmen, sondern auch noch einen Einfluß auf die einzelnen Wert-

elemente und deren jeweilige Höhen durch Normierung - und sei sie 

noch so kompliziert - ausüben. Eine solche Postulierung von "Soll-

werten durch Kostenpauschalen" (Ubersicht 8.2: g), selbst wenn 

sie in Richtung einer Annäherung an den Gemeinen Wert wirkt, ist 

eine Ungleichbehandlung insofern, als Werte außerhalb der Pauscha-

len ohne Einfluß bleiben. steuerpflichtige, deren individuelle Ge-

bäudeherstellungswerte oberhalb oder unterhalb des gesetzlichen 

"Normal"-Wertes liegen, werden einander gleichgestellt. 21 ) 

Die Anwendung von "Wertzahlen" (§ 90 BewG) 22 ) auf den sog. Aus-

gangswert (§ 83 BewG: der Sachwert der Gebäude und Außenanlagen 

und der Bodenwert) bezweckt die "Angleichung" an den Gemeinen 

Wert. Diese Angleichung, ein ganz wesentlicher Schritt des Sach-

wertverfahrens, ist geeignet, den Unterschied zwischen diesem Ver-

20) Siehe die Berechnungsbeispiele bei G. Rose 1982b, s. 67 f., 
G. Wöhe 1992, S. 556 und D. Schneider 1978b, S. 190. 

21) J. Pelka (1975, S. 217) hält den Gemeinen Wert, den die Pau-
schalierungen anstreben, für den korrekten und objektiven: 
"Wenn ein Steuerpflichtiger aus Ungeschick oder anderen Grün-
den erhöhte Kosten aufgewendet hat, so wird dadurch der ge-
meine Wert seines Hauses nicht erhöht". Wir widersprechen 
mit dem Hinweis, daß das dem Prinzip der Individualbesteuerung 
nicht gemäß ist. Wir fragen ferner: Wie verhält sich die Ge-
winnbesteuerung, wenn ein Steuerpflichtiger durch "Ungeschick" 
eine Gewinneinbuße herbeiführt oder durch "Geschick" eine Ge-
winnmehrung? Sie besteuert den individuellen Ist-Gewinn! 

22) Die Wertzahlen liegen zwischen 85 und 50 % des Ausgangswerts, 
je nach Zweckbestimmung des Grundstücks, nach Einsatz in einem 
bestimmten Wirtschaftszweig (Allokationsproblem!) und nach 
Gemeindegröße, festgelegt für die Hauptfeststellung vom 
1 • 1 • 1964. 
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fahren und dem Ertragswertverfahren wieder aufzuheben. Denn nun-

mehr wird der Sachwert pauschaliert um 15 bis 50 % herabgesetzt 

und der Einheitswert gesenkt (Ubersicht 8.2: h). 231 Wenn wirklich 

hinter der Angleichung, wie Rössler/Troll/Langer (1981) vermuten, 

die Hypothese steckt, daß "erfahrungsgemäß ••• der gemeine Wert 

eines Grundstücks im allgemeinen hinter dem Sachwert zurück 

(bleibt)", 241 dann ist mit K.-H. Hansmeyer (1981 , s. 735) zu be-

zweifeln, ob dies in inflationären Phasen realistisch ist. So ist 

durch die "Angleichung" jegliche Chance des Sachwertverfahrens, 

das Niveau- und Ungleichbehandlungsproblem in der Einheitsbewer-

tung wenigstens zu einem Teil mildern zu können, vertan. 251 

Die pauschalierende Vorgehensweise, die ein weiteres Ungleichbe-

handlungsproblem mit sich bringt, zeigt sich insbesondere in der 

Anwendung der Wertzahlen auf Betriebsgrundstücke, weil hier sog. 

"Branchendurchschnittszahlen" angewendet werden (Ubersicht 8.2: i). 

Die durch Probebewertungen und Vergleiche mit Verkaufswertenge-

fundenen Wertzahlen wirken nivellierend. Zwar enthalten sie ein 

durchaus beachtenswertes allokatives Element: Ein Grundstück wird 

um so höher bewertet, je vielseitiger es verwendbar ist, je weni-

ger es auf die Verwendung in nur einem Wirtschaftszweig speziali-

siert ist. Dennoch handelt es sich um eine Bewertung, die auf be-

triebsindividuelle Verhältnisse keine Rücksicht nimmt. Die Kritik 

G. Wöhes (1978, s. 729) an den gleichermaßen nivellierend wirken-

den "Nutzungsziffern" des ehemaligen Weil'schen Verfahrens bleibt 

also erhalten: Es kann "zu einer ungleichmäßigen steuerlichen Be-

lastung kommen, da die Besteuerung den tatsächlichen wirtschaftli-

chen Verhältnissen nicht genügend Rechnung trägt." 261 

23) Wöhe 1988, s. 415: dennoch brachte es bei der letzten Einheits-
.wert-Hauptfeststellung genauere und gleichmäßigere Bewertungs-
ergebnisse als das Ertragswertverfahren. 
"Daß der Gesetzgeber erst ein besonderes Sachwertverfahren 
anwendet, um dann durch Kürzungen möglichst doch wieder auf 
die Ergebnisse des sonst üblichen Einheitswertverfahrens zu 
kommen, kennzeichnet wieder einmal die tiefe Weisheit unserer 
Steuergesetzgebung" (D. Schneider 1978b, s. 190) . 

24) Dieser Satz enthält keine situationsbezogene Einschränkung! 

25) J. Pelka (1975, s. 217) kommt zu der Feststellung, daß die 
nach dem Sachwertverfahren ermittelten Grundstückseinheits-
werte ebenso falsch sind wie die nach dem Ertragswertverfahren 
ermittelten; "sie sind rechtswidrig." 

26) "Selbst in Zeiten höchster Konjunkturlage wird der Beschäfti-
gungsgrad der einzelnen Betriebe eines Wirtschaftszweiges un-

(Forts. siehe folgende Seite) 
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f) Probleme der Ungleichbehandlung durch Pauschalierung und ins-

besondere durch eine äußerst wirksame Niveausenkung ergeben sich 

gerade für das land- und fortstwirtschaftliche Vermögen. Daß das 

hier nach §§ 37-41 BewG anzuwendende "v e r g l e i c h e n d e 

V e r f a h r e n" (Ubersicht 8. 2: j) ganz generell zu extrem 

niedrigen Einheitswerten führt, wurde oben bereits im Rahmen der 

Gewinnermittlungsmethoden ausgeführt (§ 26 II 5: Durchschnitts-

satzbesteuerung). Für die Vermögensbesteuerung ist nunmehr fest-

zustellen, daß nicht einmal für die nicht nach Durchschnittssät-

zen besteuerten Land- und Forstwirte der Ertragswert, der ja nach 

dem Bewertungsgrundsatz des§ 36 II BewG allgemein gelten und sich 

aus dem 18-fachen des Reinertrages ergeben soll, aus den betrieb-

lichen Aufzeichnungen entnommen wird, was ja möglich wäre. Diesen 

einfachen Weg geht das Gesetz nicht. 271 Es konstruiert vielmehr 

eben jenes "vergleichende Verfahren", das in "seiner Verworren-

heit kaum mehr zu überbieten ist" (J. Pelka 1975, S. 210). Un-

gleichbehandlungen sind in ihm konstruktiv angelegt. 

Zum Niveauproblem: Unterschiede in der Ertragsfähigkeit sollen 

durch Vergleichszahlen ausgedrückt werden, die dem Verhältnis 

der betriebsindividuellen Ertragsfähigkeit zu der von sog. Haupt-

bewertungsstützpunkten entsprechen; aber die den Vergleichszahlen 

(§ 38 BewG) zugrundeliegenden Bodenschätzungen stammen aus dem 

Jahr 1934, wurden nie überprüft und gelten noch heute (J. Pelka 

1975, s. 212 f.). 

Ferner: Die Ertragswerte je Nutzungsart sind in§ 40 BewG festge-

schrieben; doch die vom sog. Bewertungsbeirat ermittelten Hektar-

werte wurden auf Vorschlag des Ernährungsausschusses des Bundes-

tages vom Gesetzgeber um mehr als die Hälfte gekürzt (J. Pelka 

1975, s. 214). 281 

Forts. Fn. 26: 
terschiedlich hoch sein, auch wenn im Durchschnitt sich eine 
Vollbeschäftigung für die betreffenden Branchen errechnet." 
G. Wöhe ebda. 

27) J. Pelka 1975, S. 210: "Die deutsche Landwirtschaft hat es 
seit jeher verstanden, den Eindruck zu erwecken, als sei die 
Anfertigung von Aufzeichnungen etwas schier unmögliches." 

28) D. Schneider 197 Sb, s. 187: "Der Finanzausschuß des Bundesta-
ges fragte damals die Bundesregierung, ob die Halbierung mit 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung zu vereinbaren sei. Die Bun-
desregierung meinte, den Anforderungen des Gleichheitsgrund-
satzes sei genügt, 'wenn die Motive einer Begünstigung ver-

(Forts. siehe folgende Seite) 
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Zum Pauschalierungsproblem: Die betriebsindividuellen wirtschaft-

lichen Verhältnisse können sich seit der Bodenwertschätzung von 

1934 zwischenbetrieblich völlig verändert haben, so daß die Nicht-

beachtung etwa der Modernisierung durch die Ausdehnung des Maschi-

nenparks eine Ungleichbehandlung bedeutet (G. Wöhe 1992, S. 606). 

Ferner: Nicht die tatsächlichen betriebsindividuellen wirtschaft-

lichen Verhältnisse werden ennittelt, sondern allenfalls die der 

Bewertungsstützpunkte (§ 39 BewG); diese gehen in die Ertragsmeß-

zahlen ein, nicht die individuellen. 291 Uberdies ist die Boden-

qualität, wenn auch der wichtigste, so doch nur ein Faktor, 

andere sind die Arbeitskraft und die maschinelle Ausstattung; 

diese finden keinen Ausdruck im vergleichenden Verfahren (G. Wöhe 

1992, s. 607). Es handelt sich insoweit auch hier um eine Sollbe-

steuerung mit allen Nachteilen der Ungleichbehandlung zwischen 

dem Tüchtigen und weniger Tüchtigen, da nur der durchschnittlich 

erzielbare Ertrag zur Grundlage der Besteuerung gemacht wird. 

Zu dem hier geschilderten Niveauproblem tritt hinzu, daß es in 

der Besteuerung der Land- und Forstwirtschaft zu einer "zweifa-

chen Unterbewertung des Einheitswerts" (Ubersicht 8.2: k) kommt: 

Sorgt das "vergleichende Verfahren" ohnehin schon für eine mar-

kante Unterbewertung, so bleiben die landwirtschaftlichen Einheits-

werte selbst im Rahmen der Vennögensbesteuerung (also nicht nur 

bei der Grundsteuer und anderen Steuerarten) von der in§ 121a 

BewG vorgeschriebenen Erhöhung der 1964er Einheitswerte um pau-

schal 40 % verschont. 30 > Mit der Bemessungsgrundlage hat sich auch 

Forts. Fn. 28: 
nünftig, d.h. sachdienlich und nicht willkürlich seien. Dies 
treffe im vorliegenden Fall zu.' •.• (Bundestagsdrucksache 
IV/3508 vom 20.5.1965, s. 4 / schriftlicher Bericht des Fi-
nanzausschusses)". Schneider fährt unter Hinweis auf den 
Gleichheitsartikel des GG fort: 'Alle Menschen sind vor dem 
Gesetz gleich' ... "heißt doch nicht: Alle Landwirte seien in 
etwa gleicher Weise zu begünstigen ... "! 

29) "Da der steuerpflichtige aber keinen Einfluß darauf hat, wel-
cher Vergleichsbetrieb herangezogen wird, ist der nach diesem 
Verfahren ennittelte Wert weitgehend zufällig", J. Pelka 1975, 
s. 220. 
"Für die Land- und Forstwirtschaft ... bleiben die Einheitswer-

3O) te 19G4 unverändert als Bemessungsgrundlage bestehen. Diese un-
terschiedliche Regelung ist notwendig, weil die Ertragsentwick-
lung der Landwirtschaft eine Indexierung nicht rechtfertigt." 
Bundestagsdrucksache VI/3418 vom 4.5.1972, s. 49 f. 
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die Steuerreformkommission 1971 zwar ausführlich befaßt, aber -

wie D. Schneider (1978b, s. 207) vermutet - nicht unter dem 

Gleichbehandlungsaspekt, denn "sonst hätte sie nicht im wesent-

lichen für die Beibehaltung des gegenwärtigen Rechts sprechen 

können". 

3. Letztlich ist Ungleichbehandlung noch mit der "Zu o r d -

nun g" von Vermögen an eine juristische Person gebunden. Pro-

blematisch wird die Zuordnung beim Halten von Vermögen in Form 

von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft. 311 

a) Um die Zweifachbelastung mit Vermögensteuer im Bereich der 

Besitz-Verschachtelungen von Kapitalgesellschaften32 l untereinan-

der auszuschalten, wurde das sog. schachte 1 p r i v i -

1 e g (§ 102 BewG) konstruiert. Dieses können nun nicht etwa 

sämtliche steuerpflichtige in Anspruch nehmen, sondern nur jene, 

die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die Ungleichbehandlung 

liegt nicht etwa in der Existenz des Schachtelprivilegs als sol-

chem, denn dieses sorgt dafür, daß eine allokativ nachteilige 

Mehrfachbelastung mit Vermögensteuer ausgeschlossen bleibt. Viel-

mehr liegt die Ungleichbehandlung darin, daß die Inanspruchnahme 

des Privilegs von der Eigenschaft als korporative Institution, 

von der Beteiligung zu mindestens einem Zehntel und von der min-

deste,s 12 Monate währenden Beteiligung abhängig gemacht wird. 

Warum nur die "wesentlich beteiligten" nicht-privaten Steuerpflic1:l 

tigen von den allokativen Nachteilen verschont werden sollen, 

dje anderen nicht, läßt sich sachlich nicht begründen (K. Tipke 

1991 S 4621. Für die privilegierten Gesellschaften ergibt sich 

also gegenüber den nichtprivilegierten Personen und Unternehmer 

ein geringerer steuerlicher Vermögensumfang. 

31) Ausgeschlossen aus unserer Betrachtung bleibt die Zweifachbe-
lastung mit Vermögensteuer zum einen bei der Kapitalgesell-
schaft und zum anderen beim privaten Anteilsinhaber; diese 
Form der Belastung hängt nicht mit dem Vermögensbegriff, son-
dern mit dem Steuersystem zusammen. 

32) bzw. der ihnen nach§ 102 BewG gleichgestellten nichtprivaten 
Institutionen. 
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b) Mit unserem Problem der per s ö n 1 ich e n Besteuerung 

hängt das Schachtelprivileg insofern zusammen, als der Vermögens-

umfang der "hinter" der Beteiligung stehenden endgültigen priva-

ten Vermögenshalter damit willkürlich qua Abzugsrege1 331 verrin-

gert wird, obwohl sich im tatsächlichen Vermögensbestand nichts 

ändert. Sie sind im Vorteil gegenüber jenen, die Vermögensantei-

le an einer Kapitalgesellschaft halten, die nicht privilegiert 

ist bzw. die Vermögen nicht in Form von Anteilen angelegt haben. 

Nicht auszuschließen ist, daß mit Rücksicht auf das steuersparen-

de Privileg Beteiligungsentscheidungen getroffen werden, denen 

nicht in vollem Ausmaß das rein ökonomisch sinnvolle Kalkül aus 

der Markt-, Produktions- und Kooperationssicht gegenübersteht 

(vgl. SRK 1971, s. 301, TZ 30). Das kann zu Allokationsnachteilen 

führen. Die distributive Ungleichbehandlung unter den letztendli-

chen Anteilsbesitzern ist sachlich ebensowenig begründbar wie 

die gegenüber anderen Vermögensbesitzern. Die Herabsetzung der 

wesentlichen Beteiligung von 25 % auf 10 % (SRK 1971, s. 641, 

TZ 95 u. s. 651, TZ135) konnte das Problem mildern, nicht aber 

beseitigen. 

III. zusa.rnrnen.fa.ssun.g 

Die Ergebnisse des zweiten Teils fassen wir jetzt wie folgt zusam-

men: Erweist es sich a11s der theoretischen Sicht als notwendig, 

die Objektivierung der Leistungsfähigkeit auf die Steuerpostula-

te der Allgmeinheit und der Gleichmäßigkeit zu gründen, so stellt 

sich die in der Realität praktizierte Objektivierung weithin als 

ein Bündel von Verstößen gegen das Allgemeinheitspostulat (7. Ka-

pitel) und als ein regelrechtes "System" von Verstößen gegen das 

Gleichmäßigkeitspostulat (8. Kapitel) dar. Die Ungleichbehand-

lungen, die im 8. Kapitel <largestellt werden, gehen teilweise über 

die Verstöße gegen das Allgemeinheitspostulat hinaus. Somit werden 

letztere hier nicht wiederholt1 sie sind in jedem Fall zugleich 

Verstöße gegen das Gleichheitspostulat. Ungleichbehandlungen, die 

ihren Ursprung in den tarifären Ungleichheiten haben, werden nach 

der gegebenen Themenabgrenzung hier nicht dargestellt, so daß sich 

33) in der Ausdrucksweise des Gesetzes, S 102 I: " •.. so gehört 
die Beteiligung insoweit nicht zum Gewerbebetrieb, als sie .•• " 
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unsere Analyse strikt auf die Einkommens- und Vermögensbegriffe 

konzentriert. 

zunächst heben wir einen steuersystematischen zusamnenhang zwischen 

den Methoden der Gewinnermittlung und jenen der Einkommensermitt-

lung hervor, der Ausdruck der steuergesetzlich hergestellten allo-

kativ-distributiven Interdependenz ist: Ungleichbehandlungen in 

der allokativ-betrieblichen Sphäre, die zu ungleich großen Gewinn-

begriffen führen, gelten für Einzelunternehmer, Mitunternehmer und 

Personengesellschaften zugleich auch als deren Einkommen; Ungleich-

behandlungen übertragen sich demnach vom allokativen auf den di-

stributiven Bereich, und zwar allein deswegen, weil die Systematik 

der Bemessungsgrundlagen-Feststellung die allokativ-distributive 

Trennung der so unterschiedlichen Größen wie Gewinn und Einkommen 

nicht beachtet. Wir nennen diesen Ubertragungseffekt "die allo-

kationsdeterminierte distributive Ungleichbehandlung~ zugleich le-

gen wir dar, daß eine Gleichbehandlung nicht zwischen dem allokati-

ven Bereich einerseits und dem distributiven andererseits gesucht 

werden darf, da die beiden Bereiche jeweils für sich hinsichtlich 

der in ihnen versammelten Tatbestände Gleichbehandlung zu orga-

nisieren haben. Das personale Einkommen im distributiven Bereich 

darf durchaus steuerlich anders belastet werden als der Ertrag im 

Unternehmen. Diese Auffassung weicht aber von der üblichen Lehr-

meinung erheblich ab. 

Was in Kapitel 8 erstmals versucht wird, ist die vollständige Sy-

stematisierung aller Ungleichbehandlungen, die durch die Ermitt-

lungs- und Erfassungsverfahren entstehen, soweit sie Einfluß haben 

auf die Breite des steuerlichen Einkommensbegriffs. Wir kommen da-

bei zu zwei Gruppen von Ungleichbehandlungen, erstens den unglei-

chen Ermittlungsmethoden für die verschiedenen Einkunftsarten, 

zweitens den ungleichen Erfassungsmethoden für die verschiedenen 

Einkommens-Zugangsarten. Die wesentlichen Ergebnisse für den er-

sten Bereich sind nach einer detaillierten Abwägung aller Einflüs-

se der Ermittlungsmethoden auf den Einkommensbegriff die folgenden: 

Kraft des Ubertragungseffektes führt in der Betriebsausgaben-Be-

triebseinnahmen-Uberschußermittlung das Nichtbilanzieren und die 

Nichtanwendung des zwischenperiodischen Verlustausgleichs zu einem 

steuerlichen Einkommensbegriff, der gegenüber dem des Vermögens-

vergleichs tendenziell weiter ist und höhere Belastungen ergibt. 

In der Einnahmen-Werbungskosten-Uberschußmethode andererseits sind 
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es vor allem die fehlenden "Gestaltungsprivilegien", die zu einem 

weiteren Umfang des Einkommens gegenüber allen anderen Anlaß geben. 

Dabei ist aber zu beachten, daß in dieser Gruppe der Uberschußein-

künfte sehr unterschiedliche ökonomische Aktivitäten versammelt 

sind. Der Höhepunkt der Ungleichbehandlung aber wird in der Durch-

schnittssatzbesteuerung für die Landwirtschaft erreicht, die den 

engsten aller Einkommensbegriffe produziert. Dies zu erkennen wurde 
dadurch erleichtert, daß wir die überaus komplizierten Gesetzesvor-
schriften in eine ökonomisch orientierte Gliederung gebracht haben, 
aus der die einkommensmindernde gegenseitige Beeinflussung der Re-
chengrößen und Berechnungsschritte abzulesen ist, 

In der zweiten Gruppe, der ungleichen Erfassung der Einkommens-Zu-

gänge, bleibt der Ubertragungseffekt ohne Einfluß; hier kommen wir 

mit der Darstellung der nunmehr ausschließlich im distributiven 

Bereich angesiedelten Ungleichbehandlung zu dem Ergebnis, daß zwar 

Ungleichbehantllungen in allen Zugangsarten auftreten, ihr Schwer-

gewicht jedoch im Transferbereich liegt; Teils völlig steuerfreie 

Transfers, teils voll besteuerte, teils nur teilweise besteuerte 

Renten bzw. Pensionen oder Alterseinkünfte. 

Auch in der Vermögensbesteuerung wird die Ungleichbehandlung auf 

den Übertragungseffekt zurückgeführt. Eine ungleiche Bewertung je 

nach Vermögensart und Bewertungsverfahren hat personalungleiche 
steuerliche Vermögensbegriffe zur Folge. Wir haben demnach unter-
schieden zwischen der "vermögensartgebundenen" und der "verfahrens-

und wertgebundenen" Ungleichbehandlung. Wirtschafts- und sozialpo-
litisch motivierte Begünstigungen für bestimmte Vermögensarten soll-

ten nicht in den Bewertungsvorschriften "versteckt" werden, sondern 

als Korrekturen am Bewertungsergebnis offen ausgewiesen sein, weil 
sonst am Bewertungsergebnis nicht mehr abgelesen werden kann, ob 
die Investitionsentscheidung in eine bestimmte Vermögensart ratio-

nal war. Allokative Fehlentscheidungen und distributive Ungleich-

behandlungen stellen sich insbesondere dann ein, wenn die Steuer-
politik dazu beiträgt, inflationsbedingte Unterschiede in der Sub-
stanz- und Kaufkrafterhaltung noch zu betonen (Grundvermögen). 

Im Bereich der verfahrene- und wertbegriffsgebundenen Ungleichbe-

handlung haben wir es mit einer Fülle von Tatbeständen zu tun; die-
se hängen zumeist mit der Einheitsbewertung zusammen. Wir kommen 
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hier zu der folgenden Systernatisierung: Unter dem "System- und Ver-

fahrensproblem" verstehen wir, daß entgegen dem Grundsatz von der 

allgemeinen Geltung des Gemeinen Wertes die Einheitsbewertung eine 

Annäherung an den Marktwert wohl gar nicht anstrebt und zudem auch 

ungleiche Werte für die einheitswertabhängigen Steuerarten postu-

liert. Dies widerspricht der Grundidee der zeitnahen Bewertung, 

der Vorstellung von der (allokativen) Gleichbehandlung der Vermö-

gensarten und der Einheitlichkeit im Steuersystem. 

Unter der Bezeichnung "Wertbegriffsproblematik" werden drei Prob-

lembereiche erfaßt, die auf die in der Einheitsbewertung verwende-

ten Wertbegriffe zurückgehen, nämlich auf den Ertragswert, den 

Sachwert und den Vergleichswert, Die mit diesen Werten und Verfah-

ren zusammenhängenden Ungleichbehandlungen kennzeichnen wir einer-

seits als das "Niveauproblem", andererseits als das "Pauschalier-

ungsproblem". Diese tauchen bei allen dr.ei Wertbegriffen auf. 

Die Unterschiede in den Wertniveaus für einzelne Vermögensarten 

und auch die Pauschalierungen in Form von vorgegebenen Sollwerten 

weichen vom Grundsatz der Istbesteuerung bzw.vom Gleichmäßigkeits-

postulat ab. Soweit es sich um die Bewertung betrieblichen Vermö-

gens handelt, sorgt der Ubertragungseffekt dafür, daß es auch zu 

einer distributiven Ungleichbehanctlung kommt. In einer detaillier-

ten Analyse der steuerlichen Bewertungsvorschriften ist es uns ge-

lungen, die w~sentlichen Ungleichbehandlungstatbestände zu erfas-

sen und sie der hier vorgelegten Systematik der Probleme zuzuord-

nen, Das "System" der Ungleichbehandlungen scheint fast lücken-

los zu sein. Dieses System führt zu einer Fülle von unterschied-

lich weit gefaßten steuerlichen Vermögensbegriffen. 

Die Erkenntnisse z~~ altokativ-distributiven Abgrenzungsproblem 

und seine Wirksamkeit für den steuerlichen Einkommens- und Vermögens-,-

begriff, ferner die Erkenntnisse aus der Bedeutung der Allgemein~ 

heits- und Gerechtigkeitspostulate sowie auch der Verstöße gegen 

sie müssen auf den entscheidenden Punkt zugeführt werden1 Dieser 

liegt in der Aussage über die Anwendbarkeit unserer Untersuchungs-

ergebnisse auf steuersystematische Zusarn.~enhänge. Steuersysteme 

werden gemeinhein auch darauf analysiert, inwieweit sich mit den 

in ihnen vorhandenen Steuerarten wirtschaftspolitische Ziele ver-

wirklichen lassen1 zumindest wird danach gefragt, inwieweit die 

spezielle Ausgestaltung der Steuerarten den präferierten Zielen 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



486 

nicht entgegensteht, Und da haben die Analysen in ersten und zwei-

ten Teil unserer Arbeit er~eben, daß rein allokative Ziele kon-

fliktfrei noch am ehesten mit einer Besteuerung im allokativen 

Bereich des Wirtschaftens, mit einer Unternehmensbesteuerung also, 
zu vereinbaren sind, Unser Thema aber ist die Personalbesteuerung, 

d,h, die Besteuerung im distributiven Bereich, Es ist daher jetzt 

zu untersuchen, welche Personalsteuerkonzepte filr die Besteuerung 

im distributiven Bereich existieren, welche Einkommens- und Ver-

mögensbegriffe sie verwenden, welche distributiven Ziele sie the-

matisieren und auch, wie in ihnen unser Grundthema der allokativ-

distributiven Abgrenzung verarbeitet wird, Insbesondere aber ist 

darzulegen, wie die Konzepte dem Leistungsfähigkeitsprinzip folgen 

und welche theoretische oder politische Interpretation sie ihm un-
terlegen, 
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D R. I T T E R. T E I L 

Steuerpolitik z-ischen Last~ertei-

lung und Verteilungsziel: 

Theorie-Konzepte einer allokativ-

distributiven Besteuerung 

§ 28 Uberblick: Die Systematik 

der Personalsteuer-Konzepte 

I. Der Konzeptbegriff 487 
II. Die Gruppierungsversuche in der Literatur 488 
III. Eine neue Systematik für Theorie-Konzepte 489 

I. In einer Theorie der Politik mit Personalsteuern - und das gilt 
sowohl für die Norm selbst (5. und 6. Kapitel) als auch für die 

Normverstöße (7. und 8. Kapitel) - steht immer die Vorstellung ei-
ner mit Gerechtigkeitsideen verbundenen Ver t e i 1 u n g im 
Vordergrund. Denken wir dabei an die Verteilung der Steuerlast, 
ist unmittelbar das Leistungsfähigkeitspostulat angespriochen; es 
fungiert als Steuerlastverteilungsnorm (2. Kapitel): Die Steuerlast 

soll analog der Verteilungsstruktur der Primäreinkommen verteilt 
werden. Legen wir dagegen in unserer Vorstellung von Verteilung 
das Gewicht auf die Verteilung der Ein kommen, so asso-
ziieren wir, daß qua Steuer eine bestimmte Verteilungsstruktur der 
Sekundär -Einkommen hergestellt werden soll. 

Diese beiden grundsätzlichen Vorstellungen über die Besteuerung 
kehren nun in den theoretischen Konzepten darüber wieder, ob mit-
hilfe der Personalsteuern nur die Steuerlast verteilt werden, die 

Primär - Einkommens-Struktur also der Fixpunkt der Lastvertei-
lung bleiben soll, oder ob direkt die Sekundäreinkommensstruktur 
verändert werden soll. Hierbei geht die Theorie der Personalbe-
steuerung davon aus, daß eine bestimmte gesellschaftspolitische 
Akzeptanz der sekundären Einkommensverteilung zum Fixpunkt der 
Verteilungspolitik wird. Wir erkennen in der Geltung dieser Fix-

punkte unterschiedliche Theorie - Konzepte. Dabei 
verstehen wir "Konzept" als eine Summe von theoretischen Aussagen, 
die auf ein Ziel (z.B. Verteilung) ausgerichtet und anwendungsbe-
zogen sind. 11 
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II. Die Aufzählung der distributiven Besteuerungs-Konzepte folgt 
in der Literatur keinem Ordnungsmuster, zu verschieden 

sind nämlich die Erklärungsinteressen und die in den Konzepten ent-

haltenen Steuerrechtfertigungen. soweit man überhaupt unter-

schiedliche Konzepte präsentiert, werden diese - teils als "Denk-

richtungen", teils als "Rechtfertigungen" bezeichnet - einfach 

enumerativ, wenn auch korrekt aufgezählt, ohne etwa nun konzept-

verbindende oder -trennende Merkmale zu thematisieren und 

solchermaßen die Konzepte zu vergleichen. So hebt J. Hackmann 
(1979, s. 28) grundsätzlich zwei Denkrichtungen hervor, die uti-

litaristische (der er Autoren wie H. Haller, D. Schneider, M.S. 

Feldstein und R.A. Musgrave zuweist) und die auf Verfügungsmacht 

und Einkommen abgestellte (deren Repräsentanten G. v. Schanz, 

H.C. Simons und R. Goode sind); eine Zwischenposition weist er 

R.M. Haig mit seinem Options- oder Chancen-Ansatz zu. 

G.P. Ziemes (1980, S. 24 f.) stellt drei Gruppen nebeneinander: 

die Opferprinzipien, den "faculty"-Ansatz von E.R.A. Seligman 

und den sozialpolitischen Ansatz von A. Wagner. Diese Gruppierung 

wird nun von H.M. Groves (1969, s. 339 ff.) speziell im Bereich 

der politischen Ziele erweitert: Er nennt vier Gruppen von An-

sätzen, nämlich erstens die klassischen des abnehmenden Grenz-

nutzens aus den Opfertheorien, zweitens den Seligman-Ansatz 

("faculty"), drittens den Verteilungsziel-Ansatz nach H.C. Simons 

und Taussig und viertens den sozialpolitischen Ansatz nach Wagner 

und Fagan. Zu den beiden letztgenannten weist Groves ausdrücklich 

darauf hin, daß sie als die politischen die wichtigeren Ansätze 

sind, da sie die Unzulänglichkeiten der klassischen (opfer- und 
faculty-theoretischen) vermeiden; die bedeutsameren Auswirkungen 

der Besteuerung seien eher politischer als ökonomischer Natur 
(S. 345). 

Fn. 1: 
So etwa in dem Sinne, wie K. Lompe (1966, S. 57) das Popper' 
sehe "piecemeal social engineering" ein "Konzept" nennt, so 
etwa auch in dem Sinne, wie G. Gäfgen (1975, VII A) von "wirt-
schaftspolitischen Konzeptionen" spricht: Realisierbare (also 
nicht nur ideale) Ordnungsentwürfe stellen eine Verbindung 
her zwischen der Ordnungszielvorstellung, der tatsächlichen 
historischen Lage und den faktischen Gestaltungsmöglichkei-
ten. 
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Im Grunde werden in diesen Gruppierungen die inhaltlichen Unter-

schiede der Konzepte durchaus gesehen, aber nicht ausformuliert. 

Uberdies wird z.B. das Schanz'sche Reinvermögenszugangs-Konzept 

teilweise gar nicht erwähnt, zumindest nicht mit dem Simons-, 

Haig- und Carter-Konzept in Verbindung gebracht, oder es wird 

H.C. Simons in die Nähe des Verteilungsziel-Ansatzes gerückt, 

dem er nur schwerlich zuzuordnen ist. 

Auffällig ist dreierlei: Erstens sind konzeptionelle Dar- und 

Gegenüberstellungen selten; Gesamtdarstellungen finden sich nicht. 

zweitens ist die Zuordnung bestimmter Autoren zu den vorgestell-

ten Konzepten heterogen. Und drittens wird zumeist die Ausgaben-

steuer in Verbindung mit der Leistungsfähigkeitsbesteuerung nur 

von solchen Autoren in eine konzeptionelle Gegenüberstellung auf-

genommen, die selbst die Ausgabenbesteuerung auch befürworten. 2) 

III. Für unseren eigenen Systematisierungsvorschlag greifen wir 

zurück auf die grundsätzlichen Uberlegungen zur Leistungsfähig-

keit und stellen zugleich die besondere Bedeutung des verteilungs-
politischen Ziels heraus; wir kommen zu folgenden Uberlegungen: 

a) Erstens ist es möglich, das Leistungsfähigkeitsprinzip auf 

die persönlichen Potent i a 1 e der Leistung, auf die Mög-

lichkeiten zur Leistung ("Possibilität") auszurichten. Dies setzt 

voraus, daß die Merkmale der persönlichen Ausstattung mit psycho-

physischen Gaben, mit realen und monetären Gütern, mit den objek-

tiv und subjektiv gegebenen Möglichkeiten des Einsatzes dieser 

Gaben und Güter zur Bildung eines Soll-Zustandes für die erziel-

baren Leistungsergebnisse zusammengefaßt werden. Die Steuerlast 

müßte nach dem Grad der erreichten Sollwerte verteilt und könnte 

besonders dorthin gelegt werden, wo die Sollwerte verfehlt wurden. 

Abgesehen von den Meßproblemen, die ein solches Konzept verur-
sacht,3) würden ordnungspolitische Widerstände zu erwarten sein: 
Besteuert wird, was einer leisten soll, nicht, was er geleistet hat. 

2) So z.B. von N. Kaldor 1955, D. Schneider 1971, J. Mitschke 
1976, W.D. Andrews 1980. 

3) Es müßten nämlich die Faktoren der Begabung, der Mühe, des An-
triebs, der Körperkraft, der Intelligenz usw. überhaupt in 
Meßwerte überführt werden können, und danach müßte ein Gesamt-

(Forts. siehe folgende Seite) 
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Der Grundwert der Freiheit würde dem der größeren Allokations-

effizienz geopfert werden. Aus diesem Grunde sind bisher Soll-

steuern lediglich sehr vereinzelt und zwar nur dort praktiziert 

worden, wo erstens die Meßbarkeit bereits vorliegt und zweitens 

die Besteuerungsbasis nur einen sehr kleinen Teil der gesamten 

volkswirtschaftlichen Wertschöpfung ausmacht. 

b) Es ist zweitens möglich, das Leistungsfähigkeitsprinzip auf 

das persönlich erz i e 1 t e Leistungs - Ergebnis 

auszurichten. Damit wäre dem Norm-Charakter des Prinzips insoweit 

direkt entsprochen, als Normen vergleichbar sein müssen und in 

Geld ausgedrückte Normen dies fraglos sind. Die Entscheidungs-

größen sind also die Geldeinkommen und die Geldvermögen, oder 

allgemeiner: die in Geld ausgedrückte Dispositionskraft bzw. 

Kaufkraft. '.ield indiziert die "auilit~, to pa;•", 

Dieser Gedanke kann nun grundsätzlich auf eine direkte oder auf 

eine indirekte Weise in der Lastverteilungsnorm zur Geltung kom-

men; direkt dann, wenn die Geld - Ein kommen (einschließ-

lich der Vermögen) oder die Geld - Ausgaben (einschließ-

lich der Vermögen) zur Basis der Lastverteilung, d.h. zu den In-

dikatoren der Steuerfähigkeit gemacht werden. Die indirekte Wei-

se besteht darin, auf dem Umweg über die mit der Kaufkraft er-

reichte Be d ü f n i s b e f r i e d i g u n g und deren 

Nutzens t i f tun g zu Lastverteilungskonzepten zu ge-

langen. Insbesondere dieser Weg wurde von der Theorie beschritten 

und hat zur Konstruktion der Steuer als Nutzenopfer und zu den 

Vorstellungen einer Verteilung der Opfer auf die Individuen als 

die einzige Form der Steuerlastverteilung geführt. 

c) Es ist drittens möglich, die distributive Besteuerungspolitik 

sowohl vom ihr fremden allokativ motivierten Sollsteuerdenken 

als auch vom Primat der Leistungserfolge, also vom Leistungs-

fähigkeitsprinzip überhaupt zu lösen. Das erfordert, daß sie 

Forts. Fn. 3: 
indikator entwickelt werden können, der alle diese Einzelwerte 
und auch die der materiellen Ausstattung (Kapitalbestand, 
Wettbewerbsvorteile, Kreditmöglichkeiten usw.) gleichnamig 
macht, um Vergleiche anstellen zu können. 
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e i g e n e M a ß s t ä b e v e r t e i 1 u n g s p o 1 i 

t i s c h e r Art setzt, wie sie sich z.B. in bestimmten Be-

darfsgrößen, wie dem Existenzminimum und dem "Mehrbedarf" zeigen, 

die nach verschiedenen Graden ökonomischer Notwendigkeit und per-

sönlicher Entscheidungsfreiheit differenziert werden können. Sie 

verzichtet dabei auf die Versuche, die Bedarfsgrößen und den Ta-

rifverlauf in den Personalsteuern theoretisch bestimmen zu wol-

len, hält vielmehr ihren Handlungsspielraum offen für erforder-

liche politische Anpassungen ihrer Maßstabsgrößen. Allerdings 

lädt eine solche distributive Besteuerungspolitik ohne wirtschafts-

theoretisches Fundament das politische Problem der Anfälligkeit 

für Gruppen- und Verbände-Einflüsse auf sich. Doch die Abhängig-

keit von politischen Einflüssen besteht auch schon für die o.g. 

beiden Grundverständnisweisen des Leistungsfähigkeitsprinzips: 

Einerseits müssen ja die Sollwerte des "Fähigkeitskonzepts" eben-

falls im politischen Prozeß festgelegt werden, da sie sich theo-

retisch nicht "beweisen" lassen. Andererseits ist auch das "Er-

gebniskonzept" der Leistung letztlich ohne politischen Akt nicht 

zu praktizieren; denn steuerliches Einkommen läßt sich "theore-

tisch richtig" nicht bestimmen, bedarf der politischen Inhalts-

gebung, und ebenso lassen sich die (linearen oder progressiven) 

Tarifverläufe der Personalsteuern nicht theoretisch begründen. 

Auch bei ihrer Festlegung waren und sind bisher stets politische 

Prozesse und die Einflüsse der Gruppen und Verbände wirksam. 

d) In der hier vorgelegten Systematik der distributiven Besteue-

rungskonzepte unterscheiden wir die "Possibilitäts"-, die "Reali-

sierungs"- und die "Distributions "-Konzepte, wobei die mittlere 

Gruppierung zwei Versionen aufweist, die sich durch die direkte 

bzw. indirekte Erfassung des Leistungserfolges unterscheiden: 

die direkte Erfassung richtet sich auf die meßbaren Größen Ein-

kommen, Vermögen und Ausgaben; dies sind die "Nominalismus"-

Konzepte. Die indirekte Erfassung des Leistungserfolges richtet 

sich auf die hinter diesen Indikatoren liegenden psychischen 

Phänomene der Bedürfnisbefriedigung, die stets - so auch hier -

als die "Utilitarismus"-Konzepte bezeichnet werden. 

In der danach sich ergebenden Systematik der 

- Possibilitätskonzepte, 
- Nominalismus-Konzepte, 
- Utilitarismus-Konzepte und 
- Distributionskonzepte 
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behandeln die ersten beiden Konzepte-Gruppen vorwiegend das Pro-

blem der Indikatoren der Leistungsfähigkeit, also die horizontale 

Gerechtigkeit (siehe auch K. Schmidt 1978, s. 151), weniger das 

Tarifproblem. Die Gruppe, demnach die der Utilitarismus-Konzep-

te, behandelt demgegenüber das Leistungsfähigkeitsproblem eher 

als Frage der vertikalen Gerechtigkeit, 41 d.h. als die Suche nach 

dem "gerechten" Tarifverlauf. Sie versuchen, diese Frage mit der 

Nutzentheorie zu lösen, wohingegen die Distributionskonzepte be-

darfsgrößenorientiert und politisch ausgerichtet sind; sie ver-

suchen von vorn herein, den Anschein zu vermeiden, als seien sie 

fähig k e i t s - oder er geb n i so r i e n t i er t e 

Konzepte der Leistung. In ihnen haben die Bemessungsgrundlagen-

und die Tarifverlaufsbestirnrnung dieselbe wichtige Bedeutung. In 

ihnen zeigt sich - mehr als in den anderen Konzepten - die Stel-

lung der "Personalisierungsleistung" einer Objektivierung der 

Besteuerung mit ihren politisch fest9esetzten Bedarfsgrößen. 

In der Darstellung der Realisierungs-Konzepte werden wir uns der 

folgenden Vereinfachungsregel bedienen: Da diese Konzepte auf 

den realisierten Größen "Einkommen", "Ausgaben" und "Vermögen" 

basieren, nennen wir diese Leistungsfähigkeits-Indikatoren über-

all dort, wo wir sie summarisch zu bezeichnen wünschen, die 

"EAV"-Größen. 

4) Siehe hierzu Musgrave/Musgrave 1980, S. 242 u. 250, die das 
Indikatorenproblem als eine Frage der horizontalen, das Tarif-
problem als eine Frage der vertikalen Gerechtigkeit behandeln. 
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g_ Kapitel: 

Die "Possibilitäts"-Kon.zepte 

§ 29 Die analytische Bedeutung 
des ''Seligman.-Ansatzes'' 

In Besteuerungskonzepten, die wir die "Possibilitäts"-Konzepte 

nennen und deren Bezeichnung wir von E.R.A. Seligman ableiten, 

werden die umfassendsten aller denkbaren Besteuerungsbasen for-

muliert, da sie neben den materiellen auch die psychischen und 

somit die äußerstenfalls "möglichen" Leistungsfähigkeitsindika-

toren heranziehen. Aber den Possibilitäts-Konzepten der Leistungs-

fähigkeit ist weniger eine praktisch-politische, sondern eher 

eine analytische Bedeutung zuzuschreiben. E.R.A. Seligman11 un-

terscheidet in seinem "faculty"- bzw. "ability"-Ansatz (1) die 

"powers of production" (= power of income and property) and (2) 

deren "results". Zu den powers zählt er zunächst die angeborenen 

und erworbenen Fähigkeiten, ferner die Möglichkeiten, solche Fä-

higkeiten, die Macht bedeuten, zu gebrauchen, und schließlich 

die Art und Weise, in der Macht tatsächlich gebraucht wird. Sein 

Ansatz enthält demnach sowohl die Faktoren der Fähigkeit und 

Macht selbst als auch die "capacity to make use of it 00 •
21 

Der capacity-Begriff greift also über den der (primären) powers 

hinaus und enthält auch jene (sekundären) Phänomene, die sich 

durch aktiven Einsatz der powers ergeben. Demnach ist in den 

beiden "elements of faculty" die Einkommens- und Vermögenssphäre 

(einschl. des human capital) der Person auf eine zweifache Weise 

ausgedrückt: zum einen in der Erwerbs- (oder Produktions-), zum 

anderen in der Ausgaben- (oder Konsum-) Sphäre. 31 

1) 1894, S. 190 ff.; income = periodical accretion; property = 
permanent accretion. 

2) Es ließe sich ergänzen: einschließlich der Fähigkeit, Steuern 
zu überwälzen. 

3) Vgl. zum Terminologischen auch die in den früheren britischen 
Kolonien in Neuengland erhobene "faculty tax" als einer Steuer 
auf die persönlichen Fähigkeiten bzw. auf "Phantasiekapitalien" 
(Steuer auf das Humankapital), wie sie interpretiert wird von 
B. Moll, Zur Geschichte der englischen und amerikanischen Ver-
mögenssteuern, München u.a. 1912, S. 43. 
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Damit ist eine Grundlegung für das Problem der Indikatorenfin-

dung bereits erreicht, die erst in der späteren Diskussion wie-

der stärker betont wird, nämlich die Indikatoren der persönli-

chen Leistungsfähigkeit sowohl in der Einkommensentstehung als 

auch in der Einkommensverwendung aufzusuchen. Der erste Fall ist 

die faculty theory in der "acquisition"-Version, der letzte 

die Theorie in der "consumption"-Version (Seligman, 1894, s. 191). 

Mit der Ausdehnung der faculty-Vorstellung auch auf die Nutzungs-

möglichkeiten der Fähigkeitsergebnisse gelingt Seligman ein über 

das Einkommen hinausreichender Begriff insoweit, als er glaubt, 

damit ausdrücken zu können, daß "faculty" die Zunahme an Macht 

und Dispositionsfähigkeit besser ausdrückt als lediglich das Ein-

kommen selbst: "money makes money" (Seligman, S. 192). Hier sind 

Anklänge an die Fundustheorie festzustellen; zugleich hat die 

faculty theory auch zu theoretischen Versuchen einer breiten Ein-

kommensdefinition angeregt. 4 ) Außerdem macht nach Seligman erst 

die Ausdehnung der faculty theory auf den Konsum, also auf den 

Bereich des "disposing of income", die Denkvorstellung von Last 

und Opfer möglich (S. 131), so daß der faculty-Ansatz das weite-

re, der sacrifice (Opfer-)-Ansatz das engere Konzept ist (S. 192) • 5 ) 

Der Seligman'sche Ansatz ist der Ausgangspunkt für manche moder-

nen Ansätze, die wir als Potentialkonzepte bezeichnen und die bis 

in die jüngste Zeit hinein (H. Haller; Atkinson/Stiglitz 1980, 

s. 260 u. 566) 61 vorgetragen werden. Es ist aber kritisch zu fra-

gen, ob allein das "Potential zur Leistung" ein Indikator der 

Steuerfähigkeit sein kann und ob die Trennung in die Bereiche 

der Einkommenserzielung und -verwendung einen analytischen Fort-

schritt bedeutet. 

4) So z.B. bei R.M. Haig 1959, S. 59. - Ferner bei H.C. Simons 
1 938. 

5) Beide Ansätze führen nach Seligman in vorsichtiger Schlußweise 
und Plausibilitätsannahme tendenziell zur Progression, s. 193. 

6) Siehe den Begriff des "full income" bei Atkinson/Stiglitz 
1980, s. 261 , der auch das bloß "mögliche Einkommen" enthält, 
das Freizeit erlaubt. - Siehe ferner das potentialorientierte 
Konzept bei H. Haller 1981 unter Einschluß der Freizeit. 
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Die Kritik an der Poten-
tial-Orientierung 

I. Potential und Bedürfnisbefriedigung 

II. Potential und Freizeit 

III. Potential und Vermögensbestand 

IV. Sollbesteuerung und ihre ordnungs-
politischen Implikationen 

495 

498 

502 

504 

I. Potentiale sind der Inhalt der Possibilitätskonzepte. stellt 

nun aber die Possibilität eher auf die "Möglichkeiten" zur Lei-

stung ab, auf die Offenheit für jede Art von Lestungsfaktoren ab, 

so soll mit Potential der Versuch ausgedrückt werden, allein die 

bloßen Möglichkeiten in einem ökonomisch beschreibbaren und um-

grenzbaren Faktorvolumen genauer festzulegen. 

a) R.M. Haig (1959, s. 59) trifft wie E.R.A. Seligman die Unter-

scheidung in Potent i a 1 und Re a 1 i sie r u n g. 

Würde man nach Haig anstelle der Besteuerung anläßlich der tat-

sächlichen Bedürfnisbefriedigung schon dann besteuern, wenn je-

mand die Möglichkeit erhält, seine Wünsche zu befriedigen, so 

würde das dem Grundsatz der von Haig hervorgebobenen Gerechtig-

keit keinen Abbruch tun: Die Tatsache, daß sich jemand ent-

schließt, die Befriedigung seiner Bedürfnisse zu verschieben, 

sei kein ausreichender Grund, auch die Steuer zu verschieben. 

Für Haig dient also der Possibilitätsansatz der Bestimmung eines 

weitgefaßten Einkommensbegriffs unter dem Aspekt der Gleichbe-

handlung.11 Haig argumentiert potentialorientiert, wenn er sagt, 

daß Einkommen die "net accretion to one's economic power 

between two points of time" ist, aber er argumentiert zugleich 

nominalistisch, wenn er sagt: "Income is the m o n e y value 

of the net accretion" (S. 59). 21 Dieser letztere Umstand und das 

1) Gerade die Gleichbehandlung aber ist ein Punkt der Kritik sei-
tens M.S. Feldsteins (1976b, S. 87): "Even with identical 
utility functions, the Haig-Simons tax will violate the prin-
ciple of horizontal equity when individuals differ in ability 
if there is more than one type of ability". 

2) In anderen Worten: Einkommen ist nach Haig "the increase or 
accretion in one's power to satisfy his wants in a given period 
in so far as that power consists of (a) money itself, or, 
(b) anything susceptible of valuation in terms of money". -
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Abstellen der Einkommensbemessung auf die beiden Zeitpunkte ver-

anlassen uns, die Position Haigs unter die Realisierungskonzepte 

einzureihen, zumal die in diesem Zusammenhang auftauchende Rein-

vermögenszugangstheorie dort ihren richtigen Platz hat. 31 Die Po-

tentialorientierung Haigs richtet sich im Gegensatz zu der Selig-

mans auf den Zeitpunkt, nämlich auf den der Erlangung jener "power 

to satisfy" anstelle der tatsächlichen BedUrfnisbefriedigung. 

b) Mit dem Abstellen auf die Bedürfnis b e f r i e d i -

g u n g und mit der Definition des Steueropfers als BedUrfnisbe-
friedigungseinbuße gehört H. Haller (1981, s. 69 ff.) zwar zu 

den Vertretern der Otilitarismus-·Konzepte, muß dennoch hier 

eingereiht werden, weil sein Verständnis von Bedürfnisbefriedigung 

potentialorientiert ist; das erzielte Einkommen erlaubt seinem 

Verwender eine Bedürfnisbefriedigung je nach dem maximal m ö g -

l ich e n Nutzen, das aus dem Einkommen hervorgehen kann. 

c) Der Possibilitätsansatz wird von D. Schneider41 einer methodi-

schen Kritik unterzogen. Sie erstreckt sich sowohl auf die logi-

schen Unvereinbarkeiten in der Argumentation der Possibilitäts-
theoretiker als auch auf die falsche Verwendung des Begriffs "Be-

dürfnisbefriedigung" im Hinblick auf den Sinn des Wirtschaftens. 

Schneider knüpft kritisch an die Seligman'sche Potentialbetrach-

tung an, verwendet diesen Problemangang methodisch zu einer Tren-
nung der Realsphäre von der Potentialsphäre, greift die Selig-

man'sche Unterscheidung zwischen der acquisition- und der con-
sumption-Version auf und formalisiert die Bezugsgrößen der steuer-

lichen Leistungsfähigkeit wie folgt (wir haben die verbalen Aus-

führungen Schneiders in eine Matrix überführt): 

A. Gesamtwirtschaftliche Betrachtung: 
Entstehung des Volkseinkommens Verwendung des Volkseinkommens 

B. Einzelwirtschaftliche 
(1) Erwerbstätigkeit 

(Faktoreinsatz = 
"Mittelerwerb") 

Betrachtung: 

(a) Realisierungs-Sphäre 
(verwirklichter 
Mittelerwerb) 

(b) Potential-Sphäre 
(möglicher Mittelerwerb) 

Fn. 3 und 4 auf der folgenden Seite. 

(2) Ver-/Gebrauchstätigkeit 
(Käufe und Sparen= 
"Bedürfnisbefriedigung") 

(a) Realisierungs-Sphäre 
(verwirklichte 
Bedürfnisbefriedigung) 

(b) Potential-Sphäre 
mögliche Bedürfnisbefriedg. 
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Daraus läßt sich ableiten: In der Realisierungs-Sphäre (a) ist 

der erzielte Mittelerwerb und die erreichte Bedürfnisbefriedigung 

ein Ergebnis vollzogen~r Entscheidungsakte; im Bereich der Er-

werbstätigkeit führt das zu einem Geldmittelzufluß bzw. erhöhtem 

-bestand. Wird dies auch in der finanzwissenschaftlichen Litera-

tur als "ab i l i t y to pay"-Prinzip bezeichnet, so kann die 

Verwendung des eher psychologischen Terminus' ability nicht darüber 

hinwegtäuschen, daß das hier in Rede stehende Ergebnis im mate-

riellen Bereich liegt5) und daß es sich ferner trotz der im Wort 

"ability" liegenden Possibilitätsbedeutung um einen bereits ver-

wirklichten Vorgang, um ein Leistungsergebnis also, handelt. 

Vergleicht man die beiden Tätigkeitsbereiche (1) und (2) mitein-

ander und fragt, in welchem Bereich denn mit Blick auf die "Lei-

stungsfähigkeit" die Steuer erhoben werden soll, so kommt Schnei-

der zu der Antwort, daß sich dies nach dem "Zweck des Wirtschaf-

tens" richten solle. Der aber sei die Bedürfnisbefriedigung 

(S. 47). Da eine solche nur in der Realisierungs-Sphäre denkbar 

sei, definiere sich das Steueropfer als eine in einem bestimmten 

Ausmaß nicht mehr zu verwirklichende Bedürfnisbefriedigung. Dem-

nach sei eine Besteuerung nach dem Opferkonzept nicht als Be-

steuerung der Einkommen, sondern der Ausgaben denkbar, es sei 

denn, man versteht Einkommen als "in Konsumausgaben verwirklich-

tes Einkommen" (1979a, s. 47). 

In seiner Kritik an Haller zeigt Schneider, daß jener Potential 

und Realisierung vermengt, weil er zwar auf das realisierte Ein-

kommen abstelle, zugleich aber mit dem Nutzen aus dem Einkommen 

potentialbezogen argumentiere: Da sich eine Bedürfnisbefriedigung 

nur aus der Einkommensverwendung ergebe, dürfe man nur realisie-

rungsbezogen argumentieren. Obwohl Haller auf die Fähigkeit (sie-

he auch die Einbeziehung der Freizeit als Ausdruck der Fähigkeit) 

3) So wird die Einordnung auch in der Literatur vorgenommen; die 
Betonung der Argumentationslinie von Schanz über Haig zu 
Simons führte zu der Bezeichnung "SHS-Konzept" für die breitest 
mögliche Einkommensdefinition nach dem Reinvermögenszugang. 

4) 1990, s. 20f. bzw. 1979a, S. 26 ff.; Schneider befaßt sich 
hier insbesondere mit dem Beitrag von H. Haller 1977, s. 
222 ff. 

5) "to pay the same" bzw. "should pay more" heißt es in der Defi-
nition der Leistungsfähigkeit bei Musgrave, R.A. und Musgrave, 
P.B., 1980, S. 242. 
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abhebe, mache sein Abstellen auf die Bedürfnisbefriedigung seine 

ArgUI11entation verwendungsbestimmt (0. Schneider 1979a, s. 29). 

Wir lassen vorerst offen, ob die Leistungsfähigkeit innerhalb 

der Realisierungssphäre wirklich nur anhand der Mittelverwendung 

oder nicht etwa auch anhand des Mittererwerbs festgestellt wer-

den kann. Ferner sehen wir davon ab, daß die Begriffe Mitteler-

werb und Bedürfnisbefriedigung auf nicht vergleichbaren Denk-

ebenen liegen, denn im ersteren Fall liegt eine reale, im letzte-

ren eine seelische Größe vor. Auch daß die reale Sphäre nicht 

vollständig erfaßt ist, da der Mittelbestand neben dem -erwerb 

ebenfalls Ausdruck der Verwirklichung sein kann, soll hier nicht 

als Argument vertieft werden (Vermögen taucht bei Schneider stets 

nur unter den Bedürfnisbefriedigungstatbeständen auf). Wir folgen 

Schneider jedoch - und das ist hier entscheidend - darin, daß er 
logische Unvereinbarkeiten offenlegt; Leistung kann tatsächlich 

nicht am reinen Potential gemessen werden. Die Besteuerung nach 
der Leistungsfähigkeit kann nicht auf die reine Möglichkeit zur 

Leistungserzielung abgestellt werden (D. Schneider 1979a, S.38). 

Demgegenüber ist eine Besteuerung in der Realisierungssphäre auf 

die Folgen der Entscheidungen ausgerichtet; Steuern kann derjenige 

zahlen ("ability to pay"l, der Leistungserfolge erzielt hat 

(das können auch nichtrealisierte Vermögenswertzuwächse sein, denn 

der zuwachs ist eingetreten, und zwar objektiv nachweisbar, 

wenngleich noch nicht persönlich realisiert). 

II. Ein weiteres Potential-Element liegt in der Besteuerung der 

F r e i z e i t . 

al Musgrave-Musgrave-Kullmer (1975a, S. 117 f.l diskutieren das 

Freizeitproblem ausschließlich im Rahmen der Umverteilung und 

der d ist r i b u t i v e n Gerechtigkeit, 

problematisieren hingegen noch nicht die psychischen Vorausset-
zungen und zusammenhänge zwischen Freizeit und Arbeitszeit sowie 

Einkommen (in 1990, S. 110 diskutieren sie das Problem allenfalls 
peripher, und auch das nur im Zusammenhang mit den Grenzen der Um-
verteilung. Ausgehend von dem Umstand, daß die Einkommens-Freizeit-
Präferenzen interpersonal nicht vergleichbar sind, kommen sie 
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für die Umverteilung zwischen Personen, die entweder eine hohe 

Fähigkeit zum Einkommenserwerb haben (und sich dabei in den Prä-

ferenzen für große bzw. geringe Freizeit unterscheiden) oder 

eine nur geringe, zu folgender allgemeiner Norm (S. 118): "Das 

Wohlfahrtsmaß und das Verteilungskriterium sollte sowohl Einkom-

men als auch Freizeit berücksichtigen und die Mischung beider 

der Entscheidung des einzelnen überlassen." Jedoch geben sie zu-

gleich die Grenzen für die Verwirklichung dieser Norm an, indem 

sie erstens feststellen, daß für Umverteilungszwecke die Genüsse 

aus der Freizeit nicht transferierbar sind (S. 118) und daß zwei-

tens die Besteuerung der "potentiellen Einkommensfähigkeit" 

scheitern muß: sie ist "nicht operational, weil die Einkommens-

kapazität nicht unabhängig von dem aktuellen Einkommensverhalten 

eines Individuums bekannt ist" (S. 119). Auch H.C. Simons 61 ent-

scheidet sich gegen eine Besteuerung der Freizeit aus denselben 

steuertechnischen Gründen; er ist im übrigen der Auffassung, 

daß Freizeit nicht Einkommens-, sondern Konsumbestandteil ist. 

b) Was in diesem Zusammenhang interessiert, ist der Umstand, daß 

die Freizeitproblematik als ein Potent i a 1 beste u e -

r u n g s k o n z e p t formuliert wird. Dies unternimmt zu-

nächst B. Hansen (1960, s. 206) mit seiner "leisure tax" als 

eine Alternative zur Vermögensteuer, 71 insbesondere aber H. Hal-

ler.81 Er erweitert die bisherigen Betrachtungen dahingehend, 

daß er die Freizeit als "realen" Bestandteil des Einkommens an-

sieht; 91 dabei schließt er sich erstens der Musgrave'schen Knapp-

heitsbetrachtung an (Musgrave, R.A., 1969), greift zweitens auf 

dessen Nutzenüberlegungen zurück (indem er die Freizeit mit Be-

dürfnisbefriedigungspotentialen ausstattet) und stellt drittens 

einen Zusammenhang zwischen Vermögenseinkommen und Freizeitein-

kommen her. Damit gelingt Haller vollends ein Herüberholen des 

6) 1938, s. 52, 111, 113, 207. 

71 Zur Kritik an einer Besteuerung dieser Art "Vermögenspotential" 
siehe H. Fecher 1979, s. 477; auch Arbeitslose müßten dann 
besteuert werden. 

8) 1971 , s. 44 ff. u. 62 ff.; 1977, s. 225; 1981, s. 46ff. 

9) Er benutzt damit denselben Realeinkommensbegriff wie I. Fisher 
1930, S. 4 ff.: "... real income in general, consists of those 
final physical events in the outer world which give us our 
inner enjoyments .... includes the shelter of a house, the 
music of a victrola or radio, the use of clothes, the eating 
of food ... " 
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Problems aus den Musgrave'schen Allokationsbetrachtungen in den 

distributiven Bereich, wandelt die Opportunitätskosten-Fragestel-

lung in eine solche der distributiven Gerechtigkeit und verän-

dert die individuelle Entscheidungssituation in eine gesellschaft-

liche Lastverteilungsorganisation. lO) 

Die Freizeit, fUr H. Haller (1981, s. 50) ein reales Element 
der Bedlirfnisbefriedigung, ist ambivalent in dem Sinne, daß sie 

einerseits einkommenserzielungsorientiert ist - dies insbesonde-

re im Hinblick auf mehr Freizeit bei denen, die Vermögenseinkom-

men erzielen111 -, daß sie andererseits auch verwendungsorien-

tiert ist, indem Freizeit erst die Einkommensverwendung über-

haupt ermöglicht; und dennoch wird sie nur mit Blick auf die 

Einkommenserzielung, nämlich auf die geleistete und vergütete Ar-

beitszeit bewertet (H. Haller 1971 , s. 47): "Ist die Präferenz 

zugunsten der Freizeit sehr hoch, die Arbeitszeit und entspre-

chend das Arbeitseinkommen relativ niedrig, so sollte nicht das 

freiwillig niedrig gehaltene Geldeinkommen allein als für die Be-

dürfnisbefriedigung relevantes Einkommen erfaßt werden. Das Mehr 

an Freizeit ist für die betreffende Person für die Bedürfnisbe-

friedigung genauso wichtig wie das Mehr an Geldeinkommen, das ein 

anderer mit abweichender Präferensskala auf Grund seiner Entschei-
dung für eine längere Arbeitszeit bezieht." Doch will man das auf 

Nut zenvorstellungen basierende Verhältnis von Arbeitszeit zu 
Freizeit besteuern, weist K. Schmidt (1978, s. 143) zu recht auf 

die Probleme hin, die dabei auftreten: Das genannte Verhältnis 

ist bei den einzelnen Menschen äußerst unterschiedlich; der Frei-

zeitnutzen ist für alle die sehr gering, die sich in der Arbeit 

verwirklichen können oder darin ihr Hobby sehen. 

10) In diesem Zusammenhang ist auch der Begriff des "opportunity 
set" zu nennen, den A.B. Atkonson und J.E. Stiglitz verwen-
den (1980, S. 261); er umfaßt die persönliche Ausstattung 
(endowment) und die Marktmöglichkeiten des einzelnen, die 
seine "ability to pay" ausmachen und die vom erzielten Geld-
einkommen nach dem Reinvermögenszugangskonzept abweichen kön-
nen. Auch sie diskutieren das Freizeitproblem unter Vertei-
lungsaspekten. Gleiche opportunity sets können zu unglei-
chen Geldeinkommen führen. 

111 H. Haller 1971 ., S. 48; ders. 1977, s. 225 f.: Der Vermögen-
de hat ein höheres Freizeitpotential; kritisch dazu H. Fecher 
1979, s. 476, da Vermögen stets Eigenleistungen erfordere, 
um Ertrag abzuwerfen. 
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Offenbart allein diese Nichtbeachtung der individuellen Entschei-

dung für Leistung oder Nichtleistung bereits den Norincharakter 

einer solchen Besteuerung, so geht der Potentialcharakter der 

Freizeitbesteuerung aus der folgenden Formulierung Hallers (1981, 

s. 67) noch deutlicher hervor: Wenn erheblich weniger als n o r -

m a 1 gearbeitet wird (z.B. in der Halbtagsarbeit) und in die-

ser Zeit häusliche Dienste verrichtet werden, so sei beides 

steuerlich zu erfassen; allerdings: "Man müßte wissen, was die 

Betreffenden verdienen könnten , falls sie sich erwerbs-

wirtschaftlich betätigen würden. Man müßte also von jedem einzel-

nen in Erfahrung bringen, über welche Fähigkeiten und 

über welche Ausbildung er verfügt. Unter der Annahme, daß er die-

se im Falle des Arbeitens voll nutzen würde, könnte man ein ent-

sprechendes f i k t i v e s Einkommen errechnen". 12 ) Hallers 

normative Vorstellungen enden im übrigen bei der Arbeitszeit; 

eine "Norinalersparnis" gibt es nach Haller nicht (S. 54). Man ist 

aber neuerdings geneigt, das anders zu beurteilen, da sie be-

reits forinuliert wurde (z.B. durch J. Rawls) 131 und da die 

"optimal taxation-Diskussion" ergeben hat, daß ihre Versuche ei-

ner selektiven Besteuerung von Arbeits- und Kapitalerträgen in 

wesentlichen Teilen ein Generationen- und Sparproblem ist (D.F. 

Bradford). 141 Der "Wert" solcher Postulierungen von Norinalerspar-

12) Hervorhebungen durch HDH. So auch in 1981, S. 67. 

13) 1975, S. 319 ff.; der "gerechte Spargrundsatz" ist ein Pro-
blem der "Gerechtigkeit zwischen den Generationen", wobei 
Rawls eine Verbindung zur Wachstumstheorie herstellt. Als 
ethisches Prinzip soll der Spargrundsatz dafür sorgen, daß -
wenn alle Generationen Gewinn haben - jede Generation ihren 
jeweiligen Anteil von ihren Vorfahren empfän9t (S. 322), 
und zwar als Bedingung für die vollständige Verwirklichung 
gerechter Institutionen und der gleichen Freiheit für alle 
(S. 326). Danach ist die Sparnorin motiviert durch die poli-
tische Anerkennung von Maßnahmen, die den Lebensstandard der 
am wenigsten Begünstigten in späteren Generationen heben sol-
len, indem auf augenblicklich verfügbare Vorteile verzichtet 
wird. 

14) 1980, S. 103: "In such models the capital accumulated by one 
generation becomes the factor cooperating with the next 
generation's labor in production." Diese Diskussion - geführt 
unter dem Aspekt der utilitaristischen Analyse einer Wahl 
der Steuerbasis - geht dann ein in das Problemfeld einer 
"gerechten Besteuerung", doch - anders als bei Rawls - auf 
der Basis interpersonaler Nutzenvergleiche. Siehe hierzu auch 
die zusammenhänge zwischen Sparen und Wachstumsrate: so als 
Beispiel bei Phelps, E.S,, 1966. 
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nissen liegt darin, daß in ihnen das Normative noch deutlicher 

erkennbar wird als in Arbeitszeitnormen. 

d) Kritisch zu solchen Zeitnormen trägt Haller selbst lediglich 

Erfassungs- und Bewertungsschwierigkeiten vor, die sich aber 

durch generalisierendes Vorgehen beheben lassen würden. Demgegen-

über kann eine profunde Kritik auf drei Argumente gestützt wer-

den: auf ein psychologisches, auf ein wirtschaftspolitisches und 

schließlich auf ein gesellschaftspolitisches. 151 Erstens ist Nut-

zen keine meßbare Größe, selbst wenn man als richtig unterstellt, 

daß der Freizeitnutzen von Person zu Person variiert. Aber wenn 

nach Haller Freizeit einen Nutzen vermittelt, kann sie keine 

"reale" Größe des Einkommens sein. zweitens dient die Freizeit 

der Mehrung des Humanvermögens 161 und der menschlichen Fähigkei-

ten, kommt also auf umwegen der Einkommenserzielung und damit 

der Besteuerung von realen Zugangsgrößen zugute. Uberdies ent-

steht ein Verteilungsproblem, das von vorn herein nicht lösbar 

erscheint: Wegen der kontraktgebundenen Einkommen ist Freizeit 

in den oberen Einkommensschichten eher disponibel als in den un-

teren. Doch bevor man sich entschließt, Freizeit zu besteuern, 

muß man erkennen, daß auch oder gerade in den Schichten der unte-

ren Einkommen und erst recht unter den Arbeitslosen die Freizeit 

mitunter sehr hoch ist. Dies kann nicht als ability to pay 

definiert werden. Drittens sollten jedwede Normvorgaben auf die 

Arbeitswelt beschränkt bleiben. um dem dort herrschenden Lei-

stungsdruck wenigstens zeitweise ausweichen zu können, sollte 

ein Freiheitsraum bestehen bleiben. Die Festsetzung von Normen 

auch für die Freizeit, selbst wenn sie dem Nichtstun dient, ist 

ein moralisierendes Urteil, das die Organisationsvorstellungen 

der Arbeitswelt auf alle weiteren Lebensbereiche ausdehnen will 

und freiheitsbeschränkend wirkt. 

III. Letztlich sind Possibilitäts-Anschauungen auch mit der Be-

steuerung des vermögen s verbunden, wenn nämlich unge-

achtet fehlender Erträge die Substanz des Vermögens besteuert 

wird17 l und wenn ungeachtet der schon vorhandenen Vermögensaus-

1 5) 

1 6) 

Fn. 

Siehe aber auch insbesondere den überaus umfangreichen Kata-
log kritischer Kragen bei N. Andel 1979a, S. 342. 

zu den Beziehungen und Rückbeziehungen zwischen Freizeit, 
Bildung und Humankapital siehe H. Fecher 1979, s. 478. 

17 auf der folgenden Seite. 
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stattung ein Erbanfall lediglich nach Verwandtschaftsgraden un-

terschiedlich hoch besteuert wird, als ob der entferntere Ver-

wandtschaftsgrad einen höheren Grad von Leistungsfähigkeit aus-

zudrücken vermöchte und als ob der höhere Steuersatz für ent-

ferntere Verwandte sie zu höherer Leistung animieren könnte. 18 ) 

Hat der nahe (und niedriger besteuerte) Verwandte bereits Ver-

mögen, der entfernte (und höher besteuerte) aber keines, geht 

der Zusammenhang zwischen Erbschaftsteuerlast und Leistungsfä-

higkeit völlig verloren. F. Neumark (1970, s. 171) gibt dieser 

Unterschiedsbehandlung den besonderen Aspekt der Besteuerung 

nach der Fähigkeit, wenn er empfiehlt, die Erwerbs-

fähigkeit eines Erben (bzw. als deren Indikator das Alter) als 

einen zusätzlichen Differenzierungsfaktor (neben dem beim Erben 

bereits vor dem Erbfall vorhandenen Vermögen) in Betracht zu 

ziehen. Die Erbschaftsteuer, die ja ansonsten ihrer Ausgestal-

tung nach dem Realisierungskonzept (realisierter Erbanfall) 

folgt, wird durch differenzierte Steuersätze in Possibilitäts-

Konzepte hineingezogen. 

Abschließend bleibt zu den "Possibilitäts"-Konzepten, seien sie 

wie bei E.R.A. Seligman offen formuliert, seien sie wie bei H. 

Haller in ein utilitaristisches Konzept eingebettet, kritisch 

zu sagen, daß sie erstens scheitern müssen, weil sie nichtmeß-

bare Größen verwenden und daher für eine Verteilung der Steuer-

last, die zudem Vergleichbarkeit der Maßstäbe erheischt, unbrauch-

bar sind, 191 daß sie zweitens das Wesentliche ihrer erwerbsbe-

zogenen Fähigkeits definition verlieren, sobald sie 

im Bereich der bereits r e a 1 i sie r t e n Einkommen als 

Ausdruck jener Fähigkeiten Verwendung finden, Konsumausgaben täti-

gen zu können, oder auf sie zu verzichten. Die Fähigkeit zum Kon-

sum aus realisiertem Einkommen liegt auf einer logisch anderen 

Ebene als die Fähigkeit, Einkommen zu erzielen. 

17) Das reine Vorhandensein von Vermögen ist zu trennen von sei-
nen Erträgen (Einkommen aus Vermögen); H. Haller, der die 
Besteuerung der Existenz eindeutig bejaht, vertritt somit 
auch in der Vermögensbesteuerung das Possibilitäts-Konzept. 

18) Wenn H. Haller den Zugang des Erbes als Entstehung einer 
"Leistungsfähigkeit sui generis" interpretiert, kann man nur 
folgern: generell ja (weshalb mit Höhe des Erbanfalls der 
Steuersatz ansteigt};speziell - d.h. unter Beachtung des Ver-
wandtschaftsgrades - nicht, denn sonst müßte man konstatieren, 
daß jemand um so leistungsunfähiger ist, je näher er mit dem 
Erblasser verwandt ist. 

19) K. Schmidt 1960, S. 53; D. Schneider 1979a, s. 45. Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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IV. Einen vorteilhaften Effekt der Diskussion um die Possibili-
tätskonzepte könnte man allenfalls darin erblicken, daß sie den 
Gedanken der So 1 1 beste u er u n g, der namentlich 
von W. Andreae (1927, 1928) so nachhaltig für die Ertragsteuern 
vertreten wurde, auch für die Personalsteuern wachgerufen hat 
und damit zwei Dinge gleichzeitig leistet: zum einen, den Gedan-
ken der Sollbesteuerung vor dem Hintergrund ordnungs- und alloka-
tionspolitischer Betrachtung erneut zur Diskussion zu stellen 
und zweitens, auf den a 1 1 ok a t i v e n Inhalt der Possi-
bilitäts-Konzepte ausdrücklich aufmerksam zu machen. 

Die Problematik einer jeden Sollertragsteuer liegt darin, daß 
die Lösung des Allokationsziels, nämlich die Umlenkung der Ar-
beits- und Kapitalströme, ein Urteil über die relative Wichtig-
keit des jeweiligen Wirtschaftszweiges für die Gesamtwirtschaft 
verlangt. Fehlurteile zentraler Instanzen oder der Steuerplaner 
und damit Fehlallokationen sind nicht auszuschließen. Auch die 
steuerpolitische Absicht, die B. Strürnpel (1968, s. 150 ff.) 

äußert, nämlich anstelle der anpassungsverzögernden betrieblichen 
Gewinnsteuer die "wettbewerbsverschärfenden" Kostensteuern 
stärker einzusetzen, wurzelt im Normativen. 

Das wesentliche allokative Problem der Possibilitäts-Konzepte ist 
direkt dem in der Ertragsteuer vergleichbar: Da die Possibilitäts-
Konzepte an sachliche und personale Ausstattungsmerkmale 
anknüpfen, und da diese Merkmale zu individuell unterschiedlichen 
Steuerbelastungen führen sollen, ist auch hier eine zentrale 
Grundentscheidung vonnöten, wer wie mit Blick auf eine möglichst 
hohe Leistung und einen hohen "Ertragswert" für die Gesamtwirt-
schaft oder Gesellschaft zu besteuern ist. Damit entpuppt sich 
aber ein jedes Possibilitäts-Konzept als eine allokative Be-
steuerungskonzeption reinsten Wassers. 201 Die Besteuerung nach 
dem Leistungs - Potent i a 1 hat mit distributiver Politik 
nicht das geringste zu tun. Und dennoch teilt sie mit der Distri-
butionspolitik etwas Gemeinsames, nämlich ihre abhängigkeit von 
Werturteilen. Nirgends sonst ist diese Werturteilsbeladung einer 
wohlfahrtsorientierten Allokationspolitik dP.utlicher zum Ausdruck 
gekommen als in der Sollbesteuerung21 l. 

20) Probleme der sollbesteuerung werden auch in der optimal taxa-
tion diskutiert. so ist in einem Modell von J.A. Mirrless 
(1971) die Geschicklichkeit eines Arbeiters ~ropor~ion~l 
seinem Stundenlohn. Könnte man sie messen, ließe sie sich di-
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10. Kapitel: 

Die "Nominalismus"-Konzepte 

§ 31 Die Konzepte im Uberblick 

und im Gegensatz zueinander 

I. Die Abgrenzung zu den "Possibilitäts"-
Konzepten und der kategoriale Konzepte-
gegensatz 505 

II. Die steuersystematische Einordnung der 
Einkommensteuer- und Ausgabensteuer-
Konzepte 507 

III. Der Vergleich der Steuerbasen und Steu-
erbemessungsgrundlagen 513 

IV. Die allokativen und distributiven Prob-
lemschwerpunkte 518 

I. Die "Realisierungs"-Konzepte unterscheiden sich von den 

"Possibilitäts"-Konzepten dadurch, daß sie nicht auf die bloße 

Möglichkeit zur Erzielung eines Leistungserfolges, sondern auf 

den bereits erzielten Erfolg abstellen. Die Leistungsfähigkeit 
soll sich hier in meßbaren EAV - Größen zeigen. Wir verstehen 

unter Realisierung das erzielte Ergebnis des Leistungs-

prozesses, das sich entweder im Einkommen und vermögen nach der 

Zugangsregel oder in den getätigten Ausgaben aus beiden zeigt. 

a) Der Begriff der persönlichen Leistungs - Fähigkeit 

schließt psychisch-physische Eigenschaften ein, die sich prak-

tischer Messung und damit intersubjektivem Vergleich von vorn 

(Fortsetzung Fn. 20 von der vorigen Seite) 
rekt besteuern. Eine optimale Steuer wäre dann e~ne Pauschal-
steuer auf Geschicklichkeit. Da in Mirrlees' Modell alle Ar-
beiter dieselben Präferenzen haben, ließe sich so ein "first 
best optimum" erreichen (ein allokativ determiniertes "utili-
tarian optimum", S. 205). - Dasgupta/Harnmond (1980) haben die 
Vereinbarkeit dieser Argumentation mit den Ergebnissen ihrer 
Analyse des Arbeitsantriebs bei Arbeitern untersucht (incen-
tive compatibility); sie rechnen damit, daß die Arbeiter ihre 
wahre Geschicklichkeit verbergen und daß - um dem Pareto-Kri-
terium zu genügen - die Steuer nach einem solchen Schema fest-
zusetzen ist, das niemandem einen Anreiz zum verbergen seiner 
Geschicklichkeit gibt, und das nach der Besteuerung "leaves 
all workers equally well off", s. 142. Einfirst best optimum 
der Besteuerung ließe sich dann nur unter restriktiven Modell-
bedingungen angeben. 

21) Zum Gedanken der Sollbesteuerung siehe den Besprechungsauf-
satz von F. Neumark 1969b, zu B. Strilmpels Buch; ferner F. 
Neumark 1970, S. 165. Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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herein entziehen. "Damit bleibt aber auch die präzise funktionale 

Beziehung zwischen der Leistungsfähigkeit •.• und den zu ihrer 

Repräsentation ausgewählten ökonomischen Indikatoren unbestimm-

bar und auf qualitative Plausibilitätsüberlegungen beschränkt" 

(J. Mitschke 1976, s. 38). Ist aber das konzeptionelle Erforder-

nis der Meßbarkeit einmal als notwendig akzeptiert, 

so folgt, daß auch das sog. "Steueropfer" sich nicht als Nutzen-

entgang, sondern nur in Zahlen, als Einkommensminderung z.B., 

feststellen lä:ßt. l) Die Verwendung des Terminus' Steueropfer, 

von H. Haller21 zudem als Bedürfnisbefriedigungseinbuße aufge-

faßt, legt prima facie nahe, die Bedürfnisbefriedigung sei not-

wendigerweise mit dem Nutzenbegriff verbunden. Das ist aber kei-

neswegs der Fall. So hält R.M. Haig3l die Bedürfnisbefriedigung 

nur dann für ökonomisch bedeutsam, wenn sie empfänglich ist für 

eine Bewertung in Geld; aus Gründen der Praktikabilität sei es 

nötig, psychische Faktoren außer Betracht zu lassen. 

b) Mit dem Abstellen auf die Realisierung ist zugleich eine 

k a t e gor i a 1 e Einte i 1 u n g gewonnen, denn die 

Notwendigkeit, Leistungsfähigkeit (aber auch Bedürfnisbefriedi-

gung) ökonomisch definieren und praktisch erfassen zu müssen, 

führt überhaupt nur zu zwei Möglichkeiten: (a) zu einer Ausga-

ben- bzw. Konsumsteuer (hier drückt sich die Geldbewertung des 

Bedürfnisses in den Preisen aus), (b) zu einer Einkommensteuer 

(hier liegt der Geldausdruck des Bedürfnisses im geldwerten Zu-

gang an ökonomischen Größen. Eine Vermögensteuer kann ergänzend 

hinzutreten. Danach kommen wir, was die in den Konzepten enthalte-

nen Steuerbasen betrifft, zu einer grundlegenden Gegenüberstellung 

der Konzeptgruppen "Einkommens- versus Ausgabensteuerung". In die-

sen Gegensatzkategorien hat nach unseren Ausführungen in den§§ 8, 

11, 21-24 die alte Fragestellung "Quellentheorie oder Reinvermö-

genstheorie" keinen Platz mehr. Weder die der Quellentheorie zu-

1) K. Li ttmann 1 968 , s. 17 9: "Der Nutzenentgang eines Wirt-
schaftssubjekts, der durch eine Steuerauflage verursacht wird, 
bleibt empirisch immer unbestimmbar. Hingegen kann die Ein-
k~rnrnensminderung des belasteten Wirtschaftssubjekts prinzi-
piell festgestellt und auch numerisch ausgedrückt werden." 

2) 1971 , S. 69 f.; Leistungsfähigkeit ist gleich Opferfähig-
keit. - So auch in 1981, s. 74. 

3) 1959, S. 58; zur Unterstützung der Haig'schen Argumentation 
kann angeführt werden, daß die letztlich der Bedürfnisbe-
friedigung dienenden Bedarfsdeckungs- und Kaufakte sich mone-
tär ausdrücken. - Siehe im übrigen die S~ 7 und 8 Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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grunde liegende Einkommensperiodizität4 ) noch die mit ihr verbunde-

ne ökonomische Tätigkeit5 ) sind angesichts des in der Reinvermö-

genszugangstheorie angegangenen "comprehensive tax base-Problems" 

fürderhin von Interesse 6). Umfassender wird nämlich das Indika-

tor- und Basis;;,roblem von dem Gegensatz "Ein kommen s -

versus Ausgaben - Besteuerung beschrieben 7) 8) 

II, Um die Vielzahl der Konzepte zu ordnen, soll der Konzepte-

Gegensatz "Einkommens- versus Ausgabenbesteuerung" in den Rahmen 

der Steuersystematik gerückt werden. 

a) Dient die persönliche Ausgabensteuer als Ersatz (re-

placement) oder zur Ergänzung (supplement) der Einkom-

mensteuer? Letzterenfalls wird sie unter dem Aspekt der Leistungs-

fähigkeit vorwiegend "einigen Wohlhabenden" auferlegt, um entwe-

der extravaganten Aufwand zu besteuern oder etwaige nicht be-

steuerte Einkommen (z.B. capital gains) nachträglich zu erfas-

sen; 9 ) als "allgemeine und persönliche", d. h. den gesamten Konsum 

erfassende und mit persönlichen Freibeträgen ausgestattete Steuer 

vermeidet sie in diesem Fall die allokativen und distributiven 

Nachteile von "Steuern auf spezielle Güter", da sie ähnlich der 

4) Zu den Fragen der Periodizität siehe: G. Cohn 1885 u. 1889; 
A. Wagner 1892; F.J. Neumann 1887 u. 1896; E. v. Philippovich 
1926; A. Schäffle 1895/97; E.R.A. Seligman 1919. 

5) Zu Fragen der ökonomischen Tätigkeit siehe: W.G.F. Rascher 
1901 u. 1922; w. Vocke 1894; A. Held 1872; Lexis 1906; 
W. Lotz 1931. 

6) Dies nicht zuletzt, weil die Quelle nicht einmal eindeutig 
definiert ist; B. Moll 1924, s. 127. Siehe ferner die umfas-
sende Darstellung bei H. Laufenburger 1956, s. 460 ff. 

7) Die Kritik von J. Popitz (1926, s. 415) an der Quellentheorie 
richtet sich u.a. darauf, daß die Unterscheidung des persön-
lichen Einkommens vom unpersönlichen Ertrag in der Quellen-
theorie nicht beachtet wird; "der Einkommensbegriff verliert 
damit an Eigenart, das Einkommen wird zu einem Bündel der 
Quellenerträge ... " 

8) Siehe auch Musgrave/Musgrave 1980, S. 242 f., die als das we-
sentliche Indikatorproblem im Rahmen der Besteuerung nach der 
Leistungsfähigkeit die "Wahl der Steuerbasis (choice of tax 
base) ansehen als eine Wahl zwischen "income versus consumption 
as tax base". So auch R,M, Haig 1959, s, 58f, 

9) C.S. Shoup 1969, S.345 ff. Allerdings ist zu bemerken, daß 
von der Rechtfertigung der nachträglichen Erfassung auch sol-
che Steuerpflichtige betroffen werden, die bereits vorher ihre 
Einkünfte sämtlich der B.esteuerung unterworfen haben. Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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allgemeinen Umsatzsteuer vom KonsumtyplO) den konsumtiven Auf-

wand generell erfaßt (unter Freilassung eines wie hoch auch immer 

bemessenen Grundkonsums) und die allokativen Nachteile einer 

excess burden sowie von Produktionsumlenkungen, die mit den 

Steuern auf spezielle Güter (das sind traditionell die Einzel-

verbrauchsteuern) verbunden sind, nicht aufweist. steuerliche 

Sonderbelastungen sind mit der Ausgabensteuer systematisch ge-

sehen nicht zu vereinbaren. 11 ) 

b) Sämtliche in der Literatur vertretenen Realisierungs-Konzepte, 

seien sie der Einkommens- oder der Ausgabenbesteuerung zuzuordnen, 

zeigen die auch aus der allgemeinen Steuersystemlehre bekannte 

Sonderst e 1 1 u n g der Vermögens beste u e -

r u n g, und zwar 

(1) in Form der (einmaligen oder laufenden) Besteuerung des Ver-

mögensbestandes sowie der Vermögensnutzung, 

(2) in Form der Besteuerung des Vermögenszugangs, habe dieser 

seinen Grund entweder 
(a) im Sparakt, 

(b) im Erb- und Schenkungsvorgang oder 

(c) in öffentlichen Umverteilungsmaßnahmen, und schließlich 

(3) in Form der Besteuerung der Wertsteigerung des vorhandenen 

Vermögens, die ihren Grund entweder 

(a) marktlichen Vorgängen oder 

(b) politischen Maßnahmen verdankt. 

Aus dem Blickwinkel idealer Rationalsysteme wird einerseits der 
Vermögensteuer wie der Erbschaft- und Schenkungsteuer ein system-

ergänzender und gleichrangiger Platz neben der Ein kommen -

Körperschaft- und Umsatzsteuer eingeräumt (Neumark), 12 ) werden 

10) Musgrave-Musgrave-Kullmer 1988, S. 301; so auch H. Timm 
1980, s. 194. 

11) 

12) 

Daß Sonderverbrauchsteuern auch in einem Steuersystem ohne 
persönliche Ausgabensteuer nicht mit der Besteuerung nach 
der Leistungsfähigkeit zu vereinbaren sind, interessiert hier 
nur am Rande. 
1970, S. 390 ff.; die Vermögensteuer zu eine.~ proportionalen 
Satz; die Erbschaft- und Schenkungsteuer einschließlich der 
Tote-Hand-Steuer"; die unterschiedliche Leistungsfähigkeit 

(Forts. siehP. folgende Seite) 
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andererseits die Vermögensteuer sowie die Erbschaft- und Schen-

kungsteuer neben bestimmten Einzelverbrauchsteuern als "Neben-

steuern" bezeichnet, die die Besteuerung nach der Leistungsfähig-

keit durch die "Hauptsteuern" (Einkommen- und Umsatzsteuer) er-

gänzen sollen (Haller). 13 ) Neumark (1970, s. 142-146) konkreti-

siert die steuersystematischen Bezüge wie folgt: Zunächst be-

steht ein Zusammenhang zwischen einer allgemeinen Umsatzsteuer 

und Einzelverbrauchsteuern jedweder Art, nämlich dergestalt, daß 

letztere, sofern eine Umsatzsteuer existiert (dies zumeist zusam-

men mit der Einkommensteuer), überflüssig sind. Unter Leistungs-

fähigkeitsgesichtspunkten lassen sich Einzelverbrauchsteuern nicht 

rechtfertigen, da schon die Einkommensteuer in Verbindung mit 

der allgemeinen Umsatzsteuer diesem Gebot genügen. Nun kann man 

aber unter den Einzelverbrauchsteuern solche hervorheben, die Neu-

mark als "Spezialabgaben auf Gebrauchsgegenstände von relativ ho-

hem spezifischem Wert" bezeichnet, und die nach Neumark in einem 

Ausschlußverhältnis nicht etwa zur Umsatzsteuer, sondern zur all-

gemeinen Vermögensteuer stehen. Das Entsprechungs- und Ausschluß-

verhältnis wird deutlicher, wenn wir diese Spezialabgaben mit 

Steuern auf die "Vermögensnutzung" gleichsetzen, wobei 

der "relativ hohe spezifische Wert" sich im Terminus "Vermögen" 

ausdrücken soll. Nach Neumark soll nun, wenn keine Vermögens-

nutzungssteuern erhoben werden, wenigstens eine allgemeine Ver-

mögensteuer existieren; wenn aber keine allgemeine Vermögensteuer 

besteht, soll im Sinne der Leistungsfähigkeitsbesteuerung zumin-

dest eine Vermögensnutzungssteuer erhoben werden. Da Neumark für 

eine allgemeine Vermögensteuer eintritt, folgt daraus die Ableh-

nung einer Besteuerung von Nutzungen aus Vermögensgegenständen 

mit "relativ hohem spezifischem Wert", in die streng genommen 

die Kraftfahrzeuge und die eigengenutzte Wohnung einzuschließen 

Forts. Fn. 12: 
wird in der Erbschaft- und Schenkungsteuer insbesondere 
durch die Berücksichtigung des Familienstandes, der Erwerbs-
fähigkeit des Erben und des bei ihm bereits vorhandenen Ver-
mögens berücksichtigt; 1970, S. 170. 

13) Die Vermögensteuer mit geringen Freibeträgen und einem allen-
falls mäßig gestaffelten Tarif; die Erbschaft- und Schenkung-
steuer,nach Verwandschaftsgraden progressiv, soll die Ver-. 
mögensbildung für die engere Familie unterstützen: 1971, 1981 
§§ 19 u. 20. - 1981, s. 358: Die VSt besteuert den von der 
ESt nicht erfaßten Freizeitnutzen, jedoch soll sie nur jenes 
Vermögen besteuern, das zugegangen ist, ohne daß Konsumver-
zicht geleistet wurde (S. 359). 
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wären. 141 Die Vermögensteuer würde demnach alle sonstigen oben in 

(1) bis (3) aufgewiesenen Tatbestände, also Bestände, Zugänge 

und Wertsteigerungen, umschließen. Die Erhebung einer solchen 

Vermögensteuer in Verbindung mit der Erbschaft- und Schenkung-

steuer wird unter Hinweis auf eine erhöhte Angebotselastizität 

auf dem Arbeitsmarkt und auf höhere Kreditfähigkeit gerechtfer-

tigt, 15 1 so daß die Einkommensbesteuerung als ein "erster Ansatz-

punkt" für die Bestimmung der individuellen Steuerfähigkeit 

gilt (F. Neumark 1970, s. 135). Die Vermögensteuer wird also in-

nerhalb der Einkommensbesteuerungs-Konzepte stets als ergänzen-

des Element gesehen, und zwar entweder als ein inkorporiertes im 

RVZ/SHS-Konzept oder als ein gesondertes Element neben der "ge-

mischten" Einkommensbesteuerung. 

Auch für die Ausgabensteuer - Konzepte hat 

die Vermögensbesteuerung eine besondere Bedeutung, ja sie erweist 

sich als Abgrenzungskriterium der "reinen" Ausgabensteuer (Kal-

dor) von den "kombinierten" Konzepten der Ausgabensteuer 

(I. Fisher, D. Schneider, J. Mitschke). Die reine Ausgabensteuer 

kennt bewußt keine Besteuerung des Vermögens (Kaldor befürwortet 

lediglich die Erbschaftsteuer), vermeidet somit Diskontierungs-

und Bewertungsnotwendigkeiten und verschiebt bestimmte Streit-

punkte, die der Einkommensteuer eigentümlich sind, wie Probleme 

des zugerechneten Einkommens (imputed income), der Kapitalwert-

steigerungen (capital gains und damit die Probleme distributiver 

Vorteile für Vermögensbesitzer) 161 bis zur Auflösung des Vermö-

gens (C.S. Shoup 1969, S. 345 f.). 

14) Die von Neumark (S. 141 f.) aufgezählten Gegenstände, die 
mit Spezialabgaben belegt werden könnten (Juwelen, Pelze, 
Parfums, Champagner) haben eindeutig den Charakter des geho-
benen Aufwandes und des Luxus', sind jedoch - da sie von ihm 
in die Nähe zum Vermögen gerückt werden - ergänzungsbedürftig. 

15) F. Neumark 1970, S. 138 u. 165 ff.; H. Haller 1971, S. 339 
ff.: Vermögen und Verzicht auf Arbeitsfron, Vermögen und zu-
sätzlicher Freizeitnutzen, verrnögensabhängige Leistungsfähig-
keit. 

16) Sparen aus laufendem Einkommen und Wertsteigerungen des vor-
handenen Einkommens tendieren danach, größere Vermögen stär-
ker wachsen zu lassen als mittlere und kleinere Vermögen, 
so daß die Vermögensverteilung ungleichmäßiger wird, während 
der Nettoeffekt staatlicher und privater umverteilung unge-
wiß ist; so A. Stobbe 1975, S. 307. 
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Das kombinierte Ausgaben-Vermögens-Konzept dagegen sieht in der 

Vermögensteuer eine leistungsfähigkeitsbezogene Ergänzung der 

reinen Ausgabensteuer, die zudem die allokationspolitische Ein-

seitigkeit der Sparförderung korrigiert. Schließlich läßt sich 

innerhalb des "kombinierten Einkommens-Ausgaben-Konzepts", das 

die traditionelle Einkommensteuer mit der reinen Ausgabensteuer 

ergänzen will, sowohl eine Stellungnahme gegen als auch für die 

Vermögensteuer nachweisen: Gegen eine Vermögensteuer votieren 

W.D. Andrews und N. Kaldor, wobei letzterer seine reine Ausgaben-

steuer jüngst auch in das Einkommens-Ausgaben-Konzept eingebracht 

hat. Für eine Vermögensteuer plädiert G. Krause-Junk, der die 

Ausgaben gegenüber dem Einkommen für den besseren Indikator hält, 

demnach eine die Einkommensteuer ergänzende Ausgabensteuer befür-

wortet, diese Kombination aber durch eine Besteuerung des Vermö-

gensbesitzes erweitern will. 

c) Die Realisierungs-Konzepte der Besteuerung nach der Leistungs-

fähigkeit lassen sich systematisch in der Ubersicht 10.1 darstel-

len, wobei grundsätzlich drei Konzept-Gruppen unterschieden sind: 

(1) die Einkommens-Konzepte, (2) die Ausgaben-Konzepte und (3) 

das Einkommens-Ausgaben-Konzept für die Kombination von (1) und 

(2). Innerhalb der ersten beiden Gruppen ist im Hinblick auf die 

Sonderstellung der Vermögensbesteuerung eine Zweiteilung vorgenom-

men worden: Das "Reinvermögenszugangs ''-/Schanz-Haig-Simons-Konzept" 

(1a), das von einer Integration des Vermögens in den Einkommens-

begriff ausgeht, und das "gemischte Einkommens-Konzept" ( 1 b) , das 

wie die gegenwärtig in der Bundesrepublik angewendete Besteuerung 

erstens in der Einkommensteuer Teile des Reinvermögenszugangs-

und Teile des Quellenkonzeptes enthält und zweitens daneben Ver-

mögen und Erbschaften ergänzend besteuert. Innerhalb der zweiten 

Gruppe trennt abermals die Vermögensbesteuerung die Untergruppen 

voneinander: Als "reines Ausgaben-Konzept" (2a) wird bezeichnet, 

wenn in der Einkommensverwendung allein die Konsum-, nicht die 

Sparverwendung des Einkommens besteuert wird; kombiniert mit der 

Vermögensteuer wird eine solche Besteuerung das "kombinierte Aus-

gaben-Vermögens-Konzept (2b) genannt. 

Schließlich ist in der dritten Gruppe von Konzepten eine Vermö-

gensteuer teils gefordert, teils abgelehnt worden; soweit das 

Vermögen neben dem Einkommen besteuert werden soll, läßt sich 
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Ubersicht 10.1: Die Realisierungs-Konzepte der 
Leistungsfähigkeitsbesteuerung 

ll Elnkolllllens-Konzepte 

Einkommens- und Ver-
mögensbesteuerung 
- integriert: 
- gesondert: 

la) 
lb) 

2) Ausgaben-Konzepte 

persönliche 
Ausgabensteuer 
- anstelle der 

Einkommensteuer: 
- ergänzend zur 

Einkommensteuer: 

2al, 2b) 

3) 

Vermögens-
(und Erbschafts-) 

best.e'Ll.er'Ll.ng 

la) "RVZ/SHS-
Konzept.'' 

integriertes Ein-
kommens-Vermögens-
konzept, s. § 32. 

lbl "gemisch-
t.es Ein-

kommens-
Konzept. •• 

RVZ/Quellen-Besteu-
erung + ergänzende 
Vermögens- und Erb-
schaftsbesteuerung, 
s. 6.-8. Kapitel 

3) 

2a)"reines· A'Ll.s-
gaben-Konzept." 
persönliche Ausgabensteuer 
ohne Vermögensbesteuerung, 
s. § 33. 

2b) "kombiniert.es 
A'Ll.sgaben-

Vermögens-

Konzept. '' 

persönliche Ausgabensteuer 
+ Vermögensteuer 
(einmalige oder laufende) 
s. § 34. 

'' kombiniert.es 
Einkornrnens-
A'Ll.sgaben-

Konzept. '' 

Persönliche Ausgabensteuer 
+ Einkommensteuer, s. § 35 
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diese Gruppe entweder als eine Mischung von 1b mit 2a oder als 

eine Mischung von 1b und 2b deuten. 

Mit Ausnahme des Konzeptes 1b17 l werden im folgenden die alloka-

tiv-distributiven Probleme der Konzepte dargestellt. Die Konzepte 

werden außerdem immer auch im Vergleich miteinander beurteilt, 

was stets zu einer Abwägung zwischen Einkommens- und Ausgabenbe-

steuerung zwingt. Das Schwergewicht liegt auf der Steuerbasis, 

teilweise auf der Steuerbemessungsgrundlage. Es läßt sich aber 

- entgegen der sonst in dieser Arbeit durchgehaltenen Abgrenzung-

nicht vermeiden, immer dann auch Tariffragen zu berühren, wenn 

das zur vollständigen Beurteilung des Konzeptes notwendig ist; 

dies ist bei der Beurteilung von Belastungs- und Wirkungsproble-

men regelmäßig der Fall. Wirkungen der unterschiedlichen Konzep-

tionen werden nur insoweit verfolgt, wie sie auf die Steuerbasis 

ausstrahlen und einen allokativ-distributiven Konflikt hervorru-

fen. 

III. Die folgende Gegenüberstellung der Einkommensbesteuerung 

(Ubersicht 10.2) 18 ) mit der Ausgabenbesteuerung (Ubersicht 10.3) 19 ) 

soll eine grundsätzliche Vorstellung davon vermitteln, wie in den 

beiden Grundkonzepten die s t e u e r b a s e n und B e m e s -
s u n g s g r u n d l a g e n hinsichtlich der 0 b j e k t i -
V i e r u n g s - und p e r s o n a l i s i e r u n g s b e -
r e i C h e organisiert sein können. Keineswegs soll darin der 

17) Das "gemischte Einkommens"-Konzept ist das in der Bundesrepu-
blik praktizierte; seine Darstellung ist der Inhalt der Kapi-
tel 6 bis 8. Der Terminus "gemischt" bezieht sich auf den Ein-
kommensbegriff, der neben produktionswirtschaftlichen und 
transferiellen Zugängen an ökonomischen Größen auch solche 
aus der Vermögensnutzung und -wertsteigerung enthält und in-
soweit eine (besteuerungs-)konzeptionelle "Mischung" genannt 
werden kann und den wir ferner als einen allokativ-distribu-
tiven "Mischbegriff" beschrieben haben. 

18) Die Einkommensbesteuerung wird nachgewiesen in dem für die 
Bundesrepublik geltenden "gemischten Einkommens"-Konzept, 
das eine Einkommensteuer samt ergänzender Vermögen- und Erb-
schaftsteuer umfaßt. Es soll als ein Beispiel einer relativ 
breit angelegten Einkommensbesteuerung gelten. 

19) Es handelt sich um ein Schema der indirekten Konsumermittlung, 
das im wesentlichen auf N. Kaldor zurückgeht (1955), hier 
wiedergegeben in Anlehnung an die Fassung von R. Peffekoven 
1979a, s. 420 ff. 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



"' 
" 
" 
M .. 
.... 
> 

.... ., 
,>( .. 

' 
.Q 

0 

"' § 
M .. .... ., .... ... • 
~ 
0 ., 

' 
1 M .. 

P, 

Ubersicht 10.2: Der Objektivierungs- und Personalisierungsbereich im System der Leistungsfähig-
keits-Indikatoren und -Gestaltungen in der geltenden Einkommens- und Vermögens-
besteuerung der BRD 

E I N K O M M E N V E R M Ö G E N S B E S T A N D VERMÖGENSERWERB 

Unternehmen private H a u s h a l t e Unternehmen private H a u s h a l t e 

produktionswirtschaft. Einnahmen nicht-pw. Einn. produktionswirtschaftl. u. nicht-produkt. Vermögen 

r (1) Betriebseinnahmen Faktorentlohnung period.u.aperiod. Erbanfall= 
(bzw.Endvermögen) + Veräußgs-gewinn Einn.einschl. Zu- Gesamt-(Roh-)Vermögensbestand "Bereicherung" 

rechngs-Einkommen 

(2) . /. Betr.-Ausgab. ./. Werbungs- ./. Verm.erwerb ./ . Schulden und sonst. Abzüge ./. Nachlaß-Ver-
(Anfgs-Verm.) kosten ./. Transfers bindlichk. 

I= G e w i n n 1 1 = 0 b e r s c h u s s 1 
(3) 1::: • Verlustausgleich E ) 

(4) = I "individuell zurechenbare Einnahmen" 1 = 1 "individuell zurechenbares Vermögen"! 
(= "besteuerbares Einkommen 11 ) (= 0 besteuerbares Vermögen") 

(5) ./. sachl. Befreiungen (§§ 3-3b EStG: Geld- ./. sachl. Befreiungen der 3 Haupt-Verm.arten 
u. Naturaltransfers. Kapitalanfall usw.); nach Bewertungsgesetz (Vermögen+ Erbschaften) 
Veräußerungsgewinne, Nebeneinkünfte usw. 

./. sachl. Befr. nach VStG 1 . /. sachl. Befr. 
für das "sonstige Vermögen" nach ErbschStG 

~6) = ( "objektiviertes Einkommen" 1 = 1 11 objektiviertes Vermögen" 1 ,-- ./. pers. Befr. u. existenznot- ./. pers. Befr. ./. pers. Freibe- ./. pers. Freibe-
(7) wendige Abzüge (wg. Sonderaus- (Genossensch., träge (Fam-stand, träge (Verwandt-

gaben, außergew. Belastungen, Vereine usw.) Alter, Kinder) schaftsgrad, Ver-
Alters, Hausstandes usw.) 

1 steuerpflich- 1 rersönliches 
sorgungsziel) 

(8) = I "personalisiertes Einkommen" 
1 

tiges steuerpflicht. 1 lsteuerpflicht. 
"zu versteuerndes Einkommen" Vermögen Vermögen Erwerb 

ESt-'iarif ~Steuerbetrag ~ vst-Tarif ~ Erbrchst-
-t- Tarif• St-betrag - Steuerbetrag 

"' :; 
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SIS 

Erläuterungen zu Obersicht 10.2: 

(1) Die Obersicht zeigt eine Einteilung der Leistungsfähigkeitsindikatoren 
Einkommen, Vermögensbestand und -erwerb in einer simultanen Unterneh-
mens- und Haushaltsbesteuerung; 

(2) die Obersicht enthält z.T. steuerrechtliche Termini, doch nicht in den 
drei Kopfzeilen und auch nicht in den Größen der "individuell zurechen-
baren" Wertezugänge und -bestände des Objektivierungsbereichs; 

(3) die nichtproduktionswirtschaftlichen Einnahmen enthalten z.B. auch 
Glücksspieleinnahmen, Transfers, aperiodische Kapitalanfälle usw., 
also u.a. sämtliche Befreiungstatbestände der§§ 3-Jb EStG; der Erban-
fall wird eliminiert, weil er gesondert erfaßt wird; Transfers sind 
st-frei. 

(4) "Sachliche 11 Befreiung heißt: einkunftsart-, vermögensart- und erwerbs-
artbezogene Befreiung, obwohl sie (natürlichen und iuristischen) 
Personen zustehen; für den Unternehmensbereich endet mit den sachlichen 
Befreiungen die Subjektivierung; die persönlichen Befreiungen sind aus-
schließlich Gegenstand der Personalisierung, hier nicht behandelt 1 

(5) "persönliche" Befreiungen sind an die Existenz und die sozialen Merk-
male der natürlichen Personen und der privaten Haushalte gebunden. 
Insoweit könnte die "persönliche" Befreiung bestimmter juristischer 
Personen (Genossenschaften, Vereine usw.) von der Vermögensteuer ebenso 
gut als eine sachliche Befreiung verstanden werden. 

Anmerkung zu Obersicht 10.3, Zeile 11 Bruttoausgaben 11 : 

xx) Bis zu den Bruttoausgaben entspricht das Berechnungsschema der Formel, 
die D.F. Bradford (1980, S. 78 f.) für das Konzept des Konsums verwen-
det. Bradford versucht, eine Analogie zum SHS-Konzept herzustellen. 

xxx) Wertsteigerungen bei langlebigen Gebrauchsgütern, bei Wohnungen usw. 
sollten nach R. Goode (1980, S. 51) in die Bemessungsgrundlage einbe-
zogen werden, da eine Wertsteigerung impliziert, daß der jährliche 
Nutzungswert dieser Güter gestiegen ist. 
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Ubersicht 10.3: Der Objektivierungs- und Personalisierungsbereich 
in der persönlichen Ausgabensteuer nach der Metho-
de der indirekten Konsum-Ermittlung (xJ 

t,, 

C: 

::s 
M 

Q) 

..-t 

> 

.,, 
..Q 

0 

(1) persönliche nichtkreditäre laufende und einmalige 
Periodeneinnahmen jedweder Art ohne Vermögensänderung 

(2) + persönliche Kreditaufnahme+ eingehende Tilgung 

(3i + Verkaufserlöse aus sämtlichen Vermögensanlagen 

Summe aller Periodeneinnahmen 
(4) ./, persönliche Kreditvergabe und Tilgungsausgaben 

(SJ ./. Ausgaben für den Vermögenserwerb jeglicher Art 

(6) + Veränderung der Bankguthaben und Barbestände/Periode 
•1 • (Zunahme: ,/.; Abnahme: + J 

(7) 

Bruttoausgaben 

·(• Periodenabgrenzung der Ausgaben für langlebige 
Konsumgüter (Anteile f, spätere Per.: ./ • 

(Anteile a. früheren Per.: +J 

(8) l "objektivierte Ausgaben" 

(9) ./. steuerfreie Ausgaben (vergleichbar den Sonderausgaben 
und außergewöhnlichen Belastungen nach dem EStG) 

Nettoausgaben 

(10) ,/. persönliche Freibeträge (Steuerfreistellung des 
Existenzminimums); bei Familienbesteuerung: je Mitgl. 

(11) 
"personalisierte Ausgaben" 
zugleich: 

"zu versteuernde Ausgaben" 

progressiver Tarif 
(evtl, Familiensplitting) -- - - ----Steuerbetrag 

(x) Vgl, dagegen jenes Meßkonzept, das nicht von den Perioden-
einnahmen nach den einkommensteuerrecht!ichen Vorschriften 
ausgeht, sondern auf'der Zahlungsmittel~, dsr Geldvermögens-
und der Vermögensebene ansetzt, so J, Mitschke 1976 und 1980. 
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logisch unzulässige Versuch erblickt werden, ein Realsystem (Ein-

kommensbesteuerung) mit einem Idealsystem (Ausgabenbesteuerung) 

zu vergleichen. 201 

Die Gegenüberstellung zeigt, daß die allokativ und distributiv 

unterschiedlichen Probleme in den Konzepten ausschließlich im 

Objektivierungsbereich angesiedelt sind. Auf den ersten Blick 

bereits wird deutlich, daß die Steuerbasen unterschiedlich breit 

sind und zudem in sich differenzierende Merkmale aufweisen. Die 

Basis der Einkommensbesteuerung ist wesentlich breiter. 

Das besondere Steuerbasis-Merkmal der Einkommensbesteuerung, das 

sich genauso im RVZ-/SHS-Konzept findet, ist die simultane Un-

ternehmens- und Haushaltsbesteuerung für natürliche Personen und 

Personengesellschaften. Allokativ motivierte Abzüge für Betriebs-

ausgaben, Werbungskosten und Schulden (Zeile 2) mindern die di-

stributiven Größen des "individuell zurechenbaren Einkommens" 

bzw. "Vermögens" (Zeile 4). 

Das ist beim Ausgabensteuer-Konzept nicht der Fall. Steuerbasis 

ist hier die Summe der Konsumausgaben einschließlich der kredit-

finanzierten, aber nur der persönlichen. Das allokationspoliti-

sche Schwergewicht dieses Konzeptes liegt in der Steuerschonung 

des Sparens, die sich im Schema der indirekten Konsumermittlung 

wie folgt wiederfinden läßt: Von der Summe der Periodeneinnahmen 

wird die Summe der Netto-Ersparnisse abgezogen, sei sie ein Ver-

mögenserwerb, eine Kreditvergabe samt Tilgung oder eine Zunahme 

der Bank- und Bargeldguthaben bzw. -bestände (Zeilen 4-6). Allo-

kations- und Abgrenzungsprobleme ruft der ebenfalls zur Erspar-

20) Ein korrekter Vergleich zwischen Einkommens- und Ausgabenbe-
steuerung muß anhand der Idealsysteme vorgenommen werden, 
darf also nicht die Vorzüge einer idealen Ausgabensteuer den 
Nachteilen einer falsch praktizierten Einkommensteuer gegen-
überstellen und umgekehrt. Wenn dennoch Technik- und Prakti-
kabilitätsfragen auch in theoretischen Uberlegungen eine Rolle 
spielen, so müssen sie für beide Konzepte nachgewiesen werden. 
Oftmals greifen die Befürworter der Ausgabensteuer bestimmte 
Fehlkonstruktionen des Einkommensteuerkonzeptes (etwa in der 
Bewertungsfrage) an, die ihr eigenes Konzept vermeidet. Inso-
fern kann der Kritik von w. Vickrey (1970, s. 117) an der Aus-
gabensteuer nicht vollständig beigepflichtet werden. Siehe je-
doch A.R. Prest (1979, s. 257), der beklagt, daß auch das 
Meade Committee (1978) in seinem Plädoyer für die Ausgaben-
steuer die Tendenz zeige "to compare the imperfect present 
with the perfect future." 
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nis zählende Saldo zwischen den Ausgabenanteilen für die langle-

bigen Konsum(Gebrauchs)güter hervor (Zeile 7). Eine steuerliche 

Schonung des Sparens ist im RVZ-Konzept gerade nicht beabsichtigt. 

Ansonsten zeigt der Vergleich der Personalisierungsbereiche, daß 

sich distributive Probleme in beiden Konzepten durch die Einfüh-

rung von persönlichen Befreiungen und Freibeträgen in gleicher 

Weise lösen lassen. 

r:v. Die Konzepte der Einkommens- und Ausgabenbesteuerung weisen 

unterschiedliche a 1 1 ok a t i v e und d ist r i b u t i 

v e Probleme auf. Diese entstehen ferner für die drei Instrumen-

tierungsbereiche Objektivierung, Personalisierung und Individuali-

sierung verschieden. 

a) Weist man die Probleme (s. Obers. 10.4) schwerpunktmäßig aus, 

so ist festzustellen, daß distributive Probleme sowohl in der Per-

sonalisierung als auch in der Individualisierung auftreten, aber in 

einer Weise, die nicht konzeptspezifisch ist: Die Freibetrags- wie 

auch die Tarifregelung bei Individuen und Personenmehrheiten ist 

keine Frage der Entscheidung für eine Einkommens- oder Ausgabenbe-

steuerung. Anders bei Allokationsproblemen, die vorwiegend in der 

Objektivierung auftreten. 

b) Die allokativ-distributive Problematik im Gegensatz der Konzep-

te "Einkommens- versus Ausgabenbesteuerung" zeigt sich innerhalb 

des Objektivierungs b er eich s der Leistungs-

fähigkeit darin, daß das Ein kommen s k o n z e p t für 

die d ist r i b u t i v e n Interessen die breitere Grundlage 

bietet. Bereits die horizontale Gerechtigkeit erfordert eine brei-

te Steuerbasis, und diese verbessert die Möglichkeiten der verti-

kalen Gerechtigkeit (Atkinson/Stiglitz 1980, s. 567). 211 

21) Daß diese breitere Basis evtl. in der steuerlichen Praxis 
durch vielfältige Befreiungen und Privilegierungen "erodiert" 
und solchermaßen die Chancen der gerechten Besteuerung ver-
spielt, ist ein Argument aus dem Bereich des Realsystems, 
nicht des Idealsystems. 
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Ubersicht 10.4: Schwerpunkte der allokativ-distributiven Prob-
lematik in alternativen Besteuerungs-Konzepten 

steuerliche Instru-
~entierungen zur 
Feststellung der 
Leistungsfähigkeit 

"Objektivierung" 
(Steuerbasis/ 
Bemessungs-
grundlage) 

"Personalisierung" 
und 

"Individualisierung" 
(Freibeträge/ 
Tarifverlauf/ 
Besteuerungs-
einheiten) 

"Gemischte" "Reine" 
Einkornrnenc- Ausgaben-
besteuerung besteuerung 
(Konze t lb~>~---'----'(~K~o~n~z~e~p~t'--=2~a~) __ _ 

konzeptspezifische 
allokativ-distributive Probleme 

- simultane Unterneh-
mens-/Haushalts-
Besteuerung mit be-
trieblich-privater 
Abgrenzung/ Uber-
tragungseffekte / 
Erosion der Steuer-
basis 

- breite Steuerbasis 

- Bewertungsprobleme 

- Inflationierung 
der Steuerbasis 

- unterschiedliche 
Gestaltungsmöglich-
keiten in verschie-
denen Einkunftsar-
ten (Aufwand/ Be-
wertungsfreiheiten/ 
Gewinnverlagerung) 

- keine Unternehmens-
besteuerung, daher 
keine Ubertragungs-
effekte und Bewer-
tungsprobleme 

- Steuerfreiheit 
des Sparens 

- verengte Steuer-
basis, dadurch höhe-
re Progressivität 

- keine Inflationier-
ungsprobleme 

- Abgrenzungsprobleme 
Konsum - Sparen -
Investition 

- Gestaltungsmöglich-
keiten: Konsumver-
lagerung/ Spar-
verlagerung 

--------------- ---~-------------
konzeptspezifisches 
distributives Problem: 

- höhere Progressivi-
tät wegen verengter 
Steuerbasis 

konzeptunspezifische distributive Probleme: 

- Steuerfreiheit des Existenzminimums 

- Steuerschonung des "Mehrbedarfs" 

- Individual-, Ehegatten- oder 
Haushaltsbesteuerung 
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Die allokativ-distributiven Probleme zeigen sich weiterhin darin, 

daß im Ausgabenkonzept , obwohl es manche seiner 

Befilrworter gerade aus distributionspolitischen Gründen filr bes-

ser halten als das Einkommenskonzept, das Allokations -

inter esse ilberwiegt. Dies nämlich dadurch, daß die Aus-

gabenbesteuerung eine Abkoppelung der persönlichen Besteuerung 

(Haushaltsbesteuerung) von der Unternehmensbesteuerung erlaubt, 
was eindeutig allokative Vorteile hat, dies ferner dadurch, daß 

in der Ausgabensteuer das Sparen steuerfrei bleibt, was allo-

kativ ein großes Gewicht hat (mit den distributiven Effekten). 

Eine Trennung der unternehmerischen von der Haushaltssphäre lei-

stet das RVZ-Konzept - wie auch das gegenwärtige bundesdeutsche 

Steuersystem - nicht. Wäre sie, wie (vgl. § 8) im Konzept der 

"Betriebsteuer" diskutiert, möglich, ließe sich damit auch weit-

gehend eine Trennung in allokative und distributive Probleme er-

reichen. 

Die allokativ-distributiven Merkmale einer Ausgabensteuer sind 
nach D. Schneider (1971, S. 371 f.) und Musgrave/Musgrave (1980, 

S. 457), was die Trennung von Haushalts- und Unternehmenssphäre 

betrifft, die folgenden (es handelt sich nur vereinzelt um "reale", 
in Mehrheit dagegen um "ideale" Merkmale): 

(1) Die Ungleichbehandlungen in der Einkommensteuer (Gewinn- und 
Uberschußfeststellungen, capital gains, Veräußerungsgewinne, 
gewillkilrtes Betriebsvermögen, Aufwandsverlagerungen usw.) 
entfallen; 

(2) Probleme der Geldentwertung für die Substanzerhaltung beste-
hen nicht, die Notwendigkeit einer Anpassung der Nominalwerte 
entfällt; statt dessen besteht allenfalls Interesse an der 
Indexierung der Steuersätze; 

(3) Unternehmergewinne (corporate profits) bedilrfen keiner nähe-
ren Bestimmung; die Trennung der beiden ökonomischen Sphären 
erlaubt eine allckative Entscheidung ohne Einfluß seitens 
der Distribution, d.h. insbesondere: 

(4) Umverteilungszielsetzungen sind ohne allokative Einflüsse 
(Leistungslähmung) möglich; schließlich: 

(5) allokative Ziele (z.B. Investitionsanregung) können ohne 
distributive Nebeneffekte verfolgt werden, wie sie ansonsten 
bei Afa-, Sonderafa- und Wertminderungsregeln auftreten; 
keine negativen Wachstumseffekte durch Besteuerung des pri-
vaten Vermögens. 
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Die Ausgabensteuer als "persönliche allgemeine" 22 ) Steuer erfaßt 

den privaten Konsumbereich und ist von jeglichen Abgrenzungsnot-

wendigkeiten zwischen betrieblicher und privater Sphäre frei. 

Demgegenüber besteuert die RVZ-Steuer beide Sphären simultan. 

Dadurch belastet sie sich mit einer Uberschneidung allokativer 

und distributiver Wirkungen und Absichten und muß alle diejeni-

gen Abgrenzungsfragen lösen, die die Ausgabensteuer einer ergän-

zenden Unternehmenssteuer zuweisen würde. 23 > 

Allerdings ist der Terminus "persönliche allgemeine Ausgabensteu-

er", vom Schema ihres Objektivierungsbereichs (Ubersicht 10.3) her 

beurteilt, nicht korrekt gewählt, da die Summe der Bruttoausgaben 

um die Periodenabgrenzung für langlebige Konsumgüter (Zeile 7) 

verändert wird. Darin kommt zum Ausdruck, daß es sich genau ge-

nommen nicht um Ausgaben, sondern um Aufwand handelt, denn die 

Verrechnung der Periodenabgrenzung betrifft ja gerade nicht die 

Ausgaben der Besteuerungsperiode sondern jene aus einer früheren 

Anschaffungsperiode bzw. solche für spätere Nutzungsperioden. 

Korrekt wäre es, von persönlicher allgemeiner "Aufwandsteuer" 

oder "Konsumsteuer" zu sprechen. Denn auch die persönliche Kre-

ditvergabe und der Vermögenserwerb sind schließlich Ausgaben, 

die ja gerade nicht besteuert werden sollen, weil sie nicht dem 

Konsum dienen. 

22) so benannt von F. Neumark 1970, s. 168, und R. Peffekoven 
1979a. 

2 3) Man kann - was außerhalb des hier gewählten Themas liegt -
ergänzend unterstellen, auch die Unternehmensbesteuerung wür-
de eine Ausgabensteuer sein (sofern nicht die Körperschaft-
steuer oder eine andere Unternehmenssteuer gewählt wird). 
Hierzu siehe R. Peffekoven 1979a, S. 435 ff. - Vgl. hierzu 
auch c.s. Shoup 1969, s. 345, und N. Kaldor 1955, Kap. 5, 
"Company Taxation". 
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Das '' Rei:n.vermöge:n.s z-u.ga.ngs •• -
(RVZ-)Ko:n.zept bz-. das 

"Sc::h.a.nz-Ha.ig-Simo:n.s-(SHS-) 

Konzept 

I. Bemessungsgrundlage 523 

II. Bewertung 525 

III. Periodisierung 526 

IV. Distributiv-allokativer Konflikt 528 

In der Auseinandersetzung, ob dem engen Ansatz der Quellentheorie 

oder dem weiten der Reinvermögenszugangstheorie der Vorzugzuge-

ben sei, hat heute die letztere aus theoretischer Sicht die Haupt-

argumente auf ihrer Seite~) Das zeigt sich auch in dem von uns 

gewählten Verfügungskonzept und in der Theorie der "Objektivie-

rung". Die Autoren, soweit sie an der frühen Auseinandersetzung 

um das Reinvermögenszugangs-Konzept teilgenommen haben, 2 )aber 

auch, soweit sie in jüngster Zeit sich mit dem "Schanz-Haig-

Simons"-Konzept befassen, 3 ) stimmen zusammen mit ihren Kritikern41 

darin überein, daß das Umfassende bzw. das "Summative" des Kon-

zeptes, ausgedrückt schon in der Bennung, ganz bestimmte Problem-

komplexe hervorbringt: einesteils liegt der Inhalt des Konzeptes 

im Terminus Vermögen, was notwendigerweise die Bewer-

tungsproblematik aufwirft (II), anderenteils liegt der Inhalt im 

Zugang, was genauso zwangsläufig die Periodisierung zum 

1) Wenn sie auch nach F. Neumark nicht restlos befriedrigt, so 
sei sie doch der Quellentheorie überlegen (1961b, S. 30); 
zugleich wird aber auch von jenen Theoretikern, die mit die-
ser Folgerung nicht übereinstimmen und grundsätzlich Ausgaben-
steuer-Konzepte bevorzugen, immerhin zugegeben, daß der "com-
prehensive tax base"-Ansatz der Reinvermögenszugangstheorie 
der theoretisch korrekte ist und daß mit Rücksicht auf die 
politisch nicht durchzusetzende Reform dem "comprehensive 
tax base"-Ansatz einer Ausgabensteuer ein politischer Erfolg 
versagt bleiben muß. An der theoretischen wie politischen 
Korrektheit eines breiten Besteuerungsansatzes jedoch halten 
sie in beiden Fällen fest. 

2) G.v. Schanz 1896. - Brauckner 1921. - B. Moll 1924 u. 1930. -
Pistorius 1929. - C.C. Plehn 1924 u. 1931. - J. Popitz 1926. -
G. Strutz 1927/1929. 

3) R.M. Haig 1959. - H.C. Simons 1938. - R. Goode 1976, 1977 u. 
1980.-J.G. Head 1972 u. 1979. - Royal Commission (Carter Report) 
1966. - Meade Committee 1978. - J.G. Head 1982. 

4) D. Schneider 1971 u. 1979a. - J. Mitschke 1976. - M.S. Feld-
stein 1976b. - Ferner die Autoren der Ausgabensteuerkonzepte 
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Thema macht (III). Des weiteren bringt der Reinvermögenszugang 

eine allokativ-distributive Gesamtproblematik zum Vorschein (IV). 

I. Das RVZ/SHS-Konzept stützt sich auf vier tragende Re -

g e l n (vgl. hierzu oben die §S 8 und 21 bis 23) : 

a) Erstens die "Geldregel" , die das RVZ-Konzept zu ei-

nem "Realisierungs"-Kcnzept macht; sowohl die Erträge jedweder 

Art und aus jedwedem Faktor als auch die Nutzungen und Leistungen 

Dritter (so Schanz, S. 23) müssen in Geld ausdrückbar sein. Ein-

kommen besteht nach R.M. Haig (1959, S. 59) in Geld selbst wie 

auch in allem, was einer Bewertung in Geldausdrücken zugänglich 

ist. Demnach gehört das sog. "social" oder "national income" 

nach der Meinung von H.C. Simons (1938, S. 45) nicht zum verfüg-

baren Geldeinkommen. zweitens die "Zur e c h e n bar -

k e i t s rege l" ; das Einkommen muß einer bestimmten Person 

zurechenbar sein. Schanz (S. 5) spricht von der Person, die über 

Einkommen disponiert, und H.C. Simons stellt fest, daß alle Er-

träge, Gewinne, Verteile und Nutzen (= "gains") "have to do with 

persons, not with things" (1938, s. 79). Seiner Meinung nach 

darf eben deswegen auch die personale Steuerbasis größer sein 

als die Summe aller volkswirtschaftlichen Einkommen, dividiert 

durch die Zahl der Empfänger; einzelwirtschaftliche und gesamt-

wirtschaftliche Größen stehen in Bezug auf das steuerpolitische 

Ziel und auf die Bezugsbasis in keinerlei Zusammenhang (1938, 

s. 57 f.). Drittens enthält das Konzept die "S u m m a t i o n s -

rege l" , die die leistungsfähigkeitsbezogene Vollständigkeit 

und Umfassendheit des Einkommensbegriffs garantiert; viertens 

enthält es die "S u b t r a k t i o n s r e g e l" , die fest-

legt, daß z.B. Schuldenabzug, Vermögensverluste usw. das Brutto-

einkommen mindern, und die einerseits zum Bewertungsproblem, 

andererseits zum allokativen Problem der Substanzerhaltung über-

leitet, die im RVZ-Konzept angelegt sind. Wie sich zeigt, sind 

die Erfordernisse der theoretischen und praktischen "Objektivie-

rung" des Leistungsfähigkeitsindikators (§§ 17 - 21) weitgehend 

für das RVZ-Konzept begriffsbestimmend. 

b) Nach dem RVZ-Konzept setzt sich das Einkommen aus vier Be -

stand t e i 1 e n zusammen: (1) den Erträgen aus den Faktoren 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



S24 

Arbeit, Kapital und Boden, (2) dem Vermögensanfall bzw. den zu-

rechenbaren Vermögensanteilen, (3) den Zufallserträgen und (4) 

den Transfereinkommen. Während der Einkommenscharakter der Trans-

fereinkommen direkt aus der Geldregel (Schanz führt lediglich 

Versicherungsrenten auf) folgt und während die Zufallserträge 
einesteils als Vermögensanfall, 51 andernteils als Ergänzungstat-

bestand zur Periodizität gesehen werden können, 61 liegt die das 

RVZ-Konzept kennzeichnende Eigenart im Vermögensbestandteil. 

Das Vermögen bzw. die Vermögenswerte bestehen nach 

Schanz (S. 24) in Versicherungskapitalien sowie in Legaten, Erb-

schaften und Schenkungen; R.M. Haig (1959, S. 75 u. 62) führt 

eigens Unternehmungskapitalien und Sondererträge auf wie Gratis-

aktien, unverteilte Gewinne der Kapitaleigner, Wertsteigerungen 

und Veräußerungserlöse; H.C. Simons (1938, s. 88) betont den 

entscheidenden Punkt hinsichtlich der Zurechnung von Vermögens-

anteilen: Wertzuwächse zählen zum Vermögen und damit zum Einkom-

men einer Person. 

Das Problem der Vollständigkeit der Leistungsfähigkeitsindikato-

ren läßt sich am Beispiel der nichtrealisierten "capital gains" 

verdeutlichen: Der alleinige Geldausdruck eines (gestiegenen) 

Vermögens indiziert (höhere) Leistungsfähigkeit, ungeachtet 

dessen, woher das Vermögen oder seine Wertsteigerung stammt. 

Vermögensbestandserhöhungen im Verfügungsrecht einer Person 

sind entweder das Ergebnis von körperlichen Vermögenszugängen 
(infolge von Sparakten, Erbschaften oder Transfers) oder das Er-

gebnis von Vermögenswertsteigerungen (infolge marktlicher Vor-

gänge oder politischer Maßnahmen). Würde die Vermögensbestand-

erhöhung und damit der gestiegene Vermögenswert aus dem Sparen 

stammen, so würde nach dem RVZ-Knnzept der höhere Vermögenswert 

von der Einkommensteuer erfaßt; wenn aber die Wertsteigerungen, 

5) Schanz nennt hier Lotteriegewinne und Konjunkturgewinne als 
Beispiele (S. 24); R.M. Haig erwähnt lediglich summarisch die 
privaten Zufallsgewinne (1959, s. 75). 

6) J. Mitschke rekurriert in der Einkommensdefinition auf die 
Bedürfnisbefriedigung und stellt in diesem Zusammenhang fest, 
daß auch aus irregulären Erträgen Bedürfnisse befriedigt wer-
den können; 1976, S. 87. 
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also die höheren Verkehrswerte, 71 eine andere Ursache haben, wel-

cher Grund sollte akzeptiert werden können, steuerlich abweichend 

zu verfahren?8) 

II. Der Vermögens- wie der Einkommensbegriff entspringen nach Auf-

fassung von B. Moll (1924, S. 99) "der gleichen Wurzel, dem Be-

griff des wirtschaftlichen Könnens, dem Vermögensbegriff im wei-

testen Sinne". Der Einkommensbegriff wird nach dem RVZ-Konzept 

der Vermögensebene zugeordnet und aus ihr definiert; dieser Sach-

verhalt ist mithin "konstitutionelles Merkmal der ganzen Einkom-

mensidee". 9 l Die marktliche B e w e r t u n g des Vermögens -

für die "Realisierungs"-Konzepte der Leistungsfähigkeit mithin 

eine Notwendigkeit und in der Geldregel nach R.M. Haig als Ab-

sicht bereits ausgedrückt - ist nun der hauptsächliche Angriffs-

punkt, den das RVZ-Konzept seinen Kritikern bietet. Noch aus der 

Argumentation von Schanz könnte gefolgert werden, daß nur der 

realisierte Vermögenszugang besteuert werden soll. 1öl H.C. Simons 

(1938, s. 88) hingegen spricht klar aus, daß die nichtrealisier-

ten Wertsteigerungen in das Konzept einzubeziehen sind; alle 

"gains" (= Gewinne, Vorteile usw.) sind in Marktpreisen zu mes-

sen.11l Damit jedoch gerät die Vermögensbewertung in das Feld der 

Unsicherheit. Diese besteht auch schon für die bewerteten Vermö-

gen, sofern man es mit Weisbrod/Hansen 12 l unternimmt, Vermögen 

in Annuitätsbeträge umzuwandeln und dem laufenden Einkommen zuzu-

rechnen; je kürzer man die Einkommenszeitspanne annimmt, desto 

mehr nähert sich das Einkommen dem Nettovermögenswert, je länger 

7) Wenn Kreditinstitute Vermögensobjekte mit ihren Verkehrswer-
ten in ihre Beleihungsüberlegungen einführen, so drückt das 
reale Werte aus, und nicht etwa fiktive, die sie ihren Kredit-
nehmern zurechnen. Siehe W. Albers 1957, S. 78 f. 

8) J.G. Head 1963, S. 222. - Ferner: R. Ulbrich 1975, s. 48 f. 

9) J. Mitschke 1976, S. 106 f., insbes. s. 109. 

10) So sieht es jedenfalls D. Schneider (1971, S. 356 f.), da 
Schanz seine Ableitungen in den Rahmen kaufmännischer Gewinn-
ermittlungsregeln stelle. 

11) H.C. Simons 1938, s. 50, 84 u. 97; "according to objective 
market standards", S. 51. 

12) B.A. Weisbrod und W.L. Hansen 1968, S. 1315 ff.; sie propa-
gieren "a combination of current income and current net worth" 
(assets minus liabilities). 
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man jedoch die Zeitspanne unterstellt, desto mehr nähert sich 

der Annuitätswert dem des Zinses. Die Definition des Einkommens 

steht und fällt also mit der Veränderung des Zinses, eine Kri-

tik, die bereits N. Kaldor (1955, Kap. 1) vorgetragen hat und 

die ihn veranlaßte, einen vom Vermögensbestandswert und Zins 

unabhängigen Wertestrom, den der Ausgaben, zum Besteuerungstat-

bestand zu machen. Ein objektiver, jederzeit nachprüfbarer Ge-

genwartswert des Vermögens läßt sich aber nach D. Schneider (1971, 

S. 357) nur ermitteln, wenn erstens Gewißheit über die Zukunft 

und ihre aus Vermögen fließenden Zahlungsströme vorliegt und 

wenn zweitens ein vollkommener Kapitalmarkt mit einheitlichem 

Zinsfuß existiert. Soweit beides nicht gegeben ist, wird die 

ökonomisch korrekte Grundlage für die Besteuerung nach der Lei-

stungsfähigkeit verfehlt (S. 359). Uber die in den§§ 24 bis 27 

vorgetragenen Schwierigkeiten der totalen Erfassung und der 

Gleichbehandlung hinaus ist also mit dem RVZ-Konzept grundsätz-

lich das Bewertungsproblem konstitutiv verbunden. Es ist nicht 

zu bestreiten, daß gerade das Ausgabensteuerkonzept solche Pro-

bleme nicht aufweist. 

III. Aus dem RVZ-Konzept folgt logisch die Forderung nach einer 

P e r i o d i s i e r u n g des Einkommens. 1 31 Der "bestimmte 

Zeitpunkt" bzw. die "bestimmte Periode" (so Schanz 1896, s. 23 

und 5) wie auch R.M. Haigs "between two points of time" (1959, 

S. 59 u. 75) lassen die Länge der Periode völlig offen, so daß 

nach dem RVZ-Konzept die Periode nicht notwendig der Naturzyklus 

des Kalenderjahres sein muß. Sofern man nicht die Lebenszeit des 

Besteuerten wählt, ist mit diesem Konzept auch ein Mehrjahres-

abschnitt, evtl. in Form fester oder gleitender Durchschnitts-

einkommen (s. J. Hackmann 1979) zu vereinbaren. Wesentlich ist, 

daß überhaupt eine Periodisierung stattfindet, da ohne sie 

nach H.C. Simons (1938, s. 44) Einkommen nur auf bestimmte Akti-

vitäten, wie Marktoperationen, die z.B. einen "Ertrag" erbringen, 

zu beziehen sein würde. Personale Zuordnung solcher "Erträge" 

13) Der Ausdruck Periodisierung darf nicht mit "periodisch 
gleichförmig wiederkehrenden" Einkünften verwechselt werden, 
wie er der Quellentheorie zugrunde liegt. Einer Periodenbe-
stimmung bedarf auch das RVZ-Konzept. 
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und die Feststellung der Leistungsfähigkeit zwischen verschiede-

nen Personen verlangen demnach die Periodisierung (siehe§ 9). 

Schon die theoretischen Überlegungen hatten ergeben, daß die 

Periodisierung der Zugänge ökonomischer Größen zum Einkommens-

begriff aehören. Kritik erheben nun die Befürworter der Ausaaben-

steuer. Von ihnen wird vorgetragen, daß gerade die geltende Ein-

kommens- und Vermögensbesteuerung vielfältige Möglichkeiten der 

"Umperiodisierung" eröffnet in Form von zeitlicher Gewinnverla-

gerung durch Aufwandsgestaltung, durch Bewertungsfreiheiten, 

durch Bildung und Auflösung von stillen Reserven sowie durch 

Vor- und Rücktrag von Verlusten usw. (§§ 26, 27). Die Gleichbe-

handlung der Steuersubjekte wird damit unterlaufen. Dieser Ein-

wand ist aber nur dann in voller Schärfe berechtigt, wenn die 

Ausgabensteuer keinerlei Ausweichung zuließe. Dem ist aber nicht 

so; man kann der Steuer sachlich (R. Peffekoven 1979a, s. 425) 

und zeitlich ausweichen: sachlich durch unvollständiges Dekla-

rieren der Einnahmen141 und zeitlich insofern, als man sowohl 

den Konsum (R. Peffekoven 1979a, S. 427) - und dies nicht allein 

bei der Einführung der Steuer - als auch die von der Ausgaben-

steuer verschonten Sparvorgänge verlagern kann. Letztlich können 

für die langlebigen Konsumgüter Auffassungsunterschiede bestehen, 

wann ein solches Gut vorliegt und welche Nutzungsperiode die an-

gemessene ist. Werden langlebige Konsumgüter angeschafft, unter-

stellt die Ausgabensteuer den Konsum lediglich in Höhe der zeit-

anteiligen Ausgaben. 151 Immerhin läßt sich nicht bestreiten, daß 

die Umperiodisierung in der Ausgabensteuer quantitativ nicht an-

nähernd so gewichtig sein kann wie bei der Einkommensteuer. 

14) Nach Musgrave/Musgrave 1980, s. 457, liegt gerade im Verschwei-
gen von Einkünften eines der Probleme einer indirekten Konsum-
ermittlung. 

15) Diesen grundlegenden organisatorischen Tatbestand scheint R. 
Ulbrich (1975, S. 30 f., insbes. S. 36 ff.) zu übersehen. 
Bei dem Versuch, zu beweisen, daß u.u. die Einkommensteuer 
nach dem RVZ-Konzept eine der tatsächlichen Bedürfnisbefrie-
digung angepaßte Besteuerung eher erreicht als eine Ausgaben-
steuer, setzt er Ausgaben mit Konsum gleich. Seine Ableitun-
gen sind nicht zwingend, da auch die Ausgabensteuer unter-
scheiden kann zwischen periodengleichen Konsumausgaben und 
periodenübergreifenden Ausgaben, die nur zeit- und nutzungs-
anteilig Konsum sind. Im übrigen wird der Beweis durch Rück-
griffe auf die Bedürfnisbefriedigung und deren monetäre Be-
wertung geführt, was unnötig ist. 
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Die Nachteile, die die Periodisierung in der Einkommensteuer 

mit sich bringt, sind eher solche der in die Steuer eingebauten 

Gestaltungsprivilegien und der unterschiedlich erlaubten Gewinn-

bzw. Uberschuß-Feststellungsmethoden als solche der Periodisie-

rung schlechthin. Außerdem hängt eine Periodisierung ganz wesent-

lich mit der Gestaltung des Steuertarifs zusammen: Da sowohl die 

Einkommens- als auch die Ausgaben-Besteuerung einen progressiven 

Tarif anwenden, besteht in beiden Konzepten ein Periodisierungs-

interesse der Bemessungsgrundlage in völlig gleicher Weise. In 

beiden Besteuerungskonzepten läßt sich somit eine Gestaltung des 

Einkommensbegriffs bzw. Ausgabenbegriffs als die maßgeblichen 

Objektivierungen der Leistungsfähigkeit erreichen. 

IV. Der d ist r i b u t i v - a 1 l ok a t i v e Konflikt ist 

in den Einkommensdefinitionen des RVZ-Konzeptes bereits angelegt; 

mit voller Klarheit wird er von H.C. Simons formuliert (siehe 

hierzu auch unsere Darstellungen in§§ 7, 11 u. 12). 

a) Wenn Schanz (S. 5) von der "selbständigen wirtschaftlichen 

Kraft" und von "Dispositionen" einer Person spricht, so kommt 

darin sowohl die personale Zuordnung des Einkommens als auch 

seine Konsumdeterminierung, mithin das d ist r i b u t i v e 

Element zum Ausdruck. Umfassender beschreibt H.C. Simons (1938, 

s. 50) insbesondere das personale Element, da er Einkommen defi-

niert als die Summe "(1) the market value of rights exercised 

in consumption" und" (2) the change in the value of the store 

of property rights", wobei die p,roperty rights - gleich, ob durch 

Konsum- oder durch Vermögensgüter repräsentiert - folgende Aus-

stattungen vermitteln (S. 97): "increase of power", "greater 

freedom", "security", "prestige" und "respectability". 

Die Subtraktionsregel nun mindert zwar die distributive Einkom-

mensgröße, hat aber ein a 1 1 ok a t i v es Ziel. Sie sagt, 

daß die Person ihre Dispositionen über finanzielle Mittel tref-

fen solle "ohne daß sie ihr eigenes Vermögen verzehrt oder frem-

de Mittel (Schulden) hinzunimmt" (Schanz s. 5). In der Formulie-

rung von A.C. Pigou16 l verfolgt das RVZ-Konzept die Aufrechter-

Fn. 16 siehe folgende Seite 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



529 

haltung der Einkommensquelle, jedenfalls soweit das Vermögen Er-

träge abwirft. Demnach ist Einkommen ein Netto-Einkommen; von 

der Bruttogröße des Ertrags ist zunächst die Schuldaufnahme zu 

subtrahieren, des weiteren die Kapitalverluste, schließlich auch 

weitere Positionen, die allesamt der allokativ motivierten Kapi-

talerhaltung und -reproduktion dienen wie Reparaturen, Absetzun-

gen für Abnutzungen und Wertberichtigungen. Diese Subtraktions-

regel wird heute entweder uneingeschränkt 171 oder wenigstens 

dem Grundsatz nach181 akzeptiert, doch betont schon H.C. Simons 

den Widerspruch zum Distributionsziel. Er kritisiert die von an-

deren Theoretikern des RVZ-Konzeptes erhobene Forderung nach ei-

ner "Begrenzung" des Konsums im Sinne der Kapitalerhaltung. 191 

Fn. 16: 
1932, S. 43: "maintaining capi tal intact". Siehe die in § 7 
erwähnte und unter diesem Stichwort geführte Diskussion zwi-
schen Pigou, v. Hayek und J.R. Hicks sowie D. Schneider 1981. 

17) So führt J. Mitschke (1976, S. 88), der die comprehensive tax 
base-Regel sowohl für die Ausgaben- als auch für die Einkom-
mensteuer würdigt, folgendes aus: Werden alle bewerteten Ver-
mögenszugänge als Erträge (die in der Summe das Einkommen er-
geben) qualifiziert, "so ist es konsequent, alle nicht-kon-
sumtiven Vermögensabgänge als Einkommens-Aufwand einzustufen. 
Das bedeutet, daß nicht nur der Aufwand, mit dem von vorn 
herein das Ziel verfolgt wird, zukünftige Erträge möglich 
zu machen (investiver Aufwand), von den Erträgen abzuziehen 
ist, sondern auch jener nicht-konsumtive Aufwand, der ohne 
jede Planung unvorhergesehen anfällt (z.B. die entschädigungs-
lose Verminderung der Ertragsquelle durch eine Katastrophe)", 
dessen Berücksichtigung aber die Quellentheorie bei ihrer 
Einkommensermittelung ablehnte. 

18) D. Schneider (1971, s. 357 u. 359) hält die "Erhaltung des 
Anfangsvermögens" für gerechtfertigt, hält auch die Defini-
tion des Einkommens als "Zuwachs an Verfügungsmacht" für sy-
stemgerecht, gibt jedoch beidem keinerlei Chance, je verwirk-
licht werden zu können, da Meß- und Bewertungsschwierigkeiten 
dem entgegenstehen. D. Schneider (1981, S. 154 u. 157 f.) 
kritisiert an Schanz nicht etwa, daß dieser die Kapitalerhal-
tung zum Definitionsbestandteil des Einkommens macht, sondern 
nur, daß Schanz nicht sagt, was denn nun als Kapital zu er-
halten sei. 

19) Die Norm, nur soviel konsumieren zu sollen (dürfen), daß das 
Anfangskapital substanziell erhalten bleibt, sei allenfalls 
geeignet, Verwirrung zu stiften und Ungenauigkeiten zu pro-
duzieren, die dem Einkommensbegriff auferlegt werden, um 
steuerpolitische Normen festzuschreiben. Ähnlich verhalte 
es sich mit dem Erfordernis der Regelmäßigkeit von Einkommen 
in der Quellentheorie (S. 64 ff.). Die Konsumbegrenzungs-
und Kapitalerhaltungsnorm bekomme Gewicht allein aus gesamt-
wirtschaftlicher Sicht. Individuell gesehen könne jedermann 
aber qua Einkommensdisposition auch sein eigenes (und damit 

(Forts. siehe folgende Seite) 
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Aus den Ausführungen Simons' wird deutlich, daß er letztlich die 

Auseinandersetzung zwischen der Reinvermögens- und der Quellen-

theorie für einen Werturteilsstreit hält, der auch ein Streit 

zwischen allokations- und distributionspolitischen Zielen ist. 

Allerdings wird dem Gedanken, daß es in der Disposition über 

Einkommen verschiedene Freiheitsgrade geben kann, nicht nachge-

gangen. Simons geht es um den Nachweis, daß das ökonomische Ein-

kommen vom steuerpolitischen abweichen kann, da letzteres poli-

tisch bestimmt ist.20) Wir hatten oben(§ 7) die Darlegungen von 

Simons zum Anlaß genommen, eindringlich auf die Trennung der al-

lokativen Sphäre des Wirtschaftens von der distributiven aufmerk-

sam zu machen. 

b) Das RVZ/SHS-Konzept wird von seinen Befürwortern stets auch 

als ein Konzept gesehen, das die objektive Basis (H.C. Simons) 211 

für die Herstellung steuerlicher G 1 eich mäßig k e i t 

(R.M. Haig 1959, S. 54) bietet, und zwar in sachlicher, d.h. fak-

torbezogener, und in personaler Hinsicht (R. Goode)2~ , d.h. als 

personale Gesamtausstattung. Wie J.G. Head 231 im einzelnen dar-

legt, ist jedoch im SHS-Konzept 1 lediglich der Versuch unter-

Forts. Fn. 19: 
das gesamtwirtschaftliche) Kapital verzehren. Dies sei Ein-
kommen. Was danach steuerpolitisch als Abzug vom Einkommen 
berücksichtigt werde, könne dennoch Einkommen sein. Für die 
Steuerpolitik aber gelte: Wenn Einkommen persönliches Einkom-
men ist, so ist zugleich zu beachten, daß die umstände, un-
ter denen eine Person Eigentum erworben hat und hält, das 
Einkommen mit beeinflussen, daß auch Abzüge hierfür das Ein-
kommen mindern (1938, S. 79). 

20) So auch R.M. Haig (1959, S. 75): Die Unterschiede in den Ein-
kommensdefinitionen der Ökonomen sind eher solche der Politik 
als solche des Grundsatzes; sie betreffen denn auch z.T. Auf-
fassungen darüber, inwieweit das "Einkommen" eingeengt wer-
den soll, um es für eine tax base sinnvoll zu machen. 

21) 1938, S. 30 f.: "the broadest and most objective income 
concept provides the base for the most nearly equitable levies." 

22) 1980, s. 51; die Ausstattung (endowment) einer Person gilt 
als bester Indikator für die "ability to pay" und bestimmt 
die "taxable capacity"; als Ausstattung gelten "value of 
marketable goods" und "value of time". 

23 l 1 979, s. 194: "horizontal equi ty has become the central 
concept in the Simons-Carter approach". 
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nommen, die horizontale Gerechtigkeit als "Gleichbehandlung der 

Ertragsquellen", also als allokativ aufgefaßte Steuerneutralität, 

zu verwirklichen. Solchermaßen kann das RVZ/SHS-Konzept mit sei-

ner umfassenden "summativen" Einkommensdefinition allenfalls 

Grundlage für die vertikale, leistungsfähigkeitsbezogene Gerech-

tigkeit sein. Das Verhältnis von horizontaler zu vertikaler Ge-

rechtigkeit erweist sich als ein Problem der allokativen Wirkun-

gen mit distributiven Effekten: das Gebot der Gleichbehandlung 

der Ertragsquellen soll die Ressourcenallokation unbeeinflußt 

lassen; dadurch wird zugleich die steuerlich neutrale Basis für 

die distributive Politik gelegt; Verstöße gegen die Gleichbehand-

lung setzen negative Bedingungen für distributive Wirkungen und 

die beabsichtigte distributive Politik. 241 

An dieser Absicht des RVZ-Konzeptes, bereits die horizontale Ge-

rechtigkeit herstellen zu können, ist seitens M. Feldsteins 

(197Gb, S. 86ff.) Kritik geübt worden: Wenn das SHS-Konzept bei 

gleichen Geldeinkommen, gleichen Präferenzen und unterschiedlicher 

Ausstattung der Besteuerten mit Geistes- und Körperkräften eine 

gleiche Besteuerung verlange, so verletze es die horizontale 

Gerechtigkeit, da es eine Gleichheit der Präferenzen aller Indi-

viduen unterstelle, ebenso wie eine Gleichheit der Nutzenfunktio-

nen. Nun ist von den Vertretern des SHS-Konzepts - u.a. von H.C. 

Sirnons251 - stets eingeräumt worden, daß eine "ideal tax base" 

kaum jemals gefunden werden kann; aber um offensichtliche Un-

gleichheiten und Doppelsinnigkeiten auszuschließen, muß sich die 

Festlegung der Steuerbasis an das "objektiv verfügbare Material" 

halten. Da sich also die Vertreter des SHS-Konzeptes als Befür-

worter eines "Realisierungs "-Konzeptes sehen, muß der Vorwurf 

einer Nichtbeachtung individuell unterschiedlicher Nutzenfunktio-

nen an ihnen vorbei gehen. 261 Mit dem zugrundelegen von Markt-

werten repräsentiert das RVZ-Konzept den ökonomisch-numerischen, 

das heißt den quantitativen Bereich gesellschaftlicher Prozesse 

und damit äußerlich wahrnehmbare Tatbestände. Erträge aus unter-

24) Vgl. hierzu unsere Ausführungen zur Rolle der "comprehensive 
tax base" in§ 21 und die Problematik der Ausgrenzungen aus 
der freien Verfügbarkeit unter dem Aspekt, daß für die Gleich-
mäßigkeit der Besteuerung das Allgemeinheitspostulat grundle-
gend ist\§ 17). 

Fn. 25 und 26 siehe folgende Seite. 
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schiedlich rentierlichem Faktoreinsatz, so ungleich sie sein mö-

gen, sind ein Allokationsproblem, das nur durch Ungleichbehand-

lung in äußerlicher Hinsicht zu einem Gerechtigkeitsproblem wird. 

Effizienzunterschiede werden also auch dann bestehen bleiben, 

wenn eine horizontale Gerechtigkeit im Sinne einer Gleichbehand-

lung erreicht wurde. 271 

c) Es läßt sich also zeigen, daß der allokativ-distributive Kon-

flikt, der die gegenwärtig in der Bundesrepublik praktizierte 

Einkommensbesteuerung kennzeichnet, bereits in jener Konzeption 

angelegt ist, die der Einkommensbesteuerung als grundlegendes 

Denkmuster dient. Das RVZ/SHS-Konzept verwendet eben wegen der 

Subtraktionsregel einen allokativ-distributiven Mischbegriff des 

Einkommens. So "modern" das Konzept gegenüber dem der Quellenthe-

orie auch genannt werden mag, vernachlässigen seine Befürworter 

dennoch die Notwendigkeit, den allokativen Bereich des Wirtschaf-

tens vorn distributiven zu trennen. 

Fn, 25: 
1938, S. 43. - Siehe auch B.I. Bittker, der darauf hinweist, 
daß selbst eine cornprehensive tax base nie eindeutig, sondern 
in gewissem Ausmaß immer willkürlich sein wird; 1967, S. 73. 

Fn. 26: 
Außerdem läßt sich nie objektiv korrekt festlegen, was unter-
schiedliche Geistes- und Körperkraftausstattungen sind und 
welches Maß an unterschiedlicher Anspannung dieser Kräfte 
die Gleichheit der Einkommen herbeigeführt hat. 

27) Wenn Feldstein des weiteren bemerkt, daß eine Abweichung vorn 
SHS-Konzept oft gleichgesetzt wird mit Verzerrungen der "in-
centives" und mit ökonomischer Ineffizienz sowie mit einem 
Sinken der ökonomischen Wohlfahrt, und dem dann entgegen-
hält, daß jede Steuer außer einer "lump sum tax" (Pauschal-
oder Kopfsteuer) Verzerrungen und Effizienzeinbußen hervor-
ruft, so ist letzterem zweifellos zuzustimmen; doch dessen-
ungeachtet muß gelten, daß es graduell unterschiedliche Stör-
bereiche gibt; die Besteuerung nach dem SHS-Konzept mag Stö-
rungen hervorrufen, jedoch wäre zu beweisen, daß andere 
Steuerkonzepte weniger Störungen hervorrufen. Zumeist ist 
dies bisher von den Steuern auf spezielle Güter in einem 
ebenso großen Ausmaß zu erwarten wie von Personalsteuern. 
Aber selbst wenn man innerhalb des Bereichs der Personal-
steuern argumentiert, muß ein eventueller Effizienzverlust, 
den das SHS-Konzept hervorriefe, ins Verhältnis gesetzt wer-
den zu Distributionsvorteilen, die mit der cornprehensive tax 
base erreicht werden können. 
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534 

538 

III. Das Distributionsproblem der Personali-
sierung und des Konsumverhaltens 541 

Ideengeschichtlich wird die Besteuerung des persönlichen Ver-
brauchs auf J. St. Mill zurückgeführt. 1 ) Demgegenüber weist der 

erste steuerpolitische Realisierungsversuch einer "Spendings Tax" 

auf R.E. Paul. 2 ) Doch basiert die heutige Diskussion stets auf 
dem theoretischen Modell der "Expenditure Tax" von N. Kaldor. 3) 4 ) 

Uberhaupt hatte in England die Einkommen-Ausgabensteuer-Kontro-

verse eine seltsame Zweijahrzehnte-Periodizität mit I. Fisher 

(1937 u. 1942) in den 30er Jahren, mit N. Kaldor (1955) in den 

50er und mit dem Meade-Committee (1978) in den 70er Jahren. A.R. 

Prest (1979, s. 245) vermutet, daß diese Periodizität gar nicht 

so überraschend ist, wenn man von der Neigung der Ökonomen aus-

gehe "to re-invent the wheel every time they get half a chance." 

Doch gerade in den 70er Jahren ist eine allgemeine Reaktivierung 

1) 1926, s. 813: the proper mode of assessing an income tax would 
be to tax only the part of income devoted to expenditure, 
exempting that which is saved." - F.K. Mann berichtet (1937, 
s. 258 ff.), daß im deutschen Sprachraum die Propagierung ei-
ner Ausgabensteuer vor allem mit E. Pfeiffer verbunden ist: 
Die Staatseinnahmen, Stuttgart u. Leipzig 1866, basierend 
auf J .S. Mill. 

2) Nach F. Neumark (1970, s. 169) liegen die Gedanken von R.E. 
Paul einem Entwurf zugrunde, den das amerikanische Schatzamt 
1942 dem Finanzausschuß des Senats unterbreitete, siehe A.G. 
Buehler 1950, S. 8 ff. - Musgrave/Musgrave 1980, s. 456. 

3) 1955; ferner sein Kommentar zu einem Beitrag von W.D. Andrews 
1980. Mittlerweile ist die Literatur zum Thema Ausgaben-
steuer sehr umfangreich geworden. Außer den unten zu nennen-
den Beiträgen erwähnen wir stellvertretend für viele: Carter 
Report 1966 (vol. 1, s. 10 f.); Advisory Commission 1974; 
Meade Committee 1978 (Kap. 8-10); R. Peffekoven 1979a-c; 
J.E. Pechman (Hg) 1980; außerdem bietet P. Zumstein 1977 eine 
Zusammenstellung der Literatur. 

4) Zum Begriff des "reinen" Konzepts siehe Meade-Committee 1978, 
the 'pure' expenditure tax; dieses Konzept läßt das Sparen 
steuerfrei im Gegensatz zu zwei weiteren Ausgabensteuer-Kon-
zepten, die zum einen lediglich die Vermögenseinkünfte, zum 
anderen die Kapitalbildung steuerfrei lassen. 
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der Ausgabensteuer-Diskussion auch über England hinaus festzu-

stellen (siehe den Reader von J.A. Pechman 1980); Es lassen 

sich Beispiele dafür finden, daß auf einer spezielleren Basis 

diskutiert wird: So untersucht M.J. Boskin (1978) das Problem 

der Besteuerung des income from capital vor dem Hintergrund der 

Zinselastizität des Sparens und glaubt einen großen Wohlfahrts-

verlust durch die Einkommensbesteuerung festgestellt zu haben, 

was ihn zur Befürwortung der Ausgabensteuer bringt. M.S. Feld-

stein (1978) kommt umgekehrt zu dem Schluß, daß eine kompensie-

rende Steuer auf "capital income may increase saving" (S. 49); 

wenn dennoch der Ubergang zu einer Ausgabensteuer beurteilt wer-

den solle, so liege der Grund dafür in der größeren Verletzung 

der horizontalen Gerechtigkeit durch die Einkommensteuer (vgl. 

hierzu aber Atkinson/Sandmo 1980, s. 529 ff.). Jedoch soll auf 

Wirkungsanalysen nicht eingegangen, vielmehr soll die Aktuali-

tät des Themas hervorgehoben werden. 

I. N. Kaldor entwickelte sein Modell nicht wegen etwaiger Mängel 

der einkommensteuerlichen Praxis, sondern wegen grundlegender 

Beschränkungen im RVZ-Konzept. 51 Diese zeigen sich insbesondere 

in der Bewertung. Was aber die Basis und die Bemessungs -

g rund 1 a g e betrifft, so sei in ihr jene "comprehensive 

base" verwirklicht, die auch das RVZ-Konzept kennzeichnet. 6 ) Als 

"taxable capacity" bezeichnet Kaldor dabei die "spending power" 

("power of an individual to satisfy his own personal needs", 

1955, S. 28), gemessen an "actual expenditure as a test of 

ability to pay" (1955, s. 48). Es geht also in der Ausgaben-Kon-

zeption darum, den Nachweis einer geeigneteren Indikation der 

steuerlichen Leistungsfähigkeit zu führen. vorliegend interessiert 

uns allein das Konzept, nicht der vollständige Nachweis der Wir-

kungen, Begründungen, Praktikabilitäts- und Umstellungsschwierig-

5) "Because the basic limitations of the income concept make it 
impossible to implement the Haig-Simons formulation, no matter 
how the tax laws are framed", N. Kaldor, Comments on W.D. 
Andrews 1980, s. 153. 

6) D.F. Bradford 1980, S. 75 f. Allerdings müßte, wie Musgrave/ 
Musgrave (1980, S. 467) ausdrücklich vermerken, sichergestellt 
sein, daß z.B. auch "imputed consumption"-Elemente, wie in der 
Einkommensteuer, die Basis der expenditure tax entsprechend 
erweitern. 
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keiten. Wirkungen interessieren nur insoweit, wie sie auf die 

konzeptionelle Basis der Ausgabensteuer ausstrahlen. 

a) Zunächst wird behauptet, der Endzweck der ökonomischen Akti-

vitäten des Menschen sei nicht der Einkommenserwerb, sondern 

die Bedürfnisbefriedigung (ersetzt man diesen Begriff durch Kon-

sum, ist die nicht meßbare psychische Kategorie vermieden). Aber 

dabei wird übersehen, daß viele Menschen nicht im Konsum den 

Sinn ihrer Aktivität oder den Antrieb dazu erblicken, sondern 

in der Art der Tätigkeit selbst oder gar im Geldverdienen. 

Die Festlegung der Aktivität auf den Konsum ist ebenso einseitig 

wie die Definition des Einkommens durch den Konsum (vgl. S 12 

und die Einkommensdefinition durch I. Fisher 1906 u. 1937, die 

ihn zur Befürwortung der Konsumsteuer= Ausgabensteuer veran-

laßte). Daher kann auch die Leistungs fähig k e i t 

nicht allein im Konsum erblickt werden (R.A. Musgrave 1981, 

s. 31 f.). 

b) Die Ausgabensteuer kann in den "zu versteuernden Ausgaben" 

einen ein h e i t 1 ich e n Indikator präsentieren, den 

die Einkommensbesteuerung nach dem RVZ-Konzept nicht aufweisen 

kann, weil sie erstens auf Stromgrößen der wiederkehrenden Ein-

künften (dazu noch aus unterschiedlichen Quellen wie Arbeit und 

Vermögen) basiert, zweitens auf Stromgrößen aus aperiodischen 

Einkünften (wie Erbschaften, capital gains usw.) und drittens 

auf Bestandsgrößen (wie Vermögen, Vermögenswertsteigerungen und 

auch unrealisierten Wertsteigerungen); sie alle verschaffen 

nach N. Kaldor (1955, S. 30 f.) dem Individuum eine je Teilindi-

kator verschiedene Leistungsfähigkeit. 71 Insbesondere die capital 

gains, die zufolge dem RVZ-Konzept Einkommen sind, tragen per-

sonell differenzierend zur Leistungsfähigkeit bei, wenn - in Kom-

bination mit anderen, laufenden Einkünften - Preissteigerungen 

7) Man sollte nicht übersehen, daß Kaldor hier von der Defini-
tion der Leistungsfähigkeit, die durch Einkommen repräsen-
tiert wird, abweicht: Denn nicht die Teileinkommen, sondern 
die Gesamtsumme vermittelt Leistungsfähigkeit. Jedoch ist 
ihm darin zuzustimmen, daß die Gesamtsumme, soweit Teilein-
kommen unterschiedlich sind, zu differierenden Größen führt. 
Die später von ihm eingeführte Differenzierung durch Geldent-
wertung erstreckt sich aber auf sämtliche Teileinkommen, nicht 
nur auf jene durch Vermögenswertsteigerung. 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



536 

auftreten; dann verletzt die Besteuerung nomineller Wertsteige-

rungen das Gebot der Gleichbehandlung, weil je nach der Zusam-

mensetzung nominell gleicher Einkommen (aus Markteinkommen und 

Vermögenswertsteigerungen) die realisierten Einkommen ungleich 

hoch sein können (N. Kaldor 1955, s. 41 f.). Auch das Meade 

Committee (1978) präferiert die Ausgabensteuer gerade unter dem 

Aspekt der Inflationseinflüsse. Von diesen werde das RVZ-/SHS-

Konzept in stärkerem Maße getroffen. Dabei geht es nicht um die 

inflationsbedingte Aufblähung der jeweiligen Bemessungsgrundlage, 
denn die müßte bei progressiven Steuersätzen in der Einkommen-

wie in der Ausgabensteuer steuerentlastend angepaßt werden. Je-

doch verlangt das SHS-Konzept zusätzliche Anpassungsregelungen 

für die aufgelaufenen nominalen Vermögenswertzuwächse und -minde-

rungen mit allen ihren Bewertungsproblemen für die verschiedenen 

Vermögensarten. 

Demgegenüber zeigen gleiche Ausgabensummen an, daß ungeachtet 

aller Preissteigerungen und Geldentwertungen die Verfügung über 

Güter und Dienste gleich besteuert wird, und daß ungeachtet der 

Einkunftsquellen die Verwendung zur güterwirtschaftlichen Bedarfs-

deckung besteuert wird. Die Vorteile einer Expenditure Tax gegen-

über einer Besteuerung nach dem RVZ-Konzept liegen also darin, 

daß 

- Bewertungsprobleme entfallen, 

- die Besteuerung von preissteigerungs- und inflationsbedingten 
Scheingewinnen entfällt, da sowohl die Erträge als auch die 
mit ihnen verbundenen verbrauchs- und wiederbeschaffungsbe-
dingten Aufwendungen in gegenwärtigen Preisen ausgedrückt sind 
und 

- die Zweifachbelastung des Sparens entfällt; die Sparbildung 
selbst bleibt steuerfrei, ein späteres konsumtives Entsparen 
wird - wie der Konsum in der Gegenwartsperiode - besteuert. 

c) Zur Gestaltung der Bemessungsgrundlage im einzelnen werden 

kritisch im wesentlichen die folgenden Argumente - von 
den allgemeinen zu den speziellen geordnet - vorgetragen: 

Zunächst fragt R.A. Musgrave (1957, s. 202), wie eine zweifels-
freie Abgrenzung zwischen Konsum und Sparen gefunden werden könne, 

aber auch, wie sich Konsum von Investitionen trennen ließe. 81 

81 So können Ausgaben für die Erziehung sowohl Konsum als auch 
Investitionen sein, Musgrave/Musgrave 1980, S. 457. 
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Demgegenüber hält A.R. Prest (1979, S. 247) es für nicht so ent-

scheidend, wie diese Trennlinie gelegt werde, sondern daß sie 

auf Dauer in derselben Weise bestehen bleibe, denn entweder nehme 

man gegenwärtig die laufenden Ersparnisse aus der Besteuerung aus, 

besteuere jedoch dann korrespondierend die zukünftigen Erträge 

aus dem Ersparten im Moment ihrer Verausgabung oder man besteuert 

gegenwärtig die Sparausgaben bei korrespondierender Steuerbefrei-

ung der späteren Verausgabung (so auch P.M. Mieszkowsky 1977 und 

Department of the Treasury 1977). 

c.s. Shoup (1969, s. 351) weist auf Schwierigkeiten in der Be-

stimmung normaler und durchschnittlicher Ausgabe-Raten für lang-

lebige Gebrauchsgüter hini je nachdem, wie die Bestimmung aus-

falle, wird die Bemessungsgrundlage weiter oder enger werden. 

Die Steuerbemessungsgrundlage, die - wie A.R. Prest (1959, s. 

483 f.) und R. Goode (1980, s. 57) ausdrücklich hervorheben -

gegenüber dem RVZ-Konzept ohnehin wegen des Abzugs der Sparaus-

gaben und der Vermögen deutlich schmaler ist, wird dadurch aber-

mals enger werden. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil - sollte 

der Steuersatz für betriebliche Erträge niedriger sein als der 

Ausgabensteuersatz - "the incentive to dress up final consumption 

as business expenses will be greater" (A.R. Prest 1979, S. 247). 

Uberdies decken sich die Ausgaben, auch wenn man die Sparaufwen-

dungen von ihnen abzieht, nicht mit den "persönlichen" Ausgaben, 

die das Ausgabensteuer-Konzept zur Bemessungsgrundlage macht: 

Schenkungen an Dritte sind keine Aufwendungen zum eigenen Vermö-

genserwerb, sind auch keine "persönlichen" Ausgaben, und müßten 

dennoch von der Bemessungsgrundlage abgezogen werden, wollte man 

nur die tatsächlichen persönlichen Ausgaben besteuern und nicht 

etwa ein Ausgaben-Potential. Macht man aber die "eigene Entschei-

dung" und die "freie Verfügbarkeit" zu den wesentlichen Inhalten 

der Ausgabengröße, die sie vom Einkommen abhebt (P. Zumstein 1977, 

S. 76), so müßten diese Schenkungsausgaben wiederum zur Bemessungs-

grundlage gehören. 

Soll ferner, wie bei der Einkommensbesteuerung, zur Bestimmung 

der Leistungsfähigkeit ein existenznotwendiger Ausgabenbetrag 

von der Bemessungsgrundlage abgezogen werden? Aus rein wirtschafts-

theoretischen Gründen nicht, denn auch diese Ausgaben sind verfüg-

bar. Jedoch zur Bestimmung der steuerlichen Leistungsfähigkeit, 
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die eine "freie" Verfügbarkeit voraussetzt, ist der Abzug zwin-
gend. 91 

Neben. solchen Zweifeln an der Treffsicherheit des Indikators 

"Ausgaben" liegt ein wesentlicher Einwand gegen das Konzept darin, 

daß der Leistungsfähigkeits-Indikator "Vermögen" aufgegeben wird 
zugunsten einer die unmittelbare "Bedürfnisbefriedigung" über den 
Konsum anzeigenden Indikators "Ausgaben•. Da bei Aufkommensneu-

tralität gegenüber einer Einkommensbesteuerung unweigerlich höhe-

re Steuersätze existieren werden, entstehen auch hier die aus der 

Einkommensbesteuerung bekannten Steuervermeidungsstrategien mit 

ihren allokativen und distributiven Effekten. 

II. Gerade in der Nicht beste u er u n g des 
Vermögens und damit in der allokationspolitischen Ziel-

orientierung liegt das Wesensmerkmal des Ausgabensteuer-Konzepts. 

Die Gestaltung seiner Bemessungsgrundlage hängt auf das engste 

mit der steuerlichen Freist e 1 1 u n g der persönlichen 

Sparbeträge zusammen. 

a) Der Sparakt als solcher hat den besonderen "ökonomischen Ort" auf 

einer "Nahtstelle" zwischen Allokation und Distribution, d.h. er 

beeinflußt das Kapitalangebot über die Vermögensbildung (hat da-

mit eine einzel- wie eine gesamtwirtschaftliche Seite) und ist 
mit der Distribution dergestalt verbunden, daß die Sparleistung 
erstens von der Höhe des Einkommens und Vermögens abhängt (Spar-

fähigkeit) und zweitens die weitere Vermögensakkumulation er-

leichtert und damit die Sparfähigkeit abermals beeinflußt. 

Der Sparvorgang wird im RVZ-Konzept nicht als ein die persönliche 

Steuerlast vermindernder Objektivierungsvorgang verstanden: 

im Gegenteil: jede Sparleistung erhöht über die Zunahme des Ver-

9) Anders aber P. Zumstein 1977, s. 45, dem wir nicht zustimmen. 
Wenn er sagt, daß auch die existenznotwendigen Ausgaben Aus-
druck der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit seien, so 
scheint er das wirtschaftstheoretische Argument mit dem steu-
erlichen zu vermengen. Wenn er weiterhin die Frage, ob diese 
Ausgaben steuerlich belastet werden sollen, eine politisch 
zu entscheidende nennt, so stimmen wir ihm zui doch will er 
sie durch die Bestimmung des Tarifs gelöst wissen, nicht durch 
einen Abzug von der Bemessungsgrundlage. Dies aber halten wir 
nicht für korrekt. Auf Beträge, die eine Leistungsfähigkeit 
gar nicht erst auszudrücken vermögen, sollte ein Tarif nicht 
angewendet werden. 
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mögenswertes direkt die Bemessungsgrundlage. Anders die Ausgaben-

steuer, die die Sparleistung steuerliche befreit, ein allokatives 

gesamtwirtschaftliches Effizienzziel formuliert und zugleich dar-

auf verzichtet, die Sparfähigkeit zum Indikator der Leistungsfä-

higkeit zu machen. darin liegt die Einseitigkeit wie auch die we-

sentliche Objektivierungsleistung dieses KonzeptslO), darin zeigt 

sich aber auch ein allokativer Widerspruch, wie sich aus einem Ar-

gument von R.A. Musgrave (1981, S. 31) ergibt: Letztlich kann die 

Begünstigung des Sparens mit dem Gerechtigkeitsziel konfligieren, 

und überdies gilt der Effizienzaspekt keineswegs als unbestritten 

(R.A. Musgrabe 1981, s. 31). 

Nach Ansicht der Ausgabensteuertheoretiker verbessert die Ausga-

bensteuer die Nettoverzinsung und ändert demzufolge die Spar-

quote zugunsten des Zukunftskonsums (Sparens). Doch einmal abge-

sehen davon, daß auch unabhängig vom Nettozins gespart wird, 

sind zwei Gegenargumente vorzubringen, von denen das erste die 

Sparmotivation, das zweite die Sparfähigkeit berührt: A.R. Prest 

(1959, S. 489) stellt fest, daß das langfristige Sparen - sei es 

nun Zwecksparen oder Vorsorgesparen - durch eine Ausgabensteuer 

nicht gefördert werden könne. J.E. Pechman (1971, S. 65) hebt 

die geringe Sparfähigkeit der Mehrzahl der Haushalte hervor, die 

auch durch steigende Nettoverzinsung nicht verbessert werden kön-

ne. Im Rahmen dieser Begrenzungen läßt sich also ein Substitutions-

effekt der Ausgabensteuer (R.Peffekoven 1979a, S.4331 allenfalls 

feststellen, wenn zusätzlich die Sparformen und Anlagefristen be-

achtet werden und wenn sich sämtliche Bedingungen der Behandlung 

der Ersparnisbildung in der Einkommensteuer gegenüberstellen las-

sen (R. Peffekoven 1979a, S. 434). Definitive Ergebnisse zur Er-

sparnisbildung lassen sich kaum vorhersagen (R. Peffekoven 1979c, 

S. 152). Wiederum stehen sich also die Plausibilität der Wirkun-

gen - einschließlich so optimistischer Einschätzungen wie bei 

C.S. Shoup11 ) - und die Schwierigkeit ihrer Feststellung - so 

zuletzt in Berechnungen von M.J. Baskin (von 1978) 12) einerseits 

10) Insofern ist die Ansicht Kaldors, die Einkommensteuer lasse 
die Entscheidung zwischen Konsum und Sparen nicht unbeein-
flußt, eben nicht überzeugend. 

11) Er stellt fest: "But it seems clear that an balance this 
particular tax substitution must lead to an increase in 
saving", 1969, S. 347. 

12) Er ermittelte eine realtiv hohe und signifikante Elastizität 
des Sparens im Hinblick auf die "after tax rate cf return 
to saving". Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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und Howrey/Hymans (von 1980) 131 andererseits - gegenüber. 

b) Abschließend sei zum Argument der Doppel- (oder Zweifach-)be-

lastung bzw. -erfassung141 Stellung genommen, die durch die Ein-

kommensteuer erfolgt und das nach den Vorstellungen der Vertreter 

der Ausgabensteuer dieser einen unbestreitbaren Vorteil verschaf-

fe. Die Doppelerfassung ist sowohl ein Thema der Allokation als 

auch der Indikation von Leistungsfähigkeit. An der Tatsache selbst 
ist nichts zu bestreiten. 

Während H. Haller (1971, s. 53) die Doppelerfassung nun damit 

rechtfertigt, daß der Sparer (wie der Konsument) eine "Befriedi-

gung" erfahre, die ihn veranlasse, zu sparen statt zu konsumie-

ren (und diese Befriedigung sei Indikator der Leistungsfähig-

keit) 151 , stellt R. Peffekoven (1979a, s. 431) klar, daß man von 

einer Doppelerfassung nur sprechen kann, wenn man die Besteuerung 

der Einkommensentstehung aus dem Blickwinkel der Einkommensver-

wendung beurteilt. Vermeidet man diesen Fehler, dann muß wie folgt 

argumentiert werden: Besteuert man - wie es die Einkommensteuer 

tut - die Einkommensentstehung ungeachtet ihrer Herkunft und 

sieht darin die Leistungsfähigkeit, so ist zwangsläufig die ur-

sprüngliche Einkommens- wie die spätere Zinsertragserzielung Ein-

kommen. Besteuert man - wie es die Ausgabensteuer tut - nur die 

Einkommensverwendung, dann ist die Summe der Ausgaben - in diesem 

Falle allein jene für den Konsum - der Indikator der Leistungs-
fähigkeit.161 Damit erweist sich die sog. "Doppelbelastung" (R. 

13) Sie fanden keine signifikante Evidenz für einen positiven 
Effekt auf das Sparen. 

14) Vgl. hierzu unsere Darstellung im Verfügbarkeitsansatz (§ 11) 
die auf der Trennung zwischen Zugang und Verwendung von ökono-
mischen Größen beruht. Die Zugangsregel mit ihrem ad-personarn-
Inhalt (§ 8) ist auch steuerlich anzuwenden, so daß jegliches 
Doppelzähl- und Doppelbelastungsargument fehl gehen muß; vgl. 
N. Andel 1979a, S. 340 und 356; R.A. Musgrave 1981, s. 31; 
siehe auch A. Oberhauser 1979, s. 49lf. und das Meade com-
mittee 1978, s. 27. 

15) Haller als ein Vertreter des utilitaristischen Konzepts der 
Leistungsfähigkeit argumentiert selbstverständlich mit Be-
griffen aus dem psychischen Bereich, und da jemand sowohl 
beim Sparen als auch beim Konsumieren Befriedigung empfindet, 
handelt es sich bei der Besteuerung des Sparaktes sowie des 
Konsumaktes um eine doppelte bzw. mehrfache, die jedoch sy-
stemgerecht ist. 

16) So argumentiert auch R. Geode (1980, s. 54), der auf die 
"Kaufkraft" aus (a) dem originären Einkommen und (b) dem 
Zinseinkommen abhebt; nicht der Sparakt werde besteuert, 
sondern der Zuwachs an Kaufkraft, und auch der nur, soweit 
er investiert (nicht gehortet) und nicht von Verlusten auf-
gezehrt wird. Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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Peffekoven 1979a, s. 431) im Kern als eine Frage der Indikator-

wahl, und das Argument der Doppelbelastung kann - weil für die 

Ausgabensteuer gegenstandslos - nicht mehr zur Begründung eines 

allokativen Vorteils dieser Steuer gegenüber der Einkommensteuer 
17) 

vorgebracht werden. 

III. Die distributiven Wirkungen gehen zum einen vom Sparverhal-

ten, zum anderen von der Freibetrags- und Tarifkonstruktion der 

Ausgabensteuer, letztlich auch vom Konsumverhalten der Besteuer-

ten aus. Zunächst liegen die distributiven Probleme in der 

Gestaltung der Besteuerungsgrundlagen, insbesondere durch die 

Persona 1 i sie r u n g der Ausgabensteuer, wie sie von 

der Ausgestaltung der persönlichen Freibeträge und des progressi-

ven Tarifs geleistet wird (F. Neumark 1970, S. 168). 

a) So haben die unteren Einkommensschichten einen realtiv höheren 

Anteil ihrer Periodeneinnahmen in den Konsumausgaben zu versteuern 

als andere Schichten. Es kommt hinzu, daß das Niveau der Steuer-

sätze im Vergleich zur Einkommensteuer höher sein muß. Der Vorteil 

der Ausgabensteuer, der in der Vermeidung aller Nachteile einer 

unvollständigen und uneinheitlichen Einkommenserfassung durch die 

Einkommensteuer tatsächlich vorhanden ist, wird erkauft durch die 

Konstruktion der schmaleren Bemessungsgrundlage "Konsumausga-

ben00.18) Das Ausmaß der Progressivität des Ausgabensteuertarifs 

hängt ganz wesentlich von der Verteilung der Progressionsmaße 

über die einzelnen Stufen der klassenspezifischen Ausgabensummen 

und von den persönlichen Freibeträgen ab. Erst danach zeigt ein 

Vergleich, wie regressiv die Ausgabensteuer im Verhältnis zur 

Einkommensteuer wirkt. 

17) Dessenungeachtet wird aber eine andere Doppelbelastung von der 
Ausgabensteuer vermieden, nämlich die der Vermögenserträge 
durch die Vermögensteuer und durch die Einkommensteuer. 

18) vorausgesetzt, es findet kein Entsparen statt, das die Bemes-
sungsgrundlage der Ausgabensteuer erweitert. 

Fn. der folgenden Seite: 

19) c.s. Shoup 1969, S. 347; der Ansicht Shoups (ebenda), der Kon-
sum könne durch Kreditaufnahme zeitlich verteilt werden, muß 
widersprochen werden: jegliche Kreditaufnahme wird gern. der 
indirekten Konsumermittlung (siehe Ubersicht 10.3 Zeile 2 minus 
Zeile 4, plus Z, 6) den Periodeneinnahmen zugerechnet und un-
abhängig von ihrer Verwendung als zu versteuernde Ausgabe an-
gesehen. Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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b) Der Anreiz zur Konsum anpass u n g zwecks "Manipu-

lation" der Steuerbasis - bei hohen Ausgabensteuersätzen nicht un-

wahrscheinlich - ist schichtenspezifisch: Ausgabespitzen zeitlich 

zu verschieben, um der Progression der Grenzbelastung zu entgehen, 

ist vermutlich nur den oberen Einkommensschichten möglich. 191 Eben 

deswegen verlangt D.F. Bradford201 eine Besteuerungsperiode, die 

zwischen einer Dekade und der Lebenszeit liegen soll. Letzterer 

entspräche das Gebot der Gerechtigkeit, ersterer das der Prakti-

kabilität. 

Einen distributiven Nachteil der Ausgabensteuer gesteht Kaldor ein, 

da er die Summe, die einerseits der reiche Geizige, andererseits 

der ärmere Verschwender ausgibt, nicht für den geeigneten Indika-

tor der Leistungsfähigkeit hält. 211 Gerade dieser Umstand aber, 

den er allenfalls als den Grund für eine gewisse Einseitigkeit 

seines Konzeptes des "second best" ansieht, hätte ihn zwingend 

auf die Rolle des Vermögens weisen müssen, das dieses im distri-

butiven Bereich spielt. R. Goode (1980, s. 54) sieht dies nun sehr 

deutlich. Das einzige, wozu sich Kaldor bereitfindet, ist die Zu-

lassung einer Erbschaftsteuer. Demgegenüber sieht Goode den Kon-

flikt, der durch Akkumulation des Sparens in den hohen Einkommens-

klassen auf der einen Seite und hohen Erbschaftsteuersätzen mit 

ihren allokativen Nachteilen auf der anderen entsteht, etwas ent-

schärft, wenn Geschenke und Vermächtnisse als Ausgaben des Schen-

kers bzw. Erblassers in die Ausgabensteuer integriert würden. 

Gerade die distributionspolitische Einseitigkeit dieses Konzeptes 

kann als Anlaß gesehen werden, "kombinierte Ausgaben-Vermögens-

Konzepte" zu entwickeln, wie sie nunmehr dargestellt werden. 

20) 1980, s. 103 ff.; bei gleicher Ausstattung des einzelnen mit 
"life time wealth" doch unterschiedlichem Verbraucherverhalten 
kommt er zur Bevorzugung der Ausgabensteuer gegenüber der Ein-
kommensteuer (S. 109); die mehrjährige Besteuerungsperiode 
wird begründet, weil sowohl Ereignisse in einer kurzen Periode 
wie auch Steuerzahlungen in einer kurzen Periode nicht geeig-
net sind, die Steuerfähigkeit zu bestimmen bzw. die relativen 
Steuerlasten zu vergleichen (S. 107-108). 

211 N. Kaldor, Comments on W.D. Andrews 1980, s. 153: "If spending 
power is measured by actual spending, there is an injustice in 
the allocation of the tax burden as between misers and spend-
thrifts". 
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Die '' kombinierten. A-u.sga.ben.-

Vermögen.s •• -Konzepte von. 

Dieter Schneider und 

Joachim Mitschk.e 

I. Bemessungsgrundlage 
II. Bewertung 
III. Allokativ-distributiver Konflikt 

543 
548 
549 

I. In die Ausgabenbesteuerung auch das Vermögen einzubeziehen, darf 
als Konsequenz aus der Lückenhaftigkeit des "reinen Ausgaben"-Kon-
zeptes angesehen werden. Damit ist hinsichtlich der Leistungsfähig-
keitsindikatoren in der Ausgabenbesteuerung heute jener Diskussion-
stand erreicht, de vor mahr als 100 Jahren die Einkommens- und Ver-
mögensbesteuerung kennzeichnete. Denn einerseist war die aus dem 
Mittelalter überkommene Ansicht, besonders das Vermögen sei der ge-
eignete Indikator für steuerliche Leistungsfähigkeit, längst über-
holt; andererseist wurde bald allgemein akteptiert, daß - so F. 
Neumark (1947, s. 36f.) - Einkommen der beste generelle Maßstab der 
Leistungsfähigkeit sei, da es der Deckung des laufenden Bedarfs der 
Menschen dient, während das Vermögen zumindest vorübergehend und in 
Notzeiten, wenn nicht gar stets ergänzend - so z.B. Musgrave/Mus-
grave (1980) und auch K. Schmidt (1967, s. 387 ff.) - der Bedarfs-
deckung dient und zur Besteuerung heranzuziehen ist. Musgrave/Mus-
grave (1980, S. 248) führen außerdem vor allem Gründe der Praktika-
bilität in der Besteuerung an: Obwohl eine Vermögensbesteuerung 
nicht nötig ist, wenn die Akkumulation korrekt erfaßt und besteu-
ert würde, mag es einen Platz für die Vermögensteuer sehr wohl ge-
ben, wenn man die Unvollständigkeit der tatsächlichen Steuerpraxis 
in Betracht zieht. 
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a) Die moderne D i s k u s s i o n um die Ausgabenbesteuerung 

wird auf zwei Ebenen sichtbar: In der a m e r i k a n i s c h e n 
Literatur wird sie in der alten Kontroverse "Ausgabensteuer ver-

sus Einkommensteuer" geführt,11 während sie in der de u t -

s c h e n Literatur21 unter dem oben geschilderten Vermögens-

aspekt den Gegensatz "reine Ausgabensteuer" versus "kombinierte 

Ausgaben- und Vermögensteuer" betont. In der angelsächsichen Li-

teratur spielt das Vermögen hierbei längst nicht die Rolle, die 

man ihm in der deutschen beimißt. Daß selbst N. Kaldor unter dem 

Eindruck der allokativen Einseitigkeit seiner Expenditure Tax 

(1955, S. 50, 100 f. u. 203 f.) eine Erbschaftsteuer fordert, 

darf nicht überbewertet werden, läßt er doch damit das nicht er-

erbte Vermögen nach wie vor außer Betracht und leistet sich zu-

dem, wie J. Mitschke nachweist, eine definitorische Widersprüch-
3) 

lichkeit hinsichtlich seiner "taxable capacity". Ebenso darf 

dem Vorschlag von I. und H. FisheI41 keine übergroße Bedeutung 

zugemessen werden, stellen sie ihren Besteuerungsvorschlag von 

Konsum, Erbschaft und Vermögen doch ausschließlich auf die Erspar-

nisse ab, und außerdem auf die als negativ erachteten einzel- und 

gesamtwirtschaftlichen Wirkungen einer laufenden Einkommensteuer.51 

Damit läuft die Diskussion im deutschen Sprachraum auf lediglich 

zwei Alternative n des "kombinierten" Konzeptes 

hinaus: (1) auf die Kombination einer periodischen Ausgabensteuer 

mit einer Besteuerung des Gesamtvermögens am Ende der Lebenszeit 

des Besteuerten; letztere ist eine integrierte Vermögens- und Erb-

schaftsbesteuerung in Form einer Nachlaßsteuer, die von J. Mitschke 

l) Siehe die Sammelbände hg. von J.E. Pechman 1977 u. 1980 und 
die dort angegebene Literatur; ferner Musgrave/Musgrave 1980, 
S. 242 ff. u. 455 ff. sowie Atkinson/Stiglitz 1980, s. 62-77, 
425 u. 563-566. 

2) Hier stützen wir uns vorwiegend auf D. Schneider 1971, 1978b 
(S. 22, 27 u. 36 f.),1979a sowie 1979c (S. 38 f.); ferner auf 
J. Mi tschke 1 980b, S. 274 ff. u. 1 976; vgl. aber auch Engels/ 
Mitschke/Starkloff 1973. 

3) 1976, S. 170: actual expenditure ist ihm der einzige Maßstab 
der "ability to pay"; wenn er jedoch andererseits in Erbschaf-
ten akkumulierte Ersparnisse aus Befürchtungen zur Vermögens-
konzentration der Erbschaftsteuer unterwerfen will, verbleibt 
es offenbar nicht beim Konsum als einzigem Leistungsfähigkeits-
indikator, gleichgültig, ob man es vom Erben oder vom Erblasser 
aus betrachtet. 

4 1942, s. 70 f., 87, 95, 160 u. 195 f. 

5 J. Mi tschke 1 976, S. 171 : "Solche Wirkungen lassen sich jedoch 
in keinen direkten Zusammenhang mit dem Leistungsfähigkeits-
prinzip bringen .•. " Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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propagiert wird; 6 ) (2) auf die Kombination einer periodischen Aus-

gabensteuer mit einer periodischen Vermögensteuer, die von D. 

Schneider vorgeschlagen wird. Die reine Ausgabenbesteuerung gilt 

als lediglich effizienzorientiert, wohingegen das Ausgaben-Ver-

mögensteuer-Konzept als ähnlich leistungsfähigkeitsorientiert gel-

ten kann wie das Einkommen-Vermögensteuer-Konzept der geltenden 

Regelung. Der Unterschied liegt nach den Autoren darin, daß das 
Ausgaben-Vermögensteuer-Konzept die tatsächliche Bedürfnisbefrie-

digung besser erfaßt. 

b) Beide Autoren sehen in dem umfassenden Ansatz des RVZ-Konzeptes 

das Richtmaß für ihr eigenes vorgehen. Insofern verfahren sie bei 

der Gesamterfassung der Leistungsfähigkeit nur konsequent, wenn 

sie das Vermögen in ihr Konzept einschließen. In dieser Konsequenz 

geht J. Mitschke (1976, S. 163) weiter als D. Schneider, da er 

unter Vermögen das gesamte am Lebensende des Besteuerten versteht; 

am Lebensende nicht realisierte Vermögenswertsteigerungen gelten 

als realisiert. D. Sc h n e 1 der hingegen will das Vermögen 

periodisch besteuern, dabei aber nur die tatsächlich realisierten 

Vermögenswertzuwächse erfassen. Er stellt sein Konzept allein auf 

die Bedürfnisbefriedigung ab (siehe§ 31) und unterscheidet diese 

nach tatsächlicher und potentieller (1979a, S. 48). Einkommen ist 

für ihn zwar verwirklichter Mittelerwerb, doch nur potentielle 

Bedürfnisbefriedigung. Realisieren läßt sich eine Bedürfnisbe-

friedigung aber nur mit der Mittelverwendung (aus Ausgaben und 

Vermögen). Sofern man mithilfe der Einkommensteuer den verwirklich-

ten Mittelerwerb besteuern will, verbietet sich nach Schneider 

eine gleichzeitige Besteuerung des Vermögens,?) da die Erhaltung 

6) Nicht übersehen werden sollte, daß Mitschke seine Form der Kon-
sumsteuer auf der Basis einkommenstheoretischer Betrachtungen 
ableitet und die Besteuerung des Periodenkonsums plus Endver-
mögen deswegen vorschlägt, weil die Einkommenserfassung rein 
meßtechnisch nicht zu leisten sei; Mitschke betont (S. 205), 
der Kern der Einkommensbesteuerung sei dadurch nicht aufgegeben. 

7) Nach unserer Auffassung gelingt Schneider die Eliminierung des 
Vermögens aus der Besteuerungsbasis (Einkommen plus Vermögen) 
lediglich mit Hilfe eines definitorischen "Tricks": Er postu-
liert eine Gegenüberstellung der die Leistungsfähigkeit aus-
drückenden Vorgänge "verwirklichter Mittelerwerb versus mögli-
cher Mittelerwerb" einerseits und "verwirklichte Bedürfnisbe-
friedigung versus mögliche Bedürfnisbefriedigung" andererseits 
(1979a, S. 26 ff., 1979c, s. 38 ff.). Rein definitorisch ist 
nur auf der Seite der "Verbrauchstätigkeit" selbstredend eine 

(Forts. siehe folgende Seite) 
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des Anfangsvermögens die Voraussetzung dafür sei, daß Einkommen 

vorliegt (1979a, S. 49). Ohne auf diesen letzten Sachverhalt näher 

einzugehen, 81 sei hier festgehalten, daß lt.Schneider für die Be-

steuerung nach der Leistungsfähigkeit nur eine Alternative als 

zulässig gilt: entweder Besteuerung des verwirklichten Mitteler-

werbs oder Besteuerung der verwirklichten Bedürfnisbefriedigung. 

Für letztere hat er sich entschieden; dann aber ist eine selb-

ständige Vermögensteuer angebracht, weil Vermögen samt Erbschaft 

(1979c, s. 40) ein ökonomisches Maß für eine bestimmte Bedürfnis-

befriedigung in Form eines erweiterten Entscheidungsspielraums, 

Kreditspielraums, vermehrter Freizeit, der Sicherheit des künfti-

gen Konsums usw. ist. Das sind Befriedigungen jenseits derer aus 

Konsum (1979a, s. 49). 

Für J. Mit sch k e (1976, s. 163 f.) ergibt sich aus der 

Uberlegenheit des Gesamtansatzes nach der Reinvermögenszugangs-

theorie und entsprechend seinem Meßkonzept eine Zerlegung des 

Lebenseinkommens in "Periodenkonsum" und "Vermögen zum Lebens-

ende (Endvermögen)". Er kann demonstrieren, daß die Einkommens-

größe auf der Entstehungsseite, also der "Nettozustrom nach dem 

Stromkonzept" 91 identisch ist mit der Einkommensgröße auf der 

Verwendungsseite, also mit dem "Nettozustrom nach dem Bestands-

konzept". 101 Beide Einkommensgrößen ergeben sich additiv, wobei 

in unserem Zusammenhang die letztere interessiert: Das Einkommen 

nach dem Bestandskonzept ist eine Addition von "Konsum" und "Be-

standsveränderungen", beide ex post gemessen in Marktpreisen 

{Veräußerungspreisen). 

Forts. Fn. 7: 
Bedürfnisbefriedigung aus Vermögen denkbar, aufseiten des 
Mittelerwerbs nicht, weil Vermögen nicht Mittelerwerb sein 
kann. Das Rätsel löst sich, wenn man die Gleichsetzung von 
Mittelverwendung und Bedürfnisbefriedigung nicht mitmacht. 

8) Wir hatten in§ 7 bereits entwickelt, daß wir es für theore-
tisch nicht zulässig halten, die Einkommensverwendung, ja 
überhaupt eine Bestandsgröße zum Definitionselement von Ein-
kommen zu machen; lediglich unter steuer- und belastungspoli-
tischem Aspekt halten wir das für erlaubt und sinnvoll. 

9) Der "accrual type" des Einkommens nach P.H. Wueller 1938, s. 98. 

1 O) Dem "disposition type" des Einkommens nach P.H. Wueller, 
ebenda. 
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Bei volumensmäßiger Ubereinstimmung der beiden Einkommensgrößen 

begründet er die Bevorzugung des Bestandskonzepts wie folgt (S. 

168): "Wenn wir •• im Einkommen als Summe von Konsum und Vermö-

genszuwachs einen Indikator wirtschaftlicher und steuerlicher 

Leistungsfähigkeit sehen, so läßt dies auf die Auffassung schlie-

ßen, daß die Leistungsfähigkeit einer Person durch ihren Konsum 

nicht hinreichend wiedergegeben wird." 11 l Da Vermögen ein konsti-

tutives Merkmal jeden Einkommensbegriffs ist (S. 109 u. 135 f.), 

jedoch die an ein Periodeneinkommen anknüpfende Idee der Einkom-

mensbesteuerung ihr Ziel unter der Voraussetzung der von Mitschke 

begründeten Meßaxiomatik (S. 16 f.) und realitätsnaher Meßumstän-

de verfehlen muß, 121 ist ein den Teilperioden der Lebenszeit zu-

gerechnetes Einkommen als Bemessungsgrundlage der Direktbesteue-

rung ungeeignet (S. 138), erscheint somit - auch unter zusätzli-

cher Beachtung der periodisierungsbedingten Steuerbelastungspro-

bleme (S. 138 ff.) und Inflations-/Deflationswirkungen (S. 147 

ff.) - die Wahl des "kombinierten Ausgaben-Vermögens-Konzeptes" 

nur folgerichtig. 

c) Bevor Bewertungsfragen aufgeworfen werden können, sind Proble-

me der Abgrenzung zu lösen zwischen Konsumausgaben per-

sönlicher Art und Ausgaben für die Einkunftserzielung, 131 ferner 

11 l Und weiter (S. 168): "schließlich ist offensichtlich, daß sich 
wirtschaftliche Dispositionskraft gerade auch in den Einkom-
mensquellen äußert, die gespart werden .... Da eine umfassen-
de Einkommensdefinition alle Ersparnisse (= Vermögenszuwächse) 
erfaßt, die in Konsequenz der alternativen Zerlegung des Le-
benseinkommens als Endvermögen zu besteuern sind, ist eine 
zusätzliche Vermögensbesteuerung zumindest in dem Maße unbe-
gründet, in dem sie sich auf die Nachholung unterlassener Ein-
kommensbesteuerung beruft (Substitut unversteuerter Veräuße-
rungsgewinne, Wertzuwächse usw. ) . " 

12) Ders., ebenda, s. 12 u. 107; siehe die empirische Anwendung 
des Konzepts des Periodeneinkommens s. 110 ff. 

13) Mitschke trifft für Konsum folgende Unterscheidung: Aufwand 
für die Lebensführung im tatsächlichen Verbrauch; Aufwand 
für die Erhaltung und den Einsatz der auf Einkommenserzielung 
gerichteten Arbeitskraft (berufsbezogene Ausbildungs-, Fort-
bildungs- und Umschulungsaufwendungen); letzterer rechnet nicht 
zum Konsum (1976, S. 94/95). 
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- wie schon erwähnt (§ 33) - zwischen Konsum und Sparen (R.A. 

Musgrave 1957, S. 202) und schließlich zwischen Ausgaben für 

Sparen und jenen für Vermögensgüter. Hier wird es nicht ganz 

ohne "Willkür und Manipulationsmöglichkeiten" abgehen; man wird 

- wie R. Ulbrich sehr richtig in seiner Kritik an D. Schneider 

feststellt - im wesentlichen auf "Konventionen" zurückgreifen. 14 l 

II. Die theoretische Schlüssigkeit der Indikatorfrage, wie sie 

J. Mitschke demonstriert, und die Bewertung stehen in 

einem Gegensatz zueinander. 

a) Zunächst finden sich die Bewertungsprobleme, die für das RVZ-

Konzept konstitutiv sind, und die dennoch nach D. Sc h n e i -

der (1971, s. 359) "unter den Bedingungen der Wirklichkeit ein-

deutig zu definieren" sind, auch in der kombinierten Ausgaben-Ver-

mögensbesteuerung wieder. So übereinstimmend (für Mitschke wie 

für Schneider) der Marktpreis die Bewertung des Vermögens auch 

regelt, steht weniger die "verwirklichte Bedürfnisbefriedigung" 

Schneiders, mehr noch das "Lebenszeiteinkommen in Periodenkonsum 

und Endvermögen" Mitschkes vor denselben Bewertungsproblemen wie 

das RVZ-Konzept, Problemen also, die gerade mit dem Ubergang zum 

Ausgabenkonzept umgangen werden sollten. Da Schneider die nicht-

realisierten Wertsteigerungen aus seiner Vermögensbesteuerung aus-

schließt, erreicht er nicht die Geschlossenheit der Konzeption wie 

Mitschke; da dieser die nichtrealisierten Wertsteigerungen mit 

erfaßt, erreicht er nicht die Befreiung von Bewertungsproblemen 

wie das Konzept der "reinen Ausgabensteuer". 

Somit stellt sich in letzter Konsequenz die Kritik Schneiders 

am Einkommensbegriff der Reinvermögenszugangstheorie als eine 

Kritik an der nicht systemgerechten Verwendung der "Bedürfnisbe-

friedigung" heraus, wohingegen Mitschke die von keinem Einkommens-

14) R. Ulbrich (1975, S. 27, Fn. 2) fragt in seiner Kritik an 
D. Schneider: "Handelt es sich beispielsweise beim Kauf eines 
wertvollen Schmuckstückes oder Gemäldes oder auch nur einer 
Briefmarkensammlung um einen Konsumakt oder um Vermögensbil-
dung? Niemand vermag zu sagen, in welchem Ausmaß hier Konsum-
bedürfnisse einerseits, Besitzbedürfnisse andererseits befrie-
digt werden ..• " - Wie wir 1.n § 10 darlegen konnten, liegt die 
Möglichkeit zu einer Unterscheidung in dera individuellen Wid-
mungs- uns Entscheidungsakt. 
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konzept je zu lösenden Erfassungs- und Bemessungsprobleme der 

Einkommenserzielung kritisch vorbringen kann. 

b) Die Bewertungsprobleme sind bei Mit s c h k e aufgrund sei-

nes Vermögenskonzepts von ganz anderer Art als bei Schneider. 

Dies nicht nur, weil sein Vermögensbegriff das human capital um-

faßt (S. 92) , 15 l sondern vor allem, weil die Bewertung erst am 

Lebensende erfolgt. 16 ) Die Grundregel der Bewertung, daß stets 

der Marktpreis (der Veräußerungspreis) gilt, muß also am Lebens-

ende aufgegeben werden, 17 ) da dann keine Aktualität der Bewer-

tungsfälle mehr hergestellt werden kann. Die Bewertung kommt zu 

spät. zugleich entstehen bei einm~ligem Vermögensanfall am Ende 

der Lebenszeit die Probleme der progressionsausgleichenden Steuer-

berechnung (J. Mitschke 1976, S. 200 f.), wie sie - anders als 

bei Erbanfallsteuern - bei jeder Art von Nachlaßsteuer auch ent-

stehen. 

III. Kann diese Form der Endvermögensbesteuerung die "ökonomisch-

finanzielle Dispositionskraft einer Person"(F. Neumark) voll er-

fassen? Sie kann sie während der Lebenszeit nur teilweise anläß-

lich ständiger oder aperiodischer Dispositionsakte berücksichti-

gen, z.B. wenn Realisierungen und anschließend Konsumakte statt-

finden. Vermögensbestandserhöhungen (Werterhöhungen) und die 

sich darauf gründende höhere Leistungs fähig k e i t , 

die D. Schneider (1971, s. 369) mit größerem Handlungsspielraum, 

erweiterter Kreditfähigkeit und größeren Möglichkeiten zu risiko-

reicheren Geschäften gleichsetzt, lassen sich mit ihr nicht erfas-

sen. 

15) Auch Musgrave/Musgrave/Kullmer 1975b, S. 32) halten dies für 
unumgänglich, sofern die Ausgabenbesteuerung ein Äquivalent 
zu einer allgemeinen Einkommensteuer sein soll, von der 
Mitsche ja ausgeht. In 1988 erwähnen sie die VSt nicht mehr. 

161 Hier bietet gerade die Bewertung des human capital keine Schwie-
rigkeit, da der Wert zu diesem Zeitpunkt gleich Null ist, 
Mitschke, s. 200. Das Gesamtvermögen wird nur ein einziges mal 
bewertet, nämlich am Lebensende. 

17) Wenn am Lebensende nichtrealisierte Kapitalgewinne und -verlu-
ste vorliegen, gelten sie fiktiv als realisiert. Liegen keine 
Marktpreise zu Vergleichszwecken vor, sind die Werte zu appro-
ximieren mit Hilfe der um Zu- und Abschreibungen korrigierten 
Anschaffungs- und Herstellungskosten; Mitschke, s. 200. 
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Schneider wie Mitschke können die a 1 1 ok a t i v e Einseitig-

keit des "reinen Ausgaben-Konzepts" hinsichtlich der steuerlichen 

Prämiierung der Vermögensbildung (des Sparens, mit allen distri-

butiven Effekten) nicht beheben. Jedoch kann Schneider sie inso-

fern halbwegs korrigieren, als er die Vermögensbestände periodisch 

besteuert. Hierbei erreicht er darüber hinaus auch eine Gleichbe-

handlung der verschiedenen Vermögensarten, da er die verwirrende 

Vielfalt der Wertbegriffe und -bewertungsverfahren (Gemeiner Wert, 

Teilwert, Ertragswert, Substanzwert, Einheitswertverfahren) durch 

den stets geltenden Marktwert ersetzt. Dieselbe Gleichbehandlung 

erreicht Mitschke: Durch Nichtbesteuern während der Lebenszeit 

(= Vermögensanlagezeit) kann eine Ungleichbehandlung nicht auftre-

ten. 

Die d ist r i b u t i v e Lücke, die das "reine Ausgaben-Kon-

zept" durch die fehlende Besteuerung des Vermögensbestandes auf-

weist, wird von Schneider und Mitschke auf unterschiedliche Weise 

geschlossen: Schneider erreicht dies weitgehend durch die periodi-

sche Besteuerung des Vermögens, jedoch nur zum Teil, da unreali-

sierte Wertsteigerungen, die auch den Handlungs-, Entscheidungs-

und Kreditspielraum des einzelnen erhöhen und somit Leistungs-

fähigkeit ausdrücken, außer Ansatz bleiben. Mitschke verlagert 

die Lösung des im Vermögensbesitz liegenden distributiven Problems 

auf den Nachlaßzeitpunkt und praktiziert damit eine nachgeholte 

leistungsfähigkeitsorientierte Besteuerung des nicht mehr Lei-

stungsfähigen. Distributive Effekte treten je nach dem Umfang 

der gewährten persönlichen Freibeträge (bei Mitschke wird noch 

der Erhaltungsaufwand für die persönliche Arbeitskraft abgesetzt) 

und nach der Höhe und dem Verlauf der Progressionssätze unter-

schiedlich auf.lB) 

16) Es fragt sich, ob bei Geltung der Abgrenzung zwischen allokati-
vem Betriebs- und Berufsbereich und distributivem persönlichen 
Bereich und bei gleichzeitiger "indirekter Konsumermittlung" 
in einer "persönlichen Ausgabensteuer" der Erhaltungsaufwand 
für den Faktor Arbeit nicht bereits im Schritt des Einkommens-
zugangs von den Einkünften abgezogen werden müßte, da er keine 
"persönlichen Ausgaben" darstellt. 
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551 

Das "kombinierte Einkom-
mens-Ausgaben.'' -Konzept -v-on. 
w - D - An.d.re"'7S 

I. Die Diskussion des Für und Wider 551 

II. Allokativ-distributive Ziele und 
Gestaltung 552 

III. Allokativ-distributive Wirkungen der 
"Supplement Personal Expenditure Tax" 
(SPET) auf Steuerbasis und Bemessungs-
grundlage 554 

I. Da die Wohlstandsquellen vielfältige sind, Leistungsfähig-

keitsindikatoren nicht nur in den persönlichen Ausgaben liegen, 

hat N. Kaldor (1980, Comments to W.D. Andrews 1980, S. 154) in 

jüngster Zeit seine Auffassung dahingehend konkretisiert, daß 

aus theoretischen und praktischen Gründen die Ausgabensteuer 

eher als Ergänzung denn als Ersatz der Einkommensteuer 

einzusetzen sei, nachdem kurz zuvor auch in Schweden ein Vor-

schlag in dieser Hinsicht gemacht worden war. 11 Für die US-ame-

rikanischen Verhältnisse halten Musgrave/Musgrave eine solche 

Besteuerung auf Bundesebene für sinnvoll, weil sie die traditio-

nellen Einwände gegen sales taxes abbauen würde. 21 Da das Einkom-

men nicht mit der gebotenen Zuverlässigkeit ermittelt werden 

kann, will auch G. Krause-Junk (1977, S. 341) diesen Mangel durch 

eine Ausgabensteuer kompensieren, obwohl er das Einkommen für 

den besseren Indikator der Leistungsfähigkeit hält. Solchen Prak-

tikabilitätserwägungen hält D. Schneider (1979a,S. 39) entgegen, 

daß theoretische Bedenken bestehen: Einkommen- und Ausgabensteuer 

erfassen unterschiedliche Verwirklichungsweisen der Bedürfnisbe-

friedigung und seien nicht miteinander kombinierbar. Auch W.A. 

Klein hebt nicht ohne Sarkasmus 31 hervor, daß die Ergänzungsrolle, 

die man der Ausgabensteuer dadurch zuweist, die Nachteile der 

1) S.-O. Lodin 1978. - Ders. in: Wirtschaftswoche Nr. 46, 1976, 
s. 96. 

2) 1980, S. 458 sowie neuestens R.A. Musgrave 1981, S. 33. 

3) Der Sarkasmus Kleins kommt in dem von ihm verwendeten Bild 
zum Ausdruck: die Kombination von Einkommen- und Ausgaben-
steuer erinnere ihn an eine Umarmung zwischen Präsident Sadat 
und Premierminister Begin; Comments to W.D. Andrews, 1980, 
S. 157. 
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Einkommensteuer zu beheben, eigentlich die "Superiorität" der 

Einkommensteuer (R. Goode 1980) unterstreiche. 

II. Für eine Würdigung dieses "kombinierten Einkommen-Ausgaben-

Konzeptes" kommt es auf die z i e 1 e an, die man mit der Be-

steuerung verfolgt; es lassen sich distributive wie allokative 

gleichermaßen anvisieren. Nach C.S. Shoup4 ) läßt sich - wie das 

auch von W.D. Andrews vorgeschlagen wird - die Ausgabensteuer 

so einrichten, daß sie nur den Konsum der oberen Einkommensschich-

ten erfaßt. Damit ist schon ein distributives Ziel unterlegt, 

allerdings mit einem allokativen Effekt: die Ausgabensteuer ver-

meidet für alle diejenigen, die sparen, den hohen Spitzensatz 

der Einkommensteuer (W.A. Klein, Comments 1980, s. 159). Auf die-

ser Wirkungsweise beruht auch das Modell von W.D. Andrews (1980, 

s. 129 ff.), das einen Uberblick über die Vor- und Nachteilskom-

bination des Einkommen-Ausgaben-Konzeptes ermöglicht (vgl. hier-

zu die Ubersicht 10.5, die wir aus der verbalen Darstellung von 

Andrews entwickelt haben). 

Das Modell basiert auf zwei grundsätzlichen Gest a 1 tun g s -

m ö g 1 ich k e i t e n einer Kombination von Steuerbasis und 

Steuertarif in beiden Steuerarten: 

a) Die Ausgabensteuer erhält - selbstverständlich bleiben bei ihr 

die Sparvorgänge unbesteuert entweder dieselbe, eine engere 

oder eine weitere Basis als die Einkommensteuer; dies ge-

schieht durch den Ansatz von steuerlichen Abzugsposten, 5 ) die also 

für beide Steuern identisch oder abweichend ausgestaltet werden. 

b) Die Ausgabensteuer erhält ein gleiches, niedrigeres oder höhe-

res Ausgangsniveau des Tarifs wie bzw. als die Einkommensteuer, 

4) 1969, s. 345; "imposed on only a wealthy few, chiefly to check 
or to penalize consumption deemed extravagant or ostentatous". 

5) Siehe die Numerierungen in Klammern (), die sich auf die Uber-
sichten 10.2 und 10.3 beziehen: Betriebsausgaben, Werbungs-
kosten, sachliche Befreiungen, persönliche Befreiungen wie 
Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen; bei der Aus-
gabensteuer kommen hinzu: Bestandsänderungen im Geld- und Sach-
vermögen sowie die periodisierten Ausgaben für langlebige Kon-
sumgüter. 
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Ubersicht 10.5: Ansatzpunkte allokativer und distributiver 
Entscheidungen im "kombinierten Einkor:unens-
Ausgaben"-Konzept nach Andrews 

Legende: Die Zahlen in Klammern () beziehen sich bei BIT auf die 
Abzugsposten von der Steuerbasis in Ubersicht 10,2 und 
bei SPET auf die Abzugsposten in Ubersicht 10.3 

A Allokationsentscheidungen 
D = Distributionsentscheidungen 

Steuer-
schuld 

Steuer-
tarif 

r 
l 

Bemessungs-
grundlage 

Steuer-
basis 

BIT 

"Basic Income Tax" + 

SPET 

"Supplemental Perso-
nal Expenditure Tax" 

§B~-----1 
r--,. : 
1 1 

,---
1 / 1 •• 

1 (2) 
(3) 

(l) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

~ 
~ 

1 ,-
1 zu versteu-,.; . 

erndes 
1 (4) Einkommen 1 

Betriebsausga-
ben / t·/erbungs-
kosten/ Ver-
lustausgleich 

swnme aller 
Perioden-Einnahmen 

<) 

,------
1 + / -
, (2) bis 
1 (8) 

1 
1 

1 

r:'\ 
~ 

zu ver-
steuernde 
Ausgaben 

L - - - - - ~-------

(1) Swnme aller 
Perioden-Einnahmen 
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wobei der Progressionsverlauf gleich, steiler oder flacher sein 

kann und bei einem gleichen, niedrigeren oder höheren P 1 a -

f o n d s endet; W.D. Andrews (S. 134 f.) entscheidet sich, um 

die Kappung des Spitzensatzes der Einkommensteuer zu erreichen, 

für einen Einkommensteuerplafonds bei 40 %, für den Beginn der 

Ausgabensteuersätze erst jenseits dieses Planfonds und für einen 

Ausgabensteuerplafonds bei SO%. Dadurch erreicht er, daß Steuer-

zahler, die in der konventionellen Einkommensteuer Grenzsteuer-

sätze von über 40 % haben würden, diese durch die Ausgabensteuer-

sätze substituieren und jenseits des Plafonds nicht mehr ihr Ein-

kommen, sondern nur noch ihre Ausgaben versteuern. 6 ) 

Das Modell von Andrews darf nicht verwechselt werden mit der "Two-

Tier Expenditure Tax" des Meade Committee (1978, s. 8. - 10. Kap.), 

die als eine progressive Ausgabensteuer auf dem höheren Ausgaben-

Level liegt und zusätzlich zur linearen Ausgabensteuer auf den 

Basiskonsum erhoben wird, demnach also eine Abstufung innerhalb 

der Ausgabensteuer darstellt. 

III. Wie sich das Gesamtbild der allokativ-distributiven Wir -

k u n gen dieser Besteuerung auf Steuerbasis und Bemessungs-

grundlage gestaltet, folgt aus den Entscheidungen, die auf den 

verschiedenen Ebenen der steuertechnischen Ausgestaltung zu tref-

fen sind (siehe die Rautensymbole in der Ubersicht 10.S). 

6) Technisch geschieht das entweder durch einen entsprechend ho-
hen Freibetrag bei der Ausgabensteuer (Andrews, S. 129, z.B. 
25.000 Dollar) oder - exakter - durch den Abzug der Einkommen-
steuer von der Basis der Ausgabensteuer, wie sich durch folgen-
de eigene Berechnung darlegen läßt: 

Brutto-Einkommen 
Freibeträge angenommen 
zu versteuerndes Einkommen 
40 % davon 
Netto-Einkommen nach ESt 
Sparbetrag angenommen 
zu versteuernde Ausgaben 
50 % davon 
gesamte Steuerbelastung 

ESt 

200.000 
10.000 

190.000 
76.000 

114.000 

ASt 

114.000 
24.000 
90.000 
45.000 

ges. Steuer 

76.000 

45.000 
121.000 

Der Gesamtsteuerbetrag würde bei aufkommensneutraler Besteuerung 
allein des Einkommens einen (auf das zu versteuernde Einkommen 
bezogenen) Spitzensteuersatz von 63,7 % erforderlich machen 
(121.000: 190.000). 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



sss 

a) A1: Eine grundlegende Allokationsentscheidung bezieht sich auf 

die Steuerbasen Insbesondere für die BIT (Basic-

Income Tax), aber auch für die SPET (Supplemental Personal Expen-

diture Taxi können bestimmte Einkünfte bzw. Einnahmen, wie Ver-

äußerungserlöse, ausgeschlossen werden; die Ausschlüsse führen 

bei der BIT-Basis zum tax erosion-Problem mit den distributiven 

Nebenwirkungen. Diese negativen Distributionseffekte können ge-

mildert werden, wenn die Ausschlüsse für die SPET nicht gelten. 

Ein positiver Distributionseffekt läßt sich mit der Existenz der 

SPET erzielen: Wer es verstanden hat, jegliche Einkommensteuer 

zu vermeiden, zahlt - sofern er die Freibeträge überschreitet -

zumindest Ausgabensteuer (Andrews s. 140). 

A2: Die allokative Einseitigkeit der steuerprämiierten Sparbil-

dung im "reinen Ausgaben-Konzept" gilt nur noch für jene Steuer-

zahler, deren frühere Grenzsteuersätze in der konventionellen 

Einkommensteuer über dem jetzigen BIT-Plafonds lagen (Andrews, 

s. 1411. Der allokativ günstige Effekt kann darin liegen, daß 

- je nach der politischen Zielvorstellung - Sparen nicht mehr 

generell angeregt wird. Doch hat dieser Mechanismus seinen di-

stributiven Schönheitsfehler darin, daß gerade die Bezieher von 

Spitzeneinkommen weiterhin steuerprämiiert sparen können. Da sie 

dies in der Regel ohnehin tun, liegt hier ein hoher Mitnehmer-

effekt vor, wie wir Andrews entgegenhalten müssen. 

b) D1: Man wird davon ausgehen müssen, daß hinsichtlich der Be -

m es s u n g s g rund 1 a g e Freibeträge, die für die BIT 

gelten, gleichermaßen auch für die SPET zutreffen. Dies aber 

hängt von der technischen Methode ab, die man für den Zusammen-

hang zwischen den beiden Teilsteuern gewählt hat; sofern man die 

BIT in voller Höhe von der Basis für die SPET kürzt (siehe das 

obige Berechnungsbeispiel), kann die Entscheidung hinsichtlich 

der persönlichen Freibeträge durchaus anders ausfallen. Eine Ver-

breiterung der SPET-Bemessungsgrundlage durch Nichtanerkennung 

der o.g. Freibeträge erlaubt eine Höhersetzung des BIT-Plafonds 

mit gleichzeitiger Einschränkung der allokativ-distributiven Vor-

teile für die Einkommensbezieher und Sparer in diesen Progres-

sionszonen. 
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D2: Da es sich im Modell um eine generelle Senkung der Einkom-

mensteuersätze für die höheren Einkommensschichten oberhalb des 

BIT-Plafonds handelt, werden diese nur dann einer gegenüber der 

früheren Einkommensteuer höheren Gesamtbelastung (durch BIT+ 

SPET) unterworfen, wenn sie erstens mehr als ihr gesamtes Netto-

einkommen (Einkommen./. BIT) ausgeben (Andrews, s. 134) und wenn 

zweitens die SPET-Grundlage über die Freibeträge gegenüber der 

BIT-Grundlage nicht allzusehr eingeengt wurde. Die Mehrbelastung 

kann je nach steuerpolitischer Absicht gewollt sein. 

c) Allein diese Gegenüberstellung zeigt, daß erstens sich für die 

Einkommensbezieher unterhalb des BIT-Plafonds nichts zu ändern 

braucht, daß zweitens die Veränderungen der distributiven Bedin-

gungen und Maßnahmen in einer solchen Kombinationssteuer stets 

allokative Effekte nach sich ziehen. Zunächst einmal kann darauf 

verwiesen werden, daß die Steuersatzsenkung evtl. Leistungshemm-

nisse zum Verschwinden bringt, sofern wirklich mit dem Plafonds 

ein "psychological breaking point" in Verbindung steht (Andrews, 

s. 137 f.). Weiterhin unterliegen die inflationsbedingten Schein-

gewinne wegen des BIT-Plafonds einer geringeren Besteuerung; in 

der SPET werden sie auf lange Sicht kaum erfaßt, da auch die Ka-

pitalkosten zu inflationierten Marktpreisen in die Ausgaben ein-

gehen und die Steuer mindern (Andrews, s. 149 f.). 

Das Gesamt ur t e i 1 über das Zusammenspiel zwischen Ein-

kommens- und Ausgabenbesteuerung kann wie folgt gegeben werden: 

Die a 1 1 ok a t i v e Einseitigkeit der Ausgabensteuer, so-

weit sie in der Motivation zur Ersparnisbildung liegt, wird ei-

nerseits entschärft durch die bloße Existenz der Einkommensteuer, 

die Sparen nur aus versteuertem Einkommen zuläßt, wird anderer-

seits aber auch wieder betont, sofern ein Plafonds für die BIT 

eingerichtet wird, der unterhalb des Steuersatzniveaus liegt, 

von dem ab die SPET-Progression beginnt. Die demnach in einem 

gewissen Umfang weiterbestehende Betonung der Allokationswirkung 

hat überdies einen distributiv nachteiligen Mitnehmereffekt. 

Der d ist r i b u t i v e Nachteil der Ausgabensteuer, der 

darin lag, daß die unteren Einkommensschichten ihre relativ hohe 

Konsumquote der auf einem höheren Steuersatzniveau zugreifenden 

Ausgabensteuer zu unterwerfen hatten, ist ausgeglichen, sofern 
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die SPET erst oberhalb des BIT-Plafonds einsetzt. Jedoch wird 

die höhere Belastung der oberen Einkommensschichten konsumab-

hängig gemacht, wodurch wiederum die allokativ-distributive Wir-

kung des Sparens betont wird: der höheren Ausgabenbesteuerung 

entgehen diese Schichten nur durch Akkumulation des Sparens, 

was ihnen zugleich distributive Vorteile der Vermögensanhäufung 

verschafft, die von der Ausgabensteuer nicht, von der Einkommen-

steuer nur zum Teil erfaßt wird. 

§ 36 Konzeptvergleichende Dar-
stellung der allokativ-di-
stributiven Problematik/ 
Zusammenfassung des 9. 
10. Kapitels 

a) Wie bereits im systematischen Uberblick über die Konzepte 

der Leistungsfähigkeitsbesteuerung (§§ 28 u. 30) festgestellt, 

lassen sich die Possibilitäts-Konzepte wie auch die nominalisti-

schen Realisierungs-Konzepte dadurch kennzeichnen, daß sie in 

erster Linie versuchen, das Indikator - Problem zu lösen. 

Liegt allein deshalb schon das Gewicht der Wirkungsanalyse im 

allokativen Bereich, so unterscheiden sich die Pos s i b i -

1 i t ä t s - Konzepte von den nominalistischen Realisierungs-

Konzepten darin, daß erstere ausschließlich a 1 1 ok a t i v e 

Aussagen treffen. Sie formulieren das Indikatorproblem hinsicht-

lich Einkommen, Vermögen und Freizeit als Fähigkeit 

zur Leistung, orientieren sich also am Potential. Sie müssen 

aber selbst dort, wo sie für die Arbeitszeit, die Freizeit und 

die Erträge der Unternehmen Normen verwenden (Andreae, 

Haller), unverbindlich bleiben, weil sie keine objektiv erklär-

bare Meßbarkeit der Fähigkeit herstellen können (Seligman, An-

dreae, Haller), weil sie ferner gegen Fehlbewertungen bei der 

Festlegung der Allokationsnormen, selbst wenn sie dies unter-

nähmen, nicht gefeit sind. Distributive Effekte des potantial-

orientierten und normativen Ansatzes werden nicht verarbeitet. 

b) Demgegenüber nehmen die verschiedenen Versionen der Besteue-

rung von r e a 1 i sie r t e n EAV-Größen die d ist r i -

b u t i v e n Probleme in ihre Konzepte auf, lösen sie aber un-

terschiedlich. 
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b 1) Zunächst nehmen sie hinsichtlich des Tarifs allen-

falls insofern Stellung, als die Konzepte der persönlichen Aus-

gabensteuern infolge der Steuerbefreiung des Sparens eine andere 

Progressivität verlangen als bei der Einkommensbesteuerung not-

wendig wäre (siehe Ubersicht 10.6, Positionen II 3, III 1, IV 1 

und V 1). 

b 2) Jedoch überwiegt in allen Realisierungs-Konzepten - sei es 

die Ausgaben-, sei es die Reinvermögenszugangsbesteuerung - das 

Interesse an der Gestaltung der Bemessungsgrund -

1 a gen Hier ist es insbesondere die teils simultane, teils 

getrennte Besteuerung der Unternehmen und Haushalte einerseits 

(Positionen I 2 und II 2a), sowie die steuerliche Behandlung des 

Sparens andererseits (Pos. II 2b). In ihnen läßt sich die äußerst 

unterschiedliche Lösung wichtiger Allokationsprobleme demonstrie-

ren. Was allerdings die steuerliche Förderung des Sparens in den 

Alternativen der Ausgaben-Konzepte betrifft, so sind unter allo-

kativem Aspekt Einschränkungen in der Effektivität zu machen: 

Erstens können grundsätzlich die Motive zu langfristigem Sparen 

nicht beeinflußt werden (Pos. III 2): zweitens läßt sich die all-

gemeine Sparmotivation dann einschränken, wenn man das Einkommens-

Ausgaben-Konzept praktiziert (Pos. V 1a): hier setzt närnli:ch die 

Begünstigung des Sparens erst oberhalb des BIT-Plafonds ein. Die 

negativen distributiven Effekte einer allokativ initiierten Spar-

begünstigung hingegen sind im reinen Ausgaben-Konzept und im Ein-

nahmen-Ausgaben-Konzept unübersehbar (Pos. III 3 und V 1b): sie 

sind nur im kombinierten Ausgaben-Vermögens-Konzept insoweit in-

direkt behoben, als hier zumindest der Vermögensbestand besteuert 

wird. 

b 3) Ferner führen Unterschiede in der Bemessungsgrundlagenge-

staltung zwischen den Konzepten auch zu differentialen Distribu-

tionswirkungen außerhalb des Sparbereichs: Die Steuerbasis im 

RVZ-Konzept erfährt eine Einengung allenfalls durch die alloka-

tiv motivierten Abzüge für die Substanzerhaltung (I 4). Ansonsten 

ist die Bemessungsgrundlage hier breiter als in sämtlichen Aus-

gaben-Konzepten, so sehr auch diese dem Prinzip der comprehen-

sive tax gehorchen. In diesen Ausgaben-Konzepten aber wird die 

relativ höhere Belastung der Haushalte mit hohem Konsumanteil 

ihrer Einkommen (Pos. III 4 und IV) nur im Einnahmen-Ausgaben-
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Ubersicht 10,6: Allokative und distributive Probleme in den 
Besteuerungs-Konzepten im Uberblick 

Konzepte 

I, RVZ- / SHS-
Konzept 

II. alle 
Ausgaben-
Konzepte 
gemeinsam 

III, reines 
Ausgaben-
Konzept 

IV, kombinier-
tes Ausgaben-
Vermögens-
Konzept 

v. kombiniertes 
Einkommens-
Ausgaben-
Konzept 

Allokations-Probleme Distributions-Probleme 

(1) breite Steuerbasis 

(2) simultane Unternehmens-/ 
Haushalts-Besteuerung 

(3) Substanzerhaltung/ (4) Erosion der 
Konflikt mit (4) Steuerbasis 

(1) verengte Steuerbasis 

(2) Allokationsinteresse 
dominiert 

(2a) Trennung in Unter-
nehmens- und Haus-
halts-Besteuerung 

(2b) Sparen steuerfrei 

(3) Niveau u, Steigungs-
maß des Progres-
sionstarifs höher 
bzw. steiler als im 
RVZ-Konzept, sofern 
Aufkommensneutrali-
tät unterstellt 

(1) Sparproblem dominiert 

(2) kein Einfluß (3) Sparförderung ohne 
Effekte bei einkom-
mensschwachen 
Haushalten 

(la) 

bei langfristigem 
Sparen 

(1) Sparprobleme 

1 

(4) Progressionseffekte 
bei höheren Konsum-
quoten 

(5) Konsumanpassungs-
Vorteile bei ein-
kommensstarken 
Haushalten 

(6) distributive Lücke 
wegen fehlender 
Vermögensbesteuerung 

(2) ergänzende Vermö-
gensbesteuerung 

(1) Sparprobleme/ BIT und SPET 

ESt + BIT-Plafonds: (lb) Mitnenrnereffekt 
Akkumulation ein- bei höheren F.in-
gesc~..ränkt, kommensschichten 
jedoch: lb 

(2) Differentialbela-
stung der hohen 
Konsumquoten 
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Konzept behoben (Pos. V 2), da in diesem gemischten Konzept die 

Ausgabensteuerkomponente (SPET) erst jenseits des BIT-Plafonds 

eingreift. 

c) Aus dem Vergleich geht hervor, daß sämtliche Ausgaben-Konzepte 

bei besseren allokativen Einsatzchancen gegenüber dem RVZ-Kon-

zept entweder eindeutige distributive Nachteile aufweisen oder 

- soweit sie diese mildern können - die Nachteile teils nur un-

vollständig beheben oder auf die Funktionsweise der Einkommens-

besteuerung zurückgreifen müssen (siehe das kombinierte Ausgaben-

vermögens-Konzept bzw. das kombinierte Einkommens-Ausgaben-Kon-

zept). Man wird sich also dem Urteil von A.B. Atkinson und J.E. 

Stiglitz (1980, s. 566) anschließen können, daß der Vergleich 

nicht zu einer eindeutigen Bevorzugung der einen vor der anderen 

Besteuerungsweise führt; dies insbesondere dann, wenn man ver-

sucht, die allokativen Vorteile der Ausgabensteuer näherungswei-

se (z.B. durch Steuerbefreiung der Zinsen o.ä. in der Einkommen-

steuer) aufzuholen. Aus diesem Grunde können tatsächlich die ad-

ministrativen Aspekte die entscheidenden werden, wenn man die 

Ausgaben- oder die Einkommensbesteuerung zu wählen hat. Aller-

dings bleibt der wesentliche Vorteil allokativer und distributi-

ver Art, die Ausgabensteuer-Konzepte gegenüber den Einkommen-

steuer-Konzepten haben, die getrennte Besteuerung von Haushalten 

und Unternehmungen (II 2a)1 bei diesem Urteil haben wir aber un-

terstellt, daß es in der Einkommensbesteuerung bei der von uns 

herausgearbeiteten allokativ-distributiven Mischbesteuerung blei-

ben wird. Soweit man sich entschließen würde, die persönliche 

Einkommensbesteuerung von der betrieblichen Ertragsbesteuerung 

zu trennen, wäre der Vorteil, den die Ausgabenbesteuerung in die-

sem Bereich hat, aufgeholt. 
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11. KAPITEL: 

Die "Uti1ita.risrnu..s"-Ko:n.zepte 

§ 37 Die a.lloka.tiv-distribu..tive 
Gru..ndproblerna.tik der Kon-
zepte 

I. Die fragwürdige Verwendung des wohlfahrts-
theoretischen Allokationskriteriums 
"Nutzen" für die Distributionsproblematik 561 

II. Das Erklärungsinteresse der Utilitarismus-
Konzepte für den Tarifverlauf 563 

I. Die Utilitarismus-Konzepte stellen auf den N u t z e n 

ab, den das realisierte Einkommen 11 dem Individuum bzw. der Ge-

sellschaft stiftet. Nutzen kennzeichnet den Inhalt sämtlicher 

Konzepte, die im folgenden dargestellt werden. Wenngleich diese 

Konzepte solche der distributiven Steuerlastverteilung sein wol-

len, muß doch vorab klar herausgestellt werden, daß Nutzenbemes-

sungen und -vergleiche Theorieleistungen im a 1 1 ok a t i v e n 

Bereich der Wirtschaft sind: Nutzen ist die zentrale Größe in 

der Wohlfahrtstheorie (E. Sohmen 1976, S. 21). 

Die "individuelle Wohlfahrtsfunktion" nach A. Bergson (1938) ist 

durch Nutzen definiert. Auch zur Bestimmung des Wohlstandsniveaus 

einer Gesellschaft wird der Individualnutzen herangezogen, 21 wo-

bei uns hier allein diese Tatsache, nicht das dahinterliegende 

Werturteil 31 interessieren soll: Wesentliches Merkmal einer indi-

1) Nutzen aus Vermögen und persönlichen Ausgaben wurden bisher 
nicht thematisiert; dennoch verschaffen Vermögen (siehe H. Hal-
ler und D. Schneider oben) und Ausgaben (D. Schneider) Bedürf-
nisbefriedigung; zumindest D. Schneider benutzt aber den Be-
griff der Bedürfnisbefriedigung ohne Rückgriff auf die Nutzen-
theorie. 

2) H. Luckenbach 1980, Sp. 1706; auch die Berücksichtigung des 
Verteilungsproblems in der neueren Wohlfahrtsökonomik stellt 
auf Nutzenvergleiche ab (Sp. 1217 ff.). 

3) Dieses liegt aber auf einer anderen Ebene als z.B. die allge-
meinen ethischen Grundaussagen der normativen Ökonomik (E. 
Sohmen 1976, s. 349), denn es handelt sich hier um den Versuch 

(Forts. siehe folgende Seite) 
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vidualistischen Wohlfahrtsfunktion ist nach E. Sohmen (1976, S. 

22) das Postulat, "daß jede Änderung der Datenkonstellation das 

Wohlfahrtsniveau der Gesellschaft nur auf dem Umweg über die Nut-

zenempfindungen einzelner Individuen beeinflussen darf". Inso-

weit können in den Opfertheorien der Leistungsfähigkeit, die seit 

J. St. Mill (1926, S. 804) das Opfer als Verlust an Wohlfahrt de-

finieren, die dort erforderlichen Nutzenvergleiche auch als 

"Wohlfahrtsvergleiche" (B. Genser 1980, s. 22) bezeichnet werden. 

Insbesondere das auf der Nutzentheorie basierende Konzept des 

gleichen Grenzopfers demonstriert eindeutig den allokativen Zu-

sammenhang zwischen Nutzen und Wohlfahrt bzw. Wohlfahrtseinbuße: 

Es ist eher eine "Effizienzregel (die verlangt, daß das Grenz-

opfer ein Minimum ist) als eine Gerechtigkeitsregel" für den di-

stributiven Bereich 41 (vgl, H, Möller 1983, s, 35-88 und passim), 

Die allokative Funktion des Nutzens ergibt sich auch aus der fol-

genden Uberlegung: Wenn der größtmögliche Nutzen, den jemand aus 

dem Faktoreinsatz ziehen kann (die größtmögliche Produktivität 

ihm also größtmöglichen Nutzen verschafft), es ihm erlaubt, höhe-

re Faktorpreise zu zahlen, als seine Mitbewerber um diese Fakto-

ren zahlen können, entspricht es der Rationalität, den Faktor 

bei ihm zu allozieren; daß dann derjenige das größte Einkommen 

haben soll, der den größten Nutzen aus dem Faktoreinsatz erzielt 

hat, ist eine Rationalitäts- und Allokationsregel, keine Gerech-

tigkeitsregel. Anders formuliert: Daß derjenige das größte Ein-

kommen haben soll, der auch den größten Nutzen daraus ziehen kann, 

ist keine Regel der Gerechtigkeit, sondern reine Allokationsbe-

trachtung.51 Gerechtigkeitsregeln aber folgen, wie bereits darge-

stellt, gesellschaftlichen Konventionen über Grundwerte. Steuer-

Forts. Fn. 3: 
einer "Messung" von Nutzendifferenzen; eben diese Messung muß 
nach dem bisherigen Erkenntnisstand der Psychologie (Sohmen, 
s. 29) und nach dem heutigen Stand der volkswirtschaftlichen 
Technik rein subjektiven Charakter haben (Sohmen, s. 349). 

4) Musgrave/Musgrave 1980, S. 252; in der Finanztheorie von 
R.A. Musgrave (1969 , s. 75) wird ausgesprochen, daß das 
gleiche Grenzopfer eine "Doppelrolle" als Gerechtigkeitsregel 
und zugleich als Wohlfahrtsbedingung hat. 

5) Dies läßt sich auch ablesen an den Darlegungen von Musgrave/ 
Musgrave 1980, s. 92 ff, bes. 94 f.) im Rahmen ihrer Ansätze 
zur distributiven Gerechtigkeit unter der Anwendung von Nut-
zenkriterien. 
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lastverteilungen, die einem allokativen Prinzip folgen, können 

somit keine Lösungen produzieren, die unter Gerechtigkeitsaspek-

ten überhaupt von Belang sind. 

Schließlich vermag auch die dem Utilitarismus entlehnte "Vertei-

lungsregel", es sei die Gesamtbefriedigung in einer Gesellschaft 

zu maximieren (J. Bentham 1789, 1948), keine Regel für die indi-

viduelle Verteilung und für die Herstellung einer materiellen 

Gerechtigkeit anzugeben, die auf Unterschiede in der Verteilung 

der Steuerlast von Individuen abhebt. Das Denken in Gesamtheiten 

dieser Art ist ein allokativesi distributive Uberlegungen rich-

ten sich demgegenüber auf Einzeleinheiten und die Abstände zwi-

schen ihnen. Distributive Phänomene, wie Freiheiten, wie Gerech-

tigkeit zwischen Individuen, lassen sich nicht zu Gesamtheiten 

addieren oder gegeneinander saldieren (siehe J. Rawls) . 61 71 

II. Konzepte des Utilitarismus unterscheiden sich von denen des 

Nominalismus neben dieser Verwendung eines für Distributions-

probleme grundsätzlich fragwürdigen Indikators noch durch ihren 

anders gearteten Erklärungsansatz: Während die nominalistischen 

Einkommens-, Vermögens- und Ausgaben-Konzepte die Tragfähigkeit 

der leistungsgemäßen Besteuerung vorwiegend an ihrem Indikator 

"Bemessungsgrundlage" testen, geht das Interesse der utili tari-

stischen Konzepte auf den Steuertarif als Maß der 

Steuerlastverteilung und als Realisierungsversuch einer vertika-

len Gerechtigkeit. Die Eigenart dieser Erklärungsansätze besteht 

also in der Verknüpfung von Nutzentheorie und Linearität bzw. 

Progressivität des Steuertarifs. Daß aber gerade die innere Ab-

hängigkeit zwischen Tarifverlauf und distributiven Zielen wie 

Wirkungen vorwiegend von politischen Entscheidungen hergestellt 

6) 19751 vgl. Rawls' Vorrang der Freiheit und sein Prinzip, daß 
sich die Freiheit der einen nicht gegen die Unfreiheit der 
anderen aufrechnen läßti ebenso ist der zweite Gerechtigkeits-
grundsatz, das Unterschiedsprinzip, auf Unterschiede zwischen 
einzelnen Individuen abgestellt, nicht auf ihre Gesamtheit. 

7) "Die Verteilungstheorie selbst ... ist wohl am meisten von 
jeder Nutzwertlehre abgerückt." W. Weber, E. Streißler 1964, 
S. 14. 
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wird, können die Utilitarismus-Konzepte nicht darstellen; dies 
bleibt den Distributions-Konzepten vorbehalten. 

Obwohl der erklärte Schwerpunkt unserer Untersuchung im Bereich 
der Einkommens- und Vermögensbegriffe sowie der aus ihnen zu ent-
wickelnden Steuerbemessungsgrundlagen liegt, muß dennoch im folgen-
den auf Tarifprobleme eingegangen werden, weil anders es nicht mög-
lich ist, der Aussagefähigkeit der Utilitarismus-Konzepte als 
Steuerlastverteilungsnormen nachzugehen. 

Die Utilitarismus-Konzepte lassen sich unter Verwendung der Analy-
sen von R.A. Musgrave (die Gruppierung ergibt sich aus der Zusammen-
schau seiner Untersuchungen von 1969, S. 75-89 und 1980, s. 253f., 
letztere zusammen mit P.B. Musgrave) wie folgt unterscheiden: 

- das "Individualnutzen"-Konzept, 
- das "Wohlfahrts"- (bzw. "Budget"-)Konzept und 
- das "Sozialnutzen"-Konzept. 

Dieser Eintelung folgen wir bei er kritischen Würdigung ihrer 
allokativ-distributiven Problematik. 

§ 38 Das •• Irid.i'V'id.l..l.a.lril..l.tzeri'' -

Korizept 

I. Einkommen, Einkommensnutzen und Nutzen-
opfer 
1. Die ungeklärten Beziehungen zwischen 

565 

Einkommen und Nutzen 565 
2. Die Nichtbeachtung positiver Nutzen 

im Nutzenopfer 566 
II. Die Abhängigkeit zwischen Nutzen und 

Steuertarif 567 

1. Der Grundgedanke des opfertheoreti-
schen Ansatzes 567 

2. Die unbewiesene Nutzen-Identität glei-
cher Einkommen bei verschiedenen In-
dividuen 569 

3. Das ungelöste Meßproblem als eine ge-
nerelle Infragestellung der Tarif-
bestimmung 570 

4. Die unbestimmbaren individellen Nut-
zenverläufe als eine spezielle Infrage-
stellung des gleichen Progressionstarifs 
für alle Individuen 572 
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III. Nutzentheorie und verteilungspoliti-
sche Wirkung 573 

1. Die Präjudizierung des Lastvertei-
lungsergebnisses durch die distri-
butive Ausgangslage 574 

2. Die Unvereinbarkeit zwischen alloka-
tiven Modellbedingungen und distri-
butiven Zielen 575 

IV. Zusammenfassung: 
Das Leistungsfähigkeitsprinzip -
Opfertheoretische Interpretation 
versus politisches Verteilungsziel? 576 

Die a 1 1 ok a t i v - d ist r i b u t i v e Prob 1 e -

m a t i k des Individualnutzen-Konzeptes läßt sich anhand des 

für die Opferversionen geltenden Prämissenkatalogs darstellen. 

Sofern nun aber die allokativen Prämissen, wie die funktionale 

Abhängigkeit des Nutzens vom Einkommen, die Geltung eben dieser 

Abhängigkeit für alle Individuen, die Möglichkeit einer kardina-

len Nutzenmessung nebst interpersonalern Vergleich der Nutzen 

sämtlich nicht der Wirklichkeit entsprechen, sind auch die an sie 

geknüpften distributiven Absichten fragwürdig. Uberdies zeigt 

sich, daß zwei mehr oder weniger deutlich ausgesprochene Voraus-

setzungen der Opfertheorie, nämlich der als nicht vorhanden unter-

stellte Zusammenhang zwischen Steuerlast und Vorteilen aus den 

Staatsausgaben einerseits sowie die nicht weiter hinterfragte Gel-

tung der zufälligen Einkommensverteilung vor Besteuerung anderer-

seits ein allokativ-distributives Beziehungs- und Folgewirkungs-

geflecht herstellen, das erstens schwierig zu überblicken ist und 

das zweitens distributive Wirkungen bereits im Ansatz allokativ 

präjudiziert. 

I. Schon die Ausgangslage des Individualnutzenkonzepts, die eine 

Abhängigkeitsbeziehung zwischen Ein kommen, Nutzen 

und Nutzen opfer postuliert, muß als theoretisch frag-

würdig erkannt werden. 

1. Die grundsätzlich behauptete Abhängigkeit des Nutzens vom 

Ein kommen setzt zunächst voraus, daß Einkommen hinrei-

chend genau definiert ist. Wie aber schon die Ausführungen zum 

Indikatorproblem erkennen ließen, gibt es kaum einen "richtigen" 

Einkommensbegriff (vgl. SS 18 u. 21-24). Wenn außerdem die durch 
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Einkommen vermittelte Bedürfnisbefriedigung die entscheidende 

Größe der Nutzentheorie und der Steueropfer sein soll, muß sie 

so unterschiedliche Verhaltensweisen wie Konsum und Sparen auf 

einen "einheitlichen 'seelischen' Nenner" bringen. 11 So plausibel 

schließlich eine positive Entsprechung zwischen Einkommen und 

Nutzen erscheint, ist dennoch das exakte Ausmaß der Entsprechung, 

also der genaue Verlauf der Nutzenfunktionen in Abhängigkeit vom 
Einkommen nicht bekannt (K. Littmann 1970, s. 124). Da Nutzen und 

Nutzenempfindungen empirisch nicht nachprüfbar sind, führt jeder 

Schluß aus der Grenznutzenüberlegung zu einer nicht widerlegba-
ren Aussage (D. Schneider 1971, S. 366), ist daher theoretisch 
wertlos. 

2. Das Leistungsfähigkeitsprinzip in der Form des Individualnut-

zen-Konzepts hat einen allokativen Schwachpunkt, da es davon aus-

geht, zwischen der optimalen Steuerlastverteilung und der Struk-

tur der Staatsausgaben gäbe es keinen Zusammenhang. 

Jedoch ist der zu erhebende Steuerbetrag immer eine variable 

Größe, die vom geplanten Ausgabevolumen abhängt. Dadurch wird 

die gesamte Grundlage für die individuellen Nutzeneinschätzungen 

verändert. Denn für die individuelle Nutzenstruktur sind nach 

K. Littmann Staatsausgaben nur dann ohne Einfluß, wenn sie 

Güter betreffen, die dem Samuelson-Kriterium folgen,21 die nicht 

radizierbar sind und die von allen Individuen mit gleicher In-

tensität verlangt werden. Andernfalls ist die Vorteilsschaffung 

durch öffentliche Güter individuell unterschiedlich. Diese posi-

tiven Nutzen müssen nach F. Neumark 31 gegen die Nutzeneinbußen 

aufgerechnet werden. Somit kreiert die allokative Rahmenbedin-
gung einer Wirtschaft mit Staatsausgaben ihre distributiven Ef-

1) D. Schneider 1971, S. 365 f.; außerdem: auch der etwa aus 
Zeitmangel erfolgende Nichtkonsum, ohne daß "Sparerlebnisse" 
vorliegen, müßte nach Haller als Bedürfnisbefriedigung defi-
niert werden, mit der Konsequenz letztlich, daß jede noch so 
"unsinnige" Entscheidung, führte sie nur zur Bedürfnisbefrie-
digung, dann ja "theoretisch belangvoll" würde. 

2) 1970, s. 122 f.; das S-Kriterium verlangt, daß die Inanspruch-
nahme eines öffentlichen Gutes keine Einschränkung im Ver-
brauch desselben Gutes durch ein anderes Wirtschaftssubjekt 
nach sich zieht; manche öffentlichen Güter sind lokal radi-
ziert, obwohl sie dem S-Kriterium gehorchen (Leuchtturm). 

Fn. 3 auf der folgenden Seite. 
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fekte, deren Ausschluß zwar analytisch möglich, deren Nichtexi-
stenz aber nicht behauptet werden darf. 

II. Um die vom Individualnutzen-Konzept behauptete Abhängigkeit 
zwischen Nutzen und Steuertarif zu prüfen, 
gehen wir vom Grundgedanken des opfert h eo r et i -
s c h e n Ansatzes aus . 

1. Das Individualnutzen-Konzept versucht, die distributive Auf-
gabe der personalen Steuerlastverteilung mithilfe einer Theorie 
zu lösen, die einen bestimmten Steuertarifverlauf zweifelsfrei 
aus den individuellen Nutzen hervorgehen läßt. Der Ge da n -
k eng an g ist folgender: Das realisierte Einkommen stiftet 
dem einzelnen Nutzen; dieser liegt in der Bedürfnisbefriedigung. 41 

In Höhe des Bedürfnisbefriedigungsumfangs ist der einzelne lei-
stungsfähig (H. Haller 1971 , S. 15 u. 39). Jede Steuer, die das 
Einkommen des einzelnen mindert, schmälert zugleich seine Bedürf-
nisbefriedigung; demnach wird Steuer als Bedürfnisbefriedigungs-
einbuße definiert, bemessen in Nutzenwerten (Nutzenopfer, auch 

Steueropfer). Da es um die personale Verteilung des Steueropfers 
geht, werden die beiden Gerechtigkeitspostulate der Besteuerung 
eingeführt: Das Postulat der horizontalen Gerechtigkeit gebietet 
die Gleichbehandlung der gleich Leistungs-, d.h. Opferfähigen; 
das Postulat der vertikalen Gerechtigkeit (also das Prinzip der 
Abgabenzumessung gern. aer Opferfähigkeit nach H. Haller (1971 
S . 14) gebietet demgegenüber die Beachtung der individuell mög-
licherweise ungleich vorhandenen Leistungs- und Opferfähigkeit. 
Von hier ab ist es nun nicht mehr unbeachtlich, wie man die Opfer-
größe bemißt, denn danach richtet sich - entsprechende Verläufe 
der Gesamt- und Grenznutzenkurven unterstellt - der anzuwendende 
Steuertarif. 

31 1970, S. 177; im übrigen ergibt sich aus den Neumarkschen 
Darlegungen, daß ein Nutzenopfer wohl eher in einer Disposi-
tionseinbuße als in einer Bedürfnisbefriedigungseinbuße zu 
sehen ist. 

4) Unterstellt wird, daß ein zunehmendes Einkommen, sofern es 
über der existenznotwendigen Mindesthöhe liegt, nur abnehmen-
de Zuwächse an Nutzen stiftet. 
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Schon jetzt kann gefolgert werden, daß bei Vorliegen ungleicher 
Leistungsfähigkeit das Konzept des "gleichen absoluten Opfers" 
als ein Versuch, die vertikale Gerechtigkeit zu realisieren, aus-
scheiden muß. Somit konzentriert sich das Problem der leistungs-
angemessenen Besteuerung nach dem Individualnutzen-Konzept auf 
die beiden Versionen des "gleichen relativen" und des "gleichen 
marginalen Opfers". Hier aber hat die Kritik klar nachgewiesen, 
daß sich niemals ein bestimmter proportionaler oder progressiver 
Tarifverlauf als steuer- und belastungspolitisch geboten erweisen 
kann, um nach der Leistungs- sprich Opferfähigkeit zu besteuern. 
Denn ob z.B. bei Anwendung des gleichen proportionalen Opfers 
auch ein Proportionaltarif zwingend ist, hängt vom tatsächlichen 
Verlauf der Nutzenkurven ab. Denn je nach Verlauf dieser Kurven 
kann bei der Absicht, die Individuen relativ gleich zu belasten, 
entweder ein Progressions- oder sogar ein Regressionstarif er-
forderlich sein. Analog sind die Folgerungen zum Konzept des 
gleichen marginalen Opfers; bei entsprechendem Kurvenverlauf 
und Anwendung des Progressionstarifs ergeben sich sogar Marginal-
steuersätze von 100% mit der Folge absoluter Einkommensgleich-
heit nach der Besteuerung. Dieser extreme Egalitarismus ist aus der 
Sicht einer Besteuerung nach dem Konzept der Bedürfnisbefriedigung 
theoretisch allenfalls dann zu rechtfertigen, wenn fallender Ge-
samtnutzen bzw. negativer Grenznutzen im relevanten Einkommens-
bereich vorliegen. Das aber ist bis zu einem evtl. exakten Nach-
weis ein Vorurteil und überdies äußerst unwahrscheinlich. 

Musgrave/Musgrave (1980, S. 252) führen überdies aus, daß das nur 
insoweit Geltung beanspruchen könne, als bei fallenden Grenznutzen 
eine Progression wenigstens dem Grunde nach sinnnvoll sei; keines-
wegs stimmen die der Folgerung zu, die dieses Prinzip im Extrem 
verlangt, nämlich der Einebnung der primären Einkommen bis zur 
völligen Gleichheit. 

In ihrem Gesamturteil kommen Musgrave/Musgrave (1980, ebenda), 
die hinsichtlich des Konzeptes des gleichen Grenzopfers und 
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der damlt zu verbindenden Progressivität - ebenso wie z.B. F. 

NeumarkS) und T.N. Carver (1904, S. 74) - eine gewisse Plausibi-

lität gelten lassen, dennoch zu folgender Feststellung: Alles in 

allem ist das Leistungsfähigkeitsprinzip in zweifacher Weise ohne 

Beweiskraft, da seine Aussage erstens davon abhängt, welche For-
mulierung des gleichen Opfers gewählt wird und zweitens davon ab-

hängt, welchen präzisen Verlauf die Grenznutzenkurven haben. 

2. Die grundsätzliche Abhängigkeit des Nutzens vom Einkommen soll 

nach der opfertheoretischen Auffassung für a 1 1 e In d i -

v i du e n unterschiedslos gelten; alle finden ihre Nutzen in 

derselben, nach rechts fallenden Grenznutzenkurve repräsentiert. 

Wenngleich - außer einer prima facie-Plausibilität, die sich al-

lenfalls auf die grobe Tendenz der Kurvenneigung beziehen kann 

(R.A. Musgrave 1969 , S. 83) - die Haltlosiqkeit einer solchen 
Unterstellung6 ) unmittelbar einzusehen ist, 7 ) hat sie doch eine 

weittragende Bedeutung und distributionspolitische Konsequenzen: 

Gerade die postulierte einheitliche Geltung der Nutzenfunktion 

ist die Rechtfertigung dafür, daß ein allgemein gültiger Steuer-
tarif auf die unterschiedlich hohen Einkommen angewendet wird. S) 

Aus der den allokativen Mechanismus kennzeichenden Unterstellung 

fallender Grenznutzenverläufe ergeben sich also die distributi-

ven Probleme einer progressiven Tarifgestaltung. 

5) 1970, S. 177: "In aller Regel nimmt die Fähigkeit, zur Finan-
zierung sog. kollektiver oder öffentlicher Bedarfe beizutra-
gen, mit wachsendem Einkommen überproportional zu" 

6) Da Unterschiedlichkeiten bei allen meßbaren psychischen und 
physischen menschlichen Eigenschaften bestehen, ist zu er-
warten, daß die Fähigkeit der Menschen, Wohlfahrt aus ihrem 
Einkommen zu ziehen, zwischen ihnen ebenfalls differiert; R.A. 
Musgrave 1969 , s. 84. 

7) H. Haller selbst (1971 , s. 75 f. und 1973b, S. 465 f.) de-
monstriert in den Typen der "genügsamen" und "begehrlichen" 
Individuen Unterschiedlichkeiten der subjektiven Wertungen 
von Nutzen; doch stellt K. Schmidt (1967, s. 394 f. und 
1972, s. 199 f.) fest, daß mit der einheitlichen Nutzenfunk-
tion das Prinzip aufgegeben wird, die Steuerlasten nach der 
individuellen Bedürfnisbefriedigung zu verteilen. - Ferner 
im einzelnen hierzu R. Ulbrich 1975, s. 129 ff. 

8) Hierzu R. Ulbrich 1975, s. 123 f. 
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3. Die Messung der Nutzen hat nach allgemeiner Uberzeu-

gung kardinal zu erfolgen, um letztlich das distributive Problem 

der Ableitung von Tarifen aus der Nutzenschätzung zu lösen. Mus-

grave/Musgrave (1980) können nicht umhin, auf Schwierigkeiten in 

der Messung von Nutzenwerten ausdrücklich hinzuweisen, wobei die 

Frage der Meßeinheit eine besondere Bedeutung hat. 91 

a) K.G. Zinn (1970) glaubt, das kardinale Wohlstandsmaß gefunden 

zu haben: Die für Vergleichszwecke notwendige gleiche Geltung des 

Nutzenrnaßes Zeit entnimmt er Ergebnissen der Individual-
psychologie und der Psychotherapie: sie lassen eine gewisse Gleich-

heit in den Wertstrebungen der Menschen und daher in ihren Wohl-

fahrts- und Nutzenvorstellungen vorstellbar erscheinen (S. 59 ff. 

u. 75 f.). Ausgangspunkt für seine Uberlegungen ist einerseits 

die Existenz normativer Urteile zur rechtlichen Gleichheit der 

Menschen, andererseits das Phänomen der grundsätzlichen Gleich-

wertigkeit der Zeit als Lebenszeit für alle Menschen (S. 97 f.). 

Unter diesem Aspekt und unter dem weiteren, daß Nutzen zeitab-

hängig ist, bedeutet ein "gleiches Opfer", daß jeder dem Staat 

eine bestimmte Arbeitsstundenzahl zu widmen hat. Arbeit ist "Hin-

gabe von Lebenszeit" (S. 85). Diese Lösung nimmt keine Rücksicht 

auf die tatsächlichen Einkommenshöhen, die infolge der natürli-

chen Unterschiede in den individuellen Nutzenfunktionen differie-

ren dürfen, obwohl ansonsten Zinn von der "Lohngleichheit" aus-

geht.101 Von jedem Staatsbürger würde derselbe absolute Steuer-

betrag gefordert. Die Individuen mit niedrigen Einkommen würden 

"infolge höherer subjektiver Einschätzung der Freizeit für den 

Staat ein höheres Grenzopfer bringen als jene Bürger, die eine 

relativ steil und hoch verlaufende Nutzenfunktion aufweisen, also 
das Einkommen relativ höher schätzen als die Freizeit" (S. 185). 

9) In seiner Finanztheorie verweist Musgrave darauf, daß in praxi 
von solchen Nutzenvergleichen ständig ausgegangen wird, wobei 
eine Normalverteilung unter den Menschen unterstellt wird: 
dies dient ihm zur Vorbereitung seines "Sozialnutzen-Ansatzes" 
(siehe unten). Die Meßschwierigkeiten, die Musgrave/Musgrave 
später nennen, liegen in der Meßeinheit, der Bestimmung des 
genauen Verlaufs der Nutzenkurve und in der Tatsache, daß es 
vorläufig keine verläßlichen empirischen Meßergebnisse gibt. 

10) Lohngleichheit bedeutet die Lohngleichheit zwischen allen Be-
rufen (S. 203) bei allerdings durchaus unterschiedlichen Ent-
lohnungen, wenn unterschiedliche Leistungen innerhalb der Be-
rufe vorliegen (S. 199). 
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"Die gerechte Besteuerung würde damit gewährleistet, daß jeder 

denselben Prozentsatz seiner Arbeitszeit als Steuer abzuführen 

hat." Solchermaßen erlaubt das Nutzenmaß "Zeit", durch unter-

schiedliche Arbeitszeiten veranlagungsbedingte Verschiedenhei-

ten in der Nutzenschätzung von Leben (Freizeit) und Einkommen 

(Arbeitszeit) zu berücksichtigen (S. 109 u. 181 ff.). 

zweifellos ist Zeit addier- und vergleichbar. Aber hierzu gilt 

zunächst, was G. Hartfiel (1977, S. 39) kritisch feststellt, 

daß nämlich eine Tendenz besteht, in erster Linie das zu messen, 

was überhaupt meßbar ist, unabhängig davon, ob es auch das trifft, 

was als das zu Messende gelten muß. Außerdem wäre zu dem Meßkon-

zept von Zinn festzustellen, daß die Nutzeneinschätzungen der Ar-

beitenden hinsichtlich ihrer Präferenzen für Arbeits- oder Frei-

zeit von der Fähigkeit abhängen, sich über das Einzuschätzende 

klar zu sein. Insoweit ist auch dieses Konzept den grundsätzli-

chen Einwänden aller Präferenzanalysen ausgesetzt; ferner werden 

nicht Zeiten, sondern Nutzeneinschätzungen im Hin b 1 i c k 

auf die Zeit versucht zu messen, was die Vergleichbarkeit wieder-

um beeinträchtigt und die bereits aus den traditionellen Nutzen-

konzepten bekannten Kritikpunkte wachruft. Schließlich ist nicht 

zu übersehen, daß das Zinn'sche Meßkonzept unter der einengenden 

Bedingung der Lohngleichheit formuliert ist. Gilt sie, dann ist 

in der Tat das Konzept gleichen Zeitopfers bestechend einleuch-

tend: solange allen ihre Zeit gleich wertvoll ist, ist es auch 

das Steueropfer. Doch das Gerechtigkeitsproblem, das in der Zu-

messung vertikal unterschiedlicher Opfergrößen besteht, ist in 

Zinn's Konzept in die Entlohnung für die Berufstätigkeit verla-

gert, so daß das Opferkonzept hier von solchen Fragen der verti-

kalen Gerechtigkeit frei bleiben kann. Die vertikale Gerechtig-

keit aber ist hier insofern bereits "gesellschaftspolitisch" ent-

schieden, als eine gleiche Entlohnung in allen Berufen postuliert 

ist. 

b) Was die Meßbarkeit angeht, so ist nach wie vor mit K. Littmann 

(1970, s. 124) und E. Sohmen (1976, S. 29) zu fragen, ob nicht 

doch die Möglichkeit einer kardinalen Nutzenmessung "nach dem ge-

genwärtigen Stand der Forschung verneint werden muß" bzw. ob ein 

interpersonaler Vergleich "beim bisherigen Erkenntnisstand der 

Psychologie und verwandter Wissenschaften" denn möglich "oder 
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auch nur vorstellbar" ist. 11 ) Zum Versuch der "Neumann-Morgen-

sternsehen Nutzenaxiomatik" führt E. Sohmen (1976, S. 377 ff.) 

aus, daß auch ein Nutzenindex dieses Typs keine objektive inter-

personelle Vergleichbarkeit der Nutzenintensitäten verschiedener 

Individuen zuläßt, da in diesem Konzept immerhin noch zwei Grö-

ßen frei wählbar bleiben und nicht determiniert sind: der Null-

punkt und die Skaleneinheit des Nutzens. 

G. Gäfgen (1974, S. 157) erkennt, daß mithilfe der Neumann-Morgen-

stern'schen Nutzenfunktion nicht die Verhältnisse von Nutzengrö-

ßen, sondern jene von Nutzenunterschieden verglichen werden kön-

nen, was aber - wie R. Ulbrich 1975, S. 110) feststellt - für 

Opferkonzepte nicht ausreicht. Zudem ist der Neumann-Morgenstern' 

sehe Nutzen - und dies ist auch nach dem Urteil von E. Sohmen 

(1976, S. 385) der entscheidende Unterschied - ein mit den Risi-

kopräferenzen des Entscheidenden vermischter Nutzen und darf da-

her nicht mit dem für die Opfertheorien maßgeblichen Nutzen der 

subjektiven Bedürfnisbefriedigung verwechselt werden (R. Ulbrich 

1975, s. 110 f.). Somit festigt sich das Urteil, daß bis heute 

die Prämissen des opfertheoretischen Modells, die Nutzenmessung 

und der interpersonelle Vergleich der Nutzen, nicht realistisch 

sind. Daraus ist zu folgern, daß auch die Voraussetzungen für die 

Bestimmung eines Tarifverlaufs nicht gegeben sind, da der Tarif 

Leistungsfähigkeitsunterschiede zwischen den Personen ausdrücken 

soll, jedoch ein interpersoneller Vergleich mangels Meßgrößen 

nicht angestellt werden kann. 

4. Die Absicht, einen progressiven Tarifverlauf nutzentheoretisch 
zu begründen, ruft außerdem die Frage wach, ob denn überhaupt der 

Grenznutzenverlauf für das Einkommen notwendiger- und erlaubter-
weise dem für Güter entspricht. Im Hinblick darauf, daß diese Ver-

läufe für die Gütersphäre entwickelt wurden, kann eingewendet wer-

11) Weber/Streißler (1964, S. 10) aber stellen dazu fest, daß der 
interpersonale Vergleich nicht aus dem Blickwinkel der Psych-
ologie und der menschlichen Veranlagungen angestellt werden 
dürfe, sondern daß sich vielmehr die Verschiedenheit der indi-
viduellen Nutzen aus der Verschiedenheit der die Wirtschafts-
subjekte formenden sozialen Umwelten ergebe; daher würden wohl 
solche Vergleiche innerhalb relativ homogener sozialer Grup-
pen hinlänglich genau durchführbar sein. 
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den, daß sich die Gossen'schen Gesetze nicht so einfach auf das 

Einkommen übertragen lassen. 121 Zudem braucht bei steigendem Ein-

kommen keine Konstanz der Bedürfnisse und ihrer Struktur vorzu-

liegen (J. Hackmann 1972, S. 124 f.). Mit variierendem Einkommen 

ändert sich auch die Struktur der Bedürfnisse und des Konsums 

(Blum/Kalven 1963, S. 59). Es können überdies mit Einkommen nicht 

nur die Bedürfnisbefriedigungsmöglichkeiten, sondern auch sozialer 

Aufstieg (Weber/Streißler 1964, S. 9) und Ansehen, wohl auch 

Macht (M.S. Kendrick 1939, S. 94 f.) verbunden sein, was ein 

gleichförmiges Verhalten trotz gleicher Einkommenshöhen unwahr-

scheinlich macht. Sind alle diese Phänomene schon geeignet, Zwei-

fel in den modelltypischen Verlauf der Nutzenkurven auch nur ei-

nes einzelnen Individuums zu setzen, so erst recht bei einem 

Vergleich zwischen den Individuen: Mit identischen Einkommens-

höhen können verschiedene Individuen durchaus verschiedene Be-

dürfnisbefriedigungsgrade erreichen und unterschiedliches Verhal-

ten motivieren. 

Mithin kann die Geltung gleicher fallender Grenznutzenkurven für 

alle Individuen nur mit äußerst rigorosen Unterstellungen begrün-

det werden. Damit aber steht und fällt die unterschiedslose An-

wendung eines für alle identischen Steuertarifs, der ja eine Ver-

teilung der Steuerlast nach in div i du e 1 1 e n Bedürfnis-

befriedigungs- und Opferfähigkeit erreichen will. Wenn außerdem 

der nach rechts fallende Kurvenverlauf nicht gewährleistet ist, 

d.h. wenn der Gesamtnutzen mit zunehmendem Einkommen sogar noch 

größer werden sollte, würde bei Opfergleichheit für alle Indivi-

duen eine Progression des Steuertarifs sich nicht mehr begründen 

lassen. 

III. Um darstellen zu können, welche verteilungspolitischen Zie-

le und Wirkungen das Individualnutzenkonzept enthält bzw. an-

strebt, ist es erforderlich, einerseits die distributive Ausgangs-

lage zu erfassen, die die Nutzentheorie unterstellt, andererseits 

zu untersuchen, wie die allokativen Voraussetzungen sind, von de-

nen die Nutzentheorie ausgeht. 

·12) M.S. Kendrick 1939, S. 95. - E.D. Fagan 1966. 
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1. Mit der Prämisse, positive Nutzen in das Nutzenopfer nicht 

einzuschließen, wie auch mit der jetzt darzustellenden, welche 

die vor der Besteuerung an g et r offene per so -

n a 1 e Ein kommen s ver t e i 1 u n g betrifft, ist 

das grundsätzliche Problem einer allokativen und distributiven 

Staatsaktivität in der Wirtschaft aufgeworfen. Empirisch ist 

in entwickelten Gesellschaften eine Wirtschaft ohne Staat nicht 

anzutreffen; das heißt, daß seine Existenz weder ohne Ausgaben-

noch ohne Steueraktivitäten denkbar ist. Die Ausgabenaktivitäten 

führen unter den o.g. Voraussetzungen zur Veränderung der Einkom-

men, der Nutzenstruktur und der Wohlfahrt. Von allen diesen ver-

änderten Strukturen kann nicht gesagt werden, ob sie "gerecht" 

sind, da die Verteilungsziele der Ausgabenpolitik nicht immer 

eindeutig, da die Ausgabeninzidenz nicht immer feststellbar ist. 

Die hier zu beurteilende Prämisse der Opfertheorie geht aber da-

von aus, daß eine "g e r e c h t e" Einkommensverteilung für 

die Steuerlastverteilung bereits vorliegt. Darin offenbart sie 

zum einen die distributive "Lücke" der Wohlfahrtstheorie schlecht-

hin, einer Theorie, die als Allokationstheorie jede zufällig 

herrschende Einkommensverteilung voraussetzungsgemäß13 ) als ge-

recht14) ansieht, sie gar nicht verändern will. Darin offenbart 

sie zum anderen aber auch einen wesentlichen Mangel der Opfer-

theorie selbst (K. Littmann 1970, s. 116). Wenn H. Haller (1971 

S. 91), bevor er die Steuerlast leistungsangemessen verteilt, 

erst eine gerechte Einkommensverteilung durch redistributive Po-

litik herstellen will, zielt er damit genau auf diesen System-

fehler, doch ist dessen Behebung, wie K. Littmann (1970, s. 119) 

feststellt, mit dem rein allokativen Ansatz der Opfertheorie 

nicht zu vereinbaren. Gerade die Opfertheorie ist geeignet, den 

Unterschied zwischen Steuerlastverteilung und redistributiver 

(Steuer-) Politik zu demonstrieren. Die vorgefundene distributive 

Ausgangslage präjudiziert das opfertheoretische Allokationsergeb-

nis. Die hier und oben in I 2 vorgelegte Prämissenkritik hebt ein 

13) K. Wicksell 1896, S. 143: "Gerechtigkeit der Besteuerung hat 
offenbar Gerechtigkeit der bestehenden Vermögens- und Einkom-
mensverteilung selbst zur stillschweigenden Voraussetzung." 

14) H. Sidgwick 1883, S. 262: Das Leistungsfähigkeitsprinzip ak-
zeptiert die bestehende Einkommens- und Besitzordnung als 
gerecht. 
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allokativ-distributives Beziehungsgeflecht der Staatsaktivität 

hervor, das von der Opfertheorie nicht verarbeitet werden kann. 

2. Die Opfertheoretiker gehen davon aus, daß nur Wirkungen im 

distributiven Bereich des Wirtschaftens auftreten, daß es also 

dort zu "Einkommenseffekten" kommt. Dazu müssen sie unterstellen, 

daß Wirkungen im a 1 1 ok a t i v e n Bereich nicht auftreten. 

Von diesen schließen sie allerdings expressis verbis nur die 

Uberwälzung aus. Deshalb wird von F.K. Mann (193Ci>,S. 42) und 

G. Krause-Junk (1977, s. 345) zu Recht kritisiert, daß dieser 

Ausschluß nicht ausreicht. Vielmehr seien je g 1 ich e 

sub s t i tut i o n s e ff e kt e der Besteuerung auszu-

schließen. Die weitere Fassung - Unzulässigkeit von Steueraufla-

gen mit Substitutionseffekten - trifft nach K. Littmann (1970, 

s. 121 f.) viel eher den Bedingungskatalog der Opferhypothesen, 

denn es soll ja gerade "unmöglich sein, daß ein Steuerzahler mit-

tels ökonomischer Reaktionen auf den Steueranstoß sein Einkom-

men verändern, also den Grad der steuerlich verursachten Nutzen-

einbuße selbst bestimmen oder zumindest doch beeinflussen kann". 

Der Ausschluß von Substitutionseffekten aber umfaßt mehr als nur 

den Ausschluß der Uberwälzung, nämlich auch die nicht von der 

Uberwälzung berührten allokativen Phänomene der Steuereinholung 

und der Steuerausweichung. 151 Wenn man nun aber mit Littmann die 

weitere Fassung als die mit dem Opferkonzept einzig kompatible 

akzeptiert und zugleich davon ausgeht, daß unvermeidlicherweise 

die Einkommensteuer Substitutionseffekt auslöst, so ergibt sich 

konsequent, daß ausgerechnet die Opfertheorie mit einer Kopf-

steuer, der als einziger Steuerart Substitutionswirkungen nicht 

nachgesagt werden, operieren muß. Wenn aber das Ziel der Be-

15) Nach Littrnann (1970, s. 121) sind sowohl Steuereinholung als 
auch Steuerausweichung (wie auch Steuervermeidung) Substitu-
tionseffekte; wir halten es dagegen für richtig, daß zu den 
eigentlichen Substitutionseffekten nur die aus der gelungenen 
Uberwälzung resultierenden Markt- und Preiswirkungen gezählt 
werden sollten, ferner die aus dem Steueranstoß sich ergeben-
den Steuerausweichungen. Dagegen wären Steuereinholungen als 
die im Zuge der nicht gelungenen Uberwälzung entstehenden 
"Ertragseffekte" zu bezeichnen. Somit bestehen im allokativen 
Bereich zwei Arten von Reaktionen auf den Steueranstoß bzw. 
die Steuerzahlung: die Ertragseffekte und die Substitutions-
effekte; von "Einkommenseffekten" wäre dann erst im distribu-
tiven Bereich zu sprechen. 
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steuerung nach der Leistungsfähigkeit nach wie vor gelten soll, 

ist die Kopfsteuer als eine Konsequenz aus dem Prinzip der glei-

chen Steueropfer nicht tragbar. Das Individualnutzen-Konzept 

setzt also einerseits, um zu seinem distributiven Lastverteilungs-

ergebnis zu kommen, unvollständige und unrealistische Allokations-

bedingungen; es kommt andererseits, wenn die Allokationsbedingun-

gen konsistent gemacht werden, zu einem dem Konzept nicht entspre-

chenden Distributionsergebnis. 

IV. Z"U.sa.rnrnenf a.ss"U.n.g: 
Also kann man sagen: Nach allem steht entweder das Leistungsfähig-

keitsprinzip selbst zur Disposition oder zumindest seine opfer-

theoretische Interpretation im Sinne des Individualnutzenkonzepts. 

Die Kritik an den Voraussetzungen und Folgen der opfertheoreti-

schen Interpretation ist durchschlagend. Es ist zu prüfen, inwie-

weit das Leistungsfähigkeitsprinzip, statt es mit theoretischer 

Fundierung zu versehen, eher mit politischem Zielinhalt gefüllt 

werden könnte, um sich seiner doch unübersehbaren politischen An-

ziehungskraft zu bedienen. Dabei fällt auf, daß Fragen der p o -

1 i t i s c h e n Z i e 1 e einerseits schon in den Opfer -

ver s i o n e n teilweise enthalten sind, andererseits teil-

weise von den Vertretern der opfertheoretischen Interpretation 

des Prinzips offen ausgesprochen werden. 

a) Nachweislich verfolgt das Konzept des gleichen absoluten Opfers 

eindeutig die Ziele der Vermeidung von Substitutionseffekten und 

excess burden-Wirkungen bei völliger Abstinenz von einem politisch 

akzeptablen Verteilungsziel; hier scheint die Präferierung des 

A 1 1 ok a t i o n s z i e 1 s kaum noch verschleiert werden zu 

können. Ähnliches kann vom Prinzip des gleichen marginalen Opfers 

gesagt werden, das eher eine Effizienzregel ist, wobei Vertei-

lungsfragen allenfalls als Randprobleme auftauchen; wollte man 

die Anwendung dieser Opferversion in den Zusammenhang mit politi-

schen Entscheidungen bringen, und zwar solcher Entscheidungen, 

die den trade off zwischen Redistribution und Wachstum zu bewer-

ten haben (so bei D. Pohmer 1970), so wäre dem entgegenzuhalten, 

daß Umverteilungsziele dem persönlichen und moralischen Engagement 

entspringen, daß sie auf Werturteilen beruhen und daß es dazu der 

Annahme sinkender Grenznutzenkurven des Einkommens nicht bedarf. 161 
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b) Die Rolle des gleichen proportionalen Opfers ist weniger ein-

deutig dem a 1 1 ok a t i v e n oder d ist r i b u t i -
v e n Bereich zuzuordnen. Zwischen Nutzenkurvenverlauf und Steu-

ertarifzumessung liegt soviel Unbestimmtheit, daß hier nahezu je-

de politische Position und Auffassung über den Grad der Progres-

sivität des Tarifs untergebracht werden kann, daß hier völlig 

offen bleibt, ob sich mit diesem Opferkonzept eher allokative oder 

eher distributive Ziele koordinieren lassen. So hat es denn auch 

hier nicht an dem Versuch gefehlt, den Prozeß der politischen Ent-

scheidung über Verteilungsziele in das Opferkonzept einzubauen. 

Beispielhaft ist hier die Forderung H. Hallers (1970; 1971, 

s. 74 f., 84 u. insbes. S. 95 f.), die Politiker sollten sich 

bei ihrer Entscheidung für eine Besteuerung auf eine solche Nut-

zenkurve einigen, die zu dem erwünschten Proportionaltarif führt. 

Doch dies ist nur eine Umgehung der Entscheidung für einen be-

stimmten Tarif, da solchermaßen die Entscheidung auf die Vorstufe, 

nämlich auf eine solche über die Nutzen verlagert wird: Nicht mehr 

der Tarif wird normativ verordnet, sondern der Nutzenkurvenver-

lauf. So zeigt denn auch K. Schmidt (1972, s. 199), daß es eine 

"finale Submission" ist, nur solche Nutzenkurven für die politi-

sche Entscheidung zuzulassen, die zu einer proportionalen Be-

steuerung führen. Hier sind nutzentheoretische Ableitungen durch-

setzt mit "fundierenden" und "lückenfüllenden" Rollen der politi-
schen Entscheidung. 171 

c) Mittlerweile ist der Diskussionsstand in dieser für die Finanz-

wissenschaft und ihr Selbstverständnis so wichtigen Frage dadurch 

gekennzeichnet, daß weithin anerkannt wird, die p o 1 i t i -

s c h e E n t scheid u n g bestimme, was als Leistungs-
fähigkeit zu gelten haben (vgl. § 17). Die Ansätze zu dieser kri-

tischen Haltung gegenüber dem Leistungsfähigkeitsprinzip in der 

bisherigen nutzentheoretischen Interpretation sind allerdings er-

kennbar differenziert: Musgrave/Musgrave (1980, s. 238) betonen 

erstens die schwierige Anwendung des Prinzips und zweitens die 
mangelnde Eignung, die gesamte Funktion der Steuerpolitik zu er-

Fn. 1 6: 
Siehe die Kritik von K. Schmidt (1972, s. 201 f. u. 204 f.) 
an dem Beitrag von D. Pohmer. 
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fassen. Demgegenüber beanstandet F. Neumark (1970, S. 122) die 

opfertheoretische Begründung, da sie zu normativ-dogmatisch sei. 

Auch K. Schmidt (1967, s. 396; 1978, s. 149) hält eine Vermi-

schung von Opfertheorie und Leistungsfähigkeitsprinzip für nicht 

sinnvoll; das Prinzip mithilfe eines bestimmten Theorems zu in-

terpretieren, erweise sich als unfruchtbar, weil das Verständnis 

von Leistungsfähigkeit - ähnlich wie das von Gerechtigkeit -

auf einer sich mit der sozioökonomischen Bewußtseinslage wandeln-

den gesellschaftlichen Konvention beruhe. Die weitestgehende Kon-

sequenz in dieser Richtung zieht K. Littmann (1970, S. 120), der 

vorschlägt, das gesellschaftlich konvenierte Distributionsziel 

zum Inhalt des Prinzips zu machen und das Opferprinzip durch das 

"Verteilungsprinzip der Besteuerung" vollständig zu ersetzen 

(siehe Kapitel 121. 18) 

18) Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, daß nach der Kritik 
durch K. Schmidt und K. Littmann H. Haller nochmals seine Auf-
fassung verteidigt hat (1973). Dort diskutiert er auf einer 
Ebene, die das Problem nicht weiterführt. Die Unhaltbarkeit 
der Voraussetzungen in den Opfertheorien ist sein Problem 
nicht. Um das von ihm favorisierte "proportionale gleiche Op-
fer" zu begründen, muß von dem "verantwortungsbewußten Politi-
ker" rein "gefühlsmäßig" abgewogen werden, welche Steuerlast 
individuell zuzumessen ist. Haller: "Zugegeben, die Abschät-
zung der einzelnen Steuersätze für eine gleiche relative Bela-
stung ist alles andere als einfach, doch man hat dafür ein 
Organ" (S. 472). Wie immer dieses auch beschaffen sein mag, 
mit seiner Hilfe gelingt es aber nicht, etwa auch das Maß an 
Redistribution festzulegen, die ja nach Haller einer jegli-
chen Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit vorauszugehen 
hat. Haller aber sagt selbst: "Ich möchte die Politiker sehen, 
die es sich zutrauen, ein normatives Verteilungsschema für die 
Einkommen zu entwerfen, die die Staatsbürger übrig behalten 
dürfen" (S. 488). - Darf es sich aber der Wissenschaftler 
zutrauen, für ein gleiches relatives Opfer zu votieren, da 
doch die Unhaltbarkeit der Opfertheorie evident ist? 
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§ 39 

579 

Das ''Wohlf a.hrts '' - (oder 
"B"l.l.d.get"-) Konzept 

I. Das Ziel: Die äquivalenztheoretische 
Lösung allokativ-distributiver Probleme 579 

II. Die Lösungshindernisse: Unmögliche Nut-
zenmessung, unterschiedliche Nutzenin-
tensitäten und fehlende Inzidenzinfor-
mationen 580 

III. Das Ergebnis: Die fehlende Eignung des 
Konzepts für verteilungspolitische 
Lösungen 582 

I. Die Abwendung vom Leistungsfähigkeitsprinzip ließ einige Au-

toren die Attraktivität des Ä q u i v a 1 e n z p r in z i p s 

neu entdecken. Dies ergibt sich aus der dem Leistungsfähigkeits-

prinzip auferlegten Selbstbeschränkung, nämlich der "Entkoppe-

lung von Staatsleistungen und öffentlichen Abgaben". 11 Die nun-

mehr empfundene Notwendigkeit, über das Leistungsfähigkeitsprin-

zip hinauszugehen, rückt die Besteuerungsfrage in den gesamtge-

sellschaftlichen Zusammenhang der allgemeinen Wohlfahrts- oder 

Budgetbestimmung. Der Attraktivität des Äquivalenzprinzips soll 

hier aber nur insoweit nachgegangen werden, wie dadurch eine Er-

weiterung des bloßen Individualnutzen-Konzepts deutlich gemacht 

und wie darin die allokativ-distributive Problematik aufgesucht 

werden kann. 

Das "Wohlfahrts"- (bzw. "Budget"-) Konzept, das R. A. Musgrave 

(1969 , S. 87 ff.) nach den beiden grundlegenden Budgetprinzi-

pien von A.C. Pigou (1928, s. 31 u. 43) und H. Dalton (1936, 

Kap. 2) entwickelt - er nennt es auch das "Wohlfahrtsmaximie-

rungsprinzip der Budgetbestimmung" -,dient der simultanen Be-

stimmung von öffentlichen Leistungen und privater Einkommensver-

teilung. Die Festlegung sowohl der öffentlichen Ausgaben als auch 

der Steuerlasten geschieht nutzentheoretisch. 21 Das Konzept er-

1) W. Wittmann 1979, S. 289; siehe auch G.P. Ziemes 1980, passim. 

2) Das erste Budgetprinzip verlangt eine Verteilung der Ressour-
cen auf verschiedene öffentliche Leistungen in der Weise, daß 
ihr Grenzertrag für jede Ausgabenart gleich ist; das zweite 
Prinzip verlangt eine Ausdehnung der öffentlichen Ausgaben 
bis zu dem Umfang, bei dem der zugewachsene Grenznutzen durch 
die Staatsausgaben gleich dem entgangenen Grenznutzen durch 
die weggesteuerte Einkommenseinheit ist. Beide Prinzipien be-
stimmen so zusammen Volumen und Struktur des Budgets, siehe 
Pigou und Dalton. 
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laubt die Ableitung der optimalen Budgetgröße aus der Differenz 

der Netto-Nutzen: "Grenznutzenzuwachs aus öffentlichen Ausgaben" 

minus "durch Steuern verursachte marginale Nutzeneinbußen im pri-

vaten Bereich 11 • 31 Es füllt die "allokative Lücke" des Individual-

nutzen-Konzepts insoweit, als es den Zusammenhang zwischen Steuer-

lastverteilung und Ausgabenvolumen wie -struktur aufzeigt und da-

mit die vom Leistungsfähigkeitsprinzip aufgegebene Äquivalenz wie-

der herstellt. Das Modell füllt aber auch die "distributive Lücke" 

der Opfertheorie, da die bestehende Einkommensverteilung nicht ak-

zeptiert, sondern als eine staatliche Aufgabe formuliert wird. 

"Da der gesellschaftliche Nutzen der öffentlichen Leistungen als 

gegeben angenommen wird, kann die Besteuerung durch die Alloka-

tionsabteilung mit den Steuern und Transferzahlungen der Distri-

butionsabteilung kombiniert werden. 1141 

II. Insgesamt aber gibt auch Musgrave diesem Modell einer "Theo-

rie der Budgetplanung" wegen ihres n u t z e n t h e o r e t i -

s c h e n Inhalts keinerlei Chance auf allgemeine Akzeptanz 

(1969 , 5. 89), denn weder bietet das Prinzip des gleichen margi-

nalen Nutzens einen konkreten Maßstab, an dem die Effizienz der 

Ausgabenprogramme gemessen werden kann, noch läßt sich aus dem 
Prinzip des geringsten Gesamtopfers" ein operationales Mittel 
zur Aufteilung der Steueranteile" ableiten. 51 

a) Soweit die erstrebte "Kombination" allokativer und distributi-

ver Probleme sich mit dem Wohlfahrts-Konzept erreichen lassen 

soll, liegt die Unmöglichkeit dieses Unterfangens gerade in dem 

verwendeten Nutzen k o n z e p t . Die Attraktivität des 

Äquivalenzprinzips besteht in diesem Zusammenhang nur scheinbar. 

Auch der Versuch von H. Timm, 61 die "erwünschten" Leistungen des 

3) R.A. Musgrave, The Theory of Public Finance and the Concept 
of Burden of Taxation. Harvard University, Cambridge, 1938, 
5. 113 (Dissertation Musgraves, zitiert nach 1969 , s. 87). 

4) R.A. Musgrave 1969 , 5. 88. Die Kombination ergibt sich nach 
den Spielregeln der Musgrave'schen "multiplen Theorie des öf-
fentlichen Haushalts" (5. 5-32). 

5) Zur Kritik siehe auch R. Ulbrich 1975, 5. 203 f. 
6) 1980, s. 181 ff.; Timm stellt eine Verknüpfung her zwischen 

dem Äquivalenz- und dem Leistungsfähigkeitsprinzip, die er im 
(Forts. siehe folgende Seite) 
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Staates vorwiegend nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip zu finan-

zieren,71 die "unverzichtbaren" hingegen nach einem nutzentheore-

tisch definierten Äquivalenzprinzip, 81 kann daran nichts ändern. 

b) Außer einer Kritik an dem nutzentheoretischen Gehalt des Wohl-

fahrts-Konzepts91 werden Einwendungen einerseits zum Umfang, 

andererseits zu den Wirkungen des Budget p 1 an u n g s -
ans atze s erhoben. Nach Musgrave (196&!. ,s. 54 f.) sollen in 

das Einkommen den einzelnen zuzurechnende Vorteile aus der freien 

und subventionierten Versorgung mit öffentlichen Gütern einbezo-

gen werden. Das jedoch führt nach B.I.Bittker (1967, s. 925 f.) 

zu Diskriminierungen dann, wenn Individuen in identischen Einkom-

menslagen unterschiedliche Vorteile aus öffentlichen Gütern zie-

hen; da ein gleicher Konsum von öffentlichen Gütern ein in praxi 

nur sehr selten vorkommender Fall ist, sind Diskriminierungen bei 

der Einbeziehung der Vorteile aus öffentlichen Gütern unvermeid-
lich.101 Dieser Einwand Bittkers,der sich zunächst gegen die Aus-

Forts. Fn. 6: 
"Nutzen" sieht: Nutzen ist sowohl für die verschiedenen Opfer-
theorien konstitutiv als auch für die Bestimmung des Äquiva-
lents zwischen den "unverzichtbaren" und präventiv wirkenden 
(existenzsichernden) Staatsleistungen und dem Finanzierungs-
beitrag des einzelnen. 

7) Die volle Deckung dieser Ausgaben für erwünschte Leistungen 
(merit goods) durch Abgaben nach dem Äquivalenzprinzip kommt 
nach Timm nicht in Betracht, vielmehr muß die Kostendeckung 
durch Steuern nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip ausgegli-
chen werden. 

8) Timm, S. 183: "Von der Konzeption und der Logik her gebührt 
dem Äquivalenzprinzip sogar der unzweifelhafte Vorzug. Denn 
wie soll konsistent über Volumen und Struktur der Steuerbe-
lastung entscheiden werden, ohne zugleich über Volumen und 
Struktur der an der Präventivwirkung orientierten und mit 
unterschiedlichen individuellen Nutzen verbundenen Staatslei-
stungen zu entscheiden?" "Gerade weil die Nutzen, die die 
Staatsbürger aus diesen Leistungen ziehen, ungewollt unter-
schiedlich sind, müßten diese Unterschiede bei der Bestimmung 
der Steuerlastverteilung berücksichtigt werden"; nach Timm 
geben weder Unkenntnis der Präferenzen noch Informationsmän-
gel Anlaß, das Leistungsfähigkeitsprinzip dem Äquivalenzprin-
zip vorzuziehen. 

9) Diese wird von Musgrave selbst vorgetragen; siehe auch G. 
Kirsch 1980 , S. 322. 

10) Siehe hierzu auch die Diskussion zwischen Aaron/McGiure (Public 
Goods and Income Distribution, in: Econometrica, Vol. 38, 
1970, und G. Brennan, The Distributional Implications of 
Public Goods, in: Econometrica, Vol. 44, 1976; auch J.G. Head 
1979, s. 201 ff. 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



582 

dehnung des Einkommensbegriffs richtet, kann selbstverständlich 

auch aus dem Blickwinkel der Budgetbestimmung gegen das Wohl-

fahrtskonzept insgesamt erhoben werden. 

c) Hinsichtlich der Wirkungen steht ein solcher Budget-

ansatz vor dem Problem, die gesamte Budgetinzidenz 111 verläßlich 

abschätzen und in die Verteilungskorrekturmaßnahmen einbauen zu 

müssen. Dies gilt nicht nur in Bezug auf die Steuern und die 

Transfers, sondern auch, worauf G. Bombach hinweist, 121 in Bezug 

auf die Realausgaben. 131 Schließlich ist aber dem Versuch einer 

Bestimmung des Optimalpunktes für Volumen und Struktur des Budgets 

die Kritik von K. Mackscheidt (1973) entgegenzuhalten, der nach-

weist, daß ein solcher Punkt nicht gefunden werden kann, und der 

deshalb den Lösungsweg in politischen Problemen der Konsensfin-

dung sucht. Wenngleich diese Kritik nicht die Steuerbestimmung, 

sondern die Volumens- und Strukturbestimmung des Budgets betrifft, 

so hat sie dennoch für den Gesamtansatz des Wohlfahrts-Konzepts 

Gewicht. 

III. Dennoch kann gerade das Phänomen der "Entkoppelung" von 

Staatsleistungen und öffentlichen Abgaben das all ok a t i v -

d ist r i b u t i v e Problem nochmals deutlich machen. 

Die nichtmarktliche Allokationspolitik richtet sich auf die Ent-

scheidung, neben privaten auch öffentliche Güter anzubieten und 

zu ihrer Finanzierung Steuern zu erheben, nach welchem Prinzip 

auch immer. Die Ausdehnung des öffentlichen Sektors der Gesamt-

wirtschaft ist nun aber direkt weder ausschließlich dem Äquiva-

lenzprinzip noch ausschließlich dem Leistungsfähigkeitsprinzip 

anzulasten, sondern den gesellschaftspolitischen Entscheidungen 

11) Siehe die empirischen Arbeiten von K.-D. Grüske 1978 und 
u. Wartenberg 1979. 

121 1969, s. 815: zu Unrecht wird die Redistributionstätigkeit 
des Staates häufig nur nach den Transferausgaben beurteilt; 
ferner derselbe, 1972, s. 15 f. 

13) J. Bowen 1970, S. 103: "What we have to imagine is an attempt 
to change seriously and significantly the dispersion of real 
incomes, after tax costs and social benefits from government 
expenditure have all been imputed correctly." 
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oder auch den parteipolitischen Verlockungen. Sofern vermehrtes 

Steueraufkommen - durch eine stärker wirksam werdende Progression 

unterstützt - diese Politik erleichtert und möglicherweise ini-

tiiert hat, ist das der Effekt der Besteuerung schlechthin, nicht 

der ihrer Prinzipien. zwar ist zuzugeben, daß das Leistungsfähig-

keitsprinzip das "Kainsmal" der Entkoppelung trägt, und daß die 

Absicht, dem Äquivalenzprinzip für bestimmte Staatsleistungen 

mehr Geltung zu verschaffen, 14 ) Vorteile hat; was aber festzustel-

len bleibt, ist dies: Allokative Ziele zu verfolgen heißt nicht 

automatisch, das Äquivalenzprinzip anzuwenden; anders formuliert: 

Fehlallokationen sind nicht ausschließlich auf die Anwendung des 

Leistungsfähigkeitsprinzips zurilckzufilhren. 15 ) Dies hieße, die 

Attraktivität des Äquivalenzprinzips zu überschätzen. 16 ) 

Auf die politischen Implikationen des Wohlfahrtskonzeptes weist 

R.A. Musgrave (1969 , s. 111) selber hin; das Konzept zeigt nicht, 

wie die sozialen Präferenzen zu bestimmen sind, wie also die Vor-

lieben für eine Ausdehnung des Staatssektors, für diese oder jene 

Art der Besteuerung, für diese oder jene Art des Angebots an öf-

fentlichen Gütern zustande kommen; ohne solche Präferenzbestimmung 

bleiben die Erfordernisse der Wohlfahrtsmethode eine "leere Hülle". 

Dies weist auf die Bedeutung der politischen Entscheidungen und 

auf die Rolle der Konsensfindungsverfahren hin, der K. Mack-
scheidt17l in seiner Theorie des optimalen Budgets eine so große 

Bedeutung einräumt. Die Bedeutung politischer Entscheidungen soll 

auch innerhalb der anschließend zu analysierenden Sozialnutzen-

Konzepte aufgesucht werden. 

14) Siehe W. Wittmann 1979, s. 294, für bestimmte Versorgungs-, 
Entsorgungs- und Versicherungsleistungen. 

15) Anders Wittrnann 1979, S. 288 f., demzufolge das Leistungsfä-
higkeitsprinzip ab dem Jahre 1960 eine partielle Uberversor-
gung mit Staatsleistungen bewirkte. 

16) Wir möchten auch nicht so weit gehen, einen Teil der progres-
siven Einkommensteuern als Äquivalent für das Gut "Marktwirt-
schaft" anzusehen; zu dieser Ansicht und zu den Bedingungen, 
unter denen sie zu begründen sei, siehe G.P. Ziemes 1980, 
s. 28. 

17) Für Mackscheidt stehen die Fragen im Vordergrund, wie intensiv 
die individuellen Bedürfnisse bei der Budgetoptimierung berück-
sichtigt werden und welche Konsequenzen es hat, daß es ein 
free rider-Problem gibt; die Konsensfindung steht im Mittel-
punkt der Lösungsversuche um das optimale Budget. 
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§ 40 

584 

Das "Sozialn.u.t.zen."-Kon.zept. 

I. Die theoretische Belanglosigkeit eines 
"kollektiven Imperativs" 584 

II. Der Widerspruch in Musgraves 
"Social Utility Approach" 586 

III. Die "entpersönlichte" politische Entschei-
dung als Emanzipation von theoretischen 
Verhüllungen 588 

I. Das "Sozialnutzen"-Konzept für die Konstruktion einer Be-

steuerungsregel heranzuziehen, muß als ein Versuch gewertet wer-

den, die Besteuerung mehr oder weniger elegant aus dem Bereich 

einer Theorie, deren (in gesamtgesellschaftlichen Nutzennormen 

liegende) Werturteilsbehaftung nicht zu verbergen ist, in den 

Bereich der politisch offen formulierten Postulate zu überfüh-

ren. 

a) Uber das oben dargestellte Budget-Konzept geht das Sozial-

nutzen-Konzept insoweit hinaus, als die Besteuerung sich nunmehr 

nicht nur an den öffentlichen Ausgaben und Gütern, sondern an 

dem gesamten Wo h 1 stand s n i v e au der Ge -

s e l l s c h a f t zu orientieren hat. Denn die Erstellung 

eines optimalen Tarifverlaufs hängt nach dem Sozialnutzen-Konzept 
unter anderem11 von der sozialen Wohlfahrtsfunktion ab, die die 

Gesellschaft "anzuwenden wünacht". 2> Nun aber besteht das Problem 

in der Bestimmung eben dieser sozialen Wohlfahrtsfunktion, die 

ihren Verlauf den Aggregationsversuchen von Individualnutzenvor-

stellungen verdankt. Mit der Absicht jedoch, der Besteuerung zwar 

einen Fluchtpunkt im Bereich der Politik zu eröffnen, ihr aber 
eine Rückzugsmöglichkeit in das Feld der Theorie zu erhalten, 

bleibt sie den Angriffen auf das Nutzen-Konzept nach wie vor aus-

gesetzt. 

1) (1) von der Verteilung der Verdienstmöglichkeiten in der Be-
völkerung, (2) von den Verhaltensweisen der Arbeitnehmer, 
aus denen sich ergibt, wieviel sie bei verschiedenen Netto-
lohnsätzen arbeiten werden; siehe Musgrave/Musgrave/Kullmer 
1988, s. 114 

2) Musgrave/Musgrave/Kullmer 1988, S. 114. 
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b) Zunächst ist schon allein die Aggregation der Einzelnutzen 

eine Mißachtung aller kritischen Einwände gegen die Nutzenkon-

zeptei insofern ist die Annahme, das Wohlstandsniveau einer Ge-

sellschaft werde durch die Nutzenniveaus des einzelnen Menschen 

bestimmt, ein Werturteil (E. Sohmen 1976, S. 21). Der entschei-

dende Punkt für die Besteuerung aber ist, daß die soziale Wohl-

fahrtsfunktion in ihrer "k o 1 1 e k t i v i s t i s c h e n • 

Bestimmung (H. Giersch 1960, s. 99) von der Normvorstellung aus-

geht, das Individuum sei nicht der beste Sachwalter seiner 

wahren Interessen und wohl auch nicht der kollektiven; das Kollek-

tiv, das die soziale Wohlfahrtsfunktion festlegt, bestimmt, wel-

che "Irrtümer des Individuums" vermieden werden sollten (H. 

Giersch 1960, S. 100). Damit ist zwar die notwendige kollektive 

Finanzierung von öffentlichen Leistungen qua Steuern zu sichern, 

doch unter Zuhilfenahme einer untauglichen und für politische 

Zwecke auch unnötigen theoretischen Grundlage, nämlich der Aggre-

gation von nicht meß- und vergleichbaren Größen, vor allem aber 

einer verordneten "Gleichheit der allgemeinen Wertsysteme". 3 ) 

c) Das für die Besteuerung so wichtige Distributionsmoment kommt 

hinzu: Für viele beginnt erst jenseits des Paretianischen Wert-

urteils die Daseinsberechtigung der sozialen Wohlfahrtsfunktion 

(E. Sohmen 1976, s. 336). So verlangt H. Giersch (1960, S. 104 f.) 

von ihr, wenn sie vollständig sein will, auch eine Ver t e i -

1 u n g s n o r m , die überdies zu gewichten sei. Dann aber 

liegt das Problem in der Definition von "Distributionsgewichten", 

die nach H. Giersch das Gemeinwohl erst vollständig definieren 

und Ausdruck der Gerechtigkeitsvorstellung sind. 4 l Da aber die 

Gerechtigkeitsfrage notwendigerweise den Vergleich von Bedürfnissen 

verlangt, muß man E. Sohmen darin zustimmen, daß eine soziale 

3) Weber/Streißler 1964, S. 101 "Die Erkenntnis, daß eine Aggre-
gationsregel der Nutzen bewußt aus einem Wertsystem abgelei-
tet und auf ein wertendes Subjekt bezogen werden muß, hat 
zur Einführung des Begriffs der Social Welfare Function 
(Abram Bergson, Abba P. Lerner, Paul A. Samuelson) geführt." 

4) H. Giersch 1960, S. 1051 hat jedes Individuum das gleiche 
Distributionsgewicht, ist das lediglich horizontale Gerechtig-
keit (S. 106) und bedeutet die Unterstellung, der Markt schon 
produziere die gesellschaftlich konvenierte Gerechtigkeit; 
für die vertikale Gerechtigkeit liegt das Problem im Vergleich 
von Bedürfnissen und deren Gewichtung sowie deren ständige 
zeitliche Anpassung. 
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Wohlfahrtsfunktion51 nur Aufschluß geben kann über die Gedanken 

dessen, der sie aufstellt; von der Gruppe aufgestellte Wohlfahrts-

funktionen können, wie das Arrow-Theorem (1963) beweist, die Be-

dingungen logischer Konsistenz nicht erfüllen (E. Sohmen 1976, 

s. 337). Wir fügen hinzu: da Politik selten unter das Postulat 

einer logischen Konsistenz gestellt wird, ist auch in dieser Hin-

sicht der Umweg einer theoretischen Fundierung der Steuerpolitik 

überflüssig. 

II. In der Finanzwissenschaft wird das Sozialnutzen-Konzept als 

"S o c i a 1 U t i 1 i t y A p p r o a c h" neuerdings von 

Musgrave/Musgrave61 diskutiert, doch hatte es in K. Wicksell 

(1896) und E. Lindahl (1919) frühe Befürworter. Das Wicksell-

Lindahl'sche Steuerprinzip der "rein finanziellen Sphäre" (diese 

ist, wie oben ausgeführt, der "sozialpolitischen" gegenüberzu-

stellen) enthält die Forderung, daß jeder für den Gesamtnutzen 

der öffentlichen Betätigung Steuern zahlen solle gemäß der Bewer-

tung seines marginalen Anteils. Die intensive Kritik, die G. Myr-

dal (1963, s. 174 ff.) an dieser Regel übt, stimmt im grundsätz-

lichen mit seiner Kritik am gesamten Marginalismus überein und 

braucht hier, da oben ausgeführt, nicht wiederholt zu werden. 71 

Auch heute noch steht im Mittelpunkt der Diskussion das Verhält-
nis von Nutzentheorie und Steuerprogression. 

Nach Auffassung von Musgrave/Musgrave (1980, s. 253 f.) ist der 

politische Prozeß, in dem das Progressivitätsmaß beschlossen wird, 

durch drei Entscheidungsarten gekennzeichnet: Zunächst postuliert 

5) Sie ist jene Leerformel, die dazu dient, "Hilfsmittel zur Ord-
nung der Gedanken und zur Auffindung der logischen Konsequen-
zen verschiedener Zielvorstellungen über die wünschenswerte 
Gestaltung einer Gesellschaft zu sein, E. Sohmen 1976, S. 15. 

6) 1980, jedoch auch in den früheren Auflagen ihrer Public Finance 
in Theory and Practice; es dürfte von Interesse sein, daß R.A. 
Musgrave diesen Ansatz in seiner "Finanztheorie" noch nicht 
vertritt. 

7) Auch auf M. Masoin (HdF 1956) soll nicht näher eingegangen 
werden, da er zwar die Ausgabenseite des Budgets mit Nutzen-
erwägungen und "gesellschaftlichen Bedürfnissen" in Beziehung 
setzt, eine Verbindung zur Besteuerung jedoch nicht herstellt. 
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die Gesellschaft, die Individuen hätten tatsächlich gleiche Nut-

zenfunktionen; dies ist die notwendige Bedingung, um die soziale 

Nutzenfunktion konstruieren zu können, doch sollten wir hier schon 

festhalten, daß zwar eine "politische" Entscheidung eingeführt 

wird, jedoch eine solche über ein "Theorie"- oder "Verhaltensele-

ment". zweitens werden den Nutzen bestimmte gesellschaftliche Wer-

te zugemessen, was Ausdruck findet in Diskussionen über Wohlfahrts-

programme, die Festlegung von Armutsgrenzen, Tarifprogressionen 

und Bewertung von Ausgabenprogrammen. Diese Wertzumessung ist der 

Dreh- und Angelpunkt des Konzepts, da in ihm die Begründung für 

staatliche Aktivitäten zu sehen ist. Die Autoren sehen in der 

gesellschaftlichen Wertzumessung den augenblicklich besten Lö-

sungsweg für die Begründung, solange nicht die Schwierigkeiten 

subjektiver Nutzenvergleiche behoben sind. 8 ) Schließlich werden 

Abwägungen zwischen einer größeren Gleichheit in der Verteilung 

und möglichen Effizienzverlusten notwendig werden. 

Obwohl dieses Konzept auf politische Entscheidungen hin angelegt 

ist, löst es sich nicht vom vermeintlich sicheren Boden der Theo-

rie. Zwar wird der Rückzug auf die Nutzentheorie nur als vorläu-

fig angesehen, doch wird die Unhaltbarkeit der Nutzenkonstruktio-

nen im theoretischen Kontext nicht akzeptiert; vielmehr wird der 

Sozialnutzen als eine Norm überindividuell verordnet, zum Gegen-

stand politischer Entscheidungen gemacht und dadurch sanktioniert. 

Politisch entschieden wird dann nicht über offen vorgetragene 

Werturteile, sondern über Werturteile in theoretischer Verklei-

dung. Ähnlich war schon H. Haller 9 ) vorgegangen, der verlangt 

hatte, die Politiker sollten statt eines allgemeinen Konsenses 

über Tarifverläufe einen solchen über Nutzenverläufe herbeiführen. 

8) Hierzu siehe auch Musgrave/Musgrave/Kullmer 1975, S. 112, und 
1977, s. 129. Auf die Literatur zum Problem der Optimal Taxa-
tion wird ausdrücklich verwiesen, vorzugsweise auf Mirrlees 
1971, s. 175 ff., und Cooter/Helpmann 1974, s. 656 ff. 

9) 1970 , passim und 1971 , S. 76: "Die politische Entscheidung, 
die zu einer bestimmten, generell anzuwendenden Nutzenfunktion 
führt, stellt die objektivste unter den möglichen Lösungen 
dar." Die "verantwortungsvoll handelnden Politiker" bestimmen 
das allgemein verbindliche Maß, gehen dabei von einem politisch 
festgesetzten Normalmaß aus. Siehe auch die Kritik hieran von 
K. Schmidt 1972, S. 199 u. 208; ferner ders., 1978, S. 148 f. 
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III. Wenn J.G. Head101 feststellt, daß Probleme der p o 1 i t i -

s c h e n E n t scheid u n g bereits im Konzept der Berg-

son'schen Wohlfahrtsfunktion angelegt sind, so meint er exakt den 

vorbeschriebenen Tatbestand, zumal er darüber im Kontext der ver-

tikalen Gerechtigkeit berichtet. Einen solchen Zusammenhang kann 

er deswegen herstellen, weil in beiden Fällen, sowohl bei der 

Konstruktion von sozialen Wohlfahrtsfunktionen als auch bei der 

Festlegung einer vertikalen Gerechtigkeit Werturteile praktisch 

werden. Verteilungsprobleme lassen sich nicht durch nutzentheore-

tische Bemühungen, sondern aufgrund politischer Entscheidungen 

lösen. 111 E. Sohmen (1976, S. 364) trifft eine interessante Un-

terscheidung hinsichtlich der sozialen Wohlfahrtsfunktion, die 

zwei Auffassungen aus "völlig verschiedenen Welten" offenlegt: 

Soziale Wohlfahrtsfunktion als "gesellschaftliche Bewertungsvor-

schrift" aus dem Bereich der Ethik, und soziale Wohlfahrts-

funktion als "gesellschaftlicher Entscheidungsmechanismus", der 

konkrete Ergebnisse für die Gest a 1 tun g einer Gesell-

schaft zustande bringen soll. Die Einsicht in bestimmte logische 

und organisatorische Unmöglichkeiten der theoretischen Wohlfahrts-

bestimmung beläßt im politischen Abstimmungsverfahren nur die 

Hoffnung, daß die Mehrheit der Individuen in ihren grundlegenden 

Werturteilen übereinstimmt und in den Entscheidungen klar zum 

Ausdruck bringt. 121 Dennoch bleiben die Schwierigkeiten einer 
konsistenten politischen Meinungsbildung. Es bleibt das Problem, 

wie sich bestimmte, ethisch fundierte und gemeinsame Grundvorstel-

10) 1979, s. 193: "Perhaps the most constructive interpretation 
of the Simons approach to vertical equity would seem tobe 
that the decision on this issue is left open tobe determined 
in the Bergson-Samuelson welfare function tradition by the 
'external observer' or, perhaps more meaningfully, in the 
political process." 

11) E. Sohmen 1976, s. 363: "Die Vorstellung einer logisch kon-
sistenten Wertordnung der Gesellschaft als Derivat der indi-
viduellen Präferenzen ihrer Mitglieder, wie sie der Inter-
pretation des Begriffes 'Wohlfahrtsfunktion' durch Arrow 
zugrundeliegt, kann ohne Umschweife als nicht existent bzw. 
realisierbar verworfen werden." 

12) E. Sohmen 1976, S. 365: "Die wertvollste Erkenntnis, die 
uns die Analyse Arrows und die Untersuchungen der auf seinem 
Werk aufbauenden Autoren vermitteln können, ist zweifellos 
negativer Art: sie schärfen unseren Blick für die unerhörten 
Schwierigkeiten, die der Konstruktion einigermaßen leistungs-
fähiger gesellschaftlicher Entscheidungsmechanismen entgegen-
stehen." 
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lungen über Gerechtigkeit und Allokation von sozialen Positionen 

in einer Gesellschaft in Handlungen und Gestaltungen Ull\setzen 

lassen. Und es bleibt das Problem, wie sich diese Vorgänge von 

theoretischen Verhüllungen lösen lassen. 

Bei der Frage nach Lösungen müssen wir von einer Möglichkeit zur 

"E n t p e r s ö n 1 i c h u n g" der Grundentscheidungen aus-

gehen. Ausgangspunkt ist, daß zwar die Allokation der Distribu-

tion zeitlich und logisch vorangeht und die Möglichkeit zur Ver-

teilung überhaupt erst schafft, daß andererseits aber ein gerech-

tes Verteilungssystem den Bestand der grundsätzlich individuali-

stisch organisierten Gesellschaft sichert. Da bedenkenloser Indi-

vidualismus das System auflöst, 131 liegt die Chance der Stabili-

sierung des Systems in der Entpersönlichung der Entscheidungen, 

seien sie als Arrow's "erweitere Sympathie" (1963), seien sie 

als Rawls' "Gerechtigkeit als Fairneß" 14 l vertanden. Die Rawls' 

sehen Gerechtigkeitsgrundsätze, nämlich einerseits das Freiheits-

prinzip und andererseits das Unterschiedsprinzip, sind als Mög-

lichkeiten zu sehen, Allokations- und Distributionsprobleme im 

wechselseitigen Zusammenhang und politischer Abstimmung zu analy-

sieren und in Form von qualitativen Aussagen über Lösungstenden-
zen (E. Sohrnen 1976, s. 370) zu formulieren. Nach wie vor aber 

bleiben dann die konkreten Verteilungsziele der Besteuerung, wie 

das Progressionsmaß des Tarifs, die Höhe der Freibeträge usw. 

kontrovers, doch erscheint ihre einvernehmliche Festlegung um so 

wahrscheinlicher, je näher die Auffassungen darüber beieinander 

liegen, auf welchen Einigungswegen man zu Kompromissen im Ver-

teilungsziel gelangen kann. 151 

13) Siehe die Ergebnisse von K.J. Arrow 1963. 

14) 1975; siehe den ersten und zweiten Gerechtigkeitsgrundsatz, §5. 

15) Dieser Gedanke wird im Anschluß an die Darstellung des "Ver-
teilungs"-Konzeptes unten nochmals aufgegriffen. 
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12. KAPITEL: 

Die "Distribu.tion.s"-Kon.zepte 

§ 41 Gesellschaftspolitische 

Bedarfsn.ormen. an.stelle 
modelltheoretischer Nutzen.-

f ik.tion.: Kon.zepttiberblick. 

Die nutzentheoretisch begründete Besteuerung nach der Leistungs-

fähigkeit ist unklar und unbestimmbar, die praktische Handhabung 

schwierig zu leisten, wenn nicht unmöglich. Soll aber die dahin-

ter stehende Idee als Fremdherrschaft der Ethik (F.K. Mann) 11 

völlig abgelehnt oder soll die "sozialethische Begründbarkeit" 

(F. Neumark) 2) akzeptiert und dem ethischen Postulat eine Bedeu-

tung für die praktische Steuerpolitik zuerkannt werden? Dazu ist 

notwendig, sich über die Stellung von Besteuerungspostulaten im 

gesellschaftlichen Ziel- und Normengefüge im klaren zu sein: 

Sinn der Politik ist primär nicht die Besteuerung nach der Lei-

stungsfähigkeit oder nach Gerechtigkeitsvorstellungen, sondern 

das Verfolgen allokativer, distributiver oder anderer Ziele, wo-

bei die steuerliche Gerechtigkeit als eine notwendige Bedingung 

hinzutritt. 3) Wenn auch der Wert ethischer Normen für das ver-

teilungspolitische Ziel als Ausgangspunkt der Uberlegungen und 

Handlungen unbestritten sein sollte, so muß doch bis hin zu einer 

verbindlichen politischen Handlungsanweisung ein bestimmter Denk-

und Abstimmungsweg beschritten werden, 41 der sich wie folgt 

1) Sinngemäß so in: 1930, s. 41: "Es gibt kein geschichtliches 
Steuersystem, das der Fähigkeitslehre entspricht; oder auch 
nur eine Steuerpolitik, die ihren Weisungen folgt." "Das 
Hauptziel der Lastenverteilung kann nicht eine nach Klassen-
gefühl und Weltanschauung fast beliebig ausdeutbare Steuerge-
rechtigkeit oder eine ebenso vieldeutige Steuergleichmäßig-
keit sein, sondern nur eine Anpassung an die finanzwirtschaft-
lichen, volkswirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse." 

2) 1970, s. 124: " •.. daß es vernünftig und gerecht ist, wenn 
diejenigen, die im Vergleich zu anderen über eine größere 
Steuerfähigkeit verfügen, auch mehr ... Steuern zahlen müssen?" 

3) Littmann (1970, s. 129) demonstriert, wie in der Diskussion 
um Steuerreformen zwar allokative Ziele formuliert werden, 
Gerechtigkeitsbedingungen hingegen nicht. 

4) J. Mi tschke 1 980a, S. 122: "Die ..• gesellschaftlich-parlamen-
tarische Anerkennung einer bestimmten Steuerbemessungsgrund-
lage entspringt nicht der Uberzeugungskraft einer formal ge-
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skizzieren läßt (siehe§ 26): Da Verteilungsgerechtigkeit als 

eine "materiale" Gerechtigkeit formuliert werden soll, müssen die 

den Inhalt der Verteilungsgerechtigkeit ausmachenden Zurechnungs-

maßstäbe festgelegt werden. Diese mögen sich in der "Pareto-Opti-

malität", in den Rawls'schen Gerechtigkeitsgrundsätzen bzw. -kon-

ventionen oder schlicht in politischen Abstimmungen über die ge-

wünschten Verteilungsergebnisse zeigen; 51 als solche sind sie vor-

erst allgemeiner Natur. Die Verbindung zwischen ihnen und der po-

litisch-praktischen Realität stellen d ist r i b u t i v e 

Bedarfskonzepte her, die als meßbare Größen der 

individuellen Lebensgestaltung und -vorsorge zu formulieren sind 

(Existenzminima, Versorgungsmehrbedarf, Sozialhilfesätze usw.J. 61 

Leistungsfähigkeit des einzelnen zeigt sich dann jenseits aller 

Nutzenerwägungen in solchen Größen, die der politisch-praktischen 

Gestaltung direkt zugänglich sind. 71 So ist die Formulierung die-

ser konkreten Größen nach der Selbstauflösung der Nutzenkonzepte 

nur konsequent. Diskussionswürdig bleibt jedoch, ob die theore-

tische Ausformulierung von Distributions-Konzepten gleich so 

weit zu treiben ist oder ob man sich mit der Formulierung von 

Verfahrens- oder Rahmenregelungen für das Verteilungsziel vorerst 

begnügen sollte. Sofern man alle diese Konzepte weiterhin mit ei-

ner Besteuerung nach der "Leistungsfähigkeit" bezeichnen will, 

ist dies ein völlig neuer Inhalt. Der aber ist deutlich zu machen. 

Forts. Fn. 4: 
schlossenen und positivistisch fundierten Interpretation des 
obersten Besteuerungsprinzips, sondern entpuppt sich letzten 
Endes als Ergebnis einer mehr h e i t -
1 i c h g e t r a g e n e n N o r m e n k o n v e n -
t i o n, deren Brauchbarkeit sich bei der konkreten Anwen-
dung entscheidet" (Hervorhebungen bei Mi tschke) . 

5) Siehe diese Zusammenstellung bei G. Krause-Junk 1977. 

6) Solche Konzepte theoretisch zu fundieren und praktisch nach-
zuweisen, wäre der Inhalt einer Theorie von der "Personalisie-
rung" der Einkommensteuer, die hier nicht geleistet werden 
kann \Vgl. § lSJ. 

7) H. Laufenburger 1956, s. 454: "Wie aber kann die Leistungsfähig-
keit festgestellt werden? Nicht entsprechend einem absoluten, 
starren Prinzip, sondern durch eine souveräne Entscheidung 
der Nation, d.h. in einer Demokratie durch eine Mehrheit von 
Abgeordneten ... ". 
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Die Leistungsfähigkeits-
besteuerung als ein distri-
buti"'-Tes ••Handlungsrahmen••-
Konzept 

a) Grundsätzlich wollen z.B. K. Schmidt (1967), K.-H. Hansmeyer 
(1974), G. Krause-Junk (1977) und Bea/Fischer (1970) das Lei-
stungsfähigkeitsprinzip erhalten. 11 Gewissermaßen auf halbem We-

ge zwischen Gerechtigkeitsziel und endgültiger Formulierung von 

konkreten Verteilungsgrößen und -maßstäben soll das Prinzip die 

Bildung von g es e 1 1 s c h a f t s - p o 1 i t i s c h e n 
Konventionen dadurch erleichtern, daß es - als eine 

Art gesellschaftspolitischer Besinnungs- und Orientierungsinsti-

tution fungierend - lediglich in Form eines "Handlungsrahmens" 

(K. Schmidt 1967, s. 403) formuliert wird. Die Konturen dieses 

Rahmens sind, wie jeder Versuch einer Gerechtigkeitsorientierung, 

im politischen Versuch eines Ausgleichs kontroverser Positionen 

aufzusuchen; dadurch hält man das Handlungsfeld für die sich wan-

delnde sozioökonomische Bewußtseinslage (K. Schmidt 1967, S. 402) 

offen. In dieser Interpretation bleibt das Leistungsfähigkeits-

prinzip der politischen Aufgabe, die es unbestritten hat, erhal-

ten, wenngleich sich aus ihm die konkrete Ausgestaltung der Be-

messungsgrundlage oder des Tarifverlaufs noch keineswegs herlei-

ten läßt (K.-H. Hansmeyer 1974, s. 136). 

Wenn nun aber das von Theoretikern in dieser Weise vorgetragene 

Prinzip und seine Funktion nicht ausschließlich politisch mit In-

halt gefüllt, vielmehr auch theoretisch-inhaltlich bestimmt wer-

den soll, müssen schon konkretere Angaben für die Konturenziehung 

des Rahmens, und sei es auch nur in Form eines Negativkatalogs 

(so K. Schmidt 1967, s. 403) gemacht werden; ohne einen solchen 
Versuch bleibt es gegen Kritik immum und eine Leerformel. K. 

Schmidt beschreibt als Min des t an f o r der u n gen 

an einen Handlungsrahmen die folgenden: 

1) Siehe hierzu den Uberblick von R.L. Frey 1973, S. 7, in dem 
er die "Rettungsversuche" zum Leistungsfähigkeitsprinzip auf 
im wesentlichen zwei Motive zurückführt, erstens zur Abgren-
zung der Finanzierung der Staatsaufgaben durch Steuern von 
der Umverteilung durch Steuern (H. Haller 1970 und F. Neumark 
1970), zweitens zur Abwehr von Gruppeninteressen sowie zur 
Versachlichung der Diskussion um die gerechte Familienbe-
steuerung (K. Schmidt 1971, Bea/Fischer 1970). 
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- Ausmerzung dirigistischer Praktiken, 21 

- Vermeidung regressiver Gesamtsteuerbelastung der Einkommen und 

- Beachtung der Familienverhältnisse. 31 

Die erstgenannte Anforderung ist nicht als ein typisch distribu-

tives Kriterium anzusehen, 41 denn die Gleichbehandlung oder "ho-

rizontale Gerechtigkeit" dürfte auch allokative Bedeutung haben. 

Die beiden weiteren Postulate sind im Zusammenhang mit der Forde-

rung zu beurteilen, daß der Handlungsrahmen offen bleiben solle 

für eine Ausrichtung an Globalzielen der Wirtschaftspolitik unter 

Hinnahme von Zweckkollisionen (K. Schmidt 1967, s. 403 f.). Dazu 

ist zu sagen, daß sowohl die Regressionsvermeidung als auch der 

Familienschutz in der Besteuerung distributiv geprägte Postulate 
sind; deutlich wird das auch in der Formulierung von K.-H. 

Hansmeyer (1974, s. 136), der als Kern des Leistungsfähigkeits-

prinzips die Steuerbefreiung des Existenzminimums (und die Be-

rücksichtigung der persönlichen Situation bei der Steuerbemes-

sung) konkretisiert, 

Insofern ist es fraglich, inwieweit ein Rahmenkonzept noch für an-

dere Ziele der Wirtschaftspolitik "offen" bleiben kann; wahrschein-
licher ist, daß ein Rahmen allenfalls Zieleinbußen (in der Alloka-

tion, in der Stabilisierung) in sich aufnehmen kann. Das sieht 
auch H. Haller (1973b, S. 484) so, wenn er in dem Handlungsrah-

men eine strikte, wenngleich sehr allgemeine verteilungspoliti-

sche Norm vermutet. Da das unbestreitbar so ist, liegt in dem 

anschließend darzustellenden Konzept von K. Littmann durchaus 
Konsequenz. 

Es dürfte schwierig werden, im Abstecken des distributiv orien-

tierten Handlungs - Rahmens noch konkreter zu werden, 

2) In seiner Kritik an Schmidt verweist H. Haller darauf, daß es 
über den Begriff "dirigistisch" kaum zu einer Einigung käme 
(1973b, s. 484); dieser Einwand trägt, da ja das Prinzip an 
dieser Stelle nicht politisch sondern theoretisch mit Inhalt 
gefüllt werden soll. 

3) H. Haller kritisiert auch dieses Postulat mit dem Hinweis, daß 
die Berücksichtigung von Familienlasten keine steuertypische 
Forderung sei, da das auch durch Transfers geschehen könne 
(1967, s. 484); dieser Einwand jedoch scheint unerheblich, da 
auch in der Transferpolitik dann von ebendenselben Normen aus-
zugehen ist. 

4) Diesem Gebot schließt sich auch G. Krause-Junk an, 1977, s. 
353. 
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ohne zugleich in das Feld der handfesten politischen Forderungen 

zu geraten. Allerdings läßt sich denken, daß im Hinblick auf das 

Existenzminimum die Theorie schon etwas deutlichere Formulierun-

gen zu bieten hätte, insbesondere, was die Einheitlichkeit der 

sozialen Sicherung in der Steuer- und Sozialpolitik anbetrifft 

(Einheitlichkeit zwischen dem Grundfreibetrag und den Sozialhil-

fesätzen). Zum anderen wäre wünschenswert, wenn im Hinblick auf 

den über dem Existenzminimum liegenden Mehrbedarf, soweit er der 

eigenbestimmten finanziellen Dispositionsfreiheit entzogen ist, 

schärfere Konturen entwickelt werden könnten, die noch dies-

seits konkreter politischer Forderungen theoretisch zu Aussagen 

hinsichtlich der Disponibilität über Einkommen kämen. So wäre das 

Handlungsrahmen-Konzept in seinen Konturen erst dann prägnanter, 

wenn es zu jener Problematik, die wir die "Persona 1 i -

s i e r u n g" genannt haben (vgl. § 15), konkrete Aussagen ma-

chen würde. 

b) Orientierungspunkte für die Steuerpolitik werden auch aus 

s teuer recht 1 ich er Sicht z.B. von R. Walz (1980, 

S. 190 f.) gefordert, der grundsätzlich das Leistungsfähigkeits-

prinzip erhalten will, die Orientierungspunkte allerdings für 

den spezielleren Fall der Redistributions- und Progressionspro-

blematik formuliert. 51 Auch wenn K. Tipke (1981,S.18; 1991,S.57) 

das Leistungsfähigkeitsprinzip als ein "sachgerechtes", weil der 

"materiellen" Gerechtigkeit dienendes Prinzip kennzeichnet, das 

5) Danach sind die Orientierungspunkte die folgenden: 

- Verbot, die gesetzlich bestimmte Progressivität durch eine 
leistungsfähigkeitsirrelevante privatrechtliche Gestaltung 
zu unterlaufen, 

- Auslegung der Steuergesetze im Zweifel so, daß die "dyna-
mische Umverteilungszielsetzung" (dazu zählt Walz die Er-
möglichung des Vorsorgesparens und der Aus- und Fortbil-
dung) unterstützt oder jedenfalls nicht konterkariert 
wird, 

- Ausgestaltung der Steuergesetze in der Weise, daß verwal-
tungsökonomische Praktikabilitätsregelungen, die unvermeid-
licherweise den Leistungsfähigkeitsgrundsatz beeinträchti-
gen, dennoch eher eine redistributive Wirkung haben (nach 
Walz belastet die Einbeziehung der Nutzen aus der eigenen 
Wohnung eher die oberen Einkommensschichten, wohingegen der 
Verzicht auf die Einbeziehung der "realen Einkommensteile" 
häusliche Dienste eher die unteren Schichten begünstigt). 
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zugleich eine "Finanzzwecknorm" ist, 61 nach dem sowohl das Exi-

stenzminimum als auch die verschiedenen Freibeträge (S. 151) die 

Leistungsfähigkeit bestimmen, sind damit steuerbelastungspoli-

tische Orientierungspunkte formuliert. 

Der Vergleich zwischen den ökonomischen und den rechtlichen Orien-

tierungspunkten zeigt eine Ubereinstimmung in wesentlichen Zügen, 

wobei die unterschiedliche Schwerpunktlegung entweder auf die ge-

nerelle Verteilungs- oder auf die spezielle Urnverteilungspolitik 

verschwindet: dem Verbot dirigistischer Praktiken entspricht das 

Verdikt privilegierender Gestaltungen; die Vermeidung regressiver 

Gesamtsteuerbelastung ist in beiden Katalogen zu finden. Die eher 

"statische" Verteilungszielsetzung, die Familienverhältnisse im 

gegenwärtigen Lebenszustand zu beachten, wird durch die "dynami-

sche" ergänzt, bestimmte notwendige Aufwendungen filr die zukünfti-

ge Lebenslage steuerlich anzuerkennen. 

c) Zum Rahmenkonzept insgesamt ist zu sagen, daß die Diskriminie-

rungs- und Privilegierungsverbote aus dem Grundsatz der formalen 

Gerechtigkeit, d.h. aus dem Grundsatz der Gleichbehandlung folgen 

und nicht eigentlich Inhalt des Leistungsfähigkeitsprinzips (i.S. 

von Besteuerung nach der "Verhältnismäßigkeit" a la F. Neumark) 

sind. Die beiden anderen Orientierungspunkte des steuerpolitischen 

Handlungsrahmens (die Regressionsvermeidung und der Existenz- und 

Familienschutz) liegen nun aber durchaus auf dem Wege zum "Ver -

t e i 1 u n g s k o n z e p t" (das nachfolgend dargestellt 

wird), da sie beide einen Richtpunkt formulieren, der auch für 

eine Politik gelten muß, die distributive Steuerlastverteilung 

und Redistribution in t e g rat i v lösen will. 

6) Walz und Tipke unterscheiden sich darin, daß Tipke die 
Redistribution nicht zu den Finanzzwecknormen. sondern zu 
den Sozialzwecknormen zählt (1991, s. 20 u. 52); erstere die-
nen lediglich dazu, den Finanzbedarf zu decken (wir ergänzen: 
und personal zu verteilen). Daß aber Walz die Redistribution 
ebenfalls dem Leistungsfähigkeitsprinzip anheimstellt, 
braucht aus unserer Sicht nicht zu stören: Da nach unserer 
Auffassung die personale Verteilung der Steuertraglast für 
die Umverteilung die notwendige Voraussetzung ist, kommen 
die steuerpolitischen Orientierungspunkte (Existenzminimum, 
Freibeträge, Progressivität des Tarifs) auch in der Urnvertei-
lungspolitik zum tragen. 
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Das "Vert.eiJ...ungs"-Konzept. 
der Besteuerung 

I. Die Formulierung durch K. Littmann 596 

II. Integrationserfordernisse für einen 
distributiven Gesamtansatz 596 

III. Das "sozialpolitische Konzept" von A. 
Wagner als Vorläufer des Gesamtansatzes 599 

IV. Skizze eines allokativ-distributiven 
Entscheidungsablaufs in einem vertei-
lungspolitischen Gesamtansatz 600 

I. Das "Verteilungs"-Konzept der Besteuerung, so wie es K. Litt-

mann (1970, s. 126 ff.) formuliert hat, geht davon aus, daß im 

politischen Raum eine Gerechtigkeitskonvention festgelegt wird, 

daß das alte Leistungsfähigkeitsprinzip wegen des rekurrenten 

Anschlusses an die vor der Besteuerung herrschende zufällige 

Einkommensverteilung eine "gerechte" Steuerlastverteilung nicht 

herstellen kann und schon deshalb aufgegeben werden muß und daß 

die Besteuerung einer Gesamtkonzeption zu fol-

gen hat, die sowohl die Steuerlastverteilung als auch die Korrek-

tur der Einkommensverteilung u n o a c tu regelt und solcher-

maßen Distributions- und Redistributionsprobleme einheitlich löst. 

Die Aneutralität der Steuer soll bewußt zur Erreichung distribu-

tiver Ziele genutzt werden (S. 127 u. 133): fiskalische und außer-

fiskalische Zwecke kann die Steuerpolitik nur integriert verfol-

gen (S. 128) und einer zentralen g es e 1 1 s c h a f t s p o -

1 i t i s c h e n z i e 1 abwäg u n g unterwerfen (S. 133). 

Die Besteuerung ist danach ein wirtschaftspolitisches Instrument 

(S. 132) und dient - unter Beachtung der Entscheidung für das 

gewünschte Volumen und die gewünschte Struktur des Angebots an 

öffentlichen Gütern - der Korrektur mancher Abweichungen von so-

zioökonomischen Optima (S. 131). 

II. Einen Gesamtansatz dieser Art, der sowohl die Gerechtigkeits-

orientierung als auch die systemimmanenten Defizite des Leistungs-

fähigkeitsprinzips berücksichtigen will, kennzeichnen zumindest 

drei "in t e g rat i v e" Aspekte, die auf unterschiedlichen 

Ebenen liegen und vom Littmann-Ansatz nicht sämtlich erfaßt werden 
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(können): erstens die integrative Gestaltung und Beurteilung von 

Steuern und öffentlichen Ausgaben im distributiv-personalen Be-

reich (a), zweitens die integrative Gestaltung und Beurteilung 

von Steuern und öffentlichen Gütern (b) und drittens die Ausrich-

tung der Besteuerung und aller weiteren genannten Maßnahmen an 

der Gerechtigkeitskonvention (c). 

a) Die Koordinierung der personalen Besteuerung mit ö ff e n t -

1 ich e n Ausgaben ist, soweit es sich um per-

sonale Transfers handelt, durchaus zu leisten, zumal für sie eine 

identische Orientierung an Gerechtigkeitskonventionen gelten soll. 

Die Konzepte der "negativen Einkommensteuer" folgen im Grunde 

stets einer solchen Koordinierungsvorstellung. Allerdings wird 

hier schon deutlich, daß der integrative Lösungsansatz nicht aus-

schließlich ein Besteuerungspostulat mehr sein kann, 11 sondern 

ein die Ausgaben mit umfassendes "Umverteilungsprinzip" (G.P. 

Ziemes 1980, S. 27). Probleme tauchen auf, soweit auch die nicht-

personalen Transfers, d.h. allokationspolitisch motivierte Sub-

ventionen mit ihren distributiven Effekten in die Gesamtbetrach-

tung einbezogen werden sollen. 

b) Der zweite Aspekt des Gesamtansatzes verlangt eine Entschei-

dung dahingehend, ob auch die distributiven Wirkungen des Ange-

bots an ö f f e n t 1 i c h e n G ü t e r n in das "Vertei-

lungs"-Konzept einbezogen werden sollen. Einige Inzidenz-

studien über die Verteilungswirkungen öffentlicher Budgets in 

der Bundesrepublik Deutschland2 ) können belegen, daß z. Zt. 

einerseits der Umverteilungsumfang sehr gering ist, daß anderer-

seits wegen der verwirrenden Fülle redistributiver Elemente in 

fast allen öffentlichen Projekten eine vollständige Information 

über die Verteilungswirkungen nahezu unmöglich ist und daß schließ-

lich - bei relativ plausiblen Uberwälzungshypothesen für die 

Steuern - die Zurechnungskriterien für öffentliche Leistungen 

1) Vgl. unsere Darstellung in§ 22 III mit unserer Kritik am 
"öffentlichen Lastverteilungsprinzip". 

2) Auf die Methodik hinsichtlich der personalen Zuordnung, der 
Bezugsgrößen und der Uberwälzungshypothesen in solchen Studien 
muß nachdrücklich hingewiesen werden, wenn deren Ergebnisse 
interpretiert werden sollen; siehe u. Wartenberg 1979, K.-D. 
Grüske 1978 und W. Hake 1972. 
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sehr spekulativ sind und kaum zu konkreten Verteilungserkennt-

nissen führen (U. Wartenberg 1979, S. 237 u. 241). Vorerst wä-

re somit eine integrative Betrachtung der Verteilungswirkungen 

von Steuern und öffentlichen Leistungen nicht erfolgversprechend; 

daher erscheint das von Littmann vorgeschlagene Konzept in seiner 

Ausrichtung auf die lediglich monetäre Verteilungsstruktur als 

angemessen. 

c) Der dritte Aspekt bringt zum Ausdruck, daß sämtliche Vertei-

lungsmaßnahmen, seien sie solche der Rahmensetzung für die Pri-

märverteilung,3) seien sie jene der Sekundärverteilung, auf ein 

und dieselbe Gerechtigkeitsnorm ausgerichtet 

sein müssen. Denn selbst wenn man vor der Besteuerung eine "ge-

rechte" Einkommensverteilung unterstellte und darauf das Lei-

stungsfähigkeitsprinzip anwendete, könnte sie es nachher gerade 

wegen der Besteuerung nicht mehr sein, folgert G. Myrdal (1963, 

S. 176 ff.). Myrdal, der sich kritisch die Frage vorlegt, wel-

che Gerechtigkeit denn vor und nach der Besteuerung herrschen 

solle und dazu die "rein finanzielle" Besteuerung E. Lindahls 

gegen die "sozialpolitische" A. Wagners abwägt, kommt zu dem 

Ergebnis, "daß es ein fruchtloser Versuch sein muß, ein rein öko-

misches Teilproblem von seinem politischen Hintergrund zu isolie-

ren. Der Versuch führt entweder nur zu Tautologien oder zu rei-

ner Willkürlichkeit" (G. Myrdal 1963, s. 17ß). Daraus läßt sich 

ableiten, daß erstens grundsätzlich eine Scheidung des Gerech-

tigkeitsproblems in der Besteuerung nach dem Leistungsfähigkeits-

prinzip einerseits und nach der Umverteilungszielsetzung anderer-

seits nicht möglich ist (R. Ulbrich 1975, S. 215 ff.) und zwei-

tens als Gerechtigkeitskriterium der Verteilungszustand nach der 

Besteuerung zu gelten hat (R. Ulbrich 1975, S. 155). Der Gesamt-

ansatz Littmanns ist also im Hinblick auf die steuerliche Proble-

matik und auf ihre Verknüpfung mit den distributiven Fragen der 

Sozialtransfers zu würdigen; diese Würdigung offenbart die Folge-

richtigkeit des "Verteilungs"-Konzeptes. 

3) Mit dem Vorteil, daß eine gerechtigkeitsorientierte Beein-
flussung der Primärverteilung generell den Progressivitäts-
grad der Einkommensteuer senkt und dadurch der Sekundärver-
teilung weniger Verantwortung auflastet, somit auch einen 
methodischen Vorzug bewirkt, siehe R. Ulbrich 1975, s. 224. 
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Auch die Rechtswissenschaft folgt heute z.T. der gesamtgesell-

schaftlichen Betrachtungsweise in der Besteuerung, und zwar un-

ter ausdrücklicher Abkehr von allen Opfertheorien: Dem Steuer-

juristen geht es "um den Grad der gesellschaftspolitischen 

Priorität der Bedürfnisse", die er durch Ausgestaltung des Pro-

gressionsgrades und -verlaufs im Einkommensteuertarif zu tref-

fen trachtet. Von da aus betrachtet erscheint ihm die Progres-

sion an sich als juristisch tragfähig (R. Walz 1980, S. 89 u. 

155 f.). Nach W. Flume (1974, S. 63) sei das Leistungsfähig-

keitsprinzip nicht auf die Nutzenkonzeption zu gründen, es sei 

vielmehr ein Rechtsprinzip; die Progressionsfra-

ge sei im Rahmen der Rechts- und Wirtschaftsordnung zu lösen 

(S. 64). Bei jeder Änderung des Steuertarifs habe der Gesetzge-

ber mit Blick auf den rechtspolitischen Charakter seiner Ent-

scheidung zu begründen, "wie seine Änderung des Steuertarifs 

in Hinsicht auf den bisherigen Rechtszustand als eine bessere 

Verwirklichung des Rechtsgedankens zu rechtfertigen ist" (S. 67). 

Worin die Finanzwissenschaft der Rechtswissenschaft wird folgen 

können, ist die Anerkennung der Bedeutung gesellschaftspoliti-

scher Entscheidungen für die Verteilungsgerechtigkeit und den 

Tarifverlauf. 4 > 

III. Soweit ausschließlich Besteuerungsprobleme angesprochen 

werden, kann in A. Wagner (1890) ein Vorläufer des "Verteilungs"-

Konzeptes gesehen werden. 5 ) Basierend auf der umfassenden sozial-

ethischen Funktion des Staates nach A. Schäffle (1873, S. 32) 

geht der Gesamtansatz Wagners aus dessen "sozialer" Funktion der 

4) Nach W. Flume (1974, S. 65) betone die Finanzwissenschaft den 
rechtspolitischen Charakter der Besteuerung nach der Lei-
stungsfähigkeit zu wenig, da es dort üblich sei, über die 
Progression ohne Bezug auf die geltende Ordnung zu räsonnie-
ren. Flume will auch die Progressionsfrage ohne unmittelbaren 
Bezug auf die "Gerechtigkeit" lösen. Hier liegen in der Tat 
Unterschiede zwischen der rechtswissenschaftlichen und der 
finanzwissenschaftlichen Fragestellung. Letztere will die 
steuerliche Gerechtigkeitsfrage nicht aus dem Blick lassen 
und hat sich nicht von vorn herein darauf festgelegt, daß ein 
progressiver Tarif der allokativ-distributiv gebotene ist. 

5) Zur Trennung der Wagner'schen Position und seines "social-
politischen" Konzeptes von dem der Leistungsfähigkeitsbe-
steuerung siehe auch F.K. Mann 1937, s. 305 ff. und E.D. 
Fagan 1938, s. 49 f. 
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Steuer hervor, ein "Hebel der Gesellschaftsreform" (F.K. Mann 

1937, S. 314) zu sein. Was die theoretische Begründbarkeit an-

geht, akzeptiert Wagner die Plausibilitätsannahmen der Opfer-

konzepte (S. 444 f.) und folgert daraus die progressive Be-

steuerung des "freien Einkommens" (S. 447), ohne daß er aber 

die nutzentheoretischen Implikationen übernimmt (S. 446). Den 

sozialen Aspekt der Progression begründet Wagner mit der in hö-

heren Einkommensschichten größeren Quote des "freien Einkommens" 

(S. 456). Letztlich ist für Wagner das Postulat der Gerechtigkeit 

(S. 458, 485) für die Forderung nach progressiver Besteuerung re-

levant. Diese Ausrichtung auf die dominierende Gerechtigkeits-

Konvention, ferner sein Vertrauen in die gesellschaftsreforrnie-

rende Kraft der Besteuerung, machen ihn zu einem Befürworter des 

verteilungspolitischen Gesamtansatzes der Besteuerung. 

IV. Ausgehend von der Anziehungskraft des distributiven Gesamtan-

satzes soll abschließend versucht werden, den E n t s c h e i -

dun g s ab 1 auf, der innerhalb eines solchen Konzeptes 

notwendig wird, zu skizzieren, weil damit wohl am ehesten an den 

Ansatz von Littmann angeschlossen werden kann. Dabei wird aller-

dings die gesellschaftlich empfundene Lösungsnotwendigkeit von 

Verteilungsproblemen einfach unterstellt, was keineswegs bedeu-
ten darf, daß in der Besteuerung stets distributive Probleme die 

anderen dominieren sollen. Es soll hier nur unter Rationalitäts-
gesichtspunkten der Weg zuende gegangen werden, der mit dem Ziel 

der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit, die ja ein distribu-

tives Problem ist, begonnen wurde. Durchaus diskussionswürdig 

ist, ob tatsächlich die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit 

als "Fundamentalprinzip" der Besteuerung bezeichnet werden soll, 

müßte man ihm doch entnehmen, das distributive sei das Hauptpro-

blem in der Besteuerung schlechthin. Aus Gründen der ausbalan-

cierenden Behandlung wäre diesem Prinzip das allokative der "Mo-

tivierung zur Leistungsfähigkeit" zur Seite zu stellen. Es soll 
aber nicht verkannt werden, daß die Möglichkeiten (und Risiken) 
der distributiven Besteuerung größer sind als die der allokativen, 
da letztere allenfalls anregend wirken können und auf die Motiva-

tion der Besteuerten angewiesen sind, wohingegen die distributive 

Besteuerung ihre Wirkung aus der Wegnahme von Einkommensteilen 
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entfaltet. Die deutliche restriktive Entzugswirkung mag einer 

der Gründe gewesen sein, dem Leistungsfähigkeitsprinzip diesen 

besonderen Platz eingeräumt zu haben. 

a) Als Ordnungsraster dient uns ein Kontinuum, das von allgemei-

nen zu spezielleren Problemen übergeht. Angefangen also von quali-

tativen Entscheidungen, die in der Präferierung des Verteilungs-

ziels begründet liegen und die zugleich Zielverzichte auf der al-

lokativen Seite deutlich zu machen haben, kommt man schließlich 

zur Festlegung von quantitativen Größen der Bestimmung der Bemes-

sungsgrundlage und des Tarifs, in denen Verteilungsgerechtigkeit 

konkret wird, in denen sich letztlich die Umverteilungszielset-

zung ausdrücken soll. 6 ) 

Danach wären - ausgehend von in der Verfassung, in sozialrecht-

lichen Grundnormen und von den in einer Kulturgesellschaft kon-

venierten ethischen Grundwerten und dem Gerechtigkeitsempfinden -

die distributiven und redistributiven Entscheidungen nach dem 

folgenden logischen Ablaufschema zu treffen: 

(1) Grundsätzliches Anerkenntnis, daß der a 1 1 ok a t i v e 

Bereich mit seiner Motivation zur wirtschaftlichen Aktivität 

Vorrang vor dem distributiven hat, da er das konvenierte 

Wirtschaftssystem stabilisiert auch die umverteilungsmasse über-

haupt erst bereitstellt (siehe auch das Rawls'sche Freiheitsprin-

zip in "lexikalischer Ordnung" vor dem Unterschiedsprinzip, §4); 

(2) Bereich der d ist r i b u t i v - a 1 1 ok a t i v e n 

z i e 1 abwäg u n g auf der Basis des vorgefundenen konve-

nierten Verhältnisses von marktlicher und nichtmarktlicher Allo-

kation (Angebot an privaten und öffentlichen Gütern): 

6) Wenn Bea und Fischer (1970, s. 24) vermuten, daß in der Umver-
teilungszielsetzung unausgesprochen die Voraussetzung einer 
standardisierten Nutzenfunktion stecke, so ist dem entgegen-
zuhalten, daß das keineswegs zwingend so ist; hinter der Um-
verteilung können auch konkrete Bedarfskonzepte stecken, die 
allerdings unbestritten ein normatives Element enthalten, 
siehe hierzu G. Gäfgen 1972, s. 23~ er spricht von der "fikti-
ven Gleichheit genormter Bedarfsbilder". Bedarfe werden nicht 
an Nutzen gemessen, sondern an der Notwendigkeit von Einkom-
mensverwendungen für die Lebensgestaltung. 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



602 

(2a) E ff i z i e n z ver besser u n g im privaten 

Bereich und Gegensteuerung von Allokationsmängeln, soweit 

diese Maßnahmen geeignet sind, verbesserte Bedingungen für 

die Primärverteilung zu schaffen (siehe auch die Kritik an 

der sog. "Marktgerechtigkeit", § 6); 

(2b) Verbesserung d e r P r i m ä r v e r -

teil u n g, soweit sie gleichzeitig effizienzsteigernd 

und leistungsmotivierend ist; Anerkenntnis einer systemsta-

bilisierenden Wirkung von distributiven Mindestmaßnahmen; 

Anerkenntnis, daß verbesserte Primärverteilung Zurückhaltung 

in der Sekundärverteilung erlaubt (§§ 3 u. 5: Interdependenz); 

(2c) Einführung von Aspekten der Bedarfs g er e c h -

t i g k e i t dort, wo die reine Leistungsangemessenheit ei-

ner gerechtigkeitsorientierten distributiven Grundauffassung 

zuwiderläuft; zugleich grundsätzliche Anerkenntnis, daß die 

Bedarfsgerechtigkeit auf einem relativ niedrigen Niveau allo-

kative Vorteile der Effizienzsteigerung haben kann, daß aber 

ab einem (vorerst noch unbestimmten) höheren Niveau Alloka-

tionseinbußen eintreten können. Anerkenntnis, daß grundsätz-

lich Allokationseinbußen aber der gesellschaftlich konvenier-

te Preis für eine höhere Bedarfsgerechtigkeit sind und in ge-

wissem Ausmaß auch sein soll (siehe auch das Rawls'sche Un-

terschiedsprinzip). 

(3) Bereich der d ist r i b u t i v e n I n s t r u m e n t e 

(3a) Anerkenntnis, daß für den koordinierten finanz- und so-

zialpolitischen Instrumenteneinsatz gleiche Be -

darf s normen gelten sollten (Rationalitätsgebot; 

zugleich Gerechtigkeitsgebot, da verschiedene Personenkreise 

betroffen sein können); 

(3b) steuerpolitische objektiv i er u n g s l e i -

s tun g: Entscheidung über die Erhebung bestimmter Perso-

nalsteuern und über deren systematisches und belastungspoli-

tisches Verhältnis zueinander, im Hinblick auf die Chancen-

gleichheit, die Leistungsmotivation und die Belastungsfähig-

keit der Besteuerten (§ 14 sowie das 6. bis 8. Kapitel); 

(3c) steuerpolitische 

leis tun g I: 

P e r s o n a l i s i e r u n g s -

Entscheidung über die die Be m es -
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s u n g s g r u n d 1 a g e n der Personalsteuerarten min-

dernden Bedarfsgrößen "Existenzminimum", "Mehrbedarf" und 

"Disponibilitätsgrade" des Einkommens und Vermögens (Freibe-

tragsprobleme und Probleme der Abzugsfähigkeit,§ 15); 

(3d) steuerpolitische Persona 1 i sie r u n g s -

1 eist u n g II: Entscheidung über den anzuwendenden 

T a r i f und seine Eckwerte (Nullzonen, Progressivitäts-

rnaße, Plafonds; (§ 15); 

(3e) steuerpolitische In div i du a 1 i sie r u n g s -

1 e i s t u n g : Entscheidung über die zu besteuernde "Ein-

heit": Individuum, Ehepaar, Familie oder Haushalt der zusam-

menlebenden Personen (§ 16). 

(4) Bereich der distributiv-allokativen Inst r u rn e n t e n -

und Z i e 1 - Rück koppe 1 u n g (§§ 2, 3 u. 6): 

(4a) Grundsätzlich: Anerkenntnis des "tri a 1 a n d 

er r o r" - Verfahrens im sozioökonornischen Bereich dort, 

wo feste Uberzeugungen, wie distributive Mindestanforderungen 

(z.B. Existenzrninirnumsgrößen, Sozialhilfesätze, Kündigungs-

schutz usw.) einer Reversibilität von Instrumenten nicht ent-

gegenstehen; 

(4b) Entscheidung über die Akzeptanz des erreichten 

Grades an erwünschter Verteilung und Umverteilung; 

(4c) Entscheidung über die Hinnahme oder Vermeidung von 

a 1 1 ok a t i v nachte i 1 i gen Effekten der 

distributiven Politik. 

b) Es zeigt sich mithin, daß auch in einem primär distributiv 

orientierten Besteuerungskonzept das allokative Problem zur Gel-

tung kommt, angefangen vorn systernstabilisierenden Vorrang bis 

hin zu den Rückkoppelungsvorgängen. Die Abkehr von rn o de 1 1 -

t h e o r e t i s c h e n Nutzen f i kt i o n e n und 

die Hinwendung zu p o 1 i t i s c h g e f u n d e n e n B e -

darf s n o r rn e n, die der Kern der "Rahmen"-Konzepte wie 

auch des "Verteilungs"-Konzeptes sind, zwingen dazu, trotz vor-

herrschendem Interesse am Distributionsziel die allokativen Grund-

bedingungen und Nebeneffekte mit in den Entscheidungszusammenhang 

aufzunehmen. Dabei ist ausdrücklich nochmals auf den Entscheidungs-
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schritt (2) hinzuweisen, nämlich auf die vorgefundene gesell-

schaftlich konvenierte Aufteilung in der marktlichen und nicht-

marktlichen Allokation im Bereich der allokativ-distributiven 

Zielabwägung: das Angebot an öffentlichen Gütern ist durchaus 

in das Verteilungskonzept einzubeziehen, da solche Güter von 

den Einkommensempfängern unterschiedlich intensiv genutzt wer-

den und demnach mit distributiven Wirkungen ausgestattet sind: 

doch ist das Einbeziehen der unterschiedlichen Vorteile aus öf-

fentlichen Gütern kein Problem der Ein kommen s - Ver-

teilung, da es den Vorteilen aus diesen Gütern nämlich am konsti-

tuierenden Einkommensmerkmal der Verfügbarkeit und am beschrei-

benden Merkmal der Konsumorientierung (siehe§§ 11 u. 12) ge-

bricht. Das "Verteilungs"-Konzept macht insoweit also auch sei-

nen Gesamtansatz deutlich, als es über den Einkommensbegriff 

hinausreicht. Bei der Entscheidung über die individuelle Gesamt-

verteilungssituation kann also durchaus sowohl die Einkommensver-

teilung als auch die Vorteilsverteilung simultan beurteilt und 

"gelöst" werden, sofern verläßliche Angaben für die Vorteilsun-

terschiede zur Verfügung stehen. 71 Einzelheiten der Festlegung 

von Grundsätzen und der Einigung über die Verfahren werden hier 

nicht weiter geboten, da sie über das uns gestellte Thema weit 

hinausreichen. 

Es erweist sich überdies, daß das "Verteilungs"-Konzept, will man 

es umfassend darstellen, einer Theorie der "Personalisierung und 

Individualisierung der Besteuerung" bedarf, in der sich jenseits 

aller nutzentheoretischen Vorstellungen die mit den Abzügen, 

Freibeträgen und Tarifverläufen verfolgten distributionspoliti-

schen Absichten niederschlagen. 

c) Eine umfassend ausgestaltete Steuerbasis nach dem theoreti-

schen Konzept der Verfügbarkeit über ökonomische Größen (§ 11) 

führt, wenn man es steuerlich umsetzt, direkt in die "comprehen-

sive tax base" nach dem Allgemeinheitspostulat (§ 21). Diese ist 

- neben den Vorteilen für eine allokative Politik - für die di-

stributiven Ziele der Steuerpolitik die bestmögliche Ausgangs-

7) Eine Analogie zum Musgrave'schen Wohlfahrtsplan besteht nur 
prima facie, da dort auf Nutzenkurven rekurriert wird, hier 
jedoch auf politische Entscheidungen. 
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basis und Grundlage. Wegen des Einschlusses auch der Vermögens-

nutzungen und Vermögenswertzuwächse, aber auch der Vermögensbe-

stände ist die Einkommens- und Vermögensbesteuerung dem Konzept 

der Ausgabenbesteuerung, erst recht dem der "reinen Ausgaben-

steuer", überlegen. Mithin kann gefolgert werden, daß die Kon-

zepte der Ausgabensteuer mit dem breit angelegten "Verteilungs"-

Konzept der Besteuerung nicht vereinbar sind. Allzusehr stehen 

nämlich in den Ausgabensteuer-Konzepten allokative Ziele im Vor-

dergrund. Wegen ihrer unmittelbaren Ausrichtung auf konkrete 

verteilungspolitische Ziele und Größen sind selbstredend auch 

die utilitaristischen Realisierungs-Konzepte mit dem Verteilungs-

Konzept nicht vereinbar. 

d) Gerade im allokativ-distributiven Entscheidungsablauf kann das 

Leistungsfähigkeitspostulc1t "modale" Funktionen übernehmen. Es 

kann nämlich jenseits aller nutzen- und opfertheoretischen Begriln-

dungsversuche seine ureigenen Aufgaben behalten. Diese liegen 

darin, Ziel und Instrumente der Besteuerung mit der allgemeinen 

Ver t e i 1 u n g s - Politik zu koordinieren, um auf ~iese Wei-

se die Besteuerung als eine geschlossene Konzeption zu 
formulieren. zugleich besteht die Aufgabe des Postulats darin, ne-

ben einer Orientierung auf das Verteilungsziel durch eine Besinnung 

auf den allokativen Ausgangspunkt des wirtschaftlichen Leistungs-

prozesses das Verteilungsziel der Besteuerung zu kontrollieren. 

Denn die Leistungsmotivation und -kraft der güter- und einkommen-

schaffenden Faktoren muß erhalten bleiben, soll auf Dauer die Er-

giebigkeit der Steuerquellen gewährleistet bleiben, Dies also ist 

die Aufgabe des Postulats im Hinblick auf das Z i e 1. Das Po-

stulat kann ins t rum e n t e 1 1 erst konkreter werden, 

wenn im Bereich der "Personalisierung" der Leistungsfähigkeit und 

der Besteuerung bestillll!lte Bedarfsnormen und letztlich die Bemes-

sungsgrundlagen zu formulieren sind und wenn im Bereich der "Indi-

vidualisierung" der Besteuerung zu entscheiden sein wird, ob der 
Einzelpersonen, dem Ehepaar oder dem Haushalt die Steuerlast zuzu-
weisen, wenn also die "t a x uni t" festzulegen ist. Im Be-

reich der "Objektivierung" hat das Postulat die Aufgabe, als Ori-
entierungsmaßstab für die Allgemeinheits- und Gleichmäßigkeits-

postulate zu dienen, damit sowohl eine "comprehensive tax base" 
als auch deren Gleichbehandlung bei allen Einkommensempfängern 
garantiert werden können. 
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606 

Zusammenfassung des 
D:rit.t.en Teils 

a) Das System der Indikatoren der Leistungsfähigkeit muß in 

Besteuerungskonzepte integriert werden, denn eine Theorie der 

Personalsteuern soll über die Definition der Indikatoren hin-

aus zu Aussagen über die steuerliche Belastung kommen. Dazu 

sind letztlich auch Aussagen über Tarifprobleme unumgänglich. 

Trotz der eingangs begründeten thematischen Begrenzung müssen 

also tarifliche Fragen in diesem Zusammenhang zumindest ange-

deutet werden. 

Im Dritten Teil wurde versucht, die Indikatoren Einkommen, Ver-

mögen und Ausgaben derart in einen konzeptionellen Zusammenhang 

zu bringen, daß sowohl die steuerliche Lastverteilungsnorm als 

auch das Ziel der sekundären Verteilung deutlich wird. Der In-

dikator "Ausgaben" konnte erst hier Konturen gewinnen, da er 

erstens ein aus Einkommen und Vermögen abgeleiteter ist (siehe 

das Schema der indirekten Konsumermittlung) und da er zweitens 

auch in der Literatur stets nur im Zusammenhang mit Besteuerungs-

konzepten problematisiert wird. 

So nimmt die Anordnung der Konzepte folgende Systematik an: 

Mit den "Nominalismus"-Konzepten geht sie von den Indikatoren 

der Leistungsfähigkeit aus, greift aber stellenweise auch Tarif-

probleme auf (9. und 10. Kapitel). Mit den "Utilitarismus"-

Konzepten geht sie, ohne allerdings völlig auf die Problemati-

sierung von Indikatoren zu verzichten(§ 38), nun schon inten-

siver auf Tarifprobleme ein (11. Kapitel). Die Distributions-

konzepte schließlich (12. Kapitel) nehmen zu den Indikatorfra-

gen kaum noch Stellung, formulieren jedoch nicht ausnahmslos 

Tarifprobleme, sondern sind - dies allerdings in unterschied-

licher Intensität - auf das Verteilungsziel und das Ziel der 

Steuerlastverteilung ausgerichtet. 

b) Die Inhalte der drei Gruppen von Besteuerungskonzepten las-

sen sich wie folgt zusammenfassen: Für die allokativ-distribu-

tive Problematik sind die Konzepte in unterschiedlichem Maße 

offen. Die Ausgabensteuer-Konzepte kennzeichnet generell eine 

besondere Affinität für die allokativen Ziele; Sparen als Ver-

mögensbildung und Voraussetzung zum Kapitaleinsatz bleibt 
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steuerfrei. Das distributive Problem einer Besteuerung des 

Vermögensbestandes wird entweder ausgeklammert (§§ 33 u. 35) 

oder nicht(§ 34). Teils wird versucht, das jenseits von Sparen 

und Vermögensbestand existierende Problem einer distributions-

politisch orientierten Belastung der persönlichen Ausgaben da-

durch zu lösen, daß sowohl Ausgaben als auch Einkommen be-

steuert werden(§ 35). 

c) Die "eigenwillige" Position der Nutzenkonzepte zeigt sich 

darin, daß sie vorgeben, Steuerlastverteilungs-Konzepte zu sein, 

sich jedoch des Allokationsrnaßes "Nutzen" bedienen. Dies gilt 

für alle drei Versionen, doch lassen sich darüber hinaus die 

folgenden Unterschiede erkennen: 

Das Individualnutzen-Konzept untersucht ausschließlich - im Ge-

gensatz zu den beiden anderen - das distributive Ziel der 

Steuerlastverteilung. Wenn es trotz seiner Unzulänglichkeit 

hier dargestellt wird, so deswegen, weil die Untauglichkeit jeg-

lichen nutzentheoretischen Ansatzes für Steuerlastverteilungs-

konzepte nicht eindringlich genug geschildert werden kann; dies 

trifft sowohl auf die Beziehungen zwischen Einkommen und Nutzen, 

auf die Abhängigkeit zwischen Nutzen und Steuertarif als auch 

auf bestimmte allokativ-distributive Wirkungen und Abgrenzungen 

zu, von denen das Konzept ausgeht. 

Demgegenüber will das Wohlfahrts-Konzept auch das Problem der 

vorn Individualnutzen-Konzept nicht erfaßten Verteilung der Ein-

kommen vor Steuern einschließen, will darüber hinaus die Argu-

mentation auch auf die Ausgabenseite des Budgets erweitern und 

insoweit ähnlich wie die späteren Fassungen des Äquivalenzprin-

zips argumentieren, ohne indes die öffentlichen Leistungen 

direkt und unmittelbar bestimmen zu wollen. Daß es schließlich 

scheitert, liegt daran, daß es sein Hauptproblem, "simultane 

Allokations- und Distributionsentscheidungen" zu treffen, nicht 

zu lösen vermag. 

Das Sozialnutzen-Konzept schließlich, das Musgrave in dieser 

Form des "social utility approach" erst später als ein Konzept 

innerhalb der Theorie der optimalen Verteilung formuliert hat 

(Musgrave/Musgrave 1980, s. 97 u. 253 f.), verdankt seine Heraus-
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hebung insbesondere den kritischen Einwänden gegen das Indi-

vidualnutzen-Konzept mit seinen Nutzenmessungs- und vergleichs-

problemen. In der von Musgrave präsentierten Form muß es als 

ein mißglückter Versuch bezeichnet werden, eine Synthese von 

Allokationstheorie und Distributionspolitik zu erreichen. Der 

Sozialnutzenansatz läuft im Grunde - wie z.T. auch der Wohl-

fahrtsansatz - auf das komplexe Feld einer Theorie der politi-

schen Entscheidungen zu und wird, so z.B. bei E. Sohmen (1976, 

s. 364 ff.) in einen wohlfahrtstheoretischen Zusammenhang ge-

rückt: politische Entscheidungen über die zu verteilende so-

ziale Wohlfahrt können nicht ohne Reflex auf die "erweiterte 

Sympathie" eines K.J. Arrow (1963, S. 114 f.: "extended sympathy") 

bzw. nicht ohne Beachtung der "Gerechtigkeit als Fairneß" eines 

J. Rawls (1975, passim) gewürdigt werden. Im Sozialnutzen-Kon-

zept sind demnach typischerweise die politischen Entscheidungen 

immer auch Abwägungen zwischen allokativen und distributiven 

Zielen und Wirkungen. 

d) In der Gruppe der Distributions-Konzepte (12. Kapitel) ver-

suchen die Handlungsrahmen-Konzepte, Mindestanforderungen der 

steuerlichen Belastungspolitik zu formulieren, bleiben jedoch 

unverbindlich. Sie definieren nicht eigentlich den Umfang und 

den Inhalt der Indikatoren, formulieren also nicht Bedingungen 

für die steuerliche Basis, sondern für die Bemessungsgrundlage. 

Denn die Steuerfreiheit für das Existenzminimum und den steuer-

lichen Schutz für die Familie zu postulieren, bedeutet, die 

Formulierung steuerlicher Freibeträge und Tarifverläufe zu for-

dern. Damit aber gehören die Konkretisierungen der Rahmenkon-

zepte bereits zu den in dieser Untersuchung ausgegrenzten "Per-
sonalisierungs-" und "Individualisierungsmaßnahmen" der Be-
steuerung. Das Dilemma, in dem die Rahmenkonzepte stehen, liegt 

darin, daß sie einerseits das Leistungsfähigkeitspostulat er-

halten und lediglich (dankenswerterweise) die nutzentheoreti-

sche Begründung aufgeben wollen, daß sie andererseits konkrete 

Verteilungsziele nicht benennen wollen. 

Der entscheidende Unterschied zwischen den Rahmenkonzepten und 

dem "Verteilungskonzept" ist nun der, daß letzteres die Formu-
lierung der steuerpolitischen Zwischengröße "Leistungsfähigkeit", 
die durch ihre traditionsbeladene Bedeutung diskreditiert ist, 
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vermeiden will. Eine solche Zwischengröße erscheint im Zusammen-

hang mit dem Distributionskonzept insofern nicht notwendig, als 

über das Ziel der Regressionsvermeidung auch oder gerade in der 

distributiven Zielsetzung ohnehin Einverständnis besteht und 

darüber hinaus bei der Festlegung der steuerpolitischen Distri-

butionsmaße "Existenz- und Familienschutz" sogar über die Re-

gressionsvermeidung hinausgegangen wird; denn es kann angenom-

men werden, daß in jedem Falle Progressions -

maß e formuliert werden. In diesen Handlungszusammenhang 

aber wollen sich die Rahmenkonzepte gerade nicht zwingen lassen. 

e) Da die Formulierung konkreter und quantifizierter Verteilungs-

zielgrößen zum Inhalt des Verteilungs-Konzeptes gehört, rückt 

dieses Konzept nun nahezu vollständig in den Bereich der steuer-

lichen Personalisierung und Invididualisierung. Um für die hier 

vorliegende Untersuchung, die ja auf den Umfang und den Inhalt 

der Indikatoren begrenzt wurde, dennoch zu themenbezogenen Aus-

sagen zu kommen, haben wir für die Formulierung verteilungspo-

litischer Ziele und Größen einen Entscheidungsablauf skizziert. 

Diese Entscheidungsablauf-Typik soll verhindern helfen, daß die 

im Verteilungs-Konzept anvisierten Verteilungsziele völlig ab-

solut gesetzt werden. Der Entscheidungsablauf für distributive 

Ziele der Besteuerung hat nach unserer Vorstellung von einer 

Besinnung auf den allokativen Vorrang in der Problematik (Lei-

stungserstellung, Dauerergiebigkeit der Steuerquellen) auszu-

gehen. Auf diese Weise gelingt es uns, die eingangs als Grund-

lage für eine Theorie der Personalsteuer herausgearbeitete allo-

kativ-distributive Interdependenz bis zum Ende der Untersuchung 

zu wahren. 
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Ergebnis der Untersuchung 

I. Die analytische Funktion der allokativ-
distributiven Abgrenzung 610 

II. Die Trennung in die wirtschaftstheoreti-
schen und die steuerlichen Begriffe so-
wie die Funktion der Steuerpostulate 611 

III. Die erweiterte Interpretation des Lei-
stungsfähigkeitspostulats 613 

IV. Die steuersystemtische Konsequenz: Tren-
nung in Personal- und Unternehmensbesteu-
erung 615 

V. Theoriekonzept und Hypothesenstruktur 617 

I. Die klare a 1 1 ok a t i v - d ist r i b u t i v e 

Abgrenzung hat einen realwirtschaftlichen Grund und eine analy-

tische Bedeutung. Re a 1 wir t s c h a f t 1 ich unter-

scheiden sich das produktionswirtschaftliche vom haushaltswirt-

schaftlichen Aggregat, die Produktions- von den Verteilungszie-

len und -problemen, realwirtschaftlich kennt man den "efficiency 

versus equity-trade off". An a 1 y t i s c h ziehen wir aus 

den realwirtschaftlichen Gegebenheiten die Konsequenz, beurtei-

len wirtschaftliche Entwicklungen und politische Maßnahmen nach 

ihren allokativen und distributiven Wirkungen und Absichten und 

machen uns letztlich die allokativ-distributive Unterscheidung 

auch für das Begriffsinstrumentarium zunutze: Wir erkennen, daß 

die "Objekte", auf die sich die Maßnahmen richten und von denen 

die Wirkungen ausgehen, in die allokativen (nämlich Kapital 

und Ertrag) einerseits und in die distributiven (also Vermögen 

und Einkommen) andererseits zu unterscheiden sind. Wir haben 

untersucht, ob eine solche Trennung in der literarischen Dis-

kussion um die für die Personalbesteuerung zentralen Begriffe 

"Einkommen" und "Vermögen" eingehalten wird und kommen zu dem 

Ergebnis, daß das nur selten geschieht und daß niemals klar 

die analytische Notwendigkeit dieser Abgrenzung ausgesprochen 

wird. Zwar kennen die Steuerwissenschaften die terminologische 

Unterscheidung in die Betriebs- und Privatsphäre, doch werden 

innerhalb dieser Sphären die allokativen und distributiven Be-

griffe nicht immer auseinandergehalten. 
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II. Die Analyse führt uns zu der Notwendigkeit, die wir t -

s c h a f t s t h eo r et i s c h e n und die s teuer -

1 ich e n Einkommens- und Vermögensbegriffe streng auseinan-

derzuhalten, um der Gefahr zu entgehen, daß steuerliche Interes-

sen bzw. tatsächliche oder vermeintliche belastungspolitisch un-

erwünschte Wirkungen die Begriffsbildung bereits im "vorsteuer-

lichen" Stadium verbilden. Es liegt nämlich der Verdacht nahe, 

daß Einkommensteile, deren Besteuerung man grundsätzlich nicht 

für opportun oder möglich hält oder die man nicht gerade der 

Progression unterwerfen will, von vorn herein als Nicht-Einkom-

men definiert oder "übersehen" werden. 

Mithilfe des "Zugangskonzeptes" folgern wir, daß Einkommen und 

Vermögen aus der wirtschaftstheoretischen Sicht nur personale 

Größen (die "ad personam-Regel") und zugleich nur Gesamtgrößen 

(die "Totalitätsregel") sein können. 

Mit diesem Totalitätsansatz ist aber die steuerliche Erfassung 

und Belastung keineswegs vorherbestimmt oder festgeschrieben, 

denn es bleibt dem Steuerpolitiker freigestellt, vom Totalitäts-

konzept immer dann abzuweichen, wenn er das belastungspolitisch 

für notwendig oder wirtschaftspolitisch für günstig hält. Tat-

sächlich ist ja auch die Steuerwirklichkeit durch eine Fülle 

von Abweichungen vom wirtschaftstheoretischen Einkommens- und 

Vermögensbegriff geprägt, die nicht in allen Fällen rational 

geboten sind. Die Abweichungen müssen sich somit stets einen 

Vergleich mit den wirtschaftstheoretisch entwickelten Größen 

gefallen lassen, und das ist gerade der Sinn der wirtschafts-

theoretischen Begriffsbildung. 

Als Kennzeichen des Unterschieds zwischen den wirtschaftstheore-

tischen und den steuerlichen Begriffen erkennen wir, daß erstere 

mithilfe des Kriterien - Ansatzes (Zugang, Ver-

fügbarkeit, Entscheidung) zu entwickeln waren, die letzteren da-

gegen durch die Steuerpost u 1 a t e ihren Begriffs-

umfang und -inhalt erhalten. Eine entscheidende Position für die 

Theorie der Personalsteuern nimmt dabei das Leistungsfähigkeits-

postulat ein. In letzter Konsequenz soll es dazu dienen, das 

steuerpolitische Ziel der personalen Be 1 a s tun g insge-

samt zu konkretisieren, d.h. sowohl die Bemessungsgrundlage als 
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auch den Tarif zu bestimmen. Wir nennen diese Aufgabe des Po-

stulats die "Personalisierungs"- und die "Individualisierungs-

leistung". Da wir uns jedoch angesichts des Gesamtkomplexes 

thematisch auf die "Indikatoren" der Leistungsfähigkeit be-

schränkt haben, und da die Postulate der A 1 1 gemein -

h e i t und G 1 eich mäßig k e i t als Vorbedingungen 

des Leistungsfähigkeitspostulats gelten, steht im Mittelpunkt 

unserer Untersuchung der Einfluß dieser beiden Postulate auf die 

Umfangs- und Inhaltsprägung von Einkommen und Vermögen. Wir 

nennen diese Aufgabe der Postulate die "Objektiv i e -

r u n g s 1 eist u n g" • In unserem Konzept vom "Drei-

stufen-System" begründen wir, daß sich solchermaßen noch am 

besten die Konkretisierungsaufgaben der Postulate beschreiben 

lassen. Als Ergebnis stellen wir fest, daß zwar von der politi-

schen ratio her die Postulate nach wie vor die wesentliche 

Rolle bei der steuerlichen Begriffsprägung spielen, daß sich 

aber die steuerlichen Einkommens- und Vermögensbegriffe in der 

Realität als ein Bündel von Abweichungen vom Allgemeinheits-

postulat und als ein "System" von Verletzungen des Gleichmäßig-

keitspostulats darstellen. Dennoch bleibt die Funktion der 

Postulate für die Begriffsprägung erhalten. Da diese in den 

Steuerwissenschaften wie in der Politik akzeptiert ist, können 

sie als Richtmaße und Kritikbasis für die praktische steuer-

liche Begriffsbildung in Anspruch genommen werden. Die Nichter-

fassung der Zurechnungseinkommen, der Vermögenswertzuwachsein-

kommen und der Transfereinkommen (§ 22) würden sich ohne Rück-

griff auf das Allgemeinheitspostulat nicht beurteilen lassen. 

Wenn man erkennt, daß für eine freie Verfügbarkeit über Einkom-

men und Vermögen der innerperiodische Verlustausgleich bzw. der 

Schuldenabzug sowie der Nichtansatz des Humanvermögens notwen-

dig sind, geschieht das mit Blick auf das Allgemeinheitspostu-

lat, damit nicht als besteuerbar erscheint, was keine Verfüg-

barkeit repräsentiert (§ 23). So ist auch die lediglich infla-

tionsbedingte Erhöhung der Steuerbasis ein Verstoß gegen das 

Allgemeinheitspostulat (§ 24), da die Geltentwertung die Ver-

fügbarkeit nicht erhöht. Analog ist die Rolle des Gleichmäßig-

keitspostulats zu sehen. Gleichmäßigkeit der Besteuerung be-

deutet Gleichbehandlung(§ 25); die Unterschiede in den Einkunfts-

ermittlungsarten, die in einigen Fällen zu ungleich großen Ein-
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kommensgrößen bei ansonsten gleicher ökonomischer Ausgangslage 

führen(§ 26), und auch die Unterschiede in den Bewertungsver-

fahren, die ungleiche Vermögenswerte zur Folge haben (§ 27), 

sind Ungleichbehandlungen, erkennbar nur anhand des Prinzips 

als solchem. 

III. Trotz unserer Konzentration auf die Aufgaben der Allgernein-

heits- und Gleichrnäßigkeitspostulate bleibt die Funktion des 

Leistungs fähig k e i t s post u 1 a t s als 

Richtmaß aller Objektivierungsleistungen erhalten. Wie im Drit-

ten Teil der Untersuchung belegt wird, liegt den Konzeptionen 

der Besteuerung stets die Leistungsfähigkeitsidee zugrunde. Die 

Analyse der literarischen Diskussion um dieses Postulat hat 

aber ergeben, daß einige Autoren es - weil es sich theoretisch 

nicht begründen läßt - aufgeben oder zumindest anders interpre-

tieren wollen. Wir konnten nun an früherer Stelle darlegen, daß 

auf dem Wege der Umsetzung politischer Absichten vorn Ziel bis 

zum Instrumenteneinsatz Postulate oder Prinzipien eine bestimm-

te Aufgabe übernehmen, die in der Zielinterpretation und in der 

Kontrolle darüber liegt, ob die Instrumente dem Ziel jeweils 

entsprechen. Somit erscheint uns vorn grundsätzlichen her die 

Rolle eines modalen Prinzips vorn "moralischen Handeln" ( § 6, 

Abschn. II u. III) durchaus sinnvoll, zumal in einem Bereich, 

der wie die "gerechte Besteuerung" auf Werturteilen und Normen 

basiert. Jedoch sollten wir uns auch daran erinnern, daß in 

dem Wort Leistungsfähigkeit das Phänomen "Leistung" als defini-

torische Basis enthalten ist und daß wir die fehlende Tragfähig-

keit dieser Basis bereits offengelegt haben(§§ 4-5). Wer also 

nach der Leistungsfähigkeit besteuern will und dabei davon aus-

geht, daß es ja die marktlich erzielte Entlohnung, das Lei-

stungsergebnis ist, das er (um personen- und bedürftigkeitsbe-

zogene Beträge) korrigiert und dem (politisch beschlossenen) 

Tarif unterwirft, muß in Rechnung stellen, daß die Leistungs-

entlohnung nicht in jedem Falle tatsächlich entlohnt, was der 

einzelne leistet. Insofern verspricht allein der Name und der 

Ausgangspunkt des Postulats mehr, als es halten kann. Wenn 

dennoch das Postulat eine Funktion haben soll, so muß man aus 

der Diskussion um das völlige Abgehen von diesem Prinzip (§ 43) 
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und um seine Erhaltung(§ 42) einige Lehren ziehen: Erstens 

sollte man es schon eher auf die ver t e i 1 u n g s p o -

1 i t i s c h e n Zielvorstellungen beziehen, also auf den 

Zielpunkt hin orientieren, wenn sich der Ausgangspunkt (Lei-

stung) als irreal erweist. Aber: Es braucht zweitens überhaupt 

nicht zu stören, daß die im Nutzen- und Opferkonzept(§§ 37-40) 

gesuchte theoretische Begründung nicht mehr akzeptiert wird. 

Die politische Zweckmäßigkeit eines Prinzips bleibt erhalten, 

auch wenn es theoretisch falsch begründet wurde. Dann muß man 

eben die Begründung aufgeben und eine neue suchen. Wir schlagen 

- drittens - vor, diese im politischen und im ökonomischen Be-

reich zu suchen: Was unter Würdigung der ökonomischen Verhält-

nisse und Lebensumstände des einzelnen (unter der strikten Be-

dingung der fiskalischen Mittelaufbringung) als individuelle 

steuerliche Be 1 a s tun g politisch (verteilungspolitisch) 

entschieden wird, ist Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. 

Dabei wird der Konflikt zwischen dem "Individualzweck" und dem 

"Steuerzweck" des Einkommens und Vermögens (§§ 18 u. 191 poli-

tisch ausgetragen. Ob das Prinzip dabei seinen Namen wegen der 

Affinität zu "Leistung" beibehält, ist eine zweitrangige Frage. 

Die wesentliche zweite Bedingung ist, daß die verteilungspoli-

tische Zielorientierung nicht ohne die Besinnung auf die a 1 -

1 ok a t i v e n Grundlagen einer jeden Besteuerung vorgenom-

men wird: Bei einer Erhaltung der Rolle des Leistungsfähigkeits-

prinzips halten wir es also für unverzichtbar, die Motivation 

zur persönlichen Leistung, also die "Fähigkeit zur Leistung" 

und damit die "Dauerergiebigkeit der Steuerquelle", die im Ein-

satz der produktiven Faktoren liegt, neben der verteilungspoli-

tischen Zielorientierung mit zum Postulatsinhalt zu machen. zu-

gleich wollen wir darauf hinweisen, daß der verteilungspoliti-

sche Gehalt nur unvollständig formuliert ist, wenn nicht auf 

die im Einkommen und Vermögen repräsentierte Kaufkraft(erhal-

tung) abgestellt wird (s. § 24). Inflationsentwertete Einkom-

men und Vermögen sind keine verfügbaren Größen. Das Leistungs-

fähigkeitspostulat in dieser nunmehr nach zwei Seiten hin er-

weiterten Interpretation sollte demnach allokative wie distri-

butive Grundbedingungen des Wirtschaftens und der Verfügbar-

keit über ökonomische Größen gleichzeitig beachten. Danach kann 

es weiterhin als personale Steuerlastverteilungsregel gelten, 

dient aber zugleich der Zielinterpretation und Instrumentenkon-

kontrolle. 
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IV. Aus der realwirtschaftlichen und analytischen Bedeutung 

der allokativ-distributiven Abgrenzung sowie aus der Funktion 

des Leistungsfähigkeitspostulats als personale Steuerlastver-

teilungsregel ziehen wir die folgende s teuer s y s t e -

m a t i s c h e Konsequenz: Ein unter diesen Aspekten rationa-

les Steuersystem wäre das einer reinlichen Trennung in "Alloka-

tionssteuern", denen die allokative Zielsetzung vorbehalten 

bliebe, von den "Distributionssteuern", die gemäß dem distri-

butiven Ziel nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip zu gestalten 

wären. Selbstredend läßt sich diese Vorstellung in der politi-

schen Praxis nicht verwirklichen, denn erstens wäre es vermut-

lich wegen der allokativ-distributiven Interdependenz äußerst 

schwierig, "reine" Allokations- bzw. Distributionssteuern zu 

konstruieren, und zweitens sprechen die gewachsenen Strukturen 

des geltenden Steuersystems sowie die politischen und steuer-

psychologischen Widerstände prima facie dagegen. Und doch soll-

te - auch in Ansehung der mittlerweile durchgeführten Mehrwert-

steuer- und Körperschaftsteuerreform - die Formulierung einer 

idealen und rationalen Zielvorstellung hinsichtlich des Steuer-

systems nicht gänzlich als chancenlos abgetan werden. Zunächst 

einmal ist als ein pures Erkenntnisfaktum festzuhalten, daß die 

Diskussion um die Ausgabensteuerkonzepte offengelegt hat, in 

welch unterschiedlichem Maße sich Steuern den reinen allokati-

ven Fragestellungen öffenen (10. Kapitel). Weiterhin hat die 

Untersuchung ergeben, daß ein grundlegender Unterschied besteht 

zwischen Zielen und Auswirkungen einer Unternehmens -

beste u er u n g einerseits und einer Personal- bzw. 

Haus h a 1 t s beste u er u n g andererseits. Der 

wichtigste Punkt ist, daß die Unternehmensbesteuerung sich nicht 

mit dem Leistungsprinzip vereinbaren läßt(§ 20). Weder kann 

man mit den "Disponibilitäts"- noch mit den "Organisationsar-

gumenten"beweisen, daß Unternehmen wie die Privatpersonen lei-

stungsfähig sind; betrachtet man sie gleichwohl als "steuer-

fähig", was sie durchaus sind, so sind sie dies allenfalls nach 

den Vorstellungen der "Ertragsfähigkeit", nicht der Leistungs-

fähigkeit (Exkurs III). 

Wir konnten darlegen, daß es Besteuerungskonzepte gibt, in denen 

die Unternehmensbesteuerung sich durchaus von der Haushaltsbe-

steuerung völlig abkoppeln läßt (siehe die Ausgabenbesteuerung). 
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Die Frage ist nur, ob das geltende System der Ertrags- und 

Einkommensbesteuerung diese Abkoppelung erlaubt. Wie die Un-

tersuchung ergibt, läge der Vorteil eines Aufbrechens dieses 

"Mischkonzeptes" (§§ 18 u. 19 sowie das 8. Kapitel) klar auf 
der Hand: Die Verwechslung des betrieblichen Ertrages mit dem 

persönlichen Einkommen, des betrieblichen Kapitals mit dem 

persönlichen Vermögen wäre endlich unterbunden; der Betriebs-

ertrag oder -gewinn könnte so besteuert werden, wie es seiner 

ökonomischen Funktion und der allokationspolitischen Zielset-

zung entspricht, ohne daß er kraft des "Ubertragungseffektes" 

Ungleichbehandlungen unter den Einkommensbeziehern, die teils 

Unternehmer, teils Nichtunternehmer sind, hervorriefe (§§ 26 

u. 27). Auch das Totalitätskonzept des Einkommens ließe sich 

verwirklichen, weil in die steuerliche Definition des Einkom-

mens keine betrieblich orientierten Bewertungsfreiheiten und 

Aufwandsgestaltungen mehr hineinspielen würden. Dies wäre der 

distributionspolitische Vorteil in der Personalbesteuerung. 

Sollen die Unternehmen aus fiskalischen Gründen besteuert 

werden, hätte das nach ihrer Ertragsfähigkeit zu geschehen; 

desgleichen, wenn sie aus allokationspolitischen Gründen be-

sonders schonend oder besonders belastend besteuert werden 

sollen. Der letztere Fall bedürfte eigener Begründung, da er 

den Faktoreinsatz und die Produktion mutwillig verteuerte. 
Die gegenwärtige Praxis wie auch die theoretischen Konzepte 
der Unternehmensbesteuerung (Exkurs III) lassen den Schluß zu, 

daß die Notwendigkeit einer allokativ-distributiven Abgrenzung 

in Analyse und Steuerpraxis nicht erkannt sind. Nur so kann 

erklärt werden, daß die präzise Argumentation bei Böhm-Bawerk 
und in der Betriebsteuerdiskussion (§§ 7 u. 8) vollends ver-

schüttet ist. So münden unsere Untersuchungsergebnisse in die 

Aufforderung, die Diskussion um den Einkommensbegriff und um 

die Unternehmensbesteuerung fortzusetzen. Daß man damit auch 

zu einer klareren Einstellung gegenüber der Personalbesteuerung 

kommt, dürfte nach allem fraglos sein. 
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V. Wie in S 11 (Punkt V: "Rationalität und Theorie-Inhalt") 

näher dargelegt, betrachten wir die vorliegende Untersuchung 

als einen Beitrag zu theoretischen Aussagen "mit eingeschränk-

ter Reichweite", als einen Beitrag zu der alleinigen Absicht, 

Begriffe in Inhalt und Umfang, möglicherweise auch in 

ihrem Zustandekommen zu erklären. Die Fassung der wirtschafts-

theoretischen Einkommens- und Vermögensdefinitionen, die wir 

in S 11 ("Fazit 2") formuliert haben, wie auch die Analysen 

zu den steuerlichen Einkommens- und Vermögens-Begriffen im 

zweiten Teil, insbesondere im 6. Kapitel, können und sollen 

sich demnach nicht auf die Erklärung und die voraussage indi-

viduellen Verhaltens der Einkommensbezieher und Vermögensbe-

sitzer erstrecken. 

a) Insofern werden auch die von Th. S. Kuhn (1978, S. 422 ff.) 

formulierten "Eigenschaften" für die Theoriewahl nur teilweise 

für unsere bescheideneren Absichten zutreffen. Um einen mög-

lichst umfassenden Beschreibungsansatz in der Theoriewahl zu 

gewinnen, hält Kuhn insbesondere die folgenden Eigenschaften 

für wichtig: (1) die Tatsachengerechtigkeit, da von der quanti-

tativen und qualitativen Tatsachenkonformität die Erklärungs-

und Voraussagekraft abhängt; (2) die größtmögliche Reichweite 

mit Beschreibung aller Konsequenzen; (3) die Einfachheit, die 

je für sich als verworren Existierendes ordnet und zusammen-

hänge aufzeigt; (4) die Widerspruchsfreiheit in sich sowie die 

Verträglichkeit mit anderen z. Zt. anerkannten und verwandten 

Theorien und (5) die Fruchtbarkeit, die neue Forschungsergeb-

nisse aufzeigt und ordnet oder bisher unbekannte Beziehungen 

zwischen bekannten Erscheinungen aufdeckt. 

Die erste Eigenschaft erachten wir als für unser vorhaben nicht 

zutreffend, da eine begrifflich intendierte Theorie sich 

dem Erfordernis der Kuhn'schen Tatsachenkonformität verschließt. 

Wenn wir unser Vorhaben zweitens als ein solches mit begrenzter 

Reichweite klassifizieren, so erreichen wir zwar nicht die 

Kuhn'sche zweite Eigenschaft, jedoch wurde unser Vorhaben inner-

halb des von uns abgegrenzten Untersuchungsbereichs mit äußerst 

tiefgreifender Intensität durchgeführt, wie die umfänglichen 

Analysen gerade im zweiten Teil der Arbeit belegen. Es 

war unsere Absicht, ein lückenloses System aller mit den Steuer-
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postulaten zusammenhängenden Einflüsse (Realisierungen wie 

Verstöße) auf die Einkommens- und Vermögensgrößen vorzulegen. 

Zur dritten Eigenschaft, der Einfachheit, haben wir eine zwie-

spältige Einstellung: Soweit die Materie komplex ist, versuch-

ten wir, sie anhand der Ubersichten und Schaubilder in ihren 

Bestandteilen und zusammenhängen deutlicher zu machen und so 

zu ordnen, daß sie zwar übersichtlich, aber gerade nicht un-

gebührlich vereinfacht erscheinen; in gewisser Weise wider-

spricht die Darstellung vielfältiger zusammenhänge der Einfach-

heit, wohingegen die Anfertigung von Ubersichten der Einfach-

heit entgegenkommt. Eine Einfachheit im Kuhn'schen Sinne sehen 

wir allerdings in dem von uns benutzten Analyseinstrument der 

allokativ-distributiven Abgrenzung. 

Zur vierten und fünften Eigenschaft, der Widerspruchsfreiheit 

und der Fruchtbarkeit, können wir uns selbst nur insoweit 

äußern, als wir die Absicht hatten, sie zu verwirklichen. Dies 

wird sich erweisen müssen. Die Verträglichkeit mit anerkannten 

bzw. verwandten Theorien, die Kuhn verlangt, darf man selbst-

verständlich nur auf dem Felde solcher Theorien erwarten, die 

ein Erklärungsinteresse haben, das der hier versuchten begriff-

lichen Theorie "verwandt" ist. Zur Fruchtbarkeit begnügen wir 

uns mit dem Hinweis, daß wir hoffen, die in den vorgenannten 

Punkten Ibis IV dieses Paragraphen hervorgehobenen Ergebnisse 

als bedeutsam genug ausgewiesen und ausreichend abgesichert 

zu haben. 11 

b) Es bietet sich die Frage an, wie es zu erklären ist, daß 

sich die Eigenschaft des steuerlichen Einkommens und Vermögens 

gerade an den vielfältigen Verstößen ausgerechnet gegen jene 

Postulate herausbildet, die den idealtypischen Inhalt der Be-

griffe ausmachen. Bereits im 6. Kapitel hatten wir einige hypo-

thetische Ansätze mit dem "Individualzweck" und dem "Steuer-

zweck" des Einkommens bzw. Vermögens in Verbindung gebracht, 

um zu belegen, daß wir keine Hypothesen über das Verhalten der 

Einkommensbezieher und Vermögensbesitzer planen, sondern solche, 

die die Entscheidungs- und Handlungsweisen derer betreffen, die 

steuerliche Begriffe "machen", nämlich der Steuerpolitiker. 

Zum "zweckbezogenen Einkommensbegriff" (§ 18 1:V) hatten wir 

sinngemäß ausgeführt: Die Geschichte der interventionsausdehnenden 
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Staatstätigkeit belegt, daß der Staat, sofern der Individual-

zweck des Einkommens auch nur halbwegs gewährleistet ist, sei-

ne Möglichkeiten zur engeren oder weiteren Definition von Ein-

kommen so ausnutzt (also seinen Steuerzweck so verfolgt), wie 

es in seine interventionistischen steuerpolitischen Pläne paßt. 

Und zum steuerlichen Vermögensbegriff(§ 19 IV) hatten wir ge-

sagt: Angesichts der geschichtlichen Erfahrung mit Geldentwer-

tung und Vermögensverfall, aber auch angesichts der verfassungs-

mäßigen Eigentumsgarantie ist die Einstellung der Politiker zum 

Vermögen und seiner Besteuerungsmöglichkeit "ambivalent"; einer-

seits wünschen sie aus mancherlei Gründen eine Vermögensumver-

teilung, andererseits haben sie nie den Mut aufgebracht, dazu 

die Vermögen- und Erbschaftsteuer zielentsprechend umzugestal-

ten; ganz im Gegenteil ließen sie trotz der merklichen Geldent-

wertung den Kaufkraftverfall für bestimmte Bevölkerungsgruppen 

tatenlos zu, ohne zugleich vorhandene aktive Vermögensbildungs-

pläne in die Tat umzusetzen. 

Wir können darüber hinaus nur vorsichtig "singuläre Hypothe-

sen" (H. Seiffert 1975a, s. 153) formulieren, wobei wir für 

die ersten drei die Autorenschaft keineswegs beanspruchen, 

denn allzusehr sind sie mittlerweile herrschende Meinung ge-

worden: 

(1) Wie das Leistungseinkommen, bildet sich auch der steuer-

liche Einkommensbegriff als das Ergebnis eines Verteilungs-

streites zwischen den gesellschaftlichen Gruppen, als deren 

Vertreter die Politiker gelten können. (2) Die jeweils gefun-

denen steuerlichen Definitionen reflektieren die unterschied-

liche Einstellung der Gruppen und Politiker gegenüber dem 

"efficiency versus equity-trade off". (3) Mehr und mehr zeigen 

sich die Ergebnisse der Gruppeneinflüsse in der "Auswahl" und 

der "Verunstaltung" der Steuerbasen und Steuerbemessungsgrund-

lagen. Sie haben offensichtlich die größere Anziehungskraft 

als die Gestaltung der Tarifverläufe, da sich in ihnen die 

gruppenspezifischen "Gestaltungen" besser und unauffälliger 

unterbringen lassen. Dies gilt nicht nur für die Personal-

steuern, sondern auch für die Sozialabgaben. 

Aufgrund unserer eigenen Analysen zum Individual- und Steuer-

zweck des Einkommens bzw. Vermögens unterstützen wir diese 
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Hypothesen und fügen die folgenden an, die sich allerdings auf 

die Begriffs- und Theoriebildung erstrecken, ihren Einfluß auf 

die Steuerpolitik aber nicht leugnen können: 

(41 Da wir in der geltenden Einkommensteuer ein "gemischtes" 

Konzept verwirklicht sehen, das sowohl die Gewinnbesteuerung 

des Einzel-, Mit- und Personengesellschafts-Unternehmers als 

auch zugleich deren persönliche Einkommensbesteuerung regelt, 

schlagen allokationspolitische Steuerinterventionen auch auf 

die distributive Lage der Unternehmer durch, was nicht ziel-

effizient ist, da das zumeist nicht den distributiven Zielen 

entspricht. Es läßt sich kanm ausmachen, ob dies von den Steuer-

politikern so gewollt ist. (51 Es gibt kaum noch eine alloka-

tionspolitische Intervention ohne die "obligatorische soziale 

Komponente", weil wir das genannte gemischte Konzept realisiert 

haben. Auch dies ist ziel-ineffizient, weil die Komponenten 

allokative Ziele konterkarieren. (61 Das geltende Einkommen-

steuerrecht kennt keine allgemeine Einkommensdefinition, son-

dern begnügt sich mit einer erfassungs-ineffizienten Aufzählung 

einzelner Einkunftsarten. Begründet wird dies mit dem Fehlen 

einer anerkannten Einkommenstheorie. Es erfolgt in diesem Zu-

sammenhang stets der Hinweis auf die einander ausschließenden 

Quellen- und Reinvermögenszugangstheorien. Wir haben in§§ 7 

und 8 nachgewiesen, daß diese Theorien keine wirtschaftstheore-

tischen Einkommensbegriffe intendieren, sondern steuerliche, 

und daß sie zudem wegen ihres Erfordernisses der Kapitalerhal-

tung "allokationsdominiert" sind. Das macht sie tatsächlich 

für einen allgemeinen Einkommensbegriff untauglich. So fehlt 

dem Steuergesetz zwar eine allgemeine Theorie, aber aus anderen 

als den stets angeführten Gründen. (71 Daß keine steuerliche 

Theorie des Einkommens und Vermögens entwickelt wurde, liegt 

nach unserer Auffassung an der bisher nicht verwirklichten 

allokativ-distributiven Abgrenzung. Diese ist für die Analyse 

wie für die Theoriebildung gleichermaßen unumgänglich. Aus 

einer solchen Abgrenzung würde sich klar ergeben, daß man Ge-

winne und Einkommen nicht gleich behandeln kann, daß man Unter-

nehmen nicht wie Privatpersonen besteuern kann und daß bei 

einer klaren Abgrenzung die Chance für die zieladäquate Be-

steuerung des Ein kommen s größer ist. (BI Die Klage 

über das Fehlen eines allgemeinen Einkommensbegriffs und über 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



621 

das Fehlen einer Theorie übersieht, daß zwischen einem wirt-

schaftstheoretischen und einem steuerlichen Einkommen zu tren-

nen ist. Letzteres ist politisch bestimmt. Soll das steuerliche 

Einkommen "zieloffen" in der Weise sein, daß es jede Art von 

distributiv gemeinter Einengung oder Ausdehnung (§ 18) erlaubt, 

so muß es von vorn herein zunächst einmal ein Totaleinkommen 

sein. Uber seine Belastung kann dann immer noch in Form von 

Abzügen entschieden werden. Diese Eigenschaft des steuerlichen 

Einkommens als "comprehensive tax base" (§ 21) erreicht man am 

ehesten, wenn man es stets an dem wirtschaftstheoretischen Ein-

kommensbegriff messen kann, der nach dem Kriterien-Ansatz ge-

bildet ist ( § 11 J • 

c) Die Formulierung einer "Theorie der Personalsteuern" ist mit 

den hier vorgestellten begriffstheoretischen Elementen selbst-

redend nicht vollständig zu leisten. Wie aus der thematischen 

Abgrenzung (§ 1) hervorgeht, hatten wir uns hier auf die Analyse 

der Einkommens- und Vermögensbegriffe zu beschränken, auf jene 

Indikatoren also, die in der Lage sind, die Leistungsfähigkeit 

des einzelnen zu "objektivieren" ( § 14 l. Eine vollständige 

Theorie der Personalsteuern wäre zu erweitern um die Gebiete 

der "Personalisierung" und der "Individualisierung" von Leistungs-

fähigkeit, deren Grundfragen wir in den§§ 15 und 16 zumindest 

andeuten konnten. Solche Theorien gehen über die hier vorgelegte 

deswegen hinaus, weil die Personalisierung (in Form von steuer-

lichen Abzügen von der Bemessungsgrundlage wie in Form von pro-

gressiven Tarifen) und weil die Individualisierung (als Ent-

scheidung über die Besteuerungseinheit Individuum, Ehepaar oder 

Haushalt) nicht ohne Bezug zu den Verhaltensweisen der steuer-

pflichtigen und zu den Wirkungen der Steuerprogression zu for-

mulieren ist. In solchen Theorien muß also die Fortsetzung der 

hier begonnenen Untersuchung gesehen werden. 

1) H, G, Johnson, Recent Developments in Monetary Theory - A Com-
mentary, in: D,R, Croome and H,G, Johnson (Hg), Money in 
Britain 1959~1969, London 1970, s. 861 "The crucial principle 
is that the test of a good theory is its ability to predict 
something large from something small ••• " Wenn also aus we-
nigem viel abgeleitet werden soll, so sehen wir das "wenige" 
in dem einfachen Prinzip der allokativ-distributiven Abgren-
zung, das "viele" in den steuerlichen Folgen und Wirkungen 
einer getrennten Personal- und Unternehmensbesteuerung, 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



623 

ANHANG 

E:Kk.urs I = 
Erläuterungen zur 

"Arten und. Quellen 

Ubersic::h.t 

des Zugangs a.n 

ök.onomisc::h.en Größen" in SB 

Ubersicht 3.2 ist auf den Totalnachweis aller geld- und güter-

lichen Zugangsarten sowie auf den Totalnachweis aus sämtlichen 

denkbaren Zugangsquellen (aus dem Ertrags-, dem Vermögens- und 

dem Transferbereich) angelegt. Die Systematik dieser Arten- und 

Quellen-Matrix wird anhand von zwei Einteilungen geprüft, die 

jüngst von W. Albers (1979a, S. 197-201) und N. Andel,1979a,S.337-

355) vorgelegt worden sind. Ubereinstimmungen und auch Unterschie-

de zwischen diesen Systematisierungen sollen nachfolgend darge-

legt und für das Schema der Zugangsarten und -quellen nutzbar ge-

macht werden. 

W. Albers weist vier Einkommensbestandteile bzw. Einkunftsarten-

gruppen aus: (a) Geldeinkommen, (b) Naturaleinkünfte und geldwer-

te Vorteile aus der Nutzung von Vermögen, (c) Ubertragungseinkom-

men und (d) Vermögensveränderungen. Die Naturaleinkommen sind gü-

terliche Einkommen (Deputate, freie Kost und Station usw.) 11 eben-

so wie die Vermögensnutzungen. So enthält die Aufzählung sowohl 

eine Trennung in die beiden geld- und güterlichen Einkommensarten 

als auch einen Katalog der Einkommensquellen, wie die (marktliche 

und nichtmarktliche) Faktorentlohnung, die Einkommen aus dem Trans-

ferbereich sowie jene aus dem Vermögensbereich. 

Die sieben Einkommensbestandteile von N. Andel lassen sich in Art 

und Quelle ebenfalls wie oben gruppieren, lauten aber zunächst 

wie folgt: (a) Bruttonominalentgelte für Marktleistungen, (b) Brut-

tonaturalentgelte für Marktleistungen, (c) zugerechnete Einkünfte, 

(d) Wertzuwächse, (e) Erbschaften und Geschenke, (f) Glücksspiel-

1) Ferner: die Entnahme von selbst hergestellten Gütern für den 
Verbrauch im eigenen Haushalt; die Verwendung von selbst her-
gestellten Gütern für die Produktion im gleichen Betrieb; die 
nicht über den Markt entlohnte Wertschöpfung im eigenen Haus-
halt und der Einsatz von nicht entlohnten familieneigenen Ar-
beitskräften im eigenen Betrieb; letztlich die Verzinsung des 
Eigenkapitals, das in selbst genutzten Vermögensgegenständen 
investiert ist. 
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gewinne und (g) Lohnersatzleistungen und Unterstützungen. 21 Auch 

in diesem Katalog läßt sich eine Gruppierung wie oben dargestellt 

wiederfinden, nämlich eine Trennung in geldliche und güterliche 

Einkommensarten sowie in verschiedene Quellen aus dem Bereich 

des Faktoreinsatzes, der Transfer und des Vermögens. 

Die Einteilung der Ubersicht 3.2 nimmt diese Gruppierungsmöglich-

keiten sowie die Trennung in Arten und Quellen des Einkommens 

auf; sie vollzieht somit zunächst die Dreiteilung der Quellen in 
einen allokativen Bereich des Faktoreinsatzes samt seiner Entloh-

nung, in einen Bereich des Vermögens, und zwar sowohl des gegen-

ständlichen Zugangs von Vermögen als auch seiner Nutzungen 31 so-

wie in einen (distributiven) Bereich der Transfers. Innerhalb 

eines jeden dieser Bereiche wird eine Trennung in die beiden 

geld- und güterlichen Einkommensarten vorgenommen. Dies u.a. auch 

deswegen, um klar auszuweisen, daß das Problem der Zurechnung so-

wie auch das des Wertzuwachses allein im güterlichen Sektor auf-
treten können. 

Da hinsichtlich der Transfers keine wesentlichen Interpretations-

und Systematisierungsunterscheidungen auftreten, 41 sind die fol-

genden Punkte erklärungsbedürftig: das marktliche Leistungs- und 

Entlohnungsproblem, das Zurechnungsproblem und das Vermögenspro-

blem. 

N. Andel diskutiert sowohl die nominalen als auch die naturalen 

Faktorentgelte als Entlohnungen für Marktleistungen; das Markt-

liehe liegt in der Leistung, d.h. im Faktorangebot. 

2) Die Reihenfolge wurde von uns in der Weise geändert, daß c-f 
als zum Bereich des Vermögens gehörende Tatbestände hinterein-
ander auftreten. Der gesonderte Ausweis von (f) Glücksspiel-
gewinnen bei Andel läßt sich aber auch als Ausweis von 
einmaligen Einnahmen interpretieren, womit die Aufzählung ei-
ne Sonderstellung einnähme, da andere diese Einmaligkeit nicht 
aufführen; zum Charakter der Einmaligkeit vgl. die schon 1957 
von Albers vorgetragene Kritik, s. 67. 

3) Dies ist der distributive Bereich I; distributiv, weil die 
Trennung in Kapital und Vermögen bereits oben begründet wurde. 

4) Sie werden von Albers und Andel vorwiegend unter steuerlichem 
Aspekt gesehen, wobei Albers die tatsächliche Verfügbarkeit 
über Transfers betont; demgegenüber will Ubersicht 3.2 den 
maximalen Umfang von Transfers ausweisen und anhand dessen 
die Einkommenseigenschaft generell überprüfen. 
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Auch Entlohnungsarten, die nicht über den Markt erfolgen, wie 

solche als Gewährung von Werkswohnungen, Kantinenessen, Deputate 

usw., sind Entgelte für Marktleistungen. Leistet demgegenüber 

jemand nicht über den Markt, sondern "an sich selbst", müssen 

ihm Einkünfte "zugerechnet" werden. 

Dagegen sieht W. Albers das Geldeinkommen nicht aus dem Blick-

winkel der Leistung, sondern aus derr. der E n t 1 oh nun g; 

diese unterteilt er in die geldliche und die naturale1 letztere 

geschieht nicht-marktlich. 

In Ubersicht 3.2 wird nun dem Gedankengang von W. Albers inso-

weit gefolgt, als dort auf die Entlohnungsweise abgestellt ist, 

die innerhalb des allokativen Bereichs erfolgt; die Trennung 

in den geldlichen und den güterlichen Zugang erfordert es, nur 

den ersteren als Markteinkommen, als Bruttonominaleinkommen im 

Sinne Andels, zu bezeichnen (besser: Bruttomonetäreinkommen als 

Gegensatz zu -naturaleinkommen). Zum güterlichen Zugang werden 

Andels Bruttonaturalentgelte, aber auch Albers' vielfältige Ent-

nahme- und Selbstverbrauchsformen gezählt; sie geschehen aber -

im Gegensatz zu Andel - ausnahmslos nichtmarktlich, wenngleich 

das Faktorangebot marktlich erfolgen mag, z.T. aber auch nicht-

marktlich, wie z.B. bei Albers' Entnahme- und Verwendungstatbe-

ständen sowie beim Einsatz familieneigener Arbeitskräfte im ei-

genen Betrieb. Aus der rein güterlichen Betrachtung dieser Ent-

lohnungen folgt, daß sie sämtlich zum Gegenstand des sog. Zurech-
nungsproblems gemacht werden. 

Als Zurechnungsproblem sieht aber w. Albers nur die Tatbestände 

der "geldwerten Vorteile aus der Nutzung von Vermögen" an, nicht 

die Naturaleinkünfte, obwohl ja letztere der marktlichen Zurech-
nungsregel entbehren. 5 ) 

Demgegenüber sind bei N. Andel sowohl die Einkünfte aus der Ver-

mögensnutzung als auch die Naturaleinkünfte für entnommene Güter 

und Dienste zuzurechnende Einkünfte, nicht hingegen die naturalen 

Entlohnungen, die - wie erwähnt - Entlohnungen für Marktleistungen 

5) Zumindest geht aus seiner Uberschrift auf S. 197 "Naturalein-
künfte und Z u r e c h n u n g von geldwerten Vorteilen •.• " 
nichts anderes hervor; Hervorhebung HDH; die weiteren Ausfüh-
rungen befassen sich dann ausschließlich mit den Bewertungspro-
blemen. 
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sein sollen. 61 Die zwischen Albers und Andel zu vergleichenden 

Entlohnungs-, Verbrauchs-, Entnahme- und Nutzungstatbestände 

sind nicht einheitlich und erschweren die eindeutige Abgrenzung. 

Es wird deshalb in Ubersicht 3.2 auf eine Trennlinie mitten 

durch die nichtmarktlichen Tatbestände verzichtet. Weder Albers 

noch Andel diskutieren die Einkommenseigenschaft der Arbeitgeber-

anteile zur Sozialversicherung, wohl weil sie steuerlich nicht 

als Einkommen gelten. In der Literatur werden diese Anteile aber 

z.T. als nicht ausbezahlter Arbeitslohn definiert. Soweit dies 

geschieht, müssen sie in Ubersicht 3.2 in der Position A/GE (al 

erfaßt werden. Ihr Zugang ist ebenso wie die vom Betrieb einbe-

haltende Lohnsteuer ein "fiktiver" beim Einkommensbezieher. 

Das Zugangsprinzip erfordert jedenfalls die Erfassung dieser An-

teile als personales Einkonunen. 

Im weiteren wird danach unterschieden, ob die Zurechnungstatbe-

stände solche mit einer Bindung an das Vermögen oder solche ohne 

diese Bindung sind; letztere werden als Zurechnungstatbestände 

im allokativen Bereich ausgewiesen, da sie aus dem Faktoreinsatz 

hervorgehen. Auf eine Trennung in marktliche und nichtmarktliche 

Vorgänge wird verzichtet. Die Faktorentlohnung ist einerseits 

als Entlohnung und Entnahme möglich; dies sind die "Natural-Zu-

gänge", vgl. A/GU1 in Ubersicht 3. 2. Andererseits ist die Faktor-

entlohnung auch in Form von in der Unternehmung verbleibender Ka-

pitalakkumulation denkbar, somit als "Kapital-Zugänge" bezeich-

net, vgl. A/GU2 in Ubersicht 3.2. 

6) Als zuzurechnende Einkünfte diskutiert Andel: (a) den Nutzungs-
wert des vom Eigentümer genutzten Vermögens (wie Wohnung, 
Auto, Hausrat), (b) entnommene bzw. selbst erstellte Güter 
und Dienste (im Einzelhandel, im privaten Haushalt und in 
der Landwirtschaft) und (c) die Freizeit. 

7) So ist z.B. dem Katalog der Naturaleinkünfte und Vorteile aus 
der Vermögensnutzung von Albers nicht genau zu entnehmen, wo 
die Trennlinie zwischen beiden verläuft; während Naturalent-
lohnungen, Eigenverbrauch und Selbstverbrauch noch als Natu-
raleinkünfte gelten können, vermutet man dieses auch hinter 
der Bezeichnung "nicht über den Markt entlohnte Wertschöpfung 
im eigenen Haushalt", sofern man an die Hausfrauenarbeit denkt; 
doch dann erfährt man, daß zu dieser Wertschöpfung auch die 
Nutzung der Wohnung im eigenen Haus gehört, die man eher als 
(zuzurechnende) Vermögensnutzung erwartet hätte. 
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Zurechnungsprobleme treten aber auch in Verbindung mit dem Ver-

mögen auf, und diese sind - gemäß der mehrfach gegebenen Begrün-

dung - im distributiven Bereich auszuweisen. Hier kann es sich 

zum einen um die Nutzung des Sachvermögens handeln, werde die-

ses nun durch das selbst akkumulierte oder das erworbene Vermö-

gen repräsentiert oder durch nicht realisierte Wertvermögens-

wertzuwächse, vgl. DI/GU1 in Ubersicht 3.2. Zum anderen kann 

es auch die Nutzung des Human-Vermögens betreffen, vgl. DI/GU2 

der Ubersicht 3.2. Mithin erfaßt das Zurechnungsproblem den ge-

samten nichtmonetären Bereich der "Allokation" und der mit Ver-

mögen verbundenen "Distribution I" und dürfte damit einen größe-

ren Umfang aufweisen als bei Albers und Andel dargestellt. 

Das Vermögensproblem ist mit einigen Bemerkungen zu versehen: 

Ungeachtet bestimmter Einteilungen in Vermögensarten 91 ist hier 

das Problem des zu gang s von Vermögen grundsätzlich zu 

unterscheiden in erstens den gegenständlichen Zugang von Vermö-

gen und zweitens den Wertzugang von Vermögen. Der Zugang von 

Vermögensgegenständen als Einkommensbestandteil ist sowohl in 

Form des selbst akkumulierten Vermögens als auch in Form des 

durch Erbschaft, Schenkung oder Glücksfall erworbenen Vermögens 

möglich. In den überwiegenden Fällen kommt es dabei aber auch 

zu einem Wertzugang am Gesamtvermögensbestand. Die zweite Zu-

gangsform, der Wertzugang, ist nur ohne gegenständlichen Zugang 

möglich und hier auch nur so gemeint; er ist danach zu differen-

zieren, ob er realisiert wird oder nicht. 

Als Nutzung des Vermögens kann nur der güterliche Zugang auftau-

chen, da eine "Nutzung• des Geldvermögens nur in Form von Erträ-

gen geldlicher Art denkbar ist (Faktorenentlohnung). 

Ferner: oem Vermögenszugang entspricht die Vermögensauflösung 

(siehe Ubersicht 3.1), doch die ist ja uno actu geldlicher Art 

und demnach kein neuer Einkommenszugang. 10 > 

9) Das Gütervermögen - im Gegensatz zum Geldvermögen - unter-
teilt N. Andel in das Sach-, das Grundstücks- und das Wert-
papiervermögen. 

Fn. 10 siehe folgende Seite 
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Vor diesem Hintergrund der Begriffe sowie der Vermögensbildungs-, 

auflösungs- und zugangsvorgänge, die ja auch die als modern gel-

tende Reinvermögenszugangstheorie widerspiegeln, sind die mit 

dem Vermögen zusammenhängenden Einkommenselemente von N. Andel 

und W. Albers zu würdigen. Albers diskutiert die Probleme der 

Akkumulation, der Realisierung und der Wertsteigerung von Vermö-

gen ausschließlich unter steuerlichen Aspekten; die Reinvermö-
genszugangstheorie wird nicht thematisiert, demnach bleiben auch 

Erbschaften usw. außerhalb seines Systems der Einkommensbestand-

teile. 

Demgegenüber geht Andel auf Erbschaften und Geschenke sowie auf 

Glücksspielgewinne ein, die man allesamt als die gegenständlichen 

Vermögenszugänge bezeichnen kann, thematisiert weitere Vermögens-

gegenstandzugänge nicht, sondern diskutiert intensiv den Einkom-

menscharakter von Wertzuwächsen samt ihren steuerlichen Wirkun-

gen und Konsequenzen, sowie die gesamte Realisierungsproblematik. 

In Ubersicht 3.2 ist der Vermögenszugang (Bereich D I) erstens 

aus sämtlichen gegenständlichen und wertmäßigen Quellen ausge-

wiesen, zweitens in allen geldlichen und güterlichen Arten. Ein-

kommenselemente aus der güterlichen Vermögensart bestehen in der 

Nutzung. Akkumuliertes wie auch erworbenes Vermögen läßt sich 

entweder aufzehren, dann ist es Geldeinkommen, oder nutzen, dann 

ist es Gütereinkommen (und birgt - wie oben dargestellt - das 

Zurechnungsproblem). Ausdrücklich ist auch hier auf die Trennung 

der Kapitalnutzung von der Vermögensnutzung hinzuweisen, wobei 

die erstere in den allokativen Bereich gehört. 

Fn. 10: 
siehe F. Neumarks "Umschichtung der Vermögensstruktur" als 
ein die Erhöhung der Dispositionskraft nicht berührender 
"Aktivtausch", 1961b, S. 33. 
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Exkurs II: 

Einzeldarstellung zu.§ 13: Das 
''Verftigu.ngseinkornmen'' im Spektrum 
der Individu.aleinkornmensbegriffe 

I. Die Abgrenzung zum "persönlich verfügbaren Einkommen" 629 

II. Vom Verfügungseinkommen zum Konsumeinkommen 630 

III. Von den Bruttoeinnahmen zum "zu versteuernden Ein-
kommen" 

IV. Das Verhältnis der wirtschaftstheoretischen zur steu-

634 

erlichen und statistischen Einkommensdefinition 636 

I. Die Größe des 

ist gegenüber dem 

Einkorn rn e n" 

"Verfügungseinkorn rn e n s" 

"per s ö n 1 ich verfügbaren 

der Sozialproduktsberechnung abzugrenzen. 

Ausgehend vorn Netto-Sozialprodukt zu Faktorkosten, also dem 
Volkseinkommen, l) enthält das "verfügbare (disponible) Einkom-

men der privaten Haushalte" zwar die Transferzahlungen, nicht 

dagegen die unverteilten Gewinne der Körperschaften; es ent-

spricht insoweit dem oben entwickelten Verfügungskriterium im 
Sinne einer Verfügbarkeit über die wirtschaftstheoretisch be-

stimmte Gesamtverfügungsgröße. Jedoch ist die rnakroökonornische 

Größe des "persönlich verfügbaren Einkommens" um sämtliche in-

direkten und direkten Steuern (also um die persönlichen direkten 

und die Körperschaftsteuern) wie gleichfalls um sämtliche Sozial-
versicherungsbeiträge (des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers) 
gekürzt. Allein: Einkommenstheoretisch ist der Umfang der Verfüg-
barkeit aber weiter zu ziehen: Verfügt wird vom einzelnen in 

1) Daß dieses gegenüber dem BSP um die Abschreibungen vermindert 
und um die Subventionen erhöht ist, entspricht sehr wohl den 
oben dargelegten betrieblichen Verfügungen, die ja für die 
privaten und einkornrnensbezogenen Verfügungen insofern aus-
scheiden, als sie allokative sind. Was aber nicht unserem 
Verfügungsverständnis entspricht, ist der vollstände Abzug 
der indirekten Steuern, denn diese fallen teils im betriebli-
chen, teils im privaten Bereich an. Insoweit ist schon der 
Ausgangsbetrag "Volkseinkommen" unter dem Aspekt der Verfügung 
für unsere rnikroökonornische Betrachtung nicht brauchbar. 
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seinem privaten Bereich auch über seine für diesen Bereich an-

fallenden Steuern~)und zwar über direkte wie indirekte. Denn aus 

dem Gesamtverfügungsbetrag wird die gesamte Einkommensverwendung 

bestritten, und zu letzterer gehört neben den Konsum- und Spar-

verwendungen auch die Zahlung der Steuern, nämlich die der per-

sönlichen Steuern direkt3) und die der in Kauf-, Miet- und son-

stigen Preisen enthaltenen indirekt. 

Die aus der Sozialproduktsberechnung hervorgehende makroökonomi-

sche Größe des "persönlich verfügbaren Einkommens" ist für unse-

re einkommenstheoretischen Analysen nicht zu verwenden; sie weist 

die Verfügungssumme nämlich das "Verfügungseinkommen•, zu ge-

ring aus. Denn die Abführung von Abgaben ist wirtschaftlich gese-
hen Einkornrnensdisposition4). 

II. Bezugspunkt für das Verfügungseinkommen 

ist das Prinzip der Totalerfassung ökonomischer Größen. Die Markt-

einkommen, d.s. die Brutto-Nominal- und-Naturalentgelte für Markt-

leistungen (N. Andel 1979a, S. 337 ), enthalten auch die Zu- und 

Abgänge aus Vermögensveräußerungen. 5) Im Sinne des Reinvermö-

genszugangskonzeptes sind nunmehr zu addieren: Das Zurechnungs-
einkommen aus dem Faktoreinsatz und den Vermögensnutzungen 

2) So auch K. Tipke 1991, s. 196; durch den Abzug bestimmter priva-
ter Aufwendungen gelant man zu dem "für die Steuerzahlung dispo-
niblen Einkommen". 

3) Das Kriterium der Verfügbarkeit macht es streng genommen not-
wendig, die Quellenabzugsteuern hier auszunehmen, da diese 
Beträge gar nicht erst in die Verfügungsgewalt des Einkommens-
und Vermögensbeziehers bzw. -besitzers gelangen. Dies aber 
hieße, den Begriff des Verfügungseinkommens von steuertechni-
schen Vereinfachungspraktiken abhängig zu machen. Daraus würde 
resultieren, daß die unten erwähnten Verteilungsvergleiche für 
bestimmte Klassen von Einkommensbeziehern nicht anzuwenden 
wären. Somit empfiehlt es sich, den Quellenabzug als für den 
Berechtigten und Verpflichteten vorgenommene Verfügung zu ver-
stehen. · 

4) Auch hier gilt wieder, was oben mehrfach festgestellt wurde, 
daß nämlich unter Leistungsfähigkeitsaspekten die steuer- und 
belastungspolitischen Regelungen eine andere Vorgehensweise 
nahelegen mögen. 

5) Zur Erinnerung: die "Einkommen aus Vermögen", also Zinsen, Mie-
ten, Pachten usw., sind nach unserer Nomenklatur Erträge aus 
dem eingesetzten Kapital und somit in den Entgelten für Markt-
leistungen enthalten. 
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(irnputed incorne), das Transfereinkommen und die Vermögenszugänge 

einschließlich der Vermögenswertzuwächse. Die Summe ergibt die 

Totalgröße des "Verfügungseinkommens" (siehe Ubersichten A.l, A.2). 

Das rnikroökonornisch entwickelte Verfügungseinkommen ist die in-

dividuell zurechenbare und tatsächlich verfügbare ökonomische 

Größe. Sie ist der Ausgangspunkt für die nun unter Kaufkraft-

und Bedarfsgesichtspunkten vorzunehmenden Minderungen. Ohne die 

zugerechneten Einkommen, also ohne die aus dem Faktoreinsatz 

stammenden naturalen Entlohnungen und naturalen Vermögensnutzun-

gen, ergäbe sich das "ausgabefähige Einkommen" (nach w. Schrnähl 

1978, S. 191), eine Geldeinkommensgröße, die im Hinblick auf 

die am Markt zu entfaltende Kaufkraft 61 Bedeutung hat. Das Ver-

fügungseinkommen enthält aber noch den Abgabenanteil, der selbst-

verständlich beim Besteuerten nicht kaufkraftwirksam wird, so-

weit es sich um die direkten, d.h. nicht in den Preisen enthalte-

nen Steuern und Sozialabgaben handelt. 

Die Zahlung von Abgaben ist als eine Ubertragung der Ressourcen 

vorn privaten in den öffentlichen Sektor der Wirtschaft,nach F.K. 

Mann71 und D. Pohrner (1976, S. 193) als eine Ubertragung von 

Kaufkraft zu verstehen; demnach läßt sich das nach der Abgaben-

zahlung verbleibende Einkommen auch als "Kaufkrafteinkommen "8 ) 

bezeichnen. Es drückt die gegenwärtig am Markt entfaltbare kauf-

kräftige Nachfrage aus, enthält aber auch die Möglichkeit der 

Kaufkraftverlagerung in die Zukunft. Zieht man diesen Sparanteil 

vorn Kaufkrafteinkommen ab, erhält man dasjenige Einkommen, mit 

dem man die Konsumgüter kauft, d.h. seinen Güterbedarf deckt. 

Mit diesem "Bedarfseinkommen" sind aber noch die in den Preisen 

6) Zu beachten ist, daß diese Einkommensgröße neben den monetären 
Transfers auch solche Einkommenselemente enthält, die zwar 
als Vermögensnutzungen und Sachtransfers zugehen, jedoch in 
dieser Höhe Marktnachfrage kompensieren; würden sie monetär 
zugehen, wäre das ausgabefähige Einkommen um diesen Betrag 
größer. Zu beachten ist ferner, daß die Schrnähl'sche Defini-
tion nicht mit jener der EVS identisch ist: letztere (s.u.) 
ist bereits um die direkten Steuern und Sozialabgaben gekürzt, 
enthält aber die Zurechnungseinkommen. 

7) 1930, s. 36: "Eine Steuer im volkswirtschaftlichen Sinne liegt 
immer dann vor, wenn die Kaufkraft zwangsweise umgeschichtet 
wird." 

8) H. Laufenburger 1956, S. 463: Einkommen entspricht einem perio-
dischen Zuwachs an Kaufkraft einer Person. - Bülow 1957, s. 387: 
wirtschaftlich ist Einkommen Kaufkraft. 
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Ubersicht A.l: Bestimmungsschema der Einkommensbegriffe 

Wirtschaftstheoretische Bestimmung+) 

Markt-Einkomr:ien M (Faktoreinsatz u, 
Veräußerungsgewinn 
aus Vermögen) 

+ Zurechnungs-
einkommen Z 

+ Transfer-
einkommen T 

+ Vermögens-
zugang V 

Verfügungs-
Einkommen Vf 

Verfügungsgröße 
"Vm" 

(Faktorentgelt u. 
Vermögensnutzung) 

kumulierte Ver-
fügungsgröße 

"Vz" = Vm + z 

(monetär u, real; 
privat u, öffentL) 

kumulierte Ver-
fügungsgröße 

"Vt" = Vz + T 

(gegenständlich 
u. wertmäßig) 

kumulierte Ver-
fügungsgröße 
"Vf" = M+Z+T+V 

,/. direkte Steuern 

,/. Sozialabgaben 

Kaufkrafteinkommen 

./. Sparanteil des Kaufkrafteink. 

Bedarfseinkommen 

./. indirekte Steuern 

marktliches Konsumeinkommen 
+ Konsumanteil d. Naturaleinkommens 

gesamtes Konsumeinkommen 

steuerliche 
++) 

Bestimmung 

Brutto-(Markt)Einnahmen 

./. steuerliche Minderungen 

a) aus steuersystemati-
schen Gründen: 

- Vermögenszugänge 
- Vermögenszuwächse 

Vermögensveräußer-
ungsergebnisse 

- Transfereinkünfte 

b) aus Gründen betrieb-
lich-beruflicher Ab-
grenzung vom priva-
ten Bereich: 

- Betriebsausgaben/ 
Werbungskosten 

c) aus wirtschaftspoli-
tischen Gründen: 

- allokative Abzüge 

d) aus belastungs(ver-
teilungs)politischen 
Gründen: 
- distributive 

Abzüge 

"zu versteuerndes 
Einkommen" 

./. Einkommensteuer 

Nettoeinkommen 

./. Sparanteil aus dem zu 
versteuernden Einkommen 

+) Siehe §§ 7 u. 8 (Ubersicht 3. 2) und die dort erwähnte 
Diskussion um die Einkommensbegriffe; siehe auch Uber-
sicht A.2 mit der graphischen Darstellung der hier gebil-
deten Teilverfügungsgrößen. 

++) ohne die quasisteuerliche Bestimmung (Sozialabgaben). 
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Ubersicht A.2: 

A DI 

GE a a 
b b 

C 

GU la la 
lb lb 
1c lc 
2a 2a 
2b 2b 

A DI 

GE 

GU 

A DI 

GE a a 
b b 

C 

GU la la 
lb lb 
lc lc 
2a 2a 
2b 2b 

GE 

GU 

633 

Matrix-Darstellung der Teil- und Gesamtver-
fügungsgrößen nach Art und Quelle des Zugangs 
ökonomischer Größen 

DII 

a 
b 
C 

la 
lb 
lc 
2a 
2b 

DII 

"Vm" = A / GE 

Geldzugang aus der Ent-
lohnung produktionswirt-
schaftlicher Tätigkeit } marktlicher 

Zugang 

(siehe die Obersicht 3.2; 
hinzukommende Verfügungsbereiche 
sind jeweils schraffiert ausgewiesen) 

"Vz" = Vm + A / Gtll; DI / Gtll 

Geldzugang aus der Entloh- } 
nung produktionswirtschaft-
licher Tätigkeit 
+ 
Güterzugang aus Faktorent- } 
lohnung (in Form von Lei-
stungen u. Entnahmen) und 
Sachvermögensnutzung 
(imputiertes Einkommen) 

"Vt" = Vz + DII / GE + Gtll 1 2a 

marktlicher und nichtmarkt-} 
licher Gesamtzugang aus 
Entlohnung und Nutzung 
+ 
Geld- und Güterzugang aus } 
der privaten und offent-
lichen Transferwirtschaft 

"Vf" = Vt + A / GU2; DI / GE 

leistungs- und transfer-
wirtschaftlicher Gesamt-
zugang einschl. Vermogens-
nutzung 
+ 
Zugang an bewerteten Ver-
mogensgegenständen und 
Vermögenswerten 

} 
J 

marktlicher 
Zugang 

+ 

nichtmarktli-
cher Zugang 

= Gesamtzugang 
aus Entlohnung 
und Nutzung 

Gesamtzugang aus 
privater Leistungs-
wirtschaft 
+ 
Gesamtzugang aus 
der.Transfer-
wirtschaft 

= Gesamtzugang aus 
dem vermögenswert-
losen Bereich 

Gesamtzugang 
aus dem vermögens-
wertlosen Bereich 

+ 

Vermögenswert-
zugang 

= Totalzugang 
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enthaltenen indirekten Steuern zu tragen. Erst wenn man diese 

aus den Preisen eliminiert, ergibt sich ein Einkommen, das voll-

ständig und ausschließlich dem Konsum gewidmet ist, soweit sich 

der Konsum über den Markt decken läßt. 91 Soll das gesamte 

Konsumeinkommen festgestellt werden, muß dem markt-

lichen Konsumeinkommen wieder jener Teil des Naturaleinkommens 

hinzugerechnet werden, der bereits vor Ermittlung des Kaufkraft-

einkommens abgezogen wurde, weil Naturaleinkommen nicht unmittel-

bar am Markt wirksam wird; jedoch darf nur der Teil des Natural-

einkommens wieder addiert werden, der direkt in den Konsum geht. 101 

III. Die s teuer 1 ich e Bestimmung des Einkommens ist 

dagegen von der wirtschaftstheoretischen grundverschieden, wenn-

gleich auch sie das Totalitätsprinzip verfolgt. Ihre Ausgangs-

größe ist nicht das Markt- oder das Verfügungseinkommen, sondern 

die Summe der Markt-Einnahmen. Die steuerlichen Minderungen 

lassen sich in einer subtraktiven Verfahrensweise darstellen; 

sie erfolgen in vier prinzipiell unterschiedlichen Schritten. 

Zunächst wird berücksichtigt, daß nach dem Nettoprinzip nur der 

betriebliche bzw. berufliche Gewinn sowie der private Uberschuß 

der Besteuerung unterworfen werden soll; Betriebsausgaben bzw. 

Werbungskosten gehören der allokativen Sphäre an und sind kein 

Bestandteil des distributiven Einkommensbereichs. Im Sinne der 

Besteuerungsrechnung sind diese Beträge kein Verfügungsbestand-

teil. Während das wirtschaftstheoretisch verstandene Verfügungs-

einkommen derlei allokative Elemente nicht mehr enthält, sind 

sie hier als Minderungen aufzuführen, da die steuerliche Berech-

nung nicht von Markteinkommen, sondern von Markteinnahmen oder 

-erlösen ausgeht. 

9) Zu beachten ist, daß durch inflationäre Preissteigerungen 
und wegen des Gewichts der Wertsteuern unter den indirek-
ten Steuern das Kaufkrafteinkommen und das Bedarfseinkommen 
aufgebläht sind und den güterlich konsumierbaren Teil des 
Einkommens nicht aufdecken kann. 

10) Vgl. hierzu die von H.-J. Krupp (1968, S. 140) erstellte 
Ubersicht der wichtigsten Systembeziehungen zwischen den 
Einkommensgrößen "Faktor-, Basis-, verfügbares und preisbe-
reinigtes Einkommen sowie ihre Beziehungen zum Sicherungsan-
spruchsniveau, zur Geldillusion und Besteuerung, zum Konsum 
und Sparen. 
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Im zweiten Korrekturschritt der steuerlichen Einkommensbestimmung 

wird zu entscheiden sein, ob die Vermögenszugänge und Vermögens-

wertzuwächse zum steuerlichen Einkommen zählen sollen oder nicht; 

aus der Diskussion dieser Frage ergibt sich, daß dies insbeson-

dere unter dem Aspekt der progressiven Belastung entschieden 

wird. Vermögenszugänge und -wertzuwächse erhöhen im Jahr des Zu-

gangs die Bemessungsgrundlage und führen zu überproportionaler 

Steuerlast. Allein dies macht deutlich, daß in der Steuerdiskus-

sion die Einkommensdefinition unter dem Aspekt der erst später 

ins Bild kommenden Steuersatzfrage vorwegentschieden wird. Konse-

quent folgt dann aus der Trennung in Einkommen und Vermögen die 

getrennte Besteuerung durch Einkommen-, Vermögen- sowie Erbschaft-

und Schenkungsteuer. 

Gleichermaßen steuersystematische Bedeutung hat der Ausschluß der 

Transfers aus der Bemessungsgrundlage, wenngleich hier für die 

privaten Transfers oft nur Teilausschlüsse vorgesehen werden (z.B. 

bei Unterhaltsleistungen). Der Transferausschluß hat zur Folge, 

daß mitunter - insbesondere, wenn öffentliche Transfers zugehen -

die Netto-Verfügungssumme bei den Empfängern höher ist als bei 

den Beziehern von besteuertem Arbeitseinkommen. 

Die beiden weiteren Korrekturschritte sind die Zulassung von Ab-

zügen; diese sind entweder allokativer oder distributiver Art 

und Motivation. Hierher gehören sowohl die Befreiungen von Ein-

kommensteilen in der Zugangsphase (die somit oftmals gar nicht 

erst steuerliches Einkommen werden) als auch die Abzüge von Ein-

kommensverwendungen. Prinzipiell widerspricht dem Konzept der 

Totalerfassung jegliche wirtschaftspolitisch motivierte Befrei-

ung bzw. steuerliche Abschreibungserleichterung zur strukturel-

len Entwicklung (z.B. des Schiffsbaus, des Wohnungsbaus, der Re-

gionen), zumal sie auch Verteilungs- und Umverteilungswirkungen 

zeitigen (W. Albers 1974 , passim). Soweit allokative und distri-

butive Befreiungen vorgesehen sind, werden solche Einkommensbe-

standteile der Finanzverwaltung gar nicht erst "zur Kenntnis ge-

bracht" (W. Albers ebd.); sie tragen dazu bei, daß die maximale 

Besteuerungsbasis unbekannt bleibt. 111 

11) Vgl. Musgrave/Musgrave/Kullmer 1975b, S. 56 ff., die die 
quantitative Auswirkung unter makroökonomischem Aspekt be-
rechnet haben. 1988, s. 145, Fn. 15: Bei der letzten ••. Lohn-
u. ESt-statistik von 1977 wurde das "zu versteuernde Einkommen" 
nicht ermittelt. 
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Die distributiven Abzüge (Sonderausgaben und außergewöhnliche 

Belastungsaufwendungen in der bundesdeutschen Rechtsnomenklatur) 

dienen der Herstellung einer die persönlichen Verhältnisse des 

steuerpflichtigen spiegelnden Bemessungsgrundlage, die zugleich 

seine steuerliche Leistungsfähigkeit ausdrückt. Solche Abzüge 

werden im allgemeinen aus Gründen der Existenzsicherung, der 

Vorsorge und auch des Zwangscharakters weiterer Aufwendungen zu-

gelassen. Hier handelt es sich um Verwendungen des Einkommens 

mit eingeschränkter bzw. kaum vorhandener Verfügungsmacht. 

Der Einfluß der allokativ und distributiv motivierten Abzüge von 
der Gesamtverfügungssumme, Ausdruck steuertheoretischer und -po-

litischer Argumentation, Einflüsse und Belastungsvorstellungen, 

vermindert das totale Verfügungseinkommen zum "zu versteuernden 

Einkommen" (so die bundesdeutsche Bezeichnung im Einkommensteuer-

recht); es handelt sich dabei um eine aus steuersystematischen 

wie belastungspolitischen Gründen verengte Einkommens- und Be-

messungsgröße. 

IV. Schon wegen der völlig anderen Ausgangslage sind das Netto-

einkommen der steuerlichen Definition und das Kaufkrafteinkommen 

der wirtschaftstheoretischen nicht identisch. Selbst wenn man 

die steuerlichen Ausgangslagen (Markteinnahmen statt -einkommen) 
einander dadurch anpassen würde, daß man von den steuerlichen 

Einnahmen die Betriebsausgaben und Werbungskosten abzieht, um 

dergestalt das sich ergebende Nettomarktergebnis mit dem Markt-

einkommen der wirtschaftstheoretischen Bestimmung distributiv 

vergleichbar zu machen, liegen wesentliche Unterschiede im fol-
genden: Die wirtschaftstheoretische Bestimmung stellt ein t o -

t a 1 es Verfügungseinkommen her, das die 

steuerliche Bestimmung nicht kennt, da hier aus steuersystemati-
schen Gründen der Vermögens- und Transferzugang ausgegrenzt wird. 
Des weiteren verengt das Bündel der allokativen und distributiven 

Abzugspositionen die "steuerliche Verfügungssumme" abermals. Beim 

Vergleich zwischen Nettoeinkommen und Kaufkrafteinkommen ist 
außerdem zu berücksichtigen, daß in den distributiven Abzügen be-

reits Sparbeträge zur Zukunftssicherung (Vorsorge) enthalten 
sind, so daß der aus dem Nettoeinkommen abzuzweigende Sparanteil 
geringer ist als der vergleichbare Sparanteil des Kaufkraftein-
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kommens. Das steuerliche Nettoeinkommen repräsentiert somit ein 

wesentlich geringeres kaufkräftiges Einkommen, selbst wenn man 

bedenkt, daß es noch nicht um die Sozialabgaben vermindert ist. 

Bei einem Urteil über die Brauchbarkeit der wirtschaftstheoreti-

schen Einkommensbestimmung haben wir zu unterscheiden, daß man 

sie erstens der steuerlichen, zweitens der statistischen Einkom-

mensbestimmung in der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe gegen-

überstellen kann. 

a) Vergleicht man das "zu v e r s t e u e r n d e E i n -

komm m e n" mit dem Verfügungseinkommen, lassen sich sowohl 

die im Steuersystematischen begründeten Verzichte auf eine voll-

ständige Erfassung der "comprehensive tax base" deutlich machen 

als auch die zu vielerlei Ausgrenzungen, Befreiungen und Abzügen 

führenden Gruppeneinflüsse im Verteilungskampf, in der Auseinan-

dersetzung um ökonomische Freiheit, soziale Sicherheit und steuer-

liche Gerechtigkeit. Selbst wenn man das Verfügungseinkommen um 

die Zugänge aus dem Vermögensbereich mindern würde, würden sich 

noch genügend Einflüsse der oben genannten Art zeigen, die darzu-

legen geeignet sind, daß das zu versteuernde Einkommen einen er-

heblich geringeren Umfang hat als das Verfügungseinkommen ohne 

Vermögenszugänge. 12 ) Auch ungeachtet der erwähnten "einkommens-

mindernden" Effekte von steuerlichen Abzugsbeträgen ergibt sich 

eine erhebliche Abweichung der "deklarierten" Einkommen - ausge-

drückt in dem steuerrechtlichen Terminus "Summe der Einkünfte" -

vom "Verfügungseinkommen ohne Vermögenszugang". 13 ) Diese Abwei-

12) Aus der erwähnten Untersuchung von Musgrave/Musgrave/Kullmer 
(1975b, s. 57) läßt sich errechnen, daß von dem 1968 entstan-
denen Nettosozialprodukt zu Faktorkosten nur ein Anteil von 
44 % als "zu versteuerndes Einkommen" ermittelt werden kann; 
die wesentlichen Minderungsbeträge im außersteuerlichen Be-
reich entfielen auf unverteilte Gewinne und Sozialaufwendun-
gen der Arbeitgeber; die wesentlichen Minderungsbeträge im 
steuerlichen Bereich entfielen auf allgemeine Freibeträge, 
Sonderausgaben, sonstige Freibeträge, Werbungskosten aus 
nichtselbständiger Arbeit und - dies in überraschend hohem 
Ausmaß, wenngleich als Restgröße ermittelt - auf Steuerver-
günstigungen und Lücken im steuerlichen Nachweis. 

13) W. Albers 1974, s. 100, ermittelt makroökonomisch diese Ein-
kommensdeklarationsdifferenz mit einem Wert von 26,4 % des 
Volkseinkommens der Bundesrepublik im Jahre 1968, siehe auch 
s. 69 ff.; auf die Schwierigkeiten der Methodik angesichts 
fehlender Statistiken über die personale Aufgliederung der 
Zahlen und damit auf die Möglichkeit von Fehlerquellen wird 
ausdrücklich aufmerksam gemacht. 
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chung ergibt sich aus den zahlreichen Steuerbefreiungen, die vie-

le Zugänge gar nicht erst als besteuerbare in Erscheinung treten 

lassen. Insoweit, wie weder eine vollständige Information noch 

eine totale Erfassung des Verfügungseinkommens angestrebt werden, 

ist sowohl eine nachvollziehbare steuerliche Allokationspolitik 

als auch eine integrierte Finanz- und Sozialpolitik141 von vorn 

herein unmöglich. 

b) Nicht Sinn und Anwendungsverfahren der Verteilungsrechnung151 , 

wie sie in der Bildung von sozioökonomischen Gruppierungen und 

~inkommensklassifizierungen zum Ausdruck kommen, sollen hier the-

matisiert werden, sondern allein die Ubereinstimmung oder Nicht-

übereinstimmung der wirtschaftstheoretischen Einkommensbegriffe 

mit denen der Ver t e i 1 u n g s rech nun g aus dem 

Mikrozensus und der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). 

Das Einkommen- und Einnahmenberechnungsschema der EVS 1973, auf 

Mon~Lseinkommen und -einnahmen sämtlicher Mitglieder von Privat-

haushalten abgestellt, gestaltet sich wie folgt: 161 

Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit 
+ Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit 
+ Einkommen aus Vermögen 
+ Einkommensübertragungen aus öffentlichen und privaten Renten 

und Pensionen 
+ nichtöffentliche laufende Einkommensübertragungen 
+ Einnahmen aus Untervermietung 
+ einmalige Einkommensübertragungen unter 1.000 DM 

Haushaltsbruttoeinkommen 
./. gesetzliche Abzüge: ESt, VSt, Arbeitnehmeranteile der 

Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung 
Haushaltsnettoeinkommen 

+ sonstige Einnahmen: private Verkaufserlöse sowie einmalige Ver-
mögensübertragungen von über 1.000 DM 

+ statistische Differenz 

ausgabefähige Einkommen und Einnahmen 
+ Einnahmen aus der Minderung von Sach- und Geld-Vermögen sowie 

aus der Kreditaufnahme 
Gesamteinnahmen 

14) Vgl. hierzu M. Pfaff 1978a; M. Pfaff 1978c; W. Albers 1976. -
Ferner unter besonderer Beachtung des Wohlfahrtsstaats-
Aspektes w. Albers 1977a; c. Watrin 1977; C. Helberger 1978 
und M. Pfaff 1978b. 

Fn. 15 und 16 auf der folgenden Seite 
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Dieses Strukturbild macht prima facie deutlich, daß erstens ne-

ben den Markteinkommen vielerlei Transfereinkommen das Haushalts-

bruttoeinkommen bestimmen und daß zweitens das Haushaltsnettoein-

kommen keinesfalls mit dem steuerlichen Nettoeinkommen überein-

stimmt, da das hier ausgewiesene Bruttoeinkommen noch sämtliche 

steuerlichen (allokativen und distributiven) Abzüge enthält, 

die aber das "zu versteuernde Einkommen" gemindert haben. 

Um allerdings festzustellen, ob und inwieweit sämtliche Markt-

und Transfereinkommen, vor allem aber die Zurechnungseinkommen 

und Vermögenszugänge im Haushaltsbruttoeinkommen bzw. in den Ge-

samteinnahmen wiederzufinden sind, bedarf es einer inhaltlichen 

Detaillierung, die in Ubersicht A.3 vorgenommen wurde. Dabei 

wurden die Positionen der EVS so umgegliedert, daß sie den Ein-

kommensbegriffen der wirtschaftstheoretischen Bestimmung gegen-

übergestellt werden konnten. 

(1) Der Vergleich ergibt das folgende Ergebnis: Die Markteinkom-

men sind vollständig erfaßt, ja sie sind teilweise - soweit sie 

nämlich aus Verkäufen privater Geld-, Sach- und Beteiligungs-

vermögensgüter stammen - höher ausgewiesen als es nach der wirt-

schaftstheoretischen Bestimmung korrekt wäre (siehe die Anmer-

kung in Ubersicht A.3) 

(2) Größere Abweichungen zwischen der wirtschaftstheoretischen 

Einkommensbestimmung und dem Bruttohaushaltseinkommen der EVS 

bestehen im Zurechnungs-Einkommen. 

(3) Da ein Verfügungseinkommen in jedem Falle sämtliches Sparen 

umschließt, enthält es auch die im Unternehmensbereich akkumu-

lierten Kapitalien, seien sie nicht entnommene Gewinne, seien 

15) Als Beispiel für viele siehe H.-J. Krupp 1968, s. 181 ff., 
der mithilfe von Simulationsprogrammen insbesondere die 
Verteilungswirkungen folgender Einflußgruppen untersucht: 
Sparverhalten und -förderungsmaßnahmen, Besteuerung von Ein-
kommen, Vermögen und Vermögenstransfer, Steigerung des Ein-
kommens aus unselbständiger Arbeit und aus Transfers, Zins-
niveau und -struktur, Preisänderung für verschiedene Güter-
gruppen. 

161 statistisches Bundesamt 1977, s. 6 , 13 u. 21 ff.; im folgen-
den zitiert als "SB". Ferner SB 1992, s. 11 (ESV 1990: Total-
einkommen) sowie SB 1988, H.6 (EVS 1983: Einkommensarten). 
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Ubersicht A.3: Verfügungseinkommen versus Haushaltsbrutto-
einkommen 

Begriffe und Bestand-
teile der wirtschafts-
theoretischen Einkom-
mensbestimmung 

Markt-Einkommen 

(aus Faktoreinsatz 
und Veräußerungsge-
winnen aus Vermögen) 

Zurechnungs-Einkommen 

(als Faktorentgelt u. 
Vermögensnutzung) 

Begriffe und Bestandteile der Einkommens- und 
Verbrauchsstichproben nach der Bestimmung durch 
das Statistische Bundesamt 

Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit: 
und zwar aus haupt- und nebenberuflicher Tätigkeit 
(vor Abgabenabzug) einschl. aller Zuschläge, Prä-
mien, Zuschüsse usw. 

Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit: 
einschl. der Nebeneinnahmen, aus Land- und Forst-
wirtschaft, aus Gewerbebetrieb und freiberuflicher 
Tätigkeit 

Einkommen aus Vermögen: 
Vermietung, Verpachtung, Zins- und Ausschüttungs-
einnahmen aus Vermögensanlage und Beteiligungen 

Einnahmen aus Untervermietung: 
(kann auch als Einkommen aus Vermögen behandelt 
werden) 

Einnahmen aus dem Verkauf von privatem und betrieb-
lichem Geld- und Sachvermögen: 
Gebäude, Grundstücke, Wohnungen, Garagen, usw.; 
Wertpapiere, Anteile. 
(nur zum Teil als Markteinkommen anzusehen)+) 

Einnahmen aus dem Verkauf von im Haushalt herge-
stellten Erzeugnissen und aus verkauften Gebrauchs-
gegenständen usw. 

Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit: 
Sachleistungen wie Deputate, freie Kost, freie 
Wohnung usw. 

Einkommen aus Vermögen: 
der fiktive Mietwert für Eigentümerwohnungen ab-
züglich Unterhaltungsaufwand, jedoch nicht des 
Finanzierungsaufwandes (Zinsen, Abschreibungen) 

+) Diese Einnahmen sind nur teilweise als Markt-
einkommen anzusehen, da hier die Bruttoein-
nahmen erfaßt sind; nach dem wirtschaftstheo-
retischen Konzept sind jedoch als Markteinkom-
men nur die Veräußerungsgewinne zu erfassen, 
denn die Minderungen des Bruttoerlöses, wie die 
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der Ver-
mögensgüter sowie deren Verkaufsaufwendungen 
sind Abzüge allokativer Art. 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



641 

Forts. der Ubersicht A.3: 

Transfer-Einkommen 

(monetäre und reale; 
private u. öffentliche) 

Vermögens-Zugang 

(gegenständlicher 
und wertmäßiger 
Zugang) 

Empfangene Einkommensübertragungen: 
Öffentliche Renten (der Sozialversicherungsträger, 
der Arbeitslosenversicherung, der Gebietskörper-
schaften, der Sozialhilfe), sonstige öffentliche 
Zahlungen wie Kindergeld, Wohngeld, Sozialhilfe usw. 
Öffentliche Pensionen (einschl. der Pensionen tlff. 
Unternehmen), Unterstützungen und Beihilfen für 
Pensionäre usw. 

Einmalige Einkommensübertragungen unter 1.000 DM: 
seitens der Sozialversicherungsträger (Erstattun-
gen, Zuschüsse, Abfindungen usw.). 
seitens der Gebietskörperschaften (Kriegsopferver-
sorgung, Lastenausgleich, Wiedergutmachung, Sozial-
hilfe, Sparprämien, Wohnungsbauprämien), 
seitens der privaten Versicherungen (ärztl. Behand-
lung, Krankenhauskosten, Schadenserstattungen usw.) 

Sonstige laufende Ubertragungen: 
Werkspensionen, Streikgelder, Kirchliche Unter-
stützungen, private Unterstützungen für Familien-
angehörige. 

Sonstige Vermögensübertragungen über 1.000 DM: 
seitens der Sozialversicherungsträger, der Gebiets-
körperschaften, der privaten Versicherungen. 

Einmalige Einkommensübertragung unter 1.000 DM: 
Erbschaften, Geschenke, Aussteuer, Spielgewinne 

Sonstige Vermögensübertragungen über 1.000 DM: 
Erbschaften, Geschenke, Aussteuer, Spielgewinne, 
Kapitalauszahlungen und Gewinnbeteiligungen aus 
Versicherungen. 

Anmerkung zu den Einkommens- und Vermögensüber-
tragungen: 

Die Statistik der EVS 1973 führt unter der Rubrik 
11 Einnahmen aus Minderung von Sach- und Geldvermö-
gen, Kreditaufnahme 11 verschiedene Tatbestände auf, 
die zwar beim Haushalt zu Einnahmen führen, jedoch 
teils als Markteinkommen gelten können (Verkaufs-
erlöse), teils aber als Vermögens-Umschichtungen 
anzusehen sind: So ist die Abhebung vom Sparbuch, 
die Auszahlung des Bausparguthabens und eines Le-
bensversicherungsguthabens eine Umschichtung von 
Forderungen gegen Bargeld; entsprechend ist die 
Rückzahlung einer Einlage in ein Unternehmen eine 
Umschichtung; letztlich ist die Kreditaufnahme eine 
Umschichtung von Bargeld gegen einen Schuldbestand). 
Diese Einnahmen haben somit wirtschaftstheoretisch 
keinen Einkommenscharakter. Auch die Statistik der 
EVS zählt diese Einnahmen nicht zum "Haushaltsbrut-
toeinkommen", sondern erfaßt sie unter den "Gesamt-
einnahmen". 

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



642 

sie nicht realisierte Kapitalwertsteigerungen. Da - wie nachge-

wiesen - Verfügbarkeit vorliegt, sind diese "Kapitalzuglnge" 

(siehe Ubersicht 3.2: A/GU2) den Berechtigten nur insoweit zuzu-

rechnen, wie sie nach deren Entscheidungen nicht aus allokativen 

Motiven im Unternehmen belassen werden. Dabei entsteht jedoch 

das Beweisproblem und die statistische Schwierigkeit. In der 

augenblicklichen EVS-Statistik fehlen diese Einkommensbestand-

teile völlig. 

(4) Schließlich zeigen sich die größten Abweichungen zwischen den 

beiden Methoden der Einkommensbestimmung im Bereich des Vermögens. 

Es ist daran zu erinnern, daß für die wirtschaftstheoretische 

Einkommensbestimmung nicht der Vermögensbestand, sondern sein 

Zugang interessiert. Dazu können Bestandsvergleiche die-

nen, die sowohl den gegenständlichen als auch den wertmäßigen Zu-

gang repräsentieren. Die EVS führt als gegenständlichen Zugang 

ztDII Zeitpunkt der Erhebung an: Erbschaften, Geschenke, Spielge-

winne, Aussteuer (obwohl diese auch erspart werden könnte!); 

ferner Kapitalauszahlungen aus Lebensversicherungen, doch dürfte 

es sich bei diesen nur dann um einen Vermögenszugang handeln, 

wenn die Auszahlung über den Rückkaufswert hinausgeht, andern-

falls wäre es eine VermögenstDllschichtung. Auszahlungen von Ge-

winnbeteiligungen aus Versicherungen sind fraglos Vermögenszugän-

ge. Abfindungen beim Ausscheiden aus einem Arbeits- und Dienst-

verhältnis sind in der EVS unter dem Bruttoeinkommen aUB unselb-

ständiger Arbeit erfaßt. 

(5) Entscheidend für unsere Fragestellung zur Brauchbarkeit des 
wirtschaftstheoretischen Einkommensbegriffes und seiner Teilbe-
griffe sind 
Tatsachen, die aus ihrer Anwendungspraxis hervorgehen. Erstens: 

Die Notwendigkeit einer wnfassenden Information über Vermögens-
bestände und -wertzuwächse wird gesehen. zweitens: Gleichwohl 

wird die Vermögensproblematik als ein Verteilungsrechnungsthema 

getrennt von der Einkommensproblematik gesehen und behandelt, da 

zwei getrennte Rechenwerke erstellt (und verbessert) werden (sol-

len). Drittens: Dennoch wird Vermögen in der Einkommensbestimmung 
unterschiedlich behandelt, denn die gegenständlichen Zugänge wie 
Erbschaften, Kapitalanfall usw. werden in den Erhebungsjahren der 
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Stichprobe in die Definition des Ein kommen s, genauer: 
des Haushaltsbruttoeinkommens aufgenommen, Werterhöhungen dage-

gen überhaupt nicht. Dies ist unter methodischen Aspekten wider-

sprüchlich und inkonsistent. Unsere wirtschaftstheoretische Ein-

kommensdefinition, die als einen wesentlichen Bestandteil nach 

dem Reinvermögenszugangskonzept neben den Zurechnungseinkommen 

auch den Vermögenszugang enthält, wird implizit von der prakti-

zierten Verteilungsrechnung einesteils anerkannt, 171 anderenteils 

aber nicht. 18 1 Daß die statistische Auffüllung eines solchen Ein-

kommensinhaltes z. Zt. Schwierigkeiten macht oder z.T. nicht mög-

lich ist, steht auf einem anderen Blatt; dann wird man evtl. für 

die Verteilungsrechnungen mit anderen, praktikablen Einkommens-

begriffen umgehen müssen, doch spricht das nicht gegen die Strin-

genz in der theoretischen Entwicklung des Einkommensbegriffes. 

Somit läßt sich als Fazit festhalten, daß von der Intention her 

auch die Verteilungsrechnung an einem umfassenden Einkommensbe-

griff interessiert ist und daß sie in der praktischen Anwendung 

zu einer teilweisen Akzeptanz des Verfügungseinkommens gelangt ist, 

E:x:k.u.rs III: 

Einzeldarstellu.ng zu.§ 20: Das 
Leistu.ngsfähigk.eitspostu.lat u.nd 
seine personale Bedingu.ng: Der 
Leistu.ngsträger "Individu.u.m" / 

Personalbesteu.eru.ng versu.s Unter-
nehmensbesteu.eru.ng 

I. Das ökonomische Problem: Die angebliche "Leistungsfähigkeit" 
von Unternehmungen 644 

1. Die Nichtbeachtung der allokativen Verfügungsent-
scheidungen in der Unternehmensbesteuerung 644 

2. Die "Einkommenseigenschaft" von Unternehmensgewin-
nen im Lichte der Disponibilitäts- und Organisati-
ons-Argumente 646 

17) Anerkannt wird, daß die Zurechnungseinkommen und die gegen-
ständlichen Vermögenszugänge Einkommen darstellen; darin liegt 
die Akzeptanz des Zugangsprinzips im Grundsätzlichen. 

181 Widersprüchlicherweise werden die Einzelfälle des zuzurechnen-
den Sparens wie auch der zuzurechnenden Vermögenswerterhöhun-
gen nicht in den Einkommensbegriff aufgenommen. 
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II. Das steuerpolitische Problem: Die Effektivität in 
der Erreichung von Unternehmenszielen 

1. Indikatorbezogene "Ertragsfähigkeitssteuer" ver-

653 

sus gewinnbezogene "Allokationssteuer" 653 
2. Besteuerung der Kapitalakkumulation 656 

III. Das steuersystematische Problem: Die "Leistungs-
fähigkeit" in den Konzepten der Unternehmensbe-
steuerung 

1. Extrempositionen objektivierter und personali-
sierter Konzepte 

2. Ausgestaltung und "Leistungsfähigkeits"-Gehalt 
objektivierter Unternehmensbesteuerungsformen 

664 

664 

667 

I. Wir knüpfen an unsere Ausführungen zur angeblichen Leistungs-

fähigkeit von Unternehmungen in§ 20 an und ergänzen wie folgt: 

1. In§ 11 hatten wir herausgearbeitet, daß in personalen Insti-

tutionen des Wirtschaftens (Individuen und private Haushalte) die 

Verfügungen das Einkommen und das Vermögen betreffen, in den nicht-

personalen Institutionen (Unternehmen) dagegen den Ertrag und das 

Kapital. Distributive Verfügungen richtP.n sich auf die Erzielung 

und Verwendung (von Einkommen und Vermögen) und begründen bzw. 

verändern solchermaßen die Versorgung und die Verteilungsposition 

der Individuen und Haushalte. Allokative Verfügungen richten sich 

auf die unternehmerischen und produktionswirtschaftlichen Abläufe 

und letztlich auf die Transformation des Unternehmensgewinns in 
personales Einkommen; Umfang und Inhalt dieser Verfügung bestim-

men sich letztlich nach der Unternehmereigenschaft des Verfügers. 
Für die Abgrenzung der allokativen von den distributiven Verfü-

gungen gilt als Kriterium das Verfügungsziel, gilt das vom Ent-

scheider Gewollte Eine solche Abgrenzungsnotwendigkeit 

tritt immer dann ein, wenn der Entscheider Einzel- bzw. Mitunter-
nehmer wie auch Einkommensbezieher in einer Person ist und eine 

Transformationsentscheidung fällt über die Verwendung des Gewinns: 

Bestimmt er den Gewinn zur Reservebildung oder Investition, ist 

das eine allokative Verfügung; bestimmt er ihn zur Entnahme, ist 

diese Verfügung ebenfalls eine allokative, denn dieser Gewinnan-

teil ist die Entlohnung für die unternehmerische dispositive Ar-
beit und für den Kapitaleinsatz. 11 Erst die tatsächliche Entnah-
me des Gewinns, also seine Entgegennahme in der Privatsphäre, ist 
Einkommenserzielung. 

Fn. 1 auf der folgenden Seite. 
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Demgegenüber ist bei Kapitalgesellschaften bzw. juristischen Per-

sonen der Unternehmer und der Anteilseigner nicht unbedingt die-

selbe Person. Als Unternehmer fungiert der unter Vertrag genomme-

ne Manager, der Anteilseigner hingegen gilt als Kapitalanleger. 

Seine Verfügungsmacht beschränkt sich - entsprechend der gesell-

schaftrechtlichen bzw. der vertraglichen Regelung - u.U. 

allein auf die Mitwirkung bei dem Beschluß über die Gewinnverwen-

dung. so eindeutig aber auch die Verfügungsmacht des Kapitalanteils-

eigners letztlich auf die Einkommenserzielung aus der Kapitalanlage 
gerichtet sein mag, so eindeutig ist seine Entscheidung über die 

Gewinnverwendung und die Ausschüttung zunächst einmal eine 
allokative: Der Faktor Kapital soll - wie hoch auch immer -
entlohnt werden. Erst die rnempfangnahme dieser Entlohnung ist 

für ihn Einkommen. 

Gemeinsam für Unternehmer und Nichtunternehmer läßt sich also 

festhalten: Die Frage der Disponibilität von Gewinnanteilen ist 

unter dem Aspekt der iP § 11 entwickelten "Zugangsregel" dahinge-

hend zu beantworten, daß alles, was dem einzelnen als Entnahme 

bzw. Ausschüttung zugeht, Einkommen ist, daß aber alles, was ihm 

nicht zugeht, nicht Einkommen sein kann, auch wenn es sich um Ge-
winnanteile handelt, die ihm "zurechenbar" sind. Die Zurechenbar-

keit ist zwar die Voraussetzung der freien Verfügbarkeit, doch 

entscheidend für die Einkommensqualität ist die tatsächlich Ver-

fügbarkeit. 

Soweit die Idealvorstellung aus der Sicht der wirtschaftstheore-

tischen Analyse bei Anwendung auf den steuerlichen Einkommensbe-

griff und auf die Unternehmensbesteuerung. Wie aber sieht die 

steuerliche Praxis aus? Zunächst ist festzustellen, daß es eine 

rein aus der allokativen Sicht erklärbare und begründete Besteue-

rung des Unternehmensgewinns als "Unternehmungsteuer" oder "Be-

triebsteuer" nicht gibt. Statt dessen existiert eine "dualisti-

sche" Besteuerung der Erträge bzw. "Einkommen" je nach der Rechts-

1) Selbst eine "übermäßig hohe" Gewinnverwendung zur Entnahme 
ist zunächst Entlohnung des dispositiven Faktors, ohne daß 
hier ein der "verdeckten Gewinnausschüttung" etwa vergleich-
barer Tatbestand vorläge oder die Gefahr einer Steuervermei-
dung entstünde; denn erstens wird der Wettbewerb darüber ent-
scheiden, eine wie hohe Entlohnung der Unternehmer sich erlau-
ben darf, und zweitens wird ja die Entnahme "in derselben lo-
gischen Sekunde" zu Einkommen, das der Besteuerung unterliegt. 
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form der Unternehmen. Für natürliche Personen (Einzelunternehmer, 

Mitunternehmer und Nichtunternehmer) gilt: Gewinne werden als Ein-

kommen definiert, bei Nicht-Unternehmern als Einkünfte aus Kapi-

talvermögen, bei allen anderen als Einkünfte aus Gewerbebetrieb. 

Die Gewinne werden - ob entnommen oder im Unternehmen belassen -

den Einzel- bzw. Mitunternehmern zugerechnet und von ihnen als 

ihr persönliches Einkommen progressiv versteuert. Thesaurierte 

Gewinne der juristischen Personen sind Erträge der Unternehmen 

(in §§ 7 ff. KStG gleichwohl als "Einkommen" bezeichnet) und un-

terliegen der "Körperschaftsteuer". 

Die Konstruktion des Anrechnungsverfahrens macht aus der Körper-

schaftsteuer zwei qualitativ verschiedene Steuerarten: Eine Unter-

nehmensteuer in Form der Gewinnsteuer und eine von der Gesellschaft 

im Quellenabzug zu erhebende und zu zahlende Personalsteuer (als 
anrechenbare Einkommensteuer des Anteilsinhabers). Die Gewinnbe-

steuerung im deutschen Steuersystem ist also trotz der in allen 

Unternehmungen identischen allokativen Funktion von Kapital und 

Ertrag unterschiedlich, und zwar nach der Rechtsform und der Aus-

schüttungsabsicht. Aber Erträge des Unternehmens können niemandem 

persönlich zugerechnet werden2 >. 

2. Wie sieht die steuerwissenschaftliche Würdigung der Diskrepanz 

zwischen wirtschaftstheoretischer und steuerlicher Lösung aus? 
Die Konsequenz aus der dargestellten differenzierten Verfügbar-
keit wird zunächst nur für die Anteilseigner rückhaltlos gezogen: 

a) "Für eine differenzierte Besteuerung von Gewinnen juristischer 

Personen spricht .•• , daß die Anteilseigner unmittelbar nur über 

die ausgeschütteten Gewinne bestimmen können, daß aber ihr Ein-

fluß auf die Höhe und Verwendung nicht ausgeschütteter Gewinne ... 
nur gering ist, was eine eigenständige Besteuerung dieser Gewinne 

nahe legt" (W. Albers 1979a, S. 195) 31 , zumal sich einbehaltene 

Gewinne von Aktiengesellschaften zumindest für die Kleinaktionäre 

2) So die Kritik von K. Tipke (1981a, s. 100) an der Teilhaber-
steuer von Engels/Stützel. Derselbe Fehler wird wiederholt 
in dem Vorschlag einer Staatsbürgersteuer von Engels/Mitschke/ 
Starkloff 1973, S. 11 u. S. 15 ff.; dort sollen nämlich die 
Einkünfte der Körperschaften in die persönlichen Einkommen 
einbezogen werden, und zwar in Form der Teilhabersteuer. 

Fn. 3 auf der folgenden Seite. 
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als "reichlich imaginäre" erweisen können (G. Krause-Junk 1981, 

s. 265). 4 ) In dieser Argumentation liegt das Gewicht eindeutig 

in der Dis p o n i b i 1 i t ä t Notwendigerweise muß die 

Unternehmenssteuer von der Einkommensteuer verschieden sein. Auch 

K. Tipke stellt fest (1980c, s. 1080): "So sind Gewinne, die die 

Kapitalgesellschaft nicht ausschüttet, für die Anteilseigner 

rechtlich und wirtschaftlich nicht disponibel; sie sind kein den 

Anteilseignern zurechenbares Einkommen." Und an anderer Stelle 

(K. Tipke 1981a, s. 100 f.): "Erst auf Grund der Ausschüttungen 

können die Gesellschafter über die (ausgeschütteten) Mittel ver-

fügen. Thesaurierte Gewinne stehen ihnen ... nicht zur Verfügung." 

Bis hierher ist eine völlige Ubereinstimmung der rechtlichen und 

der wirtschaftlichen Betrachtung des Problems festzustellen. 

b) Neben dem Versuch, eine eigenständige bzw. besondere Unterneh-

mensbesteuerung mit Disponibilitätsargumenten zu begründen, steht 

die Diskussion um die steuerliche Leistungsfähigkeit der Unterneh-

mungen aus dem "Institution s" - oder "Organ i -

s a t i o n s a r g u m e n t " • 5 ) R. Fecht ( 1 9 7 9 , s . 21 9 f . ) 

sieht in den Kapitalgesellschaften eigenständige Organisationen 

mit durch das Management selbständig wahrgenommenen Interessen 

und selbständig getroffenen Entscheidungen, unabhängig von den 

Interessen der Anteilseigner. Insofern sei "zwischen einem Indi-

viduum und bestimmten Körperschaften in ihrer Funktion als 

Ein kommen s beziehe r (Hervorhebung HDH) kein Un-

terschied zu sehen", falls man den Körperschaften "den gleichen 

Status als autonome Entscheidungsträger zubilligt". Eine ähnliche 

Auffassung vertritt K. Schredelseker (1975, s. 325), der fordert, 

3) M.a.W. der ausschüttbare, also noch nicht ausgeschüttete Ge-
winn ist ebensowenig Einkommen wie der thesaurierte, der zur 
Ausschüttung gar nicht erst vorgesehen ist. "Eigenständig" 
sollte hier buchstäblich verstanden werden: das heißt nicht 
etwa eine zusätzliche Besteuerung, sondern eine Steuer eige-
ner, selbständiger Art, soll heißen anderer Art als der Ein-
kommensteuer. 

4) Allerdings ist Krause-Junk (ebda) der Meinung, daß sich am 
ehesten noch Vermögen und Einkommen der privaten Unternehmen 
entsprechend den Eigentumsverhältnissen zurechnen ließen, auch 
wenn unmittelbar keine Verfügungsmacht bestünde. Demnach wären 
nicht entnommene Gewinne Einkommen, nicht ausgeschüttete dage-
gegen nicht. 

5) Nach W. Koch 1955, S. 8 f. sind dies die wirtschaftssoziologi-
schen Verschiedenheiten zwischen den Einzelunternehmungen und 
den meisten Kapitalgesellschaften. 
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die Steuerwissenschaft solle endlich anerkennen, was die Betriebs-

wirtschaftslehre mit ihrer Systemtheorie, die Volkswirtschafts-

lehre mit der Anerkennung autonomer, von den EigentUmerinteressen 

losgelöster Wirtschaftseinheiten, die Soziologie mit der Theorie 

der institutionell verselbständigten Organisationen längst bewie-

sen habe, nämlich die Existenz von Organisationen, die "oberhalb 

der Summe ihrer Mitglieder" bestehen (S. 325). Wenn man nur der 

natürlichen Person eine Leistungsfähigkeit zuerkenne und dennoch 

Unternehmen besteuere, so sei das eine "individualistisch ver-
kürzte" Unternehmensbesteuerung (S. 324). 

Einer solchen institutionalistischen und organizistischen Argumen-

tationsweise 61 läßt sich - von der Durchschlagskraft "systemtheo-
retischer" und "soziologischer" Beweise abgesehen - wie folgt be-

gegnen: Zwar ist zuzugeben, daß in den Unternehmen autonome Ent-

scheidungen getroffen werden und daß die Unternehmen als verselb-

ständigte Organisationsformen bestehen; aber was ist damit bewie-

sen? Etwa, daß das Management eigene unternehmerische Entscheidun-

gen trifft? Dazu bedarf es nicht dieses argumentativen Aufwandes. 71 

Wenn Großaktionäre oder Vorstände das Kapitalerhaltungs- oder 

-mehrungsinteresse der Unternehmen zu Lasten der Kleinaktionäre 
durchsetzen, so liegen ja diesen Handlungen gerade rein allokati-

ve Entscheidungen zugrunde, die diese Art der Gewinnverwendung 

keinesfalls zu Einkommen machen. Die Eigenständigkeit in Institu-
tionen und Organisationen macht aus der Entscheidung über ein öko-

nomische Größe noch kein Einkommen. Nicht daß die Unternehmen 

6) Sie stellt im allgemeinen auf den Gegensatz zwischen Kapital-
und Personengesellschaften ab (sofern wir einmal die Entschei-
dungsabläufe in den letzteren annähernd jenen in Einzelunter-
nehmen gleichsetzen); doch schon die Existenz von "Zwischen-
rechtsformen", wie die "kapitalistische Personengesellschaft" 
und die "personenbezogene Kapitalgesellschaft" zeigen, daß es 
an den wirtschaftlichen Realitäten vorbeigeht, eine "reine" 
rechtsformabhängige duale Besteuerung durchzuführen; die Kon-
struktion der Zwischenrechtsformen ist das Zugeständnis der 
Rechtspolitik an die Variabilität der Wirklichkeit im Hinblick 
auf die Entscheidungsinstitutionen. Siehe auch w. Albers 1979a, 
S. 1 96. 

71 D. Pohmer (1955, S. 385 f.) hatte ähnlich argumentiert: Kapital-
gesellschaften sähen die Aufspaltung einer einheitlichen Unter-
nehmerfunktion in Geschäftsführer und Risikoträger vor. K. 
Schmidt (1963, s. 37) weist nun nach, daß je nach Organisations-
form die Ubergänge fließend sein können und sich eine eindeutige 
Trennung der Kapital- und Personengesellschaften nicht herstel-
len lasse. 
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eine autonome Entscheidung treffen, sondern nur, welcher 

Art diese Entscheidung ist, kann für die Einkommensqualität 

der ökonomischen Größe wesentlich sein. Und die Art der Entschei-

dung betrifft das Verfügungsziel: Gewinnthesaurierung oder Gewinn-

ausschüttung; beides sind allokative Entscheidungen und betreffen 

den Ertrag, nicht das Einkommen. 

Schredelseker mag das Richtige meinen, wenn er feststellt (S. 325), 

daß sich die Finanzwissenschaft längst von der "utilitaristisch-

individualistischen Steuerrechtfertigungslehre gelöst" habe; 

nur: Eine Steuerrechtfertigungslehre hat nichts zu tun mit einem 

Steuerlastverteilungsprinzip, und letzteres will das Leistungs-

fähigkeitsprinzip sein, nichts anderes. Daß das Leistungsfähig-

keitsprinzip auch seinerseits "utilitaristisch-individualistisch" 

interpretiert wurde, steht auf einem anderen Blatt. Daß der ulti-

litaristische Interpretationsversuch fehlging, ist heute längst 

erkannt; doch eindeutig wird das Lastverteilungsprinzip als ein 

individualistisches gesehen, als der Versuch, nach einer politisch 

akzeptierten Vorstellung die Steuerlast auf die Individuen zu ver-

teilen. Was aufgegeben wurde, ist der Versuch, diese Lastenvertei-

lung nach Nutzenkurven zu begründen; was aber beibehalten wird 

und was ökonomisch und politisch auch gar nicht anders möglich 

sein kann, ist die Lastverteilung auf Individuen, denn die Analy-

se der entstandenen und durch Besteuerung geminderten Einkommen 

ist ja gerade der Gegenstand der "personellen Verteilung". Solan-

ge eine Gesellschaft grundsätzlich nicht "organizistisch-kollek-

tivistisch" (F. Neumark 1959, s. 96) organisiert ist sondern e,her 

individualistisch in dem Sinne, daß über die ökonomische Lage 

und die soziale Stellung in erster Linie die eigene Leistung und 

Selbstbestimmung entscheidet, ist auch die Verteilung der Steuer-

lasten konsequenterweise individualistisch, wird sie also ausge-

richtet am individuellen Einkommen und Vermögen. Wenn dennoch ne-

ben den Personalsteuern Ertragsteuern erhoben werden, so wollen 

diese gar nicht "individualistische" Steuern sein; also kann eine 

Unternehmensteuer nicht als "individualistisch verkürzt" bezeich-

net werden. 

Auch D. Schneider (1990, S. 159ff) versucht, die Leistungsfä-

higkeit von Unternehmen und die Einkommenseigenschaft von Gewin-

nen anhand der Organisationsstruktur von Unternehmung und unter-
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nehmer bzw. Anteilseigner zu belegen. S) Er geht von den beiden 

Grundsätzen aus, daß stets die Organisation im Interesse der sie 

b eher r s c h enden (Hervorhebung HDH) natürlichen Perso-

nen handelt, und daß eine steuerliche Belastung nur natürliche 

Personen empfinden können (S. 159). 91 Schneider differenziert 

die Organisationsstruktur zunächst nach der "wirtschaftlichen 

Einheit" ihrer Organisationsglieder im Hinblick auf die Gleich-

heit der Interessenslage, ferner nach der Gewinnverwendung (Aus-

schüttung oder Thesaurierung): 

Für Kapitalgesellschaften, die "mit ihren wirtschaftlichen An-

teilseignern eine wirtschaftliche Einheit'.'bilden ("alle Kapital-

gesellschaften aus der Sicht eines die Mehrheit Besitzenden", wie 

Einmann-GmbH, Familien-AG), sind die Gewinne, soweit sie.den 

leitenden Anteilseignern zustehen, als Einkommen der die Kapital-

gesellschaft leitenden Anteilseigner anzusehen. Dem können wir 

nach dem oben Gesagten nicht zustimmen; solange diese Gewinne den 

Anteilseignern zwar zurechenbar, aber noch nicht ausgeschüttet 

(oder entnommen) sind, kann kein Einkommen mit der Eigenschaft 

der freien Verfügbarkeit vorliegen. Die Beherrschungs- und Ent-

scheidungsmacht kraft "wirtschaftlicher Einheit" stellt zwar eine 

8) Hier ist ebenfalls zu beachten, daß Schneider die Frage prüft, 
ob eine "selbständige" Ertragsbesteuerung von Organisationen 
"neben" die Einkommensbesteuerung von natürlichen Personen 
treten darf; diese Untersuchung dient zwar der Begründung der 
Körperschaftsteuer, doch lassen sich aus ihr auch für unsere 
Fragestellung unterstützende und Gegenargumente herleiten. 

9) Daher scheiden Organisationen, hinter denen keine gewinnberech-
tigten natürlichen Personen stehen, wie Gewerbebetriebe der 
öffentlichen Hand oder Stiftungen, aus unserer Betrachtung aus; 
Probleme, die hier entstehen können, sind in erster Linie ord-
nungspolitischer und wettbewerbspolitischer Art. 

10) Insofern ist auch die Steuerzahlung, die Schneider völlig zu 
recht als eine "ertragsabhängige" kennzeichnet, keine Steuer-
belastung des "Einkommens dieser Gesellschaften". Wie Schnei-
der in einem der oben genannten Grundsätze sagt, können nur 
natürliche Personen eine steuerliche Last empfinden, so daß 
eine "Steuerbelastung .•• dieser Gesellschaften" nicht denkbar 
ist. Wie überdies Schneider an anderen Stellen ausführt (1978b, 
S. 35, 36 u. 38), ist Einkommen das finanzielle Ergebnis der 
"persönlichen" Unternehmenstätigkeit; ist Einkommen der Betrag, 
den "eine Person ... konsumieren" darf; ist Einkommen ein Uber-
schuß, über den die Mitglieder eines "Haushalts verfügen kön-
nen, nicht der Uberschuß eines Betriebs oder eines einzelnen 
Ubernehmungsmittels (erstes Abgrenzungsmerkmal zu den Begrif-
fen Gewinn und Reinertrag)". Diese Begriffsabgrenzungen halten 
wir, was ihren personalen Bezug angeht, für korrekt. 
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interessensmotivierte Einheitlichkeit in der Entscheidung über 

den Gewinn her, aber eine Einheitlichkeit in einer Allokationsent-

scheidung • 101 

Soweit nun Organisationen mit ihren Anteilseignern keine wirt-

schaftliche Einheit bilden, wie die Publikumsaktiengesellschaften, 

die Genossenschaften und die GmbHs mit ihren nichtgeschäftsführen-

den Minderheitsgesellschaftern, trennt Schneider zwischen ausge-

schütteten und nicht ausgeschütteten Gewinnen. Die Ausschüttung 

ist Einkommen der Empfänger, ein Unterschied zwischen einem Min-

derheitsgesellschafter und einer die Kapitalgesellschaft beherr-

schenden Person existiert nicht. Wir halten dies für korrekt und 

in Ubereinstimmung mit der oben entwickelten Zugangsregel und dem 

Verfügbarkeitskriterium. 

Sind nun aber die nicht ausgeschütteten Gewinne als Einkommen 

der Anteilseigner anzusehen? Bei Mehrheitsbesitzern bejaht Schnei-

der die Einkommenseigenschaft dieser Gewinne, weil diese Personen 

die Gesellschaft b eher r s c h e n und weil diese Personen 

auch jene sind, die die Entscheidung treffen über die "Art der 

Einkommensverwendung" ( 1990, s. 160) . 11) Auch für Minderheitsbe-

sitzer bejaht Schneider die Einkommensqualität der einbehaltenen 

Gewinne, weil sie durch ihre Kapitalhingabe einen "Anspruch" 

auf das wirtschaftliche Ergebnis erwirkt hätten (S. 1601. Nach un-

serer Auffassung jedoch entscheiden die Minderheitsbesitzer über 

dieselben Gegenstände wie die Mehrheitsbesitzer, auch wenn sie 

sich nicht durchsetzen können und ihr Interesse vorwiegend distri-

butiver Art (Ausschüttung) sein sollte: Entweder sie beschließen 

die Thesaurierung aus den oben angeführten allokativen Gründen, 

oder sie befürworten die (eigene) Faktorentlohnung, welche eben-

Fn. 10 auf der vorigen Seite. 

11) Abgesehen davon, daß auch hier ein begrifflicher Widerspruch 
vorliegt, weil die Entscheidung nicht die Einkommens-, son-
dern die Ertragsverwendung betrifft, ist der Entscheidungsin-
halt eindeutig allokativer Art: Entschieden wird die Nichtaus-
schüttung mit Blick auf die Finanzierung und die Kapitalmarkt-
lage (Selbstfinanzierung/ Schütt aus - Hol zurück), auf die 
Dividendenpolitik, auf die Liquiditätslage, die Abschreibungs-, 
Reserven- und Rentabilitätsverschleierungspolitik usw. Die Be-
herrschungsmacht der Mehrheitsbesitzer zeigt sich ausschließ-
lich in den unternehmenspolitischen Mechanismen und gerade 
nicht in der privaten Verfügbarkeit. Überdies ein Widerspruch zu 
s. 159, wonach Institutionen kein Einkommen haben können. 
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falls eine allokative Entscheidung ist. 121 Uberdies ist ein "An-

spruch" ein Begriff aus der Rechtslehre, der mit den ansonsten 

angezogenen Gründen einer "wirtschaftlichen" Beherrschung und der 

tatsächlichen Verfügung über ökonomische Größen in Form von zuge-

flossenen "Ausschüttungen" nicht denselben Realitätsgrad der ein-

kommenswirksamen Vorgänge gemein hat. Dies ist überhaupt das Uber-

raschende in der Argumentationsmethodik Schneiders, daß er bei der 

Begründung der Einkommenseigenschaft die Argumentationsebene von den 

Mehrheitseignern zu den Minderheitseignern wechselt. Thesaurierte 

Gewinne sind für die Mehrheitsaktionäre deswegen Einkommen, weil sie 

die Gesellschaft tatsächlich b eher r s c h e n. Für die Min-

derheitsaktionäre jedoch sind die thesaurierten Gewinne deswegen 

Einkommen, weil sie einen "Anspruch" haben. Die eine Grup-
pe beherrscht (nämlich die Gesellschaft), die andere beansprucht 

(nämlich eine Auszahlung). Für die Minderheitsaktionäre also wird, 

da eine unternehmerische Entscheidungs- und Verfügungsgewalt nicht 

zu ausgemacht wird, gleichwohl aber die Einkommenseigenschaft be-

gründet werden soll, das Beherrschungsparadigma ausgetauscht gegen 

das Anspruchsparadigma. Der Paradigmenwechsel ist aber um so er-

staunlicher, als Schneider an anderer Stelle (1978b, s. 35) der 

E n t scheid u n g allein die Schlüsselrolle im unternehme-

rischen Bereich zuschreibt: Man könne "Unternehmung nur von der 

Person des oder der Entscheidenden her definieren". Somit wäre 
auch für Minderheitsaktionäre die (hier eingeschränkt vorhandene) 

Entscheidungsbefugnis als Kriterium heranzuziehen gewesen. Dann 

hätte sich ergeben müssen, daß bei ihnen die Einkommensqualität 

der Erträge zu verneinen gewesen wäre. So aber ist abschließend 

festzuhalten, daß "keineswegs" der "Schluß von den Kompetenzen 

der Organe einer Kapitalgesellschaft auf die Leistungsfähigkeit 

letzterer zulässig" ist (H. Fecher 1979, s. 480). 

12) Wenn Schneider tatsächlich der Meinung ist, daß die Mehrheit 
sich auf Kosten der Minderheit "bereichern" kann, so ist die 
Frage der Verhinderung dieser Politik nicht durch das Steuer-
recht, sondern durch das Wirtschaftsrecht zu lösen, so ändert 
der (moralisch evtl. nicht gebilligte) Bereicherungsvorgang 
nichts daran, daß sich die Mehrheit am Ertrag, nicht am Ein-
kommen, "bereichert". Es kann nicht der Sinn des Steuerrechts 
sein, durch ein Umdefinieren von Wirklichkeitsvorgängen im 
allokativen Bereich in Einkommen ein wirtschaftliches Verhal-
ten zu beeinflussen. Wie Schneider richtig sagt 1s. 160), 
liegt im Ertrag des Unternehmens als dem Ergebnis des Kapital-
einsatzes eben nur ein "Anspruch auf das wirtschaftliche Er-
gebnis". 
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c) Ubereinstimmung in den steuerwissenschaftlichen Auffassungen 

liegt vor hinsichtlich der Gewinnausschüttungen an die Anteils-

eigner von Kapitalgesellschaften und der Gewinnentnahmen seitens 

der Einzelunternehmer und Personengesellschafter: Diese Art der 

Gewinnverwendung ist Einkommen. Damit ist sowohl die von den 

Steuerwissenschaften angestrebte Gleichbehandlung der Personen 

erreicht, denen diese Gewinne zugehen, als auch eine Ubereinstim-

mung der wirtschaftstheoretischen Analyse mit der steuerprakti-

schen Regelung. Aber dies ist im Grunde keine Frage der "Unter-

nehmensbesteuerung", sondern eine solche der Personalbesteuerung. 

Hinsichtlich der Unternehmensbesteuerung, d.h. der Besteuerung 

der im Unternehmen verbleibenden Gewinne, bestehen Auffassungs-

gegensätze. Aber es läßt sich mit den Disponibilitäts- und Orga-

nisationsargumenten weder begrUnden, warum diese Gewinne Einkom-

men und warum Unternehmen "leistungsfähigkeitsorientiert" zu be-

steuern sind, noch läßt sich begründen, warum die thesaurierten 

Gewinne in Kapitalgesellschaften anders zu besteuern sind als in 
Personengesellschaften oder bei Einzelunternehmern. 

II. Eine Besteuerung der Unternehmen nach der "Leistungsfähigkeit" 

hat nur Sinn, wenn man in der Lage ist anzugeben, welche s t e u -

er p o 1 i t i s c h e n z i e 1 e mit ihr verfolgt werden sol-

len. Liegen dem Leistungsfähigkeitspostulat eindeutig distributive 

Motive zugrunde, so müßten sich für die Unternehmensbesteuerung 

entweder ebensolche distributionspolitischen Ziele ausmachen las-
sen, ein Widerspruch in sich, wie wir glauben nachweisen zu kön-

nen; oder es müßten sich allokationspolitische Ziele, wie die Er-

leichterung der Kapitalerhaltung und -beschaffung oder auch die 

Wettbewerbsneutralität, angeben lassen, die sich ausschließlich 

mithilfe eines auf den individuellen Betrieb abgestellten Besteue-

rungsprinzips erreichen lassen oder jedenfalls effektiver errei-

chen lassen als ohne ein solches Prinzip. Denn das wäre die Recht-

fertigung fUr die Inthronisierung eines Besteuerungsprinzips: Die 

Effektivität in der Zielerreichung.13 > 

1. Man mUßte sich Klarheit darüber verschaffen, was denn die "Fas-
zination" einerseits einer "leistungsfähigkeitsorientierten", an-

dererseits einer ausschließlich allokativ motivierten Unternehmens-

13) Fiskalpolitische Ziele sind hier, wenngleich unbestritten, 
ausgeklammert, da sie nicht problematisiert werden. 
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besteuerung ausmacht. Wenn Besteuerung nach der Leistungsfähig-

keit - die auch Besteuerung nach der "Verhältnismäßigkeit" ge-

nannt wird (F. Neumark 1970, s. 121 ff.) - bedeutet, die "per-

sönlich-individuellen" Verhältnisse des steuerpflichtigen für 

seine Steuertragfähigkeit entscheiden zu lassen, was könnte das 

für die Unternehmensbesteuerung analog bedeuten? 

a) Sind es im persönlich-individuellen Bereich bestimmte sozio-

ökonomische Merkmale, so müßten es im "betrieblich-individuellen" 

Bereich betriebsbezogene, objektive Indikatoren sein, die eine un-

terschiedliche betriebliche Steuerfähigkeit auszudrücken in der 

Lage wären. Nach diesen müßte dann eine unterschiedliche Höhe der 

Steuer festgesetzt werden, sofern der Gedanke einer die "Leistungs-

fähigkeit" ausdrückenden Besteuerung im Unternehmensbereich über-

haupt Sinn machen soll. Solche Indikatoren könnten 

z.B. die folgenden betriebs-individuellen sein: 

(a) im Bereich der Faktoreffizienz: 

(1) die erzeugte Gütermenge je eingesetzte Kapitaleinheit; 

(2) die erzeugte Gütermenge je eingesetzte Arbeitseinheit; 

(31 allokationswirtschaftlich positiv zu wertende (energie-

und ressourcensparende) Produktionsverfahren. 

Hier müßten die unterschiedlichen Faktorbeschaffungsmöglich-

keiten (regional und in der Finanzierung) ebenso berücksich-

tigt werden wie der vorhandene Informationsstand über die 

Produktionsverfahren. 

(b) im Marktbereich: 

(1) die Wettbewerbsposition am Beschaffungsmarkt für Faktoren; 

(2) die Wettbewerbsposition am Absatzmarkt; 

(3) die Wettbewerbsposition am Finanzmarkt. 

Hier ist zu entscheiden, welche Positionsveränderung an den 

Märkten vor und nach der Besteuerung noch als "neutral" zu 

gelten hat und wie die unterschiedlichen Finanzbeschaffungs-

möglichkeiten in den Unternehmen verschiedener Rechtsformen 

zu beurteilen sind. 

(c) im Ertragsbereich: 

(11 die absolute Gewinnhöhe, evtl. angesichts einer Progres-

sion; 
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(2) die verschiedenen Gewinnarten, wie Zufallsgewinne, wind-

fall profi ts oder nur sog. "normale" Gewinnei 

(3) bestimmte Gewinn-Faktor-Relationen, wie der Gewinn je ein-

gesetzte Arbeitseinheit oder Kapitaleinheiti 

(4) bestimmte andere Gewinn-Relationen wie Gewinn : Umsatz, Ge-

winn: Kosten, Gewinn: Investitionen usw. 

Auch hier wird deutlich, daß im Zweifel ein ganzes Bündel von 

Normvorstellungen entwickelt werden muß, die angeben, ab wel-

cher Gewinnhöhe oder -relationswertüberschreitung die je nach 

"Leistu:nasfähigkeit" unterschiedliche Besteuerung einzusetzen 

hätte. 

Schon dieser kursorische Uberblick macht folgendes deutlich: Wer-

den Normen vorgegeben, sind ordnungspolitische Wertungen implizierti 

was der distributiv motivierten Besteuerung oftmals vorgeworfen 

wird, nämlich die Werturteilsabhängigkeit und Anfechtbarkeit ihrer 

Normen, würde auch im allokativen Bereich registriert werden müs-

sen, Uberdies liegt der Schritt zu einer allokativen Sollbesteue-

rung sehr nahe, wodurch die bisherige ergebnisorientierte Besteue-

rung ihren Charakter vollständig ändern würde. Werden die für die 

Unternehmens-Besteuerung vorzugebenden Normen allzu rigoros ge-

setzt und mit erheblichen Steuersatzunterschieden gekoppelt, sind 

Störungen in der Faktorallokation zu erwarten. schließlich ist ei-

ne recht komplizierte Normenvielfalt nicht auszuschließeni würde 

man nämlich einer "leistungsfähigkeitsorientierten" Unternehmens-

besteuerung ausschließlich die Gewinnhöhe zugrundelegen, lüde 

man sich den Vorwurf der Einseitigkeit auf, denn die Leistungs-

stärke einer Unternehmung zeigt sich nicht allein in der Gewinn-

höhe (die überdies noch bilanziell manipulierbar ist), sondern 

auch in der Wettbewerbsposition, der Kapitalausstattung, dem Vor-

sprung in Fertigungstechniken, usw. Versucht man dagegen, den ge-

samten Katalog der Leistungsstärkeindikatoren a bis c zu berück-

sichtigen, wird die Besteuerungstechnik kompliziert. 

Ist die ertragsabhängige Belastbarkeit der Unternehmen mit Steuern 

beabsichtigt und werden zugleich die allokationspolitischen Ziele 

wie die Nichtbeeinflussung der Faktorallokation, die Kapitalerhal-

tung, die Neutralität in der Finanzierung und im Wettbewerb, wirk-

lich ernst genommen, so ist aus dem oben Gesagten zu folgern, daß 

die Unternehmensbesteuerung gerade nicht nach betrieblich-

individuellen "Leistungsfähigkeits"-Indikatoren mit evtl. Steuer-
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satzunterschieden zu erfolgen hätte. 

b) Demgegenüber liegt - vorausgesetzt, man will an der dualisti-

schen Besteuerung der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung im Zuge 

der Einkommensentstehung durch eine Ertrag- plus Einkommensteuer 

festhalten - die "Faszination" der Unternehmensbesteuerung ohne 

das Leistungsfähigkeitsprinzip darin, daß eine "Allokationssteuer" 

auf Unternehmens gewinne die größere Chance hat, 

möglichst ohne die erwähnten Allokationsnachteile durchgeführt zu 

werden. Weitgehend war das auch die Absicht der Betriebsteuer. 

Eine zielkonsistent ausgestaltete Allokationssteuer auf Gewinne 

würde im Ertrag das Ergebnis aus der betrieblichen Kombination 

beider Produktionsfaktoren erfassen, müßte sämtliche Kombinations-

ergebnisse - seien sie in gewerblichen Betrieben, seien sie in 

selbständiger Tätigkeit entstanden - umschließen und würde die 

steuerlich motivierten Manipulationen mit der Absicht der steuer-

vermeidenden Betriebsspaltung, der Gründung von GmbH & Co KG über-

flüssig machen (W. Flume 1974, S. 69; W. Albers 1979a, S. 196). 

Bei einem Verzicht auf eine Anknüpfung an besondere Indikatoren 

der Ertragsfähigkeit hätte sie bei weitem nicht mit so intensiven 

Verzerrungen der Allokation zu rechnen wie eine "indikatorbezogene" 

Ertragsbesteuerung. Allerdings liegt für eine "gewinnbezogene 

Allokationssteuer" die Gefahr des nicht gewollten Einflusses auf 

die Allokation in der Höhe des Steuersatzes. soweit der Unterneh-

mensgewinn im Unternehmen verbleibt, ist es nach W. Flume sachge-

recht, ihn einer "objektivierten Unternehmensteuer" (1975) zu un-

terwerfen, die proportional zu erfolgen habe (W. Flume 1971, 

S. 692; 1974, s. 68) und keinerlei Beziehung zum Gerechtigkeits-

problem aufweise; die Höhe des Steuersatzes bestimme sich demnach 

nicht nach dem Spitzensatz der Einkommensteuer, sondern nach Zweck-

mäßigkeitsgesichtspunkten und der Funktion des Gewinns (W. Flume 

1971, s. 693). 

2. Analog zum privaten Bereich ist für den Unternehmensbereich 

zu prüfen, ob Kapitalakkumulation Leistungsfähigkeit anzeigt bzw. 
ob der Kapital bestand Ausdruck der Ertrags-

fähigkeit ist. 

a) Wäre die von den Unternehmen zu zahlende Vermögensteuer der 

Ausdruck einer "Leistungsfähigkeit" (evtl. einer solchen, die mit 

der Kapitalhöhe zunimmt), müßte diese Steuer leistungsdifferen-

Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:44:50AM

via free access



657 

ziert ausgestaltet sein, so z.B. nach der Bestandshöhe, nach be-

stimmten Relationen zwischen Bestand und erzeugter Leistungsstück-

zahl oder nach bestimmten Relationen zwischen Kapitalbestand und 

Gewinn. Sie ist es gegenwärtig nicht: vielmehr wird sie auch dann 

erhoben, wenn eine Leistung in Form eines Ertrages überhaupt nicht 

vorliegt: sie wird ferner in der gleichen Weise erhoben wie von 

den Privaten, nämlich bei Einzelunternehmern und Mitunternehmern 

als eine persönliche Steuer unter Berücksichtigung persönlicher 

Freibeträge, und sie wird schließlich nach den Rechtsformen der 

unternehmen differenziert erhoben: "natürliche" Unternehmer zahlen 
o,s % des steuerpflichtigen Vermögens an Vermögensteuer; Körper-

schaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen (also insbe-
sondere die Kapitalgesellschaften) zahlen hingegen 0,6 %. 14 ) 

Kritisch ist also zur Vermögensteuer der Unternehmen zu vermer-

ken, daß sie nicht rechtsformneutral ist, daß sie innerhalb be-

stimmter Rechtsformen (hier der Einzelunternehmen und Personenge-

sellschaften) eine Trennung des allokativ-betrieblichen Kapital-

bereichs vom distributiv-privaten Vermögensbereich nicht kennt 
und daß sie in ihrer Form als ertragsunabhängige Sollsteuer nicht 
"leistungsdifferenziert" zugreift. Von dieser Kritik grundsätzlich 

zu trennen ist aber die Frage, ob denn überhaupt die Besteuerung 

eines Kapitalbestandes im Unternehmensbereich ähnlich sinnvoll 

ist wie die Besteuerung eines Vermögensbestandes im privaten Be-

reich, ob also die distributiven Leistungsfähigkeitsvorstellungen 

einfach zu übertragen sind auf die betriebliche Sphäre. 15 ) 

14) zwar liegt hierin die Unterstellung, daß Kapitalgesellschafts-
vermögen möglicherweise wegen der bei ihnen vermuteten größe-
ren Bestandshöhe ertragreicher einzusetzen ist, doch: "Der 
Sondersteuersatz für das Vermögen von Kapitalgesellschaften 
und anderen Körperschaften ... ist m.E. nicht zu rechtfertigen. 
Es gibt sicher gute Gründe dafür, das Betriebsvermögen vermö-
genssteuerlich anders zu belasten als das Privatvermögen. Die 
unterschiedliche Belastung des Betriebsvermögens von Einzel-
unternehmern und Mitunternehmern einerseits und des Betriebs-
vermögens von Kapitalgesellschaften andererseits ist aber nicht 
einsichtig. Die Leistungsfähigkeit muß an der Höhe des Vermö-
gens, sie kann aber nicht an der Rechtsform gemessen werden" 
(K. Tipke 1980c, S. 1082). 

15) Wir fassen hier die vermögensteuerlichen und die gewinnsteuer-
lichen Argumente zusammen und diskutieren sie anhand der Funk-
tionen, die das Kapital für die Unternehmen hat: siehe hierzu 
auch S 10 III. 
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b) Ob überhaupt der Kapitalbestand - wie auch die durch Gewinn-

thesaurierung ermöglichte Kapitalakkumulation - besteuert wer-

den soll, läßt sich zum einen mit allokationspolitischen, zum an-

deren mit distributionspolitischen Argumenten beantworten. Für 

eine weitestgehende, wenn nicht völlige steuerliche Schonung des 

Kapitals spricht zunächst seine "Produktionsfunktion": Die Auf-

rechterhaltung der produktionswirtschaftlichen Betätigung der Un-

ternehmen auf kurze und mittelfristige Sicht ist die Voraussetzung 

dafür, daß ein besteuerbarer Ertrag sowie ein besteuerbares Ein-

kommen daraus entstehen können. Auch die "Risikofunktion" des Ka-

pitals, die die Existenz des Unternehmens auf mitcel- bis lang-

fristige Sicht sichert und zugleich die Kreditfähigkeit fundiert, 

erfordert eine steuerliche Schonung. Soll marktlich wie produk-

tionswirtschaftlich eine Betriebserweiterung möglich sein, würde 

eine steuerliche Schonung bzw. Freistellung auch die "Ausdehnungs-

funktion" des Kapitals stützen. Und warum sollte letztlich die 

steuerliche Unterstützung der "Einfluß"- oder "Beherrschungsfunk-

tion" des Kapitals keine allokativen Vorteile bringen, wenn sie 

die Ressourcen- und Energiebeschaffung, die Produktion und den 

Absatz im Verbund mit anderen Unternehmen sichert? Die allokati-

ven Argumente sprechen zunächst einmal für eine deutliche Tren-

nung der allokativen von der distributiven Sphäre des Wirtschaf-

tens, um zu verhindern, daß Argumente, die im distributiven Be-

reich hinsichtlich des Sparens und der Vermögensakkumulation vor-

gebracht werden, voreilig auf den allokativen Bereich übertragen 

werden. 

c) Gegen eine allokativ motivierte Steuerbefreiung oder -schonung 

der Kapitalakkumulation wird aus der distributiven Sicht im we-

sentlichen das "Spar - Argument" vorgetragen, wenn-

gleich es sich dabei um eine falsche Firmierung handelt, weil 

die Trennung der beiden Sphären des Wirtschaftens nicht beachtet 

wird. Schon um die Gefahr der Steuerausweichung zu vermeiden, 

müsse nach K. Schmidt (1963, s. 39) der im Unternehmen belassene 

Gewinn "zweifellos" besteuert werden. Ähnlich argumentiert H. 

Schulte (1967, s. 41), da gerade die Betriebsteuer eine Art Zwi-

schenbesteuerung von der Gewinnentstehung bis zur Ausschüttung 

garantieren könne; sie überbrücke "das Zeitintervall zwischen 

Gewinnerzielung und Einkommensbildung"; implizit hält auch er die 

Besteuerung der Kapitalakkumulation grundsätzlich für notwendig, 
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und zwar aus distributiven Gründen.16) H. Weber nun befürchtet, 

daß bei Einführung der Betriebssteuer, die die thesaurierten Ge-

winne mit einem Steuersatz weit unter dem Einkommensteuer-Spitzen-

satz belegen wollte (seinerzeit wurden 25 % vorgeschlagen), dazu 

einladen würde, daß die einbehaltenen Gewinne von Personengesell-

schaften aus der Einkommensteuer "desertieren", d.h. im Unter-

nehmen vermehrt angespart werden. 171 Und tatsächlich wird immer 

wieder angeführt, das "Verstecken 00181 privaten Vermögens im Un-

ternehmen sei die hauptsächliche Sparform der Selbständigen und 

der Einzel- wie auch der Mitunternehmer. Und so führe die "Nicht-

entnahme", die hier sogleich als Sparen bezeichnet wird, zu einer 

Kapitalakkumulation, die mit privater Vermögensakkumulation mit 

all ihren verteilungspolitischen Implikationen gleichgesetzt wird. 

c 1) Das "D e s e r t i o n s a r g u m e n t" - so wollen wir 

es nennen, weil damit die Flucht vor der Einkommensteuer ausge-

drückt werden soll - ist nun allein deswegen nicht mit leichter 

Hand abzutun, weil der Sparakt als solcher gewissermaßen auf der 

"Nahtstelle" zwischen dem Allokations- und dem Distributionsbe-

reich des Wirtschaftens liegt. "Sparen" ist erstens abhängig von 

der Höhe des Einkommens und des bereits vorhandenen Vermögens 

(Sparfähigkeit), führt zweitens zur Vermögensakkumulation (was 

die Sparfähigkeit abermals erhöht). Die Vermögensakkumulation 

- hat sie ein allokativ interessantes und erforderliches Ausmaß 

erreicht - beeinflußt das Kapitalangebot dadurch, daß es im un-

ternehmerischen Bereich als Faktor eingesetzt werden kann, ent-

weder in Form der nichtunternehmerischen (Anteils-)Beteiligung 

oder in Form der unternehmerischen Betätigung. Allzuschnell wird 

nun Vermögensakkumulation mit Kapitalakkumulation, die allein 

16) Aber Schulte irrt, wenn er das als eine Gleichbehandlung be-
zeichnet, denn Gewinn ist nicht gleich Einkommen. Wie be-
reits mehrfach dargelegt, ist eine "Gleichbehandlung" von 
Unternehmern und Nichtunternehmern nicht zwingend und ergibt 
sich auch nicht aus dem Gleichmäßigkeitspostulat. 

17) Chr. Flämig (1981, S. 167) berichtet über diese Äußerung 
Webers auf der Arbeitssitzung der Steuerrechtlichen Abteilung 
des 53. Deutschen Juristentages. 

18) Man muß hier zwei Arten des "Versteckens" unterscheiden: zum 
einen in Form von Ausnutzen der Bewertungsfreiheiten, der 
Bildung von stillen Reserven usw. (das von allen Unternehmen, 
auch den Kapitalgesellschaften angewendet wird) und in der 
Form der Nichtentnahme, die zwar offen ausgewiesen ist, wo-
bei jedoch das Verstecken in der Investierung (Einkleidung) 
in das Unternehmen besteht ("Verkleidung" könnte man sagen). 
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in der Unternehmung denkbar ist, gleichgesetzt, was dazu führt, 

daß die werturteilsbehafteten Abneigungen, die man der Vermögens-

akkumulation entgegenbringt, auf die allokative Kapitalakkumula-

tion übertragen wird (vgl. hierzu Ubersicht 3,1). 

Was die Lage des Sparens auf der Nahtstelle zwischen Allokations-

und Distributionsbereich angeht, so sind demnach zwei Abgrenzungen 

voranzustellen: Erstens ist privates Sparen, also das Sparen durch 

natürliche Personen, nur nach einem Einkommenszugang, nämlich als 

eine Einkommens-"Verwendung" möglich. Insofern ist die "Nichtent-

nahme" von betrieblichen Gewinnen, die dadurch gar nicht erst Ein-

kommen werden können, keine Vermögens-, sondern Kapitalakkumula-

tion. Daß evtl. der Entscheidung für die Nichtentnahme in erster 

Linie Steuervermeidungsmotive zugrunde liegen, die in diesem Falle 

zu einer Nichtverwirklichung des einkommensbegründeten Tatbestan-

des führen, ist vorerst nicht von Bedeutung. 191 zweitens werden 

vom Desertionsargument, da nur private (natürliche) Personen über 

Einkommen verfügen und demnach sparen können, allein Einzel- und 

Mitunternehmer, nicht aber Kapitalgesellschaften betroffen; denn 

Kapitalgesellschaften akkumulieren durch den Beschluß zur Nicht-

ausschüttung der Gewinne Kapital, und nicht entstandenes Einkom-
men kann nicht desertieren.'Dennoch ist aber das Desertions-

argument auch unter dem Aspekt der rechtsformneutralen Besteuerung 

zu sehen. 

c 2) Nach solcher grundsätzlicher Abgrenzung kann dem Desertions-

argument zunächst mit einem "Z i e 1 arg um e n t" begegnet 

werden: Die steuerpolitische Entscheidung, in Unternehmen gleich-

welcher Rechtsform thesaurierte Gewinne als Sparen der Person zu 

besteuern, bedeutet neben dem methodisch unzulässigen Hinüberzie-

hen von distributionspolitischen Absichten in den allokativen Be-
reich insbesondere das Präferieren des verteilungspolitischen Ziels 
vor dem allokativen. Wie an anderer Stelle nachgewiesen wurde 

(§§ 7 u. 8), gehen die beideri für die Besteuerung stets als grund-

legend herangezogenen Theorien, sowohl die Quellen- als auch die 

19) Steuervermeidung selbstverständlich nur dann, wenn die Steuer-
sätze der persönlichen Einkommensteuer über denen der Thesau-
rierungssteuer liegen, oder wenn das Nichtentnommene zu ab-
zugsfähigen Betriebsausgaben führt. 
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Reinvermögenszugangstheorie, davon aus, daß die der Kapitalerhal-

tung dienenden Ertragsanteile nicht als Einkommen zu definieren 

sind, insbesondere nicht als steuerliches Einkommen. Es läge in 

derselben Argumentationslinie, ausgehend von den o.g. ökonomi-

schen Funktionen des Kapitals, auch die Kapitalneubildung nicht 

als zu versteuernden Gewinn anzusehen. Der Sinn einer schonenden 

Besteuerung oder Steuerbefreiung der Kapitalbildung kann in ord-

nungspolitischen und allokationswirtschaftlichen Vorteilen gese-

hen werden, die die Kapitalausstattung für die Unternehmen hat. 

Soweit nun befürchtet wird, daß auf diese Weise eine Uberkapita-

lisierung der Unternehmen stattfände, könnte - von steuersystema-

tischen Ergänzungsmaßnahmen abgesehen - auf die Funktion des Wett-

bewerbs hingewiesen werden: Eine Uberkapitalisierung ist angesichts 

des marktlich zu erzielenden Gewinns unter Rentabilitätsaspekten 

niemals das unternehmenspolitische Ziel, da sie immer mit einer 

Einbuße an Kapitalverzinsung einhergeht. Die Funktionsfähigkeit 

des Wettbewerbs20 > entscheidet somit letztlich darüber, inwieweit 

sich Uberkapitalisierung begrenzen läßt. Diese Funktionsfähigkeit 

des Wettbewerbs herzustellen, ist Aufgabe der Wettbewerbspolitik, 

nicht der Steuerpolitik. Letztere kann nur die Bedingungen be-

reitstellen, unter denen Wettbewerb zumindest nicht gestört wird 

(passive Wettbewerbspolitik). zu diesen gehört freilich auch die 

Festlegung der Differenz zwischen den Steuersätzen auf die the-

saurierten Gewinne und denen auf die persönlichen Einkommen. Die 

Ansicht, eine Uberkapitalisierung etwa mit Gerichtsurteilen und 

steueradministrativen Maßnahmen 21 ) verhindern zu wollen, läßt 

sich anhand der theoretisch nicht schlüssigen Versuche widerlegen, 

das sog. "betriebsnotwendige" Kapital vom privaten oder nicht un-

bedingt betriebsnotwendigen abzugrenzen (s. die Begriffe "not-

wendiges Betriebsvermögen", "gewillkürtes Betriebsvermögen" und 

20) In Kapitalgesellschaften, die auf Kapitalmärkten um Finanzie-
rungsmittel konkurrieren, kommt hinzu, daß einerseits die un-
ternehmenspolitisch angestrebte Dividendenausschüttung zur 
Befriedigung der Aktionärswünsche, andererseits die kapital-
marktpolitisch angestrebte Förderung des Aktiensparens eine 
Grenze für die Uberkapitalisierung (in Form von Reservebil-
dung und Uberabschreibung) bilden können. 

21) Man übersehe nicht, daß das Einkommensteuerrecht den Begriff 
"Betriebsvermögen" voraussetzt, daß die Abgrenzungsversuche 
statt dessen in der Rechtsprechung, der Verwaltung und der Li-
teratur angestellt werden; das Handelsrecht interessiert sich 
für eine solche Abgrenzung gar nicht, da der Kaufmann mit sei-
nem gesamten Vermögen haftet; s. hierzu K. Tipke 1991, S. 296. 
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"notwendiges Privatvermögen" im Steuerrecht). 221 Einziges wirt-

schaftstheoretisches Abgrenzungskriterium, wie wir es oben in§§ 

7 und 10 entwickelt haben und wie es auch im Steuerrecht vertre-

ten wird (K. Tipke 1981, S. 233) ist der Entscheidungsinhalt des 

Wirtschaftenden, ist der Zweck des Wirtschaftsgutes vom Standpunkt 

des Handelnden aus. 231 Steuerverwaltungsakte müssen dem folgen, 

sofern sie sich als im Einklang mit den rationalen Kriterien ge-

rieren wollen. 

Was hier nicht "bewiesen" werden soll, ist etwa die politische 

Notwendigkeit einer steuerschonenden Behandlung des Kapitals; was 

aber deutlich zu machen war, ist, daß eine steuerliche Belastung 

der einbehaltenen Gewinne und damit der Kapitalakkumulation nicht 

zwingend geboten und nicht mit der Leistungsfähigkeit begründbar 

ist und schon gar nicht als eine notwendige Maßnahme steuerlicher 

Gleichbehandlung gelten kann (weil Vermögen und Kapital nicht 

Gleiches sind), und daß eine Besteuerung der Kapitalakkumulation 

eine politische Entscheidung ist; ihr liegt die Präferenz eines 

allokationspolitischen Ziels zugrunde. 

c 3) Dem Desertionsargument läßt sich ferner ein "Tarif- oder 

s teuer s atz arg um e n t" entgegenhalten. Zunächst 

müßte eine Allokationssteuer auf thesaurierte Gewinne einen pro-

portionalen Satz aufweisen, da jeglicher Progressionstarif ange-

sichts ungleich hoher absoluter Gewinne die Unternehmen mit den 

höheren Gewinnen benachteiligen würde (W. Albers 1979a, s. 212). 

Sind nun die Steuersätze für eine Unternehmensteuer auf einbe-

haltene Gewinne und die Einkommensteuer auf entnommene Gewinne 

gleich hoch, 241 besteht zwar keinerlei Desertionsgefahr, doch 

22) K. Tipke 1981, s. 234: "Die Einteilung in notwendiges Betriebs-
vermögen, gewillkürtes Betriebsvermögen und notwendiges Pri-
vatvermögen schadet mehr als daß sie nützt. Jedes Wirtschafts-
gut kann nämlich je nach Situation zum Betriebs- oder zum Pri-
vatvermögen gehören .•.. Nicht gefolgt werden kann insb. der 
Auffassung, gewillkürtes Betriebsvermögen setze keine betrieb-
liche Funktion dieses Vermögens voraus, sondern werde allein 
durch Aufnahme des Wirtschaftsguts in die Buchführung und 
die Bilanz, durch buchmäßigen Widmungsakt also, begründet. 
Buchführung und Bilanz müssen die Wirklichkeit widerspiegeln; 
umgekehrt geht es nicht." 

21) Zumindest für das "gewillkürte" Betriebsvermögen wird die· Ab-
grenzung nach dem "Willen des steuerpflichtigen" vorgenommen, 
s. G. Wöhe 1978, S. 324. 
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existiert auch kein steuerlich induzierter Anreiz zur Kapitalbil-

dung im Unternehmen. 

Ohne eigenständige Unternehmensteuer würde sich, da das Progres-

sivitätsmaß des Tarifs verteilungspolitisch und umverteilungspo-

litisch motiviert ist, eine ständige Abhängigkeit auch der Unter-

nehmensgewinnbesteuerung von der Einkommensbesteuerung ergeben25 l. 
Eine allokative Besteuerung befände sich stets im Schlepptau der 

distributiven. 

Liegt nun der Thesaurierungssatz nur geringfügig unter dem Ein-

kommensteuersatz, könnte sich ein Anreizeffekt allokativer Art 

einstellen, ohne daß das distributionspolitische Belastungsziel 

wesentlich beeinträchtigt wäre 26 l. 

Je größer aber der Unterschied zwischen den beiden Steuersätzen 

wird - und dies hängt davon ab, in welchem Bereich der Progres-

sionszone der Unternehmer sich mit seinem persönlichen Einkommen 

jeweils wiederfindet-, desto gewichtiger wird der allokative Ka-

pitalbildungsanreiz. Denn gerade bei denjenigen Unternehmern 

wird der Steuersatzunterschied groß sein, die ein höheres per-

sönliches Einkommen zu versteuern haben. Ob diese hoch verdie-

nenden Unternehmer in großem Umfang Unternehmenskapital akkumulie-

ren statt Gewinne zu entnehmen, ist ja durchaus fraglich. Entnehmen 

sie,trifft sie die Einkommensteuer; das ist gewollt. Tun sie es 

nicht, ist das einerseits allokationspolitisch kein Nachteil, ist 

das andererseits auch distributionspolitisch wegen ihrer nunmehr 

geringeren persönlichen Leistungsfähigkeit eine zielkonforme Be-

steuerung. 

24) Wir diskutieren hier nur die Besteuerung der Nicht-Kapital-
gesellschaften, da für Kapitalgesellschaften eine Gefahr der 
Desertion nicht bestehen kann. Dennoch versucht w. Flurne 
(1975) dieser Desertionsgefahr dadurch zu entgehen, daß er 
für Personen- wie Kapitalgesellschaften einen einheitlichen 
Steuersatz auf thesaurierte Gewinne (von z.B. 50 %) anwenden 
will. 

25) Es wäre also gerade nicht so, wie Chr. Flämig (1981, S. 167) 
vermutet, daß nämlich die Unternehmensbesteuerung ständigen 
Versuchen der Umverteilung und der zunehmenden Tendenz der 
Fiskalisierung ausgesetzt sei. 

26) Die Kapitalbildungsförderung durch einen im Verhältnis zur 
Einkommensteuer niedrigeren Steuersatz hatte im Grunde auch 
bereits der WB BMF 1953 (Organische Steuerreform) akzep-
tiert. 
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Wenn solchermaßen auch eine Abhängigkeit der allokativen Effekte 

von den distributiven Maßnahmen demonstriert werden kann, so wird 
dadurch die analytisch klare Trennung beider Bereiche und Wirkun-
gen nicht überflüssig, wird doch gerade dadurch deutlich, daß 
eine Ubernahme des Leistungsfähigkeitsdenkens aus dem distribu-
tiven in den allokativen Bereich nicht erlaubt ist. Progressions-
elemente sind in einer Allokationssteuer Fremdkörper. 

III. Abschließend soll aus der s teuer s y s t e m a t i -
s c h e n Sicht gefragt werden, wie die tatsächlichen und die 
in der Literatur vorgeschlagenen Formen der Unternehmensbesteuerung 
hinsichtlich der "Leistungsfähigkeit" von Unternehmungen zu beur-
teilen sind und welche Konsequenzen sich für das Steuersystem er-
geben, wenn in der Tat eine "sachlich-generische" Leistungsfähig-

keit von Objekten (wie Vermögensgegenständen oder Betrieben) zu 

bejahen wäre. 

1. Wenn man die praktizierte Unternehmensbesteuerung nebst älteren 
Regelungen und Reformvorschlägen in dem unten abgebildeten Konti-

nuum der Konzepte anordnet, das links mit einer völlig 
objektivierten Unternehmensbesteuerung beginnt und rechts mit ei-
ner völlig personalisierten endet, so läßt sich der Gehalt an Lei-
stungsfähigkeitsgedanken in den einzelnen Besteuerungsformen ab-
lesen. Ähnlich ist die Breite der Bemessungsgrundlage für die Be-
steuerung skaliert; sie beginnt links mit der breitest möglichen 
unternehmerischen Wertschöpfung, mündet dann sehr schnell in den 
Unternehmensertrag und verengt sich bereits ab dem folgenden Punkt 
zum Unternehmensgewinn (Ubersicht A,4). 

Das Konzept "0" wurde in das Kontinuum aufgenommen, um einen ex-
tremen Standpunkt der Diskussion nicht zu übergehen und um seine 
Position hichsichtlich Breite der Bemessungsgrundlage und Objek-
tivierungsgehalt aufzuzeigen. Die Diskussion wird allerdings 
nicht unter dem Aspekt der Leistungsfähigkeit und der allokativ-
distributiven Bereichsabgrenzung geführt. Es handelt sich um die 
Kontroverse "Mehrwertsteuer versus Körperschaftsteuer"i die Be-
steuerung soll rechtsformneutral durchgeführt werden: das alloka-
tive Interesse überwiegt, wie aus den Motivationen einer Schonung 
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der Gewinne im Sinne der Investitions- und Wachstumsanreize, der 
Wettbewerbsneutralität und der Orientierung am Außenhandel hervor-

geht. Auf Einzelheiten wird hier nicht eingegangen27 l. 

Die Einordnung der "Cash-Flow-Steuer"-Konzepte wurde auf Position 
3 vorgenommen, weil sie sich als betriebsteuerähnliche Konzepte 
verstehen, demnach einen hohen Objektivierungsgehalt aufweisen und 
gegenüber Ertrag und Gewinn eine "ungewisse" Bemessungsgrundlage 
haben. Gro gesagt wird der Zahlungsüberschuß (also Einzahlungen 
minus Auszahlungen) besteurt; ein proportionaler Tarif, wie in der 

Betriebsteuer, soll Allokationsneutralität gewährleisten. Die Sum-
me der Einzahlungen enthält die Verkäufe von Gütern und Vermögens-
gegenständen, die empfangenen Fremdfinanzierungsleistungen (wie 

Kreditaufnahme, Kreditrückzahlung von Schuldner uns Zinseingänge). 
Die Summe der Auszahlungen setzt sich zusammen aus Käufen (von 
Material, Leistungen und Vermögen) aus Lohnzahlungen aus Zahlungen 
zur Kredittilgung, Kreditkvergabe und für Zinsen. 

Daneben werden die folgenden Zahlungsvorgänge erfaßt: Unter den 

Einnahmen die empfangenen Zahlungen aus der Beteiligungsfinanzier-
ung (Einlagen, Kapitalerhöhungen und Gewinnausschüttungen); unter 
den Ausgaben die Entnahmen aus Kapitalherabsetzungen, Auszahlungen 

im Zusammenhang mit Beteiligungen an anderen Unternehmungen und 
Gewinnausschüttungen. Das Ergbnis des Saldos "Einzahlungen minus 

Auszahlungen" ist die "Änderung des Zahlungsmittelbestandes" 
(zu erhöhen um die gezahlte cash flow-Steuer, zu mindern um er-
stattete cash flow-steuer) 27al. 

27) Zu diesem Thema siehe die folgende Literatur: R. Peffekoven, 
Die Besteuerung des internationalen Handels in den USA, FA 
NF 28, 1969, s. 419 ff.; H. Mesenberg, Der steuerliche Aus-
gleich beim Grenzübergang im internationalen Handel, SR Steu-
errecht und Steuerpolitik, H. 9, 1970; R.W. Lindholm, Inte-
grating a Federal Value Added Tax with State and Local Sales 
Levies, NTJ 24, 1971, S. 410 f.; R. Peffekoven, Das Bestim-
mungs- und Ursprungslandprinzip bei Steuern im grenzüberschrei-
tenden Verkehr, SVS NF 68, 1972; S.P. Dresch, A. Lin und D.K. 
Stout, Value Added Tax for the Corporative Income Tax, First 
Round Analysis, Cambridge/Mass. 1977; R. Peffekoven, Die Be-
steuerung des internationalen Handels, WiSt 1978; M. Höhn, 
Zur Diskussion 'Mehrwertsteuer versus Körperschaftsteuer", 
Bochum 1980 (untersucht die MWSt in der Form des Vorsteuer-
abzugs; angewendet wird die MWSt vorn Konsumtyp, Consumption 
Value Added Tax, CVAT). 

27a) Die hier zu erwähnende Literatur ist im wesentlichen die fol-
gende: Brown, E.C., Business-Income Taxation and Investment 
Incentives, in: Income,Employment and Public Policy, Essays in 
Honor of Alvin H. Hansen, New York 1948, s. 300 ff. - Cansier, 
D., Cash-flow-steuern: Neue Wege der Unternehmensbesteuerung? 
in: Wirtschaftsdienst 69.Jg. 1989, S. 49 ff. - (Fortsetzung .. ) Heinz Hessler and Anneliese Hessler-Otte - 978-3-631-75239-5
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Ubersicht A.4: 

Kontinuum der Unternehmensbesteu-
eru.ngs-Konzepte 

~---------------------------------------------------------• 

t 0 1 

abnehmende Bemessungsgrundlagenbreite 
der Unternehmensbesteuerung 

2 3 4 5 6 7 t 
völlig 
objek-
tivierte 
Unterneh-
mensbe-
steuerung 

völlig 
persona-
lisierte 

Unterneh-
mensbe-

steuerung 

-~---------------------------------------------------------• 
zunehmender Personalisierungsgehalt 

der Unternehmensbesteuerung 

Die Ziffern Obis 7 entsprechen den folgenden Besteuerungs-
Konzepten: 

O = Ersatz der Körperschaftsteuer durch die Mehrwertsteuer 

1 = "Unternehmens teuer" nach W. Flume, rechtsform-neutral 

2 = "Betriebsteuer" nach den Vorschlägen des Betriebsteuer-
ausschusses, rechtsform-neutral 

3 "cash-flow-Steuer"-Konzepte, rechtsform-neutral; eine Art 
Betriebsteuer 

4 = "alte" Körperschaftsteuer (vor 1977) mit der Zweifachbela-
stung der Ausschüttungen; rechtsform-aneutral 

S "Körperschaftsteuer 1977" mit dem Anrechnungsverfahren 
für Ausschüttungen; rechtsform-aneutral 

6 Einkommensbesteuerung der nicht entnommenen Gewinne der Per-
sonengesellschaften und Einzelunternehmer sowie Freiberufler 
(das gegenwärtig geltende Einkommensteuerrecht) 

7 "Teilhabersteuer" nach Engels/Stützel; Einkommensbesteuerung 
des gesamten, auch nicht ausgeschütteten Unternehmensgewinns 
gleich welcher Rechtsform 
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Die Körperschaftsteuer 1977 wurde der alten Körperschaftsteuer 

nachgeordnet, nicht etwa weil der Allokationsgehalt geringer ist, 

sondern weil wegen des Anrechnungsverfahrens der Personalisisie-

rungsgehalt höher und damit auch der Leistungsfähigkeitsgedanke 

stärker ausgeprägt ist als bei einer Zweifachbelastung der Aus-

schüttungen durch die alte Steuer. Die Zweifachbelastung stellt 

gerade nicht auf die Leistungsfähigkeit der Empfänger ab. Die 

Teilhabersteuer (Konzept 6) wurde in die Extremposition gerückt, 

weil sie gegenüber dem Konzept 5 (Einkommensbesteuerung nur der 

Gewinne aus Personengesellschafts- und Einzelunternehmen) den 

breiteren distributiven Ansatz hat, da sie alle Unternehmen gleich 

welcher Rechtsform erfassen will. Mit ihrer völligen Personalisie-

rung des Gesamtgewinns aller Unternehmensformen hat sie den Cha-

rakter einer Unternehmensteuer aufgegeben. 

2, Demgegenüber ist die in Position 1 angesiedelte "Unternehmen-

steuer" Flumes eine objektivierte Steuer par excellence. Von die-

ser anderen Extremposition aus läßt sich das gesamte Kontinuum 

und der Gehalt an Ertragsfähigkeit bzw. "Leistungsfähigkeit" in 

den Konzepten beurteilen. Als die wesentlichen und mit dem Lei-
stungsfähigkeitsgedanken zusammenhängenden Diskussionstopics las-

sen sich drei ausmachen: erstens die steuersystematische Position 

(Fortsetzung Fn. 27a) 
Cansier, D., Anwendungsmöglichkeiten der Cash-flow-Steuer, in: 
Finanzwissenschaft im Dienste de Wirtschaftspolitik. Dieter Pohmer 
zum 65. Geburtstag, hrsg.v. F.X. Bea und W. Kitterer, Tübingen 
1990, S. 143 ff. - Meade Commettee, Institute for Fiscal Studies, 
The Structure and Reform of Direct Taxation, Report of a Commettee 
chaired by Prof. J.E. Meade, London 1978. - Lang, J., Reform der 
Unternehmensbesteuerung, in: Steuer und Wirtschaft, 66.(19.) Jg. 
1989, s. 3 ff. - Lang, J., Reform der Unternehmensbesteuerung auf 
dem Wege zum europäischen Binnenmarkt und zur deutschen Einheit, 
in: Steuer und Wirtschaft, 67. (20.) Jg. 1990, s. 107 ff. -
Schneider, D., Sofortabschreibung und sofortiger Verlustausgleich, 
in: Besteuerung und Unternehmenspolitik, Festschrift für Güter 
Wöhe, hrsg.v. Gerd John, München 1989, s. 311 ff. - Schneider, D., 
Reform der Unternehmensbesteuerung aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht, in: Steuer und Wirtschaft, 66. (19.) Jg. 1989, S. 328 ff. -
Sinn, H.-w., Systeme der Kapitalenkommensbesteuerung, ein alloka-
tionstheoretischer Vergleich, in: Beiträge zur neueren Steuerthe-
orie, hrsg.v. D. Bös u.a., Berlin 1983, s. 209 ff. - Sinn, H.-w., 
Neuere Wege der Unternehmensbesteuerung, in: Wirtschaftsdienst, 
64. Jg. 1984, s. 328 ff. - Sinn, H.-w., Kapitaleinkommensbesteu-
erung. Eine Analyse der intertemporalen, internatrionalen und 
intersektoralen Allokationswirkungen, Tübingen 1985; - Sinn, H.-
W., Cash-flow-Steuer noch einmal. Antwort auf die Antwort von 
Cansier, in: Wirtschaftsdienst, 69. Jg. 1989, s. 256 ff. 
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dieser objektiven Unternehmensteuer, auch im Verhältnis zur Ein-

kommensteuer, zweitens die Breite der Bemessungsgrundlage in Er-

trag und Betriebsvermögen, und drittens der Unterschied zum An-

rechnungsverfahren der Körperschaftsteuer 1977, der eine ganz be-

stimmte Position Flumes zur Einkommensbesteuerung der AusschUttun-

gen zum Vorschein bringt. 

a) Die steuersystematische Position der "Unternehmensteuer" 

nach Flume (1971, S. 694 f.) ist dadurch beschrieben, daß sie als 

Körperschaftsteuer gelten soll und daß - ähnlich wie bei der alten 

Betriebsteuer und auch bei der Unternehmungsteuer nach K. Schmidt 

(1963) - keine gesonderte Gewerbesteuer erhoben wird. Allerdings 

will Flume die Unternehmensteuer auf alle Gewerbebetriebe außer 

den kleinsten ausdehnen. Diese somit rechtsformunabhängige Unter-

nehmen-Ertrag-Steuer soll ergänzt werden durch eine Betriebs-Ver-

mögensteuer nach dem objektivierten Zuschnitt der Gewerbekapital-

steuer; letztere soll in der Betriebs-Vermögensteuer aufgehen. 281 

Solchermaßen sei die gesamte Unternehmensbesteuerung wegen der 

hier nicht angebrachten Leistungsfähigkeitsgedanken291 eine objek-

tivierte "Realbesteuerung". Dies wird dadurch unterstrichen, daß 

Flume im Personalsteuerbereich eine generelle Freistellung ver-

langt: Weder solle eine private Vermögensteuer erhoben werden noch 

sollten die ausgeschUtteten bzw. entnommenen Erträge aus den "Kör-

perschaften" der persönlichen Einkommensteuer unterliegen, sofern 
nicht zumindest hohe Freibeträge einzurichten seien (1971, s. 
694 f.1. 301 

28) Allerdings nimmt Flume zur Betriebsvermögensteuer eine ganz 
spezifische Haltung ein (1972, s. 44): Sie sei nichts anderes 
als eine "fixierte Ertragsteuer", die u.U. bei juristischen 
Personen (nach den damals geltenden Steuersätzen) nicht 1 %, 
sondern 3,3 % ausmache und infolge der Doppelbelastung sogar 
bis zu 5,5 % betragen könne (1972, S. 46). Sie demnach so-
gleich in die Ertragsbesteuerung einzubauen, sei aber z. Zt. 
nicht möglich, wUrde nämlich eine Erhöhung der Ertragsteuer-
sätze um ca. 15 % erforderlich machen (S. 44). So sei sie 
nolens volens getrennt zu erheben. 

29) Flume 1972, S. 44: Mit recht habe der WB BMF 1967 (S. 58) er-
kannt, daß die Vermögensteuer unter dem Gesichtspunkt der Be-
steuerung nach der Leistungsfähigkeit auf juristische Personen 
nicht angewendet werden könne. Dies aber gelte dann ebenso für 
das Betriebsvermögen der Personenunternehmen, folgert Flume. 

30) Lediglich der Unternehmerlohn soll vor der Ertragsfeststellung 
als Betriebsausgabe abgezogen werden und der persönlichen Ein-
kommensteuer des Unternehmers unterliegen (1972, s. 53). 
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In dieser "verabsolutierenden" Unternehmensertragsbesteuerung er-

kennen wir teilweise die oben erwähnte "systemreine" Allokations-

besteuerung wieder, zu der wir bereits festgestellt hatten, daß 

sie aus Gründen der Gleichmäßigkeit zu einer allgemeinen Ertrags-

erfassung aller am Wertschöpfungsprozeß beteiligten Quellen ein-

schließlich der nichtunternehmerischen ausgeweitet werden müßte. 

Flume aber legt zwischen die Unternehmensbesteuerung und die Ein-

kommensbesteuerung einen solch markanten Abstand (1972, s. 38 ff.), 

daß keinerlei Verknüpfung zwischen ihnen erkennbar wird. Was völ-

lig akzeptabel ist, daß nämlich die unternehmerische und die pri-

vate Sphäre zwei durch unterschiedlich zielgerichtete wirtschaft-

liche Betätigungen sich auszeichnende Bereiche sind, gerät Flume 

zu einer solchen Uberbetonung des unternehmerischen Bereichs (1972, 

S. 40 : "Verselbständigung als Gebilde des Wirtschaftsprozesses"), 

daß er ihn mit dem gesamten produktionswirtschaftlichen Sektor 

der Kreislauftheorie schlichtweg gleichsetzt, daß er dem Unter-

nehmensertrag wegen seiner Gleichsetzung mit der Sozialprodukter-
stellung die herausragende gesellschaftliche Funktion zuerkennt 

(1971, s. 693 f.). Er kennt keine außerunternehmerische Ertrags-

quelle. 

Geht man von Flume aus, so wird - wenn die den Empfängern zuflie-

ßenden Erträge nur deshalb nicht Einkommen sein sollen, weil sie 

aus Unternehmen stammen - jegliche Definition des Einkommensbe-

griffes fragwürdig, weil sie unvollständig bleibt. Daß Flume eine 

solche Definition nicht versucht, läßt den steuersystematischen 

Mangel seines Konzepts hervortreten: Zwar hat Flume überzeugend 

argumentieren können, daß der betriebliche Bereich strikt zu tren-

nen ist von dem persönlichen und daß nur für den letzteren das Lei-

stungsfähigkeitsprinzip seine Berechtigung habe, aber es fehlt in 

seinen Darlegungen die Verknüpfung der aus dem allokativen Ertrags-

bereich hervorgehenden ökonomischen Größen mit dem distributiven 

Bereich, was gerade unter dem Leistungsfähigkeitsaspekt erst in-

teressant und auch unumgänglich ist. Jeder Ertrag, der die Unter-

nehmung verläßt, wird bei den Empfängern zu Einkommen; man kann 

zwar die Freistellung dieses Einkommens von der Einkommensteuer 
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evtl. verlangen, aber nicht begründen mit dem Hinweis, daß die 

Erträge bereits der Besteuerung unterlegen hätten (1971, s. 694). 

Dies wäre eine Nichtbeachtung der oben entwickelten Zugangsregel 

für den Einkommensbeqriff und eine Einengung des Leistungsfähig-

keitsverständnisses. 311 

b) Als mit dem allokativen Charakter der Unternehmensteuer ver-

einbar kann gelten, daß Flume statt des Gewinns die breitere Be-

messungsgrundlage des Ertrags wählt (1971, s. 695; 1972, s. 52 f.). 

Schon allein wegen der Einbeziehung der Zinsen für Dauerschulden 

in den Ertrag32 l wird die allokativ nachteilige Ungleichbehandlung 

der Finanzierung vermieden. 331 Es kommt hinzu, daß der dann niedri-

gere Steuersatz (evtl. 40 %) mögliche allokationsnachteilige Be-

steuerungswirkungen mindert. 

Jedoch fordert diese Art der Ertragsbesteuerung aus gesamtwirt-

schaftlichen und steuersystematischen Gründen zu der Frage heraus, 

warum nicht sämtliche Ertragserzielungen auch außerhalb des unter-

nehmerischen Sektors, die ebenfalls an der volkswirtschaftlichen 

Wertschöpfung teilhaben, 34 ) in diese grundsätzliche Besteuerungs-

31) Wir hatten oben in§§ 8 und lBbereits dargestellt, daß im 
Hinblick auf die für den einzelnen sich jeweils neu darstel-
lende Leistungsfähigkeitslage Steuern, die von irgendwem vor-
her auf einen Leistungsfähigkeitsindikator gezahlt worden 
sein mögen, kein Grund sein können, anzunehmen, der Empfänger 
der Zugänge sei eben gerade deswegen nicht leistungsfähig 
(soW. Flume 1972, S. 541. 

32) Siehe die Regelung in der Gewerbesteuer; die Gewerbesteuer 
soll ja in der Unternehmensteuer aufgehen. 

33) Als Pendent dazu soll in der Betriebsvermögensteuer das Eigen-
und Fremdkapital zusammengefaßt werden; im übrigen soll sie -
der allokativen Zielsetzung einer Kapitalbildung und -erhal-
tung entsprechend - nicht zu einer Substanzbesteuerung führen 
können. 

34) Wie vor allem die private (haushaltswirtschaftliche) Grund-
stücks- und Wohnungsvermietung; ferner - sofern nicht schon 
eingeschlossen - die Land- und Forstwirtschaft und die freien 
Berufe. 
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weise, die auf den allokativen Bereichdes Wirtschaftens gelegt 

werden soll, einzubeziehen sind. 

Ferner gibt gerade die Bemessungsgrundlage "Ertrag" Anlaß zu ei-

ner wirtschaftstheoretisch-analytischen Frage, die mit einer spe-

ziellen Abzugsregelung von Flume in Verbindung steht. Nach Flume 

soll unter den Faktorentlohnungen lediglich der Unternehmerlohn 

(als Betriebsausgabe gewissermaßen) abzugsfähig sein vom zu ver-

steuernden Ertrag und dann der persönlichen Einkommensteuer des 

Unternehmers unterworfen werden. Die weiteren nichtunternehmeri-

schen Entlohnungsformen - die des Kapitals und der Arbeit sollen 

zu versteuernde Ertragsbestandteile bleiben. Die Kapitalentloh-

nung (Ausschüttungen bzw. Entnahmen) sollen auch nicht - oder nur 

in äußerst geringem Umfang - der Einkommensteuer ihrer Empfänger 

unterliegen; zur Arbeitsentlohnung - ebenfalls ein Ertragsbestand-

teil - äußert sich Flume nicht, so daß angenommen werden kann, 

diese würden von ihm als persönliche Einkommen gelten und entspre-

chend zu versteuern sein. 

Ein erstes Bedenken gegen eine solche differenzierte Behandlung 

der Unternehmenserträge liegt in der Unmöglichkeit, das Ertrags-

Zuordnungsproblem auf die Faktoren35 l lösen zu können; demnach 

müßte der Unternehmerlohn allenfalls näherungsweise geschätzt wer-

den, was der Besteuerung nach der tatsächlichen Leistungsfähig-

keit nicht entspricht. Ein zweites Bedenken liegt in der Ungleich-

behandluhg der Faktorerträge: Gesetzt den Fall, das Zuordnungs-

problem ließe sich lösen, so ist nicht einzusehen, daß die von 

Flume geforderte Steuerbefreiung für die Erträge des Faktors Ka-

pital nicht auch für die anderen gelten soll; auch sie sind an 

der Entstehung des Ertrags insgesamt - es handelt sich ja um den 

"Unternehmens"-Ertrag! - beteiligt. Oder anders argumentiert: 

Auch die Erträge der Faktoren Kapital und Arbeit, nicht nur des 

Faktors Unternehmerarbeit, sollten als Betriebsausgaben den zu 

versteuernden Ertrag schmälern dürfen; auch sie sollten - wie der 

Unternehmerlohn - der privaten Einkommensteuer unterworfen werden. 

Ergebnis: Die Sonderbehandlung des Faktors Kapital (im ersten 

Fall) und die Sonderbehandlung des Faktors Unternehmerarbeit (im 

35) Die Wirtschaftstheorie kennt dieses Problem im Zusammenhang 
mit der Grenzproduktivität, der Steuertheorie ist es aus der 
Diskussion um die Gewerbesteuer bekannt. 
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zweiten Fall) ist weder gesamtwirtschaftlich noch steuersystema-

tisch zu begründen. 

c) Konsequenterweise muß Flume, da er ja die Freistellung 

der Ausschüttungen bzw. Entnahmen von der Einkommensteuer fordert, 

gegen das körperschaftsteuerliche Anrechnungsverfahren Stellung 

beziehen (1971, s. 694). Zunächst läßt sich hinsichtlich der Aus-

wirkungen der Regelungen des Körperschaftsteuergesetzes 1977 theo-

retisch durchaus die Ansicht vertreten, daß die Besteuerung des 

ausgeschütteten Unternehmensgewinns durch eine eigene "Ausschüt-

tungsteuer" eine auf dem Wege des Quellenabzugs vorweggenommene 

Einkommensbesteuerung ist, wobei die Ausschüttungsteuer als eine 

Gliedsteuer der Einkommensteuer gilt, wie das bei der Lohnsteuer 

der Fall ist; nur die Steuer auf den thesaurierten Gewinn kann 

als Körperschaftsteuer bezeichnet werden. 36 ) Demnach macht das 

Anrechnungsverfahren sowohl die Trennung des (körperschaftsteuer-

belasteten) allokativen Bereichs vom (einkommensteuerbelasteten) 

distributiven Bereich deutlich, aber auch die Verknüpfung zwischen 

diesen Bereichen, nämlich den tlbergang des (allokativen) Gewinns 

qua Ausschüttung in das (distributive) Einkommen. Diese Regelung, 

so wettbewerbs- und rechtsformaneutral sie allein im allokativen 

Bereich auch ist, bringt immerhin zum Ausdruck, daß das Leistungs-

fähigkeitsprinzip einzig und allein im distributiven Bereich gel-

ten soll: Die Ausschüttungen werden der persönlichen Einkommen-

steuer unterworfen; die vorweggezahlte Ausschüttungsteuer wird 

angerechnet. 

36) So H.D. Hessler 1976, s. 122; wörtlich gleichlautend spä-
ter Musgrave/Musgrave/Kullmer 1977, S. 71; so auch D. Schnei-
der 1990, S. 161 : "Einkommensteuervorauszahlung" als Quellen-
steuer wie die Kapitalertragsteuer und die Lohnsteuer. -
Geht man nur von der gesetzestechnischen Wort fass u n g 
aus, so handelt es sich um die "von der Gesellschaft gezahlten 
Körperschaftsteuer in Höhe der Ausschüttungsbelastung" (G. Wö-
he 1978, s. 132) bzw. "bei der ausschüttenden Körperschaft 
werden auf den ausgeschütteten Gewinn 36 v.H. Körperschaft-
steuer erhoben" (K. Tipke 1981, S. 296. - Sofern man aber auf 
die Auswirkungen, die letztendlich sich bei den Anteilseig-
nern einstellen, abhebt, kommt auch K. Tipke zu der folgenden 
Wortfassung (1991, s. 438): "Das Körperschaftsteuergesetz 1977 
belastet im Ergebnis nur die thesaurierten (nicht ausgeschütte-
ten) Gewinne einer Körperschaft mit Körperschaftsteuer. Ausge-
schüttete Gewinne werden letztlich nur beim Auschlittungsempfän-
ger (Anteilseigner) mit Einkommensteuer oder, wenn Ausschüttungs-
empfänger eine Körperschaft ist, mit Körperschaftsteuer bela-
stet". Wir folgern aus dem steuertechnischen sinn die Glied-
steuereigenschaft der Ausschüttungsteuer. Vgl. Wöhe 1988, S.190. 
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Flume hingegen kommt nach seiner rein allokativ motivierten Grund-

auffassung von der Unternehmensbesteuerung zu einer anderen Ein-
schätzung der steuerlichen Auswirkungen. Bezugspunkt ist für ihn 

das allokative Zeil der Förderung der Unternehmenskapitalbildung 

und - damit zusammenhängend - über die Befreiung der Privaten von 

der Vermögensteuer auch die Förderung der Vermögensbildung. Zwar 
erkennt auch er die Ausschüttungsteuer als eine "Personensteuer" 

(1971, s. 693). Aber: Daß die ausgeschütteten Gewinne ungeachtet 

der Technik der Steuererhebung gar nicht mehr als Gewinne der Ka-

pitalgesellschaften, sondern als unmittelbare Einkommen der Aktio-

näre verstanden werden, nennt Flume (1974, s. 68) die "Personali-

sierung der Besteuerung der Kapitalgesellschaften". Das Anrech-

nungsverfahren sei abzulehnen, weil der Gewinn der Kapitalgesell-

schaften nicht von den Anteilsbesitzern, sondern von der Unterneh-

mung erzielt worden sei. Dem halten wir entgegen: Das stimmt, was 

die Erzielung angeht; das ist nicht mehr richtig, was die Verwen-

dung angeht. Zwischen Erzielung und Verwendung liegt die Entschei-
37) dung der verfügungsberechtigten. 

Demnach ist mit Flumes Hinwendung zur objektivierten Ertragsbe-

steuerung eine Abwendung von der distributiven Fragestellung ver-

bunden. Zuzustimmen ist ihm, wenn er - wie andere Autoren auch -
die Teilhabersteuer ablehnt, weil sie wegen der Anwendung der Ein-

kommensteuer auf den unieteilten Gewinn die Unternehmensbesteuerung 

völlig personalisiert. 3 l Doch ist Flume nicht bereit, dem Anrech-

nungsverfahren seinen Platz in dem ökonomischen und steuertechni-

schen Verfahren einzuräumen, den objektiven Ertrag in ein persön-

liches Einkommen zu überführen. Was andere Autoren etwa im Sinn 

eines Ausgleichs zwischen allokativen und distributiven Zielvor-

stellungen empfehlen, so z.B. eine geringere Belastung des Unter-

37) Siehe im einzelnen hierzu unsere Ausführungen in§ 7 über die 
Rolle der Individualentscheidungen für die Abqrenzung zwischen 
dem allokativen und distributiven Bereich und in§ 11 zur Ver-
fügbarkeit als begriffsbildendes Kriterium für Einkommen. 

38) W. Flume 1971, S. 693: die technische Funktion der Körper-
schaftsteuer ist nur noch die des Quellenabzuges; den Publi-
kumsaktionär als persönlichen Eigentümer des Unternehmens an-
zusehen, sei ein Anachronismus, sei Teil einer gesellschafts-
politischen Ideologie; der Gewinn sei eben nicht persönliches 
Einkommen. - Den weiteren, im Äquivalenzdenken wurzelnden 
Ausführungen Flumes soll hier nicht nachgegangen werden. 
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nehmensgewinns bei Anrechnung der Steuer auf die persönliche Ein-

kommensteuer (Betriebsteuerausschuß 1949) oder die Abschaffung 

der Vermögensteuer für Kapitalgesellschaften, 391 will Flume exakt 

umgekehrt geregelt wissen: Die Einkommensteuerbefreiung für die 

Ausschüttungen bzw. Entnahmen (außer beim Unternehmerlohn) sowie 

die Abschaffung der Vermögensteuer für Private. Obwohl er inten-

siv für die Fernhaltung des Leistungsfähigkeitsgedankens von der 

Unternehmensbesteuerung eintritt, liegt in seiner steuerlichen 

Grundvorstellung dennoch eine starke Eingrenzung des Leistungs-

fähigkeitsprinzips für den privaten Bereich. 

d) Im einzelnen mögen die Vorstellungen einer allokativ bestimm-

ten Unternehmensbesteuerung von denen Flumes durchaus abweichen, 

mögen durchaus auch offen sein für den Ubergang in den distribu-

tiven Bereich. Was wir anhand des Denkmodells von Flume indessen 

glauben illustrieren zu können, ist die Tatsache, daß eine "sy-

stemreine" Allokationsbesteuerung, auch wenn sie nicht auf das 

Leistungsfähigkeitsprinzip zurückgreift, den Grundgedanken der 

Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit immer dann verfehlt, wenn 

die Verknüpfung der Unternehmensbesteuerung mit der Individual-

besteuerung (bzw. Haushaltsbesteuerung) nicht beachtet wird, wenn 

nicht erkannt wird, daß die Entscheidungen über die Verwendung 

des Gewinns aus dieser ökonomischen Größe Einkommen machen. 

d) Höchstwahrscheinlich ist das "Sachlich-generische" an der 

Leistungsfähigkeit (F. Neumark 1951, s. 73 ff.) allenfalls eine 

Bezeichnung für die jeweils unterschiedlich hohe Ertragsfähigkeit 

von Kapitaleinsätzen und Vermögensanlagen. Gewerbe-, Handels-, 

Industrie- sowie landwirtschaftliche Betriebe, aber auch die ver-

schiedenen Kapitalanlageformen haben eine unterschiedliche Ertrags-

fähigkeit. 40) 

39) G. Wöhe 1988, S.385ff., wegen der Doppelbelastung; der WB 
BMF 1967 (S. 65 ff.) lehnt die Befreiung der juristischen 
Personen von der Vermögensteuer ab und will statt dessen das 
Anrechnungsverfahren oder die Vermögensteuerbefreiung für An-
teilseigner; die Steuerreformkommission 1971 (S. 641) will 
weder anrechnen noch befreien. 

40) Neumark selbst stellt im Zusammenhang mit der Unterscheidung 
in ertragbringende und ertraglose Vermögensgegenstände fest, 
daß, was erstere anlangt, - "ökonomisch exakte und filr alle 
Elemente an gleichen Kriterien orientierte Bewertungen voraus-

(Forts. siehe folgende Seite) 
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Es wäre nach allem nur sinnvoll, die Vorstellung einer sachlich-

generischen Leistungsfähigkeit, einer Leistungsfähigkeit von Ver-

mögensgegenständen und Objekten endlich aufzugeben, denn zu sehr 

ist sowohl die Zielrichtung als auch der instrumentelle Inhalt 

des Leistungsfähigkeitsprinzips mit der individuell-persönlichen 

Sphäre des steuerpflichtigen und mit der verteilungspolitischen 

Motivation der Steuer besetzt. Es wäre begrifflicher Klarheit und 

den Bedingungen und Zielen einer Unternehmensbesteuerung nicht an-

gemessen, wollte man die Vorstellung der Besteuerung nach der Lei-

stungsfähigkeit am "untauglichen Objekt" praktizieren. Die Unter-

nehmung mag dessenungeachtet als "steuerfähig" weil ertragsfähig 

angesehen werden, doch entscheidet sich das nach rein allokativen 

Gesichtspunkten.41 ) 

Wir erinnern daran, daß wir die fiskalpolitischen Probleme aus dem 

Thema der Unternehmensbesteuerung ausgegrenzt hatten. selbstver-

ständlich ist in der finanzwissenschaftlichen Würdigung der Unter-

nehmensbesteuerung die Belastung des Unternehrnensertrages bzw. 

-gewinns auch unter dem fiskalischen Aspekt zu sehen. Bleibt sie 

gering, sind auch allokativ negative Wirkungen der Belastung weni-

ger zu erwarten als bei hoher fiskalischer Belastung. Der Kon-

flikt zwischen Fiskalaufkommen aus Unternehmenssteuern und 

allokativen Effekten ist hier aber nicht zum Thema gemacht worden. 

Forts. Fn. 40: 
gesetzt" - "den einzelnen Vermögensarten (also insbesondere 
land- und forstwirtschaftlichem, Grund- und Betriebsvermögen) 
eine unterschiedliche Leistungsfähigkeit nicht imputiert wer-
den kann", 1970, S. 168. Aus diesem Grunde hält er letztlich, 
auch wegen der Existenz einer allgemeinen Vermögensteuer neben 
der Einkommensteuer, eine Differenzierung nach Einkunftsarten 
zu Lasten von "fundierten" Einkünften für nicht erforderlich, 
1970, s. 397. 

41) um ein Mißverständnis gar nicht erst aufkommen zu lassen: 
Selbstverständlich kann man Unternehmungen mit dem Ziel be-
lasten, mehr Umverteilungsmasse in die staatlichen Kassen zu 
lenken; dennoch muß dann die Unternehmensteuer nach allokati-
ven Gesichtspunkten ausgestaltet werden, nicht nach den Vor-
stellungen der Leistungsfähigkeit mit ihren personengebunde-
nen Beträgen und Tarifen. 
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